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Vorwort.

Meinen „Grundzügen der Territorienbildung am Ober—
main“ (HNeujahrsblätter der Gesellschaft für fränkische Ge—
schichte, 10 Heft, Würzburg 1925) kann ich nunmehr nach
Jahresfrist die angekündigte eingehendere Darstellung des
gleichen Gegenstandes folgen lassen. Wiewohl die beiden ersten
Kapitel schon im Juli 1925 der Philosophischen Fakultät der
Universität Würzburg als Dissertation vorlagen und auch die
Ergebnisse der folgenden Kapitel schon für die „Grundzüge“
Derwendung fnden konnten, erlaubte mir meine durch Be—
rufspfichten beschränkte Zeit, die Fülle der auftauchenden kul-
turellen und verfassungsrechtlichen Gesichtspunkte und die
Uotwendigkeit mich eingehend mit bisherigen Grundanschau
ungen auseinanderzusetzen vorerst nur, die Darstellung, von
einigen systematisch behandelten Fragen abgesehen, bis zum
Tode Bischof Ottos J. (1139) zu führen. Bildet schon der Aus-
gang dieses hochbedeutsamen Kirchenfürsten, der als erster die
Bahnen der Bamberger Territorialpolitik bewußt und erfolg-
reich beschritten hat, einen fühlbaren Einschnitt in die Ge—
schichte des Hochstifts, so fällt dieser Zeitpunkt überdies nahe
zusammen mit dem ersten Auftreten der bayerischen Grafen
von Andechs, der nachmaligen Herzöge von Meranien, in
Franken. Ihr kräftiges Zielstreben in der Auswertung des
Schweinfurter Erbteils am Obermain, ihr Einfuß auf die Ge—
schicke des Hochstifts gibt der territorialen Entwicklung für
mehr als ein Jahrhundert ein eigenes Gepräge und rechtfer-
tigt es, die Meranierzeit und die darauf aufbauende Staaten-
bildung der Zollernschen Burggrafen einer eigenen, späteren
Behandlung vorzubehalten.

Der leitende Gesichtspunkt, den ich meinen „Grundzügen“
voranstellte,— Entstehung und Auswirkung der geistlichen
und weltlichen Machtgegensätze auf die Ausbildung der Lan-
desherrlichkeit am Obermain, — war auch für Ziel und Auf-
bau dieser ausführlicheren Darstellung maßgebend. Galt es
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aber dort den Dersuch, die großen Kichtlinien übersichtlich her—
auszuarbeiten, so wird es nunmehr die Aufgabe sein, den Jor-
men und Derzweigungen dieser Gegensätze im Einzelnen nach-
zuspüren, ihre Auswirkung in den reichspolitischen, verfas
sungs- und ständerechtlichen Fragen zu verfolgen.

Wenn ich auch meine Wege selbständig verfolgt habe, so darf
ich es doch nicht unterlassen zu betonen, daß ich in den bested-
lungsgeschichtlichen Fragen den langjährigen, sprach— und
volkskundlichen Forschungen meines Vaters, Franz Karl
Frhrn. von Guttenberg, auf diesem Gebiete und seiner
Tätigkeit in Wort und Schrift als Kreisobmann für Ober-
jranken des Derbandes für Flurnamensammlung in Bayern
viele wertvolle Anregungen, ja vor Jahren den ersten Anstoß
zu diesen Untersuchungen verdanke. Ihm daher auch dieses
Buch zu widmen, ist mir ebenso herzliches Bedürfnis wie
pficht.

Nicht minder drängt es mich erneut meinen verehrten
Tehrer, Herrn Geheimrat Chroust, Würzburg, für alle Jör—
derung und Anteilnahme, die Herrn Porstände und Beamten
des hauptstaatsarchivs München, der Staatsarchive Bamberg,
HAürnberg und Würzburg wie der Staatsbibliothek München,
insbesondere Herrn Oberarchivrat Glück und herrn Staats-
archivar Dr. Burkard in Bamberg, für alle hilfsbereite
Unterstützung meines aufrichtig ergebensten Dankes zu ver—
sichern. Der Gesellschaft für fränkische Geschichte bin ich für
UÜberlassung der erstmals in den Neujahrsblättern 1925 er-
schienenen Karte zu Dank verpfichtet.

Nicht zum wenigsten gebührt mein geziemender Dank der
dotgemeinschaft für die deutsche Wissenschaft, die auf
Anregung des Hherrn Geheimrats Chroust die Drucklegung
unterstützt hat, zugleich auch dem Historischen Derein
bamberg für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe seiner
wissenschaftlichen Deröfentlichungen.

München, Pfngsten 1926.
Dr. Erich Irhr. v. Guttenberg.
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über Schrifttum und Quellen.
Trotz der in den letzten Jahrzehnten zunehmenden Bevor-

zugung landesgeschichtlicher Untersuchungen entbehrte das
östliche Franken bis vor kurzem')) noch der zusammenfassenden
Behandlung einzelner Gebiete.) Die Forschung fand hier,
auf dem klassischen Boden territorialer Zersplitterung in der
Klärung bestimmter Kechtserscheinungen, des Würzburger
herzogtums, der Zentverfassung, weiterer und engerer Im—
munität, der Reichsritterschaft ussp. gerade genug der URuf-
gaben. Dem Hochstift Bamberg hat sich das Interesse erst in
jfüngster Zeit lebhafter zugewendet. Ostfranken als Stammes-
gebiet entbehrt vollends trotz der verdienstvollen älteren
Werke von Stein') und Gengler9 noch einer befrie—
digenden neuzeitlichen Darstellung seiner politischen Entwick-
lung.

Die Ursachen für die Dernachlässigung der Bamberger Ge—
schichte liegen auf der hand. Im Gegensatz zu den glück—
licheren Uachbargebieten“) besitzen wir, abgesehen von den
Schenkungsurkunden Heinrichs II. in der Diplomata-Ausgabe
breßlaus noch keine, heutigen Anforderungen entsprechen-
den Guellenveröfentlichungen für das Hochstift, seine Klöster
und Stifter. Das vielbändige Werk Cooshorn s') bietet
zwar durch seine, freilich oft lüchkenhafte und ungenaue, deut-
sche Wiedergabe der Urkundenterte eine feißige und einst-
weilen unentbehrliche Guellensammlung, ist aber als Dar-

) Bgl. Schrötter, der Stand der Sesgichiesorschung in Franken,Korr.“Bl. d. Gesamtvereins ... 51, 1903 — A. Dürr wächter, Neue
diteratur z. Bamberger Gesch. 70. u. 72. BB. 1912 u. 1914.

2) Für das Wbrerget Gebiet liegt jetzt die Erlanger Diss. von P.
Fraundorfer, Das Territorium des —— Würzburg, 1928 (ungedr.) vor. — Die Ergebnisse meiner Arbeit waren ——— als mir
die ebenfalls ungedructe Erlanger Diss. von A. Reichert, Die Entste
hung des Bamberger Territoriums von der Gründung des Bistums 1007
bis um Tode Bischof Ottos J. 1139, 1925 in die Hand kam. Ich habesie nicht mehr verwertet. Die Abereinstimmungen und Abweichungen wer
den sich von selbst ergeben.

— Fr. Stein, Gesch. Frankens 2 Bde. ngmeimsurt 1883 u. 86.
99 8S. G. Gengler, Die Verfassungszustände im bayer. anee bis

&amp; degn des 183. Ihdts., Beiträge z. RG. Bayerns4, Erlangen u.eipzig
—3* Urkunden u. eeeern von Chroust, Schmidt, Schöppach, Stengel, Hobenecker u. Heidingsfelder, vgl. Quellenverzeichnis.
* J. Loos horn, Gesch. d. Bistums Bamberg, J Bde., iage1886 f. — ferner: Weber, Das Bistum u. Erzbistum Bamberg, 56. BB.1894 — A. Altmann, Der Staat der — von Bamberg, Korr.Bl.

d. Gesamtver. 54 Nr. 5 19060 —8. Jäck, Gesch. Bambergs, 8 Bde. Bam,
ber 59 — ders., Allgem. Gesch. Bambergs von 1007-1811,Bamerg



stellung völlig unbefriedigend. Don einer Derwertung der
unvollständigen, älteren Urkundenausgabe Usser manns')
mußte ihrer Unzuverlässigkeit halber so gut wie völlig
abgesehen werden. Die meist aus (Copialbüchern schöp-
fenden Regestensammlungen Schweitzer s“) waren als
Fingerzeige für die Geschichte der Bamberger Klöster
und Stifte wertvoll. Am verlässigsten erwiesen sich noch
die Urkundenterte Oesterreichers, sei es in sei—
ner Geschichte der Herrschaft Banz') oder zerstreut in
zahlreichen Einzelschriften. Bei diesem Stande der Guel-
lenveröfentlichung konnten nur die im Hauptstaats-
archiv München ruhenden Originalurkunden der Bamberger
Hochstiftsserie verlässige Grundlagen bieten. Ich habe ihre
Signaturen in allen wichtigen Fällen angemerkt und die Be—
ziehung zu den Uebersetzungen Cooshorns oder der brauch
barsten Druckstelle hergestellt. Jeweils sämtliche Drucke nach-
zuweisen, verbot der Raum. Die Diplomatadrucke wurden
stets, die Drucke in den neueren Bänden der Monumenta Boica
und jene der Monumenta Zollerana meist ohne archivalischen
VNachweis zitiert. Don Hhinweisen auf die in der Kegel sehr un—
vollständigen Regesta Boica wurde grundsätzlich Abstand ge—
nommen.

Bei aller Reichhaltigkeit des Urkundenmaterials lassen sich
verfassungs- und besitzrechtliche Derhältnisse häufg nur durch
eine rückschließende Methode in helleres Cicht rücken. Für
diesen Zweck waren die jüngeren beschreibenden Ouel—
len der Staatsarchive Bamberg, teilweise auch Nürnberg und
Würzburg, von größtem Wert. Voran stehen die beiden älte—
sten Urbare des Hochstifts Bamberg.“) Das ältere, bisher
als Ganzes unveröfentlicht, von mir Urbar A“ benannt, be
durfte erst einer eingehenderen Untersuchung auf Zeit und
Umstände seiner Entstehung (1323 u. 1327).) Das jüngere
und vollständigere „Urbar B von 1348 hat C. höf—
ler unter dem Titel „Friedrichs v. Hohenlohe, Bischofs
von Bamberg Rechtsbuch“:?) herausgegeben. In beiden ist
bereits die jüngere Amtereinteilung des Bamberger Staates

) Am. üÜfsermann, Fpiscopatus Bambergensis (mit Ood. prob.)
PyDPis San-Blasianis 1801.

3 VBgl. Quellenverzeichnis.P. erge en vesc der Herrschaft Bonz II. Teil (alles,was erschienen) Urkundensammlung, Bamberg 1833 ist in allen donjener von P. Sprenger, Dipl. Gesch. d. Benediktinerabtei Banz, Nürn
berg 1803, rriebenBStA. Bamberger Selekt 1183: Liber privilegiorum A 8.

11) VBgl. Exkurs 1J.
12) Quellensig. z. fränk. Gesch, 3, Bamberg 18852.
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zugrunde gelegt, die daneben fortbestehende ältere Gerichts-
einteilung schimmert jedoch noch mehrfach durch. — Gut ein
Menschenalter jünger ist die älteste erhaltene, gleichartige
ufzeichnung aus dem obergebirgischen Fürstentum der Burg-
grafen von Nürnberg, das „Candbuch von Bayreuth I“ (Ldb.
Bth. I). Es ist inzwischen nach dem von mir im Staatsarchiv
Bamberg nachgewiesenen Original von Cippert heraus—
gegeben.“, Seine Entstehung scheint mir aber wahrschein-
licher in die ersten Regierungsjahre des Burggrafen Johann
II.9 (1397 oder 98) als in die letzten seines Daters Fried-
rich V. zu setzen zu sein.“) Eine zweite ausführlichere Fer—
tigung, das „Candbuch von Bayreuth II“ entstand zwischen
1421 und 1430 und ist ebenfalls noch im Original erhalten.““)

18) AO 29, 2 Bayreuth 1925 — nach BStA. Bayreuther Selekt 232
„Landbuch Bayreuth J“. Die Aufschrift des auf Papier geschriebenen, mit
fare Holzdeckeln, weißem Lederrücken und Metallschließen versehenen. Bandes lautet: Liber antiauus Bayerreutt, (Greussen, Rauhen-
kuelm) (Marchionis) lübergeschrieben: BurggrafiJj Johannis Ao 14
9— F IS, 4, die Dorsalaufschrift: Liber antiguus Marchionis Johannis.ie hier in Klammern (6) stehenden Worte sind durchstrichen, 41 unter
punktiert. Die Aufschrift des Orig. stimmt also nicht, wie Lippert, AO.
29,2 G. 101 unter irriger Berufung auf mich angibt, mit der vermutlich
von Spieß herrührenden Aufschrif der im Besitz des Hist. Vereins zu
Bayreuth befndlichen Abschrift „Diber antiquus des Burggrafen Johann
1398 das Amt Beyerreut“ überein.

14) Die Zählung der n Burggrafen stets nach J. Großmann u. a. Geneälogie des Gesamthauses Hohenzollern, Berlin 1905.
Der Terminus ad quem 1392, den Sippert S. 102 angibt, ist

nicht stichhaltig. Denn der ganze Eintrag fol 23 „Eberleins Zieglersgut
.. Ao LXXXXIIIo usrie steht auf einem später eingeklebtender natürlich keinen Anhalt für die Entstehung des Landbuchs bildet.
Auch deß Btn J in Genauigkeit und Übersichtlichkeit sich vom PlassenbergerLandbuch von 1398 unterscheidet, ist kein Grund, es nicht ebenfalls in
diese Zeit zu setzen, die Unterschiede erklären sich leicht durch die verschie
denen Verfasser. Die „Einschiebungen“ vom Amt Creußen und Rauhen
kulm sind nicht ursprünglich, fondern erst gelegentlich des späteren Bindens
erfolgt, was die Notiz kol. 56 „NB ein fragmentum vom alten dordengüber Creußen“ und kol 57 „NB. ein fragmentum des alten Landbu
von Rauhen Culm“ erkennen läßt. Am wahrscheinlichsten ist daher Bth 1
wie das Plas zuberget kurz nach dem Regierungswechsel von 1897 entstanden. Die jüngere ——— hat idi den Burggrafen Johann III.
mit dem späteren Markgrafen Johann dem Alchymist verwechselt, was eine
spätere Hand berichtigt, die Aufschrift auf der Bayreuther Abschrift (von
Spieß?) richtig erkannt hat. Der späte Terminus ad quem, der sich aus
der —— des lebenden Ernfrid von Seckendorf (fol 5, 6, 21, 31 usw.)
ergibt (1418, Rov. 24 „selig“ vgl. Chr. Meyer, Quellen . älteren Gesch. v.
Bayreuth II S. 268), trägt nichts bei, da die Abfassung kaum so spät Akann, nachdem schon zwischen 1421 und 1480 eine neue Fertigung entstand.
— Woher die MBoic. 47 N. F. 1 Einl. S. XV den Ansatz „zwischen 1381
u. A entnehmen wollten, was Lippert entgangen ist, kaunn ich mir nichterklaren.

9 BStA. Bayreuther Selekt 233 „Landbuch Bayreuth II“ mit ebenfalls irreführender Aufschrift auf d. Holzdeckel: „Liber antiguus Baver-
reut continunat(o) usqu(ej ad Johannem Marchiorem N 2 Ao 1441
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Was von Bth. J nur als wahrscheinlich gelten kann, ist für
das älteste „Candbuch der Herrschaft Plassenberg von 1398*
(PI.A) gesichert, es verdankt seine Entstehung dem Regierungs-
rücktritt des Burggrafen Friedrich V. zugunsten seiner Söhne
Johann und Friedrich.““) Bth. J wie PI.A beziehen sich gele—
gentlich auf ältere, leider nicht mehr erhaltene Candbücher.
Bei der Gewissenhaftigkeit, mit der die Neuredaktion des weit
ausführlicheren ,Candbuchs der Herrschaft Plassenberg von 1531*
(Pl. B)'e) ihre Dorlage, PI.A, ausschrieb, kann als gesichert
gelten, daß sich auch in Bth. J und PI.A ältere Der—
hältnisse der verlorenen Dorlagen spiegeln.— Seit dem ERus-
gang des 15. Jahrhunderts und fortlaufend bis 1547 waren
die Markgrafen von Brandenburg planmäßig bestrebt,
eine lückenlose Kodifkation ihrer Besitzungen und Kechte, ein-
schließlich jener der in ihrem obergebirgischen Fürstentum
begüterten fremden herrn, Klöster, Kirchen und KÄüdeliger,
durch ihre Candschreiber herstellen zu lassen. Nicht nur die
Candbücher von Bayreuth und Plassenberg wurden erneuert,
jedes noch so kleine Amt erhielt ebenfalls seine ausführliche,
nach einheitlichem Plane angelegte Beschreibung. Für die
wirtschafts und rechtsgeschichtliche Forschung bildet diese noch
pöllig unausgewertete, bändereiche Candbücherserie eine un
erschöpfiche Fundgrube.““) Auch die Gerichtsverhältnisse wer
den hier vollkommen deutlich.

Für das Gebiet des Hochstifts Bamberg liegt nach den Ur
baren des 14. Jahrhunderts erst wieder ein „Candtbuch und
Beschreibung der ümter“ von 16100) vor. Hingegen besitzt
das Hochstift in seinen drei großen „FJraischbüchern“, dem
noch unvollständigen von etwa 1516 (Frb. A)') dem sehr
ausführlichen aus den Jahren 15685—-1570 (Frb. B)) und
F IS, 50: Teorminus a quo: Die Erwähnung des Weidenberger Lehenheim
falls tol 29. den das Lehenbuch des Markgr. Friedrich VI. zum Jahre 1421
bringt (vgl. AO 17, 1, S. 117, 129, 149), ad quem; fol 69 nachträg,
lisch eingeschrieben: „von den hussiten abgebrant“ (1480). Bth. II ist teinedontinuatio von J. sondern eine ee ausführlichere Neubear
beitung. Auszüge aus dem Nachlaß Köberlins sind mit dem irrigen
Ansatz „um 1440“ in AO 22, 2 veröfentlicht.1) BEtA., Bayreuther Selekt 488, Orig., Druck: Chr. Meyer, Ho—henzollernsche Fasete J München 1802, vgl. dazu: Franzkarl Frhr.
v. Guttenpberg, Berichtigungen ... ebda. II, — 1893.

18) BStA., —— Selekt 503 — — — bei Hänlein u.Kretschmann, Staatsarchiv der K. Preuß. Fuürstenthümer in Franken
II. Bayreuth 1797 6. 48-78 (v. K. H. Lan

129) Die Herausgabe in den MBose. wird feit einer Reihe von Jahren
vorbereitet.

20 BSEtA. NeuSelekt 1188.
23) ebda., Rep. 198, 1 6. 4 Nr. 8e.
12) ebda., Bamberger Selekt 1186.
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einem dritten (Frb. B 1),“) das wiewohl Abschrift von B doch
verschiedene wertvolle Nachträge aus den nächsten Jahrzehn-
ten enthält,“) eine Übersicht seiner Gerichtsorganisation, die
sich an Quellenwert mit den von h. Knapp veröfentlichten
Würzburger Zentbüchern wohl messen kann. Allerdings be—
fassen sich die hier auf bischöfichen Befehl gesammelten Be—
richte der Amtleute weniger mit der Aufzeichnung der Rechts-
weistümer als mit jener der Zent- und Fraischgrenzen, der
Zent und Amtsdörfer, der Geleits-, Zoll-, Jagd- und Wald—
rechte und nähern sich in einzelnen Teilen schon den Formen
urbarialer Aufzeichnungen. Uach dem unterbrochenen Der—
such von 1516 war es das Derdienst des energischen Bamberger
Bischofs Deit von Würtzburg (1601-1577) *) durch jahre
lang fortgesetzte Bemühungen eine nahezu geschlossene Über-
sicht über den Rechts- und Besitzstand seines Hochstiftsterri-
toriums zu erreichen, wie sie uns im Frb. B vorliegt.

Die methodische Dergleichung der älteren und jüngeren be—
schreibenden GCuellen kam vor allem der beigegebenen Karte
der Hochgerichte, Zenten und Fraischzirkel zugute.'“)

ebda. Rep. 198, 1 S. 4 Ar. ve.
24) So als einziges eine Fraischgrenze des Amtes Lichtenfels von

1602, kol 834 f.
205) Aber ihn W. Hohellt, Veit I11J. von Würzburg, Fürstbischof v.

Bamberg 15611577, Freiburg i. Br. 1918.
26) Vgl. Exkturs II.
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Einleitung.
Die Erkenntnis, daß die territoriale Candesherrschaft des

Spätmittelalters in der fränkischen Grafschaftsverfassung wur-
zest, unter dem Einfuß des CLehenwesens aus der Erwerbung
II—
wuchs, ist heute zum Gemeingut der deutschen Derfassungs-
geschichte geworden.) In den geistlichen Reichsfürstentümern
läßt sich die Derleihung von Grafenrechten zumeist auf bestimmte
königliche Schenkungsakte zurückführen. Weniger deutlich
pfegen sich die Anfänge staatlicher Entwicklung in den Lan-
desherrschaften weltlicher Hherrn auszuprägen, da hier Erb—
gang und Gewohnheitsrecht die Staatenbildung stärker be—
einfussen als die Gunstbezeugungen des Königs. Der Wir-
kungsbereich öfentlich-rechtlicher Machtbefugnisse bestimmt
den Umfang des Territoriums, die Russchaltung oder Ein-
beziehung fremder Kechtsträger innerhalb seiner Grenzen die
innere Geschlossenheit, die Masse grundherrlicher Besitzungen,
Einkünfte und Kechte seine wirtschaftliche Kraft.

Die Geschichte der Territorienbildung am Obermain hat
also die Umstände zu schildern, unter denen sich auf der Grund
lage umfangreichen und einheitlich zusammengesfaßten Besitzes
durch die Erwerbung öfentlicher Gerechtsame die beiden
Reichsfürstentümer gestalteten, die — ungefähr im Bereich
des heutigen bayerischen Regierungsbezirkes Oberfranken)
— das Sputmittelalter kennt: das Hochstift Bamberg und die
Zollernsche Markgrafschaft Kulmbach-Bayreuth. Der Terri-
torienbildung der Bischöfe von Bamberg kam die natürliche

) G. Waittz, eee Verfass.Gesch. VII, Kiel 1876, 8. 286 u.zos. — 8. Brunner, Grundzüge d. deutschen Rechtsgesch. (Ges. v. E.
doge unqen geipgig 1828, 8. 155 f. — A. Seuslex,erfass.Gesch. Figeie 66, S. 174. — A. Meist er, Deutsche Verfass.Sesch. (Grundriß d, WBesch. Wiss. JII, LeipzigBerlin 1913, 6. 158. —
R.'Schrönder, Lehrbuch d. deutschen Rechtsgesch. Te uitge v. E. Frhr.
v. Kunßberg), Leipzig 1819 8. 689 f. — * FebHVHFe Oeutsche Rechtsgesch.,verlin Leipeig 18210 6. 84 Ff. — G, v. Belo w, D. deutsche Staat des
Mittelalters Leipzig 1914, 6. 248 f. — A. Hauck, Die Deeon der
zeist en Territorien, Abhandlgn. d. ph.hist. Kl. der K. Sächs. Gesellsch. wifs. XVII, Seipzig 1000, 6. 670. — Zum Versuch von G. Oö tz,
Niedere eeet u. Grafengewalt im bad. ie .. .Unter
juchgn. z. deulschen Staats, u. Rechtsgesch., hsg. v. Gierkte, 121., Breslau
1918, die Landeshoheit ng aus der Grafengewalt, sondern aus der nie—
deren deriguzerachast abzuleiten, vge die Zurückweisung durch G. v.Beslo w, Lanbeshoheit u. Niedergericht, Deutsche Lit.«Zeitg., 85. Ihg.
Nr. 28 1914.

) Das heutige BA. Coburg bleibt im Iesenden außer Betracht, dadie 3— des edeaihen Territorlums eine eigene geschlossene
Behandlung erfordert.
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Stetigkeit der Entwicklung geistlicher Staaten zugute. Die
Entstehung des weltlichen Staatswesens, aufbauend allein
auf dynastischer CLebenskraft und Zielsicherheit, erleidet zwei
mal, beim Erlöschen der Schweinfurter und der Meranier, durch
die privatrechtlichen Ruswirkungen der Erbteilungen ver
nichtende Rückschläge; spät erst führt die politische Tatkraft
der Hohenzollern das staatliche Werk zu erfolgreichem Ende.

Der Kern der beiden Territorien, des geistlichen und des
weltlichen, beruht in der fränkischen Grafschaft des Ra-
denzgaues. Derfolgen wir die Anfänge dieser Entwicklung,
so müssen wir uns zunächst mit einer herrschenden Grund-
anschauung auseinandersetzen, die geeignet ist, diese Dorgänge
zu verdunkeln.

Aach der fast allgemein geltenden Dorstellung wurden die
Obermainlande erst aufallend spät dem deutschen Dolkstum
gewonnen. Das Bistum Bamberg, zur Christianisierung einer
größtenteils stammesfremden, ssavischen Bevölkerung ins Le
ben gerufen, fand seine Derdienste, so liest man, nicht nur in
der Entfaltung reichen kirchlichen und kulturellen Cebens,
sondern geradezu in der Germanisierung einer weiten, spär
lich bestedelten, teilweise verödeten Candschaft.) Dornehm-
lich die Kräfte der geistlichen Grundherrschaft schufen, so heißt
es weiter, die Gegend am Obermain und an der Regnitz zu
einem „gesegneten Erntefelde“ um, den Bischöfen von Bam-
berg bot sich Aeuland zur Eusbildung ihres geistlichen erri-
torialstaates.

Dieser Anschauung stellt sich somit das Cand zwischen Stei-
gerwald und Fichtelgebirge als ein verhältnismäßig junges,
ĩange Zeit vernachlässigtes Kolonisationsgebiet dar. Die
Eroberung dieser „Slavengebiete“ seit der Gründung des
Bistums Bamberg im Jahre 1007 müßte somit zeitlich um
fast ein Jahrhundert später fallen als die Ausbreitung der
großen ostdeutschen Kolonisation, die im Norden bereits seit
dem 10. Jahrhundert, wenn auch unter Rückschlägen, die Elbe
erreicht hatte,) im Süden früher schon nach Etsterreich,

W. v. Giesebrecht, Gesch. d. dtsch. Kaiserzeit Ut deipoig 1885S. 58 . — A. Hauck, Kirchengesch. Oeutschlands 1119* eipaia
1906 6. 418 f. — A. Meitzen, Die en der Deutschen in Deutschland und ihre Besiedelung der Slavengebiete, Conrads Ihrbr. f. Nat.Ok.
u. Stat. 32 Jena 1879 — R. v. Erckert, Wanderungen und Siedelungen
der deutschen Stümme in MEuropa, Berlin 1901 Kartenblatt XI u. XII.

9) E. O. Schulze, Die nunng und Germanisierung der Ge—
biete zwischen Saale und Elbe, zr . F. Jablonowskischen Ges. 88
Leipzig 1881 6. 8 f.— RKs31 che, Die deutschen Marken im Sorbenland, in: Festgabe für Gerhard Seeliger, Leipzig 1920 S. 86.
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Steiermark und Kärnthen vorgedrungen war,“) die dem Her—
zen Deutschlands nahe gelegenen Cande am Obermain aber
gewissermaßen im Rücken dieser Bewegung fremdem Polks-
tum überlassen hätte. Gewiß haben einzelne Untersuchungen
für jene Gegend das Vordringen deutscher Besiedelung schon
seit der Karolingerzeit stärker betont,“) aber ihre Ergebnisse
haben das Bild nicht wesentlich verändert, wonach östlich der
Main.Kegnitzstrecke Cichtenfels—Bamberg —Forchheim, der
alten „Slavengrenze“, noch das junge Bistum eine überwie-
gend wendische Bevölkerung und damit Ziel und Eufgabe
seiner Gründung vorgefunden habe. Und erst in allerjüngster
Zeit hat eine durch Darstellung und Methodik bestechende EAr-
beit') die ältere, im Heimatschrifttum schon so gut wie auf-
gegebene Eufassung erneut mit UNachdruck betont, wonach
die Candschaft östlich der angegebenen Linie noch zu Beginn
des 9. Jahrhunderts sogar politisch den Slavenreichen an—
gehört habe.

Die vorliegende Untersuchung wird als Husgangspunkt
daher im einzelnen den schon in den „Grundzügen“ angedeu-
teten) Nachweis zu führen haben, daß die Schöpfung des
geistlichen Jürstentums Bamberg durch Heinrich II. nicht den
beginn und das Ziel kultureller oder gar politischer Er-
schließung der Obermainlande darstellt, sondern hier bereits
eine längere Periode deutschen Wirkens, eine Zeit der Ent—
faltung kräftiger und zielbewußter weltlicher Machtansprüche
zum äübschluß gebracht hat. Die politische Gründung Hein-
richs D. gegen die bedrohlich angewachsene CLaienmacht der
Markgrafen von Schweinfurt hat hier auf Jahrhunderte
hinaus jenen immer lebendigen Gegensatz zwischen geist
licher und weltlicher Herrschaftsgewalt geschafen, der die
deutsche Territorienbildung nicht nur in den alten Stammes—-
herzogtümern,“) sondern überall dort maßgebend beeinfußte,

) R. Kötz schke, Grundzüge d. deutschen Wirtschaftsgesch. bis 3. 17.
Ihbt. (Grdr. d. Gesch. Wiss. I1. 12), LeipzigBexrlin 1921 6. 146 f. — A.
So pfsich, Die ältere Soz. und Wirtschaftsverfassung der Alpenslapen,
wWeimar 1910. — AR. Luschin v Ebengreuth, Grundriß d. öster
—E—

ey VBgl. das zusammenfassende Urteil Kötzschkes, a. a. O. S. 147.
9 Wargarete Bachmann, Die Verbreitung der slavischen Siede—

lungen in Nordbayern,- Diss. Erlangen 1926.
Die Grundgedanken der ersten zwei Kapitel, der vorliegenden Unter

u ung habe ich in gedrängter Form unter dem Titel „Die politische Be—eutung der Bamberger Bistumsgründung“ in den Bamberger Blät.
tern für Kunst und — v. Burkard u. Ritz, Beil. z. Bbg. Volksbl.,

e. Nr. 8 u. 9 (Jub.-Ar. für Heinrich 11) Juli 1924 erstmals nieder—
gelegt.

oJ Hauck, OKG. III G. 64.
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wo geistliche und weltliche Machtansprüche aufeinanderstießen.
Wie das Schweinfurter, dann das größtenteils daraus her—
vorgehende Meranische Erbgut am Obermain im Mittelpunkt
der Besitzkämpfe steht, so bildet das seit der Ottonenzeit in
der Hand der Schweinfurter erbliche Grafenamt des Radenz-
gaues die Grundlage für die beiden landesherrlichen Ge—
walten. Bamberg ist Erbe und Rechtsnachfolger, nicht Rechts-
begründer im Neuland. Die Caiengewalt ist auch hier älter
als die geistliche.

Was den Bischöfen von Bamberg aber an Besitz und Rechten
nicht aus dem Schweinfurter Nachlaß zufel, kam unmittel-
bar aus Königshand. Die namengebenden Mittelpunkte seiner
ersten Ausstattungsgüter erscheinen, Hallstadt schon zu Be—
ginn der Karolingerzeit, Forchheim Anfangs des 9. Jahrhun-
derts als Königsgut in den Urkunden. Königsgut und Gra—
fenamt führen uns somit zurück in die Zeit der fränkischen
Staatsverfassung und der ostfränkischen Kolonisation. Die
politischen Derhältnisse werden im Caufe der Untersuchung
dazu drängen, der „Slavenfrage“ Oberfrankens und damit
auch den Besiedelungszuständen besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. Wenn dabei sprachliche und kulturelle Gesichts-
punkte auch nicht völlig beiseite bleiben konnten, so muß
deren systematische Auswertung doch einer breiter aufgebauten
Besiedelungsgeschichte Oberfrankens überlassen bleiben, die
dann freilich nicht wie die meisten bisherigen Arbeiten zu
dieser Frage einseitig nur die für das slavische Element tat-
sächlich oder vermeintlich sprechenden Zeugnisse wird hervor-
heben dürfen. Untersuchungen dieser Ert will der erste Teil
der vorliegenden Arbeit zugleich den Boden bereiten. —





Erster Teil.
Seschichtliche Entwicklung bis zum

Tode Bischof Otto J. von
Bamberg (1130).

J. Kapitel.
Ostfranken und die terra Sclavorum.

Die gewaltige Machtausdehnung, die das fränkische Keich
von den Zeiten Chlodwigs bis auf Karl des Großen gewann,
hatte von einer gewaltsamen Angliederung germanischer
Stammesreiche ihren Ausgang genommen. Teilungen und
innere Kriege, Kechtsbruch und sittlicher Niedergang erschüt-
terten dann Macht und Ansehen des Merovingischen Königs-
hauses. Dem austrischen Hhausmaiertum der Pippine war es
vorbehalten, die Kräfte der Königsgewalt und des fränkischen
Stammes wieder in starker Hhand zusammenzufassen. Spä-
—X
Kräfte im energischen Ausschreiten nach Osten begrifen, eine
planmäßige Bewegung, die wir unter dem VNamen der ost-
fränkischen Kolonisation zusammenzufassen ge—
wohnt sind. Waren die ehemals alamannischen Gebiete am
Untermain schon durch Chlodwigs Alamannenschlacht dem
fränkischen Keiche enger verbunden,) so wurden nunmehr,
fpätestens unter Pippin dem Mittleren und Karl Martoll, den
ßegründern der Karolingischen Größe, die östlicheren, ehemals
thüringischen Gegenden.“) politisch dem Reiche bereits seit

) R. Schröder, Die Vebreegng der salischen Franken, FzdG. 10.2Göttingen 1879 G. 140. — A. Hun d, Wanderungen und Siedelungen
der Alemannen, 3fEd. Oberrheins NF. 832, 1 Heideiberg 1917. —, W.
Schu iße, Die fränt. Gaugraäfchaften Rheinbalerns, Rheinhessens, Star
senburgs u. des Königreichs Württemberg, Berlin 1807 6. XX.

) An der Ausdehnung des Thüringerreiches nach Süden bis zur Do—
nau (Peor Thuringorum patriam transcunt.. . Dae et Reganum, quae
in Danubio merguntur, Geogr. Ravenn. 1V, 25) wird mit Th. Kno—
henhaucer, Gefch, Thüringens in der karol. u. sächs. Zeit, Gotha 18683
6. 21. R. Schro'd er, Die Franken u. ihr Recht, Zischt. d. Sav. St. f.
RG. EA. 11 1881 G. 30, O Dobenedker, Regesta diplomatics..
— —
A. Dop — Wirisch. u. soz. Grundlagen der Europäischen Kulturentwickmung J. Wien 1918 6. 274 gegen die Aufassung bei F. Dahn, Königr.
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dem Sieg an der Unstrut (531) zugehörig, unter Führung der
Staatsgewalt so nachhaltig auch mit fränkischem Dolkstum
durchsezt, daß schon um die Mitte des 8. Jahrhunderts der
Name Francia orientalis dafür geläufg zu werden be—
ginnt.“)

Dieser Erfolg tritt mit einem Schlage ans Cicht, als
herzog Karlmann, dem sein Dater Karl Martell wie ein
selbständiger herrscher den östlichen Keichsteil überlassen hatte,
kurz nach seinem Regierungsantritt dazu schritt, dem mit
seiner Hilfe von Bonifatius ins Leben gerufenen Bistum
Würzburg eine würdige Ausstattung zu verleihen. hHiebei
hatte er bereits über eine stattliche Anzahl Königsgüter,
die Schrittmacher der fränkischen Ausbreitung, innerhalb
Ostfrankens zu verfügen. Würzburg erhielt damals nicht
— VVV
S. 209 f. L. Hertel, Thüringische Geschichte von der Vrsz bis ...1680, Schriften d. Ver. f. Sachsen-Meiningische Gesch. u. Loskide 46, Hild
burghausen 1903 G. 76. E. Deprient, Thür. Gesch., Leipzig 1907
(Slg. Göschen), L. Schmidt, Gesch. d. dtsch. Stämme bis zum Ausgang
der Völkerwanderung, QuF. z. alten Gesch. u. Geogr., hsg. v. Sieglin 24.
Berlin 1911, II 2 S. 331 festzuhalten sein.

3) Um 741: de partibus orientalem franchorum, verl. U. Karl
manns f. Würzburg, wörtl. bestätigt von Arnolf, MBoic. 28 J no 71 —
BöhmerMühlbächer Reg. Imp. I2 ho 1837 — vor 778 (S Abfassungs—
zeit): in intimis orientalium Franchorum partibus et Baguariorum
lermninis, Vita Bonifatii auctore Willibaldo c 8, rec. Levison 88 Schul-
ausg. Jeiptig 1905 S. 44 — um 800: pars Germaniae, quae Inter Sa-xroniam et Danubium Rhenumque ac Salam fuvinm, qui Thuringos
ot Sorabos dividit, posita aà Francis, qdui Orientales dicuntur, incoll-
tur (mit Bezug auf die Zeit vor Karl d. Gr.), Binhardi vita RKaroli M.
2 15, ed HolderEgger 88 Schulausg. HannoverLeipzig 1911 G. 17. —
Das Grabfeld wird schon in der — des Pisen ene Papst Gre
gors III. an die deutschen Stämme (737 —739) ausdrücklich von Thüringen
unterschieden: Thuringis, Hessis.. et Grafeltis vel oninibus in orien-
sali plaga constitutis EBP III no 48 — weitere Nachweise Waitz
VG. V. S. 161 Anm. 4 u. 162 Anm. 2.

) Hauck KEO 1J S. 512 u. II S. 4 f. — H. Nott arp, Die Bis—
— in Deutschl. im 8. Ihdt. Stutz Kirchenr. Abhdln. 96,

Stuttgart 1920 6G. 87 —- A. Bigelmair, Die Anfänge des Bistums
Würzburg, Festschr. f. S. Merkle v. W. Schellenberg, Düsseldorf 1822
5. 12 f. — PeßFraundorfer, Das Territorium des Hochstiftes
Würzburg, Diss. Erlangen 1923 (ungedr.) Ich glaube nicht, daß man mit
Hauck II S. 4 die „Ausstattung des Bistums wir als gemein
sames Werk der beiden Brüder“ ansehen dart wie aus der Nennung Pip-pins und Karlmanns in der Bestätigungsurkunde Arnolfs von 889 (BM
no 1837) geschlossen werden könnte. Man darf aber nicht eine gemeinsame
Schenkungsurkunde beider als Vorlage hiezu annehmen, sondern mit B.M3
deperdita und zwar in der Reihenfolge: Schenkung Karlmanns, Be—
stätigung Pippins als König, Bestätigung Ludwigs d. gF Daß die Be——— Arnolfs Pippin an erster Stelle nennt, ist wohl dem erhöhtennsehen des ersten Karolingerkönigs zuzuschreiben. Wie Hauck selbst
sagt ¶I S. 518 f., 522), war Karlmann in den Beziehungen zu BVonifg-
tius und Würzburg ber Führende“. Auch die (verl.) Schenkung, besiä-
tigt 822, B-Mino 768, ging von ihm allein aus.



nur 26 königliche Eigenkirchen“) sondern u. a. auch den Zehnt
aller Bodenerträgnisse von 26 fscis dominicis,“) von denen
sich jedoch nur 14 mit den örtlichkeiten jener Eigenkirchen
decken. Aus dieser Zehntschenkung Karlmanns läßt sich aber
auch entnehmen, daß die ostfränkische Kolonisation damals be—
reits die Main-KRegnitzstrecke Cichtenfels —Bamberg —Erlangen
nach Osten hin überschritten hatte. Wird doch unter den fs-
cis dominicis auch halazesstat in ratenzgovue, das heutige
hallstadt bei Bamberg') östlich des Maines gelegen, und
in unmittelbarer Derbindung damit ein chungeshofe“) ge-
nannt, den man mit Kecht dem in einer Juldaer Tradition des
9. Jahrhunderts neben Scheßlitz erwähnten Kunigeshofen in
montanis contra Boëmiam,“ dem heutigen Königsfeld
auf dem „Gebirg“, dem Nordjura, gleichsetzen darf. Forch-
he im am Ostufer der Regnitz wird zwar erst 805 genannt.?)
Bei der großen Bedeutung, die dieser curtis regia mit dem
königlichen palatium im 9. Jahrhundert als häufger ERuf-
enthaltsort der ostfränkischen Herrscher und Stätte wichtiger

5) Or. deperd., Bestät. U. Judw e d. Fr. 822 5 19 MBoio. 28, 1Jno 11, B.Meno 768, — Ludwigs d. B. 845 Juli 6 B-Muno 1882, — Ar
nolfs 889 Nov. 21 MBoic. Sa no 69, B-Meno 18356 — dazu jetzt
5 Fraundorfer, Ehem. Dotations— u. Eigenkirchen d. Höchstiftsürzhurg, Sdrheft zu den „Deutschen Gauen“ 120, Kaufbeuren 1925.) Or. depeérd. — Best. U. Arnulfs 889 Nov. 211, MBoie. 28 J no 7I,
B-Mno 1837 — Konrads J. deperd. erwähnt in der folg. — Heinrichs
I. 923 April 8 DAI no 6 — Ottos III. 992 Deʒ. 31, POIIIno IIO.

7) Merkwürdigerweise gilt halazesstat, wiewohl meist in der Gegend
oon Bamberg gesucht, in der Literatur häufg als „verschollen“ vgl. UI.
II. Cap. rer. Franc. J, ed. A. Boretius J. S. 128 Anm. 5: Halar-
stadt, quod hodie non exstat, sed situm fuit propo Bamberg — S.
Rietschel, Markt u. Stadt, Leipzig 1807 6. 389 — A. Fed ch, DieWE der Karol. Zeit 11 Weimar 1813 6. 190 — Es fehlt bei B. Stei
nintz, Die Hrgor sonnn u. Gruppierung der Krongüter unter Karl d. Gr.VfSuwWG. 9, 3 Stuttgart 1911.

) Die Kirchen- und Kapellenschenkung nennt 3 chuningeshofe (822 chu-
ningishaoba): im Taubergau das heutige I eele a. d. Tauber, im Badanachgau zusammen mit dem benachbarten Sonderhofen das
g Gaukbnig s ofen, im Grabfeld das heutige Königs—

o fen i. Gr. bei Neustadt a. d. Saale. — Die Zehntschenkung bringt zu
nächst einmal die beiden zusammengehörigen Gaukönigshofen ünd Sonder
hofen wieder. geg andere Ohuningeshofe führt sie in folgendem zuesammenhang auf: halazestat in ratenzgovue, chungeshofe of itom chu-
ningeshofe et salz et hamnlunbureg. Hierunter kann der mit „et item“
eingeführte eh. mit Rücksicht auf das nachfolgende salz wohl nur Kö,
nigshofen i. Gr. sein. Hingegen muß man den unmittelbar auf halages-
ztat folgenden en. im Radenzgau suchen. Denn aus der Kirchenschenkung
wird der eh. im Taubergau ebenfsowenig wieder aufgeführt wie der im
lleichen Gau gelegene Ort suueigre (822 soagra, Schwaigern OA. Brackenh W.) und 10 andere Orte, während dafür 12 neue Ortlichkeiten, dar

autg ganz ofensichtlich auch ein neuer eh.. in der Zehntschenkung aufauchen.
) E. F. J. Dronke, Traditiones et Antiquitates Fuldenses, Fulda

1644 (Ood. Eb. e. 4) S. 18 n0o 37 — Looshorn LGS. 17.
10 LL II Cap. reg. Franc. J. po 44 SG. 123.



Reichsversammlungen zukam,!) wird man aber die Ent—
stehung dieses Königshofes zeitlich wohl mit großer Wahr—
scheinlichkeit jener von Hallstadt und Königsfeld gleichsetzen
dürfen. Aus jüngeren Nachrichten'““) läßt sich erschließen, daß
diese Königsgüter, zum mindesten Hallstadt und Jorchheim,
die Mittelpunkte umfangreicher Wirtschaftsbetriebe mit zahl
reichen kleineren Fronhöfen, noch im 12. Jahrhundert cur-
tes dominicales genannt, und beträchtlichem Zubehör an Lie—
genschaften aller Art und zinspfichtigen Gütern darstellten,
ohne jedoch geschlossene Domänenkomplexe zu bilden.“) NUach
kirt der mittelalterlichen Grundherrschaften ist dieses Zubehör
3. Teil weit über die der namengebenden curtis regia““) be—
nachbarten bäuerlichen Dorfmarkungen zerstreut. Am deutlich-
sten prägt sich dieser Streugutcharakter der Königsgüter in der
späteren Gerichtsorganisation des Bambergischen „Kammer-
amtes“ hallIstadt, dem Nachfolger des fscus dominicus,
aus: Die königliche Immunität hatte schon den öfentlichen Be—
amten die Husübung ihrer Befugnisse auf den einem eigenen
Richter unterstellten Königsgütern versagt, die so eine geson—
derte Stellung in der fränkischen Gerichtsorganisation ge—
wannen.“') Und noch im 16. Jahrhundert läßt sich nach—
weisen,“') daß die zahlreichen Streugüter des Kammeramts
Hallstadt nicht an die benachbarten Zentgerichtsstätten zu—
ständig sind, in deren Gerichtssprengel sie liegen, sondern
an die ehemalige Immunitätsgerichtsstätte, das „Gericht“
Hallstadt. Die Immunität des Königsgutes bildete somit ofen-

119) E. Dümmler, Gesch. d. ostfränk. Reiches, Ihrbchr. d. dtsch. Gesch.
8 Bde, Leipzig 1887—88, she. Register unter „Forchheim“.

3 Inbesondere durch Vergleich der urkundlichen Nachrichten aus dem12.-14. Ihdt. über die einzelnen Bestandteile des Kammeramts Hallstadt
mit den Urbaren A und B des 14. den Fraischbüchern A und Bdes 16.
Ihdts.,, dem Zentbuch des Amts Memmelsdorfv, 161021640 (*8 36. M.)
und der Cammeramts-Centhbeschreibung v. 1752 (* CCB.).

12) A. Dopsch, LS. 107 f., insbes. S. 123 u. 134 gegenüber der äl
teren Lehre von G. L. v. Maurer, Gesch. d. Fronhöfe .. Erlangen1862263 und K. Th. v. Jnama-Sternegg, Deutsche —
gosch Leipzig 1879-1901u.1908,A.Eg er s, der königl. Grundbesitz im

O. u. beg. I. Ihdt. Qu. u. St. 8 v— . 78 R. hsg. v. rnrier III,Weimar 1909, S. 108. Dazu O. Bethge, Zu den karol. Grenzbeschrei
bungen von Veere und Michelstadt i. O, VSuWGo. XIA I8là —pgl. auch M. Stimming, das dtsch. Königsgut im 11. u. 12. Ihdt. Hist.
Stud. bep. v. Ebering 149, Berlin 1922 S. 18 f.

2 rkundlich ist die eurtis regia nur für Forgheim belegt, B.M. I
no 1767 (887 Dez. 11), doch fndet sich in den eger Urbaren in Hallstadt neben den 24 mansi auch eine curia praedialis, Urbar A fol. 14 und
Höfer, Rechtsbuch S. 44.

1) A. Dopssch, WE. 11 Weimar 1913 6. 92 f.
* dMt Fraischb. A fol.665 f., dazu COB. „Verz. der Häuser Amts Hall.stadt.“



bar von jeher keinen geschlossenen Gerichtsbezirk.“) Die von
Kübel!e) vertretene „Ausmarkung“ geschlossener Komplexe,
der „regna im Sondersinne“, fndet in unserem Gebiet keine
Bestätigung, wenn auch die grundherrschaftlich organisierten
Königsgüter mit ihrem Streubesitz bereits mit oder bald nach
ihrer Entstehung im 8. Jahrhundert eine Anzahl in sich ge—
schlosener Dörfer umfaßten. Der fscus dominicus hala-
zesstat reichte, wenn wir die spätere Zusammensetzung des
ammeramts Hallstadt zugrundelegen dürfen, sicherlich bis an
den Westabfall des Juras, die foresta Husmuor,“) der heu-
tige hauptsmoorwald östlich von Bamberg, bildete jedenfalls
einen seiner Hauptbestandteile.?) Genauer sind wir über das
Zubehör des königlichen praecdiums Forchheim unterrich—-
tet:aecclesiae, villae, aedifcia und sonstige Liegenschaften
werden unter dem Zubehör der königlichen Eigenkirche zum
hl. Martin in Jorchheim erwähnt, als diese Otto II. am 5. Juli
976 an Würzburg verschenkt.“) Und die Schenkungsurkunde
heinrichs II. vom 1. November 1007,72) wodurch quae-
dam nostri iuris loca ad forhheim pertinentia an Bambergꝗ
übergehen, zählt diese Zubehörstücke namentlich auf: Vvitolfes-
houa (Weigelshofen), Truobaha (wohl Untertrubach), Tuosi-
brunno (Thuisbrunn), Hecilesdorf (Hetzelsdorf), Arihinbach
item Arihinbach (RKirch- und Oberehrenbach), Vvaldriches-
bach (wohl richtiger Waltrichesstatt,““) Wellerstadt), Seuu-
aha (Klein-Seebach), Merdindorf (Möhrendorfj), Husa
(Hausen), Herigoldesbach (Herolosbach), Vvimbilibach item
Vvimbilibach (Ober- und Unterwimmelbach), Slierbach

1) A. 277 WE. J. S. 148.is) K. Rübel, Die Franken, ihr Eroberungs. und Siedelungssystem
im dtsch. Volkslande, Bielefeld-Leipzig 1904 — Sie Theorien Rübels sind
bei der ihnen zu Teil gewordenen Kritik mit großer Vorsicht zu bewerten,ogl. Fe K. Brandi, Göttingische Velehrte Anz. 170. Ihg. J
Berlin 19080 und H. Reutter, Ein — Grenze und Siedelungs
system in den karol. Südostmarken, Ibch. f. Lökde v. Niederösterreich N. F.
10. Ihg. 1911 — 59. Stäbler, Zum Streit um die ältere dsch. Mark
genossenschaft. N. A. 39, 3 1914 6. 717 — Hs. Thimme, Foreéstis Kö-
nigsgut u. Königsrecht nach den Forsturkunden vom 6.—12. Ihdt., Arch. f.
Urk. Fschg. IIJ. Leipzig 1909 6. 122.

15Erstmals gen. 1244 Okt. M. 144/894, Loos horn II G. 681 —
1245 Jan. 13 (Hutsmor) M. 144/895, Looshorn ebda.

20) Die heute südl. an den Hauptsmoorwald anschließende Waldabtei.
lung Thiergarten“ bei Strullendorf erinnert vielleicht noch an das alte
Königsgut; ögl. den im Cap. de villis LL II (Cap. I'no 32) GS, 87, no 53,

140, noô 123, G. 295 als Zubehör eines Königsgutes erwähnten bro-
cilus.

21) DOo II no 132.
DH II no 169.

25) So in der Bestät. U. Heinrichs IV. von 1062 Juli 13 MBole. 29,1
no 405
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(lurlage') bei Burk westl. Forchheim).“,) Die Urkunde be—
zeichnet diese Pertinenzien bereits als althergebrachtes Kö-
nigsgut.“) Der Bereich des Königsgutes Forchheim grif also
schon tief in den Jura hinein. Bei der großen Bedeutung, die
den Königsgütern gerade in der Karolingerzeit als den Sta-
pel- und Etappenplätzen auf Kriegszügen, wie als Derpfegs-
stationen auf Reichs- und Disitationsfahrten des Königs und
seiner Beamten zukam,“) wird diese Rusdehnung zweifellos
schon der fränkischen Zeit zuzurechnen sein. — Geringere Be—
deutung scheint Königsfeld, der Königshof in montanis,
in dem vom Verkehr abgelegenen Nordjuratal besessen zu
haben. Er dürfte frühzeitig als Amtsausstattung verwendet
worden sein.“) Der Königs, hof“ verschwindet seit dem 9. Jahr-
hundert aus den Urkunden, erst zu Beginn des 12. taucht der
Ort als Chunigesvelt wieder auf.“s) — Königsgüter größeren
Umfangs sind uns im Obermaingebiet sonst nicht überliefert.
Wahrscheinlich stand das unwirtliche Waldgebiet des Nort-
waldes, des heutigen Frankenwaldes, als eremus, ursprüng-
lich in königlichem Eigentum, wenn auch nur eine einzige
Hachricht, eine Bamberger Sälschung des 12. Jahrhunderts,
dieses Derhältnis andeutet.“,) Wieweit die späteren Groß—
grundherrschaften des Candes auf Schenkung oder Derleihung
königlichen Besitzes zurückzuführen sind, oder der fortschrei-
tenden grundherrlichen Kolonisation ihre Entstehung ver—
danken, läßt sich im Einzelnen nicht unterscheiden. Dielleicht
sind die gelegentlich da und dort zerstreut auftretenden Kö-
nigshufen') Reste ursprünglich umfangreicheren, vergabten
Köonigsbesitzes.

24) P. Ssterreicher, Gesch. Darstellung des alten Königshofes
Forchheim, Neue Beitr. z. Gesch. 2. H. Bamberg 1824 S. 70.

zyEs ist nicht anzunehmen, daß diese Namen sämtlich ganze Dör-
bezeichnen· Das gelegentlich später an einzelnen dieser Orte nachweis—

freie Eigen spricht auch hler für den Streugutscharakter des Königs-
gutes.

25) Ra in hao donatione usi potestate, qua nostri anteécessores re-
ges idelicet et Imperatores ante baec sunt usi ...

27) Dopssch WE J. S. 111 und 162 — vgl. auch Joh. Müller,
—RR auf dem Eichsfelde, Fschgn. z. Thur.Sächs. Gesch. 2.alle 1911 S. 30 f.

as) Ein Graf Bernhard verschenkt dort im 9. Ihdt. Besißz Dronke,
Tr. Fuld. S. 18 no 37.

20) C. A. Sch weitz er, Das Urkundenbuch des Abtes Andreas im
Kl. Michelsberg, 16. BB. 1853 S. 19 u. 23.

20) WUsa — Looshorn J. S. 3829 — Der Wildbann im
3 Frankenwald wird noch 1403 als Reichslehen verliehen MZzoll VI

No
21) Einzelne regales mansos fnde ich beurkundet: 1013 Juni 21 in

Amelungestat (Amlingstadt BA. Bamberg 1) und Siuselingun (Seuß-
ling BA. Bamberg 1)“'é, Kirchenzubehör, DR II no 2607 — 1089 Aug. 14
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Mit der Entstehung der Königsgüter in Ostfranken, die so—
mit schon im frühen 8. Jahrhundert das Juragebiet erreicht
hatten, arbeitet jedoch gleichzeitig auch eine breite Schicht freier
Grundeigentümer in den Kolonisationsaufgaben hand in
hand.“s) Mit hilfe zahlreicher Eigenleute's) gewinnen sie
den ausgedehnten Waldgebieten neues Eckerland ab, benen—
nen neue Siedelungen nach ihren Uamen und gründen Eigen—
kirchen und klöster im Gebiet der Saale, der Werra und des
Mittelmaines.) Wo die Nähe des Klosters Fulda eine sehr
viel reichere Überlieferung schon für das 8. und 9. Jahrhun-
dert auslöst, gibt sich dieses wesentliche Clement der ostfrän—
kischen Kolonisation deutlich zu erkennen. Es überwiegt bei
weitem die Bedeutung, die Rübel') und ihm folgend Heus—

in villa arinbach (Kirch- oder Oberehrenbach BA. Forchheim) 6, Privat.
besiß MBoic 29, T'no 432 — 1094 1112 praedium in villa Eglisteld
Oberailsfeld BA. Pegnitz vgl. 58. BB. S. 77) ad regalem mansum com-
putatum, Schannat Vind. ĩit. JI S. 44 No TX, Looshorn J. S. 498 —
I0941112 alodium ... in villa Friumerherendort (Frimmersdorf BA.
Höchstadt a. Aisch) dieta ad regalis mansi modum cum silva adiacente,
Schannat S. 44 io0 XI. Looshorn J. S. 498 — um 1136 apud Santa (bei
Wachenroth BA. Höchstadt a. — et apud Rodeheim (Rodheim BA.Ufenheim) 2, apud velbehusen (Welbhausen BA. Ufenheim) 1, Minist.-
Lehen des Kl. Michelsberg, Schweier S. 18 — um 1136 apüd weiggen-
dort (wohl Weichendorf noðß. Bamberg) 1, Lehen des Kl. Mchb., Schweitzer,
S. 21 — um 1137 in Sendelbach (Cängen- oder KleinS. BA. Forchheim,
hisch, Jmit Fehnt 88. XV S. 1164 — 1142 apud Bedelmdort (Betten-
dorf, i be arhoch BA. Stafelstein) 83, Ministerialenbesitz, Osterreicher, Denkw. 4 S. 20 u. S. 14 — 1145 Dezember 30 in Suabtal
(Schwabthal BA. Ztatfestein 1, Lehen eines nobilis des Kl. Mchb. M.331/2037, Schweitzer S. 3 — z4157 Juni, in vzingen (Utzing
BA. Stafelstein) J. Lehen des Kl. Mehbg. M. 337/2050. Schweitzer
S5. 42 — um 1190 in Techluz? (Thelitz BA. Lichtenfels) 1, bi—
t M. e Looshorn II. S. 529 — außerdem am Main westl.amberg im Würzburgischen: 1112 -1123 apud Dbelbaeh (Ebelsbach BA.

1, bisch. Bbg., Schannat Vin. lit. I S. 46 no XIV -bei Co-
urg: 1180 in Wolpach (U. u. O. Wohlsbach LA. Coburg) 1, Privatbesitz

an Banz, M. 166/10302, Ssterreicher Banz no 28 — Lovshorn übersetzt
mansus hartnäckig mit „Sölde“.

22) Sie werden als maiores natu de comitatu (C. Fuld. no 471)
auch cils judices.. in conventu publico (no 488) bezeichnet, folgen in
den Zeugenreihen unmittelbar hinter den Grafen und sind zweifellos Hoch—
freie. Ofenbar die gleiche Schicht erscheint 10589 als judices auf der Bam
berger Synode. Jafé—sep, Bamb. no 8, MBamb. S. 497 f.

29) Die Zahl der Mancipien, die gelegentlich einer einzelnen Tradition
an Fulda übergehen, schwankt zwischen einigen und 40-60, in der Mehr
zahl der Fälle ist sie sehr beträchtlich (nach 8. Fuld.). Einmal (no 84) sindes sogar 330 allerdings nicht an ein und demselben Orte.

23) 788: cella BPinsixst (O. P. no 87) - eécélesia et monasteriolum in
Uuangheimero marca, no 88 — 801: basilica in villa Sulzifelt no 178 —
eôcclesia in villa Asscfeld, no 191 — 816 in locello... Megingaudes-
husen monasterium, Eckhart, Comm. de rebus Prane. orient. L.
Dipl. Wirceb. 1729 no VIG. 878 f.

26) Die Frunten S. 308 f., 338, 607 u. passim — der s. Das fränk.Erob.u. Siebel.System in Oberfranken .. Korr.Bl. d. Ges.Ver. 54. Ihg.
1906 no 4 S. 153 —ders. Die fränk. Berufsstreiter, ebd. S. 178.
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ler“) einer angeblichen Militärkolonisation, der von den Kö-
nigsgütern ausgehenden Seßhaftmachung von zinspfichtigen
lönigsleuten zuschrieb. Uberall zeigen die Guellen vielmehr
ein freies Spiel der siedlerischen Kräfte und eine rege Selbst-
tätigkeit namentlich der oberen Schichten des mit einer stau—-
nenswerten Erpansionskraft erfüllten fränkischen Stam-
mes.“) Die Entstehung der mit Personennamen zusammen-
gesetzten Ortschaften auf hausen läßt sich so in vielen Fällen
urkundlich verfolgen.“'') Die große Gruppe der Ortsnamen
auf -heim zwischen Main und Steigerwald zeigt in die gleiche
Richtung.“) In dieselbe Periode grundherrschaftlicher Ko-
lonisation ist aber auch die Gruppe der ebenfalls patronymisch
gebildeten Ortsnamen auf -dorf einzureihen, die mit verein—
zelten hausen und -heim Orten vermengt, sich vom Steiger-
wald nach Osten entlang des Maines über das ganze Jura—
gebiet bis ins Zweimgainland bei Kulmbach und Bayreuth
ausbreitet.““ O. Schlüter,“) dessen ostthüringisches Un—
tersuchungsgebiet im Besiedelungscharakter viele Derwandt—

 RNa. Heußler, VGO. S. 40 f.
) Vgl. das Urteil O. Bethges, Fränk. Siedelungen in Deutsch-

land auf Erund von Ortsnamen festgestellt, Wörter u. Sachen. VI Heidel.
berg 1914/5 G. 538 f.

28) 810 Aug. 8 Theotriches in loco, qui suo nomine nunenpatur
Theotricheshus, C. Fuld. no 249 — 817 Pnsilrih tradiert quicquid
proprietatis habeo in illa captura Theotrichesnus et Pngelriches Es.
hus) no 260 — 824 PFrieso tradiert tria iugera in villa, quae dicitur
Frisenbus no 450 — 837 unter dem Besitz des verst. Grafen Asis auch
Asiseshus, no 507 -867 quicquid mater mea Ualtrat.... tradidit ..
in villa Hohireod, quae à quibusdam Ualtratehus dicitur, no 597 —
vgl. in Hessen: 750 — 779 Ruthart (comes)... sui nominis Buthartes-
husen, E. E. Stengel Urk.Buch d. Kl. Fulda, Marsu 1913, no 107
Acdelolt de Logénegowe ... 6ui nominis Adololtesbiuane. ebda.
no 110.

ao) Die Anschauung, daß die heim und hausen Orte aus
schließ Iich fränkischen Ursprungs feien, wird mit Recht verworfen,
allein in unserem Fall sind sie, wie die schriftliche Aherlgicneng erkennen
läßt, greggegge frankisch, wie übrigens anscheinend ag in Thüringen,35 —38 Sie Siedelungen im nordöstl. üringen, Berlin903 G.

10) In runden Zahlen ergeben sich, wenn man nachweislich ganz junge
Siedlungen beiseite iäüt, an VN. auf-dorf im BA. Höchstadt a. Aisch 27 2,
Bamberg 11 29 9, Forchheim 10 8, Ebermannstadt 28 95, Bamberg 1J
41 53, Stafelstein 319, Lichtenfels 18 5, Pegnitz 8 9. Kronach 123,
Teuschnitz 18 235, Stadtsteinach— , Kulmbach 825, Vodronthit 3,
Berneck 8,6 5, — östlich des Frankenwaldes und —— ünchberg 3 23, Naila 4 93, Hof 8 3, Rehau 43, Wunsiedel 2.6 93. Die pro
esee Abnahme von West nach Oft im Sinne der vorschreitenden Siede—
ungsbewegung in die großen ——— ist unverkennbar. Die Berechnungnach ZiegehöferHey, Die ODdes ehemaligen Hochstifts Bamberg,

68. BB. 18910 und die felb., Die ON des ehemaligen Fürstentums Bay-
reuth. AO. 8. 1920.

42) Schlhüter S. 182 f., 100 u. a. — J. Müller, Frankenkoloni
sation S. 7.
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schaft mit dem östlichen Franken aufweist, bezieht die Ent-
stehung der Ortsnamen auf -dorf auf die „kolonisierende
Siedeltätigkeit des 6—8. Jahrhunderts in den östlichen Ge—
bieten“. Mit diesem zeitlichen Ansatz stimmt überein, daß die
topographische Lage der Orte auf Hheim, -hausen, und dorf
eine völlig gleichartige ist. Grundsätzlich suchen diese Orte
das Wasser auf; wie Perlenschnüre reihen sie sich den Fluß-
und Bachläufen folgend aneinander. So müssen auch in dem
nachrichtenarmen östlichen Maingebiet die zahlreichen Orts-
namen auf -dorf als die lebendigen Zeugnisse fränkischer Ko-
lonisation gelten. Aber auch die Entstehung der Orte auf
stadt und feld, bach, au und -loh fällt wenigstens der Masse
nach schon in diese, wenn nicht in eine frühere Siedlungs-
periode.“) Ein Blick auf die Karte läßt danach leicht er-
messen, wie nachhaltig sich schon die ostfränkische Koloni-
sation spätestens seit dem 7. Jahrhundert auch im Obermain-
gebiet geltend gemacht haben muß.“) NUur die durch den
Mangel an Klöstern erklärliche Dürftigkeit schriftlicher über-
lieferung verschleiert diese Tatsache. Wo vereinzelte frühe
Traditionen an Fulda aus der Bamberger Gegend die Be—
obachtung unterstützten, da begegnet uns auch schon grund—
herrlicher Besitz.“ Die ostfränkische Kolonisation stand unter
grundherrlicher Führung.

Candschaftlich erscheint dieses östlichste Ausdehnungsgebiet
der fränkischen Kolonisation schon in der (verl.) Karlmann-
schen Zehntschenkungsurkunde unter dem deutschen UVamen

) Was Rusam, Die Einführung des Christentums in Oberfranken,
Beitr. z. b. KG. VIII, 6, Erlangen 1902 6. 254 f., zugunsten einer über
wiegend bayerischen, Besiedelung auf Grund angeblich „bayerischer
Ramen in reichster Fülle“ vorbringt, ist völlig unhaltbar. Eine solchebayerische Uberfutung hätte auch zu einer Asen Angliederung und zur
Ausbildung bayer. Rechtes führen müssen. Bie mit Bayer- zusammen;
Weeen HN sind weit jüngere Gründungen eines Bayern, nicht dexahern. Uber das späte Vordringen der BVayern im Nordgäu nach NO vgl.
M.Doeberl, Die Markgrafschaft und die Markgrafen auf d. bayer.
Rordgau, Progr. Ludwiggymn. München 18904 S. 45 f. — Auch Chr. Beck,
Die fränk. ON und ihre Venguen f. d. Frage der alten Ssarengrenge
Iry de 8B., d. Gef. Ver. zu Wzb. Berlin 1913, und J. Mitedel, Dieaher Odi, Baher. Hefte f. Volkskunde Ihg. 1, München 1914, haben diese
bayer. Besiedelungstheorie Oberfrankens teilweise wieder aufgenommen. —
Fur die Beurteilung der — viel jüngeren —reuth .Orte ist die Beobachtung
dichtig, daß sie genau so weit im Nordgau nach Südenreichenals die
Bamberger SchwabachPegnitz-Besitzgruppe. Erst u der Linie Nürnbergdersbruck.·Vilseck begegnen die echt bayer. richt Orte.

24) Vor 796: in HAaida (O. u. U. Haid ndw. Bamberg), in Trnos-
nasteti Wrnstecht swd. Bamberg) bereits hereditas in 2. Hand, O. Fuld.no 124 824 Fpurptflin (Dörfeins) no 430 — 810-832 Ura)ha (wohl
Stegaurach füdl. Bamberg) et Cusibab (Breitengüßbach ndl. Bbg.), G.
Wanßg, Ürk. a. d. Karol. Zeit, FzdG. 18, Göttingen 1878 6. 181
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„Radenzgau“.“) Mit Zuhilfenahme der urkundlich ge—
nannten Gauorte läßt sich dessen Ausdehnung allgemein be—
stimmen: vom mittleren Steigerwald, wo ihn Dolkfeld und
Ifgau berühren, bis zum FSichtelgebirge, der Grenzscheide
zwischen ihm, dem bayerischen Nordgau und Egerland und dem
thüringischen Regnitzland, vom Frankenwald, der „Thüringen
von Franken trennt“, bis zur Main-Donau-Wasserscheide bei
Creußen und zur Schwabach bei Erlangen. Der genaue
Grenzverlauf kann freilich nicht für den geographischen Be—
grif des Gaues, sondern nur für die Grafschaft des Ra—
denzgaues ermittelt werden. Die Untersuchung ergab jedoch,“)
daß sich hier, wie übrigens anscheinend auch im westlich benach-
barten Dolkfeld und Grabfeld, der landschaftliche und po—
litische Bezirk deckten.

Der Radenzgau stellt im wesentlichen unser Untersuchungs-
gebiet dar, wenn auch, der territorialen Entwicklung folgend.
stellenweise in die Uachbargebiete, so namentlich in den bayer
ischen Nordgau im Süden übergegrifen werden muß. Im
großen und ganzen deckt sich der Radenzgau mit dem heutigen
Regierungsbezirk Oberfranken, der aber infolge spätmittel-
alterlicher politischer Entwicklungen noch die Bezirksämter
hof, Wunsiedel und Rehau, in neuester Zeit noch Coburg auf-
genommen hat.

Erst im 13. Jahrhundert treten die östlichen Grenzgebiete
des Radenzgaues, das ursprünglich zur thüringischen Sorben-
mark gehörige Regnitzland und das ebenfalls markgräfich
organisierte Egerland, in den Gesichtskreis der fränkischen
Territorialherrn am Obermain. Die ältere Entwicklung die-
ser Gebiete wird daher nur insoweit Erwähnung fnden, als
zum Verständnis der späteren Gestaltungen nötig ist.

Die planmäßige Einteilung des Keiches in Grafschaf—
ten ist eine organisatorische Schöpfung der zentralisierenden

4b) (Zu 1007) in pago, qui a Radincza fuvio nomen sortitur,.
Thietmmar Chron. VI 80 88. in us. schol. ed. J. M. Lappenberg, reo. Fr.
Kurze, Hannover 1889. Die Zitate aus Thietmar im Folg. stets nach dieser
Ausgabe, deutsche Wiedergabe nach M. Laurent-3. Strebitzki, Die
Chronik des Th. v. M., Die Geschichtschr. d. dtsch. Vorzeit. 2. Ges.Ausg.,
Leipzige? 1892. — Th. Lomeyer, Die Hauptgesetze der germ. Fluß
namengebung, Kiel u. Leipzig 1904 6. 18 f. — E. Förstemann, Altd.
Namenbuch 112 hsg. v. Jellinghaus, Bonn 1813 S. 521 f. — K. Zeuß, Die
Deutschen und ihre Nachbarstämme, München 1837 S. 14 Anm. 2 — Vgl.
zum Folgenden Exkurs II.

⁊o) Vgl. Exkurs II.



fränkischen Staatsverfassung.“) Sie kennzeichnet das Jort-
schreiten der fränkischen Macht in den eroberten Gebieten,
wenn sie sich dort auch vielfach den alten Dölkerschaftsgauen
räumlich anschloß. Den volksmäßigen Thungin verdrängte im
6. Jahrhundert der Königsbeamte, der Graf.“) Er verband
mit seinen ursprünglich militärischen Aufgaben bald auch den
Dorsitz im Gericht der Grafschaft, er hielt die echten Dinge
des Jahres ab. Hingegen hat sich im Amt des Zentenars,
den schon die lex Salica als Richter im gebotenen Dinge
kennt, das volksmäßige Element in gewissen Anzeichen seiner
Stellung noch lange erhalten. So läßt sich manchenorts noch
im Spätmittelalter die Wahl des Zentgrafen durch die Ge—
richtsgemeinde nachweisen.“) Doch werden die Centenen oder
Zenten in größerer oder geringerer Zahl zu Untergerichten
der Grafschaft, der Zentenar, der Zentvogt oder Zentgraf der
jüngeren Guellen, zum „Unterbeamten“ des Grafen.“e) Der
Ausdruck Zent ist dem fränkischen Einfußgebiet allein eigen,
wenn sich die ECinrichtung von Untergerichtssprengeln auch in
den süächsischen Gografschaften,“)) den alamannischen Hundert;
schaften') und den bayerischen Schrannengerichten'“) wieder-

47) R. Sohm. Die fränk. Reichs- und Gerichtsverfassung, Weimar
1871 G. 155, 161 f. — Waitz BG II. 12 S. 21 f.378, 11, 2 S. 160 f.
— Meister VG. S. 5 — Schröder RG. 16. 130 — Brunner,
Grundzüge S. 66 — v. Below, Staat d. MA. S. 185.

48) Sohm S. 133 — Meister S: 53 — Schröder J GS. 177, -
Brünner RG6G. II S. 150, Grundzüge S. 66 — W. Sickel, Beiträge
zur deutschen BG. des Ma, MgIöG. II Erg. B. Innsbruck 1890/4 6. 481

40) So grundsätzlich noch Sachsenspiegel J56 — vgl. die Nachweise bei
c. Mayer, Deutsche und franz. VG., J. Leipzig 1899 S. 445 — G.Schmidt, Das Wurzburgische e tum und die Grafen und Herren
en Dhsranlen, Qu. u. St. z. VG., gcze v. Zeumer V 2 Weimar 1918

s0) Meister S. 57.
61) C. Stueve, Untersuchungen über die Gogerichte in Westfalen
—RV
Sachsenrecht, Mgös. 29, Innsbruck 1908 — E. Mayer, J S. 463, 442
lan für Friesland).

52) Doch ist hier die Ursprünglichkeit der Hundertschaften nicht un
widersprochen, vgl. Brunner IG. A (gegen ihn E. Mayer 16.484) und Meister S. 15. Es muß aufallen, daß ganz im ——
zu unseren Gebieten z. B. im badischen Linzgau die Hundertschafts-
einteilung und das Amt des Centenars „schon in der Zeit bis zum 12.
Jahrhundert, wie in anderen schwäbischen Gegenden .. spurlos bhe—
siot ist, G. Gosetz, Niedere Gerichtsherrschaft u. Froe eruii imad. Linzgau, Gierkes Untersuchgn. z. St. u. RG. 121 Breslau 19816
S. 2 f Uu.' die dort verzeichnete Literatur.— Im Breisgau scheinen sich
Hundertschaften erhalten zu haben: H. Feher, Die Entstehung der Landes—
hoheit im Breisgau, Leipzig 1904 G. 4.

53) O. StolIz, Gerichte Deutschtirols, S. 201, Hinweis auf die interes
sante Stelle in einem Eod. des bayer. Klosters Altaich (18. Ihdt.): loeus
iudicialis, qui apud nos vocatur dinchestat, apud eos dicitur cend 88
XVII S. 867. E. Mayer 16. 485, der noch einzelne weitere Nachweise
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fndet. Im thüringischen Kechtsgebiet liegen gesicherte An-
haltspunkte für das Bestehen der hHundertschaftseinteilung
bisher nicht vor.““ Doch müßte sich auch hier eher eine EAn-
passung als eine Zerstörung der alten Gerichtssprengel durch
die fränkische Organisation erwarten lassen. *)

Wenn nun der Bezeichnung Zent oder Zentenar auch noch
die Erinnerung an den militär-politischen Hundertschafts-
begrif der germanischen Frühzeit,“) vielleicht an römische
Tinfüsse anhaftet, so war dieser Zahlbegrif doch längst in-
haltslos,“) als die fränkische Gerichtsorganisation spätestens
seit dem 7. Jahrhundert von den früher thüringischen Main
landen Besitz ergrif. Es kann keine Rede davon sein, daß
die Zent der amtlichen Ansiedelung einer fränkischen Heeres-
abteilung von hundert mit je einer Hufe ausgestatteten Kö-
nigsleuten als sogenannte „Ortszentene“ ihre Entstehung
verdankt, wie die Rübelschen Theorien es wahr haben woll-
ten.s) Nirgends in unserem Gebiet lassen die Guellen die
hufe als eine von den Franken geschafene Besitzeinheit eines
einzelnen Ansiedlers erkennen.““) Sie erscheint noch im 8. und
9. Jahrhundert als eine reine Kechengröße für das Eckerland,

für den Gebrauch des Ausdrucks Zent in Bayern bringt, glaubt, er sei
im 18. Ihdt. vergessen. Ich möchte annehmen, daß er sich dort gar nicht
allgemein durchgesetzt hat.

4 Vielleicht kann die end die sich mit steigendem Interesse heute der Nachweisung frühgermänischer Gerichts. und Kultstätten
zuwendet, hier noch einmal weiterhelfen.

0) Es ist am Platz, einmal nachdrücklich auf das Urteil von Waitz
VG TI, 126G. 404 hinzuweisen, der — sehr im Gegensatz zu Rübel —
„die Neigung (der Franken) sich an das Bestehende anzuschließen, die
dorgefundenen, auf natürlicher und historischer Grundlage beruhenden
Verbände anzuerkennen und für staatliche Zwecke zu benutzen“ betont.

326) Hoops, Reallexikon der germ. Altertumskunde II. G. 165 Art.
„Getichtsverfassung“ von Hübner. — Auf die Kontroverse über die Ent.
henq der germ. Hundertschaft (Abersicht bei Meister S. 18 f.) brauchtier nicht eingegangen zu werden.

57) Schon Tacitus, Germaniags ist bekanntlich die Aufösung
des Zahlenbegrifs der centens aufgefallen: auod primo numoerus tuit,
lam nomen et honor est. Um wieviel mehr gilt dies für die Mero-
vingergert und später.
9 die Pormen S. 468 — Diese ganze Theorie Rübels beruht letztenendes auf der verallgemeinerten Beobachtung, daß Lothar II. einmal einen

Bifang verschenkt, in dem 100 Hufen angelegt werden können (S. 466).
—* Kritik Rübels oben Anm. 18, — die Ablehnung der Gliederung desänkischen Heeresverbandes in Dekanien bei L. Schmidt, Gesch. d. dtsch.
Stämme 114 S. 585 —vor ihm schon bei Waitz VG.s S. 483, gegen
ihn W. Sickel, MgJös. 111 Erg. B. S. 546.0) A. Do psich WE. J S. 305 —— der Hufe diesen Charakter auch schon
für die g Frühzeit nächdrücklich abgesprochen, ohne sich die
zund herr iche Theorie Caros u. a. zu eigen zu machen. Uber die Hufen,ontroverse: R.Koetschke, Grundzüge d. deutschen Wirtschaftsgesch.
Brdor. d. GW. II. 1 Leipzig-Berlin 1821, der die Hufe als „südwestger
manische koloniale Form des Bodenanteils“ bezeichnet.
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als ein wirtschaftlicher Begrif, der keineswegs den Franken
allein eigentümlich war.“) Wenn man für Ostfranken die
Einrichtung von Zentsprengeln als eine fränkische Ueuschaf-
fung annehmen darf, so wurden sie hier nach längst bewähr-
ten Mustern gebildet und umfaßten zweifellos schon von EAn-
fang an „räumliche Bezirke“,“) die je nach der Siedlungs-
dichte eine ganz verschieden große Dielzahl von Dorfsiedelungen
umschlossen. In dieser Form haben sie sich durch die Jahr-
hunderte hindurch erhalten. Sie bilden die Grundlage der
Serichtsverfassung im Cerritorium der Bischöfe von Würz-
burg wie der Grafen von henneberg, ganz ebenso aber, wenn
auch bisher noch kaum beachtet im geistlichen und weltlichen
Territorium am Obermain.

Die Organisation der großen Gerichts-, Militär- und Der-
waltungsbezirke, der fränkischen Grafschaften und ihrer Unter-
bezirke, der Zenten, hat nun zweifellos von Anfang an mit der
Bildung der Königsgüter gleichen Schritt gehalten, soweit in ge-
richtlicher Hinsicht nicht überhaupt schon ältere Cinrichtungen
üübernommen wurden. Das lüßt sich deutlich aus der Struk-
tur der Königsgüter, der Cxemption ihrer zugehörigen Streu-
güter von der Zuständigkeit der Zenten, in deren Sprengel
sie liegen, erschließen.““) Dabei kann Zentstätte und Königs-
hof am gleichen Ort gelegen sein, wie in Jorchheim, Königs-
feld und herzogenaurach, oder örtlich getrennt liegen, wie
Hallstadt vom Zentort Memmelsdorf.

In der schriftlichen überlieferung tritt die Uennung von
Grafen, die sich auf bestimmte Bezirke beziehen lassen,
noch im 8. Jahrhundert spärlich und nur gelegentlich zu Tage.
Erst seitdem die Absetzbarkeit der Grafen durch den König und
der häufge Wechsel ihres Amtes einer stetigeren Entwicklung
infolge des Cehenscharakters und der zunehmenden Erblich
keit des Grafenamtes Platz machte, seit der 2. Hälfte des
9. Jahrhunderts, beginnen auch die Diplomata die Lage von
Hrtlichkeiten außer durch den Gauzusatz noch durch die Uen-

s0) Die Fuldaer Traditionen erwähnen die boba Ie als Teil einesBesitzes neben der area, nie als Besitzsumme. Den aßbegrif für das
Ackeriand zeigen Ausdrücke wie: de ierris hobas tres, de pratis Kkar-
radas quinqaue, G. Fuld. no 841 — ferner hobae terrae arrabilis, no
I. A2ö‘;—una hoba, quod est 30 iugera terrae arraturiae, no 66. WoAckerland durch Bifangrodung entstand, erklären sich Ausdrücke wie: duas
bobas unam in dampis et alteram in silvis, no 810 oder in illo septo
8 hobas, unam in silva et alteram in terra et unam areolam. no

ei) Sohm, Ger. Verh. S. 191 — Brunner, Grundzüge S. 64.
s2y Vgl. oben S. 4.
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nung der Grafschaft und des Grafen näher zu kennzeichnen.
Zur Jormel ausgestaltet erhielt sich dieser Brauch teilweise bis
ins 12. Jahrhundert.

Wenn daher in der Karlmannschen Zehntschenkung von 741
nur von den ostfränkischen Gauen (pagi) und nicht von Graf-
schaften (comitatus) die Rede ist, so kann das an der Eristenz
der letzteren nicht irre machen. Huch ist in den östlichen Ge-
genden das Bestehen der Grafschaftsverfassung für das Ende
des 8. Jahrhunderts sichergestellt durch den an die Würzbur-
ger Bischöfe und die Grafen gemeinsam ergangenen Huf-
trag Karls d. Gr. Kirchen unter den Main- und Regnitz-
wenden zu errichten, die somit dieser Grafschaftsverfassung
eingegliedert waren.“) Im 9. Jahrhundert besitzen wir ein-
zelne Nachrichten von Grafen, die im Radenzgau Besitz an
Fulda verschenken.“) Sie lassen sich jedoch mit keinem der
bekannteren ostfränkischen Grafengeschlechter in genealogi-
schen Zusammenhang bringen. Im 10. Jahrhundert fnden
wir dann das Grasenamt im Volkfeld und Radenzgau im
erblichen Besitz des mächtigen Schweinfurter Grafenhauses.
Don Wichtigkeit aber ist es, daß in dieser Zeit ausdrücklich
deutsche Bevölkerung im Radenzgau urkundlich Erwähnung
fndet, die um den Kichterstuhl ihres Grasen geschart, durch
ihre Vertreter das Urteil fndet im Ronfskationsprozeß
eines ungetreuen Dasallen.“r)

Wie die Existenz der Königsgüter und Zenten, so verweisen
schließlich auch noch die dem fränkischen Nationalheiligen ge—
weihten Martinskirchen des Radenzgaues auf frän-
kische CEinfüsse.') Sie stehen in aufallendem örtlichen Zu—

e3) 826-880 Ludwig d. Fr. u. Lothar bestätigen auf Vortrag Bischof
Wolfgers von Würzburg, daß Karl d. Gr. episcopis (eé. Wireeburs.)
praecepisset, ut ... una cum comitibus, qui super eossdem sclavos
constituti érant, procurassent,... et ita à memoratis episcopis et
comitibus, qui tune temporis eidem populo praepositi fuerant, ad-
erit esse completum FFno 40, B. M. no 879 — Die Bestät. U. Lud-
wigs d. D. von 845 Juli 5 MBoie. 28 J no 27, B. M. J no 18383 nennt die
zzre Berenweif, Liuderich und Egilward, jene Arnulfs von 889 Nov.
 ABoic. 28 1 no 70, B-M. J no 1836 fügt, wohl irrig, noch den Ramen
Wolfgars hinzu. Ebenso wird die Mehrzahl bei Erwähnung des Grafen
nicht vrtlichgleichzeitig, sondern als zeitliche Folge aufzüfassen sein.

õειεν Bernhardus et (seine Gattin oder Schwester) Ratbire Oron—
ke Trad. Fuld. S. 18 no0 37 — Blitrud comitissa G. 20 no 83.

es) 960 Sept. 10: Otto J. schenkt dem Kl. Drübeck .Eigengut eines
Diotmär in pago Ratinzgouüe in comitatu Berechtoldi, das iam
1dtio populi sad nostram ins redactum est .. .DO I no 217.

e) G. Bossert, Die Kirchenheiligen, Blätter f. württ. KG. N. F.
XxV Sluitgart, 1911 S os Zif u. S öb gif. 2. — J. Dor n, Bei-
sräge zur Pairoziniensorschung, Arch. f. Kult.Gesch. 13. Leipzig 1817 —
8. Sqhöofel, Die Kirchenhoheit der Reichsstadt Schweinfurt, Qu. u.
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sammenhang mit den Königsgütern: Eggolsheim und Mar—
tinsbühl bei Erlangen mit Jorchheim, das selbst eine konig
liche Martinsbasilika besaß,“s) die Bamberger Martinskirche
mit dem benachbarten fscus hallstadt,“)) die Martinskirchen
von Steinfeld, Weichenwasserlos und Weismain vielleicht mit
dem unweit entfernten Königsfeld auf dem Jura.““) Sind doch
auch unter den 2470) von Karlmann an Würzburg verschenk-
ten ostfränkischen königlichen Eigenkirchen und Kapellen nicht
weniger als 12 dem heiligen Martin von Cours geweiht. Ihre
Entstehung darf man vielleicht damit in Zusammenhang
bringen, daß die fränkische Kirche ihr Übergewicht gegenüber
den iroschottischen Missionaren wieder mehr und mehr zur
Geltung brachte, seitdem Pippin der Mittlere das zu allzu—
großer Selbständigkeit gelangte einheimische Herzogtum Ra-
dulfs durch das fränkische der Hedene ersetzt hatte.“) Wie
die Königsgüter das Gerippe der Kolonisation, so bildeten
die königlichen Eigenkirchen die Schrittmacher der fränki—
schen Staatskirche. Im Ineinandergreifen kirchlicher und
g. z. b. KG. hsg. v. Jordan III, Leipzig 1018 S. 11 f. — für Alaman
len vol. Hausa K60 16. 336 — für das thüring. Eichsfeld: Joh.
Müller, pieiahen ganpr S. 28 h —für den thüring. Hassegau(um Mersfeburg): H. G. Voigt, Die Anfänge des Christentums zwischen
Saale und Unstrut, Neuj. Bl.nd. hist. Komm. f. d. Provinz Sachsen 48,
—
) D0. IIno 132, 976 Juli 5. Die hier als Zubehör der Forchheimer

Martinskirche genannten ecdelesiae ktönnen nur Erlangen und Egsölsheim
sein, vgl. dazu DAII no 3.

as) Es wäre denkbar, daß Bamberg vor dem UÜbergang an die Baben
berger noch zum ftiscus Balazestat gehört hat, wiewohl es im Volkfeld,
dieser im Radenzgau lag. Das UÜbergreifen von Zubehörgütern der—X
nigshöfe über die benachbarten Gau und Grafschaftsgrenzen läßt sich
haufg beobachten: 888 Chrutheim im Volkfeld und Ifgau MBoie. 281
0 6 - 1000 Saltee. Zubehör der curtis in quocumque comitatu sive
pago Do III no 361 — 1021 Uraha Herzogegaurac im Rangau, zu

sehor. gorht und mehrere villae im Nordgau PBII no 487 u. 468 — Soseße sich die Bamberger Martinskirche dann als älteste Kirche des fscus,
die Kirchen von Hallstadt (Kilian) und Amlingstadt (Agidius) als ihre
ãltesten Dismembrierungen (Slavenkirchen?) aufassen. Auf, die Wall
fahrten von Hollstadt und Amlingstadt nach St. Martin in Vamber anMartini, die auf St. Martin als Mutterkirche schließen lassen, mach G.
S o pféert, Die Anfänge der Stadt Bamberg 77. BBugJ. 1919/21 G. 18 f.
aufmerksam.
a Außer den hier genannten fnden sich in der Bamberger Diözesenoch foigende Rartinskirchen: Ailersbach (Filial von ee a.

Aic Siefenpoölz (Kirchhof gen 1301 Looshorn I1 GS. 876), Kronach (ehem.
Kapelle), Hohenmirsberg 1472 von Pottenstein getrennt), Troschen-
reuth (angeblich im 12. Ihdt. gegründet), Ahornberg — von Münch-bergs, Nankendorf (Martin u. Jakob). Diese Kirchen sind ofenbar jüngere
Grundungen und nicht, wie die Königskirchen „echte! Martinskirchen (Ver
schiedene Angaben über diese Patrozinien verdanke ich H. Geistl. Rat
Wachter, Hallstadt).
 nerictein, Inguiunheim und crucinaha sind abzurechnen, sie liegen

in pago uuormacensi, also in Rheinfranken.
?i) Hauck KEO J S. 886 Anm. 58.
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staatlicher Organisation lag die innerpolitische Stürke des
larolingischen Hauses.

Bei aller Spärlichkeit der Ueberlieferung ergeben sich somit
doch Anhaltspunkte genug um mit Sicherheit erkennen zu
lassen, daß die ostfränkische Kolonisation mit ihrer Einrich-
tun von Königsgütern, ihrer Zentverfassung, ihren Martins-
kirchen und ihrer aus den Ortsnamen zu erschließenden Sie—
delungstätigkeit schon seit dem Anfang des 8. Jahrhunderts
den Radenzgau ergrifen hatte.

Damit gewinnt auch der Bericht Einhards seinem wörtlichen
Inhalt nach Bedeutung, der die Ausdehnung des fränkischen
Reiches vor dem Regierungsantritt Karls d. Gr. dahin be—
schreibt: daß „der Teil von Deutschland zwischen Sach—
sen und der Donau, dem Khein und der (sächsischen) Saale, die
zwischen Thüringern und Soraben die Grenze bildet, welcher
von den sogenannten Ostfranken bewohnt wird, und außerdem
nur noch die Alamannen und Bayern zum Jrankenreiche ge—
hörten.““)

Diese Jeststellungen waren vorauszunehmen, um eine
Grundlage zu gewinnen für die Erörterung der vielbespro—
chenen Sla venfrage Oberfrankens.

Man wird ihre ethnographische und politische Seite von An-
fang an scharf zu trennen haben. Was urkundliche Zeugnisse
über die slavischen Insassen jener Gegend zu berichten wis-
sen, bezieht sich ausschließlich auf die zu Zeiten Karls d. Gr.
genannte terra Sclavorum zwischen Main und Regnitz, wo
die „Moinwinidi et Radanzwinidi“ sitzen.“'“) Hier in dem
westlichen Winkel zwischen den beiden Flüssen bis in den Stei-
gerwald hinein') verschenken fränkische Grundherren des 8.
bis 10. Jahrhunderts Besitzungen samt den slavischen hufen
oder hörigen (mancipia) an das Kloster Julda, an die Würz-
burger Kirche und St. Gumpert in Ansbach,'“) hier sollten

22) Vita Caroli Magnie, 15, vgl. oben S. 2 Anm. 3.
73) in terra sclavorum, qui sedent inter Moinum et Radanziam Iu

vios, qui vocantur Moinwinidi et Radanzwinidi FFno 40.
74) Hie Beziehung der terra Sclavorum auf den gan zen Radenzgau,

wie sie Sch weitz er, Die Einführung des Christentums am oberen Main
und an der Regniß 25. BB. 1882, Rüssam, Beitr. z. b. KG. 9, Erlangen
1903 S. 15, A. Hauck, Zur missueaesg v. Oberfranken, Blfb. KG.1. Ihg. 8 1888 S. 116 vertreten haben, ist unhaltbar, vgl. unten S. 18
—5 78. Allerdings darf man die Flußbegrenzung nicht schematisch auf-assen.

15) Diese Schenkungen von igeg oder Erbgut (uereditas) mit sLa-—wisschen Kolonen durch fränkische Grafen oder Grundherren betrefen
folgende Orte: vor 796 in Sclavis in Heida (Haid westl. Bbg. dicht
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die Würzburger Bischöfe um die Wende des 8. Jahrhunderts
auf Befehl Karls d. Gr. die sog. Slavenkirchen errichten, „da
mit dieses neuerdings zum Christentum bekehrte Dolk Ge
legenheit fnde die Taufe zu empfangen, die Predigt zu hö
ren und wie die übrigen Christen unter ihnen das Meßopfer
zu feiern“.“) Die bisherige kirchliche Organisation, seien es
nun grundherrliche Eigenkirchen oder die wahrscheinlich von
den Königsgütern aus gegründeten Martinskirchen,“) hatten
sich also ofenbar um diese Fremdlinge wenig gekümmert.
Auch trotz der Errichtung von 14 Slavenkirchen, die sich im
Allgemeinen an den Umkreis der in der Karlschen VDerordnung
befariebenen terra Sclavorum gehalten zu haben scheint,')
ndl. d. Mains) ot in Pruoanastotl serunstart westl. Bbg., dicht sudl. d.Mains) O. Fuld. no 124 — 810- 8832 in Solayis tee srpt *6
auroch sdi. Bog) oc Gustbaon, (Breitengüßbach nol. Bbg, der nördlichste
beurk. Iheu in selavist) Waitz Fzdo 18 G. 181 — 82 Fepr. 16 villa
Thurptflin iuxta ripam tluminis Moin Woesinny ep Vbg., dicht ndl.
d. Mains) in reglone Solavorum O. Fulà. no a80 -8. Ihdt. Wosur die
Feen sen fprechen): in vnia.. Medabah (Medbach B. oObchstadtq. ð. viifch) XI mansi“ de solavla, qui oensum aingulis annte reddero
debent. in altera autoem villa.. Eherenesbrunno — BA.
—A . XXX manei sunt oeonsum reddentes, O. Tuld. no 138Svi dov. 10 Konrad J an St. Oumpert in Ansbach: quicganid in looo
tihurlod GBieren zwischen Trunstadt u. Oberhaid sol. des Maines) nun-oato ad vregliao verenitatis auotoritatem pertiners videtur una oum
defaria nolevienia oppidis Iluo luste eéonspioientihus oum ourtilibus
Babenberger ireed MBoio. 268. J no 102 — um 1000 V--
ailo oomes (wohl Mtgr. drich v. Schweinfurt) an Fulda in loooAonenatat (Hchstadt a. d. Visch). ot suxta Medaban (s, o.), auidauid
proprietatis habuit, maxime äöutem manoipia XXX ad veusum au-
duntim lvendum. .. in eadem selavorum reglone villas has Tu-
tenateto (Outenstetten a bd. Aisch), Lonrestat Wrrnehadt ebda.), Wa·
dionroas (q. d. veichen Ebrach), Bampaoh (dogl.), ot Btotebsoh —pach westl. davon) ilerum Sampaon (Möonchsambach a. d. mittl. G *
dimul oum inhabitantibus sgolavis, dui singulia annis oengum red-
dexe debent tuld. mon., DPr. FPuld. Ood Pberh. o 4 no Iadq u. 1Iäq.

rc) quatenus ills populus noviter ad ohristianitatoen woonversua ha-
boere potuianet, ubi et baptismum pereiperet et praedloationsm audiret
et ubi inter sos sleut inter oeteros ohriatianos divinum ottiolum oo-
lobrarl potuisset VF no 40.

iiy Eine Mifsionstätigkeit des Bonifatius sowie Fuldger Kirchengrün
dungen, wie bp Schweitzer g. a. O,Haas, — d. Glavenlandesa. ð. Aisch, Bamberg 1818 6. 20, Vollrath, Einführung d, Christen
tums in Oberfranken, Ztischr. kirchl. Wiss. u. kirchl. Leben 65. Ihg. Leipzig
9 S. baa vehaupten wollen, ist mit Hauck Blfbeu8 6. 118 abulehnen.

Gie wurden von L.Fries, 8 .bd. Bisch. v. ed
ba dagt d. Th. Bauer Würzburg 1848 6..61, 3. G. — e, (dem Vaterder oberfrankischen Slaventheorie) Versuch über die ältere Gesch. d. fränk.
Kreises, insbes. d. Fiesennime Bayreuth 1. St. Bayreuth 1788, Sch weitr a. a. O, Looshorn J G. 14 s; Sauck, Blfbk. u. KGOO. II G.b4 Anm 2 Aufam a. a. O. und Steln, Franken 116. 260 3. T. sehr
don einander abweichend festzustellen versucht. Ich halte an Fisteiten
Scheßlitz, Baunach 8 Preßfeld, Hallstadt, Amlingstadt, ie ühl.hausen/ Wachenroth (7), Vhperseh als moglich ae bin aber überzeugt,vaß man die üÜbrigen 4526 im Steigerwald weiter nach Westen zu —
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und deren Ausstattung von Cudwig d. Ir. gemeinsam mit
seinem Sohne Cothar verbessert und mit der Immunität ver-
jehen wurde,“) haben sich die Derhältnisse unter den Slaven
hier weiterhin nur wenig gebessert, wenn wir auf jene Gegend
einen Synodalbeschluß des 10. Jahrhunderts beziehen dürfen,
der strenge Strafen für die Mißachtung christlicher Dorschriften
durch die wendische Bevölkerung androht.“) ühnliche Klagen
erhebt noch die Bamberger Smode von 1089.*9)

Wie aber die Derhältnisse weiter mainaufwärts, in den
schwer zugänglichen Waldgebirgen und den steinigen höhen
des Jura beschafen waren, darüber schweigen die schrift-
lichen GQuellen.““) Man hat sich daran gewöhnt, vielfach be—
einfußt durch die im 19. Jahrhundert auf sprachlichem Ge—
biet üppig blühende Slavomanie, die letztenendes auf die sla—
vophile Einstellung der gelehrten Welt zu Ende des 18. Jahr-
hunderts zurückgeht,“) erst recht weiter östlich, am Ober—
main und im Jurabergland, ein Üüberwiegen der „freien
Wendensiedelung“,“) „ausschließlich slavische Nationalität“,““)
muß. In Frage kommen vielleicht Gutenstetten, Burghaslach, Prichsen
—V Die von
Sqhweißer versuchte gezwungene Deutung des Ausdrucks „inter
NMoinum öt Radanziam“ auf das Gebiet östl. der beiden Flüsse, insofern
der Main bei Lichtenfels auch einen Winkel bilde, ist eine Konstruktion
angefchts des modernen Kartenbildes. Für den Naturbeobachter, der wie
Karl'de Gr. die Gegend an Regnitz und Main bereist hatte, ergab sich nur
d Landfchaft westl. bezw. südl. der beiden Flüsse als „zwischen“ ihnen
gelegen.

79) PF. no 40 — B-Muno 879.
20) R. Do ve, Das von mir sog Sendrecht der Main- und Regnitz

wenden, Ztschr. f. K. Recht 1V. 188.. ihm stimmt Hauck III S. 418
Anm. 4 zu. Anderer Ansfcht S. Riezler, Das Bistum Eichstädt u.
fein Slavensendrecht FzdG. 16 1876.

siy h. Jafs ep. Bamb. no 8, MBamb. S. 497. Hierüber im
Kap. 8 das Nähere.

s32) Die im gleichen Zeitraum, wie die oben S. 16 Anm. 75 zusammen
gestenten Orte in sSclavis, erscheinenden Dörfer am Jurgabfall ndol. v. Bamerg tiragen in den Fuldaer Tradittonen weder diesen landschaftlichen Zu-
fatz noch werden Slävenhufen darin genannt. Bei der Gleichartigkeit der
uberlieferung kann das nicht reiner Zufall sein.

ss) Die Begeisterung Hentzes, ä. a, O. 1788 für die hohe und viel—
seitige Kultur der Slaven, den „ehrwürdigen Rest unserer braven Vor
sahren, die den rühmlichen Tod für Vaterländ und Freiheit starben“ und
seine Empbrung über das „treuloseste, ungerechteste, habsüchtigste, aber
gläubischeste Volk“ der Franken ist als Spiegelbild der Zeitaufassung be—
merkenswert. Ihm folgkten dann N. Haas, Slavenland a. d. Aisch 1819,
der fprachlich vollends ausschweifende K. H. v. Lang, Blicke vom Stand
punkt der siavischen Sprache auf die älteste Gesch. u. Topographie von
Franken 2. Ibch. d. H. V. im Rezatkreis 1831, J. W. Holl e, Alte Gesch. v.
Bayreuth, Ireeh 1833, der s.. Bemerkungen zur älteren Gesch.Oberfrankens 12 1840, der s., Die Slaven in Oberfranken AOo 111
1842 und schließlich Loos hornn LS. 3.

Ru'sam a.a.O. VIII S. 246 f.
s5) Dove a.a.O. S. 389 f.
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„ein solches Sichbreitlegen des slavischen Elementes, daß
deutsche Bevölkerung fast ganz verschwindet“) ohne weiteres
vorauszusetzen. Auch die oberfränkischen Ortsnamenwerke
von Ziegelhöfer-Hey““) stehen noch stark unter diesem Ein—
fuß. Wenn M. Bachmann ) auch an einigen dieser Deutun—
gen irre geworden zu sein scheint, so verwendet sie doch die
Mehrzahl ohne nähere sprachliche Nachprüfung zur Begrün—
dung ihrer These, wonach der Nordosten Bayerns bis ins
9. Jahrhundert ein „geschlossener slavischer Siedlungsraum“
gewesen sei.““) Auch ihre Darstellung krankt an dem metho—
dischen Fehler der älteren Arbeiten, einseitig nur die f ür das
Slaventum sprechenden Zeugnisse in den PDordergrund zu
stellen und sich so den Blick für die Rechts- und Kulturüberreste
der germanischen Altbesiedelung zu verschließen. Die Frage
nach dem Anteil einer Polksschicht an der Besiedelung eines
Tandes kann aber niemals aus der isolierten Hervorhebung
der nur für sie sprechenden Zeugnisse, die schon rein psycho-
logisch ein falsches Bild erwecken muß, sondern nur durch eine
gleichmäßige Untersuchung aller vorkommenden Orts- und
Flurnamen und sonstigen Siedelungsnachrichten, sodann durch
eine vorsichtige Abwägung des Anteils der verschiedenen Sie-
delungsperioden und »Schichten nach dem Vorbild Schlüters
beantwortet werden.

Nicht die absoluten Zahlen slavischer Uamen also, sondern
nur ihr prozentuales Derhältnis zur Gesamtnamenmasse des
Untersuchungsgebietes kann maßgebend sein für alle weite—
ren Schlüsse. Diese umfassende Untersuchung wird Aufgabe
einer allgemeinen Besiedelungsgeschichte Oberfrankens sein
und kann in diesem Rahmen nurin ihren Richtlinien ange—
deutet werden. Sie setzt vor allem eine vorurteilslose UNach—

se) Vollrath a.a.O. S. 1By7.
27) 68. BBuJ. 1910 und AO 27, 3 1920.
s6) a. a. O. S. 8537, BA. Coburg bleibt hier außer Betracht.
20) Ubrigens stand vor Bachmann die sorscung der Auswertung sla—vischer Namen in Oberfranken schon erheblich vorsichtiger gegenüber, vgl.

d. Gradl, Die ON am Fichtelgebirg u. in dessen Vorlanden AO 18, 83
Zayreuth 1892 — A. Seidel, Das Regnitztal von Fürth bis Bamberg, Er—
langen 1901 — A. Vierling, Die fslavischen Ansiedelungen in Bayern,
Beitr. z. Anthropologie u. Urgesch. Bayerns 14, 3 u. 4 München 1902, der
jedoch auch noch an dem „geschlossenen“ slavischen Siedlungsgebiet zwischen
eenpen und Bamberg festhält. — Franzkarl Frhr. d. Gutten-erg, Vorgesch. zu Böhner, Gesch. d. Stadt Creußen, CEr. 1909 S. 57 f.
 ue Gesch. d. Stadt Pegnitz, P. 1500 6. 13 f. — Ehr. Beckh,
Die ON, ..a, a. O. 1913 G 218 gegen ihn teilweise J. Miedel,die bayer, ON, B. Hefte für Volkskunde, J. Ihg. München 1914 6. 176 —
vgl. auch das maßvolle Urteil P. Schneidérs, Der Wortschatz der Bam
berger Mundart ... 71. BB190183/4.
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—L
wertung des in den Flurnamen vorliegenden Sprachguts vor
aus.c) Doraussichtlich wird sich noch eine erhebliche Anzahl
der „lavischen“ Ortsnamen in der Bachmannschen Liste“)
nach ihren ältesten Cautformen als germanisch oder doch als
nicht slavisch erweisen.“) Die bis auf weiteres slavischen
Drisnamen verteilen sich zudem völlig ungleichmäßig über
das Gebiet des heutigen Oberfranken. Derhältnismäßig am
stürksten verbreitet fnden ste sich in dem ehemals zum thürin·
gischen Markengebiet gehörigen Kegnitzland um hof und
Kehau, in dem ebenfalls markgräfich organisterten Eger
land,“i) und im nordlichen Frankenwald., woran der einst

) Bis April 1026 hatte die für Oberfranken
— 7 Flurnamen gesammeilt, deren systematische Auswertung in Auseht.

21) G. 35 f.
Oaß die mit besonderer Vorllebde (vgl. z. B. I m, Beitr. 3.b. G. VIII G. 240) in Zausd und Poten e adi erklarten ON. auf

tz zum größten Tell diee ndun en Ausgangs des 14. Ihdts. angenommen ete darauf hat schon 86. e a h, Die ON. auf ihj, Sammler
igir s. v auch SGelbn a.“ a. D. hingewiesen. Sie enthalten häufg
Wegee genitivische Personennamen: Gundlitz, 1398 — vonne 8Hundoit,“ Gen. Gundoltes), Modlitz, 1808 zum Moablantz (Mad 35— Adlihß 1874 Adloltz (Adeloltes), — i I146 Gerwardersdorf, 1208
Berwarz, — Giegritz u. —— 1360 in Sugegpehree Gigihardes),
— Echofaritz, 1106 Geozhartis, — Firmitzgruen, 1317 szyrewine eßugs —Moviß, um igid Mürharts u. a. m. (Nachweise bel zlegelhbfer
dey) oder es liegt, wie in Radantla och vor IB04 rod-inoz. 1812 rogontas, erst 1030 Rednita), Pagantis ( asg- inazae, 1010 pag anoia, 1140
begg. onne, 1209 beg- nis, i610 peg-ente,1403beg,ents,1402bog·onita,vgl.
sR. Baueer, Gesch. d. Stadt Pegnit iood G. 1) keltisches Sprachgut vor,ogl. J. Schneß, Süddeutsche Orts und Flußnamen aus feltischer Zeit,
dscheß Teltische philoiogle 14, dalle a. G. 1018 G. 8 f. u. S44.dogl. au 4. ein'escke, Ortliche Wseene antiker geogr. Namen,
D. bayr. Vo zuespintesegend z, Munchen 1925 G. 23: Geraprinz, 776 Oas-honee sw. wohl leltische). gIch mache ferner auf solgende Ortsnamen
n Sberfranken aufmerkfam: Puchitz, 1120 buon, enae. 1232 huoohona. —
weidnig. inde widene, 1841 Voydns, 1368 weid-onitaäa. — Zwernißtz,
ci ννν. 101 wverenno, 12205 Wαν—, inoe, 12304 2wer-onæe, (vgl. hiegu
ranztari Frhr. v. Guttenberg, Ursprung und ODeutung des Namens
werniß, Heimatkunde, Beil. z. Bayreuther Tageblatt, 2. Ihg. Nrp, 16 1924)
 Schmblz. 1104 aMoul- noe, 1264 8mol-enæ, 1029 sohmal-un.-Polz u. Pbðl
r obe balαναα, α ννο, iät tsttenboll-enta, 1060 pol- nita, — Obll.niij 1260 dol-enz, 1286 dol-ons, 1421 doll·ona. dol·nia, — — iass tuoh
inde na tench eun, Usd idunitz u. a. m. Ob auch hier lkelt. Sprach
d oder wie der freilich viel angefochtene Th. So Ie er, Hauptgeseteer germ. Fludnamengebung, KielLeipzig 1604 will, ein 9*8 anan mhd.
—XR sshente Wasser zugrunde ug ree ich der Sprachforschungzur Entscheidung. — —A nalogiebildungen wie buoh-a(nas.
Viad in Weldach), twebrin paon, amaln-aba, sind, du beachten. Oie
paAre umbiidung der ON, auf sn a in „its ium 14u. 15. Ihdt. stehtnatürlich nicht — unter slavischem Einfuß, vielleicht aber unter dem
der bbhunischen Kanzlei.

e2) Uber die Markorganisation unten S. 31 f.
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stärker von den Sorben überzogene thüringische Orlagau
angrenzte, dort wo sich allein auch die Dorform des sla
vischen „Kundlings“ erhalten hat.“) Eine etwas namhaftere
Gruppe erscheint sodann im Maintal von der Gegend um
Bamberg aufwärts bis Cichtenfels und in den westlichen
Randtälern. Gering sind die Zahlen im oberen Zwei—
maingebiet, im östlichen Frankenwald und im —ichtel-
gebirge,“) verschwindend im Regnitz- und Pegnizgebiet,
also im inneren Jura, dessen steiniger Boden an sich dem
primitiven slavischen Holzpfug unüberwindliche Schwierigkei
ten bereiten mußte, und im Steigerwald.

Diese gruppenartige Derteilung des slavischen Uamens—
gutes, die im östlichen Teile des Radenzgaues sogar erheblich
abnimmt, spricht auch deutlich gegen die Annahme eines böh
mischslavischen Zuzugs größeren Umfangs von Osten her über
die Fichtelgebirgspässe. Was aber von Norden, aus dem Orla
gau, in das Waldland und den Wasserläufen der Rodach, Stei-
nach und Itz folgend in das Maintal von Cichtenfels bis
Bbamberg hereinsickerte, Splitter sorbischen“) Dolkstums,
reichte nicht aus, sich gleichmäßig über den ganzen Radenzgau
zu verbreiten oder gar hier alles ältere germanische Siedler
tum zu vernichten.“) Schon die absoluten Zahlen der für

e4) Abb. u. Katasterausschnitte von Rundlingsdbrfern im
Frankenwald (Birnbaum, Efelter, Wellt 8 in: Volkskunst
ünd Volkskunde 6. Ihg. 1 Mne 1908 G. 1 fse Ein Beitr. z. Volkskunde
edece Dorfanlagen) nach Mitt. des K. Landbauamtes de — vonirnbaum, auch: Deutsche Gaue, hsg. v. Frank V v0/100, Kaufbeuren 1908
53. 244. Die dort aufgeführten 17 oberfränkischen „wendischen Obrfer“
ndez. T. sicher keine Rundlinge, so Kleukheim, BA. StafelsteinWeahen ors 8777644 und Metzzlesreuth, BA. Berneck, Ppe
itz üund Seidwitz, BA. Pegnitz Haufendurer Nairitz, BA. Bayreuth, sehr fraglich — Zum Wesen des „Rundlings“ vgl. A. Meitzen,

Siedelung und Agrarwesen, Berlin 1885 11 S. 416 (hier auch Plan von
Dirnbaum), F. Tetz mer, Die Slaven in Deutschland, Braunschweig 1902
—A rsune aus dem ennrp Wendenland), G. — itze, —*88—
Vtünchen, 1906 S. 67 f. (SA. aus Neue Beiträge ß esch. Nyp Altertums, hsg. v. Hennebergischen Altertumsf.Ver. Meiningen), Schlüter
nordosti. Thüringen G.

0) Die „spärlichen“ ree Zreunsen im Quellgebiet des
X — den dichteren Massen am mittleren Lauf des Main und
an der Regnitz und Rezat“ an schon E. Mucka, Die Grenzen des sorb.—A in alter 46 rch. ü slav. Philol. 26, 4 Berlin 1904 G. 5366,
aufgefallen. Oie nur aus der Erw 3 der Radanzwinidi zu erschließen
den Slaven an der Regnitz waren sedoch nicht sesdibe Sledler, woraussich das Fehlen e ON. im Regnitzgebiet erklärt.

oe —* Mucka, a. a. O. G. b57.or) Hlngegen sind die Ost. auf »winden, was auch Bachmann
richtig erkannt hat, kein Zeugnis für selbständige slavische Siebelungen.
Schon W. Arnold, denec und Wanderungen —7— Stümme,
Vorr 168812 G. 488, wies barauf hin, daß auch in Hessen, wo anlelbstänbdige wendische Unsiedelungen nicht gedacht werden darf, „etliche
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slavisch geltenden UNamen reichen unmöglich aus, um so weit—
gehende Schlüsse, wie sie Bachmann zu ziehen suchte, zu recht-
fertigen.“)

In der Tat fehlt es auch durchaus nicht an positiven Zeug—
nissen, die auf die Fortdauer einer vorfzänkisch-
germanischen, wahrscheinlich thüringischen Bevölke—
rung hindeuten. Bis in das Sichtelgebirg hinein läßt sich
altgermanisches Sagengut verfolgen.“) Überreste in Sitte
und Brauch, wie die noch im 13. Jahrhundert gelegentlich auf-
tauchende Tradition des Hhammerwurfs als EAbgrenzungs-
methode, begegnen uns am oberen Main.“eo) Und die vielfach
im späteren Mittelalter noch nachweisbaren Gemeinwälder
mehrerer Ortschaften mit ihrem altertümlichen Namen
„Candsgemein“ fnden sich fast über den ganzen Radenzgau
verbreitet!ei) und deuten ebenfalls auf vorfränkische, volks-
mäßige Besiedelung hin. Auch einzelne Ortsnamengruppen
20 Orte auf »winden ebenfalls „alle nach dem Namen der (deutschen)
herrn benannt“ sind und setzte sie demnach „in die allerjüngste Zeit der
Ortsgründungen“. Das bestätigen in unserem Gebiet ———wie Abtswinden, Bischofswinden. Diese Orte nd also deutsche grundherrliche Gründungen mit Hilfe wendischer Kolonen. Ganz analog die
mit Windischen- verbundenen Orte, die diefen Zusatz erst im 183. u. 14. Ihdt.
erhalten: Windischenhaig westl. Kulmbach noch 1218 Hawe, 1223 Windischen
houge. Die von Besck versuchte Ableitung von ahd. winitha, mhd. winne
Wunne) — Weide wird nicht haltbar sein, schon mit Rücksicht auf die
aufallende Gruppenbildung dieser Orte.

20) Auf die scheinbar widersprechende Aussage der Bamberger Synode
von 1059 und die Zeugnisse aus der Bamberger Gründungszeit komme
ich im Kap. 8 im Zusammenhang zu sprechen

9 So die Wodansage des „wilden Jägers“, der die „Holzweiblein“Waldfrauen) jagt, der im Ochsenkopf schlafende „Kaiser Karl“ oder
„König Salomo“, die ferm Wandersage des mit weißen Ochsen bespanntenWagens (Nerthuskult? vgl. L. Wilser, C. Tacitus, Die Germania,
Steglitz? 1916 G. 34 f.) die Sage des „villwitzschnitters“. — Ortliche—828 bei 8. Zapf, Der Sagenkreis des Fichtelgebirges, hsg. v.
Neufer, Bayreuth 1912. — Th. Meister, Oberfränk. Sagen, Münch—
berg 1903. — Uber die Verbreitung und Deutung des Billwitzschnitters
und der Billwitzbäume ist eine Unkersuchung meines Vaters, Franzkarl
Frhr. v. Guttenb zrß in Vorbereitung. — Fr. v. d. Lewgen, DieSötter und Göttersagen der Germanen, Munchen 1909. — K. Simrock,
Deutsche Mythologie, Bonn 18740. — E. Mogk, Germanische Mytholo—
gie, Sig. Göschen Leipzig 1910.

200) 1278 Bogenschuß anstelle des Hammerwurfs bei Hochstadt
a. Main, BA. Lichtenfels, Loshorn 11 G. 803 — nach örti. Über—
lieferung auch in Veitlahm, BA. Külmbach — Vgl. im benachbarten Grab
feld 1303 Heurieth a. d. Itz, Loos horn II S. 833 — in Thüringen 1327
Wurf mit der Stange bei der Riemühle zu Hechendorf, Reützen stein,
Reg. d. Gr. v. Orlamünde S. 142. Über die Peenn als Tradition,—— als lebendes Recht, vgl. J. Gr imm, Dtsch. Rechtsaltertümer“ Leip
zig 1899 S. 527, u. S. 56 — Rübel, Die Franken S. 280 f.101), Kandsgemeinden“: a) im RPortferd? (1) „Die Ge—
meine, die Hege gen. bei Gaustadit“ (BA. Vgn berg IID ... „einerechte Landsgemeinde“, gemeinsame Hutrechte besitzen die Bürger „am
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Sande zu Bamberg“, Dorf Gaustadt und das Kl. eder Bestãtigun
durch nnderichiecen 1468, Sept. 16 Bemberg Stadtarchiv Or.Pgt. 4
(mach Abschr. i. Siegtan — b) im Vol Ferd und Radenz
ze u: 8 Waldabt. [GeJMainberg ostl. Frensdorf, „die große Heg“,echtsdörfer: Herrnsdorf, Röbersdorf, Erlach, Pettstadt, Reundorf, Frens
dorf BSEtA Bamberg. Selekt 2310, Obleibüchlein v. 1560 fol. 38. —
832 bei dea westl. des Mains, heute Waldabt. „Landsweide“i348 Höfer, Rechtsbuch S. 456, 1448 März 11 Der Kammermeister desKammeramts Hallstadt erkauft für das —— Bamberg die Landsgemeine
um 70 f. von Hans von Wan BStA. Rep. 55, G. 3 L. 394 no 4.(Frol. Mitteilung des H. Geistl. Rat Wachter, Hallstadt.) 1568 „Lans
gemein.“ Frw B fol. 9, 1608 Aug. 4. Vertrag d. gtbisc Joh. Gottfriedmit den Vorfgemeinden Hallstadt, Baunach, Kemmern, Oberhaid u. Vörf—
leins über Ausforstung und Triebrechte der gen. Dörfer an der „Lands
ree am Sendberg 24. BB. GS. 118, 1610 das VoshaW nennt unteren Rechtsdörfern statt Kemmern noch Güßbach und terhaid. — c) im

Radenzgau: (4.) zwischen Höohengüßbach und Zückshut: 1525
daubend, Hohengüßbach und Zückshüt beschweren g9 über Entzug vonViehtrieb u. Hutweid an der „Landsgemeind“, Looshorn IJV S. 1388 —
1593 „in der Hohengüßbacher Gehaidt, so die dazugehörigen Dorfer Hohen
güßbach, Breitengüßbach und Zuckshut ihre Landsgemein nennen“ agnutzung) BStA. Rep. 55 Haugsmorder Forstprotokolle S. 37 f. (Mitteil.
Wachter) — (5.) 1352 Febr. 7: „die warte und um den hauptpuhel
egen friesen W ed dergelen zwischen den Dorsmercken ()“ Frie* Seigendorf, Ketschendorf, Reuseß u. Hochstahl ... „eine gemeine

nutzung aller der werlt“, Ferngu Schl. Arch., Urk. Kast. JI no 9, Or. —
6.) Neme geeh svgl. (dN, Teil der Langen Meile bei Qauern
o fen. Der 300jährige vreees der Dörfer osendyr und Weigelsofen mit Kauernhofen um das gemeinschaftliche Holz und Anger daselbst

wird 1821 Febr. 19 durch Aufteilung beendet (Frid. Mitt, d. H. Geistl.
Rats Wachter, Hallstadt, nach Drosendorfer Gemeindeordnung.) — (7) 1568
„leinburg“ (heute Leyerberg), „das der zu Kunreuth, Weingers, Erm—
reiß * eeniw Hetzlas (* lend gemein ist, Frb. B tol. 204, vgl.
auch Forchheimer Gerichtsbuch Neusel. 1395 fol. 112v. -- 9 1653 „Ein Hut·wandt, die Landt Genein und Straßanger gen, .. welche.. das Porf
Undernwaillerspach und Kirchehrenbach mit einander abzuhüten und zuweithen haben“ BStaA. Gerichtsbuch v. Forchheim, gasenee 1395 101.
106v. — ) 1839 Sept. 19 „alle locher zur rechten des wegs von Feifmeun nach bem Eycheich“ ( Eichig) — zu den 3 Döorfern Köttel,
Lahm und Eichig, Looshorn 111 6. 673, — 1563 Sept. 9 Gerichts
urteil über die Hüt- und Weidegerechtigkeit der gen. 3 Dörfer am „Buürk.
stall“, „Umetlohe“, „Hofmanslag“, „Roschlaub“ und „Pfafenknoc“, Vid.
Copie v. 1619 Sep. 8, ezie Isling Irdtz Mitt. des H. Pf. Bur
ger, das.) — e 1358 Okt. 8 Gerichtsurteil über eine von 20 Vörfernderhörte Kuntschaft („von der Landschäft“), daß „die Gemein des Gehulzes
und der Weide bei Altendorf u. ISlingen“ .. „eine Landsgemeine
wãre aller, die sie gereichen mögen“, Looshorn III. G. 687, 24. BB. S. 32
— gn „Landsweide“ zwischen den In eunen Eggolsheim, Schirnaidel, Unterstürmig, Gunzendorf u. Weigelshofen wurde 1806, Juli 8
unter diesen Obrfern aufgeteilt, M. Juster Schirnaidel bis auf dieDegenwart, Bamberg 1892 6. 144 u. 284 f. — (12.) Flurlage „Landsge
meinde“ now. Kirchahorn ser Hannberg, Eichig und Weiher 58. BB.S. 76 — (18.) 1612,1 acker uf der Gossersdorfer und Kerleuser gemein.
stoßet allenthalben an die Landsgemein“, Wernstein, Schl. Arch. Lehenbch.
Georgs v. Künsberg 1575/198 (Nachtr.) ftol. 240 v., 1780 „Geom. Abriß derzu den Dörfern Aer Gbssersdorf u. Esbach gelegenen Landsge—
meinHuth, in welche sich die gen. Gemeinden nach Verhältnis ihrer
Rechte felost abgeteilt haben“ BSita. Rep. 40 —,04) hrsage „Landeshügel zw. Untersteben u. Lichtenberg, Karte 13250 000 Bl. 7 ordhalben
Ost. —Zu 43 Rechtsverhältnissen igr Fr. Thud — um, Die Gau— u.earkverfass. in Dtschs. Gießen 1860 6. 163 — H. Schotbe, Studien z.
Besch. d. westfäl. Vark u. Markgenossensch., Muniter 1908 S. 12 —
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auf ingen,!r) die jedoch vom bayerischen Derbreitungsgebiet
durch einen breiten „ingenarmen Raum“ getrennt und daher
viel wahrscheinlicher Ausläufer der thüringischen gleichnami-
den Ortsgruppe darstellen,“) deuten in diese Kichtung.
Schließlich bilden die, vielleicht auch schon teilweise vor ger
manischen Ringwälle im Frankenwald, Fichtelgebirge und
Jurac) eine aufallende Fortsetzung der für Thüringen nach
gewiesenen Befestigungsanlagen gleicher Art.“) Diese Beob-
achtungen sprechen auch allzudeutlich gegen die Vorstellung, als
ob das fruchtbare Maintal mit seinen schon seit prähistorischen
Zeiten der Besiedelung günstigen Kandhöhen'c) trotz des
F. Varrentrapp, RG. u. Recht der gemeinen Marken in desen 4.
ʒimanno Arbeiten 4 vandels. Gewerbe u. Landwirtsch. Re r. 8,

purs 1d00 6. 840 — v. Besow, Allmende u. Markgenossenschaft,Bischr. . S. u. WO. 1 6. 120 . — K. af„Eeschichte einer ostalemann.
Demeinlandsverfasfung Diss. Wurzburg 1002 S. 8 — ders. Vischr.f. S
u. WG. 8, 1, 1810 6. 146 (Bespr. N — A. Oopfch, WE.
S. 867 — 8. Stabler, Warkgenossenschaft NA, 80, 8 1014 6. 6083 f.D8. Thim̃me, Forestis, Arch. f. Urk. F. II G. 124.

da) Ost. quf »Ingen: weestt. d. Regnzitz: Debring, 1840 „Jeberingen“ — Seußling 1018 81uselingun. — im — ura Honings
1100 Honungen, — Zehn 1010 Utsilinxun, — Lilling 1206 Lutlingen,
— im Malntal ndl. v. Jobert und im Nordwestsura: Kemmeru?1017 Gumerin(g) (d. Onamart), — Ebing um 800 Libingen, F Prüchting
um 800 Brantingen, — Straäublingshof 1405 „Strewplung“, — Uhtzing
1137 Vtringon, — Wingig Islingen, — JIm g3 ankenwald: vifting 1861 Guttingen, M, 821/10638, — Bei ayreuth Mähring.
Roachweife bei giegelhöferHey.—Auch die von Arnold, ð.
Schmidt, Gesch. d. dgen Stämme 111 6. 581 in die älteste Sledelungseriode verwiesenen On. auf mar und Jar fehlen nicht völlig: BIJ.

eete Seidmar 1620 „Seytmar“, Pommer 1282 Wunmer, BA.ich Jenfe Ast iise wWigemär, abg. bei goling BA. Lichtenfels,
nichtweidmes VA. Stadtsteln ach vie Ofele, Andechs S.74, BA. Bap
reuthe Zöhlein, Goelax, 1898 gosler“, (Follmar Ba. Bernech 1410
zu deim Voimar“ wohl nicht hierher — BA. Raltla LSbhmer lob-
mar, Nachweise bei Ziegehoser· gew —vBuA. Berneck: Köslar 1520Kosler 666 BB 8. 1387 (altere Nachweise bei ZiegelhoferHey S. 61 be
ziehen sich auf Zößlein).

ion) Vgl. P. Schneider, 71 BB. S. 73 - O. Schluter, S. 172
— Zur eerne ber in en Siediungen überhaupt vgl. jetzt R. Much,
Rorr. Bl. b. dtsch. Ges. f. Anthrope dpp. 80 1800.

2) Oberfrunkische Rinm A e: ud bel Stadtstelnach,
—J enwald, — Schloßhugel bei Weidenberg, Dnenar irg, — Schloßberg

ei Peruen — SGrüngraben ndw. Bayreuth Ostsuira,—WulstenbürgFlurname) bei Liufseß Jura — Ehrenbürgs bei Forchheim, Westsurg, F Forst,
oder Burgstalk bei Köttel, Bü. Lichtenfels, Westsurg — Sta en bei
dichtenfels, Westjura, eg. Kelsertn ann, Burgwälle im Fichtelgebirg— 1 ppog 73 d dch“ r, 8 BB. 9 fruhsesch. Walchesche, UÜber er die vor, und frühgesch.burgen * —— Mitt. d. — f. d. G. u. Alde. in Erfurt 23 —

um gerwan Charakter der 3— soweit sie nigt schon prähistorichen prungs, vgl. d Schinrer a. a. O. — J. Mul her, Frankenoilonisation 8. 7 u. Karte.
sciy Drrwächtexr, Studien, zur Besiedlung 9— d. BambergerLandes 68. BB. S. 15 g — G. Hoock, Vor u. . Igesp· Frankens,

Fuhrer durch das sränk. Luitpolbmuscum in Würzburg?! 1022.
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namentlich im Osten unseres Gebietes vorherrschenden Wald
reichtums in vorfränkischer Zeit eine menschenleere Ode ge
wesen sei.“) Man wird dabei auch nicht übersehen dürfen,
daß gerade die Gewässernamen, bekanntlich das älteste Sprach-
qgut eines Landes, und die danach gebildeten Ortsnamen, in
großer Zahl das deutsche Grundwort -aha aufweisen.“a)

wichtiger aber als diese ethnographische Seite des Slaven.
problems Oberfrankens sind für unsere Eufgabe die politi-
schen Zusammenhänge. hier gilt es vor allem sich mit zwei
Fehlschlüssen auseinanderzusetzen, die geeignet schienen, die
aus einer ziemlich willkürlichen Ortsnamendeutung erwach-
sene Dorstellung von dem überwiegend slavischen Charakter
ODberfrankens in karolingischer und nachkarolingischer Zeit
zu stützen und die änschauung zu verbreiten, dah
bolkfeld und Radenzgau noch im 12. Jahrhundert „nicht
eigentlich zur Provinz Ostfranken gerechnet wur
dene,ioe) ja eine ehemalige Ausbehnung der „Slavenreiche“
bis Kegensburg, Forchheim und Bamberg zu behaupten.“)

A. Zauck ue) hat aus dem Wortlaut der Karlmannschen
Zehntschenkungsurkunden von ca. 741 eine reinliche geogra-
phischepolitische Unterscheidung von Ostfranken einerseits und

D my Gegen diese Aufstellung L. Schmides, germ. Völker schon 6.
Kolbde, Beiträge S. 186 — — das Volkfelb wäre noch darauf hin
zuweisen, daß auch hier — die Erinnerung an eine zweifellos —dermanische Voltsburg“ (1161 nemus quog Voloburs dicitur. Wegebe—
Mon KNberacensin S. 62), die mit dem Gaunamen in Verbindung tyhterhalten hat. Sie entjpricht dem Grabteidono burst (sis Dronke, d. Fud
no 7) im Grabfeld. Uber diese, Anlagen neuerdings J. Oopsch
Pueen Tihis 8. 266 — Zur Grabfeldbburg schon G. Rietschel, Civitas 86. 101.

lornh Gewäfer und Orksnamen auf 3 hs (a, ahe, -ach, »ohe), erstere in
der Regel ulter (alteste Beurkundung in 78 ald u.oe Ausläufer: Sunars-ahs —— Aber (I026), Nendiinur-aha (708
— Sconenerl-ahe (1002 Erlach), Vr-aha Ien derogenanrag

— nordlJ. Jurau. Fandple Orintil aha (10 * Wizen-ana (1066),—XXVDD— 3 Pranken-ahe119), Hopten-uhe (1110), außerdem gdeen und * a de Pruob· aha —— —2 ese
1069), Sehwarz-a (1218 O. u. Stywarnach b. Pegnitz), Itoox. ahe (160tocau bei Bayreuth) — Franken wiald: Itisea (12. Idt. 3
Oran-a (1008 enh Rothua) (1140 V. Rodach), Haseol-a (1280 MWe
Stoln·.ahka (1161 Sta — cduunin- aha (II79), Sonwarr-oh I288 am
Main), außerdem die Steinach bei — * ebirge: War—men- u. Kaltensteinach, Kran aon (18317 Golbdkronaeh).

34 O. v. — Das Wurzburgifche Serzogtum, MgbG. XIInnsbruck 1800 G. bas
diyen. Riei en, Die Ausbreitung der Deutschen in Otschl. u. ihre

—— der —— Conrads Jhrb. f. Nat.Ot. u. Stat. 82
Feng 1879 6. A is. — shm ofenbar folgend R. v. Ercke vrt Wanderungen
KartenBl. XIu. XII.

cich Visba. 1. Ihg. G. 116 und KGO. II G. 862.
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dem Radenzgau und Volkfeld als „Slavenland“ andererseits
herauslesen wollen. In der Urkunde überträgt Karlmann
zwei verschiedene fskalische Gefülle an Würzburg. Einmal:
decimam tributi, quae de partibus orientalium francho-
rum uel de sclavis ad fscum dominicum chier den köniq-
lichen Fiskus im allgemeinen) annuatim persolvere sole-
bant, quae secundum illorum (d. h. der Franken) linguam
steora uel ostarstuopha uocatur.... quae ut diximus
prius e pagis orientalium franchorum persoluebatur,
worauf 17 ostfränkische Gaue, jedoch ohne Dolkfeld und Ra—
denzgau, namentlich aufgezählt werden,— ferner decimam
de fscis dominicis, aus 26 Königshöfen, worunter halaze-
stat in radenzgouue und roudeshof in folefeldon
Rügshofen BA. Gerolzhofen) genannt werden. In der gleich—
zeitigen Kapellenschenkung erscheint auch eine königliche Ei—
genkirche zu herelindeheim in folafeld (Hersheim BGE. Ge-—
rolzhofen). UNach dem klaren Wortlaut der Urkunde läßt sich
somit der fusdruck de partibus orientalium franchorum
uel de sclavis in seiner Gesamtheit nur auf jene 17 Gaue be—
ziehen, in denen der Zehnt tatsächlich verschenkt wurde. Unter
den hier genannten Sclavis können also nur die auch ander—
würts bezeugten eingesprengten Slaven im Grabfeld-, Saale,
If- und Jagstgau verstanden sein.“) Über die Bewohner des
Dolkfeldes und des Radenzgaues sagt die Urkunde überhaupt
nichts aus, da hier der Zehnt garnicht verschenkt wurde. Karl-
mann hat ja auch ofenbar nicht alle königlichen Eigenkirchen,
namentlich im östlichen Teil des neuen Würzburger Sprengels
an das Bistum verschenkt.u) Er mochte seine Gründe haben
die fskalischen Einkünfte in diesen, wohl noch in den An—
fängen fränkischer Kolonisation begrifenen östlichen Gegen—
den nicht durch den Rusfall des Zehnten zu schmälern. Da also
der Ausdruck de sclavis in der Zehntschenkungsurkunde sich

119 Slaven an der Fulda: Eigil, Vita Sturmine 7 88 II S. 369 —
im Saalegau (053) DOI no 160. tres villas Selavorum et Uuinidon
in pago Salagoune ... Steinbach et Leibolfes, Vuillimundesheim —

im Ifgau Ebersbrunn, C. Fuld. no 133 — vgh auch die in denWürzburger Immun. Urkdn. erwähnten sclavos 889 Rop. 21 MBoic. 28.1
no 68, B-M. J no 1834, accolas vel sclavos 918 Juli 4 DKour. I no
34 —- 1012 Sept. 10 servos, Sclavos sive accolas pro liberis hominibus
in ecclesiae praediis manentibhus DA II no 248 s. Breßlau, Die
Würzburger Immunitäten u. das Herzogtum Ostfranken FzdG. 13, 1 1872
— im Jagstgan Tr. Fuld. S. 19no 69 — Die Aberheng Looshorns IG. 333 „Hof Ouraha... [Rangau] mit den Sklaven
..“ ist irreführend, Slaven sind hier nicht erwähnt, die Pert. Formel
lautet: eum omnibus appendiciis ssuis.. seruis, ancillis uf. vi us.

112) So die wohl schon damals bestehenden Martinskirchen zu Bamberg
und Forchheim.
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gar nicht auf Radenzgau und Volkfeld beziehen läßt, so ist die
von Hauck vertretene Unterscheidung dieses Gebietes als Sla-
venland von Ostfranken hinfällig und muß dieses Zeugnis für
die Beurteilung der Derhältnisse in beiden Gauen überhaupt
ausscheiden. Den fränkischen Charakter der beiden Gaue im
staatsrechtlichen Sinne halte ich durch die Existenz der Königs-
güter, die ja in den beiden Urkunden von ca. 741 ausdrücklich
erwähnt werden, und die sonstigen oben untersuchten Merk-
male für hinreichend gesichert.

Diesem Ergebnis stellt sich auch nur scheinbar jene auch noch
bei Bachmann') herrschende Aufassung entgegen, die in der
Cinie der im Capitulare Theodonisvillense von 805*) ge-
nannten Orte Bardewik—Scheesel—Magdeburg —Erfurt —
hallstadt (bei Bamberg) —Sorchheim—Premberg (bei Burg-
lengenfeld Regensburg ¶Lorch, bis wohin die fränkischen
Hhändler, die zu Slaven und Avaren reisen, ihre Waren, beson
ders Wafen, bringen dürfen, eine ständige Karolingische
Handelsgrenze, ja die Ostgrenze des fränkischen Keiches über—
haupt, erblicken wollte. Don G. Waitz!) in die Literatur
eingeführt, von E. Meitzen durch die irrige Derquickung mit
dem Limes Sorabicus, der zu Thüringen rechnenden Sorben-
mark, (nicht Sorben grenze), befestigt,““) hat diese Deu-
tung lange Zeit kaum widersprochen““) ihre Geltung be—
hauptet *se) und die Aufassung, als ob östlich der Main-Keg-
nitzlinie das „Slavenland“ schlechthin, womöglich auch in poli-
tischem Begrife beginne, wesentlich bestärkt.

Und doch hätte schon ein Blick auf die Anschlußlinien der
MainKegnitzstrecke im Norden und Süden den ofenbaren Wi-
derspruch mit der tatsächlichen Ausdehnung des Karolingischen

113) a. a. O. S. 17 u. passim.
114) T Gap. no 44 6. 128 (2. Diedenh. Cap.)
115) VG. IV S. 48 Anm. 3 u. S. 149 f.
116) Conrads Ihrbchr. 82 S. 6 — Die irrige Erklärung des limes So-

rabicéus als „Grenze“ hat P. Honigsheim, Der IUmes Sorabicus,
n d. Ver. f. Thüring. Gesch. u. Akde. 24 NF. 16, 2 Jena 1906 S. 303

f. gründrich verictigt. — Die Eorbenmark ersteckte sich also niemals bisBamberg, wie noch Neukam 78 BBug. 1925 behauptet.
7 Gegen die Aufassung der südl. Strecke als Slavengrenze äußertesich scon Vierling, Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch. XIV 1902 S. 185

Bedenken. „Es ist zwar nicht anzunehmen, daß unmittelbar an die hezeich
neten Orte schon Slavenland grenzte, bei Regensburg ist dies vollstandigausgeschlossen“ — E. Kolde, Beiträge S. 28 Anm. 2 bemerkte ungefähr
dasselbe für Thüringen.

i8) Vgl. die Literatur bei B.:M. no 406 u. S. 778 — Abel Simson—,
Ihbr. Karls d. Gr. II S. 330 Anm. 4 und 332 — Dümmler, Ostfr.
Reich JS. 252 — Hauck K60O. II S. 3582 — Doeberl, Nordgau S. 2
— Stein, Franken J SG. 55.
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Keiches nach Osten klar machen müssen. Als Ostgrenze Sach-
sens darf die Elbe gelten.“) Bardowik und Schesel liegen
aber noch etwa 20 kmm südwestlich des Stromes. UNur bei Mag-
deburg berührt sich jene Linie mit der tatsächlichen Ostgrenze.
Uoch deutlicher tritt dieser Widerspruch in Thüringen zu Tage,
das nach der maßgebenden EAngabe Einhards Mitte des
8. Jahrhunderts bis zur Saale reichte, unter Karl d. Gr. aber
gewiß keine Einbuße an seiner Ausdehnung erlitt. Hier liegt
Erfurt, das schon Bonifatius als die alte Dorburg des Thürin
gerstammes bezeichnet und zum Sitze eines Bistums erkor,“)
mitten im Ostergau im Herzen Thüringens,“!) weit west
lich der Saale. Um im Süden nur den namhaftesten Ort, Re
gensburg, herauszugreifen, so kann es wohl niemand ein
sallen, diesen Hauptort der bayerischen Herzoge an die Ost
grenze Bayerns und des Deutschtums zu verlegen. Selbst Corch
lag noch innerhalb Bayerns; denn erst die Enns bildete die
Westgrenze der von Karl d. Gr. eingerichteten südöstlichen
Marken.“) Und ebensowenig wie Kegensburg lag Sorchheim,
das mit seiner curtis regia und seinem palatium im 9. Jahr-
hundert den bevorzugten Aufenthaltsort der ostfränkischen
herrscher und die Stätte glänzender Reichsversammlungen bil
dete, an der Ostgrenze des Deutschtums und des Reiches.

der richtigen Deutung des Cap. Theod. und seiner angebli-
lichen „Keichsgrenze“ hat neuerdings Dopsichn) die Wege
gewiesen. Er verweist auf den Zusammenhang der hier getrof
senen Handelsbestimmungen mit der politischen Cage des
Jahres 8058. „Fus diesem Cap.“, führt er aus, „klingen die
Kriegszeiten heraus: unmittelbar vor den hier in Betracht
kommenden Paragraphen stehen Satzungen über die Rus-
rüstung zur heerfahrt.“ EAls das Cap. erlassen wurde, waren
eben „die Vorkehrungen zur defnitiven Pazifkation Sachsens
getrofen, andererseits aber der Kriegszug gegen Böhmen un
ternommen.“ Es handelte sich somit bei den Bestimmungen
des Cap. gar nicht um eine politische oder wirtschaftliche Ein
richtung von bleibender Bedeutung, sondern. wie Dopsch noch
mit gewisser Dorsicht anmerkt, um eine „außerordentliche

110) gl. SprunerMenke, Handatlas Blatt 88
9 3 Tan g4 HDas Bistum Erfurt, Festschr. f. dauck, Leipzig 1016

— . Kolde, riträge S. 20.
cpat. die Karte bei D. Posse, Die Markgrafen von Meißen, Lelp

— q.n. Fuld. —VV———— S. 12 dh aug Ann,
Fuld. (Oontin. Altah.) ad'a. 000 ebda. S. 134 f. — Wa I G. V G. 181

iheg Ruübel, Die Franken S. 77 — Mühlbacher, Karo
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Maßnahme“. In Ostfranken boten sich die Königsgüter Hall-
stadt und Forchheim als die natürlichen Ueberwachungsplätze
des handelsverkehrs mit Böhmen für die Dauer kriegerischer
Operationen an, der in vorhergehenden friedlichen Zeiten wohl
schon lange weit über sie hinaus geführt hatte. Diese, Etap-
penhauptorte“, die den Handel nicht nur mit Wafen, sondern
mit allen Waren überhaupt in das FJeindesland zu sperren
hatten, waren folgerichtig hinter das Aufmarsch- und Ope
rationsgebiet gegen Böhmen verlegt.

Wie schon der fränkische Heerbann Dagoberts im Jahre
630.0) so suchte auch nunmehr 808 das ostfränkische und
bayerische Aufgebot, jenes unter Karls d. Gr. gleichnamigem
Sohne, dieses unter Audulf und Wernher, in ähnlich umfas-
sender Bewegung von VNordwesten und Südwesten her sein
operatives Kriegsziel jenseits der hyrkanischen Gebirge in
Böhmen,“s) ja der Feldzug des folgenden Jahres gegen die
Sorben führte bereits über die Saale bis gegen die Elbe.“)

Schon daß so weite Käume wie die Abschnitte Erfurt —Hall-
stadt und Forchheim—Kegensburg der Aufsicht je eines einzi
gen Beamten unterstellt waren,“n) Iäßt erkennen, daß hier
keine Einrichtungen von bleibender Bedeutung geschafen wur
den. Diese königlichen missi, denen die Derantwortung für
die vorübergehende Unterbindung des Handelsverkehrs nach

iau) Wirtschaftsentwicklung 11 6. 190.
12q) Prederxar Ohron. ed. arusch Ss rer. Morov. II G. 155 — Die 3.

ghr. 680 genannte „Wogastisburg“, Schauplatz der Niederlage Samor, lag
sicher in Bbhmen, jenseits der Waldgebirge. Vgl. Korr. Bl. d. Ges. Ver.
1688/4 G. 26 u. 80. Wenn G. Frhr. v. Aufseß, Oie W. AO 10, 1 sie im
Jura sucht, so ist der einzige Anhalt, eine dort wie anderwärts vielfach
nachweisbare „wilste Bürg“ nicht beweiskräftig. Das Reich Samos hat
die Gebirgskette auf keinen Fall überschritten, ja wie schon Thudi
ch um, Rechtsgesch. Streifzüge durch Nordböhmen, Beil. z. Allgem. 8.
dou Nr. 40 wahrscheinlich gemacht hat, nicht einmal von Osten her er
reicht. Val. auch B. Bretholz,Gesch.Böhmens u. Mährens, Reichen
berge 10ã1, zur Literatur vgl. F. Krones. R.v. Marh land, Grund
rißd. bsterr Reichsgesch. 1 Wien 1801 G. 140 . — O. Nemeeek, Das
Reich des Slavenfürsten Gamo, Progr. Mährisch Ostrau 1906 war mir nicht
zugänglich.

at) (Karh per orlentalem partem Franole aeu Germante ire pro
bepit, ut Arano aaltu (Mühlbacher, Karolinger S. 200 denkt an
das Fichtelgebirge) transteoto iaim diotos Solavos sInvaderot, Ann. Nott.

*.8 7 8 — J 8 3. vach er G. —A. Erhard, Kriegsgesch.vonBayernl ne 1870 G. 3830 f. b veheß v
127) 6t ad Prpesturt praovideat Madalxaudus ot ad Halazstat prae-

videat stom Madaigaudus, ad Foropheim et ad Breemberga et ad Ra-
raniaburg prasvidoat Audulfus.
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Osten oblag, waren modern gesprochen, nicht etwa Handelskon-
suln,““) sondern Armeeführer, — wie dies für Audulf und
Wernher ausdrücklich bezeugt ist,““) — und Etappeninspekteure
in einer Person. Als Königsboten (missi)“?) waren ihnen
die Derhältnisse der fsci dominici zweifellos gut bekannt.

Aus den vorübergehendent) Anoronungen des Cap. Theod.
dauernde politische Cinrichtungen für ihr Wirkungsgebiet fol-
gern zu wollen, wäre ebenso verfehlt!?) wie die Annahme
Karl d. Gr. habe dauernd den Handel mit den Ostvölkern
unterbinden oder erschweren wollen.“) Die Aufnahme einer
energischen Ostpolitik war zweifellos durch die neuerliche Gä-
rung unter den ssavischen Grenzvölkern veranlaßt. Die böhmi—
schen Raubscharen, die um 800 bis ins Grabfeld vordrangen)
und nach Art der leicht beweglichen Ostvölker nicht auf An-—
siedelung und Erweiterung politischer Grenzen, sondern auf die

128) Diese Bezeichnung G. v, Maurexs Gesch. d, Städteverfassung in
Dt. II Erlangen 1869 S. 478 berichtigte G. Waitz VG I1V2 G. 51 und
A. Dopsch Weé II S. 190 Anm. 83.

1209) Chron. Moissiac. ad a. 805 88 1 S. 307.
20) Die vielumstrittene Frage, ob unter den Beauftragten des Cap.

oorübergehend betraute miss oder ständige Beamte zu verstehen sind, hat
donigsheim Hier die Literatur) in letzterem Sinne beantwortet.
Nach dem klaren Wortlaut: medietas (des drsreehmten Gutes) intermissum et inventorem dividatur wird sich diese Aufassung nicht halten
assen. Zudem spricht die von Honigsheim selbst S. 311-317 nachgewie
sene vielseitige Verwendung der hier genannten Persönlichkeiten gegen
Böhmen, die Bretagne, die füdöstl. Marken in den Jahren 786 -805 deut
lich für ihren Charakter als von Fall zu Fall beauftragte missi.21) Unter Karl d. Gr. war die Tätigkeit der missi auf ein Jahr be—
schränkt, V. Kraus, Gesch. d. Instituts der missi dominici, Mgösß. XI 2
— Danach scheint mir die Annahme Do eberls, Nordgau S. 2 und Entw.
Besch. Bayerns 13 S. 85, daß Audulf der 1. Markgraf der böhm. Mark
gewesen sei, doch zweifelhaft.

1232) Auch Do Eberl, Entw. Gesch. Bayerns 13 S. 88 scheint sich jetzt
der Anschauung über die vorübergehende Bedeutung der „in kriegerischen
Zeiten“ gezogenen Linie anzuschließen.

122) Dopsch WE II G Idb Anm. 2. Uber die schon frühzeitig bestrit-
tene (Th. Ha ars, UÜber das Cap. Carls d. Gr. v. J. 804, AO. II, 2 Bay-
reuth 1843, auch P. HonigsheimS. 312), aber immer wieder auf—
tauchende, zuletzt noch von Inama-Sternegg, OWG 12 S. 594 ver
fochtene andere Auslegung der Ortslinie des Cap. als „Handels. und Ver—
tehrsstraße zu den Slaven und Avaren“ kann in Anbetracht der Zurück—
weisung durch Do psch, WE II S. 191 hier hinweggegangen werden. Eine
NordSüdlinie als Handelsstraße zu den Ostvölkern ist schon logisch einUnding. Uber die ——— fränkischen Handelsstraßen vgl.
Dopfsch, WE II S. 188 und 192 f. — Daß es auch nord-südliche Ver—
bindungsstraßen im Nordgau gab, ist natüriich nicht zu bestreiten, nur
darf man sie nicht mit A. SVollacker, Eine Nordgauische Altstraße
vom Main zur Donau, Deutsche Gaue 20., S. H. 107, 1819 mit dem Cap.
7Theod. in Verbindung bringen.

124) Diese Nachricht stammt zwar aus der don Eberhard von Fulda ge—
fälschten Bestät.Urk. Karls d. Gr. für die Schenkungen der Einhild 0.

no 168, scheint aber doch auf eine glaubhafte Tradition zurück—
zugehen.
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Derwüstung von Dörfern, auf Menschen- und Diehraub bedacht
waren, rückten die eine Zeit lang zur Ruhe gekommene
slavische Gefahr im Osten des Reiches erneut in den Dorder
grund.

Noch eine weitere Beobachtung weist daraufhin, daß die
Main.Regnitzstreche CLichtenfels —¶Hallstadt—Jorchheim niemals
die politische Reichsgrenze gebildet haben kann. Weder die
Grafschaften und Zenten noch der Ausdehungsbereich der
Rönigsgüter, haben sich um den SZlußlauf wesentlich geküm-
mert. Reicht schon die Grafschaft des Radenzgaues mit
ihrem größeren Teil über die Kegnitz nach Osten, so greifen
auch die Grenzen der Zenten Bamberg, Wernsdorf, Eggolsheim,
Forchheim teils über den Main, teils über die Kegnitz ) und
die Zubehörgüter des Königsgutes Forchheim liegen auf bei—
den Seiten der Regnitz.“)

Auch das Cap. Theodonisv. mit seiner so oft herangezoge
nen „Karolingischen Handelsgrenze“ muß also als Beweis für
den überwiegend slavischen Charakter Oberfrankens aus-
scheiden.

Gerade die Ostpolitik Karls d. Gr. aus der uns das
Cap. einen Ausschnitt vermittelt, läßt aber im weiteren Der-
laufe deutlich erkennen, wo wir in jener, wie schon in der
oorausgehenden Zeit die wirkliche Ostgrenze des fränkischen
Reiches und des Radenzgaues zu suchen haben, auf der Kamm-
linie des natürlichen Schutzwalles im Osten, des unwegsamen
Fichtelgebirges und seiner Ausläufer, wo wir auch später die
politische Grenze zwischen den Radenzgauterritorien, dem Reg-
nitz- und Egerland fnden.“) Die von Karl d. Gr. begonnene
und von seinem Sohne Cudwig d. Fr. vollendete, großzügige
Schutzorganisation der Ostgrenzen,“) die Einrichtung einer
„Militärgrenze“,““) mit ihrer straferen Militär- und Rechts-
berfassung entstand in der Tat nicht nur weit östlich der ost-
fränkischen Strecke jener CLinie von 808, sondern auch jenseits
der schützenden Kandgebirge. Diese zunächst weniger auf Ge—
bietserweiterung als auf den Grenzschutz zielenden Maßnah—
men““) begannen schon 788 mit der Grenzsicherung gegen die

125) Vgl. die Karte.
tas) DU II Bo 169 oben S. 8.
122) Grenzbeschr. d. Amtes Weißenstadt, Lob. d. 6 Amter 1499 BSEtA.

Bayreuther Selekt 967.
1 J Dazu M. Lipp, Das fränk. Grenzsystem unter Karl d. Gr., Bres-lau 189823 — L. Werner, Gründung und Verwaltung der Reichsmarken

unter Karl d. Gr. u. Otto d. Gr., Progr. Bremerhaven, 1895.
33 Doeberl, Entw.eGesch. I* G. 84 f.i405 Schulze, Kolonisierung S. 11.
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Avaren, riefen 803 die karantanische und pannonische Mark,
letztere als die Grundlage der späteren Ostmark, ins Ceben und
führten wohl 805 ) zur Errichtung der böhmischen Mark auf
dem bayerifchen Nordgau. UVördlich vom Fichtelgebirge und
Frankenwald kam jedoch die Markenorganisation erst unter
cudwig d. Fr. zum Abschluß. Wenigstens tritt die Sr ben
mark, der limes Sorabicus, erheblich später ans Licht als
etwa die böhmische Mark auf dem Nordgau. Am wahrschein-
lichsten wird die Errichtung als das Ergebnis des Feldzugs
von 816 anzusprechen sein.“) Denn als erst einmal die inne
ren Wirren das Keich zu zerrütten begannen, kam alle
lußere Politik zum Stillstand. 839 erwähnt dann erstmals der
kReichsteilungsentwurf Marken“ als Zubehör Chürin
gens,) im Jahre 8a9 begegnet Graf Tachulf als der erste
dekannte hüter der Sorbenmark.““) 888 wird sein Gebiet
als res publica Sorabici limitis bezeichnet.“) So unsicher
dessen Uord- und Ostgrenzen sich zunächst noch darstellen, so ge
klurt sind heute seine Südgrenzen. Und es ist für die politische
Entwicklung des Radenzgaues von ausschlaggebender Bedeu-
tung, daß die Ergebnisse O. Dobeneckers““) und W. Warqs)
die Erkenntnis gesichert haben, daß diese Südgrenze den Kamm
des Frankenwaĩdes nicht Überschritten, das eigentliche West
massiv des Fichtelgebirges nicht einmal erreicht hat. Das Candum

149) Im Rahmen des großen Grenzschutzwerkes halte ich dieses Jahr
sür wahrfcheinlicher als das von Oüm'm ler, Do Bohemiae conditions
Darolie imporantibua Leipzig 1864 und G. Riezher, Gesch. Vayerns, J
8. 166, K. Gareis, Sberpfälzisches aus der Karolingerzeit, FzG.
Dayerns 6, 1808 G. 8 vertretene Jahr 788. Oo eberl, Nordgau, hält die
Frage ofen. Auf jeden Fall dürfte die ältere von Giesebrecht, Ihbr.
Httos NoEdt. V begrundete Ansicht, daß der Nordgau erst gelegentlich sei
ner (angeblicht) 076 erfolgtaen übtrennung von Bayern zur Mar? organl
8 worden sel, durch Moeberl, Nordgau G. 7 endgültig richtiggestelltein.

iar) Fulr die Einrichtung durch Karl d. Gr. noch Possse, Meißen G. 6.
— Stein, Franken 1 G. 74 und ihm ofenbar solgend W. Warg,
Regnitzland S. 14 setzen sie „nicht lange vor sas“, entschleden zu spät, an;
ogl, auch R.Köoßtz schke, Sorbenland G. 84.

140) duoatus Toringubas cum marohie auis, Prud. TProo. Aun. ad a
zad in Ann. Bertin. S8 I 48b.

100) legatos ad Thaoulfum . . erat guippe dux Sorabiol Ioitis,
Ann. Fuĩd. ad. a. dad ed. autʒe S8 1 G. 88 —vgl, die abweichende Dalierung bei Dobenecker, Roc. Thur. J no 1064.

té4) Ann. Puld. G. 86.
iac) Rox. Thur. J Vorbem. G. III f.
i47) — —A Iunupee Th. Knochenhauers,gaug Thuringens J Gotha 18808 6. 47 u. 60, der aeg an eine Ausdehnungder Sorbenmark bis zum Main dachte, sind heute Überholt.
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Saalfeld, der spätere Orlagau,““) und das Cand um hof, das
Kegnitzland,“) bilden die südlichsten Teile des thüringischen
Markensystems.

In diesem Zusammenhang müssen wir noch einen kurzen
Blick auf ein nicht sehr umfangreiches östliches Grenzgebiet
des Kadenzgaues, das spätere Egerland werfen, nachdem
die jüngere territoriale Entwicklung im Obermaingebiet unter
den Meraniern wie namentlich unter den Zollern dorthin
übergegrifen hat. Der südlichste Teil der Sorbenmark, das
Regnitzland, fand auf der Kammlinie Kornberg -Hoher Rein-
stein, dem Nordostausläufer des Fichtelgebirgshufeisens, seine
südliche Begrenzung.'e) Die Markenverfassung im Süden
breitete sich zwar über den ganzen bayerischen Nordgau aus,
hat aber die Wasserscheide zwischen Nab und Eger nicht über—
schritten. Die politische Grenze verläuft hier später über die
Kösseine, den gleichnamigen Bach entlang zum Koßkopf (südw.
Waldershof) und zum großen Teichelberg, also über die West—
ausläufer des Fichtelgebirges.“) Wenn man auch annehmen
darf, daß die so ursprünglich zu keiner der beiden Marken ge—
hörige innere Hochfäche des Fichtelgebirges im 9. Jahrhun-
dert noch von dichtem Wald bedeckt und spärlich besiedelt war,
so macht doch die Rücksicht auf das Wondrebtal und den Paß
von Eger, die mutmaßliche Pormarschstraße der karolingischen
hzeere,) eine Dernachlässigung dieses Gebietes unwahrschein-
lich. Hier dürfte nun eine Nachricht zu einer Klärung ver—
helfen, die schon zu manchen Deutungsversuchen EAnlaß gab.
Der erste bekannte Sorbenmarkgraf Tachulf wird gelegentlich
auch als comes de Bosmia bezeichnet.“s?) Er schenkte dem
Kloster Fulda regionem suam quondam videlicet provin-
ciolam sitam iuxta Bosmian Sarowe nuncupatam. Pon

—9 Das schon 899, Reg. Thur. I, no 286, und öfters genannte Gebiet
von Salaveldaä ist mit dem Orlagau (Name Orla erst um 1057 Res. Thur.
81 wohl identisch, vgl. provinciola Salaveld 1084 Leg. Thur. no 635
Anin. 3 und terra Orla 1068 ebda. no 893. Zur fränk. Besiedelung Doben-
ecker J Vorbem. S. XI.
*.63 Warg, S. 12 — andeutungsweise schon E. O. Schulze,

160) Vgl. Exkurs II „Egerland.“
159) ebda.
is2) Karolus imperator misit suum flium Karolum regem cqum excer-

eitu magno in Beuwinides,, et venerunt ad fuvium, qui vocatur
Agara (Eger), OQhron. Moissiac. ad a. 805 88 1 S. 308.

iss) 6. “Fuld. no 578, zur Datierungsfrage Dobenecker Res.
Thur. IJ no 85 u. 628, und C. Fuld. no 729, zu übersetzen, „Graf aus
Böhmen“, nicht „von — über Böhmen“, vgl. Witigo von Blankenberg de
Bocmia, v. Hungern, Landeshoheit in Ssterreich S. 98 und die Er—
läuterung S. 97.
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allen Erklärungen des „Ländchens Sarowe“*) hat diejenige
W. Wargs“) sowohl in sprachlicher Hinsicht wie aus inneren
Gründen das VNeiste für sich. Er sieht in der Sarowe eine äl
tere Bezeichnung „Sorbengau“ für das spätere Regnitzland,
also einen Jeil der großen Sorbenmark.““) Da nun die Be
zeichnung Tachulfs als comes de Boëmia sich unmöglich auf
ganz Böhmen beziehen läßt, so möchte ich annehmen, daß zwi
schen Sorbenmark und Nordgaumark etwa zu gleicher Zeit
mit der Organisation der Sorbenmark ein eigener Marken
bezirk gebildet und seine Derwaltung ebenfalls dem Mark
grafen Tachulf übertragen wurde. Er mag etwa das spätere
Tgerland umfaßt haben, das ja späterhin auch einen eigenen
Gerichtssprengel bildete.“) Damit würde die Bezeichnung
provinciola Sarowe (Sorbengau-KRegnitzland) sitam iuxta
BZoemiam sehr wohl übereinstimmen und auch die ungefüähr
gleichzeitige Umschreibung von Kunigeshoven in montanis
donlea Boemiam (EkKönigsfeld auf dem Jura) ihre Erklärung
fnden.“s) So wird denn auch bei der Gründung des Bistums
Prag 976 das Egerland nicht zu der neuen Diözese geschlagen
und so nicht mehr zu Böhmen gerechnet. iss) Es muß also
wohl schon längere Zeit böhmischem Einfuß entzogen gewesen
sein. Wahrscheinlich trat das Egerland bei der Aufösung der
Sorbenmark “e) nach der Absetzung ihres letzten Markgrafen,
des durch seine Empörung gegen Otto J. bekannten Kon-
radiners Eberhard, 939 in unmittelbare Derwaltung des Kö-
nigs, was man auch von dem nördlich anschließenden Kegnitz
land wird annehmen müssen.“t) Uur so läßt sich der spätere
Charakter beider Gebiete als Reichsland verstehen.“) En-
fangs des 12. Jahrhunderts erscheint das Egerland dann in der

184) Literatur bei Dobenecker no 88 Anm. 1.

9 Regnitzland S. 15.166060 Die Sorbenmark als Ganzes darf freilich nicht darunter ver—
standen werden, soweit hat Mobene cker no'ss Anm. 1ESchlußsatz recht.

157) 1248 Ramungus de Kamerstein, judex provincialis in Pgra
M. Speinsharter U. 8144, AO. II. 2 S..9 f. — Frhr. v. Reittzen—
—— Landvögte . zu Eger, Mstr. i.
Hist. Ber. zu Bayreuth, vgl. AO. VIII. 1 6. 186 f.

155) Steins Ansicht, Ostfranken FzdG. 24 S. 217, Franken J.
S. 74 und ir. S 275, der die Sarowe im östl. Grabfeld sucht, ist un—
haltbar, val. W. Warg, S. 16, Anm. 3.

15593 Sausck, KEO. III. S. 196 f. — Grensbeschr. 1068 April 29,
Stumph, Reichskanzler, ne 79. , Cosmas Fras. Chron. S8 IX S. 91.

160) W. W.ar g, S. 18 — E. Posse, Meißen S. 11 — Gegen E. O.
Schulze, Kolonisierung S. 56, vgl. Ha uck 1II. S. 78.

8 W. Warg, S. 18.is dre bert Nordgau S. 48 f. nimmt an, daß erst im 11. Ihdt. vom
Nordgau aus die „Organisation eines neuen Verwaltungsbezirkes mit dem
Mitlelspuntt Eger“ erfolgt sei. Es ist aber nicht einzusehen, wie sich
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hand der Dipoldinger mit deren Besitzungen im Nordgau ver
einigt und erlebte nunmehr die Zeit seiner nachhaltigeren und
zwar bayerischen Kolonisation.“)

Ihrem Charakter nach waren die Markgrafschaften Außen-
land des Reiches, erobertes feindliches Gebiet, eine Pufer-
schutzorganisation für das eigentliche Reichsgebiet. Nur die
„böhmische Mark“ lag, wie schon der daneben erhaltene Name
„VNordgau“ besagt, innerhalb der alten Reichsgrenzen. Das im
9. Jahrhundert noch recht kräftige Widerstandsgefüge Böh—
mens erlaubte hier noch kein HAusgreifen auf neuerobertes
Cand.““) Möglicherweise war auch die provincia Salvelt, der
spätere Orlagau, als Teil der großen Sorbenmark eine ähnlich
organisierte „Grenzgrafschaft“.“)

Das Wesentliche ist nun, daß der Kadenzgan zu keiner
dieser bayerischen und thüringischen Markgrafschaften gehörte,
ebensowenig wie es eine ostfränkische Markgrafschaft jemals
gegeben hat. Diese schon von Waitz,“se) Stein:“) und Doe—
berlee) nachhaltig gegen die ältere Anschauung'“) vertre—
tene Tatsache fndet ihre Bestätigung auch in den inneren

durch den Anschluß an den Nordgau, der doch schon durch den Sturz
deinrichs von Schweinfurt 1003 seinen Markencharakter verlor (DoeberlAM—
sollte. Gerade, daß im Gegensatz zum Nordgau, wo es auch freie Herrn
und Allodien gab, noch 1888 Juni 16 „aller gute in dem Egerlande gele—
gen, von dem Reiche zu lehen zu nehmen und zu haben gewohnheit und
echt ist HGoeberl S. 79) wpingt zu der Annahme, daß das Egerland v o rseiner Verbindung mit deni Nordgau königlicher Besitz gewesen sein muß.
Die Einziehung zu Königshand durch Konrad I1I1. 1146 Doeberl1S. 8)
stellte somit nur die alten Verhältnisse wieder her. — Daß das Egerland
im 10. Ihdt. im Besitz der Markgrafen von Schweinfurt Anpesen oder gar„das Oberegergebiet die Unterlagen der Markgrafenwuürde und Tätig-
keit Heinrichs von Schweinfurt“ gebildet habe, eine willkürliche, durch
nichts begründete Behauptung H. Gradüs, Mon. Egr. J. Einl. S. XI.— vgl. Soeberl, S. 16 4 u. 47.

ie2) Doeberl, Nordgau S. 49.
164) Ebda. S. 1. — Brunner RG. II S. 172 — K. Gareis,

FzG. Bayerns 6, 1898 S. 2 f.
1e8) Hiese Bezeichnung verwendet Doeberl S. 2, Gareis S. 8

für die böhmische Marl. Dobenecker hält die proyincia Salvelt ge-
radezu für einen Teil der Sorbenmark also für Außenland.

ec) G. Wau, Über die angebliche Mark in Ostfranken, — 8,
1863 und Wie weit erstreckte sich Bayern im 10. FedG. 12, J, 1871.

107), F. Ste iin, Aber die Ferot des Markgrafen Luitpold J. von
Osterreich, Fade 12, 1 — GEesch. Frankens I1 S. 302 f. — Ostfranken
im 10. — FzdG. 24.158) Nordgau S. 7 u. 45.

160) Sie —— im Zusammenhang mit der erstmals von C. Fr.
Pfefel, Von den Grenzen des bayr. Nordgaus, Abh. d. Akad. d.
Wiss., München J 1763, behaupteten, sog von J. A. v. Schultes,Uber die Grenzen des b. Nordgaus, Hist. Schrift. J. Hildburghausen 1798
S5. 4 f. zurücgewiesenen, aber von Güressebrecht, Ihrb. d. dtsch. R.
unter Otto II., Exturs V, Berlin 1840 G. 131 f. und Gesch. d. dtsch. Kg.
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Kechtsverhältnissen des Kadenzgaues. hier fnden sich später-
hin weder die für das Markengebiet so besonders charakteri-
stischen Reichsministerialen“e) noch die im Eger- und Kegnitz-
land in so großer Masse nachweisbaren Reichslehen,““) die
doch für ein Dorherrschen des königlichen Bodenregals in den
Reichsmarken zu sprechen scheinen,“s) hingegen ausgedehntes
freies Eigen in Herren-, Kitter- und Bauernhand. Für die
Slavenfrage Oberfrankens gewinnt aber damit die schon oben
betonte und nunmehr völlig sichergestellte Grafschaftsverfas-
sung des Radenzgaues besondere Bedeutung. Sie beweist mit-
telbar, daß es sich hier am Obermain nicht um ein den Slaven
gewaltsam abgenommenes erobertes Gebiet gehandelt haben
kann. Hätten sich die „Slavenreiche“ noch 805 bis zur Main-
Regnitzlinie des Cap. Theod. ausgedehnt, wir müßten zwei
felsohne den Radenzgau in der Folgezeit als markgräfich
organisiertes Gebiet antrefen. Erinnern wir uns aber, daß
die Jeldzüge Dagoberts im 7. ebenso auch jene der Karolinger
im 9. Jahrhundert'“s) regelmäßig über die schützenden Kand-
gebirge hinausführten und von dort aus die slavischen Raub-
scharen gelegentlich ins Maintal als in ZSeindesland einfelen,
so läßt sich zusammenfassend nunmehr mit Sicherheit sagen:
Tine politische Hherrschaft des Slaventums
am Obermainhatniemalsbestanden. Radenz-
gau und Dolkfeld haben von EAnfang an, d. h. seit der Zer
störung des Thüringerreiches durch die Söhne Chlodwigs (531)
ununterbrochen zum fränkischen Keiche gehört. Sie blieben
unter dem von Ddagobert gegen die damals zum ersten Male

I Leipzig 1881 6. 271, S. Hirsch, Ihbr. d. R. unter Heinr. II.,
Bd. I Leipzig 1862 S. 15 und, S. Riezler, Gesch. Bayerns 1J Gotha
iss Sgz3g J., wieder aufgegrifenen Theorie der Ausdehnung der bayer.
derzogsgewalt über den östlichen Teil Frankens im 10. Ihdt.

1203 Hoeberl, Nordgau S. 54 f.
171) Nach ihrer Verbreitung (vgl. die Karte bei W. Wars und H.

Warg. Der ehem. Vogt- und Hochgerichtsbezirk Regnitzland und das
spätere Amt Hof .. Mitt. d. Altert.Ver. Aas 1911 G. 67, 85 u. a.)läßt sich geradezu der Grenzverlauf zwischen Radenzgau und Marken
gebiet bestimmen. Die Grenzlinie „ünter den Markgrafen von Vohburg“
dei W. Warg (sKarte) ist allerdings irrig, ß fällt mit der „späterenHrenze seit 12480 im SW. zusammen. Munchberg, das nur z. T, Reichs-
ehen der Sparneck ist, ist in diesen Teilen ganz ofenbar dem Reiche auf
getragenes Allod, vgi. Fr. Kolb, Quellen zur Gesch. des Amtsbezirks
Mundyberg, Vichb. 1513 n0 1 u. 2. — H. Warg, S. 50, hat diese Ver—hältnisse verkannt — Im Regnitzland scheint es Vndene tatsüchlich kaum
freies Eigen gegeben zu haben, Leupoldsgrün, das H. Warg, S. 77, an—
führt, negt dicht an der Grenze, Hartungs und Mühldorf bereits im Amt
Muünchberg, alfo nicht mehr im Markengebiet.

8 Was Dopfch WeE. J S. 108 für die fränkische Zeit ablehnt.1799 Oben S. 29.
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auftauchende slavische Gefahr eingesetzten einheimischen Her
zoge Kadulf noch mit Thüringen vereinigt als ein Glied des
Teilreiches Auster, das Dagobert unter dem Zwang der Ver—
hältnisse gebildet hatte.““) Und seitdem Pippin der Mittlere
die allzugroße Selbständigkeit Radulfs gebrochen und ihn durch
das fränkische Amtsherzogtum der sog. Hedene ersetzt hatte,““)
wird man auch mit dem Beginn einer nachhaltigeren frän—
kischen Kolonisation im oberen Maingebiet rechnen dürfen.
Dder UAame Ostfranken bildet sich als geographischer Be—
grif für das ganze Maingebiet nach dem Erlöschen der He—
dene (717) nach und nach aus. Dolkfeld und Radenzgau sind
diesem Begrif landschaftlich und politisch zuzurechnen.“)

Die in diesen Gauen, wie auch im Saale- und Ifgau und im
SFrabfeld eingesprengte slavische Bevölkerung ist nicht der

274) A. Leg Kriegsgesch. JI S. 213 — Gengler, Verf. Zustände S. 8 — Hauck KES. 1T G. 388 — Schröder ORG. J S. 1I41.
175) So mit guten Gründen jetzt Hauck KGEO. J S. 386 Anm. 5, wo

naach die Darlegungen Steins, Franken 11 6. 221 zu berichtigen sind.
26) Dem entspricht auch die Gültigkeit des fränk. Rechtes im

Radenzgau. Die fränk. Verzichtformel cum festnea (Häusler, Institut d.
dtsch. Privatrechts JS. 76 f), cum ore et eslamo, mit Mund, Hand und
dalin ist unzählige Male bezeügt, vgl. z. B. Looshorn II,S. 276, 407, 508,
354, 640, 111 6 132 Frankenrecht“), 673, 718 uf. und die inter
essante Gegenüberstellung: 1027 Okt. 9 ineurvatis digitis seceundum
morem Saxonicum ... cum manu et festuea more Prancorum, Schan-
nat, Vind. lit. JI S. 41 — Aber auch für die Benennung lassen sich Zeug
nisse fnden: Phietmar, Chron. VI 30, S. 151 éiviftatem Bavanbers
aomine in orirentali Franceia sitam; das wenn auch unechte
DE II no 511 (Gnom. 1005): çastrum Babinebers diectum in Austri-
tranciae parte situm. Wenn Karl d. Gr. das Heer per orientalem par-
em Francie seu Germanie vorgehen lieg ut Hircano salto transiecto..
Sclavos invaderet (oben S. 29 Anm. 135), so muß sich bei pesnBetrachtung diese orientalis pars Francie eben bis zum Gebirge, das von
Böðhmen ee d. i. das gigteig wirge ausgedehnt haben. — Auf derältesten fränkischen sog. Ebstorfer Karte saec. XIII (C. Miller, Die
iltesten Weltkarten 5. H. Stutigart 1896) liegen Blassenbure, Vorchelem,
Pavenborch in der Francia orsent. — 1280 Nov. 6 unterscheidet er
Otto VII. von Meranien ausdrücklich seine decimam in Franconia (2. I.
m rsnend et in Rekkinz (im Regnitzland, ehem. Sorbenmark),defele, Andechs Reg. 571, W. Warg S. 6. Erst das Regniztzland
istl. der Waldgebirge gehörte somit nicht mehr zu Franken. Wenn daher,
worauf mich K. Geh. Rat Chroust aufmerksam mächte, in jüngerer zertder Rame Franken vorzugsweise auf das Gebiet des Bistums Würz
burg im Gegensatz zu Bamberg verwendet wurde Hal Chroust. Chroniken d. Stadt Bamberg 11 6. 259, ähnlich schon Bbg. Urb. B, Höfer,
Rechtsbuch S. 34), so ist dieser vor ällem dem Volksmund entstammende
Sprachgebrauch erst auf die jüngere territorialstagtliche Aohddanz derbeiden Fürstentümer zurückzüuführen. Das 11.-18. Ihdt. kannte diesen
Lokalpatriotismus des „Bambergers“ gegenüber den Untertanen des dux
orientalis FPrancias noch nicht (vgl. Schneider 71. BB. S. 88):
1192 werden die meranischen u. bamb. Ministerialen „in Franken, dpechu. Kärnthen“ erwähnt, Loos horn 11 6. 664. Noch 18328 Julins8
unterscheidet B. Werntho von — seine „Lande zu Franchen“ von den„Landen in Kernden“, Looshorn III GS. 109.
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Kest einer durch kriegerische Mittel unterworfenen herren-
schicht, sondern ein lockeres, von seinem Polksganzen los·
gelöstes Zuwanderungselement, das 3. J. wohl auch aus
Zwangskolonisten““) bestand. Das erklärt auch, und nicht
eine spätere „Umbenennung“, weshalb wir gerade in jener
Segend überhaupt keine sslavisch anklingenden Uamen fnden,
die sich urkundlich als die eigentliche terra Sclavorum zu er-
kennen gibt: in der Gegend südlich von Bamberg, an der Reg-
nitz und Aisch und im Steigerwald. hier muß sich tatsächlich
eine Zeitlang eine dichtere slavische Gruppe in den ofenen
Jälern verbreitet haben, sodaß man zu Karls d. Gr. Zeiten
geradezu von einem populus sprechen konnte. In dieser Ge—
gend hat denn auch der landschaftliche Name terra oder regio
Sclavorum eine Zeitlang sogar den Gaunamen verdrängt.“)
Aber auch diese zwischen Jura und Steigerwald räumlich be
grenzten Main- und Regnitzwenden waren keine herrschende,
geschweige politisch gefährliche Schicht. Zum Teil wenigstens
— auch hier der von der
einheimischen älteren Bevölkerung zu leistenden fskalischen
Steuer unterwerfen müssen,““) traten aber auch durch diesen
Uönigszins nominell unter Königsschutz. Tatsächlich erlagen
sie nur zu bald dem Übergewicht der in kräftiger Ausbreitung
begrifenen fränkischen Grundherrschaft, sodaß wir vom Ende
des 8. Jahrhunderts ab überhaupt nur gelegentlich ihrer
Derschenkung an geistliche Stifter etwas von ihnen erfahren.

177) So schon Gradel, ON. am Fichtelgebirge AO. 18, 3 1892 G. 83
und Rufam VBzbKG. VIiI, 6 1902 8. 248 wenigstens in bezug auf dieDiain. und Regnißzwenden. Die kulturelle Bedeutung der nsettehen
Wenden hat Rufam zweifellos überschätzt, val. P. Schn eider, 71. BB.
1913/4 6. 88 f.

1728) Das zeigt sich namentlich in der Trad. Egilolfs (um 796 0. Fuld.
no 124), wo“ die Lokalbezeichnung in Selavis den Gaunamen Tollifeld,
Brapfeld der gleichen Trad. anglog gebraucht wird, ähnlich O. Puld.
no idd und Waißz, FzdG. 18 6. 181.

170 Dafür spricht die ene des Königszinses in den übrigenBauen, sowie die Nebeneinanderstellung der accolae gel sclavi in den
Wurzburger Imm. Urkden, oben S. 26 Änm. 111, vgl Bre —28X FzdG.iz. v sS irssch. vIhrb. 9. II, Bd. II G. 29 ʒieht au die Anfrage
des Bonifatius an Papft Jacharias (M. Tangel, Die Briefe des hl. Bo—
nifatius u. Tullus E sel. in us. schol. J Berlin 1006 6. 200) an census
ei cristianorum terras incolentibus recipiendus 'ols Zeugnis
für die Freiheit der Slavischen Kolonen heran. Doch ist es nicht sicher,
ob 0 Iee Anfrage auf Ostfranken und nicht eher auf das eigentlicheMifonsgebiet des Bonifatius, Thüringen, bezieht. — Ob die Versicherung
ber mulüer Gothelindis nomine, cum esset libera sicut slavi solent
oce. um 1136 M. 7/38, Looshorn II G. 70 noch für die älteren Verhält
nisse verwertet werden darf, erscheint mir zweifelhaft (Gastrecht ?).

180) Wiewohl nicht zugunsten Würzburgs gezehntet (Ggl. oben
5. 14) ist der Jahreszins auch von den Aischwenden (Radenzgau) nach
weisbar, vgl. oben S. 11 Anm. 4.
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Besonderer politischer und militärischer Schutzmaßnahmen be
durfte es dieser längst in den fränkischen Staatsverband ein-
gegliederten und wohl an sich in ziemlich gedrückter Cage be
fndlichen Bevölkerungsschicht gegenüber sicherlich nicht. Man
darf sich daher auch ruhig die Mühe sparen, nach allen mög-
lichen fränkischen Schutzburgen gegen die Main- und Kegnitz-
wenden zu fahnden.“si) Solche mochten im Bistum Cichstätt)
an der bohmischen Grenze am Platze sein, denn von dort drüben
über den Waldgebirgen drohte die immer sprungbereite sla—
vische Gefahr. Nicht der leiseste Anhalt spricht dafür, daß
im Gebiet der Main- und Regnitzwenden jemals gekämpft
worden sei. hier war fränkisches Gauland, nicht Mark,
nicht Festungsglacis des Keiches. — Wohl behielten diese
fremden Zuzügler den wie es scheint mit wenig Cifer betrie—
henen Würzburger Christianisierungsversuchen gegenüber noch
auf lange hinaus ihre heidnischen Gebräuche,““) z. T. viel-
leicht auch ihr fremdes KRecht.“!s) Allein zur Ausbildung selb—
ständiger Wirtschaftseinheiten, der für den kolonialen Osten
nach jahrhundertelanger deutscher Herrschaft noch im 14. bis
16. Jahrhundert nachweisbaren slavischen Dorfverfassung, der
Supanien, scheint es gar nicht gekommen zu sein.“““) Der

181) Das erst, in einer sehr vorsichtig zu bewertenden Quelle des
. Ihdts. erwähnte cabtellum Fltimoin (Vita S. Burkardi lih. II, e.X.“F. 3. Bendel, Paderborn 1912) war sicherlich kein „Bollwerk der

Dftfranken gegen die Main- und Regnitzwenden der angrenzenden terra
Zélavorum“, Kunstdenkm. Bayerns, Haßfurth, München 1912 G. 1. Die
ohantasievollen Ausführungen G. Göpferzfs, Castellum, Stadt oder
Burg? Würzburg 1930 p. S 28 f, und der s., Amt Wallburg u. Stadt Elt
mann, E. 18908 über das „fränkische Siedelungskastell E.“ hängen bei dem
Mangel gesicherter üerlieferung in der Luft. Auch Mariaburghausen,
früher Marcburghausen, verdänkt seinen Namen keiner „Markburg“,
sondern ist die Siedelung einer nachweislich dort (zu Knetzgau) begüterten
den Marceburg (Dronke T. F. c. 4B0o 86). Eine Innshe Frauenedlung ist Waltratesnus (Waltershausen BA. Königshofen Ufkn.), vgl.
O. Fuld. no 597.

132) Die dem Bisch. Erchanbald von Eichstädt 908 Febr. 5 von K.
Ludwig d. K. gewährte Erläubnis in sno éepiscopatu aliquas muni-
tiones“ contra paganorum incursus moliri (Heidingsfelder, Reg.
no 101) kann sich niemals auf die Main- und Regnitßzwenden beziehen.
Vielleicht sind überhaupt die Ungarn gemeint.

183) Sove, 8. f. K. R. JV GS 8390 — Hauck, KGDO. II SG. 354,
III S. 419.

184) Die im Sendrecht genannten Slaven lebten nece pacto nee lege
Salica, Do ve, a. a. O.

18i) Im 18. und 14. Ihdt. erscheint zwar ein Familienname Supan
in Würzburg und in der Ebracher und Iphöfener Gegend 1231 Sept. 28
in curis Waltsahsen apud Höéitingesveit (Heidingsfeld bei Würzburg)
u. d. Zeugen Supanus miles (I), MABoic. 87 no 229 — 1263 Mai 27U. f. Kl. Ebrach u. d. 3. Crafto Supans Sohn, Looshorn JII S. 763 —
1851 Juli 2U. des Würzburger geistl. Gerichts, u. d. 8. Heinrich Suppan
MöBoie. 46 10 706 —13864 Mai 20 „die Suppanin Fep gesezzin zuIphofen“ MBoie. 45 no 186 — 1400 Sept. 26 U. eines Würzburger Bür
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Dersuch aus den Urbaren dieses späten Zeitraums Rück—
schlüsse auf ältere slavische Derfassungs- und Wirtschafts-
formen unseres Gebietes zu gewinnen, wie ihn Dopsch mit
Erfolg für die Alpenslaven durchgeführt hat,““) müßte
völlig scheitern. Zu gleichen Ergebnissen führt ein Dergleich
mit dem UNachrichtenbild über die slavischen Insassen in Jh ü—
ringen. Während dort noch im 12. und 13. Jahrhundert
Slaven, Slavenhufen und -dörfer ziemlich häufg Crwähnung
fnden,“) verschwinden die Sclavi im Maingebiet schon seit
dem 11. Jahrhundert so gut wie restlos aus den Urkunden.“?)
Diese Derschiedenheit läßt sich schlechterdings nur dadurch er—
klären, daß eben die ssavische Bevölkerung im heutigen Ober-
franken niemals eine große oder gar überwiegende Der-
breitung gefunden hatte und daher auch weit rascher als in
den eigentlichen Slavengebieten Deutschlands ihr Dolkstum
verlor.“)

Die Slaven im heutigen Oberfranken waren eben nicht in
ein ihnen zur freien Derfügung stehendes, entvölkertes Ge—
biet eingerückt, sondern fanden bei ihrem Hereinsickern in die
Kegnitz- und Aischgegend wie im ganzen Radenzgau zweifel-
los schon eine einheimische, z. T. altthüringische, z. T. neu-
fränkische Bevölkerungsschicht in festen Rechts- und Wirt-
schaftsverhältnissen vor. Zu selbständigen Siedelungen haben

gers: Hans Soppan, Els Ine eliche wirtin oder ire erben haben Anteilan einem Hof zu Tetelbach (Oettelbach, BA. Kitzingen) MBoio. 44no 298. Allein diese so spät und so weit westlich — Familie
hat natürlich keinerlei Beweiskraft, sie kann ebensowohl unter ihrem
Namen eingewandert sein.

180) A. Dopsch, Die ältere Sozial- und Wirtschaftsverfassung der
Alpenslaven, Weimar 1909.

187) Man vgl. Dobenecker, Res. Thur. J no 875 (1069), 912
(1074), 1276 13 II n0 2 —9 — 155 7. 301 (1165), 317 1166..
enplreiche rte mit Slaven), 528 (1177), 555 (1179), 571 (c. 1180), 2464

1s88) Ich fnde nach dem 11. Ihdt. in den Bamberger Urkunden nur
ein einzigesmal, 1267 Mai 22, einen Heinrieh Selavus erwähnt, der
Felder des Kl. Michelsberg, wie es scheint in Durfin (Oörfeins, vgl.
öben S. 17 Anm. 75, 824 d 26) besitzt M 344/2108, LOoos horn TIS5. 759. — Die 30 angeblichen Seläven zu Alolvesheim (Alitzheim, BA.
Gerolzhofen), die L. Baumgärtner, Hermann von Stahleck Hiss. Leip
ig 1877 S. 7 aus einer Urk. B. Embrichos von Würzburg von 1137 Mai 5c will, beruhen auf Irrtum. Sie sind weder in der von ihm

angezogenen Druckstelle, Ussermann, Ep. Wirceb. Cod. prob. p. ils
(vgl. auch MBoic. 46 n0o 4, Looshorn II. S. 291)) noch in dem
doppelt vorhandenen Orig, M. Wzb. —— uuU. (Ebrach) no 3565 und
3566 zu fnden, xwen owenig in sonstigen Nachrichten über Alitzheim aussener Zeit bei F. egele, Mon. EPberscensia, Nördlingen 1863 G.
58 und 69.

Vgl. hiezu: O. Schulze, Die Kolonisierung. zw. Saale u.
Elbe 18696 — R. Kötzzschke, Marken im Sorbenland 1920.
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sie es daher nur stellenweise, so in den nördlichen, waldreichen
Randgebieten des Radenzgaues gebracht. Spätere gelegent-
liche Zuzüge Einzelner aus Böhmen'““) in das benachbarte
Juragebiet kommen als Besiedelungsfaktor nicht mehr in Be—
tracht.') Das Obermaingebiet stellt auch in völkischer Hin—
sicht kein geschlossenes ssavisches Siede lLungsgebiet dar.

Ueber die deutschen Besitzverhältnisse im Radenz-
gau sind wir für das 9. und, soweit sie nicht sein Grafenhaus
betrefen, auch noch für das 10. Jahrhundert aus unmittel-
baren Guellen nur dürftig unterrichtet. Der Mangel an
einheimischen Klöstern, die weite Entfernung Würzburgs und
Fuldas hat hier keine oder doch nur eine spärliche UÜber-
lieferung geschafen. Und doch darf man ihr Schweigen nicht
dafür auswerten, daß die ostfränkische Kolonisation etwa am
Main und der Regnitz zum Stillstand gekommen sei. Die Kö-
nigsgüter waren es nicht allein, die schon bis in den Jura
hinein deutsches CLeben verbreiteten. Wir fahen schon, daß die
Ortsnamen der fränkischen Periode eine allzudeutliche Sprache
reden. Und die Anziehungskraft Fuldas mit seiner Grab—
stätte des berühmten Frankenapostels hat ihre Wirkung auch
auf die frommen Seelen dieses abgelegenen Teiles von Ost-
franken nicht völlig verloren. Namentlich im Maintal und
in den schmalen Gründen des Westjuras aufwärts von Bam-
berg treten aus den Fuldaer Traditionen eine ganze Anzahl
Dörfer in dieser Zeit ans Licht. Don der grundherrlichen
Schenkung des mutmaßlichen Gaugrafen Bernard und seiner
Fattin oder Schwester Ratbirc zu Königshofen in montanis
und zu Scheßlitz war schon gelegentlich die Rede.“n) Ebenso
gab eine Gräfn Blitrud Eigengut im Maintal und Westjura
an Fulda.!) Andere Güter in jener Gegend tradiert eine

1290) 1806 Aug. 9: Ber. Wol. et Gotfridus dicti Bochemi fratras
und Arnoldus diétus Bochemus in Utzing und Stublang (BA. Lichten-
fels) begütert M. 293/1730, Lo os horn III G. 644.

101) Aber die slavischen Bodenfunde, die noch vielfach zweifelhaft
sind, und alle einer sehr späten Periode angehören, also für die Be—
siedelungstheorie des 7. u. 8. Ihots. nichts mehr aussagen, vgl. das
ürteil Virchows bei L. Zapf, Siavische Funde äuf dem Waldstein im
ggtelgebirse- Korr.Bl. f. Anthr. Ethn. u. urgesc 165. Ihg. Ar. 7

884 G. 55 — K. Böhner, Creußen, Vorgesch. . 57 f. u. S. 310 f. —Reinedke, Statistik d. siav. Funde aus Süd- u. Mitteldtschl., Korr.«Bl.
d. dtsch. Ges. f. Anthrop. —3* u. — 32, 1901 — Bachmann,
3. 18 ff. — Der „Opferstein bei vypr achmann S. — ist Fiktion, wieProf. Hock, Würzburg, an Ort und Etelle festgestellt hat.

102) Oben S. 14 Anm. 64.
102) Ebda. Sie besaß qug Eigengut im Gozfeld in vIIla TsinesheimObereisenheim, BA. Gerolzhofen). Tr. Fuld. G. 20 no 84.
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Marpburc zu Döringstadt, O.- u. U.CLeiterbach, Pferdsfeld,
Ebensfeld, Ebing (sämtliche Orte im Bezirksamt Stafelstein),
Dürrn- oder Weichenwasserlos GB.A. Bamberg 1)*, die Brü-
der Gerhart und Ippin geben 802 oder 804 Besitz in der
Ebinger Mark, d. i. in Baunach und Daschendorf, in der Ebens—
felder Mark d. i. in Prächting und Pferdsfeld, und in Sendel—
bach (Sandhof7) und Wasserlos ) an Julda. Juldaer Besitz
zwischen (O. oder U.) Haid und Stafelbach bei Bamberg ge—
langt 953 durch Tausch in CLaienhände.“)

Nicht alle auf diese Gegend bezüglichen Nachrichten der Ful—
daer Traditionen darf man freilich verwerten, denn bei man
chen hat der Fuldaer ZFälscher Eberhard seine Hand' im Spiele
gehabt.““) So sind gerade die hierher zielenden zahlreichen
Orte in der Bestätigungsurkunde Karls d. Gr. für die erst
durch Eberhard zur Derwandten des Kaisers gemachten Ein—
hild, der Stifterin des Grabfeldklosters Milz, von Eberhard
interpoliert.“s) Und die reiche Schenkung Cudwigs des Deut-
schen von 874 Mai 18 mit ihren zahlreichen Ortsnamen,“)
die noch CLooshorn für die Darstellung der oberfränkischen Der-
hältnisse verwertete, bezieht sich wie Dobenecker nachgewiesen
hat,*re) gar nicht auf Oberfranken, sondern auf Thüringen,
wo sich alle diese Orte viel ungezwungener deuten lassen.

Außer Julda erwarben auch andere, z. T. weitabgelene Stif-
ter und Klöster Besitz am Obermain. Dem St. Gumper—
tusstift in Ansbach überwies Konrad J. (911 Nov. 10)

104) Marpbure trad. sco. Bon. in Kneécegowe (Knetzgau, BA. Haß
furth) in villa, due dicitur Duringistat et in villis, que dicuntur
LDeiterbah et Heéingesteld (heute Pferdsfeld) et Ebilestelt et Rbilbah
(Ebelsbach BA. Haßfurth) et Libingen et Wäszerlosa, quicquid proprie—-
tatis babebat in illis locis circa mogum sitis una cum sfamiliis,
Tr. Fuld. (Cod. Eb.) c. 4 no 36.

1965) Cod. Fuld. no 219: in Eibingono mareu, id est in Bunahu et
in Täasu (Daschendorf bei Baunach) et in Ebilihfeldono maren id est in
Bratingun, in Hengesfelde et in Sentinabab (Sendelbach, BA. Ebern?),
ot in Wazerlosun (folgt ausführliche Pertinenzformel).

106) inter Haid et Stafelbach 80 iugera cum omnibus commoda-
tatibus iuste illic pertinentibus DO. J. nmo 160.

207) Vol. O. K. Roller, Eberhard von Fulda und seine Urk. Kopien,
Diss. Marburg 1901 — E. Stengel, Fuldensia II Arch. f. Ufschg. VII
Leipgig 1918 8 4f.

108) Leiterbach, Ratolfesdorf, Bibingen, BPhelstelt. Wazerlosen, Ha-
2olalis GBurghaslach BA. Scheinfeld?), Aobstete (Höchstadt a. d. Aisch),
Bzelenkirehen (Etzelskirchen BA. Höchstadt/Aisch)fehleninder echten
Schenkungsurkunde der Einhild O. Fulõ. no 157, wiewohl diese Orte aus
anderen Traditionen für Fulda nachweisbar sind, vgl. Tr. Vuld. 6. 17
no86,S.20 no 83 und S. 22 no 129 und 131. UÜber die verfälschte U.
Karls d. Gr. O. Fuld. no 158 vgl. DKarol. T no 283.

100) O. Fuld. no 610 — B-M. no 1462.

—*9 Looshorn 1 S. 19 dagegen Dobenecker, Reg. Thur. J no6.



grundherrlich organisierten Besitz nahe westlich von Bamberg
im PVolkfeld, „was im Orte Viereth königlich war mit den
übrigen slavischen örtlichkeiten“, mit Fronhöfen und anderen
Pertinenzien?e) Besitz, der vermutlich aus der Babenberger
Konfskationsmasse stammte. Das ferne sächsische Uonnen—
kloster Drübeck erhielt von Otto J. (900 Sept. 10) zwei
Drittel des seiner CLage nach nicht näher bestimmten Eigen-
gutes im Radenzgau, das einem Diotmar durch volksgericht-
lichen Entscheid ab- und dem Fiskus zugesprochen worden war,
woran jedoch dessen Schwester Gerbirg, die in Drübeck den
Schleier genommen hatte, zu Cebzeiten die Nutznießung zu—
stehen sollte. Das übrige Drittel überwies Otto der Kirche
von Wärzburg.?e?) Wohl ebenfalls einem edelfreien Ge—
schlecht wie jener Diotmar?) gehörte ein Razo an, der sein
herrschaftsgut im Dorf Ebermannstadt im Radenzgau an das
St. Petersstift in Aschafenburg tradiert hatte Otto II.
verlieh (081 März 30) dem Stift die Immunität über die
Grundhörigen (familias), die zu diesem Gute gehörten und
die zugehörigen Felder bebauten.““) Auf die Jortschritte?)
der deutschen Einwanderung verweist der Zusatz, daß diese
Ceute verschiedener Stammesherkunft dort erst einen bleiben-
den Unterhalt gesucht hätten. Im übrigen gehen die frän—
kischen Derfassungszustände aus dieser Immunitätsformel
deutlich hervor.?e)

Ueber die Besitzungen der Würzburger Kirche im
östlichen Teil der Diözese fnden sich nur wenige gleich—
zeitige Nachrichten. Doch wird jene königliche Schenkung von
960 wohl nicht die einzige geblieben sein. Um privaten Be—
sitz des Bischofs Poppo (des J. oder II. ist fraglich) handelt

201) PKour. I nmo L.
202) DOI no 217.
2029 Die Edelfreiheit geht aus der Aufnahme seiner Schwester in das

damals noch freiständische Kanonissenstift hervor, vgl. A. Sch ult e, Der
Adel und die deutsche Kirche im MA., Stutz, Kirchenr. Abh. H. 63, 64
1919. S. 169.

204) DO II no 245.
2065),Ha uckKEO. III G. 419 Anm.3 folgert aus dieser Stelle den

Beginen der deutschen Einwanderung im 10. Ihdt. was beim Zusam
menhalt aller Nachrichten hinfällig wird.

206) et aliis, dqus incolunt loca ad predictam villam. .. de qua-
bumque gente commanendum illuc convenirent, concedimus, ut de
nullius comitis placito, banno aut jussione curam habeant ... ut
nullus comes vei judex publicus aut alia ministratoria villici vel
zeuidacii maior sive minor personas,. Die Formelhaftigkeit der Im—
mun. Urkunden (vgl. E. Stengel Die Diplomatik d. dtsch. Imm. Pri—
vilegien v. 9. bis z. Ende des 11. Ihdts, Innsbruck n ging keineswegs soweit, daß sie völlig unzutrefende Verhältnisse geschildert hätte.



es sich bei der Dergebung von Gütern zu Ebensfeld im Ra—
denzgau, ndl. von Bamberg, an Fulda.““) — Wenn wir nun
auch die verschiedenen villae, mansi, curiae, areae, die aus
den ältesten Würzburger Cehenbüchern 's) zu Beginn des 14.
Jahrhunderts im Bereich des ehemaligen Radenzgaues ans
Cicht treten, nicht mit unbedingter Sicherheit sämtlich als vor-
bambergischen Würzburger Besitz ansprechen dürfen, so ist die
Wahrscheinlichkeit doch groß. daß es sich hier in der Mehr-
zahl nicht um neuere Erwerbungen handelt. Denn Würzburg
zeigt seit dem 12. Jahrhundert, soweit uns die Urkunden Ein-
blick geben, viel mehr das Bestreben, diese abgelegenen Güter
abzustoßen als neue außerhalb seiner Diözese zu erwerben,
deren Derwertung lediglich als Lehen in Frage kam. So
tauschte 1142 B. Egilbert von Bamberg das dicht westlich der
altwürzburger Pfarrei Isling gelegene Herrschaftsgut Rodt
(Roth B.A. Cichtenfels) mitsamt den Zehnten von der Würz-
burger Kirche für das neugegründete Kloster Cangheim
ein.) Auch an dem Ort der Altwürzhurgischen Pfarrkirche
zu Stafelstein fndet sich in dieser Zeit (1168) Würzburger
icirchengut.?!o) 1199 vertauschte B. Cunrad von Würzburg die
ebenfalls zu CLehen ausgegebene villam Nannedorf (heute
Uannenmühle bei Uhlfeld) mit Zehntanteilen, sowie ebensolche
zu Uhlfeld (B.EA. Höchstadt/Aischjundanderswo,J hufe in
Milach (Mailach ndw. Uhlfeld) an das Bamberger Stift St.
Jakob.“!) — Mit Bestimmtheit aber läßt sich sagen, daß dem
Hochstift Würzburg die Altzehnten im ganzen Bereich
seiner ehemaligen Diözese verblieben, als Bamberg ins Le—
ben trat.“!) Vach kirchlichem Recht durften diese Einkünfte
ihrem ursprünglichen Besitzer nicht entfremdet werden. Die

207) Boppo epe. et soror eius Seburhe trad. sco. Bonifatio in Ba-
tin gVe in villa Ebilesfelt et Heroltesnusen omnem propräetatem
suam in villis atque familiis et substantiis eorum Tr. Fuld. S. 21
no 111. — B. Poppo J von Würzburg 941-961, Poppo II 961-988,
Hauck KOG. 1116, 992. Ebensfeld sdl. Stafelstein lag nach dieser
Erad. somit schon nicht mehr in der Terra Sclavorum. Hergolshausen,
BA. Schweinfurt steht ohne Gauzusatz, der Radenzgau ist nicht mehr
darauf zu beziehen.
7 A. Schäfer und J. E. Branmdl, Das älteste Lehenbuch desHochstifts Wirzburg, Au. 24, T. 1877, Register dazu Au. 24, 2 u. 3 — Fr.

Züttner, VSie LTehen des Hochstifts Würzburg in Oberfranken u. d.
Sisch. Andreas v. Gundelfngen (1803-13179 u. Gottfried v. Hohenlohe
(1817- 1322) AO. 21, 2 1000.
9 praédium apud Rodt et decimas eéiusdem praedii.. Osterreicher Denkwürdigkeiten 4 St. S. 20.
210) MBoic. 20, JI no 510 — Looshorn II. S. 457, vgl. 463.

211)y Schweützeer, Gründungsb. v. St. Jakob, 21. BB. S. 44 —
Looshorn II. S. 579.
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erwähnten Würzburger Lehenbücher zeigen nun eine über—
raschend große Zahl solcher Altzehnten, die sich über ganz
Oberfranken, den Zura, bis in die Kulmimbacher und
Bayreuther Gegend ausbreiten. Um nur die östlichsten
zu nennen,“) so hatte Heinricus de Wirtsperg 32
Zehnten zwischen Kulmbach und Bayreuth zu Würzbur—
ger Cehen und Burggraf Friedrich von Uürnberg emp—
fng 1303 alle Altzehnten um die Stadt Bayreuth, die
schon sein Dater von Würzburg zu Cehen getragen
hatte, zugleich aber auch alle CLehen um Bayreuth, die der
Würzburger Kirche durch den Tod der Edelfreien von Wolfs-
derg heimgefallen waren.“!) Dort im Zweimaingebiet befand
sich somit zweifellos eine umfangreichere Gruppe altwürzbur
ger Besitzes. Alle diese Altzehnten aber sind Zeugnisse deutscher
sculturtätigkeit aus vorbambergischer Zeit. Es sind Keuth-
zehnten vom urbar gemachten Land, die zwischen dem Bischof
und der zuständigen Pfarrkirche geteilt wurden.?t)

Und in der Tat lassen sich auch das ganze Maintal aufwärts
bis an den Fuß des Sichtelgebirges innerhalb der späteren
Bamberger Diözese eine Keihe von Pfarrkürchennachwei-—
sen, deren ausgedehnte, zusammenhängende Sprengel und de—
ren seit dem 12. Jahrhundert nach und nach ans Licht tre—
tende Würzburger Patronatsverhältnisse sie deutlich als vor-
bambergische Würzburger Cigenkirchen kennzeichnen. Ebge-
sehen von Scheßlitz und Stafelstein, die vielleicht noch den Sla-
benkirchen zuzurechnen sind, kommen hier Isling,'!') wahr-
scheinlich ützing,“) Altenkunstadt,“s) Melkendorf bei Kulm—

212) Der hierauf bezügliche Nachtrag hinter der aetum-deile in DEII
no 174 3 ist zwar (um 1059) interpoliert (ogl. die Aussührungen Breß,
daus), allein der Besitz von Altzehnten in der Bamberger Diözese ist
tatfächlich für Würzburg in großem Umfang nachweisbar.

2153) Hüttner, S. 88 u. 45 Das verlesene Virnsperg ist zu ver
bessern vgl. Au. 24, 2 S. 166.
ia MolI. II no 457.
e216) In der Bamberger Diözese macht sich später überall eine Drei

teiluug des kirchlichen Neubruchszehnten bemerkbar, so — 36 dem Bischof — dem Landesherrn),“, der Pfarrkirche zusteht. Vol. 1187
Teuschnitz Loos horn Ii G. 531, 1194 u. 1195 bei Kronach ebda. S.
532 u. 533, 1244 im Husmuorwald bei Denhen GHerkommen!) G. 681,i27 ebda. S. 798, 1303 Altenburgeb. Bbg. III G. 8, 1812 allgem. S. 66,
15i5 S. 67 f., 1402 Seubelsdorf25. BB. S. 7. Die gleichen Teilungs
verhältnisse lagen nach Rübel, Die Franken S. 110 auch in der Würz
burger Dibzefe vor, sodaß Einwirkung von dort anzunehmen ist. In
Bayern bestand ursprünglich Vierteilung, Ha uck II. 285 Anm. 8.1 1182 Würzburgisch Me2685/1548, L0 os horn, II G. 528.

2179 1144 B. Embricho v. W. vertauscht die Pfarrei Ugingen des Wzb.
St. Burkardusstiftes in der Bamb. Dibzese an das Kl. Michelsberg M.
334/20868 Schweitz er, Michelsberg 16. BB. S. 20.



16 —

bach?) und LCanzendorf am Weißen Main') vielleicht
auch Stadtsteinach und Altenstadt bei Bayreuth in Betracht.
Sie für Slavenkirchen zu halten, liegt kein Grund vor.??) Die
kirchliche Organisationstätigkeit Würzburgs kam ja auch im
9. Jahrhundert keineswegs zum Stillstand. Thietmar von
Merseburg berichtet, daß allein Bischof Arno von Würzburg
(8558072) in zehn Jahren seiner Amtstätigkeit neun Lirchen
nach dem Muster seiner neuerbauten Domkirche in seinem Bis
tume errichtete.“?) Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Ent—
stehung mancher Kilianskirchen des Radenzgaues auf die bei
dieser Gelegenheit von Thietmar angedeutete lebhafte Kilians-
verehrung in der Würzburger Diözese zurückzuführen ist.“)
Auf jeden Fall verfügte der Bischof von Würzburg um das
Jahr 1000 auch im östlichen Teil seines Sprengels bereits über
namhafte Einkünfte und ausgedehnte kirchliche Gerechtsame.

Die uns bekannten ältesten Besitzungen geistlicher Stif-
ter im Radenzgau verdanken nun sämtlich nicht Neuanlagen
durch die Kräfte der geistlichen Grundherrschaft, sondern from
men Stiftungen weltlicher, um ihr Seelenheil besorgter Grund—
eigentümer ihre Entstehung. Darin liegt ein Anzeichen dafür,
daß auch hier wie im westlich benachbarten Grabfeld bereits
eine Schicht großer Grundherrn im Lande saß, 3. J. wie uns
die Juldaer quellen lehren, auch die Grundherrn im Volkfeld
und Grabfeld ihre Besitzungen nach Osten erweitert hatten.

118) um 1190 B. Otto II v. Bbg. bestätigt d. Kl. Michelsberg den auf
einer Synode erstrittenen Besitz der erkauften Kirche in Bucha (Buchau
 . gulmbach) prius consulto wirzib. episcopo, in cuius parochia..
 eSle parochia kann nur Altenkunstat sein Mu383812058,
Schweitzer, S. 50 — Über Bucha Looshorn II. S. 552
Agg Roo. 28 BLeupoid v. Bbg. inkorporiert die Pfarrkirche zu Alten
kunstat dem Kl. Langheim, So os horen II S. 669 — 18336 März 22
S. OÖtto d. Würzburg schenkt dem Kl. Langheim das Patr.Recht der Pf.
F zu Altentunstat MBoie. 40 S. 40, Lo os horen LII S. 669.2o) ö ISI, Jus ꝑatronatus in Melehendort, Würzb. Lehenbch. B.
Andreas Schäfer-Brandl S. 110 n0, 784 5. Hüttner G. 32
fetzt irrtümlich Melkendorf bei Bamberg — 183171322 W. Lhb. B. Gott/.
s ·* Hüttner, S. 32, FK. v. Guttenberg, AO. 1i9, 2 1. Gr.
Reg.230) 1303- 1317 jus patronatus parrochie in Lanzendort, Würzb.
Lehen, SchäferBrand,l S. 116 no 8383 — Süttner S. 38 —
d. FGuttenberg AO. 19,21. Er. Anm. 6 zu Reg. 100 — v. Reitzen—
stein,AO.J. 2 S. 6.221)FK. Frhr. v.Guttenberg, Alter u. Umfang der Pfarrei Mel—
kendorf, Bbgr. Bl. 1LH. 4 u. 5.

222) Ohron J 4, S. 4.
223) cum reliduiae Christi martyris RKiliani ... circumferrentur,

dominus per éun 7d operatus est miracula. Auf diese Stelle machte
erstmals E. Kolde Beiträge S. 42 aufmerksam. — Vgl. dazu Bossegt,
Kirchenheiligen S. 99 Zif. 15. — P. J. Fraundörfer, Ehem. Do—
lations und Eigenkirchen des Hochstifts Würzburg, wäre um Altenkun
fadt, Meltendorf u. Lanzendorf zu ergänzen.
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Man wird daher annehmen müssen, daß die zahlreichen edel-
freien Geschlechter, die sich seit dem 11. Jahrhundert nament-
lich im Juragebiet nachweisen lassen,“) hier spätestens im
Derlaufe der ostfränkischen Kolonisation Besitz ergrifen hat-
ten. Unter ihnen waren die Walpoten im Ostjura und
Frankenwald reichbegütert,““) deren Name noch an ihr Amt
im Rahmen der Srafschaftsverfassung erinnert. Als vice-
comites, missi oder nuntii comitis, saßen sie in Abwesenheit
des Grafen an seiner Stelle zu Gericht

Don den großen ostfränkischen Grafengeschlechtern ist eines
der mächtigsten und bekanntesten zwar mit dem Dolkfeld und
Bamberg, kaum aber mit dem Kadenzgau enger verknüpft, die
sog. Popponen oder Babenberger.““) Ihre heimat
und die Stammbesitzungen lagen freilich bedeutend weiter west-
lich in der an Hessen grenzenden Buchonia, im Tullifeld, Grab
feld und Waldsafsengau, wo ihr Stammherr Poppo J. 819,)
825 22) und 839 2) im Besitz des Grafenamtes erscheint. Erst
seine imutmaßlichen) Söhne, heinrich J. und Poppo II. er-
weiterten ihre Machtbefugnisse nach Osten. Heinrich der Heer-
führer (princeps militiae) Cudwigs des Deutschen, der nach
jeiner neustrischen Markgrafschaft gegen die Normannen ge—
legentlich auch marchensis Francorum genannt wird und
vor Paris im Kampfe gegen diese gefährlichen Reichsfeinde
886 *0) fel, erscheint nach 876 als Graf im Grabfeldgau;)
sein Bruder Poppo II. erhielt um 880 das Markgrafenamt in
der zu Thüringen zählenden Sorbenmark, weshalb ihn die
Fuldaer Rnnalen wohl auch hochtönend dux Thuringorum
nennen.“) Er wurde nach einem unglücklichen Feldzuge gegen
die Sorben von Ernolf 892 seines Amtes entsetzt,““) erhielt
aber 899 seine Eigengüter im Grabfeld und in Thüringen zu
rũck. heinrich, sein Bruder, scheint als der erste Baben—
berger auch das Grafenamt im Volkfeld erhalten zu haben, da

224) Aber sie im Kap. 5.
a26) Uber sie ausführlich im Kap. 5.
39 Stte in, Ostfranken im 10. Ihdt. FzdG. 24, Göttingen 1884 6.189 f. Mümmle'r, Ostfränk. Reich 11 8. 167 f.
1222) DOrondke, C. Fuld. no 388.
226) ebda. no 456, im Grabfeld 826 no 468, 827 no 471.
3220) ebda. no 302, B.M. no 996.
2205 Waitz, Fzd6. 83 — Stein, FzdG. 24 G. 139.
221) 876 Febr. 14 noch Kristan O. Fuld. no 612.
122) W. Warg, Regnitzland S. 17.
22) Die Quellenstellen bei W. Warg S. 17.
2244 Ho0obenecker, Res. Thur. J no 286.
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So—2— eine Folge der in dieser Zeit beginnenden Erblich-
keiteher Grafenämter — später seine Söhne in ungeteiltem
tesitz dieses Amtes erscheinen.“) Keiner von ihnen aber führt
den Titel Markgraf, ein deutlicher Beweis, daß ihn der Dater
nicht seinen ümtern in Ostfranken verdankte. Wahrscheinlich
als Amtsausstattung, ob als Lehen oder Eigen wissen wir
nicht, gelangte der Ort Bamberg, wohl nicht vor der zweiten
hälfte des 9. Jahrhunderts an das Geschlecht.““') Kaum aber
vor dem HAusgang des Jahrhunderts wird die Grafenburg auf
dem heutigen Domberg, das castrum Babenberg, erbaut wor-
den sein. Sie war neben Theres, dem castrum Terassa (Ta-
rissa, Tareisa) einer der festesten Stützpunkte des Geschlechtes
in den jahrelangen Kämpfen der drei Söhne Heinrichs: Adal-
hart, Heinrich II. und Adalbert mit Bischof Rudolf von Würz-
burg und seinen Konradinischen Brüdern. Diese bekannte
blutige Babenberger Fehde,““) aus geringfügigen EAnlässen ent-
standen, im Grunde aber doch ein Wettkampf um die politische
Macht in Franken, endete mit dem gewaltsamen Tode der drei
Babenberger, der Konfskation ihrer Güter und dem vollen
Siege der von der Königsgewalt unterstützten hessischen Konra-
diner (9006). Die Grasschaft im Dolkfeld erhielt der an der
Fehde ofenbar nicht beteiligte, gleichnamige Sohn) des
Sorbenmarkgrafen Poppo, sie ging aber schon nach dessen
frühem Tode (wahrscheinlich 10)*) in andere Hände über.
hingegen scheint sich die Grafschaft im Grabfeld in dieser Linie
erhalten zu haben, von ihr pfegt man die späteren Grafen von
henneberg abzuleiten.““) Konrad J. aus dem siegreichen Hause
der Konradiner gewann mit der Königskrone auch die an den
Fiskus gefallenen Güter der Babenberger, namentlich Bam-
berg selbst, soweit sie nicht anderwärts, vor allem an das Hoch-
stift Würzburg, verteilt worden waren. Als Königsgut ver—

236) 888 März 13 Ohrutheim in pagis Folcfeld et in Ittigeune in co-
mitatibus fliorum Henrici et Eginonis MBoie. 28 J no 68, Be-M. no
1784 —aber schon 891 Jan. 12 ist Ebo Graf im Volkfeld MBoio. 28, J no
71, B-M. no 1857.

iae) Völlig willkürlich macht Rübel, Korr. Bl. 54 Nr. 4 und ihm
folgend G vpfert, Bamberg S. 6- die Popponen zu marchiones—Mar
jensehern am Obermain, woraus letzterer sogar ihren Wohnsitz in Bam
berg „seit 825“ folgert.

be Aber die Fehde: Dümmler, III. S. 522 f.—Mühlbacher,5. 646 f.— Gengler S. 17.
2286) 806 Juni, B-M. no 2034.
220) C. v. Spruner, Beschr. u. Gesch. d. ostfrünk. Gaues Volkfeld, AO.
—— J E ultes, Dipl. Gesch.d f. Haus eberg J. A. ultes, Dipl. Gesch. des gräf. Hauses Henneberg
— 1788 S. 9 g Gengler, Verf. Zustände S. 14, o tein, Ost
franken FzdG. 24 G. 140.
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blieb Bamberg im Besitz der sächsischen Kaiser, bis Otto II. es
samt seinem reichen Zubehör 973 an Herzog Heinrich von
Bayern verschenkte.““)

Der Sieg über die Babenberger hatte die gefährlichsten Ri—
valen der Konradiner in Franken beseitigt. Allein zur Hus-
bildung eines Stammesherzogtums von der Stärke
und Bedeutung Bayerns und Schwabens, wo sich Arnulf?“) und
Burchard'“) als „herzöge von Gottes Gnaden“ bezeichneten,
kam es hier nicht. Dermied schon Konrad zu Lebzeiten Cudwig
des Kindes den Herzogtitel überhaupt,““) so hat auch sein Bru-
der Eberhard „von Franken“, der in engstem Einvernehmen
mit dem ersten Sachsenkönig stand, keinen Dersuch unternom-
men, wie EArnulf von Bayern, der Krone das so wesentliche
Recht der Besetzung der Bischofsstühle streitig zu machen?“)
oder eigene Synoden zu berufen. Auch fndet sich keinerlei
Anhalt dafür, daß Eberhard auf die Besetzung der ostfränkischen
Grafschaften Einfuß gewann. Die fränkischen Grafschaften,
die Glieder des Konradinischen Hauses unmittelbar in der
Hand hatten, beschränkten sich— mit einziger Ausnahme des
Gozfeldes, wo der ältere Konrad (vorübergehend?) Graf ge—
wesen,““) — auf Kheinfranken.““) Auch die Besitzungen der
Konradiner in Ostfranken waren geringfügig'“e) und stamm-
ten überwiegend erst aus der Babenbergischen Konfskations-
masse. Hingegen hatte Eberhard wie schon sein Dater neben sei—
nen hessen-fränkischen noch die thüringische Grafschaft im
hassegau““) inne und übernahm nach der Thronbesteigung
seines Bruders noch die Derwaltung der thüringischen Sor—
benmark.“e) Cag so das Schwergewicht von Eberhards Macht
ofensichtlich in Hhessen und Thüringen, verstärkt durch die Gra—
fenstellung seiner Dettern am Rheine, so erscheint es um so
fraglicher, ob sich seine Herzogsgewalt auch über ganz Ost—

241) DO II no 44.
242) Nachweise bei Hauck KEO III G. 8 Anm. 4.
2429 Giesebrecht OR8. J S. 209.
244 ebda. S. 183.
2435) Wenn Heinrich J. die Bistümer Mainz und Würzburg mit Abten

der dem Konraädinischen Hause nahestehenden Klöster Fulda und Hersfeld
besetzte, so zeigt 5 hierin, selbst wenn man mit Hausck III. S. 20 einen
Einfuß 3* s annehmen will, doch ein wesentlicher Unterschied zuden Verhältnissen in Bayern.

9* 903 Juli 9 MBoié. 28,1 no 93.
247 Eggers, Kgl. Grundbesitz S. 47 f.
9 DGonr. Iano s, im Ifgau, Eggers. S. 50 — PConr. Lno 7im Grabfeld, Eggers S. 53 f.
249 Dümmler, Otto d. Gr. S. 63 — Eggers S. 47.
250) Auf den Zeitpunkt hat W. Warg, Regnitzland S. 17 Anm. 7

zegen Dümmler, Ostfr. Reich III S. 357 aufmerksam gemacht.
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franken erstrechte. JFür die Annahme seiner räumlich be—
schränkten herzoglichen Stellung in Franken spricht auch, daß
ihn wenig später Cuitpold von Cremona'“) ofenbar unter
Dermeidung des Titels dux als comes potentissimus in
Francia bezeichnete.)

Dom thüringischen Hassegau nahmen denn auch jene VDer—
wicklungen ihren Ausgang, die zunächst aus rein persönlichen
Anlässen zu der bitteren Feindschaft Cberhards gegen den jun—
gen König Otto J. und den gefährlichen Empörungen der Jahre
938 und 939 22) führten. Die Kämpfe Ottos J. gegen Eberhard
spielten sich ausschließlich in Hessen und am Kheine ab. Bei
Andernach fand Eberhard den Tod.

Überblickt man diese Derhältnisse, so dürfte der Ennahme
kaum etwas im Wege stehen, daß sich die Einziehung des „Her-
zogtums Franken“ zu unmittelbarem Besitz der Krone, die sich
bald darauf anschloß,““) auf RKheinfranken und Hessen, kaum
aber auf Ostfranken) bezog. Die ostfränkischen Grafschaften
standen ofenbar schon seit Konrad J. unmittelbar unter dem
König, der sich damit seinen Anteil aus der Babenbergischen

201) Antapadosis II 18 88 Schulausg. S. 45 — Über Liutpolds Aufent
halt am Königshof vgl. Giesebrecht J S. 211.

252) Es ist zu beachten, daß die Annalisten den Vorgängern Eberhards
in der Sorbenmark häufg den Titel dux beilegen, Warg S. 17. Eber—
hard heißt als seicher marchio, ebda. S. 18.2)D'ümmler, Otto d. Gr. S. 71f. — Giesebrecht 1S. 250 f.
— Riezler, Gesch. Bayerns J S. 361 f.

2804) Waittz- Ihhr. Heiur. 12 Exk. VIII S. 226, Dümmlerx, Otto
d. Gr. S. 101, 534 u. Giesebrecht J. S. 272 setzten diesen Vorgang
unmittelbar nach Eberhards Tode an. P. v. Winterfeld, Die
Aufhebung des Herzogtums Franken NU 28 1903 G. 510, dem sich Hausck
KES IIISG. 26 anschloß, verwies auf eine Stelle bei Erotsvit, Gesta
Odonis V. 540, wonach Ötto J. das Herzogtum nach Eberhards Tode sei—
nem Sohne Liudolf nöch vor dessen Verlobung mit Ida und der UÜber—
tragung des Herzogtums Schwaben verliehen haben müsse, der es dann
hbis zu seiner Empbrung 953 behalten habe. A. Karnbaum, Die Auf-
hebung des Herzogtums Franken NA. 37 1912 S. 786 f. verwarf diese
Chese und machte geltend, daß sich die FHrotsvit-Stelle auch dahin ver
stehen lasse, daß Liudolf nur eine rheinische Grafschaft und zwar wahr
scheinlich auch durch seine Heirat mit Ida gus dem Besitz ihres Vaters,
derzogs Hermanns von Schwaben, erhalten habe.
7 Diese Anschauung wird durch die Auüseinandersetzung Winterfeld-Karnbaum nicht berührt. Schon ersterer hatte betont, daß „Operations

basis und Aufgaben“ der Empörung Liudolfs am Rheine (Mainzl) lagen.
Auch die Orte, in denen nach Po Ino 215 (950 Mai 1) der König auf
Intervention Liudolfs, dessen „Vasallen“, dem Grafen Gerung vom Gaue
Kunigessundera 6 Königshufen schenkte, liegen bei Wiesbaden. Auch
Karnbaum kann nur eine rheinische Grafschaft als Besitz Liudolfs nshren.Auch für Liudolf ergeben sich soinit keine Beziehungen zu Ostfranken. —
Haß die Stelle bei Ekkehbard, Casus s. Gallise 1i1, die andeutet, daß
Francia früher nicht fsco regio peculiariter parebat sich nicht auf
diese Ereignifse, sondern auf die Zeit Ekkehards (11. Ihdt.) bezieht, haben
beide Forscher betont.
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Beute gesichert hatte.““) Den nahen Beziehungen zum Königs-
haus verdankte auch jenes Geschlecht seinen Kufstieg, dessen
rasch wachsende Machtausdehnung im 10. Jahrhundert eine
neue Entwicklung im östlichen Franken anbahnen sollte, das
5chweinfurter Grafenhaus.

2. Kapitel.

Die Markgrafen von Schweinfurt und die Gründung des
Bistums Bamberg.

Die Anfünge des Schweinfurter Grafenhauses liegen im Dun-
keln. Erst um die Mitte des 10. Jahrhunderts tritt jenes
Brüderpaar in den Königsurkunden ans Cicht, dessen Persön—
lichkeiten — hier Berthold und seine Nachkommen auf die
politische Gestaltung Ostfrankens, — dort die von Cuitpold ab-
stammenden sog. jüngeren Babenberger in noch weiteren HRus-
maßen auf die Geschicke der deutschen Südostmarken tiefgrei-
fenden Einfuß gewannen. So häufg und eingehend sich auch
die Forschung schon dafür einsetzte, die Frage nach heimat und
Abstammung dieses hochbedeutenden Geschlechtes, vor allem
der österreichischen Babenberger zu klären, so ließ sich doch
irgend eine Sicherheit oder auch nur Übereinstimmung der auf-
gestellten Hypothesen nicht erzielen.“)

Im Mittelpunkt aller Erörterungen steht die übrigens sehr
vorsichtig gefaßte UNachricht Ottos von Freising, der seinen Be—
richt über den Sturz der ostfränkischen Babenberger mit der
Bemerkung abschließt, daß von dem (00o6 hingerichteten) El-
bert (— Adalbert), „wie man berichtet“, jener Albert die her-
kunft seines Blutes ableite, der nachmals die Ostmark, d h.

28e) Die Exi i änki ls SteiF — ———uftände 18904 G. 18 f. und nachdruücklich Do eb erl,NordgaüS. 7 Anm.
5, an. — An der gegenteiligen —— (oben Anm. hielten u. a.
daué III Ioo6 G. 19 f. und Schiroe dser RG. J 1918 6. 428 fest. —
Hie Ansicht, daß ein Teil Ostfrankens 939 an das Herzogtum Bayern kam,
dertreten durch Glesebrecht Ihb. Ottos II. Ert. 5 und nochmals
9 IT G. vis f., irf ch, Ihb. deinr II.. 18. 188 5/ Rießster,defch. Bayerns ĩ. S. go3 f., betämpft durch Ste in, Fzdé, 12 1286,
ße 24 6.126 f. Franken 116. 3602 f. ind Waitz, — i ẽ. Aürfte durch Docberl, Nordgau S. 7 Anm. 86 endgultig im Sinne
Steins beseitigt sein.— Damit erledigt sich — die Annahme Knohenhauscer's, Gesch. Thüringens J. G. 47, daß die fränkischen Gegenden
am Obermain schon nach dem Sturze des Sorbenmarkgrafen Poppo 692)
an das Iehpe Haus gekommen seien.

1) Merse ber die ältere Literatur bietet A. g LAler, Uer die Herkunft der Babenberger Fürsten, Bl. d. Ver. f. Loskde. v. Rosterr. NF. 11
i877, iber die neuere: K. Uh lir z: Die Herkunft der ersten österr. Oy
nastie. Mgöh. VI Erg B., Innsbruck 1901
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Oberpannonien, den Ungarn entriß und dem römischen Reiche
einfügte.) Dieser Dersuch des als Geschichtsschreiber so hoch
bewerteten Bischofs, sein eigenes Geschlecht von der schon längst
in der PDolksüberlieferung sagenhaft verklärten Gestalt des
ostfränkischen Babenbergers Adalbert herzuleiten, hat von be—
rufener Seite meist entschiedene Zustimmung') aber auch mehr
fach Ablehnung gefunden.

Don den ablehnenden Stimmen vertraten zunächst auf Grund
jüngerer, gelegentlich auftretender urkundlicher EAnhalts-
punkte, die geeignet schienen, das persönliche Stammesrecht
österreichischer Babenberger ins Cicht zu rücken, Riezler)
deren bayerische, Huber') deren schwäbische Abstammung, ohne
daß sich jedoch diese Unterlagen schließlich als tragfähig er—
wiesen.

Auf breiteren Untersuchungen baute Stein seine Bypo-—
these auf.“) Er brachte das Schweinfurter Grafenhaus, mit ihm
die österreichischen Babenberger, in genealogischen Zusammen-
hang mit einem ostfränkischen, angeblich vom Rheine stam—
menden Grafengeschlecht, den sog. Mattonen,“) die er nach
einem von ihm aufgesuchten, mehrfach geteilten Stammgut die
„Geisenheimer“ benannte. Aber schon die genealogischen Zu—
sammenhänge dieses Geisenheimer Geschlechtes, dem er so
ziemlich alle Grafen und größeren Grundherrn des 8. bis 10.

2) Chrop. VIc 15: EXx huius Alberti sanguinis Albertus, qui
postmodum Marchiam orientalem, id est Pannoniam superiorem. Vn-
garis ereptam, Romano imperio adiecit, originem duxisse tradi-
tur.

) So zuletzt noch O. Lorenz, Gen. Handb. d. Europ. Staatengesch.
z. Auf. d. Gen. Hand- u. Schulatlas, bearb. v. E. Devrient, Stuttgart
1907, M. Doeberl, Entw. G. Bayerns? 18916 S. 116. Auch K. Uhl-
—I Jeig nach kritischer Prüfung der bisher aufgestelltenTheorien dazu, sich der Autorität Ottos von Freising eee

4) Gesch. Bayerns J.S. 360 Anm. 3 — gegen ihn Huber, Beiträge
z. älteren Gesch. Hsterreichs ur Herkunft der Markgrafen von Osterreich)Mgös. 11 1881 S. 382 — Stern, Ostfranken im 10. Ihdt. FzdG. 24,
1884 G. 142. — Die völlig vorgetragene Hypothese von Cl.
Schmitz, Hsterreichs Scheyern-Wittelsbacher oder die Bynastie der Ba—
benberger, München 1860, die eine Abstammung der österreichischen Baben
berger von den Scheyern behauptete, fand durch Huber a. a. O.
S. 375 die verdiente Apfertigung Gegen B. Sepp— Ingeburger Jost.zeitung 1894 Beil. 22, der die These Schmitz! wieder aufnahm, K. Uhl
*r —8 d. dtsch. R. unter Otto 11. u. Otto III. Leipzig 1902 Exk. III

) a. a. O. S. 3881. Uhlir z, Mg6G. VI. EB. S. 67 f. hat die von
Huber angeführten Belege entkräftet.

6) 5 Stein, Uber die Herkunft des Markgrafen Luitpold J. vonSsterreich, Fzd6. 12, Göttingen 1871 — Ostfranken, FzdG. 24, 1884 —
Gesch. Frankens II 1886 S. 302 f.

) AUber sie schon J. A. Genßler, Gesch. des Gaues Grabfeld,
Schleusingen 1803 S. 467f.— J. Gegenbautr, Das Kloster Fulda im
Karolinger Zeitalter, II2 Fulda 1874 6. 38 f.
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Jahrhunderts am Mittel- und Obermain zurechnete, hielten
der methodisch weit überlegenen UNachprüfung durch Uhlirz!)
in keiner Weise stand. Noch viel weniger konnten sich in das
phantasievolle Gebäude, das auch noch unerkannte Fälschun-
gen“) und ofenkundige Irrtümer'“e) stützen, die Abstam—
mung des Schweinfurter Hauses dauerhaft einfügen las—
sen. Tatsächlich ist die für Stein ausschlaggebende Beweis-
führung, „daß der ganze Schweinfurter Hausbesitz in Franken
in den schon von früherher bekannten Cigenbesitz jenes Ge—
schlechtes (der Geisenheimer) fällt“, in jedem einzelnen Punkte
mißlungen. An sich wäre die Methode aus Besitzübereinstimmung
in älterer und jüngerer Zeit auf genealogische Zusammenhänge
zu schließen, nicht ohne weiteres anfechtbar.“) Allein hier er—
gibt sich einwandfrei, daß entweder die am Orte späterer
Schweinfurter Besitzungen auftratenden Gütertradenten keine
Beisenheimer waren oder daß die betrefenden örtlichkeiten
nicht mit dem nachherigen Schweinfurter Güterbestand über-
einstimmen. Die Hypothese Steins ist somit ebenso wie jene
Kiezlers und hubers abzulehnen.

Die Fehlschläge dieser herkunftstheorien veranlaßten denn
auch die letzten Bearbeiter dieser Frage“?) zu der genealogi-
schen Überlieferung Ottos von Jreising zurückzukehren und
„bis auf weiteres“ eine Abstammung der österreichischen von
den ostfränkischen Babenbergern zu vertreten.

Ich verhehle mir nun nicht, daß es bei der großen Zahl von
Untersuchungen maßgebender Jorscher und der leider im Ge—
gensatz dazu recht dürftigen überlieferung nahezu unmöglich
erscheint zu einem einigermaßen gesicherten Ergebnis zu ge—
langen. AEllein ich glaube auch die Beziehung auf die Autorität
Ottos von Freising kann nicht restlos befriedigen. Uhlirz hat
selbst nachdrücklich die Unbestimmtheit dieser Äußerung des

) Mg386. VI ErgB. S. 60 — 67.
9 So Dronke, O. Fuld. no 168 * DRarol. I. no 293, - 0. Xuld.

no 209 — B.Mano 2006. Auch die Echtheit von MBoic. 81 no 197 —
Stumpf no 29285 wird angezweifelt.

10) Vgl. Uhlirz, MgG. VI EB. S. 65 Anm. 2. Dem Befund
bei Uh lirz läßt sich noch anfügen: Das von Stein, FadG. 12 6. 182
herangezogene Grauase O. Fuld. no 68, Stenge!l Fuldaer UB. no 57
ist unter Gütern in regione Thuringorum aufgeführt, kann also nicht
das Meer Schweinfurtische —A im Frankenwald sein.— Für dasbon Stein d. a. O. zum Vergleich herangezogene Ronefelt C. Fuld. no 68
ist nach Stengel, Fuldaer UB. no 57 Gua)n(a)felt zu emendieren.
J Vol. B. ForstBattagläa, Genealogie, Grdr. d. Gesch.Wiss. J 44, Leipzig-Berlin 1913 S. 17 Anm. 2 und S. 18 Fif. 5.
12) A Mgös. VI E.B. S. 69 — Doeberl, Nordaau S. 10und Entw. G. B. 12 G. 116.
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bischöfichen Historikers betont.“) Man kann den Worten
ODttos nicht einmal entnehmen, ob er einer älteren Jamilien-
tradition Ausdruck geben will, — die übrigens bei dem zu
allen Zeiten lebendigen Bestreben großer Familien sagenhafte
oder historische Heroen zu ihren Dorfahren zu zählen, auch
noch nicht beweiskräftig wäre, — oder ob er nur eine noch un—
bestimmtere Notiz des Babenbergischen Hausklosters Melk,““)
angeregt durch den Gleichklang des UamensAlbert. bereit—
willig ausgebaut hat.““)

Unter diesen Umständen wird es erlaubt sein auf eine neue
Spur hinzuweisen, selbst wenn sie nicht völlig an das er—
strebte Ziel führt. Sie hat aber zum mindestens, um dies
vorauszubemerken, den Vorzug sich mit der ofenbar von Otto
von Freising benützten Dorlage, der Melker Chronik, in Über-
einstimmung bringen zu lassen. Wir versuchen also die Heimat
des Schweinfurter Grafenhauses einmal dort aufzusuchen, wo
sich im 11. und 12. Jahrhundert seine ältesten Besitzungen
vorfnden, — in Ostfranken und greifen damit, wenn auch mit
Dorsicht, auf die methodischen Absichten Steins zurück.

Unwillkürlich richtet sich der Blick zuerst auf das namen-
gebende Stammgut, wo sich Burg, Eigenkirche und Erbbegräb—
nis des Hauses fnden, auf Schweinfurt selbst. Wir be—
gegnen dort einer reichen und frühzeitigen Üüberlieferung.
Zahlreiche Persönlichkeiten verstiften dort seit dem 8. Jahr-
hundert Allodien und Erbgüter an das Kloster Fulda: 791
hiltrih mit seiner Gattin Hradunne,““) 802 Gerhart und sein
Bruder Ippin,“) 865 Dez. 20 Reginhart und seine Brüder Rih—
balt und Engilger,“) schließlich zeitlich unbestimmt, ein Erkan-
bert und Nithgerus.“) Es wäre nun freilich verfehlt auf
Grund dieses örtlichen Zusammenhangs eine Derwandtschaft
all dieser Tradenten unter sich und mit den nachmaligen
Schweinfurter Grafen zu konstruieren. Denn bei der grund-
herrlichen Besitzzersplitterung jener Zeiten, die uns auch in
den Fuldaer Traditionen immer wieder ins Auge springt,

MJGöG. VI. EB. S. 58.
14) Hist. und. coenob. Mellicensis. Lamhbec. Bibl. Caes. II S. 627, die

jedoch nur von einer Abstammung von einem nohilissimo comito Baben-
bergensi de genere Fraäancorum ohne ——IXSX spricht.

9 Dieser Anschauung ist Stein FzdG. 12, 6. 130.416) O. Vuld. no 100.
27) O. Fuld. no 220 ( Tr. Fuld. c. 39 no 56), no 221 (- Pr. Fuld.

e. 42 n0 242), vgl. quch C. Fuld. no 219.
18) O. Fuid. no 588 (* Vr. Fnld. c. 5 no 156, c. 39 no 20) —

Schoefel, pehohen d. R.St. Schweinfurt S. 15 hält diese und
diltric Hnm. 16) wohl mit Recht für Gemeinfreie.10) Pr. Fuld.' c. 4 no 46.



55 —

konnten sehr wohl auch ganz verschiedene Familien gleichzeitig
an ein und demselben Orte begütert sein. Auf eine örtlich-
keit allein läßt sich sohin überhaupt kein genealogischer
Schluß aufbauen. Beachtung verdient aber vielleicht, daß weder
die ostfränkischen Babenberger noch die (wirklichen) Mattonen
in Schweinfurt begütert erscheinen.

Nun zeigt sich aber ferner, daß die Brüder Gerhart und
Ippin, die Stein grundlos dem Geisenheimer Hause zurechnet,
auch im Maintal nördlich von Bamberg, in und um den nach—
mals beträchtlichen Schweinfurter Güterkompler Scheßlitz-
Giech Güter zu Ebing, Prächting, Pfersfeld, Sendelbach und
Wasserlos an Fulda tradieren.?) Nahezu auf die gleichen Orte,
auf Döringstadt, Ceiterbach, Pfersfeld, ECbelsfeld, Cbing und
Wasserlos bezieht sich die Schenkung der Marpburg,“) wo—
mit wiederum die Schenkung der Blitrud comitissa zu Ebels-
feld, Wasserlos, Döringstadt, Stafelstein und Kunstat'“) aufal-
lend übereinstimmt. Beide Nachrichten gehören wohl dem 9. oder
10. Jahrhundert an. Gerhart und Marpburg zeigen anderer-
seits beide Besitz zu Ebelsbach bei Haßfurt.““) (Burg-Kunstat,
wo wir die Blitrud begütert fanden, kommt später aus dem
Schweinfurter Erbe an das Hochstift Bamberg. Man braucht
nicht zu befürchten, daß durch diese Traditionen für das
Schweinfurter Haus in den genannten Orten nichts mehr
ubrig blieb.“) Denn die Schenkungen bezogen sich, wie die
Mehrzahl aller Traditionen auf einzelne Güterstücke, Hufen.,
Mancipien usw.

Wenn wir auf diese immerhin aufallenden Besißzzusammen-
hänge auch keine sicheren Schlüsse aufbauen wollen, so ist die
Möglichkeit doch nicht ganz von der Hand zu weisen, daß wir
es bei diesen Tradenten mit Vorfahren des Schweinfurter
tauses zu tun haben, einem selbständigen ostfränkischen Ge—
schlecht, aus dem einzelne Mitglieder etwa im Anfang des
10. Jahrhunderts auch schon ein Grafenamt in einem der öst-
lichen Gaue bekleideten?“) Da wir die Grafen des Grab- und

101 0O. Fuld. no 219, vgl. oben S. 42.
215. Pr. FPuid. 4 no 36, vgl, oben S. 4a2, Looshorn 1 S. 17

macht sie zu einer Hennebergerin!
a2) Tr. Puid. c. 4 no 88, vgl. oben S. 44, nach Loshorn 1

5. 18 ein Graf (I), „vielleicht ein Henneberger“ (1)
22) Pr. Fuid. é. 4 no 836 und O. Fuld. no 220.
3 Das vegnsande ühl irz, Mgös. VI EB. S. 63 angesichts der

180 Orte, die Stein als angeblich Geisenheimer Schenkungen auführt.
26) Sb man hiebei allerdings auf den Titel der Blitrud o matis sa

Pr. FPuld. e nα S8, 84 und bes Gerhart comes c. 89 no 55 und 56, die
beide dem 9. Jhdt. angehörten, besonderes Gewicht egy darf, scheintmir zweifelhaft. — bei Gerhart scheint mir der Titel eine Will
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Dolkfeldes um 900 kennen, so bliebe tatsüchlich nur der Ra—
denzgau übrig, dem auch jene ebengenannte Gütergruppe fast
ausschließlich angehört.

Damit ist freilich die weitere Frage nach den unmittelbaren
Dorfahren der Brüder Berthold und Cuitpold noch nicht ge—
löst. Stein hat versucht ihren Dater und Großvater festzu-
stellen. Jedoch muß der comes Adalhart von 9s04 oder 905
als Stammvater von vornherein ausscheiden. Die Urkunde
Cudwig des Kindes, die einzige, die ihn zu nennen weiß,“) ist
eine Fälschung Eberhards von Fulda, was Stein noch unbe—
kannt war. Und wenn sie auch auf eine echte Tradition zu—
rückgehen sollte, so betraf diese doch höchstwahrscheinlich den
903 enthaupteten Babenberger dieses UNamens.“') Dielleicht
stammte die mit örtlichkeiten dieser Urkunde übereinstim-
mende spätere Schweinfurter Besitzgruppe an der Aisch aus der
Bbabenberger Konfskationsmasse.

Nicht so ohne weiteres möchte ich hingegen mit Uhlirz jenen
Srafen Heinrich aus der Betrachtung ausschalten, den man
seit 912 häufg in der nächsten Umgebung des Königs an-
trift.) Eine Urkunde Heinrichs J. von 927 nennt ihn pro-
pinquus noster'“) und Ekkehard von Rura (Frutolf), der ihn
allerdings mit dem Feldherrn Cudwigs d. D. dem Vater der
drei Babenberger Brüder verwechselt, läßt ihn mit Baba einer
Schwester König Heinrichs J. vermählt sein.“') Mit dem 911
bis 915 nachweisbaren Dolkfeldgrafen Hesso“) darf man ihn

kür Eberhards von Fulda im Anklang an verschiedene andere Grafen
dieses Namen, vgl. c. 7 no 74 u. 86, 6. 42 no 85 zu *8 Die Neigung
Eberhards zur Standeserhöhungen seiner Tradenten läßt sich anhepetefeststellen: vgl. O. Fuld. n0 22 (Aramuolt) und Tr. Buld. c. 42 no 24
Raumuolt comes), sowie die Ausdrucksweise von C. Fuld. no 157 u. 158
in bezug g die Binbild.29) B.M2 nmo 2006.

27) B.M, setzen die U. auf Grund der mit 2005 übereinstimmenden
Zeugenreihe in das Jahr 903.

28) 9i2 Aug. 8, DKonr. J no9 — Uber ihn Stein, FzdGe. 12
—AV

i0) DRno 14.
20) CQhron. univ. ad u. 901 — ebenso Chron. Wireeb. S8 VIL G. 28

— Hirsch — Ihbr. AII, 2. G. 17 nimmt woch an, die Ohpron.Ekkehards (Frutolf) ihre Nachricht über die Vaba, die angebliche Mutter
des Adelbertus, duem Ludewicus decollavit, aus dem Guron. Wirceb.
bezogen haben. Da das Chron. Wirceb. jünger ist als — Itpteiliegt der ge wohl umgekehrt, ogl. Stein, Franten I1 6. 307. Auf dieBaba, Schwester K. Heinrichs T., Gattin des 912 f. lebenden Grafen

enen läßt sich somit der Rame des schon 902 im — des „Babenerger“ Hauses, dem dieser sicher nicht angehörte, befndlichen castrum
Babenberg nicht zurückführen.

911 Juni 16, B-M no 2070. — 911 Nov. 10, DKonr. I no 1
— 918 Nov. 6, DKonr. I no 27.
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allerdings kaum indentifzieren; der von Uhlirz“) gegen Doe—
berl“) erhobene Einwand, daß sich die abgekürzte Aamens-
form nur in Derbindung mit dem Volkfeldgrafen fndet, ist
schwerwiegend.““) Allein könnte man schon auf die Uamens-
gleichheit Heinrichs mit seinem mutmaßlichen Enkel, dem
Sohne Bertholds hinweisen, so nötigt uns auch die aufallende
Dorzugsstellung, die dieser Graf Berthold in so jungen Jahren
gewann, eine nahe Derbindung seiner Jamilie mit dem LRö-
nigshause schon von Daterszeiten her vorauszusetzen. Dazu
kommt, daß gerade in dieser Zeit sich die Erblichkeit des Gra—
fenamtes in den großen Jamilien allgemein durchzusetzen be—
ginnt und damit die folgenschwere Entwicklung einleitet, die in
ihren Endergebnissen zur völligen Entfremdung königlicher
Kechte und zur Ausbildung landesherrlicher Territorien führen
sollte. Aus diesen allgemeinen Erwägungen scheint es mir
nicht so gänzlich unzulässig von den Grafenämtern Bertholds
auf jene seines mutmaßlichen Daters zu schließen. Jedenfalls
kennen wir für die Zeit von 915—973,**) bis Berthold zum
erstenmal dort auftritt, keinen Grafen des Polkfeldes, eben-
sowenig bis 960*0) einen solchen des Radenzgaues. Die An—
nahme, daß jener dem Königshaus verwandte Graf Heinrich
die Grafenämter in diesen Gauen eben der königlichen Gunst
verdankte und sie auf seinen mutmaßlichen Sohn Berthold
vererbte, läßt sich freilich nicht urkundlich erhärten, hat aber
doch innere Cründe für sich. Wenn wir den nach dem SFuldaer
Uekrologium 923 verstorbenen comes Hessi'““) mit dem vor-
hin erwähnten Polkfeld- und Saalgaugrafen Hesso gleichsetzen
bdürfen, war von diesem Zeitpunkt an die Volkfeldgrafschaft
für den Grafen Heinrich frei. Da hiemit aber zweifellos die
Derwaltung des Königsgutes Bamberg verbunden war, würde
für ihn, seine Abstammung von einem einheimischen, von
schweinfurt ausgehenden Geschlecht vorausgesetzt, die Bezeich-
nung nobilissimus comes Babenbergensis de genere Fran-
rorum der Melker Chronik keineswegs ungereimt sein.

Gesicherteren Boden betreten wir mit dem Grafen Ber-
thoudee) Die Anfänge seines Aufstiegs stehen mit der Uieder

 ) Ag6. VI EB. S. 66 f. Anm. 2.
:2) Nordgau S. 9.

Stein, — — 12 S. 124 identifziert dieser BolkfeldagrafenHessi mit dem gleichzeitigen Saalgaugrafen dieses Namens, O. Fuld.no 674, was — Vn e zue besitzt.
25) DKonr. Ino 27 -DOII no 68.

— 8 Aes Beschreibung und Gesch. des ostfränk. Gaues
Boltseld ig 6. 8

e) K. Uhlirz, Ihbr. Ottos II. u. III. G. 52 f.
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werfung der aufständischen Stammesherzoge durch König
Otto J. in engem Zusammenhang. Schon die erste Nach-
richt, die wir von ihm empfangen, zeigt ihn uns in beträchtlich
gehobener Stellung. das ist er als Graf im Nordgau im
Dienste des Königs tätig.“) Hier hatte der Sturz des Bayern-
herzogs Arnulf einschneidende Deränderungen herbeigeführt.
als dessen Sohn Eberhard sich den Bedingungen des Königs,
die seine Macht beschränken sollten, nicht fügte,“) wurde er
entsetzt und das herzogtum in beträchtlich verkleinertem Um-
fang seinem Oheim, Herzog Berthold von Bayern verliehen.
Es war zweifellos ein Zeichen hohen Vertrauens, daß der
kKönig gleichzeitig dem fränkischen Grafen Berthold trotz seiner
Jugend die wichtige Nordgaumark übertrug.“) Wir dürfen
annehmen, daß sich der junge Graf bereits in den siegreichen
lcämpfen des Königs gegen Arnulf von Bayern ausgezeichnet
hatte. Die Gaue Polkfeld und Radenzgau, von denen der
letztere in langer Ausdehnung an den bisher bayerischen
UNoördgau grenzte und deren Grafenämter Berthold doch wohl
schon von seinem Dater ererbt hatte,“) bildeten das natürliche
Aufmarschgebiet gegen Bayern.

Auch in der Jolgezeit genießt Markgraf Berthold das be—
sondere Dertrauen der Ottonen; Seinem Gewahrsam wird
schon 941 der aufrührerische sächsische Graf Ciuthar, der Groß-
vater Thietmars von Merseburg, dem wir diese Uachricht ver-
danken,“) überantwortet. Graf Berthold hat sich später mit
der Tochter seines Gefangenen vermählt. Auch der abgesetzte
König Berengar von Italien wurde mit seiner Gemahlin von
Otto II. ofenbar Bertholds Aussicht übergeben,“) das Königs-
paar stirbi in Bamberg in der PDerbannung.“) Auch diese
Nachrichten sprechen dafür, daß Berthold mit der Dolkfeld-

289) Heidingsfelder, Reg. v. Eichstätt no 120 — Auf diese
Nachricht hat erstmals Do eberl, Nordgau S. 8 f. Anm. 6 aufmerksam
gemacht.

40) Doeberl, Entw. G. B. 12 6. 115. f.
a) Ddeberi, Nordgau S. 7f. — Entw. G. B. S. 1185 nicht erst

976, wie auf Giesebrecht, Ihbr. Ottos 11 Erk. V fußend vielfach
angenommen wurde.

42) Der obenerwähnte Graf Heinrich, vielleicht Bertholds Vater, ist
F In Seleßgtmals beurkundet, DEI no 36. — Stein, Franken II.

42) Chron. II 21 8. 831 — Doeberl, Nordgau S. 8. — E. Dümm
leir, K. Otto d. Gr. (Ihbr. d. dtsch. R.), Leipzig 1876 6. 117. — Uhl
irz, Otto TI. u. III. G. 52.

40) Ann. Hildesheim. S8. V. S. 60: 964 Berengarius rex Lonæo-
bardocum, . captus et cum vi deduetus una cum regina eius coha-
bitatrieé Willa in Bavariam ad castellum Bavenberg.

ab) Nachweise bei Dümmler, Otto d. Gr. S. 381 Anm. 1.
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grafschaft, für die wir ihn 973 beurkundet fnden,“) und der
Radenzgaugrafschaft, in deren Besitz er 9600 erscheint,“) auch die
Präfektur über die seit der Konfskation von 906 königliche
Burg Babenberg innehatte. Zu Eigenbesitz haben die Schwein-
furter Bamberg jedenfalls nie besessen, bezeichnet doch Otto II.
973 den Ort ausdrücklich als sein (königliches) Eigengut, als
nostri iuris praedium.

Es war ein keineswegs unbeträchtlicher Machtbereich, den
Berthold von Schweinfurt und nach ihm sein Sohn Heinrich
durch die Dereinigung der zwei großen ostfränkischen Graf-
schaften mit der Markgrafschaft auf dem bayerischen Nordgau
in ihre Hand gegeben sahen. Dom Frankenwald bis zum Regen
und zur Donau, vom Mainknie bei Schweinfurt bis zum
Fichtelgebirge und Böhmerwald saßen die Schweinfurter nun-
mehr im Namen des Königs zu Gericht und führten die könig-
lichen und ihre eigenen PDasallen und Ministerialen gegen
äußere und innere Feinde des Reiches ins Jeld. Das Amt auf
dem Nordgau trug ihnen den Markgrafentitel ein, den das
Beschlecht bis zu seinem Erlöschen führte.“)

Die ausgedehnte Machtstellung und das nahe Derhältnis zum
Kaiserhaus, das Berthold, wie uns Thietmar berichtet, gele—
gentlich auch zu freimütigem Tadel einer raschen Maßnahme
Ottos II. berechtigte““) und ihn wiederholt als den Dollstrecker
königlicher Aufträge erkennen läßt,“) mußte auch für den ra-
schen wirtschaftlichen Aufstieg des Geschlechtes nicht ohne gün—
stige Folgen bleiben. Weit über die drei Gaue und darüber
hinaus verbreiteten sich die Besitzungen des Schweinfurter
hauses.

Außer den Stammgütern zu Schweinfurt, Streugütern zu
Retzstadt, Ochsenfurt, Frickenhausen,“) Heidingsfeld,“) ferner
den Werngaugütern, die sich um die curtis Rounveldt, wohl
Grafenrheinfeld am Main, gruppieren,“) und einer Besitz-
gruppe im Aischtal, zu Höchstadt, Etzelskirchen usw., die wir
alle aus den Schenkungen Heinrichs an Fulda kennen.““) treten

POII no 53.
 DOI no 217.

is In den urkundlichen Nachrichten überwiegt die Vetelhnung ooppein den erzählenden marehio oder marchiocomes, Ooeberl, Nordgau
S. 10. — Die uistenn einer fränkischen Markgrafschaft darf so—mit aus diesem Titel nicht abgeleitet werden.

0) Ohron. III 9 S, 53.
3 Nachweise bei Stein, Schweinfurter Haus S. 28 f.61) Tr. Fuld. c. 4 no 131.
2) ebda. e. 4 no 1832.
2)y MBoie. 831. IJ no IN.
44) Tr. Fuld. c. 4 no 129. 130, 131.
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im Kadenzgau die Mittelpunkte größerer grundherrlicher
Besitzungen, die Burgen Cranaha (Kronach)““) und Crusni
(CTreußen am roten Main)“) aus dem Bericht Thietmars ans
Cicht. Im Nordgau werden namentlich die Burgen Amardela
Emmerthal bei Amberg) und Hatheresburgdi (hersbruck an
der Pegnitz) in Derbindung mit den Schweinfurtern genannt.““)
Ferner besaß Graf Berthold einen Hof in Regensburg.“) Aber
auch in der Umgebung von Nabburg und Cham muß späte-
stens Markgraf Heinrich begütert gewesen sein.“') Weitere
kKenntnis desreichenSchweinfurter Besitzes vermitteln die Uach-
richten über das weitverzweigte Erbe, das Heinrichs Sohn Otto,
der letzte Schweinfurter in Franken, nach dem frühen Erlöschen
seiner Cinie im Mannesstamm 1087 seinen zahlreichen Töchtern
hinterließ.“) Zwischen Kronach und Creußen muß danach nam
hafter Streubesitz in den späteren Herrschaften Kulmbach?)
und Bayreuth die Brücke gebildet haben, wenn deren Burgen
auch erst den Schweinfurter Erben ihre Erbauung verdanken.
Die Burg Banz mit dem domanialen Bezirk zwischen Main und
Itz und dem dazugehörigen großen, heute Lichtenfelser Forst im
östlichen Grabfeld fndet sich in der Erbmasse des Hauses,
nicht minder nur durch den Main davon getrennt, die nach—
malige herrschaft Cichtenfels-Giech. Dazu kamen im Juraberg-
land Besitz zu Pottenstein und Tüchersfeld, wenn auch hier die
starken Felsenburgen erst jüngeren Ursprungs sind. Kuch
Thurnau am Westabfall des Gebirges scheint, worauf einige
schwache Spuren deuten, ursprünglich Schweinfurter Besitz ge—
wesen zu sein. So darf man getrost behaupten, daß die wich-
tigsten Punkte des Candes, die nachmals in seiner Geschichte

6) Thietmar, Ohron. V 38 S. 128. Daß Oranahba — Kronach und
nicht — 8 i. Fichtelgepir e —ee Franken II GS. 816 —
Giesebrecht, O. * II G. 36) eweist der spätere Erbgang nachdem Erlöschen der Schweinfurter, unten Kap. 3b u. e.

Thietmar, Chron. V34 S. 126 u. V 36 S. 127, wahrscheinlicher
als Altenereußen, ogl. Böhner, Gesch. d. Stadt Creußen S. 709 f.

67) Thietmar. Chron. V 84 G. 126. Amerthal nach J. Moritz,
Stammreihe u. Gesch. der Grafen von Sulzbach Abh. d. Hist. Cl. d. K.
Bayer. Ak d. Wiss. J. 2 München 1888 S. 12 eineé Erwerbung Bertholds.

 s9) Morig' S. 13.
 Doeberl, Nordgau S. 18.
305 8tein Fzdo. 14.

3 Daß sich die Schenkung Ottos II. an Fulda 867 Jan. 18 Do IIno 18 betr. Erbgut in asila Cuimnaba et in urhah et in villa Berbteles-
rode in comiftatn Wiggeri uidelicet et Willehbelmi comitum nicht
auf das oberfränkische nvag sondern auf thüringische Orte Keula,Urbach u. etwg Berntrode bezieht, da die gen. Grafen in dieser Zeit im
Eichsfeld und Altgau —R sind, hatte 8 F. Stein FzdG. 24
5. 126 u. AU. 28 S. 356 eingehend dargetan. Trotzdem erspeme sie beiEggers, Königl. Grundbesitz, Qu. u. Stud. III2 S. 29 wieder auf
stulinbach und Umgebung bezogen.
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eine Kolle zu spielen berufen waren, — abgesehen von Bam-
berg und den Königsgütern —schon in der kraftvollen Hand
der Schweinfurter Markgrafen vereinigt waren. Und da
deren beherrschende Stellung in Ostfranken durch Heinrichs
Empörung und Sturz (1003) dahinschwand, so wird man mit
einigem Kecht den Gewinn dieser Besitzungen soweit nicht
noch älteres Erbgut vorliegt, in die Glanzperiode des Ge—
schlechtes. in das 10. Jahrhundert verlegen dürfen.

Der überwiegende Teil dieser Besitzungen namentlich im Ra—
denzgau war freies Eigen. Schon Thietmar unterscheidet zwi
schen den Lehen- und Eigengütern des Markgrafen, ohne sie
freilich im einzelnen zu nennen.“) Da aber Heinrich nach seiner
Begnadigung zwar zum großen Teil seiner Lehen, nicht aber
seiner Allodien beraubt blieb,““) und sein Sohn so umfang-
reichen Besitz seinen Töchtern vererben konnte, darf man auf
den allodialen Charakter der Radenzgaugüter schließen, wie er
sich auch in der Jolgezeit'“) erhielt. Die Masse der Lehen lag
anscheinend im markgräfich organisierten Nordgau, wo freies
kigen an und für sich spärlicher gesät war.

UÜber Umfang und Inhalt dieser Besitzungen im einzelnen
sind wir nur dürftig unterrichtet und vielfach auf Kückschlüsse
aus der späteren Entwicklung angewiesen. Entsprechend dem
Charakter der mittelalterlichen Großgrundherrschaft
bestanden sie größtenteils aus Streugütern.“) Die Burgen mit
den dazu gehörigen Fronhöfen (curtes dominicales) und
einem wohl damals schon nicht allzu umfangreichen Eigen-
wirtschaftsbetrieb bildeten verschiedene Derwaltungsmittel-
punkte. Eußerdem aber verteilten sich die zinspfichtigen
Bauernhufen über mannigfache Dorfmarkungen und ließen
dort auch noch Kaum für den Besitz anderer Grundherrn wie

2) Ohron. V 88 S. 128.
22) Doeberl, Nordgau SG. 14.
e4) E. Frhr. v. Oefele, Gesch. d. Grafen v. Andechs, Innsbruck

1877 S. 75.
es) A. Dopssch, Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit.Weimar

1912 J insb. S. 282 — K. Lamprecht, Dtsch. Wirtschaftsleben im
Ma. Leipzig 1886— M. Doeberl, Die Grundherrschaft in Bayern vom
10. 13. Ihdt. F. z. G. Bayerns 12 — G. Seeliger, Die soziale und
politische Bedeutung der Grundherrschaft im früheren MA., Abh. d. Sächs.
Ges. d. Wiss. 20, 4 — G. v. Belo w, Der dtsch. Staat des MA., Leipzig
1914 insb. S. 116 — Zusammenfassend: E. Schroeder: ORG. 1
S. 456 — Brunner, Erundzüge S. 28 — R. Koetzschke, Grundzüge
der dtsch. Wirtschaftsgesch. Leipzig, Berlin 1921 (Grundriß der Gesch. Wiss.
II, S. 82 f.
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für eine zweifellos vorhandene freibäuerliche Bevölkerung.“)
Ueben diesem Streubesitz, z. B. 30 Manzipien in lIoco Hohen-
ztat (Böchstadt a. d. Aisch), 1 Weinberg in Hettingesfeld
(eidingsfeld)“) fnden sich aber auch ganze Dörfer, so die
villae Tutenstete (Gutenstetten), Lonrestat, Wachenrode,
zwei Sampach und Stetebach (Steppach) samt den darin woh—
nenden Slaven im Besitz des Markgrafen Heinrich von
Schweinfurt.“e) Dieser Charakter haftet den grundherrlichen
Besitzungen der Territorialherrn auch in den folgenden Jahr—
hunderten an: in der burggräfichen Herrschaft Plassenberg
weist das Candbuch vom 1398 nur vier geschlossen herrschaft-
liche Dörfer auf.“) Wo aber, wie inunserem. Falle, sich die
privat·grundherrliche mit der öfentlich-rechtlichen Gewalt des
EAmtsgrafen verband, da waren alle Poraussetzungen für die
Entwicklung territorialer Bildungen gegeben. Unsere deutsche
Territoriengeschichte beruht allenthalben auf dem Zusam—
menwirken dieser beiden Grundelemente.',) Wenn auch der
fEmtscharakter der alten Grafschaften selbst im 11. Jahr-
hundert noch nicht vergessen war, so trug doch ihre Eigen—
—O
bei, daß diese die damit verbundenen Kechte in persönlichem
Interesse verwerteten.

Das vornehmste Kecht des Grafen war nach wie vor die
hohe Gerichtsbarkeit. Wie schon in der fränki—
schen Zeit, so hielt er quch weiterhin die echten Dinge an den
Zenten der Grafschaft im Wechsel ab.“) Hier waren die
schweren Strafälle und die Prozesse um Freiheit und Eigen
zuständig.

—3 Darauf deuten wohl auch die in den Bbgr. Urbaren saec. XIVin zahlreichen Orten aufgeführten Leute, die Echt quoad proprietatem
— — egem sondern nur ratione advocatiae zinsen; vgl. Höõ f
* r/ Jechtsbuch S. 48, 150, 60, 64 usw. — UÜber bäuerliche Freie auch Kap.

u. 6.

8— Tr. Fuld. 4 no 132 oder Heidenfeld, wo die SchweinfurterErbtochter Alberada ein Chorherrnstift gründete (Osterreicher, Banz no 3)7
Nachweise s. oben S. 17 Anm. 75.

s) Chr. Mey er, Hohenzollernsche Forschungen, J Berlin 1891. Diese
geschlossen ereeen Orte werden hier als „Frondörfer“ bezeichnet,was deutlich auf ihren rein grundherrlichen Charakter hinweist.

20) Näheres im Kap. 3.
79 Für diesen Zeitraum fehlt es zwar an Nachrichten, jedoch ist noch

im 12. und 18. Ihdt. die Abhaltung des Landgerichtes (udscium provin-
—AD
Andechs und näch dem Heimfall ihres Grafschäftslehens durch die Bischöfe
von Bamberg wiederholt nachweisbar: in Königsfeld 1163 M 166/102960
Ssterreicher, Banz p0 26, 1250: 2738/1586, Looshorn II S. 711 — für 1149
und 1156 Krenzer II S. 20 fnde ich keinen Beleg) — Lichtenfels 1239
M 270/1572, Oefele, Andechs Reg. 668 (1282 Reg. 613 Krenzer a. a. O. ist
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Da sich die Hochgerichtsbarkeit in überwiegendem Maße
im Sühnegerichtsverfahren erledigte, dem Grafen aber ein
Drittel der Gerichtsgefälle (Bannbußen und Friedensgelder)
zustand, so war das Emt zugleich eine einträgliche Finanz-
quelle. Die Gerichtsreform Karls d. Gr. hatte dem Zentenar
die gebotenen Dinge allein zugewiesen, die seitdem nicht mehr
als Dollgerichte, sondern nur noch in Gegenwart von Par-
teien und Schöfen abgehalten wurden.'“) Es war aber doch
nicht so, wie die herrschende Lehre vielfach annahm, daß damit
dem Grafen das Blutgericht, dem Zentenar ausschließlich das
Uiedergericht zufel. Wenigstens hat sich dieser Gedanke der
kKeform in der Praxis nicht endgültig durchgesetzt. Denn in
den Fällen, wo der Derbrecher auf „handhafter Tat“ gefaßt
und eine rasche Erledigung notwendig war, blieb auch der
Zentenar an der Blutgerichtsbarkeit des Grafen beteiligt.“)

Mehr und mehr wurde im Fränkischen auch die Ernennung
der Zentrichter Sache des Grafen.“') Da dessen Königsamt
sich seit dem 10. Jahrhundert in ein erbliches Cehen umwan-—
delte, so wurden die Grafschaft sowie auch die von ihr ab-
hängigen Zenten, unbeschadet der Derleihung der Banngewalt

Vogtding)—beiWeißmain1251Gncolle..ville Movglinde (Main-
— superius adiacenti) 278/1592, Looshorn JII GS. 712), — 1288 (3uWofendorf bei W.) 27415990, Looshorn II S. 740 — in GBurg) Cunstat

1250 (Tags zuvor: iux Mogum prope Hoinstat) ABS9, Sooshorn II
5. 110 f. — in Kronach (7) 1222 268/1562, Looshorn II GS. 686 f. —
in Memmelsdorf 1245 144/895, Looshorn I1 G. 681 (vielleicht Vogt-ding), 1255 sin campis inter Schehsliz et Momalsdorf) M. g
Looshorn II S. 716. — Wahrscheinlich schon zu Anfang des 14. Ihdts.
nachweisbar seit 1360 (Rieder S. 386), wurde das Landgericht ständig an
dem Rothbach oder Roppach bei Hallstadt abgehalten, wo die alte
Immunitätsgerichtsstätte des ehemaligen Königsgutes Hallstadt anzuneh
men ist. ßS. Rieder, Das Landgericht an dem Roppach.. 57 BB.1896 — Krenzer, Bilversheim 1I1 S. 20 — Die Isenbue war
niemals „Hauptdingstätte“ der Grafen von Andechs, wie Oefele, An—
dechs S. 73 u, 93 behauptete. Das Halsgericht der Herrschaft Pl. lag in
Kulmbach, vgl. Exkurs II.

22) Schröder, ORG. S. 179 f.
13) Die vielumstrittene Frage, ob die Zenten von Anfang an Hoch—

gerichte waren oder nicht, haben die Ergebnisse des Buches von H. Hirscch,
Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter, Prag 1822, auf eine
neue Grundlage gestellt.

74) Vgl. die U. Friedrichs J. für Würzburg von 1160, wo das Recht
denturionés ponere ausdrücklich dem Bifchof— Graf verbrieft wird
MBoie. 29, Ino 515. Diesen Einfuß des Würzburger Bischofs auf die
Zenten kann ich nicht für einen Ausfuß seiner hergoglichen Gewalt ansehen.
er ist im Bambergischen wie auch in den Laienterritorien am Obermain
Meranier) genau derfelbe wie im Würzburgischen. — G. Sch midi, Her
zogtum S. 18, scheint mir die Abhängigkeit des Fentena vom Grafen dochzu unterschätzen. Wenn sich da und dort noch das Recht der Gerichts
gemeinde zur Wahl oder zum — des Zentrichters erhielt, so bedeutetdas doch nur vereinzelte Überreste älterer Verhältnisse.
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durch den König, mit der Zeit als persönlicher Besitz ange—
sehen und behandelt. So erklärt es sich, daß durch Dererbung
und Teilung schließlich einzelne oder mehrere von der Graf-
schaft losgelöste Zenten zur Grundlage landesherrlicher Ge—
walt werden konnten, ja auch in andere, nicht gräfiche Hände
übergehen konnten. Diese privatrechtliche Behandlung der Zen—
ten, die mitunter sogar den Charakter als königliches Cehen
völlig beseitigte, dem Besitzer gleichwohl aber öfentlich-recht-
liche Gewalt vermittelte, mußte namentlich dort durch die
Derhältnisse begünstigt werden, wo sich umfangreicherer
grundherrlicher Besitz befand.““) Diese Entwicklung hat sich
in unserem Gebiet ofenbar schon in der Periode der Schwein-
furter Grafen angebahnt.

Zugleich besaß der Graf die Polizeigewalt in FJorm der
Banngewalt.'“) Sie erscheint später als „Gebot und Derbot“,
als das Recht zu „setzen und zu entsetzen“, wie auch als „Fried-
gebot“, ist aber mit der Niedergerichtsbarkeit und der Dorf-
herrschaft eine engere Derbindung eingegangen und fndet sich,
als dingliches Kecht, daher auch in anderen Händen als in
jenen des Candesherrn.“) — Die ursprünglich nur gelegent-
lich geforderte Abgabe von der freien, kleinbäuerlichen Be—
völkerung, den Bargilden der Würzburger „güldenen Jrei-
heit“,“e) eine Grafensteuer, die sich in dieser Periode zu einer
regelmäßigen auszubilden beginnt, scheint sich in dem später
verschiedenenorts nachweisbaren „Market)recht“, so zu Mel
kendorf) bei Kulmbach. zu Neunkirchen a. Brand,“e) zu Kro-

26) A. Heusler, DVG. Leipzig 1905 S. 172. Diese materielle Be—
uhn des grundherrlichen Besitzes betont Seeliger, Grundherrschaft

760) Schröder, ORG. J. S. 645.
zi) „die friedgebot nicht über 10 f. sowie gebot und verbot ..- vor

behalttich markgräfichen obergebots und verbots“ stehen 1537 dem Ritter.
pat Weibenberg zu (Bog. StA Bayreuther Selekt 529 701. 101) und ähnlich
n vielen Fällen. Ber Ausdrüuck Zwing und Bann“ ist in unserem Gebietunbekannt, er ist mit diesem „Gebot und Verbot“ kaum identisch.

Schröder DRG. J S. 486 f.
20) In diesem Dorfe ist besondere Gült und Marktrecht wie

von alters herkommen .. wird jährlich auf Set. Michelstag gesammelt“
lib. BIA (1898) Mey er, Hohenzollernsche Fschgen.1— Mit einer Markt.
abgabe hat diese Gült nichts zu ktun, M. wär niemals Markt. Der Name
ist'von march — Mähre abzuleiten und war wohl ursprünglich eine Fut-
terabgabe an den Gerichtshalter, Schrö der TG. 488, 667. Ob das im
IP. PiA (I398) wiederholt angemerkte Futtergeld oder der Futterbaber
damit identisch ist, will ich vorerst nicht entscheiden. Doeberl, Nord—
gau S. 67 identifziert mit dem auch in der Ostmark nachweisbaren marh
recht oder marchfuter die fränkische Osterstufe und den im Regnitzland nach-
weisbaren modius marchionis (Markgrafenschefsel) als eine Abgabe der
Bevölkerung auf Grund des königlichen Bodenregals. Die letztere Er—
klärung kann aber für Ostfranken einschl. des Radenzgaues nicht zutrefen,
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nach,“) Burgkunstadt“) u. a. erhalten zu haben. — Die
neben dem Grafenschatz erhobene landesherrliche „Steuer“,
aus freiwilligen, aber geforderten („Bede“) Abgaben an den
Gerichtsherrn entstanden, wie sie sich in den Bamberger und
Burggräfichen Urbaren des 14. Jahrhunderts mit großer
Kegelmäßigkeit fndet, hat sich jedoch erst im 12. und 13.
Jahrhundert völlig ausgebildet.““ Aus gleicher öfentlich-
rechtlicher Quelle stammen auch die in diesen Urbaren noch
deutlich von den grundherrlichen Abgaben unterscheidbaren
Gefälle, wie die für den schuldigen Heeresdienst zu leistenden
„Küchenhühner“,“) und die aus Burg- oder Scharwerk, Wach-
und Straßenbaupfichten entstandenen „ungemessenen“, nicht
grundherrlichen Fronden. Gleich ihnen hat sich auch das
allgemeine Candesaufgebot des Grafen, die Berufung zur
„Candreise“ der Urbare, zum Territorialrecht entwickelt

Don ehemals königlichen Einkünften scheint an ein-
zelnen Orten des Radenzgaues der in den anderen fränkischen
Gauen als „Osterstufe“?“) bezeichnete Königszins an die
Schweinfurter“') wohl durch königliche Schenkung über—
gegangen zu sein. HRuch die in den Händen ihrer Erben nach—
weisbaren Zoll- und Geleitsrechte dürfen z. T. auf Regalien-
verleihung dieser Periode zurückzuführen sein.

Die militärischen Kräfte der Schweinfurter stützten
sich, abgesehen von dem nur selten mehr berufenen Landes—
aufgebot vornehmlich auf ihre freien Dasallen und ihre

da dieses nicht markgräfich organisiert war. Dazu Dopssich, WE. der
Kar. 8. J S. 108.

s0) Item dominus prepositus in Newnkirchen habet ibidem VI
areas, que nichil serviunt Episcopo eo écepto quod ter in anno fre—
qguentant seu visitant Judiciam seu centam Ppiscopi... Item ex preo—
dictis VI areis una specialitexr quam inhahitat Otto dietus Link servit
episcopo in tribus iudiciis prenotatis in quolihet iudicio III hall pro
Jure orensi dicto vulgariter Maärehtreceht... Bba. Urbar B
Höfer, Rechtsbuch S. 199.

81) in opido Cranach in universo sunt XLII et dim. aree ... Item
quelibet area eodem tempore servit Vu denar. Babenb. pro Jure dicto
Maroehtrecht... ebda. S. 127.

82) Opidum kKunstat.... Item de iure dieto Marehtrecht.. .
(Betrag nicht eingetragen) ebda S. 116.

Schröder JG. 589.
84) H. Lang, Neuere Gesch. d. Fürstentums Bayreuth 1798 G. 78 f.

— „Jörg Fortsch hat 1 Söldengut zu Veitlahm, darauf sitzt Albrecht Bau
mann, gibt Kuchenhuhner und raißt mit dem Land“ Lb. Pl. B. (1581) sol.
443, ähnliche Einträge zahlreich.

305) Oben S. 26.
sey So glaube ich den ausdrücklich angemerkten Jahreszins auf den

von Ezzilo (Heinrich von Schweinfurt) an Fulda verschenkten Gütern
DTr. Fuldu. c. J. 129 u. 130 verstehen zu dürfen. Er wird nur hier und
e. 4, 133, wo er sich aber auf den gleichen Ort Medabah wie c. 4, 129 be
zieht, erwähnt. Die Zinszahler (maucipia) sind z. T. wenigstens Slaven.
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Mministerialen. Ueber die ersteren wissen wir leider so
gut wie nichts. Namentlich ist das Derhältnis zu den seit
dem 11. Jahrhundert nachweisbaren freien herrengeschlechtern
des Candes?“) unbekannt. Lehensverhältnisse werden da und
dort anzunehmen sein, doch fällt auf, daß sich deren Besitz
späterhin hauptsächlich als freies ECigen herausstellt. Das
später nach Zwernitz und Berneck benannte, reichbegüterte
Geschlecht der Walpoten, das mit Immo Walpoto 1059
(April 13) auf der Bamberger Synode erstmals auftritt?)
wird seinem Namen nach zu schließen.“) wohl schon vor der
Gründung Bambergs die Stellvertretung im Grafengericht
innegehabt haben. Unter seinen Besitzungen fnden sich nach-
mals die Herrschaftsgerichte Zwernitz und Leugast, die sich
vermutlich aus ehemaligen Zentsprengeln gebildet haben.

Unter den zahlreichen liberi der Bamberger Diözese fnden
—0
daß man kaum annehmen kann, daß dieser allgemein aus
dem EAmt des Zentenars herrühre.““)

Der Besitz von Ministerialen steht für die Schwein-
jurter urkundlich fest.“) Zweifellos fanden sie gleichzeitig
nuch Derwendung in der Derwaltung der kleineren Jronhöfe.
Ueber ihre Entlohnung mit den anfangs noch nicht erblichen
Hofehen ist im Einzelnen nichts bekannt. Als Besatzung der
burgen ihres herrn werden ministeriales oder servientes im
Zusammenhang mit Schweinfurt“) und Banz') erwähnt.

27) Unten Kap. 5.
a6) Jafsé, Bibl. rer. Germ. V MBamb. S. 498.
89) 11399 ne cçomes aliquis vel quisdquam sub eo, qui vulgo

W-a IAIPOJdoO (Gewaltbote) vocatur, placitaadi, angariandi por
totam am abbatiam (zu Comberg) ullam habeat potestatem ... Urk.
König Konrads III. sür die Kirche zu Comberg — ana Vind.
liter Coil. II. S. 44 — Schweitz er, Bemerkungen über das Geschlegt
der Waltboten in Oberfranken AO. JI. 8 Bayreuth 1844 — All-
gemein: Sohm, Gerichtsverfassung S. 508 f. 519.

) So E. Mayer, Deutsche u. franz. VG. J, Leipzig 1899 S. 452.
Ich werde im Kap. 5 näher auf diese Frage einzugehen haben,

50) Unter Bischof, Embrico von Würzburg ). beriefen sichMinisterialen des Stiftes St. Stephan in Würzburg gegenuber dem Ver—
fuch, sie den mansuales des Stifts zuzurechnen, darauf se progenitos
bee meliore et magis hönorabilicelientels dueis
Gitsonis de Suinfurde, Chro ust-Kaufmann, Urk. B, der Benedik-
tinerabtei St. EStephan in Würzburg, Leipzig 1912, Veröf. d. Gesch. f.
fränk. Gesch. 8. R.J mo 114.

2) G. A. v. Mülpvergtedt, Über Hartwig Erzb. zu Magdeburg
und die Schenkung von Schweinfurt an das Erzstift Magdeburg i. J. 1100,
dieue Mitt. d. ihur. Jächs.Vereins X. 1S. 181. — F. Steinm ebda XIII. 4
S. 508 f. sucht sie mit den Zeugen diesen Schenkung: Schauenburg (stehen
gis comites an der Spitze, also sicher nicht hierher gehörigl), Wilprechts
hausen (Wüstung bei Arnstein) Büchold, Eufenheim, Thüngen, Reszhbach,
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Sie gehen nach dem Erlöschen der Schweinfurter in andere
hände über.““ Die zu Plassenberg und Bayreuth gehörigen
Ministerialen treten erst im 12. Jahrhundert. als die Grafen
don Endechs als Schweinfurter Teilerben die dortigen Bur—
gen erbaut hatten, urkundlich hervor.“)

Zahlenmäß betrachtet war das feudale Kriegsaufgebot,
das auch mächtige Herrn damals ins Jeld zu stellen pfegten,
keineswegs groß. Nicht große Massenaufgebote, sondern die Schu—
lung und Tüchtigkeit des Cinzelnen entschied die Schlachten
und verhalf zugleich in den Formen des aufblühenden Kitter-
tums ganzen ständischen Gruppen zu sozialem Aufstieg. Wir
besitzen ein Aufgebot Ottos II. vom Jahre 981,) worin er
von Italien aus eine Derstärkung seines Heeres zum Kampfe
gegen die EAraber anordnet.““) In der Liste der geforderten
Kräfte, der schwer gepanzerten loricati, stehen die reichen rhei-
nischen Erzbischöäfe, Mainz und Köln, mit 100 Mann zahlen—
mäßig an der Spitze, das herzogtum Elsaß folgt mit 70, unter
den namentlich genannten Grafen aber nimmt ein Hezel
comes mit 40 Coricaten neben zwei anderen Grafen die erste
Stelle ein. Dielleicht darf man den Markgrafen heinrich
von Schweinfurt, der ja in Fuldaer Traditionen ebenfalls
Ezzelo genannt wird, hierunter erkennen.“s) Wenn dieses
fufgebot auch nicht als eine dauernd gültige Matrikel gel—
ten kann, so darf man ihm vielleicht doch einen Anhalt für die
beurteilung der militärischen Kräfte der Schweinfurter im
Dergleich zu ihren Standesgenossen entnehmen.
Sennfeld, Reckershausen zu identifzieren. Vgl. dazu Fr. Heidings—
felder, Reg. d. Bisch. d. Eichstätt, Innsbruck 1915 n0 2097. 1048 1051:
Fun d ehweinsurt gibt Minist. Kinder an das Domkapitel, Loos horn

9) Annalista Saxo ad a. 1036 88 VLG. 679 f. — Die Namensnennung
nobilis de katzenburg (an anderer Stelle Ratzenburg) nominati, pin-
cernae Alberadis (Tochter Ottos v. Schweinfurt) in den erst von Abt Hein
rich von Banz um 1300 als guorundam nostrorum cognita seniorum ver—
faßten Origines coenobii Banzensis (J. P. Ludewig, Scriptores rer.
Ferm. II Frankfurt u. Leipzig 1718 G. 53) beruht bestenfalls auf münd
licher Klostertradition. Es ist dies die einzige Stelle, die von einem Hofamt
der Schweinfurter MWinisterialität etwas erwähnt. — Ein Ministerialen
geschlecht von Razenberg erscheint im 12. Ihdt. mehrfach in Banzer und
Bamberger Urkunden. Pgl. P. Oesterreicher, Kl. Banz no 24, u. a.
Es war u. a. in Schleifenhan westlich Banz begütert (Co Oshorn II 642)
und hatte Jahrtage und Erbbegräbnis in Banz.

29) Näheres im Kap. 6.
X8 Frhr. v. Guttenberg, Regesten des Geschlechtsoon Blassenberg und dessen Nachkommen AO. 18, 2Bayreuth 1801 f.

oc) Const. J. no 486.
7) Uhlirz,OttoII. u. III. Exkurs VIII GS. 247 f. — H. Del.

bruseck, Gesch. d. Kriegskunst III Berlin 1907 S. g8 f.
s) Uhlirz S. 252 denkt an den Grafen Heinrich im Bietgau.
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Die bedeutsame Machtstellung des Schweinfurter Hauses
bedeutete vor allem im Gefüge der innerdeutschen Po—
lütik der Ottonen, als deren treueste Anhänger sich die
Markgrafen Berthold und Heinrich über ein halbes Jahrhun-—
dert lang bewährten,“) ein starkes Gegengewicht gegen die
bayerische Gefahr in den dynastischen Unruhen Heinrichs des
—AVV—
deutschfeindliche Opposition der Böhmen, deren Hilfe der
bayernherzog nicht verschmähte gegen das Königshaus aus-
zuspielen. Die nahen Beziehungen Bertholds zu Kaiser
Otto J. übertrugen sich auch auf dessen jungen Sohn und wur-
den auch nicht getrübt, als Otto II. oder vielmehr wohl seine
Mutter EANdelheid unmittelbar nach seiner Thronbesteigung das
praedium Bamberg, bisher der Obhut des Grafen unterstellt,
dem mächtigen Herzog Heinrich von Bayern schenkte.e)y Es
war einer der letzten Gunstbeweise gegen das bayerische Her—
zogshaus, denn schon im folgenden Jahre (074) führten die
Dersuche Ottos, dessen Macht einzuschränken zur ersten Em-
pörung Heinrichs des Zänkers.“i) Der Aufmerksamkeit des
Grafen Berthold war die rasche Entdeckung der Verschwörung
des herzogs mit Boleslav von Böhmen und Mesco von Polen
zu verdanken, die des Herzogs Gefangensetzung ermöglichte.“)
Auch bei der neuerlichen Empörung des seiner Haft entkommenen
herzogs im Jahre 976 stand der Nordgaumarkgraf treu zur
sSache des Kaisers und war an dessen siegreichem Einfall in
Bayern und der Einnahme von Regensburg ofenbar maß—
gebend beteiligt. Diese entschiedene Parteinahme Bertholds,
die für Otto II. die Frucht einer unter ähnlichen Derhältnissen
eingeleiteten klugen Politik seines Daters bedeutete, ist schon
den Zeitgenossen aufgefallen. Die Mark auf dem bayerischen
Uordgau war durch ihre VDerleihung an die Schweinfurter
nicht aus dem Lehenverband des bayerischen Herzogtums aus-
geschieden und so konnte Thietmar von Merseburg in eigen—
tümlicher Parteinahme gegen den Vater seines Detters und
die kaiserlichen Dorgänger seines helden, König hein-
richs II. später tadelnd vermerken, Berthold, der auch dem
Rönig durch einen Treueid verbunden war, habe sich gegen
den Herzog von Banern „nicht wie dessen Dasall, sondern wie

20) Uhlirz S. 72, 76, 126, 180.
too) DOII no 44.
101) Giesebrecht. OR8. 1.6. 672 — Riezler, Gesch. Bayerns 1

Ootha 1878 S. 361 — Doeberl, Entw. Gesch. Bayerns J G. 116 und
namentlich zum Folgenden Nordgau S. 11 f.

102) Ann. Altah. maiores ad a. 974 88. XX S. 787 f.
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dessen ofener Feind“ betragen.““n) Die Stellung Bertholds
mußte durch die Ebsetzung Heinrichs des Zänkers nur noch
gewinnen. Die Dienste seines jüngeren Bruders Cuitpold
wurden damals““) durch die Derleihung der Ostmark be—
lohnt. Cuitpold eröfnete hier die glänzende Keihe der öster-
reichischen Babenberger. Auch Bertholds Sohn Heinrich, der
nach dem Tode seines Daters am 16. Juli 980*06) in dessen
samter und Besitzungen eintrat, hat an dieser ererbten Politik
getreulich festgehalten. EAls sich nach dem Tode Ottos II.
heinrich der Zänker neuerdings erhob, um nunmehr selbst
nach Thron und Krone zu streben, und außer seinem baye-
rischen Episkopat bereits einen großen Teil der fränkischen
und sächsischen Bischöfe auf seiner Seite hatte, stand Markgraf
heinrich mit den übrigen fränkischen Großen, die sich um die
Person des Erzbischofs Willigis von Mainz scharten, wieder-
um unerschütterlich zur königlichen Sache. Und so „war auch
dieser, der jüngere Markgraf,“ wie Thietmar berichtet, „bis
zu Ende der Regierung des letzten Otto demselben getreu und
diente seinem Herrn und Kaiser bis in diese unglücklichen
Zeiten rüstig“.“e) Mit der Unterwerfung Heinrichs des Zän
kers und der Wiedereinsetzung in sein Hherzogtum begann sich
das Derhältnis zu Bayern friedlich zu gestalten, auch die Be—
ziehungen Böhmens, wiewohl zeitweise immer noch schwan
kend, bildeten vorerst keine unmittelbare Gefahr.

Unter den drei Ottonen bildete so die Dereinigung der
beiden östlichen fränkischen Gaue, Volkfeld und Radenzgau,
mit der bayerischen Nordgaumark in der Hand der kraftvollen
Schweinfurter eine sichere Stütze des Kaisertums gegen Süden
und Osten. Die geschlossene Cage dieser Gebiete, die in gleicher
Weise die Straßen nach Böhmen und Bayern beherrschten,
mußte ihren herrn ebenso ihre ARufgabe erleichtern, wie sie
ihre persönliche Machtstellung steigerte. Und keine Zeit war
mehr dazu angetan, diese persönlichen Interessen mit Hilfe der
staatlichen Machtmittel zu fördern, mit einem Worte, der ter
ritorialen Umgestaltung der alten Grafschaften des Reiches
vorzuarbeiten als jene, da ein junger, phantastischer Kaiser
„UAebelschlösser auf Wolken baute“, während die Großen des

i02) Ohron. V 33 SG. 125.
toa) zur Datierung (9768), Uhlirz.S. 80 Anm. 21 — Riealer—

Gesch. Bayerns 16. 864 — Dagegen betont Doeber!l, Entw. Gesch.
Baherns J1 G. 128, daß die Verleihung der Ostmark ebensogut Anlaß wie

olge der Empbrung Heinrichs d. Zänkers gewesen sein könne und setzt
e für 973 oder 974 an.

10s) Necrolog. Fuldense, Fdo. 16 G. 174.
106) Obron. V. 38 SG. 125.
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Keiches Macht und Besitz in ihren Händen häuften. Auch die
Obermainlande waren damals auf dem bestem Wege sich zu
einem keineswegs unbedeutenden weltlichen Territorialstaat
auszubilden.

Ellein mit dem Ende des engeren Ottonischen Hauses und
der Erhebung des Bayernherzogs Heinrichs, des Zänkers Sohn,
aus der jüngeren Cudolfnischen CLinie auf den deutschen Kö-
nigsthron mußte der durch zwei Generationen genährte frän—
kischbayerische Gegensatz der bisher im Schatten der Königs-
gunst erwachsenen Machtstellung der Schweinfurter Mark—
grafen gefährlich werden. Uun mußte sich zeigen, ob sie auch
einer völlig veränderten politischen Lage gewachsen war.

Der Dersuch des Markgrafen heinrich ihrer Herr zu wer—
den, entbehrt nicht der Großzügigkeit. Er stellt den alten
Segensatz völlig zur Seite und tritt schon bei der Wahl ent—
schlossen auf die Seite Heinrichs II.,“'r) dessen junges König-
tum sich noch gegen zwei Rivalen um die Krone behaupten
mußte. So glaubt der Markgraf nicht nur seine Stellung zu
befestigen, sondern sie noch gewaltig zu steigern. Das ber-
sprechen ihm das nunmehr erledigte Herzogtum Bayern zu
verleihen, scheint Heinrich II. tatsächlich gegeben zu haben.'e)
Damit wäre halb Süddeutschland in der Hand des ehrgeizigen
schweinfurters vereinigt gewesen. Aber der König beeilte sich
nach seiner Wahl keineswegs sein Dersprechen zu erfüllen und
als der Markgraf ihn mahnte, wich er ihm mit der Berufung
auf das alte Wahlrecht des bayerischen Stammes aus. Kein
Zweifel, er sah die Gefahr dieser bedrohlichen Machtsteigerung
im Süden des Reiches und erwies sich schon hier zu Beginn
seiner Regierung als der kühle Realpolitiker, als der er für
uns heute aus dem mystischen Schleier der Kirchenlegende her-
austritt. Er hatte aus der Geschichte seines eigenen Hauses
gelernt: „Dem Könige lag tief im Sinne Heinrichs (von
Schweinfurt) und seines Daters unbegrenzter Haß gegen ihn und
sein haus“.“) Dieser ofenherzige Satz Thietmars bietet den
Schlüssel für das Derhalten des Königs gegen den Markgrafen
wie für die ganze sich daran anschließende Politik.ni)

i0) Ohron. V I4 S. 115 ad regni apicem acquirendam regi usque
hue fdelis adiutor.

toa) Ohpron. V 14.8 Chron. V 833 S. 125 Sed regi gecreto mentis latebat repostum

patris suique 3“!y—111) Zum Feshenden Gitesebrecht, OK8. I18 G. 34 f. HNoeberl,Nordgau 8. 1 — Stein, Franken JS. 137 — Looshorn, Bam
berg 1 S. 80 f. — 8. Zeißberg, Die uepe K. Heinrichs II. mit
decee Boleslaw von Polen, SEitz.Ber. d. hist. phil. Kl. d. Akad. d. Wiss. b7ien 1868 — K. Boehner, Gesch. d. Stadt Treußen, Creußen 1909.
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Tief empört und in seinen hochfiegenden Plänen gefährbet
sucht nun der Markgraf sich die Erfüllung des Dersprechens
mit Wafengewalt zu ertrotzen. Nunmehr vergißt er so sehr
die Tradition seines Hauses und seiner Stellung als hüter der
Ostgrenze, daß er sich mit dem Dorkämpfer des Slaventums,
herzog Boleslav von Polen, der sich soeben durch überraschen-
den Handstreich Böhmens bemächtigt hatte, gegen den König
verbündet. Den Derlauf und den verhängnisvollen Ausgang
des Aufstandes vom Sommer 1003 hat Thietmar von Merse—
burg, der an dem Schicksal seines Detters ofenbar lebhaften
Enteil nimmt, ausführlich geschildert.nu) In raschen Schlägen
bemüchtigte sich der König der wichtigsten Burgen des Em—
pörers, Ammerthal und Kreußen, und gab sie der Zerstörung
preis. Das Stammhaus Schweinfurt erlag den geistlichen
Beauftragten des Königs, dem Bischof Heinrich von Würzburg
und dem Abte Erchanbald von Fulda. Kronach,“') seine letzte
Zufuchtstätte übergab der Markgraf selbst den SFlammen, be—
vor er aller Hilfsmittel beraubt als Slüchtling beim Polen-
herzog Hilfe suchte.

Das königliche Strafgericht war hart und gründlich. Die
Burgen des Empörers lagen gebrochen, seine Besitzungen wur
den „weithin verteilt“. Uicht genug. In der klaren Erkennt-
nis, daß die Wurzel dieser dynastischen Gefahr in der Dereini-
gung der östlichen Grafschaften mit der wichtigen Markgraf-
schaft im Nordgau zu suchen war, entsetzte er den ehrgeizigen
Markgrafen auch aller seiner Amter. Neue Männer aus ver-
schiedenen Geschlechtern, Geschöpfe des Königs, erscheinen bald
darnach als Grafen im PVolkfeld und im Radenzgau.““) Die
Markarafschaft im Nordgau wurde vollends zerstückelt.““) An

112) Ohron. V 834 G. 126 f.
112) Sicher nicht Goldkronach im Fichtelgebirge, wie Stein, Giese

brecht u. ä. ofenbar mit Rücksicht auf die Nähe Böhmens, das Fluchtziel
deinrichs, ehren Goldkronach war noch Jahrhunderte lang ein völligunbedeutender Ort ohne Burg, vgl. F. W. A. Lay ritz, Beschreibung des
Kirchspieles Goldkronach Bayreuth 1800 G. 50, 54 — Das gutige Kronach ed läßt sich einwandfrei als zur Erbmasse des Schweinfurter
daufes gehörig nachweisen. Näheres im Kap. 3b.

14) 1007 Mai 6 in comitatu Dietmari comitis et in pato
VOICGeLt diecto DEII no 135 — 1007 Mai 6 in eomitatu Adalberti
eomitis et in pato Radenzwowe DERIIO no 13. — Noch 1002 hin
gegen: in pago Ratintzgonni ataue in comitatn Heinrito! comitis
DHAII no 8. Dazwischen lag die Empörung und Begnadigung Heinrichs.

115) Doeberl, Nordgau S. 16 f. 1003 Sept. 9 Bamberg (also un
mittelbar nach Beendigung des Sommerfednge in Nordßowe subDODdAISGGAGIGCHIi comitatu DHII no 56. Obdalscalch ist in seiner Teil
grafschaft beurk. bis 1004 gFiee 8 DAII no 61, sodann 1009 ZuliHeinricus DEII no 203 u. 204 usw.
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der Wucht dieser Ergebnisse vermochte auch die freiwillige Un-
terwerfung des Markgrafen und seine Begnadigung im Jahre
1004 nichts mehr zu ändern. Zwar erhielt er seine Eigengüter,
selbst einige Reichsvogteien und ein Stück der Uordgaumark
um Nabburg und Cham“) von der Gnade des Königs zurück,
aber der eigentlichen Grundlage seiner Macht, der großen Gra-
fenämter, blieb er doch dauernd beraubt. So war es denn
wohl mehr Ohnmacht und Resignation als „die ritterliche
Treue eines versöhnten Gemütes“,“) 3. T. auch langes Siech-
tum,“!s) die den Tiefgestürzten bis zu seinem Cebensende vom
politischen Schauplatz ferne hielten. Am 18. September 1017
starb er. An der Ostseite seines Münsters zu Schweinfurt wurde
er beigesetzt. 3 Bischöfe geleiteten ihn zu Grabe. „Eine Zierde
der Ostfranken“ nennt ihn der Chronist seiner Macht und sei
nes Jalls.n)

Auch sein Sohn Otto von Schweinfurt, dem seine Der-
dienste um Heinrich IV. später das Herzogtum Schwaben ein
trugen, war zwar immer noch einer der größten Grundherrn
im östlichen Franken, ein öfentliches Amt hat auch er dort
nicht mehr bekleidet. Mit seinem Tode erlosch 1057 die frän-
kische Linie des Schweinfurter hauses im Mannesstamm.

Des Markgrafen Heinrich Empörung und Sturz hat die po
litischen Derhältnisse im östlichen Franken von Grund auf um—
gestaltet. Man darf mit KRecht sagen, daß die Brechung seiner
Macht auch die Ansätze zur Ausbildung einer starken welt-
lichen Territorialgewalt an den Grenzen von Thüringen, Böh
men und Bayern für lange hinaus zerstörte.

Bald nach der Katastrophe des Schweinfurter Hhauses trat
im Obermaingebiet ein völlig neuer Machtfaktor auf den Dlan,
das Bistum Bamberg. Eine bedeutsame Dereinigung
weltlicher und kirchlicher Gewalt sollte von nun an als starkes
Begengewicht die territoriale Entwicklung zwischen Sichtel-
gebirg und Steigerwald beherrschen. Dieses Gegengewicht hat
Uaiser Heinrich II. geschafen und er hat es, das glaube ich mit
Uberzeugung aussprechen zu dürfen, im vollen Bewußtsein sei-
ner politischen Tragweite geschafen!

u) ↄ Heinrich auch mit dem auf Odalscalch Menden Comes Hein-rieus der Urkunden von 1009 1017 identisch sein solle und folglich auch
einen nordwestl. Teil der Markgrafschaft wieder erhalten habe, wie Doe
berl, Nordgau annimmt, erscheint mir nicht glaubhaft; vgl. auch Stein,
Mon. Suinfurt. Gesch. Einl. S. 8. Die Burggrafen von Regensburg
spielen hier allerdings nicht herein. Siehe im übrigen unten Kap. 8.

141) Giesebrecht IISG. 40.
118) Phietmar, Ohron. VIII 68 G. 231 longa egrotaciono vexatus.
110) ebda: orientalium decus Frapcorum.
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Man hat die politische Bedeutung der Bamberger Bistums-
gründung bisher entweder verneint, das Motiv in einer reli—
giös gesteigerten Einstellung des bald heilig gesprochenen Kai-
sers und seiner frommen Gemahlin, die selbst kinderlos „Gott
zum Erben einsetzten“, erblicken wollen oder sachliche Gründe
in der auch politisch notwendigen Wendenbekehrung der Ober—
mainlande in den Vordergrund gestellt.'?»,) Die VDorstellung
von dem noch um das Jahr 1000 überwiegend slavischen Cha-
rakter des heutigen Oberfrankens, die sich nach den obigen
Darlegungen nicht wird halten lassen, führten unzweifelhaft
zu einer Überschätzung der Bedeutung der Bistumsgründung
für die Germanisierung des Candes. Nur eine völlige Der—
kennung der fast ein Jahrhundert andauernden glänzenden
Machtstellung des Schweinfurter Hhauses am Obermain mit all
ihren kulturellen RAuswirkungen konnte hier in der Existenz
des Wendentums südlich des Frankenwaldes „wenn nicht eine
Gefahr so doch ein Bedenken“21) für die deutsche Herrschaft
erkennen wollen. Wie läßt sich eine so lange anhaltende „be—
denkliche“ Dernachlässigung einer dem hHerzen Frankens und
Deutschlands naheliegenden Gegend begreifen, wenn man zu—
gleich in Betracht zieht, daß die eigentlichen Slavengebiete im
Osten des Reiches schon seit Otto dem Großen ihr Erzbistum
Magdeburg mit den drei Sufraganbistümern Merseburg,
Meißen und Zeitz besaßen, daß Böhmen durch Otto II. sein
Bistum Prag erhalten hatte, daß schließlich Heinrich II. 1004
das von Otto II. unterdrückte Bistum Merseburg wieder her—
stellte? Im großen politischen Rahmen der deutschen Wenden
mission hatte die da und dort eingesprengte, zum größeren
Teil bereits grundhörige, ssavische Bevölkerung Ostfrankens
keinerlei Bedeutung. Das läßt sich schon daraus erkennen,
daß Thietmar von Merseburg, der als Oberhirt eines Wenden-
bistums die Bedeutung der Slavenfrage wohl zu würdigen
verstand, das Wendenmotiv der Gründung Bambergs mit kei—
nem Worte erwähnt,“*) wiewohl er den Gründungsverhand-
lungen auf der Frankfurter Synode beiwohnte.

20) Zur Gründungsgeschichte; Giesebrecht IIe
S. 52 — Riezler J G.As — S8ürsch, Ihrbch. I1 6. 42f. —

Looshorn 1S. 118 f. — P. ß; Sadse, Die eng Heinrichs IIzur Kirche, Diss. Jena, Königsberg 1877 — Hauck, KGO. 1171 6. 418 (hier
bdie Zusammenstellung der bisher im Vordergrund stehenden Gründungs
motive mit besonderer Betonung der Wendenmission).

i2i) Hauck a. a. O. S. 421.
422) Ebenso fehlt es im Protokoll sämtlicher Ausstattungsurkunden, hier

kehrt regelmäßig nur das persönl. Motiv wieder: Saluberrimis igitur sacri
eloquis institutionibus erudimur et admonemur, ut temporalia relin-
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Auf dieser großen Synode am 1. November 1007,2) zu der
sich auf Heinrichs Berufung wenn auch nicht „alle Bischöfe dies-
seits der Alpen“) so doch der größte Teil der deutschen und
benachbarten Bischöfe eingefunden hatten,““) kam nun aller—
dings neben Heinrichs persönlichem auch dieses sachliche Motiv
eingehend zur Sprache: „Das Hheidentum der Slaven (im neuen
Bamberger Sprengel) sollte vernichtet werden und der Name
Thristi dort für immer in feierlichem Andenken stehen“.“?)
Es ist also kein Zweifel, daß Heinrich II. diese Begründung
seines Planes dem Episkopate vorgetragen, ja sie sogar allein
in den Vordergrund gestellt hat. Hiebei wird man aber die
porausgehenden Derhandlungen mit Bischof Heinrich von
Würzburg und die auf der Synode herrschende Stimmung in
Kechnung stellen müssen.

Der Würzburger Bischof hatte sich zur Abtretung eines Teils
seiner Diözese für die Gründung des neuen Bistums nur durch
das Dersprechen bewegen lassen, daß ihm der König zum erz—
bischöfichen Pallium verhelfen und ihm dann Bamberg unter-
ordnen werde. Dies war ofenbar das Derhandlungsergebnis
der Mainzer Pfngstsynode von 1007.27) Bald aber hatte sich
ergeben, daß die auftretenden Widerstände gegen die Erhebung
Würzburgs zum Erzbistum größer waren als die Macht des

qguentes bona et terrena postponendes commoda aeterna et sine fne
mansura in celis studeamus adipisci consistoria. Quapropter nos
douminicis non surdum auditum prebentes preceptis et deifecis obtem-
peraundo intendentes suasicnibus quendam nostrae paternae hereditatis
locum Babenbere dictum in sedem et culmen episcopatus sublimando
provoximus... et corroboravimus ut et inibi nosstrum parentumque
nostrorum celebre haberetur memoriale et iugis pro omnibus ortodoxis
hostia mactaretur salutaris.

122) DEHII no 148.

33 Thietmar. Ohron. VI 30 S. 151. ) Anwesend waren 27 deutsche und 8 außerdeutsche Erzbischöfe und
Bischöfe, es fehlten abgesehen von Heinrich von Würzbürg, der absichtlich
fern geblieben war, Prag, Verden, Lüttich, Metz, Hamburg, Brandenburg,
Havelberg, Meißen, Merseburg, im ganzen 9, hauptsächlich von der Pe—
ripherie des Reiches. Vol. Hirsch II G. 66.

i20) Nam idem rex Heinricus, magnus et pacifcus, ut in doum
erat credulus et in homines pius, dum alta mentis deliberatione
sepenumero cogitaret, in quo denin sibi maxime placaret, Summa
inspirante divinitate cogitando disposuit, ut de um sibi here-
dem eligeret et conscriberet et episcoputum in honorem saneti
Petri principis apostolorum in quodam suae paternae hereditatis loco
Babeubere dieto ex omnihus suis hereditariis conssstrueret, ut ot
PaGaBDiISMuS SCIAVOFUM destruweretur et christiant no—
minis memoria perpetualiter inibi celebris bhaberetur ...

127) erwähnt im Protokoll der Frankfurter Synode: dum ... sanctum
pentecoston in eodem aui regni anno VI Mogontiae celebraret...
(folgt Inhalt der dortigen Beschlüsse) — Hauck III G. 4283. Thietmar
erwähnt die Mainzer Synode nicht.
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lcönigs. Hauck!?) hat mit Kecht auf den vermutlich entschei—
denden Widerstand des Erzbischofs von Mainz hingewiesen, der
— geschmälert
sehen mußte. Heinrich aber setzte sich hier ebenso wie einst
gegen Heinrich von Schweinfurt mit kühler Rücksichtslosigkeit
über sein Dersprechen hinweg, wo es um größere Ziele ging.
Er hielt an dem Plan der Bamberger Gründung auch unter der
veränderten Cage unverrückt fest, umsomehr als nun von
Kom die auf Grund der Mainzer Derhandlungen eingeholte
Bestätigung eintraf.“) Empört über den vermeintlichen Be—
trug hatte der Würzburger Bischof den Derkehr mit dem Kö-
nigshof abgebrochen und sich rundweg geweigert, auf der Sy-
node zu ZJrankfurt, die nun die Gründung zum Abschluß
bringen sollte, zu erscheinen. Umso eindringlicher brachte sein
Abgesandter die Porstellungen seines Herrn zu Gehör: Jedem
der EAnwesenden konnte künftighin eine ähnliche Schmälerung
seiner ihm von Gott anvertrauten Kirche zustoßen.“?e) Die
Angelegenheit war völlig auf das Gebiet der kirchlichen Moral,
der höchsten Derpfichtung der Kirchenhäupter gegen ihr gött.
liches Amt getreten, sie stand tatsächlich, wie Hauck sich aus—
drückt, „auf des Messers Schneide“

Diese allgemeine Einstellung des Episkopats wie die zu er—
wartenden Widerstände mußten dem König von allem Anfang
an bekannt sein. Kann man daher überhaupt eine andere Be—
gründung als eine rein kirchliche Notwendigkeit für den Plan
der neuen Bistumsgründung erwarten? Die mangelhaften
Fortschritte der christlichen CLehre unter den im übrigen
harmlosen Main-Kegnitzwenden seit den ersten Anläu—
fen zu Zeiten Karls des Großen, auf der natür—
lichen Abneigung und Geringschätzung alles slavi-
schen Wesens durch die deutsche Geistlichkeit beruhend,
mußten dem König von seinem wiederholten Aufenthalt in
den von feinem Vater ererbten, „von Jugend an geliebten
bamberg“?i) nicht unbekannt geblieben sein. Dieses Motiv
für die neue Bistumsgründung mußte umso stärker wirken in
einer Zeit, die das große nationale Werk der Slavenmission
über die östlichen Reichsgrenzen hinaus mit Cebhaftigkeit er—
grifen und gefördert, aber auch ihre empfndlichen Kückschläge

ias) GO. III G. 428.
1209 1007 Juni J.W. 12 no 3954, überliefert bei Adalberti vita

II imperatoris c 11 88 IV G. 786, deutsch bei Looshorn J.

Hõò) hietmar, Ohron. VI 82 G. 152.
131) ebda. VI 80 S. 161 4 puero unice dilectam.
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nicht verschmerzt hatte. Die von den Verhältnissen der Elbe—
länder doch wesentlich verschiedenen Zustände am oberen Main
mochten die Wenigsten der zu Frankfurt versammelten Bischöfe
aus eigener Anschauung kennen. So wirkte der Kampfruf
gegen das „heidentum der Slaven“ wie ein wohlvertrautes,
vielen von ihnen gemeinsames Programm.“) Der König ver-
stand es zudem seine kirchliche Ergebenheit und seine christliche
Demut den Versammelten sinnfällig vor Augen zu stellen. So
oft er während der langwierigen Derhandlungen „die KRichter
besorgt und bedenklich schwanken sah, warf er sich allemal zur
Erde nieder und demütigte sich“.“?) Diese Haltung verfehlte
ihre Wirkung nicht, auf den Vorschlag des Erzbischofs von
Magdeburg stimmte die Synode einmütig dem Plane des Kö-
nigs zu, setzte die Grenzen des neuen Bistums fest und be—
stimmte die Entschädigung für den Bischof von Würzburg. Noch
am gleichen Tage wurde der erste Bischof von Bamberg kon—
sekriert.

Der Eindruck, den die von Heinrich der Synode beweglich
vorgetragenen Gründe bei den Bischöfen hinterlassen hatten,
wirkt auch in den vielzitierten Briefen nach, die Bischof Arnold
von Halberstadt) und der Patriarch Johannes von Aqui-
leia'?) kurz darauf an den noch immer grollenden Bischof von
Würzburg richteten. Sie spiegeln den Dersuch des Königs
wieder, mit Hilfe befreundeter Bischöfe doch noch zu einer Der-
söhnung mit Heinrich von Würzburg zu gelangen und sind
daher wohl mit seinem Porwissen,““) wenn nicht auf seine Der-
anlassung hin geschrieben. Arnold wiederholt 3. T. wörtlich
die Dorstellungen des Königs auf der Synode, der er ja bei—
gewohnt, betont selbstverständlich lebhaft die vom König dort
vorgetragenen Motive, seine fromme Absicht Gott zum Erben
einzusetzen und sucht durch den Hinweis auf den geringen wirt—
schaftlichen Wert des abzutretenden Gebietes, das zum größten

122) Auch O. Schaefer, Deutsche Gesch. Ie, Jena 1916 6. 176, nennt
das Vorhandensein der „Mainwenden“ allenfalls einen Vorwand, aber
keinen zureichenden Grund für die Errichtung des neuen Bistums „mitten
im Reiche“.

ias) Phietmar, Ohron. VI 32 G. 152.
124) Ph. Jafé, Bibl. rer. Serm. V: MBamb., ep. Bamb. no 2

S. 477. Die Echtheit von LOooshorn I1LS. 1831 f. mit z. T. recht sonder
baren Gründen bestritten, hat Hasuck III G. 420 Anm. J nachdrücklich be
tont. Vol. auch Hirsch II G. 73.

1380) Aberliefert bei Adalberti vita H. e. 14 — Jafs, MBamb.
S. 30 Udalrici Cod. no 8.

1260) Hauck III S. 427.
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Teil Wald und von Slaven bewohnt sei,““) die Nachgiebigkeit
seines bischöfichen Freundes zu erwirken. Daß er diese Per-
hältnisse, um den Zweck des Schreibens zu erfüllen, absichtlich
übertrieben darstellte, läßt sich nicht bezweifeln. Tatsächlich
konnten die Einkünfte aus einer größeren Zahl von Pfarr-
kirchen und einer Unmenge von Altzehnten, wie schon oben
bdargestellt wurde, keineswegs so gering sein. Die Schmälerung
dieser ECinkünfte seiner Kirche hatte Heinrich von Würzburg
ja hauptsächlich zu seinem Widerstande veranlaßt, erst als der
König seine Entschädigung erhöhte,“!s) gab der Bischof nament-
lich auf DBermittlung des Erzbischofs Heribert von Köln end-
lich seine Zustimmung. Für die wirtschaftlichen und sozialen
Zustände Oberfrankens darf dieser in bewußter Tendenz ge—
schriebene brief somit nur mit größter Dorsicht verwertet
werden.

Ebenso enthält der wohl etwas später geschriebene Brief des
Patriarchen von Aquileia, der dem Empfänger das verdienst-
volle Werk der neuen Bistumsgründung rühmend vor HRugen
hält, deutliche Anklänge an die Derhandlungen der Frank—
furter Synode und das dort vorgetragene Motiv der Wenden
mission.““) Johannes hatte der Synode zwar nicht in Person an-
gewohnt, war aber durch seinen unter den Teilnehmern genann-
ten Sufragan. den Bischof Kicholf von Triest, zweifellos über die
Dorgänge wohl unterrichtet, zumal das Schreiben „im UAamen
aller Bischöfe seiner Kirchenprovinz““““) abging. Auch hier
liegt also kein selbständiges Urteil über die Zustände am
Obermain vor.

Kaum ein Bild kann die Persönlichkeit Heinrichs II. un-
richtiger kennzeichnen, als das oft gebrauchte Wort von dem
„Mönch auf dem Throne“. Es ist das Derdienst Giesebrechts“)
die wahre Gestalt des Kaisers in ihrer nüchternen und ziel-
bewußten Verstandesart ins rechte Licht gestellt zu haben.

127) Die als eigene Schilderung Bischof Heinrichs eingeführten Worte
lauten: te parvum inde fructum habere, totam illam terram pene
silvam esse, Sclavos ibi habitare, te in illa longinqua vel nunquam
vel raro venisse...

9 Unten S. 103 f.130) per quam (i. e novam ecelesiam) et de inimieo humani generis
in vieinas Selavorum gentes Deo opitulante triumphabit, Jafé, Dd.
Ood. no 8, S. 30. — vgl. Hirsch II S. 75.

140) patriareha cum omnibus suse dioecçesios episeopis.
141y O8. IILS G. 65 f. — Zue Charatteristik Heinrichs vgl. ferner:

R. Ufnger, Zur Beurteilung Heinrichs II., Hist. zischr. 8/ München1862 — Hauck, KGED. 111 6. 391 f. — P. F. Sadése, Die Stellung
deinrichs II. zur Kirche, Diss. Jena, Königsberg 1877 — Th. Henner,K. Heinrich 11. der Heilige im Urteil der e Bamb. Blatter 1. Ihg.
Nr. 8 Bamberg 1924.
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Gewiß war Heinrich nicht unzugänglich für geistlichen Ideen
seiner Zeit, er war unter geistlicher Rufsicht erzogen, der
Einleitung einer großzügigen Kirchenreform galten die Pläne
seiner Altersjahre.““) EAber schwärmerischen Ideen. wie
der chiliastischen Extase der Jahrtausendwende, war er
nicht zugänglich. Und seine vielgerühmte Freigebigkeit
gegen die Kirche, deren fromme und heilswirkende Absichten
die Arengen seiner zahllosen Schenkungsurkunden nicht müde
werden zu betonen, war nichts weniger als Geringschätzung des
Irdischen. Er, der gelegentlich auch derbe Scherze mit Dienern
der Kirche nicht verschmähte,“?) hat in einer amtlichen Aus-
lassung das ironische Wort geprägt: „Der Kirche muß viel ge—
geben werden, damit ihr viel genommen werden kannl““)

Dieses Wort von der Nützlichkeit des Kirchengutes beleuch—
tet trefend seine Einstellung zur Kirche als politisches Macht-
mittel. Er ist den geistlichen Gewalten seines Reiches gegen-
über in den Spuren der besten Traditionen Ottos J. gewandelt.
Kraftvoll wußte er die Besetzung der Bistümer mit ergebenen
Anhängern zu fördern. Mit der freigebigen Dermehrung ihrer
Mittel verband er sie dem Dienst der Reichspolitik.““) Auf
das planmäßig erweiterte Reichskirchengut besonders der
Bistümer baute er zugleich die wirtschaftlichen Grundlagen
seines Königstums auf. Die aus den Itineraren der deutschen
Könige gewonnenen Ergebnisse Heusingers“) haben neuer—
dings den Beweis erbracht, wie eng die gerade von Hein-
rich II. geforderte Servitienpficht mit dem Wirtschaftsgefüge
des Reichsoberhauptes verknüpft war. Heinrichs Politik, sich
in den Bischöfen getreue Anhänger zu schafen, war schon durch
diese realen Notwendigkeiten bedingt. Hier lag die Ursache,
weshalb die kurialen Forderungen des Investiturstreits nach-
mals nicht nur dem politischen, sondern auch dem wirtschaft-
lichen Bestand des Königstums an die Wurzeln grifen.

142) Haucck III S. 526 — vg. auch h. Hir — ch, Die Klosterimmunitütseit dem Investiturstreit, Weimar 1918 G. 220 f. Exk. J1: Cluniazensischer
Einfuß in den Stiftungsprivilegien des Bistums Bamberg — 5. W. Hack,Untersüchungen über die Standesverhältnisse der Abteien, Fulda u. Hers
bruck ... Qu. u. Abhlgn. z. Gesch. d. Abtei u. Diözese Fulda, hsg. v.
Richter VII, 1, Fulda i011 (Kap. V. Die Klosterpolitik Heinrichs II).

tas) Vita Meinwerki se. 181 f. S8 XI S. 148, c. 186 f., S. 149 f.
144) DEAII no 509 für Fulda: Oportet, ut in aecclesiis multae sint

facultates. .. quia cui Pus commitritur, plus ab eo exigitur.
146) Hausck III S. 400 — M. Stimming, Das deutsche Königsgut

im 11. u. 12. Ihdt. Hist. Studien, hsg. v. Ebering 149 Berlin 1922 G. 4.
148) B. Heusinger, Servitium regis in der deutschen Kaiserzeit.

Arch. f. Urk.Forsch. VIII, Berlin-Leipzig 1928 S. 67 f.
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Uur von diesen Gesichtspunkten aus kann die Gründung
und reiche Ausstattung des Bistums Bamberg in ihren Moti—
ven richtig bewertet werden. Sie war der Kibschluß des Der—
fahrens gegen den Markgrafen heinrich von Schweinfurt
und sein haus. An die Stelle einer gefahrvollen dy
nastischen Machtanhäufung, die dem König sogar den geraden
Weg von Bayern zu seinem Eigengut Bamberg und dem Nor—
den des Reiches verlegen konnte, trat ein ihm gleich den
übrigen Keichsbistümern unbedingt ergebenes und wirtschaft-
lich wertvolles geistliches Fürstentum. Seinen Derwandten und
bisherigen Kanzler Eberhard, der dieses Amt noch mehrere
Jahre beibehielt““) und somit in jeder Beziehung im Mittel-
punkt der Keichspolitik stand, bestimmte Heinrich zum ersten
Bischof seiner neuen Gründung. Dieses Motiv wird man frei
lich vergeblich in den amtlichen Auslassungen ausgesprochen
suchen. Es ist von jeher das KRecht der Politik gewesen, ihre
wahren Ziele zu verbergen, aber auch die Pficht der historischen
Forschung ste zwischen den Zeilen zu lesen. Scharfsinnig hat
Giesebrecht““) gezeigt, daß auch die Herstellung des Bis-
tums Merseburg letztenendes von realpolitischen frwägungen
geleitet war. In dem Hugenblick, als der König sich für den
entscheidenden Schlag gegen den christlichen Herzog von Polen,
den Bundesgenossen Heinrichs von Schweinfurt, die heidnischen
Ciutizen verbündete, versöhnte er die „strengen Gemüter“ durch
ein „frommes Werk langen Wunsches“. Auch hier war die
Bistumsgründung also ein Mittel zu politischem Zweck.

So läßt sich nun Schritt für Schritt verfolgen, wie der Plan
zur Bamberger Gründung Gestalt annahm.“““) Seit Heinrich
zum Throne gelangt war, berichtet Thietmar, habe er im Stillen
den Wunsch gehegt in Bamberg ein Bistum zu errichten.“)

 ) Eberhard, dessen Verwandtschaft mit dem König allerdings nicht
völlig gesichert itt folgte im Frbuns 1006 dem Bruder des Königs, Brun,
in der Leitung der Kanzlei, die zwifchen 1000 Nov. 4 und 1009 Wond 12auf die italienische Abteilung beschränkt wurde. MG DD III., Einl. v.
Breßlau S. XX und H. Breßlau, Erläuterungen zu den Diplomen
deinrichs II. Na. 22 1805 S. 156.

45) 983. II S. 37.
1409) H auuck 1II1 S. 422 Anm. 8 g; S. 421: „Wann H. den Plan

zum Bistum faßte, läßt — nicht feststellen“. Das Wort des wohl unterrichteten Thietmar (siehe nächste Anm.) läßt doch auf ein längeres lang
Z Reifen schließen, das dann die Ereignisse von 1003 zum Entschlußrachten. Die Schenkung des Kl. Stein an das „zu gründende“ Bistum
von 1005 Okt. 1 BEII no 511 darf nicht herangezogen werden, da die Ur
kunde gefälscht ist.os Ohron. VI 80 S. 151 postquam autem ad regnt curam..
promovetur semper tacita mente ibidom episcopatum construere
geatit.
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tionen, von Anfang an hofte auf diesem Wege die Macht des
Schweinfurter Hhauses brechen zu können, gegen das er von
Daterszeiten her ein tiefes Mißtrauen im herzen trug. Man
hat aus der Schenkung von Forchheim, Eggolsheim und Erlan
gen an das Stift haug in Würzburg im Jahre 1002,*) die
im Jahre 1017 (Oktober 26.) für Bamberg durch Tausch zurück-
erworben werden mußten,“) den Schluß gezogen,“?) daß der
Plan damals noch gar nicht bestand. Das ist insofern möglich,
als die Empörung des Markgrafen, die ihn reifen ließ, erst
in das folgende Jahr fällt. Damals aber an Mariä Geburt
1003, als der König in seinem von Jugend an geliebten Bam-
berg Erholung vom Jeldzug suchte,““) wird der Ingrimm über
die Empörung die ersten Entschlüsse gezeitigt, die nachhersge
Begnadigung und Rückkehr des Markgrafen in seine Erb
güter sie bestärkt haben. Jahre voll schwerer Kämpfe gegen
äußere und innere Jeinde verzögerten die sofortige Ausfüh-
rung. Eber noch ehe Heinrich II. die ersten Derhandlungen
mit dem anfangs noch widerstrebenden Bischof von Würzburg
einleitete, begann er nach dem Bericht Thietmars mit dem
Bau der zweikryptigen Kathedralkirchetee) im Ereal der
alten Grafenburg über dem Regnitztal, der das Werk vorberei-
ten sollte. Im Jahre 1006 war die Absicht der Bistumsgrün-
dung bereits bekannt.“?e)

Es wäre ein vergeblicher Dersuch aus der Terminologie der
überaus zahlreich für Bamberg ausgestellten Königsurkunden
die Herkunft der Ausstattungsgüter des Bistums aus dem
Privatbesitz Heinrichs II. oder aus Staatsgut im Einzelnen
nachweisen zu wollen.“) Die Untersuchungen von Eggers )
und Stimming“) haben einwandfrei erwiesen, daß die Bezeich-
nungen von Schenkungsgut als nostrae proprietatis, nostri

3 DEUII no 3.262) DHII no 372.
iss) Hauck a. a. O.

r̃hietmar,. Chron. V 838 S. 128. Die an diesen Aufenthalt sich
anschließende Jagd in silva, auae Spehteshart dicitur (bei Adalbolde
28 88 IV SG. 600 berichtigt: Speicheshart, qui Bavariam a Franeia di-
vidit, vgl. MBoic. 29, J &amp;S. 364 Speginshart) führte den König nochmals
in die Agend der vorhergegangenen Kämpfe um Creußen zucück.Vgl. oben S. 71 u. Exkurs II.

165) Ohron. VI 30 6. 161.
abe Weh Irrglve von Halberstadt an Heinrich von Würzburg 1007

e 8 orjahre geführte Gefpräch der beiden Bischöfe, vgl. obennm.
** völlig kritiklos Höfer, Einl. zum Rechtsbuch Hohenlohe

188) Kön. Grundbesitz S. 45 und 94 f.
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iuris, nostrae dominationis keineswegs dem königlichen
Privatbesitz vorbehalten sind, sondern in der Ottonen- wie in
der Salier- und Stauferzeit unterschiedslos auf Haus- und
Staatsgut angewendet werden. Auch die für Bamberg ausge—
stellten Königsurkunden liefern hiefür Belege.““) UNur in ein—
zelnen Fällen gibt sich Privatbesitz Heinrichs II. durch die Be—
zeichnung als väterliches oder mütterliches Erbgut deutlich zu
erkennen.“)

Die Frage ob haus- oder Staatsgut war aber auch für die
Auswahl bei der Schenkung an Bamberg gar nicht bestimmend.
Jassen wir das Gesamtbild der aus den Schenkungen Hein-
richs II. stammenden Bamberger Besitzungen in Ostfranken und
im Nordgau ins Auge,“) so drängt sich vielmehr ein anderer
Gesichtspunkt in den Dordergrund. Es kann keineswegs
Caune oder Zufall gewesen sein, daß sich die gedrängtere Masse
dieser Zesitzungen über die drei Gaue des abgesetzten Mark-
grafen Heinrich verteilte. Huch die Ausdehnung des Bam-
berger Sprengels kann für diese Derbreitung nicht allein maß-
gebend gewesen sein. Denn große Strecken der Diözese blie—
ben ohne Besitzausstattung, andererseits lagen viele Güter
außerhalb des wenn auch späterhin erweiterten geistlichen
Sprengels. Die Masse der Schenkungen, — und das scheint mir
das Wesentliche zu sein, — drängte sich vielmehr schließlich wie
ein breiter Keil zwischen die Ober- und Mittelmaingüter des
Schweinfurter Hauses.

Schon die erste Ausstattunng des Bistums brachte die—
ses Ergebnis mit sich. Noch während der ersten Pereinbarungen
mit dem Bischof von Würzburg, noch vor der Pfngstsynode zu
Mainz, vor der Bestätigung durch den Papst und der Synode
von Frankfurt bestimmte der König bei seiner Anwesenheit in
Bamberg in zwei Urkunden vom 6. Mai 1007*) den Grund
stock für diese Ausstattung. Er schenkte der neuerbauten.“““)

168) Königsgut S. 7 f. gegen Kerrl, Aber Reichsgut und Hausgut
der deutschen Könige des früheren Mittelalters, Tübingen. Diss. 1911.

100) Ich begnüge mich bei der Geklärtheit der Frage mit dem Hinweis
auf DEIIno 162167 (eweils eine Reichsabtei als nostrae quandam
proprietatis abbatiam bezeichnet), no 241, 318, 364.

181) DEHII no 157 talia praedia, qualia b. m. mater nossstra...
no 239 quandam nostrae paternae hereditatis loca,— no 240 quedam
nostrae paterne hereditatis loca ad nosstram G. e. regalem) cameram
pertinentia. UÜber Bamberg nachher.

102) Die beil. Karte gibt diese Güter in Kursivdruck wieder, konnte aber
die Schenkungen im südüchen Teil des Nordgaues nicht mehr aufnehmen.

—8 DHAII no 134 (Hollstadt) und no 138 (Volkfeld).
104 — Phietmar, Chron. VI 30 war die Kirche schon im Bau, alsdie Verhandlungen mit Heinrich von Würzburg einsetzten, der Bau muß

also spätestens 1000 begonnen haben.
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nachmaligen Domkirche einmal seinen „gesamten Besitz aller
orts in der Grafschaft des Grafen Dietmar im Gau PVolk—
feld“,et) sodann das Königsgut ,Halstat in der Grafschaft des
Grafen Adalbert im Radenzgau“ mit allen dazu gehörigen
Bütern und was er sonst in diesem Gaue besaß.“)

Die erste dieser beiden Schenkungen umfaßte vor allem die
burg zu Bamberg selbst mit der daran gelegenen Siede
lung und den zugehörigen grundherrlichen Cändereien““) wohl
im gleichen Umfang, wie ihn die Urk. Ottos II. von 973 für
heinrich den Zänker beschrieben hatte,“) also einschließlich
Stegaurachs. Denn dieses waren ja die „eigentümlichen Erb—
güter“, die nach den verschiedensten Zeugnissen““) als die
Grundlage der neuen Schöpfung galten. Die Zustimmung der
Königin Kunigunde wird bei dieser Uebertragung ausdrücklich

tos) universum sui iuris praedium quocunque locorum in comi-
tatu Dietmari comitis et in pago Volcfelt dicto habeatur situm.

iss) auoddam praedium Halstat dictum in comitatu Adalberti co-
mitis ét in pago Ratenzgowe situm additis insuper et adiunctis sui
iuris universis praediis, quecunque,.. in eodem pago vel nuper dicto
bomitatu habeantur cum eorum pertinentiis et adherentiis.

102) Der Unterschied der Ausdrucksweise in den beiden Schenkungs
urkunden ist zu beachten; im Volkfeld: universum pracdium, duocun-
aue locorum .. habeatur, im Radenzgau: quoddam praedium H....
additis et adiunctis sui uris praediis universis, quecunque,.. habean-
tur. Die zu Bamberg gehörige Grundherrschaft erstreckte sich wahrschein—
lich über den nachher kirchenrechtlich abgetretenen Teil des Volkfelds zwi
schen Main Vierethbach, Aurach und Regnitz (s. unten). Der Ausdruck
duocunque locorum.. habeatur läßt aber auf Streubesitz, nicht auf einen
grundherrlich geschlossenen Komplex schließen. Die Bamberger Urbare des
J4. Jhdts. enthalten diese Güter aufallenderweise nicht. Nurgebrach
und Ebersberg können mit dieser Schenkung nicht gemeint sein (KSoos-
horn J1GS. 137).

108) quoddam nostri iuris predium, civitatem videlicet Papinbero
nominatam cum omnihus ad hanc respicientibus et eo in servitinm
versis et nendelin DUraha (Stegaurach) in comitatu Berahtolci comitis
Voleveld nuncupato sitam cum utriusque sexus mancipiis, aedifciis.
aecclesiis, texrris cultis et incultis, pratis, pascuis, silvis, forestis,
cei (lariis, censibus usw. ad hee iam dicta predia pertinentibus DOII
no 44.

160) Bulle Johanns XVIII 1007 Juni: Heinricus.. rex..
de propriis hereditariis rebus pro sua suorumque parentum anima
episcopatum in loco, qui dicitur Babenbere. .. esse constituit.
Frankfurter Synodalprotokoll 1007 Nov. 1: episcopatum
n honore sancti Petri principis apostolorum in quodam suae
paternae hereditatis loco babenbere diecto ex omnibus suis rebus here—
ditariis construeret ... — Protokoll der Ausstattungsurkun-—
den: z. B. über Forchheim 1007 Nov. 1: duendam nostrae paternae
hereditatis locum Babenbere dictum in sedem et culmen episcopatus
sublimando. Tauschurkunde Heinrichs mit Würzburg 1008 Mai 7
DEII no IVIA: ex nostris rebus hereditariis quendam nostri iuris locum
Babenpere dictum in culmen et caput episcopatus, .. erigentes et
sublimantes.
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erwüähnt,“) sie war hier besonders wichtig, denn Heinrich hatte
diese Güter bei seiner Heirat seiner Gemahlin zur Morgen-
gabe bestimmt.“)

Mit der Schenkung von Hhallstadt waren außer diesem
Orte selbst, wie sich schon bald erkennen läßt, noch eine An-
zahl abhängiger Höfe, curtes dominicales, in der Vachbarschaft
und namhafter Streubesitz, vor allem aber wohl der aus-
gedehnte Hauptsmoorwald verbunden.“) Beide Grundherr-
schaften, an der Grenze der zwei Gaue Dolkfeld und Radenzgau,
berührten sich, sie waren nur durch die Regnitz getrennt.

Noch am gleichen Tage, an dem die Synode zu Frankfurt die
Bistumsgründung gebilligt hatte, wurde die Dolkfeldschenkung
für Bamberg bestätigt (1007 Aov. 1).2) Eine Bestätigung für
Hallstadt ist nicht erhalten. Hingegen rundete der Kaiser einige
Jahre danach (1013 Juni 21) den Bamberger Besitz im Dorfe
Hallstadt durch die Kirche daselbst ab, die er — mit Ausnahme
der beiden Kapellen zu Trunstadt und Bischberg — von Würz-
burg eintauschte, zugleich mit den Kirchen zu Amlingstadt und
Seußling. Unter deren Zubehör werden 6 Königshufen ge—
nannt, die sie als Slavenkirchen wahrscheinlich machen.““)

Die selten günstige Cage der Burg Bamberg zunächst
der Dereinigung der Regnitz mit dem Maine beherrschte nun
sowohl die westöstliche Talverbindung zwischen Schweinfurt und
dem ebenfalls markgräfichen Scheßlitz, von wo wohl damals
schon die große Straße übers „Gebirg“ nach dem Obermain
ihren Ausgang nahm, als auch die beste Derbindung zwischen
dem VNorden und Süden, den markgräfichen Besitzungen zu
Kronach und um Cichtenfels und dem Nordgau; der wahr-
scheinlich schon alt-fränkische „Kennweg“ verlief zwischen den
zu Hallstadt gehörigen Dörfern Gundelsheim und Strullendorf

170) consentiente atque rogante dileetissima coniuge nosstra Cuni-
gunda videlicet regina. — Die Zustimmung und Intervention der Köni-—
gin wird ferner erwähnt DRII no 219 (Theres), no 220 (Eichenhausen und
ed no 195 (Langensalza), no 203 und 204 Mordentenh no 234

—* ruck usw.), no 239 (bayer. Güter) —241, — no 283 (Güter in Kärnthen?) — no 324 (Güter im Kelsgau), no 488 (Boppard).
171) Phietmar Ohron. VI 80 S. 151.
173) oben S. 5 Anm. 19.
172) DEII no 168.
174) DEBRII no 267 aecclesiam in villa quae Halstat dicitur sitam

cum térris, mancipiis et decimationibus — exceptis duabus capellis,
altera in Druondestat, altera in Biscofesberge cum deéecimationibus
earundem — nee non alias duas aeccleslas unam in Amelungestat,
alteram in Siuselingun qum suis decimationibus et sex regalibus man-
sis et mancipiis ad easdem aecclesias pertinentibus — vgl. Rusam,
Beitr. z. b. KG. IX S. 16.
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mitten durch den hHauptsmoorwald.““) Hallstadt sicherte den
Mainübergang.““) Die später nachweisbaren Zollrechte
zu Bamberg'“) und Hallstadt“s) waren wohl schon in der
ersten Schenkung enthalten. Die Derleihung der Müns3-
gerechtigkeit ist mit Sicherheit schon auf Heinrich II. zu-
rückzuführen,““) sie wird von Konrad II. 1034 bestätigt.““)
Ebenso stammten die Minister ialen, die wir nach kaum
100 Jahren besonders zahlreich in den um Hallstadt gelegenen
Ortschaftent?t) wie in Bamberg selbst'e?) antrefen und die
schon um 1060 ihre rechtlich bevorzugte Stellung verbrieft er—
hielten,“?) zweifellos noch aus königlichem und herzoglichem

178), Die Pöttelndorfer Fraisch (Pödeldorf ndw. Bamberg) gehet in
Memmelsdorfer fuhr bei der Pottelbrucken und herzigsteg, von dem ort
zegen der rechten Hand hinauf bis an den Rennsteig...“Bbg.StA.
Sel 1875 (Cammeramts Centbschr. von 1752, Gaißfelder Cammerviertel,)
ogl. Generalst.Karte, dazu P. Schnei der: Im Banne des Hauptsmoors,
Altbamberg 10.

i7e) Urbar A fol. 13: Ch. nauta de navigio ibidem in halstat..,
(Bins Ttem idem nauta debet edncere gratis per mogum epm et fami-
Ham suam quandocumque et semper — Urbarß, Höfer S. 43: Item
ibidem (in Halstat) sunt duo feoda que dicuntur vorlehen (Fahrlehen)
serviunt usw. .. isti ex ofcio debent familiares domini EBpiscopi-
navigio transferre ultra mogum sine naulo; alias vronas non faciunt.
— Da der, zu Halstadt gehörige Gemeindewald (die Halstatter Lands-
gemeind“, heute „Landweide“) westl. des Maines lag, ist die Aberfahrt
zweifellos fehr alt. Die nächste Uberfahrt war wohl 5 km weiter main—
aufwärts bei Baunach bei der alten Capell St. Überkum (ebda fol. 14),
also ebenfalls noch im Bereich des Königsgutes, späteren Kammeramtes.

177) Ein Bamberger theieonarius erscheint erstmals um 1180, 800 s-
horn II S. 534 — Fr. Joe tze, die Ministerialität im Hochstifte Bam—
berg, Hist. Ihbch. 1915 S. 523 — Im Bamberger Gründungsbericht des
Urbars ¶ (von Höfer, Rechtsbuch S. 17 irrtümlich zum Urbar Buge—
zogen) fol. 2 wird der Thelonarius zu den 4 ofticiati Episcopi neben
Damerarius, Scultetus, und forestarius soresto Hautsmor gerechnet. Der—selbe Eintrag von älterer Hand wie Urbar A, ebda fol. 1a oc statt seiner
monetarius. Die Grenzen des Bamberger Zolls beschreibt Urbar B (Höf
ber S. 16): Item eandem penam dabit, qui théeloneo non soluto cum
rebus suis pervenerit ultra Sendelbach (quert den Hauptsmoorwald
und mündet bei Buch in die Regnitz) ot rothach (kreuzt die Str. Bamberg—
dallstadt beim Siechhaus und mündete früher gegenüber von Gaustadt
n die Regnitz) et osterichersgrahen et ultra Guntprechtz prunne sbeide
südl. von Bamberg zu suchen).

178) Urbar A fol. 14: Item telonium in halstat est Kpi. Item
telonium in mogo prope halstat est Epi. — Das Urbar B (GHöfer
S. 40) gibt die Einkünfte des Thelonium ville (A) auf IIII libr. hall. an
secunduùm quod negotia variuntur. Item Thelonium in mogo consuevit
Jari in lignis, quorum usus impenditur, prout Episcopo placet.

179 Gengler, Verf. Zustände S. 149 — Die ältesten bisher nach—
weisbaren Bamb. Münzen stammen bereits aus der Zeit Bischofs Eber—
hards J. Vgl. H. Dannenberg, Deutsche Münzen, Berlin 1894 1J
S. 380 u. II G. 661.

180) DKonr. II no 266.
1649 Vgl. Kap. 6.
182) Idetze 90b. 36 S. 527 f.
4629 Dienstmannenrecht von 1057 —1064 bei Jodetzee, S. 774.
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Besitz. Bamberg und Hallstadt waren somit in wirtschaftlicher
wie militärischer Hinsicht wertvoll.

Auch dem praedium Tareisa, der Grundherrschaft The—
res, mainabwärts gegen Schweinfurt vorgeschoben, die Hein-
rich II. 1010 Juni 1 für Bamberg bestimmte,““) kam mili-—
tärische Bedeutung zu. Denn dort befand sich noch das alte
Babenberger castrum, das erst ein Menschenalter später Bi—
schof Suidger, der nachmalige Papst Clemens II., zwischen 1040
und 1045 in ein Bendiktinerkloster umwandelte.“e“) Doch be-
hielt Bamberg dort selbst auch noch eigenen Besitz.“)

Den eigentlichen Reichtum Bambergs aber begründeten die
am Tag der Synode von SFrankfurt, am 1. Nov. 1007 aus-
gesprochenen weiteren 25 königlichen Schenkungen und die
UÜbertragungen der folgenden Jahre, 63 im Ganzen.“?“) Sie
betrafen Güter in den verschiedensten Gauen Deutschlands, in
Franken, Bayern, Schwaben, Thüringen und Sachsen, darunter
10 bisher königliche Abteien.“s) Auch der für die Sicherung
der Alpenübergänge wichtige Beftz Bambergs in Kärnthen
darf mit großer Wahrscheinlichkeit schon auf Schenkungen
heinrichs II. zurückgeführt werden, wenn auch die Urkunden
darüber nicht erhalten sind.'?“)

184) quoddam predium, quod a modernis Tareéisa, ab antiquiorsbus
vero Sintherishusun est nuncupatum, in pago Volcfelt et in comitatu
Tietmari comitis situm. . cum omnibus eorum appertinentiis videlieet
villis, vicis, ecelesiis, capellis, servis et ancillis, areis, edifciis,
terris.. viis.. exitibus et reditihus.. silvis, saginis, venationibus,
aquis, piscationibus,molis,molendinis...DUII no 219.

1858) Hauscck. KEO. 111 6. 1025 — Looshorn 16. 347 — M.
Wieland, Kloster Theres, Haßfurt 1909 S. 5. — Best. Bulle v. 1047 Okt. 1,
Jafs. Reg. Pont. no 4150 — Kunstdenkmäler Bayerns, Bez.Amt ßfurth S. 134. Heinrich IV bestätigt die Schenkung des Pfalzgraf a. Botho
von Kärnthen ad altare Sanctorum Christi Martyrum Stéphani et Viti
in astello Pherissae 1094 GSept. 2 MBoie. 31, J no 197.

186) Unter den von Bisch. Otto II. 1189 eingezogenen Stiftsvogteien
befndet sich auch die advocatia.. in Thareisa Kooshorn 1I1 S. 549,
— Oesterreicher, Banz S. aß8. — Nach dem Urbar B (Höfer

S. 284) gehörten die Stiftsgüter zu Niderntereis und angeblich auch
Obernteris ins Bambergische Amt Ebersberg. Der Eintrag Teres S. 300 f.
uit ein jüngerer Nachtrag zu Urbar B.

i47) Vgl. die Zusammenstellung bei S. Hirsch-Papst, Ihb. H. II.
II G. 123 f. Hauck III G. 426 Anm. 1 (Auswahl) und vollständig in
deutscher Ubertragung bei LOoshorn 16. 136 f., ferner Eggers,
K. Grundbesitz S. 16 f. Da im folgenden nur die Territorienbildung
m Oberfranken und der nördl. Oberpfalz verfolgt werden will, hebe ich nach—
stehend nur die diese Gegenden berührenden Schenkungen hervor.

188) 6 bei, 4 nach der Gründung, von ihnen lag keine innerhalb der
Bamberger Dibzese und des nachmaligen Territoriums, vgl. Hauck III.
S. 425 Anm. 4.

189) Hiezu neuerbdings M. Gottwald O. S. B. Die Stiftung der
Bambergifchen Herrschaften in Kärnthen durch Kaiser Heinrich II., Vamb.
Bl. 1. Ihg. No. 9 Juli 1824.
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Im Radenzganuwar vor allem die Schenkung des großen
Königsgutes Forchheim,““) das schon seit dem 9. Jahr-
hundert ein palatium, also zweifellos auch eine Befestigungs-
anlage besaß, mit seinen 14 zugehörigen Gütern'“) im Reg—
nitztal und im westlichen Juragebiet für die territoriale Ent—
wicklung des Hochstifts von aussichtsreicher Bedeutung. EAuch
an diesem Punkte war somit das Regnitztal, die natürliche Ein—
gangspforte nach dem Süden zugleich mit den Hauptzugängen
nach dem Juragebiet der Sicherung Bambergs übertragen.
Als eine der wichtigsten Festungen des Candes hat Jorchheim
sich späterhin wiederholt an dieser Aufgabe erprobt. — EKuch
hier wie bei Hallstadt brachten spätere Jahre noch eine innere
Abrundung des Besitzes. Im Jahre 1017 (Okt. 26) erst gelang
es Bischof Eberhard von Bamberg das dem Stift Haug zu
Würzburg gehörige Kirchengut zu Jorchheim und die Dör—
fer Erlangen, Eggolsheim und Kersbach samt zu—
gehörigen Zehnten von Bischof Heinrich von Würzburg gegen
abgelegene Besitzungen im Badanach- und Waldsassengau ein—
zutauschen und die kaiserliche Bestätigung hiefür zu gewin—
nen.') Diese Güter — Kersbach wird hiebei nicht genannt

190) DEHII no 170: quoddam nostre dominationis predium Vorhehem
icetum.

121)) HII no 169: quaedam nostri iuris loca ad Forhheim pertinen-
tia ... (ihre Namen oben S. 5) ... ad ultimum etiam omnia loesa culta et
ineulta et omnis utriusque sexus mancipia quorumque locorum habita
vel habitantia ad eundem locum forhheim dietum e XcCeptis so—
iummodo in sadem villa modo habitantibus. Bei
dieser Ausnahme kann es sich, da ja in DEII no 170 das predium V. mit
allem Zubehör, darunter servis, ancillis usw. verschenkt wurde, nur um
einen Teil der Siedlung handeln, der nicht eigentlich zum Rechtsbestand des
Abdnigsgutes gehörte. Es werden dies die später erwähnten freien Leute
zu F. “gewesen sein (vgl. vor 1127 Heinricus de Alten vorcheim
 cognatiore Hermauni de Burch, unus de his, qui dicuntur Frige
Fcrcheimere Me7/36 Looshorn IIS. 71). Es wurden also wohl nicht,
wie Hirsch II S. 124 es ausdrückt, „gerade die, die zu F. selbst vrnausgenommen, denn „zu F. selbst“ saßen außerdem zweifellös auch unfreie,
in das predium gehörige Kolonen.

152) PEII nô 372: Abbaciam Erlangun et Forehheim et Eggolves-
heim et Kyreebach et quatuor piscatores in Camerin (Kemmern nördl.
Hallstadt) cum eorum terris omnibusque appendenciis ad prefatas villas
pertinentibus (Pert. —* .. atque éarundem villarum decima-tiones. UÜber abpbatis — Kirchengut vgl. K. Blume, Abbatia, in
Stutz, Kirchenrecht, Abhdlgn. 83, Stuttgaärt 1914 — Den Hinweis auf
diese Deutung der schon viel erörterten/ niemals vorhandenen „Abtei“

hen (vgl. F S't'e in, Gesch. Erlangens in Wort und Bild, Erlangen898 6. 13. Joos horn IG. 23 f.— E. Kolde, Zur Deutung der
U. K. AI v. J. 1002, Beiträge z. Gesch. Frankens, Leipzig 1917 6. 81
die sie als Stiftskirche bezeichnen), verdanke ich gütiger Mitleilung des H.
Dregeec Schmeidler, Erlangen. — Über die Fessung von 1002 untenAnm. 194. Die früher bezweifelte Echtheit GGenger, Verf. gust. S. 129
durch Beyer, Kaiserurk. in Abb. Lfg. 4 J. 4 Tertb. S. 68 b-d u. H.
Bréßlau, RArch. XX SGS. 130 f. sichergestellt.
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— hatte seinerzeit Otto II. an Würzburg geschenkt (976 Juli
5)“*) und Heinrich II. 1002109 für Stift Baug bestätigt.““)
Mit Erlangen war der in der Urkunde von 1002 seiner RAus-
dehnung nach näher beschriebene „Meilwald“ verbunden.'?)

Weitere Güterschenkungen Heinrichs II. im Radenzgau
lassen sich namentlich nicht feststellen. Der ehemalige Königs-
hof auf dem Gebirg, das spätere Königsfeld, ist als sol-
cher jedenfalls nicht an Bamberg übertragen worden.““) Das
Kloster Fulda, das im' 9. Jahrhundert dort Besitz erhalten
hatte,“s) scheint diesen frühzeitig wieder veräußert zu haben.
Die Cage in dem steinigen Juragelände war wirtschaftlich we—
nig günstig. Bamberg besitzt im 14. Jahrhundert zwar die
Zent, sonst aber nicht mehr als zwei Zinshöfe und einige
jüngere Forsthuben zu Königsfeld.“““) Doch stammen vielleicht

2) DOII no 132: quandam nostri iuris lesiam infra vil-
lam Vorcheim in honore s. Martini consstructam cum omnibus apperti-
nonciis eius scilicet ccles iis ad prefatam aecclesiam poerti-
nentibus, deei matonibus, cleris, villis, aedifciis usw.

154) DEHII no 83: abbatiam Forecheim villasque Erlangon et
PBggolvesheim appellatas,. ipsam autem à batiam et modo dictas
villas sibi pertinentes cum cclesiis, decimis usw....
Ad hec damus.. tres nostri iuris prebiteros cum omni suppoelectile
sorum (Namen). — Eine „Vertauschung“ der Ortsnamen Erlangen und
Forchheim in PEII no 872 gegenüber PEAII no 8 auf Kosten des Ab
schreibers im Hauger Cop. Buch 840c. XIV, wo DIII no 372 allein über—
liefert ist (Kolde S. 31), braucht nach der nunmehrigen Erklärung des
Begrifs abbatia nicht mehr zu Hilfe genommen werden.

183) Diese von U. Pr. Schmeidler (vrrief. Mitt.) vertretene An—
schauung hatte wohl auch Stein Erlangen S. 12 f. im Sinne, wenn er
bon einer „Verkleidung des eigentlichen Rechtsgeschäftes“, der Schenkung
B. Heinrichs v. Würzburg an das neugegründete Stift Haug spricht.

180) Vol. Kolde S. 32 f.
is2) Loshorn IS. 143 — Der Königshof scheint nach der Namens—

änderung zu schließen, eingegangen zu sein. Reste von Königsgut könnten
dort allerdings durch die Schenkung DIII no 134 an Bamberg gekommen
sein, da man ohnehin nicht weiß, was man unter den adiunctis sui iuris
aniversis praediis (im Radenzgau) zu verstehen hat. Wörtlich kann dieser
Zusatz freilich überhaupt kaum verstanden werden, da ja das große Königs—
gut Forchheim im Radenzgau nachher auch noch durch eigene Schenkungs—
akte an Bamberg gelangt. — Ber Ohuniggeshof, zu dem Gau- und
Hrafenname fehlt u. den H. II. 10090 Juli 6 an Bamberg gab DEII no
200, ist zweifellos identisch mit dem Cunigeshofen im Badenachgau (Gau—
königshofen), den B. Eberhard schon 1017 Okt. 28 als Tauschobjekt gegen
über Würzburg verwendet, DEII no 872.

1808) Oben 6G. 41.

1009) Bbgr. A zu Königsfeld tritt erstmals um 11836 auf:Schwaitzer, Michelsberg S. 19, Ministerialen de kunigesvelt seit 1221,
ebda. S. 62 — Doch hatte auch schon B. Meginhard von Prag (f 1134
Juliss Hauck 1V S. 965) Besitz zu Chunigesvelt an Kl. Michelsberg ge—
schenkt ebda. S. 22, vielleicht von Fulda erworben. — Urbar B. Göfer
5. 152) De kunigesvelt: Nota quod in K. epise. nichil habet, quod ad
dictum castrum pertinet, nisi centam seu judicium exceptis duabus
ouriis, que non serviunt ad castrum predictum, sed ad granarium
opiscopi cum quibusdam forsssthubis, que sunt ibidem.. Urbar A hat
keinen Eintrag über Königsfeld, der bisch. Besitz riar dort somit noch im
14. Ihdt. gering.
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die von altersher zu holIfeld gehörigen Dorfzehnten, die
heinrich II. 1017 (Okt. 26) von Würzburg für Bamberg ein—
tauschte.?'e) aus dem Zubehör des alten Königsgutes.

Was sonst etwa noch unter den universis praediis im Ra-—
denzgau in der Schenkung von 1007 verstanden sein könnte,
läßt sich nicht ermitteln. Auf keinen Jall ist schon damals ein
Teil des HNortwaldes, etwa der heutige Frankenwald an Bam-
berg übergegangen. Denn hier begann das Hochstift erst volle
hundert Jahre später durch glückliche Erwerbungen schritt-
weise festen FJuß zu fassen. Ofenbar zur Erleichterung der mit
den Grafen von Henneberg schwebenden Tauschverhand-
lungen ?) wurde um 1150 eine auf den Namen des Bischofs
Eberhard und das Jahr 1017 lautende Urkunde gefälscht,““)
die schon für diese frühe Zeit dem Bischof Derfügungsrechte
über den UNortwald „sSub patrocinio piissimi imperatoris
Heinrici“ zuschreiben möchte. Für einen nicht unbeträchtlichen
Teil des Aortwaldes in bestimmten Grenzen?) sollte B. Eber-
hard von seinem Bruder Chuno ein allodium Wugastesrode
eingetauscht haben, das somit keineswegs geringfügig gewesen
sein könnte. Dieser ganze Tausch scheint rein fngiert zu sein,
denn die für Wugastesrode erklärte „Herrschaft Geuthenreuth“
(B.A. Cichtenfels) bestand nur in der Phantasie Osterreichers.?“)

Derlassen wir nunmehr den Kadenzgau, so wurde der Bam—
bergische Besitz um Forchheim 1008 (Mai 19) durch den vor—
maligen Königshof Büchenbach, westl. von Erlangen, im
Rangau in der Grafschaft des Grafen Adalhart vorteilhaft er-
weitert, den der König vom St. Stephansstift zu Mainz ein—

200) DEII no 372 decimaciones illarum villarum, dquae nunc ad
Rolevelt pertinent et olim pertinere visae sunt in pago Ratingowe
in comitatu adalberti comitis.

201) Vgl. die Tauschurk. von 1151 Juli 8, Oesterreicher, Banz
ao 18.

202) M UI d (mit einem Siegel Heinrichs IV. besiegelt) — Über die
U.: EChl. Frhr. v. Reitzenste in, Der Nordwald und seine Eigner
Breslau 1863 — 8. Frhr. v. Reitzenstein, Gesch. d. Fam. v. Reißen
stein, München 18901 6. 150 f. (mit Erläuterungen des —B— — 6.Frhr. v. u. z. Aufsseß, Freie Geschlechter, Exkurs J. 566 BB. 1894 S. 20
sier Delrene Literaturs.— Lvoshöorn J. S. 329 hält die U. nochür echt.

200) Der Ausschnitt reicht von Stadtsteinach nach Norden bis über den
Döbra, die höchste Erhebung des Frankenwaldes.

204) Geöfnete Archive Bayerns III. 1 S. 44 f. — ebenso Loos-
horn 7. S. 332 — Gegen die unmögliche sprachliche Ableitung Geuten
xeuth (1290 Jwttenrwte, Looshorn IIG. 814, 1348 Jeutelnreurb. vöfer
S. 82) von Wugastesrode ( Wüstenrode?) schon H. v. Reitzenstein,
Fam. Gesch. S. 149.
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tauschte.“s) Das damit wohl ursprünglich zusammenhängende
Königsgut HFerzogenaurach kam erst 1021 (Mov. 13)
ebenfalls noch durch Heinrich II. an Bamberg.““) Gleich—
zeitig, aber durch eine eigene Urkunde, wie bei Sorchheim,
wurden auch die Zubehörgüter der curtis Uraha über-—
wiesen.““,) Sie grifen mit dem Forst zwischen Schwabach
und Pegnitz und vier ausdrücklich genannten Dörfern be—
reits in den bayerischen Nordgau über. Hier hatte weiter reg-
nitzaufwärts schon 1007, HNov. J, das Domkapitel den Ort
Fürth erhalten.')

Die Schenkung von 1021 schlug nun eine erwünschte Brücke
zu den umfangreichen Gütern im nordwestlichsten Teil des
Nordgaues, die schon die Schenkungen von 1009 und 1011 an
Bamberg gebracht hatten. Aus der Schenkung von 1009
Quli 6) ist namentlich Delden und KUuerbach hervorzuhe-
ben,“) womit zweifellos schon der weit ausgedehnte Deldener

2065) DEBII no 177-180 cnrtem Buoechinebach nominatam cum om-
nibus éius pertinentiis in pago Rangouue in comitatu Adalharti comitis
(so in den Tauschurkunden mit Mainz) — 1008 Mai 19 DEII no 181
nostrae duendam proprietatis locum B. dictum et in comitatu Ruod-
berti.. cum omnibus pertinentiis sivo adherentiis, videlicet ailvis,
servis et ancillis, terris uswp. — Hirsch II. S, 136 hält dieses B. auf
Grund des Grafennamens in DUIT no 181 für Buchbach an der Donau—
Nach dem handschriftlichen, von Breslau, Vorbem, zu 181 mitgeteilten
Befund ist der Grafenname nachträglich in eine ofengelassene Lücke —
suhe — eingetragen worden, danach ist die Annahme bei Hirsch nichtaltbar.

206) DEHII no 457 quoddam nostre dominicationis.. predinm
Vraha gçum omnibus eius adiacentibus vicis, villis usw. ... dictum
in pago Rangovve situm et in comitatu Albvini comitis. Gleichzeitig
mit Aurach erhielt Bamberg auch das südlich benachbarte predium
ODenna dietum (CLangenzenn. BA. Fürth) in pago Rangovve situm et
n comitatu Iibwin onitia min Hertigengien BoEn do a Veide
Königsgüter scheinen Lehen eines Grafen Chunrad gewesen zu sein. Mit
seiner Witwe Irmengard ergaben sich noch längere Verhandlungen; vgl.
dirsch IL S. 136 — Looshorn J S. 333. — Sarüber ging Zenn dem Hochstift
wieder verloren.

07) DEBII no 458 omnia praedia ad curtem Vraha pertinentla
atque servientia Bauuaricis legibus subdita, forestam scilicet inter
Suabaha et Pagenza fuvios sitam et villas Qrintilaha 3Hründlach Ba. Fürth) Valtgeresbrunnun (Walkersbrunn Ba
Forchheim) Altrißesdor? (Eltersdorf Ba. Erlangen) Feri-
brehtesdor? (Serpersdorf BA. Hersbruck) nominatas ac innomi-
natas terras cultas vel incultas . .. in pago Nortgouue et in comitatu
FHeinrici comitis constituta.

308) DEII no 153 locum Pur ti dietum in pato Nordgouue et Iin
comitatu Berengerei comitis situm.

200) DHII no 2083 nostra quedam proprietatis loca Velda, Run-
baceh, Keminata (Kemnath BA. ebda.) dieta in pago Nordgouue
at in comitatu Héeinrici couutis sita. E. Defele, Sitz. Ber. d. b. Ak.
d. Wiss. 1892 S. 123 und neuerdings F. Heidingsfelder, Eichstätter
Reg. 148 erklären Runbach mit Kirchenreinbach, BA. Suzbach. Allein
diefer Ort war, soweit sich sehen läßt, niemals Bambergisch, die im Urbar
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Forst beiderseits der Pegnitz'e) und die später erwähnten Ge—
richts- und Zollrechte“ni) verbunden waren. Wiewohl beide
Orte später als Amtssitze erscheinen, blieben die Bamberger
hoheitsrechte hier inhaltlich beschränkt.“) Südlich benachbart
von Delden lagen 3. T. die 1011 Quli 2) an Bamberg über—
tragenen Güter, die sich um Her s bruck, ebenfalls eines der
späteren ümter mit begrenzten Gerichtsbefugnissen, grup-
pieren.“)

Auch der etwas weiter östlich von Delden gelegene Bam—
berger Besitz an der Dils, das spätere Amt Dils eck, wird
schon auf eine Schenkung Heinrichs II. zurückzuführen sein,
wenn die Urkunde darüber auch nicht erhalten ist.“!“)

Erinnern wir uns aber, daß Her s bruck aller Wahrschein-
lichkeit nach zu den dem Markgrafen Heinrich von Schweinfurt

A u. B besonders zahlreich rings um den Veldenerforst aufgeführten bisch.
Besitzungen reichen nach Süden nur bis Achtel und Loch. — Hingegen wird
Urbach 1119 von B. Otto J, an Kl. Michelfeld überträgen, Loos-
horn 1I1S. 133, wofür ein anderer Erwerbstitel sehlt. So scheint mir
die Konjektur Urbach für Runbach wahrscheinlicher. — Velden und Auer
bach erscheinen auch späterhin gemeinsam unter den Bamberger Truchsessen
lehen— Moritz Sulzbach J. S. 221 f.

210) 1119 Mai6erhielt Kl. Michelfeld von B. Otto J. v. Bbg. außer
den rings um das Kl. gelegenen Ildern und Wiesen auch „vom Waldeeinen Teil bis zum Wege gegen Mittag, der sich quer durch den Wald
erstreckt und gegen Abend mit der (Pegnitz)Brücke bei Sebere ausläuft“,
Looshorn II. S. 132. Das ist wohl der Weg e e DieBamberger Forstgerechtsame, Zeidelweide, Leistungen der Forsthuben lassen
— nach den Urbaren A u. Benach Osten bis zur Linie Gaissach—PrunncausenWildenhof —Eggenberg — Achtel Klausen verfolgen.

211) Urbar A fol. 54: MuACh opidum proprietas est Ppi.,
thelonésum.. iudicium — fol. 55 v: Velden opidum est proprietas Epi
et ibidem aree, macena, iudicium et cetera sicut in awerbach per—
tinet ad Epm omni iure — 1144 verlegt B. Egilbert den Markt von
Michelfeld nach Auerbach, LSoshorn II G. 388.

213) Urbar A. fol. 54v: item eps. aut suus ofciatus debet in hiis
quatuor ofciis videlicot Hersprukk, Vilseeck, awerbach et in Velden
omnia iudicare praeter de furtu et homicidio et causis mortis (die
hohen Rügen!) — Frb. Bufol. 541 v: (Bericht von 1568) „Item erstlich
soviel im Amt Veldenstein die fraisch anlangt, hat u. gn. F. u. * v.Bbg. kein einzige fraisch im gen. Amt V.; dann zu markh Neuenhaus
aus und im Schloß V., sonsten gehört alle fraischliche händel der churpfalz,
Brandenburg und denen von Nürnberg zu“.

2123) DRII no 234 quaedam nostraé proprietatis loca Furihinobach
(Förrenbach sdöstl. Hersbruck) Raderihespruo α (Hersbruch), Fo-
—XR 8 Crum bunbaeh (O,. u. U. Krumbach ndw. desneitana (Schnalitach ndw. O. Krumbach, Ristilibaoh (irch-
rüsselbach), AtetiIing ün (Ittling BA. Forchheim) dieta in pago Nort-
gouus éi in comitatu Heinrici comitis sita ... una cum omnibus
sorum pertinentiis.

219 n Vilseck gehörte wie Auerbach, Velden u. a. zu den Bam
berger Truchsessenlehen der dohegstarngen oben Anm. 209 und Res.ßBufen. S. 86 castrum Velsecie auch in der Vita S. Cunigund. (gaso.
XIII) c. 60 88 IV G. 826 genannt.215) Obhen S. 61 u. 71f.
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nach seiner Empörung entzogenen Reichslehen gehörte,““) so
kreten diese reichen Schenkungen im nordwestlichen Nordgau
in eine aufallende Beziehung zu dem Derfahren des Königs
gegen das Schweinfurter Haus.

Diese Beziehungen lassen sich aber auch noch weiter verfolgen:
In Beilngries, welchen Ort Heinrich II. schon 1007 (Nov.1)
an Bamberg gegeben hatte,“?) läßt sich auch Schweinfurter
Besitz nachweisen.“)

Das der markgräfichen Burg Ammerthal benachharte
Amberg muß ebenfalls schon durch Heinrich II. an das Hoch-
stift gekommen sein, denn die Derleihung von Gerichtsbann,
Markt, Zoll, Schifahrtseinkünften und sonstigen Gerechtsamen
daselbst durch Konrad II. 1034, (April 24) »18) setzt den dortigen
Bamberger Besitz bereits voraus. Dielleicht hängt die Schenk-
ung von Lintowa, worunter CLintach bei Amberg verstanden
sein kann, im Jahre 1011, Juli 2 damit zusammen.“)

Selbst in den von der Nordgaumark abgetrennten engeren
Derwaltungsbezirken, der marchia Napurg und der marchia
Champiae, die heinrich von Schweinfurt nach seiner Begna-
digung im Jahre 1004 zurückerhalten hatte,““) läßt sich auch
Bamberger Besitz feststellen. Der Markgraf muß in dieser Ge—
gend reich begütert gewesen sein, zumal er, wie Doeberl nach—
gewiesen hat, das Münzrecht in der Niapurch civitas be-
saß.“) In der Mitte zwischen diesen beiden Orten aber liegt
die Besitzgruppe, die Bamberg im Jahre 1007 (Epril 28),“*)
noch vor dem Tode des Markgrafen (Sept. 18), erhielt: Es
waren die Orte Siukinriut(7),““) Retsiʒ inferior (Denigrötz),
Tenindorf (Diendorf), Ziguotilinlant (Gütenland), Zihulli-
gztett (Hillstetten) mit all ihrem Zubehör, südl. und östl. von

210) DEHII no 159 locum BiIIIIBEEILGMQZ dictum in pago Nordgonue
et in comitatu Beringeri comitis — in der gleichen Gegend ferner:
DEAII no 144 nostraé quendam proprietatis locum Sam baeh
Hohenschambach bei Hemau) diectum in pago Nortgouue et in çomitatu
Berangeri comitis ftum,. cam omnipus eius pertinentiis (darunter
villis, aecclesiis, capellis,..

2i7) Tr. Fuld. c. 4 no 136 Otto dux (von Schweinfurt, Herzog von
Schwaben) trad. an Fulda duo oppida in régione Noricorum Berpartes-
huson et Bilingriz mit gubehör und familiis — jedoch sicher nicht die
ganzen Orte, vgl. Heidingsfelder, nmo 197.

2185) DKonr. II no 207.
2105 DERII no 233 quendam nostrae propriotatis locum LIDtowa

dietum in pago Nortgovue et in comitatu Henrici comitis situm.
2207 HDoeberl, Vordgau S. 17.
221) Doeberl, Nordgau S. 71.
222) DEII no 365.

223) Meist mit Zengeröd BA. deegt erklärt, der Ort liegt aberaufallend weit ab von der sonst geschlossenen Gruppe.
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Neunburg a. Wald. Zwei Jahre zuvor 1015 (April 17)9 waren
weiter westlich, im Süden von UAabburg, die Orte Suarzinvelt
Schwarzenfeld) und Weilindorf (wohl Weiling östl. davon) an
bamberg gekommen. Wenn dieser kleinen Besitzgruppe auch
niemals größere Bedeutung zukam, so ist die Möglichkeit doch
aicht ausgeschlossen, daß diese Orte, die der Kaiser als sein
Eigentum bezeichnet, zu den Konfskationsgütern von 1003
gehörten und somit eine Schmälerung des markgräfichen Be—
itzes auch in dieser Gegend eintrat.

Die nachbarliche Derbindung der Bamberger ERusstattungs-
güter quer durch den Nordgau hindurch mit den Besitzungen
heinrichs von Schweinfurt ist eine zu aufallende, als daß an
bloße Zufälligkeiten gedacht werden könnte. Die Absicht, die
der König meiner Überzeugung nach mit der Gründung des
Bistums Bamberg in Wahrheit verband und die er während
seiner ganzen Regierungszeit folgerichtig ausbaute, eine wirk-
same Sicherung gegen das im östlichen Franken und im Nord-
gau zu allzu großer Macht gediehene Schweinfurter Haus zu
schafen, prägt sich auch in der RAuswahl der Ausstattungsgüter
aus.

Allerdings bildeten diese auch in der Gegend ihrer dichtesten
cagerung kein geschlossenes Gebiet, sie waren wie alle Groß-
grundherrschaften des Mittelalters von fremden Besitzungen
durchsetzt.

Die Stellung der Bamberger Stifter und Klöster,
deren Besitzentwicklung zu dieser Zersplitterung weiterhin bei—
tragen sollte, war zunächst noch durch das Eigenkirchenrecht be—
stimmt. Gleichzeitig mit und kurz nach der Bistumsgründung
traten am Bischofssitz Bamberg das Domstift, das Kollegiatstift
5t. Stephan und das Benediktinerkloster St Michael ins
ceben.

Das Domst ift, die Genossenschaft der Domkanoniker, (ka-
nonici in episcopali sede coenobite deo servientes) scheint
nach gewissen Anzeichen aus einem schon vor der Bistums-
gründung vorhandenen KRollegiatstift, den „St. Georgen-
brüdern“ hervorgegangen zu sein.““) Eine besondere Bedeu—
tung kann diesem kleinen Stift, das vermutlich Heinrich II.
als herzog von Bayern oder sein Dater gegründet und zu
ZEigen besessen hatte, nicht zugekommen sein. urkundlich wird

* DERII no 334.225) H. Weber, Die St. Georgenbrüder am alten Domstift zu Bam
berg, Ibch. d. Lyzeums in Bamberg 19, 1894.
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es niemals erwähnt. Wir wissen daher auch nichts über seine
fusstattung, die es beim Übergang in Bischofshand gelegent-
lich seiner Umgestaltung zum Domkapitel mitbrachte. Diel-
leicht stand es mit der Marienkirche, der späteren „Oberen
Pfarre“, in Derbindung und erklärt sich daraus, daß die grund-
herrlichen Rechte des Domkapitels sich hauptsächlich über den
kKaulberg ausdehnten. Die Schenkungsurkunden Heinrichs II.
an das Kapitel sprechen ausschließlich von Zuwendungen in
weiterer Entfernung von Bamberg. Sie waren mannigfaltig
und kaum weniger zerstreut über die verschiedensten Gaue
Süddeutschlands?) wie das Bistumsgut, exwiesen sich aber
doch schon bald als unzureichend für die Bestreitung der
Pfründen.

Don der Schenkung des in unserem Zusammenhang wich-
tigen Ortes Fürth war schon die RKede.““) Als südlichster
Punkt der Bambergischen Besitzungen an der Kegnitz und ohne
unmittelbaren Zusammenhang mit dem bischöfichen Territo—
rium bot er sich auch in spüterer Zeit den Eingrifen benach-
barter Caiengewalten nur allzuleicht an.“) Schon Bischof
Eberhard verwendete ihn mit Zustimmung des Kapitels bei
einem langwierigen Tauschhandel mit einem benachbarten
Grafengeschlecht, das Erbansprüche an verschiedene Bistums-
güter erhob. Die Besitznahme der Herrschaftsgüter Ouraha
(Herzogenaurach) und Zenni (Cangenzenn), die Heinrich II.
1021 dem Hochstift übertragen hatte, zögerte sich, wie wir aus
einer nach des Kaisers Tode ausgestellten Urkunde Bischof
Eberhards erfahren,““) noch hinaus. Eine Frau Irmingard,
wahrscheinlich die Witwe jenes Grafen Chunrad, von dem der
kaiser diese Güter erhalten hatte, behielt sie, wohl als ihr Ceib—
geding, noch zurück. Erst durch die Hingabe des domstiftischen

220) 1007 Novp. 1Pfoerrin 4— (BA. Ingolstadt Obn.), PRIIoI5— 1007 Rov. LHolzheim (BaA. Altötting Obn.) no 153 — 1018 Febr. 8
—A 38 Altötting Obn.) Andiesenhofen (BA. Ried,
OOesterr.) Weilnbach (BA. Eggerseden Nbn.) no 382 — 1019 9 önningen (Kr. Neuwied, RB. Coblenz) no 417, — Ein „Ebenmaß“ der
Ausstattung zwischen Bistum und Kapitel (S. HirschPapst 11
S. 126) kann danach kaum Iehenptet werden.

227)y DEII no 153 1007 Nop. 1—- Das Feyehen in vuerto wird1259 (MBoie. V S. 163, XII GS. 402, Looshorn II G. 744) und 1266
Eooshoærn II S. 752) an Nürnberger arger verpfündet.25) Uber die Streitigkeiten mit den Markgrafen von Brandenburg:
(J. N. J. Lorber von Stöxchen) Die durch die allgemeine deutsche
und besonders Babenbergische n —8 .und standhaftverthätigte Landeshoheit des K. Biß, und Fürstenthums Bamberg über den
Vort ecey und das gesgmate Amt Furth guit Cod. prob. dipl.) Bamherg 1734, W. v. Lanckzolle, Gesch. d. Bildung des pr. Staates 1 Ber
lin 1828. S. 190.

220) MU2, Looshorn, 1I S. 333.
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Fürth ließ sie sich zur Abtretung bewegen. Der Bischof über—
gab hierauf den „hof Ouraha mit seinem auf der Westseite
der Regnitz gelegenen Zubehör im Land und Gebiete der Sran—
ken“ »2e) an das Domkapitel und bewilligte den Kolonen Holz-
rechte, Zeidelweide und Schweinemast gegen bestimmte jährliche
Abgaben in dem östlich der Regnitz gelegenen Teil des bischöf-
lichen Forstes.“) Doch wurde bestimmt, daß nach dem Tode
der Frau Irmingard das Domkapitel das ihm ebenfalls über
tragene Zenn zurückgeben und dafür sein Fürth zurück-
erhalten solle. Dieser Ort war ihm also schon bald nach der
Sschenkung wieder entzogen.

Es ist sehr bezeichnend für die Kechtsstellung des Kapitels
in jener Zeit, daß bei diesen umfänglichen Tauschgeschäften noch
durchaus der Bischof als die für das Domstift handelnde Per—
sönlichkeit auftritt, wenn auch die Zustimmung der Brüder
ausdrücklich erwähnt wird. Über das noch beanspruchte Ober-
eigentumsrecht des Bischofs am Kapitelsgut kann auch die
Tatsache nicht hinwegtäuschen, daß die königlichen Schenkungen
das Domstift als eigene Kechtspersönlichkeit behandeln. Sehr
bald freilich machte sich auch hier die völlige Trennung der Be—
sitzungen, Einkünfte und grundherrlichen Kechte des Kapitels
von jenen des Hochstifts und der bischöfichen Tafel geltend,
wie sie der schon seit dem 9. Jahrhundert in der deutschen Kirche
durchdringenden Aufösung der vita communis zwischen Bi-
schof und Kapitel entsprach.“) Ja der wachsende Einfuß des
Kapitels auf die Derwaltung des gesamten Kirchengutes nahm
in der Folgezeit seinerseits das Konsensrecht zu allen bischöf-
lichen Rechtshandlungen in Anspruch.

Die Wandlung zeigt sich schon unter Bischof Eberhards
lübernächstem UNachfolger Hartung (1047 -1065). Er versuchte
vergeblich das Herrschaftsgut GQuraha dem Domkapitel wieder
abzunehmen, mußte vielmehr im ordentlichen Kechtsverfahren
die Dergabung Eberhards in vollem Umfang bestätigen.“)

Gesicherter entwickelte sich der domstiftische Besitz zu St a f
felstein im Maintal. wiewohl er dem Schweinfurtischen

2320) eandem cortem Ourahna cum omnibus appendiciis suis sitis in
altera parto Ratenze terra scilicet et terminis franchorum servis,
ancillis, areis, terris usw... ad stipendium fratrum nostrorum ter-
minavimus ...

224). Für die —— der — in Getreide, Eiern undKäse bestehenden „Forstrechte“ ist diese Na— richt besonders lehrreich. Es
sind vertragsmäßig entstandene deiangen die mit alten, markgenossenchaftlichen Rechten nichts zu tun haben.22)A. Poseschl, Bischofsgut und mensa episcopalis, II. Bonn 1909
S. 63 f, Werminghof, VGEK. S. 145.

22333 M 29 Looshorn, J SG. 359.
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Cichtenfels benachbart lag. Diese Erwerbung ist vermutlich
auf ein Tauschgeschäft mit dem Kloster Fulda zurückzufüh—
ren,““) das in diesem Zeitraum seine Obermainbesitzungen
nach und nach aufgab. 1130 verlieh Cothar II. dem Dom-
kapitel Markt, Bann- und Zollgerechtigkeit zu Stafelstein
und sicherte den Besitz durch die Immunität.“)

EAber auch aus dem Schweinfurtischen Hausbesitz, dessen
Ausdehnung bis in den FJrankenwald hinein sich hieraus zu
erkennen gibt, kamen Güter an das Domkapitel: 1024
(März 8) wandte Heinrich II. der Uutzung der Kanoniker ein
herrschaftsgut in der villa Slopece (Schlopp B.E. Stadt-
steinach) im Radenzgau in der Grafschaft des Grafen Adalbert
zu, das bisher Hicila, die Tochter des (Mark)Grafen Otto (von
schweinfurt) innegehabt hatte.“)

Unmittelbar nach der Gründung des Bistums und der Er—
richtung des Domstifts entstand auf der Erhebung südlich der
Kathedrale das Kollegiatstift St. Stephan, das im
Jahre 1009 bereits eine Schenkung erhielt.“““s) Während zum
Domkapitel der Zeitsitte entsprechend und von Heimo ausdrück-
lich bezeugt, damals nur Edelfreie Zutritt erhielten, war das
neue Stift für Ceute geringeren Standes, also schon damals
wohl für Söhne der Ministerialität, anfangs anscheinend auch
für Frauen bestimmt.“) Wahrscheinlich im Jahre 10185 folgte
dann auf dem hügel nördlich des Dombergs auf dem mons
monachorum, das Benediktinerbloster St. Mi—
chael,) frühzeitig eine Pfanzschule der Wissenschaft und
kirchlichen Kunst. Beide pfegten später mit Nachdruck die Tra-
dition ihrer kaiserlichen Gründung und Husstattung, die na-

234) Uber den Fuldaer Besitz um Stafelstein oben S. 42.
s) MBoic. 29, JI no 455 — Looshorn IISG. 71.
256) DEHII no 506 tale praedium, quale Hicila, flia comitis Ottonis

in villa Slopece in pago Ratenzgowe et in comitatu Adalberti comitis
habuit (mit Pertinenzien). — Hicila ist zweifellos die meist Vilixa ge
nannte —8 Abtifsin von iedeninee in Regensburg, Stein,daus Schw. S. 40.

237) DUII no 208.
228) in eodem loco eXttra urbem versus meridiem construxit eoele-

siam in honore sancti Stephani protomartiris, ut, cum maiori—seilicet
3. Petri et s. Georii — solo-nobiles et ementiores persone admitteren-
tur, hie minores et mulieres in Christi militiam ordine canonico looum

assumondi ppurgt d — ex uez Aie1185),S.545f.—Zur Gründung: r Papst .88 — L0as-—8 IJ S. ls — Hauck KG9. 111 4 ing
2209) —A— II1 S. 96 — Looshorn IJ, S. 224 f. —

dgegte KGoD. TII G. 428. Die Freiständigkeit des Klosters wird von
.Lahner, die ege Benediktinerabtei In Vierhern zu B., 61. BB. 1880S. 16 bestritten. Nähere Untersuchungen fehlen.
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mentlich in den Michelsberger Chronisten'“) und Urkunden-
schreibern des 12. Jahrhunderts eifrige Derfechter fand. Die
moderne Jorschung hat freilich gerade jene Urkunden des
Klosters, die von Heinrich II. als Gründer und Dotator spre—
chen,“) als Fälschungen des 12. und 13. Jahrhunderts er
kannt.““) Gleichwohl hat jene im 12. Jahrhundert entstandene
Tradition sich hartnäckig bis in die Gegenwart behauptet.““)
Deutlich erklärt jedoch der Kaiser in der echten Urkunde von
1017 (Mai 8) gerade von der Hhauptmasse der Klostergüter, daß
er sie auf Bitten Bischof Eberhards der bischöfichen
Kirche geschenkt und Eberhard sie sodann an St. Michgel über—
tragen habe.““) Die Gründung des Klosters Michelsberg durch
Bischof Eberhard und nicht durch den Kaiser muß heute als
historische Tatsache gelten.

Unter den 1017 (Mmai 8) bestätigten Gütern'““) des Klosters
gehörten das nördlich von Bamberg am rechten Mainufer im
Banzgau gelegene Rattelsdorf und das im Radenzgau
(in der würzburgischen Pfarrei Connerstadt) gelegene Etze 1s-
kürchen bald zu seinen wertvollsten Besitzungen. Beide in
der Würzburger Didzese liegenden Haupthöfe hatte Heinrich II.

240) Frutolf, Chron. univ. Praefatio S8 VI G. 192, Dni. inc. 10168...
fundamenta ipsius monasterii locata sunt, Heimo Woegy bei Jafsé6MBamb. G. 545 f., Dbo (Praéfatio) bei Jafé a. a. O. S. 5388.

8 DRII no B6120, 522, 6123.2425 9. Bloch, Die Urkunden K. Heinrichs II. für Kloster Michelsberg
zu Bamberg, NA. 19, insbes. S. 610 f. 628, 628 5.

242) Außer bei HarschPapfst und Lops horn neuerdings noch
bei G. Goepfert, Die Anfänge der Stadt Bamberg, 77. BB. u. Ihb.
1919/21 GS. 1d u. W. Neukam, Immunitäten u. Civitas in Bambera
78. BBug. 1925 S. 204 und 206.

⁊44) DBEII no 366. — Das schließt nicht aus, daß der Kaiser nicht
auch später einzelne Güter unmitteibar an das Kloster übertrug, so 1016
Dtt. i1 propriètatem in loco Suindelinga (Sindlingen, BA, Höchst
u. m DEHII no 856. sIoIs]) predium Gimmasehim (Ginsheim,KA. Großgerau, Hessen), eine Schenkung des Kaplans Rothard, DEAII
no 389 u. 390, 1018 Juli 1 praedium Lantherishofs«e 6antershofen,
CA. Ahrweiler, Pr.), unbeerbtes Gut DERII no 414.

⁊at praedia. .. eidem sedi principali legitime collata et a se (L. 0.
episcopos per manus advocati iam eo tradita... in pago Wedereiba
in comitatu Bruningi comitis Sckersstein (Schierstein,LA.Wies—
baden), in Banzgowe vero in comitatu Gerhardi comitis Radolfosthortt
sRattelsdorf, BA. Stafelstein), in Radenzgowe in comitatu Adal-
berti comitis Ezzilinchiricha (Etzelskirchen, BA. Höchstadt a. Ap,
in Gouligowi in comitatu Gumbperti comitis Wallibehusen (Welb—
husen, BA. Ufenheim) et Rodeheim (RKodheim e in Woerin-Towe in comitatu Geremanni cowitis Werits (Schnackenwerth,
BA. Fensrth in Folchfelda in comitatu Tiemonis comitis VufordiWonfurth, SA. Saßfurt), in Bathiniegove in comitatu deruadi
domitis Pudenbrunnen (Gaubüttelbrunn, BA. Ochsenfurt)y, in Tu—
fergowe in comitatu Heilonis comitis Tiedonhusen, Gietenhausen,
BA. Pforzheim) cum omnibus eorundem pertineneiis humanis usibus
quoduomodo oportunis ... — vgl. dazu die Fälschung DAII no 6b22.
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samt den zugehörigen Dillen, Mancipien und CLiegenschaften
vom Kloster Fulda eingetauscht,“?) das es vor nicht allzulanger
Zeit vom Markgrafen Heinrich von Schweinfurt erhalten
hatte.“) Ebenfalls von Fulda scheint der Kaiser die Orte
Wazerlosen (Dürren-oder Weichenwasserlos H.G.
A—
dorf) eingetauschts) und durch den Bischof an St. Michael
übertragen zu haben. Das Kloster Michelsberg rückte somit
hauptsächlich in den Besitz Fuldas im Radenzgau ein.

Wonfurt, dicht südöstlich von Theres im Polkfeld, tauschte
der Kaiser hingegen 1015 (Jebr. 15) vom Kloster Hersfeld mit
anderen Gütern im Gollach- und Werngau ein.““) Bischof
Eberhard übertrug es an Michelsberg.““') Don dieser Schen-
kung zu unterscheiden werden jedoch die 3zx3 Hhufen zu Vuun-
kurtin sein, die der Bischof nach dem merkwürdigen von Gie—
sebrecht“) mitgeteilten Michelsberger Güterverzeichnis des
12. Jahrhunderts gelegentlich eines Tausches dem Kloster
übergab. — UNach der gleichen Guelle, die sich jedoch deutlich
schon von jenen Fälschungen beeinfußt zeigt,“?) erhielt Mi-
chelsberg auch die curtis Zilin (Seil BA. Haßfurth, nicht
Marktzeuln, BA. Cichtenfels) und zwar angeblich unmittelbar
vom Kaiser, der sie dem Markgrafen Adalbert von der Ost-
mark abgetauscht habe. Bischof Eberhard tauschte jedoch Zeil
nachher dem Kloster gegen 30 Mansen in Sbelsfeld, jene
35 in Wonfurt und 3 in Eremescesdorf (Ernersdorf, BA.
Beilngries Opf.7) wieder ab.“*) —Diese bischöfichen Tausch-
geschäfte vollzogen sich, wie das Kloster in dem erwähnten
Güterverzeichnis klagt, nicht immer zu seinem Vorteil. Hin—

240) 1015 Mai 11, DER II no 385: duas cortes Ratolfesdort et Tzelen-
kyriecha cum cunctis earum pertinentiis, villis, utriusqus sexus man-
eipiis agris campis ... venationibus.. molendinis, piscationibus...
ogl. die Fälschung DA II no 528, Blosch S. 610.

247) Bgl. oben S. 59.
248) Die hierüber ist nur dem Zusatz Eberhards von Frlda zu

der kais. Wildbannschenkung in der Mark Lupnitz von 1014 Dez. 30 in seinem
—V
auch' die Möglichkeit oöfen läßt, daß beide Orte als Zubehör von Rattels—
dorf an Kl. Michelsberg kamen. — UÜber die älteren Fuldaer Erwerhungenan diesen Orten oben 8 42, dazu Bbg. Urbar A fol. 23: EbIBGnN pro-
prietas est abbatis monachorum (ce. S. Michaelis) et advocatia est
episcopi.

240 Vgl. Anm. 245.
260) ebda.
251) O3. II* S. 600.
283) Das ergibt sich aus der Aufnahme der Zehnten, die nur in den

— eine Rolle spielen und der güfälligen Betonung der kaser—ich en Echenkungen. Das Verzeichnis kann also erst aus der 2. Hälfte des
12. Ihdts. ——— (Bloch, Se630, Anm. 4.)2603) Aber die Zent Zeil vgl. Exkurs II.
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gegen mußte dem Bischof die curtis Zeil, wie wir noch sehen
werden, der dortigen Zentgerichtsstätte wegen von Wichtig-
keit sein. Stärker noch als gegenüber dem Domstift treten
—
Michael hervor.

Auch das Recht der Abtswahl, das St. Michael auf Bitten
Bischof Eberhards von Heinrich II. erhalten hatte, konnte das
Kloster für seine Unabhängigkeit nicht geltend machen, da es
ausdrücklich an die Zustimmung des Bischofs geknüpft war.““)
In dieser Jorm wurde die Designation der Aebte in der Folge
zeit auch tatsächlich gehandhabt.“““) Die freie Abtwahl war
mit dem bischöfichen Cigenkirchenrecht nicht vereinbar.“) Sie
stand nicht einmal den vorher königlichen Abteien Bambergs
zu.)

Das Kollegiatstift St. Stephan bewahrte seit dem
2. Jahrhundert mit besonderer Liebe die legendenhaft ausge
schmückte Tradition seiner Gründung und Kiusstattung durch
die „jungfräuliche Königin“ Kunigunde.“*) Die historische
UÜberlieferung ist hier besonders dürftig. Eine einzige Ur.
kunde, — die Schenkung von Ering durch Heinrich II.““) —
spricht während des ganzen 1). Jahrhunderts für das Inter-
esse des Königshauses an diesem Stift. Aber auch hier begeg-
nen wir im 12. Jahrhundert jenen Fälschungen, die ebenso
wie in Michelsberg bestrebt sind, die Gerechtsame des Stifts
auf Kosten der Episkopalgewalt zu erweitern.') In den
Kreis dieser Bestrebungen gehört auch das ERuftauchen der
Gründungslegende; auch für St. Stephan hat Bischof Eber-
hard als Gründer zu gelten, bei der durch den Bischof zu voll-
— DEII no 866 monachis ... eligendi abbatem dedimus potesta-
tem .., salvo statu et assensu pontifcali.. 0 Bloch, S, 6383.
wigh pon B. Otto J. und 1160 von B. Eberhard 1II. Näheres bei

28 ü. S8hulte, Der Adel und die deutsche Kirche im MA,., Kir
chenrecht. Abholgn. hsg. v. Stuz 63, 64, Stuttgart 1910, 8. 215 - H.
di ch, Die ueitlehnndurtat feit dem Investiturstreit, Weimar 1913,

*2 So fehlt der zzsaß über die Abtwahl in DAAII no 162-167. Die
Abtei Stein nahm ihn in ihre — DHITI no 511 auf. Vgl. die Einfetzung eines Abtes in Gengenbach durch B, Hermann. (CCooshorn J
S422), die Absetzung einer Abtissin (von Kitzingen?) durch B. Günther
Cooshorn I'S. 388).

ãdẽ) Vita S. Gupnigundis c 1. 88 IV. G. 821 — uUrk.B. Leupolds J. von
1329 bei M. H. Schuberth, dist Vers. über d. geitr u. weltl. Staatsu. Gerichtsverfafug des Höchstifts Bamberg, Erlangen 1790 S. 87 —
dirs II S. 89.absy 1000 Dtt. 26, DRBII no 208: locum Eringuun. — vgl. Hirsch
Papst S. 88 Anm. 3.eH Vgl. die Vorbenierkungen Breßlaus zu DIII nob2o für Kl.
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ziehenden Schenkung von Ering wurde ihm ausdrücklich das
Kecht bestätigt, diesen Besitz „ju behalten, zu vertauschen oder
sonst nach Belieben zum Nutzen des Stifts damit zu verfah—
ren“. Wenn St. Michael und St. Stephan über hundert Jahre
später mit dem frommen Trug der Legende und dem bedenk-
licheren Mittel der Fälschungen die Tradition ihrer kaiser-
lichen Gründung verfochten, so wußten sie wohl, daß sie damit
der eigenkirchlichen Gewalt des Bischofs an die Wurzeln
grifen.

Noch im 11. Jahrhundert erweiterte sich die Zahl der bi—
schöfichen Eigenstifter, die den Domberg in Kreuzesform um-
lagerten. Bischof Günther (1057—1065) gründete jenseits
der Kegnitz „außerhalb der Stadt gegen Osten im Orte Tier—
stat“ (Theuerstadt, heute zu Bamberg gehörig) ein neues Ka-
nonikerstift, St. Gangolf. Tiemo, der wissenschaftlich ge—
bildete Presbyter von St. Jakob, der zwei Menschenalter
später die erste Nachricht hierüber vermittelt, nennt neben
dem Bischof noch einen „edeln Mann Reginold“ als Gründer
des Stifts.'') Auch ein Bamberger Bürger Eberhard scheint
an der Ausstattung namhaft beteiligt gewesen zu sein.“) Re—

29 Nis tribus ecclesiis (Dom, St. Stephan, St. Michael) postea per
Guntheéerum eiusdem Babenb. sedis quartum praesulem et per Réeginol-
dum quendam virum nobilem addita est quarta eéceclesia in honore B.
Mariae matris Domini et S. Gengolf martiris extra urbem versus
orientem in loco Tierstat sub ordine et professione canonica...
deimo, lib. IVu bei Jafé, MBamb. S. 546. — Ihm folgt wörtlich
Adalbert, Vita Heéeinrici II imp. c. 7, 88. IV S. 794. — Die Gründungs
zeit —3 .59) bestimmt sich nach dem ersten Bischofsjahr Günthers (10857)und der Bamberger Synode von 1059, April 13 (Jafé. MBamb. S. 497),
an der bereits ein Adalbertus decanus de duristat teilnimmt. (Uber die
Verwechslung von duristat — Theuerstadt mit Döringstadt, BA. Stafel
stein, durch——8 Bl. f. b. KG. 8 S. 11 u. Rusam, Beitr. ß b. KG.
IX S. 20, vgl. E. Kolde, Beitr. z. G. Wernine S. 837, der auf die richtigeErklärung des decanus de duristat bei Loos horn, I,S. 381 u. 477 ver
weist.) — Das Gründungsjahr 1063 erscheint erst bei Hofmann, An-
nales Bamb. XXXV., Ludewig 88 rer. Bamb. I S. 77, die erst um 1440

enden dert IG. g. Von hier ging dies Jahr in die meisten neuerenArbeiten über Baniberg über.— Ha üsck KEO. III S. 1016 setzt die Re—gierungsjahre B. e 1057 -65 an.
2605) Hieser Eberhardus cives babenb. wird erst in den Annalen

Hofmanns, a. a. O. erwähnt, hieraus scheint das von Schweit
zer AO. 11,3 1844 G. 102 benützte Iht Previer eines Kanonikers von St.Gangolf, wahrscheinlich aber auch Abt Andreas von oeg eschöpft gr haben, der in seinein Oatalogus abbatum fol. 30 v (RB Mse. 48 — 2.90) vgl.
—XX ger der K. Biblioth. zu Bamberg, bearb. v. H. Fischer III1912 S. 21) und seinem Fasciculus abbatum, fol. 70 v (RB Mse. 40, ebda.
S. 23) betichtet: Quidam vero eberhardus chorum eiusdem eéceclesiae
saxtruxisse fertur urige Mitt. d. Staatsbibl. Bombergqg); vgl. ucheg
De—— ayr. Annalen Nr. 132, Bl. f. Vaterlandskunde BS. 48, der ihn aber irctümlich mit dem bei Hofmann im Zusammenhang
mit Rinoldus Walpot auftauchenden Namen Woltawng zusammenwirft. —
Erst die nur in Abschriften des 16. Ihdts. erhaltenen Kaälendarien von St.
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ginold gehörte dem im Ostjurg und Frankenwald reich begü—
terten Geschlecht der Walpoten (von Zwernitz) an,“) ihm ver
dankte das Stift zweifellos seinen nicht unbedeutenden Be—
sitz um Hollfeld im Jura, den wir aus späteren Quellen ken—
nen lernen.““) Doch gewann das Stift noch auf länger hin-
aus keine größere Bedeutung, erst Bischof Otto J. hat Anfangs
des 12. Jahrhunderts den Kirchenbau vollendet.

Zu noch geringerer Blüte brachte es das weitere Kollegiat-
jttift St. Jakob, das Bischof Hermann im Jahre 1072 west-
lich der Domkirche „außerhalb der Stadt“ und der Domburg
aus eigenen Mitteln errichtete.““) Schon nach dem Tode des
ersten Stiftspropstes übertrug er das in ein Kloster umge—
wandelte Stift samt seiner Ausstattung an St. Michael.')
Bischof Otto J. der es im Jahre 1109 seiner alten Bestimmung
zurückgab und reich dotierte, erscheint gleichsam als sein
neuer Gründer.

Dersucht man sich die Besitzungen des Keichsfürstentums
Bamberg beim Tode Heinrichs II. im Kartenbild zu veran-
schaulichen, so gewinnt man trotz der Fülle der Ausstattungs-
urkunden nur eine bald lockerere, bald dichtere Häufung von
Uamen jener rtlichkeiten, in denen sich Bischofs-, Kapitels-
oder Stiftsgut befand.““) Es läßt sich nicht einmal mit Si-
cherheit feststellen, ob sich die Grundrechte der Bamberger
KCirche über diese Orte in ihrem vollen Umfang erstreckten.

Hangolf machten ihn zum Grafen: April 4. Obiit Vberhardus comes fun-
Jator écelesie nostre (Kalendar 11), Sch weitzeer, Calendarien des ...
Fürstentums Bamberg, 7. BB. 1844 G. 148.

5 Kalendar IIu. III, Schweitzer S. 113 u. Schriftprobe. —Thronik des Andreas v. Michelsberg a. a. O.: cooperante (an der Er
bauung durch B. Günther)..reginoldo walpoto, nobili et ingenuo viro.
—A
WValboto comite Wolfesuuaccio, was Usser mann, Rp. Bamb. c. pr.
S. 270 übernahm und wodurch der unmögliche „Graf Reinold Walbot von
Wolfsrack“ (N) als Stifter von St. G. auch in die neuere Literatur überging,
vgl. Leitssch uh, Bamberg in Semanns Slg. Berühmte Kunststätten
S. 117 — Gie Walpoten waren niemals Grafen (unten Kap. 5), der Name
des nördl. v. Coburg begüterten, früh erloschenen Grafengeschlechts der
Sterker von Wolfswag (unten Kap. 5) ist von Hofmann willkürlich
beigefügt; vgl. auch Sch weitz er AO. 113 6. 104.

264) Lehenbuch von St. Gangolf 1417, BSEtA. Selekt. 2616.
266) Denique sextus eius sedis epise. Hermannus extra urbem ver-

sus occidentem in honore S. Jacobi apostoli, flii Zebedei, ecclesiam sub
ordine canonico iniciavit. Heimo, Lib. IV bei J at é, MBamb. S.hA5 f.— 1337 April 17 „Goczhaus zu S. Jacob gelegen bei der Burkmauer zu
Bamberg“. — Das — der Krypta 1072 nennt eine 8S8 XVII
S. 637 — — 2i. BBB. S. 1, Looshorn 1 S. 417) angeführte Altarinschrift.

—9 Lampert v. Hersfeld, ad a. 1075 88 V S. 219.
26075 Vgl. beil. Karte.
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Das Wesen der mittelalterlichen Großgrundherrschaft entzieht
sich der kathographischen Darstellung. Umsomehr gilt dies
noch für die Hoöheits rechte, die das Bistum bei oder bald
nach seiner Gründung erhielt.

Daß ihm, wie jedem reichsunmittelbaren Bistum oder Klo—
ster seit der Karolingerzeit, für seine gesamten Besitzungen die
Immunität verliehen wurde, ergibt sich schon aus der Be
stätigungsbulle Johanns XVIII. vom Juni 1007,202) die auf
Grund der Mainzer Derhandlungen erging, wenn auch eine
ausdrückliche kaiserliche Derleihung nicht erhalten ist. Püpst-
liche Privilegien, die wie das vorliegende auch Immunitäts-
bestimmungen enthalten, ersetzen auch, worauf Stengel ver
wiesen hat,““) in dieser Zeit engen Einvernehmens zwischen
Krone und Kurie geradezu kaiserliche Diplome. Sie unter-
stützen die königliche Gewalt über die Reichskirchen. So ist
das Diplom Konrads II. von 1034 (April), worin die Immu-
nitätsformel der Papsturkunde wörtlich wiederkehrt, nur eine
neuerliche Bestätigung.““s) Als erster Bambergischer Stifts-
vogt für die Immunitätsgüter erscheint schon 1015 der ad-
vocatus Thiemo.

Die Bamberger Immunitätsformel führt uns wieder auf
das PDerhältnis des Hochstifts zum Schweinfurter hause zu—
rück. In beiden Urkunden, der päpstlichen von 1007 und der
königlichen von; 1034, gehen der typischen Immunitätsformel
„nullus ibi comes ...“ die sonst ungewöhnlichen““) Worte
poraus: sancimus uti in .. .terminis et in rebus eiusdem
aecclesiae nulla sit infestatio yra nnorum,'“) nulla
potestas ibi per violentiam irruat.“) Die neuerliche Be-
stätigung Heinrichs IV. von 1058 (Sept. 25.)*9) ersetzte diesen
fAusdruck tyrannorum durch sive regum sive imperatorum,
womit sie den Sinn ofensichtlich veränderte. Denn unmöglich
konnte man bei der ganzen Haltung Heinrichs II. gegen das

206) Jaf 6-W., Reg. Pont. no 3954: Nullus ibi comes aut iudex
legem facere praesumat, nisi dquam (I) per concessionem gloriosissimi
regis. Heinrici vel Successorum eius episcopus loci iusdem deli beret...

79 Diplomatik der Imm. Urkunden S. 383.276) D Konr. IIIno 206 — UÜber die Papsturkunde als Vorlage vgl.
die Vorbemerkungen Breßlbaus ebda. u. Ihbr. II S. 107 — Stengel,
Imm. Urkdn. S. 3889 Anm. 5a — Nicht erst „Konrads JII. Imm. Urk.“ ist
daher der Ausgangspunkt für die Bamberger Immunität und Hochvogtei,
wie Rietschel, Burggrafenamt S. 105, annahm.

2711) Stengel, Imm. Urkunden weist S. 454 für den Gebrauch von
tyranni und S. 474 für infestare nur dieses eine Beispiel nach.

272) Die Papsturkunde fährt hier fort: vel aliorum quorumque pra—
vorum hominum.

2722) In der Papsturkunde folgt dieser Satz erst nach der nisi-Klausel.
274) UBoiĩc. 31, T no 181 — Stumpf no 2660.
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junge Bistum Könige und Kaiser unter den tyranni ver—
standen haben. Hingegen fndet der Ausdruck vielleicht eine
Erklärung, wenn man ihn als eine Anspielung auf die Zeit-
verhältnisse aufaßt, unter den tyranni also den Markgrafen
Heinrich von Schweinfurt und sein Haus versteht, von dem am
ehesten eine Beeinträchtigung der jungen Schöpfung zu er—
warten stand. Man könnte daran denken, daß die päpstliche
Kanzlei vielleicht an einen Ausdruck des kaiserlichen Schrei-
bens anknüpfte, das die Gesandten von Mainz nach RKom mit—
brachten.“) Im Jahre 1088 war bei der völlig veränderten
politischen Cage der Rusdruck tyranni unverständlich gewor-
den, weshalb man ihn durch den neuen Wortlaut ersetzte.“)

Umstritten ist die Frage, ob Bamberg bei seiner Gründung
auch Grafenrechte, vielleicht wie kurz zuvor Würzburg
ganze Grasschaften erhielt. Mit diesen Derhältnissen, mit
Immunität und Grafschaft, wird sich das 4. Kapitel be—
schüftigen. Dorauszunehmen aber ist, daß schon 1015 unter
den großen Dasallen des Hochstifts auch der comes Adalbert,
der Graf des Radenzgaues, auftritt, in dem man nicht, wie
man häufg annahm, den gleichnamigen Detter Heinrichs von
Ssschweinfurt aus der österreichischen Cinie, sondern bereits
einen Angehörigen des im Rangau beheimateten Grafen—
hauses der Abenberger erblicken muß, das in der Geschichte
des Bistums eineso bedeutende Kolle spielen sollte. Mit der
größten Wahrscheinlichkeit ging somit von den dem Mark-—
grafen Heinrich 1003 entzogenen Grafschaften jene des Ra-
denzgaues mit der Gründung des Bistumsin bischöfiche
hände über. Diese Grafschaftsverleihung mußte nicht nur in
dem gegen die Schweinfurter gerichteten lokalen Interesse
sondern in den allgemeinen Richtlinien der Politik Hhein-
richs II. gelegen sein. Nicht weniger als elf Fälle sind ur—
kundlich überliefert, in denen der Kaiser die Macht geistlicher
Keichsfürsten durch die Derleihung von Grafenrechten
stürkte.“) Die geistliche Herrschaftsgewalt am Obermain er-
hielt damit einen sichernden Kückhalt für die Erfüllung ihrer

2780) Oder sollte man geradezu eine in Rom vorgelegte, heute verlorene
Stiftungsurkunde des Königs annehmen? Stengel, S. 378 weist eine
Reihe von Fällen nach, in denen Sde ripilegien jener — königlicheImmunitätsurkunden benützten. Auf jeden Fall wird zü beachten sein, daß
Eberhard, der für Bamberg ausersehene Bifchof, damals Leiter der königlichen Kanzlei und selbstverständlich in die Absichten des Kaisers Maaißt
war.

220) Uber italienische Einfüsse Stengel G. 454.
227) Zusammenstellung bei Curs, g Gaue 1908, nicht vollzählig

bei — usck III S. 110 — vgl. auch W. Mies ner, Der üterarische Streitum die Herzogsgewalt in Franken, Würzburg. Diss. 1923; ungedr.



103 —

Aufgabe: als Stütze der Reichsgewalt an die Stelle der in
ihren Wurzeln getrofenen, bisher weitaus stärksten Caien-
macht Ostfrankens zu treten.

Wir haben mit Absicht zuerst die weltliche Ausstattung des
Bistums an uns vorüberziehen lassen. Denn sie vor allem
mußte ein klares Bild von den durchaus realpolitischen Zielen
vermitteln, die Hheinrich II. mit der Gründung des neuen
Obermainbistums verfolgte. Werfen wir nun einen Blick auf
die Ausdehnung seiner geistlichen Gewalt, so fnden
wir sie auch hier wie in anderen geistlichen Fürstentümern
durchaus abweichend von den Grundlagen des weltlichen Ter—
ritoriums. Sehen wir völlig ab von den außerordentlich zahl-
reichen, über ganz Deutschland zerstreuten Einzelbesitzungen,
die zur Bildung des Bamberger Staatesin rechtlicher Hinsicht
jedenfalls so gut wie nichts beigetragen haben, — allein in
Kärnthen gewannen die Bamberger Bischöfe landesherrliche
Stellung, — so lag die Masse der Husstattungsgüter zwar
innerhalb des geistlichen Sprengels, aber verhältnismäßig eng
gedrängt in der sfüdwestlichen Hälfte. Ja bereits die Nordgau—
schenkungen von 1011 lagen außerhalb.

Denn die Frankfurter Synode hatte als den Sprengel des
neuen Bistums jenen Teil der Würzburger Diözese festgelegt,
der durch den Radenzgau und einen kleinen östlichen Aus-
schnitt des Volkfeldes zwischen Main, Regnitz, Hurach und
Dierethbach, worin der Bischofssitz selbst gelegen war,“) ge-
bildet wurde. Der König hatte als Entschädigung 150 Hufen
im Orte Meiningen und den benachbarten örtlichkeiten ange—
boten.“) Der hartnäckige Widerstand des in seinem kirchli-—
chen Ehrgeiz getrofenen Würzburger Bischofs gegen den gan
zen Gründungsplan veränderte das Projekt nach zwei Seiten
hin. Einmal wurde, wie wir der endgültigen Tauschurkunde
von 1008 (Mai 7) entnehmen können.'s“) die Entichädiqungs-

⁊229) (Heinrich II.) quandam partem Vuircihurgensis dioeceseos, oo-
mitatun (hier — pagum vgl. Exkurs 11), videlicet Ratenzgouui
et quandam partem pagi Voletfelt dieèti inter fuvios Vraha et Ratenza
sitam ab Heinrico Wuirciburgensi episcopo frma ae legali commnta-
tionoe acquisivit DEII no 148.

170) tradens eécontra Vuirciburgensi aeclesiae OL mansos in vico
Meiningun dieto et in adproxime iacentibus locis.

280) DAII no 174 tradentes econtra eidem Heinrico episconpo suaeque
aecclesiae nostrae proprietatis loca in pago Grapfelt in comitatu voro
Ottonis comitis sita Meininga et Meiningeromarcham et Walahdorf
dicta cum omnibus eorum pertinentiis, villis, scilicet et utriusque sexus
maneipiis, aeclesiis, decimationibus. silvis, venationibus g —Wortl. gleichlautend in der Gegenurk. B. Heinrichs. — Uber den Umfang
2 II GS. 77 Anm. 2. — StumpfBrentano, Wzb. Im Urkdn.
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summe erhöht — der König gab nun Meiningen mit der gan—
zen dazu gehörigen Mark, sowie den Ort Walldorf mit reichem
Zubehör an Villen, Hörigen, Kirchen, Zehnten, Wäldern, Jag-
den usw., ja sogar noch eine in eigener Urkunde verbriefte
curtis Altechendorf,“s) — sodann aber wurde auch das an
Bamberg abzutretende Diözesangebiet um Einiges verklei—
nert: Die drei westlichen Pfarrsprengel von Wachenroth,
Mühlhausen und Lonnerstadt verblieben bei Würzburg.“)
Es blieben Würzburg aber auch, worüber allerdings erst die
späteren Derhältnisse aufklären, die Eigentumsrechte an den
bisher vorhandenen, umfang- und einkunftsreichsten Pfarr-
kirchen des Radenzgaues his hinauf an den Fuß des Fichtel-
gebirges. Uur in unmittelbarer Umgebung Bambergs brachte
der Tausch von 1017 eine reinlichere Scheidung der Episkopal-
gewalt. Der Besitz dieser altwürzburgischen Kirchen gab auch
die Grundlage ab für die Behauptung der bereits vorhandenen
umfänglichen Altzehnten.

Dollig ungeklärt, ja soviel ich sehe überhaupt noch nicht
aufgeworfen ist die Frage, seit wann sich die Grenzen des
Bbistums Bamberg nach Osten über den Frankenwald hinaus
in das Regnitzland ausgedehnt haben. Man fand die
Orte Tribel und (Boben-) UNeukirchen sow. Elsnitz als Bam-
bergische Grenzpfarreien zu Ende des 14. Jahrhunderts ge—
gen die Diözese Naumburg und folgerte daraus, daß sich der
kadenzgau einstmals auch über das Regnitzland erstreckt ha-
ben müsse.“*) NUachdem diese Anschauung nach den Dar-
legungen W. Wargs'““) endgültig als verfehlt gelten muß,
kann auch die Abtretung des Radenzgaues von Würzburg
an Bamberg nicht mehr als Grundlage für die Bamberger
Diözesangewalt im Regnitzland angesehen werden. Das wahr
scheinlichste dürfte sein, daß die Würzburger Diözese zu Be—
ginn des 1J. Jahrhunderts nach Osten überhaupt noch keine
feste Begrenzung besaß, ja die waldreiche hügellandschaft an

281) DERII no 175, ebenfalls 1008 Mai 7.
282) DEB II no 74: quandam Wirziburgensis dioceseos partem, comi-

tatum videlicet Ratenzgouui dictum exceptis tribus ecelesiis Wahhan-
rod et Mulinhusun ac Lonerstat cum capellis ad easdem aeclesiis re-
spicientibus et quandam partem pagi Voletelt dicti — videlicet a loco,
abi fumen Vraba dictum infuit Ratenzam et per descensum Ratenzae
asque in locum Piheriet Giereth, westl. Bamberg) dietum et per
ascensum rivuli, qui eandem villam dividendo praeferfuit usque in
eiusdem rivnli caput et ortum et a capite illins rivuli secun-
— quod rectius et vicinius potest veniri in supradictum fumenraha.

2s2) P. Oesterreicher,Denkwürdigkeiten16.46 f. — Loos-
horn IS. 6 — Weber, Bamberg 56. BB. S. 16.

284) Regnitzland S. 12 f.
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der oberen Saale damals überhaupt noch chrästlichen Cebens
entbehrte. Wissen wir doch, daß auch das seit Otto J. be-
stehende Bistum Zeitz, der Dorläufer Aaumburgs, sich nur
mühsam und wenig erfolgversprechend im Wendenland an der
Saale und Elster entwickelte.“) Möglicherweise hat dann
die Derlegung des Bischofssitzes von Zeitz nach Naumburg im
Jahre 1032 zu einer erstmaligen gegenseitigen Diözesan-
abgrenzung gegen Bamberg geführt. Bamberger kirchliche
Einfüsse im Kegnitzland aber kennen wir erst aus dem An—
fang des 13. Jahrhunderts,“) aus dem gleichen Zeitraum,
da die Macht der Meranier dort an die Stelle der erloschenen
Markgrafen von Giengen-Pohburg einrückte.

Das Gebiet im inneren Bogen des Fichtelgebirghufeisens
aber gehörte zum Regensburger bistumssprengel,““)
wie es auch überwiegend unter bayerischem Einfuß der Dipol-
dinger Markgrafen seit dem 11. und 12. Jahrhundert koloni-
siert wurde.“e) Daß KRegensburger Pfarrechte dabei an einer
Stelle, bei Bischofsgrün, über den Kamm des Fichtelgebirges
herübergrifen,“) ist auf diese von Osten her vordringende
lolonisation zurückzuführen, die den Bamberger Einfüssen
dort zuvorkam. Denn Bischofsgrün und die Gegend um Weis-
senstadt und den Rudolfstein fndet sich hauptsächlich im Be—
sitz eines ofenbar mit den Dohburgern aus dem VNordgau ins
Tand gekommenen Ministerialengeschlechtes von Hirschberg.“)
fuch hier kann somit die jüngere kirchliche Einteilung nicht
für die alten fränkischen Grafschaftsgrenzen ausgewertet
werden.

285) Hauck KOG. III S. 54.
2686) 1214 wird erstmals ein plebanus de rekkenze erwähnt M 120/757

— Rexkxkenze ist der Name der älteren Fiedeumg neben der die ouria, dieheutige Stadt Hof, entstand; vgl. H. Warg, Regnitzland S. 26.
1 * OsestErveicher,Denkwürdigkeiten1.St.S.51aufGrundeiner Matrikel des Bistums Regensburg von 14338.
a ded ae Nordgau S. 48 f. — H. Gradl, MEgrana 1Eger 1884 f. Einl. S. IXf.
280) Ein Verzeichnis der burggräfichen Kirchen und Kapellen saeo. XV..

BStA., Bgf. Gemeinbuch Nr. 2 P. 8317 rechnet Bischofsgrün, Pfarr
J und S. Erhardskäp. in das „Bistum Regensburg“ — ogl. auch
o. eege AO. VIII. 2 S. A, der das Verzeichnis als „Kur
surgel Durgar if. Kirchensystem i. J. 1440“ (mit ganz irriger Amtereintei-ung, die der des Or. nicht entspricht) abgedrucktßat Das Jahr 1440 hat
im Dr. keine gesicherte Grundlage.

00) Eine Aufzählung seines großen vesitzes, der Feste Rudolfstein mit—E eren Bergen, ac des — Fore
Bischofesgrunol) enthält das dennedee e — s von 1817 bei
b. Schutes, Dipl. Gesch. d. Hauses Henneberg, TI. Idhurausep1791, UB. z. Gesch. d. Grafen v. H., Sch —— Antells S. 58, val.
auch v. Reitzeen ste in,AOo. VIII, 2 8. 7 f.
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Genauere EAnhaltspunkte besitzen wir über die Erweiterung
der Bamberger Diözese nach Süden in den Nordgau und den
Eichstädter Sprengel hinein. Diese Erweiterung war,
wie die schon bald beginnenden Schenkungen zwischen Pegnit
und Schwabach vielleicht vermuten lassen, schon von Anfang
an ins ARuge gefaßt. Ellein erst nach dem Tode des starr—
köpfgen Bischofs Megingaud und nachdem Heinrich II. den
bisherigen Bamberger Domkustos Gundekar. gegen alle Ge—
wohnheit einen Mann niederer Herkunft, zum Bischof von
Eichstätt ernannt hatte, gelang es den Plan durchzusetzen.
Gleichwohl bedurfte es angesichts des Widerstandes der Eich-
stätter Bistumsvasallen und Ministerialen noch energischer
Dorstellungen des Königs. So ging — wahrscheinlich im
Jahre 1016 —der Landstrich zwischen Schwabach, Regnitz und
Pegnitz an das Bistum Bamberg über,“) wo sodann die große
Forstschenkung von 1021 auch weltliche Kechte an Bamberg
gab.

Senau genommen bildete jedoch nur die öst-westlich ver—
laufende Pegnitzstrecke die Diözesangrenze.““) Uber die Nord-
Südstrecke des Slusses grif der Bamberger Kirchensprengel
in eben dem Maße nach Osten hinaus als der VDeldenerforst
mit seinen östlichen Kanddörfern dem Hochstift gehörte.““)
Wenigstens darf die Husdehnung, die wir aus jüngeren Quel-
len kennen, hier wohl unbedenklich auch als die ursprüngliche
gelten.?)

Auf die Entstehung der Bamberger Archidiakonatsverhält-
nisse, die erst einer jüngeren Zeit angehören, haben wir hier
keinen Anlaß einzugehen. Doch erfordert die Stellung des
Bamberger Bistums zum römischen Stuhl noch einige
fAufmerksamkeit. In der nur bei Adalbert“) überlieferten
Bestätigungsbulle Johanns XVIII. vom Juni 1007 wird der

—3 ö im Lib. privil. A8. BStaA. Amtsbücherselekt 1188 fol. 19.der auch die Urbare A und Bienthält, nach dem Pontifkale Gundekars J.
883 VII S. 252 — Aber die näheren Umstände diefer Abtretung gr Heidingsfelder, Reg. v. Eichstätt no 135 — Hirsch II G. ss“7.

o2) Aber die Verhältnisse in Nürnberg: Heidingsfelder no 166.
*222) Nach dem ältesten Bamberger Diakonatsverzeichnis bei OQester-

veich er, Denkwürdigkeiten J1. Stt. S. XIl und Weber 56 BB. 189445
8. 78 waren gr der Pegnitz noch Bambergisch die Pfarreien Auerpach(dazugehörige Pfarrdörfer Looshorn II S. 538), Czirkendorf. Hopfenaw,
Lonigstoin. Auch Eschenfelden sfüdl. Königstein wird zuf. ROoos horne
S. 887 noch energen ewesen sein. Hingegen ist Schmalnohe schon 1184in der Eichstädter 9 nachweisbar.

294) So auch Heibingsfelder no 166.
2 Vita Heéeiurici II. imp. e. 1188 IV SG. 796 — 3-W. Resg. Font.

no J



107 —

Bischof von Bamberg als Romancd tantum modo mundi-
burdio subditus bezeichnet. Ein Nachsatz erklärt jedoch:
Sit tamen (eps.) idem suo metropolitano subditus atque
obediens. Gegenüber verschiedenen Dersuchen diesen schein—
baren Widerspruch zu versöhnen, hat Hhauck **) die Dermu—-
tung ausgesprochen, daß die Überlieferung Adalberts durch
die Einschiebung des Satzes Romano... subditus verfälscht
sei, zumal dieser in dem Diplom Konrads II. von 1034, das
sich sonst wörtlich an die Papsturkunde anlehnt, nicht ent—
halten ist. Man müßte dann aber auch den Teil der Arenga
der Papsturkunde für interpoliert halten, der einer allgemei—
nen Betonung der päpstlichen Derpfichtung zur Förderung
der Kirchen den Zusatz et maxime earum, quae specialiter
sub jure ac dominio nossstrae Romanae aeëcclesiae consi-
stunt, anfügt und damit schon die Sonderstellung Bambergs
andeuten will. Und selbst wenn wir von diesem Guellen-
zeugnis absehen wollten, so besitzen wir doch die feierliche Er—
neuerung des Ottonischen Paktes mit der römischen Kirche,
die Heinrich II. wahrscheinlich bei der Zusammenkunft mit
Papst Benedikt VIII. an Pfngsten 1020 in Bamberg ab—
schloß.“r,n) Unter die Dertragspunkte fndet sich hier auch
die Unterstellung des Bistums Bamberg unter den päpstlichen
Schutz (sub tuitione .. S. Petri) ausdrücklich aufgenom-
men.'“) Bischof Eberhard unterfertigt das Diplom unter den
übrigen Bischöfen als einziger mit dem selbstbewußten Zu—
satz Romane sedis subditus. An einer schon durch den
Willen seines königlichen Gründers geschafenen Sonder—
stellung Bambergs gegenüber den übrigen Reichsbistümern
kann somit nicht wohl gezweifelt werden. Der eigentliche In-
halt dieser Privilegierung ist freilich vielfach umstritten.?“)
Sie wurde teils auf das weltliche, teils auf das kirchliche
Rechtsverhältnis des Hochstifts bezogen. Cooshorn?o) wollte
Bamberg und seine Besitzungen von Heinrich II. „gleichsam zu
einem Teil des Kirchenstaates‘ gemacht wissen. Allein den
Unterschied zwischen dem Charakter der dem Papste unmittel-
bar beltätigten Besitzungen in Italien und dem Verhältnis

3 KED. IIIG. 424 Anm. 1.187) DEII no 427.
208) DEHII no 427: sub tuitione preterea s. Petri et vestra vestro-

cumque successorum pretaxatam episcopium Babenbergense oferimus,
ande sub pensionis nomine equum alhum faleratum eiusdem loci
opiscopo vos annualiterxr suscepturos sancimus.

200) H. Weber, Die Privilegien des alten Bistums Bamberg 9b. 20
München 1899 S. 326 f. und die dort besprochene Literatur— Wer
minghof, VGK. S. 69.

adoyr . 6. 244.
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Bambergs zur Kurie drückt der Wortlaut des von Heinrich II.
erneuerten Ottonischen Paktes mit wünschenswerter Deutlich-
keit aus. Während für jene das Eigentumsrecht des Papstes
ausdrücklich anerkannt wird,““) ist gegenüber Bamberg nur
von einer Schutzgewalt des römischen Stuhles die Rede.“)
Man scheint bei dieser Zestsetzung dieses unter den Reichsbis-
tümern durchaus eigenartigen Derhältnisses sich der Jormen
des Cehenrechtes bedient zu haben. Dafür spricht der RHus-
druck oferimus, namentlich aber die ausbedungene Leistung
des weißen, gesattelten Pferdes, das Bamberg sub pensionis
nomine dem Papste jährlich stellen sollte. Wissen wir doch,
daß gerade jene Klöster, die späterhin in einem lehenrecht-
lichen Derhältnis zum Bamberger bischof erscheinen, ihrer—
seits einen gerüsteten Hengst an ihren CLehensherrn zu über
geben haben.?)

Allein die aus den Urkunden von 1007 und ca. 1020 her-
vortretende Sonderstellung Bambergs, die wir in ähnlichen
Jormen sonst nur bei Reichsklöstern wiederfnden, beseitigte
wie bei diesen keineswegs die Rechte der Keichsgewalt und
das unmittelbare Derfügungsrecht des Königs über die
Reichskirche Bamberg.““) Die Immunitätsbestätigung Jo—
hanns XVIII.ec) besaß auch hier keinen „gegen das König-
tum gerichteten .. exklusiven Charakter“.?e) Man nimmt
siun weiterhin an,“““) daß jene päpstliche Oberlehenherrlich-
keit 1052 durch eine Tauschhandlung Heinrichs III. ihr Ende
gefunden habe und gründet sich auf den Bericht Ceos von Ostia,
wonach der Kaiser vom Papste den Bamberger Jahreszins
von 1000 Pfund Silber gegen hingabe von Benevent ab—
gelöst habe.“es) Diese Zinsleistung wird hiebei auf eine Be—

201) Osferimus insuper, frmamus et corroboramus tibi .-. (wie die
Ottonen) civitatem et oppida cum piscariis snis Reatem, Amiternam

.Hut in suo detineant ure prineipatuatque ditione.
202) Oben Anm. 298.
208) Hottzzelt, Bisch. Veit v. Bamberg S. 121.
1204J3 Stengel, Immunität J S. 386.
08) Nur darum handelt es sich sewstwerstandic in der mehrfach erwähnten Bulle. Ganz verfehlt ist es, wenn Weberr, Privilegien S. 328

aus ihr entnehmen will, daß hiedurch dem Bamberger Bischöf „Landes-
838 (i) und Reichsunmittelbarkeit aehen sei“ und er „für dasochstistsgebiet den Grafenbann erhalten habe“.z060) Stengel, Immunität 16. 384.

2079 Weber, S. 336 — S. Hirsch II G. 90.
3208) Chpron. II, 46 88 VII S. 668 — S. Hir 9 II S. 90machtnoch

auf einige andere Quellen nerere darunter Heinrich v. ReichenauS8 VG 182 3. J3. 1058, wonach Leo 1IX. damals kaiserlichen Besitz in
Italien bzw. Benevent erhalten habe, vgl. auch Webexr, S. 8335 f. —
Doch ist die Stelle bei Leo v. Ostig die einzige, die diese Erwerbungen auf
einen Tausch gegen Bamberg zurückführt.
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stimmung Heinrichs II. zurückgeführt. Gerade deshalb aber
kann diese ganze Nachricht nicht ohne Bedenken hingenom-
men werden. Läßt sich in den Urkunden Heinrichs II. doch
nirgends etwas von der Festsetzung dieser Zinsleistung auf-
fnden und gerade jenes wichtige Dokument, das mit der
Erneuerung des Ottonischen Paktes auch das Derhältnis Bam-
bergs zur Kurie regelt, spricht von nichts anderem als von
der Gestellung des weißen Pferdes. Und diese Cieferungs-
pficht hat auch weiterhin unverändert fortbestanden. Die
weitere Entwicklung zeigt nicht nur keine Minderung, son
dern im Gegenteil eine wachsende Verstärkung des päpstlichen
Einfusses, eine Erweiterung der päpstlichen Kechte gegenüber
dem Hochstift.

Diese betrefen aber vor allem die kirchliche Stellung Bam-
bergs, die Exemtstellung des Hochstiftes. Auch hier fehlt
es nicht an Stimmen, die eine Lösung Bambergs vom
Mainzer Diözesanverband, wenigstens in jurisdiktioneller Hin-
sicht, schon auf die erste Gründungszeit zurückführen wol
len,“») eine Tradition die schon bald von der Bamberger
Uirche ebenso eifrig gepfegt wurde wie andere im 12. Jahr-
hundert aufblühende Gründungslegenden. Allein die tatsäch-
liche, kirchliche Rechtsstellung Bambergs tritt aus mannig-
fachen Nachrichten des 11. Jahrhunderts doch allzu deutlich
hervor, als daß man der Tradition zuliebe diese schriftliche
Überlieferung hinweginterpretieren könnte.““) Es kann gar

200) Weber S. 330 f.
210) Die puen Belege seien hier zusammengestellt: 1007 B. Eber

hard von Erzb. Wil * von Mainz geweiht, Thietmar, Chron. VI. 286. 814 — 1024 B. Eberhard v. B. unter den Sufraganen, die beim Papste
für den gemaßregelten Aribo von Mainz eintreten. Sie klagen: allatae
sunt dignitatess. nostri metropolitani. Giesebrecht,
ag II S. 708 — 1023 B. Eberhard an der Mainzer Metropolitansynodezu Seligenstadt beteiligt, Vita Méinwerei II. U8 88 XI SG. 146 — 1049
B. Hartwig auf der Mainzer Generalsynode, Looshorn J. S. 361 —
B. Günther entschuldigt (1060—64) den Empfang des Palliums bei seinem
Metropoliten, Siegfrieb von Mainz und betont lediglich die Unterstegungunter den päpstlichen Schutz, JaféC. Udalr. no 27 68. 533 — 1074 Dez.
Gregor VII fordert Siegsried von Mainz mit seinen Sufraganen, darunterB. von Bamberg, vor die nachste Synode, — é, Bibl. rer.
Gerin. II, Berlin 1865 G. 141, Mon. Gregor. no II, 29 — B. Rupert
v. Bamberg (1075 1102) erbittet von Mainz die Bestätigung einer von
ihm verhängten Exkommunikation, Jafé O. Udalx. no S, 188 f. —
Weber' sucht S. 621 f. die Beweiskraft dieser Stellen durch ihre Ein—
schränkung auf die subsectio in causis canonicis (Konsekrationsrecht und

hinwegzuinterpretieren, kann aber für das Fehlen der
Mainzer Jurisdiktionsgewalt über den Bischof v. Bamberg nur das argu-
mentum ex silentio geltend machen. Und auch dieses läßt ihn im Stich,
denn Erzbischof Adalbert hat scen die Susspension über Otto J. vonBamberg ausgesprochen (S. 625). Daß sich „keine Andeutung fndet, daß
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kein Zweifel darüber bestehen, daß die Bamberger Bischöfe
sich während des ganzen 1). Jahrhunderts als Mainzer Suf-
fraganbischöfe fühlten und auch vom Erzstift als solche be—
handelt wurden. Die Unterstellung unter den päpstlichen
Schutz war lediglich eine Rechtsformel, die eine besondere
fuszeichnung und Sicherstellung des jungen Bistums gewähr-
leisten sollte. Sie hat aber an seiner kirchenrechtlichen Unter
stellung unter die Mainzer Metropole ebensowenig etwas ge—
ündert wie die Derleihung des Palliums, dessen sich die Bam-
berger Bischöfe seit 1053 erfreuten.“) Erst Innozenz II.
folgerte aus der Gestellung des weißen Pferdes, quod Ba-
benbergensis ci vitas specialiter ac proprie beati
Petri iuris existat,,) eine Tradition, die zur Ausbildung
der völligen Cxemtion im 13. Jahrhundert?!) wie eines be—
sonderen Rangvorzugs Bambergs vor den anderen deutschen
Bischöfen, selbst auf den Keichstagen,““) wesentlich beigetragen
haben mag. Heinrich II. hat auch in kirchlicher Hinsicht alle
Mittel für die Sicherstellung seiner Gründung ins Werk ge—
setzt.

Jassen wir zusammen! Heinrich II. hat in kluger und ziel
bewußter Einstellung die Macht der geistlichen Fürsten des
Keiches gefördert, um sie dessen Interessen nur umso stärker
einzufügen. Wieder wie in den Zeiten Ottos J. waren sie die
verlässigsten Stützen des Thrones. Es wirkt wie ein Symbol,
wenn wir die beiden mächtigsten geistlichen Fürsten Ostfran-
kens, Würzburg und Fulda, in königlichem Dienst das Stamm-
haus der Markgrafen von Schweinfurt zerstören sehen. Und
kein wirksameres Mittel konnte auch im östlichen Franken
die zu immer größerer Selbständigkeit steigende Machtstellung
des ehrgeizigen Schweinfurter Hauses, deren bedrohliches
Wachstum Heinrich II. von Daters Zeiten her mit Sorgen
beobachtet und bei erster sich bietender Gelegenhett in der
Wurzel getrofen hatte, auf die Dauer hinaus lähmen und
das Interdikt beobachtet worden ... wo und von wem die Strafe aufge

worden sei“, ist bei dem Stande der Quellen und der damaligen po—
itischen sdag —F Kap. 30) natürlich durchaus kein Beweis sur dieExemption Bam
9 JafséW. Reg. Pont. no 4287 — Werminghof WVGK.
I JafésW. no 7845.

212) Vgl. hierüber G. W l, die Wahlkapitulationen der Bam—— 1328-1693,WürzburgerDiss.,—1909 6. 16
nin. 1.

214) Gengler, Verf. Zustände S. 184
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niederhalten als die Errichtung eines geistlichen Fürsten-
tums inmitten des in der Entstehung begrifenen weltlichen
Territoriums. Die aufallend reiche Ausstattung des Hoch—-
stifts mit Ciegenschaften und Rechten, ihre Sicherstellung ge—
gen die Eingrife der „tyrannorum“ durch die Derleihung
der Immunität und wahrscheinlich auch einer der großen
Brafschaften des niedergeworfenen Geschlechtes,— die, man
möchte sagen, strategische Auswahl der Husstattungsgüter in
unmittelbarer UNachbarschaft des Schweinfurter Haus- und
Tehenbesitzes, lassen die zielbewußte Durchführung des wohl
erwogenen, weitschauenden Planes in ihren Einzelheiten er—
kennen.“)

Nicht „eine Art von launenhaftem Ehrgeize“, nicht die
Kinderlosigkeit der „jungfräulichen Ehe“, nicht die Rücksicht
auf eine politisch unbedeutsame, an und für sich dem Uieder
gang zueilende slavische Bevölkerungsschicht an Main und
Regnitz bildete letztenendes das Grundmotiv für die Bis—
tumsgründung. Heinrich II. hat Bamberg ins Leben gerufen
als ein neues Machtmittel seiner inneren Keichspolitik. Auf
Jahrhunderte hinaus war damit auch hier jener Dualismus
zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt geschafen, der
allenthalben die Candesgeschichte Deutschlands durchzieht und
auch die territoriale Entwicklung der Obermainlande maß—
gebend bestimmen sollte.

3. Kapitel.
Die territoriale Entwicklung des Hochstifts Bamberg bis zum

Tode Bischof GOttos J. (1139).
a) Don Eberhard J. bis auf Hhermannl.

Für die Nachfolger Heinrich II. konnten die politischen und
persönlichen Motive, die den Kaiser Zeit seines CLebens auf
die Sicherstellung seiner Schöpfung hatten bedacht sein lassen,
nicht mehr von gleicher Bedeutung sein. Die Derhältnisse am
Dbermain waren seit den bedrohlichen Zeiten Heinrichs von

216) Vgl. auch S. Hirs 9 Ihb. II S. 44 f. Er deutet zwar die Niederlage des Schweinfurter Markgrafen als förderlich für den bereits vorhan
denen Gründungsplan an, betont aber neben dem persönlichen Motiv des
Mönchs auf dem Trone“ namentlich die Bedeutung Bambergs in kirchlicher
dinsicht gegenüber den aneeoten der böhmischen Kirche. Dersirchliche Einfuß Bambergs im Ostteil seiner Diözese begann jedoch erst
hundert Jahre nach seiner Gründung greifbarere Formen anzunehmen ent
sprechend der Ausdehnung der weltlichen Ausslattüng, die der kirchlichen jaden Rückhalt bieten 38
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Schweinfurt zur Kuhe gekommen, das Bistum für seine geist-
lichen und weltlichen Aufgaben gerüstet, das markgräfiche
haus seiner politischen Stellung am Obermain beraubt. Otto
von Schweinfurt, der Sohn des aufständischen Markgrafen,
scheint sich in der Jolgezeit außer auf seinem Stammgut am
Mittelmain, von dem er gelegentlich de Suuinfurt genannt
wird,) hauptsächlich auf seinen Besitzungen im Nordgau auf-
gehalten zu haben,“) wo ihm auch markgräfiche Kechte ver—
blieben waren. Er fand sodann im engen Anschluß an die
Salier Ersatz für die verlorene Stellung seines Hauses in Ost-
franken durch den Gewinn des Herzogtums Schwaben, das
ihm Heinrich III. im Jahre 1048 für seine VDerdienste in den
Feldzügen gegen Böhmen verlieh.“)

Unter diesen Derhältnissen kann es nicht Wunder nehmen,
wenn Bamberg nach seinen glänzenden Anfängen von den
Uachfolgern seines Stifters nicht die gleiche Bevorzugung ge—
noß. Was Frutolf) von der Eifersucht des Bischofs Bruno von
Augsburg, des Bruders Heinrichs II. und seinem Dersuch bei
der Wahl Konraös II. die Aufösung des Bistums zu betrei—
ben, berichtet, gehört zwar wohl in das Gebiet der Legende.“)
—X
hard, mochte sich mit den Derhältnissen abgefunden haben,
aber die Tatsache, daß Konrad II. dem Bischof von Bamberg
sein Kanzleramt für Italien entzog,) zeigt doch, daß der junge
König keine Neigung besaß, die Dorzugsstellung Bambergs
weiter zu fördern, die noch wenige Jahre zuvor beim Einzug
Papst Benedikts VIII. in Bamberg so glänzende Triumphe

) oau33 August 9, DKonx. II no I99, einer der ersten Fälle, daß ein
fränkisches Geschlecht im ofziellen Schrifttum nach seiner Stammburg
benannt wird, vgl. Waitz DBG V S. 391 Anm. 3. Weitere Nach.
weise für Otto bei Staelin, Württembergische Gesch. J. S. 490. — Der
1048 Sept, Dronke O. Fuld. no 751 erwähnte comitatas Ottonis ist
sicher nicht, wie Ste in, Haus Schw. S. 88 annimmt, auf den Schwein-
furter, eher auf einen Henneberger zu beziehen: Die Schweinfurter be—
saßen niemals das Grafenamt im Grabfeld. UÜber den Bamberger Hochstifts-
vogt Otto, höchstwahrfcheinlich ein Abenberger, 1027 f. siehe S. 180

2) „Er was gewaltik überall— Mit Haus faz er datz Amertal“ Otsch.
nmchromir des Klosters Kastl Vers 199, 200 bei Mosritz, Sulzbach G.

spiefedrege OK3. 118 G. 360, 457 f. — DOdeberl, Nordgau
)ad a. 10250 88 VIJ S. 194, ihm folgt der Annmalista Saxo ad a. 1024

88 VI S. 676 und Adalhert, Vita Heinrici imp. 88 IV. S. 811.
) Giesebrecht 11 6. 631 Anm. zu S. 221, Arndt, Die Wahl

Conrads II. S. 23 — Breßlau, Ihb. K. II. J S. 30 hält an der Mög—
lichkeit fest.

) DD IV Einl. XI f. — Breßlau, Ihb. Konr. II. I S. 30.
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gefeiert hatte.“) Zwar bestätigte der König schon wenige Ulo—
nate nach seiner Wahl dem Hochstift die ihm von Heinrich II.
geschenkten königlichen Abteien,“) aber die Gesamtbestätigung
der bischöfichen Kechte und Besitzungen ließ volle 10 Jahre auf
sich warten.“) Daran schloß sich dann 1034 die Verleihung des
Marktrechts zu Amberg,') im folgenden Jahre die Schenkung
eines wenig bedeutenden Gutes Silevvize im Osten des Ra-—
denzgaues an einen Bamberger Domkanoniker!) und die
Derleihung eines Gutes zu Ingelheim an einen domstiftischen
Ministerialen.“) Auch Bamberg bekam also die merkliche Ab-—
nahme königlicher Schenkungen an Kirchenfürsten unter dem
aeuen Herrscher zu spüren.“) Auch politisch steht Eberhard
von Bamberg in dieser Zeit völlig im Hintergrund, nur selten
erscheint er als Intervenient in königlichen Diplomen.“) Als
der greise Kirchenfürst, der als solcher zwei Kaiser und vier
Päpste überlebt hatte, am 13. August 1040 starb,“) ernannte
Zeinrich III. den Diakon Suidger aus der königlichen Ka-—
pelle zum Bischof von Bamberg, einen Mann, den er sechs Jahre
späüter für würdig befand, seinen RKeformplänen als Cle—
mens II. auf dem Stuhle Petri zu dienen. EAllein diese Ehrung
galt der Person Suidgers, nicht der Kirche von Bamberg.

Die kurze Regierungszeit seiner Nachfolger, der Bischöfe
hartwig (10417510535) und Adalbero (1053-1057) hat
für das Wachstum des Bamberger Kirchengutes kaum irgend
welche Bedeutung.““)

) S. Hirsch-Breßklau, Ihb. Hch. II. III. S. 159 f. Loos-
horn J. S. 288. Ser Besuch des Papstes hatte freilich vornehmlich außen
politische, nicht speziell Bambergische oder kirchliche Gründe. Er sollte
die Hilfe des Kaisers gegen die Griechen in Unteritalien gewinnen. Vgl.
K. Th. v. Heigel: Sie Bischofsstadt Bamberg, Dez.H. der Südd. Mo.,
natshefte 1914. — Jedoch wurde der Erneuerung des Paktes Ottos J. mit
der Kurie hier auch die Unterstellung Bamberas unter päpstlichen Schutz
eingefügt, oben S. 107.

8) 1024 Okt. 17, DKonr. II no 7 — 1025 Jan. 12, no 11-14
o) 1034 April 21 DKonr. II no 206. Übrigens erhielt auch Würzburg

seine Bestätigung erst 1030 DKonr. II no 154.
10) 1034April 21 DKonr. II no 207. Näheres vgl. S. 91.
114J, 1035 Juni 6 no 220. Uber die Lage vgl. Exkurs 11 Anm. 7.
i29 Aus der Bestätigung Stumpf no 23354 zu entnehmen.
189 vgl, Hampe, Dtsche. Kaisergesch. im Zeitalter der Salier und

Staufer, Leipzig 1919 S. 11.
14) DKonr. II no 132 für Aquileja, no 224 für Chur, no 106 unter

8 consentientihus fclelihus eines Vergleichs zwischen Regensburg undBrixen.
328) Kal. des Domstifts und St. Mich. 7. BB. S. 233; das Jahr bei

Erutolt. chron. univ. 88. VI S. 195 — zum Folgenden: F. Franziß,
D. dt. Episcopat in s. Berhältnis zu Kaiser und Reich ünter Hein—
ich III. dif. München 1880.

16) Das Wesentliche bei LGoshorn 16. 358 f,. u. 367 f. UÜUber
Hartwigs Gegenfatz zum Domkapitel in Güterfragen oben S. 94.
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Dielmehr sollte das überwiegende Interesse des Kaisers an
seinem salischen Hausbesitz an der mittleren Kegnig, der mit
dem ausgedehnten KReichsgut in jener Gegend zu verschmelzen
begann,“) dem benachbarten Bamberg nur zu bald empfnd-
lichen Schaden bringen. Schon die Berufung der bayerischen
Fürsten zur Beratung des Ungarnfeldzuges nach Aürn—
berg, das jetzt im Jahre 1050 zum ersten Male genannt
wird,“) läßt deutlich erkennen, wie sich hier unweit der an
Bamberg übergegangenen alten Königspfalz Jorchheim ein
neuer Stützpunkt der Reichsgewalt erheben sollte. Die Hus-
wirkung dieser neuen Schöpfung auf das benachbarte Hoch-
stift fehlte nicht. hatte Bamberg durch seine günstige Cage
an der Talstraße bisher die handelswege nach Süden und Süd—
osten beherrscht, so erstand ihm nun im kaiserlichen Nürnberg
ein nicht zu unterschätzender Rivale, seitdem dieser bisher völ—
lig unbedeutende Platz durch die Erbauung einer Keichsburg)
gesichert, das Marktrecht des Domstiftischen Fürth vom Kaiser
übertragen erhalten hatte.“') Ja Heinrich ging noch weiter.
Er entriß dem Hochstift sogar das alte, mit einer stattlichen
Zahl abhängiger Dörfer und Siedelungen ausgestattete ehe—
malige Königsgut Forchheim.“) Zu gleicher Zeit stärkte er
seinen militärischen Rückhalt, die Reichsministerialen, denen er
wie schon sein Dater ein besonderes RHugenmerk zuwendete, in
jener Gegend durch Schenkungen, die z. T. wenigstens aus sä—
kularisiertem Kirchengut stammten.“) Konfikte konnten

17) M. Stimming, Das dtsch. Königsgut im 11. u. 12. Ihdt.
Eberings Hist. Studien 149, Berlin 1922 S. 78 f.

15) Stumpf —no 2399 —in Nuorenbere fundo suo (Heinrici III).
Ann. Altah., Giesebrecht II S. 477.

159) Rietschel, Burggrafenamt S. 107 f. — Auf die zwrischenRietsschel und Mummenhof entstandene Kontroverse über den
ältesten Teil Nürnbergs, in die neuerdings auch Goepfert, Was ist
castrum Nourenbere um 1050, en 1924 mit wie mir 8 wenig glück.licher Anwendung seiner Castellum-Theorie eingegrifen hat, habe ich hier
leinen Anlaß einzugehen.

320) Rückerstattungsurkunde Heinrichs IV. 1062 Juli 19, MBoic. 29, 1J
no 406: mercatum aà beate memorie patre nostro aliquando Nuorenbere
translatum.

21) Rückerstattungsurkunde Heinrichs IV. 1062 Juli 19, MBoic. 29, 1
no 4053: .. locum Vorcheim dictunm. . a beate méemorie bvatre nostro
s. Babenb. edelesie subtractum.

22) Aus dem Forchheimer Zubehör zufolge der U. von 1062 Juli 18
(dvorige Anm.): ceteraque predia . . et nominatim que exinde otnan-
dus ministerialis nostter ex munifcentia felicis memorie patris nostri
in proprium sibi contraxit... — Ferner 1056 Sept. 21: Heinr. III.
gibt servienti nosttro Otnando 5 mansos in villa et cirea illam
villam Betesigelon (Pettensiedel, BA. Forchheim) dictam iacentes in
oago Ratenzgowe sitos et in comitatu Graftonis comitis cum omnibus
pertinentiis. vorher Lehen, zu Eigentum MBoic. 29.1I no 392 — Singegen
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nicht ausbleiben, wir hören von Kämpfen der Bischöfichen mit
diesen neuen und unbequemen VNachbaren.“) Aber die Fest—
setzung solcher bald kraftvoll aufstrebender Reichsdienstmannen,
unter denen nachmals die Eschenau'“) und Gründlach?!) be—
sonders hervortreten, im Südteil der Diözese, war nicht zu ver—
hindern. Die Jolgezeit mußte sie erst durch Derleihung von
Kirchengut dem bischöfichen Dienste zu gewinnen trachten.

So sah sich das Bistum kaum ein Menschenalter nach seiner
unter so großartigen HAussichten vollzogenen Gründung allen
kaiserlichen und päpstlichen Schußzprivilegien zum Trotz durch
die Hand eines Kaisers selbst in seinem Besitztum an empfnd-
lichster Stelle geschüdigt und durch das Aufblühen Uürnbergs
mit seinem beträchtlichen, geschlossenen Reichsgut als Hinter-
land in seiner ofenen Seite bedroht. Uur der Umschwung der
politischen Cage durch den frühen Tod Heinrichs III. brachte
den Besitzverlust wieder ein.

Unmittelbar nach dem Tode Heinrichs III. erledigte sich auch
der Bamberger Bischofsstuhl.“') Daß die Kaiserinwitwe Agnes
den bisherigen Kanzler Italiens, Günther (1057-1065),
einen ebenso tatkräftigen wie makellosen Mann, zum neuen
Bischof ernannte,“) eröfnete zunächst günstige Aussichten für
das Hochstift in diesen bedrohlichen Zeiten, da wieder einmal
ein Kind die deutsche Königskrone trug und der große Kirchen-
streit am Hhorizont heraufstieg. Günther erhielt alsbald die sei
ner Kirche entzogene „alte Kapelle“ zu Regensburg zurück,'“)
gleichzeitig fügte die Kaiserin Marktrecht, Münze, Zoll und
Immunität für Hersbruck““), wohl als Ersatz für das immer
noch verlorene Forchheim hinzu, bald darauf auch die gleichen
Kechte für das kärnthensche Dillach.““) Auch die Gesamt-
bestätigung des Bistums ließ nicht lange auf sich warten.“!)
betraf die Schenkung Heinrichs von 104 April 12, wodurch sein
Diensimann Bextold die villa Rotenbaeh (Kirchröttenbach, BA. Hersbruck)
erhielt, sicherlich kein Bamberger Kirchengut, da B. Adalbero interveniert
MBoic. 280. J nhno 383.

2) L00os horn LS. 376, hierher wohl auch Jafé MBamb. S. 38
vaen T uno 19. rUber sie im Exk. III. — Die Hofmark Schellenberg zwängt sich zwi
swenig Forchheimer Königsdörfer. Wr Ho S er Rechtsbuch S. 186 f.
u.

eer sie im Exk. III, — vgl. G. Frhr. v. Kreß, deopen u. s. Be
sitzer, Mitt. d. Ver. f. d. Gesch. d. Stadt Mienpers 3. H. Nürnberg 1881.
— 8 Adalbero f 1057 Febr. 14, Ha uck III G. 982, Loos horn

2) W. Moellenberg, B. Günther von Bamberg, Diss. Halle 1908.
39) 1057 Aug. 16, MBois. 29. J no 395, Loos horn I. S. 372.
*29) 1057 Aug. 17, MBoic. 289. JI no 306, Lo os horn 1 S. 378.
20) 1060 Febr. 8, MBoic. 31, J no 183, Loos horn Il S. 373.
215 1058 Sept. 25, MBoic. 31. J no 181.
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Allein diese anfänglichen Gunstbezeigungen der wankelmütigen
Frau verwandelten die Klagen einer von dem zuchtliebenden
Bischof gemaßregelten äübtissin“) in heftige Feindschaft, die
noch die Stellungnahme Günthers gegen den Berater der Kai-
serin, Bischof Heinrich von Hugsburg, verstärkt zu haben
scheint.““ Die schwierige Lage Günthers, den man am Hofe
wohl zu Unrecht kriegerischer Umtriebe gegen die Kaiserin be—
schuldigte,“) benützten zwei benachbarte Grafen Hermann
(von habsberg-Banz? oder von Glizberg7) und Goswin (von
Gößweinstein?) zu verheerenden Einfällen in Bambergische
Füter.“) Auch die neuerliche Bestätigung und Erweiterung
der Besitzungen des Reichsministerialen Otnant im Süden der
Diözese'“) war nicht geeignet, die Beziehungen Günthers
zur Kaiserin zu bessern. So wandte er sich um Hilfe an seinen
Jugendfreund und Studiengenossen, den Erzbischof Anno von
öln.

Und dieser war es denn auch, der seine soeben durch den
Staatsstreich von Kaiserswerth gewonnene Machtstellung als
politischer Leiter des Reiches ungesäumt zu Gunsten Bambergs
einsetzte. Auf seine und des Erzbischofs Sigfrid von Mainz
Deranlassunggabderkönigliche Knabe Heinrich IV. am
13. Juli 10029) den von seinem Vater entzogenen Besitz zu
Vorchheim, zum Jeil wenigstens mit den an Otnand ge—
schenkten Gütern') an die Bamberger Kirche zurück. Die Ur—
kunde zählt dieselben 14 Dörfer wie die Schenkung von 1007

29 KGEO. III S. 711 Anm. 8 bringt Gründe für das schwä—
bdische Kloster Neuburg.

22) Looshorn 1S., 887.
24) Giesebrecht 111 6. 80 — Looshorn I1 S. 388.
s5) Giesebrecht 111 6. 10907 — Looshorn LS. 377.
36) 1001 Juni 18 erhält Otnant zu den 5 von Heinrich III. ge

schenkten Hufen noch 3 mänsos silve que pertinet ad vorehneim cum
binni utilitate, MBoic. 29, J no 402. — 16061 Febr. 13 hatte derselbe
Otnand bereits einen Wald im Nordgau in der Grafschaft des Orafen
deinrich in der Marchia Napurg erhäalten MBoic. 29, 1 no 400.

32) Brief Günthers an Anno Jafé MBamb. S. 46 Udalr. Cod.
ao 28, vgl. dazu Giesebrecht 1III G. 1103.

8) Vgl. Anm. 21.
20) Vgl. Anm. 22. Wie aus dem späteren Um sang der Hofmark Schellenberg hervorgeht, können die Stücke, die tnant zurückgeben

mußte, nicht allzu umfangreich gewesen sein. Die Rückerstattungsurk.
spricht auch nur von den in Eigen verwandelten Lehen, bezieht sich also
wohl vornehmlich auf die 5 Hufen von 1056. — Daß Otnant auch weiterhin
in diesem Winkel der Bambergischen Diözese seßhäft blieb, zeigt eine er
neute Bestätigung von 3 mit Bamberg strittigen Hufen durch Heinrich IV.
don 1067 Aug. MBoic. 31, I no 414.
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auf, schließt daran aber die Uamen von 22 weiteren örtlich-
keiten “e) (darunter das Otnandische Pettensiedel), welche größ—
tenteils in dem Gebirgswinkel östlich der Kegnitz, nördlich der
Schwabach, aber auch schon bedeutend weiter östlich gelegen
sind. Daß es sich hiebei teilweise um Ueuanlagen“) der Bam—
berger Kirche aus der Zeit vor dem VDerlust Forchheims han-
delte, geht aus dem Wortlaut der Rückerstattung deutlich her—
vor.“) hier also, östlich von Forchheim, stoßen wir auf das
älteste Kolonisationsgebiet der Bamberger Kirche. AEllein
diese Gründungen erschlossen kein Neuland, sie entstanden
allenthalben zwischen zahlreichen älteren Siedelungen. Der
Derlust dieses Siedelungsgebietes mußte sich umso empfnd—
licher geltend machen, als jene culta novaria durch die kirch-
lichen Neubruchszehnten eine erhebliche ECinnahmequelle des
hzochstiftes darstellten. Einige Tage nach der Kückgabe Jorch-
heims erhielt auch das Domkapitel seinen Markt in Fürth
zurück.“)

4201 Zur Namenerklärung vgl. auch Oesterréicher, Königshof
doren S. 70 f. Es sind folgende Ortlichkeiten: Wisentovnua (Wie-enthau, BA. Forchheim), Gozdespuhel (Gosberg, ebda), Zuegastesriuth
wohl Reuth pe Wiesenthau), Hureuuelbach (äbgeg. Desterreicher S. 71
D. U. u. M. Weilersbach“ sprachlich kaum möglichs, Sconenerlahe (ob
Erlach an der reichen Ebrach, BA. Bamberg 1175). Gozhartesrain (ubg.,
Desterreicher S. 71„Götzendorf bei medre d Nunnenpuhel —8
Desterreicher S. 75 mit sehr gezwungener Er epn „Schweinthal“, Gem.
Ien BA. Forchheim), Binezberg (Pinzberg ebda.), Aaselaha (wohlaselhof, sdw. Stöckach), Stochahe (Stöckach ebdäa.), Lintelbach (O. u. U.
dindelbach, ebda.) Drogenhoven 3 Orligendoef, BA. Ebermannstadt),
Ramesbaeb Hesterrecher S. 72 heute „Steinbach“, BA. Forchheim, mitBezug auf eine dortige „Ramesfahrt“), Afalterbach (ebda.), Tutelesbach
nach ZiegelhöferHey, ON. Bamberg S. 88 angeblich heute Schellenberg
ohne Quelennachweis, wahrscheinlicher „Tutelhof“ bei Neunkirchen a. Brand,
BA. eren Adelhaimeéshove (abꝗg., 1402 Almanshofe sub castroReytfenberg Béta. Lhb. B. Albr. dol. 23 b, das von E. Frhr. v. Auf-
seß 56 BB. S. 34 Anm. 33 zur Diskussion gestellte Allmeshof ndl. Nürn-
berg fällt dans aus dem Rahmen der übrigen Orte), Eccheleiveshouewohl Hetzles, BA. Forchheim, das von Oesterreicher vorgeschlagene
Eggolsheim cgou unmöglich; auch schon 1002 Bgęgolvesheim beurtundet,
oben S. 87 Anm. 139 Drogessongériute (Troschenreuth, BA. Bayreuth),Petensigele GPettensiedel, BA. Forchheim), Vnrenbubele (abg., Oesterreicher
„Weidenbühl“, ebda., weil vudre — Viehfutter?), Drageéten (Oesterreicher
8. 74 „Tragweis“, BA. Pegnitz), Peisrésuorbabe (Baiersdorf, BA. Er—
8 Sentelbach (Langen- oder Klein-Sendelbach, BA. Forchheim, wohlersteres.).

429) Zu beachten sind die ON. Zuegastes i uth. Drogesson-
ger i'u tse, Peieresnorhabhe,nurdiesesindwohlvölligneueSiede—
lungen.

42) generaliter omnes uicos, uillas. uillulas, ive nunmne sive ali-
quando a die prime donationis ad eundem locum pertinentes ... in-
super etiam culta nouaria cum omni utilitate, que vel nune in
his est vel aliquando iuste acquiri potest.

42) Oben Anm. 20.
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Die Frage der Neubruchszehnten aber hatte auch
kurz zuvor zu Streitigkeiten mit den Ansprüchen Würz-
burgs geführt. Hiebei trug der Bischof Günther einen
entschiedenen Sieg davon. Die Synode von 1089, die am 13.
April zu Bamberg tagte, sprach unter Berufung auf die
Schenkung Heinrichs II. und Dorlage einer Carta diese Zehn-
ten der Bamberger Kirche zu.“) Damals hat man in Bam—
berg wohl in gutem Rechtsglauben das Diplom Heinrichs II.
von 1008 (Mai 7) durch den Zusatz über die Zehntregelung
zwischen den beiden Bistümern verfälscht.““ In der Tat ver
blieben denn auch nur die Altzehnten innerhalb der Bamberger
Diözese der Kirche von Würzburg. Die Derweigerung der
Zehntleistung war einer der Hauptanklagepunkte, die jene
Smmode gleichzeitig zu strengen Strafandrohungen gegen die
slavischen Insassen des Bistums veranlaßte. Daß diese im
Falle hartnäckiger Weigerung „von ihrem herrn“ ihres Be—
sitzes beraubt werden sollten,“) läßt das bereits völlig ab
hängige Derhältnis dieser Bevölkerungsschicht deutlich erken-
nen, die im Dienste von Grundherrn dem inneren Candes-
ausbau nutzbar gemacht wurde.“) Man darf nach den bis-
her dargestellten Derhältnissen wohl mit Sicherheit behaupten,
daß jener vielzitierte Ausspruch der Synode, wonach „der
größte Teil des Bistums slavisch sein“) eine starke Über
treibung enthält. Man hatte in Bamberg naturgemäß die
engere Umgebung des Bischofssitzes vor Augen: das großen
teils von Slaven bewohnte Theuerstadt lag vor den Toren,“)

424) Eintrag in elm 4456 (Cim 60) der St. Bibl.M., Jaf fé, MBamb.
5. 497. ep. 10.

«6) Vgl. die Vorbemerkungen Breßlaus zu DA II no 1742.
46) qui canoniece banno constrictus non decimaret, bonis suis u

domino suo abdicaretur, donee resipiscere compelleretur. Vgl. dazu
Hauck, KGED. III S. 4109.

47) Es ist noch wenig beachtet worden, daß unter den green diesesSynodalprotokolls nur zwei Geistliche durch den Zusatz ihrer Pfarrei kennt
lich gemacht sind: Arnold de sieslize (Scheßlißz), Ote de stafelestein
—— Gerade diese sind zwei der in Wurzburger Eigenbesitz ver
liebenen Pfarreien. Auf solche wird man aber auch wohl die dann an—

schließenden SCigennamen Sigelo, Ruothart, Heneer, Adalberth, Oudalrie
beziehen dürfen, da erst dann et fere omnis elerns babenbergensis
ↄoclessie folgt. Sie waren an den Würzburger Altzehnten besonders in
tergssert und auch wohl vor allem e, die nen Verhaltnisse be

ofen.

48) Erat enim plebs huius episcopii utpote ex maxima parts
alauonica ritibus gentilium debita abhborrens s religione echristiana
tam in cognatarum conubiis quam in decimationum contradietionoe
decretis patrum omnino contraria.

22) Vgal. —8 71. BB. S. 83 f. Er exinnert an die volkstümliche überlieferung, wonach Heinrich d. H. diese Wenden nach Bamberg
derangezogen habe.
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die hauptbesitzungen des Bistums an Regnitz und Kisch er—
streckten sich über die ehemalige terra Sclavorum. — Das
Synodalprotokoll der Bamberger Synode ist die letzte UNach-
richt über die slavischen Insassen der Diözese. Nicht allzu
verbreitet, muß ihr PDolkstum bald darauf erloschen sein;
weder in den späteren Urkunden, noch in den ältesten Urbaren
hat sich ein Nachklang davon erhalten. Dieser grundsützliche
Unterschied in der Überlieferung gegenüber den tatsächlich
stärker und nachhaltiger von Slaven durchsetzten Gebieten Ost-
thüringens) und der Alpenländer,“!) ist zu aufallend als
daß ihm nicht auch wesentliche Derschiedenheiten in der ur-
sprünglichen völkischen Zusammensetzung der Siedlermasse zu—
grunde liegen müßten. — Die Streitigkeiten mit Würzburg
dauerten auch in der Folgezeit noch fort. Im Jahre 1065
suchte das Domkapitel in der Abwesenheit Bischof Günthers
Hhilfe gegen Würzburger Eingrife in Bamberger Kirchengut
bei Bischof Adalbert von Bremen, des Königs „Hofmeister“.“)
Die Zehntangelegenheiten haben nochmals die Synode von
1087 beschäftigt.““)

Wenn wir auch Bischof Günther von Anfang an auf Seite
der Regierungspartei Annos von Köln fnden und ihm, wie
es scheint, die Anerkennung EAlexanders II. das erbetene Pal-
lium eingetragen hatte,“) so tritt er doch auf dem gefährlichen
Boden der Reichspolitik dieser Jahre wenig hervor. Er zog
es vor, seinen Metropoliten auf einer Pilgerfahrt nach Jeru-
salem zu begleiten, deren Jährnissen er im Jahre 10685
erlag.“)

Wesentlich anders war die Stellung seines Nachfolgers, des
in allen weltlichen Geschäften wohlbewanderten Bischofs Hie r-
mann (1065-1075). Als Freund und Berater Annos
pvon Köln gewann er in den nächsten Jahren wieder—
holt maßgebenden Einfuß auf die von geistlichen Für—
sten geleitete Reichsregierung des jungen Uönigs.')
 0) Man vgl. die zahlreichen urk. Nachrichten über Slaven und Slaven
börfer bei O. Hobeneckéer, Regesta Thuringia J. Jena 1866, II.
Jena 1900 —F 1227), insbes. Reg. 317. Vgl. S. 40 Anm. 187.a») Bgli. das von Dopsch, Alpenslaven verarbeitete Material aus
dem 12216. Ihdt. dem sich in Ostfranken nicht das geringste gleichartige
gegenüberstellen läßt.

3 Jafé, MBamb. S. 56, Udalr. Cod. no 29.2) Das Protokoll ebenfalls in elm 4456 überliefert, wo es auf jenes
Fu o unmittelbar folgt. Jaf x6. ABamb. S. 502 ep. 10, Soos horn

3 Hauck KGoD. III SG. 718 Anm. 3.55) Vgl. die Darstellung bei Loos horn LS. 394 f. nach den Ann.
Altah 88 XXSGS. 816 f.

s6) Giesebrecht OK83. III G. 128.
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Wenn auch die später auftauchenden Anschuldigungen,
daß er durch Kauf in den Besitz seines Bistums ge—
langt sei, worüber uns hauptsächlich der schmähsüchtige
Campert von hersfeld berichtet,“) wohl erst den erbitterten
und schließlich erfolgreichen Anfeindungen seines Domkapitels
zuzuschreiben sind'e), so verstand er es doch, die Gunst des Kö-
nigs erfolgreich für sein Bistum auszunützen. Es ist wohl kein
Zufall, daß die namentliche Nennung der Bamberger „Graf—-
schaften“ in der Bestätigungsurkunde von s0o6s gerade in die—
ser Zeit auftaucht, da Hhermann die Derwaltungsgeschäfte des
hofes besorgte.““) Als Entgelt für die auf den thüringischen
Besitzungen (Burgscheidungen) im Aufstand des Markgrafen
Dedi erlittenen Schäden“) kKann man wohl die Schenkung des
großen Wildbanns aufassen, die Hhermann im Jahre 1069
(Dez. 29) von Heinrich IV. erwirkte.“) Dieser Wildbann, be—
grenzt im Süden durch die Schwabach und Eurach, im Westen
durch die Cinie hammerbach (ndw. von Herzogenaurach) —
Medbach an der KHisch, im Norden durch die reiche Ebrach,
im Osten durch die Kegnitz, den Rüsenbach und die Trupach,
schloß den ganzen Bereich der Königsgüter Jorchheim und
herzogenaurach und der Zent Schnaid (später Bechhofen) in
sich ein und gab an Umfang dem 1023 an Würzburg über—
gegangenen Steigerwald wenig nach. Auch im Nordgau'“)
und in Thüringen brachten diese Jahre Schenkbungen aus
Königshand ein. Die unbedingte Ergebenheit hermanns in
den Stürmen der Zeit hat Heinrich IV. bei einer dieser Ge—
legenheiten selbst rühmend hervorgehoben.“s So bekam auch
er wie alle entschiedenen Anhänger des Kaisers die rücksichts-
lose Energie Gregors VII. zu fühlen. Der Papst wußte sich
dabei mit Geschick der heftigen Gegnerschaft der Bamberger

27) 88 V SG. 171. Zur Kritik Lamberts vgl. im Allgemeinen O. Hol
der Egger, Studien zu Lambert von Hersfeld, NA. 19 1894, insbes.
auch K. Bey er, Die Bamberger, Constanzer, Reichenauer Händel unter
hdeinrich IV. FzdG. 22 S. 534 f.

6) Den tieferen Grund hierfür wird man mit Beyer S, 537 in der
persönlichen Eifersucht des BVompropstes Poppo zu erkennen haben.

*9) 1069 Okt. 266.... tum Herimanno Bambergensi episcopo eo
empore in curia communi principum nostrorum consilio negotia omnis
administrante.. S&amp;tumpf no 2728 — Giesebrecht WR883. 1II
5. 1111.

so) Giesebrecht III SG. 147.
61) MBoic. 31, J no 417, Loos horn LS. 407 f.
e2) 1069 Okt. 27, Wrzaha (Wurz BA. Neustadt an der Waldnab),

MBoic. 20, J no 416.
62) ca. 1074 März, MBoic. 31, J no 188.
64) qui in omni temptatione postra videlicet fdeliter nobis adhesit

MBoic. 31. J no 188.
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Stiftsgeistlichkeit zu bedienen. Der „Bamberger Handel“ ist
der örtliche Niederschlag des Investiturstreits; Wenn hermann
von Bamberg auch als Kirchenfürst sicherlich nicht allen geist—
lichen Anforderungen der Reformfreunde entsprach, — seine
vorübergehende Begünstigung der Mönchsklöster, die dem Stift
St. Jakob seine Existenz kostete's) und zur Erbitterung des in
seinen Standesinteressen empfndlich getrofenen Bamberger
Stiftsklerus gegen den Bischof wohl das Meiste beitrug, scheint
nur die unmittelbare Wirkung der ersten päpstlichen Maß-
regelung durch Alexander II. gewesen zu sein,“) — wenn seine
Bildung zu wünschen übrig ließ und vielleicht auch manche
Anschuldigung nicht jeder Grundlage entbehrt,“) er hat es um
hzeinrich nicht verdient, daß dieser ihn schließlich fallen ließ
und seine Absetzung durch den Papst anerkannte.')

Für die Entwicklung des Territoriums hat jedenfalls seit
den Zeiten Eberhards J. kein Bamberger Bischof des 1. Jahr-
hunderts so nachhaltige und wesentliche Erfolge zu verzeichnen
wie Hermann. Waren die reichen Schenkungen aus Königs-
hand und die Anerkennung seiner gräfichen Kechte in der
Diözese vornehmlich die Frucht seiner politischen Einstellung,
so verstand er es auch, die Gunst unverhoft eingetretener Der—
änderungen in den weltlichen Besitzoerhältnissen am Obermain
mit Erfolg für sein Hochstift auszuwerten. Noch zu Ceb—
zeiten Bischof Günthers war mit dem jähen Erlöschen des
Schweinfurter Hauses im Mannesstamm durch den söhnelosen
Tod des Markgrafen Otto, Herzogs von Schwaben (1057 Sept.
28), die folgenreiche Zersplitterung der Schweinfurter Erbmasse
eingetreten, die auch für die RAusdehnung der Bamberger Besitz-
rechte nach VNorden und Osten freie Bahn schafte. Bischof
hermann hat sie zum ersten Mal betreten.

b)Die Schweinfurter Erbschaft.
Schon zu Lebzeiten des letzten Schweinfurters war ein nam—

hafter Teil seiner Besitzungen am Obermain in andere hände
übergegangen. Wie sich die österreichische Linie des hauses

86) Oben S. 100.
36) S. 153.
67) Die Persönlichkeit Hermanns bedürfte einer neuen Würdigung un—

—
nisse. Die nichts weniger als objektive Darstellung Loos horns, die
sich bei der Schilderung der Persönlichkeit des Bischofs wie des Kaisers
mit Liebe den rüden Ton ihrer mittelalterlichen Quellen zu Eigen macht,
¶ S. 407, 414, 423, 440 usw.) bewegt sich in bedauerlichen Entgleisungen.

a8) Die Gründe für das Verhalten Heinrichs hat Beyer S. 555 sehr
fein aus dem wahren Charakter des Kaisers aufgezeigt, der im Grunde
„ein durchaus frommer Mann, von tief ehgdsen Sinne“ war und fürdas simonistische Treiben Hermanns Beweise zu haben glaubte.
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schon bald ihrer Maingüter entledigte,““) so spricht auch die
hingabe der Waldherrschaft Kro nach durch Otto von
Schweinfurt, wie man annehmen muß, als Heiratsqgut an seine
Schwester Judith, für das erlahmende Interesse an den Ober—
mainbesitzungen. Dies um so mehr, als ihre Ehe mit Bretislaw
von Mähren, dem hochstrebenden aber unechten Sohn der
Przemysliden, der das Mädchen im Jahre 1035 gewaltsam ihrer
Erziehungsstätte, dem Kloster zu Schweinfurt entrissen hatte,'“)
kaum als ebenbürtig gelten konnte.'“) Der übergang Uro-
nachs an die Przemysliden läßt sich nur aus der Ausstattung
Judiths erklären.'“, Bis zum Husgang des Jahrhunderts
blieb Kronach im Besitz dieses hauses. Bretislaws Enkel,
Udalrich von Mähren, der Sohn Konrads von Brünn, übergab
sodann die curtis Chrana an KLaiser heinrich IV.“') so daß
um diese Zeit das systematisch gemehrte salische Hhausgut auch
im Frankenwald eine Stütze fand.

EAber auch durch die Witwe Ottos, Irmgard von Susa, eine
Schwester der Mutter der Königin Bertha, Gemahlin Hein—
richs IV.') muß ein Besitzanteil im Radenzgau, die Güter-
gruppe um Cichtenfels — Giech—Scheßlitz,wiesich
aus den weiteren Erbvorgängen'“) erschließen läßt, wohl als
Heiratsgut der Erbmasse entzogen worden sein. Irmingard

e0) so: eurtis 21 il inrich II. ca. 1018, Michelsb

—ES———— Lei r. —VAR ca icheloberher
2 iesebrecht IIS. 261 — Breßlau, Ihrb. Konrads II., I

Aus dieser Episode entstand vermutlich die Erzählung FutererGeschichtsschreiber, daß die (angebliche) Tochter der Markgräfn Alberada,
der Tochter Ottos von Schweinfurt, von einem Ministerialen entführt
worden sei, vgl. unten Anm. 112.

13) Gengler S. 131 Anm. 20 — v. Reitzenstein, Reg. d.
Grafen v. Orlamünde, Bayreuth 1871 Stammtafel J. — Die Vermutun
G. Fehns, Kurze Gesch. d. —— Rosenberg, Lichtenfels 1924 6. 71 zu
schon Markgraf Heinrich von weinfurt Kronach an Ulrich von Mähren
oder dessen Vater (Konrad v. Brünn) verkauft habe, ist schon rein zeit
lich unmöglich, da beide in der 2. Hälfte des 11. Jahrhunderts lebten, Mark
graf Heinrich schon 1017 starb.

4 Erwähnt MBoic. 289, JI S. 242 — Looshorn II S. 181 — vermutlich 1099, um freilich vergeblich, die Hilfe des Kaisers gegen seinen
Vetter Bretislaw II. zu erwirken, Giesebrecht 111 6. 688. —
Hengler S. 181 Anm. 20 sagt „bei Gelegenheit seiner Belehnung mit
Böhmen“. Udalrich hat Böhmen nie besessen.
 Ann. Saxo au a. 1067 68 VI G. 696 Giesebrecht ILG. 522f.
33 verwickelten Erbvorgänge hat ersimals ß. Oesterrei

ch er Denkwürdigkeiten 8. St. S. 35 f. schaärfsinnig geklärt, wenn ihm auchdie Herkunft dieser Besitzungen aus dem eee Erbe noch ver
borgen blieben. Zur Genealogie auch Reitzzen st e in, Orlamünde Stamm
taf. II — Posse, Markgrafen v. Meißen, Stammtafel S. 154 u. 200 -
K. Frhr. v. Netzenstein, Genealog. Noten 4. fränk. Gesch, AO VIII
* 9 — vgl. Frer v8 § e; z Ry J. v. eee y v.rogr. . 1. F. K. ümme rr, Oiech, urggesch.m.—8 dens viet e o. J. (nach 1900) S. 11. as
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vermählte sich bald nach Ottos Tode zum zweitenmale mit
jenem sächsischen Grafen Eckbert J. von Braunschweig,“) der
bei der Entführung Hheinrichs IV. zu Kaiserswerth den könig-
lichen Knaben den Iluten des Rheines entriß') und durch
den Einfuß seines Derbündeten, des Erzbischofs Anno von
Köln, im Jahre 10607 die Markgrafschaft Meißen übertragen
erhielt.') NUach Eckberts frühem Tode vererbte Irmingard
ihre fränkischen Güter auf ihren einzigen Sohn, den gewalt-
tätigen Markgrafen Eckbert II. von Meißen, der als einer der
hauptgegner Heinrichs IV. in den sächsischen Aufständen 1090
umkam. Da mit ihm das Haus der Brunonen im Mannes—-
stamm erlosch, konnte seine Witwe Oda über das fränkische
Allod zugunsten ihrer Schwester Cunigunde verfügen, die
um diese Zeit mit Kuno, einem Sohne Ottos v. Nordheim,
vermählt war und von ihrer Mutter her bereits das Erbe zu
Beichlingen in Thüringen besaß. Beichlingen und der frän—
kische Besitz gingen sodann auf Cunigundens Tochter Mech-
bhilde aus ihrer 1. Ehe mit dem Russenfürsten Jaroslaw
über. Die Russin, in 1. Che (1095) mit dem thüringischen Gra—
fen Günther von Käfernburg (f 1118) vermählt, muß diesen
Besitz noch 1129 innegehabt haben. Denn jener Wilhelmus
(Wwillehalm) liber homo de Giche, der 1125 u. 1129 als
Salmann und Zeuge in Bamberger Urkunden für das KlIl.
Michelsberg auftritt's) und als erster den Namen der Bam—
berg so nahe benachbarten Burg überliefert, scheint mir kein
anderer zu sein, als Mechthildens 2. Gemahl, Wilhelm
von Lützenburg.“e) Daß Chegatten sich nach dem Besitz
ihrer Frauen benennen, ist in jener Zeit, da sich noch keine
festen Familiennamen gebildet hatten, etwas durchaus Ge—
wöhnliches. Zudem fnden wir diesen PVorgang, was Giech
betrift, schon in der folgenden Generation wieder. Die Giech—
burg ging noch zu Cebzeiten Wilhelms (7 1134) wohl wiederum
als Beiratsgut an Mechthildens Tochter aus 1. Che Adela
TAnnas. Saxo ad a. 1067 88 VI S. 695.

) Giesebrecht III SG. 82.
Posse, Meißen S. 159.

9) 1125 Mai4: M. 332/2028, Schweitzer, Michelsberg 16. BB.
S. 13 IIi28: M. 3322020. S o's ho rn II . 9.

0) Vgl. die Anm. 75 erwähnten Stammtafeln. Man hält diesen
WV. liber Fomo de Giche bisher meist für den Stammvater der heutigen
Grafen von Giech (St. Taf. des mediat. Hauses Giech, hsg. v. Ver. dtfch.
Standesherrn 1884 Taf. Il), so auch Kren zer, Bilversheim II. Exk.1
S. 60. woran jedoch schon Joetze. Bamb. Minist. 53b. 36
S. 545 und Hümmer, Giech S. 10 zweifelten. Die seit 1149 auftretenden
do Giech(ebure), Vorfahren des heutigen Grafenhauses, waren Dienst
mannen der Burg, der Name Wilhelm tkommt bei ihnen nicht vor. Die
Deutung Oesterreichers „liher homo'““ — Freigelassener (Denkwürdigkeiten
3. St. S. 37) ist natürlich nicht ernst zu nehmen.
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über, die sich mit dem in Bamberger Urkunden von 1100-1137
überaus häufg genannten Reginboto, den man für einen
Grafen von Wertheim hält,“) vermählt hatte. Regin-
boto tritt nun erstmals 1130,*) dann 113782) auch als comes
de Giche oder Gicheburg hervor. So waren diese Besitzungen,
die fast ein Jahrhundert lang von einer Frauenhand in die
andere übergingen, schließlich doch wieder an ein fränkisches
Geschlecht gefallen, das sie freilich auch nicht lange behaupten
sollte. Reginbotos Tochter Chuniza und ihr Mutterbruder
Friedrich, dieser als Erbe des anderen mütterlichen Besitzes
erstmals von Beichlingen genannt, treten später als Erb—
anwärter auf die Juragüter auf.

Wir fnden aber auch noch eine, wenn auch schwache urkund-
liche Spur von den Besitzrechten der sächsischen Markgrafen
am Obermain. 1137 erklärt Bischof Otto J. von Bamberg, daß
er Klucowa (Kleukheim, BE. Stafelstein), Kumele (Kümmel
ebda), Dornowa (Thurnau, BA. Kulmbach), Bucha (wohl
Wüstenbuchau, BA. ebda.), Reut (wohl bei Kasendorf ebda.),
Streitriut (abgeg.) und hufe bei Goren (Görau, BE. Cichten-
fels), zum Teil von Grafen KReginboto von Giech
und seinem Ministerialen Eberhard (von Giech!) erworben, zum
Jeil von Echbbert von Sachsen um 40 M. gekauft habe.““)
Um einen der brunonischen Markgrafen kannes sich bei diesem
Eckbert freilich nicht handeln, da jene schon 1090 kinderlos
ausgestorben waren, wohl aber um einen ihrer sächsischen Da-
sallen oder Ministerialen, der hier ofenbar mit fränkischen
Cehen ausgestattet war.“) Auf Eckbert sind wohl die vier
letztgenannten Güter der Kaufsnachricht Bischof Ottos zu be—
ziehen, doch kann es sich dabei nur um Streubesitz handeln, da
Eckbert sie als bischöfiches CLehen zurückerhielt, Thurnau aber
nachmals als allodiale Herrschaft im Besitz der seit etwa 1167
nachweisbaren “) Förtsche, Andechsischen Ministerialen, er—
 Uber ihn unten Kap. 5.
 M. 5350, Loos horn II SG. 276.
4229 V. 118/725 6, S horn ĩr S. 152 f.
4) Vgl. Anm. 83.
 659 Kov. Reitzenstein, AO. VIII., 3 S. 11 hält ihn für einen

Seitenverwandten der Brunonen, was schon mit Rücksicht auf den Erbgang
sehr unwahrscheinlich ist. In derselben Urkunde verkauft auch ein Richpert
de (Z aus) Sachsen Güter um Streitberg an Bisch. Otto J.

s6) MBoic. 27 no 25, undat. Urk. Friedrichs J. für Kl. Reichenbach; sie
muß nach 1167 ausgestellt sein, da der K. erst in diesem Jahre das Egerland
erhielt Doeberl, Nordgau S. 82). SHier erscheint im Gefolge des
Grafen Berthold v. Andechs Arnoldus de Menigen (Mönchau bei Thur
nau), der 1. Förtsch. Vgl. auch Erich Irhr. v. Guttenberg, DieBurggrafen von Nürnberg und die Förtsche v. Thurnau, Mitt. d. Fränk.
Albvereins 10. Ihg. Nr. 819 1924.
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scheint. Immerhin liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, daß auch
diese Besitzgruppe am Ostabfall des Jura schon aus Schwein
furter Hand an das markgräfiche Haus der Brunonen gelangt
war. Ob die Förtsche von Thurnau durch Kauf, Heirat oder
Erbschaft um die Mitte des 12. Jahrhunderts in diesen Besitz
einrückten, läßt sich freilich nicht ermitteln. — Auch für die
Gegend von Streitberg im Jura lassen sich in dieser Zeit Spu—
ren sächsischen, vielleicht vormals Schweinfurtischen Besitzes er-
kennen.““)

Nachdem so durch die Heiraten der Schwester und Witwe
Herzog Ottos bereits namhafte Besitzungen in landfremde
hände gegangen waren, zersplitterten die Töchter‘e) vollends
das reiche Erbe. Stein hat diesen Erbgang in ausführlichen
Untersuchungen klargelegt,“P“ wenn auch noch Manches zu er—
gänzen übrig bleibt.

Don Ottos Töchtern erhielt Beatrix, vermählt mit dem
schwäbischen Grafen Heinrich von Hildrizhausen, die Stamm-
burg Schweinfurt, deren Name dataufhin später auch
ihrem Gatten beigelegt wird.“) Sie erbte aber auch die Güter
im östlichen Nordgau, Nabburg und Cham, in deren Besitz samt
dem damit verbundenen, lokal eingeschränkten Markgrafen-
amt wir Heinrich von Hildrizhausen schon 1054 (April 14)29)
als Stellvertreter seines Schwiegervaters, dann 1001 (Febr.
13)2) und 1069 (Okt. 27)) fnden.“) Nachdem Heinrich von
Hildrizhausen auf Seite des Gegenkönigs Kudolf bei Mellrich-
stadt gefallen war, ging Besitz und Würde an das königstreue
haus der Grafen von Dohburg, sodann an die ihm stammver
wandten Dipoldinger über.“ — Schweinfurt aber wandte
Bischof Eberhard von Eichstätt, der Sohn Beinrichs und der

Richpert aus Sachsen (vgl. Anm. 85) veräußert Güter zu Vellen-
dort (O. u. N. Fellendorf), Pragamusil (Trainmeusel), Gissital (Gassel
dorf, sämtl. bei Streitberg, BA. Ebermannstadt).

a8) Nach dem Ann. Saxo ad a. 1036 88 VI G. 679: Bilica (Abtissin zu
Niedermünster in Regensburg), Juditha. Beatrix, Bertha, Gisela; nach
der Kastler Reimchronik (1822.. 36), Vers 204 bei Moritz S. 131 irrig:
„Gertraut, Peters, Perht, Sophie“.

s2) F. Steim, Das Ende des markgräf. Hauses v. Schweinfurt
FzdG. 146. 382 f. — ders.Franken116. 331. Vach ihm ist Moritz,
GEfn. v. Sulzbach I1I S. 13 f. u Giesebrecht 111 GS. 6s zu berichtigen,
ogl. zustimmend auch Do ebeerl, Nordgau G. 28.

0) Kastler Reimchron. Vers 228 bei Moritz S. 132 ohne Nennung des
Vornamens, vgl. über ihn Giesebrecht, Sitz. Ber. d. Münch. Akad. J
1870 S. 574 f, Doe berl, Nordgan SG. 28.

21) MBoie. 12 G. 85 n0 I.
»MBoie. 29, I no 400.

MBoic. 29, J no 416.
Doeberl, VNordgau S. 20.
Ebda. S. 24 f.
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Beatrix, zu Beginn des 12. Ihots. seinem Hochstift zu. Seine
Sschicksale haben wir hier nicht zu verfolgen.'“)

Güter zu Schweinfurt und im benachbarten Werngau brachte
aber auch Judith, eine weitere Tochter Herzog Ottos, ihrem
zweiten Gemahl, dem bayerischen Pfalzgrafen Botho von Kärn-
then in die Ehe,“) der sie im Jahre 1004 (Sept. 2) dem Bam-
berger Kloster Theres vermachte.“') Ministerialen zu
schweinfurt übergab eine Tochter dieser Che, Adelheid von CLim-
burg, dem St. Stephanskloster in Würzburg.“) Jür die Geschichte
des Bamberger Territoriums ist aber jener Besitz im Jura von
Wichtigkeit, auf dem der nämliche Pfalzgraf Botho, wie aus
dem Namen geschlossen werden darf, die Burg Pottenstein
erbaute und deren Grundbesitz wohl nur aus der Ehe mit der
Sschweinfurterin in seine Hand gelangt sein konnte. Ist es
doch nachmals die Enkelin Judiths, durch welche Güter um
Pottenstein endgültig in Bamberger Besitz übergehen.““) Unter
den umfangreichen Zubehörgütern wird sich wohl auch schon
Tüchersfeld befunden haben. Denn ein Wittelsbacher war
es, herzog Cudwig von Bayern, von dem späterhin Bischof
Berthold von Bamberg kurz vor 1262 (Mai 27) die Burg
Tüchersfeld erwarb.““t) Dieser wittelsbachische Besitz im süd—
lichen Teil des Radenzgaues und in unmittelbarer Uähe von
Pottenstein fndet seine Erklärung in der 2. Ehe jener vorge—
nannten Enkelin Judiths (der Tochter Adelheids von Cim—
burg), Adelheid mit dem wittelsbachischen Grafen Konrad von

26) Vgl. hiezu G. v. Mülverstedt, Uber Hartwi Frgoug vonMagdeburg und die Schenkung von Schweinfurt an das sit agbdeburg
. J. 1100, Neue Mitt. a. d. Gebiete hist. antiquar. Forschungen 10, 1 Halle
1803 — Neuerdings Heidingsfelder, Reg. v. Eichstätt no 297 —
B. Schoefel, Die Kirchenhoheit der Reichsstadt Schweinfurt, Qu. u.
Forsch. z. b. KG., hsg. v. Jordan III Schweinfurt 1918.

7) Stein, Ende S. 383.
) MBoie. 81, I no 197.
oo) ChroustHeidingsfelder-Kaufmann, Urk. B. d.

Benedikt. Abtei St. Stephan in Wzbg. Veröf. d. vel f. fränk. Geschichte,3. Reihe, J Leipzig 19182 no0 114 (1136 Juli 10): Sie erklären se pro—
genitos esses ex meliore et magis honorabili eélientela ducis
Ottonis de Svinsurde et quod neptis ipsius ducis domina Adelheit.
tilia comitis Bodonis et uxor dueis Heinrici de Linbure, matrem
istorum ad iusticiam ministerialium, sicut ipsa et tota eius cognatio de
zuis ministerialibus processerat. san St. Stephan) tradiderit ac
delegaverit.

200 Oesterreicher,Denkwürdigkeiten2.St. S. 7, — Wachter,
Pottenstein, Bamberg 1895 S. 7 f.

101) M. 26/156, Lo o s hor n II S. 751 —Die eigentliche Berkaufsurk.
9. Ludwigs v. Bayern ist erst 1269. Juni 19 ausgestellt M. Fürstensel.
F 33 — Desterreichéer, Gesch. Darstellung der W Burgen Tüchersfeld—amberg 1824, Beil. IvV (aus Bbagr. Lib. priv. A IM.



—2127—

Dachau (1140-80).“) Diese jüngere Adelheid war auch in dem
angrenzenden Teil des UNordgaus begütert, zwischen 1140 und
a6 überträgt sie durch die hand ihres Mannes und Pogtes
Cunradi comitis Güter zu Weltechestorf (Wölkersdorf, BE.
Rirchenthumbach), Grube (Burggrub ebda.), Maspahe (Asbach
ebda.), Wiehstein (Wichsenstein, BA. Ebermannstadt 7),
Gruntanne (abg.), Drogenesriut (Troschenreuth, BE. Bay-
reuth) mit der ganzen nach Tumbach (Kirchenthumbach) ge-
hörigen familia, womit bisher Heinricus de bibera
GO. Bibrach, BA. Eschenbach) belehnt war, an das KI. Michels-
berg.'e) Sie wird bei dieser Gelegenheit Adelheit de Wart-
perch, nobili stirpe progenita genannt. Dieser Name ist
jedoch nicht auf die spüter Bambergische Burg Wartberg bei
Pottenstein, nach der sich 1149 und 1188 ein edelfreies Ge—
schlecht benennt,“““) sondern auf die gleichnamige Burg bei
Ueunburg v. d. Wald in der Oberpfalz zu beziehen.“)

GSisela, nach dem Sächsischen Annalisten die jüngste Toch-
ter Ottos von Schweinfurt, vermählte sich mit dem bayerischen
Brafen Ernold von Diessen'ee) und brachte ihm außer Streu
gütern im Werngau'““) vor allem die Besitzgruppe im Zwei-
maingebiet um Plassenberg und Bayreuth in die
Ehe. Wenn Arnold, der Stammvater des nachher von An-
dechs genannten Haufes seine fränkischen Besitzungen, die
damals zweifellos noch fester Burgen entbehrten, auch kaum
jemals zu längerem HAufenthalt betreten hat'“s), so legte diese
Ehe doch den Grund für die spätere Machtstellung der Andechs-
Meranier im östlichen Franken.

102) Diesen epen at schon Oesterreicher, Tüchersfeld S. 18
angedeutet. Ob aber Votho schon die Burg T. erbaute, ist fregug derName der Ortlichkeit erscheint erstmals 1248, Oesterreicher Beil. III,
der Name der Iutg 1262 (. o..

102) M. 38 6, Sschweiger, 16. BB. S. 30; über den zeitlichenAnsqt vg Oefele, Andechs eg 41.354) Über sie im Kap. 5.—DieBurgistnach Urb. Asfol. 33v u. Urb. B,
Höfér S. 281 Bambergisch.

100) So Moritz, Sulzbach J S. 347.
noe) Oie Behebung der, Unstimmigkeiten in den Nachrichten über besEhe beim Ann. Saxo und die Klärung der lange umstrittenen Frage, wie

die Grafen von Andechs zu ihren fränk. Besitzungen kamen, ist hauptsächlich
Stein Fzdo. 14 S. 387 f. zu danken. Oefele, Andechs 1877
S. 18 f. ĩ. G. 83 übergeht diese geege stillschweigend. Auch bei Giese
brecht III 1890 G. 64 ist die Klärung Steins noch nicht ereoeDoeberl, Nordgau 1894 S. 24 u. Gengler, Verf. Zustände 1894 G. 20
haben sich ihr angeschlossen.—,Soshorn J I1886 S. 4009 f. hat die für
die Geschichte Bambergs so folgenreiche Teilung des Schweinfurter Erbes
überhaupt keiner Beachtung gewürdigt.

7 Hiezu ist zweifellos das Gut zu Covenheim im Gau Weringovwi
Oefele, —— 34 zu rechnen.108) Arnold, nach Oefele S. 90 u. Reg. 27 d vor 1100 gestorben, er
scheint in keiner frankischen Urkunde.
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Don unmittelbarem Vorteil für die Besitzverhältnisse Bam-
bergs aber sollte die Che der Alberada oder Bertha,
Tochter Ottos, mit dem Grafen Hermann von habechesberg
aus dem Sulzbacher Grafenhaus werden.“e) Diese hatte aus
dem Erbe ihres Daters die Burg Banz mit den Gütern zwi—
schen Main und Itz erhalten. Daß auch Creußen, die Stätte
der Katastrophe von 1003, in seinem vollen Umfang an Albe—
rada überging, wie die bisherige Forschung annimmt,“) Jäßt
sich gegenüber der Tatsache nicht völlig aufrecht erhalten, daß
Crusa in dem Verzeichnis der königlichen Tafelgüter von
1064/5 unter den mit Nurenberc eingeleiteten curie de Ba-
varia erscheint.ui) Diese königliche curia stammte wohl noch
aus der Konfskation von 1003, da sie aber in dem Itinerar
der Salier niemals erwähnt wird und 1064/,5 auch nur 3
regalia servitia zu leisten hat, so scheint es sich hiebei doch nur
um einen kleineren Teil des Schweinfurter Besitzes zu Creu-
zen gehandelt zu haben. Man wird daher an der bisherigen
Annahme insoweit festhalten dürfen, daß die eigentliche Herr-
schaft Creußen, soweit diese Bezeichnung schon erlaubt ist, durch
Alberada imKastel Habsbergischen Hause weiter vererbte. Da
aus der Ehe Alberadas mit dem Grafen Hermann keine erb—
berechtigten Nachkommen hervorgingen,“?) dürfte Creußen
über den mutmaßlichen Bruder) Hermanns, den Grafen
Friedrich von KastelHabsberg,““) an dessen Sohn Otto, die

100) Aber die Identität beider Namensträgerinnen und diese Ehe ogwiederum Stein, FzoG. 14 S. 384 f. u. Hoeberl, Nordgau S. 33
gegen Morittz, Sulzbach I11 G. 13 u. 17 f. u. Giesebrecht, — IIIS. 65 u. 1098, der Sfroerer, Papst Gregor VII. J S. 385 zu Unrecht
„berichtigt“.

140) Morittz, Sulzbach a. a. O. — K. Boehner, Gesch. d. Stadt
Treußen, Creußen 1909 S. 83 f.

111) MG. LL Constit. J no 440 — A. Schultte, Das Verzeichnis
d. kgl. Tafelgüter, NArch. 44, 8 1919 6. 571 — B. Heu singer, ser—
vitium regis Arch. f. UgF. VIII 1923 S. 82. f. Die Lage Creußens außer
selhd Doherno „hart an der ostfränkischen Grenze“ berichtigt Heusinger

3 Wenn die ungen. Tochter, deren — urg einen Ministerialen der Ann. Saxo andeutet, die junge Banzer Klosterchronik (14. Ihdt.
dudewig S8 rer Bamb. II S. 53) ußhuudend berichtet, überhaurt einehistorische Pees önlichkeit ist, so war sie infolge dieser Ehe kaum erbberechtigt.Die Erzählung scheint auf einer Verwechslung mit der Entführung derJudith, e Ottos v. Schweinfurt, zu beruhen vgl. Anm. 71.

11 Stein FzdG. 14 GS. 386.
10) Ich stimme Moritz II S. 12 bei, daß der auf der Bamberger

Synode von 1087 ohne den Grafentitel erscheinende Fridericus de Oastel
dieser rrselie und nicht ein fränkischer Castell ist. Für die letzteren
fnden sich in diefer —* noch keine Beziehungen zum Bistum Bamberg,während namhafte Besitzungen der Sulzbacher HabsbergKastl in der —
Bamberg lagen.



129 —

Gründer des oberpfälzischen Klosters Kastl,“*) übergegangen
sein. Otto vermachte vor seinem kinderlosen Tode (1105)
einen Teil seines Erbes an König Heinrich V., mit dem er
mütterlicherseits verwandt war.“) Unter den ausdrücklich
zu Habechesberg gerechneten Gütern befandsich auch ein
Teil von Creußen. Denn Heinrich V. eignete 1125 (April 14)
das praedium in nemore Chrusene... cum omnibus ad
Habechesperg pertinentibus dem Pfalzgrafen Otto von
Wittelsbach, den er schon vorher damit belehnt hatte, für
seine ihm in den Kämpfen gegen den kaiserlichen Pater ge—
leisteten Dienste.!“) Dieses unbenannte praedium wird mit
Recht mit jenem praedium Lindenhart gleichgesetzt, dessen
Ueugereuthe Bischof Otto J. von Bamberg nachmals zur Stif-
tung der dortigen Pfarrei verwendete, die er dem Kloster
Ensdorf inkorporierte.“s) Auch das östlich von Creußen ge—
legene Frankenberg scheint mit der Habsbergischen Erb—
schaft an den bayerischen Pfalzgrafen gekommen zu sein.“!)

Die Burg Creußen selbst aber verblieb dem Sulzbacher
Detter, Graf Berengar II. zu Eigentum, sei es nun, daß es
sich hiebei um die königliche curia von 1064/5 handelt,“) sei
es, daß sie als ein Teil der hHabsberger EAllodial-Erbschaft nach
dem Tode Ottos an die Sulzbacher Cinie fel.“)

210) Päpstl. Schreiben 1102 Mai 9, Jafé«-W. no 5917 und Bestät.
Fn p April 11, Jafé-W. no 7975, Mo ritz, Sulzbach J S. 8i u.

110) Kastler Reimchron. Vers 257—280, Moritz S. 185.
117) MBoic. 31, J no 205, Loos horn II S. 218.
118) Cod. Ensd., Freyberg, Hist. Schr. u. Urk. II. S. 184 no 9,
i 27 — Moritz II S37 —Loshorn II SG. 145 — BocehnerS. 84.

9— Nur so erklärt es daß die rsanhn mit Creußen demostfränkischen Radenzgau angehörigen Orte Lindenhart, Kaltenthal und
deups als Zubehörgüter des ba yerischen Amtes ee ·Frankenberg im Saalbuch Ludwigs d. Str. (um 1280) MBoic. 46 IG. 411
erscheinen. Frankenberg besaß kein Hochgericht, das seit 1864 hutggrauc
Nürnbergische Amt,—* u. Güter, gehörten nach dem Landb. v. Bäyreutho. 1499, BStA. Bayreuther Sel. 236 sol. 385vmit dem Halsgericht nach
Creußen, vgl. auch Boehner S. 193 f.

.*0) Vielleicht gibt der Hinweis auf diese euris eine Erklärungs
Wahei für die „Morastveste“ Altenecreußen (1418 „das wale'““),Boehner S. 79, 202 f.

i2) Moritz J S. 248, ihm folgend v. Bibra, Reichsherrn v. Schlüs-
selberg, 1904 S. 12, Boehner G. 84, Bauer, Pegnitz S. 26 nehmen
an, Creußen sei „schon früher“ durch Otto von Habsberg an Heinrich V.
geschenkt und von diesem dann an Berengar v. Sulzbach „verliehen“
worden. Dem steht entgegen, daß unter den Nachkommen Berengars
Creußen stets als Allod, nicht als Reichslehen erscheint.
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Jedenfalls erscheinen in den Jahren 1133 —1165 Ministe-
rialen de Crusen mehrfach?) unter den Zeugen seines Soh—
nes, des Grafen Gebhard von Sulzbach.“) Nach dessen Tode
(1188) verkauften seine Erbtöchter Creußen mit einer großen
Zahl anderer Sulzbachischer Allode'?“) an Kaiser Friedrich J.
Damit reihte sich der alte Schweinfurter Besitz an der Südost-
grenze des Radenzgaues, soweit er nicht wittelsbachisch ge—
worden war, in die reiche Kette staufscher Allode zwischen
Uürnberg und dem Egerland ein. Erst Konrad IV. gab Creu-
zen wieder aus der Hand. Es kam 1251 als Reichslehen an
den Burggrafen Friedrich von Nürnberg.

Der andere Erbteil der Alberada von Schweinfurt, Banz,
aber sollte dem Hochstift Bamberg beträchtlichen Besitzzuwachs
bringen. Alberada verwendete, vielleicht unter dem Einfuß
Bischof Hermanns von Bamberg,““) ihren Besitz zu Banz zur
Stiftung eines Benediktinerkosters. Während sie mit ihrem
Gemahl, dem Markgrafen Hermann, ihre erste Gründung, die
Propstei Hheidenfeld im Dolkfeld, (1000)0 an Würzburg über—
trug,“?) übergab sie Banz wahrscheinlich gleichzeitig dem Bi—
schof Hermann von Bamberg.““) In die widerspruchsvolle
Banzer Gründungsgeschichte haben die Forschungen von H.
hirsch nunmehr erfreuliches Licht gebracht.“) Sie zeigen
uns, daß die Ansprüche Juldas auf das ihm angeblich ge—
schenkte Kloster?“) ebenso zielbewußte Jälschungen aus der
Mitte oder zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts sind wie die
angebliche Schutzurkunde Bischof Adalberos von Würzburg,““)
die erweiterte Stiftungsurkunde von 1071 *29 und die Ur—
kunde Bischof Ottos J. von Bamberg über die Wiederher—
stellung der Abtei mit den Jahresangaben 1114 und 1127.2)

122) Nachweise bei Boehner S. 3183 f.
* J Uber die Edelfreien de Chrusine, Ghrutsare, Cruozsane untenap. 5124 Floß, Hannbach, Plech, Thurndorf, Parkstein; Morigg S. 2836 f.,
239 “, 244 f. 246 ß —Vgl. guch das A Salbüchel“ de Küster
Reichsgut S. 101 f. — 8. Nieese, Die Verwaltung des Reichsgutes im
13. Ihdt., Innsbruck 1908 S. 208 (Creußen nicht erwähnt).

1233) Giesebrecht III G. 153.
126) 1069 Juli 7, Jafé S. 66: PUdalr. Cod. no 350 - Oester-

re ich er, Gesch. d. Herrsch. Banz II., Urkunden, Bamberg 1833 no III
— Looshorn J. G. 410.

127) Oester veicher, no VI.
128) 9. Hirsch, Die echten u. unechten Fistenngeyrhenden der AbteiBanz, Siß. Ber. d. Akad. W. in Wien, phil.hist. Kl. 188, 1, Wien 1019.

Ich führe die von ihm eingeführten Siglen in (an.
1269 Dronke, r. Fuld. G. 1388f. u. 144 f., Hirsch S. 20 f.
tr0) Oesterreicher no IV (0).
124) Ebda. no V II).
132) Ebd. no VII (2), hingegen echt no VIII (B) v. 1114 ... 1139.
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Die Abtei Banz reihte sich bald in die stattliche Reihe Bamber-
ger Eigenklöster ein, wenn sich seine Gründer auch zunächst
noch gewisse Dorrechte, namentlich die Dogtei, vorbehielten.“)
Das neue Kloster brachte eine reiche Morgengabe mit. Albraht
hatte der aus ihren Erbgütern (hereditariis bonis) errichteten
fAbtei totum Panzgowe et Mukeburhe cum suis pertinen-
tiis, quicquid inter Itesam et Moin interiacet geschenkt und
die so ausgestattete Abtei an Bamberg überwiesen (legavit).
Den Schenkungsinhalt schmückt die in der Banzer Kanzlei in
der 2. hälfte des 12. Jahrhunderts gefälschte Parallelur-
kunde'?“) weiter aus. Ihre UVarratio berichtet von der
Gründung des Klosters in Banzensi castro, principali vi-
delicet loco ditionis nostre, die Dispositio fügt der HOus-
stattung der echten PDorlage noch hinzu: Uuggeburg cum om-
nibus pertinentiis suis (folgt ausführliche Pertinenzformel)
et totum Panzgoue et quidquid inter itesam et moin si-
tum est omnemque dominicatum in terminis illis; decimas
quoque de suburbanis nostris, novalibus et vineis, do-
minicales quoque capellas nostras Muggeburc et Afel-
teren cum dotibus, decimis et terminis suis, sicut ab an-
tiquo possedimus.“) Es besteht kein Grund daran
zu zweifeln, daß tatsächlich das Kloster in der Burg zu Banz
gegründet wurde und diese als Mittelpunkt des Alberadaerb-
teils anzusehen ist. Auch der Besitz der curtis Muggiburg ist
schon 1162 für das Kloster nachweisbar.“?) Bingegen ist die
Einfügung der Zehntrechte in die Zälschung auf die Bestre—
bungen zurückzuführen, durch die sich verschiedene Bamberger
Klöster für ihre in der Bamberger Diözese gelegenen Be—
sitzungen diese Kechte anzueignen wußten.““) Hauptsächlich
aber bezweckte das Fälschungswerk im Rahmen der klöster-
lichen Reformbestrebungen des 12. Jahrhunderts, die „Frei-—
heit“ des Klosters von weltlicher Dogteigewalt und die freie

88) Hirsch S. 24, 28.
i24) Oesterreicher no V (I).
i38) Ich kann nicht fnden, daß hinsichtlich der Ausstattung in (1) gegen

liüber (D) Igleich zu Anfang“ „eine veränderte Rechtsaufassung zutage
tritt“, wie Hirsch S. 29 annimmt. In beiden Fällen wird erst das
Klofter ongatsegeten sodann samt seiner Ausstattung an Bamberg ver—schenkt. In beiden Fällen folgt sodann eine zweite an die —2 des
zegstiste gerichtete Schenkung. Nur der inee der Ausstattung des

losters ist in (1) reichhaltiger gegenüber der echten Vorlage (D).
126) Oesterreicher no 25 mit Umschreibung der dazugehsrigen

Wälder geuelle und heido.
127) Vgl. die Michelsberger Urk. v. 1166 Sch weitzzer 16. BB. S. 14.
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sEAbtwahl durchzusetzen.“s) Unmittelbar gegen das Hochstift
Bamberg richtete sich auch die volltönende Besitzumschreibung
el totum Panzgaue et quidquid inter itesam et moin si-
tum est, die den Anschein einer völlig geschlossenen Besitz-
masse zwischen den zwei Zlüssen erwecken könnte. Abgesehen
war es vor allem auf den in bischöfichem Besitz befndlichen
Berg Stekkilze, der das Koster bedrohlich überragte“) und
in dem ganzen Banzer Zälschungswerk eine besondere Rolle
spielt.““) Aber auch sonst bestand die zu Banz gehörige Grund-
herrschaft aus unzusammenhängendem Streubesitz. Das be—
weisen nicht nur die zahlreichen spüteren Eigentumsübertra-
gungen an das Kloster in seiner näheren Umgebung,““) son-
dern auch jüngere Nachrichten über den Banzer Klosterbesitz.“)
Räumlich füllte dieser keineswegs den ganzen „Banzgau“, den
langgestreckten Winkel zwischen Itz und Main aus. In dessen
Südspitze gruppiert sich der Besitz des Klosters Michelsberg um
die schon 1015 erworbene, vorher Fuldaische curtis Rattels-
dorf.““) Daran schließen sich nach dem ältesten Bamberger Ur—
bar die Hochstiftsdörfer Speiersberg, Birkach und Busendorf
und das domprobsteiliche Döringstadt.““) Aufallen muß, daß
die Gerichtsgrenze zwischen der Zent Döringstadt und dem
Hhalsgerichtssprengel von Banz“) zugleich auch den Grund

i26) Hirsch S. 30. Ich habe mich über diese Frage eingehend in
„Rund um den Mupperg“, Heimatblätter zum Ta— für Neustadt b. Cohurg 1926 Nr. 8 u. Nr. 13 geäußert und gegen geph o Id (Nr. 2, 8, 8, 14,
16, 18, 8 die Anschauung derfochten, daß die Banzer Eigenkapelle Mugge—-
hure mit ber späteren Banzer Iree im Dorfe Mupperg undnicht mit der allerdings auch sehr alten Würzburger Ottilienkapelle auf dem
Mupperg identisch sei.20) Oesterreicher no 6833 — Mießner, Herzogsgewalt S. 129
verwechselt Stekxkilze mit ehnbe ohne zu bemerken, daß letzterer Ort,der nie eine Burg besaß, nicht in der Würzburger, sondern in der Bam
berger ODiözese lag.

— ürssch S. 19 f. Dadurch, daß der Fälscher im Gegensatz zu der
echten Vorlage (D) in den Berg Stekkilze durch die Stifter an ehene
shenten läßt, schuf er sich geschiet die Grundlage für die weiteren Fäl—ungen von nom. 1127 Gesterreicher no X. vge Hirsch S. 18

num 2) und 1114/27 (2), worin er den per durch Bamberg an das Klosteren läßt, während er tatsächlich noch 1174 Aest ist, Stumpf
no

i41 Oesterreicherno 11, 12, 15, 17, 24 usw.
1429 Proprietas des Kl. Banz im Urb. A sfol. 20 in Grumpuolt

(Grundfeld, BA. Stafelstein), 1 feudum, fol. 20v in Zeibeltz (deublitz,
BA. Lichtenfels) 4 mansi, J feudum, Steten Fen BA. Lichtenfels)
der Ort — 6 feuda, Nettenstort (Nedensdorf, BA. edem der Ori— 12 feuda, fol. 2i Schensreut (Schönsreuth, BA. Lichtenfels) der Ort
(desolatum), Tiierstein (abgeg.) der Ort — 9 bona usw., in sämtlichen
Orten hat der Bischof die Vogtei.

142) Oben S. 96 f.
144) Urb. A fol. 25, 24 v, 24 — Urb. B, Hoefer S. 107 f.
146) Pgl. die beil. Karte, über die Zent O. Exkurs II.
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besitz säuberlich scheidet. Wenigstens fndet sich südlich dieser
Grenze kein Banzer Klosterbesitz, auch keine örtlichkeit, nach
der sich die alten Banzer Ministerialen benennen.““) Auf
welchem Wege die Dörfer in der Zent Döringstadt an Bistum
und Kapitel kamen, wissen wir nicht, das wahrscheinlichste ist,
daß sie ebenfalls aus dem EAlberadaerbe stammen. Daß diese
tatsächlich nicht ihr gesamtes Besitztum an das Kloster Banz
verstiftete, sondern einen Teil davon unmittelbar an den Bi-
schof von Bamberg schenkte, erfahren wir urkundlich. Dazu
gehörte der ausgedehnte Banzer Zorst im Vorden des Banzer
Serichtssprengels. Weiter nördlich vom Alberadaerbe lag
nur noch, vom Main-Itzbesitz jedoch völlig isoliert, das Hof-
gut Mupperg (1162 curtis). Euf keinen FJall darf man sich
den Banzgau oder das Schweinfurter Dominium bis an den
Thüringer Wald, womöglich noch über Sonneberg und Schaum-
berg hinaus ausgedehnt denken.

Daß die Fälschung schließlich auch noch ommnem dominica-
tum nostrum (i. e. Alberadae) in terminis illis d. h. ʒwi-
schen Itz und Main der Klosterausstattung zuschreiben will,
scheint ein freilich vergeblich gebliebener Dersuch zu sein, dem
Bischof von Bamberg die Gerichtshoheit über die Banzer Güter
streitig zu machen. Das Kloster blieb, wie wir wissen, auf
die engere Immunität beschränkt;““) die Dogtei, anfangs im
erblichen Besitz der Abenberger, anscheinend entfernten UNach-
erben der Alberada, die sie zwischen 1114 und 1139 von Bi-
schof Otto J. zu CLehen nehmen,““) fel samt dem Halsgericht
nach dem Erlöschen des Geschlechts unmittelbar an den Bischof
und sicherte ihm die Landeshoheit über den Sprengel von
Banz.

Der schon erwähnte Besitzzuwachs, der aus dem EAlberadaerbe
unmittelbar an das Hochstift kam, ergibt sich aus der un—
datierten echten Stiftungsurkunde.““) Danach vermachte EAl-
berada dem Bischof Hermann und seinen Nachfolgern auch noch
Grodez (Markt-Graitz BA. Lichtenfels) mit seinen Zu—
gehörungen sowie den zu Banz gehörigen Jorst.““) Dem Klo—-
ster soll die freie Holz- und Weidenutzung vorbehalten blei
hen. Wie üblich, verbirgt sich auch hier unter dem einfachen

9 disaeneuns im Exkurs III Tab. III.i07 len S. 221, ferner Hürssch S. 27 Anm. 5.
a6) OesterreichernoVIIIGE).
a40) no VI 2).

180) Die gefalschte Parallelurk. v. 1071 (n0 V II) fügt vor Grodeze
noch Sisxkilze ein und ergänzt das Zubehör von Grodeze noch durch
decimis () et terminis suis.
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Prtsnamen Grodez mit seinem Zubehör ein über mehrere
Ortschaften ausgedehnter grundherrlicher Besitz. Erst das Ur
bar A macht uns mit seiner EAusdehnung näher bekannt.
Wenn auch in der Zwischenzeit möglicherweise erweitert und
ausgebaut, geht dieser Besitz nördlich vom Main und Steinach,
somit bereits im Grabfeld gelegen, in seiner Grundlage
doch zweifellos auf diese Schenkung zurück. Nach der Eus-
drucksweise des Urbars sind die Dörfer Grewiz, Snekkendorf
(wohl das nördlich von M.Graitz gelegene Schneckenlohe) und
Zewln (Marktzeuln südlich M. Graitz) in vollem Umfang bi—
schöfich,“t) in Rewt prope Zewln (vohl Lettenreuth) wer-
den 8 feuda (cCehen — halbhufen) aufgezählt.“) Das in
jeder Beziehung ausführlichere Urbar B (1348) nennt noch :)
die Grundzinsen der Dörfer Obernreutlein (Oberreuth westlich
M.-Graitz) und Nidernreutlein (abgeg.) beide wohl jüngere
Rodungsdörfer, und Weikawe (Beikheim nordöstlich von M.-
Graitz).““) Es belehrt uns auch, daß die nahe nordöstlich von
M.Graitz gelegenen Dörfer Trannaw (Trainau) und Man-
goltzreut (Mannsgereuth) zu Burggut aufgetragenes Eigen-
tum der ehemaligen Ministerialenfamilie Marschalk von Kun-
stat sind.'“) Im übrigen verweisen die zahlreichen Ortsnamen
auf -reuth und die im Urbar häufg angeführten bischöfichen
Forstnutzungsrechte auf den außerordentlichen Waldreichtum
der Umgebung von Marktgraitz; der Banzer, heute LCichten-
felser Forst muß sich im 11. Jahrhundert sicherlich bis auf die
höhen nordwestlich der Steinach herangezogen haben.

Der Umfang der von Alberada an Bischof Hhermann ver—
schenkten foresta ad Banza pertinens läßt sich ziemlich genau
festlegen. CEberhard von Fulda bemühte sich zur gleichen Zeit,
in der der Banzer Zälscher seine Tätigkeit ausübte, die Eigen-
rechte seines Klosters über die Abtei Banz durch die schon er—
wähnten zwei Jälschungen zu begründen. In eine dieser bei—
den nahm er auch eine Grenzbeschreibung des ausgedehnten,
nur an den Rändern besiedelten Banzer Forstes auf, um ihn
für Fulda zu beanspruchen.““) Danach folgt die FJorstgrenze
von Großheirath der Itz aufwärts bis Niederfüllbach, dann

161) fol. 4899: Grewte est Epi (6 feuda und 9 areae), Snekkendortf
villa est Epi et est deserta, Zewln est Epi. et habet 554 mansos.

152) fol. 43 v.
2) Hoefer, Rechtsbuch S. 118 u. 120 f.
is) . 119.
165) S. 122.
9 Dronke, Tr.Fuld. e 12 S6. 54 — Dobenecker, Reg. Thur. 1no 187 versetzt diese Aufzeichtung mit Gegenbaur, Kl. Fulda 112 6.16 ins 11. Ihdt. Sie — aber ganz ofenbar in das von Hirsch auf—

zedeckte Fälschungswerk, älso in die 2. Hälfte des 12. Ihdts. und wird auf
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dem Füllbach bis Zeikhorn, verläuft über Rohrbach—Biberbach
zur Steinach (etwa bei Gestunghausen), dann die Steinach, Ro-
dach und Main entlang bis Kösten und von hier aus über
Gnellen- und Tiefenroth wieder zur Itz.““) Don den mit Graitz
verbundenen gerichtsherrlichen Kechten wird spüter die Kede
sein.

Eine dritte Gruppe dieser Erbbesitzungen neben den an das
Kloster Banz und unmittelbar an den Bischof von Bamberg ver—
schenkten Gütern sind jene, welche sich die Markgräfn zu—
nächst noch vorbehielt. Dadurch, daß sie das Lehensrecht des
Bischofs an diesen Gütern anerkannte, war der Heimfall an
das Hochstift bereits vorbereitet. Die echte Stiftungsurkunde
von Banz zählt folgende Ortsnamen auf: Hec sunt loca, que
domina Alhberat in benefcium habet: Cylen (Markt-Zeuln
südlich Markt-Graitz), Cuonstat (wohl Alten- und Burgkun-
stadt östlich davon), Astheim (7), Choluuiz (7), Heinriches-
dorf (Heinersdorf a. d. Steinach, nördlich von Kronach),““)
Vrouua (Frauendorf BA. Stafelstein?), Costanesdorf (wohl
Kösten nol. von Banz).

Don diesen Orten gewann, wenn wir von dem späteren
Markte Zeuln absehen, nur die Burg Cuonstat für Bamberg
einige Bedeutung. Im Jahre s056 ist von einem bereits ver
storbenen Burggrafen von Cunstat (adelberto eiusdem urbis
comite) die Rede.““) Sein Erbfolger Dietericus, der wohl
als Domkanoniker den Titel dominus führt,“) hatte ein
Diertel der Burg Chuonstat an das Domkapitel übertragen.
Da er frei darüber verfügen konnte, müssen er und sein Erb—
lasser sich wohl im Eigenbesitz dieses Burganteils befunden
haben. Um so mehr spricht die Bezeichnung des letzteren als
urbis comes dafür, daß er die übrigen ä der Burg nur in
militärischer Hinsicht verwaltete. Er scheint identisch zu sein
mit jenem Aepelin de Cuonstat, der auf der Bamberger Sy-
node von 1059 als Fürsprecher des Bischofs von Würzburg im

Eberhard selbst zurückzuführen sein, was der sachlichen Richtigkeit der
Grenzbeschreibung waturuich keinen Eintrag tut. Den von Dronke S. 54derlefenen und auch von LOoshorn I. G. 21 übernommenen vermeint.
lichen „Waldnamen“ abydatta berichtigt Dobenecder glücklich zu: ab
ytassa (von der Itz) usque in Fullebah.

187) Vol. auch Hoefer, Rechtsbuch S. 118.
is8) Zu beachten, daß Kronach auch Schweinfurtisch war.
160) Oesterreicher,Denkwürdigkeiten4St.S.18 Urk. B. Ru—

erts. — Ratürlich handelt es sich dabei nicht um einen „echten“ Graser wie Looshorn JIG. 487 glaubt. Vol. Rietschel, Burggrafen—
amt S. 107.

16037 Joetzee, Bamb. Ministerialität S. 5331.
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Zehntenstreit mit Bamberg auftrat, von dem ja auch die be—
nachbarte Altwürzburger Pfarrei zu Altenkunstadt betrofen
sein mußte. Dieser Burggraf Adalbert mag als Dasall oder
Ministerial der Gräfn Alberada nach dem Tode seiner Herrin
mit dem Lehenheimfall der Burg an Bamberg übergegangen,
aber durch irgendwelche Umstände in den Eigenbesitz von *
der Burg gelangt sein. Das Domkapitel verblieb übrigens
nicht im Besitze dieses Burgviertels. Nach der gleichen Ur—
kunde tauschte ein Arnold, Sohn Wikers von Cangheim, das-
selbe gegen andere Güter ein. Sein Geschlecht übernahm mit
dem Namen von Cunstat auch das Amt der Burgkommandant-
schaft über die Bambergischen Anteile.“) — Das Urbar A
verzeichnet die Burg als wüst. Als Sitz eines Bamberger Am-
tes behält Burgkundstadt auch weiterhin eine gewisse Bedeu—
tung. Es war zugleich Sitz einer Zent des Radenzgaues.“)

Erst durch Zuhilfenahme der ausführlicheren, jüngeren Quel-
len läßt sich ungefähr eine Dorstellung gewinnen, was der
dürre Wortlaut der Alberadaschenkungen besagt oder richtiger
verschweigt. Dieser Teil der Schweinfurter Erbschaft brachte
dem Hochstift nicht nur ein reichdotiertes Kloster und nam-
haften Grundbesitz ein, sondern wie wir noch sehen werden, auch
Srafenrechte in mehreren Hochgerichtssprengeln westlich des
Maines. Damit war die Grundlage gelegt für die RAus-
dehnung der Bamberger Landesherrschaft in Jeilbezirken,
die wiewohl außerhalb seiner Diözese und seiner Grafschaft ge—
legen doch unmittelbar an diese angrenzten und sich so dem
werdenden Territorialstaat anfügten. Zugleich war der Ein—
fuß auf die nordwärts weisenden Talstraßen der Itz und des
Maines nach Coburg und den thüringischen Gebirgspässen in
die Nähe gerückt. Ebensoweit nach Norden wie die Zentrechte
von Marktgraitz lassen sich spüterhin auch die Bambergischen
GBeleitsrechte nachweisen.“s) Der vorgeschobene Posten der
Burg Cunstat sicherte ein Dierteljahrhundert später die Der-
bindung zu der Neuerwerbung von Kronach. Ein erheblicher
Zuwachs an vormals Schweinfurter Ministerialen, von denen
später im Zusammenhang zu reden ist, mußte die militärischen
Kräfte des Hochstifts beträchtlich stärken.

161) Stammtafel im Exkurs III.
ie2) Vgl. Exkurs II.
162) Frb. B fol. 31 „‚bis zur Fallschrank unter der Neuensorg auf der

Butzenstirn“.
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Der Kampf um das Schweinfurter Erbe am Obermain, so—
weit es in Caienhände übergegangen war, bestimmte die Terri—
torialpolitik der kraftvollsten Bamberger Bischöfe auf Jahr—
hunderte hinaus. Der Zwiespalt zwischen geistlicher und welt—
licher Herrschaftsgewalt am Obermain, der mit der Bistums-
gründung Kaiser Heinrichs II. wirksam wurde, hat in dieser
Form den Dorgang der Territorienbildung Oberfrankens in
der Folgezeit maßgebend beeinfußt.

c) Bischof Rupert und Bischof Otto J.
Das naheliegende Ziel, das Bischof Hermann der Erwerbs-

politik des Hochstifts in der Schweinfurter Erbschaft gewie—
sen hatte, lag nicht im Gesichtskreis seines Nachfolgers.
Ueuerdings und zwingender noch als nach dem Tode Kaiser
heinrichs II. brachten die großen reichspolitischen Zusammen-
hänge das Wachstum der territorialen Entwicklung des
hhochstifts zum Stillstand. BischofRupert sah in der langen
Spanne seines Episkopates (1075-1102) seine nicht unbedeu—
tenden Kräfte völlig gebunden von dem erbitterten Ringen
der beiden höchsten Gewalten der Christenheit. In eben dem
Augenblick, da ihn (am 30. November 1075) das enge Ver—
trauen Heinrichs IV. aus dem kaiserlichen Stift Goslar auf
den Bamberger Bischofsstuhl berief,““) kam der ofene Kampf
zwischen Kaisertum und Papsttum zum HRusbruch. Rupert hat
dieses Dertrauen nicht getäuscht. Er ist einer der wenigen
deutschen Reichsbischöfe, die niemals schwankend in der ein—
mal gewählten Parteinahme ihren königlichen Herrn auch
durch alle Tiefen und Demütigungen des Inpvestiturstreites
begleiteten. Wie das Bild des Kaisers, der in diesen ver—
zweifelten Macht- und Ideenkämpfen die Grundlagen deut-
schen Königtums verteidigte, ist daher auch das des Bischofs
getrübt von der maßlosen Gehässigkeit des kaiserfeindlichen

8 Charakteristiken Ruperts bringen nur die kaiserfeindlichen und des—halb mit starkem Vorbehalt aufzunehmenden Annalisten: Lampert v. Hers—
feld 88 V SG. 236: virum pissimum existimationis in popùulo, eo quod
regi familiarissimus et omnibus eius secretis semper intimus fuisset
et omnium, quae rex perperam et praeter regiam magnifcentiam in re
publica gessisset, potissimus incentor extitisse putaretur, — Bernoldi
Ihron. 88. V S. 430 — Berthold v. Constanz 88 V S. 279: tregis) conse-
erotalis intimus, peno omni élero et populo ingratus, — dagegen begnügt
sich Frutolf, Onron. univ. 88 VI S. 201 mit der Erwähnung der Einsehung;
weitere Quellenstellen bei mMeyer v. Knonau, Ihrb. d. — Reiches
unter Heinrich IV. u. Heinrich V. —J— 1894 I1 G. 542 f. pgl. auch
22 KGO III G. 779 Anin. 5 u. S. v83, Gie sebrecht OVRg Ui
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Schrifttums der Zeit.“s) Dieser Einseitigkeit der Quellen
wird man sich bei der Beurteilung der Persönlichkeit Ruperts
stets bewußt bleiben müssen. Für uns gilt es die Auswir-
kung abzuwägen, die jene opferbereite Tätigkeit des Bischofs
im Dienste des überlieferten Ideals der Reichskirche auf die
territorialpolitische und kirchliche Entwicklung seines Hoch—
stifts ausübte.— Kupert stand in Bamberg keineswegs allein
mit seiner Aufassung. Denn auch sein Domkapitel trat nach
allen Zeugnissen, die wir darüber besitzen,“) von Anfang an
mit Überzeugung, ja nicht ohne Anzeichen persönlicher Zu—
neigung an seine Seite und straft so das Wort CLamperts und
Bertholds von der Unbeliebtheit Ruperts bei Klerus und
Dolkiery) Cügen. Mag auch seine Ernennung zu Lebzeiten
des beliebten und noch Monate lang auf seine Wiedereinsetzung
hofenden'“s) Bischofs hermann einige Unruhe bei den Laien—
herrn der Diözese erweckt haben, ernsthafte politische Schwie—
rigkeiten sind ihm auch von dieser Seite trotz seiner häufgen
Abwesenheit nicht erwachsen.

Jast an allen richtunggebenden BHandlungen der Regie—
rungspartei, namentlich in den ersten Jahrzehnten des Inve—
stiturstreits, fndet sich Bischof Rupert mit Rat und Tat be—
teiligt.““) Kaum bischof geworden, erhält er des Königs
abgesagte Feinde, Bischof Bucco von Halberstadt und Herzog
Otto von Nordheim, zur Bewachung auf einer seiner Burgen
anvertraut.“) Der allzu kühne Absagebrief des in Worms
versammelten deutschen Episkopates an Gregor VII. erging
auch in Ruperts Namen.““) Den Bannstrahl Koms hat er mit

1265) Die Darstellung Loos horns 16. 440 su die sie in breiterAusführlichkeit übernimmt, ist Pamphlet, keine Geschichtsschreibung; vgl.
dazu das Urteil Haucks III' S. 885 Anm. 5.

51 Briefe des Domklerus, Jafé, MBamb. S. 112 Udalr. Cod. no54 (1077): eum (epm.) nullius noxiae reum in hane calamitatem (Ge
fangenseßung durch Herzog Des incidisse. .. cum pro fde ac veritatebaciatur, — ebda. &amp;. 113 no 55 (1077): pro liberatione pastoris nostri, qui
innocentissimus tenetur, — dann die Haltung des Bamb. Klerikers Gum—
pert auf der Synode zu Quedlinburg unten Anm. 181 und die Graobschrift
Ruperts bei Jafé S. I99, Ud. Cod. ão 111: maxima spes plebi, decus evi.
gloria ecleri.

167) Siehe Anm. 164.
e) Hauck III G. 779.
100) Zum Folgenden allgemein: G. Meyer v. Knonau, Ihbr. d.

deutschen NReiches ünter Heinrich IV. u. Heinrich V., IICV, Leipzig 1894 f.
—. Giesebrecht 88 UII — K. Hampe, Deutsche Kaisergeschichte im
deihastegnrder Salier und Staufer, Leipzig“ 1919 S. 50 f. — Hauck I1I1.77

170) Bruno, De hello Saxonicotc. 57 88 V S. 349, Meyer v. Kno—
nau 11 S. 585.

171) Jafé G. 103, Dd. Cod. no 48 (1076 Jan. 24), Hau ck III G. 790.
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dem König getragen, der verhängnisvolle Abfall der meisten
Anhänger Heinrichs in den sorgenvollen Tagen von Mainz
und Oppenheim hat ihn nicht irre gemacht. Er zählt zu den
„liebsten Ratgebern“, deren Entlassung die Fürsten in Tribur
dem König auferlegten.“) Der Versuch, seinem Herrn auf
der verzweifelten Winterfahrt nach Canossa zu folgen, stürzt
ihn in die strenge Haft des Hherzogs Welf von Bayern. Und
während sein Domkapitel sich vergeblich um seine Lösung
müht,“) für die der Bayernherzog tausend Hufen, soviel
wie das ganze Bischofsgut, gefordert hatte, gerät sein Bistum
in die Hand seiner Gegner. In der Bamberger Bischofspfalz
Forchheim, die so noch einmal ihren alten Glanz als Königs-
wahlort zu traurigem Ansehen bringt, erhebt am 15. März
1077 die Dersammlung der Fürsten den schwachen Gegen—
könig Kudolf von Kheinfelden auf den Schild und nötigt ihm
den schwerwiegenden Derzicht auf die Besetzung der Keichs-
bistümer ab.“') — Aus mehr als halbjähriger Gefangen-
schaft befreit, die von Weihnachten 1076 bis Mitte August 77
gewährt hatte, steht Rupert von Bamberg gleich den großen
Dasallen des Vordgaus und dem ebenfalls königstreuen
Würzburg alsbald wieder an der Seite seines königlichen
herrn. EAn dem zweifelhaften Schlachterfolg von Mellrich-
stadt im folgenden Jahre war er wohl auch mit seinem Kuf-
gebot beteiligt.““) In der nächsten Zeit der großen diplo—
matischen Erfolge Heinrichs fnden wir ihn im Frühjahr 1080
mit Bischof Ciemar von Bremen als Träger der königlichen
Botschaft in Rom, die die Cxkommunikation des Gegenkönigs
forderte und mit Aufstellung eines Gegenpapstes drohte.“)
Er empfängt als Antwort die abermalige Bannung seines
herrn und wird von dem erneuerten Investiturverbot selbst
betrofen. Auf dem Heimweg sucht er mit seinem Gefährten
Toskana und die Combardei für die Sache des Königs zu ge—
winnen. An Ostern ist er in Bamberg, woinfeierlicher Fest-
predigt angesichts mehrerer Bischöfe die bevorstehende EAb-
setzung Gregors VII. verbündigt wird. Der Tag von Brixen

112) Meyer v. Knonau II S. 730 f, Hampe S. 52, L0os
hornJ. S. 452.

172) Briefe an einen Bischof und einen Herzog, Jafé S. 112 u. 118,Dd. Cod. no 54 u. 55. — ischef and ein ———— 396.
174) R. Bonin, Die Besetzung der eeg Reichsbistümer in den

or Jahren Heinrichs TV.. Leipzig. Hiss. Jena 1889, Exkurs
 runo e110 88 V S. 373 (Brief des Card. Bernhard ad a

1079 spricht von R. qui horum omnium auetor et incentor est, als
Begleiter auf der „Flucht“ Heinrichs.)
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macht sie zur Tat. Unter den 27 Bischöfen hat auch Rupert
von Bamberg die furchtbare Anklageschrift unterzeichnet, mit
ihnen Wipert von Ravenna als Gegenpapft (Clemens III.)
gewählt.““) Im Kaufunger Walde ist er Anfangs 1081 unter
den fünf geistlichen Fürsten, die im Namen Heinrichs vergeb-
lich mit den Sachsen um Frieden verhandeln.“s) Dafür strei-
fen im folgenden Sommer die sächsischen Kaubscharen durch
Wjtfranken bis in die Nähe von Bamberg, wo sie sich mit den
schwäbischen Gegnern des in Italien weilenden Königs ver-
einigen.e) — die Brandwolke des Heinrichsdomes, der an
Ostern des gleichen Jahres durch einen unglücklichen Zufall
in Flammen aufging, steht wie ein unheilvolles Wahrzeichen
über der Zeit.

Auch in den folgenden Jahren sichert sich der König wieder-
holt die Hilfe seines vertrauten Freundes.“''s) Ob Rupert
auch an den Römerzügen dieser Jahre und an dem Triumph
der Kaiserkrönung von 1084 beteiligt war, wissen wir nicht.
Als aber an Ostern 10885 die kaiserfeindlichen Bischöfe, von
dem päpstlichen CLegaten berufen, auf der Synode zu Guedlin-
burg die Exkommunikation der Anhänger Heinrichs feierlich
erneuerten, tritt allein ein Bamberger Kleriker gegen sie auf.
Und es beleuchtet die Stimmung der Bamberger Geistlichkeit,
die unverrückt an ihrem Bischof festhielt, daß er es wagte,
dem Legaten Gregors ins Engesicht den Primat des Papstes
anzufechten.'s) Zur gleichen Zeit, im Epril 1088, war Ru-
pert auf dem Mainzer Konzil mit der kaiserlichen Partei um
die Aufrichtung des Gottesfriedens bemüht und sprach mit
ihr die Ebsetzung Gregors und seiner Anhänger aus.“)
Der geistig hochstehende Bamberger Scholastiker Meginhard
erhielt damals an Stelle des vertriebenen Adalbero das Bis-
tum Würzburg.

Der tragische Tod Gregors VII. im HAugenblick des Zusam-
menbruchs seiner weltumspannenden Pläne lenkte die Er—
eignisse nur vorübergehend zum Jrieden. In den neuaufam-
menden Kämpfen unter Urban II. dem Ringen um Italien

i78) Meyer v. Knonau III S. 242, Giesebrecht 1II S.498.
1275 MG. Constit. J. no 70, Hauck III S, 826, Meyer p. Kwo

nau HUI G. 2885, Gie sebrech UI GS. 502 f, LoshornIJS,4666.
ins) Meyer v. Knonau, III S. 346, Sauck III S. 830, Gie

sebrécht 111 6. 523, Looshorn IJ. S. 468.
1715 Meyer v. Knonau III G. 416.
1soj g frG. 4α, V. God. no 7d tiosa), G. 176 no 91 (1088), 6.

191 no 104 (1084.. 1102), 6. 170 no 87. (003.. 9181) Meyer v. Knonau 1V SG. 16, Hauck III G. 844 Anm. 1,
GBiesebrecht III G. 609.

1323 Meyer v. Knonau 1V G. 21f., Hauck JII S. 845.
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und gegen den aufständischen Kaisersohn Konrad fnden wir
Rupert nach wie vor mit Rat und Tat auf der Seite des Kai-
sers. Im Jahre 1088 sitzt er im Fürstengericht über Eck-
bert von Meißen, 1091 ist er mit Heinrich in Deronag, nicht
umsonst versichert er den Kaiser wiederholt seiner alten Er—
gebenheit,“) mehrfach hat er ihm in Bamberg Schutz und
Aufnahme gewährt'“) und unermüdlich ist er auch von der
heimat aus für das Interesse des abwesenden Kaisers
tätig.“)

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, und die
Klagen der Folgezeit bestätigen es, daß die kirchlichen Der-
hältnisse des Hochstifts unter dieser rastlosen politischen Betä-
tigung des Bischofs litten. Zwar tagt im Jahre 1087 wieder
eine Diözesansynode,““) aber sie beschränkt sich darauf, die
Entscheidung über die 1059 gegen Würzburg behaupteten
Ueubruchzehnten zu bestätigen. Und wenn Rupert auch be—
reits den Neubau des Domes in EAngrif genommen zu haben
scheint,ier) so ist doch sonst von kirchlichen Dingen in dieser
Zeit wenig zu spüren. UNur einige Güterschenkungen durch
Beistliche und Caien für das Domkapitel,“) die Klöster
CTheres!e) und Michelsberg!) sind zu verzeichnen.

Im übrigen aber stehen immer wieder die kriegerischen
Angelegenheiten im Dordergrund. Stärker als je macht der
Kaiser seinen Einfuß auf die CLehenpolitik des Hochstifts
geltend. Er fordert, daß heimgefallene CLehen nur mit seinem

202) 3 fe S. 170, Ud. Cod. no 87 (1003-96): in omnibus vostrisnegotiis ogo R. devotissimum me semper exhibui — ebda. S. 190 no
104 (10814 .. 1102): Heinrich an Rupert: te semper nobis fdelem esse
per omnia quemadmodum debuisti probavimus et amicum amdeis
nostris et inimicum nostris inimicis et infdelibus te praedicabiliter
invenimus.

124) So Weihnachten 1088 nach der Niederlage vor Gleichen Meyer
v. Knonau IV S. 226 — Aufenthalt —* in Bamberg 1089 Aug.
14 durch MBoio. 28, J no 432 belegt.

186) Jafé S. 170, Ud. Cod. no 87 u. S. 191, no 104 — Giese
brecht III'G. 6859.

iss) März 22, Jafé S. 502 ep. 10.
187) H. Ma eß Hie Baugeschichte des Bamberger Domes, Bamb.

Blätter 1. Ihg. Nr. 9, 1924 — d wãre Fee noch Jafs, S. 138no 65 heranzuziehen: Bisch. Conrab v. Trier empfehlt Rupert artifcom
. quia mihi fdeliter et utiliter servivit.

1se) 1003 Mai 6 praedium Franchendorf durch einen Domkanoniker
an das Fomitisi Me 2710b, Ussermann 0O. pr. ho 52 — 1906 Mai 6aitendort u. mansus zu buchendorf tauschweise durch einen Mini-
sterialen, Oe ste rr e ich er Okw. IV G. 18.

129) 1094 veg 2 Schenkung des Flalzaragen Botho u. der Judithovon Schweinfurt, Usser in ann, VRy. Wirceb. O. pr. G. 86.
106) Schanmn at, Vind. lit. IS. 44 45, Loos horn L S. 406.
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Einverständnis wieder vergeben werden,“ er ist bestrebt,
sie vor allem seinen Keichsministerialen zu sichern,') er stützt
den Bischof aber auch gegen eigenwillige Cehenvergabungen
—
Propst oder Kustos befugt sei, Kirchengut zu Cehen auszu—
geben.“) Das Reichsinteresse ging in diesen Zeiten allem
anderen vor.

Besondere Porteile aber für den Güterbestand feines Hoch-
stifts hat Bischof Rupert aus seiner kaisertreuen Haltung
nicht gezogen. Uur einmal hören wir von einer Schenkung
des Kaisers, aber das Gut wurde der Lirche alsbald wieder
von ihren Gegnern geraubt.““) Nur mittelbar kam dem
hochstift die kaiserliche Schenkung von 5 Königshufen im
Dorfe Arinbach (Kirchehrenbach, BA. Jorchheim) an einen
Bamberger Ministerialen zugute.“s) Die Begünstigung der
Reichsministerialen durch den Kaiser war für das hochstift
pollends eine zweischneidige Maßnahme. Schon jetzt werden
llagen laut über deren räuberische Übergrife,“) die sich in
der Jolgezeit wiederholen.““) Wie stets in Kriegszeiten neh—
men Rechtsunsicherheit und Zuchtlosigkeit überhand und die
berschiedenen Candfrieden können sie nicht dämmen. Der be—
reitwillig zugesagte Schutz des Kaisers vermag schwere Schä-
digungen des Bamberger Kirchengutes durch kleine und
große Herrn nicht zu verhindern.““s) Erst die Jolgezeit ließ
übersehen, wieviel Kirchengut in und außerhalb der Diözese
den Klöstern und Stiftern entzogen war, brachte die Klagen
über die Eingrife der Dögte laut zum HAusdruck.

Um so erstaunlicher wirkt in diesen wirren Zeiten der Ein—
druck starken geistigen Lebens auf dem Michelsberg. Zwar be—
klagt man auch hier, als nachmals Kuperts großer Nachfolger
ODtto die Keform einführte, den Derfall der Klosterzucht und
der bedenkliche Rückgang in der Zahl der Mönche unter dem
schwachen Abt Gumbold läßt sich nicht leugnen. Rupert wußte
wohl, weshalb er dem asketischen Mönchsideal, das damals

t») Jafé S. 189 Ud. Cod. no 102, S. 192 no 105.
toe ebda. S. 190 no 103.
9 ebda. S. 192 f. no 106.100) ebda. S. 193 no 107.
105) 1089 Aug. 14, MBoic. 29, T no 482, Loos horn I. S. 478.
 ) Ud. Cod. no 107. UÜber den Gegensatz zu diesen unbequemen

Nachbgrn im Süden der Diözese vgl. oben S. 114 f.
un) ebda. S. 805 no 223 Loos horn fetzt S. 482 diese Vorgänge auch

schon in die Zeit Ruperts.
— 449 ebda S. 188 no 104, S. 191 no 104 — Schannat, Vind. lit J.
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von Hirschau aus die Klöster Schwabens zu Hochburgen der
gregorianischen Partei umschuf, keinen Eingang in seinem
Bistum gewährte.““) Die kaiserfreundliche Stimmung, die
das Kloster Michelsberg mit dem Domkapitel teilte, fand
ihren entschiedenen und zugleich bedeutendsten Niederschlag in
jener Weltchronik, mit der um die Wende des Jahrhunderts
sein von der UNachwelt lange verkannter Prior FJrutolf, be—
sfruchtet von den Schätzen der Klosterbibliothek, alle seine Dor-
läufer übertraf.“') Ekkehard von Aura, der sie später in
freilich ganz anderem Sinne überarbeitete und fortsetzte,
empfng seine entgegengesetzten Eindrücke erst nach seinem
Ausscheiden aus dem Kloster.

Aber auch aus der Domschule gingen so bedeutende Köpfe
wie ihr langjähriger Ceiter Meginhard, seit 1085 Bischof von
Würzburg,““) und Burchard II. der kaisertreue Bischof von
Worms (seit 1115), aus dem einheimischen Edelgeschlecht von
Ahorn,“?) — um nur die Zeitgenossen Kuperts zu nennen,
— hervor. Nach dem Weggang Meginharss freilich stritt
Uneinigkeit und Gewinnsucht um den Nachfolger, man er—
lebte so unerquickliche Szenen wie die Eigenwilligkeit des
Scholastikers Petrus?) und jahrelang scheint die Stelle des
Ceiters der Domschule überhaupt unbesetzt geblieben zu
sein.?)

Don den übrigen Stiftern Bambergs verlautet in dieser
Zeit gar nichts, St. Jakob war überhaupt so gut wie ein—
gegangen.')

In wirtschaftlicher wie kirchlicher Hinsicht bedeutet für das
Hochstift das lange Episkopat Bischof Ruperts trotz seines
politischen Einfusses, ja gerade infolge dieser aufreibenden
Tätigkeit im Reichsdienst eine Periode unverkennbaren Nie-
derganges. Das Reichsbistum verzehrte seine Kräfte für die
Interessen des Kaisers, es erfüllte seine politische Aufgabe,
für die es gegründet war, erfuhr aber keine Erneuerung
seiner materiellen Grundlagen und sah sich so auch in der Er—
füllung seiner geistlichen Aufgaben gehemmt und geschädigt.

198) Uber die damals geringe Verbreitung der Hirschauer Reform in
Franken überhaupt vgl. Hauck III. S. 869.

20019. Breßlau, Bamberger Studien II. Neues Archiv 21.
S. 197f., über den Bestand der Klosterbibliothek ebda. S. 155 f.

200) Hauck III. G. 846 Anm. 3.
202) über ihn E. Frhr. v. u. z. Aufseß, 58. BB. 1897 S. 80.
202) Jafé, S. 186. Ud. Cod. no 9, ebda. S. 197 mo 109.
204) Ebda. S. 199 no 110.
206) monasterium sanecti Jacobi diu sine spe stabilitatis fuctuaus

immo pene destructum. .., Testameutum bonornum von 1109, 21. BB.
5. 2.
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Es bedurfte der Kraft einer starken Persönlichkeit, um das
darniederliegende Hochstift zu neuer Blüte zu führen. In
pollem Maße hat Bischof Otto J. den Anspruch als , Wieder-
hersteller“'e) der Schöpfung Heinrichs II. zu gelten.?“)

Aus edlem, aber mäßig begütertem Geschlecht, aufgewachsen
inmitten der Kämpfe um die deutsche Königskrone, in seiner
schwäbischen heimat am Jura'?s) wohl frühzeitig schon von
den Reformgedanken des nicht allzu fernen Hirschau be—
rührt,“) verdankte er seine geistliche Erziehung wahrscheinlich
dem Kloster Wilzburg und lenkte wohl dort schon die Auf—
merksamkeit der Schwester Kaiser Hheinrichs IV., Judith, der
bertriebenen Königswitwe von Ungarn, auf sich. Els ihr Hof-
kaplan folgte er ihr im Jahre 1088 an den polnischen Her—
') Mit Bezug auf das Kloster Michelsberg nannten ihn schon die

zitkrnosen reparator, 16. BB. S. 24, und restaurator. 8. BB. 6. 204al.

202) Die zeitliche Reihenfolge der erzählenden Quellen zur Geschichte
Ottos ist heute geklart (pal. Meyer, v. Knonau V, S. 168 Anm. 30,
wo auch die Literatur über das Quellenverhältnis): 1) Retatio de piis
peribus Ottonis episcopi Bambergensis, verfaßt zw. 1139 u. 1147 wahr·
scheinlich von dem Michelsberger Propst Thiemo, ed. Holder-Egger 88 XV
5. 11561166, die älteren Ausgaben 88 XII G. 907 f. u. XIX G. 769 f.
sind überholt. — 2) Die aus ihr schöpfende Commendatio pii Ottonis
Bab. episc. ac. Pomeranorum apostoli et de gestis eius S8 XII
5. 910 f. — 3) NMonachi Priefingensis Vita Ottonis episc. Bab., ent-
standen bald nach 1140, ed. Köpke 88 XII GS. 883-903. — 4) Ebonis
Mönch auf dem Michelsberg) Vita Ottonis epise. Bab., entstanden
I157 /58 ed. Jafé .IBamb. S. 688-692 u. Köpke 88. XII G. 822 -683. —
5) Sie hat Herbord (ebenfalls ein Michelsberger Mönch) 1158 /59 kunstvoll,
aber nicht immer zuverläfsig erweitert in seinem Dialogus de vita Otto-
ais episc. Bab., ed Jafé, MBamb. GS. 705-835 u. Köpke 88 XXS.
705-769, ältere Ausgabe 88 XII G. 746-822. — Aus der reichhaltigen
diteratur zur —S Ottos —— Meyer v. Knonau VGSG. 165)
wurden im Folgenden vornehmlich naee H. Ir Woddih Die polit.
Tätigkeit des Bischofs Otto J. v. Bam ezt Diss. Königsberg 1881, 6C.Maskus, Bischof Otto J. als Bischof, Reichsfürst u. Missionär, Diss.
Breslau 1889, G. Ju ritsch, Gesch. des Bischofs Otto J. von Bamberg.
Hotha 1889, vgl. dagu die feinsinnige Charakteristik bei auck, KEO. IVS. 594 u. Giesébreéecht, Dg8. III. G. 987. Deutsche Quellenauszüge
bei Looshorn II. S. 8f. — Die territorialgeschichtliche Bedeutung
Ottos schien mir bisher noch zu wenig gewürdigt.

206) Nachweise zuletzt bei Meyer v. Knonau VS. 165 Anm. 21,
welcher der von Giefsebrecht 111 6. 1196 u. Bossert, Die Her—
unft Ottos d. Heil, Württemb. Virshefte f. Losgesch. VI 1883 vorge—
shlagenen Deutung von Albueh (GStto schenkt ecclessam iuxta A. än
gl. Michelsberg, Rélatio c. 25 S. 1168) auf einen Ausläufer der schwäb.
Alb ö Gmund) gegen Ju rit sch S. 10 f. u. andere zustimmt. —Die ältere Anschauung, die Otto für einen Grafen von Andechs hielt, hat
schon P. Oester re isch er, Geöfn. Archive 1821 9. 6, berichtigt, Otto aber
irrig aus Mistelbach (bei Bayreuth) abstammen lassen, einem Besitztum,
das ofenbar erst durch ihn an fseinen Bruder Fridericus de M. gelangte. —
Das Geburtsjahr Ottos ist um 1062 anzusetzen, Köpkes8 XIII
5. 748 Anm. 3, Juritsich, S. 14f.
 220) Ottos Bruder Friedrich und Liutfrid, später Mönch guf dem

Michelsberg, gaben Güter an Hirschau, Meyer v. Knonau S. 165.
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zogshof, wo durch ihre Dermählung mit Wratislaw der sla—
vische Norden für Heinrich IV. gewonnen werden sollte.“:)
Seine Derwendbarkeit für politische Aufträge brachte Otto
wiederholt in die Nähe des Kaisers, der ihn schließlich mit der
Aufsicht über den Dombau zu Speyer betraute und unter
seine Kapläne einreihte. Wie so mancher, der sich in der
königlichen Kapelle hervorgetan, fand auch Otto von hier
aus den Weg zum Kanzleramt,“!) um schon nach kurzer Frist
für den Bamberger Bistumsstuhl ausersehen zu werden.“)
Ohne das Zutun, ja nicht ohne Widerspruch der Bamberger Ab-
gesandten, an ihrer Spitze des Grafen Berengar von Sulzbach,
bekleidete ihn der Kaiser in der Weihnachtszeit 1102, erst ein
halbes Jahr nach Ruperts Tode, also nach längerer Bedenk-
zeit, mit den Insignien der bischöfichen Würde.“)

In der Persönlichkeit Ottos vereinigten sich Weltkenntnis
und diplomatisches Geschick, Tatkraft und praktischer Blick
in seltenem Maße mit einer tief innerlichen Eufassung
seines geistlichen Amtes. Er hat aus den harten Ideen-
kämpfen der Zeit nicht die politischen Ceidenschaften, sondern
ihr Bestes, die wirkende Sehnsucht nach einer Erneuerung
des kirchlichen Wesens, herausgegrifen. Kein Mann des
Schwertes, aber ein klar und folgerichtig handelnder Kopf,
verstand er es wohl als einer der Ersten Geistliches und Welt
liches in diesem Kampfe zu scheiden. An der Investitur durch
den Kaiser hat er keinen Anstoß genommen, mit dem älteren
deutschen Episkopat'““) teilte er die Erkenntnis, daß die
Macht des Herrschers auf der Derfügungsgewalt über die
Reichsbistümer beruhte. Zudem war er heinrich IV. durch
den ERufstieg in seinem Dienste vertraut und verpfichtet und
hat ihm über den Tod hinaus ein dankbares Andenken be—
wahrt. Gerade seine kirchliche Einstellung aber und seine
hinneigung zu den Reformgedanken verbot es ihm, in den
Fußtapfen seines Dorgängers Rupert sich den Gegnern des

210) gZeit und Umstände der Reise nach Polen sind umstritten, vgl.
ee er v. Knonau V. S. 166,JuritsichS.17f.HausckIVS.598nm. 1.

223 Meyer v. Knonau V SGS. 168 Anm. 83.
222) Ob Otto tatsächlich Wzu vorher zwei andere Bistümer ausge

schlagen 0 ist nicht sicher, ebda. S. 169.
12) Bie sachliche Darstellung des Ireganges beim Mon. Prietl. c. 6,S. 885, schmückt Ebo 17 u. B, Jafé S. 65090f. und Herbord III

37 u. 38, ebda. S. 829 f. weiter aus, vgl. dazu Friedrich S. 8f.
Maskus S. 7f., Juritsch S. z Meyer v. Knonau ?S. 168f, Giesebrecht IIIG. 724, ber — irrig oas Jahr 1108
annimmt, Hauck III G. 883 Anm. 8.

214) Hquck III S. 894.
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Papstes zuzugesellen. So sah er sich von Beginn seiner bischöf-
lichen Regierung an vor die selbstgewählte, schwere, fast un—
lösbare HRufgabe gestellt, das Schifein seiner Kirche zwischen
den drohenden Klippen der Parteikämpfe hindurchzusteuern,
sich von keinem der beiden hadernden Häupter der Christen-
heit in den Strudel der ofenen Zeindseligkeiten ziehen zu
lassen. Nicht als ob er sich dem politischen Treiben hätte
völlig entziehen können, aber seine milde und vermittelnde
Uatur, von beiden Parteien gewürdigt und umworben, trat
nur dort in den Dordergrund, wo es galt, dem Frieden und
der Dersöhnung zu dienen. Es hat nicht an Hugenblicken ge—
fehlt, wo seine Charakterstärke, seine persönliche Makel-
losigkeit und seine diplomatischen Gaben das Mißtrauen bei—
der Parteien zu überwinden hatten. Allzu ofen lagen aber
auch die schweren Schäden zu Tage, die das rücksichtslose
Parteigängertum Ruperts dem geistlichen und weltlichen
Ceben des Hochstifts geschlagen hatte. Um so bestimmter er—
grif Otto seine nächstliegenden Aufgaben, mit unvergleich—
licher Calkraft und Vielseitigkeit wußte er den kirchlichen
und wirtschaftlichen Wiederaufbau ins Werk zu setzen, Altes
zu bessern, Neues zu erwerben und in aller Arbeitsfülle noch
Zeit zu gewinnen für das an sich fernliegende, in seiner HAus-
führung und seinen Gefahren fast abenteuerlich anmutende
Werk der Pommernmission, das ihm noch im Jahrhundert
seiner Wirksamkeit die Heiligsprechung eintrug. —

Die Stellung Ottos war nach seiner Investitur und dem
feierlichen Cinzug in Bamberg nichts weniger als gesichert.
Uoch fehlte ihm die Weihe. Sein Metropolit aber, Rut-
hart von Mainz, ein abgesagter Feind des Kaisers, weilte
füchtig in Thüringen. Vorsichtig suchte der neue Bi—
schof schon hier den Weg zwischen den Parteien. Ein—
gedenk der Vorzugsstellung seines Bistums ist er bestrebt,
sich in dieser zwiespältigen Cage vor allem die Anerkennung
des Papstes zu sichern und erbittet von ihm die Weihe.“!“)
Aber Paschal II. der soeben die Friedensversuche Heinrichs
schrof zurückgewiesen hatte, verhielt sich ablehnend. So
mußte bessere Zeit erwartet werden. Vorerst aber stürzte die
Impörung des Kaisersohns Heinrich gegen den Vater Deutsch-
land neuerdings in den ofenen Bürgerkrieg.“!“) Heinrich V.
entsetzte die kaisertreuen Bischöfe in Sachsen, verjagte Ottos

215) Aber den unechten Brief bei Herbord III 40, Jafs S.
833 f., vgl. Juritsch S. 40, Friedrich S. 10 f.1160) I Kaisergesch. S. 71 f, Giesebrecht 1II1I S. 726 f.
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nahen Freund Erlung von Würzburg, belagerte im Sommer
1105 Aürnberg. Die großen Laienherrn des bayerischen Nord-
gaus, unter ihnen Berengar von Sulzbach, Dogt über Bam-
berger Kirchengut, schlossen sich ihm an. Diese schwere Be—
drohung seines vor kurzem übernommenen Bistums,““) die
Zwangslage, in die ihn der Mangel der Weihe versetzte, geben
eine Erklärung dafür, daß Otto dem Kaiser in diesem HAugen-
blick die erbetene militärische Hilfe versagen zu müssen glaubte,
—
zutreten.“s) Es lag überhaupt, wie die Solgezeit erweist,
in der Richtung seines Lebensplanes, ein kriegerisches Ein-
greifen stets nach Möglichkeit zu vermeiden und seinem Hoch-
stift verwüstende Schäden fern zu halten, wie sie soeben be—
gannen, sich wiederum fühlbar zu machen. — Auf der schmäh—
lichen Tagung zu Ingelheim aber, am 31. Dezember 11085,
die den betrogenen Kaiser zur Abdankung zwang und nur
dessen entschiedene Gegner vereinigte, war Otto sicherlich
nicht zugegen, den Krönungsfeierlichkeiten Heinrichs V. in
Mainz konnteer sich nicht entziehen.

Don hier aus bot sich nun die Gelegenheit die erwünschte
und auch in der Zwischenzeit mehrfach betriebene Romfahrt
aAnzutreten.“) Mit Ruthart von Mainz war ein Einverständ-
nis hierüber erzielt. Am Pfngstfest 1106 empfng Otto zu
Anagni von Papst Paschalis die Weihe.“) Jür die Zukunft
seines Hochstifts war dieser Dorgang nicht ohne wichtige
Folgen. Wenn damals auch der Metropolitanverband noch
nicht zerriß, so ahmten doch Ottos Nachfolger sein Beispiel
nach, was seine HAuswirkung schließlich in der Exemtstellung
des Hochstifts und in seinem Dorrang unter den deutschen
Bistümern fand.

Fast ein Jahr blieb Otto im Süden. Die Synode zu
Guastalla stand im Oktober bevor, auf der Papst Paschal
feierlich das Investiturverbot erneuerte. Otto verwandte
die lange Zeit seiner Abwesenheit von Bamberg zugleich zur
Ordnung der arg verwirrten Derhältnisse auf den Besitzungen

217) Die Drohungen und Werbungen Heinrichs V. erwähnt der kaiser
liche Brief Vd. Cod. no 122, Jafé6 S. 238.

218) Uber den Zeitpunkt Ju rit sscch S. 58 Anm. 97.
210) Die erneuerte Bitte um die Weihe: Od. Cod. no 125 6. 237. —

Uber die anfangs mit der Reise verbundene Gesandtschaft im Auftrage
Heinrichs V. und den Überfall durch den Grafen Adalbert (von Görz?) vor
Trient: Ekkehard v. Aura 88 VI S. 234, Juritsch S. 70.

220) Die Vorgänge bei Friedrich S. 26 f. Maskus S. 19
I igb S. 73 sse Brief Ottos an sein Domkap. Ud. Cod. no 131
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seiner Kirche in Kärnthen und gründete auf der Burg Ar-
nolEdsteinaufmühsam zurückerworbenem Kirchengut sein
erstes Benediktinerkloster.“) Der günstige Eindruck, den
seine Persönlichkeit damals beim Papste hinterließ, kam spä-
teren Gesandtschaften zugute.““) In Deutschland war in—
zwischen mitten in neuen Kämpfen der schwergeprüfte Kaiser
aus dem Leben geschieden und der kirchliche Frieden vorüber
gehend hergestellt.

In die Heimat zurückgekehrt wurde Otto von Heinrich V.
alsbald wieder für den Reichsdienst in Anspruch genommen.
Er schien der rechte Mann, um im folgenden Jahre unter den
königlichen Gesandten die Derhandlungen über die In—
vestiturfrage mit dem Papst zu Chalons zu betreiben, die frei
lich ergebnislos verliefen.“s) Denn Heinrich V. lenkte in
dieser Frage geradenweges in die Bahnen seines Daters ein.
sin den Feldzügen des jungen Königs in den folgenden Jahren
gegen Slandern, Böhmen, Polen und Ungarn hat Otto dann
seinem Grundsatz getreu nicht persönlich Teil genommen, hin-
gegen fnden wir ihn von Weihnachten 1110 bis in den Som-
mer 1111 abermals in Italien, im Gefolge des Königs.“9)
Dessen Scheinerfolge, die stürmische Erregung der Bischöfe in
der Peterskirche, als der Papst die Zurückgabe der Kron-
güter von ihnen forderte, die erzwungene Kaiserkrönung
hat er miterlebt und wohl mit Entsetzen die Schreckensszenen
an den heiligen Stätten gesehen, die sie begleiteten. Ju-
ritsch*) vermutet mit Recht, daß es der Dank für Der—
mittlungsversuche war, wenn ihm wenige Tage danach der
schwerbedrängte Papst das Pallium verlieh und seinen Ge—
brauch gegenüber den Dorgängern erweiterte.

Das nächste Jahrzehnt der wieder aufodernden Kämpfe
in Sachsen, am Rhein und in Italien läßt die betonte Zu—
rückhaltung Ottos und seine Abneigung gegenüber den blu—
tigen Händeln der Welt besonders deutlich hervortreten. Wohl

221) Im deer we von Aquileia. Herbord J 16, Jafs S. 714
giht die dopt er 45 Zahre mit der Burg entfremdeten Güter auf 95 an.äheres bei Juritsih S. 70 f.

222) Erzbisch. Bruno v. Trier 1110 an Otto: memoriam vestri dom-
um papam tam uleiter retinere, od. no , e— Jan t duleite t Ud. Cod. 144GS.260, Masus S. 29.

a222) Die Beteiligung Ottos erwähnen die An. Colon. max. S8 XVII
8. 747, die Hauptquelle für diese Porghoge Sugeri vita Ldoviei
zrossi 88 XXVI S. 50 nennt ihn g Fluhrer der —“ war
Wibisch. Bruno v. Trier; vgl. die Schilderung bei Meyer v. KnonauVI G. a45 f., Gie —— III S. 782 f., Juritsch S. 90.

5 Juritsch S. 121 f.228) G. 125.
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fnden wir ihn mehrfach im Gefolge des Kaisers, so 1112 auf
der Fürstenversammlung zu Goslar,“) die den sächsischen
Fürsten ihre CLehen entzog, zwei Jahre später auf der glän—
zenden Hochzeitsfeier des Kaisers in Mainz““) und an—
schließend in Worms.“?e) Dazwischen aber gab es Zeiten, in
denen er sich betont dem gebannten Kaiser entzog, dessen
hochfahrende und grausame Art gegen ihm feindliche Fürsten
des Reiches der versöhnliche Bischof nicht billigte. Ebenso
entschieden aber versagte sich Otto der kaiserfeindlichen Par-
tei der deutschen Kirchenfürsten, die unter Führung des
herrschsüchtigen Adalbert von Mainz ihn vergeblich für ihre
auf ein Gegenkönigtum zielenden Pläne zu gewinnen suchte
und schließlich sogar (1118), freilich ohne sichtbare Wirkung,
die Strafe der Amtsentsetzung und das Interdikt gegen ihn
und sein Bistum schleuderte.“)

Als aber endlich nach all den zerrüttenden Kämpfen von fast
einem halben Jahrhundert beide Parteien des Haders müde
wurden und ernsthafte Friedensverhandlungen sich anzu—
spinnen begannen, da trat auch Otto alsbald aus seiner Zu
rückhaltung hervor. Ruf der gütlichen Cagung der Fürsten in
Würzburg im September 1121 fehlte sein vermittelnder Ein—
fuß nicht, im Auftrag des Kaisers hilft er sodann die Bayern
in Regensburg für das Friedenswerk zu gewinnen.“?“) Und
als dann im folgenden Jahre auf dem Feld zu Lobwiesen jene
Derständigungsformel gefunden war, die im Wormser Kon-
kordat den Ausgleich traf zwischen dem Reichsrecht des Kai-
sers und der geistlichen Gewalt der Kirche, da setzte auch Otto
seinen UAamen unter die kaiserliche Fassung des Friedens-
vertrages,“!) an dessen Abschluß er gewiß mit ganzem Herzen
und klugem Wort beteiligt war. Wurden doch in seiner Bi—
schofsstadt am folgenden Martinsfest die letzten Abschlüsse mit
den Jürsten getrofen und gingen von dort aus die Friedens-
gesandten nach Kom.

Zwanzig Jahre waren zu diesem Zeitpunkt seit dem En-—
tritt des Episkopates verstrichen. Das Bild Ottos gewinnt

226) März 26, npf no 383084.227) 1114 Jan. 17, Stumpf no 3100 u. 83101, die Hochzeitsfeier fand
Jan. Tstatt, Meyer v. Knonau VI G. 288.

226) 1114 Jan. 23, Stumpf no 3102, — 1114 April MBoic. 29, 1
no 441 ezu Juritsch S. 161, der Looshorn II G. 110 berichtigt.
— g d. OCod. no 189 S. 326, Ju rit sch S. 188 f, Maskus

230) Meyer v. Knonau VII G. 172, Zugithe G. 207 f.231j AG. Const. J no 107. — Die Literatur über das Wormser Kon

dordat ge fen pe S. 83, Haucck III S. 1047 f, Meyer v. KnonauVII S. 208 f.
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erst lebendige Züge, wenn man die Früchte seiner bisschöf—
hbichen Tätigkeit ins Huge faßt, die jene Zurückhaltung
in den großen Streitfragen der Zeit reifen ließ. Es war nicht
nur sein Bistum, das sie erntete, von dessen rechtlichen Der-
hältnissen er sich alsbald durch sorgsames Urkundenstudium
eine gründliche Kenntnis erwarb.“?) Wenn ihm Charakter
und Überzeugung ein aktives Eingreifen auf der politischen
Bühne verwehrte, so ersah seine rastlose Schafenskraft um
so lieber ihr Ziel in der Derbreitung und wirtschaftlichen Si-
cherung kirchlichen Lebens. Seine Klostergründungen auf
dem weitgesteckten Raum von Kärnthen und österreich bis nach
Ssachsen übertrafen an Zahl alle gleichartigen Schöpfungen
seiner Zeitgenossen. Caritative Zwecke hat er, wenn wir dem
Berichte Herbords folgen dürfen, selbst betont: Nicht nur der
Weltfucht und frommen Opfern, auch der Beherbergung und
Pfege der Pilger und Kranken in diesen trüben Zeiten soll-
ten seine Klöster dienen.“) Sein Bedürfnis nach Zucht
und Derinnerlichung machte ihn den Kongregationen strenger
Kichtung geneigt, die Mönche von Hirschau bevorzugte er, die
freilich damals schon ihren schrofen Charakter verloren
hatten.“c) Später fanden auch die jungen Orden der Zister-
zienser und Prämonstratenser Aufnahme in seinen Klöstern.
Daß diese bischöfichen Eigenklöster eine Mehrung des Kir-
chengutes darstellten,“) lag sicher nicht außerhalb seiner
Absichten, die sachliche und ideale Gesichtspunkte stets so
glücklich zu einen wußten. Es fällt auf, daß Ottos UNeu-
schöpfungen fast stets in der Nähe der so weit verbreiteten
Bamberger Besitzungen entstanden, freigebig wies er ihnen
hieraus die wirtschaftlichen Mittel an. Und wie verstand er es
zugleich, die besitzkräftigen Caienherrn diesen Zielen dienstbar
zu machen. Die Mehrzahl seiner Schöpfungen entstand durch
Schenkungen, wenn nicht der Anstalten selbst, so doch des
Grund und Bodens oder der Mittel zu ihrer Gründung.

232) Actibnuw synodalium et legum provincialium vel etlam
feodalium processus et excessus Summe coqnitos habeat. Herbord
I9 G. 712.

2238) Die Worte sind jedenfalls als Zeitbild bemerkenswert: Stabula
vero et diversoria cellas dicebat (Otto) ataue monasteria et ea non
indigenis sed peregrinis seculi esss oportuna ... Quodsi a latrun-
culis occupati fuerint, si spoliati, cesi atque plagati fuerint et ita
semivivi relicti, certe vel inviti experientur, quam melius est iuxta
esse Stabulum quam procul ... Herbord J 18 S. 716.

234) Nur die Schrofheit Erminolds von Priefing macht unter den
Bamberger Abten eine —Xx Juritsch S. 194.2255 Vol. dazu H. Hirsch, Die Klosterimmunität seit dem Investitur-
streit, Weimar 1913 G. 101 f.
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Schon die ersten Nachrichten über Ottos Tätigkeit nach
seiner Rückkehr von RKom und Chalons betrefen zwei
Klostergründungen. Huf altem Bistumsgut im Saalegau ent-
tand 1708 das Benediktinerkloster Aura (bei Kissingen),“““)
durch geschickten Tausch ersetzte er die hingegebene Eusstat-
tung. Ekkehard, der Chronist, ward sein erster Abt. 1109
schloß sich in der Nähe von Regensburg Priefing an,
wie in EHura und dem älteren Theres kam auch hier die
Hirschauer Kegel zur Geltung. Die Ausstattung wurde durch
Tausch von der Bamberger „Ilten Kapelle“ zu Kegensburg
erworben und durch Ankäufe vermehrt.“!“) Im gleichen Jahre
aber wandte sich Ottos Fürsorge auch schon dem nahezu ein-
gegangenen Stift St. Jakob am Sitz seines hochstiftes zu.
Am Tage der neuen Weihe, dem 25. Juli 1100, empfng es
von seinem bischöfichen Herrn eine außergewöhnlich reiche
Mitgift.e) Der Gründungsbericht zählt nicht weniger als
70 örtlichkeiten auf, über die sich St. Jakobs Wirtschaftshöfe,
hufen und Zehntrechte verbreiteten. Das eingehende Wirt—
schaftsstatut des Stiftes, das wir besitzen,““) zeugt von dem
neuen Geist der Ordnung, der dort seinen Einzug hielt. Ab-
gesehen von dem sächsischen Langala*““) erstreckten sich seine
Füter hauptsächlich über den Süden und Osten der Diözese
bom Jura bis in den Steigerwald, und zeigen so zum ersten-
mal deutlicher die dichte Verbreitung Bamberger Kirchen-
gutes, namentlich in der Gegend der von Heinrich II. ge-
schenkten Uordgaugüter und im Bereich des ehemaligen
Königsgutes Forchheim. Besondere Uufmerksamkeit verdient
in dieser Aufzählung Scoregast, das heutige Marktschorgast im
zstlichen Frankenwald. Es geht samt Kirche, Markt und

2296) Vraugia in patrimoniali fundo ecelesio, Herbord 1 12 S. 718,
die übrigen Quellenstellen bei Juritsch S. 97, Anm. 42, vgl. insbes.
bdie Berichtigung zur Relstio S. 1157. — Das Jahr der Gründüng (108)
und der Weihe (anno debince quinto, 1113) en Otto in der, Aus—fattungsurt. von 1122, Ussermann e. or. no 74, Oesterreicher,
Denkw. II S. 24 f

227) Jurits  S. 107 Anm. 77, die I zählt Otto in derU. von 1138 Dez. 11 auf, MBoic. 13 6. 1858, din aa II S. 142.

228) Gründungsbericht: Testamentum bonorum, quibus dotata est
ecclesia sancti Jacobi in die consecrationis sue, 21. BB. S. 2 f.

239) Ebda. S. 7 f.
220) Hierüber auch gesonderte U. Ottos iturus ad bomeranos, von

1128 M I10/743, So shorn IL SG. 55 f. — Dieser Besitz war dem
Stift seit der en durch Bisch. Hermann machinantipus iniquis
donbiligriis von Bisch. Rupert entzogen worden, Otto stellte ihn 1109 bei
der Weihe zurück. 21. BB. S. 14.
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einem durch Markungsgrenzen, „Cachen“ genannt,“) vor
bereiteten Rodungsgebiet an St. Jakob über, ein deutliches
Anzeichen für die schon um 110 fortgeschritteneren Kultur-
verhältnisse im Osten der Diözese. Wahrscheinlich stammte
dieser Besitz von dem gleichnamigen edelfreien Geschlecht, das
sich auch sonst durch Schenkungen an St. Jakob hervortat.““)
Zahlreiche Güterschenkungen und Erwerbungen schlossen sich
in der nächsten FJolgezeit an.““)

Bald darauf nahm sich Otto auch des verwahrlosten Klosters
Banz an, das nach dem frühen Tode seiner Stifterin, der
Schweinfurter Alberada, durch die Sorglosigkeit seiner übte,
durch widerrechtliche Cehenvergabungen und eigenmächtige
Ubergrife der benachbarten Caien in völligen Verfall ge—
raten war. Uuch hier grif er dem Übel an die Wurzel,
führte von neuem, wahrscheinlich aus Priefing, Abt und
Mönche ein, ließ neue Gebäude errichten, weihte die LKirche
im Jahre 1114 von neuem und sorgte mit Strenge für die
Rückgabe des entfremdeten Klostergutes,“) das auch hier
alsbald durch weitere Caienschenkungen vermehrt wurde.?“)

Auch auf dem nahegelegenen Michelsberg hatte in—
zwischen die Zucht der Reform Eingang gefunden.“?) Otto
erfetzte 1112 den schwachen Gumpold durch den in Hirschau
sorgfältig vorgebildeten Wolfram, unter dem alsbald auch
die wissenschaftlichen Ceistungen auf dem schon von Frutolf

341) Scoregast cum eéceclesia, decimatione, foro et omnt utilitate
et, cum defnitis terminis, qui dicuntur lache in Nortwalt, anschließend
wird aufgeführt: Druscowe eum omni utilitate et defnitis terminis,
qui dicuntur lache in Nortwalt, ein Ort, der abgegangen zu sein scheint,
21. BB. S. 3. — Solche Rodungsart, quod vulęo dieunt vberhou, so.
ubi pertrunctatis signatisque arboribus future stirpationi nemus
aptatux erwähnt als Laienwerk auch eine U. von 1154 Jan. für Kl.
B— M oe 16. BB. S. 39. — Über „Lachbäume“ vgl. auchR über, VDie Franten G. 887f.

242) Vgl. unten S. 287.
3 LIII. quli 25 predium Pngilhartaigen bei Marktschorgast,21. BB. S. 14. — 1112 Nov. 3 predium Sisgenriut (Sessenreuth bei

Wirsberg, BA. Kulmbach), ebda. S. 15 — 1114 wird durch Vermittlung
Bisch. Ottos das predivin domini dimari se. Brunnen, Adelgerestorf,
Bennendort lgerghorf bei Hersbruck?) vom Kl. Hirschau um 100 M.
Seher frwor en, ebda. S. 16, — weitere Erwerbungen 1124 f. ebda.S.

244) Oest er r enq er, Banz nmo 8, die U. Vether ist später ausge
n 5 ebda. no 7J ist Fälschung vgl. Hirssch, Stiftungsurkon. S. 17igle 2).

240) 1126 Adalpertus de Sigiboltestorę (Seubelsdorf, BA. Lichten
fels) tradiert allodium suum (in S.), Id est ecelesiam cum dote et duos
mausos, ebda. no 9, vgl. ferner no 11 Sconebrunnon (Schönbrunn, BA.
Stafelstein) und Frisindort (Friesenhof, BA. Lichtenfels), no 12 (Nedims-
dorf. Nedensdorf, BA. Staf ahtein usw.240) Hierüber eingehend Juritsch S. 1832 f.
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bereiteten Boden eine neue Blüte erlebten. Ein seltsames Ge—
—
Einsturz nahe brachte, gab den Anlaß zu einem völligen Neu—
bau, dem Otto reiche Mittel zuwendete. Kapellen und Her—
bergen entstanden auf dem Klostergrund, der mit einer
Mauer umschlossen wurde.“) Am Fuße des Michelsberges
errichtete Otto gleichzetitig auf dem noch von KResten heid-
nischen Aberglaubens umwobenen „Cügenbühel“ das ägi-
dienspital. das er anfangs dem Stift St. Jakob, später
den Mönchen überwies.“s) Dor ihren Toren schloß sich einige
Jahre später die reichdotierte Zelle St. Getreu an, die dem
kloster inkorporiert wurde.“)

Wohl in dieser Zeit erhielten auch die Stifter St. Jakob
und St. Gangolf ihre neuen Türme und begannen kunstfer-
tige Arbeitshände die Dollendung des schon von Rupert be—
gonnenen Dombaues.“*0)

Aamentlich das Kloster Michelsberg aber erfreute sich in
den nächsten Jahren immer wieder der Gunst des auf seine
Wohlfahrt bedachten Bischofs. Gab schon 1118 ein Bamber-
ger Kanoniker Güter zu Wisaha (wohl pfarrweisach BG.
Ebern) und Butenheim (bei Sorchheim),“i) so überwies ihm
Otto 1122 zu seinem und der Seinen Jahrgedächtnis das
reiche von den Edelfreien von Wildberg um 180 Talente er—
kaufte Herrschaftsgut Gestineshusen (Gestungshausen bei
Coburg),““) tauschte um die gleiche Zeit für das Ücoster das
Gut Altenholevelt (abgeg. bei Gelbsreuth) gegen Trumsdorf
(bei Bayreuth), ubi ecclesia sita est, ein, das der im Kirchen-
bann verstorbene Udalrich Walpot vermacht hatte.“?) In der
gleichen Gegend, im UNordostjura, gab 1122 der Edelfreie Con-
rad von Waischenfeld Güter zu Nueneigen (wohl Neuen-
haid ndw. von W.) und Heroltesberge (heroldsberg westl.
von W.) auf Todesfall an das Kloster.““) 1125 kam durch

2) Belatio e. 28 S. 1162, Ju rit sch S. 176 f.
248) Relatio e. 81 S. 1163, e e S. 222 f.240y Rolatio c. 3 S. 1157, Weihe 1124 Anf. Diai, Ebo II 8, Jafo

S. 623 dazu die Schenkungsurk. sur Michelsberg 1124 M 115/7250, d o s-horn IIG. 151, u. die Ausstattungsurk. AUs7 Mai 8 Mi157886
ooshorn II S. 152, die JuritscheS. 302 Anm. 66 mü puct übercugenden unden in das Jahr 1126 setzt, statt Ind. XIV muß ofen-ar ehen.

250) Relatio c. N (St. Jakob), c. 28 (Gt. Sango S. 1163, c. 24Som) S. 1162, dazu Meyer v. Knona'u vII GS 266 Anm. 839.261) M331/2022, 16. BB. S. 8.
252) M3831/2024, 16. BB. G. 10 und 8332/2027, ebda. S. 18.
203) Von dessen Bruder Adelold, M 332/2026, ebda. S. 11.

8 39 Me831/2028, ebda. S. 11, über den Vertrag unten S. 160 f. und
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Ottos Dermittlung vom Abt von hHirschau noch Besitz in
Mittelfranken hinzu.“*) — Schon in diesen Jahrzehnten be—
gannen somit jene planmäßigen Besitzveränderungen zu—
gunsten der Kirche, die den Laienherrn der Diözese noch so
gefährlich werden sollten. Es war, wie schon betont, Ottos
besondere Gabe, ihre Freigebigkeit in den Dienst seiner Kirche
zu ziehen, ja man mag in all der fast schrankenlosen Hingabe
irdischen Gutes an die Kirche wohl auch das zweite Gesicht
dieser aufgewühlten Zeit, die wachsende Ergrifenheit der
Seelen von einem jenseitigen Ideal, sich abspiegeln sehen.

Wie wenig der eifernde Adalbert von Mainz, in allem ein
Gegenstück des gelassenen und schlichten Ottos von Bamberg,
durch die verhängten Kirchenstrafen bewirkt hatte, beweist,
daß kaum ein Jahr später, am 6. Mai 1119, trotz der Suspen-
sation Otto ein neues Kloster in seiner Diözese gründete.
In dem weiten Waldgebiet des Deldener Forstes im Nordgau
wies er den nach Michelfelde) berufenen Benediktinern
ihre Aufgabe und zugleich eine reiche Güterausstattung zu.““)
Auch in dieser Gegend eröfnet sich aus dieser Stiftungsurkunde
wieder ein lehrreicher Einblick in die durchaus nicht zurück-
gebliebene Bestedelung dieser Waldgegend. Neben dem „Dorfe
Michilvelt selbst“ verbreiten sich mehr als 40 Orte über
den Raum zwischen Pottenstein— Pegnitz — hopfenohe —
Plech, denen sich u. a. noch das Herrschaftsgut Henfenfeld
südwestl. von Hersbruck zugesellte.“s) Die Güter stammten
ofenbar großenteils schon aus den Nordgau-Schenkungen
Heinrichs II. Auerbach (Urbach) wird ausdrücklich erwähnt.

268) Mai 4, predium apud Rintpach (Kirchrimbach BA. Scheinfeld)
M332/8028, ebba. S. 13. — Von den Relatio c. 25 S. 1163 aufgezählten
3 für Michelsberg um 500 ferme argenti libris erworbenen Gütern sind
außer Rintpach, Gestineshusen u. vetus LHLolfelt noch ie zu
helegen: Roetingen Röttingen BA. Ochsenfurt —D M331/2021 Soos-horn 11 6S. 89, Ofsthusen, wohl für Ostheim, heute Osthausen BA. Ochsen
furt M338/2080b. 16. BB. S. 23, Weikendort (Weichendorf Ba. Bam
berg mehrere Sgerangen 16. BB. S. 21, KHorwa (wohl Horb BA.dichtenfels) nur durch die Notiz im UB. des Abts Andreas ꝑpas. 90, 16.
BB. S. 24, NMunerichespersz GHGohenmirsberg BA. Pegnitz) Mu332/2020,
Looshorn II S. 94.sa) Wie Draugia-Aura in patrimoniali fundo ecelesie gegründet,
Herborö J1 12 Jafé S. 718.

267) MBoic. 28 no 283, Loos horn II S. 1382. — Die Güterauf
zählung mit einigen Abweichungen auch Relatio e. 6 G. 1158. wo ein
cactelIum. duod Sicitur Gernotéestein éerwähnt wird. In der Stiftungs—
urkunde steht dafür Huwenstein, qui et Gernotestein dicitur. Da dieser
Ort anslienend an Penzenrint cum Risach aufgeführt wird, lag diefonst unbekannte Burg vielleicht auf dem. Breitenstein zw. Penzenreuth
und Steinamwasser, das z. T. ebenfalls an Michelfeld kam.

2ĩs) Berengar von Sulzbach war nur Delegator, nicht Schenker dieser
Güter, wie ich Grundzüge S. 55 irrig angab.
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hingegen waren die beiden Orte Circhendorf, die Otto teil-
weise dem Kloster übertrug, wohl erst erworben.““) 2 Pfar-
reien werden unter den Ausstattungsgütern genannt: Büchen-
bach nordöstl. von Pottenstein und Henfenfeld.““) Michelfeld
selbst wurde unter Abtrennung von Velden mit Pfarrechten
ausgestattet?) und ihm die vor kurzem von einem Bam
berger Kanoniker erbaute Ceonhardskirche in seiner Nähe
übertragen.“*) Nebst Feldern und Wiesen erhielt das Kloster
auch einen Deil des Deldenerforstes „gleichsam als Cehen“,
nebst der Fischerei in der Pegnitz, Diehweide, Holznutzung
und der Erlaubnis zur Bienenzucht. Eine große Zahl in
dieser Gegend ansässiger Reichs- und bischöficher Ministerialen
sind Zeugen dieser Schenkungen. — Westlich an die Güter—
gruppe von Michelfeld schloß sich jene des benachbarten Klo-
sters Weißenohe, eine Gründung der EAribonen, die jedoch un
ter päpstlichem Schutz nicht zu den Bamberger AKlöstern
rechnet.?)

Keichen Zuwachs an Eigenklöstern brachten wieder die
Jahre 1121 bis 1123. Daß Heinrich V. Ottos ablehnende
haltung gegenüber den Umtrieben Adalberts von Mainz zu
schützen wußte, darf man wohl aus der Betonung der „treuen
Dienstleistung“ schließen, die der Kaiser 1121 (März 285) durch
die Schenkung der Abtei Reinsdorf lohnte.““) Sie lag
den Bamberger Besitzungen in Sachsen benachbart und brachte
eine Ausstattung von 62 hufen mit. — AUur wenige Mo
nate später gründete Otto gemeinsam mit dem Pfalzgrafen
Otto von Wittelsbach in der Regensburger Diözese das Be—
nediktinerkloster Ensdorf an der Dils.?) Gab hier der
Ppfalzgraf den Klostergrund, sein Herrschaftsgut Wilinbahe
mit mehreren Dörfern, so überwies ihm Otto RAusstattungs-
güter in 37 Orten, die sich von Pottenstein und Wichsenstein

2608) Alt- und Neugirkendorf sdöstl. v. Pegnitz. Oircheudort wird
1139 Jan. 23 dem ie unter lauter Neuerwerbungen von Papst Innozenz II. bestätigt. JafésW.I2 no 7945, Loos horn II S. 317 f.
— Ein Luitpoldus de Cirkendort veräußerte Silwie Feig ot Gru-
nowa prarhed östl. v. Bayreuth an Bischof Otto für St. Getreuvgl. U. 11357 Mai 25 M 115/725b, LooshornIIG.152.

260) Die Relatio a.a.O. nennt abweichend von der Stift. U. die par-
roohia 2u Hopfengnahs (Hopfenohe).

2049) MBoic. 25 no 234, LooshornII.SG.134.
222) MBoic. 25 no 285, Loos horn ebda.
65yj Sooshorn II. S. 683, Juritsch S. 112.
264) MBoie. 29, J no 445 abbatiam Vieinpureh juxta sluyium Un-

strut. — Uber die Verlegung nach Reinsdorf und den Wechsel des Na—
ede —— die Nachweise bei Juritssch S. 206 Anm. 31 u. S. 157nm. 36.

206) Nachweise bei Juritsch S. 219 f.
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im Radenzgau bis in die Umgebung des Bamberger Hofgutes
Uittenau (BA. Roding in der Oberpfalz) ausdehnten, dazu
die Zehntrechte in 13 Dörfern des Regensburger Sprengels.“)
Priefing hatte diese Zehnten verschmäht, da um sie lang-
wierige Streitigkeiten mit der Regensburger LUirche schweb
ten.“,)) Da es sich hiebei nur um die Abgabe von Neu—
brüchen handeln kann,“s) sind sie ein deutliches Anzeichen für
die eifrige Rodungstätigkeit auf den Bamberger Nordgau—
gütern. — Lurze Zeit danach stellten in Steiermark
ein Edelherr Arnhelm und sein Sohn ihre unvollendete
Klostergründung Gleink unter Bamberger Schutz, wozu
sodann Markgraf Ottokar von Steyr seine Bamberger
Kirchenlehen und Bischof Otto weitere Güter über—
wies.) Ungefähr gleichzeitig entstand in Oberöster-
reich nahe dem Bambergischen Mattighofen Kloster As-
bach, dem Otto entfremdetes Kirchengut zurückerwarb“)
und noch vor 1123 im Passauer Bistum, dem Bamberger Stift
Osterhofen benachbart, Alder s bach, das Otto Auqustiner-
chorherrn übergab und mit Besitzungen ausstattete, die er
vom Bischof von Passau eingetauscht hatte.“) Hatte er
Sleink den Cluniazensern zugewiesen, so führte er Prämon-
stratenser bald danach, 1127, in Osterhofen ein.“')

Die Freude an diesen Erfolgen spricht sich in dem Rund-
schreiben aus, das Otto wohl im Jahre 1123 an die Vorsteher
seiner Köster und Stifter richtete, um sie zu mahnen auf dem
——
Auch Papst Calixt II. würdigte sein Werk, indem er den neuen
Gründungen den erbetenen Schutz verlieh.““) Ihr KRechts-
verhältnis geht aus diesem Breve klar hervor: Die Weihe der

ass) MöBoie. 24 no 5 u. no 7, Loos horn II S. 144 f.3 Aber den Streit um die Zehnten auf den Neubrüchen der Bam—
berger Besitzungen in der Regensbürger Dibzese vgl. die Urkdn. von 1114
Sept. 11  Aug. 18. hg gutli U2d“ guli di, Uss5 Mära, So o 8
8 vn II SG. 111, 271, 274, 141, 300 — Ju ritsch S. 148, 3566 Anm. 16,

s Juritsich S. 143 Anm. 42 nimmt unter Berufung auf Härssch,Ihrb. I1 S. 154 Anm. 2 an, daß es sich bei den beiden —8 Urkon. um

die Sepen nicht nur auf den roe sondern auf allen Güternder Bamberger Kirche in der Regensburger Diözese gehandelt habe. Diese
Aufassung geint mir den Worktlaut der Ukdn zu — zu pressen. Die
Altzehnten hat jedenfalls Bamberg dort niemals behauptet.

320 Fpee bei Jur ogg S. 231 f.
270 Ebda. 6. 288 u. 356.
uu ẽbda. 6. 23714.

Looshorn II. G. 147.
273) Ebo 120, Jafé S. 609 f. zum zeitlichen Ansatz Juritsch

S. 243 Anm. 14.
n c April 3 Jafé-W. 12 no 7047, Juritsch S. 242
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bte oblag dem zuständigen Diözesanbischof, die Aufsicht und
Derwaltung des Klostergutes aber ihrem Stifter als Eigen-
kirchenherrn.“s) Das Wort, das Herbord Otto in den Mund
legt, hatte seine Berechtigung: die Bischöfe genießen Ehre und
utzen von dem Wohlergehen ihrer Klöster.“)

Hichts vermag überhaupt die ausgeglichene und weit—
blickende Natur Ottos schärfer zu kennzeichnen als diese
wohlerwogene und vielseitige Fürsorge für den Wohlstand
seiner Besitzungen. Derselbe Geist, der so ganz erfüllt scheint
von den seelischen Erschütterungen seiner Zeit, erfaßt mit der
gleichen Schärfe ihre praktischen Forderungen. Er ist der
erste unter den Bamberger Bischöfen, der nicht nur, wie etwa
hermann die Gunst des Augenblicks für sein Hochstift zu
nützen weiß, dessen rastloses Wirken vielmehr schon seinen An-
trieb empfängt von dem Gedanken einer bewußten terri—
torialen Politik. Die örtliche Lage der großen Güter,
die er nach und nach aus Königs- und Laienhand zu erwerben
weiß, die festen Burgen, durch die er den noch vielfach zerrissenen
Besitzstand zu sichern bestrebt ist, die vorsichtige aber ent—
schlossene Wendung gegen die selbstbewußten und besitzkräf-
tigen Caienherrn des Bistums, Dögte und Grundherrn, —
all dies trägt unverkennbar das Gepräge überlegter Plan-
mäßigkeit.

Das zeigt schon die erste Erwerbung Ottos, im Jahre 1107,
die Burg Albewinstein, wohl in der großen Gütergruppe um
den Deldenerforst. Don Papst und Kaiser ließ er sich diesen neuen
Besitz bestätigen.“s) Otto sagt selbst, daß er sie mit vieler

276) Ordinationes sane abbatum vel monachorum suorum a catho-
licis episcopis diocesanis accipiant. Rerum vero ipsorum monaste-
riorum curam et administrationem in tuo tuorumque successorum ar-
bitrio et potestate manere censemus.

276)... pPossunt nonnumꝗguam honori atque autilitati esse suis
episcopis. Herbord ILS8, Jafé S. 717.

9 Die ure Bestãtigung über das opidum Albegninstein (Loos-horn II S. 45 übersetzt „Stadt“l) in bauguarie provincia in pago nort-
gue in comitatu Ottonis comitis ab heinrico quinto rege traditum,
Jafé-W. 12 o 6191 ist von 1108 März 4, die kaiserliche Schenkungs—
urk. über das castrũum, quod Albewinistéin dicitur et villam subfus
zitam in pago Nortgowe in cçcomitatu Ottonis mit Zubehör (mancipiis,
ↄcclesiis. .) erst von 1112 April 27 MBoic. 29, Ino 440. Die Lage
dieser Burg ist viel umstritten, I diesen beiden urkundl. Quellen kommtnur der Nordgau in Frage, weshalb die Identität mit dem um die gleiche
Zeit erworbenen Pottenstein (unten S. 159) nicht in Betracht kommen kann,
hba dieses im Radenzgau lag. Diese Gleichseßung hat allerbings das Zeugnis der erzählenden Quellen für sich: Schon d. Relatio c. 34 G. 1164
nennt A. unter den 6 munitiones ante eum (Ottonem) non habitas, die
Otto episcopali ditioni et potestati subiecit, an erster Stelle, läßt Pot
tenstein aus und scheint in dem folgenden Satz, der Otto voraussehen läßt,
daß diese Burg in medio éepiscopatus für den Schutz der Bistumsgüter
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Mühe für sein Hochstift erworben habe zum EUusgleich des
Bistumsgutes, dem er den hof Uraugia zur Ausstattung des
Saaleklosters entnommen hatte.“'s) Die kirchliche Gründung
auf dem abgelegenen Saalegaubesitz brachte so gleichzeitig
dem Hochstift einen wertvollen Sicherungsfaktor in dem Ge—
winn einer Burg in günstiger CLage ein. Don wemer sie
erwarb, wissen wir nicht. Da das kaiserliche Diplom in der
Form einer Schenkung abgefaßt ist, müssen jedenfalls kai—
serliche Rechte davon betrofen worden sein. Dielleicht han-
delt es sich um ein Reichslehen des Grafen Berengar von
Sulzbach. der unter den Intervenienten genannt ist.“)

Ungefähr gleichzeitig, jedenfalls aber vor 1119, faßte Otto
auch in einem Gebiet seines Sprengels festen Fuß, wo das
Kirchengut noch sehr spärlich gesät war, in den inneren Jel—
sentälern des Nordjuras, die in den Bamberger Güterkom-
plex von Forchheim ausmünden. hier auf den steilen Dolo—
mitfelsen und in abgeschlossenen Bergkesseln begannen in die—
ser Zeit die Burgen zahlreicher edelfreier Geschlechter empor—

eine bedeutende Rolle spielen werde, auf Pottenstein anzuspielen, auf das
beides zutrift. Herbord J 26 übernimmt diese Ausführungen fast wörtlich
und spricht geradezu von A. quod etiam Botenstein fere in meditullio
zitum episcopatus. Schultes, Hist. Schr. J S. 19 wollte A. mit Göß-
weinstein, das aber auch im Padeggn lags, Oester reich er, Denkw. 11S. 20 mit Leupoldstein, dicht südlich der Radenzgaugrenze im Nordgau
gleichsetzen, das jedoch neben 4. unter den 6 munitiones eigens genannt
vird. Looshorns Vorschläge 1 S. 48, Regenpeilstein oder vielleicht
Altmannstein i. d. Opf. kommen der weit entfernten Lage wegen erst
recht nicht in Fegse. Juritsch S. 98 Anm. 4ß u. Meyer v. KnonauVI. S. 254 Anm. 61 halten an Pottenstein fest, allein abgesehen davon,
daß der Gauzusatz dafür nicht stimmt, hat diese wohl von dem Pfalzgrafen
Botho erbaute Burg (Ebo J 16 zu I128 vilia subiacens Lapidi Botonis)
icher nicht den Namen agwechsen „ da sie prn in Ukdn. zu Bisch. Ottoszeiten Cooshorn IIJ S. 64, 276, 318, 144) wie auch von den Biographen
i nur P, genannt wird Kooshorn II. S. 87, 88, 272). — Ich gg
afür, ze die durch königliche Schenkung erworbene Burg 4. in Ohunge-stein umbenannt wurde, wonagch sich schon 1121 ein — Ministeriale
nennt Kooshorn. I G. 185) und in dem heutigen Königstein östl.
o. Velden in b. Opf. zu suchen ist. Was die villam.. eidem mund-
cioni (A.) contiguam nomine Houestat in der Gründungsurk. von
Draugia 1122, Oester reicher. Denkw. II S. 24 betrift, so braucht
hierunter nicht ein Dorf „Hochstadt“, sondern —8 eine Hofstätte ver
tanden sein, die vielleicht in dem Königstein benachbarten Bischufsreuth
weiterlebt. Allerdings hat Bischof Otto in suburbio Albwinestein eine
basilica S. Nicolai erbaut (Rélatio c. 33 88 XV SG. 1164) und in König-
stein läßt sich niemals eine Nikolauskirche nachweisen (freundl. Mitt. d. H.
Beistl. Rats Buchner, Eichstätt), ebensowenig aber in Pottenstein oder in
einem der sonst in Vorschiag gebrachten Orte. Diese Nachricht kann also
meine Gleichsetzung Albéwinistein — Königstein nicht stören. — Alle
Angaben über Lage und Bedeutung von A. bei den Biographen sind aber
auf Pottenstein zu beziehen.

228) Oesterreicher,Denkw.IIG.24.
27205 Daß Graf Boto das „Reichslehen A. in Besitz hatte“, ist eine

willkkürliche Behauptung Loos horns II G. 47.
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zuwachsen, die mit ihren Namen ihre Erbauer in die Ge—
schichte einführen: die Ahorn, erstmals 1100 genannt, die
Aufseß (1114), Schönfeld (1119), Waischenseld (vor 1122) und
andere.“e) Es wirkt wie ein politisches Signal, wenn nun
mitten unter ihnen der Bischof die starke FJelsenfeste Pot-
tenstein wahrscheinlich schon von der Schweinfurter
Erbin Judith, zu erwerben versteht und alsbald
einen seiner Ministerialen mit der Obhut über diesen
vorgeschobenen Posten betraut.) Altes Schweinfurter
Gut war damit wiederum dem kirchlichen Machtbereich
eingefügt, der Mittelpunkt eines umfänglichen Hochgerichts-
sprengels, neben der Burg eine stattliche Zahl bäuerlicher
Büter. Ein Teil davon taucht bei der Ausstattung der Alö-
ster Michelfeld (11199 und Ensdorf (1121) auf, Streubesitz
selbstverständlich, der uns nur die Uamen der örtlichkeiten
überliefert. Wahrscheinlich ist der hohe Kaufpreis von 800
Pfund Silber und 17 Talenten Gold, den Herbord irrig für
Albuinstein angibt, auf diesen umfangreichen Besitz zu be—
ziehen. Den letzten Güterrest, der noch auf Judiths Enkelin
Adelheit, die Gemahlin des Grafen Konrad von Dachau,
übergegangen war, tauschte 1140 Ottos UNachfolger, Bi—
schof Egilbert, gegen Hhingabe des Cehens Hadelougedorf
von dem Ehepaar ein.“)

Ob auch die benachbarte Burg Gößweinstein zu der
Pottensteiner Erwerbung gehörte, ist unsicher. Jedenfalls kam
auch sie schon in dieser Periode an das Hochstift, denn 1124
erscheint ein bischöficher praefectus castelli in Gozwine-
sten.“s) Er wird als vir ingenuus bezeichnet und gehörte
dem benachbarten edelfreien Geschlecht von Schönfeld an,““)
ein Beweis dafür, daß es bereits gelang, diese einfußreiche
Schicht auch durch die Ubertragung von Burghuten den Inter
essen des Hochstifts enger zu verfechten. Unter den 6 Bur—
gen, die nach dem Bericht der Biographen erst unter Otto dem
Hochstift zuwuchsen, schloß sich als dritte über dem

250) Näheres Kap. 5.
21) Für den Zeitpunkt der Lrewn hat F. Wachter, Potten

stein, Bamberg 1895 6. 7 f. m. E. rl agende Gründe — Z
Ein v Ministeriale nennt sich schon bald nach 1121 nach der Burg,Looshorn II GS. 64.

282y M7f380. Looshorn II S. 276.
2829 M5/220, Loos horn II S. 68. — Unter den Bamberger Burgen

(eastra), die K. Friedrin J. 1160 Febr. 15 gegen eine Vergabung zdehen sichert, werbden Botenstein und Gozwinestein nebeneinander als
de aũo Bambergisch genannt, MBoic. 29, J no 501, Loos horn II
S. 438.

284) Vgl. unten S. 280 f.
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engen Püttlach- und Wiesenttal noch Geulenriut, Bur q-
gailenreuth eine Wegstunde unterhalb Gößweinstein,
an.“) Sie lag unfern von Muggendorf, wo sich um 1120 ein
edelfreier Herr festsetzte.“)

Ferner werden Hemphenvelt, Ebersbere und Eskenvelt
genannt. henfenfeld und Eschenfelden lagen im
Nordgau, ersteres, nach dem sich schon im Synodalprotokoll
von 10859 wohl ein Edelfreier, der Fürsprecher Bambergs im
Zehntenstreit, benennt,““) südwestlich des Bambergischen
Hersbruck, letzteres hart an der südöstlichen Diözesangrenze
gegen Eichstätt mitten zwischen Bamberger Kleingütern.“)
Das praedium Eschenvelden erwarb Otto (angeblich erst
1132) um 130 Pfund für das Kloster Michelfeld, hat es ihm
aber spüter wieder entzogen. Sein Uachfolger Egilbert gab es
den Mönchen zurück,“) nach beiden Burgen aber nennen sich
seitdem bischöfiche Ministerialen.“) — Ebersber gschließ—
lich, am VNordrand des Steigerwaldes, sicherte den abgelege
nen Streubesitz um Zeil. Es tritt später als Bamberger
Amtssitz auf.“)

Ganz im Norden des Juragebietes lag die Burg Nüesten,
deren wackere Derteidigung im Jahre 1127 gegen die stauf—
schen Einfülle dem Bischof gerühmt wird. Das edelfreie Ge—
schlecht, das ihren Namen trägt,“) scheint Otto zur Cehenauf-
tragung bewogen zu haben.“) — Nicht jeder Dersuch in dieser
Hinsicht gelang: Wahrscheinlich gleichzeitig schon mit der
Erwerbung von Pottenstein war es auf den Besitz der Edel—
freien von Waischenfeld abgesehen. Der Vertrag mit
dem Eigentümer bestimmte, daß das Gut an das Kloster
Michelsberg fallen, die dortige Burg zerstört werden sollte,
wenn dessen junger Sohn ohne Erben stürbe; anderenfalls
sollten wenigstens zwei Güter dem Kloster verbleiben. Der
Sohn aber zog es vor, sein Geschlecht fortzupfanzen und die

180) Relatio c. 34 S. 1164, Herbord J 26, Jafé S. 724.
e66) Sterker de Motichendort, über ihn unten S. 241.
267) sod meo advocato Wolframo per prolocutorem suum Kaze-

linum de Hamfenfeld respondente, Jafé, EPp. Bamb. no 8.
258) So wenigstens nach den Urbaren des 14. Jahrhunderts: Achtel,

Pruppuch X r Wildenhof.9* u. Bisch Eguberts v. IHas (11447) bei Ussermann O. pr. no 101,
Looshorn II SGS B387. — Das Jahr der epoee bringt Moritz,GOrafen v. Sulzbach S. 153 aus einem Michelfelder Salbuch.

280) Hereckenbreeht de hennvelt M834,2086, 16. BB. S. 30 (ca.
1140 — Eseuelt ta. 1159, Joe tze S. 779.

2) Val. Exkurs II.
202) Rachweislich seit 1142 vgl. unten S. 279.
209) Die Burg kam später an die Meranier, nach deren Tode sie alsheimgefallenes —8 eingezogen wird, Looshorn 11 SG. 701.
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väterliche Burg zu retten.““) Mit diesen Zeugnissen über die
bischöfiche Erwerbspolitißk im Juragebiet stimmt nun die
Annahme recht wohl überein, daß Otto ofenbar seinem Bruder
Friedrich zur Erwerbung von Mistelbach verhalf, das sich öst-
lich über den Jura hinaus in das obere Maingebiet gegen
Bayreuth vorgeschoben fndet. Friedrich begründete hier das
nach dem Ort seines EAnsitzes benannte edelfreie Geschlecht, das
sich noch im 13. Jahrhundert seiner Verwandtschaft mit dem
heiliggesprochenen Bischof rühmt.?“)

Berade der Waischenfelder Dertrag aber zeigt deutlich, wie
wohl es Otto verstand, auf gütlichem Wege, mitunter auf
weite Sicht, den Besitzstand seines Hhochstifts zu mehren. Man
rühmte ihm nach, daß er sich die Jürsten zu Freunden gewann.
Niemals hören wir von Kampf und Gewalttat, Mittel, die
der jähe und leidenschaftliche Adalbert von Mainz damals in
der Derfolgung der gleichen territorialpolitischen Ziele mit
Dorliebe anwendete. Freilich standen Otto auch reiche Mittel
zur Derfügung, der LKirchenschatz hatte ofenbar in den vor
hergehenden Zeiten nicht gelitten. So einfach und anspruchs-
los Otto für seine eigene Person geschildert wird, so wandte
er sie doch unbedenklich an, wo es der SFörderung seiner viel
seitigen Ziele galt. Zugleich war er sorgsam darauf bedacht,
das bischöfiche Tafelgut ungeschmälert zu erhalten, der Papst
selbst hat Ottos gute Verwaltungstätigkeit dessen Nachfolgern
zum Vorbild gesetzt, er wird als der Wahrer der Kechte seiner
Ministerialen und Stiftsangehörigen geschildert““') und Her—
bord betont ganz allgemein, was wir schon bei der Husstat-

9 U. Bisch. Ottos von 1122, Me331/2023, 16. BB. S. 11. — Da derSohn 1122 bereits verheiratet, z. 8. des Vertragsabschlusses aber adhuc
J puerilibus annis war, kann der Vertrag kaum viel später als 1110iegen.

2906) Der schon von Giesebrecht, DR8 IIL G. 1186 u. III
5. 1196 u. Bo s d Wttb. Vih. f. VIJ S. 302 geäußerten An—
— daß jenes oberfränk. edelfreie Geschlecht v. Mistelbach erst von Ottos

ruder Friedrich gegründet wurde, kann man nur veistimu en. Otto selbststammte von keinem Det des Namens Mistelbach. P. HOsterreicher, Finks
Beöf. echiee 1 10 G. 138, der Müschelbach a. Bodensee, Seefried,
Augsb. Postzeitung 1880 Beil. 85 F u. 1886 Beil. 7 f., der Mischelbach
bei —e —— Juritsch S. 12 f. hier die gesamte Literatur),als Heimat Ottos annehmen, sind daher sämtlich —S— — Über dus
edelfreie Geschlecht unten S. 283.

286) So schon die Relatio c. 39 S. 1165: Principum quoque sibi
familiariter ascivit; ministerialibus ecclesiae suae propria iura inte-
merata servavit, familiam denique et omnia sibi adherentia frmis-
simo pietatis presidio et maternae afectionis ala protexit — Herbord
J 23 6. 722, führt wie gewöhnlich diese Vorlage noch weiter aus, indem er
ze ministerialibus noch et teodatis, zu den iura noch et honorem sehrezeichnend hinzusetzt.
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tung HAuras beobachteten, wie sorgsam Otto das an Klöster
vergebene Stiftsgut stets zu ersetzten suchte, weil er Olmosen
nicht mit ungerechtem Gute austeilen wollte.““)

Zweifellos haben denn auch seine Erwerbungen diese Der
gabungen reichlich wett gemacht. Neben Pottenstein brachte
das Herrschaftsgut Kronach den reichsten Gewinn. Wir
wissen bereits, wie dieses alte Schweinfurter Erbgut, dessen
Burg der aufrührerische Heinrich nach seinen Niederlagen
selbst zerstört hatte, auf dem Umweg über die mährischen
Herrn an die letzten Salier übergegangen war. Diesen Besitz
übertrug Heinrich V. durch Schenkung von Würzburg, wo er
im Jebruar 1122 Gebhard, den Nachfolger Erlungs, ein-
setzte, auf Bitten Ottos und anderer Intervenienten der
Bamberger Kirche.“s) Es war wohl die Frucht der vermit—
telnden Tätigkeit, die Otto wenige Monate zuvor bei den
Friedensvorbereitungen in eben diesem Würzburg und auf
seiner Gesandtschaft nach Bayern zugunsten des Kaisers ge—
übt hatte. Otto wußte wohl, worum er gebeten hatte. Wie
immer, verbirgt sich auch hier unter dem einfachen Ausdruck
praedium mit allem Zubehör ein größerer grundherr-
licher Besitz, der sich über eine Keihe von Siedelungen,
hier außerdem auch über ein ausgedehntes Waldgebiet
erstreckte, über das schon Ottos Nachfolger verfügten. Im
Süden berührten sich diese Güter entlang der Rodach mit dem
Bamberger Besitz um Marktgraitz, im Norden gehörten sicher
Teuschnitz und seine Umgebung dazu, so daß Kronach eine
der Talstraßen aus dem Maintal über den Frankenwald nach
Thüringen sicherte. Wahrscheinlich ist die ungenannte Kirche,
die Hheinrich V. zum Andenken seiner Eltern an Bamberg
gab,““) jene von Kronach. — Der Besitz, mit dem das Hoch-
stift erstmals im Norden seines geistlichen Sprengels ge—
sicherten Fuß faßte, wurde später abgerundet durch den Besitz
zu Rothaha, worunter Ober- und Unterrodach zu ver—
stehen sein wird. Auch er kam wie Pottenstein von den Erben

207) Herbord J 24 S. 723. — Auch in dem Prekarienvertrag von 1130
April 3 mit Adelheid, der Gemahlin des Edelherrn Chuno de Horebure
über das Lehen Hadelougedort erhält der Bischof von der Lehenempfänge—
rin 2 Hufen pro recompensatione supradicti benefcii, M 54254, ðst er
reicher, Denkw. 1I11 S. 84.

208) MBoice. 29, I no 4466, Looshorn II S. 131 — Meyer v.
Ktenonau VII G. 191 Anm. 1.

295) VUd. Cod. no 222 S. 394.
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der Schweinfurter Judith an Otto,““e) sodaß das Hochstift in
dieser Gegend wohl restlos in den alten Schweinfurter EAllo
dialbesitz einrückte.

Der hohe Wert, den Otto der Sicherung seiner Besitzungen
durch feste Burgen beimaß, prägt sich auch in seiner eigenen
Bautätigkeit aus.““) So erhielt Kronach. wo die Burg Hein-
richs von Schweinfurt wohl noch in Trümmern lag, ein
„steinernes haus“ und einen „Turm“, den Grundstock der
Deste Kosenberg, die neben Jorchheim später die wichtigste
Kolle unter den Landesbefestigungen spielen sollte. Ähnliche
Anlagen erhielten auch die alten Besitzungen des hochstifts,
so entstand in Zeil ebenfalls ein „steinernes Hhaus“, das 1196
genannte „alte Wohnhaus“,“) ebenso in ZJorchheim und
Hersbruck eine bischöfiche Behausung. Die Zeiten waren
trotz des Wormser Friedensschlusses immer noch ernst genug,
in den bevorstehenden Kriegswirren sollten sich die Bamber-
ger Burgen bewähren.

In diese Jahre nun fällt jenes eigenartige, in Gedanken
richtung und Durchführung kühne, fast großartige Unter-
nehmen, das die Gestalt des fürsorglichen und zielbewußten
Diözesanherrn zu allgemein kirchengeschichtlicher Bedeutung
emporhebt, die Christianisterung Pommerns. Dieses schein
bar so ganz von der Richtung seiner CLebenspläne ablenkende
Werk erwächst gleichwohl aus der innersten Natur dieses be—
weglichen Geistes, der sich noch an der Schwelle des Greisen
alters empfänglich erweist für die Macht einer großen IRdee.
Als Otto in den Maitagen des Jahres 1124, unmittelbar
nach dem 2. Bamberger Hoftag, das erste Mal mit Kreuz und
Jahne, aber auch nicht ohne kostbare Geschenke aufbrach, um
einem mißtrauischen, von Götzendienern aufgestachelten Dolke
die Heilsbotschaft zu verkünden, unterstützt von den Bestre—
bungen des ihm von seiner Jugend her vertrauten polnischen
Herzogshofes und dem Segen des Papstes, da war soeben der
Friede zwischen Papsttum und Kaisertum zum Albschluß ge—
kommen. die Ordnung seines Bistums. seiner Klosterdrün-—

300) Rotaha — nicht mit dem gleichzeitig genannten Rota (Reuth
bei Forchheim? vgl. unten S. 214) zu verwechseln. — wird in der Bulle
Innozenz' IIJ. von 1139 Jan. 23, Jafé.W. 18 no 7945, Loos horn11
S. 317 f., unter den von Otto erworbenen Gütern genannt. 1140 März 19
erscheint Rotahe (neben Potenstein) unter den Gütern, die vrg Chounrad
o. Dachau u. seine Gattin Adelheid dem Bischof Egilbert abtreten, M
74138c. Looshorn I1IIG. 276.

201) Relatio e. 33 G. 1164, wonach das Folgende.
s202) 1196 gab B. Otto IIdomum.. antidue mansionis nostre in

Cile cum curia et areéis in ea sitis an das Kl. Michelfeld, Usser
mann C. pr. no 152, Loos horn II S. 563.
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hungen in ihrem Bestande gesichert.““) — Anders vier Jahre
später, als es ihn das zweitemal in das erfolgreich verlassene,
aber schon wieder vom Verfall der Mission bedrohte CLand an
der Ostsee zog. Kurz nacheinander waren die alten Gegner
Heinrich V. und Calixt II. gestorben, Cothar von Sachsen von
Kirche und Fürsten auf den Thron erhoben, Süddeutschland
aber von dem staufschen Gegenkönigtum Konrads und dem
Anhang seines Bruders Friedrich bedroht, die beide nicht ge—
willt waren, ihr mit Reichsgut vermengtes salisches Erbe
schmälern zu lassen. Wieder wie 1105 war Bamberg mitten
zwischen die Brennpunkte des Kampfes, Hürnberg und Würz-
burg, hineingestellt. Zwar hatte LCothar nach der Niederlage
vor Nürnberg in Bamberg bereitwillig die alten und neuen
Besitzungen des Hochstifts bestätigt,“““) Ottos Haltung war
diesmal nicht zweifelhaft, aber auch jetzt weicht er den politi-
schen Kämpfen aus, um freilich bei seiner höher gewerte—
ten Aufgabe nicht minder persönlichen Gefahren entgegenzu-
sehen. Es ist hier nicht der Kaum, die Einzelheiten dieser
breuzfahrt zu verfolgen.“ss) Das Werk gelang, die Christia-
nisierung Pommerns zwischen Peene und Persante ist Ottos
Derdienst. Im Jahre 1136 verlieh ihm der dankbare Kaiser
die fskalischen Einkünfte aus vier Provinzen Slaviens und
übertrug ihm die Ceitung der dort gegründeten pommerschen
Kirchen.“s) — In der Heimat aber begleitete seine 2. Missions-
reise bange Sorge und der Wunsch nach baldiger Rückkehr,
die schließlich der König mit Entschiedenheit forderte. Abt
Wignand von Theres, der vertraute Freund Ottos, dem er die
Sorge für die Bischofsstadt übertragen hatte, berichtete ihm
über die gefährlichen Dorgänge dieser Zeit nach Pommern:'“)
Don Nürnberg aus waren die Staufer verheerend ins Bam-
bergische eingefallen, schleppten die Einkünfte weg, nahmen
den Derwalter von Roßstall gefangen, Brand und Raub über—
zogen das Camnd. Freilich war auch das Hochstift nicht ohne
entschlossene PVerteidiger. Dem Staufer Friedrich trat nach

20) Die Darstellung der 1. Missionsreise bei Meyer v. Knonau
VII S. 291309, Gie se breecht III GS. 993-1003 Maskus S. 60 f.,
Juritsch S. 2622287, Loos horn II G. 171216.

04) 1127 Aug. 18, MBoie. 29, J no 451, Stumpf no 3234.
205) Die Darstellung der 2. Missionsreise bei Bernhardi, Lothar

S. 1552184, Giesebrecht 1Vv 6G. 1509f, Maskus S. 74 f. Ju—
ritfch S. 82226850, Soos horn II G. 23270.

aoc) Aug. 16 MBoic. 29, J no 463, Stumpf no 3324.
207) Ebo II 16 S. 640 f.
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dem Abzug seines Bruders nach Italien ein getreuer An—
hänger des Bischofs, Hermann, entgegen.“ee) Die Burg Pot-
tenstein scheint sich wacker gehalten zu haben, doch ging das
Dorf zu ihren Füßen mitsamt der Kirche in Flammen auf.
Dramatische Kämpfe entbrannten um die Burg Niesten, die
Friedrich vergeblich zu überrumpeln versuchte. Die Bischofs-
tadt selbst setzte Abt Wichnand gemeinsam mit dem Domkustos
Tonrad durch Wurfmaschinen und Truppensammlungen in
Derteidigungszustand, getreu den Anweisungen, die Otto vor
seiner Abreise selbst noch gegeben hatte. — Als Otto um die
Weihnachtszeit zurückkehrte, hatten sich die Kämpfe an den
Khein gezogen, aber erst fast zwei Jahre später beseitigte der
kKönig durch die Eroberung Nürnbergs die unmittelbare Ge—
jfahr für das Hochstift.“)

Inzwischen hatte das römische Schisma neue Erregung
geschafen. Es kennzeichnet die unveränderte Einstellung
Ottos, daß er sich, wiewohl dringend aufgefordert,“) der
Würzburger Entscheidung über die Papstfrage gefissentlich
ferne hielt.“!) Wo er aber hofen konnte, ohne persönliche
Gewissenskonfikte die Würde seines Ansehens und seine ver—
mittelnden Gaben zur Geltung zu bringen, da versagte er
sich nicht. Nur allzu häufg bot sich in der unruhigen Jolge—
zeit Gelegenheit dazu, sei es in der Straßburger,“) Regens-
burger,“), Hhalberstädter'!“) Bischofsfrage oder wenn es galt,
einem bedrängten Mitbruder, wie Meginhard von Prag'“)

3— An den nachmaligen Pfalzgrafen Hermann v. Stahleck, der zudogte t an d. Aisch und bei Lichtenfels begütert war, wird man at
aum denken dürfen, wiewohl für seine meist behauptete staufsche Partei—

nahme ag mh re Stahleck S. 8, Loos horn IIG. 287) nurseine erst um 1148 belegte GGBaumgärtner Reg. 20) Ehe mit Ger—
trud, der Schwester der staufschen Brüder, herangezogen werden kann.
Banz verkehrt aber ist es, wenn Ju ritsch S. 345 f. äus der Stelle bei
Ebo (Jafé S. 641): Intor HFHermannum et Fridericum maxima guerra
nabetur schließen will, daß Hermann v. Stahleck der Apgeise jener

riedrich, der dugebug Pottenstein verteidigte (wovon bei Ebo kein Worttteht) und Niesten bestürmte, der Bruder sge Ottos, Friedrich v. Mistel
—— 32*8 dem bei Ebo genannten Friedrich kann nur der Staufergemeint sein.

0) Bernhardi S. 267, Juritsich S. 369.
210 Ud. Cod. no 253-254, S. 436 f.

311 Jurits4 S. 369.
2133 Ju rit sch S. 378 f. — Nach seiner Abdankung 11831 zog sichBisch. Bruno v. Straßburg nach Bamberg zurück, wo er früher dem Dom-

kapikel angehört hatte, Bernhärdi S. 375. In Bamb. UU. erscheint er
haufg als Zeuge, vgl. die Zusammenstellung 88. XVII S. 640.

213 Jurit schos. 394
214) d. Cod. no 2683 S. 450, Ju ritsich S. 410 f.

s 8 Cod. no 239 S. 416, Ju rit sch S. 381 f, Bernhardi
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oder seinem früheren Domdekan Egilbert von Hquileja'!“) Rat
und Hhilfe zu gewähren. AEufallend häufg fnden wir ihn
daher in dieser Zeit am Königshofe, auch den erfolgreichen
Bestrebungen Uorberts von Magdeburg, sein Erzbistum über
das polnische Gnesen auszudehnen, scheint er nicht fern
gestanden zu sein.““,) Ja, als nach mannigfachen Be—
mühungen, bei denen Otto nur allzu freudig seine Hand bot,
der Friede mit den Staufern zustande kam, da war es der
„neutrale Boden“ Bambergs, auf dem sich der Gegenkönig bei
dem glänzenden Hhoftag zu Bamberg am 17. März 1135
Tothar unterwarf.“!)

Es kann nicht Wunder nehmen, wenn Ottos kluge und ge—
schickte Neutralitätspolitik und die unbestrittene Derehrung,
die ihm sein bisheriges Wirken eingetragen, auch in diesen
Jahren seinen in ungebrochener Frische wieder aufgenom-
menen kirchlichen Plänen zugute kam. Ein Kranz von neuen
Eigenklöstern wuchs kurz hintereinander der Bamberger
irche zu. Königliche Übertragung gab Mallersdorf'!“) und
Münchsmünster (1133)*220) in der Regensburger Diözese an
Otto, von den großen Laienherrn übertrugen ihm der Graf
von Bogen das Kanonikerstift Windbergen,“) früher schon
dier Brüder das Mallersdorf benachbarte Biburg,.““) — im
Würzburger Sprengel Graf Gozwin von Höchstadt und sein
Sohn hermann das Kloster Münchsaurach (um 1133),*2) Graf
Gotebold (von Hhenneberg) Deßra (1135),*) dem bald das
nicht allzu ferne Mönchröden (bei Coburg),“) eine Gründung

210) Ud. Cod. no 256 6. 487, no 257 S. 489, Ju ritsch S. 384 f
342) Juritsch S. 407.
un Bernhardi, S. 560 f, Jurit sich S. 438 f,
2199 Gründer des Klosters waren zwei Brüder Heinrich und Ernest,

die Schenkung durch Lothar erwähnt die Relatio e. 14 G. 1161, vgl. dazuJuritsch 8 355 Anm. 12.
320) in antiquis privilegiis... abbatia de sueiga ... MBoic. 29,

Ino 458 u. no 459 (11804 Juni 6), Herzog Heinrich v. Bayern u. Markgraf
Diepold v. Vohburg verzichten auf ihr Lehenrecht über die Klostergüter,
Juritsich S. 409, vgl. auch 306b, Bernhardi S. 508 u. 546.

321) Relatio e. 3 8. 1157, weitere Quellen bei Loo s horn II S. 296,
herborö J1 13 S. 713: de fundo adventicio.

3222) Ju ritsch S. 411 f.
223) Juritsch S. 392 f. der wohl mit Recht das von Baum-

gärtuer, Stahleck S. 5 angegebene Gründungsjahr 1128 verwirft.324) Relatioe. 20 G. 1160, Urk. v. 1185 E en Ottos), Oo
deeee Res. Thur. J no 1808, Looshorn 1I S. 206, JuritschS. 434 f. &amp;

225) Auf Mönchröden ist wohl die cella Rotaha zu beziehen die in der
Relatio c. 19 S. 1160 genannt wird. Otto erwarb dazu Güter in der
Umgebung, wozu auch Ministerialen gehörten, um 275 M. Juritfch
S5. 436.
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der Pfalzgräfn Agnes einverleibt wurde, — ungenannte
Gründer das noch unvollendete Tückelhausen (bei Ochsen-
furt),““) ein anderer wohl Nithardeshusen im Tullifeld)
In all diesen Fällen war Otto durch reiche Schenkungen und
freigebig gewährte Mittel an der Gründung beteiligt, so daß
ihn die Biographen mehrfach geradezu als den Gründer be—
zeichnen.

Don besonderer Bedeutung war das Jahr 1132. Zwei
LKlöster entstanden damals, die auf die kulturelle Entwicklung
des östlichen Frankens nachhaltigen Einfuß übten, heils—
bronnund Cangheim. In beiden führte Otto die weißen
Mönche des Zisterzienserordens ein, die kurz zuvor mit der
Gründung von Ebrach im Steigerwald Juß gefaßt hatten. Mit
großem Geldaufwand erwarb Otto den Grund und Boden für
die Gründung in Heilsbronn'?s) von den Geschwistern seines
Hochstiftsvogtes, des Grafen von Abenberg, der deshalb auch
das Schutzrecht über das Kloster übertragen erhielt. Als
hauskloster und Erbbegräbnis der Abenberger und nach
ihnen der Burggrafen von Nürnberg, brachte es Heilsbronn
in der Eichstätter Diözese bald zu reicher Blüte — Das Jura—
kloster CLangheim aber, im herzen des Bamberger Bistums
und gegen das Zweimaintal vorgeschoben, fand dort alsbald
zwischen Kirche und Laienwelt seine vermittelnde Aufgabe.
Kaum eines der zahlreichen Adelsgeschlechter in seiner
näheren und weiteren Umgebung ließ es sich in der Folgezeit
nehmen, ihm reiche Stiftungen zuzuweisen. Unter dem Schutz
der mächtigsten Caienherrn der Diözese, der Grafen von EAn—
dechs, die soeben begannen, ihr Schweinfurter Erbteil in
Franken auszubauen, wuchsen Besitz und Wohlstand des Klo—
sters, die beiden letzten Meranier bestellten sich dort ihre
Kuhestätte.“““) Schon seine Gründung steht unter diesem
Zeichen. Drei Brüder, Ministerialen des Domkapitels, gaben
den Ort zu seiner Erbauung. Don dem Pfalzgrafen Hermann
zu Stahleck erwarb der Bischof das benachbarte Gut zu Trieb
und tauschte vom Grafen Poppo (von Andechs) die Zehnten
daselbst ein. Mit seiner Gemahlin Cuniza, der Tochter des

2260) Tukelnhusen, Herbord J 17 S. 715 mit näherem Bericht, fehlt in
der Relatio c. 8, wo ofenbar statt dessen Drosendörf (bei Bamberg) ge—
nannt wird, von welchem jedoch sonst nichts bekannt ist, doch wird Tro-
sendort in der Bulle von 1189 Jafé-W. 12 no 1945 neben Duckelinhusen
aufgeführt. Jurit 69 S. 463 nennt das Kloster irrig Dinkelhausen.Juritsch S. 464 Anm. 84.
s Se gfelatio c. 13 S. 1160, — Herbord J 14 6. 714, — Juritsch388 f.

329)Defele, Andechs S. 31 (Otto VII.) u. S. 39 (Otto VIII.).
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Grafen Keginboto von Giech, stiftete sich Poppo mit Gütern
zu (Ober-7) Langheim, Widendorf und Schwinsberg ein
Jahrgedächtnis, weitere Caienschenkungen schlossen sich an.“?)
Das Kloster führte später auch seinen umfangreichen Besitz im
nördlichen Frankenwald, das „Eigen zu Teuschnitz“, auf die
Zeiten Bischof Ottos J. des Heiligen zurück.““) Dem wider—
spricht aber eine Urkunde Bischof Ottos II. von 1187, wonach
erst dessen Dorgänger, Bischof Hermann (1170-1177), dem
Kloster den Wald Winthagen (Windheim nodl. von Teusch-
nitzz; und die Wüstung Tuschice (Teuschnitz) in bestimmten
Grenzen übertrug,“) die beide vorher an LCaien zu Cehen
ausgegeben waren. Das reiche Feld kolonisatorischer Tätig-
keit, das sich hier in dem weiten Waldgebiet im Norden
der Diözese gegen die thüringische Grenze schon durch
die Schenkung von Kronach eröfnete, haben also erst Ottos
Uachfolger nutzbar zu machen und den Rodunsgseifer der
Mönche durch die Aussicht auf die Neubruchzehnten anzu—
spornen versucht.““) Doch scheint das Werk keinen allzu
großen Erfolg gezeitigt zu haben. Die zahlreichen Wüstungen
im Beginn des 14. Jahrhunderts zeugen von einem mißlungenen
Wirtschaftsunternehmen.“?“) Die noch heute spärlichen Sie—
delungen dieser Gegend, in der schon vor Gründung des KAlo—
sters Cangheim größere und kleinere weltliche Herrn sich um

350) Nach der U. Bisch. Egilberts v. 1142, Ssterreicher, Denkw.
[V. S. 19 f. Widendort, wahrscheinlich Weiden bei Arnstein, jeden
falls nicht Wattendorf bei Scheßlitz, das erst 1274 von den Grafen von
Truhendingen an Langheim kam, Schultes, Hist. Schr. S. 86, vgl.
Desterreicher a. a. O, S. 14 u. 88. Den ehnt zu; Widendort
übertrug u. a. Bisch. Gebhard v. Würzburg 9 1158 Febr. 20 an Lang
heim, ebda. S. 42 - Schwinsberg 3 der päpstl. Bestätigung 1249 Juli 14mons porcorum, Schultes S. 80), Flurlage bei Langheim, Oe st er
reicher S. 41.

9 Vgl. die kais. Bestätigung des Klosterbesitzes von 1329 Juli 21,Schultes, dist. Schriften S. 94 n0 30. — Ich habe Grundzüge S. 62,
wie anscheinend auch Hirs4. Klosterimmunität S. 130, noch an derSchenkung von Teuschnitz durch Otto J. festgehalten, halte aber nunmehr
dafür, daß das Kloster doch erst durch die in der nachfolgend herangezo—
genen U. erwähnte Abertragung Bisch. —e in den Frankenwald
Ip gelangte. Meine a. a. Ö. gezogenen Folgerungen in gerichtlicher Hin-sicht entfallen damit.

) Mi266/1551, Soos horen IIjS. 531: nemus Winthagin (Wind
heim nol. v. Jeuscuin ... s0olicitudinem Tuschice (Teuschnitz) a fuvio-
lo Dobera (die östlich von Rapoltengrün vorbei zur arenmig fießendeDober) usque Rotenchirichen (Nothenkirchen sow. v. Teuschnitz) et a
Beringesrod — Brennersgrüen, LA. Saalfeld ndöstl. v. T.) usque ad7annenbach (wohl die von der „Hohen Tanne“ nach Süden in die Rodach
fießende Thanköttel). Diese Angaben entsprechen femuch den späterenBrenzen des Hochgerichtssprengels von ———— ovß Exk. II.
¶. 79 Sal. g B. die U. Bisch. Eberhards IJĩ. von 1154 Jan., M886/2046,
* Urbar A fol. 2932, Reitz en ste in, AO. 8,2 GS. 9-11 (lückenJaft).
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den Ausbau verdient gemacht hatten, gehören wohl sämtlich
schon einer älteren Zeit an. Da aber LCangheim auch Hoch-
gerichtsbefugnisse über sein Eigen zu Ceuschnitz,““) im
13. Jahrhundert auch über den Gerichtssprengel von Ceugast
gewann,““) so fügte sich das Kloster hier in die Reihe terri—
torialer Machthaber ein, eine Stellung, die es allerdings nicht
über das 14. Jahrhundert hinaus behaupten sollte.

Die Untersuchung, inwieweit die Sonderstellung Langheims
in weltlicher Hinsicht auch durch das Dorrecht seines Ordens,
die Dogteifreiheit, befördert wurde, würde über unseren Zeit-
raum bereits hinaus führen. Was die Stellung der Andechs-
Meranier zum Kloster, das sie später als ihre Gründung in
Anspruch nahmen,““) auszeichnete, war mehr eine Pficht,
denn ein Recht, die abgabenfreie Beschützung. Sie haben der
wirtschaftlichen Entwicklung CLangheims denn auch — bis auf
den letzten unglücklichen Sohn ihres hauses, Herzog
Otto VIII. — weit mehr Jörderung als hemmnisse bereitet. Die
Dorteile der Dogteifreiheit besaß die überwiegende Mehrzahl
der Bamberger Klöster nicht. Ueber die neuen Gründungen
Ottos hatten sich, soweit wir sehen können, fast regelmäßig
die an der Ausstattung oder Schenkung beteiligten Herrn die
Dogtei vorbehalten oder vom Bischof übertragen lassen; so
stand Michelfeld unter der Dogtei der Grafen von Sulzbach,“)
Ensdorf unter den Wittelsbachern,““) Gleink unter den steie—
rischen Markgrafen,““) in die Dogtei über die Güter der Zelle
St. Getreu teilten sich sieben verschiedene Herrn, Edelfreie
und Ministerialen.“) Wir werden auf das Wesen der
Dogtei und ihre Bedeutung für den Ausbau der Territorial-
rechte im folgenden Kapitel eingehend zu sprechen kommen.
Es darf aber bei der Betrachtung der Territorialpolitik
Bischof Ottos nicht außer Echt bleiben, daß schon unter ihm
sich jene Bestrebungen ankündigen, die auf die planmäßige
Beschränkung der nur allzu oft als Bedrückung empfundenen
Macht der Dögte abzielen, um sie in langem und mühsamen

225) Näheres Kap. 4.
3226) Kap. 5 unter „Walpoten“.
32) Quod [monasterium] devoti progenitores nostri pro remis-

zione suorum peccatorum liberaliter fundaverunt, U. HerzoOttos VIII. 1246 Juni 22, Oe fele, Reg. 691 — Die Klostertradition u
dagegen Bisch. Otto J. als Gründer an, Jurüts S. 392.

26) Stiftungsurk. v. 1119, Loos horn IL'G.183.
2809 Stiftungsbrief v. 11306, Lo o rn A S. 144.
240) Bestätigungsurk. des Markgrafen Otaker v. 1126, Loos horn

II S. 147, die Untervogtei erhielt die Familie des Erbauers Arnhelm.
241) M 115/725b, Soos horn IIG. 152 f.
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Ringen schließlich ganz zu beseitigen oder in die Hand des
geistlichen Candesherrn zu bringen. Dornehmlich war es das
Kloster Michelsberg,“?) dessen Klagen über „die Unzahl der
Gerichtstage“, die „tyrannische Grausamkeit“ und die „maß—
losen Steuerforderungen“‘ seines Dogtes, des Grafen von
Bergtheim, Otto zu entschlossenem Eingreifen Anlaß gaben.
Ebenso setzte er (1123) die Dogteigebühren des Klosters
Theres fest und wußte auf gütlichem Wege (1128) die über—
grife der Amtleute des Dogtes, des Grafen Rapoto von
Abenberg, abzustellen.“?) Seine Maßnahmen, die Beschränkung
des Placitum auf den Klosterhöfen auf einen Tag im Jahre,
die Festsetzung der Bezüge des Dogtes, der Servitien, auf eine
bestimmte, nicht zu überschreitende Summe in diesen und in
ähnlichen Fällen, waren richtunggebend für seine UNachfolger.
Sie sind ofensichtlich beeinfußt durch die Bestimmungen der
kaiserlichen Candfriedensordnung von 1099 *) wie auch
durch die Regelung der PDogteiverhältnisse des Augsburger
Domkapitels durch Heinrich IV. von 1104,.*9) an der Otto als
Zeuge beteiligt war. So sehr aber auch die Zeitaufassung der
kirchlichen Kreise damals bereits begonnen hatte, die welt—
liche Dogtei unter dem Gesichtspunkt der so leidenschaft-
lich bekämpften Simonie anzufechten, zu ihrer völligen Be—
seitigung kam es unter Otto, soweit sich erkennen läßt, noch
nicht. Diese einschneidenden Deränderungen bedurften der
Reife. An Ansätzen aber, die dem Weitblich Ottos Ehre
machen, fehlte es keinesmegs. Es war ein wertvoller diplo-
matischer Erfolg, daß es ihm gleichzeitig oder kurz nach der
Wiederherstellung der Abtei Banz gelang, den Grafen von
Abenberg zur Lehenauftragung seiner Erbvogtei über das
Kloster zu bewegen.““) Die Erwerbung von Cehenrechten
hatte in jenen kriegerischen Zeiten ofensichtlich stets schon
die Möglichkeit des CLehenheimfalles durch das Erlöschen der
belehnten Familie im Huge. Wenn er für die Dogtei über
Banz gegen Ende des Jahrhunderts tatsächlich eintrat, so hat
ihn Ottos kluge Politik fürsorglich vorbereitet.— Auch für
das Kloster Deßra traf Otto bereits in der Gründungs-
urkunde Bestimmungen. die den Mönchen nach dem Tode des

243) Vgl. insbes. die U. um 1120, M332/2025, 16. BB. S. 8 f.
2439) M Würzburger Hochst. UU. no 6967 (1128) Looshorn II

188 u. no 6860 ies.
244) Frutolf 88 VI S. 210 f, Meyer v. Knonau VS. 66.
3245) MG. Constit. TI no 76, Looshorn II S. 29.
240) Oesterreicher, Banz no 8 S. 19, die Servitien des Klosters

an den Vogt wurden auf jährlich 2 Talente beschränkt.

3.
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ersten Dogtes, des Grafen Gotebold von henneberg, die Mög-
lichkeit gaben, sich den Nachfolger unter seinen Uachkommen
auszuwählen.““) Diese auf die Einschränkung der Rechte
weltlicher Dögte zielenden Maßnahmen zeugen nicht minder
wie seine Burgen- und CLehenpolitik von der klaren Erkennt-
nis des weitblickenden Bischofs, daß die territoriale Ent—
wicklung seines Hochstiftes vornehmlich von dem erfolgreichen
Kampf gegen die starken Caiengewalten der Diözese bestimmt
sein würde. — Fürsorglich hatte er noch in seinen letzten
Jahren seine Gründungen und Erwerbungen sicher zu stellen
gesucht.“)

Fast achtzigjährig ist Bischof Otto am 30. Juni 1139 aus
seinem werktätigen, im Geistlichen wie im Weltlichen gleich
gesegneten Leben geschieden,““) eine der edelsten Erscheinungen
in dieser zwiespältigen Zeit voll heißer Inbrunst und glühen-
der Leidenschaften. —

Wenden wir hier nochmals den Blick auf die völkische
Frage zurück, von der wir den Ausgang genommen haben.
Ein halbes Jahrhundert nach der Gründung des Bistums
hatte die Bamberger Synode bewegliche Klage geführt über
die sslavischen Insassen, ihre heidnischen Ehebräuche und ihre
Weigerung der Zehnten.“?) Don diesem Augenblick an schwei-—
gen sämtliche Ouellen über dieses fremde Dolkstum der Diö-
zese, nicht eine der seit der Wende des 11. Jahrhunderts immer
zahlreicheren Güterschenkungen nennt slavische Kolonen als
Zubehör. Mit Kecht erhebt sich die FIrage nach Zeit und Um-
ständen, unter denen das Bistum jene große Kolonisations-
aufgabe erfüllte, für die es der bisherigen Anschauung nach
gegründet worden war. Man blickt auf die Persönlichkeiten
seiner Bischöfe, um aus ihrer Wirksamkeit Anhaltspunkte
für diese wichtige Frage zu gewinnen, man sucht nach Merk-
malen der klösterlichen und kirchlichen Tätigkeit. — Bischof
Günther, der auf jener Synode die widerspenstischen Slaven
mit der Güterkonfskation durch ihre Herren bedroht hatte,
wendet sechs Jahre später seinem Bistum den Rücken und
stirbt auf der Pilgerfahrt ins heilige Cand. Don seinen beiden
nächsten so tief in die Wirren des Kirchenstreites verstrickten
Uachfolgern ist zwar Hermann erfolgreich um den Rückgewinn

3 Stiftungsurk. v. 11883, Loos horen II S. 206.Bulle von 1139 Jan. 23., worin Innozenz II. alle Besitzungen und
Neuerwerbungen der Bamberger Kirche in seinen Schutz nimmt, JafsW. 12 no 7d45, überliefert Herbord I120, Looshorn II S. 317 t

7) Quellenbelege bei Juritsch S. 468 Anm. 91.28605 Oben S. 118.
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verlorenen Kirchengutes und die Mehrung der Hochstiftsgüter
bemüht, aber ihn wie den nachfolgenden Rupert halten die
reichspolitischen Aufgaben, denen ihre ganze Kraft gewidmet
scheint, immer von neuem monate-, ja jahrelang von ihrer
Kathedrale entfernt, Krieg verwüstet das Land, Klöster und
Stifter veröden und büßen ihr Gut ein, die Kirchenzucht ver—
fällt. Die Synode von 1087, die Rupert berief, hatte die
Slavenfrage bereits zu den Akten gelegt. Nichts, aber auch
nichts deutet in dieser bewegten Zeit auf die Ausbreitung
kirchlichen Lebens oder kolonisierender Tätigkeit Bambergs
im Osten der Diözese. Als Otto den Bischofsstuhl besteigt,
reicht die Einfußsphäre des Hochstifts, abgesehen von den
Hordgaubesitzungen, noch immer kaum über den Westteil des
fränkischen Juras hinaus. Unter ihm eröfnet sich nun durch
die Erwerbung von Kronach das große Waldgebiet im Nor—
den der Diözese. Aber auch hier machen sich noch auf lange
hinaus keinerlei wirtschaftliche Anstrengungen bemerkbar.
Die Stifter und Klöster, von ihm zu neuem Leben berufen,
mehren ihren Besitz durch zahlreiche Käufe und Schenkungen
aus Caienhand. Er selbst ist aufs eifrigste um die Erwei—
terung und Sicherung der Bistumsgüter bemüht, die Bio—
graphen rühmen seine Fürsorge für das Tafelgut, wir hören
auch gelegentlich, daß er den Weinbau auf seinen Besitzungen
förderte.“) Aber trägt dies alles das Gepräge planmäßiger
Kolonisation eines noch spärlich besiedelten, von fremdem
Dolkstum durchsetzten Candes? Wenn von einem der bis—
herigen Bamberger Bischöfe, so müßte man doch am ehesten
von der Tatkraft und dem Organisationstalent Ottos er—
warten, daß er die Dersäumnisse seiner Dorgänger auch in
dieser Beziehung wett gemacht. Don allen Einzelheiten seiner
vielseitigen Wirksamkeit sind wir durch die Biographen ge—
nauestens unterrichtet, sollte ihnen ein Derdienst völlig ent—
gangen sein, das die Aufgaben der Bistumsgründung erst
recht eigentlich erfüllt hätte? Man spricht wohl auch oben
hin von den zahlreichen Kirchengründungen Ottos. Tat—
sächlich schreibt ihm auch die Relatio, abgesehen von den Klö—
stern die Errichtung von 14 Kirchen zu.“?) Die Biographen
aber, sichtlich um ihre vollständige Aufzählung bemüht, ken—

a261) Kal. des Domstifts: Otto felix ... addit etiam Atenwinden
ad excolendum vineas, dedit etiam Erlien ad comparaudum vinum..
8. BB. S. 204.

a62) c. 33 S. 1164.
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nen nur solche auf den alten Besitzungen des Hochstiftes“)
oder in fern abgelegenen Gegenden.“““) Keine einzige neue
pfarrkirche in der Diözese wissen sie zu nennen. Und was
wir von solchen aus den Urkunden erfahren, betrift regel
mäßig durch Kauf oder Schenkung erworbene Eigenkirchen
weltlicher herrn. So kommt Gärthenroth an Michels-
berg.') Seubelsdorf an Banz,“) Baiersdorf wird für Münch-
aurach erworben,““) die Kirche von Kronach stammte höchst-
wahrscheinlich aus der hand des Kaisers.“s) Die einzige
pfarrkirche, deren Gründung durch Otto sichergestellt ist, Cin-
denhard im Creußener Jorst, wird auf Wunsch eines Edel-
freien errichtet, der sein Gut dazu stiftet.““') Otto inkor·
poriert sie samt den Zehntrechten dem Kloster Ensdorf. Die
iirche zu Buchau (BA. Kulmbach) hat zwar der Bischof ge—
weiht, gegründet wurde sie jedoch von einem Ministerialen,
der das ganze Dorf besaß.'e) Und wo, wie bei Birnbaum
und Windheim im Frankenwald, die Tradition auf Otto als
Gründer verweist, da vermag sie näherer Nachprüfung nicht
stand zu halten.“i)

Man kann unmöglich annehmen, daß Otto in einer so
wichtigen Frage wie der kirchlichen Organisation seines Bis-
tums versagt habe, man wird weit eher zu der Überzeugung

au2) Kapellen in Forchheim und Theres 3. dazu kommen: auf demMichelsberge 2 neuerbäut (Ebo 1.17), Agidienkapelle unterhalb desselben
(Ebo I IS), St. Getreu vor dem Kl. M. (Ebo 117), die Walburgiskapelle
duf der Allenburg (Ebo II 8); im Nordgau wohl noch in der Dibzese auf
dieubesitz: basilicam s. Nicolsi in suburẽbio Alpwinéstein Kel, 6. 33).

554) In Sachsen: in Mnchil, in Kärnthen: Lavende (Savant), dort
wohl quch Gaminare Abrinteburestal u. in montanis Chanol; ferner
Accawinchel, Garstoen (Dibz. Passau), Eringen (Obn., wo St. Theodor
begütert war).

55) Musgs / 20802, 16. BB. S. 15, die U. ist erst später ausgestellt,
da Otto hier epise. primus genannt wird, doch bestehen gegen den Inhalt
keine Bedenken.

266) Oben S. 152 Anm. 245.
367) Exkurs II. (Baiersdorf).
1885 Oben S. 162.
3s685y Oben S. 129 Anm. 118.
z2605 Loshorn II S. 145 vgl. Exturs III Tab. II no 2 u. 2a.
a015 Wie ich schon Grundzüge S. 54 Anm. 6 zu der von Schlund,

St. Ottos Wirken in der Diözese Bamberg, Sepnerer Blätter 1. Ihg.s924 Rr. 13 S. 83 angeführten Tradition nachwies, äkann Birnbaum, das
erst 1492 durch Abtrennung von Steinwiesen ee wurde (BStuA.Rep. 24 no 1928), kaum, — Windheim, das erst 1478 durch epun
von der um 1187 gegründeten Marer von Teuschnitz Looshorn L. 331) Pfarrechte erhielt (Kep. 24 no 2184), sicher nicht von Otto L ge
gründet sein. — UÜber die sehr peielhefte Gründungstradition der Kirche
zu Pottenstein (viel wahrchein icher ehem. Eigenkapelle des Pfalzgrafen
vetho pgl. Wachter, Pottenstein S. 91 f. — Ob die 1118 von Ottoan Kl. Michelfeld geschenkten Pfarrkirchen zu Büchenbach und Henfenfeld
seine Gründungen oder älter sind, läßt sich nicht entscheiden.
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gedrängt, daß ein dringendes Bedürfnis für die Derdichtung
des Pfarreinetzes nicht vorlag. Die altwürzburger Patro-
natskirchen reichten hinauf bis zum Frankenwald und Sich-
telgebirge ) dazwischen aber fnden sich allenthalben die
kleineren Eigenkirchen und Taufkapellen der edelfreien Ge—
schlechter, die erst nach und nach für das Bistum erworben
wurden oder auch in den Besitz der weltlichen Candesherr
schaft übergingen.“) Ebensowenig aber wie an Lürchen fehlte
es dem Lande an Siedelungen, die langen Uamenreihen von
Ortlichkeiten in den Stiftungsbriefen für St. Jakob, Michel-
feld und Ensdorf sind Zeuge dafür, selbst wenn man die zeit-
liche Prägung der Ortsnamen nicht zu Hilfe ziehen wollte.
Das Cand am Obermain bedurfte zu Zeiten Ottos schon längst
keiner Kolonisation im Sinne der Neubesiedelung mehr. Es
bedurfte aber auch nicht erst der Christianisierung einer zu
rückgebliebenen heidnischen Slavenschicht. Otto hat eine
Slavenfrage an Main und Regnit ofenbar schon nicht mehr
gekannt. Deutlicher noch als das Schweigen der Quellen
sprechen hiefür jene Anzeichen, daßz er die deutsche Ein—
wanderung in Böhmen begünstigte,““) dann auch die späte
Gründung von Cangheim — 30 Jahre nach Antritt
seines Epistkopates — gegenüber den zahlreichen früheren
Gründungen weit außerhalb des Bistums und nicht zuletzt
und am eindringlichsten die Tatsache seiner Pommernmission.
Ein Mann wie Otto wandte seinem Bistum nicht den Rücken,
einem ferne liegenden Ziele zu, wenn er im eigenen
Sprengel noch ähnliche Aufgaben vorgefunden hätte. Es ist
in der Tat so: Otto ist als Apostel der Pommern und nicht der
Mainslaven heilig gesprochen worden.

Man wird aus diesen Beobachtungen die notwendige Schluß-
folgerung zu ziehen haben. Sie wird nur dahin lauten kön—
nen, daß die Synode von 1059 die Zustände der Diözese, viel-
leicht beirrt durch die nähere Umgebung des Bischofssitzes, stark
übertrieben dargestellt hat. Es ist schlechterdings unvorstell-
bar, daß eine völkische Schicht restlos aus den reichlichen
Quellen des beginnenden 12. Jahrhunderts verschwunden
wäre, wenn sie tatsächlich noch 50 Jahre zuvor die Masse der
Bevölkerung des Bistums ausgemacht hätte. Und ließe sich
schließlich noch daran denken, daß einzelne da und dort auf

2602) Oben S. 45 f.
2e2) Näheres im Kap. 5.
32643149uUuritschS.387.
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geistlichen und weltlichen Grundherrschaften zerstreute Grup—
pen slavischer Höriger mit Hilfe jenes Synodalprotokolls von
1059 gewaltsam verjagt worden wären, — eine so unerhörte
Maßnahme wie eine Massenaustreibung großen Stils lag
doch völlig außerhalb der politischen und wirtschaftlichen Be—
lange jener Zeit und ihrer Persönlichkeiten. So kann der
Eindruck, den wir aus der Wirksamkeit der Bamberger LKirche
in den ersten 130 Jahren ihres Bestehens gewannen, die schon
aus den älteren Quellen geschöpfte Aufassung nur bestätigen,
daß jene slavischen Dolkssplitter im Gebiet der Regnitz und
des Maines niemals ein zahlenmäßiges oder gar politisches
Übergewicht über die deutsche Bevölkerung besaßen.

Es heißt der Bedeutung des geistlichen Fürstentums keines-
wegs Abbruch tun, wenn man seine Leistungen nicht mehr auf
dem Gebiete der Christianisierung und Germanisierung der
Obermainlande sucht. Seine reichen Derdienste um die kirch-
liche, künstlerische und wissenschaftliche Kultur, seine poli-
tische Bedeutung als zentralisierendes geistliches Staats-
wesen gegenüber den zahlreichen größeren und kleineren
Caiengewalten der Diözese, seine CLeistungen im inneren
Candesausbau bedürfen keiner künstlich gesteigerten Ein-
schätzung. Die Erfolge, die es in dieser Hinsicht, durch Er
weiterung des anbaufähigen Bodens, durch Derbreitung der
Rebe und des Obstbaues und die Organisation feiner Maier-
höfe erzielte, wird die wirtschaftsgeschichtliche Forschung noch
stärker zu unterstreichen haben. Die Ueubruchszehnten, denen
Bistum und Kloster durch alle Zeiten hindurch so hohe Bedeu-
tung beimaßen, daß sie um ihretwillen Urkunden verfälschten,
sind ein deutliches Zeichen für die Bemühungen um diesen in—
neren Candesausbau.

Man wird dabei freilich nicht übersehen dürfen, daß der
wachsende Keichtum der geistlichen Anstalten zum überwiegen-
den Teil aus LCaienbesitz stammte und daß die wirtschaftliche
Kultur der weltlichen Kräfte im Juragebiet, im Obermain-
land und in den bergigen Waldgürteln allenthalben schon der
geistlichen Besitzerweiterung voranging, ganz ebenso wie sich
die landesherrliche Gewalt der Bamberger Bischöfe und die
Entwicklung ihres Territoriums erst in Jahrhunderte lang
währendem Ringen mit den weltlichen Gewalten durchsetzen
konnte.
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Zwe iter Teil.

Die Entstehung des Bamberger
Staates.

4. Kapitel.

die Grundlagen der landesherrlichen Gewalt der Bischöfe
von Bamberg.

Die umfangreiche, wenn auch zerstreute Masse grundherr-
licher Besitzungen der Bamberger Kirche, wie sie uns in den
Ausstattungsurkunden entgegentritt, ohne daß wir zunächst
das eigenbewirtschaftete von dem zinspfichtigen Cande zu
unterscheiden vermögen, vermittelte Cinkünfte und gewährte
infolge der damit verbundenen Ceibzuchtsgewalt über die Un—
freien ein gewisses Maß straf- und zivilrechtlicher Befugnisse.
Diese Besitzmasse war an sich nichts weniger als Staat. Der
Begrif des aus der Großgrundherrschaft erwachsenen mittel-
alterlichen „Patrimonialstaates“ kann heute als endgültig
aufgegeben gelten.) Zudem bestand schon seit der Grün—
dung des Bistums gesondertes Eigentum an den Besitzungen
des Bischofs, seiner Kirche, des Kapitels, der geistlichen Stif-
ter, Klöster und Pfarrkirchen. wenn auch das Eigenkirchen-
recht noch bis ins 12. Jahrhundert den Bischöfen bestimmte
Derwaltungs- und Obereigentumsrechte an dem gesamten
Kirchengut einräumte.

Wenn im Spätmittelalter das Fürstentum Bamberg als
ein im großen und ganzen geschlossener Territorialstaat er—
scheint, so waren für seine Ausdehnung über ein größeres
Gebiet der Obermainlande nicht seine materiellen Besitzungen
maßgebend. Das Wesen der bischöfichen Candesherrlichkeit,
der bischöfichen Gerichts, Finanz- und Militärhoheit. beruht

)R pgl. namentlich R.Schcoeder RG Ie S. 639 f. — G. v. Be—
Lo w. Der deutsche Staat des Mittelalters, Leizig 1914 (gegen Gierke S.
32 f, Schmoller S. 61, Nitzsch und InamaSternegg S. 80 umd hauptsächlichLamprecht S. 90 f.) dazu I1I 5 86 6G. 231 f., ePu jetzt auch:

Hm FJittelalter zur Neuzeit, Wissenschaft und Bildung 198, Leipzig 1924
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vielmehr in dem Gewinn bestimmter öfentlicher Kechte, die
ihren Ausfuß letzten Endes von der fränkischen Königsgewalt
herleiten und sich auch über den Besitz geistlicher und welt—
licher Grundeigentümer erstrecken, soweit diese nicht selbst
in den Besitz solcher Hoheitsrechte gelangt waren.

Zeitlich hat sich die Ausbildung der Landesherrlichkeit in
den einzelnen Teilen des Territoriums nicht einheitlich voll-
zogen. Man hat die territoriale Entwicklung der mittel
alterlichen Staaten anschaulich mit einem Kristallisationsprozeß
verglichen.“) Dieses Bild läßt sich auch auf die Entwicklung
der landesherrlichen Gewalt der Bischöfe von Bamberg an—
wenden.

Zwei Derfassungselemente haben auf diesen Dorgang Ein—
fuß geübt: die Hhochvogtei über das mit der Immunität
ausgestattete Kirchengut und die Erwerbung der Grafen—
rechte im Umfang des späteren Territoriums. Inwieweit
beide Rechtselemente zusammenwirkten, welchem von beiden
ausschlaggebende Bedeutung zukam, soll im folgenden in syste
matischem, zeitlich weiter ausgreifendem Überblick untersucht
werden.

a) ImmunitätundDogtei.
Die Immunität der Bamberger Kirche und ihrer Besitzungen

kommt in den beiden ersten darüber vorliegenden Nachrich-
ten, Papst- und Königsurkunde,) ihrem doppeltem Inhalt
nach deutlich zum Ausdruck: Dem Grafen oder (öfentlichen)
Kichter wird die Ausübung der Emtsrechte, vor allem also die
handhabung der Gerichtsgewalt auf kirchlichem Grund und
Boden“) untersagt; in diesem Derbot des introitus iudicum
hatte sich, abgesehen von fnanziellen Vorteilen, die ältere
Immunität ihrem wesentlichen Inhalt nach erschöpft.) Die

2) O. Frhr.v.Dungern,Die Entstehung der Landeshoheit in Oster—
reich, WienLeipzig 1910 6S. 3.

2) Jafé:W. no 3954 (überliefert in Adalberti Vita Heiprici 11
imperatoris J. e. 1188 IV S. 796 f) und DKonr. II no 206 gleichlautend:
Nullus ibi comes aut iudex legem facere praesumat, niti quem con-
cossionem gloriosissimi regis Heinrici (DKonr.: nostram) vel succes-
sorum eius (DKonr.: nossstrorum, regum scilicet et imperatorum) eéepis-
copus loci esusdem deliberet. Irrig folgert F. Grünbeck, 78. BBud.
1925 S. 3 hieraus für den Bischof den Besitz des Grafenbannes und der
wesentlichen Grundlagen der künftigen Landeshoheit.

9) Uber die Beziehung der Immunität auf das Kirchengut vgl. Edm.
— Die Immunität in Deutschland bis zum Ende des 11. Ihdts.J.: Diplomatik der deutschen Imm. Privilegien, Vneenn 1910 S. 439.

6) —— eer, Grundherrschaft S. 76 — Stengel, Imm. S. 536 —
— J Groell, Die Elemente des kirchlichen Fem gerat Kirchenrechtl.
—8 hsg. v. Stutz 75 u. 76, Stuttgart 18911 6. 163 fFf. — A. Wer ming
hof s S. 16 — A. Meister, VG S. 79 — R. Schroeder RG15.
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positive Seite der Immunität, die allgemein seit dem Ende
des 9. Jahrhunderts durch den Binzutritt des Königsbannes,
d. h. zunächst der Dollmacht bei Königsbuße zu gebieten und
zu verbieten,) ein Element öfentlichen Kechtes in sich auf-
genommen hatte, kehrt auch in den Bamberger Immunitäts-
Urkunden in der nisi-Klausel des Nachsatzes wieder: was
dem Grafen verboten wird, soll einer Persönlichkeit übertra-
gen werden, die der Bischof zu wählen und der König zu be—
stätigen hat. In diesem Porbehalt der concessio sichert sich
der König allgemein die Gewalt über die Reichskirchen, die
das Eigenkirchenrecht als in seinem Besitz stehend betrachtete.“)
Sie drückt sich positiv aus in der Derleihung des Könidos-
bannes. Mit dem Empfang der Immunität tritt die Stif-
tung zugleich unter Königsschutz,') zu dem wie für zahlreiche
andere Kirchen so auch für Bamberg der päpstliche Schutz als
Ergänzung hinzukam.“) Die feierliche Sicherstellung vor
fremder Gewalt — wie sich die Bamberger Privilegien aus-
drücken, gegen die infestatio tyrannorum, — wie überhaupt
gegen jede extranea (et iniqua) potestas galt der Befrie-
dung der Kirche und ihrer Besitzungen.““)

Der Träger der öfentlichen Rechte im Immunitätsgebiet
vermöge des Königsbannes, der Wahrer des Königsschutzes
und des Kirchenfriedens ist der Dogt. Die Bestellung und
Rechtsausstattung des Kirchenvogts wird in dieser Zeit mehr
und mehr zum Hauptinhalt der Immunitätsverleihung. In
der Karolingerzeit hatten die mit der Immunität ausgestat-
teten Kirchen in der Kegel neben dem Altarvogt eine Keihe
von Ortsvpögten“) besessen. Es war von wesentlicher Bedeu—
tung für die bischöfichen Kirchen wie für die KRechtsstellung

3) Die Bedeutung des Königsbanns haben neuerdings H. Glitsch
Untersuchungen zur mittelalt. — Bonn 1812 6. 17 f. —
d. v. Voltelini, Königsbannleihe und Blutbannleihe, Ztschr. d. Sav.
St. f. Re, GA 36 — 8. Hirsch Die hohe Gerichtsbarkeif im deutschen
Mittelalter, Prag 1922 S. 173 f. gegenüber der älteren Lehre, die in der
Bannleihe auch schon für die ältere Zeit die Blutbannleihe erkennen wollte
geg 9 roederr RG. J S. 618 — Fehr, RG. S. 81), eingehend klar—gelegt.

vgl. allgemein: U. Stu &amp; Die Eigenkirche als Element des mittel
dn ¶nemohischen Kirchenrechts, Berlin 18885, A. Werminghof,

* Uber die Verbindung von Imm. und Königsschutz seit Ludwig d. D.ogl. Stengel, Imm. S. 570 f. — Groell, S. 158.
NRNStengel, Imm. S. 384
10) Uber die Bedeutung des „durch den allgemeinen Königsschutz ver

stärkten Ortsfrieden“ Groell S. 160 f.
5) vpal. auch H. Aubiin, Die Entstehung der Landeshoheit nach nie—

ee sPen Quellen, Hist. Studien hsg. v. Ebering 148, Berlin 19205.
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ihrer Dögte, daß sich ebenfalls seit der Ottonenzeit diese Diel-
heit zu vereinheitlichen begann. h. Hhirsch, dem wir die neuesten
JForschungen über diese Dorgänge verdanken, hat mit UNach—
druck betont, daß die Entstehung einer einheitlichen Herren-
oder Edelvogtei maßgebend war für die Erwerbung der vog—
teilichen Hochgerichtsbarkeit.“)

In der Tat lassen sich, was bisher so gut wie übersehen
wurde,“) Bamberger Edelvögte schon für das ganze 11. Jahr-
hundert aufzeigen. Mit diesen Trägern der Dogtei
müssen wir uns zunächst beschäftigen.

In einer aufallend frühen Bamberger Zeugenreihe fnden
wir den ersten Bamberger Edelvogt. Sie beschließt die wohl
gleichzeitiges) Bamberger Notitia einer Tauschurkunde, durch
die Heinrich II. 1015 (Mai 11) die nachher an Bamberg und
durch dieses an Kloster Michelsberg übertragenen Hhöfe Rat—
telsdorf und Etzelskirchen von Fulda erwirbt. Auf 5 Bischöfe
und die Juldaer Zeugen folgend, erscheinen unter den milites
Bambergenses: Tie moadvocatus, Adelbraht comes,
Ebo comes, Gebehart comes, Berenger comes, Hemmo Re-—
ginolt, an die sich die servientes (Ministerialen) anschließen.“)
Der Ausdruck milites bezeichnet in dieser Zeit grundsätzlich den
durch Cehenseid dem Bischof verbundenen Personenkreis, die
edelfreien Dasallen des Stifts.'“) In bevorzugter Stellung
als vornehmster Bertreter der Interessen des Bischofs und des
hochstiftes tritt hier der advocatus vor eine Reihe von Gra-
fen, deren Stande er selbst angehört. Denn ohne Zweifel darf
man in diesem advocatus Tiemo die gleiche Persönlichkeit
erkennen, die unter dem UamenThietmar und Thiemo von
1007- 10231) als Graf im Dolkfeld beurkundet ist.“e) Welchem
Feschlecht er angehörte, wissen wir nicht. Er zählt zu jenen

dobe Gerichtsbarkeit S. 143.
18) G. Riet e Das Burggrafenamt und die hohe Gerichtsbar—keit in den deutschen Bischofsstädten während des früheren Mittelalters,

— 1905 S. 102 kennt Bamberger Vögte erst „seit den ersten Jahren des
12. Ihdts.“, poran sich H. Hir sch S. 143 Anm. 2 bezieht.14y So Breß hau, der diese von Schannat. Hist. Fuld. II S. 152
nad 39 aus einem jetzt verschollenen Michelsberger Codex herausgegebene
Notitia im 5 an das inhaltlich gleichlautende DAII no 835 6. 426abdruckt. Die Echtheit ist nicht zu bezweifeln.

16) Schon mit Rücksicht auf die Bischöfe, darunter auch Eberhard von
Bambeérg, werden diese gesamten Persönlichkeiten als actum-Zeugen auf-
zufassen sein. Der hier unter den Fuldaer Zeugen ebenfalls aän 1. Stelle
auftretende Berenhardus advocatus wird auch im Kontext von DEHII
no 385 Rannt.160) Näheres im Kap. 5.

u29 DAXII no I85, 168 219, 366 (Tiemo), 496
18) So auch schon S. Hirsch-Pabst, Ihrb. Hch. II., II S. 157.
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Persönlichkeiten, unter die Heinrich II. die Grafschaften des
abgesetzten Markgrafen von Schweinfurt verteilt hatte. Ihn
als den ersten Dogt des neuen Hochstifts zu wählen, mochte
naheliegen, da er wohl auch schon die Aufsicht über das in
seiner Grafschaft gelegene Königsgut Bamberg innegehabt
hatte. Wir fnden somit in Bamberg gleich nach seiner Grün-
zung die gar nicht so seltene Erscheinung, daß die hochvogtei
über den Bischofssitz und die in seiner Umgebung gelegenen
Immunitätsgüter in der gleichen hand lagen wie die zu—
gehörige Grafschaft.“) Graf Thietmar-Thiemo, der gelegent
lich der Wildbannschenkung im Steigerwald an Würzburg
1023 zum letzten Male urkundlich auftritt, hatte diese Graf-
schaft wohl noch unmittelbar vom König zu Lehen.

Seinen Nachfolger als Bamberger hochstiftsvogt können
wir mittelbar erschließen. 1027 (Okt. 29) wird in einer in
Segenwart des Bischofs Eberhard ausgefertigten Urkunde des
losters Michelsberg?“) ein Otto comes unter den Orienta-
les Franci?) in ganz der gleichen auszeichnenden Stellung
wie der advocatus Tiemo von lofs an der Spitze der gräf—
lichen Zeugen aufgeführt, von denen zwei, Adalbert und
Ebo,*) sich schon in der Zeugenreihe jener notitia vorfanden.
Otto wird somit als UNachfolger des Dogtes Tiemo anzuspre—
chen sein. Daß er mit Otto von Schweinfurt, dem Sohn des
Empörers gegen Heinrich II. nicht identisch sein kann, geht
daraus hervor, daß schon 1045 (Nov. 11), also 12 Jahre vor
des Schweinfurters Tode, ein neuer Dogt, Wolfram advo-
catus, für Bischof Suidger die Auszahlung der Kaufsumme
für die von herzog Heinrich von Bayern erworbenen herr—
schaftsgüter Chregelingen und Rintbach besorgt.““) Ihn fn

19 Aubin S. 296 — G. Schmi dt, Das Würzburgische Herzogtumund die Grafen und Herrn von Ostfranken, Qu. u. St. 3. VG, vose v.
Zeumer Weimar 19018 6. 14 — 8. Glitsch, Vogtgerichtsbarkeit G. 33.

9 Schannat, Vindemiae literariae J S. 41 — Looshorn1S. 49. In der gleichen Stellung an der Spitze der Zeugen steht Otto comes
in einer weiteren, undatierten in Gegenwart des Vischofs Eberhard erfolg
hu pydleron für Kl. Michelsberg Schannat S. 44 — Loos horn1

29 Die Bezeichnung milites fehlt hier aus guten Gründen, unter
den Zeugen befnden sich auch Drosen wie der comes Gumbertus *Ifgaues) und der comes Albouin (des Rangaus), die sicher nicht zu den
Bamberger Vasallen zählten.

22) Über Adalbert ünten S. 203. — Den LRNMo comes trage ich kein
Bedenten troß S. HirschePabst, Ihrb. Hch. II. II S. 158 für den
bayerischen Grafen dieses Namens zu halten, in dessen Grafschaft Bam—
berg 1013 Dez. 1 Besitzungen zu Umininchouun und Walahanespach
erhalten hatte DRII o 270. Das Lehenverhältnis dieses Grafen zu
vamberg bezog sich wohl nur auf einzelne Güter.

22y U 183— Looshorn 1S. 347.
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den wir unter seinem Dogtstitel auch auf der Bamberger
Synode von 1059 wieder,“) mit der Derteidigung der Zehnt
rechte seines Bischofs gegen die Ansprüche Würzburgs be—
traut. Diese Tätigkeit bei Gütergeschäften seiner Kirche wie
als ihr Dertreter im Prozeß kennzeichnet ihn noch deutlicher
wie die Zeugentätigkeit seiner Dorgänger als den eigent—
lichen Schirmvogt.“)

Don ihm wohl als eine eigene Persönlichkeit zu trennen
ist der Bamberger Dogt des gleichen NIamens Wolfram
von 1093*0) und 1108.27) Im letzteren FJalle, einer Jahrtags-
stiftung des comes Wolframus de Abenpere, advocatus
Babenbergensis ecclesie, für sich, seine Gattin Gerhilt und
seinen Sohn, den Bamberger Domkanoniker Adalbert, erfahren
wir zum erstenmal in einer echten Urkunde'?) den Geschlechts-
namen des Hochstiftsvogtes. Don diesem Zeitpunkt an ist das
im Rangau begüterte und beheimatete Grafengeschlecht der
Abenberger als Träger der Hochstiftsvogtei urkundlich ge—
sichert. Ohne auf die aus den Urkunden kaum restlos zu
lösenden genealogischen Beziehungen einzugehen,““) wollen wir
hier nur die Bamberger Dögte des Geschlechtes zusammen-
stellen: Ra poto 1122-114220) advocatus (ecclesiae)

) Jafs, MBamb. ep. 8.
2s) Vgl. Aubin S. 299.
26) Mai 6, M 2/10b — Looshorn 1 S. 486, ferner 1096 Aug. 6

Wolfrumus comes (hier nicht advocatus genannt), M 2/11 — Lodos-
horn LS. 487.

2i) Mai 18, M 8/180 — Ddalx. Cod. no 141, Jafé, S. 288 —
Looshorn J S. 66. Er lebt noch 1116.

28) Die Banzer Gründungsurkunde von 1071 Oesterreicher,
Banz no 5, worin Wolfram somes et frater eius Otto de Abenberg
unter den dergen erscheinen, ist in der zweiten Hälfte des 12. Ihdts. ge
dnscht. H. Hirsch. Die echten und unechten Stiftungsurkunden der Ablei
—— d. Ak. d. Wiss. in Wien, Ph.-hist. Kl. 189 Wien 19819Urk. Y.

29) Hiezu vgl. L. Schmid, Die älteste Gesch. des erl. —2838 es
der Königl. und Furtt Hohenzollern JIII, Tübingen 1888 S. 31 fu(m.— — W. Soltäau, Zur Genealogie der Grafen von Aben—
berg ir tammtafel S. 18), Mitk. d. Ver. f. Gesch. d. Stadt Nürnberg 9.,
Nürn eeg 1888 — dazu F. Heidingsfelder, Reg d. Bisch. v. Eichstättno 382 S. 124 — F. Sktein Gesch. Frankens J G. 232 f. II S. 345 f.,
Stammt. S. 444.

30) 1122 Nov. 11 Bamberg, Tauschgeschäft Bisch. Ottos J. per
manus Ratpotonis Babenberg. advocati mit Kl. Allerheiligen in Schaf
hausen, F. 8S. Baumann, Urkdn. d. Kl. Allerh. in Sch. no 62, Quellen

Schweizer Gesch. III. 1 Basel 1881 G. 1060 — 1180 April 4 M WVyooshorn II S. 276 — 1142 Ott. 18 M333,/2033b, LooshornIIS.
382. — Als Salmann oder Zeuge erscheint comes R., ohne den ausdrücklichen
Titel advocatus, überaus häufg in Bbgr, Urkunden, Nachweise bei
Schmid 111 6. 233 f. Ich beschränke mich daher ne auf die Belegefür seine Stellung als Vogt, ebenso bei seinen Nachfolgern. — Soltau
a. a. O. S. 13 nimmt 2 Vögte dieses Namens an 11221182 und 1132-
1172, gegen ihn Heidingsfelder, Reg. 392 S. 124.
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Bab.) 1160 advocatus burgi Bab.“) 1123 u. 1128 Dogt
des Klosters Theres,“,) 11241145 Dogt über Güter des
klosters Michelsberg,“) um 1114-1170 im erblichen Cehen—
besitz der Dogtei über Kloster Banz.“) Er wird 1139 bis
1157 Graf von Irensdorf,“)) 1160-1172 Graf von Aben-
berg?“) genannt. Friedriich J. Sohn Rapotos,“) Graf von
Abenberg,!) 4* 1183.“) Friedrich II. 11890 comes Fri-
dericus de Vrensdorf verpfändet die aduocatia fori in civi-
tate Babenberc, die aduocatia in Banza, die aduocatia in
Tharissa und andere Bamberger Dogteien,“) auch comes
Fr. de Habenberc genannt,“) ist 14199 Sept. 14 zulett beur
kundet.“) Mit ihm erlosch das Geschlecht.““)

2) Der 1129 Juli 17 M 5124, Loo s horen IL S. 274 in dem Vertrag
über die Bamberger Neugereuthszehnten in der Regensburger dze genannte Otto advocatus écclesie Babenbergensis ehee mir kein Aben
8 zu sein, da sich die Abenberger Vogteirechte nicht über die Ober—pfalz erstreckten, es ist wohl der unter den * genannte Otto praetec-

rus aus dem Geschlecht der Burggrafen von Regensburg.
22 *chr. 15 Pavia, MBoic. 29, J no 500 Lsos ho n II SG. 487.
22) 7123: M Würzb. dochst. UU. no 6967, Vidimus von 1467 Dez. 18,Looshorn II S. 138 — 1128: ebda. no 6860.
29) 1124 über Slurspach (Schlauerspach, BA. Ansbach) der Michels-

berg einverleibten Zelle St. Getreu M —2 —ãSd II S. 151— 4125 Mai 4 über Rintpach (Kirchrimbach, BA. Scheinfeld) M 3382/ 2028,
ãA—
Frienhasalaha (Freihaslach, BA. Scheinfeld) M 338/20800 (wenig jün
zere Kloster-Not. Schweitzer S. 17, Looshorn II S. 986 —1145
Dez. 30 über Fullebach BA. Coburg, M 334/2038,ee S. 31, Looshorn II S. 386.

20) Aber die Herkunft und Lehenauftragung deder Vogtei oben S. 170,De st er reicher, Banz no 8, 1126 no 9, um 1139 no 12, 1149 no 15,
1157 no0 22, um 1159 (s5ummus advocatus) no 28, 1170 no 27.

nge (Vranestorf), 1144 Prawensdort, Looshorn II G. 510),1156 (Frensdorf), 1157 EFransdorf), vgl. Schmid III'G. 2836 u. 238. —
Der Ort Frensdorf, BA. Bamberg 11 Jim Radenzgau) war zweifellos im
12. Ihdt. Lehen der Bamberger Hochstiftsvögte. Er bestand 1348 nach
dem Urb. B, Höfer, Rechtsbuch S. 65 f. aus einem castrum, 5 als
Burggut verliehenen curias (Fronhöfen) und 10 areae (Geldengütern).) Belege bei Schmid II G. 237-240.
9 1165 Aug. 18 MBoic. 29, J no 512 und mehrfach: Schmid III

J
28) 1168 Juli 10 MBoic. 29, J no 516, Schmid III G. 240 u. S.

18 f. Er wird hier nicht ausdrücklich Vogt genannt.
420 Schmib III G. 49.
;2) Ssterre ich er,Banz no 30, Looshorn II S. 549.
u) So 1194 Jan. 2z Looshorn 11 S. 5183 und sonst: Schmid III

5. 258 f.
«„) Heidingsfelder, Reg. 520 — UÜber seine Teilnahme am

greuzzug von 1189, von der auch Ansbert, Hist. de expedit. Fridericiimp. berichtet, Schmid III S. 40 f.
) Die Hypothese von der Abstammung der Sweryen Burggrafenürnber e a. O. chivon NRürnberg von den Abenbergern wurde von Schmid a. a. Oechier

die ältere Literatur) eingehend zurückgewiesen, von Chr. Meyer, Die
derkunft der Burggrafen von Nürnberg, der Ahnherrn des deutschen Kai—
serhauses, Ansbach 1889 wieder aufgegrifen. Gegen ihn Schmid, Die

önige von Preußen sind Hohenzollern, ni enberger, Berlin .DieKöni Preußen sind Hohenzoll ichtAbenb Berlin 1892. Di
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Die Hochvogtei der Abenberger fand teilweise durch Der-
pfändung 1189, endgültig durch Lehenheimfall nach dem Aus-
sterben des Geschlechts um 1199, jedenfalls vor 1201 ihr
Ende.

Erst gelegentlich der Derpfändung von 1189erfahren wir
äheres über die räumliche Ausdehnung der Abenberger Dog-
teigerechtsame. Entsprechend der unzusammenhängenden Der-
teilung der Bamberger Immunitätsgüter erscheint hier eine
Mehrzahl einzelner „Dogteien“. An der Spitze der Derpfän-
dung steht die advocatia fori in civitate Babenberg, die
Stadtvogtei; Hallstadt mit Geisfeld, das Königsgut von 1007,
Marktgraitz und Kronach, Erwerbungen des 11. und 12. Jahr-
hunderts, Rote, wahrscheinlich Keut bei Forchheim, für die
Schenkung von 1007 und 1062 und Rostal bilden je eine
eigene advocatia. Wir werden darauf später zurückkommen.
Nicht genannt, weil ofenbar nicht in der Derpfändung in—
begrifen, werden von den ältesten Bamberger Besitzungen
Büchenbach, Herzogenaurach und Zeil, doch wird wohl auch
hier die Dogtei der Abenberger als der advocati ecclesiae
anzunehmen sein.

Schon die bevorzugte Stellung der Dögte Thiemo (1015)
und Otto (1027) in den Zeugenreihen, die Ert, wie Bischof
Günther 1059 von meo advocato Wolframo spricht, kenn-
zeichnet diese Persönlichkeiten des 11. Jahrhunderts als die
Dögte der Hauptkirche, wie denn auch ihre Nachfolger seit
1122 ausdrücklich als advocati ecclesiae Babenbergensis
bezeichnet werden. Der Bamberger Immunitätsbesitz im öst-
lichen Franken stand somit, soweit er das Bischofs- und Hoch-
stiftsgut betraf, unter einer einheitlichen Edelvogtei, die als
KCirchenlehen im Hause der Grafen von Abenberg erblich
wurde.

Hingegen versteht sich von selbst, daß die zahlreichen, weit-
ab gelegenen Streugüter der Bamberger Kirche in anderen
Teilen Deutschlands nicht den in Franken beheimateten Aben-
berger Kirchenvögten unterstellt sein konnten. Die EHus-
übung der Pfichten und Rechte eines einzelnen Dogtes über
so weit entlegene Güter wie etwa jene in Thüringen und
Kärnthen war schon praktisch undurchführbar. Soweit es

Frage dürfte in diesem Sinn durch E. Berner Die Abstammung undes Genealogie der Hohenzollern, Forsch. z. Brand. u. Preuß. Gesch. 6,
deipzig 1803, J. Gro ß'mann u. g., Genealögie des Gesamthauses Hohen
p— Berlin 18005 G. 162 f, W. Spielberg, Zur älteren Geneal.Buxggr. v. Nürnberg, Forsch. z. Brand u. Pr. G. 37,1 München Berlin
1925 S. 136 f. nun endgultig entschieden sein.
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sich hiebei um spätere private Schenkungen von Kirchen und
Klöstern handelt, behielten sich die bisherigen Eigenherren
auch vielfach die Dogtei vor.““) Mit der Vielheit der Orts-
vögte der Karolingerzeit kann man jedoch diese durch die ei
genartige Zersplitterung der Bamberger Besitzungen beding-
ten Derhältnisse nicht in Dergleich stellen.

Ebenfalls durch die räumlich getrennte Cage, noch dazu in
einem nicht zu Franken gehörigen Gau, erklärt sich aber auch,
daß die reichen Ausstattungsgüter im Nordgau nicht mit der
hhochstiftsvogtei der Abenberger vereinigt wurden. Hier fn-
den wir frühzeitig eine zweite Erbvogtei, die der Grafen
von Sulzbach.“) Dögte der Hauptkirche sind diese jedoch
niemals gewesen, niemals erscheint einer von ihnen als ad-
vocatus ecclesiae oder burgi.

In ihre ältere Genealogie hat schon Doeberl Ordnung
zu bringen versucht und mit guten Gründen die einst von
Moritz vertretene phantasievolle Hypothese ihrer Herkunft
von dem Babenberger Hherzog Ernst von Schwaben abgewie—
sen.“) Als ihr erster urkundlich auftretender Stammherr
wird vielmehr jener comes Berengar (I.) zu gelten haben,
dem Heinrich II. nach der Absetzung des Markgrafen Heinrich
von Schweinfurt den nordwestlichen Teil der Markgrafschaft
des UNordgaues übertragen hatte. Der Name Berengar ist im
ssulzbacher Hhause ebenso beliebt wie Otto und Wolfram in
dem der Abenberger. Nun erscheint jener Berengar (I.) co-
mes auch in jener Bamberger Notitia von 1015, die uns mit
den ersten gräfichen Dasallen der Bamberger Kirche bekannt
machte. Dieses Dasallenverhältnis wird sich am wahrschein-
lichsten aber auf die Dogtei über die Hochstiftsgüter im Nord-
gau deuten lassen, wenn wir für das 11. Jahrhundert auch
noch keine unmittelbaren VNachrichten darüber besitzen. Ellein
schon die RKolle, die Graf Berengar (II.) von sul3-
bach bei der Ernennung des Bischofs Otto J. durch Hheinrich
IV. (1102) unter den Bamberger Abgesandten spielt,“) spricht
deutlich für seine engeren Beziehungen zum Hochstift. Als

8) Beispiele oben S. 169.
46) Vgl. hierzu Mo rittz, Grafen von Sulzbach S. 127, der ihnen je—

doch irrig das Weanpglenenie von ener zuschreibt (dazu Rietschel,——— G. 106 und S. 153 f. 201 f.) — neuestens Fr. Grün—
beck, Die weltlichen Kurfürsten als Träger der obersten Erbämter des Hoch-
stifts Bamberg, Aip Erlangen 1923, 78. BBug. 1925 S. 54.7) Doeb er l, Rordgau S. 19, Moxitz S. 36 f. — S, Sirsch—
Papft, Ihrb. Hch. II. II G. 158 f.— Grünbeck S. 54, 62.

46) Ebo 17 f. Herbord 111 37, 839 — Looshorn II S. 283, C.
Maskus, Bischof Otto J. von Bamberg, Diss. Breslau 1889 S. 7, G.
Juritsch Gesch. d. Bisch. Otto J. v. Bamberg. Gotha 1889 S. 33 f.



185 —

advocatus handelt er dann auch tatsächlich für Bamberg (um
1103) beim Austausch von Zinshörigen mit der übtissin von
Hhersbruck.“) Ihn bestellt Bischof Otto auch 1119 als Dogt
über seine neue Klostergründung in Michelfeld bei Delden.““)
Seine hervorragende Bedeutung in der Reichsdiplomatie er—
weist Graf Berengar gelegentlich des Wormser Konkordats,
dessen kaiserliche Fassung er mit unterzeichnet.“!)

Sehr umfangreich müssen die Hochstiftslehen seines Sohnes,
des Grafen Gebhard (II.) von Sulzbach gewesen
sein, deren Anwartschaft Bischof hermann II. 1174 auf die
Söhne Kaiser Friedrichs J. übertrug, wenn auch die Urkunde
ihre Ausdehnung wohl allzu großzügig von „Amberg bis
Bamberg“ bemißt.“) Sie erscheinen wenig später z. T. mit
dem Bamberger Truchsessenamt verbunden und umfaßten auch
Güter in südlicheren Teilen des Uordgaues.

Mit Gebhard II. ist das Geschlecht im Jahre 1188 er—
loschen.“)

Im Gegensatz zu den Abenberger PDogteien gelang hier
den Bischöfen die CLösung des Cehenverhälnisses, abgesehen
von der Dogtei über die Stadt Dilseck, auch in der Folgezeit
nicht, bis auf geringe Reste gingen so die reichen Eusstat-
tungsgüter im Nordgau dem Territorium des Bistums ver-
loren.“)

2) M 8/12 — Looshorn II S. 66.
— MBoic. 25 no 2833 — Looshorn II S. 133.
 TAMIV. I, éonctit. 1 no 107 G. 160.
2 MBoic. 29, I no 527 und no 528 — Moritz, S. 204 f. —

Looshorn II S. 486 f.
s57 Moritz J S. 278.

2) Hier sei ein kurzer UÜberblick über die weiteren Schicksale der
Bamberger Nordgauvogteien eingeschaltet, wovon im Rahmen
der obigen Ausführungen vor allem das Endergebnis von Wichtigkeit ist:

Nach dem Erlöschen der Grafen von Sulzbach ging die Masse dieserStiftslehen durch den Vertrag von 1174 an die ———— über.) Erst
nach deren Vn wicn erfahren wir Näheres über die Zusammensetzung diet Lehen: Als —** Berthold 1269, Juni 19 den Herzog Ludwig von

ayern mit dem neuerdings heimgefallenen Truchsessenamt seiner Kirche
delehnt, werden als Zubehör dieses Amtes auch die Ahennogielen überBüter und Leute der Stadt Hersbruck, von Bilseck, Auerbach, Pegnitz
und Velden aufgezählt?e), also in der Hauptsache die ersten Ausstattungs—

A. Boß, Die Kirchenlehen der Staufschen Kaiser, Diss. Mün
chen 1886, 6. 18-23 — H. Nisesse, Die Verwaltung des Ragcheguteim 13. Jahrhundert, Innsbruck 1905, S. 486 — Fr. Grünbeécdh, 78.
vv S. *uellen und Erbrterungen zur bayer. und Deutschen GeschichteT. Mon. Wittelsbac., hsg. v. F. ge Wittmann1 s 97 des —
Looshormn II S. 766, 6. Riezlher, Gesch. Bayerns J G. 131 f.,
Grünbeck S. 60, 67.



186 —

des Hochstifts im —— Sie werden daher auch unter den Sulzacher Lehen „von Amberg bis Bamberg“ von 1174 hauptsächlich zu ver—
33 sein. Bei dieser Neubelehnung von 1269 gelang es dem Bischof nochie Vogtei der Stadt Vilseck mit —8* upehe zu eigener Hand einzu— Hingegen verblieb unter den übrigen Bämberger Lehenvogteien
auch jene dn dem fachen Lande um Vilseck, die advocatia bonorum et
hominum Vilsekk, im Besitz Ludwigs des Strengen.s) König Rudolf
beließ den bayerischen Herzog seinen getreuen uenee im Xtestertez
Besitze dieser Lehen, wiewohl sie vom Staufschen Hausgut als Reichsgut
— — unterschieden werden.)) Adolf von Nassau ubertrug sodann Hers—bruck und Velden, nachdem er sie anfangs als heimgefallenen Reichsbesitz
in Anspruch genommen hatte, seinem Swiegesem Herzog Rudolf vonBayern, dem Sohne Ludwig des Strengen, 1207, Juli 17 neuerdings als
Feigeopfandschatt) Und trotz der ine ugtonabeenen Albrechts VII., der biese Bamberger Lehen für die Dauer seiner gierung
dem Herzog zugunsten des Reiches —— der ReichslandvogteiNürnberg unterstellts) und dem Vogt zu Nürnberg ausdrücklich den Schutzder Bamberger Rechte an den ghoht tern zu —S Velden, Auer
bach und Amberg aufgetragen hatte,“) gelangten sie nach dem Tode Al—
brechts wiederum an Herzog Rudolf von Bayern zurück, wurden ihm von
deinrich VII. bestätigt und verblieben damit endgültig dem Wittels—
bachischen Hause.!o) Als Kaiser Ludwig der Bayer im Erbvertrag von
Pavia 1829 die bäyerischen Lande mit den Söhnen seines Bruders Ru—
dolf teilte,t)) kamen an die letzteren als ein Teil des Vitztumamtes Len
zenfeld auch „Harspruck der March .. Paegnitz, Velden .. die Maercht ...
engetent) usw. die Maercht ... Auerbach der Marcht, Amberg diea *

5). Ein Bamberger Erwerbstitel für Pegnitz läßt sich nicht nach-
weisen, Bamberger Streubesitz erscheint dort auch noch in späterer Eat.Bgl. v auer Stadt Pegnitz S. 26 u. 36, Anm. 20 — Mo ritz, Sulz
b ach S. 229 glaubt, daß Pegnitz „lange vorher (vor 1269) dem Bistum
zugehört habe“.

i) Wittmann, Mon. Wittelsb. no 97 S. 231.
Vgl. die Urk. K. Konrads LIV. über die Besitzteilung zwischen

den herzoglichen Brüdern Ludwig und Heinrich von 1269 Sept. 28
MWittelss. no 99, ferner die Urk. K. Rudolfs von 1274 März 1ebda.
ao 113 und das Salbuch Ludwigs d. Str. von c. 1280 MBoie. 86 1
S. 395, 403, 406 — eingehend Grünbeck S. 67 f.

e) W. Küst er, Das Reichsgut in den Jahren 12731318 nebst
einer Ausgabeu. Kritik des Nürnberger Salbüchlein, Diss. Leipzig
1883 S. 110 f. — Niese, Reichsgut S. 34.

7) Böhmer, Reg. Imp., Adolf v N. no 8369. — Im Besitz von
Amberg, Vilseck und Auerbach scheint Rudolf v. B. ungestört geblie—
ben zu sein, Küster S. 112.

c) Küster S. 111 und 112. Auf diese Verhältnisse beziehen sich
die ersten Einträge Hersbruck, Velden und Amberg im Nürmnberger
Salbsichlein S. 101 u. 103, Vachträge S. 104.

Rurk. Anet 1301, Dot, 5, Vegesien no 326.10) Diese Verhältnisse hat Grünbeck S. 70 zu woris berück
—R Nicht den Revindikationsbestrebungen Ausgangs des 13. Jahr-underts, die doch nur vorübergehende Zustände —2 sondern den
Dneeischen Hausmachtbestrebungen felen diese Bamberger Lehenzum Opfer.

ri WVittelsbac. II no 277 — Riezler II, S. 880 — Vgl.
auch das Urbarium vicedominatus Lengenuelt 12386 MBoie. 36, 1
S. 617, 625.
J Kemnath ging Bamberg schon frühzeitig verloren. Hier hattennicht die hin sondern die Herren von Hopfenohe die Vogtei

inne, Doeberl, S. 18 Anm. 48.
12) Güter zu Amberg erscheinen unter der Dotation von St. Ja

kob durch Bischof Otto J. 1100, Loos horn II S. 53 u. bb6 — Die
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Es lag in ihrem Wesen als bischöfiche Eigenkirchen, daß
die geistlichen Stifter Bambergs in den Schutz der Immuni-
tät des Hochstifts eingeschlossen und damit von Rechtswegen

Alle diese ehemals gm berger Besitzungen werden hier durchaus als
bayerisch behandelt, “. gingen dem Ho endgültig verloren, wisgen
Vogtei und Grundrechten würde praktisch nicht 33 —A— ) Mitdem Verkauf der pfälzischen Besi ngen durch die beiden Pfalzgrafen Ru—
8 t kamen dann 18383 auch Hersbruck, ughech Velden, anaiser Karl IV. und die Krone Böhmen,!) ohne daß der Bambergischen
Rechte mehr gedacht wird.

Bamberg besaß in —* Zeit lediglich 9. 8838 zahlreiche Forstrechte und Forsthufen im Umkreis von Velden, die urg das7 zqu Veldenstein, eine Amn Fengeree also jüngere bolonisatorische Unlagen.!a) Das ältere eer Urbar A macht noch An—
— auf das opidum Awerbach mit Zoll und Gericht und das op̃idum

elden mit dem Gericht geltend.!) Das um ein Menschenalter sungere
Urbar B von 1348 hat zwar noch das hier gum „Amt Veldenstein“ ge
dlagene Auerbach aufgenommen,)spricht jeboch nur mehr von guen
nsgefällen in viila Velden und eeeee Orten. Hersbruck Jegn tz,emnath werden in beiden Urbaren überhaupt nicht genännt. In oivitate

ambereh verzeichnet B lediglich noch ie zum Amt Vilseck geschlageneuen Und wenn auch — iederaufnahme der—E——
——— der bayer. ꝓzhgrefen (1422) das Vewpese Truchsessenamt—J— Amberg, Sleß und Stadt“ begründet wird (Grünbeck S. 71 f.), so

inderte dies doch n e an dem Charakter Ier als einer bayerischen
Stadt — Nur in und um Vilseck r 53 zwelfellos infolge der x—wgitigen Ein —5 der Stadtvogtei im Jahre 1269 umfangreicherer8 in der I er Bamberger Fischone erhalten. Er 66 sich zu

nfang des 14. ZJahrhunderts im Amte Vilseck zusc engetast. Erstim * 1610 gelang es der geschickten Politik Bischof Georgs LI. 98
legentlich der Rückerwerbung der lange verpfändeten Vogtei Vilsed,*o)
wobei die Ve gezehatnise eine willkommene Verschleierung erlitten
3 die Landeshoheit mit Halsgericht und Steuer über das „Amt“ilseck auszudehnen und damit aus einem kleinen der Nordgaugüter
eine territoriale Enklave des Hochstifts in der Oberpfalz zu —————

Anwartschaft auf die Vogte wurde 1174 wegeope den Söhnen K.Friedrichs J. zgugeagt mberg kam jedoch nicht an die Staufer,
sondern 1242 durch Verpfändung an Markgraf Berthold von —88hurg aus dem Vohburger darg Doeber!l, Berthold v. Vohbürgdohenburg, Dtsch. *8* Fesg Wiss. 12, Leipzig 1890 S. 208.
—XV— 6 56/7) durg ie — —— Vertholds samt
der Vogtei über Nitenawe (Nittenau, BA. d *sfqœ ebenfallsan Herz. Ludwig v. B. 1269, Juni 19 MWittelb. T. no
 Aber den Amtscharakter der Vogtei Hersbruck Niese, S. 206.
) Riez ler, III. S. 34.
— D
le) ol 54: Awérbach opidum proprietas est Ppi... Thæôolo-

neum-Judicium. Die entsprechenden Zeilen blieben leer. Es —noch einige Forst- („Holtzhabern“) und Zinsgefälle. 14 fenda zahlen
lährlich 38 denare, die Kandelmuiel 16 601. den. — fol b4v: Velden
opidum est proprietas Episcopi et ibidem ares, macena, sudicium
öACO

1) 86fer, Rechtsbuch S. 160.
18) Ebda S. 172.
 Urbar A tol. 54 v u. Höfer, S. 169 f.
a0) v. ß ink, Hist. Abh. über die Vogteien Vielseck und Hanbach unter der Herrschaft des hohen Wittelsbachischen Hauses, Geöf-

nete Archive Bayherns 1. Ihg. G. 865.
21) Ebda. S. 122 f. — vgl. beil. Gerichtskarte.
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ihre Besitzungen den Befugnissen des Hochstiftsvogtes unter-
worfen waren.“') Das Domkapitel hatte zwar mit drei
königlichen Güterschenkungen zugleich das Recht der freien
—XE
drei vom Sitze des Hochstifts entfernten Güter zu beziehen.
Don den dortigen Dögten erfahren wir nichts, bei den um—
fangreichen, auch Fürth betrefenden Tauschgeschäften der Bi-
schöfe Cberhard und Hartwig mit domstiftischem Gut'“) wird
keiner Mitwirkung eines Dogtes gedacht.““) Hingegen lassen
andere Zeugnisse die Tätigkeit des Hoschst if t svogtes auch
auf domstiftischen und klösterlichen Besitz ausgedehnt erken-
nen. Ein einziges Mal tritt im 11. Jahrhundert überhaupt
ein Dogt für das Domkapitel handelnd auf; es ist der Hoch-
—V
treter, der Walpote Adelold.““) — Sein nahes VDerhältnis
zum Domstift beweist sodann der nämliche Graf Wolfram von
Abenberg, hier ausdrücklich als advocatus Babenbergensis
ecclesiae bezeichnet, (1108 Mai 19) durch eine Jahrtagstif
tung an das Kapitel.“) — Im übrigen lag es in der Macht
des Bischofs, diesem für bestimmte Güter selbst einen Dogt zu
setzen: Bischof Otto J. überträgt (1130) die Pogtei über das
Dorf Wideleshoven, das zum Benefzium des Domkustos ge-
hört, seinem miles Meingoz de Otlohesdorf, einem Edel-
freien, und bestimmt eingehend dessen Gerechtsame. Dabei
wird lediglich des Kates der Brüder und der Zustimmung
des Custos Chuonrad“ gedacht.“!)

Noch deutlicher treten die Befugnisse des Bischofs zur Ein-
setzung der Dögte gegenüber dem Kloster Michelsberg
zutage. Die erste Vachricht, die sich fndet, erweckt den EAn-
schein, als ob sich die Klostervogtei hier ausschließlich im

) Werminghof VGK. S. 79 Anm. 3, Schreiber, Kurie
und Kloster II S. 269 f.

e hII uo 151 (6förring, BA. Ingolstadt) — no 152 (Fürth) —

no 153 Helzheim BA. Burglengenfeld).7 Oben S. 685 f.
ss) Der Vertrag Bisch. Eberhards Kooshorn J S. 138) erfolgte

ofenbar im erhe an der Spitze der 9 Zeugen steht der comesAdalbertus. Bei Looshorn fehlt nach ihm Reginoldus.
69) 1093 Mai 6 B. Rupert bestätigt die Schenkung des praedium

Frankendorft durch den Bamberger Kanoniker Udalricus an das Dom-
stift. Quod (praedium) Canonici statim jure legali cum nuncio ad-
vocati sui, scilicet Wolframi comitis et Adeloldi Walpotonis pote-
ztati suae sine omni contradictione vendicaverunt M 24140b, Schu—
berth, Nachträge Beil. 13 S. 107, LOooshorn J S. 486 f.

soy Vdalx. cod. no 141, Jafé S. 258 — Die Namenergänzungen
bei Ldoshorn II GS. 65.

61) M 5126, LooshornIIS.69.
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erblichen Besitz der Grafen von Berchtheim befnde.“) EAber
der Bischof ist es, dem der (um 1120) als Bedrücker geschilderte,
aber durch schweres SFamilienunglück erschütterte Graf Bert—
holf die advocatiam coenobii s. Michaelis vor der Der-
sammlung der Hochstiftsvasallen und Ministerialen zurück-
gibt,“) um sie unter einschränkenden Bestimmungen vom Bi-
schof neu übertragen zu erhalten. Man erkennt hier deutlich
die Rechtsform der Cehenaufkündigung und Neubelehnung.
Denn die Dogtei war ein Lehen des Hochstifts wie das Gra—
fenamt. Schon die antecessores des Grafen hatten die Dog-
tei innegehabt. — Aber so bedeutsam die Vogtstellung der
Grafen von Bergtheim hier sich auch dartut,— nach etwas
jüngeren ,VNachrichten gehörten jedoch nur die Klosterhof-
marken Rattelsdorf und Etzelskirchen zu ihrem Emts-
bereich““ — so waren sie doch keineswegs die einzigen Mi—
chelsberger Dögte. Mit jedem neu aus der allmählich wach-
senden Fülle der Urkunden hervortretenden Klosterbesitz er
scheinen auch neue PDögte gräfichen und dynastischen, schließ-
lich auch ministerialischen Standes.“) Allenthalben begegnen

Uber sie: J. N. S.(eefried),DieGrafenv.B.,dieVögtedes
kais. Benediktinerstifts auf dem Nigezberge zu Wog 54 BB. 1892.sa)y M 332/2025, Schweitzeer, Michelsberg 16 BBS. S. 9 (lückenhaft).

349 M 336/2048 (1154, Juli), Schweitzer S. 40 4J.
36553 Michelsberger Vögte im 11, und 12. Jahrhundert:
e 4. 1057 ungen. Vogt über Scherstein Schannat, Vind. lit. J.

2. 1099 Otto über den Klosterhof zu Werida, Schannat, J
S. 44, Usser mann, cod. pr. no 53.

3. Um 1120 Bertholf comes (de Berchtheiw) und seine antoces-
sores M332/2025, Sch wei tzer 16.BB. S. 8 — 1154 Juli dessen Sohn
Hermannus: in duabus curtis vel curtimarchis... Pzelenkirechen
[et] Ratholfestort, in quibus tota haee comprohenditur advocatia
M 336/2048, Sch weitzer S. 41.

4. 1122 comes Sterkarius über das predium Gestineshusen
Gestungshausen bei Cobura) M 331/2024. Schweitzer S. 10 —
desgl. 1124 M 332,2027, Sch we,itzer S. 18.

5. Um 1122 Waltherus de Stripereh (Streitberg, ein Ministe
riale) non advocati iure sed defensoris über das predium Alten-
holeveld (Ortsteil von Hollfeld, BA. Ebermannstadt) M. 332/2026,
Schweitzer S. 11 f. (lückenhaft).

6. Rapoto comes (der Hochstiftsvogt), detensio der von Bisch.
Otto J. an Kl. M. geschenkten Zelle S. Fides M IIS/725b,Loos-
horn II S. 151.

1125 Mai 4 ders. defensio des predium aput Rintpach
Kirchrimbach, BA. Scheinfeld) M 333/2028, Schweitzer S. 18 f.
(lückenhaft).

8. Um 1136 ders., advocatia über das predium in villa Frien-
hasalaha (Freihaslach, BA. Scheinfeld) M 333/30300, Schweit«.
zer S. 17.

9. 1136 Gozwinus de trintpereh (Trimbergq, edelfrei) defensio
des predium apud urdorft et Sulztal (Euerdorf und Sulzthal,
BA. Hammelburg), Schweitzeer, S. 16 f. (aus Cop. B.).

16. 1137 Vögte über Güter der an Kl. M. geschenkten Zelle S.
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wir wiederum dem vom bischof geübten Kecht der DogtBe-
stellung, sei es, daß er bei der Erbteilung der Söhne des ge—
nannten Grafen von Bergtheim die Dogtei dem einen der
beiden überträgt,“) d. h. die Belehnung erneuert, sei es, daß
er dem neuen Güterzuwachs des Klosters, namentlich wenn
er aus seiner eigenen Hand herstammt, nach Gutdünken neue
Dögte, mit Porliebe aber den Hochstiftsvogt bestellt.“) Don
freier Dogtwahl kann also auch beim Kloster Michelsberg
nicht die Kede sein.

Die Dogtei über das Benediktinerkloster (OberTheres.
das um soas Bischof Suidger von Bamberg, der nachmalige
Papst Clemens II., auf der Schenkung Heinrichs I. ins Ceben

Fides comes Bertolfus de Blassenberg über Silwitz und Gru-
owa (Seulbitz und Grunaumühle, BA. Bayreuth) — comes Popo
spon Andechs) über Olucows (Kleukheim), Kumelo (Kümmel, beide
vei. Stafelstein), Dornowa pr Bucha D sttenbuchau), Revitwahrfch. Reuth bei Thurnau, diese ß BA. Kulmbach), Stritruit (abg.)
und 1 mansus apud Goren (Görau, BA. Lichtenfels), das prae-
qdium ace benefcium apud Alren (Burg- oder Tiefenellern, BA.
Bamberg 1) et LRppental — et Timenreute (abg.) — Eermannie Bramberg (edelfrei) über die praedia Mirinhuie (Möhrenhüll)
t Potechenaort (Bojendorf, beide BA. Bamberg M, des vdospitalsSt. Gertrud — Rapoôto comes (von Abenberg, s de-
fensio Wer 16 mansos una cum ecelesis et dote eius ae molendino,
apud Sehiurispach (Schlauersbach, BA. Ansbachy, — Sigeboto
sde Wundingesaze (edelfrei) über ahodium Gu) Kolveld Goll-
feld, BA. I Arnoid de Ohunstat (Ministeriale) de-kensio über Dzingen (aAtzing, BA. Stafelstein) — Friderieb delmitenbaen (Leutenbach, inen defensio über Wunkendorf (BA.
dichtenfels) M 115/7256, LooshornIIG.152f.

TI. TIA Gerhardus comes (von Bergtheim vgl. 39) et advoeatus
oi * Mich., Treuhänder für das Kl. M. 334/2035, Schweit

zer S. 29.

12. Um 1145 Ddalricus de Calwenbers (edelfrei), advocatia
über predium apud Zueha (Zaubach, BA. Stadtsteinäch), novem
ge. mansos cum silva et apuoò Adeloidespers (abꝗ.) duos mansos et
rinnam suvantüa (Schwand BA. w. v.) viilam duodue zidebodenriut
Seubetenreuth BA. w. v.) sed et villam bennenriut (abg.) M
334 /2039, Sch weitzer S. 33.

13. üm 1150 Godefridus de Wircib(urg) (illustris vir, trotzdem
Ministeriales tutela des predium Slerit (Schleyreuth, Ba. Fro
nach)“ mit Aussicht auf Umwandlung in advocatia M 335/2042,
Schweitzer S. 35 (lückenhaft).

I4. 1184 Reginbertus de hadelougedorstę (Ministeriale), advo-
catia de duobus mansis in Munrichesberg (Hohen-Mirsberg, BA.
Pegnitz), Sch weitzer, S. 69 (aus Cop. B.).

a26) nos (Bisch. Eberhard II.) advocatiam a Gerhardo resignatam
his modis Hermanno commisimus M383862048, Sch weitzer S. 41 —
Schon vom Vater hieß es um 1122: postquam concedente praefato ven.
episcopo (8c. Ottone) advocatiam eiusdem loci adeptus est.....
Mi 388 2025, bei Schweitzeer S. 8 fehlen diese Sätze.

57 Einsezung des Vogtes durch den Bischof in allen Anm. 65
genanuten Fällen außer (1) und (A), in denen nichts Näheres bekannt
ist fowie (99 und (13), wo der Abt die dekensio über die von ihm selbst
erworbenen Güter überträgt.
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rief,“Ps war wohl von Anfang an den hochstiftsvögten über
tragen. Schon 1123 ist Graf Rapoto (von Abenberg) als
Klostervogt erwähnt.““) Die advocatia in Tharissa mit den
Weineinkünften in Othwineshusen'“) fndet sich sodann auch
1189 unter den von Graf Jriedrich von Abenberg verpfän—
deten Hochstiftsvogteien.

Das gleiche ist mit der advocatia über das 1060 an Bamberg
geschenkte Kloster Banz der Fall. Hier hatten sich die Stif-
ter, Alberada von Schweinfurt und ihr Gemahl, Graf Her
mann von Habsberg, die Dogtei zunächst vorbehalten. Uach
ihrem Tode ging sie an den ihnen verwandten Grafen Rapoto
von Abenberg über, der sich um 1114 dazu verstand sie von
Bischof Otto J. zu erblichem Cehen der Bamberger Kirche zu
nehmen.“)

Ebensowenig wie diese reichen Klöster besaßen die weniger
bedeutenden Stifter in Bamberg das Recht der freien Dogt-
wahl. Bei seiner Ueugründung durch Bischof Otto J. scheint
St. Jakob unter veränderten Verhältnissen bereits den
größten Teil seiner Güter vogtfrei erhalten zu haben.“) Nur
einmal (1128) wird Graf Reginboto (von Giech) als ein Dogt
des Stiftes genannt.') Seine Pogtei bezog sich aber ofenbar
nur auf einige von ihm selbst geschenkte Güter, wie auch 1137
(Mmai 25) ein sonst unbekannter Suiker als advocatus nur
über einen mansus in villa Slurespach erscheint.““) — Für
St. Stephan werden einzelne Dögte erst im 13. Jahrhun-
dert erwähnt.““)

Dieses aus den Quellen gewonnene Bild der Vogteiver-
hältnisse bestätigt die bischöfichen Eigenkirchenrechte über
die Stifter und Klöster der Diözese. Durch die Hand des
belehnten Hochstiftsvogtes übte der Bischof die Gewalt über
das Stifts- und Klostergut aus.

Es ist kein Zufall, daß uns die Quellen in erster Linie über
die Dogteiverhältnisse auf dem fachen Cande außerhalb Bam-
bergs unterrichten. Das Domstift, Kloster Michelsberg und

) — Reg. Pont. no 4150.
) Oettershausen BA. Gerolzhofen.Oben Anm. 36.
*8* Val. die Un Uima f. bei Schweitz er, 21. BB. S. 16 f. insbes.lIs2 6. 6 I. Be usw.
 v8. 21.
245 ẽdo. 6. 26.

1231 Schweitzer, Cop. B. v. St. Stephan, 19. BB. S. 2 —
Von éinem Weiaberg in fsentheim bezog Die ridericus comes doe
Castell Vogteigebühren, ebda. S. 3.
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die drei geistlichen Stifter Bambergs bildeten mit ihrer näch—
sten Umgebung gefreite Bezirke, in denen dem Dogte jede
Tätigkeit, ja der Zutritt untersagt war. Diesen Kechtszustand,
der den Stiftherren die niedere Gerichtsbarkeit über die In—
jassen dieser Bezirke und diesen selbst die Befreiung von den
steuerlichen und sonstigen Casten des eigentlichen Stadtgebietes
verbürgte, kennen wir als die jüngere oder engere Im—
munität, als eine allgemeine Derfassungserscheinung geist-
licher Institute des späteren Mittelalters.) Die Forderung
nach dem „Mitleiden“ der Muntäter an den städtischen Casten
fand im 14. und namentlich im 15. Jahrhundert ihren heftigen
Hiederschlag in dem bekannten Bamberger Immunitätenstreit,
der die Bürger, unterstützt vom Bischof als Stadtherrn, und
das Domkapitel als Dertreter der „Muntäten“, jahrelang in
Atem hielt.“) Uns beschäftigt in diesem Zusammenhang zu—
nächst nur die Frage nach der Entstehung der Bamberger Im—
munitäten als gefreite Bezirke.

Die erste Nachricht über diese Derhältnisse vermittelt eine
Urkunde von 1154 Guli), worin Bischof Eberhard II. dem
Grafen hermann von Bergtheim die von seinem VDater Perch-
told ererbte und von seinem Bruder Gerhard resignierte Dogtei
über die Michelsberger höfe oder Hofmarken Etzelskirchen
und Rattelsdorf verleiht.') Um das Wiederaufeben der
schweren Mißhellighkeiten mit dem Dogte, die zu Zeiten
Bischof Ottos J. mit dem Grafen Perchtold mühsam bereinigt
waren, zu verhindern, sah sich Bischof Eberhard II. veranlaßt,
unter dem Beistand des Domkapitels, zahlreicher Cehenleute
und Ministerialen ex antiquis institutionibus et privilegiis

*— Seeliger, Grundherrsch. S. 129 — Stengel, Immunität5. 5785 — Groell, Freiungsrecht S. 161 — 9 isch, Klosterimmunität
S. 1690 — Schreiber, Kurie und Kloster IJ S. 272 f.—Wermimg—
3346 VGK. S. 80 Anm. 5 — P. Keber, Die Naumburger Freiheit,eipziger hist. Abholn. 12, 19083 — S. Rietschel, Die engere Immu—
nität, VSoz. u. WG. 9, 1911 — K. Hofmann, Die engere Immuni—
tät in den deutschen Bischofsstädten des MA. Paderborn 1914 — Die
Bezeichnung „innere“ statt geeer Immunität empfehlt U. Stutz,
Das habopurgigche Urbar und die Anfange der Landeshoheit 8Sav. St.f. RG. GA. XXV 1904 G. 222 f.

27) A. Chroust, Chroniken der Stadt Bamberg 1. Hälfte: Chr. d.
Bamb. nmgnitaten ire ts von 1430—1435 (nach einem Wstr. v. Th.Knochenhauer), Beröf. d. Ges. f. fr. Gesch. 1. Reihe, J. Bd:, Leipzig
107 (hier die ältere Lit, Einl. S. XXIII Anm. ) — W. Neukam,
Immunitäten und eivitas in Bamberg von der Gründung des Bistums
1007 bis zum Ausgang des Immunitätenstreits 1440. Diss. Erlangen 1924
78. BBug. 1925.

78) M., 336/2048 — rpoe cod. prob. no 119 —
Schweitzer, Michelsberg 16. BB. S. 40 lückenhaft und ungenau) —
Looshorn II G. 445.
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die Dogteirechte sorgfältig und unzweideutig festzulegen. Diese
Feststellungen, die ausdrücklich die Bergtheimer Dogteirechte
nur für die beiden genannten höfe anerkennen,““) gewinnen
dadurch besondere Bedeutung, als hier der Bischof ganz allge—
mein die Vogteifreiheit sämtlicher Bamberger Stiftskirchen
sowie des Klosters Michelsberg samt umliegenden Wirtschafts-
und Wohngebäuden und den dazugehörigen Dienern und Hhand-
werkern als ein seit der Gründungszeit bestehendes Rechts-
verhältnis in Anspruch nimmt.“) Wenn hier auch zweifellos
die Berufung auf den durch den kaiserlichen Gründer ver—
liehenen besonderen Friedensschutz der Hauptkirche, an dem
die übrigen Kirchen teilhaben, namentlich aber die hier einzig
dastehende Heranziehung der Kaiserin Kunigunde als Grün—
derin des Michelsklosters das Bestreben kundtut, die Ent—
stehung der „Muntäten“ auf einen bestimmten Rechtsakt zu—
rückzuführen, so darf hieraus doch keineswegs geschlossen
werden, daß erst Bischof Eberhard II. durch die Urkunde von
1154 diese Rechtsverhältnisse der Immunitätsinsassen neu—
geschafen habe. Dieser Aufassung widerspricht schon der
Charakter der urkundlichen Jeststellungen als einer Rechts-
fndung durch die vornehmsten geistlichen und weltlichen Der—
treter des Hhochstifts und der bestimmte Wortlaut, wonach den
Immunitätsleuten ihre PDogteifreiheit alter Bestimmung ge—
mäß „verbleiben“ soll.““ Aber auch die allgemeine Entwick-
lung der inneren Immunitäten verbietet sie als das Ergebnis
eines bischöfichen Willküraktes anzusehen.

70) Vgl. oben Anm. 685, (B).
80) Die wichtige Stelle lautet: Bisch. Eberhard: ex antiquis institu-

tioni bus et privisegiis, quid ei (dem Grafen Hermann) liceret in ad-
vocatia quid non, distincte ac discrete his verbis perdiximus (O).
Sicut hec principalis ecclesia nostra fundatio est domini nostri Hein-—
rici sacratissimi imperatoris, ita écclesia sancti Michaelis regni eius
consortis fundatio est domine nostre sacratissime imperatricis. Unde
sicut huice principali ecclesie nostre ad pacem et quietem ab ipso fun-
datore provisum et institutum est, scilicet ut ipse locus cum habi-
tationibus suis per circuitum necnon et ofcialos canonicorum,
coci videlicet et pistores et ceteri, qui eorum necessitatibus subser-
viunt. à cunctis advocati rationibus em unes habeantur, ita et
eius principali flie, eccelesie sancti Michaelis sicut et aliis ecele-
siis nosstris in babenbergensi loco constitutis idem ius provisum et
institutum esse manifestum est. Igitur mons ille sancti Michaelis
cum ofcinis et universis habitationibus suis per circuitum ipso-
rumque fratrum ministri et ofciales, coci, pistores, braceatores.
vinitores, forestarii, hortulani, sutores, fullones et ceteri, qui cotti-
dianis eorum necessitatibus Subserviunt, secundum institutionem an-
tiduam a cunctis advocati rationibus, causis et placitis r ma nere
de bent emunes.

s1) In diesem Punkte muß ich den Ausführungen Neukams in sei—
ner sonst Ahr verdienstvollen Arbeit entschieden widersprechen. Auch daßdie geistlichen Bewohner der Immunitäten in der U. von 1154 keine Er—
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Ihren Ausgangspunkt bildet das AEsylrecht christlicher Kir-
chen, mit dem sich die germanische Dorstellung vom Sonder-
frieden eingehegter Bezirke verband, und die geistliche Ge—
richtsbarkeit des Kirchenvorstehers über den Klerus.““) Schon
die ältere karolingische Immunität hatte eine durch den
Sakralfrieden bedingte Cxemtionswirkung besessen. Im Der-
lauf der weiteren Entwicklung bewirkten die Immunitäts-
verleihungen bei Neugründungen, „daß von vornherein ein
größeres Gebiet in den besonderen Kirchen- oder Klosterbezirk
einbezogen wurde“.“) Damit verschmolz die Stifts- oder
KRlosterimmunität mit der Grundimmunität,“) ein Ergebnis,
das für die Bamberger Kirchen in der Urkunde von 1154 be-
reits aus der Betonung der örtlichkeiten (mons S. Michaelis
—- ofzinae — habitationes) und ihrer Bewohner zu ent—
nehmen ist.

Zweifellos mußte in der ersten Dotation des Klosters Mi-
chelsberg und der ältesten Bamberger Stifter außer dem
baugruñd für Kirche, Kloster- und Stiftsgebäude auch schon
Grund und Boden für die Bewirtschaftung enthalten sein. Das
war eine Lebensnotwendigkeit für die Kleriker und ihr Ge—
sinde, ihre Diener und handwerker, deren Aufzählung in der
Urkunde von 1154 uns ein so anschauliches Bild einer geist-
lichen Grundherrschaft mit ihrem ausgedehnten Kegiebetrieb
vermittelt. Eine Dienerschaft, die für die leiblichen Bedürfnisse
der Kleriker aufkam und als unfrei der Disziplinargewalt
ihrer geistlichen Herren unterstand,“) haben diese kirchli—
wähnung fnden, beweist nicht, daß „die Geistlichke' eben diese Rechte (die
estersreheith schon befaß“ S. 211, während sie die Laien erst jetzt erhielten, daß erst „von da an die Inn edevogene eine rein weltliche Angelegenheit“ geworden sei. Die Befreiunc der eistlichen von der
weltlichen Gerichtsbarkeit war in dieser zut an sich selbstverständlich, siebedurfe keiner Verbriefung. Denn über sie besaß der APe kraft seiner
potectas iurisdietionis die Gerichtsbarkeit (Wermingheof,f VRG. S.
sA1). bis durch die Ausbildung des Instituts der Archidiakone Verän-
derungen eintraten.

9 Vgl. die MNachweise Anm. 76.
sah Groell S. 165, er nennt nach dem Vorbild S I eechee Immunitat S. 579 „die auf das eigentliche Gotteshaus (einschließlich der

Kirchengebäude) beschränkte“ Imm, „Teilimmunität.
Groell S. 166 — Stengel S. 589.

309 Der Anschauung Knochenhauers (Chroust, Immunitätenstreit
xinl. S. XXVIII) daß das Verhältnis der Immunitätsleute zu ihren
Stiftsherrn „nichts weniger als das der Hörigkeit war“, kann ich mich
mn diesem allgemeinen Sinne nicht anschließen. Der, Kern dieser Be—
völkerungsschicht die eine Notiz aus dem Ende des 14. Ihdts. auch als
„der stifte amptlewte“ bezeichnet 3 o u st, Urk. Anh. no 1 S. 173) warais niedere Ministerialität zweifellos unfrei. Gerade daß sie nicht „einen
hefonderen Treueid“, das Bomagium der freien Vasallen leisteten, zeiat,
daß ihre Dienstbarkeit auf unfreiem Geburtsrecht beruhte. Die weitere
7ntwicklung dieser Verhältnisse liegt außerhalb unseres Zeitraums.
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chen Enstalten sicherlich auch schon von Anfang an besessen.
Diese persönliche Dienerschaft (ministri, coci, pistores) wird
man sich als innerhalb des durch die Klostermauern umhegten
engeren Bezirkes wohnhaft vorstellen müssen.“'“) Die Ansied-
lung der übrigen ossiciales, der handwerker, Winzer, Förster,
Gärtner usw. in unmittelbarer VNachbarschaft der Stifts- und
blostergebäude war hingegen durch die Ert ihres Dienstes
und die überwiegende Eigenbewirtschaftung der Immunitäts-
bezirke““) bedingt. So mochte sich deren Ausdehnung im CLaufe
des 11. Jahrhunderts erweitert haben,“) allgemein aber trift
auch für die Bamberger Derhältnisse zu, was Hofmann für die
engeren Immunitäten schlechthin festgestellt hat: „Der Kreis
der Dogtimmunität wurde allenfalls räumlich weiter hinaus-
geschoben, der Kern der Muntät aber war von Anfang an
vogtfrei“.

Eines aber wird man bei Beurteilung der Urkunde von
1154 noch im Auge behalten müssen. Die Sicherung des
mons S. Michaelis und seiner Umgebung richtet sich hier
gegen einen Klostervogt, der keineswegs für das gesamte
Klostergut, sondern allein für die haupthöfe Etzelskirchen und
Kattelsdorf zuständig war. Damit war jedoch die Kechts-
wirkung dieser engeren Immunität noch nicht erschöpft. Ihre
Exemption bezog sich vielmehr wie bei den übrigen Stiftern
Bambergs ebensowohl auf den Hochstiftsvogt, zu dessen Kechts-
sphäre ja das Bischofsgut in unmittelbarer Umgebung der
Domkirche zählte. Jüngere Nachrichten lassen ferner er—
kennen, daß sich die Bamberger Immunitäten nicht zu eigenen

s6) Uber die Ummauerung der Klöster vgl. allgemein Hirsch, Klo—
sterimmunität S. 188 — Groell, a. a. O. — Den muri ambitum des
Kl. Michelsberg hatte Bischof Otto J. errichtet (oder erneuert?) oben
8. 153. Für den Dombezirk, der sich aber auch hier nicht mit dem
Imm.Bezirk deckte, war die Ummaguerung schon durch das cassstrum Ba-
denberg, innerhalb dessen er entstand, gegeben. Diese Domburgmauer
haben zweifellos die Annales S. Betri Babenb. im Sinne: ERodem anno
(1185) 2... Augusti monasterium S. Petrxi cum toto ambitu urbis com-
dustüm est, Jafé, MBamb. S. 554. An eine Stadtmauer darf man
dabei noch nicht denken.

87) Diese folgert Neukam S. 223 wohl mit e daraus, daß
e aisopfchtigen Kolonen in der U. von 1154 überhaupt nicht dieRede ist.

88) Daß die „Stammväter dieser Muntäter mitLipristung der Dom—immunität das alte castrum verlassen mußten und dafür am Kaulberg
angesiedelt wurden“, wie Göpfert, Die Anfänge der Stadt Bamberg
77. BBugJ. 1921 S. 11 behauptet, erscheint mir völlig unglaubhaft. Das
bastrum Heinrichs II. war keine Boitsfedeung und die Domkanonikerbehielten ihre ministri und coci ohne Zweifel in ihrer nächsten Um—
gebung. Daß sich die Ausdehnung der Domimmunität über den Kaulbera
möglicherweise aus älterem Besiß der St. Georgenbrüder erklären läßt,
wurde oben S. 64 angedeutet.
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hochgerichtssprengeln entwickelten. Den Immunitätsherrn
steht vielnehr nur das Recht der Jestnahme und des ersten
Derhörs der Hochverbrecher zu, zur Aburteilung müssen
diese an das öfentliche Gericht der Zent Bamberg ausgeliefert
werden.“) Die Freiheit der Immunitäten steht somit auch in
Beziehung zur Grafschaft.

Um das Derhältnis zwischen Hochvogtei und Grafschaft und
die richterlichen Befugnisse der Dögte klären zu können,
müssen wir Umfang und Inhalt der Grafenrechte der Bam—
berger Kirche näher ins Huge fassen.

b) Grafschaft und Zent.

Die Derleihung von Grafschaften an das Hochstift Bamberg
ist uns wie jene der Immunität nicht durch eigene Urkunden
überliefert. Die Bulle Johanns XVIII. vom Juni 1007, unsere
älteste zusammenfassende Nachricht über die erste Ausstattung
Bambergs, spricht noch in ihrem dispositiven Teil, der den
Schutz der Kirchengüter gegen die infestatio tyrannorum
gewährt, nur von castellis, villis... et terminis rebusque
eiusdem ecclesiae. Daß es sich hiebei um mehr als eine
rein formelhafte Aufzählung handelt, zeigt ein Dergleich mit
der Bestätigungsurkunde Konrads II. von 1034 (Opril 21),
die das übernommene Jormular der Papsturkunde in wesent-
lichen Punkten erweitert.““) Sie fügt der Besitzaufzählung
noch: in abbatiis monasteriis comitatibus, foris
mercatis usw. hinzu. Als Johann XVIII. seine Bulle erließ,
konnte er zwar sehr wohl von castellis und villis als Bam-
berger Besitz im Allgemeinen sprechen; denn Heinrich II. hatte
bereits mit den Polkfeldgütern das castellum Babenberg
und durch eigene Schenkung die villa Halstat im Radenzgau
an das künftige Bistum verschenkt. EAbteien und Klöster
erhielt es erst durch die der päpstlichen Bulle zeitlich folgenden
Schenkungen vom J. Nov. 1007. Daß in der Bulle die co—
mitatus fehlen, hindert also nicht auch eine nachfolgende Der-
leihung von Grafschaften anzunehmen.

2 Sewrag Bisch. Bertholds mit der Bürgerschaft von Bamber1275 Hez 4, Bamb. Urbar A fol. 2v — Höfer Rechtsbuch S. 19
—IR zu Urbar B gerechnetl), Uebertragung bei Looshorn II
772 — deutsche Fasung als —8 in einem Schiedsspruch von 1394März 21: Chroust, Imm.Streit, Urk. Anh. no 3 6. 177 f. — Bgl.

auch H. — Das alte Bamb. Recht als Quelle der Carolina, Hei——
oo) DKonr. II no 206.
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Die nächste Bestätigungsurkunde des Bamberger Besitzes
durch Heinrich IIII von 1039 (Juli 10)*) übernimmt wörtlich
die Aufzählung von 1034. Wenn sie aber der Immunitäts-
formel: Nullus ibi comes aut iudex legem facere praesu-
mat noch hinzufügt: infra urbem praeter episcopum eius-
dem loci, so kann hieraus eine Einschränkung der Rechte
Bambergs gegenüber der PVorurkunde keineswegs abgeleitet
werden, da sich der ganze Satz nur auf den Schutz der Im-
munität, nicht auf die comitatus bezieht und der neue Zu—
satz nur die besondere Dorzugsstellung des Bischofssitzes nach-
drücklich unterstreichen soll. Heinrich IV. kehrt in der Be—
stätigung von 1058 (Sept. 25) zur Fassung von 1034 zurück.“)
Ausführlicher aber erläutert seine weitere Bestätigung von
10608 (Aug. 12)*) die Bamberger KRechte, indem sie hinzufügt:
omnes comitatus eidem ecclesiae ab antecessoribus no-
stris imperiali munifcentia collatos et traditos, scilicet Ra-
tenzgowe. Salegouui, Chraphfelt, Volch-
feId ceterosque omnino in qualibet regni nostri pro-
vincia eo pertinentes. Die letzte Bestätigung Heinrichs IV.
oon 1103 Quli 15)*9) schließt sich jedoch wieder an den Text
von 1039 an.

Was hat man sich räumlich nun unter den vier comitatus
don 1068 vorzustellen? Man darf es von vornherein als un—
denkbar bezeichnen, daß Bamberg jemals die Grafschaft über
den ganzen Saalegau, das ganze ausgedehnte Grabfeld und
Dolkfeld, also über mehr als die hälfte der Würzburger
Diözese, erhalten haben sollte. Das ist auch schon wiederholt
bemerkt worden.“) Es fragt sich auch, ob dies die Urkunde
überhaupt besagen will. Der Eusdruck comitatus ist in
dieser Zeit nicht mehr so eindeutig wie in der fränkischen und
sächsischen Periode. Wir kennen aus der ersten Hälfte des
11. Jahrhunderts eine Reihe königlicher Derleihungen von
comitatus an geistliche Stifter, aus denen sich entnehmen
läßt, daß hier ofenbar nur Teilbezirke einer alten Gaugraf-

ↄ1) MBoie. 29 J no 345 — SEtumpf no 2188.
o2) MBoie. 81 T no 181 — Stumpf no 2560.
o) MBoic. 29 J no 415 — Stumpf no 2717.
va) MBoic. 29 J no 485 — Stumpf no 2966.

7 OQ. v. Zallänger, Das, Würzburger Herzogtum MgöG. 11
8. 533 Anm. — A. Altmann, Der Staat der e von Bamberg,Korr. Bl. d. Ges. Ver. 54. 1906 Nr. 5, der von „Teilgrafschaften“ spricht.
— G. Schmidt, Wzb. Izogium S. 7, umgeht eine, Stellungnahme —W. Neukam, Immunitäten S. 316 scheint die volle Grafengewalt Bam—
bergs über die comitatus anzunehmen.
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schaft verschenkt werden.“““ Diese Teilbezirke aber waren,
das werden die Bamberger VDerhältnisse erweisen, nicht will—
kürlich geschafen, sie gruppierten sich um alte Dingstätten
und waren nichts anderes als bisherige Untergerichte der
Grafschaft, als Zenten.

Man ist im allgemeinen geneigt, der Zent in dieser Zeit
noch den Charakter als Niedergericht zuzusprechen,“) allein,
wie wiederum Hirsch gezeigt hat,“) lagen die Dinge doch nicht
so einfach und einheitlich Der Zentenar war von jeher
beim Derfahren auf handhafter Tat im gebotenen oder im
Uotgericht an der Ausübung der gräfichen Blutgerichtsbar-
keit beteiligt. hieraus erklärt sich, wieso die Zent später-
hin als das eigentliche Blutgericht für die bäuerliche Be—
völkerung erscheinen kann. Ebenso wird man aber auch die
ständische Scheidung in der Gerichtszuständigkeit nicht erst in
das 13. Jahrhundert verlegen dürfen, es ist schlechterdings
nicht vorstellbar und auch nicht zu belegen, daß Grafen und
edelfreie herren noch bis dahin im Niedergericht des dienst-
männischen oder bäuerlichen Zentenars erschienen wären.
Diese Exemption der oberen Stände führt in erheblich frühere
Zeit zurück,“) wie andererseits der Zent wohl immer ein
Bruchteil der Blutgerichtsbarkeit anhaftete, die sie schon als
Hundertschaftsgericht der germanischen Dölkerschaften beses-
sen hatte.

Für die Bedeutung der Zent als Glied der Grafschaftsver-
fassung aber war es von Wesenheit, daß an ihrer Dingstatt
der Graf die drei echten Dinge des Jahres abhielt und zwar
unter Zuständigkeit der ganzen Grafschaft. Wir haben schon
oben dargetan, wie sich im Radenzgau noch im 13. Jahrhun-
dert die abwechselnde Bereisung der Zenten zur Abhaltung
des iudicium provinciale, des Grafen- oder Candgerichts,
durch die Meranier und dann noch kurze Zeit durch die Bam—
berger Bischöfe nachweisen läßt.“se) Diese örtliche Perknüpfung
des Grafen- oder Candgerichts mit der Dingstatt des Unter-
gerichts hat in manchen LCandschaften Deutschlands, so in

o6) DEH.II no 268, 344, 489, 440, 500, DKonr. II no 23 64, 169
dazu E. Mayer, Herzogtum O. Ztschr. f. Gesch. Wiss. N F 1 1897
S. Zam ientls ürst und Graf im Sachsenspiegel S. 79
 ee an Geel in Segtcntine s

28) Hohe Gerichtsbarkeit S. 188 f.
Vgl. E. Mayer, Herzogtum S. 214, der für die Würzburger

Verhältnife nachweist, daß schon 1108 die Zent für die wilites (S Edel
freie) nicht mehr zuständig war, über die Zent als Blutgericht im 12.
zhot, auch 6. 2206.

1003 Oben S. 62 Anm. 71.
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Bayern und Tirol dahin geführt, daß man die letzteren später-
hin geradezu als „Candgerichte“ bezeichnete.') In Franken
erhielt sich hingegen der alte Name Zent, während das Cand—
gericht weiterhin das höchste Gericht des Candesherrn mit
sachlicher und personeller Beschränkung auf die „hohen Rügen“
und den von der Zent eximierten Personenkreis, namentlich
den Adel, bildete.“)

Die Zent als Gerichtsstätte und Unterbezirk der Grafschaft
konnte somit sehr wohl in einer Zeit, in der die alte Graf—
schaftsverfassung bereits in der Aufösung begrifen war, als
pars pro toto geradezu als comitatus bezeichnet werden,
ebenso wie sich später dafür gelegentlich auch iudicium pro-
vinciale, außerhalb Frankens der Name „LCandgericht“ bilden
konnte. Man verstand darunter eben das auf ihren Umkreis
bezogene Ausmaß der Grafen rechte. Mit dieser Begrifs-
einschränkung erklärt sich dann der scheinbare Widerspruch,
als ob Bamberg drei große Grafschaften der Würzburger Diö-
zese erhalten habe.

Auf die Bedeutung der Erwerbungen von Zenten für die
Ausbildung der Landesherrlichkeit in den Würzburgischen und
Hhennebergischen Gebieten haben schon E. Mayer und 6G.
Schmidt aufmerksam gemacht.“ee) Jedoch dürfte Schmidt doch
die Beziehungen der Zentherrschaft zur Grafengewalt zu ge—
ring eingeschätzt haben. In der unmittelbaren Erwerbung
von Grafenrechten, sei es auch nur in einzelnen Zenten, lag
ganz ofensichtlich ein starker Anreiz für große und kleine
Gewalten, ein Hufteilungsprozeß, der weit mehr als die Im—
munitäten zur Eufösung der Graftschaftsverfassung beige—
tragen hat. Was man im Ganzen nicht gewinnen konnte, die
Grafenrechte, suchte man stückweise sich anzueignen.“““) Die

o1) O. StoIz, Gerichte Deutschtirols S. 201 — SHirsch, H. Ge—
richtsbärkeit S. 199 Ansätze die Zenten schlechthin auch als iudicium pro-
vinciale zu bezeichnen, fnden sich auch in Franken, vgl. die Nachweise
F Neunkirchen, Ebermannstadt, Waischenfeld im Exk. ITI. Uber dieAbwandlung der „unteren Landgerichte“ (udicia provincialiai) durch
Zersplitterung, eine „Eigentümlichkeit der Rechtsentwicklung in Sster—
 e ich“ im Gegensaßz zu Bayern: A. Luschin v. Ebengreuth,
Hesch. d. älteren Gexichtsweseüs in Osterreich ob und unter der Enns,
Weimar 1879 S. 144.

422) Hirs sich S, 200 spricht geradezu von einem „Ausnahmegericht für
die höheren Stände“.

o5) E. Mayer, Herzogtum S. 203 — G. Schmidt Herzogtum
passim.

109 Sang die gleichen Vorgänge konnte O. Müller, Die Ent—stehung der Landeshoheit der ene von Hildesheim, Diss. Freiburg i.
Br. Heidelberg 1908 G. 37 gegenüber den säachsischen Gografschäften nach—
weisen.— K.Weimann, Das tägl. Gericht Gierkes S z. dtsch.St. u. RG. 119, Breslau 1918 S. 83 f wies an dem Beispiel des Erz—
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königliche Bestätigung der comitatus von loses ist somit das
erste Zeugnis für den Kampf um die Zenten, der ein haupt-
moment für die Ausbildung der Landesherrlichkeit am Ober-
main bilden sollte.

Den Inhalt der Grafenrechte erläutert die Bam-
berger Gesamtbestätigung von 1008 des näheren dahin:
quicquid antecessorum nostrorum (i. e. imperatorum)
nostrique regio iure in eisdem comitatibus seu in placitis
publicis legitimisve, in acquisitione prediorum mancipio-
rumque, seu in privatis causis seu in districto seu quo-
libet modo competebat. Die Grafenrechte umfaßten also
als Ausfuß königlichen Kechtes vor allem die (3) echten
Dinge,“s) die placita publica legitimave mit ihren haupt-
sächlich fnanziellen Erträgnissen aus dem Sühneversahren,
während die Blutgerichtsbarkeit noch eine untergeordnete
Kolle spielte; ferner die Kechtsprechung über Eigengut und
Zigenleute in zivil- und strafrechtlicher Hinsicht.— UNicht aus-
drücklich ausgesprochen, aber ebenfalls aus den Grafenrechten
abzuleiten sind jene Befugnisse, die später im Steuer- und
Wehrwesen und in den Geleitsrechten!ee) zum Ausdruck
kommen.

Rechtlich konnte es keinen Unterschied machen, ob die juris-
diktionellen Befugnisse sich über ganze Grafschaften oder
Teile von solchen, einzelne oder mehrere Zenten erstreckten.
Denn die Stelle, an der sie gehandhabt wurden, waren eben
die Zentgerichtsstätten. Namentlich aber dort mußte der Be—
sitz der Zent wertvoll und erstrebenswert sein, wo zwar die
Grafschaft noch in anderen händen lag, aber umfangreicherer
bistums Köln und der Niederrheinterritorien nach, daß nicht die Immu—
nitäten, fondern die Bildung von Gerichtsherrschaften die Aufösung der
alten Grafschaften bedingten. Vgl. auch In donen v. Ebengreuth,Herichtswesen in Ssterreich S. 180: „Söweit diese (die hohe Fraiß · Cent)ortlich Jemanden zukam, soweit reichte auch dessen Landgericht“.

ios) Diese sind noch 1348 in der Zent Neunkirchen Göfer S. —
am 2. Sonntag nach Mariä 8 nach der Pfngstoktav und na—S. Galli, — sJoss in der Zent ForchheimReuth am J. Montag nach Wal-
srg ain Montag nach Galli und ain Montag nach Obristen, BEtA. Neu-
ei t * 7ol. 10 und 1398 in der Zent Lichtenfels (Sooshorn III S. 462)
nachweisbar.

100) Daß sich die Geleitsrechte eterhin im Besitz der geistlichen und weltlichen Texritorialheren am Obermain vorfnden und zwar
augenscheinlich im, räumlichen Züusammenhang mit der aus Grafenrechten
herdorgegangenen Gerichtsgẽwalt, widerspricht der Aufassung Mießners,
herzogtum cungedruckt) S, 114, der das Geleitsrecht als Fynttion des— ,e aus dem friedenocuis über die Diözese“
derleiten will. — Da diese Verhältnisse in unserem Gebiet erst aus
üngeren Quellen durchsichtig werden und eine Darstellung des Abschlus
ses———— doraussetzen, bleiben sie späterer Behandlungvorbehalten.
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grundherrlicher Besttz des Bistums und dessen Immunität
Störungen durch den Grafschaftsherrn befürchten ließen.

Es liegt daher nahe, von den grundherrlichen Besitzungen
des Hochstifts ausgehend den Umfang der Bamberger comi-
talus der Urkunden von 1034 -1068 zu prüfen.

Im Saalegau erfahren wir von Bamberger Besiz erst
aus dem Bericht herbords, wonach Bischof Otto J. das Benedik-
tinerkloster Aura an der fränkischen Saale gründete und mit
den Gütern zu Uraugia und in den umliegenden Orten aus—
stattete. Die Gründung geschah nach Herbords Angabe „auf
den Dotationsgrund der Bamberger Kirche“,““) der Besitz
stammte also wohl aus der ersten Ausstattung des Bistums.
Im Grabfeld hatte Heinrich II. die Königsgüter Eichen-
hausen und Streu an der Saale an Bamberg geschenkt.““e) Im
Dolkfeld lag vor allem das praedium Bamberg selbst, so—
dann das 1010 von heinrich II. verliehene praedium TChe—
res,“ec) das Bischof Suidger 1043 in der hauptsache zur EAus-
stattung der von ihm dort gegründeten Benediktinerabtei ver-
wendete. EAber auch Zeil, das bald nach Heinrichs Tod noch
unter B. Eberhard J. durch Tausch an Bamberg gelangte,“!“)
muß noch dem Volkfeld und nicht dem Grabfeld zugerechnet
werden.“!) Es war wohl von Anfang an ein umfänglicherer
grundherrlicher Besitz. In der villa Zeil, dessen castrum 12850
erwähnt wird,“) waren nach dem Urbar B (1348) 26 hufen
und 40 Seldengüter bischöfich, dazu gehörten 7 umliegende, in
der Hauptsache zinspfichtige Dörfer und der Längenfrster
Wald.!)

107) iIn patrimonali fundo edeleslo, Jafé MBamb. G. 7183 Her
bord J, 12.

108) PERII no 220.
to0s) PRII no 219.8* Vgl. die von Giessebrecht DRKZ II G. 600 Anm. zu S. 68

aus einem Michelsberger Cod. mitgeteilte Traditionsaufzeichnung des 12.
Ihdts.: Adalbertus eömes marchiae (der Ostmart) curtem nomine 21-
Tn de suo proprio Heinrici imperatoris dominio pro ipsa contulit ad
iutegrum marchia, quae postea dotis nomine ad nostram (i. e. S. Michae-
lis) data est accolesiam. Sed. dum ab hac vita imperator migraret, Hein-
ticus, supra dietam curtem Zilin 80 mansibus Pblichteid GengepBA. Stafelstein), tribus et dimidia (I)) Vvufurtin (Wohnfurt BA. daß
furt), tribus integris Eremescesdort presul Rberhardus (4 1040 Aug. 18)ommntavit. Dazu S. irsch Ihrb. Hch. II.1S. 554 f. Stein, —*
len II S. 318 begleht diefe curtis Zilin irrtümlich guf Marktzeuln BAvich-
tenfels, das jedoch erst aus dem Alberadaerbe Ende des 11. Ihdts. an
Bamberg kam, oben S. 135.

214) Daß der Main die Gaugrenze gebildet hätte, ist durchaus un
erweislich. Wenn uns auch die Gauorté im Stiche lasfen, sind doch
jedenfalls die den Main überquerenden Fren Bamberg, Hohenaich, Eltmann, Haßfurth noch der Grafschaft im Volkfeld zuzurechnen.

/ Looshorn 116. 709.au8) ofer S. 201300 und 301 f.
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Die späteren Schicksale dieser Besitzungen sind beachtenswert.
In der Gegend des Klosters Aura hat sich weder bischöficher
Besitz erhalten, noch ist die Gerichtsherrschaft dort Bambergisch.
Die Zent ERura ist vielmehr im 14. Jahrhundert als Würz-
burger Lehen der Grafen von henneberg nachweisbar.“!“) Auch
die Grabfeldgüter gingen Bamberg verloren: Siche nhau—
sen wurde 1151 an den Grafen Poppo von Henneberg ver—
tauscht,“) hHeustreu, seiner Nachbarschaft zu diesem Orte
wegen wohl das Streue von 1010, ist spüter Würzburgisch. Würz-
burgisch ist aber auch die Zent Neustadt, in der beide Orte ge—
legen sind.u) — Zu Theres und in6benachbarten Orten
verkaufte Bischof Cudwig 1370 „seines Stiftes Gerechtigkeit“
an das dortige Kloster.““) Auch hier wurde somit der bischöf-
liche Besitz, der neben dem Klostergut bestand,“s) abgestoßen.
Theres lag an der Grenze der Würzburger Zenten Haßfurt
und Marktsteinach,““) Bamberg besaß dort keine Zentrechte.
Das Kloster, worüber das Hochstift Cehenherrschaft und Can-
deshoheit behauptete, war, wie wir sahen, von der Zent exi—
miert und besaß ein eigenes Gericht.

Anders lagen die Derhältnisse bei den beiden anderen Polk-
feldaütern. Sowohl in Bamberg wie in Zeil ist die Zent
bambergisch und bildet die Grundlage der späteren Territo-
rialhoheit. Die Erwerbung dieser „Teilgrafschaft“, der bei—
den, übrigens durch die Würzburger Zenten Hohengich und
Eltmann getrennten Hochgerichtssprengel, wird man mit der
frühen Aufösung der Polkfeldgrafschaft in Zusammenhang
bringen dürsen. Uach dem Tode des noch 1023 genannten
Dolkfeldgrafen Thietmar-Thiemo scheint dessen Grafschaft
zwischen Würzburg und Bamberg geteilt worden zu sein,“)
wobei Würzburg seinen umfangreicheren Besitzungen entspre—
chent den Hauptanteil erhielt.

19) Knapp J. 1 6. 136.
u1259 Ssterreicher, Banz no 18 Egenenhusen.
uuhKnappJ, 2 S. 917f. — Die 1523 ebenfalls Würzburgischen

Orte Ober- und Mslelweu in der Zent Mellrichstadt, Knaäpp J. 25. 841, vgl. auch M. Kaufmann, Einl. zu Kunstdenkmäler III 21
Mellrichstadt S. 2f., kommen kaum in Betracht.

115y Wieland S. 61 Reg. 60 nach WStA. Standb. 232.
18) Urb. B Nachträge, Höfer S. 300 f.
40) Oben Anm. 108.
120 Vgl. auch Stein, Franten J S. 144 f. — Die Bezeichnung

von Volkfeldorten nach der Grafschaft hört mit 1025 (DEII no 496) auf.
Nur in der (echten) Stiftungsurkunde des Stiftes Heidenfeld, Sster
reicher, Banz no 8 um 1069, kommt noch einmal die Gau-Grafschafts-
formel zur Anwendung. Heidenfeld liegt im äußersten Westteil des
Volkfelds, der hier genannte Graf Hessi scheint mir nicht mehr Graf über
das ganze Volkfeld gewesen zu sein.
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Beruht somit die Nennung der comitatus Salegouui und
Chraphelt in der Urkunde von s068 ofenbar nur auf einem
Anspruch auf die Zenten, in denen sich Bamberger hochstifts-
besitz befand, ohne daß sich die Gerichtshoheit tatsächlich durch-
setzen ließ, so wird man unter dem comitatus Volchfeld die
Zenten Bamberg und Zeil zu verstehen haben, die dem Hoch—
stift dauernd verblieben.

Wie lagen nun die Derhältnisse im Raädenzgau? Im
Gegensatz zum Polkfeld hat sich die Nennung von Grafen und
Grafschaft als Ortsbestimmung in der üblichen Diplomata-
formel hier noch bis in das erste Drittel des 12. Jahrhunderts
erhalten. Gleichwohl sind wir berechtigt, diese Radenzgau—-
grafen nicht mehr als unmittelbar königliche, sondern als
bamberger Lehengrafen anzusprechen. Jener nach der Ab-
setzung des Markgrafen Heinrich erstmals 1007 auftretende
comes Adalbert erscheint, wie wir schon sahen, in jener Bam-
berger Zeugenreihe von 1015 unmittelbar nach dem Hochstifts-
vogt Tiemo unter den Bamberger VPVasallen (milites). Huch
1027 fnden wir ihn in gleicher Stellung nach dem PVogt als
Zeuge eines Bamberger KRechtsgeschäftes.“) Konnte ihm seine
Grafschaft als königliches Cehen ohne ofenkundige Felonie
nicht ohne weiteres entzogen werden, so ist die Einschaltung
des geistlichen Kirchenfürsten in den lehenrechtlichen Stufen-
aufbau sehr wohl denkbar. Die Grafschaft als CLehen gelangte
damit in jene „dritte Hand“, die noch nach dem Sachsenspiegel
den Königsbann empfangen konnte.“*) Daß aber Bamberg
nach dem Tode des Grafen Adalbert, der 1035 zuletzt erwähnt
wird,“) nicht dem Beispiele Würzburgs in ähnlichen Fällen“9)
folgend, die Grafschaft zu eigener, vogteilicher Derwaltung
einzog, läßt sich wohl nur aus dem Erbrecht der Nachkommen
Adalberts an dem Grafschaftslehen erklären. Gerade dieser
Umstand muß die Annahme bestärken, daß jener comes Adal-
bert von 1007-1035 nicht als Derwandter Heinrichs von
Schweinfurt aus der österreichischen Cinie'“?“) zu gelten hat, auf
die Heinrich II. bei seiner Abneigung gegen das Geschlecht
ohnehin schwerlich zurückgegrifen hat, sondern dem ostfränki-
schen Bause der Grafen von Abenberg zuzurechnen ist. das

121) Oben Anm. 20.
122) Sachsenspiegel Lor. III 53228383 — — r, Bannleihe 6.

225 — &amp; Fehr, Fürst und Graf im Sachsenspiegel, Berichte ... d. K.
Sächs, esellsch. d. Wissensch. 58, J Leipzig 1906 G. 7.229) DLonr. II no 220, er wird außerdem genannt DEII no 169,
170, 366, 372, 496, 506, DKopnr. II no 11i.

33) G. Schmidt, erzogtum S. 6 und 14.1269 So namentlich Stein, Franken J SG. 143.
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wir zwei Generationen später tatsächlich im Cehenbesitz der
Radenzgaugrafschaft fnden und das dem Hochstift gleichzeitig
seine Dögte stellte. Was sich bei dem VNachfolger Edalberts,
dem Graften Chraft, der von 10500-2 1080 im Radenzgau
nachweisbar ist,“) zwar noch nicht unmittelbar beweisen läßt,
wird dann bei dessen Nachfolger, abermals einem Grafen
Adalbert, deutlich, die Zugehörigkeit zum Abenberger
hause. Erscheint dieser schon 1003*29) als Zeuge Bischofs
Ruperts unter den milites, die hier als freie Dasallen den
minislteriales vorangehen, gleich nach dem Wolframus ad-
covatus und einem wohl älteren Heriman comes und wird
1130 der Ort Stafelstein in einer Königsurkunde in her—
kömmlicher Weise nach seiner Grafschaft benannt,““) so haben
wir in ihm auch jenen Grafen Adalbert zu erkennen, der 1132
mit seinem Bruder Chunrad und seinen drei Schwestern das
praedium apud Halesprunnenan das von Bischof Otto J.
gegründete Kloster heilsbronn überträgt.““) Diese Beziehung
zu Heilsbronn kennzeichnet ihn deutlich als Abenberger.““) —
Wenige Jahre darauf erscheint dann (um 1130) Rapoto als
Sraf im Radenzgau, insoferne das pracdium apud Santa
iuxta Wachenrode als in comitatu Ratpotonis comitis
bezeichnet wird.“) Fehlt hier auch der Gauname, so kennen
wir die Cage von Wachenrode im Radenzgau doch schon aus
der Gründungszeit des Bistums.“?) Diese Nachricht ist beson-
ders wertvoll, denn sie zeigt uns zum ersten Male die Ver—
einigung der wichtigsten Bamberger Lehengrafschaft und der
hochstiftsvogtei in einer hand. Rapoto ist kein anderer als der
gleichzeitige Hochstiftsvogt.“) Hätte diese Dereinigung in der
hand der Abenberger Bestand gehabt, so wäre Bamberg um
ein halbes Jahrhundert früher, als es tatsächlich geschah, durch

120) MBoic. 297 no 392, Jafé, MBamb. S. 498 Ep. 4 GAecta
s5ynodi Bbg.), MBoic. 29J no 402, 405, 414, 432.

127) Mai 6: M 2/10b, Looshorn I S. 486 f.
428) MBoie. 29 Ino 455.
29) ANürnb. Eins. Verz., Kl. Heilsbronn, U1, Ussermann, 2.

pr. no89, R. G. Stillfrüsed, Kloster Heilsbronn, Berlin 1877 S. 5,
Looshorn II S. 202.

120) Als 1099 B. Emehart von ——— der Abtei Amorbach dieirche von Heilbronn schenkt, sind die Brüber Wolfram et Ottô de
Auenberg Zeugen MBoie. 45 no 1 — Der Bamberger Hochstiftsvogt Ra—
poto schenkt die Güter einer kleinen, von seinem Vater erbauten und von
hm als Eigenbesitz erstrittenen Zelle in suburbio Abenbere an das
Kl. Heilsbronn, zur Datierung und Beurteilung dieser Nachricht vgl.
—AD

15) Schweitzer, Michelsberg 16. BB. S. 18.
) Oben S. 104 Anm. 282.is3) Oben S. 181 f.
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Cehenheimfall in den unmittelbaren Besitz der Radenzgaugraf-
schaft gelangt. Allein schon unter Bischof Ottos J. zweit-
nächstem Uachfolger Eberhard II. muß es zu einer neuerlichen
Zerlegung gekommmen sem. 1149 ist zum erstenmal ausdrück
lich von dem comitatus .. Perchtoldi (von Andechs Plassen-
berg) comitis in pago qui dicitur Retenzgowe die Rede.“)
Um die gleiche Grafschaft handelt es sich zweifellos aber auch
schon 1147 bei dem comitatus.. P(opponis) cum omnibus
allodiis.. infra terminos Chusenrain constitutis.“) Graf
Poppo J. von Andechs starb 1148 auf dem Kreuzzug von
Konstantinopel.;»') Damit wurde sein Bruder Graf Ber—
thold III. Alleinbesitzer der Andechser Familiengüter in Fran
ken und Lehengraf der Bamberger Kirche im RKadenzgau. Der
Dersuch Bischof Eberhards II., das Geldbedürfnis des Grafen
Poppo für die Kreuzfahrt durch Inpfandnahme seiner Graf—-
schaft und Allodien zum Vorteil des Hochstifts auszunützen —
das gleiche Derfahren, das Bischof Otto II. ao Jahre später den
SFewinn der Hochstiftsvogteien eintrug, — war diesmal noch
fehlgeschlagen.— Die Erwerbung der Kadenzgaugrafschaft als
erbliches Cehen der Bamberger Kirche scheint mit den Kämpfen
um die Herrschaft Cichtenfels—Giechzusammenzuhängen.““)
Erst nach dem Erlöschen der Andechs-Meranier 1248 fel die
Grafschaft dem Hochstift heim. Daß sie hiebei als comitatus
et judicium provinciale in dioecesi nostra bezeichnet
wird,“s) ist eine willkürliche Ubertreibung. Denn die Diözese
dehnte sich damals bereits über das Regnitzland um hof aus,
dessen Candgericht Bamberg niemals besessen hat, ebensowenig
wie es über die Eichstätter Abtretung im Nordgau Grafen
rechte ausübte. Ja, selbst über den ganzen Radenzgau konnte
Bamberg sein Grafen- oder Candgericht nicht behaupten. In
dessen östlichen Teil vermochten die Meranischen EAllodialerben

184) M 8/839d — Ofele, Andechs, Reg. 112 Uqrenhast — v.Huttenberg, Blassenberg AO. 18, 2 6. 34 Reg. 2 — Looshorn
II S. 877 Ff. — Die Angabe Sfeles b 3. daß F Graf Berthold II.
von Andechs anfangs mit dem Grafen Reginboto von Giech in die Graf—
schaft geteilt habe, ist irrig. Reginboto war niemals Graf des Radenz
zäues.

205) Sfele, Andechs U. Beil. 6S. 282 f. UÜUber den Wald Kitschen
rain südl. von Creußen lief die Südostgrenze der Radenzgaugrafschaft.
(Val. Exkurs II.)

as) Sfele, Andechs Reg. 108 und S. 21.
1227) Die duemnu e habe ich: Grundzüge der Territorienbilbdungam Obermain, RBl. d. — f. fränk. Gesch. XR, Würzburg 1925 S. 67 f

angedeutet.
8 9 Urk. Bisch. Heinrichs von 1249 Febr. M 28/181, Loos horen DI
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aus den Herrschaftsgerichten Kulmbach-Plassenberg, Bayreuth
und mehreren kleineren Allodialherrschaften ein eigenes welt-
liches landesherrliches Territorium zu entwickeln, das vom
Bbamberger Landgericht völlig unabhängig blieh.

hingegen gelangte Bamberg frühzeitig in den Besitz der
Grafenrechte wenigstens über einen Teil des Rangaues,
der nicht mehr zu seinem Kirchensprengel gehörte. Bald nach-
dem die Radenzgaugrafschaft als CLehen an die Grafen von
Andechs übergegangen war, fnden wir den Hochstiftsvogt Ra-—
poto von Abenberg als Bamberger Lehengrafen im Rangau.
Als advocatus burgi Babenbere et ecclesiae Babenber-
gensis benefcio comes in pago Rangouue vertritt er 13160
vor dem Kaiser die Klagen Bischof Eberhards II. gegen Bischof
Sebhard von Würzburg, der versucht hatte, auf Grund seines
herzogtums richterliche Befugnisse über Bamberger Besitzungen
im Rangau auszuüben. Der kaiserliche Spruch entschied zu
Gunsten Bambergs und untersagte, das Hochstift in eiusmodi
iusticia sua per universos comitatus suos investare aut
inquietare.s) — Die Frage, auf welchem Wege Bamberg
in den Besitz der Grafschaft im Rangau gelangte, die doch durch
die Schenkung Ottos III. vom Jahre 1000 an Würzburg ge—
kommen war,“) ist schon vielfach erörtert worden. Man hat
an Teilung““) oder Tausch!“) gedacht. EAllein ebensowenig wie
der Erwerbstitel läßt sich auch feststellen, wie die Grafschaft
dem Hochstift wieder verloren ging. hätte nun Bamberg je—
mals wirklich die Grafschaft über den ganzen ausgedehnten
Rangau besessen und behauptet, so hätte dies auf die Ausbil-
dung seiner landesherrlichen Gewalt nicht ohne Einfuß blei
ben können. Die Landeshoheit hat jedoch Bamberg im Ran-
gau lediglich über den Halsgerichtssprengel Herzogenaurach
ausgebildet, in dem wir wohl eine ehemalige Zent erblicken

— MBoic. 29 J no 500 — Stumpf no 3888 — vogl. hiezuSchmidr, Hexzogtum S. 28, Knapp, Zenten I1 S. 14 f. — 88fer,
berblick (Ens. zum Rechtsbuch S. XLIII), verwechselt regelmäßig den
Kangau mit dem Radenzgau und macht daher Rapoto noch 1160 zum„Graf im Radenzgau“, Vbn dem hier ebenfalls irrenden Ussser—
— ——
Hrafen von Andechs-Piassenberg sind heute völlig überholt.

140) DOIII no 866.

14) E. Rosenstock, Herzogsgewalt u. Friedensschutz, Untersuch. z.dt. Staäats- u. RG. hsg. v. — 104, Bresläu 1910 6. 184.

142) Schmidt, Herzogtum S. 7. Seine Vermutung eines Tausches
gegen die Grafchaften im Saalegau und Volkfeld scheitert schon daran,
daß diese niemals im vollen Umfang bambergisch waren.
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dürfen.“) Es fehlt somit an allen Anhaltspunkten dafür,
daß sich der Bamberger comitatus in Rangouue von 1160
jemals auf ein größeres Gebiet als auf jenes von Herzogen-
aurach erstreckt haben sollte. Wir müßten sonst wohl auch
40 Jahre später etwas von dem Lehenheimfall der Abenberger
„Grafschaft“ des Rangaues zu hören bekommen. Was sich
schon für den Sprachgebrauch der Bamberger Diplome von
034 und soss feststellen ließ, hat auch 1160 seine Gültigkeit:
der Begrif comitatus wird in der Zeit der KAufösung der
alten Grafschaftsverfassrng nicht mehr ohne weiteres im
Sinne der fränkischen Grafschaften, sondern vielfach auch als
Bezeichnung für Teilgebiete, einzelne Grafschaftszenten, ge—
braucht. Die Erwerbung der Grafenrechte im Gerichtsspren—
gel von herzogenaurach mußte aber 1160 wohl schon geraume
Zeit zurückliegen, da sie der Kaiser als bestehendes Kecht an-
erkannte. Auch hier mochte die allgemeine Fassung des Di—
ploms von loss, die ja außer den vier ausdrücklich genannten
comitatus auch ceterosque omnino in qualibet regni nostri
provincia eo pertinentes bestätigte, den Bischöfen die Hhand-
habe geboten haben, sich nach und nach der Grafengewalt
innerhalb einer Zent zu bemächtigen, in der namhaftes Kir—
chengut lag.

Nicht „in jeder Gegend des Reiches“ konnte sich freilich diese
dehnbare Zusicherung der Grafenrechte auf dem Umkreis der
Bbamberger Besitzungen in gleicher Weise auswirken. Sie
durchzusetzen, mußte vor allem dort auf unüberwindliche
Ssschwierigkeiten stoßen, wo noch ein kraftvolles, auf eigene
Machtstellung bedachtes Caiengeschlecht die Grafschaft als
königliches Cehen in Händen hielt.““) Nicht umsonst fehlt da
her der zu Bayern gehörige Nor dgau in der Aufzählung der
Bamberger comitatus von 1008. So zahlreich und bedeutend
die Bamberger Husstattungsgüter im nördlichen Teil dieses
Gebietes auch waren, die Grafenrechte hat das Hochstift dort
niemals zu erwerben vermocht. Zwar erscheint schon 1015
jener Graf Berengar (IJ.) als Zeuge unter den Bamberger Da—

140) Das Bamb. Urbar Bu(ßöfer, Rechtsbuch S. 220) spricht zwar
nicht ausdrücklich von der „Zent“ Herzogenaurach, jedoch von dem ndi-
bium capitale seu capitalis sensentias, dem iudiciũùm ssanguinis dietum
halagerieht (S. 236), dem Recht des Bischofs recipere gteuram.. a
ohristianis et judeis (S. 220). Uber den häufg nachweisbaren Gebrauch
des Ausdrucks „Halsgericht“ für „Zent“ vgl Exk. IJ. — Uber den
Umfang der 3 Zenzungen und Rechte im „Amt“ HerzogenaurachHöfer, S. 2175231f., 37240.

144) Die Untersuchung der Verhältnisse auf den Dwreresngendes Hochstifts in anderen, Teilen Deütschlands und der Erwerbung der
Landeshoheit in Kärnthen bleibt hier bei Seite.
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sallen, den man als den Stammherrn des mächtigen Sulz-
bacher Grafenhauses ansprechen darf.“) Allein sein CLehen-
verhältnis zur Bamberger Kirche ist genugsam durch die In—
haberschaft der Hochvogtei über die Kirchengüter im Nord-
gau erklärt, die wir im erblichen Besitz seiner Nachfolger fn—
den. Als Graf im Nordgau tritt er nach der Absetzung Hein-
richs von Schweinfurt erstmals 1007 im südwestlichen Teil der
ehemaligen Markgrafschaft auf.““) Doeberl'““) macht wahr—
scheinlich, daß sich Berengars Grafschaftssprengel über den Be—
reich der späteren Grafschaft hHirschberg, also über das Gebiet
südlich der Pegnitz, erstrechte. Soviel ist sicher, daß sich der
Tinfuß Bambergs niemals über dieses Gebiet ausdehnte.
Uördlich davon, im Candstrich zwischen Pegnitz, Kegnitz und
Schwabach, wo die Hhauptmasse der Bamberger Begüterung lag,
soll nach der Annahme Doeberls die Grafschaft an Heinrich
von Schweinfurt nach seiner Begnadigung (1004) zurück—
erstattet worden sein. Allein viel wahrscheinlicher dürfte der
1009 Juli 6) für Machendorf bei Parsberg““) und für Velden
Runbach und Kemnath““)) sowie 1011 (Juli 2) für die Ge—
gend der Bambergischen Orte um Hersbruck“o) zuständige
Braf Beinrich nicht mit dem Schweinfurter Markgrafen,
sondern mit jenem Grafen Heinrich identisch sein, der nach des
Schweinfurters Tode 1021 (Nov. 13) im Zusammenhang mit
den Orten Gründlach, Walkersbrunn, Eltersdorf und Herpers-
dorf in der gleichen Gegend genannt wird.““) Wenn wir diesen
Srafen Heinrich, den Doeberl für einen Sohn Berengars und
einen älteren Bruder des Grafen Gebhard von Sulzbach hält,
1025 auch südlich der Pegnitz, „da, wo uns früher (1007)
Berengar begegnete, in Bergen“ antrefen,““) so ergibt sich,
daß ofenbar nicht die Grafschaft Berengars „nach dem Nor-
den hin“, sondern die Grafschaft Heinrichs um den Anteil
Berengars nach Süden vergrößert wurde. Da aber dieser
von 1009-1025 auftretende Graf Heinrich' (1.) nicht wohl
derselbe sein kann wie der von 10435—-1071 ebenfalls für die
Gegend von Hersbruck, Fürth, Sulzbach, Kastel zuständige
Graf Heinrich (II.),“*) so wird man jenen Grafen Hein-

140) Vgl. oben S. 184.
i46) DIII no 164.
1429 Nordgau S. 15. f.
485) DAII no 204.
40) DHII no 203.
150) DIRII no 234.
161) DHII no 456.
152) DXronr. IIno 11 — Doeberl, Nordgau S. 17.
1533) Nachweise bei Doeberl S. 20 Anm. 56.
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rich (1.) eher für einen Bruder, denn für einen Sohn Beren-
gars und Heinrich (1I1.) wohl für einen Sohn des älteren Gra—
fen dieses Namens halten müssen. Die Beziehung zu Sulzbach
kennzeichnet den Grafen Heinrich (II.) jedenfalls als An—
gehörigen dieses machtvollsten Geschlechtes unter den Grafen-
häusern des Nordgaues. Nicht der geringste Anhalt spricht
für die Bamberger Lehenhoheit über die Grafschaft dieses
hauses. In dessen reichsunmittelbarer Stellung, in der Be—
hauptung seiner Grafenrechte als königliches Cehen, lag die
Ursache, daß das Hochstift seine Candeshoheit nicht über den
Uordgauteil seines Sprengels auszudehnen vermochte, ja mit
den verlehnten Dogteien schließlich sogar seiner reichen Be—
sitzungen in jener Gegend bis auf geringe Reste (einzelne
Burgen mit nicht sehr bedeutendem Zubehör und die Wald—
rechte über den Veldener und Dilsecker Sorst)“) verlustig
ging. Diese Entwicklung im Nordgau beleuchten die Einträge
im ältesten Hochstiftsurbar (A4) von 1323/7: Bei Aufzählung
der Bamberger „Aemter“ Hersbruck, Amberg, Dilseck, ARuer-
bach und Delden muß zugestanden werden, daß dem Bischof
hier die Ausübung der Blutgerichtsbarkeit versagt ist.““)
Hach Festnahme, gerichtlichem Derhör und Urteil'?e) hat der
bischöfiche Amtmann die Schwerverbrecher unter Einziehung
ihres Besitzes regi vel duci, d. h. König Cudwig dem IV. als
herzog von Bayern oder seinem Richter zur Aburteilung
 749 Ohen G. 187 Anm. 54.

155) Bbg. Urb. A sol. 54: Notandum: Si aliquis homo resicens
in proprietatibus écelesie Babenbergensis videlicct RBers prukk,
ambereh, vilse RKk, awerbaceh bet in velden de furtu, ho-
micidio vel de alio enormi malefcio conviectus coram iudicio fuerit
vel etiam deprehensus, illius bona recludere debet ofciatus epis-
copi et in Suam redigere potestatem et malefcus iam morte condémp-
natus per sententiam est tradendus regi vel duci vel alterius eorum
iudici ad plectandum malefcum Pro reatu, solum in suo vestitu, in
guantum eum suus cingulus circumcingit.—Itemepiscopusautsuus
ofciatus debet in hiis quatuor ofticiis videlicet Hersprukk, Vilsekk,
awerbach et in Velden iudicare praeter de furtu et homicidio et causis
mortis nee tamen rex vel dux alterius eorum ofeiatus debet morte
condempnatum liberare vel dimittere inpunitum sine consensu epis-
copi vel ofciati episcopi. — Bol dazu Hirsch, Gerichtsbarkeit S.124 f. — Das nahezu gleichzeitige bayerische U briVm vicedomina-
zus Lengenuelt (173826) MBoöie. 86, J bemerkt über diese Verhältnisse
nur (S. 625): in iudicio Auerbach: item emendas in civitate (A.) recipit
dux duas partes, terciam vero partem episcopus Babenb. — emendas
in rure Awerbach dux recipit duas partes, abbas in Micheluelt ter-
ciam partem. .. emende in foro Velden et rure cedunt due partes
domino duci et episcopo III. pars.

150) So ist wohl das convietus coram iudicio.. vel etiam depre-
hensus und das iam morte condempnatus per sententiam in der eben
angeführten Urbarstelle aufzufassen. Die Entscheidung, ob ein enorme
malefcium vorlag, hatte das bischöfiche Gericht zu fällen, sie war für den
Straftvollzug bindend aber dieser oblag dem herzoglichen ofciatus.
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zu überantworten. Die bischöfichen Kechte sind also hier auf
das gleiche Ausmaß beschränkt, wie jene der Bamberger
Stifts- und Kloster Immunitäten gegenüber der bischöfichen
Zent Bamberg. Die Candesherrlichkeit ist den Herzögen von
Bayern als Nacherben der Sulzbacher Grafen zugewachsen.
Ein Menschenalter später ist es König Karl IV. der Erwer—
ber des oberpfälzischen ‚„Aeuböhmen“, dem Bischof und Ka—
pitel 1359 (April 26) in dieser Gegend das Candgericht „von
wegen der Grafschaft und des lantgerichts zu Sulzbach“ zu
gestehen.““) — Doeberlte) glaubte die Grundlage dieser spä-
teren Grafschaft Sulzbach „in dem Bamberger Immunitäts-
gericht zwischen Regnitz im W. Pegnitz im S. und Dils im
O.“ erblichen und dieses Immunitätsgericht „den comitati-
bus der Bamberger Königsurkunden von 1034 Epril und
1039 Juli 10 und den nichtfränkischen Grafschaften der Ur—
kunde von 10608 August 12 zuzählen“ zu sollen. Diese Auf-
fassung wird sich nicht aufrecht erhalten lassen. Die jüngeren
„Grafschaften“ Sulzbach, Hirschberg usw. sind ohne allen
Zweifel Ausschnitte, Teilbezirke mit vollen gräfichen Rechts-
befugnissen, die durch Zerstückelung der großen Markgraf-
schaft auf dem VNordgau nach dem Sturze Heinrichs von
Schweinfurt entstanden, ehe noch Bamberg in dieser Gegend
Besitz und Immunität erhielt. Es ist der gleiche Dorgang,
wie wir ihn im 11. Jahrhundert auch im Dolkfeld und Grab
feld beobachten können, nur daß dort an Stelle der vom Uö-
nig beliehenen Grafen größtenteils die Bistümer Würzburg
und Bamberg in den Besitz der „Teilgrafschaften“ oder Zen—
ten einrückten.

Wir haben mit diesen Darlegungen die Doraussetzungen ge-
wonnen, um uns nunmehr dem Verhältnis von Grafschaft
und Hochvogtei und der Untersuchung des tatsächlichen Kechts-
inhaltes der Dogtei zuwenden zu können.

 c«) GrafschaftundDogtei.
Es hat trotz der Einwände Seeligers““) lange als herr-

schende Cehrmemung der Verfassungsgeschichte gegolten, daß
spütestens seit den Ottonischen Privilegien dem Kirchenvogt
üher die freien und unfreien Hintersassen der geistlichen Grund—

157) M. Doeberl, Die Landgrafschaft der Leuchtenberger, Mün—
chen 1893, Anhang no 12.

7 Nordgau S. 18 (Anm. 48).1809 Grundherrschaft S. 162 f.



211

herrschaften die gleichen Amtsrechte, vor allem die Blut
gerichtsbarkeit, zustand wie dem Grafen über die freien In—
sassen seines Amtssprengels, der Dogt also zum Träger der
vollen Grafenrechte im Immunitätsgebiet wurde.“e) Man
erklärte sich diese Derhältnisse dadurch, daß ja den geistlichen
herren nach kanonischem KRecht die persönliche Handhabung
der Blutgerichtsbarkeit untersagt war, und sie daher unter
den Jormen des LCehenrechts ihre Dögte mit der Ausübung
innerhalb des Immunitätsgebietes beauftragten. Aus dem
gleichen Grunde wurden ja auch die vom König, sei es im
Ganzen oder in Teilen an die geistliche Hand übertragenen
Grafschaften an mächtige Caienherrn der Nachbarschaft wei-
terverliehen oder, wofür sich seit dem 1)9. Jahrhundert mehr-
fach Beispiele fnden, ebenfalls dem Kirchenvogt, bald auch
schon, wo die Derhältnisse es zuließen, bischöfichen Beamten
übertragen.“) Der Empfang der Bannleihe, der Befugnis
zur Ausübung dieser Kechte, aus der hand des Königs durch
die Träger der Gewalt, bildete im 13. Jahrhundert nur noch
ein lockeres Bindemittel zwischen den mit weitgehenden öf—
fentlichen Hhoheitsrechten ausgestatteten geistlichen Fürsten-
tümern und der Krone, das Bonifaz VIII. mit der Bulle
Unam sanctam zerschnitt.“)

Wenn nun, woran nicht zu zweifeln ist, die Möglichkeit be
stand, daß den Kirchenvögten neben ihren Amtsbefugnissen
auf den Immunitätsgütern gleichzeitig auch die gräfichen
Rechte in größerem oder kleinerem Umkreis, sei es durch
Belehnung von seiten ihres geistlichen Herrn, sei es — wie
im Nordgau — aus der unmittelbaren Hhand des Königs zu
stand, so trat jene Czemptionswirkung der Immunität prak-
tisch gar nicht in Erscheinung und es wird in jedem einzelnen
Falle zu prüfen sein, aus welcher Quelle diesen Dogt-Grafen
ihre Hoch. und Blutgerichtsbarkeit tatsächlich zufoß. Diese

—8 tengel, Grundherrschaft S. 319, — G. v. Below, Der Staatdes MA., —D 1914 G. 254 — R. Schröder, RG. 18 G. 616 —
Meister VG. S. 127 — S. Rietschel, Markt und Stadt
S 158 nennt die Immunitätsvogtei „grundherrliche Grafschaft“.

161) Aber die besonders lehrreichen Verhaältnisse im Höchstift Würz-
burg vgl. Schmidt, Herzogtum S. 14, am Niederrhein Aubein Lan—
— S. 318 — ferner Urk. Heinrichs I1 für Cambrai 1007 Okt. 22
Schenkung des comitatus Chameracensis: precipientes igitur, ut...
episcopus suique snccessores liberam dehine habeant potestatom
pundem (eo)mitatum., tenendi, comitem eligendi, pannos habendi
seu quicquid sibi libe(at) modis ompibus Gnde) faciendi DEII no

142 vgl. auch dangg I. Drossostziehenpnen an Paderborn nach demIre des bisher (königlichen Lehen.) Grafen DERII no 344, 489, 440,
162) v. Zallinger, Mgö6 3 S. 560 u. 10 S. 242.
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Uachprüfung ist um so unerläßlicher, als die neueren Unter-
suchungen von Glitschie?) und Aubin'““) auf Grund landschaft-
lich umschriebenen Quellenmateriols und die Klarlegung des
Problems in allgemeiner Zassung durch H. Hirsch') erwiesen
haben, daß sich jene Cehrmeinung von der grafengleichen
Stellung des Dogtes im Immunitätsgebiet eine erhebliche
Einschräänkung gefallen lassen muß. Die Frage nach dem
Wesen der Pogtgerichtsbarkeit hat sich, wie Hirsch betont,
mehr und mehr aus dem wissenschaftlichen Streit über das
Derhältnis von Grundherrschaft und Immunität abgelöst, der
jahrelang Seeliger und seine Gegner'““) in Atem hielt.

Es ist ohne weiteres klar, daß Immunitätsbezirke in der
hand eines Dogtes, der nicht zugleich auf irgend welchem
Wege die Grafenrechte in jener Grafschaft oder Zent besaß,
aus der diese Immunitätsgüter einen Uusschnitt bildeten,
späterhin in nachrichtenreicherer Zeit als Hoch- und Blut-
gerichtssprengel in Erscheinung treten müßten, wenn hier
dem hogt kräft seines Amtes die Blutgerichtsbarkeit zustand.
Jahrhundertelang geübte Kechte haften erfahrungsgemäß
zäühe am Grund und Boden. Andererseits könnte man er—
warten, daß die Cxemptionswirkung der Immunität, wenn
sie dem Dogte eine grafengleiche Stellung vermittelte, eigene
von der Zent unabhängige und neben ihr bestehende Hoch—
gerichte mit mehr oder weniger geschlossenen Bannbezirken
ausbildete, an die sich dann, wie Stengel'““) gegen Seeliger
geltend machte, „vornehmlich die Candeshoheit knüpfte.“

Um die Verhältnisse, wie sie tatsächlich lagen, nachzuprü-
fen, stehen vor allem die 1189 an das Hochstift verpfändeten
und kurz darauf heimgefallenen Abenberger Lehenvogteien,

3. Slist sch, Vogtgerichtsbarkeit (1012).* 83 u6 —8 Abgeen —3 )iss) 5. Sir sch, Hohe Gerichtsbarteit (1922), auch — Klosterimmu·nität 1013 S. 66 f. DA. Pifchek, Die Vogteigerichtsbarkeit süddeut
scher Klöster, Tübinger Difs. Stuttgart 1907 hatte die ältere Lehre, die
er noch betont (S. 9 f.), dahin varniert, daß er dem Vogt die Ausübung
eines Teils der Sühnegerichtsbarkeit lüber Sieb und Frevel) im Nieder-
zericht zuschrieb (S. 5f.)—GegenihnHirsch,Klosterimmunität,S.70f.
ind H. Gerichtsbarkeit S. 168 f— Daß „nicht alle Immunitäten diele Er
weiterung (zur hohen erfahren Haben), sondern ... von
den Grafschaftsgerichten abhängig (verblieben)“ —* auch O. Stolz,Serichte Deutfchtirols (1918) G. 117 f. an reichhaltigem Material ge—
zeigt, anglog guch Wesimänn, Gierkes Untersuch. 118 (1913) G. 7 f.
für die Rheinlande.

ies) G. Seeliger, Grundherrschaft — Seine weiteren
Außerungen zu dieger Frage sowie die Literatur der Entgegnungen, namentlich von v. elvo. Dopsch, Stengel, Rietschel, und
Stu ßi siehe beiv. Below, Hist. Ztschr. 8, Folge III S. 345 und beiGröll, Freiungsrecht S. 157.

107) Grundherrschaft S. 321.
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sodann noch einige weitere Nachrichten über Bamberger Pog-
teien zur Derfügung. 1189 sahen wir genannt: die Marktvogtei
in der Stadt Bamberg, die Vogtei Hallstadt mit Geisfeld, die
Dogteien Kronach, (Markt-) Graitz, Banz, Theres, Koßstall
und Kote. HAußerdem besaßen die Abenberger nachweislich
die Dogtei über das Hhofgut Mupperg des Klosters Banz.'ss)
Als Dogtei wird 1288 auch das z. T. in bischöfichem, z. T. in
domstiftischem Besitz befndliche Döringstadt genannt.“) Die
Dogtei über die „hßofmark Zürth“ besitzen bis 1303 die Burg-
grafen von Nürnberg, sehr wahrscheinlich aus dem Abenber—
ger Erbe, als bischöfiches Cehen.“)

Es ist nun von vornherein festzustellen, daß weder Koßstall
noch Mupperg nach dem Lehenheimfall der PVogteien als
eigene Hochgerichte in Erscheinung treten. Roßstall, wo
der bischöfiche Besiz Ende des 13. Jahrhunderts durch Der-
pfändung und Schenkung endgültig an die Burggrafen von
Aürnberg überging,“) erhielt erst durch die Bewilligung Kai-—
ser Cudwigs IV. für Burggraf Friedrich IV. im Jahre 1328
(EApril 22) ein eigenes Halsgericht.“?) Ebensowenig ist aus
der Dogtei über das Klosterhofgut Mupperg nördlich von
Toburg Hoch- und Blutgerichtsbarkeit erwachsen. Das läßt
der Dertrag von 15608 (Sept. 6)“*) zwischen dem Herzog von
SachsenCoburg und den Bischöfen von Bamberg und Würz—
burg über die „landesfürstliche Bothmäßigkeit“ über das
Kloster Banz und seine Besitzungen noch deutlich erkennen.
Während die „Jurisdiktion und Gericht über Hals und Hhand
im Closter und andern des Closters Gütern dem Bischofe zu
Bambergk als vor alters bleiben ...“ soll, wird ausdrück-
lich erklärt, daß „etzliche Güter zum Closter gehörig, in der
Coburglichen Pfeg gelegen“ (worunter hauptsächlich das Hof-
gut Mupperg verstanden ist) „und vor alters mit hals—
gericht, Steuer und Folge und andere Gerechtigkeit in das

68 Ssterreicher, Banz no 25.
1689) advocatia Durengensthat war verpfändet, Ssterreicher,

Denkwürdigkeiten 2 St. S. 85.
t?o) Mzoll. VI no 450.
121) 1281 Deʒ. 18 M2zoll. II no 250 — 1287 Dez. 18, ebda. no 316 —vgl. auch — des Amtes Cadolzburg 1414 MBoic. 47 NF. 1 S. 666.
172) MZzoll. II no 652 concedimus. . faciendi civitatem munitam

in Rostal... ibidemque iudicium habendi et perpetue tenendi judi-
cemque ponendi, qdui super singulis et universis casibus et excessibus
... respectum saltem ad seculare iudicium habentibus corpus, muti-
latiorem membrorum bona sive res attingentibus iudicandi plenariam

nabegh hon aben Schul Cob sche Land h p WaJ. A. v. ultes, Coburgische Landesgesch, Coburg 1814,Urt. EGux. o a
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(nicht Bambergische) Amt Coburg gehörig gewesen“, wobei
es zu verbleiben habe. Mupperg war somit trotz der Aben-
bergischen Dogtei hinsichtlich der Grafengerechtsame an die
benachbarte Zent Coburg zuständig. — Euch die Hofmark
Fürth besaß kein eigenes Halsgericht, als deren Dogtei
Burggraf Conrad von Nürnberg 1303 dem Domkapitel auf
Sterbfall“) abtrat. Der spätere langjährige Streit zwi—
schen dem Hochstift und dem Markgrafen von Brandenburg
über die Landeshoheit über Fürth dreht sich vielmehr um die
Frage, ob hinsichtlich Hochgericht und Steuer das Bamber-
gische Amt Hherzogenaurach oder das markgräfiche Cand-
gericht zuständig sein soll.““) — Die Oertlichkeit, auf welche
die advocatia Roté zu beziehen ist, läßt sich mit voller
Sicherheit zwar nicht ermitteln. Wie schon betont, kommt
aber am ehesten hiefür das Bambergische Keuth bei FJorch-
heim in Betracht, das 1348 als eines der hochstiftischen ümter
erscheint.?e) Die advocatia Rote wäre sodann auf den
Bamberger Besitz zu beziehen, der nach den Schenkungen von
1007 und 1002 mit dem Königsgute Jorchheim an das Hoch-
stift gelangte. Sitz eines Hochgerichts ist jedoch Ort oder
castrum Reut im Mittelalter niemals gewesen, die Teilung
der Zent Forchheim, deren Rechtswirkung sich auch auf den
Stadtbezirk von Jorchheim erstreckte,““) in eine „obere“ zu
Keuth und eine „untere“ zu FJorchheim tritt erst im 17. Jahr-
hundert als eine späte landesherrliche Perwaltungsmaßnahme
auf.e)

Diesen vier Fällen, in denen sich aus der Hochvogtei kein
Hochgericht entwickelte, stehen nun drei andere gegenüber,
in denen der als Gegenstand der Dogtei bezeichnete Ort gleich—
zeitig auch als öfentliche Gerichtsstätte, als Mittelpunkt einer
Zent zu belegen ist: Bamberg, Marktagraitz und Döringstadt.

3 Febr. 2, Mzoll. IIJ po 450, Loos horn II S. 886, — vgl.auch 1314 MZolI. II no 505.
175) Vgl. hiezu (J. N. Lor bex von Störchen), Die .. Lan

des-Hoheit des Kais. Biß und —— Bamberg über den Markt
Flecken und das gesamte Amt Für „Bamberg 1774.i70) Höfer, Rechtsbuch S. 176 f.

729 SStA. Reufelek 1895 („Gerichtsbuch des Centampts Vorcheim
und Reuth“) fol. 14v 15, 34, 54, 181 f. 188 (1654 Regierungsverfügung,
daß „das Stadtgericht sich bei Centfällen in der Stadt der Eingrife ent
halten soll“). Ich halte die Aufassung M. Scherers, Ein Vernge zurRG. Forchheims, Erlanger Dissertation, Forchheim 1924 6. 10 nicht für
richtig, daß der Bischof, der Stadt „die Venn der hohen Gerichtsbarkeit entzogen“ habe. Die Bamberger Territorialstädte haben ihr Stadt
gericht nirgends zum dogericht eene Der Beleg für Forchheim von
1444 kann nur eine vorübergehende Anmaßung bedeüten.

178) Vgl. Exkurs II, Forchheim.
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Ebenfalls als Zent anzusprechen ist der große „Fraischbezirk“
Kronach, — zu betrachten bleibt ferner der Halsgericht-
sprengel von Banz.

Für unsere Frage steht Bamberg an Bedeutung voran.
Wir haben gesehen,““) daß sich die Zent Bamberg —neben der
Zent Zeil — mit großer Wahrscheinlichkeit unter jenem co-
mitatus Volcfelt verbirgt, den schon die Königsurkunde von
1068 dem Hochstift bestätigte. Es mußte für die Bischöfe von
Bamberg von größter Bedeutung sein, vor allem die Ver—
fügungsgewalt über die Grafengerichtsbarkeit im nächsten
Umkreis des Bischofssitzes und der ihm unmittelbar benach-
harten Immunitätsgüter in die Hand zu bekommen.

Worin bestanden diese bischöfichen Besitzungen in und um
Bamberg im 11. und 12. Jahrhundert? Kaiser Heinrich II.
hatte 1007 universum sui iuris predium in pago Vole-
kelt an Bamberg geschenkt. Dieses gesamte Herrschaftsgut
war nichts anders als jener Besitz, den 973 sein Dater, Herzog
heinrich der Zänker von Bayern, von Otto II. erhalten hatte
und der vor der Bistumsgründung ein bevorzugter Wohn—
sitz des nachmaligen Königs gewesen war. Er umfaßte also,
wie schon oben betonts) quoddam nostri iuris praedium,
civitatem videlicet Papinberg nominatam et nendilin Uraha
(Stegaurach) mit allem Zubehör an Grundhörigen, Baulich-
keiten, Kirchen, Bau- und Nutzland usw. samt Zinseinkünften.
Dieser Besitz stellt sich aus dem Wortlaut der Schenkungen deut-
lich als eine Grundherrschaft dar, die sich ursprünglich um die
Burg'e) Babenberg als Mittelpunkt gruppierte, aber zweifel-

i20. Oben S. 203.
180) Seite 82.3 So und nicht als „Stadt“ (wie DEII no 44, drg est) muß

die Bezeichnung civitas hier gefaßt werden. Stadt im Re esec war
vearn 973 n noch nicht. Die Entstehung der Stadt aus den
W en Bezeichnungen gastrenm, civitas, urbs abzuleiten (Zusam-men deent der bei Ament, Wo lag das älteste —Bbg. Bl. J. Ihg. 1924 Nr. 3), verspricht wenig Erfolg. Der schwankende
Sprachgebrauch dei Chronisten und Urkundenschreibern im 10. u. 11. Ihdt.
— bekannt; vgl. S. Riets,ch el, Markt und Stadt in ihrem rechtlichenerhältnis, Leipzig 1807 — der s., Burggrafentum und hohe Gerichtsbar—
keit S. 320 (Anm 1) — W. Gerlach, Die Entstehungszeit der Stadt
befestigungen in Deutschland, Leipz. Diss. 1913 S. 16 — A. Meister,
DVG. S. 149. — Verwendet der Sprachgebrauch des Hochmittelalters den
Ausdruck eivitas mit Vorliebe für die Bischofssize in den alten Römer
tädten, davon ausgehend für die Bischofssitze überhaupt, so bezeichnet er
ebensowohl auch lokale Befestigungen, denen kein Stadtbegrif im Rechts—
sinne anhaftete. Die angebliche Bedeutung von urbs — Stadt hat G.
Göpfert: Die Anfänge der Stadt Bamberg 77. BBug. S. 16 irre
geleitet; das urbis ostium von 1020 (Jaf fs,MBamb. S. 493 ep. 6,
Looshorn 1 6. 249. J. Gutenäcker,. Zwei Schreiben an K.
Heinrich II. von dem Diakon Bebo .. 25. BB. GS. 149 f.) ist fraglos
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los keinen geschlossenen Kompler bildete. Der Streugut—
charakter des praedium Babenberg, zwischen und neben des—
sen Zubehörgütern auch nicht-grundherrliche Siedelungen la—
gen, wird allein schon durch die Existenz der Zentgerichtsstätte
zu Bamberg bewiesen. Sie lag nach örtlicher Ueberlieferung
auf der höchsten Höhe des Kaulbergs, der Galgen stand am
hang gegen Debring.““?) Das Zentgericht hieß daher später-
hin auch das „Gericht vor der Stadt.“s) Der Zentbezirk grif
rings um Bamberg auf das fache Land hinaus, weshalb
das Gericht auch „vndter fromen Burgern und vnnter frumen
landtleutten“:s) dingte, d. h. seine Schöfen mußten noch im
4. Jahrhundert aus Bürgern und Bauern zusammengesetzt
sein. Es gab also hier auch Siedelungen freier Leute, die
nicht in die bischöfiche Grundherrschaft und Immunität ge—
hörten. So bildete, ebenso wie das am rechten Ufer der Reg—
nitz gelegene Theuerstadt,“*) noch 142) der Zinkenwörth eine
eigene, nicht zur Stadt Bamberg gehörige dörfiche Ge—
meinde.“s) Aber auch die noch nicht erweiterte ältere Stadt-
siedelung war, wie aus den Guellen des 14. Jahrhunderts er
sichtlich wird, hinsichtlich der schweren Fälle an das Zent—
gericht Bamberg zuständig.““) Wie die engeren Immuni—
täten der Bamberger Stifter und des Klosters Michelsberg
lieferte auch das Stadtgericht die der Blutgerichtsbarkeit ver
fallenen Derbrecher nach vorhergehender Untersuchung an das

nicht das „Stadttor (St. Martinstor)“, sondern das Tor der Domburg
(so neuestens auch Neukam, 78 BBuJg. S. 271). Vgl. zum Sprach-
gebrauch: 1023 urbs Eberaha (heute Burgebrach) DAII nô 486, 1096
ürbs chuonstat Dee Burgkunstadt), Ssterreicher, Denkwürdigk.4. St. S. 18, analog: 1000 castellum Berenheim (heute Burgbernheim)
DOII no 358.

i82 Göpfert, Bamberg S. 8.
185) H. Zöpf, Das alte Bamberger Recht als Quelle der Carolina,

Heidelberg 1839, Stadtrecht von 1364 8 137 „vnd wie man von der zente
scheidet, ae schol das gerithe vor der stat ein ende nemen“ 6 138:
In feierlichem Geleite muß der Schultheiß „den elager vnd dy eien
—5 ... hin auz vnztz bitz an dy richstat vnd wider her ein biz ine herberg“.

284) Zöpf, Anh. IIB Zentgerichtsordnung 88 (S. 133). Die
Schöfen am Stadtgericht mußten dagegen alle Bürger sein, ebda. Stadt
recht d 1 — Das Bamberger Zentgericht ist mit dem Würzburger Brücken-
gericht zu vergleichen, das auch —8 war, nur daß das Bambergereine Überordnung über anderé Zentgerichte erlangte, E. Mayer, Her—zogtum S. 208 g

) Heute zu Bamberg, vgl. Neukam S. 277 f., 286.
 6) Mit eigenen —2 — und eigenem Gemeindebesitz, Urk. Bisch.

ee bei Schubertih, Nachträge g Hist. Versuch uber die ...taats u. Gerichtsverf. des Hochstifts Bamberg, Erlangen 1792 S. 19
u. Beil. no 2 S. 83. — Über die irrigen Angaben Göpferts, Bamberg
S. 8 zur Ausdehnung der Zent siehe Exk. II.

187) Zöpf, S. 227 — Neukam, S. 324.
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Zentgericht aus, wie die geistlichen Gerichte der engeren Im-
munitäten war auch das Stadtgericht zunächst Niedergericht,
wußte sich jedoch auch die Sühnegerichtsbarkeit über „wunden
und leme“, Fälle, die sonst dem Hochgericht vorbehalten waren.
anzueignen.““s) Entstanden ist das Stadtgericht wie ander-
wärts aus der Marktgerichtsbarkeit,““) diese oblag dem Hoch—
stiftsvogt, die advocatia fori in civitate steht unter den 1189
berpfändeten Abenberger Dogteien voran. Allerdings übte
er sie nicht in eigener Person, sondern durch seinen Schult-
heißen aus. Dessen Ernennung nahm aber schon frühzeitig
der Bischof selbst in die Hand: seit dem Anfang des 12. Jahr-
hunderts fnden sich regelmäßig bischöfiche Ministerialen, die
zugleich Stadtbürger sein Konnten, mit diesem Amt betraut.“)
Der Bischof als Nachfolger des Dogtes wird zum unmittel-
baren Stadtherrn. Zum Blutgericht hat sich aber auch hier
das neben der Zent bestehende Dogteigericht nicht entwickelt.
Es heißt den Begrif der Zent vollkommen mißverstehen, wenn
man sie, wie Neukam'“t) mit der advocatia fori gleichsetzt und
daraus dann auf die Blutgerichtsbarkeit des Pogtes schließt.

Uach der herrschenden Anschauung hat erst Bischof Otto J.
den Markt zu Bamberg zu EAnfang des 12. Jahrhunderts aus
der Hhand des Königs erworben. Kietschel unterscheidet des—
halb Bamberg als ursprünglich königliche Marktansiedlung
don anderen Bischofsstädten.“?) Die Nachricht über die Er—
werbung des Marktes zu Bamberg durch Bischof Otto J.
stammt allerdings schon aus der bald nach Bischof Ottos Tode
entstandenen Relatio.“') Allein sie sagt nichts von einer
Erwerbung aus Königshand, zudem war Bamberg seit der

iss) 30 pf, S. 110, Stadtrecht d 174: „ez schol auch kein purger deqnymant, der in der stat sitzt vnd wonet, ez sy reich oder arm, weder vm
leme noch umb wunten au dy zente geweist werden, dyweil man in in dem
Stadt) gerithe gephenden mag oder in mit dem gerihte auf gehalten
vnd bekumern mag, dar inne ez ze elag komt“.en age Markt u. Stadt S. 107 — Neukam, S. 323,
drückt das nicht deutlich aus, wenn er guch von der Zuständigkeit des
Stadtrichters für die und (S. 324) des Stadtgerichts für die
Kauf und Verkaufsverträge spricht.

190 Eine, Liste der Schultheißen seit 1124 bei Schuberth. Nach—
—D———

33 S. 324 f.
182) Rietschel, Markt und Stadt S. 107 — d er s., Burggrafen

zmt S. 105 ebenso Hausck, Territorien S. 6567 und neuerdings Reukam,
Immunitäten S. 272 f.

292) 0. 8788 XV SG. 1164 unter den Erwerbungen Bisch. Ottos J.;
forum Babenbers cum areéis ex utraque parte fuminis. „Parktftande“
wie Göpfert, Bamberg S. 23 will, sind diese „Hofstätten“ (arege)
scher nicht. — Vgl. die Iwese de areis totius civitatis in Goslarei E. Feine, Der Goslarische Rat bis zum Jahre 1400, Gierkes Unter—
suchungen 120, 1913 S. 7.
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Schenkung von 973 an Heinrich den Zänker nur 5 Jahre
(1007- 1007) und zwar als Privatgut in königlichem Besitz
und die Zurückbehaltung des Marktes würde auch dem Wort-
laut der Schenkung von 1007,„Uuni ver s u m praedium in
pago Volcfelt“ widersprechen. Daß sich aber hier, ausgerech
net auf der Regnitzinsel, neben dem Elt-Babenberger und
dann dem herzoglich-bayerischen Besitz noch königlicher Grund
und Boden erhalten hätte, um für eine königliche Marktan—
siedelung zu dienen, ist doch eine sehr gequälte Erklärung. Mit
weit höherer Wahrscheinlichkeit wird man die Gründung des
Marktes unter der herzoglichen Burg auf Hheinrich den Zänker
von Bayern oder seinen Sohn, den nachmaligen König, zurück-
führen dürfen, dessen Vorliebe für Bamberg der Chronist zu
rühmen weiß. Heinrich II. aber hat seiner Cieblingsgründung
den Markt sicherlich ebenso wenig vorenthalten, wie er dies
seiner bevorzugten Pfalz Goslar gegenüber getan hat.!“)

Dann aber fehlt es keineswegs, wie Ueukam (S. 273) meint,
an deutlichen Hinweisen, daß sich der Markt schon in der ersten
Zeit des Bistums in bischöficher Hhand befand. Zunächst hat
nachweislich schon Bischof Eberhard J. die bekanntlich mit dem
Marktrecht in engster Derbindung stehende Münzgerechtigkeit
ausgeübt,“) die Münze befand sich auch in Bamberg, wie in
Goslar und anderwärts, wohl von jeher unmittelbar am
Markt,“s) dann aber ist bereits in der Gesamtbestätigung
der Bamberger Gerechtsame von 1034 (Epril 21) von den
koris und mercatis der Bamberger Kirche die Rede, also bee—
vor noch das Hochstift seine uns sonst bekannten Märkte zu
Emberg, Hersbruck, Dillach und Fürth erhielt.““) Wir dür—
fen also mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß sich in der
Schenkung des universum praedium von 1007 auch schon der
Markt zu Bamberg befand und daß die 1002 genannten mer-
catores Babenbergenses“) bischöfiche Kaufeute waren.
Die Nachricht in der Relatio aber ist entweder darauf zu be—
ziehen, daß erstmals Otto J. die Besetzung des Schultheißen-
gerichts in der Marktsiedelung Bamberg selbst in die Hand
nahmie) oder auf eine Derlegung des Marktes in die Insel-
tadt.

* — Feine, Goslar S. 6.180) Oben S. 84.
106) Uber den engen Zusammenhang von Münze und Markt auch

Feine, Goslar S. 6 u. 8.
1097) Oben S. 113 f.
1808) Stumpf no 2609.
1009) Daß „erst“ seit 1124 Bewohner des Marktes als bisqürugeZeugen erscheinen, ist auch keineswegs merkwürdig“ (Neukam S. 273). Es
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Da neben der Marktgerechtigkeit vor allem die Ausbildung
eines eigenen Gerichtsbezirks maßgebend für den Stadtbegrif
im Rechtssinne ist,“) das Stadtgericht in Bamberg sich aber
aus der advocatia fori in civitate entwickelte, so darf man
auch die Anfänge der „Stadt“ Bamberg mit vollem Kecht
in die erste Zeit des Bistums verlegen. Die Ummauerung, die
keine Doraussetzung für den rechtlichen Charakter einer Sie-
delung als Stadt bildet,““) ließ allerdings noch Jahrhunderte
auf sich warten, erst die Wirren des Immunitätenstreites und
die Hussitennot ließen die ersten eigentlichen Stadtmauern ent
stehen,““?) die zugleich auch eine beträchtliche Erweiterung der
Stadt mit sich brachten. Gleichwohl besaß schon der ältere
Stadtkern zwischen den zwei Regnitzarmen eine gewisse Be—
festigung, Wall und Graben und einzelne Wachttürme,““) die
sich, wie schon Göpfert richtig bemerkt hat,““) noch aus dem
Zweidlerschen Stadtplan von 1602 ermitteln läßt.?*) Hat
aber der Markt zu Bamberg mit den schon 973 erwähnten

ist im Gegenteil ein sehr frühes Zeugnis für die Beteiligung der Bürger
am Heugendienst.

nr Vester VG. S. 1489.
205 Gerlach, eeesngen S. 16.
029 Noch 1894 Jan. 28. erklärt Bisch. Lamprecht, ö „dy stat einofen und uñnbevestent dink“ sei, Chro ugst, Immunitätenstreit Urk. an

ao 2 S. 175 — Zetrti gun gener suche der Bürger unterband “ Arno
4291, do e Rechtsbuch S. 22 — Erst K. eegrene bewilligte 1431,April 28 den Bürgern „daß sy die egenante stat B. mit einer oder mer
mawern umbziehen und die mit tuernen, greben und anderer sterkung ...
befesten sollen“ Ehroust S. 35 u. XLVII. vgl. Göpfert, Bamberg
S. 16 (irrig 1430)

202) 12591: türres.. portae eivitatis (in der Stadtumwallung
oder der Burgmauer?) Hbfer S. 22 — 1852.. 63 de domo Oun-
radi deécani (von St. Jakob) nostri in fossato sito Schweitzzeer 1I1.
BB. S. 6 — 18345 Febr. 28 „badstube und hosstat zu Teuerstat zenechst an
dem —— gegen den siechen“ M. 122 (Gieser Bergseit kann mitder Stadtbefestigung nicht in Verbindung gestanden haben) — Eine
——— 8 der einschlägigen Nachrichten jetzt bei Neukam S.

sc. Vambera S. 16 f. — Nur deg man sie nicht als „Mauer“ be
vahet und als fränkische curtis aufassen r 53), denn &amp; istrühestens im 12. Ihdt. entstanden (Kietgschel, Burggrafenamt S. 324
f.) Daß die Kirche von St. Martin außerhalb dieser Befestigung lag
st durchaus kein „Rätsel“ — S. 19), sondern erklärt 5 aus
der späten Anlage der Befestigung, die sich auf das Nötigste, die Markt-
icherung beschräükte. (Die t y pische Läge der Kapellen außerhalb derMauern der spätmittelalterlichen Burgen, e noch wenig Beachtung ge
unden). Wäre Göpferts Begründung richtig- daß die Hufe, auf der
St Martin als (angebliche!) Slavenkirche erbaut sein soll, „eben gar nicht
in einer Siedlung, sondern nur daneben liegen“ konnte, dann müßten ja alle
Slavenkirchen außerhalb der zugehörigen Siedlung lirgen was sich wohlkaum beweisen laßt.— Auch in Erlangen lag die älteste Martinskirche
außerhalb der Pefgtigung Stein, Erlangen S. 10 f.208) Vgl. die Nebenstizze zur beil. Karte, Neutkam wurde hiefür
noch nicht benützt.
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„Kirchen“ schon im 10. Jahrhundert bestanden, so mag eine
dörfiche Talsiedelung, vielleicht als Zubehör des benachbarten
Königsguts Hallstadt, wohl auch schon vor dem gräfichen
castrum von 902 bestanden haben, wie ja auch das Dorhan-
densein einer Martinskirche mit hoher Wahrscheinlichkeit in
die fränkische Zeit zurückweist.““e)

Was sich aus der absichtlich etwas eingehenderen Betrach—
tung der Derhältnisse in Bamberg ergab, daß die Dogtei neben
dem Zentgericht kein eigenes Hoch- und Blutgericht ausbildete,
zeigt sich auch bei den Dogteien (NMarkt-) Graitz, Döringstadt
und Kronach Marktgrauitz kam nachweislich, Döring-
stadt sehr wahrscheinlich aus dem Erbe der Markgrafen von
Schweinfurt bald nach 1071 an das Hochstift.?“) Beide sind
Mittelpunkte gleichnamiger Zenten,““s) die jedoch, nördlich
bezw. westlich des Maines gelegen, nicht mehr zur Grafschaft
im Radenzgau, sondern zu jener des Grabfeldes gehören. Die
Erwerbung dieser Zenten durch das Hochstift Bamberg läßt
sich schlechterdings nur dadurch erklären, daß die Derbindung
von Zent- und Grundherrschaft hier schon unter den Schwein-
furtern so weit gediehen war, daß mit dem Besitz auch das Zent
gericht unangefochten an die Erben übergehen konnte. — Wie
in dieser Hinsicht die Derhältnisse in Kronach lagen, das
Bischof Otto J. 1122 mit der dazugehörigen Grundherrschaft
als ursprünglichen Bestandteil der Schweinfurter Erbschaft von
Kaiser Heinrich V. erhielt,“?) ist nicht ganz durchsichtig. Der
große Fraischbezirk Kronach, wie schon oben betont, allem
Anschein nach ebenfalls eine ehemalige Zent, lag innerhalb
der Grafschaft des Radenzgaues und es ist daher anzunehmen,
daß hier die von Bamberg belehnten Radenzgaugrafen die
Grafenrechte ausübten.

Eigenartig lagen die Derhältnisse in dem ehemals zum Grab—
feld gehörigen Halsgerichtssprengel von Banz. Hier ist die
Coslösung eines der Zent ebenbürtigen Bannbezirkes un-
zweifelhaft auf die Schweinfurter Markgrafen als die Besitzer

„06) Das ist aber auch alles, was sich allenfalls wahrscheinlich machen
läßt; der auf den unglücklichen Theorien Rübels beruhende Versuch
Böpferts die Talsiedlung als eine mit „Mauern“ 9 und Wassergräben befestigte Anlage der Franken anzusprechen (S. 18), hat kei—
Rerlei positive Grundlagen. Daß in und um Bamberg altes besiedeltes
Kulturland vorliegt, haben Depotfunde (Ament Bbg. Bl. 1924 Nr. 8
S. 12) erwiesen.202) Oben S. 133.

208) Vachweise im Exkurs II.
200) Oben S. 122 u. 162.
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von Banz und des dazugehörigen dominicatus zurückzufüh—
ren. Den HRAusdruck dominicatus (Herrschaft) enthält erst die
gefälschte Gründungsurkunde aus der Mitte des 12. Jahrhun-
derts.“!) Er ist das 1. Beispiel für die später häufg gebrauchte
Gleichung „Herrschaft oder Zent (Halsgericht)“ und deutet den
zu Banz gehörigen Hochgerichtssprengel an. Die Gerichtsstätte
zu Banz hat sich, eine typische Erscheinung, auch weiterhin er
halten, wiewohl als Kichter hier nachmals der Zentvogt der
benachbarten Radenzgauzent Lichtenfels auftritt. Ein bisher
unbekanntes, sehr lehrreiches Gerichtsweistum von CLichten-
fels aus dem Jahre 131521) gibt hierüber HAufschluß: In den
Fällen der hohen Rügen („mit deuber oder an notzunft oder
an manslaht“), also der Blutgerichtsbarkeit, richtet der Rich—
ter von Lichtenfels innerhalb der Ringmauer nur „über des
sculdegen gut“, außerhalb aber über die „tat“‘. Die engere
Immunität des Klosters ist also auf die Ringmauern be—
schränkt, sie steht auch hier in Beziehung zum Grafengericht.“)
Noch der schon erwähnte Dertrag von 1568, der die Ansprüche
des Herzogs von Sachsen-Coburg auf die Erbschutzvogtei über
Banz gegen eine Leibrente endgültig beseitigte, hat die bi—
schöfiche „Jurisdiktion und Gericht über Halß und Hhand im
Closter und andern des Closters Gütern .. als vor alters“
bestätigt.

Eine Sonderstellung unter den Abenberger Lehenvogteien
nimmt hallstadt ein. Dort hat sich tatsächlich gegenüber
der Zent ein eigener, wiewohl in unzusammenhängende Teile
zerfallender Bannbezirk mit eigenem hHochgericht ausgebildet.“!)

210) Ssterreicher, Banz no 5, Hirsch, Gründungsurkunden,
Sigle J1.

Vgl. die Anlage.
2129 Später stand dem Abt nur noch das Auslieferungsrecht an das

Zentamt Lichtenfels zu „an einem außer dem Kl. stehenden dentsan wozhemals das Banzische hohe Gericht stand“ J. B. Roppelt, Hist ...
Beschreibung des .. Fürstent. Bamberg, Nürnberg 1801 6. 201.

213) Vgl. oben S. 4 f. und beil. Kaärte. — 1812 Juli 24, Halstat: Bisch.
Wulfng beurk., daß „vor uns im Gerichte, das wir selber zu Halstat
sazzen“ erschienen ist usp. BStA. (nach frol. Mitt. des H. Geistl. Rats
Wachter delttadt —Urbar B 1848 (Söfer, Rechtsbuch S. 42) erwähntdas „dieplehen“ in H: huius ofcium est çaptos et malefcos sub frma
eustodia conservaré — Der Hallstadter Galgen stand nach Flurnamen und
einer Einzeichnung auf einer Gerichtskarte der benachbarten Zent, Hohen
aich (BetA. Rep. 40 no 309) dicht westlich der Frepaung der heutigenBahnlinie Bamberg —Würzburg mit der Stäatsstraße Bamberg-Hallstädt.
Die Existenz dieses ältesten Bamberger Hochgerichtes gab im Zusammen—
hang mit seiner günstigen Lage nahe dem Bischofssitz zweifellos den Anlaß,daß dorthin, an den —S zu Anfang des 14. — das 1248 heim
gefallene Landgericht, das Grafengericht des Radenzgaues, verlegt wüurde,
wo es als „Landgericht am Roppach“ bis zu seiner Verlegung an den
bischöfichen Hof in Bamberg 1512 abgehalten wurde. Hiezu O. Rieder,
Das Landgericht an dem Roppach 57. BB. 1896.
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Wie sich unschwer erkennen läßt, lebt das ehemalige Königsgut
in dem bischöfichen „Kammeramt“ weiter. Außer wenigen
geschlossenen „Kammerdörfern“ zählten auch mannigfache über
die benachbarten Ertlichkeiten zerstreute „Kammergüter“ da—
zu, mit denen uns erstmals die bischöfichen Urbare des 14.
Jahrhunderts bekannt machen.“) Nach jüngeren Guellen
war das Kammeramt in vier — umgrenzte — Kammerviertel:
—hallstadt, Breitengüßbach, Strullendorf und Geisseld — ge—
teilt, die in sich nicht zusammenhängend wie Inseln aus dem
Zentsprengel von Memmelsdorf hervortreten.“) Außerdem
liegen aber auch viele Kammergüter außerhalb dieser Diertel
in den Dörfern der Zent Memmelsdorf, ja auch der Zenten
Wernsdorf und Scheßlitz zerstreut. Der Streugutscharakter
der ehemaligen königlichen Grundherrschaft wird hieraus deut
lich. Alle diese Kammergüter, in und außerhalb der Kammer-
viertel, sind nun von den Zenten, in denen sie liegen, eximiert
und an das Hochgericht zu Hallstadt zuständig.“!“) Dieses Hoch-
gericht aber wird man auf die Eigenschaft Hallstadts als ehe—
maliges Königsgut zurückführen müssen, es verdankt seine
Entstehung der königlichen, nicht der kirchlichen Immunität,
es war ursprünglich königliches „Domänengericht“ wie das
spätere Candgericht Nürnberg.“)

Entsprechend wird man sich auch die Verhältnisse in
Theres zu denken haben. Auch dieses kam als Kö-—
nigsgut an Bamberg.“s) Bischof Suidger verwendete den
größten Teil des dortigen Besitzes um 1045 zur Eus-
stattung des von ihm gegründeten Benediktinerklosters. Das
Kloster und sein nächst gelegener Besitz ist aus der Würzburgi-
schen Zent Haßfurth, in der es lag, ausgeschieden.““) Sein

214) Urbar A sol. 13 ofcium camerarii — Urbar B. Hoefer
S. 42 ofcium camere.

215) Frb. B 1568 fol. 38: „das Cammerambt ist in vier theil ge—
theilt Halstadt, Güßbach, Strullendorf, Geisfeld“ — Die Erwähnung von
Geisfeld neben Hallstadt in der Vogteiverpfändung von 1189 1äßt wohl
darauf schließen, daß diese Teilung ——* damals bestand. Fetrn strebten
die Kammerviertel nach räumlicher Erweiterung, so sagt die OoB 1752
kol. 1 zZaltat und Güßbach aneinanderliegend, die Wyh Cammerviertel“,tatsächlich waren sie durch die Memmelsdorfer Zentbörfer Kemmern und
daubent getrennt 3bM rol. 599 und 6000 — Die Orenzen der „Kammer—
viertel“ auf beiliegender Karte; vgl. Exkurs II. (Memmelsdorf).

210) Diese Verhältnisse beleuchten zahlreiche übereinstimmende Ein—
träge in sepe A und B sowie im gIb. M. u. der COOB.217) E. a y er, Herzogtum S. 233.

2185 Oben S. 85.

219 Knapp, ehen J. 1S. 498, vgl. auch J, 2 S. 709 (Zent Kö—nigsberg) und S. 793 (Zent Marktsteinach).
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Hochgericht??e) wird wie das Hhallstadter als ehemaliges könig-
liches Gericht anzusprechen sein.

In den drei Fällen, in denen mit Sicherheit Vogtei und
Zent nach der gleichen örtlichkeit benannt sind,— Bamberg,
Döringstadt und Marktgraitz, — um die Analogiefälle Banz
und Kronach beiseite zu lassen, — handelt es sich um verein—
zelte Zenten, die an die Bambergische Grafschaft im Radenz-
gau angrenzend im Laufe des 11. Jahrhunderts in den Besitz
der Bamberger Kirche gelangten. Es waren Teile der Graf—
schaften im Dolkfeld und Grabfeld, welche als Ganzes nicht
an das Hochstift übergingen. Wir wissen nun urkundlich, daß
der Hochstiftsvogt Rapoto von Abenberg zugleich auch Bam—
berger Cehengraf im Rangau, also insbesondere über den
hochgerichtssprengel von herzogenaurach, war. Bält man da-
mit zusammen, daß im benachbarten Hochstift Würzburg die
zum Teil mit dem ausdrücklich verbrieften Recht der Grafen-
einsetzung erworbenen Grafschaften frühzeitig (in der ersten
hälfte des 11. Jahrhunderts) dem Hochstiftsvogte übertragen
wurden,“!) daß ferner für die abgesplitterten Bamberger
Zenten des Dolk- und Grabfeldes niemals die Zuständigkeit
von Grafen erwähnt wird, die Bischöfe aber in diesem
Zeitraum die Blutgerichtsbarkeit noch nicht zu eigener
hand besitzen konnten, so drängt sich ohne weiteres der
naheliegende Schluß auf, daß in diesen Zenten, wie
aber auch in Hallstadt, Banz und Theres, Vogtei-—
und Grafenrechte nach Lehenrecht in einer Hand, der des ad-
vocatus ecclesiae, vereinigt waren. UNuch für das Hochstifts-
gut und die Zent Zeil wird das Geiche zu gelten haben. Wenn
wir Zeil nicht ausdrücklich unter den Abenberger Dogteien
genannt fnden, so rührt das zweifellos nur daher, daß diese
Dogtei 1189 außer Derpfändung blieb. Im Radenzgau hatte
diese Dereinigung nur vorübergehend, im ersten Drittel des
12. Jahrhunderts unter dem Pogt Kapoto statt, sie wurde
durch die ÜUbertragung der Grafschaft an die Grafen von
Andechs wieder aufgehoben. Im Nordgau lagen die Dinge
insoferne anders, als die Sulzbacher Dogt-Grafen ihre Graf—-
schaft nicht vom Hochstift zu Cehen trugen, ein für die HAus-
bildung der Bamberger Candesherrlichkeit durchaus abträg-
liches Derhältnis.

220) HöfLer, Rechtsbuch S. 284. — Wieland hat die Rechts—
oerhältnisse des Klosters kaum berührt.

224) Schmidt, Herzogtum S. 14, über die Beseitigung der Grafen
auch E. Maäyer, Herzogtum S. 201.
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Da nun in den untersuchten Bezirken, von Hallstadt und
Theres als Sondererscheinungen angesehen, in der Jolgezeit
nur ein einheitliches Hochgericht, eben die Zent oder ein ihr
gleichstehendes Halsgericht, erscheint, so tritt klar zutage,
daß die Dogtei über das Immunitätsgut hier keineswegs an
sich grafengleiche Kechte vermittelte, die Kriminalgerichtsbar—
keit vielmehr den Dögten aus ihrer Zuständigkeit als be—
lehnte Grafen über die betrefenden Zenten zugefossen sein
muß. Die innerhalb dieser Zenten vorhandenen Immunitäts-
leute standen in Kriminalfällen an der Zentstätte, die ört-
lich mit dem Dogteihauptort zusammenfel, vor ihrem Dogt
und Grafen in einer Person zu Gericht. Am klarsten prägen
sich diese Derhältnisse am Bischofssitz selbst, an der Zent Bam—
berg, aus; hier behauptet wie in Regensburg und Köln)
die Grafschaftsverfassung das Übergewicht über die Dogtei.

Nur hinsichtlich der Niedergerichtsbarkeit und der streitigen
Zivilrechtspfege bestand eine klare Scheidung zwischen Im—
munitäts- und Zentinsassen. War in solchen Fällen der Zen—
tenar für die Zent, so war für die Immunitätsinsassen der
villicus oder der Schultheiß zuständig, was nicht ausschloß,
daß auch der Vogt in eigener Person dem placitum auf dem
Fronhof vorsaß, wenn es sich um die Ausübung der Sühne—
gerichtsbarkeit über höher bewertete, aber nicht eigentlich
kriminelle Reate handelte. hierunter war, wie wir noch
sehen werden, überhaupt der eigentliche Begrif der PDogtei-—
gerichtsbarkeit verstanden. Erschienen aber die Dogteileute
vor dem Grafengericht an der Zent, so nahm auch der Schult-
heiß neben dem Dogtgrafen an den Perhandlungen teil.“?)

Ließen sich die Ergebnisse über Ausmaß und Wurzel der Ge—
richtsbarkbeit der Bamberger Hochstiftsvögte zunächst nur
durch ein mittelbares und rückschließendes Derfahren ge—
winnen, so werden wir uns nunmehr noch unmittelbaren

1222) Rietschel, Burggrafenamt S. 300 f.
223) Stadtrecht &amp; 137, Zöpf S. 84: Es soll kein Zentgraf „rich

ten und fragen, ez sitze denne der Schultheiz oder sein gewalt neben inmit seinem he Die Verhältnisfe in Bamberg entwickelten sich in
dieser Dinsiht verschieden von jenen in Würzburg, wo mit der steigendenBedeutung der Stadt der städtische Schultheiß den Vorsitz im Brücken-

der alten Zentgerichtsstätte, gewinnt und der Zentgraf zu seneneisiher wird. E. Masye r, Herzogtum S. 208 Anm. 6. — Ricetschel,
Burggrafenamt S. 140, Kn.app, iten II S. 113. Doch gewann dashamberger Stadtgericht wenigstens die Kompetenz über „leme und wun—
ten“ für die eine Berufung an die Zent ausgeschlossen wurde: Stadt.
—R —R S. 110 In diesen Fällen rückt der städtische Schult—-
heiß innerhalb der Stadt an die Stelle des Zeptgrafen. Er steht daherauch in dem Bamberger Gründungsbericht, Arb. 4 fol. 10 Göfer,.
S. 18) unter den vier vornehmsten Umterinhabern an 2. Stelle.
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Zeugnissen über das Ausmaß der Vogteigerichtsbarkeit in
unserem Gebiete umzusehen haben. Die Quellen vermitteln
hier vor allem einen willkommenen Cinblick in das Wesen
der Kechtsbefugnisse jener zahlreichen Dögte über Stifts- und
l(lostergut, die nicht wie der hochstiftsvogt gleichzeitig Gra—
fenrechte in Händen hielten.

Don straf- und prozeßrechtlichen Gesichtspunkten aus—
gehend, vermochte Hirsch an Hand der Diplome und Hofrechte
der Ottonen- und Salierzeit nachzuweisen, daß sich die vor—
nehmlich fnanziell wirksame Gerichtsgewalt der Vögte dieser
Periode in der im ungebotenen Ding ausgeübten Sühne—
gerichtsbarkeit über die durch Geldbußen zu erledigenden
Fälle sowie der Strafgerichtsbarkeit über die unfreie Bevöl-
kerung in den peinlichen Fällen zu haut und Haar er—
schöpfte.““) Wenn somit dem Grafen die Jällung der Blut—
urteile im gebotenen Ding auf Grund handhafter Tat,“e) die
Gerichtsbarkeit über Hals und Hand, verblieb, so trat gleich-
wohl bei der Abneigung geistlicher Gerichtsherrn gegen Blut—
urteilee) und der hohen Wertschätzung, die man fnanziel-
len Erträgnissen der Gerichtsgewalt beimaß, nicht zuletzt der
ständischen Gleichstellung, die Bedeutung der Reichskirchen-
vögte keineswegs hinter jener der Grafen zurück. Schon als
Träger des Königsbannes, wenn dieser auch noch nicht den
Blutbann enthielt, stand der Edelvogt neben, nicht unter dem
Grafen.“) Die entscheidende Umbildung des Strafrechts
namentlich durch die Candfriedenssatzungen Heinrichs III.
und IV., das Übergewicht, das sie im Caufe des 12. Jahr-
hunderts der kriminellen an Stelle der Sühneerledigung ver—
schafte, die damit verbundene Gleichstellung der freien und
unfreien Bevölkerung in der Behandlung der todeswürdi—
gen Derbrechen hat sodann vielenorts zur Steigerung der
vogteilichen Gerichtsgewalt, zum Zuwachs der Blutgerichts-
barkeit geführt. Aus dieser Entwicklung erwächst sodann
die Summe der todeswürdigen Verbrechen als einheitlicher
Ausdruck der Hochgerichtsbarkeit.“?)

229 8. Hirgch, Hohe Gerichtsbarkeit S. 72, 120, 122 u. passim —
Diese um das Bluütgericht verminderte Hochgerichtsbarkeit wird in der
Literatur häufg als „Mittelgerichtsbarkeit“ bezeichnet: dagegen Hirsch,
8. ——————— —ir . TI.

S. 130.
2229 6. 184 f.
228) Man vgl. 1308 März 19 Bisch. Wulfng zu Bbg. befreit colonos

(des Kl. Langheim) ab examine iudicii nostri sen centarum, ne ...
(von den richterlichen Beamten) ad accusationem seu jindicia compellan-
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In unserem Gebiete kommt dieses Ringen zwischen Pogtei-
und Grafengewalt und damit die Aufwärtsbewegung im
Ausmaß der Pogteigerichtsbarkeit wenig zum KHusdruck, da,
wie wir sahen, gerade in den wichtigsten Dogteien der Bam-
berger Kirche die Dögte selbst zugleich Träger der Grafen-
rechte waren.

Ziehen wir nunmehr die Quellenzeugnisse selbst zu Rate, so
lassen sich aus der konservativen Formelhaftigkeit der Im-
munitätsurkunden des 11. Jahrhunderts kaum ein-
gehendere Klufschlüsse erwarten. Diese waren ja, wie auch
Hirsch betont,““) für die Ausbildung der vogteilichen Blut ·
gerichtsbarkeit nicht unmittelbar bestimmend. Der Inhalt
der Gewalt, die hier dem Grafen entzogen und dem Dogt zu
gesprochen wird, erschöpft sich in der Bamberger Immunitäts-
formel im Ausdruck legem facere, d. h. nichts anderes als
unter Königsbann Anordnungen von zwingender Kraft zu
trefen, vermittels der Banngewalt die Hintersassen vor Ge—
richt zu fordern. Weiter sagt diese Formel in strafrechtlicher
hinsicht nichts aus. Auch aus sonstigen Urkunen des
1. Jahrhunderts erfahren wir nichts über die praktische
handhabung der Gerichtsgewalt.“)

Erst die reichlicher fießenden Urkunden vom Beginn des
2. Jahrhunderts an geben klarere Eufschlüsse über den da—
maligen Kechtsinhalt der Dogtei namentlich für das Stifts-
und Klostergut.

Als Bischof Otto J. im Jahre 1124 die neugegründete Zelle
St. Getreu dem Kloster Michelsberg schenkte, stattete er sie
u. a. mit 16 Bufen samt Kirche und Mühle zu Slursbach
tur nisi in homicidiis, Notnunft et furtis manifestis et vulneribus
letalibus et evidenter periculosis, qgre nostro iudicio reservamus, si-
eut ab antiquo ad nos et nostram éclesiam pertinebant Me2086/ 1748,
Schultes, Hist. Schr. IS. 91 no 26ß — Looshorn II, S. 648 —
mit der Fassung in kais. Urkunden: 1831 April 10 K. Ludwig JIV. ver—
bietet seinen Beamten pauperes et rusticos (des Kl. Langheim) ad
iudicium quod usitato nomine Cen'a dicitur, exceptis duatuor ca-
sibus, homicidio, furto, stupro, quod uolgo dicitur Notnunft, et pro
letali vulnere audeat evocare, si etiam ab antiquo ad ea congueverant
evocari; Schultes, S. 95 no 31, vgl. auch 1856 Jan. 16, Privil. K.
Karls TV., ebda. S. 1006 n0 40 — Hürsch, S. 166 f. — E. Mayer
DuFrVG J. S. 189

* S 131.esoj Wenn wir einmal hören, daß Bisch. Adalbero einen Dienst-
mann fquidam militiae) Vir haranscara verurteilte g .. 56) Ddal-riei Còd. no 19, Jafé S. 39, so muß es sich zwar der Art der Strafe
nach um einen Unfreien handeln (vgl. Hirsch S. 119). Da aber der
Berichtsstand der Bamberger Ministerialität nach ihrer n gleichzeitigenRechtsaufzeichnung unmittelbar vor den Bischof und nicht vor den Vogt
gehörte, so gewinnen wir hieraus nichts für die Beurteilung der Vogtei—
gerichtsbarkeit.
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(Schlauersbach) aus und übertrug den Schutz über dieses
Allod dem (Hochstifts) Pogte Rapoto.“n) Ihm soll nur: de
percussura aut de furto aut de rapto agrorum limite
erlaubt sein ein placitum mit den Kolonen zu halten. Die
zusammenfassende Ausstattungsurkunde für St. Getreu von
137, wonach eine Keihe von edelfreien und ministerialischen
Dögten über die einzelnen Güter gesetzt werden, wiederholt
dieselbe Bestimmung.“) — Weitgehender sind die Kechte, die
nach feststehender und allgemeiner Übung den Vögten zustehen,
gelegentlich einer bischöfichen Dogtbestellung über ein Lehen
des Domküsters im Jahre 1130 festgesetzt.““) Der edelfreie
Ritter de Otlohestorf“?) und seine Nachfolger sollen de illis
tantum causis, que ad ofcium advocati pertinent, die
placita abhalten, id est de furtis, rapinis, multationibus,
quas vulgo plurath uocant, de terminis uiolatis, quod
reinbreche dicunt; hier tritt also zu Diebstahl, Derwundung
und Grenzverrückung noch der Kaub hinzu. Hingegen hält
sich das Kloster Michelsberg um 1150 an die herkömmliche
Aufzählung, wenn es dem (Ministerialen) Gotefridus de
wirciburg für den Schutz über die Güter zu Slerit (Schley-
reuth, Ba. Kronach) eine richterliche Tätigkeit nur zugesteht,
sSi percussiones vel contumelie vel limitum perturbaciones
ibĩ fuerint inter rusticos.“)

Die in all diesen Fällen aufgeführten Delikte rechnen
wenigstens teilweise sicherlich zu den Hochgerichtsfällen. sie
umschließen aber nicht den eigentlichen Komplex der höchsten
Kapitalverbrechen. So fehlen insbesondere nothnunft und
homicidum, die seit dem 13. Jahrhundert stets unter den
„hohen Rügen“ erscheinen, quae ex antiquo nostro (i. e.
episcopi) iudicio sunt addicta.““) Namentlich die mul-
tationes quae vulgo plurath uocant, betrefen nur leich-
tere Perleßgungen; im Gegensatz zu den schweren „fießenden“
bezeichnet plurath nur die „blutrünstigen“‘ Wunden.““) LDer
Diebstahl zählt zwar im AEllgemeinen schon von alters-
her zu den todeswürdigen Derbrechen, aber doch nur insoweit.

 281) Me IIS/ö, O. Haas Pfarrei St. Martin S. 625, Loos
qgo vren II GS. 161.

222) M 115/725b,LRooshoren II SG. 1683.
iaa) M 5/26, Loos horn II, S. 68.
2249 Uüber die O. unten Kap. 5.

u * 335 /20418, Schweitzer, Michelsberg S. 3865, Looshorn
2 1285 11 BB. S. 83, vgl. auch Anm. 228.

bün Sirsch, S. 31. Sie werden im Wormser Hofrecht mit 5 801
Jebüßt.
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als der Täter auf handhafter Tat gefaßt wurde. Im übrigen
konnte auch er durch Bußzahlung gesühnt werden, wobei
auch der Wert des gestohlenen Gutes eine Rolle spielte.?)
Gerade um handhaften Diebstahl kann es sich aber in diesen
Jällen kaum handeln, da die Todesstrafe ohne Zeitversäum-
nis vollstreckt zu werden pfegte und die Aburteilung nicht
auf das eine placitum im Jahr — von ihm ist auch 1130 die
Rede — aufgespart werden konnte. Das Gleiche hat von der
„reinbreche“ zu gelten, die ja ebenfalls ein Eigentumsdelikt,
eine Abart des Diebstahls darstellt. Wenn nun auch seit dem
Beginn des 12. Jahrhunderts die Keichsgewalt bestrebt war,
die Derschiedenheit der Rechtsfolgen bei handhafter und nicht
handhafter Tat zu verwischen und damit der Diebstahl in
jeder Form in die Keihe der peinlichen Fälle aufrückte,““)
so haben wir hier, wo es sich namentlich dem allgemein gül-
tigen Wortlaut von 1130 nach um schon länger bestehende
und von der Umbildung des Strafrechts noch kaum berührte
Kechtsverhältnisse handelt, doch keinerlei gesicherten Anhalt,
um auf Grund der aufgeführten Delikte den Dögten schon die
Blutgerichtsbarkeit zuschreiben zu können. Allerdings mag
man im Falle von 1130 in der Zuweisung der rapina an die
Strafbefugnis des Dogtes schon Ansätze dazu fnden, wie sie
auch die allmählich strengere Bewertung der furta weiter
ausbildete. — Im übrigen hören wir in dieser Zeit nichts
von einer Blutgerichtsbarkeit der Dögte. 1125 untersagt
Bischof Otto J. dem als defensor über das an Michelsberg
geschenkte predium apud Rintpach cum adherentibus sibi
villulis eingesetzten Grafen Rapoto überhaupt jedes placitum
mit den Kolonen, nisi forte contentio inter eos oriatur,
ad quam componendum ab abbate uel praeposito ac-
cersiatur.?“) Hier ist die Gerichtsbarkeit des Dogtes zwei—
fellos auf die streitige Gerichtspfege, höchstenfalls auf die
Sühneverfahren, beschränkt. — Hingegen bezeichnen im Ge—
gensatz zu den bisher betrachteten Jällen einen bedeutsamen
Schritt der Weiterentwicklung die Dogteiverhältnisse auf den
kärnthenischen Besitzungen des Hochstifts nach einer Urkunde
Bischofs Hhermann von 1176.*1) Der Bischof spricht hier dem
dortigen Dogt. Hherzog Hermann von Kärnthen, die Gerichts-
barkeit de efusione sanguinis, de pugna et furtis zu,

3. zizs S. 17, 189.
vi ——— Schweitzer,MichelsbergS. 18 .241y J. P. Sudewisq, Script. rer. ępise. Bamberg J Dipl. Bamb.

Cod. no 10 S. 1128 — Looshorn IIS. 492 (Auszug).
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mit Ausnahme über die wie überall dem Bischofsgericht vor
behaltenen Ministerialen. Bezeichnet schon die efusio san-
guinis allgemein die Blutfälle,“?) so ist auch der Ausdruck
pugna „gleicherweise auf Totschlag und schwere Derwun-—
dung zu beziehen“.?“) hier liegt also zweifellos Blutgerichts-
barkeit vor. Diese Nachricht steht ja auch zeitlich und inhalt-
lich bereits dem Dogteiweistum Friedrichs J. für Goslar von
1188 nahe, das Hirsch als den „Endpunkt der HAufwärts-
bewegung des Hochgerichts“ anspricht.“““) — Demgegenüber
haben sich im Hofrecht Bischof Hermanns II. für Osterhofen
(1170 .. 77)0) noch die älteren KRechtsverhältnisse erhal-
ten, insoferne hier noch die Erledigung im Sühneverfahren
und die Strafe zu Haut und Haar im Vordergrund stehen.““)
— die unmittelbaren Nachrichten über die Gerichtsbarkeit
der Bamberger Dögte des 12. Jahrhunderts dürften damit
erschöpft sein.“',) Sie betrafen, mit Ausnahme der Urkunde
für Kärnthen, die Derhältnisse der zahlreichen, zerstreuten
Orts- und Gutsvogteien der Bamberger Stifter und Klöster,
die den verschiedensten kleinen und großen Herrn zustan-
den.“s) Sie gingen im LCaufe des 12. und 13. Jahrhunderts
vielfach durch Derkauf oder Aufassung von den weltlichen
Dögten in geistliche Hand über, ohne daß jemals mit dieser
Erwerbung Hoch- oder Blutgerichtsbarkeit verbunden gewe—
sen wäre,““) eine Beobachtung die Glitsch auch an alaman—
nischen, Weimann an niederrheinischen Klostervogteien ge—
macht hat. Was wir schon für die eigentlichen Hochstifts-
bogteien feststellen konnten, fndet aus den Uachrichten über

gziraes S. 15.a25 8. 165.

2449 . 164, 222.
245) MBoic. 12 no 11 S. 344.

420) Hirsich, S. 119 hat d Stelle daher auch seinen Belegen für
das sfrüngliche Fehlen der Blutgerichtsbärkeit in der Vogteigewalt
eingereiht. —247y Die Regelung der Vogt stnisse der Zell ü1123, Je den Veder eeseree ed ngeed
uweist, ABoie. 13 no 16. 14. 8S0os horn II, S. Jao, kann nicht

———— werden, ge ist eine Fälschung des 13. Ihdts.218) Charakteristisch insbesondere die oben angeführte Urk. v. 1137
für St. Getreu.
220) Dieser langwierige Entvogtungsprozeß, der unter iscot Otto J.

mit der Umwandlung der Vogtei in eine abgabenfreie „Bes uzung auf
einzelnen Güten begann und seit sot Eberhard II. durch Veranlassungder Aufgabe der Vogtei bei Wers enkungen befördert wurde (vgl. 1151Looshorn II G. 23 reicht über den hier behandelten Zeitraum bereits
hinaus. A 1303 wird z, B. die Vogtei über die Hofmark Fürth durch
testamentarische Sgentung des Burggrafen Conrad zurückerworben (Loos-
horn 11.6. 886). Siese ree werden in einem späteren Teil dieserArbeit im Zusammenhang behandelt.
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die kleineren Stifts- und Klostervogteien seine Bestätigung:
hochgerichtsbarkeit im Sinne richterlicher Kompetenzen über
die Blutfälle lag im Hochstift Bamberg nicht im Wesen der
Dogteigerichtsbarkeit.

Als Beleg dafür, wie spät und auf wie ganz anderem Wege
als über die Dogtei sich auf Stifts- und Klosterbesitz Hoch-
gerichtsverhältnisse herausbilden konnten, seien einige wich—
tige Fälle herausgegrifen. 1130 (April 5) verlieh K. Cothar
dem Domkapitel das Marktrecht in der villa Stafelstein
samt Immunität, Bann, Zoll und Marktnutzen.““) Dogt über
diesen Besitz scheint der Graf Reginbodo (von Giech) gewesen
zu sein, der bei der Schenkung als Salmann auftritt. EAber
eine Derleihung von Hoch- oder Blutgerichtsbarkeit war da—
mit nicht verbunden. Denn noch 1393 (Okt. 31)**9) bestimmte
ein Schiedsgericht in dem Streit zwischen Bischof Camprecht
und dem Domkapitel über die Ausdehnung der bischöfichen
Dogtei zu St. daß die Propsteileute daselbst, ausgenommen
der Amtshof- alle Jahre drei hohe Gerichte zu CLichtenfels zu
rechter Gerichtszeit besuchen sollen und sollen eine Sache,
die „den hals oder wuenden antrift ... do verantwoerten,
und daruomb zuo rehte sten alz dy geschworen Candschepphen
daz denn erkennen“, sonst aber wegen keiner andern Sache.
Auf dem Gerichte zu Stafelstein soll über ‚,Kaub, Mord, Prand
oder unreht gewuonnen qguot“ nur der Dogt zu CLichtenfels
richten, wie es „von alter ist herkomen“. — Der Besitz des
Domkapitels zu St. war also trotz der Privilegierung von
1130 hinsichtlich der Kriminalgerichtsbarkeit nicht aus dem
öfentlichen Gerichtsverband der Zent ausgeschieden, denn
der Dogt zu Lichtenfels, der die 3 jährlichen ordentlichen Ge—
richte abzuhalten hat, ist niemand anders als der Zentvogt.
Das zeigt noch deutlicher die Urkunde Bischof Friedrichs von
1422 Gebr. 4), die erst den Halsgerichtsbezirk Stafelstein
schuf.“) Der Bischof bestimmt hier, daß alle, die in das Amt
Stafelstein gehören, die dem Domkapitel zustehen.“?) „mit

250) MBoic. 29 T no 455 — Sooshorn IILSG. 7T1R.
251). M. Bbg. U. Nachtrag Fasz. 2 — Looshorn III G. 462 f.
28 * B fol. 623 f.282 it Namen werden genannt: Zedtlitz, Brechtingen. Horschdorf,

Lochfeld, Rumansthall, Stergendts, Hof in der Oberau, 1 Hube zu Ut—
zingen. Daneben gab es in Stafelstein wo 9 eine altwürzburgischeKirche befand, wenigstens im 12. Ihdt. auch noch Würzburgische Stists-
Jüter die 1165 Adälbert von Truhendingen vom Herzog ei von
Rotenburg, dieser vom Bischof von Würzburg zu Lehen trug, vgl. die
Uu bei LTooshorn I1II S. 457 und 463.
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gericht und Zent zu CLichtenfels fürbaß nimmermehr gehei—
schen und geladen werden“ und setzt die „Markung des Hals-
gerichtes“ fest.““) Dompropst, Dechant und Kapitel sollen
vom König ein aygen Halsgericht mitsamt dem Pann für-
baß ewiglich in Stadt und Amt haben.“ — An der ERusbildung
dieses Hhalsgerichtsbezirks war also die Dogteigerichtsbarkeir
unbeteiligt, er entstand durch Exemtion kraft königlicher
Derleihung.

Eine der ältesten Besitzungen des Bamberger Benediktiner-
klosters Michelsberg war die curtis Ratolfesdorf Rattels-
dorf BEA. Stafelstein), noch westl. des Maines in dem zum
GBrabfeld gehörigen Banzgau gelegen, die Heinrich II. 1015
vom Kloster Fulda eingetauscht hatte.“*) Mit der Dogtei
darüber wird 1154 der Graf Hermann von Bergtheim, der
sie von seinem Dater Berthold geerbt hatte, von Bischof Eber-
hard II. neubelehnt, ohne daß wir hierbei Näheres über den
Umsang der Dogteigerichtsbarkeit erfahren.“) Mit dem
Aussterben der Grafen von Bergtheim zu Ende des 12.
Ihdis.) muß die Dogtei über Kattelsdorf an die Grafen
voon Castell übergegangen sein, die sie an einen Bamberger
Ministerialen weiterverliehen. 1221 gelang es Bischof Eck-
bert die Lehenträger zur Resignation zu veranlassen, wodurch
die Dogtei nunmehr an das Kloster selbst überging.““?) Eber
auch hier hat sich kein eigener Hochgerichtssprengel gebildet,
die Klosterleute waren vielmehr hinsichtlich der KAriminal-
fälle an die Würzburgische Zent Medlitz zuständig, in der
Kattelsdorf lag. Das ersehen wir freilich erst wieder aus
jüngeren ,UNachrichten: 1336 verpfändete Bischof Otto von
Würzburg dem Kloster ius cente ac nostrum et ecclesie
nostre iudicium seculare ville Rattelsdorf ad centam
medlicz pertinentis et omne ius nostrum in eadem
ville“) aduf Wiederlösung. Das Gericht soll das Kloster
durch seinen Schultheiß ausüben, für den sich Würzburg das
Präjentationsrecht vorbehält. Die Derpfändungen wurden
noch 1372 (April 13)20) und 1424 (März 17)) erneuert.

254) Diese Grenzbeschreibung läßt sch an 8 von Gerichtskartendes 18. Ihbts. (SuRep. 10 10 2 und 1161) nachprüfen. Danach die Ein-
zeichnung der beiliegenden Karte.

266) DB II no 335.
208) M 3362048, Schweiz ex, 16. BB. S. 40 f.
267) J. N. efried), Grafen von Bergtheim, 54 BB. 1892 6. 28.
ese R 340/2077, Schweitzer, 16. BB. S. 62.
zbez Schweitzer, 16. BB. S. 112.
260) Ebda. S. 186
14194 Ebda. 17. BB. S. 21 f.
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hier sehen wir deutlich die jüngere Absplitterung von Zent—
rechten im Umfang einzelner Höfe oder Dörfer am Werke. —

Auch die Halsgerichte mit nicht unbeträchtlicher Ausdehnung,
die das Zisterzienserkloster Cangheim auf seinem „Eigen“ zu
Teuschnitz und zu Ceugast im FJrankenwald besaß, von
denen schon Hirsch bemerkt hat, daß es sich dabei um Hus-
nahmeerscheinungen handelte,“) sind nicht auf ein vogtei—
liches Hochgericht zurückzuführen. Die Blutgerichtsbarkeit
wird hier vielmehr auf einen ausdrücklichen Schenkungsakt
der Dorbesitzer, die den Grundbesitz an das Kloster gaben, zu
rückgeführt.“s) — Sonstige nichtbischöfiche Halsgerichte in
geistlicher Hand lassen sich in unserem Gebiet nicht nachweisen.

Die behandelten Beispiele Stafelstein und Rattelsdorf zei—
gen besonders deutlich, wie die Zent hinsichtlich der „hohen
RKügen“ ihre Zuständigkeit über das Immunitätsgut auf-
rechterhielt. Ganz allgemein aber läßt sich beobachten, daß
die Dogtei eher eine Abschwächung in ihren Kompetenzen er—
litt. Bringt doch die „Dogteilichkeit“, die „vogteiliche Bot-
mäßigkeit“, in der Folge geradezu den Begrif der Uieder—
gerichtsbarkeit zum Ausdruck.) Die wesentlichen zum
ofcium der Ortsvögte des 12. Jahrhunderts gehörigen De—
likte fnden wir in den Rechtsquellen des 15. bis 17. Jahr-
hunderts unter den „Dogteifällen“‘ wieder, die dabei aus—
drücklich von den 3 oder 4 „hohen Zentrügen“ unterschieden
werden.“) Daß hiebei Diebstahl und meist auch die ihm ver
wandte Grenzverrückung zu den zentbaren „Malefzsachen“

262) Klosterimmunität S. 131.
262) Näheres hierüber Kap. 5 (Walpoten).
7 Beispiele; 1521: „Vogteiliche Obrigkeit und Pottmäßigkeit“ zu Weit—zendorf, soweit sich die Markung zu Dorf und Feld erstreckt, sind dem Erb

und Lehenherrn uandie „die äallein gheren, ein gemein verteidigenund Schhlägeren und frevelinihre vogteiliche Obrig—keit zu 3 haben.“ BStA. v. d. Cappelsches Urbar des Rittergutes
W., Rittersch. Selekt Rep. 187 n0o 6 — 15373 „was dem niedergerichtzustet als beinschrötig fießende (1) wunden, prüderliche — kandel
und andere würf, messerzuücken und alle Femiin gerichtsfrevel daraus keinverläühmung (I) oder was der hohen ob rigkeit änhängig, entsteht ..“
Urbar .. des W. E. v. Lindenfels du deaher renov. 1650 rfol. 101,von 1537, BSta. Baycruther) Gelekt 259 — Vgl. die ana
logen Verhältnisse in sterreich: A. Lusschin v. Ebengreuth, Ge—
richtswesen S. 152.

266) 1638 Zent Memmelsdorf: in Unteroberndorf: entfälle:
„stein und rain, Diebstahl Morthat, Rauberey, Prand, Befehedung, ver
weegwarten, Haußfriedbruch, Zen- und Fenstereinschlagen“ in Wei—
gendorf, noch: „Zenth.«, Aert und Wafengeschrey; Vogteifälle:„schändtwort, schlägerei, Plutrust 8 — schläg, wunden, ver
rälherey, schaden zu dorf und feld“ 68 Weigendorf noch „truckenstreich, betricherei, —— 3bM. fol. 3099 und 601v f. —Als eigentliche
Zentrügen im Gegensatz zu den Vogteifällen werden genannt, in Käm—
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zählen,“) erklärt sich ohne weiteres aus der im 12. Jahr-
hundert sich durchsetzenden strengeren Bewertung dieser Reate,
von der eingehend die Rede war. Es zeigt sich in dieser spä-
teren Zeit aber auch das Bestreben, die verschiedene Wertung
zwischen leichter und schwerer Derwundung zu verwischen und
sie insgesamt den Zentrügen zuzuweisen.'“)

Der Besitz der Grafenrechte, sei es über mehrere oder ein—
zelne Zenten, bildet die Grundlage für die Entwicklung der
territorialen Candesherrschaft im 12. und 13. Jahrhundert,
insoweit es den Bischöfen gelang, sie vom CLehenband zu be—
freien. Das gleiche Bestreben, die Einziehung zu eigener
hand, liegt hinsichtlich der Dogteien dem langwierigen Ent—
vogtungsprozeß zugrunde. Wo wie im Nordgau die recht-
zeitige Einziehung mißglückte, war schließlich der Derlust des
Brundeigentums die Jolge. Reine Dogteigerechtsame über ein—
zelne Güter ohne die Grafenrechte über die zugehörige Zent
ließen sich gegenüber den fremden Landesherren schwer be—
haupten. So erklärt es sich, daß vereinzelte Bistumsgüter
samt zugehöriger Dogtei, außerhalb des Territoriums. wie
jene zu Theres und Koßstall, nach und nach abgestoßen wur-
den. Auch die aus dem Lehenverband gelöste Dogtei trug nicht
die Kraft in sich, Candesherrschaft zu entwickeln.

mern (Col. 599) vermög Rügbrief von 1440: „Wafengeschrey, Diebstahl
und Fodtschlag“ in Laubent (so1. 600): „stain und rain, Diebstahl und
Mordthat“, in Merkendorf ge 600v) tein und rein, Diebstahl unt. Entleibung, in Starkenschwind (toi. 601): giebstaht, Codschiäg und In.
jurien, welche Moalefgsagen auf sich tragen“.206) „Stein und Rain“, die reinbreche von 1124 und 1130, wird noch
im 17. Ihdt. in einzelnen Dörfern ein und derselben Zent verschieden
behandelt. So fehlt sie unter den Zentrügen in Kämmern und Star—
keuschwind (vgl. vorige Anm.) und wird 1677 (nächste Anm.) nur neben
bei und getrennt von den 4 hohen Fällen“ an die Zent gezogen.

2607) Drosendorf (ol. 601, Streit über die Vogtei mit den Stuhl-
brüdern, vermög Findung von 1594): Zentfälle; „Stein und Rein, Dieb
stahl und ehe a üsch Plutrust und Parrt die Malefzsachen
auf sich tragen“ — Im Rechtsstreit des Kl. Michelsberg —8 — die ZenthMemmelsdorf über die Vogteiliche Bottmäßigkeit auf des Klosters Leuten
zu Memmelsdorf, Feann und Weigendorf wurde 1677 zu eg erkannt,

dem I die geklagte Vogtei. zu lassen sei, daß aber „unter—— vogt. Botm. —— begrifen und verstanden seyn sollen die 4 hohen
äll, als Mord, Brand, BSiebstahl und Nothzucht, item ...

älle fäll, so peinlich an Leib und Leben durch den Schärpfrichter oder mit
der veltgan könnten bestraft werden... . Item gefahrliche Schläg,Stöß, ürf, Hieb, Stich und Tritt, woraus dergleichen bIutig'e
ader unblutige Beulen, Bruech oder Wunden ervolgen, welche ..
Lebensgefahr oder ... wung oder unheilsambe deageenessen **auf sich tragen, item vorsetzliche Verrueck, Ender- und Ausraissung der
rain und stein .. welches alles und jedes an .. die Centh aet
gehören, daselbstenPeuten .. und ohne Zuthun des Klosters abgestraftwerden sollen“. Z3bM. Lol. 888 f. und 550.
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d. herzogliche Rechte.

Wir wissen heute, daß es nicht ausdrückliche Derleihung
aus Königshand, nicht die Auswirkung landfriedensrichter-
licher Befugnisse, sondern die frühzeitige Ausschaltung der
Cehengrafen innerhalb ganzer Grasschaften war, die einer
Reihe deutscher Bistümer, namentlich dem ostfränkischen Bis-
tum Würzburg herzogliche Stellung eintrug.“?) Die könig-
lichen Derleihungen der Grafschaften an geistliche Fürsten
hatten sich im allgemeinen wenig darum gekümmert, wie
sich die neuen Besitzer mit den noch vorhandenen gräfichen
Gewalten auseinandersetzten.“s,) Die geistlichen Grafschafts-
herren aber wußten die Bedeutung dieses Kechtsbesitzes zu
werten und je nach ihren Kräften mit mehr oder weniger
Erfolg geltend zu machen. Die wesentliche Folge der meist
durch günstige Umstände, wie das Aussterben der alten Gra—
fenhäuser, erleichterten Beseitigung des CLehensverhältnisses,
war die unmittelbare Bestellung der Zentrichter und damit
die strafe Zusammenfassung der oberstrichterlichen Gewalt
innerhalb der Diözese. Der uneingeschränkte Besitz der po-
testas iudiciaria bildet den Kern der herzoglichen Stellung
der Bischöfe von Würzburg.

Für die Bischöfe von Bamberg lagen die VDerhältnisse in
dieser Hinsicht weit ungünstiger. Uur die vereinzelten, un—
zusammenhängenden Zenten des Polkfeldes, Grabfeldes und
Rangaues können durch das Aussterben der Grafen von
fbenberg Ende des 12. Jahrhunderts an den bischöfichen
Cehenherrn heimgefallen sein, im Radenzgau, dem eigent—
lichen Kernland der Diözese, wurde das Cehenverhältnis der
Abenberg noch für drei Menschenalter durch das zielbewußte
Andechser Grafenhaus übernommen, im UNordgau brachte es
Bbamberg den mächtigen Sulzbachern und Hohenstaufen ge—
genüber überhaupt zu keiner ausgedehnteren Grafengewalt.
In diesen Derhältnissen und nicht in dem Umstand, daß „Bam-
bergs Grafschaftsbesitz in vielen Stammlanden zerstreut lag“)
—von Zeil und Bamberg abgesehen war er im wesentlichen

2608) Hierüber zuletzt W. Mießner, Der literarische Streit um die
Herzogsgewalt in Franken, — Würzburg 1923 (ungedr.) S. 112 f. —vgl. auch A. Lusschin v. Ebengreuth, Gerichtswesen, S. 42.

2609) Lehrreich das Diplom Heinrichs II. für Cambrai 1007 Okt. 22:
tem eandem (co)jmitatum in usum ecclesiao supradiectae tenendi
comitem eligendi, pannos habendi seu quicquid sibi libe(at) modis
omnibus (inde) faciendi... DEAII no 142.

2720) Mießner S. 111.
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geschlossen — nicht darin, daß der Radenzgau „außer—
halb Frankens“ gelegen war, — ein auch von Mießner)
wieder aufgegrifener Irrtum, — lag die Ursache, daß Bam—
berg im Gegensatz zu dem an sich älteren und mächtigeren
Würzburg nicht zu herzoglichem Ansehen gelangte, ja in der
Ausbildung seiner landesherrlichen Gewalt verhältnismäßig
lange im Rückstand blieb und sich schließlich hierin nur auf ein
Teilgebiet seiner Diözese beschränkt sah. An dem Versuch,
das Dersäumte in letzter Stunde nachzuholen, hat es nicht ge—
fehlt. Den meranischen Teilerben, den Grafen von Orla—
münde gegenüber, berief sich Bischof Bertold 1260 auf den
Besitz des Dukates, um sein Recht auf die Zent Steinach zu
behaupten.“) Wir verstehen nunmehr, weshalb sein Por-
gänger, Bischof Heinrich J. 1249 die heimgefallene Grafschaft
des Radenzgaues den tatsächlichen Derhältnissen zuwider als
comitatus et iudicium provinciale in dioecesi nostra
bezeichnet hatte. EAllein dieser Dersuch, dem Dorbild Würzburgs
nachzustreben, blieb ebenso ein vergeblicher Anspruch, wie es
in wesentlichen Punkten schon die Einschaltung der Bamberger
comitatus, namentlich in bezug auf die ceteros omnino in
qualibet regni nostri provincia eo pertinentes der Königs-
urkunde von 1068 gewesen war.

Außer dieser späten und vergeblichen Betonung des Dukats
besitzen wir nur noch ein inziges Quellenzeugnis für herzog-
liche Rechte Bambergs. Konrad II. verlieh 1034 (April 21)
dem Bischof Eberhard J. in der villa Ammenberg (Amberg)
und allen ihren Zugehörungen nicht nur Markt, Marktbann,
Zoll und Mühlen, sondern auch den Gerichtsbann (districtum)
et quicquid ad nostrum ius ducis que pertinet. ... ea
ratione, ut idem.. Eberhardus episcopus et successores
.. liberam habeant leges facere et ..,. utilitates suas
augere.“s) Das Wesen des Herzogsrechtes ist hier unzwei—
deutig in der unmittelbarca Decleihung der Gerichtsgewalt an
die Person des Bischofs a isgedrückt, so daß diesem die Möglich-
keit gegeben war, sie ducch einen Beamten statt durch einen
belehnten Dogt oder Grafen auszuüben. Ist es ein Zufall,
daß sich diese besondere Form der Privilegierung gerade für
Amberg belegt fndet, das innerhalb der dem Markgrafen
heinrich von Schweinfurt nach seiner Begnadigung verblie—
benen, später an seinen Sohn Otto vererbten Teil der Nordgau-

 S. 111.
271 II Etadtsteinach).
278) DKour. II no 207.
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markgrafschaft gelegen war??“) Sollte die Sorge Bischof
Eberhards vor den Eingrifen der tyranni, der gefährlichen
Rivalen am Obermain, diese Bevorzugung Ambergs bewirkt
haben? Der Hauptsitz Ottos von Schweinfurt, die Burg
Ammerthal lag Amberg nahe benachbart.

Zur Auswirkung kam diese Vorzugsstellung Ambergs
allerdings nicht. Bischof Eberhard oder seine Uachfolger zogen
es ofenbar vor, den weitentlegenen Besitz ebenfalls unter
lehenrechtlichen Schutz zu stellen. Amberg zählt zu den Sulz-
bacher Bistumslehen, deren Anwartschaft Bischof Hhermann
170 auf die Söhne Kaiser Sriedrichs J. übertrug.“*) 11591
heimgefallen, wurde es 1242 durch Bischof Poppo an den
Dohburger Markgrafen Bertold III. von hohenburg ver—
pfändet und 1269 von Bischof Bertold mit den übrigen heim—
gefallenen Lehen der hohenburger an Herzog Cudwig den
Strengen vergabt.““) Damit ging es dem Hochstift mit den
ubrigen Wittelsbachischen Cehen in der Oberpfalz endaültig
verloren. Im 14. Jahrhundert erstreckte das Stadtgericht zu
Amberg, mit dem Landgericht vereinigt, seine Gerechtsame
bis auf die Bamberger Dogteigüter um Dilseck.““) Das ius
dueis hatte diesen abgelegenen Besitz nicht zu sichern ver—
mocht.

Das landesherrliche Territorium der Bischöfe von Bam-
berg ist aus Bruchteilen vier alter Grafschaften, Radenzgau,
Doskfeld, Grabfeld und Kangau, nach und nach zusammen-
gewachsen. Die Bildung des Territorialstaates hat die
Struktur der Zenten nicht zerstört, sondern dem neuen
Bestande eingefügt.“s) In dieser UNeuzusammensetzung von
alters her bestehender Hochgerichtssprengel zum Territorial-
staat des geistlichen Fürstentums kommt die Eufösung der
fränkischen Grafschaftsverfassung sinnfällig zum Ausdruck.

279) Hoeberl, Nordgau S. 17.
270) Oben S. 188 Anm. 54.
2783 AwWitteisbae. Jno 98 — vgl. O. Krenzer, Heinrich J1. v.

ilversheim J. Gymn.Progr. Bamberg 19 .19.Bil— heim J. G— —I7) Sii! Hist. Abh. über d. Vogteien Vilseck u. Hanbach ...Beöfn. Arch. 1. Ihg. 1821/2 6. 21 f.
39 Vgl. Schmi dt, Herzogtum S. 25, Weimann, tägl. Gericht

5. 10.
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5. Rapitel.

Grafen und edelfreie Herren.
Die Aufteilung des Schweinfurter Erbgutes hat zu jener

Gesitzzersplitterung im östlichen Franken wesentlich beigetragen,
die es den tatkräftigsten Bamberger Bischöfen erleichterte, die
materiellen Grundlagen ihrer Macht nach Norden und Osten
in den Kadenzgau hinein zu erweitern. Nicht nur, daß jene
Teilerben des einst so mächtigen markgräfichen Hauses sämt-
lich außerhalb des CLandes und der Diözese beheimatet waren,
ihre Interessen waren auch zumeist durch fernliegende EHuf-
gaben gebunden. So sahen wir Banz als Gegenstand frommer
Schenkung, Kronach auf dem Umweg über eine Nebenlinie der
Przemysliden und die letzten salischen Kaiser, Pottenstein
wahrscheinlich schon durch die Schweinfurter Erbtochter Ju
dith und ihren Gemahl, den Pfalzgrafen Botho von Kärnthen,
in den Besitz des Hochstiftes übergehen. Den Rest dieser Jura-
güter übertrug sodann Judiths Enkelin, Adelheid von CLim-
burg-Wartberg, und ihr Gatte, der Wittelsbachische Graf
Chuonrad von Dachau im Jahre 1140 tauschweise an Bi-
schof Egilbert.) Die Güter um Giech und Cichtenfels ver
erbten 70 Jahre lang fast gewohnheitsmäßig als Mitgift in
sächsischen und thüringischen Häusern, bildeten sodann unter
den Andechs-Meraniern und den Grafen von Truhendingen
wiederholt den Mittelpunkt heißer Kämpfe zwischen der geist-
lichen und weltlichen Territorialmacht am Obermain, um erst
gegen Ausgang des 14. Jahrhunderts das Bamberger Terri-
torium vorteilhaft abzurunden. Die Schweinfurter Erbgüter
im Osten der Diözese und des Kadenzgaues aber entzogen sich
dauernd der Erwerbspolitik des Hochstifts. Creußen gelangte
nach mancherlei Teilungen und Erbgängen größtenteils in
—X0
starke Hand der Zollernschen Burggrafen von Nürnberg über-
zugehen. Die Besitzgruppe im Zweimainland aber in den
späteren Herrschaften Plassenberg und Bayreuth ward zum
Stützpunkt der fränkischen hauspolitik jenes bayerischen
Grafengeschlechtes, das sich anfangs nach Diessen am Ammer-
see, seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts aber nach der be—
nachbarten Burg Andechs benannte. In den letzten Cebens-
jahren Bischof Ottos J. von Bamberg begann das Geschlecht

9 M 7/38 c. Looshorn II S. 276.
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seinem fränkischen Besitz durch die Erbauung der Burg Plas-
senberg!) lebhafteres Interesse zuzuwenden. Mit seinem glän
zenden Eufstieg im Dienste der Hohenstaufen als Reichsfürsten
und Herzöge von Meranien sollte es auch dem Geschick der
Obermainlande den Stempel seiner starken Persönlichkeiten
aufpragen. Sein ostfränkischer Besitz ward zur Zelle der
hohenzollernschen Machtausbreitung am Obermain.

Die eigenartige Lage, die seit dem Aussterben der Schwein-
furter durch das Jehlen eines einheimischen Grafenhauses in
der Bamberger Diözese geschafen war, prägt sich auch in den
ältesten Zeugenreihen der Bamberger Urkunden aus. Selbst
die Abenberger und Sulzbacher, denen wir als
Cehengrafen und Dögten der Bamberger Kirche seit dem
Ende des 11. Jahrhunderts hier immer häufger begegnen,
waren außerhalb, jene im Rangau, diese im bayerischen Nord-
gau beheimatet. Die Cehengüter der Sulzbacher grifen frei
lich wohl damals schon im Pegnitzviertel in das Bamberger
Bebiet ein, die Abenberger besaßen wohl schon frühzeitig als
Ausstattung ihres Amtes die nicht allzu große Besitzgruppe
im Radenzgau um Frensdorf, nach dem sie sich seit 1139
zeitweise benennen.) Auch die übrigen Grafen, deren Be—
ziehungen zum Hochstift in dieser Zeit hervorzutreten begin-
nen, gehören sämtlich den benachbarten fränkischen oder ent-
fernteren Gebieten an. Uur der kärnthnische Pfalzgraf
Botho hatte durch die Erbauung der Burg Pottenstein feste-
ren Fuß im Cande gefaßt. Er erscheint auch als dominus
Bodo auf der Bamberger Synode von 1087, wendet dem Bam—
berger Kloster Theres 1094 die stattlichen Mittelmaingüter
seiner Gattin zu und wird daselbst begraben. Auch der Ge—
mahl seiner Enkelin, der erwähnteraf Chuonrad von Da—
chau9 hält die Derbindungen zum Hochstift noch aufrecht, er
hat Kirchengut zu Lehen,“) und tritt wiederholt unter Bam-
berger Zeugen auf, so 1151 unter den liberae conditionis
viri.“)

3 Uber das erstmalige Auftreten des Namens de Plassenbereh (1137und die Erbauung der Burg vgl. Franzkarl Frhr. v.Guttenbera,
Bilder aus der prewe der frank. —— u. Burg Pl., München
1912 S. 5 und meine Grundzüge S. 64 f.

rg Rapoto de Vranestort MBoic. 5, Mon. Alderabac. no 1S. 3533, Loos horn II S. 294, vgl. auch oben S. 182.
) Aber ihn: K. v. Behr, Genealogie der in Europa regierenden

Fürstenhäuser Leipzig 18834 G. 23.
) Hadelougendorft, das seine Gattin von ihrem 1. Gemahl Chuono de

Horobure überkommen hatte, vgl. Anm. 1 u. 2234.
9 febr. 2, Conradus comes de Dachowe, M 261/1538, 22. BB. S. 12.Looshorn 116. 400.
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Wohl aus dem westlich dem Radenzgau benachbarten Grab
feld stammt das Geschlecht jener Grafen Go z win, die man
für Derwandte der Grafen von Hhenneberg, mit ihnen für EAb-
kömmlinge des Markgrafen Poppo von der Sorbenmark
hält.') Ein Gozwin comes nimmt an der Bamberger Synode
pon 1089 teil“) und ist wohl derselbe, dessen comitatus nach
einer Fuldaer Tradition von 1049 auf das Grabfeld zu be—
ziehen ist') und dessen grausame Befehdung des Hochstifts sich
in den Briefen des Bamberger Dompropstes Hhermann an Bi-
schof Günther vom Jahre 1061 erhalten hat.“') Der Graf
Gozwin der Synode von 1087 ist wohl sein Sohn') und zu
gleich der Dater des gleichnamigen Grafen, der sich nach sei
nem rheinischen Erwerbsgut erstmals um 1122 de Stalecke
benennt.“) Dessen Sohn und Erbe, der rheinische Pfalzgraf
hermann führt erstmals 1137 den Uamen de Hohestat nach
der fränkischen Burg Höchstadt an der Aisch.“'“) Dater und
Sohn wandten um 1133 ihre Gründung, das Kloster Mönchs-
aurach, dem Bischof Otto von Bamberg zu.“) Hermanns
kinderlose Witwe Gertrud aber, die Schwester König Kon-
rads III. überwies Burg und Besitz zu Höchstadt a. R. 1157
dem Bischof Eberhard II. von Bamberg, der ihr dafür das
domstiftische Hospital St. Theodor als Zisterzienserinnenkloster
einräumte,!) wo sie ihr Ceben beschloß. Die Burg an der Aisch
erweist sich später als Mittelpunkt eines gleichnamigen
hochgerichtssprengels. Ob einer dieser Grafen Goswin tat—
sächlich die Juraburg Gösweinstein erbaut hat, wie man aus
dem Namen schließen wollte, ist unsicher. Besitz in dieser Ge—
gend läßt sich für jene Grafen nicht nachweisen, wohl aber

) Schultes, Henneberg S. 23 u. 26, vgl. oben S. 48.
s) Jafé, ep. 8, über ihn Baumgärtner, Stahleck S. 2 mit

weiteren Belegen. Die U. von 1058 Aug. 21, die Ottelmannshausen nudl.
oon —— t. Grabfeld seinem comitatus zurechnet, Dronke, Tr.
Fuld. c. 60, ist eine Fälschung Eberhards von Fulda, H. Hir sch, Ban
zer Stiftungsurkunden S. 21. — Ob der im Symodalprotokoll genannte
weitere Gozwin comes ebenfalls zu dieser Familie gehört oder wo er
unterzubringen ist, läßt sich nicht entscheiden.

oY Oronke, OCod. Vuid. no 751. — Ob die Grafschaft im Grabfeld
wischen ihm und dem Grafen Poppo v. Henneberg geteilt war, ist unoo Gemeinsam mit Gozwin wird Otto (sein Bruder) als comes ge—

nannt.
10 Baumgärtner S. 8, Looshorn J. S. 377.
119 Räheres Baumgärtner S. 3. — Die Banzer Stift. Urk.

von 1071 unter deren Zeugen Gozvvuin comes ebenfalls erscheint,dirsich S. 9 Gigle N) ist —2
12) Baumgärtüer, S. 5.
8 Baumgärtner, S. 48, Reg. 5.19) VBgl. oben S. 166.
6y M 139/872, Looshorn II S. 423 f.
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gab der Pfalzgraf Hermann ein Gut zu Trieb (bei Lichtenfels)
an das Kloster Cangheim.““)

Die Grafen von henneberg, die diesen Namen schon
1037 zeigen,“) die mutmaßlichen Dettern der Grafen Gozwin,
treten erstmals durch die Schenkung des Klosters Deßra an
Bischof Otto (1135) in Beziehungen zum Hochstift (oben
5. 166.) Sie hatten um diese Zeit auch schon namhaften Be—
sitz im östlichen Frankenwald inne, die Burg Nordeck und der
Markt zu Steinach (heute Stadtsteinach) dürfen als ihre Grün—
dung gelten, da beides der Burggraf Poppo von Würzburg,
seine Gattin Irmingard und sein Bruder Graf Pertholf von
Henninberg im Jahre 1151 als Allod an Bischof Eberhard II.
von Bamberg verkauften und damit dem Hochstift zu seinen
zstlichsten Besitzungen verhalfen. Bei dieser Gelegenheit ergibt
sich, daß beide Grafenbrüder schon früher Cehen vom Hochstift
hatten, neue, darunter die villas Suerzgereldorf, Tragenen-
dorf, Cuonenrut (westlich von Kronach) tauschweise zu Cehen
erhalten.“)

Ebenfalls dem Grabfeld gehörten die Grafen Sterker
an. Der erste dieses Namens, der als Sterchere comes auf
der Bamberger Synode von 1050 erscheint, soll aus den Rhein-
landen mit der Königin Richza von Polen, der Tochter des
Pfalzgrafen Ehrenfried von Lothringen, in die Coburger Ge—
gend gekommen sein.““) Ein anderer Graf Sterker, wohl der
Enkel des Porigen, tritt 112270)41142*9) häufg in Bamber-
ger Urkunden auf, er ist der Dogt des von Bischof Otto J.
gegründeten Klosters Aura an der Saale,“) ihm überträgt
Bischof Otto auch die Dogtei über das für Kloster Michelsberg
erkaufte Herrschaftsgut Gestineshnusen (1122).) Er und
sein Bruder Hhermann, angeblich Burggraf von Meißen, sind die
Gründer des Klosters Mönchröden bei Coburg,“) dem sie ver-
schiedene Güter zuwandten. UNach dem Mönchröden nahe
benachbarten Orte (O.- u. U.-) Wohlsbach nennt sich seit

Bsterreicher, Denkw. 4 S. 19.
Schultes, Henneberg S. 28.
 bsterreicher, Banz no 18 Juli 8.
15) J. A. v. Schultes, Coburgische Landesgeschichte des MA., Co—

bdurg 1814 S. 18 f.
20 Salmann in U. B. Ottos v. Bamberg v. 1122 für Kl. Aurag, des

p Vogt er heißt, Usser mann, Ep. Wirceb., O. prob. no 28, Lo o s-orn I1 S. 136.
21) Oklt. 28, 8. in U. Bisch. Egilberts f. Kl. Michelsberg, M338/2033b,16. 8. S. 38 so e d s
12) Anm. 20.
2) Oben S. 153.
29 Schultes, Coburg, Landesgesch. S. 19 u. S.
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152*) Graf hermann, wohl der Sohn Sterkers II. comes
de Wolveswach. Derselbe Graf hermann gibt unter
dem Uamen comes de Scowenberg (Ruine Schaum-
berg westl. von Schalkau) in einer von 1147 datierten, aber
erst um 1180 ausgefertigten Urkunde Bischof Ottos II. einen
mansus in Welekendorf (Welkendorf bei Schaumberg) an
das Kloster Banz,?“) mit dem er 1162 in Streitigkeiten um die
Wälder geuelle und heide bei dem Klostergut Mupperg ver-
wickelt war.“ss) Mit ihm erlosch das Geschlecht. Wahrschein-
lich ein naher Derwandter des Grafen Sterker II. war wohl
auch jener Sterker, der sich ohne den Grafentitel von etwa
120*) -114529) nach seinem Besitz im UNordjura de Muttin-
gendorf nennt') und ihn schließlich dem Kloster Michelsberg
überträgt.“) Er erscheint in wechselnder Stellung in den
Zeugenreihen, bald unter Edelfreien,“) bald unter Ministe-
rialen,“) so daß ein übergang in Bamberger Dienstverhält-
nisse vorzuliegen scheint.— In der Gegend seiner Stamm-
besitzungen nördlich von Coburg im Grabfeld besaß das Ge—
schlecht auch Grafenrechte: wohl von ihm ging die Zent
Schalkau mit der Burg Schaumberg, auf welchem Wege ist un
bekannt, an ein später niederadeliges Geschlecht über, das
seit 1216 unter dem Uamen de Schawmberg auftritt.“) Die
Zent zu Cauter, in der Wohlsbach gelegen ist, und die nach

285) Febr. 20, 3. in U. Bisch. Gebhards v. Würzburg f. Kl. Langheim,— D 
26) Me16s / 1028e, Sstervreicher,Banzno13,LooshorenIIS.

494. Eine eingehende Untersuchung der U. in Zusammenhalt mit no 21
und 28 ergab aus äußeren und inneren Merkmälen, daß es sich um eine
anfangs des Jahres 1180 gleichzeitig mit no 28 gefertigte, hinsichtlich der
Vogteiverhältnisse — Riederschrift einer zunächst unbeurkundet ge
bliebenen Rechtshand ung von Ostern 1147 handelt, die dem von H.d irsch nachgewiesenen Banzer Fälscher zur Last zu legen ist. Osterreicher
no 21, die das gleiche —E betrift, ist keine copia coaevsa, son-dern eine vorläufge, unbesiegelte, einfache Aktaufzeichnung des Klosters.

19) 8 ster rerch er, Banz no 25 und 29 Gestätigung von 1182).
28) M332/2025, 16. BB. S. 8 f.
109) M 334/2037, 16. BB. S. 32.
u20) Mutichendorf, Muchindorf,. Muggindorf — Puggendert BA.Ebermannstadt. — Für nahe Verwandtschaft spricht die Verbindung Star-

Farius comes et Starkarius de Muttingendorft, die in der Bamberger

Kanzlei Fei für Brüder oder Vettern Wpand wird.
—* is. BB. S. 22, der Ansaß „eire. 1186“ durch Schweitzer ist wohl zurüh.

* So 1180 Me5/26, Loos horn II S. 69 unter den milites epis-copi, ben ministeriales vorangestellt.
3 So 1121 MBoie. 25 no 285, Loos horn 11 G. 184 unter denministeriales épiscopi, um 1142 Mu 333/2054, Loos horn II SG. 3804

Wishen den bekannten Bamb. Ministerialen Memmelsdorf—Pödeldorf undisch (über diese vgl. Exkurs III).
34) Uber sie unten S. 256f.
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Ueustadt an der haide benannte Zent erscheint später im Be—
sitz der Grafen von henneberg,“') die sie wohl aus dem Wohls-
bachischen Erbe überbommen hatten. Der Grafentitel der
WohlsbachSchaumberg beruht also ofenbar auf dem Besitz
von Grafenrechten in einzelnen Zenten, eine alte Grafschaft im
Sinne der fränkischen Staatsverfassung haben sie wohl nie
besessen.

Die Abwandlung des alten Amtstitels „Graf“ zum erblichen
Adelsprädikat läßt sich zu Ausgang des 11. Jahrhunderts
deutlich verfolgen. Führen ihn anfangs noch jüngere Söhne nicht,
wie Otto (von Abenberg), Bruder des Comes Wolfram')
oder Friderich de Kastel'“) aus der VNebenlinie der Grafen
von Sulzbach, — wird die Erbtochter des letzten Markgrafen von
Schweinfurt, die Gattin des marchio Hermannus, in der
echten Banzer Stiftungsurkunde noch einfach als domina
Alhbraht eingeführt,“) — so verwenden die Klosternekrologien
um 1100 doch schon unbedenklich den Titel comitissa und
die Söhne des 1151 verstorbenen Grafen Bertold II. von
Andechs führen beide schon zu Cebzeiten des Daters den Titel
Graf.“) Erst um diese Zeit bilden sich somit Grafenfamilien
im eigentlichen Sinne, als Ergebnis der Aufösung der alten
Grafschaftsverfassung und der Neubildung der mit Grafen—
rechten ausgestatteten erblichen Herrschaften. Uoch auf lange
hinaus war es möglich, daß Besitzer solcher Herrschaften wie
die Edelfreien von Wildberg oder von Truhendingen im
13. Jahrhundert, aus eigenem Recht und ohne jede „Der—
leihung“ den Grafentitel annahmen. —

) Schultes, Henpehen J. Urbar von 1817 „Amt“ Lauter S. 189,„Nuwenstat ufe der heyde“ S. 183,— Schultes, Cobura, Urbar um
1340 „Centhe zu Luter“ S. 45 f. („Thurm“ zu O. Wolfeswac), „Centhe
Ruwenstadt vf der Heide“ G. 48.

6) 1076 ... 1102, Schannat, Vind. lit. S. 48 no VI. Loos-
horn 1S. 497 — auch in der gefälschten Banzer Stift. U. v. soriI.
osterreicher no V.

27) 1087 Jafé MBamb. S. 502, ep. 10 dagegen in der gefälschten
Adalbero-U. über Heidenfeld v. 1069 Julie7, Ssst er ve icher no IV. Vri
derieh comes.

25) So Osterreicher no VI u. VIII, in den Fälschungen no V
u. VII dagegen Alberad comitissa: vgl. auch 1408 Gerhildä, Gattin des
Brafen Wolfram, ohne Grafentitel, pge Banz Anm. S. 8 f.
1143 domina Cuniza flia comitis Reginbotonis de Giechebure. Sistern.
reicher Denkw. 3 S. 88.

2) Ost erre icher,Denkw. 3 S. 92 aus dem Michelsberger Ka—
lendar.

2) Oefele, Andechs Reg. 8 f, 112 f. Dagegen werden in der
U. Bisch. Eberhards II. von 1154 Juli, 16. BB. S. 40 die Söhne des
Grafen Bertolf v. —— elegentlich nicht ausdrücklich als Grafen be—zeichnet, wiewohl ihr Vater —* tot ist.
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Ob die seit 1059 wiederholt mit dem Personennamen Rie-
ginboto in Beziehungen zum Hochstift Bamberg auftreten
den Grafen zunächst noch Amtsgrafen im älteren Sinne waren,
läßt sich mit Sicherheit nicht entscheiden, ja kaum das Gebiet
feststellen, auf das sich ihr Titel bezog. Wahrscheinlich waren
es 3 Grafen dieses Vamens,“) Reginboto II. (10717) besaß
schon Güter im Obermaingebiete, zu Pettstadt bei Bamberg
und zu Zeublitz bei Lichtenfels, die er dem Kloster Michels-
berg zuwandte,“) aber erst Reginboto III. gewann durch seine
Ehe mit Adela, der Tochter des Grafen Günther von Käfern-
burg und der Mechtilde von Beichlingen, das Schweinfurter
Erbgut zu Giech (und LCichtenfels), nachdem er sich seit 1130
benennt.“) Er gab auch 2 mansos in Sleten bei Giech an das
Domkapitel.“) Cuniza, die unglückliche Tochter aus dieser
Ehe, versuchte bei der Scheidung ihrer Ehe mit dem Grafen
Poppo von Undechs, den Erbbesitz im Nordwestjurd dem Hoch-
stift Bamberg zuzuwenden, allein ihr geschiedener Gatte wußte
ihn mit starker Hand zu behaupten und seinem Geschlecht zu
sichern.“) Die Delegation der Güter der Cuniza an Bamberg
hatten ein Graf Wolfram von Wertheim und ein Graf Fried—
rich von Beichlingen besorgt, qui prefate matrone ex cogna-
lione paterna et materna foremundi erant. Gsterreicher
hat aus dieser Stelle geschlossen, da der Beichlingen ein Bruder
ihrer Mutter EAdela war, daß ihr Dater, der Graf Regin—
boto, dem haus der Grafen von Wertheim angehörte.““) Diese
Annahme ist zwar nicht unwidersprochen geblieben.“) Eine
agnatische Derwandtschaft mit diesem Hhause muß aber doch
wohl aus der angeführten Stelle gefolgert werden, möglicher—
weise handelt es sich um einen älteren Zweig dieses Geschlech—
tes, der sich jedoch niemals nach Wertheim benannte. Graf
Reginboto J. hatte auch einen Sohn Diemar (1059); wenn

) Reginboto J. im Synodalprotokoll von 1059, Reginboto 11. nur
in der gefälschten Banzer Stift.U. v. 1071, Reginboto IIN Graf v. Giech.
aer Nutted Isingart hieß (7. BB. S. 122), war vermählt mit Adelaebda. G.

2) duo vpredia scilicet Betestat et Cibilce., aliaque multa bene-
ticia contulit nobis, Jahrtag 17. Mai, 7. BB. S. 178.

) Oben S. 124.
Kirchschletten bei Giech,Jahrtag 26. Jan., 7. BB. S. 104.

) U. Bisch. Eberhards I1. v. 1148 Tiecheburgbertrag), 8ste r
rküch,er, Deukw. 8 S. 88 f., Oe fele, Andechs Reg. 1öd, 101, 112
über Cuniza S. 21 f., vgl. mei ne Grundzüge S. 66 f.

2) Hsterxre ich ex,Denkw. 8 S. 70, ihm schloß sich J. Aschbach,
Gesch. der Grafen v. Wertheim, Frankfurt/M18436. 48 f. an.

47) So Bauer, Arch. f. hess. Gesch. VIII, 1836 S. 266 f. Seine
Einwände gegen Ssterreicher und fein kombinierter „Stammbaum“ S. 268
erscheinen mir keineswegs stichhaltig.
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man ihn mit dem Tiemar comes de Tetenvane der gefälsch-
ten Banzer Stiftungsurkunde von 1071) gleichsetzen darf, so
könnte die Heimat des Geschlechtes tatsächlich in der Tauber—
gegend zu suchen sein. Mit Cuniza, die den Schleier nahm,
ist es erloschen. Ihr Gheim SFriedrich von Beichlingen trat
1149 seinen Anteil an Giech an Bischof Eberhard II. von
Bamberg ab.“)

Die Grafen von Bergtheim erscheinen erstmals in einer
Urkunde Bischof Ottos J. um 1120*0) mit Bertholfus comes,
den Bischof Eberhard II. 1154 ausdrücklich de Berechtheim
nennt.“) Sie waren Pögte des Klosters Michelsberg. Im
Gegensatz zu dem friedlichen Wirken seiner Vorfahren, die
also auch schon die Pogtei besessen hatten, hatte Graf Ber—
tholf nach der Urkunde Bischof Ottos seine Dogteirechte zu
schweren Bedrückungen der Klosterleute benützt, weshalb ihn
der Bischof nur mehr unter einschränkenden Bestimmungen
neuerdings mit der Pogtei belehnte. Bischof Eberhard, der
die Dererbung des Dogteiverhältnisses über die Klosterhöfe
Etzelskirchen und Rattelsdorf zwischen den Söhnen des Gra—
fen Bertholf, Gerhard und Hermann, regelte, stellte zugleich
in der bekannten Urkunde die von alters bestehende Dogt-
freiheit der Klosteranlagen und Klosterdiener auf dem Mi—
chelsberge fest.“) Seefried, der die Genealogie des Geschlech-
tes eingehend untersuchte, sieht in ihnen eine Nebenlinie der
Brafen von EAbenberg und führt sie gleich jenen auf den Gra—
fen Tiemo, den ersten Hochstiftsvogt der Bamberger Kirche und
Grafen des Dolkfeldes zurück.“') Mit KRecht hat er jeden-
falls Bergtheim bei Neustadt a. d. Aisch im Rangau als ihr
namengebendes Stammhaus bezeichnet.“s) — An den Grafen
hermann, Sohn Bertholfs, sucht er die Grafen von Delburg—
Klamm anzuknüpfen.““)

426) Wohl Oettnang bei Rothenburg, nicht Tettenwang bei Beilngries
worauf mich H. O.Studienrat Schreibmüller aufmerksam machte.
— 59 Ssterreicher, Denkw. 8 S. 80, über die Beichlingen unten252.

60) M 332/2025, 16. BB. S. 8 f.
*1) Mu336/2048,16.BB.S.40.
2) Vgl. oben S. 192 f.
3 J. N. SCeefried), Die Grafen v. Bergtheim, die Vöate deskais. Benediktinerstiftes auf d. Michelsberge zu Bög. 54 BB. 1892 mit

Stammtafel, vgl. auch die Regesten bei Bauser, 28. BM., die Seefriedergänzt.
54) a. a. O. S. 27, nicht Herrenbergtheim bei Ufenheim.

6) Die Grafen v. BergtheimVelburg-Klamm, 58. BB. 1897 S. 41 f.
mit Stammtafel.
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Die älteren Burggrafen von Nürnberg aus dem Hause der
österreichischen Grafen Raabs?e) treten nur gelegentlich
in Beziehungen zu Bamberg auf, so Burggraf Gottfried, dem
Kaiser Friedrich J. den Schutz des Bambergischen Klosters
Münchaurach überträgt.“)

Wenn sich nun auch bis ins 12. Jahrhundert innerhalb der
Diözese Bamberg, des Radenzgaues und Volkfeldes, — ab—
gesehen von den durch Heiraten zu Besitz gelangten bayerischen
Grafen von Andechs und dem Pfalzgrafen Botho von Kärn-
ten?s) — kein einheimisches Grafengeschlecht nachweisen läßt,
so fehlt doch keineswegs jene ständische Oberschicht, der auch
eben jene FTamilien angehören, in denen der Grafentitel schon
von altersher erblich war. Das Wesen des mittelalterlichen
Dynastenstandes, dessen Glieder zugleich Fürstengenossen sind,
lag nicht im Titel.

Schon in der mehrfach verwerteten ältesten Bamberger
Zeugenreihe von 1015*09) tritt diese Standeseinheit zu Tage.
hier werden zum ersten Male durch die Derwendung der
Oberbegrife milites und servientes jene beiden Caiengruppen
unterschieden, die sich unter wechselnden Bezeichnungen bis
zum Ausgang des 13. Jahrhunderts verfolgen lassen. Unter
den milites werden 4 Grafen und2 untitulierte Persönlich-
keiten zusammengefaßt, unter den ihnen nachstehenden servien-
tes erscheinen erstmals Bamberger Ministerialen. So lautet
auch in der Folgezeit bis etwa 1130 die Unterscheidung regel-
mäßig milites — ministeriales, wobei zu den milites wie—
derholt auch Grafen gerechnet werden.““) Die Bezeichnung

s6) J. Wendrinsky, Die Grafen Raabs, Blätter d. Ver. f. Landes-
kunde v. N.«Osterreich N. F 12 u. 18 (Regesten), Wien ——

37) Ebda. Reg. 114 (Reg. 88 rig noch 1156 wird Pfalzgraf Hermann (v. Stahleckh) als Vogt des Kl. erwähnt, Loos horn'II G. 138. —
vgl. auch Riethvelt, unten G. 212.

s8) Man könnte noch die im äußersten Westen des Radenzgaues be—üterten Grafen von Höchstadt/A.(pfalzgrafena. Rhein) —— sie
seee jedoch aus dem Grabfeld und Höchstadt gehörte nicht mehr aur
Diözese Bamberg.

5) Oben S. 179 u. S. 184.
s0)j 1003 Mai 6: U. Bisch. Ruperts f. d. Domkap., ebeenrehe Kanoniker, milites: Hochstiftsvogt,2Grafen, Walpoto, 4 Vornamen, mini-

steriales autem: 12 Vornamen M 2/10 b, en ann, c. prob. no 52,Looshorn 1S. 486 — 1108 Mai 19 U. Bisch. Ottos J. f. d. Domkap.
Zeugenreihe: Kanoniker, ex militibus episcopi 7 Edelfreie, de mini-
sterialibus „ero.. M 3/18c. Osterreicher, Banz Beil. 1 zu Anm. II
S. 9, Looshorn II G. 63 — 1124 Mätz 1: U. eines vir ingenuus f.
Bamberg, Zeugen: d. Bischof, de militihus domini episcopi in—
genuis 1äGraf, 8 Edelfreie, de ministerialibus d. epi..... M. 54224.
Geöfn. Archive 10 S. 174, Looshorn 11 6. 68 —1130 U. Bisch.
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miles bringt in einer Zeit, die eine Derleihung der Ritter-
würde unter feierlichen Formen noch nicht kannte, den auf
dem Cehenverhältnis beruhenden, ehrenvollen Reiterkriegs-
dienst für die Reichsheerfahrt zum Ausdruck.“) Im 12. Jahr-
hundert setzt sich im Bamberger Kanzleigebrauch für die bis-
herige Gruppe der milites dann die Bezeichnung liberi (in-
genui) durch, der ständische Charakter wird also stärker be—
tont.“) Seltener steht dafür nobiles.“) Die Gleichwertigkeit
beider Bezeichnungen in dieser Zeit wird besonders deutlich,
wenn freie Dasallen der Grafen von Andechs in bayerischen
Urkunden nobiles, sobald sie aber ihren Herrn nach Franken

Ottos J. f. d. Domküster, Zeugen: Kanoniker, milites episcopi. mini-
steriales M. 5126, Loos horn I116. 69 — vogl. in Eichstädter Urk. 1122
Nov. 19 de ingenuis laicis s. Babeubergensis ecclesis militibus.. de
ministerialibus 8. Bab. eécclesie.. Heidingsfelder Reg. 311. —

61) Charakteristisch für den berufichen Charakter des Ausdrucks: of-
sieio miles, 1123 und um 1133 MBoie. 24 no 3 u. 4 —1113 nennt Bisch.
Erlung von Würzburg den Grafen Bertold v. Andechs, der Güter von ihm
zu Ae hatte, miles meus MBoic. 37 n0 75. - Daß miles „in der
aälteren Zeit“ (11. Ihdt.) den Vasallen im Gegensatz zum Ministerialen be—
deutet, geben auch Josetze S. 5333 und E. Moltor, der Stand der
Ministerialen, Gierkes Untersuchgn. z. St. u. RG. 112. Breslau 1912
5. 37 (hier die älteren —S— zu. Der Grund liegt aber kaum im
Unterschied der rtme Molitor), sondern darin, daß der eigentlicheFern der militärischen Kräfte eines geistlichen Fürsten wie der —5— von
Bamberg ursprüuglich die freien Vasallen, erst seit dem Ende
des 11. Jahrhunderts mehr und mehr die Ministerialität wurde. Im
13. Jahrhundert wandelt sich der Begrif miles völlig, die Berufsbezeich—
nung wird Würde und damit auch den Ministerialen zpganguig. JIboe tzehat die Entwicklung völlig verkannt, wenn er sagt, daß jetzt diese „Würde“
auch die Edlen ohne Schmälerung ihres Ansehens annehmen können, Diese
waren von jeher durch Geburt „für den Ritterschlag qualifziert“, hin
gegen war „bei dem niederen Adel das ieeren das Hebende und Auseichnende. O. Frhr. v. Dungern, Der Herrenstand im Mittelalter,
— 1908 8. 15 f. F. Keut gen, Die Entstehung der deutsch. Mini—
terialität, VfFe WG. 8, 1, 1910 S. 14 Anm. 3, Erich gehr. v. Gutten—berg, Titel u. Blandeehese sungen d. oberfränk. Adeis Familiengesch.Blätter 24. Ig. 4 u. 5, Leipzig 1926.

62) Ich fnde die Gegenüberstellung liberi—ministeriales im Bamb.
Urkunbentreis: 1189 MABose. 5 6. 354, — 4143 M. 8/890, Looshorn II.
5. 377, — 1149 M. 8/89d, Sstereicher, Denkw. 3 S. 90, — 1151 M.
261/1538, 22. BB. S. 12, — 1152 Ssterreicher, Banz no 19, — 1153 M.— Looshorn II. S. 421, — 1154 M. 336/2048, 16. BB. S. 41, —
1156 MBoic. 24 no 9, — 1163 Stumpf no 3974, — 1164 MBoie. 6 Mon.
Aspac. no 8 S. 158, — 1180 M. 264/,1545, Oefele, Andechs U. 9, —
1182 (Andechser u Oefele, Reg. 261, — 1180 .. 88, hier liberiores.ministeriales, M. 865/1650, v. Guttenberg AO. 18, 2 Reg. 9, —vereinzelt
noch einmal 1222 (Meranische U.) M. 268/1562, 28. BB. S. 37. — In der
rtinzahl lautet die Bezeichnung e Hbeér homo oder ingenuus vir. —ueid dieser Zeit komnt einige Male auch die Gegenüberstellung latci—
ministeriales vor. Nach 1180 hört die Verwendung von Oberbegrifen
zunächst auf, die in den Un. der Stifter u. Klöster überhaupt nicht üblich
war.
 cx) In Franken erst häufger im 18. Ihdt. um 1223 M. 487/2732, Loos-
horn II. G. 624, — 1266 M-oll. II nõ 202, — 1278 ebda. no 204, —
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begleiten, dort liberi genannt werden.“') Ich verwende da—
her, dem Sprachgebrauch der Guellen folgend, für diese stän—
dische Oberschicht den Ausdruck „Edel-freie“, um sie so
in gleicher Weise von den nicht zu den liberi zählenden Mini-
sterialen wie von den Gemeinfreien zu unterscheiden.““)
Auch unter den liberi der Bamberger Guellen werden unter
schiedslos Grafen, ja sogar Fürsten, und nichttitulierte Herrn,
niemals aber freie Bauern zusammengefaßt.““)

In den Zeiten des Investiturstreites tritt erstmals eine
größere Gruppe edelfreier Herrn innerhalb des Hochstifts
Bamberg mit klar ersichtlichem politischem Einfuß hervor.
Wahrscheinlich 1079 von der Jastensynode im Cateran aus
bedrohte Papst Gregor VII. in einem eigenen Schreiben?“)
7 mit Dornamen genannte milites der Bamberger Kirche mit
der Exkommunikation, falls sie die zu Unrecht empfangenen
KUirchengüter nicht an das hochstift zucückgeben würden.
Zweien von ihnen wirft der Papst den Cehenempfang ge—
legentlich der Einsetzung, vier anderen den CLehenempfang
nach der Exkommunikation Bischof hermanns vor, den man
nachträglich der simonistischen Erwerbung des Bistums be—
schuldigte. Der Dorwurf galt also dem Festhalten an ihrem
bischöfichen CLehenherrn, seine Anlässe lagen weiter zurück.
Jüngere Dorgänge hatte der Dorwurf im Uuge, der sich gegen
den letzten der 7'milites richtete: Er habe während der Ge—
fangenschaft Bischof Ruperts (1077) Bamberger Kirchengüter
vom König empfangen. Da man unmöglich annehmen kann,
daß Heinrich IV. Maßnahmen zu ungunsten eines seiner ge—
treuesten Anhänger wie Bischof Kuperts traf, der in seinem
gefahrvollen Dienste in die hand des herzogs Welfs von

a4) Bgl. Vrinsburc, Iringesbure 1116 Oefele, U. 8, 1149 Oefele, Reg.
112, - Touchusen., Lochhusen, vor 1151 Sefele, Reg. 600. 1149 Reg.
II2, — Ascering 1098 .. 1116 unter den arbitres legitimi, Rea. 333,
Escheringen 1149 u. d. liberi, Reg. 112.

e) Die Bezeichnung eWerrw wie sie A. Schulte, Der Adelund die deutsche Kirche im MAl, Kirchenrechtl. Abhdln., hsg. v. Stutz, 63,
s4, Stuttgart 1910 gebraucht, möchte ich mit Rücksicht auf die spätere Ab—
wandlung des Begrifes lieber vermeiden. O. Forst-Battaglia,
Vom Herrenstande KLeipzig 1916 S. 13 hält an dem gleichwertigen Aus—-
druck Dynasten“ fest, da die Bezeichnung „edelfrei“ schon im Mittelalter
selbst auch Nichtdynasten gegebgr wurde, Für unser Gebiet trift dasucht zu. Als iiberi werben Ministerialen niemals bezeichnet, der Titel

urde ihnen erst feit der 2. Hälfte des 18. Ihdts. gelegentlich zu—
gebilligt.ig So 1143, 1149, 1151, 1163, 1164, 1180 .. 88, Nachweise Anm.
62.

e7) Jafé, Bibl. rex. Germ. II S. 3566 — ders., Res. Pont. 1
5. 636, Ussser mann, Cod. proh. B. no 48.
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Bayern gefallen war,“) so kann es sich nur um eine der üb—
lichen Cehenerneuerungen anläßlich eines Mannfalles ge—
handelt haben, die der Kaiser hier als Oberlehensherr bald
nach seiner Rückkehr von Canossa an Stelle des abwesenden
Bischofs vollzog. Es war wohl eine jener Maßnahmen, durch
die er sich auf den Tagen zu Regensburg im Mai und zu
Hürnberg Mitte Juni 1077 neue Anhänger zu gewinnen,
alte zu verpfichten suchte für den Kampf gegen den eben, am
15. März, erwählten Gegenkönig Rudolf.““) Gleich den großen
Dasallen des Nordgaus') und der kaisertreuen Bischofsstadt
Würzburg'!) hielten auch die Bamberger getreulich an der
Sache ihres rechten Königs fest. Das Drohschreiben Gregors
VII. verfolgte somit einen doppelten Zweck. Es suchte in dem
Augenblick, da es galt den Widerstand gegen Heinrich neu
zu beleben, den einfußreichen Bischof Rupert von Bamberg
durch die erzwungene Rückerstattung ausgeliehenen Kirchen-
gutes zu gewinnen und gleichzeitig die Anhänglichkeit der
durch diese Maßnahmen betrofenen kriegerischen Widersacher
des Papsttums in der Diözese mit ihrem Bischof zu verfeinden.
Aber dieses Doppelspiel hatte keinen Erfolg. Bischof Rupert
hielt an dem vertrauten Dienste des Königs fest wie auch seine
Dasallen. Wenn wir den in dem päpstlichen Schreiben mit
dem Banne bedrohten Udelricus mit dem damals lebenden
Oudalricus Walposo gleichsetzen dürfen, von dem wir wissen,
daß er tatsächlich in der Cxkommunikation verstarb,“) so
hat ofenbar auch das stärkste kirchliche Zuchtmittel seinen
politischen Zweck verfehlt. — Man hat einwenden wollen, daß
es sich bei den milites des pästlichen Schreibens nicht um
edelfreie Dasallen, sondern um bischöfiche Ministerialen
handelte.'?) Aber einmal fel deren Bedeutung damals kaum

RGiesebrecht, D88. III GS. 396, vgl. oben S. 189.
eo) Ebda S. 443 f. Bisch Rupert war bis in den August 1077 in Ge

fangenschaft S. 306.
19 Doeberl, Nordgau S. 25.
Y Giesebrecht, DBTI SG. 445.
9 M. 332/2026, Usser manen, c. prob. no 75 (ante 2. 1123),

16. BB. S. 11 (eirc. 1122), SLoos horn II S. 92 (um 1124). Der zeit
liche Ansatz scheint mir zu spät. Da im Byrwher Konkordat älle Kirchenstrafen erlassen wurden, muß der Tod des Walpoten und die Ausstellung
der Urk. jedenfalls vor Sept. 1122 liegen.

2) So Ussermann a. a. O. und ihm betont folgend Joegze,
Bamb. Ministerialität S. 533 Anm. 3 u. S. 754 Anm. 2. Joetze wendet
sich mit Unrecht gegen Ernst Frhr. v. u. z. Aufsetz, Die alten freien
Geschlechter im Gebiet des Bistums —— 56 BB. S. 22, der in
einem Exkurs über das päpstl. Schreiben die dort genannten Vornamen,
wie mir scheint mit Glück, mit bestimmten edelfreien Familien in Ver—
bindung bringt. Wenn die milites von ca. 1078 auch nicht sämtlich mit
den im 12. Ihdt. lebenden, von Aufseß angezogenen Persönlichkeiten iden
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schon so stark ins Gewicht, daß sie der Papst eines eigenen
Schreibens gewürdigt hätte, sodann waren die Ministerialen
im 11. Jahrhundert echter CLehen, nur um solche kann es sich
hier handeln, noch nicht fähig und schließlich ist die Bezeichnung
milites in dieser Zeit eben ausschließlich für Edelfreie ge—
bräuchlich.

Die Gruppe der nichttitulierten Edelfreien, die wir in
näheren Beziehungen zum Hochstift Bamberg fnden, umschließt
einen ganz bestimmten Familienkreis. Seitdem um die Wende
des 1). Jahrhunderts und zwar ziemlich gleichzeitig bei Edel-
freien und Bamberger Ministerialen die Bildung von Ja—
miliennamen durchdringt,“) die allerdings je nach Burgen
und Ansitzen noch häufg wechseln, ist „eine möglichst voll-
ständige Inventarisation“‘ der einzelnen Jamilien, um die
sich die Jorschung heute für ganz Deutschland bemüht,““) aus-
führbar. Uur die genaue Kenntnis des „Personalbestandes“
erlaubt auch dort eine Entscheidung im ständischen Sinne zu
trefen, wo in den Urkunden eine ausdrückliche Unterscheidung
durch auszeichnende Ettribute fehlt. Es wird dabei deutlich,
daß auch in jenen Fällen, in denen zeitweise die Bamberger
Kanzlei, fast grundsätzlich jene ihrer Stifter und Klöster, im
2. Jahrhundert auf solche Attribute verzichtet, gleichwohl die
Keihenfolge der Zeugen: Geistliche, Edelfreie, Ministerialen,
strenge eingehalten bleibt. Ausnahmen kommen vor, ohne
daß man deshalb ohne weiteres an den Uebergang einer edel—
freien Jamilie in die Ministerialität zu denken berechtigt
ist.“) Zu beachten ist auch, worauf v. Dungern nachdrücklich
hinweist, daß in verschiedenen Zeiträumen, aber auch gleich—
zeitig, genealogisch nicht zusammenhängende Jamilien ver—
schiedenen Standes sich nach denselben oder gleichlautenden
rtlichkeiten benennen können. Begünstigt wird diese Er—
scheinung dadurch, daß nach dem Erlöschen edelfreier Familien
tisch sein können, so ist zur Genüge bekannt, wie konservativ man in da—
maliger Zeit innerhalb der einzelnen Familien im Gebrauch von Vor—

namgn gräfichen Familien abgesehen, erscheinen die ersten Ferpiuennamen unseres Gebietes im Synodalprotokoll von 1059 (Jafsé, ep.
ßamb. no 8): Immo Walpoto (Amtsnamel) ... Adelolt de trubahn
Truppach, BA. Bayreuth) .. Erbo de Wizenaha (Weißenohe, VA. Forch-
heim), 1080 Gozwin de Anspere (abgeg., bei Stafelstein), Jafé.,
2P. Bamb. no 10 — 1093 Otto de Alechbach (7, vielleicht Ailsbach, BA.
Höchstadt a. A.) M. 2/106. Ministerialen erscheinen mit Familien-
namen erstmals 1086 (Aug. 6) M. I Osterreicher,Denkwürdigk.
4. St. S. 18 (10 Fapitrenß , Die Urk. von 1017 M. 1/1d. Rooshorn]5. 329 f., worin 4 freie Geschlechter mit Familiennamen unter den Zeugen
erscheinen, ist eine Fälschung des 12. Ihdts.

) DQunggern, Herrenstand S. 28, Forst-Battaglia S. 9f y Vgl. HRungern S. 263.
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ihr namengebender Besitz vielfach in die Hand der Landes—
herrn überging und mit Ministerialen besetzt wurde, die sich
nun ihrerseits danach nennen.

Um ein klares Bild dieser Standes- und Besitzverhältnisse
der edelfreien Familien unseres Gebietes und ihrer Be—
ziehungen zum Hochstift Bamberg zu gewinnen, ist es somit
nötig, sie im einzelnen näher kennen zu lernen. Dabei müssen
wir vorgreifend die Periode vom 11.-14. Jahrhundert als
Fanzes überblicken.

Die Beziehungen zum Bistum Bamberg spiegeln sich in den
Urkunden verschiedenartig wieder: Wie schon die Grafen, so
treten auch die übrigen edelfreien Herr einmal als Tradenten
für das Hochstift, seine Stifter und Klöster auf oder sie wirken
als Salmannen der Tradenten mit. Sofern sie sich bei solchen
Schenkungen nicht die Vogtei vorbehalten, bedingt dieses Auf-
treten noch keine Rechte und Pfichten gegenüber dem Hoch-
stift. Solche können dagegen entweder lehenrechtlich bedingt
sein, insoferne durch CLehennahme von Kirchengut oder Euf-
tragung von Eigengütern die Pficht vasallitischer Heerfolge
erwächst, sie werden damit zu milites episcopi. Der Cehen-
heimfall aussterbender Familien stärkt die Besitzkraft des
hochstifts. Oder wir fnden sie als landrechtlich streitende
Partei, Dorsitzer, Eidhelfer und Schöfen vor dem allerdings
bis 1248 zu Cehen ausgegebenen Grafengericht des Radenz-
gaues erscheinen, dem zweifellos auch die strafrichterliche Ge—
walt über sie zustand. Über ihre Stellung zum Gericht des
Rönigs mangelt es an Nachrichten; über ihr freies Cigen wird
nachweislich vor dem Candgericht verhandelt. Diesen lehen-
und landrechtlichen Beziehungen zum Hochstift wird bei den
Einzelnachweisen besonderes RAugenmerk zuzuwenden sein.
Alle diese Beziehungen aber können den Anlaß zum Uuf-
treten der edelfreien Hherrn in den Zeugenreihen und im Text
der Urkunden des Bischofs, seiner Stifter und Klöster bilden.
Andererseits aber kKann aus dem Uuftreten in den Zeugen—
reihen allein nicht auf das Porherrschen land- oder lehen-—
rechtlicher Beziehungen geschlossen werden. Denn ebensowohl
wie Urkundenaussieller und empfänger (Estifter, Klöster)
können auch hochgestellte Tradenten oder Dertragsparteien,
weltliche und geistliche Fürsten und Grafen, die ihnen land—
oder lehenrechtlich verbundenen Edelfreien zum Zeugendienst
heranziehen, die dann den bischöfichen Zeugenreihen häufg
ohne gesonderte Unterscheidung angefügt werden. Schließlich
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können auch nicht näher bekannte verwandtschaftliche Be—
ziehungen, ober auch rein zufällige Anwesenheit am Eusstel-
lungsort einer Urkunde, z. B. Dersammlung zur Kreuzfahrt,
den Enlaß bilden, angesehene Personen, bei denen sich sonst
keinerlei Beziehung zum Hochstift nachweisen läßt, als Digni—
tätszeugen heranzuziehen.'“)

Tine Übersicht, die das Derhältnis der edelfreien Geschlech-
ter zum Hochstift deutlich machen will, muß diese Möglich—
keiten in jedem Einzelfall' berücksichtigen. Joetze hat dies
versäumt, daher erscheinen in seiner Liste eine Reihe von
HUamen, für deren Träger sich keinerlei persönliche Beziehung
zum Hochstift feststellen läßt. FAndere fehlen. Die Untersuchung
ergab sehr bald, daß der Kreis der in Frage kommenden
Geschlechter namentlich nach Westen und Süden z3. T. sehr
weit über das engere geistliche und weltliche Herrschaftsgebiet
des Hochstifts hinausgreift. Den Anlaß bildet natürlich die in
Franken und Bayern weit zerstreute Cage Bamberger Kir—
chengutes und die namentlich unter Bischof Otto J. wachsende
Zahl Bamberger Eigenklöster in fremden Kärchensprengeln.
Deutlich aber löst sich aus der Masse eine bestimmte Gruppe
mit großer Kegelmäßigkeit in den Zeugenreihen vertretener
Familien, die sämtlich innerhalb des Radenzgaues angesessen
oder begütert sind; bei ihnen wirken land-, lehen- und kirchen-
rechtliche Beziehungen zusammen. Alle übrigen erscheinen
naturgemäß nur vereinzelt oder in größeren zeitlichen Ab-
ständen in den Bamberger Urkunden. Da eine Untersuchung
über die ständische Zusammensetzung des Bamberger Domkapi-
tels oder seiner Stifter und Klöster in diesem Rahmen nicht
beabsichtigt ist, wurden für die nachfolgende Übersicht nur
solche Stiftsgeistliche mitherangezogen, deren Familien auch

27) Ich lasse daher in der folgenden UÜbersicht alle jene Namen beiseite,
deren Träger nuer in königlichen oder Würzburger, Regensburger, Frei—
singer v Urkunden als 8. erscheinen, auch wenn diese Urkunden Bam—berger Rechtsverhältnisse betrefen. In der Liste bei Joetze S. 785 f.
sn aus diesem Grunde zu streichen: Piburch, Thumbrunne eernn
ei Beilngries, nicht Tonbrunn, henew Eberstein, Fricchendort (Fricken-

dorf, BA. Pfafenhofen, Ob., nicht bei Ebern, ur Hailincove, Radt-marsvelden, Siginburech, Starcoldeshoven, ferner die bayerischen freien
Vasallen der Grafen v. Andechs, die im eerertra von 1149 in

— erwenene VEscheringon (nicht „unterfränkisch, val. Anm. 84 u.efele S. 49), Herrenhusen (nicht „unterfränkisch“ vgl. Oefele
S. 50), Iringesbure (Eurasburg, nicht „unterfränkisch“, de ele S. 50),
Lochkusen (nicht „unterfränkisch“, vgl. Anm. 64 u. Oefele S. 49),
Meisa (Meisach, Obn. nicht „Mies in Böhmen“, d— Oefele S. 48).Außerdem sind zu streichen: Eschenau (Reichsministerialen), Erlangen
Bamb. Rinist Botendort (Reichsmin.) Rabenstein (ursprüngl. wohlSchlüsselberger Dienstleute).
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sonst in Beziehungen zum Hochstift standen. In der Reihen-
folge der Aufzählung halte ich mich im allgemeinen an die
RKichtung von Süd nach Nord und von West nach Ost und
fasse zunächst die in den Grenzgebieten der Diözese behei—
mateten FJamilien zusammen.

Sachsen und Thüringen:
MucChOole, Muchil, Muchelon, Muchele, Mouchel (Mücheln, LA.

Querfurt, Pr.). Das Geschlecht, an dessen namengebendem Orte das Hoch—
stist Bamberg alten, durch Rodung erweiterten Besitz hatte,“s) erscheint von
113670) 118280) mit den Vornamen Engilhardt, — Ernest und Adelbreht,
— Anno, Bueco, Isinhart, Adelbreht, — Heinrich, — Friedrich in Franken
ausschließlich zwischen Bamberger Ministerialen. Heinrich de M. war um
1190- 1195 Bamberger Domdiakons!), um 1220-12837 Friedrich de M. Dom
kanoniker,“?) ebenso 1275-1318 Johannes de M., zuletzt Dompropst.??a) —
Dieses Geschlecht nennt Eike v. Repgow in der Vorrede zum Sachsenspiegel
„von der herren geburt“ unter den „vrihen Herrn“ aus (Nord)Schwaben.
Winter weist von 11621289 mehrere Glieder mit dem Vornamen Albert
und Anno, Brüder, Walter (und sein ungen. Bruder), Friedrich, Heinrich
in sächsischen UU. unter den „Edeln“ nach.s2) Da die Vornamen die gleichen
iind, muß es sich wohl um ein und dasselbe Geschlecht handeln, von dem
somit ein Zweig in die Bamberger Ministerialität übergegangen zu sein
scheint.

8Scridingen (urgscheidungen, LA. Querfurt, Pr). Die Knu—
tonen Eberhard und Heinrich de Seh. werden 1294 durch den Strafzug
Aönig Adolfs von Nassau dem Bischof Arnold von Bamberg unterworfen,
müssen alle ihre Befestigungen einreißen, die Burg mit Vogteien, Gerich-
ten und verschiedenen Dörfern als bischöfiche Lehen empfangen.“) Es
handelte sich um den Schutz des Bistumsgutes in B. Sch. und Mücheln.)

? Ranmis (LA. Ziegenrück, Pe.). Der „um 1192“ ohne Vorname gen.
de R. steht wahrscheinlich wie der ihm folgende Heinrieb de Muehel irr-
rümlich hinter den liberi, statt den Kanonikern (s. Muchel) und ist identisch
mit dem 1195 121380) genannten Bamberger Diakon Sigboto de R., ob
edelfrei, ist nicht zu entscheiden.

Bichelingen Geichlingen, LA. Eckartsberga, Pr.). 1145 Do-
minus Pridericus de B. nobilis homo resigniert eine Königshufe in Suab-
tal (Schwabtal BA. Stafelstein, Ofr.), Bamb. Bischofslehen gegen

1144 Loos horn II S. 389, 1246 S. 688.
 00shorn II S. 62.
30) Ebda. S. 536, außerdem S. 890, 462, 519.
81) Ebda. 5381 si 566, 572. — In der erstgen. Zeugenreihe ist er zweifellos nur irrtümlich aus der Reihe der Kanoniker an das Ende der

lüberi geraten.
82) Ebda. S. 621, 648, 666.
820) Ebda. S. 775 bzw. 111 G. 7583.
8 F. Winter, Eito von Repgow u. der Sachsenspiegel, FzdG. 141876 6.330, kennt aber von den in Franken auftretenden M. nur den

Beleg Looshorn II. S. 890 u. 81 f. den er ebenso irrig auswertet, wie
Joetze, Bamb. Min. S. 546. Die Muoselin, wie letzterer vermutet,

ubrigens gar nichts mit den Muchele zu tun. Ob Winter mit dem
uftreten unter sächs. „Edeln“ recht hat, kann ich nicht nachprüfen.

9 Looshorn II.S 864.z* —— auch Looshorn II SG. 688.zey Ebda. II1 G. 572, 577, 6165.
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Beldabfndung an Kl. Michelsberg.?“) Er ist der Vormund und mütterliche
Dheim der mit Graf Poppo von Andechs vermählten Cunizza (Gräfn) von
Hiech, um deren mütterliches Erbe nach ihrer Ehescheidung die heftigen
Kämpfe zwischen Bischof Egilbert und dem Grafen von Andechs entbrann
ten.se) Er ist zugleich ein Stiefsohn des Grafen Wilhelm von Lützenburg,
den wir in dem liber homo de Giche von 1125 wiederfanden.s“) 1149 ver
kauft er seinen mütterlichen Erbteil an der Burg Giech und den übrigen
Bütern im Radenzgau an Bischof Eberhard.?e) Beichlinger Streubesitz als
Bamberger Lehen im Nordjura läßt sich jedoch noch 1502 nachweisen.“1)

Remide (Remda, PB. Weimar). 1139 verkauft Volgerus quidam
nir ingenuus de turingia seinen Besitz (predium), 4 Hufen in
sconebrunnuon (Schönbrunn, BA. Stafelstein, Ofr.) und 4 in frisindort
wohl Friesen, BA. Kronach, Ofr.) an das Kloster Banz.“) Später focht
Otto de R., flius eiusdem Volkeri diesen Verkauf leidenschaftlich an. Es
wurde hierüber als über Eigengut vor dem Grafengericht an der Zent
Königsfeld (im Jura) verhandelt, wobei der Klostervogt Graf Rapoto
septima manu mit 6 viris ingenuis das Recht des Kl. beeidete, was auch
der nächste Hoftag in Würzburg bestätigte. Ein Vergleich kam jedoch erst
1163 vor dem Gericht des Mainzer Erzbischofs in Ersurt zustande,“e) für
die Gerichtsverhältnisse ein sehr lehrreiches Beispiel.—Wenn man aus
dem Namen dieses thüringischen Volker und dem Besitzzu Sconebrunnuon
Schlüsse ziehen darf, so stammt von ihm wohl das Geschlecht de Scone-
brunnen ab, von dem schon die obenerwähnte Urkunde von 1189 ein Otto
de Remidet), Volgerus et Arnoldus de So., allerdings zwischen bischöf
lichen Ministerialen, mitbezeugen. Babo de Se. erscheint 1149 noch ein—
mal unter den libéri.“) UÜber sie im Exkturs III Tab. III.

Ostfranken.
Saalegau:

Trintpereh, Trimbere (Trimberg, Ruine und Dorf, BA. Ham
melburg, Ufr.). 1136 Gozwin de D. erhält v. Abt Hermann v. Michels—
berg die Vogtei über Klostergüter zu Urdort (Euerdorf bei Tr.) u. Sulztal
lebda.), die der Abt von seinen Geschwistern erworben.“s) — Sonst meist
im 8. Gefolge des Bisch. v. Würzb.s) — 1380 gehen die Bamberger
Lehen des 4 Edelherrn Conrad v. Trimberg im Nordjura, dabei Zigen
felt [Burg! an Burggraf Fridrich v. Nürnberg durch landgerichtl. Ent
scheidung über.)

9 M 7 16. BB. S. 33.ssß Vgl. Stammtafel II bei v. Reitzensteim, Orlamünde, Oster
re ichser, Denkwürdigkeiten 3 St. S. 68 f, Hümmer, Giech S. 11,
meine Grundzüge S. 45 u. 66. — Uber Beichlingen auch Posse,
Meißen S. 164, 262, Register S. 486.

) Oben S. 123.03 Oefele, Andechs 113.
In 755 Denkw. 3, G. 95. dsterreicher, Banz nmo 11.

Ebda. no 26.
Siehe Anm. 90.
16. BB. S. 16.
Looshorn II S. 402 (1151G0ozwin, 2 Söhne Heinrich u. Poppo).
(IS8 u. d. laici liberae conditionis: Brüder Heinrich u. Popo),
(1164 dieselben unter liberi, vor ministeriales) usw.
MZoll. IV no 384, V po 38 u. 51.
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Grabfeld:

Rodehusen (Rothhausen, BA. Königshofen, Ufr.). 1168 Her-
man de R. als Eidhelfer unter den 7 viris ingenuis im Grafengericht zu
Königsfeld (vgl. Remide), — um 1166 Dominus Heinrich de R. summe vir
ingenuitatis, Bamberger Domkanoniker, schenkt. erbeigene Leute zum Rechte
der ofciatorum an das Domkapitel.“8)

Lemphridesnusen (Lendershausen, BA. Hofheim). 11854 er—
wirbt das Kl. Michelsberg von Ramuold de L. beim Orte Suerzgerestort
wohl Schwärzdorf, BA. Kronach, Ofr., nicht Schwärzleinsdorf, BA. Stadt
steinach, da unmittelbar dabei großer bischöficher Waldbesitz) 5 Hufen
und vom Walde ein Stück Rodung, wo durch angemarkte und ge—
zeichnete Bäume, gemeinhin „Uberhau“ genannt, der Wald für den
Aushieb vorbereitet wird.“s) Die Schenkung auf Todesfall war durch seine
Krankheit veranlaßt. Außerdem verstiftete er, da er eine Frau seines
Standes (suae sortis) nicht hatte, seine von einer Magd gezeugten Söhne
samt der Mutter und anderen Leuten seiner familia zu einem Zahrzins an
das Kloster.!oo) Er wurde daselbst begraben. Wenn er auch nicht ausdrück—
lich als liber oder nobilis bezeichnet wird, so sprechen die ganzen Ver—
hältnisse doch deutlich für einen edelfreien Grundherrn, der bemerkenswert
genug, vom Grabfeld her im Frankenwald kolonisierte.

Unifundin (unfnden, BA. Hofheim, Ufr.). 1108 zwei Brüder
de U. unter den militibus episcopi, den ministeriales vorangestellt als
3. einer Schenkung des Hochstiftsvogtes Gfn. v. Abenberg an das Domkap.tou)

Rotina Gcielleicht Burgruine Rottenstein in den Haßbergen, BA.
Hofheim). 1108 Heriman de R. 8. unter den militibus episcopi neben
bramberg (s. u.) und Vnifundin (s. o.). — Oder nach dem späteren
„Mönch“röden bei Wohlsbach, Verwandter der Grafen von Wohlsbach?

Jel—Unsgen (wohl Hellingen in der vormals Coburgischen Enklave
Königsberg, BA. Hofheim, Ufr. wegen der Nähe der Schenkungsgüter
don 1151, nicht Hellingen, LA. Hildburghausen).t02) Sichere Stammreihe:
Eoerhart, tot vor 1151. Gem.: Gunzila, Sohn: Ekkehart J. 1151, 1163 miles,
Gem.: Juta 1151, Kinder: Ekkehart II., Kanoniker bei St. Jakob und
Richiza, Gem.: Herbord (de?). — Um die Aufnahme seines Sohnes in das
St. Jakobstift zu erwirken, gibt Ekkehart J. liber homo 1151 sein predium
in villis Oberenbrachpach (Burgpreppach, BA. Hofheim) et Nuvven-
brunnen (Neubrunn, BA. Ebern) vogtfrei an dasStift, ioz) außerdem Wein—
berge in Obernbrachbach,104) 1176 gibt dann Etkkehart II. sein Erbgut
in Helungen, wie es sein Vater ihm von dem Teil seiner Schwester ab—
gegrenzt, samt dem Patronatsrecht der Kapelle vogtfrei an sein Stift.o6)
Mit dem Kanonitker erlosch das Geschlecht.106)

M 154 Looshorn I S. 462. 09), M 336/2047, 16. BB. S. 39. Die interessante Stelle lautet:
de gualdo, qui imminet per obtruncationem dquandam, quod vulgo
dicunt vberhou, se. ubi pertrunctatis signatisque arboribus future
stirpationi nemus aptatur.

oo) Looshorn II S. 422.
101) Jafs, Cod. Udalr. S. 258, Loos horn II S. 685, Oe st e r

deicher, Banz Anm. 8.
4162) Mit den Würzburger Ministerialen de Heldungen (bei Hildburg-

hausen nicht zu verwechseln. (Vgl. Ssterreicher, Banz no 22.)109 L008horn ILS. 475.
to4) 21. BB. S. 48, Loos horn II S. 579.
105) Ebda. S. 491.
loe) Hie Stammreihe aus diesen UU.
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Brambereh, -Pere (Burgruine u. Dorf Bramberg, BA. Ebern).
Dieses von 1108107) 1215100) in 3 Generationen mit den Vornamen Her
man und Stephan unter den milites und liberi im bischöfichen Zeugen
dienst oft genannte Geschlecht empfng 1187 Bamberger Lehen gegen Hingabe
von Eigengütern in der Gegend von Lichtenfels für die Zelle St.
Betreu. oe) Seine namengebende Burg wurde 1168 wegen der von da aus
verübten Landfriedensbrüche von Kaiser Friedrich J. zerstört und dem Hoch
stift Würzburg zugeeignet.iue) Stammeinheit mit den de LChenze
Radenzgau) ist anzunehmen (s. d.).

Ruheneé Ke (Burgruine Rauneck, BA. Ebern, Bramberg unmittel
bar benachbart). Unter diesem Namen (Vornamen Hermann, Ludwig, Her
mann, Friedrich) 1231 und 1245 mit dem Prädikat nobilis, lebt das Ge—
schlecht der Bramberg fort (1231111) 1250.112) Die Zerstörung von Bram
berg gab wohl den Anlaß zur Erbauung der neuen benachbarten Burg,
von der jedoch Ludewig de R. 1281 seine Hälfte samt 20 Hufen in villa
Branbero und Güter in 18 umliegenden Dörfern dem Hochstift Würzburg
zu Lehen auftrug!n2) und 1244 endgültig verkaufte, um sich wegen Fami-
lienzwistigkeiten einen anderen Wohnsitz zu suchen.!!«) Er besitzt auch ho-
mines militaris condicionis, homines proprii, von denen einer als miles
bezeichnet wird. Ludwigs Brudersohn Friderich führt 1244 nochmals den
Namen Branberg.115) gZum Bistum Bamberg hat das Geschlecht seit dem
18. Jahrhundert nur noch lockere Beziehungen, im Meranischen Erbfolge
streit steht Friderioeh de R. gegen Bischof Heinrich.!10)

WViltperoh (Burgruine Wildberg, nordöstl. v. Leinach, VA. Kö-
nigshofen, Ufr.).i17) Die erste Nachricht über dieses reichbegüterte Ge—
schlechtius) berichtet 1122 von dem Verkauf seiner mit einer curia domini-
oalis (gen. 1124110) ausgestatteten Güter (predia) zu Gestineshusen (Ge-
stungshausen, östl. Coburg) durch die Brüder Gerwie u. Cuonrad an Bisch.
Dtto J. für Kloster Michelsberg.i20) Seine Stammbesitzungen lagen jedoch
beiderseits der Haßberge zwischen Stadtlauringen und Hofheim, wenn wir
von ihnen auch erst genauer 1271 gelegentlich der Vermählung des letzten
W. mit einer Gräfn von Henneberg hören.121) Mit großer Wahrscheinlich
keit besaßen die W., die in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts den
Brafentitel annehmen, auch Hildburghausen und Coburg (mit der Zent),
die wie die W. Ministerialen an Henneberg übergingen. 1305 wird der

Wie Unifundin u. Rotina.
M 1492/883, E. Frhr. v. u. z. Aufseß, Regesten des Geschl. v.
Berlin 1887 n0 10.
M 1165/725b6, Looshorn II G. 158.
UBoie. 29 1 no 515 u. 56.
ABoice. 37 no 226.
 ABoie. 37 no 807.
4t. MBoie. 87 no 226 u. no 226.
140 Ebda. no 282 u. no 288.
14, Ebda no 284.
aej v. Aufseß, Meran. Erbfolgestreit Reg. 7 (1249).
117) Nicht Einödhof Wildberg, BA. Assengem wie Joetzee, Bamb.Min. G. 788 irrig gegen Gengler, Verf. Zustände S. 14 behauptet.

Uber die W. neuestens W. Füßlein, Neue Beiträge .. 82 hrsqg. v.
33 — altertumsf. Ver. in Meiningen 1926 S. 95 f (mit Stammafel).Noy Vgl. Schulbtes, Coburg, Landesgesch. S. 28 f, der es mit
den von Tundorf in Stammverwandtschaft bringt.

219 M Schweitzer, 16. BB. S. 13.
205 M 332/2026, Schwei tzer, 16. BB. S. 11 f.
121j Schultes S. 31.
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Name des Geschlechts letztmals genannt. Als eine seiner Eigenkirchen
wird man Weißenbrunn, südl. v. Coburg ansprechen dürfen, dessen Patro—
aatsrecht der letzte Graf v. W. 1285 dem Kloster Sonnefeld schenkte.122)

ODhalwinbereh (Callenberg, herzogl. Schloß, ndw. v. Coburg).
Dieses von 1122122) 1244124) sehr häufg in den Bamberger Zeugen—
reihen unter den liberi und nobiles nachweisbare, ebenfalls sehr reich
hegüterte Geschlechti25) (Vornamen: Tiemo, Udalrieh, Heinrich, Poppo (2),
Duonrad) hatte Güter und Ortsvogteien vom Hochstift Bamberg zu
dehen.203 Weit östlich im Frankenwald gelegene Besitzungen, Güter
(predium) zu Zucha (O. u. U.Zaubach), Adeloldesporeh (abgeg.) Suuan-
Nha (Schwand) und 2Zidebodenriut (Seubetenreuth, sämtlich BA. Stadt-
steinach, Ofr.) und das Dorf Bennenriuth (abgeg.) verkaufte Ddalrich de
D. um 1145 an das Kl. Michelsberg, das damit zum erstenmal im östlichen
Frankenwald Fuß faßte. Den Ausgang des Geschlechts begleiten heftige
Kämpfe mit den Grafen von Henneberg, die ofenbar die Brüder Ulrich
und Cunrad bestimmten 1231 ihre freieigene Veste C. mit mehreren um—
liegenden Dörfern, Wäldern und der Gerichtsgewalt an das Hochstift Würz
burg zu veräußern.!28) Trotzdem gelang es den Henneberg das Erbe der C.
anzutreten und zu behaupten.!209) — Von dem freien Geschlecht sind seine
gleichnamigen homines militaris condicionis (Vornamen: Beéerengar,
Menloh 1215, Rimund 1234), sowie die niederbayerischen Herrn v. Callen
berg (Calmberg) zu unterscheiden.;c) Beachtenswert ist die Ehe einer
Schwester des letzten fränkischen Edelfreien de O. mit dem Bamberger Mi—
nisterialen Teoderich de Rotenhagen (Rotenhan), 1231.121). Sie ist am
Verkauf der Burg C. (manu condunata) beteiligt, ob sie der Familie
ihres Mannes Besitz zubrachte, ist unbekannt.

 186hawnbersg, Schowenberg, Scawenbere, Scho-enbere (Burg-
ruine Schaumberg bei Schalkau, nördl. v. Coburg).!2) Ohne daß sich bisher
ein sicherer Zusammenhang mit einem der zahlreichen, gleichnamigen Ge—
schlechtern in Osterreich, Tirol, Kärnten, Bayern, Hessen usw. noch ein
Namenswechseline2) nachweisen ließ, erscheint aufallend spät (1216 in Franken

122) Ebda. S. 30.

pe Anm. 120
ej 124) Schl. Arch. Thurnau, Urk. Kast. 1 no 1, Orig. — Oefele, Reg.

—— Schultes S. 25 f.120) Oben S. 190 Anm. 68 Zif. 12.
127) M334/2039, Schweiher, 16. BB. S. 33 (falsch: EKKkewertus

statt Egilbertus eops.)
1209) MBoic. 37 no 234.
129) Schultes, S. 27 f.
i20) MBoic. 12 — 14 — 27 usw.
2 Schultes, UB nmo 9.
i22) Vgl. über das Geschlecht: die (im ältesten Teil fehlerhafte)

Stammtafel bei Osterreicher, Banz Anh. I, ferner O. Frerhr. v.
S5chaumberg, Herald.Genéalog. Bl. 6. Ihg Nr. 3/4, ders.Grund
züge d. Gesch. d. uradel. fränk. Geschl. v. — Schriften des Ver. f.Sachsen-Meiningen. Gesch. u. Lkde. 77. 1918 (die hier angegebene ältere
Henealogie habe ich im Folg. in Übereinstimmung mit dem H. Verf. in
Einzelheiten berichtigt), de v s.,Grundzüge einer Gesch. d. Burg Sch. bei
Schalkau, Bl. z. Heimatgesch., Beibl. d. Schalkauer Z8t. Nr. 1, 1925 Nr. 6
und 7, 1926. — Für zahlreiche persönliche Mitteilüungen bin ich dem H.
Verf. zu bes. Dank verpfichtet.

Der bei v. Schaumberg, Grundzüge vermutete Altname
„Schönberg“ trift nicht zu. Die in Urkunden auftretende Schreib
weise Scho-enberg ist, wie eine genaue Untersuchung ergab, Schreiber
eigentümlichkeit für Sehou-enberg.
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in einer Würzb. U. für Banz dieses im 13. und 14. Ihdt. in der Coburger
Begend und im Thüringerwald reich begüterte, mit Grafenrechten und
Reichslehen ausgestattete Geschlecht.ts2) Als Vorbesitzer der Burg Sch.,
wohl auch der Zent Schalkau, haben wir bereits den Grafen Hermann v.
WohlsbachSchaumberg ermittelt.!s) Heinrieus (I.) de Schawmbers
216-1287120) wird in 5 meranischen UU. von 1223 unter den ridoles et
astellani den meranischen ministeriales ausdrücklich vorangestellt.“27)
Auch sonst erscheint er fast regelmäßig an 1. Stelle der Laienzeugen, doch
stets ohne Standesbezeichnung.i88) Wahrscheinlich wird er daher wohl als
edelfrei gelten dürfen, was auch die Annahme, daß er durch eine Erb—
tochter in den Besiß vormals Wohlsbachischer Güter und Rechte, insbeson
dere der Zent Schalkau gelangte, erleichtern würde. Zu Schaumberg ge—
hörige Dienstleute (als Helmbrechtes, de Minvwize u. a.) werden 1266
genannt.i20) Dagegen stehen Heinrichs J. Söhne, Heinrich II. und Otto J.
sa22140) und auch fonst ausdrücklich unter meranischen ministeriales, eben-
so Heinrichs II. Söhne Otto 11. und Heinrich III., jedoch nur bis 1248,
Jan. 13.1413. Unmittelbar darauf (1245, Febr.) begaben sich die 8 letzt
genannten mit ihren Besitzungen in den Schutz Kaiser Friedrichs 1II.
und des Reiches,n22) wahrscheinlich weil sie sich dem in Aus—.
sicht stehenden Parteiwechsel ihres bisherigen Herrn, des Herzogs
Ddito VIII. von Meranien entziehen wollten, der bald darauf
auf die päpstliche Seite trat.ias) Im meranischen Erbfolgestreit
entziehen sie sich den Allodialerben, schon 1249 treten sie unter den
ministeriaiibus Bambergensibus auf,n4) Papst Innozenz befehlt
Dtto II. v. Sch., der Bischof Heinrich durch Darlehen unterstützt hatte,
die dafür verpfändeten Güter zu Kronach und Rosenberg dem Stift zu—
rückzugeben.aü5) Von dem Dien stverhältnis zu Bamberg ist später
labgesehen von Lehenempfang und Burghutsverträgen) nicht mehr die
Rede, doch sind alle seit Ende des 13. Ihdts. bekannten Frauen des Ge—
schlechts niederadelig, wenn auch aus führenden Familien (Sonneberg,

i24) Ssterreicher, Banz no 32: H. d. Seh., Otto flius eius.
126) Oben S. 241. Eine agnatische Abstammung von diesem Grafen

— qu wie sie Sch ultes, Coburg. Landesgesch. 8 21 vertritt, ist aus
geschlossen.

1385) M Porpe Ose fele, Andechs, Reg. 663.127) Hefele, Reg. 527—581 (6in 8529 irrtümlich ausgelassen). —
Uber die Bevorzugung von Burgmannen, die nicht gpleich Ministerialen
des Burgherrn wären, ovgl. e— Reichsgut G. 237.i28) So 1230 M, 269/6866, 22. BB. S. 40, — 1229, 1231, 1232, 8st e r
re ich ẽr, Banz no 40, 46, 40, — 1237 siehe Anm. 186.

120) M n, 16. BB. S. 79 f.i405 Oefele, Reg. 517.
1459 M144/805, Hefele, Reg. 684.
1425 Hie U, BoehmereFeicher Reg. Imp. Lno 3459, hat das Jahr

1244 (Febr.) u. den Ausstellungsort Foggia. Allein der Kaiser war nur
1245 von Jan. bis März in Focggia, BeF. no 3454, 3455, 3460, 834653.
1244 dagegen in der gleichen Zeit in Grosseti, ebda. 3408-8420. Auch
die Indittion II stimmt zu 1245, vgl. auch Dobenecker, Reg. Thur,
tii. o i27. Ein Übertritt in die Reichsministerialität ist damit
nicht anzunehmen, vielleicht erklärt sich aber daraus der spätere Reichs-
lehencharakter der Burg Sch.

142) Oefele S. 108.
* reee Denkw. 2 S. 96, v. Aufseß, Meran. Erbfolgestreit Reg. 7, Los horn II S. 706.
i40) 1249 Juni 12, Me28 / 185, p. An Reg. 5, Looshorn IIS. 7083, was sedoch erst im Langenstädter Vertrag 1260, Dez. 14 geschah,

o. Aufseß Reg. 27.
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Windheim, Aufseß usw.). — Otto J., 1222 einmal nach dem Bambergischen
Schorgast benannt,«6) hat oder erwirbt abseits der Stammbesitzungen
Hüter im östlichen Frankenwald, erbaut wahrscheinlich die Burg Sch ausen
st ein, nach der er sich 1230107) bis 1237148) benennt. Burg und Herr
schaft (mit dem Halsgericht) erscheint im 14. Ihdt. — wahrscheinlich durch
eine Erbtochter — im Besitz der schwäbischen Wolfstrigel.!»9) Die Linie
zu Schauenstein ist mit dem Domkanoniker Tuto bald nach 1268 er—
loschen.iso) Der Stamm zu Schaumberg blüht in den heutigen Freiherrn
v. Sch.iduj

Volftfeld:

Hier kann ich vom 11. bis 13. Jahrhundert keine edelfreien Geschlechter
nachweisen.

Ifgau:

Ascdabaeh (Aschbach, BA. Bamberg II, Ofr.) Winizo auidam
liber homo de A. hatte sein Herrschaftsgut (predium) in diesem Dorfe
an Kl. Michelsberg vergabt, um dort sein Begräbnis zu erlangen. 1136
vollzog seine Witwe die Stiftung und gab weitere erbeigene Güter in
deuchelheim, Debersdorf, Aschbach mit der von ihr erbauten (Eigen)Kirche
an das Kloster.62)

GFren-) Hasalaha (Freihaßlach, BA. Scheinfeld, Mfr.) 1128
Adalphert de H. unter freien Zeugen für Stift Jakob.ss) Um 1186:
Arnoldus quidam liber homo de Frienh. überträgt sein Herrschaftsgut
(predium) in diesem Dorfe preter tria iugera et pretor plaustrum feni
(Hantgemal?) an Kl. Michelsberg, um dort als Mönch einzutreten.!8)
Der unter den Zeugen genannts sacerdos de H. (Burghaslach) gehört zu
der Würzburgischen Pfarrkirche, von der 1136 Aschbach (s. o.) abgetrennt
wurde.18)

Rohen- oder Obernhostete (Oberhöchstädt, BA. Neustadt/A.,
Mfr.) Heinrieh de Rohenh., 1124 unter den milites episcopi Bamb.) den
ministeriales vorangestellt, ist bis 1139 mehrmals, einmal mit Mercwart
de R., als Zeuge bei Rechtsgeschäften des Bischofs, Kl. Michelsberg usw.
beigezogen.iss) Der einmal genannte Heinrieh de Oberenh. 11837 8. für
St. Jakobis) ist mit ihm zweifellos identisch, ebenso um 1140 Heinrich
dse Hobstet.iss) Um dieselbe Zeit macht sich ein Bamb. Ministerialen

as 313 Andechs Reg. 517.45Oefele Reg. 571.
tas0) Ebda., Reg. 6862 2.
40) Vgl. Exkurs II (EchauensteinHelmbrechts).
160) Erwähnt im Testanient des Probstes v. St. Stephan Eberhards

o. Schowenbereh v. 1268 März 283, der ihn seinen patruus nennt, Bamb.
Kal. BEtA. vp 27 no 61 fol. 67 (nach frol. Mitt. des Frhen. O. v.Schaumberg), vgl. auch 1261 Juni 18, Looshorn 1II G. 749 f.

3 g rl. Taschenbuch, Gotha 1926.132 333/20300,16,BB.20,LooshornII G. 95.
isaz 21 BB. S. 21. Looshorn II S. 59.
154) M 338/2080b, 16. BB. G. 17.
665) Vgl. Looshorn II G. 95.
ise) 1124: M 5/282, Loos horen IILS. 68 — ca. 1136: M333/2030b,

. — 7 0oic.16. BB. S. 18 1139: MBoic. 5 S. 854
* Mai 25, 21. BB. S. 29, Loos horn II GS. 62.1535) ARPberacensia S. 50, Looshorn IILS. 511.
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geschlecht de Hostete!ss) bemerkbar,10) das aber kaum stammverwandt ist.
Ob die später als Bamberger Besitz nachweisbare Burg Oberhöchstadt mit
dem Halsgericht (und den gleichnamigen Ministerialen?) durch Erlöschen
des freien Geschlechts an Bamberg fel, läßt sich nicht nachweisen, ist aber
wahrscheinlich.

Zteinaha (? Obersteinbach, BA. Scheinfeld Mfr.) Adalbero
—
regelmäßig mit Heinrieh de Rohenhostete zusammen, weshalb er der
Nachbarschaft wegen wohl auf Obersteinbach, nicht etwa auf Stadtsteinach
bei Kulmbach zu beziehen ist, das bis 1161 hennebergisch war.

SgeGßevelt, Segetelt, Se(e)vvelt, Scheifelt (Oberscheinfeld, BA.
Scheinfeld, Mfr.) Um 1114163) bis 1202.16) 8wei Urkunden beleuchten
die Umstände des Besitzüberganges von weltlicher in geistliche Hand: Das
stloster Ebrach kauft dem dominus Cunrad de Scheivelt das Allod Brun-
naen (Brunn, BA. Neustadt/Aisch?um40Markab, als dieser sich zum
Zug nach Italien (115472, 11587, 11637) rüstet. Dieser verspricht „ju seinem
Seelenheil“ auf den Fall seines Todes für die Rückgabe des Kaufpreises
zu sorgen, worein Mutter und Bruder (IJermap) einwilligen.tes) — Ohon-
rad de Schegenvelt (1174) hat den „Schutß“ ohne Vogteigebühren über
die von seinen Schwestern Adelheid und Judinta an St. Theodor ge
gebenen Güter zu Horwa und IIminowa.iso) Bischof Thiemo von Bam
berg (1196 1202) leiht dem nobilis dominus Friderich de Bece)vvelt
vor dessen Auszug zum Kreuzzug (1202) 40 Mark Silber mit der Be—
dingung, daß dessen von Bamberg zu lehengehende Burg frei an den Bi
schof zurückfällt, wenn Fr. ohne rechtmäßige Erben stirbt. Das Dom-
kapitel erhält das Dorf Schureim (Schauerheim, BA. Neustadt/Aisch)zu
seiner Jahrtagsfeier als Oblei.!7) Der Zodesfali scheint eingetreten, das
Geschlecht erloschen zu sein. Auf diesen Vertrag wird der Bamberger Be—
sitßz der Burg Oberscheinfeld mit der halben Zent Scheinfeld zurückzuführen
sein.;es)

160) Nicht mit dem schon seit 1128 nachweisbaren gleichfalls dienst
Dnshn Geschlecht de Aovestete zu verwechseln, vgl. Exkurs III,ab.

9 Um 1140 Dimar, Engelhart de Huostete, Looshorn II 391 f,um 1186 Gotefrid Looshorn II 96. Diesen Dimar bezeichnen die mit
Titeln sehr freigebigen Ebracher Mönche um die gleiche dat als dominus
iIlustris eßtzt Allod zu Beruroth, Gem. U. enher A. Bamberg 11)
und Hugen „Graf“ Gesitz zu Möðnch·Herrns gad Looshorn Ii5. 510d. Gleichwohl wird man kaum an Verwandtschaft und UÜbertritt des
edelfreien Geschlechts denken dürfen; vgl. insbes. die 8. Stellung der 2 ver
schiedenen e bei der Schenkung der Riehinzs Looshorn V S.511. Ob die Ministerialen de I. zu Obernhochstädt oder zur 1157 an

nd gehuwene Burg Nsttot gehörten, ist schwer zu entscheiden,
X rschein ig zu ersterem.159), 16 BB. S. 18, 19 — 1187 Looshorn II G. 153 u. 62.

163) MBoic. 5 Mon. Aldersbac. no 1 S. 853.
463) M331/2021, Looshorn II 89, Frideriech verm. mit einer Tochter

hbes Ebo de Trmbrehteshüsen (s. u, Gollachgau), — 1151 Ruopert de
Segełolt Fi einer Würzb. U. für Kl. Kitzingen, MABoic. 29, J no 482.109 16/83b, undat. Da B. Thiemo (1196-1202)dieU.ausstellt
— von einem Kreuzzug die Rede ist, kommt nur der 4. von 1202 inrage.

1668) MEberac. S. 50 Looshorn II SG. 511.
ise) M 140/8756, Looshorn IIL G. 511.
167) M 16/83b, Looshorn II SGS. 577.
is8sy Vgl. Exkurs II „Oberscheinfeld“.
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Qastel (Castell, BA. Gerolzhofen, Ufr.). Das seit 1057,1600)
mit dem Geschlechtsnamen seit 1091170) urkundlich nachweisbare,
heute noch blühende, standesherrliehe Geschlecht, das seit 1205
den Grafentitel führt, scheint in seiner Frühzeit nicht in Be—
ziehungen zu Bamberg gestanden zu sein. Wahrscheinlich seit Ausgang
bes 12. Jahrhunderts besaßen die C. jedoch die Erbvogtei über den Mi—
chelsberger Fronhof zu Rattelsdorf, worauf Rupertus comes do Kastil
1221 verzichtet.ti)y An der Zent Scheinfeld hatten sie Mitbesitz, wohl
infolge von Verwandtschaft mit den Sch.

AJittenheim (üttenheim, BA. Kitzingen, Ufr.) Vor 1163 Poppo
de H. unter den 7 viris ingenunis als Eidhelfer des Kl. Banz am Grafen-
gericht zu Königsfeld.!?) Sonst keine Beziehungen zu Bamberg nachweis-
har. 1218 übergibt Albert de H. seinen Eigenbesitz zu H. und 100 M
zur Errichtung einer Kirche daselbst an den Deutschen Orden zu Nürnberg
mit Zustimmung des Bischofs von Würzburg.!?2) Mit den Eigenrittern
(milites de familia) des Edelfreien von Scheinfeld, die ebenfalls nach
5. genannt sind, nicht zu verwechseln.

Sovvensheim (Seinsheim, BA. Kitzingen, Ufr.). Ein Pispertus
—öA——
1705 reichsgräfichen Geschlecht von S.170) tradiert kinderlos 1155 Güter
zu S. und Herrnsheim (dicht ndl. v. S.) an Kl. Michelsberg.!“5)

Gollachgau:
GeckKenheim (BA. Ufenheim, Mfr.) 1155 Arnold de 6G. 8. der

U. Bisch. Eberhards von B. über die Tradition des Pispertus de Sovvens-
—XRR

(W) uisen heim (Ulsenheim, BA. Ufenheim, Mfr.) 1094.. 1102
Altun de U. tradiert 1 Hufe in U. an Kl. Michelsberg, qui ab incolis
Gunthardimansus appellatur, um das Begräbnis im Kl. zu erhalten.!?6)
— Um 1114 Arnolt de W. 8 der Michelsberger U. über den Streit des
al. mit den Ermbrechteshusen (s. u.) nach Sgegevelt (Echeinfeld s. o.)
und Chirchheim (s. u.).

Orenheim (ufenheim, Mfr.) um 1186 Gebeno de O. Salmann
für die Schenkungen des Grafen v. Bergtheim an Kl. Michelsberg!?7) —
1142 ders. 8. (unter Freien) der U. Bisch. Egilberts v. B. über den Erb
verzicht der Chuniza von Giecht?e) — 1239 Abt Hartund von Michelsberg

z9) 8 Wittmann, Mon. Castellana, München 1890 no J nicht zu
deeen wie dem oberpfälz. dse Castel Habsberg aus dem Sulzabacherrafenhaus s. o.

1701 MOastellana no 3.

e ol M340/2077, 16. BB. S. 62, MoOastellana no 78 — vgl. oben
1722) Vgl. Rodehusen.
172) Vgl. 29. BMfkn. Beil. III G. 68.
174) Eunes Stammes mit den derzeitigen Fürsten v. Schwarzen

berg, Gothaer Gen. Taschenb. d. gräf. denger 1920 S. 533.Mu836 /2049, 16. BB. S 41 (falsch: Gisbertus de Sonensheim),
Looshorn II S. 446. Aufallenderweise sind auch die 8. wie die Uf-
zaze ufseg unten Radenz *3 Ende des 18. Ihbts. mit dem dienstg chen Bamb. Zuneethle t der Zolner verschwägert, Looshorn I1J
3. 886.

—93 Schannat, Vind. lit. I S. 94 no X, Looshorn LS. 498.177) M 333/2030, 16. BB. S. 17.
i78) M 8439b, Looshorn II SGS. 376.
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(4 1237) benützte die Abwesenheit des Ludewicus de O. auf dem Lom
bardenfeldzug, um dessen Gattin und Sohn die ihm lehenbare Vogtei (über
Kl. Güter) in wibelsheim (BA. Ufenheim) abzukaufen. Ludwig nach
seiner Rückkehr nicht damit zufrieden, verzichtete erst, als Abt Friderich
die Kaufsumme erhöhte. U. d. 3. Gotfrid miles de O. (sein Sohn?).t70)

Welibhausen (BA. Ufenheim) 12890 Ounrad de W. 8. (zwischen
Oftfenheim und Daestete (s. u.) des Kaufvertrags zw. Abt Friderich v.
Michelsberg u. Ludewig de. Ofenheim (s. o.) In W. lag alter, schon
1017 von Heinrich II. bestätigter Klosterbesitz.180)

ROdhBeym (BA. Ufenheim) 1239 Ounrad de R. in der Zeugen
reihe der Michelsberger U. mit Qunrx. de Welbhausen durch et verbunden
Verwandtschaft?) s. Welbhausen.

Die vorgenannten Orte liegen alle einander dicht benachbart, ob ur
sprünglich Stammeseinheit der danach benannten Personen vorliegt?

Rrimbrehtishusen (abgeg. oder wahrscheinlich Ermeghofen,
BA. Ufenheim) um 1136 Oudalrich de P. gibt eine halbe Hufe in B.
an Kl. Michelsberg.i82) — Zweifellos ist auch die U. von etwa 1114 des
Abtes Wolfram v. Michelsberg (11121123) auf dieses Geschlecht zu be—
ziehents2): Während der Gefangenschaft des Oudalrieh hatte Abt Wolfram
dessen Vater Ebo die Herrschaftsgüter Graedia) apud Rotingen (Röt-
tingen, BA. Ochsenfurt, Ufr.) et Ilstrot. (Strüthndw. davon) um 67 Ta-
lente verkauft und den Sohn mit dem Erlös befreit. Dieser erhob jedoch
gerichtlichen Einspruch, da der Verkauf ohne sein Wissen geschehen sei.
Der Abt zahlt weitere 15 Talente, worauf sich Ebo, seine Söhne Oudalxich
und Erchembert und die ganze Verwandtschaft zufrieden erklären, Ebo
schwört allenfallsigen Schaden des Kl. aus seinen Gütern zu DBrm-
brehtes husen zu ersetzen; u. d. Z3. Ebos Schwiegersohn Friderich
do Sgegevelt (s. o.)

Taubergau:
Orhegelingen (Creglingen, OA. Mergentheim, Wttbg.) 1122

Ernest de O., frater Hartwieci advocati (von Eichstätt) u. d. ingenuis
laieis s. Babenbergensis ecelesiae militibus.is23) Hartwie selbst (ohne
Vogtstitel) um 1122 in U. Bisch. Ottos J. für Michelsbergis80) 1129 8. unter
den primates in Regensburger U. die Regelung der Zehntenfrage mit
Bamberg betr.is6) Uber beide und das mit den bayer. Grafen von Otten
burg stammverwandte Geschlecht, die späteren Grafen von Hirschberg
(Opf.) vgl. Heidingsfelder Reg. v. Eichstätt no 324

Rangau:!s«6)
J Phafenhoven ( Pfafenhofen, BA. Ufenheim). Ein Dom

kanoniker Otto de P. erscheint 1206-1231,187)obedelfreiundaufdiesen
Ort zu beziehen, ist unsicher.

170) 16. BB. S. 71, Looshorn II SG. 721.
180) D HII no 366.
1849 M333/20816b, 16. BB. S. 18.
182) M “, Looshorn 11 6. 89.
bo de —A Reg. v. Eichstätt no 311.
164 —* 3, 16. BB. S. 89.1858sSs S0ooshorn II S. 275.
1860) Das gänzlich kritiklose Buch von H. Haas, Der Rangau u.

bong rafen, Erlangen 18653, ist für adelsgeschichtliche Forschungen völligwertlos.
15377 Ldsoshorn 11 SG. 598, 619, 621, 623, 637, 646, 648.
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Wibels heim (BA. Ufenheim) 1239: Dietrieb de W. mit Got-
trid de Daesteto (s. u.) durch et verbunden GVerwandtschaft?) 8. des
Raufvertrages zw. Abt Friderich v. Michelsberg und Ludewig de Of-
teuheim (s. o.)

OBRIiTCHhGim (abg. bei Markteinersheim, BA. Neustadt/ Aisch).!e)
Um 1114 Walchun de Ch. (zwischen Sgegevelt und Wulsinheim) 8. für
den Vertrag zw. Abt Wolfram v. Michelsberg und Ebo (v. Ermbrehtes-
nusen) s. o.

Drisinbach (Ober- u. Unterulsenbach, BA. Neustadt/ Aisch). Dieses
von etwa 1136188) bis 1242100) nachweisbare Geschlecht ist eines der weni—
gen, bei dem sich ein Ubergang in die Ministerialität ermitteln läßt. Hert-
nid de U. 1154 unter den liberi,t1) 1182 unter den laici, den ministe-
riales vorangestellt!2) hatte ofenbar nur einen Sohn, den gleichnamigen
Bamberger Domkanoniker, 1195103) 1242.104) mit dem das Geschlecht
erlosch. Hingegen wird Rkihard de D. 1164 in einer Michelsberger U.
als ministerialis 8S. Michaolis bezeichnet.106) Derselbe Pggebard ist
an dem Verkauf der Lehengüter, apud Santa (Sand, BA. Haßfurt, Ufr.?)
at apud Rodeheim (Rodheim, BA. Ufenheim, Mfr.) (auos regales man-
sos eciam apud welbehusen (s. o.) unnm regalem mansum usw.), be—
teiligt, die Nizo ministerialis s. Michaelis und seine Enkel (nopotes)
Eggehardus se. do Wachenrode und dessenBrüder Ludewicus et Gothe-
kridus und Eggehardus de D.! unter Abt Hermann (11231147) an
Aal. Michelsberg vollziehen.'es) Unter Abt Helmerich (114741160) ver
mittelt er zusammen mit Pkkehard de Wachenrode und Gotetfrid, hier
de hostete genannt, den Güterverkauf eines Würzburger Ministerialen
an Michelsberg.107) Er war also zweifellos ein rechter Vetter der Wachen
rode und Enkel Nizos. Somit hat wohl sein Vater durch Heirat mit einer
dienstmännischen Wachenrode seine Nachkommen in die Michelsberger Mi—
nisterialität gebracht. DRkihard de U. hat ofenbar seinerseits eine Bam
berger Ministerialin geheiratet, da er 11641208) auf sein elterliches Lehen
(h, jährlich ein Talent von den Michelsberger Einkünften, zugunsten des
Motetrid de Hochstet (s. o.) und des Tuto de Willehalwestor? (Bamb.
Min.), — letzterer wohl sein Nefe, — verzichtet. Eigene Nachkommen
scheint er nicht gehabt zu haben.

Danspaeh (Dachsbach, BA. Neustadt/Aisch).AusdiesemGeschlecht
treten 1129100) — um 1190200) zahlreiche Persönlichkeiten (Teinriehn, Helm-
wien, Adelpreent, Buggo, Gumpo, Gisilbrecht, Pertold, Helmwichs

1s8s) Wird mit der Ortlichkeit der 822 und 889 genannten Königs-
hasilika, B.M. Reg. Imp. no 768 u. 1835 identisch sein. Uber die Laage
MBoic. 60 S. 78.

189) 16. BB. S. 18, Loos horn II G. 98.
180) M 21/120, Loos horn II SG. 88.
1019 M336 /2048, 16. BB. 40 f. U. Bisch. Eberhards 11J. über die

Michelsberger Vogteiverhältnisse.
102) Unter lauter bekannten edelfreien Familien, M266/1549,20os-

horn II S. 529.
1092) MBoic. 24 Mon. Ensdort no 17 S. 40.
184) Siehe Anm. 190.
1286) M Looshorn II G. 447f.
1005 16. BB. S. 18, Loõos horn II S. 88; die Wachenrode sind

Michelsberger Ministerialen, 5 Exkurs III Tabeile III.
1297) M z3αι Looshorn II S. 86.1808) Siehe Anm. 195.
190) 21. BB. S. 24, Loos horn II S. 60.
oo, Looshorn 1II S. 562.
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V
tern zu Rusembach (Rüssenbach, BA. Ebermannstadtt, Ofr.), Munrichs-
berg (Hohenmirsberg, BA. Pegnitz, Ofr.) an das Domstift, St. Jakob, Kl.
Michelsberg und Michelfeld, einmal als Salmann für Ebrach hervor.
Adelpreht de D. steht 1132 unter freien Zeugen der Stiftungsurkunde von
Heilsbronn.?o1) Die Burg D. fndet sich 1280 im Besitz der Grafen von Ot—
tingen, die sie an die Burggrafen von Nürnberg verpfänden?e2) und nicht
mehr zurückgewinnen. Sie erscheint später als Mittelpunkt eines burg
gräfichen Fraischbezirks.?02)

Pagestetten (Ober- und Mitteldachstetten, BA. Ansbach, Mfr.)
Adelbero de T. tritt 1123204) 1169200) nur als Z., meist an erster
Stelle vor freien Geschlechtern, in Bamberger UU. und für das Kl. Michels
berg auf. Gottrid de Daecstete ist 1289 8. für den Ofenheimer (s. oben)
Vogteiverkauf an Michelsberg. In Dahbstetten hat 1242 ein Nürnberger
Bürger einen Eigenhof.?o0)

SCARIChHhGBMBSGn (Echalkhausen, BA. Ansbach, Mfr.). 11683 Wolfram
de S. als 8. einer U. Bisch. Eberhards die Übergabe staufscher Ministeria-
len an Bamberg betr. unter den Uberi.2o7) Um die gleiche Zeit verkauft
sRichinza, die Schwester Woltrami advocati de Se. ihr väterliches und
mütterliches Erbgut zu Cumundettelt (7 Kümmel, BA. Stafelstein) an
das Kl. Ebrach, später verzichtet auch ihre Tochter, Gattin Reinolds, wahr-
scheinlich eines Walpoten, darauf.?o8)

Hagenowe (wohl Hagenau, BA. Rothenburg, Mfr.). 1239 Hen-
riens de H. tauscht Lehengüter mit Bisch. Poppo v. B. und siegelt mit
dem Reitersiegel.»vd) Auch Reinhard 1269 8. Bisch. Bertolds bei Ver
leihung der Truchsessenlehen an Herzog Ludwig v. Bayern?0) und 12789
(unter nobiles) 8. K. Rudolfs über die Bamb. Lehen in Hsterreich?11)
gehört der Z. Umgebung nach wohl hierher. — Hingegen ist Reginphert
Ebreht) 1114 u. 1129212) dem U. Inhalt nach wohl auf Hagenau, BA.
Stadtamhof, Opf., zu beziehen.

Frtenheim (Gittenheim, BA. Gunzenhausen, Mfr.). 1122 Die
Brüder Ruoprebt und Luodewieh de D. bezeugen unter den ingenunis
laicis 8. Babenb. ecclesie militibus einen Ministerialentausch B. Ulrichs

* 9 MuMürnb. Eins. Verz., Kl. Heilsbronn 1/1, Looshorn 118.
202) MZoll. II no 223.
oaj Exkurs II.
3 Siehe Anm. 201.¶ U. Bisch. Herolds v. Wzb. f. Kl. Michelsberg, Me837 /2052, 16. BB.
208) M 21/1189, Loos horn II S. 671.
207) M 10/49, Loos horn II SG. De—2083 APbruc. S. 50 Looshorn II S. 511. Über die Verwandt.

chast es Schwiegersohnes der Richinza mit vigho Eberhard II., val.
v. — 56. BB. S. 41. — Ein anderer Teil von Oumundettelt
kam aufallenderweise von einem Sconebrunnen und senen Brudersohn
an Ebrach. Vielleicht war desen Mutter eine Schalkhausen. Die Vögte vonSch. gesten fur dasfelbe Geschlecht wie die Vögte v. Doxnberg.30) M21116, eines der frühesten fränkischen eegel, Loos
horn II GS. 669. Worauf die Orte Stirstad Gtlerhofstetten BA. Scheinfeid, Mftn.?), Oistheim (welches?) u. Dezelheim zu beziehen sind, kann
ich nicht mit Sicherheit angeben.2106 Lo os horn II G. 766.

2119 Ebda. S. 783.
2129 Ebda. S. 112 u. 275.

5.
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v. Eichstätt mit Bamberg.?13) 1130 Adelbert de T. erscheint unter freien
3. einer Lehensresignation des Chuono de Horebure für B. Otto J. v.
Bamberg.14)

IC he Rbure (wohl Eichenberg, BA. Gunzenhausen). 1122 Fridrich
de J. nach Titenheim in der vorerwähnten Eichstätter U. ebenso 8. des Ver
trags zw. Regensburg u. Bamberg über die Neuzehnten. 1129 unter den
primates, den ministeriales vorangestellt.?16)

Gnozzesheim (Gnotzheim, BA. Gunzenhausen). 1122 Pertold
wie Titenheim und Ichenburg.

schwaben:
Truhendingen Gohentrüdingen, BA. Gunzenhausen,

Mfr.).216) Die dem Sualafeld entstammenden Herrn von T. erscheinen seit
1129 mehrfach in Würzburger und Eichstätter UU. als Zeugen (liberi,
barones, nobiles), ebenso auch in königlichen Diplomen, die für das Hochstift
Bamberg und seine Klöster ausgestellt wurden. Sie waren aber auch schon
im 12. Jahrhundert in der Diözese begütert, so hatte Adelbert d. T. die
Würzburger Kirchenlehen zu Stafelstein inne. Seine Streitigkeiten mit
dem Bamberger Domkapitel wegen des Marktes daselbst schlichtete K.
Friedrich J. auf dem Hoftag zu Würzburg 1165.212) Friderich von Tr. gab
1202 sein Dorf Wurgaw (bei Scheßlitz, BA. Bamberg J, Ofr.) an Kl.
dangheim.?i8) Der meranische Erbanfall (1248), durch den Friderich v.
Truhendingen in den Besitz der Juragüter Burg Giech, Gügel, Markt
Scheßlitz mit der Zent, der Burgen Neuhaus und Arnstein, westlich des
Maines der Burg Stufenberg und des Marktes Baunach mit der Zent
gelangte, schuf durch seine Lage „im Herzen der Diözese“ scharfe territo—
rialpolitische Gegensätze zum Hochstift Bamberg, bis den Bischöfen nach
jahrzehntelang währenden Bemühungen die endgültige Erwerbung dieser
Besitzungen gelang.?10)3 Bald nach Erwerbung der Meranischen Teilerb—
schaft (mit Hochgerichten) nahmen die T. den Grafentitel an. (1265).220)

Ot ngen (GSttingen, BA. Nördlingen, Schw.). 1267 resignierte
Graf Ludwig von O. seine von Bamberg zu Lehen gehenden Zehnten in
Ortschaften bei Lichtenfels, die er an benachbarte Ministerialen weiter—
overliehen hatte, zu einer Jahrtagsstiftung für Kl. Langheim.?2199 Diese
fränkischen Lehen hatte das heute noch blühende standesherrliche Ge—
schlechtz2) wohl zu der Zeit erworben, da ein Familienglied, Sigtrid.
Bamberger Domkanoniker (1201), Propst von St. Gangolf und Domdekan
(1230), wenige Monate auch erwählter Bischof von Bamberg (1237)

deidingsfelder, Eichstätt Reg. 311.
Me5/250, Lpos horn II G. 276.

 Looshorn 11 S. 274f.9 Hiezu S. Euglert, Gesch. d. Grafen v. Truhendingen, Würz
burg 1886 mit Regesten.

21) MBoie. 29, J no 510 Looshorn I S. 457, Enalert,
Truhendingen, Reg. 22, vgl. auch die Bamb. U. von 1169, M11/55.
Looshoren U S. 463.

218) 22. BB. S. 31 f, Looshorn II SG. 6183.
3 Vgl. dazu v. Auf ge ß, Streit um die Meranische Erbschaft,

55. BB. 2W893, Krenzer, Bilversheim IJ S. 57, meine Grundzüge
—A

220 Englert, Reg. 152.
3* Me275/1603, Ldos horn II S. 798.
222) Genealog. Hofkalender 162. Ihg., Gotha 1925 6. 196 f.
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war.?23) Frühere Beziehungen kann ich nicht nachweisen. Nicht mit de
Otelingen (s. u.) zu verwechseln.

Lore bure (Harburg, BA. Donauwörth, Schw.). 1130 Ohuono
III.) de H., vir ingenuus et illustris, läßt sein Bbgr. benefcium in
villa Hadeluogedorf auf s. Gattin Adelheidis, flia Heinrici ducis de
lLãnthure, nobilis et primaria femina, übertragen, die dafür auf ein
anderes Bbgr. Lehen verzichtet.?sa) 1188 geben beide eine famuls zu
Ministerialenrecht am Bamberg.?226) Er starb 1139 Juni 30 (v. Reitzen
stein, Orlamünde Stammt. 1), sein Oheim Otto, in dessen comitatus das
Bbgr. Kloster Ensdorf lag,“?e) gilt als Stammvater der Ofn. v. Lechs
gemündFrontenhausenGraisbach, dessen Vater Ohuno J. war GEf. im
Sualafeld (10435 1091) — Adelheid, auch v. Wartberg gen., die Enkelin
des Pfalzgf. Botho u. der Judith v. Schweinfurt, heiratete in 2. Ehe
(vor 1140 März 19) den GOfn. Konrad v. Dachau (s. o. S. 237).

7 Greifes bach (Graisbach, BA. Donauwörth, Schw.).220) 1122
Agatha flia Hertnidi de GC. war mit ihrem Gatten, dem oberfränkischen
Edelfreien Conradus de Wisgchenvelt (s. u. Radenzgau) am Rückkauf der
Burg Waischenfeld von Bisch. Otto J. v. Bamberg beteiligt.??6) Hartnid
de G. erscheint in einer Bamb. U. 1138 über eine Ministerialenschenkung
des Ohuno de Horburch in der 8. Reihe unter dessen ministerialibus
vel fdelibus.26)

 S8t ire (Stirn, BA. Weißenburg i. B., Mfr.). 1129 und 11835 Er-
ohenbreht de S. 8. in Regensburger UU., die Regelung der Zehntenfrage
mit Bamberg betrefend.?,) Sein Bruder Heinrich nennt sich 1129 de
Ettenstat ((Ettenstatt, BA. ebda.). Stammverwandt mit den bayerischen
Altendorf und Cham s. u.

Nordgau:
Bayern:

Es wäre ein Irrtum, wollte man, etwa auf Grund der Annahme eines
ursprünglich vorherrschenden königlichen Bodenregals innerhalb der alten
bayerischen Nordgaumarkgrafschaft, der heutigen Oberpfalz, nicht nach
edelfreien Geschlechtern Ausschau halten. Nur in dem östlichsten Gebiet,
dem Egerland, das aber wahrscheinlich nie zur eigentlichen fränkischen
Mark auf dem bayerischen Nordgau gehörte,?28) (wie auch in dem nördlich
daran anschließenden Teil der thüringischen Sorbenmark, dem Regnitzland)
fehlt diese Herrenschicht. Hier herrschen die Reichsministerialen vor, die sich
auch im Nordgau, in den ostfränkischen Gauen jedoch nur vereinzelt, nach-
weisen lassen.

2) Lvoshorn 1II S. 666.
2252) M 5/2560, Loos horn II G. 276.
223p) MBoic. 12 no 3 S. 332.
22800) MBoic. 24 (Ensdorf) no 1, Loos horn IIB. 148.
224) Nach v. Dungern, Landeshoheit in Osterreich S. 59 u. 64 vom

Stamm der bayerischen Grafen von Lechsgemünd.
225) M 331/2023, 16. BB. S. 11.
220) MBoiec. 122, Mon. Osterhof. no 8 S. 332, Looshorn 11

5. 277. Die Umkehrung ministeriales vel fdeles beruht ofenbar auf
Kanzleiwillkür, da unter den nachfolgenden Zeugen 2 (oder 8) voran
gende Edelfreie, 10 (oder Ministerialen stehen. A. de Gr. steht an
2. Stelle, ist also kaum Ministerial, sondern freier Lehensmann (Aüdelis).
* Looshorn 1II SG. 275 u. 309.228)9 Vgl. oben S. 34. Anm. 1632.
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Schon die zahlreichen Streubesitzungen und Eigenklöster sowie der
geistliche Einfuß der Bamberger Kirche im Nordgau gab Anlaß zu Be—
Jiehungen der dortigen edelfreien Geschlechter zum Obermainbistum.

a) innerhalb des Bamberger, ehemals Eichstätter Kirchensprengels:

Wizenaha (Weißenohe BA. Forchheim, Ofr.). Erbo de W..,
wahrscheinlich ein Bruder des Pfalzgrafen Botho von Kärnten, aus dem
bekannten Geschlecht der Aribonen,20) erscheint 1059 unter den iudices der
Bamberger Synode über den Zehntenstreit mit Würzburg.?2o) Nach der
allerdings in ihrem dispositiven Teil verfälschten päpstlichen Bulle von
1109221) hatte er mit seiner Gemahlin Guilla und seiner Enkelin Hadi-
muot auf seinem Eigengut (in fundo proprio, qui vocatur Guiæna) das
Benediktinerkloster Weißenohe gegründet, es dem päpsftlichen Stuhl unter
stellt und ihm Güter in einer großen Zahl umliegender Dörfer zugeeignet.
Das Kloster gehörte nicht zu den Bamberger Eigenklöstern. Erbo wie
Botho von Karnten starben ohne männliche Erben.

Asternane (Osternohe, BA. Hersbruck, Mfr.). 1169 Poppo de O.
unter den liberi, vor ministeriales, 8. einer U. Bisch. Eberhards 1I. für
Al. Prüfening.2) 1172: Ounrad de O. 83. einer U. des Abts Ekkehards v.
Weißenohe über eine Vogtelubertragung an v. Schellenberg.2) 1188:
Reginold de O. Würzburger Kanoniker.?10)

Ver baeh, UDrbeche, Virbach, Dorbahe, Orbach (Auerbach, BA.
Eschenbach, Opf.). In Bamberger UU.: 1124 Marcwart unter den mili-
tibus d. episcopi Ingenuis im Gegensatz zu ministeriales,?s) 11531 Rou-
dert und sein Bruder Feinrich unter Freien vor den Bamb. mini-
ztoriales 8. für den Vertrag über die Burg Nordeck.e) Oer 1163 auf
dem Regensburger Landtag Heinrichs d. Löwen erscheinende Gebeard ist
wohl auf ein sůdbayerisches Auerbach (BA. Deggendorf oder Passau?) zu
begiehen.7) Von 1178-1196228)erscheineninUu.,dievomoderfürdas
i. Michelfeld ausgestellt sind, dienstmännische U. und mit ihnen agna—
tisch verwandte de Riesahe (wohl Reisach, Gem. Sigl (bei Vilseck), BA.
Amberg), wohl ein ganz anderes Geschlecht als die Edelfreien. Kl. Michel
feld haite seit 1119 Besitz in Auerbach.?e) Die 1178 an das AKl. ver
tifteten Leute tragen teilweise dieselben Vornamen EPerthold, Hermann)
wie die als Zeugen auftretenden U. und Riesahbe, allerdings auch wie der
Mann Perthold der Tradentin. Ein UÜbergang des freien Geschlechts in
die Ministerialität kann jedenfalls auf diese Nachrichten nicht aufgebaut
werden.?o)

220) Uber die Aribonen, vgl. u. a. J. Egger, Das Aribonenhaus
18897, vbazu H. Witte, Geneal. Untersuchgn. z. Reichsgesch. MgöG. V.
Erg. Bd. 1806/1903 6. 371.

220 I3 MBamb. ep. B8.
33 Jafs«.W. 12 no 6288, Usser mann, C. prob. B. S. 62, Soos-

horn ITISGS. 683.
222 Looshorn II SG. 416.
149 egn II S. A7 f. Der Reichsdienstmann Othnand deEschenauwe sieht in der 8. Reihe wohl nur deshalb vor dem edelfreien de

d. weil er mit den in der U. handelnden Schellenberg nahe verwandt ist.
2234) SFooshorn IIS. 581.
ta69 Me5/224, Loos horn II SG. 68.

Sstéerreich er, Banz no 18.
25 Sboshorn LS. 418.
228) Ebda. S. 560, 562, 564.
2299 MBoic. 25 no 2385, Loos horn II SG. 133.
zaoh Wie Joetze, Bamb. Ministerialität S. 545 u. 784 annahm.
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Guneendor?: ßHier sind deutlich zwei verschiedene Familien nach
verschiedenen Orten zu trennen: Die nach Gunzendorf, BA. Eschenbach
benannten, in Bamb. UU. f. Kl. Prüfeningen, Ensdorf und Langheim um
11566 u. 1189241) auftretenden Regenhart und Berenger und auch die
Domktanoniker Arnold (117451200, auch Diakon) und Cunrad (1227-1237)
sind Freie, während sich das Bamberger Ministerialengeschlecht (mit anderen
Vornamen) 1119 -1140)243) nach Gunzendorf, BA. Bamberg J. Ofr., benennt.
Schon das zeitliche Auftreten spricht gegen den Übertritt des freien Ge—
schlechts in die Ministerialität.““) Die von Ssterreicher nach dem letz
teren Ort konstuierte „Reichsherrschaft G.“244) hat es niemals gegeben. Das
praedium Gunzendorf mit' gubehör u. Kapelle erwarb schon 1145 Abt
Adelbert für Kl. Michelfeld.?“)

b) außerhalb der Bamberger Diözese:

Bibra, Biberahe (Oberbibrach, BA. Eschenbach, Opf.). Das von
1119240) bis um 1140242) nachweisbare Geschlecht hatte für das Hochstift
Bamberg nur insofern Bedeutung, als vor 1189 ein liber homo Heinricus
de B. cognomento Brazemule sein praedium Lindenhart (Lindenhardt,
BA. Pegnitz, Ofr.) im Creußener Forst an Bisch. Otto J. zur Errichtung der
dortigen Pfarrei stiftete.?8) Es scheint um diese Jeit erloschen zu sein, da bald
nach 1140 Adelheit v. Wartberg, die Gemahlin des Grafen Conrad von Dachau,
Büter in verschiedenen Orten um Troschenreuth (BA. Eschenbach), que in
benefcium habuerat Heinricus de B. cum omni familia pertinente an
stl. Michelsberg vergabte.?“) Das 1272 bis um 1557 unter den Landgrafen
vo. Leuchtenberg erscheinende dienst- und burgmännische Geschlecht der Kell
ner v. Biberach, auch Schwab (1) genannt, hängt genealogisch ofenbar nicht
mit den Freien v. B. zusammen.?*o) Von der Hersfelder Ministerialen-
familie von Bibra, den heutigen Frhrn. v. B., sind beide sorgfältig zu
trennen.?*1)

SPGCIMGCSHATt, Speginshart (Speinshart, BA. Eschenbach, Opf.),
stammverwandt mit den Reifenberg, s. u. Radenzgau.

Oulmen (Kulm bei Neustadt/Kulm,BA.Eschenbach,nichtKulm
main, BA. Kemnath).?2) 1119 Bucco de O. in der Stiftungsurk. des
Kl. Michelfeld an 1. Stelle der 3.,262) zweifellos ein Leuchtenberger.

241) MBoio. 24, Mon. Ensdorf. no 9 S. 32, Loos horn IILSGS. 418
M266/1553,LDoshoxnIUS. 530.
242) Siehe Exk. III Tab. III.
243) Wie Joe tze a. a. O. S. 546 u. 780 annahm.
244) Geöfnete Archive J. 8 S. 372.
z) Loos horn II SG. 387.
246) MBoiec. 25 no 238, Looshorn II G. 133.
12429 M ee 16. BB. S. 30.46y Sooshorn II S. 145.
2409) Siehe Anm. 247. Da der Mitwirkung des Leheninhabers nicht

gedacht ist, handelt es sich wohl um ein heimgefällenes Lehen.
250) W. Frhr. v. Bibraq/ Beiträge z. Fam. Gesch. d. Rfrhrn. v. Vibra

1J München 1888 6. 183 f. betrachtet beide äls ein Geschlecht.
261) GSo auch v. Bibra, Fam ob, wo noch andere Familien diesesNamens behandelt werden. leichwohl erscheint im Gothäer Frhrl. Ta

genduag 1922 S. 34 der freie Herr Rupertus de B. von 1119 64. Anm. 246)
als Stammherr des Geschlechts. Vgl. auch ß; W. Hack, Untersuchungen
über die Standesverhältnisse der Ableien vun a u. Hersbruck, Qu. u. Abh.
z. Ges .d. Abtei u. d. wdzese Fulda VII Fulda 1811 6. 47.269 Go Joetzze S. 786.

1639 Siehe Anm. 246.
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Smalaaa (Schmalnohe, BA. Amberg, Opf.). 1168: B. Eber
hard II. gibt den von seinem Lehensmann, dem nobilis homo Otto de S.
resignierten Teil seines Lehens, die villa Sconenlinte (Echönlind, BA.
Amberg) an Kl. Ensdorf, das diesen durch ein Zinslehen entschädigt.?*6)
Derselbe Otto überträgt nach einer Michelsfelder Traditionsnotiz 1184
seinen Besitz in Smalnahe cum capella et dote eius, cum curte sua
dominicali und Zubehör an das Kl. Da er „Christus zum Erben ein
setzt“, wird das Geschlecht mit ihm erloschen sein.?66)

Waldecke, Waldechon, Waldegge (Waldeck, BA. Kemnath). B.
Otto J. v. B. weihte bei Antritt seiner 1. Missionsreise nach Pommern
1124 auf Bitten des illustris Gebhard de W. dessen Kirche in Lucken-
boerge (Leuchtenberg, BA. Vohenstrauß, Opf.).?*6) Es ist also kein Zweifel,
daß die auch noch 1149 -1154257) als 8. in Bamberger Angelegenheiten
erscheinenden W. die späteren Landgrafen von Leuchtenberg sind,
die sich ebenfalls von Waldeck benannten.?ss) Deren Bambergische Mann
lehen gingen 1284 an die Burggrafen von Nürnberg über.?0)

PRATCRIStGé in. Baresten GParkstein, BA. Neustadt/Waldnab,Opf.).
1119: Meinhart de P. an 2. Stelle (nach Culmen) der 8. der Michelfelder
Stiftungsurk. (unter Freien), iso) 1163: Auf dem Landtag Heinrichs d.
Löwen zu Regensburg wird verhandelt: quidam homo illustris () Fri-
dericus de B., ministerialis () comitis Gebeardi de Sulzbaeh, dessen
Voreltern als Wohltäter des Kl. Michelfeld mehrfach dort ihr Begräb-
nis fanden, gab sein praedium Sovmerschivella (Sommerhau, BA.
Eschenbach 7)) an das Kl., um die Gebeine seines vor Mailand gefallenen
Bruders ebenfalls dort zu begraben. Wiewohl Ministerial, vollzieht er
die Schenkung propria manu. Nach seiner Heirat vertauscht er nunmehr
die Schenkung durch seinen edelfreien Salmann gegen andere Besitzun
gen.263) Der unter den 8. stehende Meginhard de B. ist anscheinend ein
Freier. 1218* Hermannus de B. hat Lehen vom Kl. Michelsberg, Stand
uinbekannt.?sz) Titel, Besitz und Handlung propria manu sprechen dafür,
daß der Abergang des Fridrich v. P. in die Sulzbacher Ministerialität nur
lockere Bindungen mit sich brachte.

Moseb ure (Moosbürg, BA. Neustadt/W.N.).1122Purchartwie
Titenheim usw. (Rangau).

Phrimede (Pfreimd, BA. Nabburg, Opf.) um 1156 Megenhard
de P. 8. einer U. Bisch. Eberhards IIJ. für die Kl. Prüfening u. Ensdorf
unter Freien, den Ministerialen vorangehend.?2)

Pogarten, Bongarten (wohl Baumgarten, BA. Amberg).
1129 Dietrich unter den primates 3. der Regensburger U. über den
Zehntenvertrag mit Bamberg.?s4) 1168 Heinrien 3. d. U. Bisch. Eber—

164) MBoic. 24, Mon. Ensdorf. no 14 S. 38.
266) MBoice. 25, Mon. Michelfeld. no 6 S. 105.
a2665 Ebo TIs bei Jafs S. 625 z3u 1124: illustri viro Gebehardo

— tgagne II S. 378, 400, 418foos horn33 Joetzes Einwand 6 788 gegen Ssterreicher, Denkw. II
S. 41 (ncht 163) ist underständlich, vgl, auch M. Doeberl, Die Land-
grafschaft der Leuchtenberger, München 1898, S. 8.260) MZoll II no 286.

260) Giehe Anm. 246.den diehe An C. prob. Bb. no 184, Looshorn 11 SG. 448

Nücken ——20 340/2078, 16 BB. S. 58 f.
MBoie., Mon. Pnsdorf, 24 no 9 S. 32.

264 00shorn II S. 274 f.
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hards II. über die Schenkung des Otto de Smalnaa an Kl. Ensdorf (s. o.).
Ratendor? (Rottendorf, BA. Nabburg). 1174 Bisch. Hermann II.

nennt Hertnid de R. seinen avunculus (Mutterbruder 7), dem er sein an
St. Theodor verstiftetes praedium in Dolsendorf (Wölsendorf, BA. Nab-
burg) et Stulen (Stulln, ebda., beide unfern Rottendorf) zur Beschützung
überträgt.?es) Derselbe erscheint noch mehrmals unter den Freien im
Bamb. UuU.66)

As ehaha (Aschach, BA. Amberg). 1112 Gerhart de A. unter
freien 8. der kaiserl. Schenkung der Burg Albewinestein im Nordgau an
Bamb.?67) 1134 nobilis Gerung de A. Salmann des Markgrafen Liu
pold von Hsterreich und seines Sohnes Otto bei der Übertragung von
Ministerialen an Bamberg.?ss) — Nicht mit de Ascabach zu verwechseln
(s. o. Ifgau).

Smidegademe (Schmiedgaden, BA. Nabburg). Um 1140: Hart-
nith de 8. 8. der U. Bisch. Egilberts über Schenkungen der Adelheid v.
Wartberg (Dachau) an Kl. Michelsberg, an 1. Stelle nach einem Grafen.60)
1172 ders. 1. 3. einer U. Bisch. Hermanns f. Michelsberg.?70)

Wolferingen Wolfring, BA. Nabburg). 1119 RBwingnand,
Ddelscaleh. Hvrint de W. unter freien 8. der Stiftungsurkunde von
Michelfeld,??i) um 1122 Wirnt Z. einer Tradition an Michelsberg.272)

Ebermuntisdorf, Pbermannesdor? (Ebermannsdorf,
BA. Amberg) 1111 Meriboto, 1112 Meriboto, Gebehart, Wirnt, Mare-
wart, Ebbo, Ebbo d. jüngere, 1116 Meriboto, 1119 Meriboto und Eppo,
1129 (u. d. primates). 1134 Gebehart, um 1136 Meriboto, Erbo, Eppo.
Wirnt, v. 11399 Ratzo, 1178 Oudalriehn u. Pppo erscheinen regelmäßig
unager den freien 8. in UU. für St. Jakob, das Hochstift, Michelfeld,
Michelsberg, Ensdorf, Prüfening wie auch im Regensburger 8. Gefolge.2?2)
Ratzo stiftet seine in villa Hegling (Högling ndöstl. v. E.) erbaute Pfarr
tlirche an Ensdorf.74)

TuTin, Tiuren, Tuwern, Tuiren, Tvuren, Turne (Theuern, BA. Am
berg) 1112, 1129 (u. d. primates), vor 1189 Hartnit de DT. in denselben
UUu. wie Ebermannesdorf, um 1136 Oudalrieh 8. f. Michelsberg??*)

1139 fndet sich Turne unter Gütern des Kl. Ensdorf.
Wolfesbaceh (Wolfsbach, BA. Amberg, südl. v. Theuern??e)

1119 Awignand, u. seine Brüder Rapoto u. Bruno, 1129, 1134 Wie-
nand in UU. wie Ebermannesdorf, um 1136 für Michelsberg wie TPwren.

265) M 140/875b, Lo os horen II S. 483.
se Looshorn II S. 486 f.
267) MBoic. 29, J no 40.
8) Looshorn II G. 72.
280) M eg 16. BB. S. 30.270) 16. BB. S. 45.
1713 MBoic. 25 no 233.

2725 16. BB. S. 12.
27289 Looshorn II S. 56, 47, 66, 188, 2785, 72, 97, 146, 485. Soos-

horns Vermutung (S. 47), daß sie Bamb. Ministerialen waren, ist un
zutrefend, vgl. zu den S. 47 ennten Vornamen jene S. 97. Jo eke8. 786 richtig unter den Edelfrelen.

274) MBoic. 24, Mon. Ensdorft. no 8 S. 12. Welchem Geschlecht der
miles Hageno angehört, der vor 1189 durch Gebehart de Ebermundstortseine neuerbaute ie zu Tanheim (dicht östl. von Ensdorf) an Kl.
Ensdorf überträgt (ABoic. 24 no 4 S. 18, Looshorn II G. 146), kann ich
nicht bestimmen.

275) 16. BB. S. 12 grit Woltheringen s. o. und Wolfesbach s. u.)
— Frhr. v. Freyberg, Slg. hist. Schrift. u. UUl. II. 1 In

er S. 335.
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IMmeneslahe, Immenerla (Irrenlohe, BA. Burglengenfeld)
1124 Otto de J. 8. in Bamb. U. unter den militibus epi. ingenniss“9)
auch schon 1114 in Regensburger U. die Bamberger Zehnten betr., 8. nach
dem fränkischen Läutenbach.?s) (S. u. Radenzgau.)

AsKilIbaeh (Göggelbach, BA. Burglengenfeld) 1168 Ruopert.
unter den laici (mit Bongarten), vor ministeriales in U. Bisch. Eber
hards über Schenkung des v. Smalnaa an Ensdorf (s. o.)

NIuUvenburs, Nuenbore (Neunburg v. Wald, selbst BA., Opf.)
1129 Perthold de N., 8. einer Regensburger U. über die Bamberger Zehn
ten,»ro) um 1144280) und 1150281) Giber homo) Salmann von Saien-
schenkungen an Kl. Michelsberg, um 1186 Heinrich 8. einer Michelsberger
Tradition,?s2) ebenso 1156 Waltherus.263) 1198 Heinrieus, Würzburger
Domkanoniker.?s«) Die Burg geht 1261 aus dem Besitz der Herrn von
Truhendingen (s. o.) an Herzog Ludwig d. Strengen von Bayern über.s)

AItindor? (Altendorf BA. Nabburg) 1174 Haeinrieh de A. 8.
u. Bürge unter Grafen u. Edelfreien im Vertrag K. Friedrichs J. mit dem Hoch
stift Bamberg über die Anwartschaft seiner Söhne auf die Lehen umRe
gensburg,?ss) 1138 Graf Heinrich v. A. 8. der kais. U. in Vogteiangelegen 
heiten des Bamb. Kl. Alderspach.s7) Nach v. Dungernes8) waren die
Ai. (erloschen um 1270) Regensburger Vögte und eines Stammes mit den
derrn v. Stirn (s. o. Schwaben) und v. Cham.

O'a mbe, Chambe, COammén (Cham, felbst BA., Opf.) 1154 Pertolę
zwischen Grafen 8. K. Friedrichs J. bei der Schenkung des Kl. Altaich an
Bamberg?s) 1156 Adelramm 1. 8. unter den nobiles der U. Bisch. Eber
hards über die Vogtei des Kl. Prüfening??) 1169: ders. 8. (unter den
liberi) in U. Bisch. Eberhards II. f. Stift Reichersberg?1) ca. 1374 Adal
bdert hat Bamb. Leher. zu Wihnsen weiterverliehen und an Kl. Prüfening
vertauscht, wird auvocatus de O. gen., besitzt Eigenrittere2), um 1180
Walehun 8. Bamb. U. f. Prüfening?“) — Adelram 8. unter laici vor
ministeriales in U. B. Ottos II. f. Kl. Langheim4) war bis 1183 Vogt
des Bbgr. Kl. Aldersbach.?s) Nach v. Dungerneoe) wah—scheinlich wie die
Altendorf·Stirn aus dem daher. österr. Geschlecht v. Schwarzenburg.

2177) M 5/22a, Loos horn II S. 68.
278) Soosshorn II S. 111 f.
795 Ebda. G. 275.
a280) 8842036, 17. BB. S. 30 mit Druckfehler: de Bertoltim den-

nenbureh statt et Bertolf de nuenburch.
281) M335 /2041, 16. BB. GS. 34 mit Neunbure statt Nnenburo.
262) M “Ç 16. BB. S. 17 mit munburebh statt Niunburech.282) M336/2049, 16. BB. 41 f.
2845 16. BB. G. 53 f.
isth Englert, Reg. 112.
iss) ABoic. 29, I no 528.
187) Ebda. no 541.
as) Jandeshoheit S. 831, vgl. auch J. Wendrinsky, die Herren v.

pagenvura 5*1. d. Ver. f. Lbtde. v. N.Osterreich N. F. 12. Ihg.Igi, Stammtafel S. 87. Der in einer Vanzer Traditionsnotiz von 1157,
Ssterreicher no 22, genannte Wichpreht de altdort ist ein Ministeriale und
nicht hierher gehörig.

280) MBose. 29, J no 4856.
2005 MBoie. 13 no 16 S. 181.
201) Siehe Anm. 232.
202)y MBoie. 18 no 18 S. 186.
25 Ebda. no 19 G. 186.
3204.0 M — Looshorn 1II S. 529.
*1 MZoll 1I no 11.20e Landeshoheit S. 31.
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Im übrigen bayer. Rechtsgebiet:

Loehenbure (Hohenburg, BA. Parsberg Opf.) Wodurch die
Anwesenheit des Fridericus de H. unter den 8. der Bamb. U. v. 1154
über die Regelung der Vogteiverhältnisse des Kl. Michelsberg zu erklären
ist, ist nicht festzustellen.»2) Derselbe erscheint auch 1156 als 8. einer
Würzburger U. für Kl. Münchaurach, hier nach seinem Bruder, dem Grafen
Ernst,?8) beide auch 1158, Jan. 28 in einer U. K. Friedrichs J. für das
selbe Kloster.“ssa) — 1286 erscheint ein Bamb. Domdekan Heinrieh de
HV.,299) der aber wohl wie der 1279 in der U. K. Rudolfs über die Bamb.
Lehen in Osterreich erscheinende Burchard de H. 20o) einem anderen Ge—
schlechte angehört.?01)

Kebpers (GRechberg, bei Krems, HEsterr.) 1174 unter den Bamb.
Lehen, deren Antwartschaft B. Hermann auf die Söhne K. Friedrich J.
übertrug, befand sich auch „das Lehen Ottos de R.“s02) (vom Stamm Trai-—
sen, Domvogt v. Regensburg).

VJLuUnriehsdorf, Hunrisdorf (Hungersdorf, BA. Regensburg)
1146 Adelberto 83. Bischof Egilberts f. Kl. Aspach,?o2) 1156 Adelbero (nach
Cham se. o.) 3. B. Eberhards unter den nobdiles f. Kl. Prüfening,“o«) um
1173 erscheint der Ort H. unter Prüfeninger Gütern.?05)

Mozziüngen MWMötzing, BA. Regensburg) 1129 die Brüder Si-
gemar und Altwann 3. der Regensburger U. über den Zehntenvertrag
mit Bamberg,o6) 1156 Berenhart 8. Bisch. Eberhards f. Prüfening?07)
unter den nobiles, 1163 Bernard auf dem Regensburger Landtag Hein—
richs d. Löwen 8. einer Schenkung an Michelsberg.?o8)

Radisbonensis, Regensburg 1122 PFridericus R. unter den
ingenuis laicis s. Babenb. ecel. militibus?oo) 1163 Gotefrid de R.10)

Pettindort Gettendorf, BA. Stadtamhof Opf.) 1108 Friderich
de P. 8. einer Schenkung des Grafen v. Abenberg an das Domkap.?11)
unter den militibus epi. vor ministeriales. 1112 3. der kais. Schenkung
von Albewinestein im Nordgau an Bamberg.?!) Als er ohne Söhne

297) Me336 /2048, 16. BB. S. 40 f.
— 59 üsfermann, Ep. Wire.,, c. prot. no 48, Looshorn 1I

2082) Stumpf, Reichskanzler no 3797. W. Spielber die Grafen
o. Piugen u. Rebegau, v. Hohenburg u. v. Raabs, Monatsbl. d. Ver. f.
Ldsk. v. Ndösterr. 23. Ihg. 1914 S. 80 f hat neuerdings die Stammver
wandtschaft der H. mit den v. Piugen ngchgewienen mit den Raabs wahr·
scheinlich gmegt Wahrscheinlich seien sie Babenberger.—9* ooshorn II S. 870, 873, 876.

20091 Ebda. S. 783.
2019 v. Dungern, Landeshoheit S. 62.
2029 MBoic. 20, J no 528, Looshorn II S. 487, nach frol. Mitt.

des H. Univ.Prof. Frhr. v. Dungern aus dem verbreiteten Stamm Trai-
zen in N.Ssterreich.

103) MBoic. 5 Mon. Aspac. no 2 S. 108 und no 4 S. 109.
204) MBoic. 13 no 16 S. 181.
z2085) Ebda. no 18 6. 1885.
zoe) Looshorn II S. 275.
3207) Vgl. Anm. 304.
z20853 Ldoshorn II S. 448.
200) Wie Titenheim, Jchenburc, Mosebure usw.
210) Wie Bernard de Mozzingen.
35 Wie Unifundin, Rotina usw.316 Wie Aschaha, Ebermoundesdorf, Turin.
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als Erben starb, übertrug B. Otto J. seine heimgefallenen Lehen zu Ober-
doxtf (BA. Deggendorf?), Ahsbach (Abbach, BA. Kelheim Ndobn.) und
Lengevelt (BA. Kelheim) an das Kl. Prüfening.e12)

Dte lingen (wohl Ettling, BA. Ingolstadt, Obn.) Regenold 1149
bis 1156219) mitten unter fränkischen liberi und noblles als 8. in UU.
Bisch. Eberhards 11. v. Bamberg. Looshorn hält ihn für einen Bruder
des Bischofs.?18)

Riennvelt (wohl Riedfeld, BA. Deggendorf) 1130 Ohounrad de
—A
o. Horburg an Bamberg,?e) 1147 nimmt B. Eberhard seine schwäbischen
Ministerialen im Rieß gegen wohl den nämlichen Ohn. in Schutz, der sie
als sein Lehen beansprucht.?17) Hiebei wird Gotefrid de Nuremberk als
sein patruus, sein Verwandter von Vatersseite her bezeichnet, der zugleich
als g. unter den lüberi erscheint. Dieser Gottrid, auch 1151 (hier nach
Ounrad de Ragozt) unter den liberis:ns) ist der bekannte Burggraf von
Nürnberg (1138—1160) aus dem Hause der österreichischen Grafen von
Raabs.iẽ) Ohuonrad de Riethvelt ist somit wahrscheinlich identisch mit
C. von Raabs dem Alteren, dem Vater des Burggrafen Cuonrad von
Nürnberg von 1163 f.?2o) Das Geschlecht starb 1192 aus und vererbte die
Burggrafschaft bekanntlich an die Zollern.?) — In deren Besitz fndet
sich auch 1274 Riedfeld als Regensburger Lehen.?22) Die in der erwähn
ten U. von 1163 unter den 8. genannten Ministerialen Regenhart u. Her
man v. Rietveld sind somit Raabsische Dienstleute, eine ganz andere Fa
milie.)

ARe—pkeresberege, Ankersberg? (Hengersberg, BA. Deggen-
dorf, Nbn.) 1155 Gerung 8. unter Freien in U. Bisch. Eberhards für Mi
chelsberg,??) vielleicht hierher: 1169 die Brüder Burcard und Sigefrid
ãe Ankérsberg in Würzburger U. für Michelsberg.?2*)

Windebers (Windberg, BA. Bogen, Nbn.) 1122: Adelbreht de
W. unter den ingenuis laicis.. militibus,s2e) er ist 1188 als Vogt der
Bamberger „alten Kapelle“ zu Regensburg genannt,??) ein Graf von
Bogen.

Die vorstehende Übersicht soll vor allem zu erkennen geben,
wie weit die Cehenpolitik der Bamberger Bischöfe im 11. und

213) MBoie. 13, Mon. Priefing. no 8 S. 160, Soos horen II S. 142.
214j Sooshoren II SG. 378, 414, 446, 419.

Ebda. 6. 394, vgl. dagegen unden Reifenberg.
210) M54254, So os horten II SG. 276.
u0) 848, StumpfActaimp.S.137, S0shↄrm.IS,306,

F e a sky, Grafen Raabs, Bl. d. Ver. f. Losk. v. N.Osterr. N. F.eg. 99.

n noie 29. Ino 481, Looshorn II S. 505, Wendrinskn,
Reg. 109.—* Wendrinsky, Reg. 69 115.

2205) Ri Aid / 49, LooühoarnIISG.451,Wendrinsky,Reg.U8f.8 Vgl. neuestens auch W. Spielberg. ur älteren Geneglogie der
Burggrafen von Rürnberg, Fschan. z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. 37, 1,
Muünchen · Berlin 1925 G. 136252) MZolI. II no 132 u. 135.* Kietfeld ist alfo aus der Liste der Übertritte freier Geschlechter
in die Ministerialikät bei Jose ßze S. 546 Nr. 11 zu streichen. Vgl. äuch
Looshorn I1IGSGS. 631.

2345 Vgl. Sauensheim (Ifgau).

* M 337/2052, 16. BB. G. 44.220) Wie Radisbonensis.
12379 MBoie. 183 no 8 S. 158, Loos horn II S. 142.
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12. Jahrhundert über ihr geistliches und weltliches Herrschafts
gebiet hinauszugreifen wußte. Sie war zugleich recht eigent
lich Erwerbspolitik. Denn diese unruhigen Zeiten mit ihren
dynastischen und kirchlichen, ihren Combarden- und Sarazenen-
kämpfen erlaubte gar wohl ein Erlöschen kriegerischer Ge
schlechter in Kechnung zu stellen. In der Tat sind es denn
arch nur allzu häufg kriegerische Gelegenheiten, die mate—
rielien Bedürfnisse bei der Küstung zum Kreuzug und zur
Hheerfahrt nach Italien, die verknüpft mit der eifrigen Sorge
uim das Seelenheil kleine und große weltliche Herrn zur Hin-
gabe von Besitzungen und KRechten an die Kirche bestimmen.
delang es dem Hochstift unter solchen Umständen die großen
Dogteien der Abenberger einzuziehen, Burgen und Güter un—
mittelbar in seinen Besitz zu bringen, so versäumten es auch
die Stifter und Klöster, mit oder ohne hHilfe ihres geistlichen
Oberherrn, nicht, auf dem gleichen Wege ihre Besitzungen zu
mehren. So stark auch bei der religiösen Einstellung der Zeit
all diese frommen Stiftungen, Derkäufe und Schenkungen
auf Todesfall einem seelischen Bedürfnis entsprangen, so zeigt
doch der Einspruch, den häufg genug Erben und Nachkommen
erhoben, daß die betrofenen Jamilien die Schmälerung ihrer
Besitzmasse schmerzlich genug und den gelegentlichen Entgelt
in barer Münze nicht als Rusgleich empfanden. Der Cinspruch
des Cudwig von Ofenheim gegen einen in seiner Abwesen-
heit vollzogenen Pogteiverkauf beleuchtet die eigenartige Rus-
nützung der Derhältnisse, die mitunter zum Besitzübergang
in die geistliche Hand führte. Kaum jemals hatte der spätere
Einspruch Erfolg. Im günstigsten Falle wurde die Kaufsumme
nachträglich etwas erhöht oder in einen Tausch des Erwerbs-
objekts gewilligt. Wiederholt fallen unter diesen Besitzentäuße-
rungen der freien herrn ihre Eigenkapellen oder kirchen
auf,e) deren sie sich wohl unter dem Einfuß der kirchlichen
Keformideen begaben.

Man wird nicht fehlgehen, wenn man unter dieser plan
mäßigen Besitzverschiebung zugunsten der kirchlichen Hand
einen der Gründe erkennt, die zum fortschreitenden Derfall
des freien Herrenstandes beitrugen. Sind doch selbst große
Grafenhäuser, wie später die fränkische Cinie der Orla-
münde an ihrer Freigebigkeit gegen die Kirche wirtschaftlich

 228) Ich stelle zusammen: Aschbach (S. Gunzendorf (S. 267), Hel
lingen (S. 284), düttenheim (S. 260), Högling (S. 269), Leuchtenberg
S. 268), Lindenhart (S. 267), Schmalnohe 7 268), Weißenbrunn (S. 266),al. Weißenohe (S. Diese gelegentlichen Nachweise machen natürlich
keinen Anspruch auf Vollzähligkeit.
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zugrunde gegangen. Dazu kam der Blutzoll dieser Geschlech
ter in den Keichsheerfahrten gegen Italien und den Kreuz-
zügen. Aber auch für das Erlöschen edelfreier Jamilien
im geistlichen Stande'?) fndet sich mehr als ein Beispiel.“)

So erklärt sich leicht, daß die Quellennachweise unserer
Übersicht in der Hauptsache dem 12. Jahrhundert angehören.
Wenn diese auch hinsichtlich der Zahl der Familien in den be—
rührten Gebieten keinen EAnspruch auf Vollzähligkeit erhebt,
da sie nur die Beziehungen zum hochstift Bamberg widerspie
geln wollte, so spricht doch die Erscheinung ihre eigene
Sprache, daß all diese Uamen seit dem 13. Jahrhundert in
den Bamberger Urkunden immer seltener werden, die Be—
ziehungen weitabgesessener Geschlechter erlöschen. Zum Teil
mag dies mit der inneren Festigung der Territorien zu—
sammenhängen, die auch mit der wachsenden Zahl der Mini—
sterialen den Zeugenreihen der landesherrlichen Urkunden
ein neues Gesicht verleihen. Häufg genug reichen die Nach-
richten aber doch hin, um auch geradezu das HRussterben jener
Familien festzustellen. Bis in die Gegenwart leben von den
ausgeführten 74 Geschlechtern nur 3, die Seinsheim-Schwar-
zenberg, Castell, Ottingen, als Standesherrn zum Hochadel
gehörig, und wenn hierher zu zählen, die niederadeligen
Schaumberg, fort.

Über die standesrechtlichen Derhältnisse läßt sich aus diesen
poradischen Uachrichten nur wenig entnehmen. Das eine steht
fest, daß nahezu alle diese Namen gemeinsam mit Fürsten und
Grafen unter den liberi und nobiles der Zeugenreihen, vor
den Ministerialen, erscheinen. Derschiedene nehmen später den
Grafentitel an oder gehören zu einem Geschlecht, dessen andere
Cinie ihn führt. Ihre Besitzmasse ist freilich sehr ver—
schiedenartig an Umfang. Hochgerichtsbarkeit läßt sich nur in
einzelnen Fällen nachweisen oder erschließen, wenn auch ein-
gehendere Forschungen hiezu noch manches werden ergän—
zen können. Ob es in jedem Jalle Burgen waren, nach denen
sich die verschiedenen Persönlichkeiten benennen, läßt sich mit
Sicherheit nicht erkennen. Besonders aufallen muß die in
enger Nachbarschaft in den Orten um Ufenheim angesessene
Gruppe, aber auch jene zwischen Amberg und UNabburg. Bei

29 ij ij— D —
b4, Stuttgart 1910 S. 261 f.

o) Ich stelle die In Weern Nachweise zusammen: Hellingen (S. 254),Freihaslach (S. 258), Ulsenbach, freie Linie (S. 262), Osternohe ? (S. 266),
Gunzendorf (S. 267), Neunburg (S. 270).
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der ersteren sprechen gewisse Anzeichen für Stammverwandt-
schaft, jedenfalls läßt sich durch keinerlei Mittel nachweisen,
daß wir es hier mit kleineren freien Dorfgeschlechtern, etwa
den von D. Ernst so stark betonten Mittelfreien““) zu tun
haben. In der Zeit ihres urkundlichen Auftretens unterschei-
den sich diese auf engen Raum zusammengedrängten Uamens-
träger, vor allem jene im VNordgau, durch nichts, als viel-
leicht durch geringeren Besitz, von den übrigen hochadeligen
Edelfreien.?)

Elle diese Derhältnisse werden durchsichtiger, wenn wir uns
nun einer landschaftlich geschlossenen Gruppe mit den man
nigfaltigsten und engsten Beziehungen zum Hochstift Bamberg
zuwenden, den edelfreien Geschlechtern im ostfränkischen

Radenzgau.)

Ich folge im allgemeinen wiederum der Richtung von West
nach Ost:

Santpaeh, Sambahe (wohl Sambach, BA. Höchstadt/A.,Ofr.)1189220)
Friderien 8. B. Ottos II. gelegentlich der Abenberger Vogteiverpfändung,
1199 Bruno in Eichstätter U?28), beide unter Freien, den ministeriales
dorangestellt. 1237 ist von einem früheren Verkauf von Gütern in
Rwendort (Reundorf ndöstl. v. Sambach) durch Otto de 8. an den Bam—
berger Schenken Wolfram die Rede.?20) Vielleicht ist Priderieh (1189)
identisch mit Friederich von Heroldsbach (s. u.).37) Das Geschlecht muß mit
Otto erloschen sein.

OTOGduWanestorf. Rodewinestorf, Rödwinsdorf, (Röbersdorf,
BA. Bamberg 11).2383) Nach diesem Orte nennt sich nur 1167220) bis
1201240) der häufg in Bamberger UU. erscheinende liber homo oder no-
bdilis Poppo. Er macht um 1195 Stiftungen (sein Allod) an die Kirche in

221) V. Ernst, Mittelfreie. Ein Beitrag z. schwäb. Standesgesch.
dniee freie unten S. 345 f—— er Gemeinfreie unten S.

e223) Ein Teil dieser Geschlechter hat bereits eine ausgezeichnete Unter

 eeeeeedeVintereuckhgeghhedtchettenchabe dem H. Verf. für die Überlassung seiner gefammelten Nachrichten uder
die noch nicht im Druck behandelten Famiuien ebenso meinem Vater, Franzkarl Frhr. v. Guttenberg für die von ihm gesammelten Regesten der
Walpoten zu danken.2 8Isterreicher,Banzno30.
 ge e S e800shorn .66.

4Wenn u— Angabe Osterreichers, Gesch. d. alten Reichsherr
schaft Klingenberg, Geöfn. Archive 2, 1822 f., wonach letzterer Wind und
Sambach eeh zutrift. Einen Beleg konnte ig hiefür nicht inzenNicht Rentweinsdorf, BA. Ebern, wie Josege S. 787 angibt,
ogl. 8 — Geöfn. —53 3, 1 G. 89.Faksimile aus einem Heilsbronner Cod. saec. XII der Univ. Bibl.
Erlangen in AO, II, 8 6. 112f.240) M 17/87, Loos horn II S.587f.
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R.241) 1261 gibt Bisch. Berthold das ihm teilweise gehörige Dorf Roed-
winsdorf, das sein Vorgänger Bisch. Ekebert (1203 1237) mit allem Zu
behör, Kirche, Patronatsrecht, Besitzungen, Weinbergen, Wäldern usw. er
worben hatte, an das Domkapitel.»2) Nachkommen scheint Poppo also
nicht gehabt zu haben.?) Welchem Geschlecht er zuzurechnen ist, läßt sich
nicht fesistellen.

DthlIohestorf (Adelsdorf, BA. Höchstadt/A.)sieheSchlüsselberg.
AerTZGSGOIthes bach, Herigoldesbach (Heroldsbach, BA. Forchheim)

1125244) 1153246) Pridericus de H. mehrfach unter freien 8. (1151 unter
den liberae conditionis viri) in Bamb. UV., Uolrieh 1180-1189246)
unter den Domkanonikern. 1182 nochmals ein Laie Heinrich (vor mini-
steriales) 8. Bisch. Ottos II. für Kl. Langheim.?47)
 dunbaeh, Luotenbach, Lyutenbaen, Lutenbach (Leuten

bach, BA. Forchheim). Dieses durch v. Aufseß?s) eingehend behandelte
Geschlecht erscheint von 1112-1203 in vier Generationen (Vornamen:
Engilhard, 2 Fridrich, Judita, 2 Otto) sehr häufg unter den freien
3. für das Hochstift und seine Klöster. Das Dorf L. ist erstmals 1296 als
bischöf. erwähnt, nach dem Bamb. Urbar A umfaßt es II mansos et VIII
feuda et IV seldenarios, die dem Bischof zinsen. Eine späte Quelle nennt
die L. nach den Reifenberg unter den kundatores der Kirche von Kirchehren
bach?s) — Otto II. 1192 Uber, wird (mit einem sonst freien de Wischen-
relt) 1194 unter den Bamberger ministeriales aufgezählt, was aber
wweifellos auf Kanzleiversehen beruht.?*0)

Rifenbererst) afenbera. BA. Ebermannstadt) Adeluole dezpeinshart (BA. Eschendach, Opf.) 1140 1174 darf als der erste Reifen
derg und als Gründer und Ausstatter praedium in Speginshart)as2) des
Pramonstratenserstiftes Speinshartes2) gelten, in dessen nächster Umgebung
die Reifenberg auch späterhin noch Besitzungen haben. Unter dem Namen
R. (2 Reginold. 2 Pberhard, Molfhers“) erscheint das Geschlecht von
1145—1190. Die beiden letzten R. kognatisch verwandt mit den Walpoten
(s. u.), erlagen dem 8. Kreuzzug.??«) Bischof Eberhard IJ. von Bamberg
11461170) ist dem Geschlechte zuzuzählen.?s) Die Burg R. wird schon
1185 unter den Bamb. Burgen von Vapst Lucius III. bestätigt.?*e)

*221) M 16/85, LooshornILG.567.
242) M26 / 156, Lo os hor nII S. 570 f.* Jahrtag im Dom: MWärz 12, Boppo laicus, qui dedit molendi-

num in Rodewinesdorf.. 7. BB, S. 185.
3244) M 3 16. BB. S. 18f.
9 22. BB. S. 15, Loos horn II S. 464.z2460) Looshorn II S.525f., 530.
F M265/1548, Los horn II G. 528 f. — Asterreicher,Ge

öfn. Arch. II Hngenwers erwähnt noch einen Frideriens von 1174. —p. Aufseß GVstr.) hält die H. für stämmverwandt mit den Schlüssel-
berg. — Fridericus de Hergosteshpeim 1142, Looshorn II S. 376,
osterreich er, Denkw. 3 S. 86 ist Fehler des U.Schreibers.

3248) 57. BB. 1886.
329) Ebda. S. 27 Anm. 104.

MBoiec. 13 no 24 6. 193, Loos horn II S. 532.
2525 UÜber sie p. Aufssleß, 56. BB. 1894.
262) MBoic. 29. Ino 505. totum predium suum, quod habebat in

zpeginshart.
22) Hauck, KEDO. IV S. 378.
154) Ansberti Hisstoria de expeditione Frideriei imperatoris, Fon-

tes rex. Austr. S8. V. S. 54, vgl. S. 17.
33 Hierüber eingehend v. Fu fseß, a. a. O. S. 87 f.
260) JafsW. IT2 no 15423, Loos horn II GS. 540. Uber die

sonstige Begüterung der R. vgl. v. Aufseß, a. a.O. S. 49 f. Von
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Mutechendorf, Muchindorf, Muotichindorf, Mittechin-
dort usw. (Muggendorf, BA. Ebermannstadt). Nach diesem Orte nennt
sich 1121 -1145 ein Sterker (Starkarius), wahrscheinlich ein Angehöriger
des Geschlechts der Grafen Starker (von Wolfswag), der bald unten den
milites épiscopi und den liberi, bald unter bischöfichen ministeriales
aufgeführt wird. UÜber ihn oben S. 241.

rifenstein Greifenstein, BA. Ebermannstadt) s. u. Schlüssel-
berg.

DIESAZze. Hufsezen, Oufsaeze, Ofsezen, Vssezze, Aufseze (Burq
Aufseß, BA. Ebermannstadt).57) Trotz der Lücken in seiner älteren Ge—
nealogie [Herolt 1114 Giber homo) — 1129, Ernst 1124 unter den mili-
tübus ingenuis, 1136 Megingoz, Ekkehart et Constantinus 10), Megen-
gotus 1149 (unter den liberi)-I163,1231Ounrad, VBamberger Dom
kanoniter, Fridericus 1237 (am Ende der Freien), 1252 als nobilis vir
den Ministerialen, ebenso 1255 (mit Walpot) den oftfciales episcopi
vorangestellt, Otto 1296, 1299 (miles, fdelis des v. Truhendingen), 1308
tidelis des B. v. Bamberg) — 1338 usw.] sind alle diese und die folgen
den Namensträger doch ohne Zweifel ein und demselben Geschlecht zuzu
rechnen.259) Denn Otta spricht 1309 ausdrücklich von der Schloßkapelle zu
Aufseß als von der Begräbnisstätte seiner Vorfahren.o) Für einen Über—
gang in die Ministerialität liegt kein Anhalt vor.?ei) Dagegen zeigt sich
bei dem Geschlecht ein eigentümlicher Vorgang der Standesminderung. Sein
Schicksal wurden die mächtigeren Nachbarn. Schon 1302 ist Otto „(Zent.)
Vogt“ des Grafen von Truhendingen zu Scheßlitz, woraus jedoch auf kein
Ministerialenverhältnis geschlossen werden darf. 1315 zwang Burggraf
Friedrich zu Nürnberg denselben zur Ubernahme des Burgmannendienstes,
1327 mit Burg Aufseß und der halben Burg Wüstenstein „zu gewarten“,
1849 sichern sich die Burggrafen das Ofnungsrecht an Teilen der Burg Auf—-
seß, 1374 mit Wafengewalt die Lehenauftragung. 13483 schloß aber Albrecht
v. A. auch mit dem Hochstift Bamberg einen Dienstvertrag wegen Aufseß
und Freyenfels, 1378 wird Burg Freyenfels Bamberger Lehen. Es ist der
typische Kampf der Landesherrn um das freie Eigen. — Hingegen vermochte
das Geschlecht sein Halsgericht zu Aufseß auch in der Folgezeit, wenn auch
unter beständigen Anfechtungen von Seiten des Hochstifts Bamberg, zu be—

einer Aercaf R. wird man jedoch nicht sprechen dürfen, da von einem
Hochgericht es Geschlechtes nirgends etwas verlautet.
 627) Hiezu Ernst gee v. u. z. Aufseß, Regesten .. bis .. 1400,

Vischr. f. Pre — zgoistit u. Genealogie 2, Berlin 1887 — Otto Frhr.
* 5 e e ß, Gesch. d. uradel. Aufseßischen Geschlechts in Franken,Berlin

288) Daß diese 8 in der 8. Reihe v hinter den Ministerialen aufgeführt werden, ist wohl nur ein Fehler des Michelsberger Kopisten
(46. 8BB. S. 17), Or. fehlt.

a00) vt Oe ster vreich er, Nachrichten von dem ausgestorbenen Reichs.herrn v. Aufseß, Bamberg 1827 unterscheidet zu Unrecht zwei verschie
dene Ia wenn 9 öotto de V. nicht mehr zu den „Synasten“ gaerechnek werden kann. Vgl. v. A ut geße Fam. ch S. 20 f.

zios 207/788, v. Aufseh, Reg. 86.
2015 Der Ausdruck tidelis, den Joetze S. 519, 521 und mit Beaua

auf die — S. 545 als ppisch ür das Ministerialenverhältnis anpricht, begechnet im Gegenteil das (freie) Vasallitätsverhältnis, wie ich
amlliengesch Bl. 24. I9g. 4, 1926 S. J08 nachgewiesen habe. Ebensowenia
edeuten die Durshumeee einen Übertritt in die Ministerialtät. Diesefalsche Bewertung eines freien Vertragsverhältnisses ohne standesrechtliche

Vigen hat Joetze zu starken Irrtümern verleitet, so macht er sogarS. 545) einen Grafen v. Henneberg (13351) zum Bamb. Ministerialen.
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haupten. Ausdrücklich verbrieft wurde die Belehnung „mit Stock und Gal
gen“ erstmals durch K. Wenzel i. J. 1387.202) Hingegen wird schon seit
Beginn des 14. Jahrhunderts deutlich, daß das Geschlecht auch seinen
herrenstand nicht zu behaupten vermohhte. Erscheint noch Otto meist an
der Spitze bisher dienstmännischer Familien, so ist doch schon zu seinen
Lebzeiten der Anschluß an den niederen Adel unverkennbar. Mitwirken
mochten hiebei die aufälligen Eheschließungen Ottos und seiner drei
Söhne mit vier Töchtern des Bamberger Schultheißen Friderich Zolner,
aus reichem und angesehenem, aber dienstmännischem Stadtbürger
geschlecht.üsz) Auch die folgenden Eheverbindungen sind alle niederadelig.
Das Geschlecht ist das einzige unter den edelfreien des Radenzgaues, das
heute noch blüht.

Anspere (abgeg. Flurlage bei Stafelstein). Einziger Träger des
Namens: Gozwin 1087 u. d. 8. des Bamb. Synodalprotokolls zwischen
Castel und Walpoto,?4) ob zu den Gozwinen des Grabfelds, späteren
Stahleck gehörig?

SCOnGSEBDFUMNVen, Sconebrunnen (Schönbrunn, BA. EStafel
stein, Ofr.). Pabo de 8. (11252600) -1149)206) erscheint in ähnlich wech
selnder Stellung bald unter den Freien, bald unter Ministerialen,“““) wie
Sterker de Mutechendort und Fridericus de Parestein, bei seinem letz
ten (N Auftreten deutlich unter den liberi. Ein Übertritt in die Ministe-
rialität, zunächst ohne scharfe standesrechtliche Folgen für seine Person,
wäre dentbar. Uber die mutmaßliche Stammverwandtschaft mit dem in Se.
degüterten Volgerus quidam vir ingenuus de turingia und dessen Sohn
Otto de Remida s. o. Die späteren Se. (um 1150 bis um 18317)20) sind
alle Ministerialen. Ich halte Heinriech de Se. und seinen Bruder Rber-
hard (um 1150)200) mit großer Wahrscheinlichkeit für identisch mit Hein-
ricus de Giecke (1154)270) und Eberhardus de Giecheburs (1149),871)
beide Bamberger Ministerialen und erste Träger dieses Namens, so daß
die heutigen Grafen von Giech zwar nicht von dem Willehalm liber homo
de Gieche,?“2) möglicherweise aber von dem ehemals freien (thüringischen?)
Geschlecht de Se. abstammen.

Arnustéin (BA. Lichtenfels). Das Geschlecht (Sornamen: 3 mal
Hermann, 3 mal Leinrieb) erscheint um 1118273) 1275274) fast nur in
den 3. Reihen (Ciberi) und ist mit dem Domkanoniker Heinrich II. (1225)*70)

362) v. Aufseß, Reg. 215, vgl. auch Exkurs II.
3 v. —A 3— —5 zr q ar204) Jafé, ep. 10. — In dem Gundelohus marsehalens des A.

1292 vermutet Joe tze S. 776 richtig einen Angehörigen des dienstmänni
schen Geschlechts v. Iz206) M Siterreicher, Denktw. 8 S. 883, 16. BB., F. 13 f.
ß Reihe ohne Attribute, Pabo de Sc. u. Rudpreht de Sietin am Ende der
reien u. am Anfang der ministerialischen 8—2.0) Ssterreicher, Denkw83 G. 90.

9 So n 1137 HGwischen Cunstat, Hofstete u. Licendors)M 115/725b. Loos horn MSG. 152 f., sonst ig in Banzer UU.,
doe 3ge Bang umo 9, 11 (Grinisterisles), 12, 15 (hier an deritze der 83.).— Schultes, Henneberg, UBch. S. 184 (Urbar).

6 Sooshorn 1II 511.
220 M ae ee 16. BB. S. 40f.
** depe nm. 366.373) Vgl. oben S. 123 Anm. 80.
22359 M 4,18, Looshorn II S. 67.
 0oos horn II G. 773.
176) Isterreicher, Banz no 86.
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und dem Archidiakon Heinrich III. (1275) erloschen. Schon vorher (1244)276)
ist die Burg wohl durch Kauf im Besitz des Herzogs Otto VIII. v. Mera-
nien, der seine Ministerialen, die Förtsche, damit belehnt.???) Aber das
halsgericht zu A. s. Exturs II. — Lehenleute (Dienstmannen 7) der A. sind
die Ziegenfeld und Köttel.»78)

LUChinz2ze (Leuchnitz, abgeg. Pfarrdorf bei Arnstein).“?) Nur
um 1165 Stevine et Iudewig de L. nobiles laici 8. einer Schenkung
des v. Rodehusin an das Domkap.?so) Wegen des seltenen Vornamens
Stephan ist die Stammverwandtschaft mit den unterfränkischen Bramberg
wahrscheinlich, zumal diese in Polendort bei Arnstem Besitz haben. (S. o.
Grabfeld.)

Nässt e() (Niesten, Ruine u. Dorf, BA. Lichtenfels).s1) Die Burg
ist 1128 bereits bischöfich und wird erfolgreich gegen die Einfälle der
Staufer verteidigt. 11421188 nennt sich ein freies Geschlecht (Vor
namen: 2 mal Otto, Frideriehn, Bertha) danach, das die Burg wohl als
Bamberger Lehen besaß, möglicherweise stammverwandt mit den Reifen
berg (s. o.) istes) und gleich ihnen im Kreuzzug von 1100 erloschen zu
sein scheint.?82)

Bareresdorf, Beirestorft (Baiersdorf, BA. Lichtenfels). Um 1120
bis 1124384) Imotold (unter militibus epise. ingenuis), wohl nicht nach B.,
BA. Erlangen, vielleicht ein Niesten?

Jerendenrode, Gernrode (Gärtenroth, BA. Lichtenfels, nördl.
des Maines). Die in ihrer Äberlieferung allerdings nicht einwandfreie Urk.
Bisch. Ottos J. von 1186 für Kl. Michelsberg?s) gibt ein anschaulichesBild
für das Erlöschen eines Geschlechtes im Kirchendienst und den UÜbergang
seines Besitzes in geistliche Hand. Der Priester Walxrabanus, Sohn des
Degeno de G. erbaute auf einem Teil seines Herrschaftsgutes (predii)
Geérendenrode eine Kirche und stattete sie mit einigen Ackern aus. Bischof
Otto J. weihte sie 1108 ein und übertrug ihr die Zehnten der 4 Vörfer

2710 Oefele, Andechs Reg. 681.
379 Dem unterfränkischen freien Geschlecht v. Arnstein (BA. Karl

stadt a. M.) gehört im. E. der 1179 u. 1181 (Wittmann, MoOastellana no 56)
u. 1180 (MBöoic. 29, J no 534) genannte Albert an, ebenso das auf der
Domkapitelschen Wappentafel im StAB. dargestellte Wappen. — „Friderich
der Marschalk von dem Arensteine“ 1307 (Cooshorn III S. 58) ist ein
Truhendingenscher Dienstmann anderer Herkunft.

228 Oefele, Andechs Reg. 668 (1239).
229 v. Reitzen stein, ——— L SG. 153.2805 M 11/54, Loos hovc'n II GS. 463. — Auch in der um 1150 ge

älschten NortwaldU. von angebl. 1017 wird ein Adélbret de L. unter den
. aufgeführt.— Der Cuonrad de Lochenz 1232, Iosterreicher,
anz no 48, gehört zu dem merganischen Dienstmannengeschlecht der Rusche.

Rausyner. Exrkurs TII Tab. III.1) Übeer sie v. Aufseß, 57. BB. 1806.
282) 1186 besitzt Friderxieß de N. und Eberhard de R. das Dorf SHoch-

stadt g. Main, unfern Niesten, je zur Hälfte, v. Aufseß, a. a. O. S. 38.
ze) Den meranischen Dehnan Diepold de N. 1207, Oe fele Reg.445 halte ich nieht für einen Angehörigen des freien Geschlechts.
3 Looshorn II GS. 67, 68, 98.

u865) M333/20302, 16. BB. S. 15 f. Waee Die AU. ist von OttoBbc. oꝑise· Primus, also sicher nicht vor der Zeit Bisch. Ottos II. (1177
bis 7 in dieser Form ausgestellt. Trogdem halte ich sie nicht für unecht, sondern nur für eine spätere Ausfertigung, die das Datum der Hand

— Indiktion u. Königsjahr stimmen, Kaiserjahr nicht) statt der Beur
undung einsetzte. Vielleicht ist der Passus über die Zehnten Inter—F
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Ibersruit (abgeg.), Hartmannsruit (abgeg.), Witose (Weides, nordw. Gär
tenroth) und Willenberge (Wildenberg nördl. G.). Dazu fügte karolus
quidam vir iliustris civis eiusdem loci (G.) et walrabani cognatus
20 Hörige (mancipiales) zum Zins von 3 Denaren, ein predium in
Witose und eine Hufe ebenda. Mönch geworden, übertrug er dann
wiefridesrnit (Wildenroth 7), seinen Besitz in Witose und um Geren-
derote an das Kl. Michelsberg und veranlaßte auch den Walraban zur
Schenkung der gen. Kirche und seines Erbanteils. Von den Brüdern
Walrabans starb Willehalmus söhnelos, auf des anderen, Udalrichs, Sohn
Sigeboto felen so 2 Erbanteile. Dieser aber, ebenfalls von Karl dem
Mönch bestimmt, trat seinerseits ins Kloster und übertrug diesem damit
den gesamten Besitz. Das Geschlecht erlosch.

OCFOGeIStein, Crougelstein, Groegelstein (Krögelstein, BA. Eber-
mannstadt, im Jura bei Hollfeld). Das Geschlecht (Vornamen: Adoelol-
dus et Eckehardus, liberi 1149,288) Merboto 1182, Boppo um 1203,
Loukardis nobilis femina 1213, Sifrid nobilis, ingenuus vir 1213-1231,
Cunrad 1234- 1239,3287) nobilis Boppo 1284) erscheint fast nur im Bam
berger Z. Dienst, Sikxid hat den Schutz über Banzer Besitz in Merz-
bach,ss8) Cunrad wird 1239 vom Herzog von Meranien als dileectus noster
bezeichnet, hat also wohl Lehen von ihm. Die Burg K. ist 1808 bereits
bischöfich.?80)

Schonvelt, Sconemfeld, sconinvelt (Schönfeld, BA. Eber—
mannstadt)?»e, xñ Go02z winsten, Gozewinestein (Gößweinstein,
BA. Pegnitz) —æ Wolfespereh GWolfsberg, BA. Pegnitz). Daßessich
um ein und dasselbe edelfreie Geschlecht handelt, dessen Glieder sich ab—
wechfelnd de Se. (11100 1140), de G. (11240 bis um 1174) und de W.
11691199)201nennen,hatv.Aufseßmit überzeugenden Gründen nach—
gewiesen. Für unsere Zwecke sind folgende Nachrichten wichtig: Den ur—
fprünglichen Stammsitz Schönfeld hat das Geschlecht ofenbar aufgegeben,
seit es die Burg Wolfsberg über dem Trubachtal an der Südgrenze des
Radenzgaues bezog. 1188 entäußerte sich dominus Eberhardus de W. vir
ingenuus gemeinsam mit seinen 3 Bruderssöhnen auch des alten Fami—
lienbesitzes zu Poppendort (BA. Pegnitz) zugunsten des Kl. Michelfeld.02)

206) Siehe Anm. 366.
2857) M 270/1572, Ssterreicher, Reg. 668.
Iä — Banz nmo 36 (1225).3809 Mi38/240, Loos horn 111 6. 18f. — Der 1306 genannte

Albertùs dictus () de Grögelssstein u. die domina de Krugilstein, Vo o s-
horn III S. 644, sind zweifellos aus einem Bamberger Purgmannen
geschlecht und nicht mit den edelfreien verwandt.

200) Aber sie v. Aufseß, 59. BB. 1898 (m. Are In bezug auf
den angeblich abgegangenen Ort Schönfeld (S Kemnäthen) bei drenber
Opf., kann ich v. Aufseß nicht folgen. Die ergr um Gräfenberg,
die später im Begr der niederadeligen u. in das Innbepeer Bürgertum
S rafen v. Gräfenberg auftritt, scheint mir niemals im
— er Freien v. Wolfsberg gewesen zu sein. Bas Verdienst, das Ge—schlecht des Minnesängers Wirnt v. —— einwandfrei ermittelt und
den Wust von Irrtümern über die angeblichen „Grafen“ von Nürnbera
beseitigt r haben, bleibt v. Aufseß damst angeschmagerteo) Reitzenstein,OrlamündeS.6, Looshorn II S. 584 f. —
1260 wird zwar nochmals ein nobdilis vix de W. erwähnt, v. Aufseß a. a. O.
S. 54, aber in einem Zusammenhang, der ihn deutlich als längst verstorben
erkennen läßt.

292) Abdruck der U. bei v. Aufseß, 59. BB. S. 51 (MU. Beil. 1.)
aus einem Michelfelder Cop. Buch in der Pfarr-Registratur zu M.
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Nach der Bestätigungsurk. Bisch. Ottos 11.2023) umfaßte die Schenkung das
predium in P. mit Zubehör, capellam baptismalem eum villis, arois et
hominibus censualipus, curtem Suam dominicalein. .. mansos et
feodatos et censuales cum silva, pratis usw., also den Typus einer
kleinen Grundherrschaft mit Taufkapelle und Fronhof. — Der auch
dem Geschlecht zuzuzählende Poppo vir ingenuus praefectus castelli Goz-
winesten (1124), dessen Nachkommen sich ebenfalls nach der Burg nannten,
zeigt, daß es eine Form militärischer Dienstleistung, gegenüber dem Hochstift
gab, die keine Standesminderung zur Folge hatte.?«) Gößweinstein wird
(160 unter den alten Bamberger Burgen genannt und vom Lehenrecht aus—
drücklich ausgenommen.?8) .Es handelt sich hier also um ein frühes Bei
spiel der später so häufgen Burghutverträge. — Nach der Burg Wolfs.
berg nennt sich schon 1244 ein Bamberger Ministeriale Pherhardus do
Lapide (wohl Lutzmannstein, BA. Parsberg, Opf.,»as) der, wie es scheint
die Witwe des letzten Freien von W. geheiratet hatte.??) Auch die nieder
adeligen v. Gräfenberg nannten sich im 18. Ihdt. gelegentlich v. Wolfs-
berg, daß sie jedoch in das Erbe des freien Geschlechts einrückten, ist nicht
anzunehmen.?is) Im 14. Ihdt. ist die Burg sicher Bambergisch.s20) — Die
Freien von W. besaßen auch die Würzburgischen Lehen um Bayreuth, die
i804 an die Burggrafen von Nürnberg verliehen wurden.“o0)

Wischenvelt, Wiskelfeld, Wichsenfeld, Vischentfelt, Wiscen-
kelt, Wisentelt (Waischenfeld, BA. Ebermannstadt). Auf die Beseitigung
der Burg hatte es schon Bischof Otto J. abgesehen. Als der nobilis
homo, Wirint de We sein ganzes Gut (predium) juxta W. dem Al.
Michelsberg übertrug, wurde bestimmt, daß es nach dem erbenlosen Tode
seines noch unmündigen Sohnes an das Kl. fallen, die Burg zerstört wer
den sollte. Allein dieser zog es vor, sich zu verheiraten und erreichte die
Rückgabe seines väterlichen Erbes gegen andere Güter (1122).01). Von da
ab erscheinen die W., OQuonrad bis um 1156, Uodalrien 1163 1216*2
nur ais 3. Bamb. UU. (unter den liberi) auch für Michelsberg, St. Theodor
usw. Ihr Besitz ging an die Schlüsselberg über. Uber das Halsgericht zu
W. s. Exkurs II.

Otlohestor?“ (Adelsdorf, BA. Höchstadt a. A. 1128-1203)*
GCBRTFUSIMREG, Oruozssane, Crutsare, Orutsere, Orutsen (Creussen, BA.

u Aeie. 25, Mon. Michelfeld no 6 S. 106, v. Aufsek S. 52.Beil. II).
—9 Aus der Stellung in der Z. Reihe der U. Bisch. Hermanns g Kl.Prüfening um 1171 MBose. 18 no I8 S. 185 wird man nicht wie v. uf

e8 6. 13 auf einen Ubergang in die Ministerialität schließen dürfen. Essolgen hier zuerst die deeee Zeugen mit ihren Eigenrittern, dann die
Franken, an ihrer Spitze 2 4é Gozw.. dann Ministerialen.

iosy MüBoie. 29, Ino 501, v. Aufseß Reg. 15.
z 8* g 22127, SooshornUG.681f.,v.Aufseß S. 53 (1u.

eil.
* scheint mir die U. von 1260 März 21, v. Aufseß S. 54 (U.

Beil. 19) aufzufassen zu sein, wo von dem nobilis vir Bruno de Wolts-
beren et uxαν ε der mater domini Levtzmanni (v. Lützmannstein) —
us 2. Ehel — die Rede ist, die aber beide als längst verstorben zu gelten
haben, Db der Bruno miles de W., ein Ministeriale, Looshorn 1I1
. 756, v. A ufseß, Reg. 66, noch dem freien Geschlecht angehörte, er
scheint mir aweisechoft.z228) So p. — S. 28.

2995 88fer, Rechtsbuch S. 176, v. Au 4 e ß, Reg. 85.coo οι. si no 7 Aufseß, Reg.
2019 M 331,/2028,16. BB. 11, vgl. oben S. 160 f.
1025 M 142/884, Loos horn II S. 609 f.
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Pegnitz 1130—1151)408)—GrifensteinGreifenstein,BA. Eber
mannstadt (1172-12283) — S1u 2i1bers,. Slvoabers, Sluzzelberg
Echlüsselberg abgeg. Burg. südl. v. Waischenfeld a. d. Wiesent) (1206
dis 1347). Die Stammverwandtschaft dieser NRamensträger ist in der von
Frhr. v. Bibra bearbeiteten Geschichte des Geschlechts‘) nachgewiesen.
Hie Schlüsselberg waren zweifellos das bedeutendste und reichste Geschlecht
unter den Edelfreien des Radenzgaues. Unfern ihres ersten Ansitzes grün
deten sie um 1260 das gisterzienserinnenkloster Schlüsselau. Sie erben den
Besitz der Freien v. Waischenfeld. Sie standen im Begrif ein eigenes
Territorium im Juragebiet zu bilden, als der letzte Schlüsselberger Con
cad INI. 1347 im Streit um Zoll- und Geleits-, also landesherrliche Rechte,
mit den Burggrafen von Nürnberg auf seiner Burg Neideck durch ein
Blĩdengeschoß erschlagen wurde. Sein Erbe umfaßte nicht weniger als
la Burgen: Adelsdorf, Tunfeld, Senftenberg, Neideck, Streitberg, Greifen
stein, Rotenstein, Waischenfeld, Rabenstein, Rabeneck, Schlüsselberg, Schlüs
selstein, Plankenstein und Betzenstein, ferner Reichslehen um Hersbruck. An
Schl. Hochgerichten lassen sich nachweisen: die Zent Schnaid,“os) in der
Adelsdorf iag, das Halsgericht Waischenfeld?os) und das „Amt“ Tunfeld.
Die Besitzungen wurden zwischen Bamberg, Würzburg und den Burggrafen
don Nürnberg geteilt. — Unter ihren sonst durchaus dynastischen Heiraten
fällt nur eine reichsdienstmännische v. Gründlach (um 1283) auf, die ohne
standesrechtliche Folgen blieb.

Biaehbenstein Glankenstein, BA. Ebermannstadt, ndl. v
Waischenfeld). Der nur einmal genannte Cuonradus liber de B. 1217.207)
Z. Bisch. Eckberts für Kl. Langheim ist wahrscheinlich ein Waischenfeld
oder ein Schlüsselberg.

Wartpereé (abgeg. Burg bei Pottenstein, BA. Pegnitzsoe). Hier-
auf ist wohl der Fridericus de W. 1149 unter den liberi“os) und der
ebenfalls unter Freien erscheinende Friderich 1188*10) zu beziehen. Hin
gegen nennt sich die Adelheit de Wartpereh, nobili stirpe progenita.
Tochter des Herzogs von Limburg, Gattin des Grafen Konrad von
Dachautn) um 1140 nach einem abgeg. W. bei Neunburg a. W., Opf.“2)

aneh ihre gleichnamigen Ministerialen Wecel u. Hertweien de W.
ABhOTN, Hahoren, Ahirn, Ahurne (Ktirchahorn, BA. Pegnitz). Aber

das Geschlecht (um 1100- 1271), dem Bischof Burkard von Worms 1115
his 1149 angehört, ausführlich v. Aufseß.“i) Lehensbeziehungen zu Bam

vr) Ich glaube nicht, daß dieser Name auf das Siegelbild der ge—
kreuzten Schlussel zurückzuführen ist, Böhner, Creußen 8. 313, das im
Hegenfatz zů dem einfachen Schlüssel erst im 14. Ihdt. auftritt, der Name
ist doch wohl auf Creußen zu beziehen. W.gFrhr. v. Bibra, Die Reichsherrn v. Schlüsselberg, 62. BB.
1803 (init Stammtafel) vol. auch P. Ssterreicher, Der Reichsherr
wottfried v. Schl., Baniberg 1821.o6) Exkurs II.

106) Exkurs II.
4205) N268/ 1861, Loos horn II S. 613.
a08y H' fer, Rechtsbuch S. 281, vgl. auch Exkurs II.
4005) h sterree ich er, Denkw. 3 6. 90.
* MBoic. 25 Mon. Micheiteid no 6 6. 106, v. Aufseß, 50. BB.

411) M334/2084, 16. BB. S. 30.
41239 Mor i'tz, Sulzbach.

—8 MBoie. 12. Mon. osterhof no 8 S. 332, Loos horn II S, 27.214) 58. BB. 1897 (m. e Völlig unzutrefend versetzt sieJoetze S. 7 75unter die Bamb. Ministerialen.
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berg sind nachweisbar, ebenso zu den Meraniern. Daß jedoch die Burg
Ahorn meranisches Lehen war,“is) halte ich nicht für richtig. Burkard er
scheint zwar in mehreren auf der meranischen Veste Steinberg (BA. Kro-
nach) ausgestellten Ul. unter den kideles et castellani, den meranischen
ministeriales vorangestellt, hier liegt aber nur für Steinberg ein gleich-
artiges Burgmannenverhältnis vor, wie bei dem praetfectus castelli Goz-
xinesten (s. o.). Für die ständischen Verhältnisse ist, wie auch v. Aufsek
vemerkt, wichtig daß 1256 die Tochter des Burehardi de Hanoren, die
den Bamberger Ministerialen v. Streitberg geheiratet hatte, ausdrücklich
an die Bamberger Kirche übergeben wurde, um sich „mit ihren Kindern
des Rechtes der B. Ministerialen zu erfreuen“.“is) Ihre beiden Brüder,
von denen einer den typisch Gründlachischen Vornamen Herdegen führt,
sind Bamberger Domkanoniker. Nach dem Erlöschen des Geschlechts (1271)
machte der Reichsdienstmann Herdegen v. Gründlach, dessen Vatersschwester
ofenbar mit dem letzten Ahorn vermählt gewesen, Ansprüche auf die
Burg Ahorn, mußte sich aber (1277) vom Bischof v. Bamberg mit Geld
abfnden lassen.“7) In den Besitz teilten sich die Burggrafen v. Nürnberg
und das Bistum Bamberg. Das Geschlecht besaß eigene reisige Dienst-
leute (de Hagenbach).

DOdoOItes baceh, Dodelspach, Volspach, Vogelsbach (Volsbach,.
BA. Pegnitz). Uber das Geschlecht (um 11191178) v. Aufseß.“s) Es
erscheint einige Male in den Z3.Reihen Bamb. UU., 1178 mit dem Prädikat
nobilis. Sein nicht sehr umfangreicher Besitz scheint an die niederadelige
Familie der Groß (v. Trockau), Leuchtenberger Ministerialen, übergegangen
zu sein.

Mistelbaeh (BA. Bayreuth) 1125 Priderieh de M. Z. Bisch.
Dtto J. f. Kl. Michelsberg.“18) Ein anderer Friderien de M. (um 1192 bis
1199330) mehrmals unter freien 8. rühmt sich (1207.. 18)21) gelegent
lich der Uebertragung einer leibeigenen Frau an Kl. Michelsberg seiner
Verwandtschaft mit Bisch. Otto J. d. heil, de cuius arbore consanguini-
tatis generis duxit lineam. Diese Nachricht hat mehrfach Anlaß gegeben
Bischof Otto selbst einem Geschlecht v. M. zuzurechnen. Dieser Irrtum
wurde schon oben berichtigt.“?2) Bischof Otto hat ofenbar seinen Bruder
Friedrich,“?) der mit Fr. de M. 1125 gleichzusetzen ist, zu einem An—
siz in Franken verholfen. Anfangs des 18. Ihdts. scheint dieses aus
Schwaben zugewanderte Geschlecht erloschen zu sein. Denn das erst seit
1321 erscheinende niederadelige Geschlecht der Mistelbacher oder Mistelbeck,
erloschen um 1600, burg- und markgräfiche Vasallen, ist nicht mit den
Edelfreien in Verbindung zu bringen. Die Burg M. besitzen 1849 die
Burggrafen von Nürnberg.29)

215) So v. —A— S. 87 u. 95 (SO.).285 v. Aufsleß, Urk. Beil. IIJ nach Banb. Cop. Bch.
224v. Aufseß S. g3f.
1189 58. BB. 1887 S. W f.
41899 M ꝓer 16. BB. S. 18.42205 Looshorn II SG. 564, 584.

— 3 Uber den zeitlichen Ansatz v. Guttenberg, AO. 18, 2, 1. Gr.
Reg. 19.

4222) G. 144 Anm. 208 u. S. 161 Anm. 295.
a422) Fridericus frater episcopi um 1120 M332/2025, 16. BB. S. 8,

gest. nach 1140, 6. BB. S. 80 Ju ritssch, B. Otto S. 13, 7. BB. S. 277.
Er war mit Judith v. Liutenbach aus dem oberfränkischen freien Geschlecht
. o) vermählt, v. Au e ß, 57. BB. S. 17.484) M2Zoll. III no 285.



284 —

PrUbaha (Truppach, BA. Bayreuth) 1059 Adelolt de t. et frater
eius Hemmo, unter den iudices des Bamb. Synodalprotokolls26) sind
nach den Vornamen und der Gegend ihres namengebenden Besitzes zu ur
jeilen, sehr wahrscheinlich Walpoten (s. u.). Die seit 1216 als Bamberger
und Meranische Ministerialen auftretenden Tr. (erloschen 1550) nennen
sich nach dem gleichen Ort, sind aber kaum stammverwandt.?26)

Woutingisazi, Wundengesaze, Wuontengeseze, Wundegeseize
(Wonsees, BA. Ebermannstadt).“??) Das Geschlecht in dem der Vorname
Sigeboto zweimal wiederkehrt, außerdem Marchwart und Dipald, er-
scheint 110828) (Sigeboto de W. u. d. milites epi.) — 1180429) zumeist
nur in 3. Reihen der Bamb. UU. unter den lüberi. 1137 vertauschte Sige-
boto (IT.) sein allodium Slurispaeh, 16 Hufen mit déer Kirche und Aus-
stattung vor Bisch. Otto J. gegen die Vogtei über Hollfeld zugunsten der
Zelle St. Getreu.i?e) Um 1180 gab Dipaldus de W.«21) einen Waldteil bei
Tangheim an das Kl. — Da Wonsees dem Walpotenschen Stammsitz Zwer
nitz unmittelbar benachbart liegt und die Kapelle „uf der burge zu zwer
nicz“ von der Pfarrkirche zu Wonsees abhing, könnte trotz der verschieden-
artigen Vornamen an weiter zurückliegende Stammverwandtschaft mit den
Walpoten gedacht werden.“?2)

Walpoten?s) Unter dem Amtsnamen (Gewaltbote“, missus,
Vertreter des Grafen) erscheint Immo schon 1059 unter den 8. des Bamb.
Synodalprotokolls unmittelbar nach den Radenzgaugrafen, dem Kratft co-
mes.«2«) Unmittelbar hinter dem Grafen ist die Stellung des Walpoto
auch 1136,*625) 1137,456) 1149,4357) was wohl durch den Amtscharakter des
Venpetrdarrg zu erklären ist. Erst mit dem Übergang des Grafenamtsoon den Abenberg an die Andechs?s) scheint auch den Wae die Stell
vertretung im Grafengericht verloren gegangen zu sein, wenigstens tritt
1207 ein meranischer Ministerial als iudex provincialis hervor.“s) Wenn

3) Jafs, ep. 8.4226) Mit Rücksicht auf die Vornamen und das Wappen (3 Rosen)
könnte man g für einen dienstmännischen Zweig der Aufseß (1 Rose)halten, über Vermutungen kommt man aber nicht dee

427) Nicht zu verwechseln mit Wansaze, Wöhnsfg, BA. Lichtenfels.
z2289 8Ssterreicher, Banz Anm. S. 8.
28) Oe fele, Andechs U. 8.
420) M V Looshorn 1I S. 1652 f.421)y Wohl kaum identisch mit Diepold a liberis parentibus progeni-

zus et ipse siber 1187, Lös horn II S. 548 (Gemeinfreier).
6) Osterreicher, Denkw. 4 S. 65 hält sie ohne weiteres fürgegeben.
422) Uber die Walpoten: Ssterreicher, Die Herrschaft Leugast,

dint ee Arch. II, 4 Bamberg 1822/3, der s., Nachrichten. von derge ergerß in: Denkw. 4, 1837 (unbrauchbar), Holle, dasHeschlecht der W. in srenm AO. I, 3, 1841, C. A. Schweitzer,
deneptungen über d. Geschl. d. W. in etsen AO. II, 3 1844, J. W.
Hdolle, Neue ipag z. Gesch. d. W. in Ofkn., AO. II, 3 1844, H. Frhr.o. Reitzenste in, Die W. v. Zwernitz, AO. XI, 2 1870 (unbrauchbar).

24) Mit Rücksicht auf die Vornamen und die Stellung hinter dem
Hrafen Adalbert dürfen wahrscheinlich scon Hemmo und Réeginolt in der
3. Reihe der U. von 1015 (DBBII no 885, Bamb. notitia) und Reginoldus.
Adeloldus, Hemmo, Hemmo, Immo in der U. Bisch. Eberhards J. von
1024 /40 (M /2, Loos horn J S. 333) dem Geschlecht zugezählt werden.

425) M 3383/20302, 16. BB. S. 15.
1226) M 115/725b, Loos horn II G. 152 f.
29) 8sterreicher, Denkw. 83 S. 90.
i285) Oben S. 205.
1228) v. Guttenberg, AO. 18, 2 1. Gr. Reg. 18.
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auch die Erinnerung an den Amtscharakter des Zunamens noch erhalten
bleibt,“o) so tritt von nun an doch der Burgenname ergänzend hinzu:
de PTrebégast (Trebgast, BA. Kulmbach) 11510410)1167,442)deZvernze
(Zwernitz, heute Sanspareil, BA. Kulmbach) 1163*2) -1250,40) de Ber-
necke (Berneck, selbst BA., im Frankenwald) 1168448) -1203. 0) Auch
v. Berneck) 1149447) scheint mir nach Vorname und Lage der Ortlichkeit
ein Walpot zu sein.“s) — Ihr Stammhaus wird Zwerni tz im Jura sein.
Denn schon die Schenkungen des Reginolt W. um 1059 an das Stift St.
Bangolf deuten auf diese Gegend und anfangs des 12. Ihdts. bestimmte
Oudalrieus W. das praedium Drunesdorf (Trumsdorf südöstl. v. Zwer
nitz), ubi ecelesia sita est und die Mühle mit 2 anderen Hufen in Dalen-
veit (Tannfeld östl. Zwernitz) für das Kl. Michelsberg. An Stelle dieser
Büter gab dann sein Bruder Adelold das praedium Altenholevelt saba.
bei Gelbsreuth sdö. Zwernitz.)“o) Trumsdorf war Eigenkirche des Ge
ichlechts, noch 12838 erscheint der plebanus de Tr. als 8. in einer W.Ur
lunde.«so) Auch Ninenstadt (Neustädtlein a. Forst östl. Zwernitz) mit
größerem Zubehör, Pfarrpatronat usw. war W.Besitz (1285)251) Zwernitz
war Mittelpunkt einer Hochgerichtsherrschaft.“) An diesem Besitz haben
die W. auch am zähesten festgehalten, 1260 ist 8. jedoch im Besitz der
Grafen von Orlamünde.“2)

Den Mittelpunkt der W.Besitzungen am weißen Main und der Schor
gast bildete Berneck, ebenfalls Sitz eines Halsgerichtes.““) Die Er—
bauung der Burg über dem Elschnitztal bietet das einzige Beispiel für
einen Einspruch des Bischofs von Bamberg in die im 12. Ihdt. so regsameBautätigkeit der freien Geschlechter. Er —— sich jedoch nicht auf ein all
gemeines Befestigungsregal, sondern auf das Recht am Grund und Bo—
den, der angeblich im Besitz des Stifts St. Jakob war. 1177 muß Udalrich
W. die Burg daher vom Hochstift zu Lehen nehmen.“s) Sie muß im 13.

440) Bgl. 1167 Fridericus et (auch ) Walpoto de Trebegast. AO. II.
3 S. 112 (Faksim.), — 1222 Friderich liber, qui Walpoto de Zwerinze.
M268/1562, Loos horn II GS. 635 — Fridericus conomine Walpot
dietus de Zwerenz MeuSpeinsharter U. Fasz. 2, AO. 11,2 S. 7 f.

441) 22. BB. S. 12.
3 Siehe Anm. 440.2423) Sesterreicher, Banz no 26.
444) M 273/1589, Los horn II S. 711.
445) MBoic. 24, Mon. Ensdorf no 14 S. 38, Looshorn II S. 468.
46) M 141/879, Loos horn II G. 582.
447) 8sterreicher, Denkw. 3 S. 90.
59 8e5 e ich er, Denkw. 4 S. 65 rechnet ihn zu den Wonsees, beidenen ber Vorname Friedrich aber niemals vorkommt.
440) Mu332/2026, 16. BB. S. 11, vgl. oben S. 153.
a4b0) MeSpeinsharter Fundationsbuch II G. 317.
421) MZoll. II mo 801, hier irrig auf Neustadt/Aischbezogen,woje

doch die Walpoten nie vbegütert waren. Eine der hier erwähnten, von derPfarrei Tr. abhängigen Kapellen ist Alladorf AO. 8 S. 43.
a62) Vgl. Exkurs II.8 d Reltzenste in, Orlamünde S. 91. — Nachdem sie noch 1250

den 1248 erloschenen Meraniern an die Orlamünde vererbt worden sein—
wie Iaen S. 87 und Holle AO. II, 3 S. 108 annehmen.454) Vgul. Exkurs II.

a68) Nach Abschr. einer U. im Nachlaß Osterreichers 111/11 Berneck im
StABbg., deren Or. nicht aufzufnden.
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Ihdt. in den Besitz der Meranier gelangt sein, denn im Meranischen Erb
folgestreit ging sie 1281 als Bamberger Lehen an den Burggrafen v. Nürn
berg über.*) — Schon früher scheint Trebg ast meranisch geworden zu
sein, 1231 ist der dortige Besitz herzoglich.“,) — Auch Nemmersdorf
fndet sich fspüter im meranischen Erbe.“s) Es war jedoch niemals Sitz
eines Hochgerichtes, eine „Herrschaft“ dieses Namens hat es nicht ge—
geben.“)

Tiefer in den Frankenwald hinein, wenn auch nicht im Zus ammenhang mit
Bernechk grif die Besißggruppe der W. um Leugast. Sie geht als alt-
ererbter Besitz bereits vor 1247 mit zahlreichen zugehörigen DOörfern an die
Meranier verloren, die ihn dem Kl. Langheim, wie dieses später behaup
tet, auch mit dem Halsgericht übertrugen.“so)“ Der gefährlichen Nachbar-
schaft der zielbewußten Herzöge von Meranien sind die W. nach und nach
erlegen. Außer den genannten Besitzungen scheint auch Wirs berg mit
dem Gericht und den gleichnamigen Ministerialen schon vor 1207 von den
B. an die Meranier gelangt zu sein. Der Frankenwaldbesitz, zu dem auch
Walpotengrune (Walberngrün, BA. Stadtsteinach) zu rechnen sein wird.
scheint vollends zerstückelt worden zu sein. Die im 14. Ihdt. in der Um
zebung von Leugast auftretenden freieigenen Besitzungen vormals dienst-
männischer Familien, so jene der Plassenberg zu Guttenberg, der Sparren
berg zu Gösssmeß, der Feulner zu Stammbach, der Radeck zu Grünleins,
der Wirsberg zu Treindorf, dürften aus dem Niederbruch des einst so be—
güterten und mächtigen Geschlechts der W. stammen. Teilweise waren mit
diesen Besitzungen, so mit Guttenberg und Stammbach, auch kleinere Hoch
gerichtssprenget verbunden, wohl auch wie bei Leugast als W.Erbe. —

Der Streubesitz am Stein wald lin der nordöstl. Oberpfalz,“e) den v.
Reitzensteins) zu Unrecht als den Stammbesitz der W. anspricht, kam
zweifellos, was wir von dem predium duarum curiarum in villa duae
dicitux haseibrunnen urkundlich wissen,“?) von den kognatisch ver—
mandten letzten Reifenberg (4 1190) an das Geschlecht. Er erscheint 1282
m Besitz der Landgrafen don Leuchtenberg.“““) Von den W. Eigenrittern
sind die Schlegler und Neustädter, Stürmer genannt (von Neustädtlein a.
F), die später in den niederen Adel übergingen, und die Trumsdorf und
Zwernitz zu nennen. —

Zu Ausgang des 18. Ihdts. war das Geschlecht aller seiner Burgen
deraubt, völlig verarmt. Der Letzte des Hauses Frideriens dietus Wal-
poto verkauft im Jahre 1300 seine letzten Güter um Leugast, die bisher ein
AQulmbacher Bürger zu Lehen getragen, an das Kl. Langheim. Den aus
der Ministerialität zu landesherrlicher Stellung emporgestiegenen Vogt von
Weida nennt der W. bei dieser Gelegenheit seinen „Herrn“. Eine Tochter
aus dessen Dienstmannschaft (de Gesnitz) hatte er zum Weibe genommen.“)

66) Registrum Burghut. 18. BB. S. 86.

427) v. Reitz d AO. 9,1 S. 115 — Oefele, Andechs U 16.
a68) v. I e t e in, Orlamünde S. 158 f.4659) Vgl. Exkurs II „Berneck“.reo Ieatpterr Banz nmo 55, Looshorn II 6ss6, über das

dalewo oben S. 169 u. 232.
14) Woselbst Ortlichkeiten mit den eichen Namen wie die fränkischen—A

potenreuth, Grünlas, der Berg Zwierenz.
3 3864 AO. 11,22 G. 7 f., vgl. auch v. Aufseß 56peinsh. U. F. 2, .11,2 S. 7 f., vgl. auch v. Aufse .

BB. S 4J Anm. 111.
3 Salbuch Hertsch Waldeck) MBoic. 26, 1 S. 421 f.405 M290/1704, Ldos hori II S. 825.
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Das Schicksal der freien Geschlechter des Radenzgaues spiegelt sich in der
Geschichte der Walpoten.

Scor GASt (Marktschorgast, BA. Berneck) —Steino EEtein, Burg
u. Dorf BA. Berneck). Mitten zwischen den Walpotenschen Besitzungen zü
Berneck und Leugast war ein freies Geschlecht angesessen, das 1128 mit
Poppo albus et flius eius de Se. als Z. der Tradition eines Gutes zu
Ohlodene (Wasser- u. Hohenknoden südw. v. M.Schorgast) hervortritt,
das Poppo als Salmann des Probstes Eberhard an Stift St. Jakob über
gibt.“es) Derselbe Poppo albus, hier mit dem Beinamen de Steine, über
zab schon 1108 zwei Eigenknechte an das Stift, die ihm Probst Ezzo i. J.
1100 anvertraut hatte.“7) Die kleine Veste Stein über dem engen Olsch
nitztal dürfte somit eine der ältesten Burgen des Frankenwaldes sein. Dem
selben Geschlecht de Sc.St. wird wohl auch jener Pngilhardus liber homo
zuzurechnen sein, der 1111 sein predium, quod dicitur Engelhartaigen,
unmittelbar bei Marktschorgastess) dem Stift überließ. Bei den nahen
Beziehungen des Geschlechts zu St. Jakob liegt die Möglichkeit nahe daß
der schon 1109 im Eigentum des Stiftes befndliche Besitz Sooregast oum
vpoclesia, decimatione, foro et omni utilitate et cum defnitis terminis,
qui dicuntur lache in Nortwald«es) überwiegend aus seiner Hand
stammte. Die Existenz eines Marktes in Sch. schon 1109 weist auf fort
geschrittene Siedelungs- und Verkehrsverhältnisse. Um 1160 erscheint noch
einmal ein Eberhardus de Se. in einer U.K. Friedrichs J. für Kl. Rei
chenbach.“o) Damit scheint das Geschlecht erloschen zu sein.“) Aber das
dalsgericht Marktschorgast Exkurs II.

Eigene Ensitze freier Geschlechter fnden sich sonst im Fran-
kenwald nicht. Nordwestlich an die Besitzungen der Walpoten
um Ceugast stößt das ausgedehnte Eigen der Grafen von
henneberg mit dem Markt Steinach und der Burg VNordeck,
das 1151 an das hHochstift Bamberg überging. In der gleichen
Gegend besaßen, wie wir sahen, auch die im Grabfeld angeses-
senen Calwenberg einige Dörfer. Halten wir noch die Nach-
richten über die Rodungstätigkeit des Lemphrideshusen da-
neben, so erweist sich dieses waldreiche Gebiet als Kolonisa-
tionsfeld des Hochadels, ehe noch das Bistum und seine Klöster
sich hier den gleichen Aufgaben zuwandten. Im übrigen ist,
worauf schon v. Aufseß hinwies, der Nordjura mit seinen
steilen Felsenburgen das eigentliche Derbreitungsgebiet der

 ) 21. BB. S. 2, Loos horn II S. 50.
3 21. BB. S. 2, Loos horn II S. 52.
468) 21. BB. S. 15, in margine: DPgilharteseigene prope Secoregast.

dazu 1848: extra opidum prefatum (Marchtschorgast) sita fuit alia ouria
dicta zeigont, Höfer, Rechtsbuch S. 148.

7 Vgl. oben S. 152 und den „vberhou“ des Lemphrideshusen, oben
7 ABoie. N no 25, vor ihm stehen 8 Angehöbrige freier Geschlechter,

aach ihm 2 Reichsministerialen.
*9 Der Otto de Se. 1222, Oe feLe, Andechs Reg. 517 (vgl. obenAnm. 146) ist ein SchaumbergSchauenstein und führt den Namen ent

weder als Bamb. Burgmann oder als Pfandinhaber. Uber die verschie
denen dienstmännischen de Lapide, v. Stein siehe Exkurs III Tab. III.
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edelfreien Geschlechter. Im Maintal fnden sich nur die Ge-
rendenrode und Sconebrunnen, westlich der Regnitz gegen
den Steigerwald zu die Sambach, Röbersdorf. Herolds-
bach und Otlohesdorf. Don außerhalb Frankens fanden
die Truhendingen, wahrscheinlich die Remda-Sconebrunnen
und die Mistelbach hier eine neue Heimat.

Alle diese Geschlechter bilden in den Zeugenreihen der Bam-
berger Urkunden eine einheitliche Gruppe. Dieselben Uamen
kehren stets in ungefähr derselben Zusammenstellung wie—
der.“) Die Bezeichnung als milites episcopi (bis etwa 1130),
liberi und nobiles (bis etwa 1280) ist ihnen gemeinsam, sie

9 Belege bei v. Aufs. ßb 56. BB. S. 83 f.Ae Faeee Eheschließungen der edelfreien Geschlechter des Radenzgaues, Ministerialenfamilien gesperrt:
Söhne heiraten Töchter

aus deni Geschlecht: aus dem Geschlecht:
Ulsenbach (Kangau) Wachenroth balden. 1100 Kinder Ministerialen

(Radenzgau) U. in nächster Gener.
Waischenfeld n bald en. 1100 lerloschenArnstein Schlüsselberg? um 1118
Walpot Reifenberg 1124.. 1164Vfn. v. Oiech (Wert ·Gfn. v. Käfern- um 1120

heim?) burgMistelbach Leutenbach
Ifn. v. Andechs GEfn. v. Giech
demphrideshusen aueilla non suae Vater macht Frau u.

Grabfeld) sortis Kinder zinspfichtig
Bolfsber een 1178.. 1189 lan Kl. Mög.Roten ß agen Talwenberg vor 1231 C. in gleicher Gen. er
ErlLach Talwenber vor 12831 ) loschen
Schlüsselberg opgee Wohen. vor 1231
Rauneck * (Wal- um 1244poten
Ahorn Bründl ach 1223.. 1240 ohne Standesnachteil

Reichsmind A. in nachster Gener.
Streitberg Ahorn S guze d. um 12855 lerloschenvorig. EheSchlüsselber; g um 1245
Schlüsselberg D rJ I l 3ch um 1260eichsm.
Suseherg P um 1270Schlüsselberg fn. v. Wertheim um 1260
e v.) Trühen - dzge. v. Meranien vor 1248ingen
Ifn. Orlamuünde Hzge. v. Meranien vor 1248
—3 Di v. Meranien vor 1248; v. Leuchtenberg Schlüsselberg um 1290

npgren Gesnitz vor 1300Aufseß 8olIner vor 1324

ohne Standesnachteil

W. erloschen
spätere Ehen alle nie
deradelig.

Nachweise, soweit nicht im Text, siehe v. Aufseß, 56. f. BB., Stammtafeln bei Großmann, —3 v. Bibr —2 Oefele,
Indece, Englert, Truhendingen. Von diesen Geschlechtern wurdennur jene Ehen aufgenommen, die Oberfranken berühren.
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teilen sie mit Fürsten und Grafen. Mag ihr Besitz, als dessen
Mittelpunkt sich fast regelmäßig eine oder mehrere Burgen zu
erkennen geben, auch noch so verschieden an Umfang gewesen
sein, man kann nicht umhin, sie als eine sozial und rechtlich
einheitliche Standesgruppe zu werten. Die Einheitlichkeit
ihres Auftretens, ihre gegenseitige Derschwägerung,““) ihre
gleichartigen Beziehungen zum Hochstift verbieten es in den
wirtschaftlich schwächeren Familien etwa einen „mittelfreien“
Ortsadel erblicken zu wollen. Wo unter ihrem Besitz ein
Fronhof, — der RAusdruck, Maierhof“ ist nicht landesüblich, —
eine curtis dominicalis erscheint, kennzeichnet er sich deutlich
als grundherrlicher Wirtschaftsmittelpunkt, namentlich für
weiterer abgelegenen Streubesitz.“9)

Aur vereinzelte Quellenstellen erlauben es freilich. diese
ständische Schicht imnnerhalb des Radenzgaues in vorbam—
bergische Zeit zurückverfolgen. Auf jenem Diotmar, dessen
Schwester in das edelfreie Kanonissenstift Drübeck eintrat,
und die Konfskation seines Eigengutes im Radenzgau durch
Dtto J. (000) habe ich schon oben“““) hingewiesen, ebenso auf
die Schenkung des predium in villa Ebermarestad durch
einen wohl gleichfalls edelfreien Razo an das Stift zu Aschaf-
fenburg (981). Reicher fießen die Guellen für die benachbar-
ten fränkischen Gaue aus den Fuldaer Traditionen, die wir
deshalb zum Dergleich heranziehen dürfen. So erscheint dort
1049 ein miles nobilis Roho,““) 1048 quidam vir nobilis
Werenhardus nomine,““) 1025 ein Ruoggerus nobilis ex
genere progenitus libera arbitrii vir““) unter den Tradenten
und Empfängern von Prekariengut. Letzterer verschenkt von
seinem an zwei Orten gelegenen patrimonium nicht weniger
als 150 mancipia und 65 huobas mit Zubehör, gehört also
zweifellos zu den größeren Grundherren gleich den Bamberger
milites, liberi oder nobiles des 11. und 12. Jahrhunderts.
Wie aber die Edelfreien des Radenzgaues und der angrenzen
den Gebiete bald schon in Lehenbeziehungen zum Hochstift
ßbamberg traten, so auch die freien Grundherren des Grab—
selds, Saalegaus usw. zum Kloster Fulda. Hier erfahren wir
auch von den Gründen, die zu diesen CLehenbeziehungen An-—
laß gaben. Der erwähnte Ruogger überträgt, wohl hohen
F 8 Siehe vorhergehende Seite.Val. z. B. das predium Gestineshusen mit der curia domini-
valie aIerd Dildbers oben S. 255.

Ir duke, O. Fuld. no 7BlMl.
477) Ebda. no 749.
4728) Ebda. no 740.



—2900 —

Alters wegen, ein benefcium des Klosters seinem Enkel, ut
faciat pro me ad imperialem eéxercitum, quamdiu vivo,
totum debitum. Huch der genannte Werenhard verpfich-
tet sich ut pro eodem benefcio singulis annis sicut et alii
milites serviret abbati et in expeditionibus cum sex scutis
militaret. Spöter erläßt ihm der Abt pecuniam, quam pro
italica expeditione debuit. hnlich wird auch schon im
10. Jahrhundert festgesetzt, daß ein Hartmannus für sein
Cehen auf Todesfall nullam omino faceret expeditionem
nullamque servitutis nisi cum potestas regia aut abbatis
necessitas eum secum ire compelleret.““) Den Traditionen
des 9. Jahrhundert ist zwar die ausdrückliche Erwähnung
der königlichen Heerbannpficht wie auch die ständische Bezeich-
nun der Tradenten als liberi oder nobiles noch fremd, doch
handelt es sich zweifellos auch um die pecunia pro expe-
ditione regia, wenn 880 Isanbraht seinen ganzen Besitz im
Werngau von Fulda als LCLehen empfängt, um es et aliud
inde acceptum cum annosa pecunia auf Cebenszeit zu be
halten.“') Das CLehenverhältnis zu dem reichen und be—
rühmten Kloster erleichterte somit einerseits dem LCehen-
empfänger die Leistung der Reichsheerfahrtspficht, deren
empfndliche Cast ja auch für die Edelfreien der Bamberger
Urkunden bezeugt ist, es verstärkte aber auch das Aufgebot
freier Dasallen der RKeichsabtei. An ministerialische Dienst-
verhältnisse ist bei diesen UNachrichten trotz des Ausdrucks
servire bestimmt nicht zu denken; das verbietet schon die
ausdrückliche Bezeichnung der Lehenträger als liberi und
nobiles wie auch ihr stattlicher Besitz.

Untersucht man den Inhalt der Schenkungen an Fulda
näher, so verstärkt sich das Bild einer schon im 8. und 9. Jahr-
hundert über die fränkischen Gaue verbreiteten Schicht größe-
rer Grundherren, der auch die Grafen angehören. Don 118 bis-
her von mir untersuchten Traditionen zwischen 758 und 828, de
ren Objekte sich über das Grabfeld (88), Dolkfeld und die terra
Sclavorum (a), den Radenzgau (1), Baringau (2), haßgau (3),
Saalegau (16) und das Tullifeld (a) erstrecken, lassen sich 82
deutlich als Teile größerer Grundherrschaften mit reichem
Zubehör und zahlreichen Mancipien feststellen. In 28 Fällen
erstreckt sich das Schenkungsgut einer Persönlichkeit über
mehrere Dörfer, ja zum Teil über mehrere Gaue. Wiederholt

A Ebda. no 724.
9 cn 3 6531
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treten diese Tradenten als Besitzer von Eigenkirchen und
Klöstern auf wie späterhin die liberi der Bamberger Ur—
kunden. Wie diese verfügen sie, wenigstens im 11. Jahrhun-
dert nachweisbar, über reisige Knechte, die gelegentlich wohl
auch als milites bezeichnet werden.“) Zu diesen gehören
auch die Träger der sex scuti des Werenhard von 1048. Ein-
zelne der Tradenten, wie der nobilis presbyter Alwalah,“)
die Brüder Matto und Megingoz,““) Derwandte des Bischofs
Megingoz von Würzburg,““) die edle Einhilt, wahrscheinlich
eine Schwester des comes Erphol,““) sind auch sonst als An-
gehörige großer Geschlechter bekannt.

Die Vamen dieser reichen Tradenten kehren in den Zeugen-
reihen und zwar mehrfach als geschlossene Gruppe wieder,
genau wie dies bei der Gruppe der Bamberger liberi des 12.
Jahrhunderts der Jall ist. Sie sind die Schöfen des Grafen-
gerichts““) und werden als die maiores natu de comitatu
bezeichnet.“)

Bei all diesen Parallelen drängt sich der wohl zwingende
Schluß auf, daß wir in den Edelfreien (liberi, nobiles) der
Bamberger Urkunden die Nachkommen jener Großgrundherrn-
geschlechter zu erkennen haben, die nächst dem Königtum als
die Träger der ostfränkischen Kolonisation des 7.-9. Jahr-
hunderts anzusprechen sind.

Man könnte noch die Frage aufwerfen, ob sich unter den
liberi der Zeugenreihen des 12. Jahrhunderts nicht auch Ge—
meinfreie verbergen. Unsere Einzeluntersuchungen, die sich
bemühten eine lebendige Anschauung von der Stellung ganzer
Familien zu erwecken, dürften das Gegenteil erwiesen haben.
Wohl fnden sich bäuerliche Freie vereinzelt auch im Bam—
berger Urkundenkreis, so in FJorchheim und im Obermain—
gebiet. Sie sind zinspfichtig und rechnen es sich zum Dor—
teil, in die ritterliche Ministerialität einzutreten. Nie—
mals erscheinen sie in Gemeinschaft der Edelfreien in den

184) Ebda. no 740.
152) Stengel, Fuldaer Ubch. no 57 a.
282) Ebda. no 87.
4284) VBgl. Hauck KEO IIS, “ S. 531 f., M. Tangl. Die Briefe d.

h. Bonifatius u. Lullus, Ep. sel. in us. sch. J S 268 Ainm. 1.
486) Uber ihn Edw. Schröder Urk. Studien eines Germanisten,

MgJöG. 18, 1879 S. 22f.
486) 819: in conventu publico in villa Sundheim coram comite et

judicibus snis (Namen), O. Fuld. no 388.
2 827 factus est conventus publicus.. et Hraban abbas fuit in

so 8 s oppo comes et maiores natu de comitatu (13 Namen), O. Fuld.no 471.
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Zeugenreihen, keine eheliche Derbindung mit diesen ist nach—
zuweisen. Wir können sie hier beiseite lassen.“s) —

ANur in einer hinsicht besteht zwischen den einzelnen Fa—
milien der edelfreien Standesgruppe ein wesentlicher Unter—
schied, in der Ausstattung mit hoheitsrechten. UNur für einige
Geschlechter, die Schlüsselberg, Walpoten, Waischenfeld, Arn-
stein, Aufseß, wahrscheinlich auch die Schorgast, außerhalb der
Diözese die Dachsbach, Oberhöchstätt, Scheinfeld u. a., lassen
sich Anhaltspunkte für den Besitz von Hochgerichtssprengeln
ermitteln. Allerdings erfahren wir von diesen meist erst aus
jüngeren Guellen, z. T. erst nach dem Erlöschen der namen-
gebenden Geschlechter, so bei Arnstein und Waischenfeld, früher
aber auch kaum etwas über die landesherrlicheri Zenten. Als
eigentliche Zenten können von den genannten Gerichten nur
Schnaid (Schlüsselbergisch), Scheßlitz (Cruhendingisch) und allen-
falls Waischenfeld nach Umfang und Grenzgestaltung gelten.
Die übrigen — man ogl. namentlich Arnstein, Aufseß, Berneck
auf beiliegender Karte! —stellen sich schon durch die eigen-
tümliche Jorm ihres Grenzverlaufes als „Ausschnitte“ aus
älteren Zenten dar. Dielleicht hat auch das Gericht Zwernitz
mit dem Halsgericht Thurnau zusammen einst eine Zent ge—
bildet. Für die Landesherren, in deren Besitz die meisten dieser
halsgerichtssprengel später auftauchen, lag keinerlei Interesse
vor, gerade die oder jene neuerworbene Burg mit einem
eigenen Hochgericht auszustatten. Uoch viel weniger aber
wurden einmal vorhandene Hochgerichte beim Übergang in
landesherrliche Hand beseitigt.“') Wir dürfen also mit Sicher-
heit annehmen, daß ehemalige Besitzungen von Edelfreien, wie
Reifenberg, Leutenbach, Wolfsberg, Ahorn, Dolsbach u. a. die
in landesherrlicher Zeit nicht Mittelpunkte eines Hochgerichts-
sprengels sind, es auch unter den adeligen Dorbesitzern nicht
waren.

Da für die größere Mehrzahl sich somit kein Besitz eines
Hochgerichtes nachweisen läßt, so kann dieses auch nicht als
das entscheidende Merkmal ihres Standes gewertet werden.
Es ist also gar nicht daran zu denken, daß diese edelfreien Ge—
schlechter gewissermaßen erblich gewordene Zentgrafen-
geschlechter darstellen. Denn es sind gar nicht die Befugnisse
des Zentenars, sondern ausgesprochene Grafenrechte, insbeson-

408) Näheres unten S. 345 f.
4188) Vgl. Exkurs II.
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dere die Gerichtshoheit über Blut und Eigen, die dem Besitz
von Hochgerichtssprengeln zugrunde liegen. Dieser Besitz
reicht auch, soweit wir die Derhältnisse überblicken können,
gar nicht in sehr frühe Zeiten zurück. Jene Großgrundherren-
geschlechter des 8.510. Jahrhunderts besaßen solche hoheits-
rechte jedenfalls noch nicht. Solange die Grafen noch im
Namen und als Beamte des Königs zu Gericht saßen, kommt
eine Zersplitterung königlicher Hoheitsrechte gar nicht in
Frage. Erst die lehenrechtliche Behandlung und damit die
Erblichkeit des Grafenamtes, schließlich die privatrechtliche
Teilung von Grafschaften unter Söhne und Erben schlugen —
nicht vor dem 1). Jahrhundert — Bresche in die alte fränkische
Grafschaftsverfassung.“) So waren es zuerst jene Grafen-
geschlechter selbst, die in solchen Zenten die Grafenrechte an
ihr Haus zu knüpfen suchten, in denen die Masse ihres Grund-
besitzes lag. Wir haben dies beim Erlöschen der Schweinfurter
und bei der Vererbung ihrer Besitzungen deutlich verfolgen
können.“) Unter den Grafen von Andechs wird die Erwer-
bung von Zenten mit den daran haftenden Grafenrechten im
Umkreis ihrer fränkischen Besitzungen zur Politik.““)) In
bescheideneren Ausmaßen war dies ganz ofenbar auch bei den
besitzkräftigsten der edelfreien Geschlechter des Radenzgaues
der Fall. Das Jehlen einer festen einheimischen Grafengewalt
seit dem Aussterben der Schweinfurter bis etwa 1140 mag diese
Entwicklung begünstigt haben. Dazu kam, daß der politische
Einfuß der Bischöfe von Bamberg, wie wir sahen, bis in das
12. Jahrhundert das Jura- und Frankenwaldgebiet kaum be—
rührte. So konnte es den Schlüsselberg und den Walpoten ge—
lingen, sogar mehrere solcher Hochgerichtssprengel, und seien
es auch nur Ausschnitte aus alten Zenten (Berneck 7), in ihrer
hand zu vereinigen. Es war dies schließlich nur eine Frage
der Macht. Teilweise reichte sie nur bis zur Ausbildung klei—
nerer Bannbezirke, deren Jorm wie bei Arnstein, Aufseß u. a.
sie deutlich als jüngere Bildungen erkennen lassen. Ob hieran
die Immunität ihres Grundbesitzes, von deren Verleihung
wir allerdings keine Zeugnisse besitzen, mitbeteiligt war, läßt
sich nicht entscheiden. Zum Teil waren die Zenten weltlicher
herren auch Cehen des Bischofs von Bamberg als des Inhabers
des Grafengerichtes des Radenzgaues, so deutlich die Zent
Scheßlitz.“) Das Bestreben der Besitzer aber ging sichtlich

5 B38 Below, Staat des MA. S. 244 f.a03) Dben S. 136, 206 220,5. 285.
a4232) Meine Grundzüge S. 84 f.
a0) Vgl. Exkurs II Scheßlitz“.
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darauf aus, das Lehensverhältnis unmittelbar an den Kaiser
zu knüpfen oder ganz zu beseitigen. So wird den Grafen von
Orlamünde, als Erben der Meranier, im Langenstädter Der—
trag mit Bamberg 1260 auferlegt, eine kaiserliche Belehnung
mit dem Galgen, d. i. der Zent Steinach nachzuweisen. Alt-
ererbter Besitz der Meranier, wie die Gerichte Kulmbach und
Bayreuth, wurde dagegen nicht angefochten.““) Ganz spät er
fahren wir gelegentlich, daß hier die Bannverleihung vom
König ausging.““) — Die Erwerbung der Hochgerichtsbarkeit
durch einzelne Familien des Herrenstandes ist also eine Er—
scheinung der Territorienbildung, der Neugestaltung staatlicher
Derhältnisse nach der Aufösung der alten Grafschaftsverfas-
sung. Es ist der gleiche Aufteilungsprozeß öfentlich-rechtlicher
Sewalt im kleinen, wie er in größerem Maßstab zur Ent-
stehung der weltlichen und geistlichen Landesherrschaften führte.
Die starberen Machtmittel und die zielbewußte Einstellung der
werdenden Landesherren haben dies? Sonderbildungen zwar
nicht zerstört, aber nach und nach in das Gefüge der größeren
Jerritorien einbezogen. Im östlichen Teil des Radenzgaues,
im Zweimainland und im Frankenwald, war es die zielbewußte
Expansionspolitik der Meranier, die den reichbegüterten Wal
poten schließlich den Untergang brachte. Zur Cinziehung der
—chlüsselbergischen Herrschaften hatten sich geistlicher und welt
licher Candesherr, Bischof und Burggraf, zusammengeschlossen.
Die Truhendingen erlagen der Machtpolitik der Bamberger
Bischöfe.

Das Verfahren ist überall das gleiche. Es wendet sich stets
zuerst gegen den Grundbesitz. Die „Schenkungen“ an die
Kirche, häufg nichts anderes als verschleierte Kaufgeschäfte,
lockern ihn mehr und mehr auf. Die religiöse Erschütterung
der Gemüter im Zeitalter der kirchlichen Reformideen und der
Kreuzzüge kam dieser Politik zu hilfe. So gehen erst einzelne
hufen, Nancipien, Höfe, schließlich auch Burgen mit ihrem
Zubehör, aber auch Klöster, Kirchen, Kapellen, deren Grün-
dung und reiche Ausstattung wir immer wieder als das Werk

404) Ausführliche Regesten des angensater Spruchs bei v. Auf—
J— Meran. Erbfolgestreit no 27 u. v. Guttenberg, AO. 19,2 J. Gr.eg. 66, dazu me ine Grundzüge S. 91.

400) 1898 Febr 21: Kg. e erlaubt den durergn Johann III.u. Friedrich VI. his zur ausdrüdlichen Belehnung alle Lehen, namentlich
auch den Bann „in all euer dergcheft und landen über all ewr gerichtezu verleihen und zu gebrauchen“ als ob sie „fürstentum und herschaft mit
po unp luten vöon einem röm. König leiblich empfangen hätten“ MZoll.no 1.
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dieser freien Geschlechter feststellen können,““) schließlich beim
Aussterben der Familien auch der namengebende Stammbesitz
samt seinen Hoheitsrechten namentlich an den geistlichen
Candesherrn über. Wieweit hiebei auch der Anspruch auf
„erbenloses Gut“ mitwirkte, läßt sich nicht nachweisen. Un—
bequeme Erben, wie jene der Ahorn, die reichsdienstmänni—
schen Gründlach, werden ausgekauft.

Die Widerstandskraft namentlich der minderbegüterten Ge—
schlechter war gering. An sich waren sie alle mehr oder minder
durch Empfangnahme von Lehen dem Hochstift verbunden, wenn
sich auch der Stammbesitz fast regelmäßig vom Lehenverband
frei erhielt. Durch die zahlreichen Söhne in den Dom- und
Stiftskapiteln waren ihre Interessen mit jenen des Bistums
verfochten. Dabei zehrten die unablässigen Keichsheerfahrten,
Kreuzzüge und innere Kämpfe an ihren Kräften. In ihrem
Derhältnis zur Reichsgewalt fanden sie nicht die erstrebte
Stütze. Reichslehen spielen in ihrem Besitz kaum eine Rolle.
Innerhalb des Radenzgaues hat es solche überhaupt nicht ge—
geben. Jene der Schlüsselberg lagen im Nordgau, die der
Truhendingen“) und Schaumberg im Grabfeld sind wohl erst
durch Lehenauftragung entstanden. Andere kennen wir nicht.
fuch ihr Gerichtsstand war das Grafengericht des Radenz-
gaues,“?) dessen Lehensherr der Bischof von Bamberg war. Die
zwei einzigen bekannten Fälle, in denen Rechtsstreitigkeiten
edelfreier Herren an den Königshof gelangten, gingen zu ihrem
Uachteil, zugunsten der Kirche aus.“?) Ihre staatsrechtliche
Bevorzugung, die Teilnahme an den Hoftagen und am Reichs-
regiment, in der älteren Zeit das aktive, später nur mehr das

200) Ich stelle aus den obigen Nachweisen die von edelfreien Ge—
schlechtern des Radenzgaues dehrpdeten Kürchen mit der Zeit derersten Erwähnung dusamman: öbersdorf (1205.. 837), Kirchehrenbach

her den Leutenbach und Reifenberg andeschriepen auso vor 1190),loster Speinshart (um 1145), Kapelle zu“ Aufeß (Is09 als schon lange
bestehend) arene (1108),. Tauf. zu Poppendorf, BA. Pegmitß1188), Kloster Schlüsselau (um 1260), Schlauersbach BA. Ansbach Fifr,
1137), Iresunnee gr Zwernitz (wohl Mitsien, 13. Ihdt.), Trumsdorfvor Ae eustädtlein a. Forst (1265), 7? arttsgergat 1109).

4202) Gie werden erst 1896 erwähnt: Güter dr Sendelbach, Reckendorf,
—r (Bbei Baunach), Englert, Truhendingen Reg. 464 u. 7

*25), Val. oben Rodehusen u. a. — Diesen „Gerichtsstand .. vor den
ordentlichen Reichsgerichten, speziell dem Grafengericht“ betont auch Forst.
Battagllia, Herrenstand 1 S. 81. Er war aber nicht nur auf die
„ältere zet beschränkt. Vol. dazu auch E. Mayer, Würzb. Herzog—tum S. 213 u. G. Schmidk, Herzogtum 6G. 65 f.

⁊00) 1168, Osterreicher,Banzno236,dieletzteEntscheidung
fällte äber ein Austragsgericht vor dem Erzbisch. v. Mainz, vgl. oben
Bemido. — 12206 Rechtsstreit C. v. Fepwenere mit Kl. Langheim vorKg. Philipp, Schultes, Hist. Schr. J S. 76, 2. BB. S. 32.



296 —

passive Wahlrecht zum Reichsoberhaupt, sonderten ihre LKlasse
zwar stark von den übrigen Bevölkerungsschichten ab,“') felen
aber gegenüber der unerbittlichen Entwicklung, die sie den
stärkeren Fürstengewalten zum Opfer brachte, nicht ins Ge—
wicht.

Aus diesen Derhältnissen ergibt sich, daß die sozialen Der—
hältnisse, die großgrundherrliche Stellung, die herrenmäßige
Cebensweise tatsächlich für die Erhaltung des Standes eine
stärkere Grundlage bilden, als die ausgesprochenen Standes-
vorrechte, seien diese nun althergebracht oder neuerworben.
Zast überall geht dem Erlöschen des Blutes schon eine erheb—
liche Besitzminderung voraus. Bei den Walpoten tritt dieser
fortschreitende Niedergang im CLaufe des 13. Jahrhunderts ge—
radezu tragisch in die Erscheinung, nicht minder bei den
Truhendingen.“e) Uur wenige Geschlechter, wie die Schlüssel-
berg, erloschen— gewaltsam — auf dem höhepunkt ihrer
Macht. Es ist als ob mit dem zunehmenden wirtschaftlichen
Derfall eines Hhauses auch die natürliche Cebenskraft ver—
siegte. Der Übergang in die Ministerialität, den man gerne
als Wirkung dieser Niedergangserscheinungen wertet, spielt
dabei — in unserem Gebiete wenigstens — nur eine ganz ver—
schwindende Rolle. Uur bei den Sconebrunnen, wohl auch bei
jenem Sterker de Mutechendorf, und, schon außerhalb der
Diözese bei den UIsenbach und dem Fridericus de Parkstein,
wahrscheinlich bei den Schaumberg, läßt sich ein solcher Dor-
gang annehmen. Bei den Kufseß liegt der Ubergang in den
niederen Adel schon so spät, daß die Rechtsnormen der Mini-
sterialität nicht mehr daran beteiligt sind. Es gibt zu denken,
daß sich von diesen wenigen Samilien auch nur jene, die Aufseß
und Schaumberg, auf die Dauer erhielten, denen es gelang, wenn
auch unter dauernden, schweren Anfechtungen vonseiten der Lan-
desherren, Besitz und hoheitsrechte wenigstens für die Zeit des
ausgehenden Mittelalters zu behaupten. Ganz ofenbar aber
ist auch das durch exklusive Heiraten streng gewahrte Eben-
burtsrecht des Standes durch diese Niedergangserscheinungen
beeinfußt. Jene Ehen, die Söhne edelfreier Geschlechter des
Radenzgaues mit dienstmännischen Töchtern schlossen, stehen
stets am Ausgang der Cebenszeiträume ihrer FJamilien.“)
Das biologische Gesetz von dem Vorteil der Blutaufrischung

g Hierüber eingehend ForstBattaglia, Herrenstand 1
auch Bramberg, Calwenbers, Sgegevelt, man könnte auch

noch auf die Meranier verweisen, vgl. meine Grundzüge S. 86 f.502) Vgl. die Tabelle der eseee oben Anm. 473.
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scheint hier zu versagen, wenn auch aus den wenigen Bei—
spielen keine allzuweitgehenden Schlüsse gezogen werden wol-
len. Früher werden im allgemeinen schon edelfreie Töchter
an begüterte und einfußreiche Ministerialen gegeben. Beides
aber sind Einzelfälle, die auf die standesrechtlichen Derhältnisse
nur von geringer Wirkung waren. Nichts ist irriger als die
Behauptung Joetzes,““) daß die ritterlichen Dienstmannen all-
mählich mit den edelfreien Kittern zu einem neuen Adel „ver
schmolzen“. Was sich an dynastischen Herren über das 14. Jahr-
hundert hinaus erhielt, gelangte zu landesherrlicher Stellung,
nicht selten zu Jürstenrang. Der ritterbürtige niedere Adel,
die Uachkommen der Ministerialität, bildet die Masse ihrer
HDasallen, die militärische Kraft ihres Candes, den Kern ihres
Beamtentums. Nur wenige begünstigte Geschlechter, — in der
achbarschaft Frankens die Dögte von Weida, die heutigen
Fürsten von RKeuß, im Obermaingebiet ganz spät, erst im
18. Jahrhundert, die Grafen von Giech, — haben diese ständische
Kluft zwischen hohem und niederem Adel übersprungen. Wohin
wir blicken aber ist die Doraussetzung für jeden sozialen Auf—-
stieg wie für die Erhaltung des Blutes die Wahrung und
Mehrung des Besitzes. —

Die Zahl der freien Herrengeschlechter des Radenzgaues
erscheint ungewöhnlich groß, wenn wir allein von den nach
Ansitzen gewählten Zunamen ausgingen. Wie fehlerhaft dies
wäre, ergibt sich schon einwandfrei aus dem im 12. und 13.
Jahrhundert so häufg nachweisbaren Namenswechsel. Die
Schönfeld, Otlohesdorf, Walpoten bieten deutliche Beispiele.
lber auch für verschiedene andere Geschlechter läßt sich gemein-
same Abstammung zum wenigsten vermuten, so bei den Sam—
bachHeroldsbach (beide vielleicht Otlohesdorf 7), Ceuchnitz-
Bramberg(Arnstein), Niesten-Baiersdorf-Reifenberg, Planken-
stein-Waischenfeld, Truppach-Wonsees-Walpoten. Die Annahme
früher agnatischer Abzweigungen würde auch erklären, wes—
halb wir eine Anzahl dieser Familien nicht im Besitz der Hhoch-
gerichtsbarkeit antrefen, wiewohl sie, wie etwa die von Ans-
bert in seinem Kreuzzugsbericht rühmend hervorgehobenen
Keifenberg, den Hochgerichtsfamilien an Ansehen und Stan-
desrecht keineswegs nachstehen, mit ihnen durch Eheschließun-
gen verbunden sind. Soviel ist sicher, daß wir 50 oder 100
Jahre vor dem AKUuftreten der ersten Geschlechtsnamen einer

s502) Bamb. Ministerialität S. 773.
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erheblich kleineren Zahl von Agnatenstämmen begegnen wür-
den, wenn uns die Überlieferung einen Einblick in diese gene
alogischen Zusammenhänge gewähren würde. Ellerdings wird
man auch mit dem frühgeitigen Eussterben anderer rechnen
müssen. Von manchen Geschlechtern ragen vielleicht nur noch
einzelne Glieder, wie etwa jener Poppo von Röbersdorf, in
die Zeit der Namensgebung herein.

Ein zahlenmäßiges Bild wird somit, um nicht übertriebene
Dorstellungen zu erwecken, nur die Träger jener Aamen in
Kechnung stellen dürfen, die in längeren Zeiträumen nach
Besitz und Auftreten einen eigenen Jamilientypus darstellen.
Familien mit mehreren Namen und klar erweisbaren Eb-
zweigungen sind nur einmal zu rechnen, nicht einzureihende
Tinzelpersönlichkeiten mit eigenem Uamen am besten beiseite
zu lassen. Unter diesen Povaussetzungen zähle ich für das
2. Jahrhundert — und nur für dieses! — 20 Stämme edel-
freier Familien des Radenzgaues.““) Auch an dieser, für die
frühere Zeit freilich nicht maßgeblichen Zahl gemessen, wird
das prozentuale Derhältnis der aussterbenden Geschlechter
einen Einblick in die ständische Umschichtung der Hohenstaufen-
zeit eröfnen, wie sie schon das Erlöschen des edelfreien Blutes
mit Notwendigkeit herauführen mußte.““)

Don den 20 Samilienstämmen starben aus:
im 12. Jahrhundert: 10 d. s. 50 5,
im 13. Jahrhundert: 6 d. s. 30 5,
im 14. Jahrhundert: 3 d. s. 133, (dabei die bald dienst-

männischen Sconebrunnen),'““)
leben noch heute: 1d. s. 58 (EGufseß, im niederen

Adel).

so4) Sambach, Heroldsbach, Leutenbach, Reifenberg, Aufseß, Schön
brunn, Arnftein, Mesten, Garthenroth, Krögelstein, Schönfeld, Waischen-
* Schlüsselberg, Wartberg, Ahorn, Jeded Mistelbach, Wonsees,alpoten, MNee dagegen zähle ich 38 verschiebene Namen. — Nicht

mit engerecnet wurden die Fig im Radenzgeau einheimischen GrafenFose der — eginbotonen (Giech), Andechs.Meranien,rlamünde, Truhendingen, Burgarafen von Nuürnberg (dJollern).ors Aber das Aussterben der, Edelfreien in Baden val. Schulte
Adel, Exturs 1XVDGS. 8334 f., in Westfalen: ForstBattaglia, Herren
—— IS. 74 f. in Ostfalen, G. Vode, der Uradel in Ostfalen,
—5 z. Gesch. vtiedersachsens, III. 2 u. 8, Hannover 1911 (Stammafeln).

My Wenn die oben vermutete Abstammung der oneaee ds
Giech, der heute r ggel gehörigen Grafen v. Giech, von denSeonebrunnen zu Recht besteht, würden —— die daben für das 14. Ihdt.
e—A— Jie die heute noch lebenden in ebenfalls 2 109 ver

ern.
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In der Geschichte der mittelalterlichen Staatenbildung am
Obermain aber spielt neben dem jahrhundertelangen Kampf
um das Schweinfurter Erbe die HAufsaugung der Besitzungen
und Hoheitsrechte der edelfreien Geschlechter durch die Can—
desherrn die bedeutsamste Kolle.

b. Kapitel.

Die Ministerialen.

Die politische Kraft eines Staatswesens beruht im Innern
auf einem festgefügten Derwaltungskörper, in der Dertretung
nach außen auf seinen militärischen Machtmitteln. Eine
Untersuchung, die sich mit dem Werdegang der Staatenbildung
befaßt, hat daher auch der Entstehung dieser Jaktoren Kech—
nung zu tragen.

Ueben der Stiftsgeistlichkeit, die am frühesten ihren maß-
gebenden Einfuß auf die Regierung des bischöfichen Candes-
herrn durch feste Rechtsnormen zu sichern verstand, haben wir
die Caiengruppe der freien Pasallen eingehend kennen ge—
lernt. Cand- und lehenrechtliche Bande verknüpften sie den
Interessen des Hochstifts und seiner Bischöfe, sie bildeten zu—
gleich den ältesten Kern im URufgebot des geistlichen Reichs-
fürsten für die Reichsheerfahrt und bewiesen im Investitur—
streit dem Cehensherrn ihre Ergebenheit. Allein ihre Selb—
ständigkeit, ihr freier Besitz, ihre eigenen Hoheitsrechte stellten
sie zugleich außerhalb, ja in Gegensatz zu der Ausbreitung der
territorialen Gewalt der Bischöfe von Bamberg. Daß diese
hemmungen sich für das werdende Staatswesen weitaus stär-
ker geltend machten als die Vorteile der lehenrechtlichen Bin-
dungen, prägt sich am sinnfälligsten in der planmäßigen HAuf-
saugung ihrer Besitzungen und Rechte durch die entstehende
Candesherrschaft aus, die schließlich zum völligen Niedergang
der edelfreien Herrenschicht führte, sofern einzelne Geschlechter
nicht selbst landesherrliche Stellung gewannen.

Eine aufallende gegenläufge Entwicklung begleitet diese
Dorgänge im Hufstieg der Ministerialität zum ritter-
bürtigen Adel. Hier ringt sich eine ursprünglich strenger ge—
bundene ständische Schicht zu führender Stellung im Gefüge
der Territorien empor, um sich schließlich im 16. Jahrhundert
mit der Ausbildung der Reichsritterschaft in seiner Gesamtheit
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von ihm zu lösen. Hier beschäftigt uns nur die erste Periode
dieser Entwicklung.

Die Anfänge der Bamberger Ministerialität) lassen sich bis
in die Gründungsjahre des Bistums zurückverfolgen. Wie
für Domkanoniker und Tdelfreie bilden auch für die Mini-—
sterialen die Zeugenreihen der bischöfichen Urkunden die
älteste Quelle ihres Auftretens. Das ist nicht ohne Bedeutung.
Die Zeugen geben den Urkunden die volle Beweiskraft.“) Wer
als Zeuge an den Rechtsgeschäften des geistlichen Fürsten be—
teiligt ist, tritt schon damit aus der Masse des meist nur als
Dbjekt von Rechtshandlungen dienenden Dolkes hervor. Der
Zeugenbeweis ist die früheste Form der Beteiligung an der
„Regierung“ des werdenden Landesherrn. Schon die älteste
Zeugenreihe Bamberger Urkunden spricht von dieser Beteili-
gung der Ministerialen. In der schon mehrfach verwerteten
ßanmberger Notitia von 1015 über ein Gütertauschgeschäft
Kaiser Heinrichs II. mit dem Kloster Julda zugunsten des
jungen hochstifts folgen unter den Bamberger Zeugen auf die,
Srafen und freie Herrn umfassenden milites sieben mit Dor-
namen genannte servientes.“) In der Jolgezeit lautet die
Gegenüberstellung der beiden am Zeugendienst beteiligten
Casengruppen, erstmals 109039) bis 1130 milites-ministe-
riales, sodann bis ins 13. Jahrhundert liberi (oder auch
laici)- ministeriales (oben S. 245 f.). Dann wird die Bezeich-
nung ministeriales oder deutsch „dienstmannen“ immer sel
tener, um im 14. Jahrhundert mit HRusnahme vereinzelter
Uachläufer') aus den landesherrlichen Urkunden zu ver—

) Das vorliegende Kapitel sucht vor allem jene Gesichtspunkte her
auszuarbeiten, in denen ich mit der Darstellung Jo etzes, 83B. 36, nicht
übereinstimme. In meinem Aufsatz Ministerialität und Adel in Ofkn., Mit
teilungen des Ver. St. Michael 1826 Nr.2habe i mich gegen die Fehlschlüsseder Schrift des W. Edl. H. u. Frhr. v. P.ho t ho, Waren die Ministerialen
don Rutersart frei oder unfrel, und welchen Geburtsständen sind sie ent
stammt?, Berlin 1925, gewendet. Ich kaunn hier nicht weiter darauf ein
gehen. Vol. dazu O. Frhr. v. DRungern, Über die Unfreiheit der Min.,
St. Michael 1926 Nr. 3u. 4.
 Breßlau, Hdb. d. Urk.Lehre J S. 799.
9 AII no 336 6. 426, vgl. o. S. 179. — Der Ausdruck servientes

begegnet ferner für Min. des Kl. Michelsberg in einer Notitis über die
Auseinanderseßungen zwischen dem Kloster und einem Bedränger Vogt)
der Kiosterleute der curtis zu Werida von 1099 coram · abbate ↄt Sα
vientibus eins, Schanna“t, Vind, lit. I S. 44 800shↄrn 1J S. 489.

* Die Bezeichnung winisterigles schon 1045 Me18, Foos horn—S. 347, 1059 (Synode), Jafes ep. 8, und im Dienstrecht von eca, 1060
snee unten). Die Nortwald U. von 1017 ist bekanntlich um 1150 ge
alscht (. o. S. 88, Anm. —)RJoe e S. 318: zum letzten Male .. 1804“. Ich fnde noch 1805
Dez. 3VU. Bifch. Wulfngs f. d. Herzoge v. Bayern: nobiles nostri
islerinles. Su. u. é6rört. VI G.“148, Soos horn III S. 9, —1345
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schwinden. In den Urkunden der weltlichen Territorial-
herrn am Obermain ist dies schon nach 1280 der Fall. — In
der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts kommt eine Zeitlang die
hervorhebung der Caiengruppen in den Zeugenreihen durch
auszeichnende Prädikate außer Kanzleigebrauch, in den Ur-
kunden der Stifter und Klöster erscheint sie überhaupt nur
ausnahmsweise. Sobald sich aber seit etwa 1100 die Bildung
von allerdings noch häufg wechselnden Jamiliennamen durch-
setzt, vermag eine ins einzelne gehende Untersuchung einwand-
frei festzustellen, daß auch in diesen Fällen die ständische
Keihenfolge so gut wie regelmäßig eingehalten wird.

Während das persönliche Derhältnis zum Bischof für die
edelfreien milites häufg durch den Zusatz episcopi oder meus
loben Ss. 246) hervorgehoben wird, hören wir von den mini-
gteriales ecclesiae“) oder (altaris) S. Petri,“) des Patrons
der Domkirche, oder schlechthin von den m. habenbergenses.“)
Die Ministerialen stehen also in enger Beziehung zur Kirche,
zum Hochstift.) Sie werden als die veri (im Dienstrecht um
joGo), meliores (1116), summi (1138), primi et optimi
(12. Ihdt.), honestiores (11603) ministeriales bezeichnet,!e)
Jedoch nur gelegentlich von Ubertragungen zu Ministerialen-
recht und ohne daß ihnen eine niedere Schicht mit der aus-
drücklichen Bezeichnung ministeriales gegenübersteht. Wo
der Ausdruck ministeriales vorkommt, ist er völlig eindeutig
nur auf die ritterliche Schicht bezogen. Das gleiche gilt auch
von jenen des Domkapitels, sie werden zwar häufg, so schon
um soso, als ministeriales (altaris) S. Georgii,,) des Pa-
trons der Kanoniker, oder als ministeriales fratrum““)

April 27 U. Bisch. Friedrichs: Giech u. Marschalk ministeriales ecelesiae.
M. 61/407, Looshorn JII G. 202.

s) So schon im Dienstrecht um 1060, sodann 1075.. 1102 Schannat,
Vind. it. &amp;. 48 no VI, — 1129 Looshorn II S. 68 f., — 1123 21. BB.
S. 25, — 1177 M18/66, Looshorn IL G&amp;. 516 — 1197 maioris ecelesio M
16/8420, Looshorn II S. 576 usw.

) So 6s, Ssterreicher, Denkw. 4 S. 32, 1186 Looshorn II
S. 71 — 1151 Mewr eisch er, Pans no 18, — 1162 21. BB. S. 35 usw.

9) So 1126 Würzb. Zzeg SFesg. 496, — 1138 MBoie. 18 6.158 f., — 1149 Isterreicher, Denkw. 3 6. 91.
y Vol. P. Rlud bohn, Die Ministerialität in Südostdeutschland,

eumers Qu. u. St. 4,1 S. 92.8 8 ẽt. s 30
10) 1116 N Frhenselen F. 15, Looshorn IIL S. 66, — 11838:MBoié. 12 no 8 S 332, — 12. Ihdt.: gefälschte Banzer Stift. U. von nom.

1071, Ssterreich er, Banz no 5. — 1163 honestior familis (über die
Zisenor ateit zur familia unten Anm. 173) Me10/49, LBoos hor n II

1i) N 2/6, Loos horn LS. 860, ferner 1108 21. BB. 6. 2, — 1142
16. BB. S. 268, —1142, 8sterreicher, Denkw. 4 G. 19, — 1180
M 15/73, Loos horn II S. 534 usw.
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oder canonicorum's) von den Hochstiftsministerialen unter-
schieden gelten aber ebenfalls als precipui, meliores oder
maiores.'s) Ebenso erscheinen ministeriases S. Michaelis,““)
des Klosters Michelsberg, und 8S. Jacobi,“) des Stifts St.
Jakob. Die Rechtslage dieser verschiedenen Gruppen ritter-
licher Ministerialen wies zweifellos keine wesentlichen Unter
schiede auf, sie war durch das Dienstrecht der bischöfichen
Gruppe vorgezeichnet.“) Wiederholt fnden sich auch dom-
stiftische oder Michelsberger Ministerialen (so die CLangheim,
Wachenroth) später als bischöfiche. Seit dem 13. Jahrhundert
besteht überhaupt nur noch eine einheitliche Gruppe von Hoch-
stiftsministerialen. — Bei den Stiftern St. Theodor und St.
Sangolf lassen sich keine Ministerialen nachweisen. —

FJrühzeitig werden dagegen Ministerialen weltlicher Herrn
genannt, so der Markgrafen von Schweinfurt schon 10485,*9)
dann auch der Grafen von Ebenberg,““) der Grafen von Sulz-
bach,?) des Grafen von Giech,“) der Grafen von Andechs—-
Plassenberg, späteren Herzöge von Meranien, 114922)-1248,

12) So Me4/19, Loos horn II S. 67, — 11650 Ma94, L-
ze ren II G. 461, — 1165 M10/50 Looshorn II S. 461, — 1177 M13/685,ooshorn II S. 515 usw.

12) So 1109, Ssterreicher, Denkw. 8 S. 83; namentliche Nach-
weise Exk. III Tab. III.

14) 1109 précipui M8,136, Ssterreich er, Denkw. 8 S. 8, —
1121 eliores MA19, Soos horn II G. 67, — 1150 maiores M9/44,
Looshorn II S. 461.

16) Um 1136 min. s. Michaelis 16. BB. S. 18, — 1147 .. 532 otti-
ciales Is. M.] M 3383/2031, Looshorn II G. 101.

26) 1108 21. BB. G. 2, 1182 21. BB. G. 25, 1142 21. BB. S. 30 usw.,
Nachweise Exkurs III Tab. III.

i) Joe tze S. 540 f. scheint mir die Perpuimige pu stark zu diferen
seren daß z. B. die Min. von St. Jakob des Recht der Min. des Domap. hatten, geht aus der Übertragung eines Eigenmannes an St. Jakob
1108 hervor, ut sit ministeriales s. Iacobi et habeat ius ministerialum s.
deoren veον—iUÜR ecεlESIUS, 21. BB. S. 2. Von den an Kitzingen geschenk-
ten Leuten heißt es 1126 ganz einfach, daß sie ad optinendum ius, Baben-
bersensium minieteriglium“ gegeben wurden, Joetze S. 541, vgl.
dazu Waitz, VG. Ve GS. 8338. — Vom Dienstmannenrecht zu
unterscheiden sind nur die von Joese angeführten örtlichen
sticia, die aber nicht als Ministerialenrechte anzusprechen sind,
sondern bäuerliche Hofgenossenschaften betrefen; ähnlich das Recht der
Geũ claustrales oder Jomestici, „Husgenozen“, die ebenfalls kein ritter
liches Recht besaßen.

10) M1/8, Loos horn 1S. 347, weitere Nachweise oben S. 66 f.
10) 1144 Wegele, MBEberac. no 2 S. 49, Looshorn II S. 459,

1189 Ssterreicher,Banzno30.
20) 1144 Ussermann, Cod. prob. S. 95, Loos horn II G. 388.
2) 1149 Ssterre ich er, Denkw. 3 S. 91.
22) Ebda., vgl. Oe fele, Andechs S. 77.
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der Grafen von Henneberg,“) der Grafen von Wohlsbach,““)
der Grafen von Orlamünde,“) der Grafen von Truhen-
dingen,“) der Burggrafen von Nürnberg-Zollern;“) sie heißen
ministeriales comitis oder ducis N. — hingegen wird den
Dienstleuten von Edelfreien dieser Titel nicht zugebilligt, er
wird bei ihnen meist mit homines militaris (ponae) con-
ditionis umschrieben,“) nur ganz vereinzelt wird dafür mi—
lites im Sinne Zallingers?“)) gebraucht.

Bevor wir nun die Standesverhältnisse der Ministerialität
ins Auge fassen, ist es notwendig, ein Bild ihrer tatsächlichen
politischen und wirtschaftlichen Bedeutung innerhalb der wer
denden Territorien und im Derhältnis zu ihren Herrn zu ge—
winnen. Von diesem Boden aus wird sich die Tragweite ge—
wisser Kechtsbeschränkungen unbefangener werten und ihre
einseitig formalistische Betonung vielleicht am ehesten ver—
meiden lassen. Rechtsnormen, an denen der konservative
Feist des Mittelalters mit großer Zähigkeit festhielt, sind
rein an sich betrachtet, leicht geeignet, den Blick für die leben-
dige Wirklichkeit zu trüben.

Wir sahen schon, daß bereits in der Gründungszeit des
hochstifts die Bamberger Ministerialität zum Zeugendienst
und damit zur Teilnahme an den Rechtsgeschäften ihres bi—
schöfichen Herrn befähigt und berufen war. Die Notitia von
1015 besagt aber noch mehr. Es verdient Beachtung, daß
schon damals eine Hochstiftsangelegenheit assensu et volun-
tate omnium fratrum, militum et ser vie ntium be—
handelt, also der Zustimmung auch der Ministerialen aus—
drücklich gedacht wird.“e) Dieses Beispiel liegt erheblich früher

23) Der Ausdruck ministeriales selten, 1151 umschrieben: hi, qui..
in sui (comitis) obsequii ministerio magno vel parvo detineri vide-
bantur negotio, Ssterreicher, Sanz no 18, — 12830 homines militaritsconditionis, Sch uhtes, Henneberg S. 90 1J.

24) Um 1158 ministerialis comitis Starkarii, 16. BB. S. 43.
25) 1128 v. ReitzeensteinOrlamündeS. 33, — 1271 ebda. S. 95.

— Dieé durch den meranischen Erbanfall 2 an die O. übergegangenenfränkischen Ministerialen werden nicht mehr mit diesem Attribut belegt.
20)Vgl. Englert, Truhendingen S. 133 u. 188, die Aufseß waren

iedoch nur Tr. Vogte, nicht Winisee2) 1246 Mzoll II no 46, — 1266 ebda. no 106, — Die Zeugenreihen
der burggr. UU. vermeiden in dieser Zeit schon den Ausdruck winisteriales,
dagegen trennen sie gern nobiles (Edelfreie) .. milites (Ministerialen)
M2oll. II no 102, 200 usw.

25 1121 M 4/18, Looshorn II SGS. 67.
205 O. v. Zallinger, AMinisteriales und Milites, Innsbruck 1878,

— um 1170 quidam miles.. proprius Sigefrid der A. de Luden,
MPEberac. S. 48, Looshorn II S. 509, — der Edelfreien v. Ruhenecke s.
o. S. 255, der Walpoten o. S. 286.

20) Joetzze S. 749 hat diese Nachricht zwar erwähnt, aber m. E
nicht genügend ausgewertet.
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als jene Uachricht von 1099, wonach der Abt von Michelsberg
consilio fratrum et ministerialium eine Carta zum Schutze
eines ihrer Standesgenossen ausstellt.“) Die Verhältnisse
liegen in Bamberg also nicht so, daß sich das Beratungs- und
Mitbestimmungsrecht der Ministerialen von der Zuständigkeit
in eigner Sache erst allmählich auf einen weiteren Wirkungs-
kreis ausgedehnt hätte,“) dieser ist vielmehr von Anfang an
gegeben. Daß dies im 11. Jahrhundert nicht häufger her—
vorgehoben wird, kann bei der Dürftigkeit der Bamberger
Privaturkunden dieses Zeitraumes nicht befremden. Dom
12. Jahrhundert an ist es so gut wie regelmäßig der Fall,
seien es nun Vogteiangelegenheiten, wie jene des Klosters
Michelsberg von ca. 1120 und 1154*2) oder die große Abenber-
ger Derpfändung von 1189,*9) woselbst der Bischof verpfichtet
wird die Bamberger Marktvogtei in keiner Jorm wieder aus-
zuleihen nisi consilio fratrum et ministerialum et fdelium
ecclesie, — sei es gelegentlich der Erwerbung oder Der-
wertung bischöficher Burgen') und Güter,“) bei KRechts-
fndungen in Liegenschaftsstreitigkeiten?“) oder sonstigen wirt-
schaftlichen, politischen und Standesangelegenheiten.““) So
sichert die reichsrechtliche Regelung König Heinrichs von
122220) das Beratungsrecht der Ministerialen in der bischöf-
lichen Derwaltung nur als eine längst bestehende Cinrichtung.
Dabei kann gerade in Engelegenheiten, die die engeren In-
teressen des Hochstifts berühren, zwar die Beteiligung der
freien Dasallen, nicht aber jene der Ministerialen fehlen.“) —
Auch den Minijterialen weltlicher Herrn standen die gleichen
Rechte zu, wenn hier auch die Üüberlieferung erst später ein—
setzt.“)

1)SGannat Vind. lit. IS. 44 Voshorn J S. 489.
5 Kluckhohn, Ministerialität S. 51.

225 Oben S. 189 Anm. 65 Zif 3 u. S. 192.
24) Oben S. 182 f.
20) 1148 Giechburg, Osterreich er, Denkw. 3 6. 81, —. 1182Nordeck, ——— Banz no 19 6. 23, — 12221 Helfenrode

M340/2075, Loos horen II S. 622, — 12839 Brechung der Burgen
Schottenau u. grettu Osterreicher, var no 53 G. 85.

g7 So z. B. 1180.. 88 Hohènstat, M2665,1550, Loos horn II
27) Banzer Klosterbesitz, Ssterreicher,Banzno25.
28) Vgl. Joe ge S. 7asß f.
20) Constit. IT no 277, KIluckhohnn S. 55.
40) VBgl. die Beispiele von 1155, 1152 bei Joetze S. 751, ferner

1149: den“2. Giecheburgvertrag schloß B. Eberhard II. hos . multis pro-
cibus fratrum et ministerialium evieti; die liberi werden erst unter
den Zeu en genannt, Osterreicher, Denkw. 8 S. 80.i) 3. BIees 39. Otto VII, v. Meranien bestimmt, daß von der an
Banz geschenkten Summe die Mönche ex consilio et auxilio ministerialium
nostrorum ein Out kaufen sollen, Osterre ich er, Banz no 35.
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Bei dieser ererbten Porzugsstellung im Rate ihrer Herrn
kann ées das von der politischen Bedeutung der Ministerialen
gewonnene Bild nur bestätigen, wenn wir sie frühzeitig auch
schon in ümtern fnden, die in gleicher Weise auch Edelfreie
innehatten. Wichtige Rechte erwuchsen ihnen aus ihrer Be—
stellung als Ortsvögte. hHiebei handelt es sich zunächst
nicht um Porbehaltsvogteien bei Schenkungen, sondern um
üÜbertragung der PDogtei durch den Bischof über Güter, die
durch Schenkungen, häufg von seiten Edelfreier, an die
Kirche kamen. So übergibt um 1122 Bischof Otto dem Wal-
thero de Striperch (Streitberg)“) die cura und defensio
über das ERllod Altenholevelt, das Adeloldus Walpoto dem
Aloster Michelsberg geschenkt hatte.“) Handelt es sich hier
auch um eine reine Schutzvogtei ohne Cinkünfte im Sinn der Re
formbestrebungen,“) wie sie sich in dieser Zeit aus schon der
Hochstiftsvogt gefallen lassen mußte,“) so billigt andererseits
1137 die Ubertragung der Dogtei über Utzingen, das (der
edelfreie) Sigeboto de Wundingesaze an die Zelle St. Ge—
treu gegeben hatte, an Arnoldus de Chunstat durch den Bi-
schof dem Dogt die übliche Gerichtsbarkeit über die Colonen
zu. Der ministerialische Dogt genießt hier die gleichen Rechte
und Pfichten wie die 6 in derselben Urkunde genannten edel-
freien Dögte über Güter von St. Getreu.“) — EAls 1176 Bi-
schof Eberhard II. die Dogtei über ein an das Domkapitel ge—
schenktes predium Nedemarestorf (MAemmersdorf) mini-
steriali nostro Eberhardo de Chunstat überträgt, werden
diesem und seinen Erben die Abhaltung des jährlichen pla-
eitum, die Schefelabgabe von jeder ganzen hufe und das
übliche Drittel der Sühnegelder (compositionum) zugestan-
den.“) Der Truchseß Gundeloh erhält 1185 die Dogtei über
3 Hofstätten des Stifts St. Jakob in Tuorstat (Theuerstadt
heute zu Bamberg) übertragen.“) Joetze verkennt jedoch den
Tharakter dieser Pogteien vollkommen, wenn er sie mit dem

42) S. o. S. 189 Anm. 65 Zif. 5, über die Ministerialeneigenschaft
asth — n g332/2026, 16. BB. S. 11.) ut 8 advocati iure sed defensoris pietate rusticis praemineat
nulla os vi opprimendo aut iniqua exactione lacdendo — Das betont

richtig aych 3 3883 7* Zif. 6.o. G. nm. if. 6.9 S. o. S. 189 Anm. 65 — 10, über die Cunstat: Exkurs III,
——— * ich ex, Denkw. 4 G. 100erreicher, Denkw. .

3 Looshorn 7 S. 541. — d vbenuge mich mit diesen Bei
ieleni aus dem 12. Jahrhundert, da sie für die spätere Zeit selbstverständu sind.
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Begrif der „Domänenverwaltung“ gleichsetzt.““ Denn diese
Dogteien standen unter Lehenrecht, gingen in erblichen Be—
siz der Belehnten über und mußten häufg erst unter viel
losten und Mühen von der Kirche zurückerworben werden.

Der fRusdruck advocatus kann überhaupt nicht so sche—
matisch ausgewertet werden, wie dies Joetze tut. Wie noch
im 16. Jahrhundert die Bamberger KRechtsbücher unterschieds-
los die Bezeichnung „Zentgraf“, „Zentrichter“, „Zent vogt“
gebrauchen, so kann auch schon der centurio des 12. im 13.
Jahrhundert gelegentlich iudex („Kichter“) oder advocatus
genannt werden. Diese Übertragung der Bezeichnung „Dogt“
auf den öfentlichen Zentrichter hängt wohl mit der unmittel-
baren Erwerbung von Zenten durch den Bischof zusammen,
der von da ab den Kichter einsetzte, „berief‘. Nun erscheint
schon der erste centurio, von dem wir überhaupt hören, jener
der Zent Bamberg, im Jahre 1124 mitten unter bischöfichen
ministeriales,“) ebenso 1128 Adalphert centurio.,) Beide
gehören allerdings auch zu den Bamberger Stadtbürgern, ja
das Bamberger Zentgrafenamt ging völlig in die Hände von
Stadtbürgern über. Wir fnden aber auch, allerdings in etwas
jüngerer Zeit, auf dem fachen Cande Ministerialen mit dem
Zentgrafenamt betraut; das wird namentlich in jenen Zen—
ten deutlich, die die Meranier mit dem Grafenamt zu Lehen
trugen. hierher gehört der Otto advocatus de Wizmoin von
1248, der unter den Zeugen jener Urkunde steht, durch die
herzog Otto VIII. die Ceute des Klosters Cangheim von sei—
nen Zentgerichten befreit.““ Dieser Zentvogt geht nach dem
Cehenheimfall der Grafschaft in Bambergischen Dienst über.“)
Auch der Zentgraf von Lichtenfels, Wiericus dictus de

40) S. 574 — Joetze rechnet sogar den bekannten kais. Landvogt
Walther de RKastel advocatus provincialis in curis Regnitz (vgl.
Niese, Reichsgut S. 324) zu den Bamberger Vögten (S. 575 u. 797). Da
für ist das Verzeichnis ministerialischer Vögte S. 796 unvollständig.

3. M Looshorn ILG. 68, der e. irrig mit Vgultheiß
an anberer Stelle mit „Hauptmann“ übersetzt, Ne u kam S. 300, Anm. —
1125 (21. BB. S. 17 f.) dagegen derselbe e. von der familia ecclesiae ge-
trennt.

) 21. BB. S. 23, wahrscheinlich ein Urana (Stegaurach in der Zent
Bamberg).

52) 1125 Aug. 5 de foro: Engilhart cçenturio, Kuno. Brunwart:
ministeriales. . (Namen), 21. BB. S. 19 — 1129 Juni 25 laiei.
(Namen) Adalphert centurio, Brunwart, ebda. S. 24. — Eine „Mittel
—2 zwischen frei und unfrei“ (Neukam S. 3000 wird man daraus kaumolgern dürfen.

8 M 271/1580 Schultes, diß. Schr. J S. 78 f.
* 1252 M274/1594, 22. BB. &amp;. 57 — 1255 M274/1595, 22. BB.

S.
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Treutelingen, der 1299 als iudex summus,“) 1300 als
advocatus) bezeichnet wird, gehört einem dienstmännischen
Geschlechte an. — Fränkische Ministerialen der Herzöge von
Meranien waren es, die seit Beginn des 13. Jahrhunderts
auch noch zu höheren ümtern berufen wurden. Denn jenen
Eberhart iudex provincialis““) (1207- 1217) und seinen
ihm im Amte folgenden Sohn Friderich (1225- 1231)*9) aus
dem Ministerialengeschlecht von Blassenberg wird man für
den beamteten Stellvertreter im Grafengericht des Radenz-
gaues und nicht für den Zentrichter des Gerichts Kulmbach
ansprechen müssen.““) Als Landrichter und Derwalter in sei—
ner Grafschaft Burgund setzte Herzog Otto VIII. von Me—
ranien 1246 ebenfalls einen seiner fränkischen Ministerialen
ein.“e) Spätestens seit 1200 lag also auch das höchste Richter-
amt der Grafschaft des Radenzgaues in dienstmännischen Hhän-
den, das bis etwa 1140 das edelfreie Geschlecht der Walpoten
in Dertretung des Grafen gehandhabt hatte.

Weniger deutlich als die Derwendung der Ministerialen
im Richteramt geht aus den Urkunden jene in der Güter—
verwaltung hervor. Da die villici in der Regel nur mit
Dornamen bezeichnet werden, läßt sich nur in wenigen Fällen
mit einiger Sicherheit nachweisen, daß der bischöfiche villicus
der höheren Ministerialität angehört, so zweifellos 1173
Albericus villicus episcopi, der Bruder des Herman de
Dunindeuelt“) (Thüngfeld) und wahrscheinlich auch 1222
Otto villicus de Cranach.““) Daß dieses Amt geringeres
Ansehen genoß, geht daraus hervor, daß der villicus, dort

ROsterreicher, Sanj no 85.6) Ebda. no 89 — vgl. 1383 Nov. 28 Hartmut Trügseß und Herman
Bebrüder, „Vogte zu Lichtenfels“ befragen im „Landgericht zu L.“ (d. i.
an der Zent) die (bäuerlichen) Schöfen über das „Ruarecht und Gepauer—
schaft“ von Nydernkuebz M56648245.

57) FK. v Guttenberg, Reg. v. Blassenberg AO 18, 2 1. Gr. Reg.
18 (im uig. M 267/1557 iudex provincialis), 20, 21, 22 („Rihter“).

58) Ebda. Reg. 26, 28, 37, jeweils iudex.
30 Beide erscheinen in UU. über Liegenschaftsangelegenheiten im Ge—richt Kulmbach (Reg. 20, 21, 22, 28) wie auch — desselben (Reg.

18, W6, 37), Friderieh auch in einer Bamb. U. v. 1221 an der Spitze der Zeu
gen, ofenbar in Vertretung des nicht anwesenden Herzogs Peg. 23). Als
udex provineialis wird auch um 1236 und sputer der, kais. Landrichterzu Nürnberg ooshorn 1I1L S. 672) sowie 1257 f jener zu Eger
(Schmidit, UB. der Vögte J no 109) bezeichnet. — UÜber die Verwendungvon Ministerialen im Grafenamt vgl. S 4 röder ORG. J. S. 480.

so) U. Szg. Ottos VIII: baiusus et ordinator rerum nostrarum in
comitatu nosstro Burgundie,.. Ussermann, Cod. prob. Bamb. no
178, Oe fele, Andechs, Reg. 690.

s) Looshorn 11 6. 485, Joetze S. B74.
2) Loos horn II SG. 636. Älle anderen von Joeze a. a. O. an-

geführten Fälle sind zweifelhaft. Über die Cranach Exkurs III Tab. III.
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wo er auftritt, meist am Ende der Zeugenreihen steht. Man
darf mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß die meisten
villici des 12. Jahrhunderts bäuerlichen Standes waren, der
Gegensatz zu den ritterlichen Ministerialen wird gelegentlich
deutlich hervorgehoben.“)

In der Tat felen den Ministerialen in dieser Zeit auch
schon wesentlich wichtigere Aufgaben in der Derwaltung der
Hochstiftsgüter zu. Seitdem unter Bischof Otto J. (1102 bis
1139) eine planmäßige Mehrung der Burgen des Hochstifts
eingetreten war und seine nächsten Nachfolger ernsthaft be
strebt waren, diese Stützpunkte der militärischen Kraft des
hochstifts aus dem CLehenverhältnis zu den edelfreien Geschlech-
tern des Candes zu lösen, fnden wir die Ministerialen in
steigender Zahl mit der Kommandantschaft und Besatzung die
ser Burgen betraut. So nennt sich nach der Burg Chuon-
stat (Burgkundstadt), die teilweise schon aus der Schweinfurter
Erbschaft, unter Bischof Eberhard II. zwischen 1146 und 1160
ganz an das Hochstift kam, bereits 1116 ein Ministerialen-
geschlecht, dessen Glieder 1180 ausdrücklich als castellani des
Bischofs bezeichnet werden.““) Bald nach der Erwerbung von
Pottenstein (um 1108) durch Bischof Otto J. erscheint ein Wecelo
de Botensteine als erster Namensträger des dienstmännischen
Geschlechts unter bischöfichen Zeugen.'') EAus seinen Mi-
nisterialen bestellt Bischof Egilbert die castellani in domo
veteri Gich, woran er 1143 nach heftigen Kämpfen mit Graf
Poppo von (Endechs-Plassenberg EAnteile erworben hatte.“)
Auch diese führen von der Herrenburg den Namen Giech;
nach Bamberger Burgen nennen sich außerdem die Vordeck,
Stierberg, Höchstadt, henfenfeld.“) — VPon den Minijte-
rialen der Grafen von Undechs Plassenberg erscheinen nach
Desten ihres Herrn benannt seit 1149 die Plassenberg, seit
etwa 1157 die Lichtenfels, im 13. Jahrhundert werden die
den gleichnamigen edelfreien Geschlechtern abgewonnenen
Burgen EArnstein und Uiesten mit herzoglichen Ministerialen
beseßzt. Auf seiner Burg Steinberg besitzt Herzog Otto VII.

ea) 1185 U. des Stifts St. Jakob: decimo.. negligentia villioorum
distraete erant in potestatem et usum militum. .21. BB. S. 41 — Die
ab omnibus villicis geleisteten servitis bestanden nach der Qrdinatio ob-
lationis desselben Stifts 98 BB. S. 153) in Schweinen, Hühnern, Eiern,
Feeuo bauerlichen Abgaben. Vgl. zu diefer Frage Kluckhohn

64) Vgl. Exkurs III, Stammtaf. 8.
5) Ldoshorn II S. 64.
zey OHsterreicher, Denkw. 8 6. 91.
21j Einzelnachweise Exkurs III Tab. III.
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von Meranien 1223 gleichzeitig edelfreie (Ahorn, Schaum
berg7) und dienstmännische (Chuonstat, Steinberc) fdeles et
castellani.“) Der Ausdruck castellanus oder auch castrensis
ist somit die technische Bezeichnung für die im Burgendienst
verwendeten Perfönlichkeiten, er ist Amtstitel ohne ständischen
Charakter, er kann für Edelfreie oder Ministerialen ge—
braucht werden. Nicht immer sind die castellani Dienstman-
nen des Besitzers der Burg, so stammt der 1223 auf der mera
nischen Deste Steinberg diensttuende Chuonstat aus dem
Bamberger Ministerialengeschlecht.““ UÜber die ältesten mit
dem Burgendienst verbundenen Verpfichtungen erfahren wir
nichts. Es ist möglich, daß er ursprünglich in den gleichen
Formen wie andere militärische Dienste einfach als Amt ge—
leistet wurde. Doch hören wir schon 1149 von einem castel-
lanum benefcium in Waldenstat et Sigeboldestorf, das
zweifellos zu dem domus Waldenstat gehörte, das Graf
poppo (von Andechs) nach dem Pertrag von 1143 mit Bischof
Egilbert niederreißen mußte.'e) Als Bischof Thimo 1196 die
burg Rorbach, die seiner Dillication Nittenawa bedrohlich
benachbart lag, von zwei Brüdern erwarb, betraute er diese
mit der Burgwart und gab ihnen dafür zwei Hofstätten.') Die
Burghut wurde also schon im 12. Jahrhundert mit eigenen
Cehen vergütet, wie wir sie später regelmäßig in den Burg-
hutverträgen erwähnt fnden.““) Diese Burghutlehen waren
an sich keine echten CLehen, wiewohl sie mit Mannschaft ge—
liehen wurden.'“?) Sie waren ursprünglich nicht erblich, son-
dern wurden auf Lebenszeit oder kürzere Frist verliehen.
Diese Rechtsverhältnisse gehen deutlich aus dem Vertrage
hervor, den 1221 der Abt von Michelsberg unter Mitwirkung
des Bischofs Ckebert mit dem Bamberger Ministerialen Hein-
rich de Sletine abschließt.““) Dieser wird durch Zahlung von
50 Pfund zur Aufgabe seines Lehenrechtes an dem castrum

7 Oben S. 257.20) Joetzze S. 530 schließt deshalb gang zu Unrecht aus der Unterscheidung castellani.. ministeriales, daßz die unter den letzteren ge—
nannten Persönlichkeiten „weniger angesehenen Geschlechtern angehören“.Berade die Sonneberg, Kindesberg, Hirschberg zählten zu den An und
sehgtandigten Meranischen Ministerialen mit eigenen Burgen usw. Ebensorrig werben S. 584 die castrenses (— castellani) den Zallingerschen mi-
liten gleichgesetzt.

19 8sterreicher, Denkw. 3 S. 80 u. 82.
11) MiIGBaa. —AA II G. 576.
723) Vgl. das von gi lber byt Registrum Burghutariorum.22) Schröder ORG. J S. 441 Anm. 50.
24) M 340/2075, Loos horen II S. 622. — Der J. ausführliche Zurghutvertrag, den wir kennen,/ ist also nicht der mit Theino v. Lichtenstein

von 1257 (M2oll. II no 86), wie Jyeitzee S. 138 behauptet.
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Helfenrode cum curte Stankendorf adiacente et silva et
omnibus pertinentiis sowie der advocatia in Slagemares-
dorf veranlaßt, um diese Güter „nicht nach dem Lehenrechte,
sondern in Anvertrauung“ zurückzuerhalten. Er leistet mit
seinen eigenen cassstellanis dem EAbt den Creueid, wird aber
auch vom Bischof in Pficht genommen. Burg und Güter er—
hält er auf CLebenszeit. Das Burghutverhältnis sicherte besser
als das erbliche Lehenverhältnis das Derfügungsrecht des Be—
sitzers, es schuf andererseits ein freies Dertragsverhältnis für
den Burgmann ohne alle standesrechtlichen Folgen,“) dessen
Dorteile selbst mächtige Herren, wie die Grafen von Henne—
berg'e) oder die Burggrafen von Nürnberg')) nicht ver—
schmähten.

In steigendem Maße wurden seit dem 13. Jahrhundert die
Burgen zu Derwaltungsmittelpunkten der Territorien. Die
ursprünglich rein militärische Dienstleistung der Burgkom-
mandanten verband sich vielfach mit richterlichen und Derwal-
tungsaufgaben und entwickelte so das territorialstaatliche
Bamtentum.'s) Das ergibt sich auch aus der Verwendung des
Ausdrucks ofcialis oder ofciatus für die niederadeligen
Amtleute seit der zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts.“) eine
Bezeichnung, die früher meist für die niedere Dienerschaft,
namentlich der Stifter und Klöster, Derwendung fand.')

Don den militärischen Ausgaben der Ministerialen haben
wir bisher nur die eine Seite, den Burgendienst, betrachtet.
Er war nicht die ursprünglichste, wenn er auch mit der Ent—
stehung der Burgen im 12. Jahrhundert alsbald die Mini—
sterialen in reichlichem Maße in Anspruch nahm. Die Uach-
richten über die ritterlichen Dienste der Ministerialen sind

9 Wiewohl Joetze wiederholt (S. 589, 763) selbst das Burghut—
recht in Gegenfatz zum Dienstmannenrecht stellt, läßt er (S. 546) den Gra—
3 v. Henneberg durch Ubernahme eines Burghutlehens in die Mini—terialität des Bistums übertreten. Vgl. die gleichartigen, von Hack, Un
tersuchungen über die Standesverhältnisse der Abteien duheg und Hersfeld, Fuldaer Gesch. Bl. 13, 1910 S. 5 vollig richtig dargestellten Vorgänge.
— Dez. 13 K. Schoeppach, Henneberg. Ubch., MeiningenNno

77) Gegenüber dem Bisch. v. Würzburg 1324 Febr. 14 MZoll II no 577
ogl. da III no 98.

78) Nicht die Kirchenvögte waren die Vorläufer der bisch. Beamten,
wie man aus Joetzze S. 575 entnehmen müßte, vgl. oben Anm. 49.

70) So ist der Hermannus ofcialis de Steinberg v. 1287 April 2
(Englert, Truhendingen Reg. 217) der amisrechtliche Nachfolger der
éastellani zu Steinberg von 1238.

s0) Vgl.. die Beispiele bei Joetze S. 519 6. doch wird schon 1182die 8. Reihe einer bisch. U. abgeschlossen mit der Formel et ali plures de
clerò et de, ossticialibus nostris (im Sinne der höheren Ministerialen),
Osterre icher, Banz mo 29.
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aber beträchtlich älter. Schon das zu Zeiten Bischof Günthers
(1057- 1065) niedergeschriebene „Dienstrecht“, die iusticia
ministerialium Babenbergensium,“) das wie alle Rechts-
fndungen dieser Art keine Neufestsetzung, sondern eine Kodi-
fkation bestehenden Kechtes darstellt, enthält eingehende Be—
stimmungen über ihre kriegerische Dienstleistung. Zweierlei
Arten werden unterschieden, die Heerfahrt im Dienste des
herrn und die Reichsheerfahrt im Gefolge des Herrn nach
Italien. Hierin prägt sich die wesentliche Bedeutung der Mi—
nisterialität im Rahmen der territorialen Entwicklung aus,
sie bildete von Anfang an das militärische Schwergewicht in
den landesherrlichen Machtkämpfen. Denn die edelfreien Da-
sallen stehen dem Bischof allein für den Keichsdienst zur Der-
fügung, an dem aber auch die Ministerialen schon im 11. Jahr-
hundert in gleicher Weise Teil haben. Entsprechend der zweier—
lei Art der Kriegsdienstleistung ist auch der Entgelt verschie—
den. Die Bestimmungen hierüber lauten: In expeditionem
ilurus ex suo sSumptu ad dominum veniat Iministerialis];
deinceps ex eius inpensa alatur. — Si expeditio est in
Italiam, dominus per singulas loricas unum equum det et
3 libras. Si vero alio, duo ex illis tercio dent inpensas.“)
Der Unterschied besteht also darin, daß für die Italienfahrt
der Bischof jedem Gewappneten ein Pferd und ein Dienstgeld
von 3 Pfund gewähren soll, während in anderen Füällen die
Ministerialen selbst für das Uötige aufzukommen haben, wo—
bei — ein Anklang an die karolingische Heerverfassung — je
zwei, die zuhause bleiben, den dritten Ausziehenden auszu-
statten haben. In jedem Zalle aber, wie wohl aus dem voran—
gehenden allgemein gehaltenen Satze zu schließen ist, gibt der
herr die Derpfegung während der heerfahrt.“) Nur bis
zum Dersammlungsort, am Hofe muß sich der Ausmarschierende
selbst verköstigen. Man sieht, der Kriegsdienst für die Zwecke
des Herrn wird als selbstverständlich nicht eigens entlohnt, er
ist das ursprüngliche, liegt im Wesen der Dienstpficht und
wird schon durch die Dienstlehen, von denen nachher zu reden
ist, als abgegolten betrachtet. Die Keichsheerfahrt geht über
diese normale Dienstpficht hinaus und wird daher gesondert

39) Jafés, MBamb. S. 50 f, Joetze S. 774 f., weitere Oruckstellen
Brünbeck 77. BBug. S. 25 Anm. 12.

— stimme Grünbeck S. 25 zu, daß benefcium Babentes zumnachfolgenden Satz über die Hofämter zu beziehen ist.
a2) Unter den inpensae muß im ersten der Unterhalt, im zweiten

ten die Ausrüstung verstanden werden.
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vergütet.“) — Der Dienst ist Reiterdienst, die Bewafnung
die schwere Rüstung, die lorica. Die Ministerialität kennzeich
net sich somit schon um 1060 als berittenes, schwerbewafnetes
Berufskriegertum.

Der unmittelbar folgende Satz des „Dienstrechtes“ macht
uns sogleich mit der anderen Seite der ministerialischen Dienst-
pficht bekannt, dem Hof die nst: Benefcium habentes a
domino suo non constringatur nisi ad 5 ministeria; hoc
est: ut aut dapiferi sint aut pincernae aut cubicularii aut
marescalchi aut venatores. Es ist ohne weiteres klar und
wurde auch von den bisherigen Bearbeitern dieser Frage nicht
anders aufgefaßt,“) daß es sich hiebei nicht um persönliche
niedere Unechtsdienste, sondern um Ehrendienste, um die ERuf-
sicht über bestimmte Zweige der fürstlichen Hofhaltung han—
delt. Es wäre absurd, wollte man einer ständischen Schicht, die
in dieser Zeit bereits eine gewichtige Stimme im Rate des
herrn und seiner Regierung besitzt, gewöhnliche Stallknechts-
dienste zuschreiben. Was natürlich nicht hindert, daß bei
feierlicher Gelegenheit Ministerialen auch den Ehrendienst
an der fürstlichen Tafel persönlich versahen, wie dies am Kö-
nigshofe selbst die ersten Fürsten des Reiches taten. Das
non constringantur soll eben nichts anderes besagen, als
daß ihnen lediglich Ehrendienste zugemutet werden dürfen.?)
— Aus dieser und ähnlichen Stellen kann nun meines Er—
achtens nicht gefolgert werden, daß jeder Ministeriale einem
bestimmten Hofamt zugeordnet war,““) wofür sich in unseren
Quellen auch keinerlei Anhalt fndet. Es soll lediglich die
Fähigkeit zur Bekleidung dieser ümter den Ministerialen zu—
gesprochen werden, die in Bamberg noch auf lange hinaus im
Wechsel je nach Bedarf versehen wurden, bis sich im Caufe des
13. Jahrhunderts eigentliche Erbämter in einzelnen Familien
auszubilden begannen.“s) — Bei der fränkischen Ministeriali-

84) Die Verpfichtung des Herrn für außer Landes beschädigte oder
verlorene Pferde Ersatz zu leisten, hat sich weit über die ——32— derere hinaus — wie aus den bisch. und burggräf. Ritter
lehenbüchern hervorgeht; Belege auch bei Joetze S. 580 f.

* 333 S. 5667, Grünbeck S. 29.
s860) Sgl. die ähnlich lautende —— im Wormser Hofrecht Hos —F—

25) 0. 29 Constit. J S. 648 u. im Kölner Dierenrene hun 11 2 e. 10bdensdorf, Mitt. d. Kölner Stadtarchivs J. 2 S, 8, dazu Sachsen
piegel Lehenx. 63, 1, Molistor, Ministerialität S. 15.

9 So Molitor S. 16 Grünbec S. 27. — dagegen schon sK luchhohn S. 23 u. 146 f. — Lokale Verschiedenheiten inögen vor—
gekommen sein.

86) Bei der gründlichen Bearbeitung dieser Frage dud Grünbeck,
F Jöo e tzes Darstellung vielfach berichtigt, sehe ich von Einzelnachweisen
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tät der Grafen von Andechs und herzöge von Meranien
fehlen im übrigen während des ganzen 12. Jahrhunderts diese
hofämter völlig. Das hängt wohl damit zusammen, daß um
diese Zeit das Schwergewicht der meranischen Hauspolitik
noch im südlichen Bayern lag.“) Dort erscheinen schon Hof-
imter, bevor noch das Andechser Grafenhaus im Jahre 1180
durch Erwerbung des Herzogtitels über die „Cänder am
Meere“ in den Reichsfürstenstand eintrat.“) Eigene Hhofümter
scheinen die Andechs in der Markgrafschaft Istrien besessen zu
haben.“) In Franken hat ofenbar erst Herzog Otto VII.
eine eigene hofhaltung und damit eigene Hofämter ein-
gerichtet. Erstmals erscheint hier ein Kämmerer (Conradus
de Wizmouen) 1229,) ein Truchseß (Degenhart de Trow-
pach) 1231,*) eine Schenke (Hermann puteglaer) um 1231,“)
ein Marschalk (CKonrad Slavir) 1233.**) Nur im Schenkenamt
läßt sich Erblichkeit feststellen: Gotfridus pincerna (de Sume)
122-1248,*) der mehrmals zusammen mit seinem Sohn
Otto auftritt, wird einmal durch diesen im Amte vertreten.“)
Dder EAmtsname Schenk tritt in der Folgezeit dauernd zum FJa-
miliennamen von Siemau. Die übrigen äümter wechseln
in verschiedenen Familien: Marschalk ist 12135-1245 Albert
Förtsch von Thurnau, der Stammvater der v. Waldenrode,“)
1247 und 1248 ein Ulrich unbekannten Geschlechts,“) Küm-
merer 1244 ein Arnold, wahrscheinlich ein Förtsch,“e) Truchseß
1244 und 1248 Willebrand von Plassenberg,“t) dazwischen

s) Meine Grundzüge S. 74 u. die dort vermerkten Schriften.
0) G. Her lintz, Gesch. d. Hzge. v. Meran a. d. H. Andechs, Difs.

Halle 1900 68. 9 ssF — on Berthold 111. als Mkgf. v. Istrien hatte
inen Truchseß (1173.. 88), hbe Reg. 214, ebenso sein Sohn Hza.
Berthold IV. 1181,—3 — 860 und 1180.. 80, Reg. 351, dieser auch en·
ken: epaoe 360, „27060. 376.

1) e 1209 u. 1229 Reg. 680, 1556 vgl. 642, Kümmerer 1217
Reg. 6383, Trüchseß 1228 Seg. 642.

2) Weismain v. Lichtenfels, Reg. 555,. — ders. um 12831 Reg 619b
qzur Hatierung AO. 18, 2 Reg. 40) — dann 1244 ein Arnoldh, vielleichte Fortsch Reg. 688.2) —S BA Bayreuth, Reg. 584 vgl. 6190, wo der Familiermmame.
Den von Joeße S. 791 erwähnten Hermaun 1188 kann ich nicht er
mitteln, er beruht woht auf Verwechssung mit dem puteglaer H.

2) Reg. 619b, unbekannten —33
2* dveg 616 vgl. 581, wo der Vorname.

W v r ersiemau BA. Coburg, Reg. 613, 616, 690, 691, 698, 698, 700,
,

27) 1243 U. 20. — Den 1228 U. 15 genannten Otto pinoerna halte
ich mit Rücksicht auf die 8.Angedung —für enen ercuien,

9 Reg. 679, 681 (de Waldenrodo), „G de Furnowo).28) Reg. 693, 698, vielleicht Uixien Spiez vgl. Reg. 684, 6099.
3 Reg. 683.10194 Reg. 681, 702
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1247 ein Rudenger,“) wahrscheinlich von Hutschdorf.““) Auch
nach dem Erlöschen der Meranier 1248 haben sich wenigstens
einige dieser Amter, jedoch nicht in erblicher Weise erhalten.““)

Als Entgelt für den charakteristischen Doppeldienst der Mi-
nisterialen, Heer- und Hofahrt, erwähnt schon das „Dienst-
recht· von etwa 10600 das CLehen. Aur die mit Lehen EARus-
gestatteten sind zu den Ehrenämtern berufen und verpfichtet
(j. o.). Eine weitere Bestimmung des „Dienstrechtes“ lautet:
Si (ministerialis) benefcium ab episcopo non habuerit
et representaverit se in eius ministerio et benefcium non
potuerit obtinere, militet, cui vult, non benesiciarius sed
sibere. Dieser Satz läßt erkennen, daß schon um die Mitte
des 11. Jahrhunderts der Ministeriale einen festen Kechts-
anspruch auf sein Lehen hatte, daß dieses bereits zur Doraus-
setzung der Dienstleistung geworden war. Konnte er bei
seiner Meldung zum Dienste kein Lehen erhalten, — weil es
etwa z3. Zt. an solchen mangelte, — so stand es ihm frei,
anderswo Dienste zu suchen. Man hat mit Recht darauf hin-
gewiesen,!s) daß das sich anschließende Verbot für fremde
Dienste Cehen zu nehmen, nur erklärlich ist, wenn eine solche
Cehenncihme von fremden herrn schon vorgekommen war.
Praktisch war dieses Derbot wohl auch kaum durchführbar,
da wohl niemand seine Dienste nur um den bloßen Unterhalt
vergab und es zudem im Interesse jedes Hherrn gelegen war,
die in seinen Dienst tretenden Ministerialen an sich zu fesseln.
Wenn wir auch hier wieder die Urkunden nach den tatsäch-
lichen Derhältnissen befragen, so fnden wir, seit im 12. Jahr-
hundert die Nachrichten weniger spärlich fießen, Mini—
sterialen wiederholt im Besitze von Lehen fremder Herrn, ja,
wie wir sehen werden, hat 1143 Bischof Egilbert diese Art
von Lehennahme sogar ausdrücklich anerkannt. Zugleich er
gibt sich auch, daß diese fremden CLehen das ursprüngliche Mi—
nisterialitätsverhältnis nicht veränderten, sie erscheinen mehr
und mehr als eine erleichterte Jorm der Besitzmehrung und
wurden schon in dieser Zeit wohl häufger, als wir ausdrück-
lich hören, durch die Gestellung von „‚Kitterpferden“ an Stelle
persönlicher Dienstleistung abgegolten.“)

3 I —AXXn vdr dinha dieanSat später gelegentlich bei den Fört
en.

ie 3 Molitor S. 162 f.
106) Vgl. Beispiel 12 Exkurs III Tabelle J.
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Kechtsgeschichtlich pfegt man das hofrechtliche, Dienstlehen“
der Ministerialen vom „echten“ oder vasallitischen Cehen zu
unterscheiden.) Das Dienstlehen, hervorgegangen aus dem
älteren, in unseren Guellen schon nicht mehr zu belegenden
„Dienstgut“, gewährte dem CLehensherrn ursprünglich eine
weitgehendere Derfügungsfreiheit, insoferne er es anfangs
wohl beliebig verändern oder zurücknehmen konnte, es war
daher zun ächsst auch nicht Doraussetzung sondern Folge des
Dienstverhältnisses,e)hat diesen Charakter aber, wie wir
sahen, im Dienstrecht um 10600 schon verloren. Immerhin
konnte auch jetzt noch das angeborene Dienstverhältnis nicht
etwa durch Derzicht auf das Lehen beseitigt werden. Anders
das echte, vasallitische Lehenverhältnis, das nur so lange be—
stand als sich das Cehenobjekt in der hand des Belehnten be—
fand. Es wurde daher auch ausdrücklich mit hominium,
mit „Mannschaft und Hulde“, einem feierlichen Treuegelöbnis
verliehen. Das Treueverhältnis lag aber schon an und für
sich im Wesen der erblichen Dienstpficht der Ministerialen,
der einfache Fidelitätseid diente nur zu seiner Bekräftigung,
er pfegte in Bamberg, wie wir einer Urkunde Bischof Tiemos
von 1201 entnehmen können,“““) gleich der promissio obe-
dientiae der Domkanoniker alsbald jedem neuen Bischof ab
gelegt zu werden. Es mag sein, daß sich damit zugleich die
jeweilige CLehenerneuerung verband und sich so von selbst die
Eidesform allmählich der des Dasalleneides annäherte, ur—
sprünglich stand er jedenfalls nicht mit dem Dienstlehen in
Derbindung.“!) — Es ist auch bezeichnend, daß der Ausdruck
fdelis oder dilectus fdelis noster, sobald er als Ettribut
in unseren Guellen erscheint, durchaus nicht, wie Joetze be—
hauptet,““) den Ministerialen bezeichnet. Im Gegenteil,. er
bringt, wie sich deutlich ergibt, gerade das Lehenverhältnis
und zwar ofenbar das echte, vasallitische zum Ausdruck und
wird unterschiedslos auf Grafen, Edelfreie und Ministerialen
angewendet,“) wie er ja gleichzeitig auch in der Reichs-

107) Waitz VG. V S. 373 — Molitor S. 157 f.
104) Voraussetzung“ wie Molitor S. 159 annimmt, wurde das

Lehen allerdings —— doch e auf gewohnheitsrechtlichem Wege.
46 Rie hisbuch S. LoVI'f1106 So auch Molitor S. 158, aus seinen Beispielen geht das aber

nicht hervor, er gibt daher S. 159 auch zu, daß der Diensteid „sachlich ..
nichts anderes war als eine eidliche Anerkenntnis der Herrschaft“.

ig vi 62 usw.
12) 1154 werden unter den tidelibus Ministerialen u. freie Vasallen

zusamnengefaßt, 16. BB. S. 40, — 1184 Res. de Hadelougedort, ein Hoch-
stiftsministeriaie, der eine Vogtei des Kl. Michelsberg bpeght. wird vomAbt tidelis noster genannt, 16. BB. S. 49, — 1237 beurt. B. Sigfrid,
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kanzlei für das Derhältnis der Lehenfürsten zum König ge—
braucht wird.

Die FJrage, seit wann sich die Dienstlehen allmählich in va-
sallitische Lehen umwandelten, läßt sich aus unseren Guellen
sehr schwer beantworten, da für beide Arten von Anfang an
der gleiche Ausdruck benefcium oder feudum gebräuchlich
ist und der Ceistung des hominium naturgemäß nur aus-
nahmsweise und nebenbei Erwähnung geschieht. Da somit
ein scharfer Gegensatz zwischen beiden Cehensformen über—
haupt nicht zum Eusdruck zelangt, erscheint es fruchtbarer,
die Quellen wiederum rein nach den tatsächlichen Rechts-
wirkungen zu befragen, unter denen benefcia, seien es
Dienst- oder Dasallenlehen, von Ministerialen unserer Ge—
biete bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts besessen wurden.“)
Nachdem das vielfach verstreute Material noch niemals, auch
von Joetze nicht, geschlossen Derwendung fand, war es nötig,
eine Übersicht der Ministerialenlehen aus diesem Zeitraum
aufzustellen.!!)

Aus diesen ,Nachrichten lassen sich folgende Ergebnisse ab-
leiten:

1) Mit Sicherheit vasallitische Cehen liegen vor in
den Fällen der Tabelle Jno 12/122, und 18, da hier das ho-
minium ausdrücklich erwähnt wird, sehr wahrscheinlich aber
auch in 44, 59, 590 (Burgen). In den meisten Zällen sind
Dienstherr und Cehensherr verschieden, außer in 59 (Pfand-
lehen des Dienstherrn). — Hierher gehört aber auch der Der-
trag Bischof Egilberts mit Graf Poppo (von Andechs-Giech)
von 1143,110) wonach der Bischof in Alten-Giech und Lichten-
fels nur solche Ministerialen als Burgmannen haben soll, qui
homines comitis sint, die also gleichzeitig Dasallenlehen be
sitzen sollen. Man wird von dem Rusdruck homines auf ho-
minium schließen dürfen. Der Graf suchte durch diese Re—
gelung ofenbar Einfuß auf die bischöfiche Besatzung der ihm
zur Hälfte gehörigen Burgen zu gewinnen. — Undererseits

daß ihm dilectus fdelis noster Otto dux Meranie — ein Reichsfürst —

gewisse e aufsagte, die dieser seinem Ministerialen von Streitberaweitergeliehen hatte. Bischof u. Herzog nennen diesen Ministerialen eben-
us neotus fdelis noster, da er zu beiden im Lehenverhältnis stand,

269/1569 u. 1570, Oefele Jeß 6620 u. 663. — 1154 heißen fdeles alsoschon“ (nicht wie Jo e gie S. 519 sagt: „noch“) beide Gruppen.
3 Ich beschranke auf —8 Zeitraum vor der Isengder Ministerialität als Rechtsinstitut, um ein einheitliches Material und

gleichottie Verhältnisse zu nten3 gl. Tabelle J im Exkurs III.1185) Erneuert zw. Bisch. Eberhard II. u. den gräfichen Brüdern 1149,
Osterreicher,DBenkw.8.S. 91.
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traten auch fremde Ministerialen durch Afterverleihungen in
ein Lehensverhältnis zum Bischof, so in den Zällen 13 und
21, wobei die Weitergabe des Cehens wohl auch in vasalli—
tischer Form geschah.

2) der CLehensherr ist in 34 Jällen mit dem Dienst-
herrn identisch, in 28 Fällen nicht. Besonders häufg treten
Klöster und Stifter als CLehensherrn bischöficher Ministerialen
auf.

—A
da, 7, 12/122, 48, 51, auch solche des Dienstherrn: 7, 9, 50,
auch schon in weiblicher Hhand: 28, 39, 41.

4) Cehen wird vom Leheninhaber gekauft: 11, 16, 1642,
verkauft: 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 164, 19, 24, 282, 300,
30bP, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 55,
60, 61. Käufer ist in den meisten Jällen der CLehensherr, das
Besitzrecht des CLehensinhabers ist somit voll ausgebildet, es
kann nur durch EAbgeltung aufgehoben werden. — Lehen wird
verstiftet: 5, 8, 10, 11, 15, 22, 23, 25, 28, 54, 58, 584.
Beim Üübergang in geistliche Hand wird es regelmäßig vom
Tehenherrn in Eigen umgewandelt.

5) Lehen kann auch entstehen durch Schenkung von Eigen
an eine Kirche und Rückempfang auf Cebenszeit iure bene-
fciine) oder als Ersatz für tradiertes Eigen ebenfalls zu le—
benslänglicher Uutzung: 12 (mit hominium und Pficht ca-
ballum paratum zu stellen) oder als Pfandlehen: 49, 52, 59.

6) Lehen kann umfassen: a) ein ganzes oder halbes
Dorf (villa): 300, 30b, 36, 54, — D) einen Wirtschaftshof
(curtis): 28, 41, — c) ein haus: 32, 46, — d) eine Burg
(castrum): Aa, 50, 59, 590. — e) Besitz in einer villa: 2, 4,
7, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52, 56, 58, 584, insbesondere
einzelne mansi, areae, agri: 5, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 285, 31,
35, 50, 52, — 5) Weineinkünfte oder Weinberge: 40, 60,
Wälder: 26, 27, eine Salzquelle: 13, — 8) Geldeinkünfte aus
lirchengut: 17 (Ersatz für angeblich zu Unrecht eingezogenes
elterliches Cehen), 21, 47, 48. 55, — h) Zehnten: 61, 62, —
i) (Unter·)Dogteien, Dogteigebühren: 5, 30b, 37, 41, 42, 43,
44, 45. 46. 49. 51, 52.

116) Go 1194 ... 1112: Gisila de Bachteld tradiert ihr praedium in
eadem villa (Bachfeld) ad XV mansos computatum consentiente viro
zuo dem Kl. Michelsberg, um es iure benefcii Lebenszeit gegen jähr
liche Zinszahlung von Isol. gJurnczuer halten annat, Vind. t. J
S. 44. — Dieses Beispiel wurde in Tab. J nicht 33 da es sichhier wohl um eine Gemeinfreie und nicht um eine Ministerialin handelt.
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7) Lehen eines Einzelnen ist (abgesehen von VPogteien)
über mehrere Orte verteilt, also grundherrlich organi
siert: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 25, 38, 39, 50, 55, 57, ver
mittelt Zinseinkünfte: 9. 11, 14. 20, 24, 25. 28. 57.

8) Lehen liegt an dem Orte, nach dem sich der CLeheninhaber
nennt:ut) 8, 15, 19, 25, 55. — Unbestimmbar bleiben, da der
Familienname des Leheninhabers unbekannt ist: 2, 3, 5, 7.
10, 13, 18, 24, 28, 29.

9 Lehen liegt, auch wenn man die unbestimmbaren Füälle
sub 8) hinzurechnet, in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle
nicht am namengebenden Orte: 1, 4, 6, 9, 16, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 30a, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 48, 50, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, (abgesehen von Dogteien und
Zehnten).

10) Der Verkaufswert der Lehen schwankt zwischen 135 Mk.
(1 Fall) und Mark (für einen mansus), in mehreren Zällen
beträgt er 4-5 Mark.!!e) Die Cehen sind also von ganz ver—
schiedener Größe, auch wenn man berücksichtigt, daß wohl
häufg nicht das ganze Cehen veräußert wurde.

1) Der Leheninhaber kann am Ort des Cehens auch Eigen-
gut haben!!): 6, 10, 14, 19, 42, insbesondere kann der Wirt-
schaftshof Eigen sein: 10.

12) Wohl infolgedessen entstehen mitunter beim Tode des
Teheninhabers Streitigkeiten zwischen den Erben und dem
cehenherrn über die Kechtsqualität des Erbgutes: 3. 8a

Zusammenfassend können wir sagen: Das Lehenrecht der
Ministerialen ist schon seit Ausgang des 1). Jahrhunderts im
großen und ganzen ebenso entwickelt wie in späterer Zeit,
vielleicht mit einziger Ausnahme des mangelnden Pasalli-
tätseides, worüber wir aber nichts Näheres erfahren. Euf
jeden Fall ist durch die Erblichkeit dieser Tehen das freie
Derfügungsrecht des Herrn bereits ausgeschaltet. Der Cehens-
besitz von Ministerialen ist so allgemein bezeugt, daß die

117) Vielleicht ist auch 6(11357 Thiemo — Timenreutl) hierher zu be—
ziehen, es ist aber nicht ersichtlich, auf welchen der 3 gen. Orte s das
benefcium, auf welchen das praédium — bezieht. — 12 (1149 Ben-nendort) gehört nicht hierher, da das Lehen erst durch Auftragung von
Eigen entsteht, ebenso wohl auch in 560 (Merzebach).

1218) Hie (kölnische) Mark Silbers — 1 talentum — 1libra argenti
— 20 solidi — 12 unciae — 240 denarii. Looshorn II S. 897, vgl.
um 1139 10 uneiae 4. 40 denarii — 1 talentum, 16. BB. S. 26. —
talentum wird auch als Gewichtsmaß — 1 Pfund gebraucht: um 1158
talontum piperis, ebda. S. 48.

119) Uber praedium — Eigengut unten S. 319.
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kanzleimäßige Gegenüberstellung benefciati et ministeria-
les im Sinne von Dasallen und Ministerialen, der in dieser
Zeit noch einige Male auftaucht,““) nur so verstanden werden
kann, daß hier mit dem benefcium noch das echte Cehen in
sttrengerem Sinne (mit hominium) gemeint sein will. — Zu—
gleich ergibt sich aber auch, daß der Lehenbesitz in dieser Zeit
keineswegs die alleinige wirtschaftliche Grundlage der Mini-
sterialen bildet. Erbliches Eigengut beträchtlichen Um—
fangs wird schon 1096 erwähnt. Da Joetze die UNachweise für
Tigengut der Ministerialen nichts weniger als erschöpfend
herangezogen, die frühesten überhaupt übersehen hat, so
müssen wir uns auch hier durch eine systematische Zusammen-
stellung erst die Grundlagen für die Beurteilung dieser Frage
schafen.') Die Bezeichnung für Eigengut in unseren Guel-
len ist allodium, hereditas, praedium. Dievielfachbelegte
GBegensätzlichkeit zu benefcium läßt einwandfrei erkennen,
daß es sich dabei tatsächlich um Eigengut, nicht um eine un-
genaue Bezeichnung von Lehengut handelt.“) Das muß ins-
besondere für den an und für sich farblosen Rusdruck prae-
dium betont werden, der nachweislich im Sinne von Eigengut
verwendet wird, was Joetze entgangen ist. Es ergibt sich das
nicht nur aus der gegensätzlichen Derwendung zu benef-
cium's) und dem abwechselnden Gebrauch von allodium
und praedium für ein und denselben Besitz,“) sondern auch
aus den Deräußerungsformen. CLehen wird dem Cehenherrn
resigniert, auf Eigengut (praedium) wird manu et calamo
Derzicht geleistet.“)

Die Übersicht zeigt zunächst, daß wir über das Eigengut
von Ministerialen mindestens ebensogut, wo nicht besser unter-
richtet sind als über ihren Lehenbesitz. Daß die Ministerialen

120) 1149 Giechburgvertrag, als gusammen fassung der in liberi undministériales eingéteilten Zeugen: et alii quam plures tam benetiolati
quam ministeriases ipsius comitis (v. Andechs usw.), Osterreicher,
Denkw. 3 S. 90 — 1154 Michelsberger Vogteiregelung: B. Eberhard läßt
das Rechtsverhältnis ex Hlidélibus nostris, tam ministerialibus guam
benefciatis klären; u. d. * liberi u. ministeriales M 336 /2048, beiSsch w gu er, 16. BB. S. I0 fehlt der Passus.

124) Vgl. Tabelle 11 im Rsry III.122) Diesem Einwand Molitors S. 167 begegnete für das Bam
berger Gebiet schon Joetze S. 564 Anm. 1.

125) 8. B. 1152 praedium in beneéfcium dedimus, 22. BB. 6. 14,
vgl. auch die Jen, 6, 14, 19, 42 in Tabelle J, sowie oben in Anm. 116.

9 e. 1136 u. 1140, 16. BB. S. 18 u. 27, — um 1150 Isterreich er, Banz po0 20, — 1157, ebda. no 22, — c. 1158, 16. BB. S. 483 usw.
dazu schon 973 Juni 6 Otto II. schenkt an Hzg. Heinr. v. Bayern quod-
dam nostri iuris predium, civitatem videlicot Papinberg.. in per-
petuum usum proprietatis DO II no 53, oben S. 59.

1286) Vgl. die zahlreichen Belege in Tab. J u. II.
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Eigen besaßen, hat man zwar auf Grund einiger heraus—
gegrifener Beispiele stets betont, diesen aber dann wohl ihre
Lehen „in Hülle und fFülle“ gegenübergestellt.“) Unsere
Quellen kennen diesen zahlenmäßigen Unterschied nicht. Uun
wird man allerdings die Eigenart der Überlieferung in Rech—
nung stellen müssen. Mit wenigen HRusnahmen betrefen die
Uachrichten über CLehen wie Eigen Übertragungen oder Der—
küufe an die Kirche, meist sind Jahrtagsstiftungen, der Wunsch
das Begräbnis in einer Kirche zu erhalten, Ausstattung der
in Klöster eintretenden Kinder u. dgl. der Anlaß. Wir er—
fahren also in der hauptsache nur von jenem Besitz, der ver-
äußert wurde. Kaumje läßt sich feststellen, ob der gesamte
Besitz einer Familie weggegeben wurde, die einzelnen Fälle
betrefen in der Mehrzahl Einzelstücke und Streugut. Wir
rechnen also bewußt damit, daß wir es bei unseren Nachrichten
nur mit Teilausschnitten aus den Besitzverhältnissen zu tun
haben. Das gilt aber für Lehen ebenso wie für Eigengut.

Es seien zunächst wieder die Hauptgesichtspunkte aus der
Tabelle IIJ zusammengestellt:

1) Eigengut ist erblich: 44, 442, 60, 66— Irau und
Kinder haben Rechtsansprüche daran: 5, Sa, 16, 17, 190, 22,
28, 40, 54, 56, 59, 620, 65, — Brüder oder Dettern sind Mit
eigentümer: 6, 26, 360, 41, 53, 622, 670 — Eigengut kann als
heiratsgut verwendet werden: 12, a8 — Schwestern und
Töchter (Schwiegersöhne) sind Miteigentümer oder Erben“):
5a, 20, 32, 38, 41, 42, 45, 46, 560, 58, — aus beiden Gründen
können daher auch FJrauen über Eigengut verfügen: 13, 15,
25, 592, 64.

2) Eigengut kann durch Kauf erworben werden: 8,
12, 47, 620, 64 in allen Fällen, außer in 622, wird das Gut
zum Zweck einer Verstiftung erworben, in 62a geschieht die
Derstiftung erst in der nächsten Generation.

3) In vielen Fällen läßt sich infolge Dürftigkeit der
Quellenangaben nicht erkennen, ob der Besitz eines Einzelnen
Familienerbgut oder vorübergehend erworbener Besitz ist: J.

1 So Joettzze, S. 561. Bon, den 68 Nachweisen über Eigen in
Tab. 11 führt er ganze 8 an, gibt dafür noch 2 “4 ele aus dem
14. Ihdt., die für die ——— der Ministerialität wenig be—
en gnd die Schenkung K. Seinrichs 1II. an einen Reichsmin. Eppo

139 Erbschaft wird wiederholt erwähnt, Heiratsgut gibt sich nicht
su eztennen. Rechtsansprüche der Schwiegersöhne (iure copulationis s-jarum heredes vgl. no 29 erklären sich wohl aus der Muntschaft desMannes über die Fraut
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3, 10, 11, 14, 18, 190, 19b, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 37,
39, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 61, 62, 63, 674, 67b. 67d.

4) Eigengut kann umfassen: a) ein ganzes Dorf 2, 442, 49,
59a. 6727, 67b7,20) — D) einen Wirtschaftshof (curtis oder
curia): 3, 7, 48, 61, 66 — ) Besitz in einem Dorf) (pꝓrae-
dium in villa oder apud villam):5,6,8, 9, 11, 13, s5, 16,
24, 26. 27, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45; 47, 51, 52, 53, 55, 57, 64,
—qh in mehreren Dörfern: 1, 10, 17, 19, 21, 25, 28, 30, 58,
59, 61, 62, 66, 67 — e) einzelne oder mehrere mansi, Wein-
berge, Gärten, Mühlen, Einkünfte: 22, 23, 29, 35, 37, 38, 41,
46, 50, 54. 56, 60, 63, 656 —) dient zur Gründung und Aus-
stattung von (Pfarr-)Kirchen: 2, 14, 20, 44.

5) Eigengut liegt an dem Ort, nach dem sich der Besitzer
und seine Familie nennt: 2, 6, 9, 27, 30, 34, 36.

6) Eigengut liegt in Ortschaften der näheren Umgebung
des namengebenden Ortes: 1, Sa, 17, 22, 25, 26, 30, 38, 39,
43, 45, 46, 54, 55 (GO. u. U. Gereuth), 57, 59, 59a (Hall bei
Teuschnitz), 61, 62, 63, 66, 674, 67b, 670, 67d (Cangenstadt).

7) Eigengut liegt in Ortschaften aufallend weit von dem
namengebenden Orte entfernt: 11, 12, 13, 18, 21, 23, 25
(Gotfridesgerute — Gottfriedsreuth bei hof7) 33, 62.0)

8) Der Wert des verkauften Eigengutes schwankt zwischen
25 und 100 Mark, in 14 von 23 Angaben zwischen 16 und
50 Mark, nur in drei Fällen beträgt er 6 Mark oder weniger.

Wenn wir aus diesen Nachrichten auch kein umfassendes
Bild von dem Umsang des Eigenbesitzes der Ministerialen er
halten und erwarten dürfen, so genügen sie doch vollkommen,
um mit Sicherheit festzustellen: Das Cigengut hat für die wirt-
schaftliche Kraft der einzelnen Ministerialenfamilien unseres
Gebietes schon in der J. Hhälfte des 12. Jahrhunderts eine
erheblich größere Bedeutung, als man bisher anzunehmen ge—
wohnt war. Die Dinge liegen ganz ofenbar nicht so, daß
etwa das Dienstlehen die alleinige Existenzgrundlage einer
Familie gebildet hätte und daß diese dann grundsützlich sich
nach dem Orte benannte, an der sie „ihre CLehensausstattung

1228) Aus der Form der Schadenersatzleistung darf geschlossen werden,
daß das gange Dorf im Besitz der Chunstat war, aber nur die Hälfte abgetreten wurde.

120) In den Fällen 3, 12, 18, 31, 39 ist es zweifelhaft, ob es sich
— ganzes Dorf oder Besitz in einem Dorf handelt, wahrscheinlich dasetztere.

120) Eine Reihe von Fällen können nicht herangezogen werden, weil
entweder der Familienname des Eigentümers unbekannt oder der Ort
abgegangen ist.
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erhalten hatte“.) Wir besitzen allerdings nur eine be—
schränkte Anzahl UNachrichten, die eine Nachprüfung erlauben
und auch diese sind, da Lehen und Eigen häufg am gleichen
Orte vermischt liegen, nur mit Einschränkung zu verwerten.
Immerhin stehen 5 Fällen, in denen der Lehenort — 6 Fälle,
in denen der Ort des Eigengutes namengebend war, gegen-
über, ob auch in jedem Jalle das LCehen- oder Eigengut,
steht nicht unbedingt fest. Jedenfalls fnden sich 10 Fälle, in
denen LCehengut nicht am namengebenden Orte lag. Genau
wie die CLehengüter liegt auch das Eigen sehr häufg in meh—
reren Orten zerstreut, die sich in vielen Fällen um den namen-
gebenden Ort gruppieren. Nicht nur diese Streulage, auch
ganz bestimmte Nachrichten über Zinsgefälle und Grund—
hörige!?) beweisen, daß es sich auch bei diesem Eigengut um
kleingrundherrlichen Besitz mit eigenen Wirtschaftshöfen, nicht
um einzelne, den Lehensbesitz ergänzende eigene Grundstücke
handelt, wie sie von jeher selbst grundherrliche Hörige besitzen
konnten.

Mehrfach, wenn auch nicht regelmäßig, umfaßt das Eigen-
gut auch das ganze namengebende Dorf, so bei den Buchau,
Aisch, Cangheim. )

Segenüber diesen EAusschnitten aus den Besitzverhältnissen
der Ministerialen im 12. Jahrhundert zeigen dann die fol
genden Zeiten gerade das Eigengut des Ministerialenadels
zin Hülle und Jülle“. Es ist noch niemals versucht worden,
die zielbewußte Politik der Candesherrn im Zusammenhang
zu verfolgen, die unendliche Mühe und Koften aufwandte, um
namentlich die Eigenburgen des niederen Adels mit Hilfe
der Efnungs- und Burghutverträge den Interessen der erri-
torien einzufügen, um ihnen schließlich die CLehenherrschaft
aufzuzwingen. Das Bamberger Registrum Burghutariorum
des 14. Jahrhunderts gibt beredte Beispiele dafür. Diese
Politik, die namentlich die Burggrafen von Nürnberg mit

131) So namentlich Grünbeck, 78. BBug. G. 26.
182) Aber Zinsgefälle oben S. 318 gif. 7. — Beispiele der Verstiftung

von Eigenleuten (soxvi proprii) durch ihre Herrn (Ministerialen): 1125 (40
Niusaze), 21. BB. S. 20, — um 1130 (de Bunahe), Loo s horn ILS. 69,
-1172 (de Stritpere) ebda S. 488. — 1177 (de Arez ebda. S. 515.
1203 (de Droscinriuts ebda. S. 592 usw. — Im 13. Ihdt. besitzen Mini—
ferialen auch reisige Knechte (nomines bonae conditionis, vereinzelt auch
mnutes genannt), die sie belehnen, so die Windheim 1249, Windeck 1288

Wenrh II S. 733 u. 810), 1299 die v. Fieg Wehern II —3 —
300 die Fyrtsche v. Thurnäu (Looshorn I 6., 25, 1311 famuli 208Sooshorn Ai b, I323 otticiaus v 304 Sooshorn IT 662, 1825 subditi

Me365 Looshorn II 663).
 Frturs TI Cab. II no. 2, 6, 4, A4.
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zäher und rücksichtsloser Zielsicherheit handhabten, setzt sich bis
über das Mittelalter hinaus fort. So erfahren wir häufg
erst ganz spät, gelegentlich der Burghutverträge und Lehen-
auftragungen von der allodialen Eigenschaft der Burgen und
Besitzungen des Ministerialenadels, die inzwischen wohl auch
schon den Besitzer gewechselt haben. Um nur einige heraus—
zugreifen, so war Eigengut der namengebende Besitz!““) der
Eglofstein,““) Truchsessen von Pommersfelden,“?“) Streit-
berg,““) Trunstadt,““) Wannenbach,““) Wiesenthau,““) wahr—
scheinlich der Wernsdorf,“)) von den meranischen und burg—
gräfichen Ministerialen, 3. B. jener der haug,““) KLot-
tenau,“) Förtsche von Thurnau,““) Schenk von Siemau'“)
und andere.

134) Zum ersten Auftreten der folgenden Familien in den UU. vgl.
Exkurs III Tab. III.
 250) 1358 Juli 13: Die v. E. stiften mit Eigengütern zu E, u. in um

liegenden Dörfern die Kaplanei „zum E.“, erwähnt wird „das Voik an dem
Berge zu E., das zu der Vesten gehört“, Lo os horn III G. 297 f. —
1376 enstyertrag des Seybotus“ de E. miles mit Bisch. Lampert über

men Teil in castro D., Reg. Burghut S. 81, — 1509 Lehenauftragung
er Burg E an erg Looshorn IVS. 475 *

Mertein Tr. v. P. trägt Man Halbteil am Schloß P., „daslauter frei eigen ist, zu Bamb. Mannlehen auf, Loos horn IV G. 320.
137) 1376 Dienstvertrag des Vaters und Sohnes Fridericus de 8t. mit

Bamberg über ihre 2 Teile am castrum Str. (ein anderer Teil ist bischöf.),
Reg. Burgh. S. 90 — Heinr. v. Str. hatte einen Teil der Veste an Conrad
v. Schlüsselberg (1265— 1808) verkauft, der später an Bamberg kam, U.
Bisch. Heinrichs v. 14890 Mal 1, Loossshorn IV SG., 414.

126) 1439: Hanns v. Rusembach trägt seinen freieigenen Sitz zu Trun
det ie Graben u. Zubehör au Bamb. Mannlehen auf, Loos hovren IV

129) Die v. W. leben noch in der 2. Hälfte des 14 Ihts, Loos horn
III S. 541, 641 — 1547 Dez. 14: Philippv. Eglofstein trägt Ansitz u.Behausung ö mit —S Vorhof usw. zu Bamb. Lehen auf,
Looshorn IV SG.809.

1405 14. Ihdt.: Dienstvertrag des Heinr. v. Wirsberg mit Bamberg für
seinen Teil in castro Wisentaw, Reg. Burghut SG. 139.

141) 1348: villa Wernsdort diuersos habet dominos.. nota quod
medietâs est predictorum de Snait, Höfer, en no GS. 63f.142) Burghaig, BA. Kulmbach, urkundlich 1183— 1306;3 — 1357 Ott. 198:
Heinr. v. — e eigene Weingärten bei d. Veste zum Haug zu
Bamb. Lehen auf, Meu548/3103, 28. BB. S. 831 —1872 Juni 17: Friedr.
v. W. trägt seine 2 Teile „zu dem hauge“ usw., rechtes — zu burggr.Lehen auf Mzoll. IV, no 197, - 4978 Aug. 17 Hans v. W., sein Orittel,
rechtes Eigen, ebenfalls, Mzoll. IV no 218 y „Haag“).148) Hie v. C., urkundl. seit 1289 Me2821655, sitzen noch 1482 zu
Cottenau (Baã. Kulmbach Bétol. Rep. . 647ειει uο gan. 22
Sebast. v. Wirsberg trägt ß freieigenen „Sitz zu Kottenaw mit Wasser
graben!“ V zu markgr. Lehen auf, BetA. Rep. 11 530/1184.

1440) Stückweise Lehenauftragung von Thurnau an nberg 1288,Reg. Burgb, S. 87, 1292 BStA. Lib. priv. A 2 sol. 132 f. — Näheres
Erich Frhr. v. Guttenberg, Die Burggrafen v. Nürnberg u. die
Förtsche v. Th. Mitteil. d. Fruut. Albvereins 1924 Nr. 8 u. 9.16) 14. Zhdt.: Die Sqhh. v. S. schlietßen für ihre Teile des castel
Svmen Dienstberträge mit Bamberg, Reg. Burgh. S. 85.
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Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß mit der
fortschreitenden „Beweglichkeit des Grundeigentums““) viele
Ministerialengeschlechter auch ofensichtlich durch Kauf in den
Besitz größeren, ja auch ihres namengebenden Eigengutes ge—
langten. Namentlich im 13. Jahrhundert wird eine weitgehende
Bewegung sichtbar, die eine Keihe von Ministerialenfamilien
aus dem Gebiet ihres Dienstherrn in fremde Territorien, 3. T.
auch in den noch schwächer besiedelten Frankenwald zu neuer
Besitzerwerbung führte. Bei den Rotha-Kotenhagen habe ich
diese „Auswanderung“ näher erläutert.“,) Von den nach
der meranischen Deste Plassenberg benannten Ministerialen,
wahrscheinlich mehreren nicht verwandten Zamilien, gründeten
sich so die Weidenberg (seit 1223), später die Guttenberg
Burgenbau um 1310) eine neue Heimat und wechselten den
Namen.“s) Die ebenfalls vorher nach Plassenberg benannten
Rindesperg (Kunßberq, seit 1223) erwerben, vielleicht durch
die Gunst König Philipps,““) ihren neuen Besitz in der stauf—
schen Herrschaft Creußen.“*e) Doch läßt sich freieigener Besitz
der Künßberg wie der Guttenberg auch innerhalb der herr-
schaft Plassenberg mindestens bis in die Mitte des 13. Jahr-
hunderts zurückverfolgen.“) — Dereinzelt läßt sich auch nach-
weisen, daß Besitzungen ausgestorbener edelfreier Jamilien in
Ministerialenhände übergingen.!) Im 14. Jahrhundert ist
die Zahl freieigener Burgen in der Hand einer FJamilie oft
sehr beträchtlich.) — Eber auch wenn man all diesen spä-
teren Zuwachs an Eigengut beiseite läßt, so bleibt doch die

1246) Vgl. v. Dungern, Herrenstand S. 331 f.
Erkurs 111. Stammtafel 8.

148) Ebda. Tab. III.
14895 Frey, Schicksale d. kgl. Gutes S. 76 f.
1809 1395 erwirbt eine Linie von Burggraf Friedrich 111 die Erlaub.

nis, den „Burgstall Kindtsberg“ wieder aufzubauen, BStA. Monninger,
Index II S. 88, vgl. auch Kundschaft v. 1416 MZol. VII mo 511.
 *50) Von der Künßbergischen Burg Wernstein (BA. Kulmbach) war,

wie die Lehenbriefe ausweisen, nur die Burg innerhalb der Ringmauer
markgräf. Lehen, alles andere freies Eigen. Von den 3 Linien besitzt
die zu Altenkindsberg angesessene noch im 15. Ihdt. 4 der szeggigencn
Eüter u — der genmeinsame Stammvater lebte um 1250 MmachArchivalien im StABbg. u. SchlA. Wernstein). — Die um 1240 auseinan
der gegangenen Linien Blassenberg-Guttenberg u. Henlein v. Blassenberghatten —— im 15. Ihdt. gemengten freien Besitz um das Steinenhaus, das
erst nach der Zerstörung durch die Hussiten zu markgräf. Lehen aufge-
tragen, wurde, vgl. AO. 20, 2 4887 S. 2, u. 2 Gr. Reg. 92.

132) So Greifenstein von den Wolfsberg an die Streitberg, vgl. die
Lehenauftragung 18339, Looshorn 1III S. 161, — der
Besitz zu u. um Guttenberg von den Walpoten an die Blassenberg.— So auch die Förtissche v. Thurnau: Mönchau, Thurnau, Berndorf,
Mained, wahrscheinlich dQ schon Peesten, die v. IIF httea Eglofstein, Stoizeurode, Lehenfels, Gailenreuth, die v. Hürschberg: Rudolf-
stein, Stein, die v. Gusttenberg (einschl. d. Henlein), Steinenhaus,
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Tatsache, daß sich bei einer Reihe von Ministerialen nam—
hafter Eigenbesitz schon zu Beginn des 12. Jahrhunderts nach-
weisen läßt, was wir bei der Beurteilung der Standesverhält-
nisse nicht werden unberücksichtigt lassen dürfen.

Diese Besitzverhältnisse, bei denen von Anfang an das Eigen-
gut eine ebenso große Kolle spielt wie das CLehen, machen es
begreifich, daß wir frühzeitig die Ministerialen auch schon
als Salmannen an Besitzvergabungen beteiligt fnden. So
übergab schon Bischof Rupert (1075—21102) 3wei mit seinem
Gelde erkaufte Eigendörfer durch die Hand seiner Ministeria-
len Kudolf, Heriman und Poppo dem Kloster Michelsberg,““)
1118 ist ein Ministeriale für einen Domkanoniker,““) 1122
für einen Edelfreien (de Wischinvelt)!““) Salmann, in der
gleichen Zeit und später für einen Standesgenossen sehr
häufg.“““) Doch fnden sich frühzeitig auch schon Traditionen
ohne Delegator, so gibt um 1139 Pillungus de Meminstorf
erworbenes Allod manu propria potestative,“s) 1151 Erim-
bertus de chlubisdorf zwei Eigengüter durch ministerialische
Salmannen, das dritte manu propria an das Kloster Banz.“)
Der Gebrauch von Salmannen verliert sich seit dem 13. Jahr-
hundert mehr und mehr, doch verwendet noch 1223 eine edel
freie Frau, Lukardis de Crougelstein für die UÜbertragung
eines erworbenen hauses in suburbio zu Bamberg an das
l. Michelsberg einen Domkanoniker und 2 Bamberger Bür-
ger als Salmannen.““e) Eigentümlich ist das Verfahren
1239: Dienstleute eines Edelfreien de Arinsteine verzichten
auf ihr Lehenrecht an Gütern zugunsten des K. Cangheim.
Das Kloster wählt den Salmann, wie es scheint, ebenfalls
einen Dienstmann, der gleichfalls resigniert, hierauf wählt das
KAloster einen Edelfreien de Krogelstein in salemannum
secundum consuetudinem modernorumti) Gleichwohl
hören wir von nun ob so gut wie nichts mehr von Salman-
nen. — Soweit wir zurücksehen können, fnden wir also
Ministerialen und Edelfreie in ihrer Tätigkeit als Delegato-
ren völlig gleichgestellt. Mit der Beschränkung des Eigen—

—“ d — Niedersteinach (befest. Hof), die Marschalk: Redwitz, Wil-denberg, Theisenort, Schney usw.g Schannat, Vind. lit. JI S. 424, Looshorn 1 S. 497 f.,
nicht bei Joetze.

166) M331/2022, 16. BB. S. 8.
is6) M 33120283, Loos horn II, S. 91.
i87) Beispiele bei Joege S. 50f.
is8) Ssterreicher, Banz no 12.
169) Ebda. no 17.

o o 16. BB. S. 56 (mit falschem Datum 1213).1814 22. BB. S. 483.



326 —

tumsrechtes der Ministerialen hat dieses Derfahren nichts
zu tun,“) standesrechtliche Folgerungen sind daraus nicht ab
zuleiten.“)

Bas Bild, das wir von der tatsächlichen politischen und so
zialen Bedeutung der Ministerialität anserer Gebiete gewin·
nen, trägt somit von den Anfängen der urkundlichen Über
lieferung an die Züge einer gehobenen, ja ausgezeichneten
Stellung. Wir sehen eine Schicht schwergepanzerter Berufs
krieger, auf denen die militärische Schwerkraft des Candes
nicht nur für die Keichsheerfahrt, sondern auch für die politi
schen Machtkämpfe ihrer Herrn beruht. Sie sind zugleich durch
Zeugendienst und Beratungsrecht schon seit dem 11. Jahr-
hundert an den politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen
ihrer Herrn beteiligt, in ihnen liegt die Wurzel des landesherr
lichen Beamtentums wie der territorialen CLandstände. Sie
mehren durch ehrenvolle Hofdienste wie durch die Zahl ihres
aujtretens Glanz und Ansehen der höfe und Jürsten.“) — In
persönlicher Hinsicht sind sie wirtschaftlich gesichert, ja wohl
habend und besitzkräftig,“““) gegen die Kirche erweisen sie sich
nicht minder freigebig wie die Edelfreien. Don zäherer Cebens
kraft als jene, wissen sie ihren Besitz unablässig zu mehren,
sttützen sich namentlich seit dem 13. Jahrhundert auf eigene
hurgen, werden zu wichtigen Geldgebern und Pfandgläubigern
der Fürsten.“e) Ihr Eigenbesitz, seit dem Beginn des 12. Jahr-
hunderts sicher nachweisbar, ist weit verbreitet und ansehnlich
umfaßt nicht selten ganze Dörfer mit den daran haftenden
Rechten und wird durch Grundhörige bewirtschaftet; sie sind
Srundherrn. Nicht wenige von ihnen besitzen Eigenkirchen,
als deren Gründer sie gelten dürfen. Die Zeugnisse hiefür
haben wir ausschließlich der Zeit vor 1250 entnommen, also
vor jenem Zeitraum, in dem sich die „Aufösung“ des Standes,
der endgültige Übergang in den ritterbürtigen niederen Adel

3 So ern es Kluckhohn S. 71 aufzufassen.i629 So Joetze S. 551.
16 RIudhohn S. 31 verweist auf das machtvolle Gefolge des

Bamberger Bisch. Egilbert, Trad. Réichenberg. no 69. —1149 bringt der
Graf v. Andechs eine namhafte — bayerischen Vasallen undMinisterialen zu den Verhandlungen über die nach Franken
mit, zweifellos um die geringe gahl feiner fränkischen Ministeriälen zuverstärken, Ssterreicher, Venktw. 8 6. 90.

108) Vgl. z. B. die reichen Schenkungen des Bamb. Kämmerers Con
rad (von eneden Erkurs NIEtammt. 2 — 1221 wird ein Merani
Ier ¶Ila serial v. Plafsenberg ausdrücklich dives genannt, AO. 18,2 1

r. 9 Vogl. die Beispiele 49, 52, 59 in Tab. J Exkurs III, — Den v.
Schaumberg ist1249 bis 1260 die Bamb. Veste Rosenderg bei Kronach ver
pfandet, oben S 257 usw.
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vollzieht. Cange vor dieser Periode gewinnen sie auch schon
Zutritt in das ursprünglich nur Edelfreien vorbehaltene Dom-
kapitel,“') die übrigen Stifter und Klöster Bambergs waren
ihnen wohl schon von EAnfang an geöfnet.“s) 1202 wird der
erste Bischof aus Ministerialenblut, Konrad von Ergersheim,
erwählt.“ee) Den Abtstuhl von Fulda bestiegen schon 1122 und
1127, unmittelbar einander folgend, Angehörige des Bam—
berger Ministerialengeschlechts de Kemnaten.“)

Es ist zweifellos eine der aufallendsten Erscheinungen der
deutschen Rechtsgeschichte, daß einer einfußreichen und besitz-
kräftigen ständischen Schicht bestimmte Kechtsbeschränkungen
anhaften, die sie deutlich von den landrechtlich freien Clemen-—
ten des CLandes unterscheiden. Diesen Merkmalen geminderter
Freiheit, die der Ministerialität ganz Deutschlands in unge—
fähr den gleichen Erscheinungsformen anhaften, hat mit Recht
die ständegeschichtliche Forschung besondere Aufmerksamkeit
gewidmet.“) Denn hier liegt das eigentliche Problem, die

4 Beispiele bei Joetze S. 764 f. Der früheste sichere Nachweis(abgesehen von dem reichsdienstmännischen Propst Eberhard 1135) für einen
densen en Domherrn ist Heinricus de Tisca canonicus S. Georgii1442 (21. BB. S. 28, Looshorn II S. 478). — Daß Bisch. Otto J.
einer Dienstmannenfamilie entstammte, wie Joetze S. 765 aus einer
unregelmäßigen Stellung seines Bruders in der Z. Reihe folgert, ist
unrichtig, vgl. oben S. 144.

1s8) Uber St. Stephan u. Kl. Michelsberg siehe oben S. 95. — Über
das (wenig ete St. Gangolf ist nichts bekannt.— Daß St. Jakob
1109 als „edelfreies Stift gegründet wurde“, ist eine nicht zu beweisende Be—
hauptung Joetzes S. 784 unter irriger Berufung auf Schulite, Adel
u. d. Kirche S. 183 (7, richtig S. 120). SVieser —T aber vomBistum, also Domstift, und' dem nicht freiständischen St. Theodor. St.
Jakob hatte allerdings eine bescheidene Dienstmannschaft et III.Tab. 111). Außer dem edelfreien Heldungen (1181) fnde ich bis auf
Heinrich appellatus Ciche diaconus 1195 (21. BB. S. 45) nur Stifts-
kanoniker mit Vornamen. Die zie waren Ministerialen, val. Looshorn III S. 52 u. Exkurs III Sab. III.

160) Looshorn II S. 589 — Joetzze S. 765 nennt, Maestpen vonOtto J. (oben Anm. 167), schon B. Hermann II. (11701177).dieser
aber wirklich, wie Loos hosrn 11 6. 479 ohne deleg angibt, der Min.
Familie von Aurach entstammte, it sehr zweifelhaft. Er wird zwar wohlnit dem seit 1163 (Looshorn II G. 461 3 nachweislichen Domdekan K.
—RXX sein, ob aber auch mit dem Domkan. H. de Uraha von 1163Looshorn II G. 482) ist unsicher. Es gab damals mehrere Bamb. Domkan.

ermann. Der Oheim Bisch. Hermanns, Hertnid de Ratendort, ist jeden
alls edelfrei, s. d. S. 269. — Irrtümlich habe ich Grundzüge S. 88 mit
5chulte, Adel S. 350 Heinrich v. Bilversheim (1242 1257) als 1. minist.
Bisch. v. Bamb. bezeichnet.—Kluckhohn S. 61 Anm. 3 kennt ministe
rial. Zischot allgemein seit 1151.170) Nachweise bei F. W. Hack, Qu. u. Abh. z. Gesch... Fuldas VII.
1Fulda 101 6 68.

171) Ich verweise neben Fürth Kluckhohn, Molitor, v. Be—
lo w, Art. „Ministerialen“ i. Howb. d. Staatswissensch. Vs 1910 6. 710 f. vor
allem auf F. Keutgen, D. Entstehung d. dtsch. Min, VfSuWG. 8, Ber
lin 1910, neuestens Edm. E. Stengel, UÜUber den Ursprung der Min., in:
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Frage nach der Entstehung eines Standes, dem ohne Zweifel
eine besondere Rufgabe in der deutschen Staatengeschichte zu
fel, dessen soziale und rechtliche Stellung aber noch in der Zeit
seiner vollen Blüte, da er bereits als Adel über die niederen
Dolksschichten emporzuwachsen beginnt, ein so eigenartiges
Doppelgesicht aufweist.

Diese Merbmale geminderter Freiheit gilt es nun—
55 bei der Ministerialität unserer Gebiete ins Auge zuassen.

Schon rein äußerlich prägt sich dieses Rechtsverhältnis darin
aus, daß in den Zeugenreihen die Ministerialen regelmäßig
bvon der Gruppe der „Freien“ (liberi) unterschieden werden,
ihnen als eine gesonderte Gruppe nachfolgen.“) Dagegen
rechnen sie, wenigstens deutlich noch im 12. Jahrhundert, zur
familia episcopi, d. h. also zur Gesamtheit aller in irgend
einer Form vom Bischof abhängigen Ceute.“) Dieser kanzlei—
mäßig betonte Gegensatz fndet seine Begründung in einer
Keihe sachlicher Rechtsbeschränkungen.

Im Begrif der ständischen Freiheit liegt zunächst das Der-
fügungsrecht über die eigene Person. Es ist klar, daß von
Freiheit nicht wohl gesprochen werden kann, wenn die Quel-
len besagen, daß Ministerialen von ihren Herren teils mit
dem Gute, „zu dem sie gehören“, teils gesondert davon ver
schenkt, verkauft oder vertauscht werden. Die Nachrichten
hierüber, die Joetze für das Hochstift Bamberg bereits ge—
sammelt hat, liegen in dem Zeitraum von 1045 bis 1166.“)

Fapttum u. Kaisertum, Fschan.. P. Kehr z. 66. Geb. Tag, München 1926.ie zahlreichen Einzeluntersuchungen bei Schröder ODRG. 1S. 467.
1139 Oben Anm. 62 S. 246.
172) 1125 predium. cum familia scillicet sou ministerialibus ad

idem pr. pertinentibus Mu332,2028, 16. BB. S. 13 — 1143 Entscheidung
B. Egilberts über Giech communi fratrum nosstrorum atque familie.
consilio, Osterreicher,Denkw.36.87—1163honestiorisfamilie
nostro (so. episcopi) ius MI0 / a9, Looshorn IIJ S. 451 f. — 1192 Kin
derteilung aus Ehen de familia. dueis (v. Meranien) et prepositi (v.
St. 3236 MBoic. 29, J no 557 — gut familia ecolesiae werden aber
898 1188) quch maneipia gerechnet, 333/2081. 16. BB. S. 18, ebenso
156 zinsp —5— Bauern, die in der bisch. Meierei Nittenawe auf neu
redn ufen sitzen, ABoic. 24 no 9 S. 333.- Wie weit andererseits
er vSegri gefaßt sein konnte, zeigt, daß gelegentlich, . 1114 sogar die

Janutse zur familia S. Petri et Georgis gerechnet werden Loos hornII G. 112.

1729 Joetze S. 551653. Ich dvene die Belege zusammen: 1045
M 9— Looshorn J S. 347 — um 1060 Jafé, ABamab. S-50 f. — 1071
Far chung des 12. Ihdts.), X——— Banz nmo 5 —118285 vgl.

nm. 173 — 1126 M Würzb. UU. ßexz. 406 — 1137 MIIG /725, Oo o s-horn 11 6. 1582 — 1142 Osterreicher, Denkw. 3 S. 88 —
1134 MG6/20, Loos horn II S. 72—1151Ssterreicher,Banzno18
— 1166 M 11/538, Looshorn II SG. 466.



329 —

Doch schenkt noch 1208 (Iuni 30) der Markgraf Heinrich von
Meißen seinen Ministerialen Erenfrid von Seonenowe, Sohn
eines Bamberger Ministerialen, der Bamberger Kirche und be—
gibt sich allen Rechtes an seine Person.“s) Und 1271 (Aug. 24)
gibt Bischof Berthold dem Burggrafen Friedrich III. von Hürn-
berg dilectos fdeles nostros Ch. et. O. de Dytenheim, wo-
für dieser ihm nobis et ecclesiae nostrae (i. e. Bamberg.)
utiles et ei consimiles zu geben verspricht.““) Diese Nach-
richt ist übrigens eine der wenigen, wonach sich ein Bischof
von Bamberg eines NMlinisterialen entäußerte und auch
hier geschieht es nur auf dem Wege gleichwertigen Tausches.
Wie wir schon sahen, werden die Bamberger Ministerialen
häufg mit dem Zusatz ecclesiae oder altaris S. Petri be—
zeichnet, ihre Deräußerung hätte somit eine unzulässige
schmälerung des Kirchengutes bedeutet. Als Ministerialen
einer Keichskirche wäre ihre Stellung zudem beim Übergang
an einen weltlichen Herrn zum wenigsten nicht gebessert wor—
den.“) Die erwähnten Beispiele von Derschenkungen oder
Deräußerungen von Ministerialen betrefen daher ausschließ-
lich solche weltlicher Herrn an die Kirche. Die Zugehörigkeit
zu einem bestimmten Gute wird dabei wiederholt betont, doch
zeigen schon die frühesten Beispiele, daß dieser Personalnexus
bereits um die Mitte des 11. Jahrhunderts im Schwinden be—
grifen war.“)

Das Anrecht des Herrn an die Person des Ministerialen be—
dingte auch ein Anrecht an dessen Bessitz. So werden in der
erwähnten Urkunde von 1045 die Ministerialen des Herzogs
von Bayern cum bonis ipsorum dem Dienst ihres bisheri-
gen Herrn auf dessen Lebenszeit vorbehalten, um sodann an
die Bamberger Kirche überzugehen. In erster CLinie wird man
hiebei an ihre Dienstlehen zu denken haben, aber die Guellen
zeigen, daß auch das Eigengut der Ministerialen einer gewissen
Derfügungsgewalt ihres Herrn unterlag. Diese tritt vor—
nehmlich bei Schenkungen oder Deräußerungen an kirchliche
Anstalten zu Tage. Wenn wir für Bamberger Ministerialen

175) Absolutum ab omni jure, quod in ipso habere dinoscamur,
bodem eccl. Bab. dedimus liberaliter cum omni jure, quo ad nos per-
tinere videbatur M 27/167, Loos horn II G. 757.

3 MZoll. II no 121.127) Vgl. Kluckhohn S. 63 mit Hinweis auf Schwabenspiegel,
onr. d folgere ich im G 3 S. 551 aus d ückies folgereichim Gegensatz zu Joetze S. 551 aus der Zurück-behaltung von—* bei — von —28 schon 1045. Zaitug
hörig“ känn man jedenfalls die Veteeie des 12. Ihdts. nicht mehr
nennen, (so Joetße S. 553 Anm. 2).
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in solchen Fällen eine ausdrückliche Genehmigung ihres Herrn,
des Bischofs, nicht erwähnt fnden, so liegt die Ursache zweifel-
los darin, daß Zuwendungen an Bamberger Stifter und Alö-
ster wohl ein für allemal freigegeben waren, für das Kloster
Gleink hatte Bischof Otto nach dessen Erwerbung diese Erlaub
nis ausdrücklich verbrieft.““) Um so deutlicher kommen diese
Rechtsverhältnisse wieder bei den Ministerialen weltlicher
herrn zum Ausdruck. Die Zustimmung des Herrn zur Der—
äußerung des Ministerialeneigens wird entweder ausdrück-
lich erwähnt oder sie äußert sich darin, daß der herr die Über—
gabe für den Ministerialen vollzieht. Als um 1150 Gund-
lohus, ein Ministeriale des Grafen Berthold von (Andechs)
Blassenberg, sein Allod Volchmarshusen an das Kloster Banz
teils verkauft, teils vertauscht, überträgt der Graf cum
eodem Gundeloho das praedium an das Kloster, dieser aber
behält sich das Pogteirecht darüber vor.“““) Dabei handelt es
sich um ein weit außerhalb der Besitzungen des Grafen ge—
legenes Gut, welches also wohl nur durch Erwerbung oder
Heirat an den Ministerialen gekommen sein konnte.“?) Her-
mann, ein Ministeriale des Markgrafen Berthold von (An-
dechs) Istrien betont (nach 1180) beim Derkauf seines pre-
dium in Ruodental an das Kloster Michelsberg, daß er dieses
zu besserer Sicherstellung des Derkaufs durch die Hhand seines
Herrn übertragen lasse, er fürchtete somit anderenfalls ofen-
bar dessen Einspruch.“?) Solche nachträglichen Einsprüche
konnten unangenehme Weiterungen haben. So mußte, als
helmbold von Heldungen sein Allod Chadisuolze dem Kloster
Banz verstiftet hatte, sein Herr, der Graf hermann (von
Orlamünde), der das Gut von Rechts wegen für sich bean—
spruchte,“?) erst mit vieler Mühe zum Einverständnis bewogen
werden (1157). Die Zustimmung des Herrn, des gleichen Gra—
fen hermann, wird auch 1180 bei einer Schenkung des Helm-

170) UB. des Landes ob d. Enns II no 113 (für benefcia) u. 2683,
vgl. die se eniund er Privilegien bei Kluckhohu S. 69,
dazu 1140 Kg. Konrad f. Weißenohe GFinzelfag MBoic. 29, 1 no 465.
* un S serree ich eir,Banz no 20, zur Datierung AO. 18, 2 1 Gr.

eg. L
181) Volkmannshausen bei Heldburg. —162) Mu338 /2059, 16. BB. G. 47 Mie die entscheidende Stelle: et ut

frmior esset eadem coemptio praedictus H. in manus domini sui
marchionis illud assignavit et ipse.. in manus nostras (B. Otto II.,
der das Gut dem Kl. übergibt). Auf dieses Eigen verzichten Frau und
Kinder: propietatem, aquam in eo habebat, abiectione calami coram
testibus abdicavit.

82) predium suo iure nendicare uoluit.. Osterreicher, Ban—z
ao 22.
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boldus de Gemuenda an Kloster Cangheim erwähnt.““) Der
Sohn hermanns, Graf Sigfrid von Orlamünde, bestätigt im
gleichen Jahre alle derartigen Zugeständnisse seiner Dor—
eltern und gewährt dem Kloster Cangheim das Kecht künftig-
hin Güter seiner Ministerialen durch Kauf, Tausch oder
Schenkung zu erwerben.“*) Auch der Bamberger Dompropst
gibt ausdrücklich sein Einverständnis, als 1207 quidam in
Stafelstein Herbertus nomine, ofenbar ein Domstifts-
ministeriale, gekauftes Cigengut in Duringestadt dem Klo-
ster Cangheim überträgt.“) 1235 gibt Burggraf Cunrad
von Nürnberg seinem Ministerialen in Nusezze ausdrücklich
die Erlaubnis, seine Erbgüter in Schellenhart dem Deutschen
hause in Nürnberg zuzuwenden.!s) Und noch 1246 sichert
herzog Otto VIII. von Meranien die Schenkungen seines
Ministerialen und Candrichtes in Burgund, Heiden-
ricus dictus Rubendorf an Langheim auf dessen Bitte durch
Übernahme des Schutzes.?)

In voller Schärfe aber kommen die Rechtsansprüche des
herrn sogar an das Erwerbsgut der Ministerialen noch in
einer Urkunde des Grafen Jriedrich von Truhendingen von
1278 (April 25) zum Ausdruck, der die Tradition der Witwe
seines Schenken mit der Begründung bestätigt, quia, quod
servus acquirit, domino acquirente videtur .. propter
donatores nobis conditione servili pertinentes. .) Wenn
wir es bei dieser Fassung, die auch durch die aufallend späte
Derwendung des Ausdrucks servus aufällt, nicht mit der
herübernahme aus einer älteren Porlage oder einem
Kanzleiformular zu tun haben, so scheinen die Truhendingischen
Ministerialen ihre Kechtsbeschränkungen besonders spät ab—
gestreift zu haben. — In abgeschwächter Form kann man das
Mithandlungsrecht des Hherrn bei Eigenvergabungen seiner
Ministerialen wohl noch in der Besiegelung der Schenkungs-
urkunden erkennen, wie sie z. B. 1299 (Mai 25) der Graf
Otto von Orlamünde „zur Bekräftigung“ ankündigt.“““)

150) annuente domino suo Mi263/1548, 22. BB. S. 22. Die Brüder
Träadenten ius haereditatis illius rite abdicaverunt.
185) Me263/1544, 22. BB. S. 28.
186) M 276/1858,22.BB.G.34.
187) M2zoll. II no 4, ein pleicher Fall no 3.
188) M 271/1577, Oe fele, —— 690.i0 Englert, Truhendingen Reg. 179.

130) Sein fdelis H. de Meingozrut gab an Kl. Langheim 1 mansum
in W. cum omni titulo libertatis, quo prefatum mansum ab antiquo
noscitur possedigse, in cuius rei robur nossstrum sigillum presentibus
est appensum, Mu289/1702, Sch u ltes, Coburg. Logesch, UB. no 35.
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Es versteht sich von selbst, daß das Cinwilligungs- oder Mit·
handlungsrechts des herrn nur bei Eigengütern für die ständi-
schen Rechtsverhältnisse der Ministerialen ausgewertet werden
dürfen. Denn bei Lehen war das Obereigentumsrecht des
Cehenherrn in jedem Zall, auch gegenüber Nichtministerialen
durch das Cehenrecht begründet.“) Solange dieses bestand,
war die Deräußerung von Cehen an die Genehmigung des
Cehenherrn geknüpft. Solche Beispiele können daher auch
niemals, wie Joetze es tut, für die geminderte KRechtsfühig-
keit der Ministerialen ausgewertet werden.'“)

Es erhebt sich nun die Frage nach dem Gerichtsstand
der Ministerialen. Die Entscheidung, ob in sachlicher Hin-
sicht Deräußerungsgeschäfte und Kechtsstreitigkeiten um mi—
nisterialisches ECigengut ebenfalls vor das öfentliche Cand-
gericht gehörten, hängt davon ab, ob man dieses als hof- oder
landrechtliches Cigen gelten lassen will.“s) Das eben be—
handelte Beispruchsrecht des Herrn spricht für hofrechtliche
Gewere, es muß dabei aber immer im Euge behalten werden,
daß an sich der Erwerbung von landrechtlichem Eigen durch
Ministerialen nichts im Wege stand, ja bei den oben nach—
gewiesenen umfangreicheren Eigenbesitzungen dieser Kechts-
charakter wohl angenommen werden muß und daß schließlich
die hofrechtliche Sigenschaft wie andere Rechtsbeschränkungen
sich während des 12. und 13. Jahrhunderts mehr und mehr
verlor.“'“) Die Quellen über diese Derhältnisse fießen in
unserem Untersuchungsgebiet außerordentlich spärlich. Es
läßt sich nicht einmal erkennen, ob Schenkungen an kirchliche
Anstalten jedesmal auf gerichtlichem Wege vor sich gingen.
Die darüber ausgestellten Urkunden, die von den in anderen
Segenden häufgeren Candgerichtsprotokollen““) scharf zu
unterscheiden sind, erwähnen lediglich die traditio altario
oder ecclesie, ohne der Formen Erwähnung zu tun, unter
denen sich diese vollzog.“e) Nur der Anwesenheit des Bischofs

1093) Waitz VG VI S. 67 f.
182) G. 548 f. Erst recht dit Fälle wie der des Burkard Hörauf v.Seckendorf von 1357, der mit Zustimmung des Bischofs die — bischöfiche!

— Burg Oberhochstätt kauft.
183y Molitox S. 168 f.
104) Ebda. S. I1035 Hie von W. Wittich, Altfreiheit und Dienstharkeit des Uradels

in Niedersachfen, Berün 1906zum Rachweis der Altfreiheit von Mini
sterialen herängezogenen L, 6. iet sind allerdings größtenteils von
G. Bode, Der Uradel in Ostfalen, Fschgn. z. Gesch. Niedersachsens III. 8Hannover 1911 als solche widerlegt worden s 30 f.).

156) Val. z. B. Ssterreicher, Banz no 9 (1126), 12 (c, 4139), 18
17, 22, 28 832“ usw. — Daß 1186 Dez. 80 die Geschwister des Abtes Her
mann v. Michelsberg in presencia Ottonis epi. multorumque nobilium
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wird gelegentlich gedacht.““) Das läßt vielleicht doch darauf
schließen, daß wenigstens im 12. Jahrhundert Kechtshand-
lungen über ministerialisches Cigengut noch vor dem Dienst-
herrn gepfogen wurden.!““) Jür die bischöfichen Ministerialen
in Kärnthen wird 1176 auch hinsichtlich ihrer Allode ausdrück-
lich das Gericht des Bischofs als zuständig erklärt.““) — Hin-
sichtlich ihrer Dienstlehen war das selbstverständlich; da diese
dem Hofrecht unterstanden, hatte auch der herr über Streitig-
keiten zu entscheiden.“') In Bamberg ging die Entwicklung
dahin, daß dieses bischöfiche Hofgericht auch die Entscheidung
über Rechtsfragen echter Lehen an sich zog und so das bischöf—
liche Gericht „uf dem sale“ (Saalgericht) ausbildete, dem in
späterer Zeit ein vom Bischof ernannter Lehenrichter, der
auch Domherr sein konnte, „von heizz und gebot“ des Bi—
schofs, „an des Bischofs stat“ vorsaß.“t) Dieses Hofgericht
war von UAnfang an Standesgericht der Ministerialen, die
Urteiler waren Standesgenossen. Seine Anfänge sind bereits
im Dienstrecht von ca. 1000 zu erkennen, das im Ebsatz 1 er—
klärt, daß ein von seinem herrn beklagter Ministeriale sich
durch Eidschwur mit seinen Genossen reinigen dürfe, mit
fAusnahme von drei Fällen: Derschwörung gegen das Leben.,
die Kammer und die Burgen des Herrn. Anderen Leuten ge—
genüber genügt (ebenfalls) der Eid mit Genossen, ohne Hin-
zuziehung des Dogtes, und zwar mit 7 Eidhelfern, ihren ei—

auf das rey pom Abte abgekaufte predium parentum snorum ver-
zichteten,((ß. BB. G. 9 scheint auf eine Gerichtshandlung hinzudeuten,allein hier handelt es sich um Freie.— Das prédium Buchaä wird 1188
I— multis testibus an Michelsberg delegiert M 337/2056, kaum ge—richtlich.

3. B. vor 1189 Mu3383/20316. 16. BB. S. 18 — um 1180
M 3382050. 16. BB. S. 47 (lückenhaft).10 Ein einziges Beispiel spricht für das Gegenteil: 1157 Der Ein
spruch der Erben gegen eine Schenkung von Eigengut an Banz wird apud
uillam chnunigishofen, einer Würzburger Zentgerichtsstätte, gerichtlich ge—
regelt, Ssterre icher, Banz no 22.

199 Looshorn 1II S. 492, Joetze S. 564 u. 594. — Zaß dies
ee gewesen sei, kann ich nicht mit Joe tze S. 595 aus der U.erauslesen.

200) Einer der ersten ene den ich fnde, ist der Streit um die Erblich-keit eines Min.Lehens 1128: que contentio, cum per multos annos per-
fracta fuisset, tandem coram episcopo Ottone sie soluta est... Die
Begenpartei, das Stift St. Jakob, war durch den Vogt, den Grafen Regin-
boto, vertreten, 21. BB. S. 21 —Ein ähnlicher gIgg wird aber 1137 durchden Stiftspropst erledigt, ebba. S. 28 f. Der Bischof war für die Min.
der Stifter ofenbar nür ernfungomstanz.. 209 dieg 338344— Bamb. RNecht S. 88 f., Gengler, Verf. Zu
snd S. 1532, Urkunden im Liber ppriv. AII BStA. Rep. 27 rote Nr. 8ol. 174 f, AO 19, 2 1. Gr. Reg. 183, 184, 187 usw. — Doch konnte
über Lehen gelegentlich auch vor dem Landgericht geurteilt werden, ebda.
Reg. 196, ebenso über Eigen auch vor dem Saalgericht, so 1346 Loo s-
horn III S. 378f.
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genen Genossen gegenüber jedoch mit 12.22) hHieraus ergibt
sich, daß dieses Standesgericht überhaupt das ordentliche Ge—
richt des Ministerialen war, dem der Bischof selbst vorsaß.
Schon damals waren also auch die Bamberger Ministerialen
dem Gericht des Hochstiftsvogtes entzogen, wie dies auch
sonst sehr häufg zu belegen“e) und für die Bamberger Mi-
nisterialen noch wiederholt ausgesprochen ist.“““) Dor diesem
Standesgericht wurden somit nicht nur Rechtsstreite, sondern
auch Strafsachen verhandelt. Es fragt sich nur, ob auch die
schweren Kapitalverbrechen dort zuständig waren. Das Dienst-
recht sagt nicht, daß die gegen den Dienstherrn gerichteten
3 Ausnahmefälle, die auch zu den schweren Jällen gehören, nicht
vor dem Bischof verhandelt wurden, es verweigert nur die Rei—
nigung durch Eid. Da der Bischof als geistlicher Herr aber
nicht über das Blut richten durfte, so wäre es allerdings
moglich, daß ein Ministeriale in solchen Fällen dem öfent—
lichen Gericht des Grafen überantwortet wurde, wofür auch
das Jehlen einer Sonderbestimmung im Bamberger Cand-
frieden von 1085 herangezogen werden kann.?“) Die Be—
stimmung der Constitutio de pace tenenda Kaiser FJried-
richs J. von 1152, die Fehden unter Ministerialen dem Gra—
fen zur Rechtssprechung zuspricht,“s“) bedeutet einen weiteren
Fortschritt in dieser Entwicklung. Ursprünglich wäre es
allerdings auch denkbar, daß der Bischof die Jällung von
Bluturteilen umging, wie dies z. B. im Kölner Dienstrecht
(c. 7) vorgesehen war,““) oder daß in solchem Jalle die für
Unfreie vorgesehene Strafe „ju Haut und Haar“ eintrat. So
belegte Bischof Adalbero einen Ministerialen (guidam mili-
ciae) mit der entehrenden Strafe des „haarscheerens“ (ha-
ranscara).“) Es darf aber wohl daraus, daß sich Kaiser
heinrich IV. (1054/56) für den Derurteilten verwendete und
bat die Strafe in eine Sühnezahlung umzuwandeln, geschlos-
sen werden, daß man schon damals die Strafe nicht mehr für
einen Ministerialen als angemessen betrachtete.

Auch über die Heranziehung von Ministerialen als Schöf—
fen im Landgericht sind wir äußerst mangelhaft unterrichtet,

3 Vgal. Joetze S. 774.20235 RolitorS. 116, Jose ze S. 539 Anm. 1berichtigt mit, Recht
die irrige Auslegung des absque advocato dr Gengler S. 154.204) So schon in der erwähnten U. für die Kärnthener Min. von 1176,
weitere Fälle Jo 7 e S. 594.1058 Kluchohn S. 65, Molitor S. 108, Joetze S. 5096.

06) Constit. J no 140 6c. 19 S. 198.
207) Molitor S. 118.
208) Cod. Vd. no 19 Jafé S. 30.
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einmal weil es bis etwa 1250 an eigentlichen Candgerichts-
protokollen fehlt, dann aber, weil man die Zeugen der Be—
urkundungen gerichtlicher Entscheide nicht ohne weiteres den
Urteilern der Gerichtshandlung gleichsetzen darf,“?) so 3. B.
in der Urkunde des herzogs Otto VII. von Meranien von
1207, vor dem (als dem Grafen des Radenzgaues) der Streit
des Edelfreien von Kalbenberg mit dem Kloster Cangheim
über die curtis in Burkersdorf ausgetragen wurde.“!) Be-
urkundet wurde der Entscheid erst nachträglich in Cangheim,
das nicht Candgerichtsstätte war, hier wurden als Zeugen
die Ministerialen des Grafen herangezogen. Gerade für die
Andechs-Meranischen Ministerialen darf es aber als wahr—
scheinlich gelten, daß sie schon in der zweiten Hälfte des
12. Jahrhunderts ihren herrn, der das Grafengericht vom
Hochstift zu Cehen trug, zu den Gerichtshandlungen begleiteten
und hier zunächst als Umstand mitwirkten. Schon 1207 fanden
wir ja sogar einen Plassenberger Ministerialen als iudex
provincialis, als beamteten Stellvertreter des Grafen, be—
urkundet.“t) Das Amt ging auch auf dessen Sohn über. —
EAls nach dem Aussterben der Meranier 1248 das Candgericht
an die Bamberger Kirche heimfel, trat eine Deränderung in
der Besetzung ein. Der Verhandlung iux Mogum prope
Hoinstat und Cags darauf in Constat (Zentgerichtsstätte!)
von 1250 (August 12/13),*) woselbst über die Beeinträch-
tigung des Klosters Cangheim durch den Burgenbau des Iring
von Cunstat Entscheidung gefällt wurde, und dem placitum
in colle.. ville (Movglinde) superius adiacenti gegen
den Burggrafen von Nürnberg und den Herrn von Truhen-
dingen, die Gegner im Meranischen Erbfolgestreit, von 1251
(GEpril 8)*2) scheint der Bischof persönlich vorgesessen zu sein.
Dagegen bestellte er 1258 (Nov. 18) dem iudicium provin-
ciale apud Wofendorf, das einen Eigentumsstreit des Klo-
sters Cangheim zur Entscheidung brachte, einen Edelfreien,
Ulrich von Schlüsselberg als Dorsitzenden.““) Im letzteren
Falle sind zum erstenmal Bamberger Ministerialen mit Sicher
heit als Beisitzer des Candgerichts einwandfrei bezeugt,“,““) da
es sich aber teilweise um die gleichen Persönlichkeiten handelt,

209 Molitor S. 121 Anm. 1, Bode S. 35.
ruey Schultes, Hist. Schr. J S. 76 no V.
219 Oben Anm. 57 u. 58.
2123) M 273/1591, Loos horn I S. 710 f.
3212) M 273/1592, Loos horn II S. 712.
214) de mandato nostro judicio presidento M 274, 15992, L00s8-

horn II S. 740.
216) judicio ac late sententie aderant.
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dürfen wohl auch die Zeugen von 1250 und 1251 als Cand-
gerichtsschöfen aufgefaßt werden.““) Man wird Joetze
beipfichten dürfen, daß diese durch die veränderten politischen
Verhältnisse bedingte vermehrte Hheranziehung bambergischer
Ministerialen als Candgerichtsschöfen nach dem Lehenheim-
fall des Gerichts darauf schließen läßt, daß dies schon damals
nichts Ungewöhnliches mehr war. Damit stimmt überein,
daß schon 1251 (Mai 10) die Zuständigkeit des Bamberger
Candgerichts für die an andere Hherren übergehenden, vormals
meranischen Ministerialen (Giech, Jörtsch, Spieß) aufgehoben
wird.!) Wir können also nicht bestimmen, seit wann die
Ministerialen der Obermaingebiete ihren Gerichtsstand im
Candgericht hatten, nur erschließen, daß dies wohl um die
Wende zum 13. Jahrhundert schon der Jall war.

Um dieselbe Zeit steht aber auch fest, daß für die Ministeria-
len nicht das bäuerliche Gericht des Zentenars zuständig war.
Das Statutum in favorem principum Sriedrichs II. von
231 bestätigte in dem bekannten Rechtssatz: Nemo syno-
dalis ad centam vocetur“) einen zweifellos schon längst be—
stehenden Zustand. Der Rusdruck synodalis ist für die Bam-
berger Ministerialen schon 1216 zu belegen.?!) Wie es scheint,
wurden ihre vor das bischöfiche Gericht gelangenden Streitig-
keiten nicht selten auf Synoden entschieden.““) Daß aber
Ministerialen im Bischofssend erschienen, das lehrt schon die
Zeugenreihe der oft erwähnten Bamberger Synode von 1059;
allerdings werden sie hier von den (freien) Schöfen (iudices)
ausdrücklich unterschieden. — Die Freiheit vom Zentgericht
wurde den Bamberger Ministerialen später noch wiederholt
bestätigt: so 1291 von Bischof Arnold,““) 1333 von Kaiser Cud-

210) Das Beispiel bei Joe tze S. 5095 scheint mir dagegen nicht 8sicher. Denn die 5(1) Zeugen der Eigentumsübertragung des Otto (de
Dunstat) dietus in den planken, allerdings in nostro (epi.) provineiali
iudieio apud Kunineveld. sind lauter Verwandte Otthos, also doch wohl
nur U. Zeugen.

212) Mzoll. VIII no 184.
215) 1281 Constit. II no 304 S. 419 u. 1281 Mai II no 171 6. 212.
210) B. Eckbert beurkundet, daß Mathildis de Widenz u. a. homines

N. N. Kos duoniam militaris sunt conditionis, sub iureSy no dali um
personarum . consitztendos an die Bamb. Kirche übertragen habe,
BStA. Rep. 27 rote Nr. 2 sol. 11, nicht bei Loos horn.

220) So 1134 April 10, 21. BB. S. 27. — um 1180 M Poo 16.BB. S52 vgl. dazu Motitor S. 181, welcher annimmt, daß auch die
Min. im Bischofsend dingpfichtig, also Schöfen waren.

229) 858fer, reuig S. 21, vgl. auch den Eintrag im Urb. 4fol. 2v. u. Rechtsbuch S. 6 bezügl, der 4 ofciati.
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wig,“) 1376 (Okt. 18) von Kaiser Karl IV.“) Regelmäßig
wird hiebei das Gericht des Bischofs als das für sie allein
zuständige bezeichnet. In der Praxis galt dies im strengen
Sinne nur für das Lehen- oder Saalgericht, im übrigen galt
der Ministerialenadel um diese Zeit längst als privilegierter
Stand des Candgerichts, das ja allerdings seit dem Lehen-
heimfall von 1248 auch als bischöfich gelten muß.

cänger noch als im Besitzrecht erhielten sich die rechts-
beschränkenden Bestimmungen im Eherecht der Mini—
sterialen. Diese stehen mit besitzrechtlichen Fragen in enger
Derbindung. Mehrfach fndet sich an die Bestimmung, die nur
Then innerhalb der Genossenschaft, mit einer uxor conso-
eialis, zuließ, die Warnung angeknüpft, daß die Nachkommen
anderenfalls des väterlichen Erbes verlustig gingen, so z. B.
1125: de externa.. matre genitus ad paternae hereditatis
possessionem non aspiret“) oder auch nach einer Urkunde
Bischof Ottos von 1137 (Mai 2): das Cehen des Ministerialen
Bertolf sollte nach seinem Tode an die Zelle St. Getreu heim—
fallen, eoquod flios non de consociali sed de externa ha-
beat uxore.““) Es galt bei diesen Bestimmungen der Mög-
lichkeit vorzubeugen, daß Lehengut dem Dienstherrn ent—
fremdet würde.“s) Ein weiterer Grund für die Forderung
der Genossenschaftsehen lag in der Sorge um die Wahrung der
Dienstleistungen der Nachkommen gegenüber den Anforde-
rungen des fremden Dienstherrn. Tatsächlich aber ließen sich
Eheschließungen mit Töchtern fremder Ministerialen auf die
Dauer gar nicht verhindern. Schon die strengen Bestimmungen
der Kirche gegen Derwandtenheiraten mußte dazu drängen,
da naturgemäß der Kreis innerhalb der Genossenschaft bald
zu eng wurde. Das führte dazu, Dienst- und Erbfolge der
inder aus solchen Ehen durch besondere Derträge zwischen
den Herrn zu regeln, entweder von FJall zu Jall oder mit all-
gemeiner Gültigkeit. Dabei wurde meist eingehend bestimmt,
welcher Dienstmannschaft die Kinder angehören sollten; ent-
weder wurden sie zu gleichen Teilen geteilt oder die Bamberger
Kirche behielt sich den Erstgeborenen vor und erst die folgen-
den Kindern sollten geteilt werden. In unserem Unter-
suchungsgebiet begegnen folgende Derträge:

aa2) Rechtsbuch S. 26.
20) Moo /645, So os horen II S. 351 — Eine Paralelle deg fr

qe Vnytorafentuuun Nürnberg die U. Karls IV. v. 1363 März 17 M2oll.
 M 332/2028, 16. BB. G. 13 (fehlerhaft).
as iis,Sorosbhorn s
2205 Kluckhohn S. 82, Molitor S. 155.
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1) 1177 .. 8822) 3w. Bamberg und Markgraf Berthold III.
v. Andechs mit allgemeiner Gültigkeit für die beiderseitigen
Ministerialen in Franconia, Bauwaria, Carinthia,
(O 3 Andechs Reg. 204 aus der nachfolgenden Bestäti-gung).

2) 1192 Juni 7 Erneuerung des vorigen Dertrags, der auch
auf die Ministerialen von St. Jakob ausgedehnt wird. Das
erstgeborene Kind folgt dem Dater, die übrigen werden gleich
geteilt; lebt nur ein Kind, folgt es dem Dater, (MBoic. 29, 1
no 557 und 8 no 5, 5. 1606, Oe fele, R. 409)

3) um 1200 3w. Bamberg und Regensburg, Einzelfall, Kin-
der gleich geteilt Cooshorn II S. 5092)

4) 1220 zw. Bamberg und Würzburg, allgemein, ohne nähere
Bestimmungen (MBoic. 30, I no 652)

5) 1241 zw. Bamberg und dem Grafen v. Castell, Einzelfall,
gleiche Teilung, je 1J Sohn und J Tochter (M 21/118, Coos-
horn II S. 671)

6) um 1240 3w. Bamberg und Herzog Friedrich v. Osterreich,
Einzelfall, gleiche Teilung (Urk. B. ob der Enns III no 85,
Cooshorn lI S. 670)

7) 1245 3w. Bamberg und Brixen, allgemein, gleiche Tei—
lung (Urk. B. Krain II no 132)

8) 1243 3w. Bamberg und Kaiser Friedrich J., Einzelfall
unter Berufung auf allgemeine Regelung, hier gleiche Teilung
(Gsterreicher, Dku. 4 s. 33 aus Lib. priv. Al im
StEB.).

9) 1248 3w. Bamberg und Seckau, Einzelfall, Kinder der
Bamberger Ministerialen an Seckau (Zahn, Urk. B. Steier-
mark III no 19)

10) 1257 zw. Bamberg und herzog Ludwig von Bayern, Ein-
zelfall, gleiche Teilung (Krenzer, Bilversheim Reg. 168,
CooshornIIS.638)
1 1303 3w. Graf v. Truhendingen und Eichstätt, Einzel-

fall, gleiche Teilung (En ghert, Truhendingen no 2601)
12) 1315 zw. Bamberg und Eichstätt, Einzelfall, Erstgebo—

rener an Bamberg, wiewohl die Mutter Bamberger Mini—
sterialin, die folgenden Söhne gleich geteilt Cooshorn
III S. 32 f.)

227) Der Vertrag ist höchstwahrscheinlich in die Zeit des guten Ein—
vernehmens zwischen den Brüdern, Bisch. Otto II. (11771196) und Mark—
graf Berthold 115. (4 1188), zu setzen.
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Außerdem gab Bamberg seinen Klöstern Gleink (1128),**9)
spach (1178)9) Niederaltaich (1153)) und Priefing
(1138)*2) allgemein die Eheschließungen ihrer Ministerialen
mit denen der Hauptkirche frei, im letzteren Falle werden die
Kinder nach dem Geschlecht geteilt, die männlichen blieben
dem Kloster.

Don besonderem Interesse sind noch folgende zwei Derträge:
245 (Sept. 21) schloß Bischof Heinrich von Bamberg mit

seinen eigenen Ministerialen, den von Windheim, dahin ab,
daß, wenn einer von den homines ecclesiae Bab. ein Weib
aus der familia, d. i. der Dienstgenossenschaft, der Windheim
heirate, der Erstgeborene der Bamberger LKirche gehören, die
übrigen Kinder je zur Hälfte geteilt werden sollten.““) Wenn
hier auch nicht ausdrücklich von Ministerialen die Rede ist,
so dürfte es sich bei der Gleichartigkeit der Bestimmungen doch
wohl ebenfalls um solche, bei den Windheim um deren reisige
Dienstleute handeln, ein bezeichnendes Zeugnis für die tat—
sächliche Rechtstellung der großen Bamberger Ministerialen-
geschlechter.

Ebenso aufallend ist der Dertrag desselben Bischofs mit den
Brüdern von Kvenburg (Nhünburg i. Kärnthen) 1248 (nach
der Indiktion 1249),2*) von denen die jüngeren beiden Ofo
und Otto aus dem Erbe des Grafen von Bogen in die Bam
berger Dienstmannschaft übergeben worden waren. Beide ver-
pfichteten sich, eine Irau aus der Bamberger Ministerialität
zu nehmen, letzterer sagt zu, wenn er mangels einer Taug-
lichen eine Auswärtige nehme, die Hälfte seiner Kinder an
Bamberg zu übertragen. Selbst der nicht nach Bamberg ge—
hörige Albert verspricht einen Teil seiner Kinder zu geben
oder doch seinen Sohn zur Ehe mit einer Bambergerin anzu
halten. Dafür erhalten die vier Brüder 50 Mark; Ofo und
Otto noch besonders 120 Mark zum EAnkauf von Cehengütern.
Man ersieht schon aus dem unmittelbaren Abschluß des Der-
trags mit den Betrofenen selbst und seinen Bedingungen, wie
stark die selbstverständliche Gültigkeit dieser Rechtsverhält-
nisse im Schwinden begrifen war. Bischof Berthold kann

ae) UB. ob. d. Enns II. no 118 u. 268 (1183 Aug. 12).
229 Bestätigung älterer Privileglen MBoie. V no SG. 168.
2505) MBoic. 1120 43 S. 167.3 MBoic. 13 S. 161, so auch schon in der Fälschung nom. 1123

Febr. 14 Mpose. 18 6. I4i.
2255 BStda Rep. 26 no 2 (Iib. priv. Al tol. 118), Krenzer, Bil

oersheim Reg. 91. J Fz2) v. Jabornegg, Allg. gesch. Not über d. Familie d—, jetzigen
Hrafen v. Kühnburg, AÄrch. f. vateri. Gesch. u. Topogr.hsg. v. Gesch.
Ver. f. Kärnthen 8 Ihg. 1663 6. 85 f, Krenzer Reg. 87.
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1281 den Ulrich von Kynburg nur noch durch das Dersprechen
von neuerdings 50 Mark dazu veranlassen, eine Bamberger
Ministerialentochter zu ehelichen.“)

Überblickt man diese aufallenden Kechtsbeschränkungen der
Mimisterialen des 11. bis 13. Jahrhunderts, ihre Deräußerlich-
keit, die Gebundenheit ihres Besitzes, ihre Chebeschränkungen
und Kinderteilungen, im Zusammenhang, so läßt sich wohl
kaum ein größerer Gegensatz denken als ihn daneben die rei—
chen Zeugnisse ihrer einfußreichen Stellung im Rate des
herrn, ihrer kriegerischen Bedeutung, ihres Besitzreichtums in
eben derfelben Zeit darstellen. Man muß sich dabei allerdings
vergegenwärtigen, daß jene Rechtsbeschränkungen in ihrer
praktischen Auswirkung vieles von jener Schärfe verlieren,
die der nackten Urkundensprache anzuhaften scheint. Be—
deutete schon die Aufnahme in die Genossenschaft eines mächti-
gen geistlichen Reichsfürstentums Ehre und Aussicht auf Dor-
teile aller Art, so wissen wir auch aus anderen Guellengebie-
ten,““) daß solche Übertragungen in jener Blütezeit der Mini-
sterialität kaum ohne Willen der Betrofenen geschahen. Zu—
dem wurden bei Deräußerungen von Landesteilen ja auch die
gemeinfreien Schichten von dem Wechsel des Herrn hinsichtlich
Gerichts- und Heerbannpficht betrofen. Die Gebundenheit
des Besitzes hinderte nicht, daß er sich unter den Händen des
aufstrebenden Standes mehr und mehr vergrößerte und sich
damit dem Beispruchsrecht des Herrn frühzeitig entzog. Am
wenigsten drückend wurden wohl jene eherechtlichen Bindun-
gen empfunden.““) Ihre Folgen beschränkten sich lediglich
auf die Leistung der Dienstpficht für einen bestimmten herrn,
auch jene so eigenartig anmutenden „Kinderteilungen“ be—
zweckten keineswegs die Zerreißung der Jamilienbande, son-
dern eben jene Kegelung der Dienstverhältnisse beim Eustritt
ins Leben. Die tatsächliche Wirkung dieser Freiheitsbeschrän-
kungen kann niemals richtig gewürdigt werden, wenn man es
versäumt aus der Gesamtheit der Quellen die aufallende po—
litische und soziale Ausnahmestellung der ritterlichen Mini—
sterialen als Stand wie in ihren einzelnen Familien ins Huge
zu fassen. Hinter der Anschauung der lebendigen Wirklichkeit
müssen noch so scharf formulierte Rechtsnormen zurücktreten.
Ausdrücke wie „leibeigen“, „rechtsunfähig“, „nicht zum Dolke
gehörig“?) sind für die Ministerialität der Blütezeit ebenso

239) JaborneggS.87.8* Vgl. Kluckhohn S. 632.
3 Vsol.Kluckhohn S. 10 f.
1237) So Joetze hassim.
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irreführend und unzutrefend wie jenes Wort von den „Skla-
venheeren der Hhohenstaufen“.“) Ebensowenig kann man frei—
lich jene Zeugnisse einer Freiheitsminderung hinwegdispu-
tieren) oder mit Stillschweigen übergehen.““) Die Fest-
stellung, daß dem Rechtsinstitut der Ministerialität als solchem
noch in seiner Blütezeit, allerdings schon wie ein verwachsenes
Kleid. die Merkmale geminderter Freiheit anhaften, ist zu
stark in dem Boden der Urkundenzeugnisse verwurzelt. Es
erübrigt noch darauf hinzuweisen, daß das Dienstrecht von ca.
1060 auch, allerdings nur vom Lehen, die Besthauptabgabe für
den Ministerialen kennt,“n) die wir sonst als Leistung von
Unfreien fnden, daß die Rüstung, das hergewaete, nicht wie bei
den Freien des Sachsenspiegels“) an den nächsten Schwert-
magen, sondern an den Dienstherrn übergeht'“) und daß wir
eben jene Kinderteilungen auch für bäuerliche Unfreie belegt
fnden.““) — Alle diese Zeugnisse sind ja auch keine Besonder-
heit unseres Untersuchungsgebietes, sondern mit geringfügigen
landschaftlichen Abweichungen dem ganzen deutschen Rechts-
gebiet eigen.

Die Frage nun, wie sich diese aufallende Gegensätzlichkeit
zwischen der politischen und sozialen Bedeutung der ritter—
lichen Ministerialität und ihren Kechtsbeschränkungen, die sie
mit den Unfreien teilen, klären läßt, ist gleichbedeutend mit
der Frage nach der Entstehung der Ministerialität als
Kechtsinstitut. Dieses so vielfach erörterte Problem unmittelbar
aus den Quellen unserer Gebiete nachzuprüfen, verbietet sich von
selbst, da uns über die späte Gründung des Bistums Bamberg
hinaus hiefür keinerlei Zeugnisse zu Gebote stehen. Doch
kann der Dersuch gewagt werden, durch vorsichtige Rückschlüsse
wenigstens einige Anhaltspunkte zu gewinnen.

Die Bildung des Standes war zu der Zeit, in der unsere
urkundlichen Nachrichten einsetzten, noch keineswegs ab—

4209 Deg diesen Ausdruck Caros hat sich schon v. DungernMonatsbl. Adler 1912 6. 171 f. gewendet.
a20) So die Methode v. Plothos, wie ich Mitt. d. St. Michael 1026

Nr. 2 hetgigt habe.
 29 e, Vorwurf kann man V. Ernst, Niederer Adel 1916 u.Mittelfreie 1920, nicht ersparen.

241) Beim Fehlen männlicher Erben am Lehen proximus agnatus de-
tuneti vel loricam suam vel equum, quem weliorem habuerit domino

suo oftferat et benefcium cognati sui accipiat. — Ein praktischer dn
der „Hergwede“Forderung durch den Herrn (Walpoto) bezieht uy eben
—E Lehen, 1137 Mai 5 M Würzb. UU no 35665, Loos horn II

242) Edr. 12284.
3 Vgl. Anm. 241.1449 11565 MBoic. 24 no 9 G. 32 7.
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geschlossen. Ununterbrochen fossen namentlich der Bamberger
Dienstmannschaft neue Kräfte zu und zwar nicht nur durch
jene schon erwähnten Übertragungen von Ministerialen an—
derer Hherrn, also Genossen gleichen Standes, sondern
auch durch Ergänzung aus allen ständischen Schichten des Can-
des. Der Zuwachs aus der Klasse der Sdelfreien spielt
dabei, wie wir schon sahen, nur eine sehr untergeordnete
Kolle.“*) Don jenem „massenhaften Übertritt“ aus wirtschaft-
licher Not, der in der Kechtsgeschichte nicht selten behauptet
wird,“?) läßt sich in unserem Gebiet jedenfalls so gut wie
nichts erkennen. — Größer ist nachweislich der Zuwachs aus
der Schicht der Cügenleute, seien es gewöhnliche Ceib—
eigene (mancipia) oder reisige Eigenknechte (so darf man
wohl die proprii homines bonae conditionis und die ho-
mines militaris conditionis bezeichnen), die von ihren herrn
zum Kechte der Bamberger Ministerialen oder jener der Stif—
ter und Klöster geschenkt wurden. Joetze hat die Beispiele aus
der Zeit von 1118-1197, wenn auch nicht vollzählig, bereits
gesammelt.“,') Die Tradenten sind entweder Geistliche, ins—
besondere Kanoniker, oder weltliche Herrn; erstere bevor—
zugen naturgemäß bei der Übergabe die Stifter und Klöster.

245) Siehe o. S. 206. Bestenfalls 5 8 Ulsenbach (infolge von Hei—rat), Seonebrunnen, Mutechendorf, Parkstein, Schaumberg. — Joetzes
 Feue G. zas f. sind famtlich hinfällig bis auf zwei.

246) So namentlich von Wittisch, Uradel in Niedersachsen; von den
don ihm behaupteten 32 38 bleiben jedoch nach der eingehenden Über
prüfung von Bode, Uradel in Ostfalen höchstens 8—10 übrig (S. 8
ogl. auch die vespregung Hecks Zschr. d. dist Ver. f. In Saglen 1906S. 235 f. — Auch OQ. permaänn, Die Altfreiheit der niederrhein.
Ministerialität, W — 30,2 will * en J. Ahrens, die Minist.
in Köln u. am Niederrhein, deipuger hen hrsg. v. Brandenburg
usw. 9, 1908 einen esephgsten Ubertritt gFiey geltend machen, verwischt aber m. E. stark den Unterschied zwischen Edelfreien und Gemein—
freien. Seine Ausführungen beweisen bestenfalls auch für Köln die (wie
in Bamberg) schon im 11. Ihdt. stark gehobene soziale Stellung der Mini—
sterialen.

247) S. 542 f. (13 Fälle und 1 nicht hierhergehöriger [11801. — Ichstelle —S 18 — zusammen: A — duos proprios servos
an St. Jakob 21. BB. S. 1 — 1116 Gf. O. v. Wittelsbach propriam aneil-
lam an St. Peter ——— Looshorn I1 S. 66 — UIls ders. Fr (pro-priam ancillam) u. Sohn des B. de Hopfenau an St. Peter ebda. S. 67
— 1118 Domkan. 8 Genannte an Kl. Michelsberg M331/2022, Loos-
horn II S. 90 — 1121 N. proprios famulos.. bonas quidem conditionis
an Domkap. M e Looshorn II S. 67 — 1124 Edelfreier matronam mitz Kindern durch Tausch von der Freisinger an die Bamb. Kirche Me5/22 a.
dooshorn II 68 — 1129 Priester 10 mancipia an Domkap. Mis /25, Loos-
horn II 68 — 1132 Edelfreier 2 proprios famulos.. et sororem.. (cum
flio) 21. BB. S. 25 — 1138 B. Otto J. mancipia utriusque sexus in
diversis locis an Kl. Priefing MBoie. 13 no 8 S. 161 — 1138 Chuno v.

orburch guandam sue proprieètatis famulam mit Nachkommen an St.
eter (Bisch.) MBoic. 12 no 3 6. 332 — vor 1189 N. de familis sua 55

mancipia, einige zum ĩus ministerialinm, andere zu ceensum annuum
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hHingegen geben Ministerialen selbst ihre Eigenknechte in der
Regel als Zinspfichtige an die Kirche.“) Die UÜbergabe in
das Recht der „vornehmen Ministerialen“‘ der Bamberger
Kirche bedeutete für diese Eigenleute selbstverständlich eine
ganz erhebliche Besserung ihrer sozialen und rechtlichen Cage.
Cag doch schon in der Üübertragung zu Zensualen recht mit
der geringfügigen Derpfichtung jährlich 2, 4, in der Regel
5 Pfennige Zins zu zahlen eine Jreilassung in eine nur noch
gelinde Abhängigkeit,“?) die durch Ausstellung eines Standes-
briefes (carta) gesichert wurde.““) Für die Leistung dieses
Zinses in Wachs fnden sich in unserem Untersuchungsgebiet
nur noch wenige Beispiele.“'“)) Es kann aber kein Zweifel
möglich sein, daß sich auch hier die ritterlichen Ministerialen
schon seit dem 11. Jahrhundert sozial wie rechtlich weit über
die Zensualen oder Cerozensualen erhoben. Das geht nicht
nur aus ihrer eingehend geschilderten grundherrlichen und
ritterlichen Cebensweise und aus ihrer Bezeichnung als veri,
optimi, honestiores ministeriales sondern auch aus einer
Urkunde Bischof Eberhards II. von 11603 deutlich hervor: Hier
M 333/2031b, Looshorn II 97 -1142 Stiftkanoniter (7) 2 proprios servos
suos an St. Jakob 21. BB. S. 30 — 1150 Pfarrer 7 famulos et ancillas
mit Nachkommen an Domkap. M9/ 44, Looshorn 11 461 — 1163 939. Fr. v.
Rothenburg 5 feminas sue proprietatis,. de burgo Nurenbergensi ecum
z3 fliis an Bamb. Kirche Me10/49, Looshorn II 451 — 1165 Ministeriale
(A. de Newansdors) servum suum an Domtap. M 10/50, Looshorn II 461
— um 1165 Domkanoniker quosdam (5) hereditario iure proprieètatis ad
se pertinentes homines an Domk. Me114854, Looshorn I1 462 — 1179
Domkan. servum suum . et sororem eius mit Kindern an Domkap.
M14/70. Looshorn II 520 — 1197 Ministerialin u. Söhne propriam ancillam,
Verwandte eines Bamb. Min. an Domkap, M Ia Looshorn II 576 —In sämtlichen Fällen wird die Ubertragung zum Recht der (höheren oder
besseren) Ministerialen ausdrücklich vermerkt.

248) So 1131 21. BB. S. 25 — 1185 ebda. S. 28 — 1154 22. BB.
5. 16 — 1172 M 11/571, Looshorn II S. 488 — um 1172 M12/58, Loos-
horn II 488 — 1171/2 M12/552, Looshorn II 489 — 1177 M13/65, Loos-
born 11 515 — um 1185 Me16/81, Sooshorn II 542 — 1203 M 17/90,
Looshorn II 592 usw. — Über Autotraditionen unten S. 777

230) Waitz VG. Va S.235 f, Schröder DRG. J S. 496, Moli-
bor S. 70 — Der Zins von 5 den. ist sonst in Bayern, im übrigen sind
2 den. üblich, Waitz V S. 2653.

260) 1185 klagt censualis quedam mit ihren Kindern dem Sischofe daßihre carta conditionis verloren gegangen sei. Da sie bereitwillig ihren
d zahlte, erhielt sie eine neue carta Me15177, Looshorn IIJ S. 345 —uch die Würzb. Zenfualen, die B. Erlung 1115 gegen Bevogtung schützt, er
halten eine besieg. carta, die in sacrario s. Kysiani aufbewahrt wird, val.
Anm. 254.

251) 1124 domina Gisila gibt 1Imansum an St. Jakob auf Sterbfall,
sed ecelesia denariatam ceré inde solvat, 21. BB. S. 18 - um 1140
Pimarus gibt seine aream an d. Hospital des Domk. zum dine vonA
S. 391 — 1187 Dipoldus li bexis ortus parentibus ipsse quoque liber gibt
2 areas und 12 agros an Domkap. so daß jeder Besitzer, Mann oder Frau,
ihrl. MAtal. cerae zahlt M 15,/78u0, Looshorn II 543.



24 —

befreit (eximentes) der Bischof die ihm von Herzog Friedrich
von Rothenburg zu beliebiger Derwendung übertragenen 5
feminas sue (i. e. ducis) proprietatis..ab omni iure
censuali et benefciario und verleiht ihnen Ronest i o-
ris familie ius, d. i. das Recht der ritterlichen Ministe-
rialen.“) Derselbe Herzog tauscht ferner 1165606 auf Bitten
eines Bamberger Domministerialen dessen Irau, eine Zen
sualin des Klosters Corch, gegen a mancipia (Eigenhörige)
ein und übergibt sie der Bamberger Ministerialität.“?) Tat-
sächlich sind denn auch die Schenkungen von Eigenleuten zu
Zensualenrecht erheblich zahlreicher als jene zu dem höheren
Ministerialenrecht.““) Das letztere erhielten fast regelmäßig
nur solche Eigenleute, die schon unter ihrem bisherigen Herrn
8 8* M1040, Stumpf 3974, Looshorn 1II S. 451, Joetze

ic M 11/53, Loos horn II S. 456. — Auch Wauß V, S. 349
stellt die Ministerialen über die Zensualen. Ich kann nach alldem die gegen
Zedk aufgesteilte Behauptung Schultes, Adel und Kirche S. 807 nicht
für richtig halten: „daß diejenigen Freien, die g „ergeben“, zu Censualen machen, nicht aber in die ihnen zu tief (1) stehende Dienstmannschaft
uübertreten“ (fo auch Joe tze S. 767 auf Grund des Beispiels von 1187
Dipoldus libéris ortus parentibus ..)

254) Den in Anm. 247 nachgewiesenen 18 Abertragungen zu Ministeria
lenrecht stehen im gleichen Zeitraum von 1062 1200 31 zu Zensualen—
recht, bis 1240 weitere 4 gegenüber, dann hören die Einzeltraditionen auf;
Joe e S. 542 bringt davon ganze 5 (und 1 irrige, 1180 Probst Heinrich)
und baut darauf den voreiligen Schluüß auf: „Fälle, wo Leibeigene als
Zensualen tradiert werden, begegnen uns schon viel seltener“! — Ich stelle
zusammen (die Tradenten in Klammern: 1062.. 1085 (Mgf. Eckbert v.
Rotenbure“. Meißen) 7 homines suae proprietatis in Lonstat (Sonner-
stadt) et Forcheim babitantes zum Zins von 8 Den. an Wzbg. B. Erlung
o. W. sichert sie 11153 vor Bevogtung, MBoie. 37 no 76, Looshorn I1
S. 835 (überseht irreführend „freie Leüte“) — um 1118 (Edelfreier) MA18
Tooshorn II'S. 67 — um 1180 (de Bunahe) Mu6/88, Looshorn I1 69 —
IISI Proprietario iure delegatum.. ut s nummos pro censu solvat (ähn-
lich in allen folgenden Fällen, meist proprium servum, pr. aueillam oder
mancipia), 21. BB. S. 24 f. — 1132 ebda. S. 26 — 11835 (2 Fälle), ebda.
S. 27 f. CIIiaA2 ebda. S. 20 — 1142 ebda S. 30 — 1144.. 46 ebda. S. 32
IIaßs ebda. S. 32 — um 1144 16. BB. S. 30 — vor 1139 55 manecipia,
deils zu censum annuum vgl. Anm. 247 — um 1150 (Steinbere) Ma9 / a7,
Looshorn II S. 461 — 1154 22. BB. S. 16 — um 1165 (Mehela condi-
cdione ũdbera verstiftet Libezam ancillam) Me10/52, Looshorn II S, 462
egc „Freie Magd“) — um 1169 (de Bueb) Mi1I1/56, Looshorn I1, 463 —172/8 (de Nurenbere) Mi12/592, Looshorn II 489 — um 1172 (de Bol-
Fnee) MuI2/ä, Looshorn II' 488 — 1172 (de Hachenbach) eern 11I79 nach Michelfelder Urbar — 1172 (de Stritpere) M 11/57, Looshorn II
188 — 1175 (ichiit) Me12/60, Looshorn II 489 - um 11756 (Sigeioh) M
IZ/62, Looshorn II 480 —- 1178 (WVieger) M14/68, Looshorn II 517 -
1176 (Kupecgunt) Mi14/69, Looshorn i1 6317 — 1179 (de Wolterammes)
Looshorn TIso60 nach Michelf. Cop. B. — um 1179 (de Zuodinruot), ebda.
— 1180 Geila) M 14/72, Looshorn I 533 — um 1185 (40 Tundevelt)
M16/81, Looshorn II 642 — um 1185 Domdetan M16/80 Looshorn IIzas - um 1200 (in Lutenbach) M17/86 Looshorn I1 577 f. — 1202 Dom-
detan) Vi 17/89 Sooshorn II 578 - 1203 (de Droscinriut) M7/90,
Zooshorn TI 602 1210 Gn Heitingesvelt) Mi18196, Looshorn 11 605 —
1213 (Stuhse) Me 18/98, Looshorn II 605 f.
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kriegerische Dienste geleistet hatten, also wafengeübt und er—
probt waren, die homines militaris conditionis.“*) Ergibt
sich somit tatsächlich eine Ergänzung der Ministerialität aus
der Schicht der Leibeigenen, so beweist gleichzeitig die da—
mit verbundene Freilassung, daß die ritterliche Ministerialität
in ihrer Blütezeit seit dem 11. Jahrhundert nicht oder nicht
mehr zur Klasse der persönlichen Unfreien im sozialen Sinne
gerechnet werden kann. — Es bleibt nunmehr noch zu unter-
suchen, inwieweit auch Gemeinfreie an der Ergänzung
der Ministerialität beteiligt waren. Die urkundlichen Nach-
richten über diese ständische Schicht sind ziemlich dürftig und
betrefen hauptsächlich Derstiftungen zu Zensualenrecht. So
ergibt sich 1116 mulier sui iuris libera Eberhilt dem Dom-
kapitel zum Zins von 5 Denaren,“) 1124 verstiftet die (wohl
auch freie) domina Gisila (ohne Standesbezeichnung) eine
hufe in Lesten und sich selbst zu Wachszins an St. Jakob.““) —
Mehela condicione libera tradiert um 1165 ihre
Magd Libeza dem Domkapitel zu 5 Denaren.““) hHier-
her werden ferner zu rechnen sein: Burchardus de Tur-
stat, der 1162 seine area mit einem künftig von seinem älte—
sten Sohne zu leistenden (Grund-7) Zins von 70 nummi an
das Stift St. Jakob verkauft.““) Fridericus et Hiltigundis
de Aschibach, Besitzer eigener häuser, die sich um 1175 dem
Domkapitel zum Zins von 3 Denaren verstiften'“e) und jener
Diepoldus liberis ortus parentibus ipse quoque liber, der
1187 zwei eben erworbene areae und 12 ücker in Chozendorf
dem Domstift übermacht, mit der Aufage, daß jeder seiner
Uachkommen jährlich Talent Wachs zahle.“) Mit Aus—
nahme der UEschbach und der gleich noch zu nennenden
Freiforcheimer, die sich wohl schon eher kleingrund—
herrlicher Cebenshaltung erfreuen, sind dies ofenbar
alles bäuerliche CLeute, unter ihnen vornehmlich Frauen,
die das Bedürfnis für ihr Seelenheil antreibt, sich
und ihre Nachkommen unter die kirchlichen Zensualen auf—
nehmen zu lassen. Als geschlossene Gruppe erscheinen diese

206) Beachtenswert ist die Ubertragung der propria ancilla, flia Ru-
theni de Vechene an das Domkap. zum Recht der Ministerialen, 1197,
deren Salmann ein Bamb. Ministeriale Reßenhard de Veéechene isi
M16484a, Looshorn II 576. Noch um 1200 konnten also Glieder einer
Familie Eigenleute und Ministerialen sein. Obendrein ist auch noch die
Tradentin selbst Ministerialin.

3255) M 4/17, Loos horn II S. 66.
015 1. BB. 6. 18.
68) M 10/52, Loos horn II S. 462.
16395 . BB. S. 36.

M12/63, Looshorn II S. 4809.
1614 M 15/784. Loos horn II S. 543.
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bäuerlichen Freien wie schon betont, niemals in den Urkunden
oder Zeugenreihen. Gleichwohl müssen sie erheblich zahl-
reicher gewesen sein, als es danach den Anschein hat. Dafür
spricht schon an und für sich die Zentverfassung des Candes?)
mit ihren noch im 14. Jahrhundert abgabenfreien Schöfen-
hufen?) und die noch im 16. gelegentlich auftauchende Kechts-
norm, wonach die Verpfichtung den Schöfenstuhl an der Zent
zu besetzen auf einem bestimmten bäuerlichen Grundstück haf-
tet.“) An älteren Nachrichten über diese Derhältnisse fehlt
es freilich in unserem Gebiete völlig. Zum Teil wird man
diese Gemeinfreien, noch in den bevogteten Leuten der Urbare
des 14. Jahrhunderts wiederfnden.““) Dielleicht liegt auch
in Ortsnamen wie Freihaslach, Freienahorn, Freiröttenbach,
die stets gleichnamigen, aber mit Burg- oder Kirch— zu—
sammengesetzten Orten benachbart liegen, eine Erinnerung
an diese Bevölkerungsschicht. — Nachweisen läßt sich nun eine
Ergänzung der Ministerialität aus diesen Gemeinfreien nur
in einem Falle: Heinricus des Altenvorcheim ex cognatione
Hermanni de Burch (Burk bei Forchheim), unus de his, qui
dicuntur fri forcheimeri“) ehelichte ein Mädchen aus der
familia s. Georgii und ließ diese Heirat vor dem Bischof durch
das Domstift beursunden (112124)2) und vom Domkustos be
siegeln „gus Fürsorge für seine Kinder, damit sie der Kirche nicht
entfremdet werden können.“s) Hier vollzieht sich der Uber
gang in die Mmisterialität also auf dem Wege über eine Hei—
rat. Der anerkannte Rechtsgrundsatz, daß die Kinder der
„ärgeren Hhand“ folgen, wurde hier also schon als sozialer
Dorzug gewertet.“') Tatsächlich fnden wir spüter auch den

Oben S. 11 u. 62 f., Exkurs II.
2602) Exkurs II „Neunkirchen“ u. „Weißmain“.
264) Exkurs II Memmelsdorf.
205) Nachweise oben S. 62 Anm. 66. — UÜber die in N.Osterreich

weit zahlreicher erhaltenen Gemeinfreien vgl. J. Strnadt, Hausruck u.
Altergau, Arch. f. öst. Gesch. d. hohengerschraberlest in N.Oft. ebda. 99,2Wien 1912 S. 403 f, 7o0 f; — über schwäbische Gemeinfreie; E.
Fleig, ... Studien z. Gesch. d. Kl. St. Peter a. d Schwarzwald, Diss.
Freiburg i. B. 1908.

3 Uber sie vgl. auch oben S. 86 Anm. 191.207) Me 71/86, Loos horn II S. Mz; der zeitliche Ansatz der U. ergibt
sich aus dem Auftreten des Dompropstes Pberharä (11211148, 0ds-
horn II S. 888) und des Domtustos Oudalrie, der noch 1124 Wärz 1
Looshorn II S. 68 genannt wird, 1124 Mai Looshorn IISG. 151)
schon Chuonrad.

206) Dieser Ausdruck ist formelhaft, vgl. schon die von Keutgen,
VSuWésß. 8, 2 S. 183 zitierte Würzb. U. von 1036: (ministeriales) ne
illorum posteritas à suo iure possit alienari.

2e0) Auch dieser Vorgang beweist gegen Schulte S. 307, daß schon
im 12. Ihdt. die Ministerialen ganz erheblich über den Gemeinfreien stan
den, sowie den schrofen Gegensatz zwischen der Rechtsnorm und den tatsäch—
lichen Verhältnissen.
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Hamen de Forehheim unter den Bamberger Ministerialen.“)
Tinen deutlichen Gegensatz hiezu bilden die Rechtsfolgender
The, welche Adelwib de condicione eorum, qui liberi For-
cheimenses dicuntur, mit einem Eigenknecht (famulus)
Ruedeger de Hachenbach des Cdelfreien Walther v.
Ahorn schloß?') Diese Ehe brachte nicht nur, wie zu er—
warten, die Nachkommen sondern sogar die CEhefrau selbst in
Unfreiheit. Bischof Hermann stellte nämlich bei dieser Ge
legenheit (1172) den eigentümlichen Satz auf — auf Bitten
der Frau und ofenbar um den in der Urkunde erwähnten
Ansprüchen des v. Ahorn zu begegnen — „daß jede Frau ihres
Standes, die einen Mann geringerer Herkunft, der irgend je—
mandem zu Eigen ist, heiratet, ihre frühere Freiheit verlieren
und sowohl selbst wie auch ihre gesamte Nachkommenschaft,
—
an die bischöfiche Kammer in Jorchheim zahlen solle.“) —
Beide Jälle beleuchten zugleich die scharfe Kluft zwischen dem
ehrenvollen Stand der Ministerialen und der gering gewer
teten herkunft eines, wenn auch reisigen, Cigentnechtes eines
edelfreien Herrn.— Jür die Ergänzung der Ministerialität
aus dem Stande der Gemeinfreien bieten noch folgende Fälle
einigen Anhalt: Cin Bruno de Frienahern, der keinesfalls
dem edelfreien Geschlecht von (Kirch-) Ahorn zuzurechnen ist,
erscheint 1184 unter Ministerialen.“) Auch der ,Name
Tuerstat, den wir oben unter den Gemeinfreien fanden,
taucht später unter den bischöfichen Dienstmannen auf,““)
wenn die genealogischen Zusammenhänge hiebei auch nicht
pöllig feststehen. Es könnte sein, daß der Ortszusatz nur die
herkunft, nicht die Familie jener Gemeinfreien bezeichnet
Im übrigen aber sehen wir, daß diese Schicht im 12. Jahr
hundert vielfach in die Zensualität übergeht, also ihren bäuer-
lichen Stand nicht mehr verändert. Da aber die Zensualitũt
mehr und mehr als unfreies KRechtsverhätnis aufgefaßt

33 Exkurs III Tab. III.27114v. Aufsseß, 58. BB. S. 98 aus e. Michelfelder Cop. Bch. sol.
z339 in d. Pfarregistratur Michelfeld Fooshorn UG. 470 f.

2759).. adiudicatum est, quod duaecundue ftemina conditionis TIus
euilibet inferioris ordinis uiro, cuiuscunque proprius sit, nupserit,
pristina liäbertate careré et tam 1IPSa quam omnis poste-
ritas sua, cum ad annos discretionis peruenerint, singuli ceensum quin-
due denarsorum Camerario nosstro in Forchheim annuatim persoluere
debeant .., Anm. 271.

79) MBoie. 25 n04 S. 104, Loos horn II SG. 888.
1274J Exturs 111 Tab. III.



8

wurde,“) sich also in umgekehrter Kichtung wie die Mini-—
sterialität entwickelte, hat der Stand der Gemeinfreien durch
jene Selbstverstiftungen dauernd Einbuße erlitten.

Wenn wir nun die verschiedenen ständischen Gruppen, aus
denen sich noch im 12. Jahrhundert der bereits voll entwickelte,
gehobene Rechtsstand der ritterlichen Ministerialität ergänzte,
ausschalten, verbleibt die Irage nach der Herkunft des eigent-
lichen Grundstockes dieser eigentümlichen Standesschicht. Da
ihre Entstehung, wie heute wohl allgemein feststeht, in eine
weit ältere Zeit als die Periode der Gründung des Bistums
Bamberg zurückreicht, so fehlt es in unserem Gebiete an Nach-
richten, an die sich eine quellenmäßige Untersuchung knüpfen
könnte. Wir können bestenfalls mit Hilfe der bisher gewon—
nenen Anschauung und den Jorschungsergebnissen aus an—
deren, besser mit Nachrichten ausgestatteten Gebieten, einige
vorsichtige Rückschlüsse zu ziehen versuchen.

Die Annahme, daß auch in der unserem Untersuchungszeit-
raum vorangehenden Periode eine Ergänzung der Ministeriali-
tät aus verschiedenen Ständen möglich war, liegt von vorn-
herein nahe. Der Dersuch Hecks“'e) die sächstsche Mini—
sterialität auf einen bestimmten einheitlichen Dolksstand, die
„minderfreien“ karolingischen Frilinge zurückzuführen, hat
ebenso wenig Anklang gefunden'“) wie Caros?') Ableitung
der Dienstmannen von St. Gallen aus den bemittelteren freien
Tradenten der Karolingerzeit.““) Molitor gelangte zu dem
Ergebnis, daß die Ministerialen aus denUnfreien aber auch
aus jenen Bevölkerungsklassen hervorgingen, in denen Un—
freiheit und Freiheit sich mischten??e) Auf die Bedeutung der
Brundherrschaft für die Bildung des Standes, insoferne deren
„Beamtenstab“ aus persönlich abhängigen, d. h. minderfreien
Ceuten gebildet wurde, die aber gleichzeitig das bevorzugte
Element des Kriegerdienstes bildeten, hat Keutgen nach—-
drücklich hingewiesen.“s) Don dem Zusammenwirken von

2153) Molitor S. 70 f. — Das geht auch deutlich aus dem in Anm.272 d Fall hervor. Hier wird die Zinspficht bereits mit einem
pristina libertaté carere verbunden.

270) Ph. Heck, Ders. Sachsenspiegel u. die Stände der Freien, Halle / 6.
1905 — ders., Der UÜrsprung der sächs. Dienstmannschaft, VEuWG 8,
19807.

222) Val. Keutgen, Minist, VeuWGn 8, 2 1910 S. 169-196,
Schulte Adel 1910 6. 305-314.

228) G. Peitrage z. älteren dtsch. Wirtsch. u. Verf. Gesch. Ge—amm. Aufsätze, Leipzi 65.270 are ihn ee S. 11216, Schulte S. 18 f., 1283 f.
2805 Gtand der Min. 1912 S. 199.
1614 BSuWo 8, 4 zusammenfassend S. 539.
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kimts und Kriegsdienst im Rahmen der Grundherrschaft ist
auch neuestens Stengel ausgegangen. Seine Ergebnisse
hedeuten insoferne einen wesentlichen Jortschritt für das so
viel umstrittene Problem, als sie den Nachweis erbrachten, daß
schon seit der fränkischen Zeit neben den freien Dasallen eine
zu Hof- und Heerfahrt verpfichtete abhängige Schicht inner
halb der großen Grundherrschaften bestand, die sich aber, wie
sich ihm gerade aus sächsischen Guellen ergab, neben unfreien
klementen auch aus gemeinfreien Leuten zusammensetzte, die
sich in den „Schutz“ einer Herrschaft ergeben hatten. Er erweist
die sächsischen iamundilingi im Gegensatz zu Heck nicht als
minderfreie, sondern als gemeinfreie Ergebungsleute, die
„qualifzierten Dorläufer“ der Ministerialen. Die standes-
rechtliche Belastung, durch die unfreie Elemente hineingetra—
gen, ist als Dienstbarkeit im Sinne einer grundherrlichen EAb-
hängigkeit aufzufassen.?)

Diese Darlegungen Stengels scheinen vor allem geeignet, jenen
aufallenden Gegensatz zwischen der gehobenen Besitzlage, dem
nicht unerheblichen freien Eigen einer großen Anzahl von Mi—
nisterialenfamilien und ihren eigenartigen Rechtsbeschränkun-
gen verständlich zu machen. Es ist zunächst festzustellen, daß
wir auch in Ostfranken jene Schicht der Ergebungsleute in die
Großgrundherrschaft kennen. Es sei an die vielbesprochenen
accolae, persönlich freie, auf Kirchengut angesetzte Leute,““)
der Würzburger Immunitätsurkunden erinnert. Was die
JFälschungen aus der Zeit Bischof Adalberts (1045—52) von
ihnen berichten, wird sachlich nicht anzuzweifeln sein. Diese
nehmen für die parochos, quos bargildon dicunt, seu alios
liberos homines undecumque nati sint vel quocumque

282) Edm. E. Stengel, Ursprung d. Min. 1926 S. 168 f. — Kurz
vor Abschluß des Drucks meiner Untersuchung erschien der knappe, sehr
beachtenswerte Artikel von L. Graf Oberndorf, dumn Ursprung derMinisterialen, Mitteil. des St. Michael 22. Ihg. 18927 Nr. 1. Unabhängig
pon Stengel kam Gf. Oberndorf zu ganz ähnlichem Ergebnis.
dauptsächlich auf Grund von Lorscher Quellen u. unter Wwrtn einerKommendationsformel von Tours von ca. 750 (Schröder ORG. Je
5. 169 Anm. 7) sucht O. die Wurzel der ritterl. Min. in „einer durch Er
gebung entstandenen, erblich gewordenen (9. —10. Ihdt.), stets ergänzungs
fähigen Schicht kriegerischer Gefolgsmannen der Mexovingerzeitl, deren Un—
freiheit zunächst (bis zum 12. in manchem der familia angeglichen
wurde“. — Es braucht nur hinzugefügt werden, daß die Großgrundherrn
(Senioren) der fränk. u. späteren Zeit ganz ebenso der reisigen servi u.
zorvientes zu Heer- u. Hofdienst wie zu Verwaltungszwecken bedurften
und deshalb die Ergebungen mit dem Ende des Gefolgschaftswesens noch
auf lange nicht zum Abschluß kamen.

3 H. Breß lau, Die Würzb. Immunitätsurkdn. u. das HerzogtumDstfrankten, FzdG. 18, 1 1872 S.
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jure debeant vivere, qui se vel sua alodia () in jus et po-
testatem praefatae aecclesiae quomodolibet mancipando
subdiderunt, die Immunität in Anspruch.“) Sie sind 3. T.
als „St. Kiliansleute“ in die Wachszinsigkeit übergegangen.?)
Stengel betont aber gerade jene freien Ergebungsleute als
die gemeinsame Guelle der Wachszinsigen und Dienstleute.?)
Es würode sich das aber auch mit den Ausführungen Keut-
gens vertragen, wonach die Posten der grundherrschaftlichen
Derwaltung „von vornherein nicht mit Unfreien untersten
Ranges“, sondern aus der zwar abhängigen, aber gehobeneren
Schicht besetzt wurden, mit Ceuten, die „zjum Gehorchen
und Befehlen gleichmäßig geboren‘ waren. Die Erscheinung,
daß die Ministerialen des 12. Jahrhunderts noch mit Person
und Eigen nicht dem öfentlichen Gericht unterstehen, fände
durch den Übergang jener Ergebungsleute in die Immunität
eine Erklärung. Die Befreiung vom Pogteigericht ist dann
schon eine weitere Stufe der Entwicklung. Es würde aber auch
verständlich, daß wir die späteren Ministerialen weit über die
Dörfer des ganzen Candes verstreut fnden, was, wie wir
sahen, keineswegs nur durch die Ausstattung mit Cehen be—
dingt war, sondern ebenfalls weit mehr auf ein bäuerliche
Wurzel zurückweist. Gerade in dieser Hinsicht ist jene ältere
Ableitung der Ministerialen aus den persönlichen Hofbedien-
steten, den niederen Knechten und Dageschalken, unbefriedi-
gend, da sie die Verbreitung der Ministerialen über das fache
Cand im Zusammenhang mit freiem Eigen unerklärt ließe.
Diese Derhältnisse werden im 12. Jahrhundert bei den vor—
mals Schweinfurter Ministerialen der herrschaft Banz, in der
sich fast nach jedem Dorfe eine kleingrundherrliche, ritter—
bürtige Jamilie mit freiem Eigen benennt,““) besonders deut-
lich. ühnlich liegen die Verhältnisse weiter östlich. Auch hier
in dem räumlich abgelegenen Zweimainland bedurften die
Schweinfurter zweifellos verlässiger Leute für den Kriegsdienst
wie für die grundherrliche Derwaltung. — Diese Derschmel-
zungsvorgänge freier Elemente mit der Grundherrschaft, die
in gleicher Weise eine Rechtsminderung wie die Eussicht auf
sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg bedeutete, liegt aller—
dings erheblich früher als Quellennachrichten in unseren Ge—
bieten einsetzen. Wir sind daher für die Entstehung des Stan—

2854) H. Breßlau, Diplomata centum no 63, 65.
285) Bgl. Gengler, Verfass. sustunde S. 78, insbes. die U. Bisch.Embrichos von 1141 MBoie. 37 no 91.
2850) a. a. O. S. 182.
287) Exkurs III Tab. III.
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des auf Analogieschlüsse beschränkt und gewinnen im übrigen
nur eine Anschauung von dem bereits fertig ausgebildeten
Stande der Ministerialen und seiner Entwicklung zum niede—
ren Adel. Der Schweinfurter Ministerialität der Zweimain-
lande mochte bei ihrem sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg
noch zu Hilfe kommen, daß in der langen Zeitspanne zwischen
dem Eussterben der Schweinfurter Markgrafen (1057) bis
zum ersten Kuftreten ihrer Erben, der bayerischen Grafen von
EAndechs, in Franken (um 1130) eine einheimische Herren-
gewalt fehlte. Die nach dem Erlöschen der Andechs (1248) aus-
gebrochenen Wirren haben ihre Selbständigkeit und die „Inter-
territorialität“et) ihres erweiterten Besitzes von neuem ge—
fördert. — Gerade für die Bayreuther Gegend aber läßt sich
noch in sehr später Zeit eine bisher völlig unbeachtete Ergän—
zung des ritterbürtigen Adels aus ländlichen Schichten erken—
nen, die aufallend an jene angenommenen älteren Porgänge
erinnert. Die Bayreuther Candbücher aus dem Ende des
14. Jahrhunderts benennen eine größere Zahl „erbarer“, d. h.
niederadeliger Ceute, die auf ihrem „Erbe“ oder „Eigen?“ sitzen,
der Herrschaft (d. i. den Burggrafen von Nürnberg) „dienen
mit einem spieß oder einem armbrost nach irem vermuegen als
oft sie dez von der herschaft ermanet werden“, teilweise aber
auch „mit seinem selbs leib zu roß und zu fuß“oder auch „mit
einer gleen“.?) Sie haben nach einigen Nachrichten neben
ihrem Eigen auch Lehen von der Herrschaft, gelegentlich erfah—
A0
gewandelt wird.“) Um daselbst einen „burglichen Bau“ zu

288) Diesen Ausdruck hat A. Werminghof, Ludwig v. Eyb d.
Altere Halle 1919 S. 60 für den Lehenempfang des frantugen Adels vonnehreren In und die ausgleichende Wirkung dieser Verhältnisse auf dielandesherr Pen Gegensätze geprägt.Vgl. das jetzt gedruckt vorliegende Ldb. Bth. J (wohl 1898) AO.
29, 2 Bayreuth 1985 6. 117 mehrere Leute („Muntmannen“) in Truppach
Trubacher, Eremreuther „uf seinem eygen“, Popp „uf seinem Erbe“, Gra,Mangoit Schützen Kinder, Frey (ij) nin), S. 118 (zu Lehen aufgetragenes
„Erbe“ in Frei ghorn), (Tandorfer in Obernreut), 133 Frt Ruswurm in
Eckersdorf), 134 (Tandorfer in Pennderh, 136 (Meyßel, Smit, Gosler inGosler), — deutlicher noch im Lob. Bth. 11 (1421/30) f̃ol. 1(„erber Lewte“
in Pintlock: Tandorfer Potzlinger, Krotendorfer, Herman Heynolt Küchen
meister, Tzirkendorfer), ol. 23 t in Whsenreph tol. 30 (Gamplerin Lewnegk), fol. 47 (Ornolt in Ramsental), 01. 56 (Mistelbeck in —2
bach), kol. 71 (Rußwurm in erhe fol. 104 (Markgraf p Eschen .
klagt sein Eigengut auf dem Landgeri w vgl. Auszüge aus dem Nachlaß
von Köberlin hsg. v. Raab ANO. 1903 und dazu die Wderteg dieser
Namen in dem von W. 3— v. Waldenfels veröf. Verzeichnis deroberfränk. Ritterschaft i. 3. 1495, AO. 26, 8, 1917.

200) AO. 29, 2 G. 118 —8 vorige Anm.) — 18381 Aug. 26 —
Friedr. III.v. Nürnberg macht den Hof, „darauf etzwen Fritz 9 Weiße)von Weyer gnant der aangn gesessen was“ zu rechtem Lehen StAB. Rep.
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errichten, bedarf es der landesherrlichen Genehmigung und
der Derpfichtung das Efnungsrecht zu gewähren.““s) Eine
dieser Familien führt den Namen „Küchenmeister“,““) bei einer
Familie läßt sich die Herkunft von einem bäuerlichen „Cand-
knecht“ (preco) Anfangs des 14. Jahrhunderts nachweisen,“)
ein Glied dieser Jamilie erhält später das Bayreuther Forst-
meisteramt.?) Alle diese Familien erscheinen niemals in der
meranischen Ministerialität, die damals schon durchweg burg-
gesessen war, aber sie ergeben das Bild einer jüngeren Ministe-
rialität, freilich jezt unter den veränderten Kechtsverhältnissen
ohne stärkere Kechtsbeschränkungen. Das wesentliche aber ist
neben ihrer Herkunft vom Lande, daß sie als „Muntmannen
der Herrschaft“ bezeichnet werden,““) sie treten durch Über-
nahme des Dienstes, der an Stelle der Zinspficht tritt, in ein
Schutzverhältnis zu ihrem Herrn. Der Schut ist aber ein ganz
wesentliches Clement des Ministerialenverhältnisses“““) und hat
sich auch in den Beziehungen zwischen dem übrigen ritterbür-
tigen Adel und dem Landesherrn lange erhalten.““) Diese auf
ihrem Eigen sitzenden, Ariegsdienst leistenden , Muntmannen“
sind ofenbar die letzten Keste jener freibäuerlichen Bevölke—
rungsschicht,dieimübrigenschon Jahrhunderte vorher teils
in die Zensualität, teils in die Ministerialität übergegangen
war.

II S. 544 Nr. 2253 — ebenso den Hof zu Weyer, —— von Denm
gen der Swartze was gesessen“, ebda.— 1898: Hans v. Weyer hat (zu W.)Hof usw. zu Lehen u. dyenet davon in reysen und anderen dinsten mit
einer gleen“ Hans v. Weyer Hochtert genannt hat auch 1, Hof, usw. (zu
W.y) zů Lehen u. „dienet auch davon in der fordern maß“, Lob. Pl. A.
Meeyÿ e r Hohenzoll Fschgn. J. S. 237.

2501) Nach der Anm. 290 gen. U. von 1881 für den shwarzen Fritz v.Weyer u. seine Erben, „womit sie gewarten sollen und sol ofen Haus sein,
so oft wir bedürfen“.o2) Sfters gen., vgl. Anm. 289.

o25 Zangere deit vor 1808 der weyße Fritz Hochtert (vgl. Anm. 290)
gen., zu den zeiten ein lantknecht“ F Gerichtsbuttel, preco). Dessen Schwester war mit einem einfachen Forsttnecht verheiratet db. Pl. 4. Hohenzoll.
1333 J S. 228, derselbe „weiße — war um 13889 (Zent) „vogt zu

ehe BéetA. Rep. 126 6. 412,Siferenzen mit Brändenburg“ 50l.
Vv J.

204) 1457 Juni 16.Mkarf. Albrecht ernennt den Nickel v. Weyer zum
„obersten im obern Lande“ BStA. Rep. 20 8. 878 Fasz. I. —
Schon 1408 werden die Hochtrit 3 Weyer) zu den „edlen lewten“ gezählt,
Hohenzoll. — v S 70 (6Ehb. Boagf. Joh.). Die Familie geht späterin die Reichsritterschaft über.

36b) So fteis in den Landbüchern, doch fnden sich natürlich auch Munt—
mannen, die nicht ritterlich dienten.

206) Vgl. z. B. Waiz VG. V2 S. 345.
207) In den Burghuts- und dpumgewertrdgeng durchaus formelhaft,vgl. z. B. 1348 Dez. 27 AO. 190, 21 6Gx. Reg. 112 „durch ( zu) besser

fride, schirm, gnad und furderung“.
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Für einen Teil der Bamberger Ministerialität kommt
schließlich noch eine weitere GQuelle in Frage. Wir erinnern
uns, daß die ältesten Besitzungen der Bamberger Kirche Kö—
nigsgut waren. Gerade innerhalb des Bereiches dieser fsci,
namentlich Hallstadt und Jorchheim, fnden sich aber auch die
ältesten nachweisbaren Ministerialen.“s) Sie führen großen—
teils den Namen nach Grtlichkeiten, in denen sich auch grund—
herrliche curtes oder curiae praediales nachweisen lassen, die
man wohl noch auf die Organisation der Königsgüter zurück-
führen darf. Auch hier ergibt sich also ein Hinweis auf den
früheren Zusammenhang mit der Grundherrschaft, wenn auch
in der Zeit unserer Urkunden die Derwaltung der Fronhöfe
bereits in andere, in bäuerliche Hände übergegangen ist. Wir
wissen aber aus anderen älteren GQuellen, daß die Derwal—
tungskräfte der königlichen Grundherrschaften sich hauptsäch-
lich aus den Fiskalinen ergänzten. Diese setzten sich aus Un—
freien, Freigelassenen und Freien auf Königsgut, die sich in die
Mundschaft des Königs ergeben hatten, zusammen.?) Auch
hier haben also ofenbar freie und unfreie Clemente auf dem
Wege über die Grundherrschaft zur Ausbildung der Ministe-
rialität zusammengewirkt.

In diesem Zusammenwirken liegt tatsächlich der Schlüssel
für die in ihren Rechtswirkungen so widerspruchsvollen Stan-
desverhältnisse der Ministerialität. Man wird daran festhal
ten müssen, daß das Institut als solches wesentlich von den
Rechtsnormen der Unfreiheit beeinfußt war, muß aber auch
in Betracht ziehen, daß die nivellierenden Kräfte der Grund—
herrschaft nicht ohne Einfuß auf die Kechtstellung der freien
Elemente geblieben sind, die in ihren Wirkungsbereich traten.
Amts- und Kriegsdienst, das Moment der HHuslese der Tüch-
tigsten, hoben hier über die Masse der bäuerlich, zinspfichtig
und unfrei bleibenden Elemente die ritterliche Ministerialität
empor, die wir schon im 11. Jahrhundert in voller Ausbildung
eines geschlossenen und bevorzugten Standes begrifen fnden.
Die sozialen Umschichtungen der Hohenstaufenzeit, die Ausbil-
dung neuer Berufsstände, die kulturellen ECinwirkungen der
Kreuzzüge auf die Entstehung eines internationalen Ritter-
tums mit seiner gesteigerten Wertung von Pficht, Ehre und
Persönlichkeit nahmen der Ministerialität sodann die letzten,
durch die Entwicklung bereits überholten Keste der Freiheits-
minderung. Die Ministerialität geht in den ritterbürtigen.

206) Exkurs III Sab. III.
334 Molitor S. 64.
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niederen Adel der Territorien über. Diese Umbildung fndet
ihren Ausdruck auch im Sprachgebrauch der Kanzleien, der, in
unseren Gebieten seit etwa 1240, den Gliedern dieser Fami—
lien auch den Husdruck miles,“e) nunmehr Bezeichnung des
in feierlichen Formen zum Kitter Geschlagenen, und das Prä-
dikat nobilis und dominus nicht mehr verweigert.““) Die
im 14. Jahrhundert einsetzende landesherrliche Politik der
Burghutverträge und des Kampfes um die fnung und
Cehenmachung niederadeliger Burgen zeigt deutlich, bis zu
welchem Grade persönlicher Selbständigkeit die Entwicklung
des Standes zu diesem Zeitpunkt bereits gediehen war.

In den wechselvollen Porgängen der Territorienbildung be—
ruht auf der Ministerialität die militärpolitische Kraft ihrer
herren. Für äußere und innere Kämpfe stets verfügungsbereit
als ein schwer gepanzertes Berufskriegertum, als Burgen-
besatzung zugleich das Rückgrat der Landesverteidigung, stellt
dieser Stand mit der Ausbildung der ümterverfassung zugleich
die Träger der Staatsverwaltung. Ein zahlenmäßiges Bild
dieser Wehrkraft der jungen Staatenbildungen läßt sich frei—
lich nur unter starken Einschränkungen gewinnen. Wenn
aber auch die Zahl der einzelnen Wafenträger aus den Guellen
nicht zu gewinnen ist, so doch ein überblick über die Familien,
denen sie entstammen. Uuch hier müssen wir freilich, ähnlich
wie bei den edelfreien Herren, den nicht eben seltenen Namens-
wechsel in Rechnung stellen. Seitdem sich seit Ausgang des
11. Jahrhunderts feste Familiennamen zu bilden beginnen
und das Auftreten von Derwandtschaftsangaben in den Zeu—
genreihen immer häufger wird, lassen sich auch die einzelnen
Familien st äm me voneinander unterscheiden. Die dem Exr—
kurs III beigegebene Tabelle III versucht diese Übersicht mit
dem Zeitpunkt des ersten Auftretens der einzelnen Jamilien
zu geben.?e2) Namenswechsel ist, soweit feststellbar, berück-
sichtigt; Namen, die nur ein einziges Mal auftreten, sind nur
ganz ausnahmsweise aufgenommen. Unter diesen Poraus-
setzungen ergeben sich in der Zeit zwischen 1059 und 1248
unter den Bamberger Dienstmannen, ohne jene der Stifter und

—M Jquerst in selbst ausgestellten UU., Belege habe ich in meinem Auf—-satz „Titel u. Standesbezeichn. des oberfränk. Adels“, Bl. 1926
S. 108 gebracht. Ganz vereinzelt fndet er sich auch schon früher

gem gesch. Bl. 19206 S. 102 f. — v. Dumn gern, HerrenstandS. 272 f.
202) Die von Joetze S. 7785 f. gegebene Liste bedarf in verschiedener

Hinsicht der Berichtigung. — Ich habe in meiner Zusammenstellung alle
erst V 248 auftretenden Namen beiseitegelassen, ebenso alle nichtfränkischen Familien außerhalb der Bamb. Diözese.
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Klöster, etwa 130 Jamilienstämme, unter der Andechs-Mera-
nischen Ministerialität zwischen 1149 und 1248 etwa 30. Wie
stark auch dieser Stand von dem Erlöschen seiner Glieder heim-
gesucht wurde, ergibt sich aus einem Vergleich unserer Liste
mit einem Derzeichnis der ritterlichen Dasallen des Fürstbis-
tums Bamberg von 1550, in dem von unseren etwa 130 Stäm-
men noch 17 erscheinen.““) Hheute leben von diesen noch 4 FJa
milien, die Freiherren von Eglofstein, Grafen von Giech, Frei-
v. Redwitz und Freiherren v. RKotenhan, von denen die beiden
letzteren wahrscheinlich eines Stammes sind. Hus der mera-—
nischen Ministerialität haben sich bis heute erhalten: die Jrei-
herren v. Guttenberg, Künßberg, Schaumberg, Waldenfels und
Wallenroth, letztere beiden wohl Abzweigungen der erloschenen
Förtsche von Thurnau.

Die Gliederung unserer Tabelle nach landschaftlichen Ge—
sichtspunkten erlaubt noch weitere nicht unwesentliche Fest-
stellungen. Die Masse der Bamberger Ministerialen und zu—
gleich die ältesten Namen erscheinen im Umkreis der ehemali—
gen Königsgüter Hallstadt (13), Forchheim (17), herzogen-
durach (6) und im nördlichen VNordgau (15), also im Bereich
der ältesten Ausstattungsgüter des Hochstifts. Sehr zahlreich
sind auch die Familien, die sich um die vormals Schweinfur-
ter Besitzungen Banz (17), Burgkunstadt (3) und Markt-
graitz (3) gruppieren und zweifellos durch die Schenkung der
Erbtochter Alberada an Bamberg kamen.“) Eine ganze An—
zahl (11) taucht auch auf den von Bischof Otto J. erworbenen
Besitzungen auf, auch mit Stadtsteinach und Nordeck 1151,*06)
ebenso 1157 mit der Burg Höchstadt'e) kamen ofenbar Mini—
sterialen an das Hochstift. Nicht unerheblich ist aber auch die
Zahl jener Dienstmannenfamilien, die, wie im Nordjura (22)
und in der Würzburger Diözese (7) nach Ortschaften benannt
sind, in denen wir keine Bamberger Besitzungen oder benach—
barte Erwerbungen kennen. Wir sahen schon, daß die Aus—
breitung der Ministerialität über das fache Cand sich nicht

 02) J. Mayer by fer, Der des Bamberger Fürstbischofs Weigand von Redwitz im Jahre 1550, 50. BB. 1888 6. 243 f.
304) Von den Banzer Stiftungsurkunden enthält nur die Fälschung von

nom. 1071 die Ubertragung von Ministerialen: Ministeriales quoque no-
stros exceptis paucis cum omnibus prediis et benefciis suis ubicunque
positis eidem écclesie GBab,) delegauimus eo pacto, ut cum primis et
optimis eius ministerialibus inris et dignitatis habeant consortium,
dosterre icher, Banz no 5. Die Tatsache ist nicht anzuzweifeln.

z200) Osterreicher, Banz no 18. Doch behielten sich die Henne—
— auch mehrere Ministerialien vor (de Sconenowe, de Lama, de Chu-cce).

oe) Me139/872, Loos horn II S. 423.



oder doch nur in bescheidenem Ausmaß auf die Uusstattung
mit Cehengütern zurückführen läßt. Aur für die von Bischof
Otto neuerworbenen Burgen, wie Pottenstein, Königstein,
Henfenfeld, Eschenfeld, ließe sich allenfalls annehmen, daß sie
mit bischöfichen Ministerialen besetzt wurden, die sich von da
ab nach ihnen nannten. Doch ist auch die Möglichkeit keineswegs
ausgeschlossen, daß diese Ministerialen schon durch die Erwer-
bung der Burgen an Bamberg kamen. Die landschaftliche Der-
beitung der Bamberger Ministerialität ist ein sicherer Maßstab
für die territorialpolitische Machtsphäre des Hochstiftes. Auch
hieraus ergibt sich wieder, daß dieser Einfuß über den Nord-
jura nicht nach Osten hinausgrif und im Jrankenwald erst
durch die Erwerbungen von Kronach und Stadtsteinach Raum
gewann. Er ist das Ergebnis einer planmäßigen Erwerbs—
politik, nicht einer Kolonisationsbewegung im unbesiedelten
und herrenlosen Cande. Die Darstellung Joetzes,““) wonach
die Bamberger Bischöfe bei ihrer kolonialen Tätigkeit für
„die teils von Slaven bewohnten Gegenden, teils noch gar nicht
gerodeten Waldgebiete des Fichtelgebirges und Frankenwaldes
im 12. und 13. () Jahrhundert“ Ministerialen als Ansiedler
verwendeten, ist daher in jeder Hinsicht von Grund aus ver—
fehlt. Denn einmal ist von Slaven, wie wir sahen, im 12. und
13. Jahrhundert nirgenos mehr die Rede und die östlichen Teile
der Diözese, auch die Waldgebiete waren nichts weniger als
unbesiedelt. Abgesehen von den Schenkungen und Deräußerun-
gen von Gütern edelfreier Herren, der Walpoten, Schorgast-
Stein, Calwenberg, der Grafen von henneberg an das Hoch—
stift, seine Klöster und Stifter, mußten bei der HAusstattung
Cangheims in dem zu Kronach gehörigen Waldgebiet (1187)
auch noch Cehenrechte auswärtiger, thüringischer Ministerialen
abgelöst werden.“'s) Sodann aber hat Joetze die Entwicklung
der weltlichen Territorialgewalten im Osten der Diözese voll-
kommen übersehen. Das geht schon daraus hervor, daß er
nicht einmal die Ministerialen nach ihrer Herrenzugehörigkeit
zu trennen vermag. Don den 20 Jamilien, die nach ihm „im Sla-
venlande hausten“, ist tatsächlich eine einzige, die Gunzendorf,
bambergisch, und diese saß unweit des alten Königsgutes
Forchheim am westlichen Jura. Ministerialen der Andechs-Me—
ranier waren es vielmehr, wie die Jörtsch-Waldenrode-Wal-
denfels, die Plassenberg-Guttenberg, die Schaumberg-Schauen—
stein, die Wirsberg, die Cichtenfels-Sonneberg, die sich in den

207) S. 548.
os) Me266/1551,LoOoshornIIS. 531.
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nördlichen und östlichen Waldgebieten eine neue Heimat schu—
fen und nach diesem Erwerbsgut im 13. und 14. Jahrhundert
ihren UVamen wechselten.““) Diese Bewegung ist nicht das Er—
gebnis landesherrlicher Kolonisation, sondern Ziel und Aus-
druck jener Derselbständigung des aus stärkerer Abhängigkeit
zum ritterbürtigen Adel emporgestiegenen Ministerialenstan-
des. In wirtschaftlicher Hinsicht eine Erscheinungsform des
inneren CLandesausbaues. Im östlichen Frankenwald und im
Fichtelgebirge aber, der alten Grenzscheide zwischen fränki—
schem Gauland und thüringisch-bayerischem Markengebiet, be—
gegnete diese Ausbreitung einer gleichartigen, von Osten und
Süden her vorschreitenden Bewegung. Im Sichtelgebirge, wo
das Hochstift Bamberg überhaupt niemals festen Juß gefaßt
hat, erscheinen seit dem 12. Jahrhundert die höchstwahrschein-
lich mit den Grafen von Dohburg aus dem bayerischen Nord-
gau ins Eger- und Regnitzland hereingekommenen Ministe-
rialen von Waldstein-Sparneck-Sparrenberg und von Hirsch-
berg mit Burgen, Gütern, Reichslehen reich ausgestattet.“)
Wahrscheinlich entstammte die stark verbreitete Sippe der von
der Grün-Keitzenstein-Wildenstein-Radeck-Berg,““) die von
Nordosten her sich im Frankenwald festsetzte, ursprünglich der
Dienstmannschaft der Dögte von Weida. Diese der Geschichte
Thüringens und seiner Markengebiete ebenso wie jener der
bayerischen Egerlande angehörige Bewegung haben wir in
der Darstellung der Territorienbildung der fränkischen Ober—
mainlande nicht näher zu verfolgen. Erst unter den Mera—
niern und den Burggrafen von Nürnberg traten diese Gebiete
in den engeren Zusammenhang mit dem östlichen Franken.

200) Von den übrigen Namen, die Joetze in diesem eern
nennt, sind die Volsbach, (Schorç 8 Stein und sehr wahrscheinlich dieBlankenfels (Wechselname der St elberg?) edelfrei, ein Min.Geschlecht
von Zeuln gab es nicht, die Cile sind auf Zeil bei Haßfurth zu beziehen,
die Haslach auf Burghaslach im Volkfeld. Die eeh und ursprünglich wohl auch dieHollfeld sind Walpotensche Eigenritter, die Motschiedler
Mannen der Förtsch. Von den mittelfränkischen Seckendorf kam erst im
14. Ihdt. ein Zweig mit den Burggrafen von Nürnberg in die BayreutherGegend. Von den meranischen Ministerialen v. hetf trat nur einer
in die Bamb.erger Hausgenossenschaft über. Über die nichtfränkischen
Hirschberg, Grün, Berg Exkurs III, Tab. III.

z210) Uber diese Sippe vgl. H. Frhr. v. Reitzenstein, Gesch. d.
gew v. Reitzenstein S. 62. Die Arbeit von A. Ior. v. Dobenedh,esch. des ausgestorb. Geschlechts der v. Sparneck, AO. 22, 3 1908 ist für
die ältere Zeit wenig brauchbar, da sie sagenhafte Elemente ziemlich kritik.
los verwertet und auf Quellennachweise verzichtet. Auch die Daten sind
vielfach unzuverlässig..

112) Uber sie ebenfalls v. Reitzenstein, Fam. Gesch.
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Auch die Betrachtung der Hilfskräfte, die der geistlichen und
weltlichen LCandesherrschaft am Obermain bei ihrer Entstehung
und Jestigung zur Derfügung standen, hat somit das bisher
geläufge Bild einer planmäßigen Kolonisation eines angeb-
fch fremdvölkischen, unbesiedelten CLandes in allen Einzel-
heiten widerlegt. In erster Linie waren es die Keste der alten
Schweinfurter Grundherren- und Grafenmacht, die in den hän-
den großer, von eigenem Machtstreben beherrschter Geschlech-
ter wie der Andechs-Meranier, nach ihnen der Burggrafen von
Nürnberg, der geistlichen Territorialherrschaft Ziel und Maß
setzten. Zäh und siegreich vollzog sich der Kampf gegen die
kleineren Herrengewalten, namentlich im Juragebiet, die edel
freien herren, die Nachfolger fränkischer Großgrundherren-
geschlechter. Aber auch in der über die Siedelungen des gan
zen CLandes verbreiteten, sehr zahlreichen Ministerialität haben
wir ein Element der älteren deutschen Ausbreitung zu er—
kennen, eine enge Beziehung zur königlichen und privaten
Grundherrschaft der fränkischen Zeit, für die wir z. T. we
nigstens den Zusammenhang mit den ehemals gemeinfreien
Schichten wahrscheinlich machen konnten. — Die hohe kultu-
relle Bedeutung des geistlichen Fürstentums aber liegt in der
Derbreitung geistigen und wirtschaftlichen Lebens an Regnitz
und Obermain, in der Zusammenfassung zersplitterter politi-
scher Kräfte zum größeren mittelalterlichen Staatswesen, nicht
in der Kolonisation eines angeblich spärlich besiedelten, frem-
dem Polkstum heimgefallenen Neulandes im herzen des
Deutschen Reiches.
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Exkurs I.

Die Abfassungszeit des ältesten
Bamberger Urbars.

Der Liber privilegiorum Bambergensium As, heute
„Bamberger Amtsbücherselekt 1183* des Staatsarchivs Bam—
berg, ein Originalband in Pappdeckel mit braunem Leder-
überzug und 2085 neufoliierten“) Blättern, von denen die
beiden ersten (J und II) und letzten (201 und 202) aus Pa-
pier, die übrigen (1, 14-5200) aus Pergament bestehen, ent-
hält außer einer Anzahl Urkundenabschriften die beiden äl-
testen Urbare des Hochstifts, die ich der Keihenfolge des
Eintrags nach mit A und B bezeichne. Das an zweiter Stelle
(fol. 100 f) stehende Urbar B hat C. Hafer unter dem
Titel „Friedrichs von Hohenlohe, Bischofs von Bamberg
Rechtsbuch“‘ vor längerer Zeit veröfentlicht.) Sein Eb-
fassungsjahr 1348 wird in der Überschrift ausdrücklich ge—
nannt.?) Hingegen ist das voranstehende (fol 7“y-74v) Ur-
bar A undatiert. h. Irhr. v. Reitzenstein,derBruch-
stücke daraus unter dem willkürlich gewählten Titel „Bi—
schöfiches Salbuch des fränkischen Waldes“ veröfentlichte,)
hat es in das Jahr 1333 versetzt.') Bestimmend für diese Jah-
reszahl war ihm ofenbar ein Eintrag auf fol 95 und 96, Ur-
kunde R. Cudwigs d. B. von 1333 Mai 28, die den Streit
zwischen Bischof und Bürgerschaft schlichtet.) an deren Kopf
auf fol 95 eine spätere füchtige Hand die Zahl 1333 schrieb.
Wenn dieser Urkundeneintrag, ebenso wie das fol 70f
stehende Iglauer Bergrecht, auch von der gleichen Hand wie

1) Neben dieser neuen Foliierung läuft eine nicht übereinstimmende
alte, die im Folgenden außer Betracht bleihbt.

2) Quelleñfammlung fur frank. Gesch., hsg. v. Hist. Verein zu Bam—
brg, 8. Bd. Bamberg 1852.

3 Höfer S. 1J.49 Archivalische Mitteilungen, 2. Stück, AO. 8, 2, 1861 S. 8 f. mit zahl.
reichen Lücken und Lesefehlern; hier auch Teile aus Urbar B.

) Der Bamberger Archivar P. Oesterreicher, der das Urb.
in seinen zahlreichen Schriften wiederholt verwertete, setzte es sehr vorsichtig
in die Zeit zwischen 1308 und 1248, vgl. Fink, Geöbfnete Archive 1,
München 1821/28 6G. 88.

ay Transsumpt in einer U. der Bamberger Bürgerschaft vom gleichen
Datuin: („Wir die Gemein der purger der Stat zu Ibeerg usw.), dieUrkunde Ludwigs selbst: J. Fr. Bühmer, Res Imp., Die Urk. K. Lud
wigs d. B., Frankfurt 1839 no 1660 (mit Juni 4, Looshorn III
S. 120 f. — S öfer hat diese U. in sein Rechtsbuch S. 23—28 (dif. 9
aufgenommen.
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Urbar A herstammt, so läßt sich beides, weil hinter dem ab
geschlossenen Urbar und getrennt durch die leeren Blätter
75—78 angefügt, doch nur als ganz allgemeiner Anhalt für
die Abfassungszeit verwerten. Wir müssen versuchen, andere
Kriterien hiefür zu gewinnen.

Der Schriftcharakter zeigt, daß wir es bei den beiden Ur—
baren mit zwei selbständigen, von zwei verschiedenen Schrei—
bern gefertigten Zusammenstellungen zu tun haben. Die
Hand, die Urbar A geschrieben hat (SA), verfügte über eine
kräftige, klare und gleichmäßige gotische Minuskelbuchschrift
des 14. Jahrhunderts. Pon roten überschriften ist bei den
einzelnen ümtern, von sparsam rot ausgezierten Anfangs-
buchstaben und einer Art von ebenfalls rot gezeichnetem Chris-
mon bei den einzelnen Dorfnamen und Unterabschnitten reich—
lich Gebrauch gemacht. Die Tinte hat, von einigen blasseren
Teilen abgesehen, eine schöne, schwarzbraune Färbung. Jede
Seite ist bis fol 81 in zwei für sich linierte Spalten von 34
Zeilen geteilt, von denen die oberste regelmäßig leer bleibt,
von fol 82 an sind die untersten Zeilen durchliniert. HRuch
Urbar B hat die Spalteneinteilung und das Cinienschema des
Urbars A beibehalten, es scheint, daß man es zunächst auf
noch leere, vorbereitete Blätter des unvollendet gebliebenen
Urbars A eintrug und die Linierung sodann entsprechend
fortsetzte. Urbar B schließt mit fol 190, ebenda hört Spalten-
und Linieneinteilung auf. Don fol 1919) ab beginnen ziem-
lich füchtig geschriebene Uachträge verschiedener Hände. Die
hand des Urbars Bu(fol 100-190) — 8B—schreibt zier
licher, enger und kleiner als SA, die unverkennbar jüngere
Sschrift hat sich aber in der Behandlung der Zierbuchstaben —
auch das rote Chrismon kehrt regelmäßig wieder — und der
Anordnung der roten ämterüberschriften ofenbar an SA
geschult und es dabei zu einer reicheren und sorgfältigeren
Ausführung gebracht.

Die Hand SA beginnt auf fol 2 mit dem Bericht über die
Schenkung von Bamberg durch Otto II. an Heinrich den Zän—
ker) und der Gründung des Bistums und schließt daran Be—
merkungen über die bischöfichen Gerechtsame, die 4 ofciati
Camerarius, Scultetus, Thelonarius et forestarius foreste
hautsmor und die mechanici atque vendentes qualiacun-

) Beginnend mit Teres, Höfer S. 300.
 Do II no 44.
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que residentes in emunitatibus.“ Fol 2v folgt die Ordi-
natio inter Epm. et cives Babb. von 1275,*9) anschließend
daran (mit fol 3) Alia ordinatio facta inter Epm. et cives
Babb. von 1291.“) Jol 3v enthält einen kurzen Cintrag über
die Gerichtshoheit des Bischofs.“) Jol 2 und 3 sind in extenso
geschrieben. Jol 4 folgen, ebenfalls von der gleichen Hand, „die
recht, die zu dem zolle gehorent“ (bis fol 7).) Jol 7v
(-9) beginnen die Aree censuales Theloneo und damit
das eigentliche Urbar,“) fol 13 die einzelnen ümter mit dem
Ofcium camerarii in Babenberch (Halstat). Höfer, der
die Derschiedenheit der Hände von Urbar A undBnicht er—
kannte,“) hat wesentliche Teile von A zu Unrecht in sein
Rechtsbuch aufgenommen“) und dadurch auch den Weg zur
Datierung des älteren Urbars verbaut.

Allerdings tragen die vorausgehenden Urkundenabschriften
und Rechtserläuterungen zur Lösung dieser Frage nichts bei.

o) Der Eintrag fol. 2 beginnt mit Civitas siquidem sive locus
Babenbergensis, Höfer S. 17 f. Ihm geht fol. 14 ein gleichlautender
Eintrag von größerer und derberer, wohl älterer Schrift voran, dem
Hoefer S. 17 die Ueberschrift Litera continens qualiter.. entnahm.
Abweichend von der Wiederholung fol. 2 f. wird hier unter den 4 orticiati
der Monetarius anstelle des Thelonarius aufgeführt, was Hoefer S. 18
Anm. als „andere, ofenbar irrige Version“ vermerkti. — Die vorangehendenBlätter sind von jüngeren Händen beschrieben: fol. J: neue ereeee
sol. II Ortsindex, s0l. 1 dsgl., fol. Ix (spätere Kursive) Idn über die
Abtretung des Eichstädter Diözesanteiles nach dem Pontifcale Gunde—
kars 11. v»gl. Heidingsfelder Regesten von Eichstätt no 1585; ferner
einige Seitenhinweise.
Chroust, Chroniken J S. 177.

120) Dez. 5, Höfer S. 19, Zif. 1- Looshorn II S. 772 —
121) Okt. 21, Höfer S. 21 f. gzif. — Looshorn II SG. 855 —

erwähnt bei Chroust S. XXXI AÄnm. 6.
3 Höfer S. 28 Ad Episcopum pertinent ...
12) Höfer 6. 28—386. Denselben Eintrag in lateinischer Fassungenthält Urbar B. Höfer S. 9217 De evectionibus Ciuitatis Bab..

In UrbarAschließtsich auf kol. 7 an, diesen nreg in exXxtenso ein Nach—trag von 1504 über das Marktrecht an, den Hoefer S. 36 aufnahm.
19 Höfer S. 38—41. 8Sier macht sich die Aufnahme in das

Rechtsbuch von 1848 besonders irreführend zeltend. — Auch den viel
lüngeren, unvollendeten Nachtrag auf fol. 10, Schiedsspruch des Vomkapitels
zwischen B. Arnold und der Burgerschaft von Bbg. von 1290 Nov. i8s —
kurzer Auszug bei Looshorn II GS. 855, vgl. die U. B. Arnolds vom
gleichen Dat. bei Pfeufer, Beyträge zu Bambergs ... Gesch. Bam—
berg 1791 6. 401 — hat Söfer 6. 23 Zif. 3 ohne weitere Bemerkung
in sein Rechtsbuch aufgenommen. — fol. Hund 18 leer.

15) Rechtsbuch S. 17 Anm. 1.
20) Bgl. die vorigen Anm. Von der Hoeferschen Veröfentlichung

gehören alfo, wenn man die von 82 geschriebenen Teile qusschaltet, tat
fächlich zum Urbar Bäoder Rechtsbuch Hohenlohe von 1348 die Geiten 116
und S. 22 — 300. (Das Folgende sind Nachträge f. o.) Hoefer hat zwar
Se- 17. Anm. 1 die aus Urbär A übernommenen Teile als Einfchaltung
kenntlich gemacht (mit Ausnahme gerade der wichtigen Aree ceneuales),
hält sie aber fur gleichzeitig.
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Um so wesentlicher ist die richtige Cinreihung der mit den
Aree censuales Theloneo verbundenen Bürgerliste. Sie
läßt uns auch auf den späten terminus ad quem verzichten,
der sich aus den jüngeren Nachträgen zu A, — auf fol 73v
und 74 zwischen den letzten Einträgen auf fol 73 und 7av
eingeschoben, ergibt. Diese Nachträge, Testamenta Liupoldi
Episcopi de Eglofstein (1341),) die älteste Bamberger Bi-
schofsliste und drei ebenfalls dem Bischof Eglofstein betref—
fende Urkundenauszüge von 1335, 1339 und 1341 0) sind von
einer neuen hand (80) im Zusammenhang eingetragen und
zwar noch vor dem Tode des Bischofs (1343 Juni 27).“)

Genauere Anhaltspunkte für den zeitlichen Ansatz bietet das
Urbar A selbst. Bei Besprechung der Gerichtsverhältnisse der
quatuor ofcia videlicet Hersprukk, Vilsekk, Awerbach
et in Velden wird auf fol 54 v erwähnt, daß die Schwerver—
brecher regi vel duci auszuliefern seien und rex vel dux einen
zum Tode Verurteilten nicht ohne Einverständnis des Bischofs
freilassen dürfe. Nach einem Eintrag auf fol 55 v hat der
Rex Romanorum zu * Anteil am VDeldenerforst. und seinen
Uutzungen. und den Beisitz am bischöfichen Forstgericht.

Diese Zusammenstellung rex vel dux kann sich nur auf
König Cudwig IV. als Herzog von Bayern beziehen. Das
Urbar muß somit in dessen königlicher Zeit, also zwischen
1314 Aov. 26 und 1328 Januar 17 abgefaßt sein. Tatsächlich
besaß ja auch Cudwig der Bayer die Bamberger PDogteilehen

3 Der Eintrag ist undatiert. Das Originaltestament trägt das Datum1341 Febr. 25, M. 56/376, Loos horn ĩIII SG. 189.
9 1335 Kauf des castrum Peiznort. enerd BA. Kronach) mit3 Dörfern von den von Kotzawe, Or. nicht aufndbar, fehlt bei Looshorn —

1339 (Sept. 24) Lehenempfängnis von 35 bisher freieigenen Teilen an der
Burg Greifenstein durch die von Streitberg M. 54/365 à. Looshorn III
S. 161 —- 1341 (Mai 6) Kauf des castrum Marolssstein (Marlofstein, BA.
Erlangen) mit Einkünften apud Gotfridum de Hobenloch äictum de
Braunekkß M. 56/377, Looshorn 111 6. 164.

19) Looshorn III S. VII—Dieser zeitliche Ansatz der Nachträge ergibt
sich aus Folgendem: Die Hand der Nachträge SC hat im Liber privilegio-
rum AlI, Rep. 27 rote Nr. J, die Blätter 140 v—147vbeschrieben. Hier
fndet sich auf fol. 142 ebenfalls eine Bischofsliste (BILI) mit verschiedenen
Zusätzen am Rande. In der Bischofsliste des Urbars 4— (1.) sind diese
Zusähe säuberlich im Text eingefügt. BR2 ist also eine Reinschrift von BLi.
Während aber BL2 mit dem Bvischof Eglofstein abschließt, folgen in BLI
am Nande noch 9 weitere Bischöfe von verschiedenen Händen. Wäre BL2
erst nach dem Tode Eglofsteins geschrieben, so hätte sie zweifellos noch min—
destens den folgenden Bischof Hohenlohe mitübernommen. Höfer
bringt BLI auf S. XCII ats Beilage I1 unter Anfügung der fol. 142
noch folgenden weiteren 4 Bisch. — Lib. priv. Al enthält auf rol. 141
den Eintrag Theyscnort, nach der BLI die Testamenta, fol. 143 Greifen-
stein, fol. i44 Marolfstein, sämtlich von S0C geschrieben.
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in der Oberpsalz,?) bis er sie im Dertrag von Pavia, 1329
Aug. 4, den Söhnen seines Bruders Rudolf überließ.“) In-
nerhalb dieser Grenzen dürfen wir nun auch die im Urbar na—
mentlich genannten Bischöfe zur Zeitbestimmung heranziehen.
Als zeitlich letzter erscheint auf fol 37y in einem unzweifelhaft
zum Gesamtbestand des Urbars gehörigen Eintrag Bischof
heinrich II. (von Sternberg), der am 4. Juli 1324 vom
Papst Johann XXII. ernannt wurde und am 1. Upril 1328
starb.)

Diese Kriterien sprechen zunächst dafür das Urbar dem
Bischof Heinrich von Sternberg zuzuweisen. Ellein die Sache
liegt doch nicht so einfach.

Dieser Lösung stellt sich nämlich ein Eintrag in der er—
wähnten Bürgerliste fol. 922) entgegen. Unter den Zinsob—
jekten ab alia parte platee prope pontem wird auch ein
domus Friderici zolner sculteti aufgeführt. Dieser Bam-
berger Schultheiß aus dem alten und angesehenen Bürgerge—
schlecht der thelonearii tritt in den Jahren 1308-1322
(Aug. 27.) wiederholt urkundlich hervor.“) Er ist aber
zweifelsohne auch identisch mit dem Fridericus scultetus ci-
vitatis bbg. dictus geier einer Michelsberger Urkunde von
1323 Culi 24).2) Hhingegen wird im Jahre 1324 bereits ein
neuer Schultheiß, Heinrich Ciebsperger, genannt.“) Sein Dor-

20) Bgl. v. Fink, Abh. über die Vogteien Aisez u. X unterder Herrschaft des h. Wittelsbachischen Hauses, Geöfn. Archive 1 1821/2
München S. 3 f. — Auch das bayerische Urbarium vieedominatus Len-
genuélt v. 1326 (1) MBoie. 36, J erwähnt S. 625 die Teilung der emendae
in iudicio Aurbach, in rure Awerbach. in foro Velden et rure zwischen
dux und episcopus.

29) Quellen u. Erört. z. Bayer. u. Deutschen Gesch. VI MWittels-
———

2 Looshöorn III S. 87 ud 106.
29 Höfer S. 41.
22) M. H. Schuberth, Nachträge z. hist. Versuche über die ...

Staats- und Ferichtsverfassung d. Hochstifts Bamberg 1792 G. 147 f.; zu
letzterer Beurkundung Schweitzer, 16. BB. S. 102.

26) M. 351/2168, Schwe i tzer S. 102 — Die Identität des Geschlechts
ergibt sich aus dem gleichen Siegelbild: vgl. die 8 Zolnersiegel von 1808
April 5, M. 489/2740 und das Wappen Geyer, abgebildet aus dem Fran—
ziskanernekrologium 86 BB. S. 82 f. Taf. Tno 3. — Der Name Friedrich
var im Geschlecht der thelonearii erblich vgl. 1294 Faidericus, Sifridus.
Hermannus èet Vridericus flii Friderici helonearii, Schuberth S. 147.
In der Zeugenreihe der Michelsberger U. von 13283 Juli 24 folgt unmittel
bar auf FPr. seultetus civ. bbg. dictus geier ein Fridericus dietus z2olner
consangnineus noster (des Abtes Eberhard), der als Friz z0lner auch
noch 1827 auftritt, er war wohl ein Sohn des Schultheißen. Ueber das
Geschlecht vgl. im übrigen Schweitzer, Die Hausgenossen zu Bamberg
AO. II 2 1843.

2e) Schuberth S. 149 Das Or. oder eine Druckstelle der U, konnte
ich leider nicht aufnden, wiewohl sie wegen des genaueren Datums
wichtig wäre.
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gänger, Friedrich Zolner aus dem Geschlecht der Geier, starb
am 7. September 1325.) Der CEintrag auf fol. 9 des Ur—
bars A behandelt ihn noch als lebend, auch muß er zur Zeit
der Zusammenstellung der Bürgerliste wohl auch noch Schult.
heiß gewesen sein, da man sonst ein quondam vor dem Va—
men oder dem Amtstitel erwarten müßte. Die Bürgerliste
kann danach spätestens Anfang 1324 abgefaßt sein. Zu diesem
terminus ad quem tritt ein nicht allzu weitabgelegener
lerminus aà quo. FJol. 8 wird in der kezzelergassen die
untiqua toklerin und unmittelbar an sie anschließend Chun-
radus tokler ibi contiguus genannt. Der „alte Tockler“
war am 13. Dezember 1323 bereits tot; an diesem Tage ver-
kauften seine Erben, darunter sein Sohn Konrad, den Zins von
einem Hause in der Langgasse.') Der Dater wird also wohl
nicht lange vorher gestorben sein, die beiden in der Keßler-
gasse wohnhaften Personen waren seine Witwe und sein Sohn.
Die Bürgerliste ist also nach dem Tode des „alten Tokler“ ge—
fertigt. Führen uns diese Beobachtungen annähernd in das
Jahr 1323, so werden wir gleich sehen, daß dieses Jahr noch
von anderer Seite her eine Stütze erhält.

Als Ergebnis ist zunächst festzustellen, daß der Anfang des
Urbars, die Bürgerliste wegen der Einträge Zolner und
Tokler früher gefertigt sein muß als der spätere Teil, in dem
(fol. 37v) Bischof Heinrich II. genannt wird.

Seine Erklärung fndet dieses Ergebnis in den politischen
Derhältnissen Bambergs zu jener Zeit. Nach der zwiespältigen
Bischofswahl von 1318 hatte das Bistum erst 1322 (Juni 10)
in der Person des Johannes von Güttingen durch die päpstliche
Ernennung wieder einen Bischof erhalten.“) Dieser von Bri-
xen nach Bamberg transferiert, befand sich zunächst am päpst-
lichen Hof in Avignon und traf frühestens zu Anfang des Jah—
res 1323 in Bamberg ein,') keineswegs freudig von seinem
kaiserlich gesinnten Domkapitel begrüßt. Bereits am 23. De—
zember 1323 wurde er an das Bistum Freising transferiert.

27) A. Jaeckhe in, Das Nekrologium des ehem. Franziskanerkl. z.
Bbg. 86. BB. 1873 S. 47.

285) 6. Frhr. v. Horn, Die angesehensten und vornehmsten Bürger
familien der Stadt Bamberg im 14. Ihdt., 36. BB. S. 96 (ohne Angabe
des Lagerorts).

2MoLooshorn II G. 82.
s20) Noch die päpstl. Bulle von 1322 Dez. 10 erlaubt ihm die zur

monsa cpiscopalis gehörigen und von ihm beschaften Utensilien aus
Zrixen mitzuünehmen, Looshorn III G. 8a, vgl. auch das päpstl.
Schreiben von 1328 Aug. 6 S. 85.

z35980oshorn IiI S. 87, vgl. auch 58. BB. S. 9.



366 —

Erst nach einem halben Jahre ernannte Johann XXII. mit
Bulle vom 4. Juli 1324 den Predigermönch Heinrich(II.) von
Sternberg zum Bischof von Bamberg.') In noch weit schär—
ferem Gegensatz als sein Porgänger befand sich der neue
Bischof zum Domkapitel, mitten hinein gestellt in den Kirchen-
streit Cudwigs des Bayern mit dem Papste. Er vermochte zu—
nächst nur in Kärnthen festen Fuß zu fassen.“) Die Besitz-
ergreifung des Bistums verweigerte ihm, dem Sendling des
Papstes, das Domkapitel, gestützt auf den König, dem noch
am 2. Juni 1325 die „Pfegeschaft des Bistums“ mit Dompropst
und Dechant an der Spitze feierlich Treue gelobte und ver—
sprach dem Bischof keine Burg oder Deste zu überantworten,
so lange der Krieg dauere.“) Allein eingeschüchtert durch die
Drohungen des Papstes beschloß das Kapitel schließlich
doch etiam nolente Caesare Ludovico IV. den Bischof heim-
zurufen?) und so konnte Heinrich von Sternberg schließlich
Ende August 1326 seinen Einzug in Bamberg halten.““) Eine
seiner ersten Handlungen war die feierliche Derkündigung des
päpstlichen Rechtsverfahrens gegen den König.““) Unter der
Einwirkung der Erfolge CLudwigs in den nächsten Jahren
traten auch in Bamberg ruhigere Verhältnisse ein. Bischof
Heinrich erlebte noch die Kaiserkrönung Cudwigs, starb aber
schon am 1. April 1328.)

In diese unruhigen Zeiten fällt die Niederschrift des älte—
sten Bamberger Urbars. Die Formulierung seiner Einträge
läßt keinen Zweifel darüber, daß es in bischöfichem Auftrag
und nicht etwa auf Deranlassung des Domkapitels während
der Pfegschaft abgefaßt wurde. Überall sind die Kechte des
Bischofs scharf hervorgehoben, an der Spitze der ümteraufzäh-
lung steht das bischöfiche Kammeramt, der Besitz jeder Burg
wird durch den einleitenden Satz castrum N. est Episcopi
betont, während noch 1325 das Kapitel die militärischen
Stützpunkte des Candes behauptet hatte. Kuch die PDogtei-
rechte des Bischofs auf domstiftischen oder anderen geistlichen
Gütern sind jeweils mit Sorgfalt hervorgehoben.
p die Urkunden von 1325, Loos horn S.88 Schweitzzer,

23. BB. S. 82 nimmt auf Grund einer bisch. U. dar Kl. Langheim mitunsicherer Hatierung (13924 7, 1326 7) an, der Bischof habe sich schon im
Sommer 18324 kurze Zeit in Bamberg aufgehalten, sei aber von dort ver—
trieben worden. Das scheint mir recht wenig wahrscheinlich, würde aber
für unsere Frage nichts gustragen, vgl. 588. BB. S. 14 f.

8 —A24) Diese Notiz wirg Schweitzer a. a. O. aus einem domstiftischenRegister der Bamb, Bibliothek. — G. Weigel. Die Wahlkapitulationen
der Bamberger Bischöfe 1828—1693, Würzburger Diss. Aschafenburg 1909
S. 29 Anm. 4.

a6y 6o6horn III S. 91. 26) S. 92. *7) S. 105.
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Wir haben vorhin aus inneren Gründen ungefähr das Jahr
323 für die Abfassung des ersten Teils des Urbars, nament-
lich der Bürgerliste, festlegen können. Uunmehr läßt sich er
gänzend dazu sagen: Im Jahre 1323 und nur in diesem
weilte Bischof Johann von Güttingen in Bamberg. Ihm
muß daher die Deranlassung zu dieser Kodifkation der bi—
schöfichen Cinkünfte zugeschrieben werden. Die Kampfjahre
1324 bis Mitte 1326, während deren sich kein Bischof in Bam-
berg befand, haben das Werk unterbrochen. Bischof Heinrich
von Sternberg hat es sodann wieder aufgenommen, aber sein
frühzeitiger Tod verhinderte die Fertigstellung.

Da jedoch das Urbar seinem Schriftcharakter nach ein-
heitlich ist und auch die nur in einzelnen kurzen Partien
blässere Tinte (so fol. 23 und 239) keinen sicheren Schluß
auf eine längere Unterbrechung der Niederschrift zuläßt, so
bleibt nur die Annahme, daß der Schreiber Bischof Heinrichs
die schon unter Johann gefertigten Aufzeichnungen wörtlich
benützte und das Ganze in einem Zuge ins KReine schrieb
und ergänzte. Bei örtlichkeiten, für die es noch an den Un—
terlagen fehlte, ließ er genügend freien Raum übrig.'“)

Bischof Johann wie Heinrich hatten in gleicher Weise gute
Gründe, ihre bischöfichen Cinkünfte und Kechte genauestens
festzulegen. Beide waren vom Papst ohne Befragung des Dom-
kapitels, ja gegen dessen Willen, als Dertreter der päpstlichen
Sache gegen die Partei des Königs eingesetzt. Beider Inter-
esse war es vor allem die materiellen Grundlagen ihrer Ke—
gierungsgewalt in dem ihnen fremden Territorium sicherzu
stellen. Man wird daher sagen dürfen: das älteste Bamberger
Urbar verdankt seine Entstehung letzten Endes dem kirchen-
politischen Streit unter Cudwig dem Bayern. — Uus ähnlichen
Anlässen, aus dem Gegensatz zum Domkapitel, das seit dem
Tode Heinrichs von Sternberg seine Bischöäfe mehr und mehr
durch strenge Wahlkapitulationen zu binden wußte,“) ist
dann auch das Urbar B, das Rechtsbuch Hohenlohe von 1348,
entstanden.““)

28) Erstmals fol. 17 Zechendort und Wernsdort. — Man wird wohl
unnehmen müssen, daß er die Urkunden fol. 2v f. unmittelbar aus den
Originalen übernahm. Vielleicht ist der Eintrag kol 1a von deutlich äl—terer Hand, den 8k2 dann sol. 2 mit geringen iine wiederholt,
vgl. oben Anm. 9.) bereits zu B. Johanns geit — eingetragen. Derragmentarische Eintrag über die bischöf. Gerichtshoheit tol. 8v6oefer
5. 28) stammt wohl auch aus der Vorlage, sicherlich aber die Bürgerliste.
Wieweéit die Vorlage unter Bisch. Johann im Jahre 1323 schon gediehen
war, läßt sich nicht feststellen.

20) Weigel S. 31 f.
40) Höfer S. LXXXII.
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Exrkurs II.

Zur Gerichtskarte.
Ich habe in der Einleitung das Territorium als den Gel-

tungsbereich öfentlich rechtlicherMachtbefugnisse des Candes-
herrn gekennzeichnet. Wo sich ausnahmsweise diese öfent-
lichen Rechte in händen verschiedener Herren befanden, ist die
ehemals dem Grafen als königlichem Beamten zustehende
hohe Gerichtsbarkeit ausschlaggebend für den Besitz der lan
desherrlichen „Obrigkeit“.“ Schon in der fränkischen Zei
ist die Grafengerichtsbarkeit an einen bestimmten Bezirk ge—
knüpft, die Grafschaften, nicht die Gaue, sind durch feste
Grenzlinien geschieden.“)

Es kann daher der Dersuch unternommen werden, die Graf
schaftsgrenze des Radenzgaues, dem die Kerngebiete der
zu untersuchenden Territorien angehören, kartographisch
festzulegen. Die Ermittlung dieser Grenze ist allerdings nur
auf Umwegen möglich.') Um zunächst die in den Diplomen

J 4 Kondominatsverhältnisse lassen sich in den Obermainterxritorien nurfür Medlitz und Scheinfeld feststellen, boten also der kartographischen Aus
wertung keine Schwierigkeiten.— Näheres im Kap. 4.

*) Die Bewertung der Gaunamen als Landschaftsbezeichnungen, wie
sie S.Rietschel, Artikel „Gau“ und „Hundertschaft“ in J. Hoops Real
lex. d. germ. Altertumskunde II Straßburg 1918 S. 124 u. 571 entschei
dend festgelegt hat, bringt auch Klärung in die eine deitlang umstrittene
Fepe näch der Möglichkeit die „Gaugrenzen“ zu bestimmen * H. J.ßelmolt, Die Entwicklung der Grenzlinie aus dem Grenzsaum, HIb17, 1896). Die ee Ausdehnung der Gaue wird in vielen
Fällen nur durch Grenzsäume“ festzulegen sein, die Pphitine Ausdehnungder (Gau) Grafschaften hingegen waär durch feste Grenzlinien be—
timmt. 3 Unterscheidung tritt bei O. Curs, Deutschlands Gaue im10. Ihdt., Diss. Göttingen 19009, noch nicht genügend hervor, weshalb er
sich mit der Fatttegung der „Grenzsäume“ begnügte.) Die bisherigen auwe enen —— sind sämtlich ungenau oder ßen pieß, Archivalische Nebenarbeiten. Halle 1785
5. 68 f. — J. A. v. Schultes, Versuch einer hist. geogr. Beschreibungdes ostfränk. —— m. e. Gaukarte, in: Hist. — und Samm
lungen ungedr. Uridn. II Hildburghausen 1801 S. 201 f. — K. S. v.
dan g Baierns Gauen ..aus den alten Bisthumssprengeln nachgewie
7 ürnberg 1830, gegen ihn und — Methode; C. v. Spruner,

ayerns Gauen ... Bamberg 1831 G6. 16 f. — P. eerreee
VBesch. u. Beschreibung der Grenzen des Radenzgaues und des anp ngl.Bisthums Bamberg, in: Denkwürdigkeiten der frunk. Gesch. 1. Stück, Bam
berg 18832 G. 1 ss — 8. Boettger, Diözefan und Gaugrenzen Norddeutschlands 1. Abt., Halle 1875 S. 262 f.— H. Weber, Das Bisthum
u. Erzbisthum Bamberg 56. BB. 1894/5 SG. 15 f. — J. Looshorn,
Besch. Bambergs 1 S. 5 f. — O. Curs, a. a. O., Gaukarte — Karten
ferner bei gz Stein, Franken J — v. dezondatlas f. d. Gesch. des MA. u. der neueren Zeit, Gotha 1880, Blatt 34.
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durch Angabe von Gau und Grafschaft gekennzeichneten so—
genannten „Gauorte“ auswerten zu können,9 bedarf es der
Feststellung, daß sich die räumliche Ausdehnung von Gau und
Grafschaft für den Radenzgau tatsächlich deckt.“ Das ergibt
sich einwandfrei aus dem Sprachgebrauch der Gründungs-
urkunden des Bistums Bamberg, die denabgetretenen Teil
der Würzburger Diözese, den Radenzgau, einmal als pagus,
ein andermal als comitatus bezeichnen.““ Damit stimmt
überein, daß innerhalb eines eng begrenzten Zeitraums
(1007-1025)fürdieräumlich weit auseinanderliegenden
Fauorte Etzelskirchen im Westen, die zahlreichen Ortschaften
des Königsguts Jorchheim im Süden, Seulbitz') und Schlopp)
im Osten und andere ein und dieselbe Persönlichkeit, der
comes Adalbert, als Träger des Grafenamtes auftritt, somit
nur eine Grafschaft im Gau vorhanden war. Der früher
angestellte DBersuch die Ausdehnung der Gaue aus den Diöze—
san- und zum Teil viel jüngeren Archidiakonatsgrenzen er—
mitteln zu wollen, worauf namentlich Böttger ein ganzes
System aufgebaut hat, ist heute als unzulänglich und irrefüh—

9) Bgl. die Zusammenstellung bei Fr. Stein, Die ostfränkischen
GHaue, Au. 28, 1885 S. 352 f. Es sind von West nach Ost folgende: Wa—
henroth, Lonnerstadt, Mühlhausen art Rotenmannium (I0383, hierüber
unten Anm. 53. Etzelskirchen p Hallstadt (ea. 741, 889), IxErlangen, Eggolsheim orchheim mit 14 Zubehörorten (1007, vgl.
im Text S. weitere 22 Orte (1002, im Text S. 117), Kersbach, Kem—
mern ouc Ebermannstadt (o81), Ebensfeld (941. —— Stafelstein—5 Hollfeld (1017), Geulbiß (10355 Sqhlopp vei Stadtsteinach (1024).Dagegen gehört Culmpnaha (967) Do II no 183 nicht hierher, sondern nach
Thuringen (Keula) vgl. im Text S. 60 Anm. 61. — Die Gäuorte der an den
Radenzgau angrenzenden fränkischen Gaue Grabfeld (mit —— Volkfeld, Ifgau u. Rangau bei Stein, Au. 28, jene im bayer. Nordgau bei
—A

) Mit Recht betont H. Ring, Kunstdenkmäler v. Bayern 20 (Ge
münden), München 1920 Einl. S. J, daß der beiderseitige Geltungsbereich
stets von Fall zu Fall nachzuweisen sei.

Die Abtretungsurkunde Bisch. Heinrichs v. Würzburg v. 1008 Mai7
se . Stumpf-Brentano, Die Wirzburger Jinmunitätsurkunden,Innsbruck 1874 S. 66 f.) von dem pago, qui Redenzgewi dicitur,
das inhaltsgleiche Diplom Heinrichs II. v. gleichen Datum nennt als Ge—
genstand der Abtretung: comitatum videlicet Ratenzgouui dietum (DB
II.no 174). — O. Curs, Gaue S. 17 hat hieraus irrig gefolgert, daß
Heinrich 11. die politische Grafschaft im R. von Würzburg an Bamberg
abgetreten habe, es handelt sich jedoch hier lediglich um die Abgrenzung
des geistlichen Sprengels.ß BA. Beeed DKonr. II no 220. Das hier genannte Silevvice
halten Lang, Res. Boic. 1 70, Stein, FzdG. 24 S. 129, W. Warg,
Regnitzland S. 11 für 5— BA. Naila. Da aber Selbitz sft zurgrößeren Hälfte als Reichslehen im Regnitzland nachweisbar ist, schließe
ich mich der Deutung Seulbitz von H. Frhr. v. Reitzenstein, Gesch. d.
Familie v. Reitzenstein J S. 57 an.

85) v. Reitzenstein, Fem, Gesch. J S. 57 erklärt, Slopece mit
Schloetz bei Denez Ich halke mit Rücksicht die in der U. OR II no506) erwähnten Besitzverhältnisse an Schlopp BA. Stadtsteinach fest.
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rend erkannt worden.“) Tatsächlich umfaßte der Kirchen-
sprengel von Bamberg nach seiner endgültigen Festigung
außer dem Radenzgau noch Teile des Dolkfeldes, des baye—
rischen Aordgaus und der thüringischen Sorbenmark, das
Regnitzland um Hof. Der einzig mögliche Weg zu einer ge—
naueren Abgrenzung der Grafschaft zu gelangen, ist die Er—
mittlung der Gerichtsgrenzen. Eingehende Grenzbe—
schreibungen ganzer Grafschaften besitzen wir allerdings
nicht. Doch können für den Geltungsbereich des judicium
provinciale im fränkischen Radenzgau, der sich zwischen
fremde Stammesgebiete, Thüringen und Bayern, einschob,
einige annalistische und urkundliche Angaben verwertet
werden: Der Bereich des thüringischen Candgerichts, magni
et provincialis iudicii, erstreckte sich a fumine Werra usque
ad fuvium die Sala,anemore Francorum us-
que ad nemus Hartz.“e) Die nördliche Grenze ist somit im
Frankenwald zu suchen. Streckenweise läßt sich hier aus
späteren Guellen der auf dem Kamm des Thüringer- und
Frankenwaldes verlaufende „KRennsteig“ als Besitz- und wohl
auch als politische Grenze nachweisen,“) ohne es jedoch in sei—
nem gesamten Derlaufe zu sein.“) Im Südosten des Radenz-
gaues liegt der Speicheshart, qui Bavariam a
Francia dividit.“) Don der in diesem Waldgebiet verlaufen—
den Grenze spricht eine Urkunde des 12. Jahrhunderts, inso—
fern sie die den Grafen von Andechs als Bamberger LCehen

9) K. Kretzsschmer, Hist. Geographie v. Mitteleuropa, München
1904 6. 191 f.

* Dobenecker, Reg. Thuring., Vorbemerkungen S. II Anm. 8— vgl. auch: venientes ergo ad sylvam, quae Thuringiam dirimit a
Francia, Annal. Saxo z. J. 1078, 88 VI SG. 713.

11) 1294 Juni 18 Ef. Otto von Orlamünde schlichtet den Streit zwi
schen den Klöstern Saalfeld und Langheim super nemore sito infra fon-
tém, a quo derivatur rivulus seu ampis dictus Tambach, per medium
montis dicti PRppenbereh usque ad semitam, que ducit ad montem dic-
tum Woötaestein inter villas videlicot Haselach et Lesten, Richenbaeh
et Schonenawe M. 286/1676 a. Chl. Frh. v. Reitzenstein, Reg. d. Gfn. v.
ODrlamünde S. 108. Der Rennsteig verläuft über den Eppenberg (Gen.
St. K. 1:100 000 Bl. 491). Die Nordgrenze des hier Langheim zugesorechenen Waldes fällt mit der Nordgrenze des Gerichts Teuschnitz Frb. B
fol. 140 f. zusammen.

12) So verläuft er z. B. mitten durch die Herrschaft Lobenstein. Vgl.
Hert'el, Die Rennsteige u. Rennwege des dtsch. Sprachgebietes, Progr. Geor
gianum zu Hildburghausen 1899.

15) Adalboldi vita Heinr. II. imp. c. 288. 88 IV GS. 690 —Ueber die
noch bei W. v. Giesebrecht, Ihb. Ottos II. Berlin 1840, Exk. V und
Deutsche uere IICIBB8S G. 36 auftretende Verwechssung des „Spains.hart“, heute Waldabteilung Kitschenrain zwischen dem Kloster Sp. und
FCreußen, mit dem Spessart vgl. Fr. Stein, FzdG. 12 6. 125 f. FidG.24
8. 7— und Gesch. Frankens IT. Schweinfurt 1888 S. 315, Anm. zu 15.
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gehörige Radenzgaugrafschaft als infra terminos Chusen-
raun gelegen bezeichnet.“) An der Westgrenze fndet sich als
Grenzpunkt 1023 der heute abgegangene Ort. Rotenman-
nium, ubi se comitatus Ratensgewe atque Iphigewe divi
dunt, der wohl mit der Wüstung Kotendorf, nol. Oberhöch-
städt am linken Aischufer gleichgesetzt werden darf, in dessen
Hähe sich später die Grenzen der Hochgerichte Oberhöchstädt,
höchstadt und Dachsbach berühren.“)

Im übrigen aber sind wir völlig auf ein rückschließendes
Derfahren angewiesen. Die Grafschaften der fränkischen Zeit
setzten sich aus einer größeren Zahl von Untergerichtsspren-
geln, den Zenten, zusammen. Wie im Staat der Bi—
schöfe von Würzburg'“) und im Territorium der Grafen von
henneberg') bildet die Zent über das Mittelalter hinaus ein
lebendiges Derfassungselement auch in den Obermainterri-—
torien.“) wenn hier auch teilweise unter anderen Bezeich-
nungen. Aus der reichen Fülle der in den CLand- und FJraisch-
büchern des 15. und 16. Jahrhunderts enthaltenen eingehenden
Grenzbeschreibungen ließ sich ein kartographisches Bild der Ge—
richtseinteilung dieser Territorien gewinnen. Gleichartige
Untersuchungen haben schon dargetan, daß den Hochgerichts-
grenzen eine außerordentliche Dauerhaftigkeit, zum Teil bis in

14) Frhr. E. Oefele, Gesch. der Grafen v. Andechs, Innsbruck 1877
Urk. no 6 — Nach kartographischen Quellen des i8. Ihdis. hieß die heutige
dandstraße von der UnteraichaMühle auf den Kitschenrainerberg Renn—
stteig“ und bildete die Grenze zwischen dem fränkischen Gericht Schnabet
waid und dem bayerischen Gericht Thurndorf.

65) DAII no 486 — Das in der Linie der Wildbanngrenzezwischen Elesbach (Ailsbach bei Wachenroth) und der Mündung der
in die Aisch genannte Roteninannium tann nicht, wie F. Skein Ostfränk.
Gaue Au. 28. S. 347 u. 869 will, das viel weiter westlich gelegene, durch die
Ifgauorte Steinaha (O. U. u, Münchsteinach), Thiot bach Diepach bei Reu—
ttadt/AischjundLeimbach(O. u. U. Leimbach) (PKont. Tu J vomRadenzgau getrennte, Ruthmannsweiler sein. Ich halte vielmehr die
Wüstung Rotendorf, WKm ndl. Oberhöchstadt am linken —— Grenz·JPunkt der Gerichte Oberhochstädt, Dachsbach und Höchstadt / A., (BSt.A.,
Kartenslg. M. v. O. no 186, 1670), 1865 Rotendorfer Stadel“ Frb. B
lol. 507 für das Rotenmannium von 1028. Aehnlich auch O. Turs
a. a. O. unter Hinweis auf den dabeigelegenen Rotenberg.

20) E. Ma per, D. Ztschr. f. Gesch. Wiss, N.F. 15 1807 6. 2083 —
5. Kürapp, Die Zenten des Hochstifts Würzburg Bexlin 1907.

17) Das nach „Amtern“ geglederte Hennebergische Urbar über die.
neune Herrschaft“ (Coburg) von 1317, J. A. Schutes, Dipl. Gesch. des
Gf. Hauses Henneberg 1. Leipzig 1788 Urkdn. no 21 läßt die Gerichts
organisation nicht so deutlich hervortreten wie das „Urbar über die derrschaft Coburg“ von ca. 1840 mit seinen 21 genten, J.A.v. SchulTes,
Toburgische Landesgesch des MA. Coburg 1814, UBch. no 65; vgl. dazuG. Schim idt, Das Würzburger Herzogtum Zeumers Quellen u. Stu—
dien V 2, Weimar 1918 6. 26.

18) Bgl. J. B.Roppelt, Hist.... Beschreibung des ... Fürsten
thums Bamberg, Nürnberg 1801.
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die jüngste Zeit anhaftet.“'“) So wurde auch der Grenzverlauf
in unseren Quellen jeweils in den seierlichen Formen der
„Kechtsfndung“ durch die Gerichtsbeamten mit Zuziehung
der ältesten CLeute der Gerichtsdörfer begangen oder abgerit-
ten, „verstaint und verraint“ und die schriftliche Festlegung
noch nach Jahrhunderten als sichere Rechtsnorm verwertet. Es
nimmt daher auch nicht Wunder, wenn kartographische Dar-
stellungen, die vereinzelt aus dem 16. in reicher Zahl aus dem
17. und namentlich 18. Jahrhundert vorliegen,““) mit den aus
den älteren Grenzbeschreibungen gewonnenen Ergebnissen
übereinstimmten, diese bestätigten und ergänzten. EAber auch
ein Dergleich mit der Aufzählung der Amts- und Gerichts-
dörfer in den Urbaren des 14. Jahrhunderts brachte das
gleiche Ergebnis. Don geringfügigen, meist aus Vertrags-
urkunden genau feststellbaren späteren Grenzregulierungen
ahgesehen, hat sich das Bild der Hochgerichtseinteilung der
Obermainterritorien vom 14.-18. Jahrhundert in irgendwie
wesentlichen Punkten nicht verändert.“) Wie von den Gren—
zen. so gilt das Gleiche auch von den namengebenden Ge—
richtsstätten der einzelnen Sprengel. Sie wurden ebensowenig
willkürlich angetastet wie etwa alte Zollgerechtsame oder
andere früh auf den Grund und Boden radizierte Rechte.
Ein Satz des Stalutum in favorem principum Sriedrichs II.
von 1232 bestimmte ausdrücklich, daß niemand die Gerichts-
stätte verändern dürfe ohne Erlaubnis des Candesherrn.)
Die Candesherrn aber wachten selbst sorgsam über die Wah—
rung der alten Rechtsverhältnisse. Als Herzog Otto VIII.
pon Meranien 1244 die Würzburger Zent Medlitz nach Bau—
nach unter seine Burg Stufenberg verlegen wollte, zwang ihn
der Bischof von seinem Unternehmen abzustehen.“) EAber auch
eine DBereinheitlichung der Gerichtsorganisation etwa durch
Beseitigung einzelner Gerichte und Verschmelzung mit einer
Hauptgerichtsstätte durch die Candesherrn lag dem Kechts—
empfnden des Mittelalters fern. Die Kette kleinerer Hoch—-

19) M. Doeberl, Die Grundherrschaft in Bayern vom 10.-13.
Ihdt. Fzde. 12 7 „3. 8ge er, Die Suehn, der Gerichtsbezirkedeutfchtirols, MgösG. 4 Erg. B., Innsbruck 1883 6. 373 — O. Stolz,
desg di Merichte Deutschtirols, Arch. f. österr. Gesch. 102, 1 Wien 1918

20) Vgl. Quellenverz.
21) Vgl. Th. v. Karg-Bebenburg, Jusabe eines hist. Atlassesf. d. Kgr Bahern, Fzdé. Bayerns XIIT. 4 G. 2853 für die altbayer.

Territorien.
22) Locum cente nemo mutabit sino consensu domini terre LL. IV 2,

Constit. II no 171 G. 212 — dazu Meister, VG. S. 173.
23) Oefele, Andechs, Reg. 682.
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gerichtssprengel, die sich dem Kern des burggräfichen Terri-
toriums im Frankenwald und Fichtelgebirge nach und nach
angliederten, Gerichtsstätte und Grenzen aber unverändert
beibehielten, ist Zeuge dafür. Ebenso verhielt es sich mit klei—
neren Hochgerichten innerhalb des Territoriums, die durch
Erwerbung in den Besitz der Landesherrn übergingen. Auch
das Gewohnheitsrecht der Gerichtssassen hielt zähe an den
alten Derhältnissen fest.

Allerdings konnten die Landesherrn trotz alledem unter kö-
niglicher Bestätigung neue Gerichtssprengel schafen.“s So
sind urkundlich nachweisbar die landesherrlichen Gerichte
Kasendorf, Streitberg, Stafelstein, Helmbrechts, Rothen-
kirchen und Wartenfels erst vom 14.-16. Jahrhundert ent
standen. Für andere, wie Arnstein, Aufseß, Oberhochstädt,
Thurnau, Guttenberg usw., die sich z. T. im Besitz edelfreier,
z T. dienstmännischer Familien fnden, läßt sich der Zeitpunkt
ihrer Entstehung zwar nicht nachweisen, doch ist er kaum spä
ter als für das 11.2) bis 13. Jahrhundert anzusetzen. In
diesen Fällen aber handelt es sich um verhältnismäßig
kleine Gebilde, Sprengel von wenigen Dörfern, die gerade
das Kartenbild deutlich als Ausschnitte aus größeren und äl—
teren Gerichtseinheiten erkennen läßt. Diese aber, die eigent-
lichen Zenten, bilden die einheitliche Struktur der Grafschaft
wie der daraus hervorgegangenen Territorien. Ihr Grenz—
oerlauf paßt sich mit Dorliebe, wie aus den Grenzbeschrei—
bungen immer wieder hervorgeht, der natürlichen Gelände—
bildung, Wasserläufen und Höhenkammlinien, an und bedingt
dadurch häufg scharfe Winkel (Bayreuth) oder Schlangen-
linien (Cichtenfels —Scheßlitz). Diese „natürliche“ Cinien-
führung wie auch die EAusdrucksweise der beschreibenden
Quellen stimmt aufallend überein mit den Nachrichten über
Grenzverläufe der fränkischen Zeit, die das sonst vielfach an—
fechtbare Buch von Rübel, wie mir scheint, richtig hervor—
gehoben hat.“s) Es widerspräche völlig dem historischen
Werdegang unserer Territorienbildung, wollte man in diesen

249) Friedrich J. verbot in der „güldenen Freiheit“ von 1168 für das
Würzburger Bistum und Herzogtum, ne aliquis .... aliquas centurias
aciat vel centgravios constituat nisi concessione episcopi (et) dueis
Wirceburgensis, StumpfBrentano, Diplomata centum no 72.

205) H. Aubin, Die Entstehung der Landeshoheit nach niederrhein.
Quellen, Eberings Hist. Studien 148, Berlin 1920 6. 176 f.

20) K. Rübel, Die Franken, ihr Eroberungs- und Siedelungs
system im deutschen Volkslande, Bielefelb u. Leipzig 1904 — Doch war die
Bevorzugung natürlicher Grenzen keineswegs den Franken allein eigen—
—S vgl. Brand'ii, Göttinger Gelehrte Anz. 170. Ihg. J Berlin 10908.
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großen, systematisch gegliederten Zenten mit ihren natürlichen
Grenzen etwa erst das Werk der geistlichen oder weltlichen
Candesherrschaft erblicken. Wie im übrigen Ostfranken, wo
sich die Zentorganisation auch keineswegs früher als am
Obermain in ihren Einzelheiten zu erkennen gibt, müssen die
Zenten des Kadenzgaues als Derfassungseinrichtung der frän—
kischen Zeit gewertet werden. Die Zenten an der Peripherie
ergaben so von selbst den Grenzverlauf der Grafschaft des
Radenzgaues, deren verfassungsrechtliche Untereinheiten sie
bildeten. Es versteht sich von selbst, daß nunmehr, nachdem
in den Gerichtsgrenzen eine feste Unterlage gewonnen war,
auch die Diözesangrenzen zum Dergleich herangezogen werden
konnten, insbesondere nachdem in kirchlicher Hinsicht der
Radenzgau als Ganzes mit Ausnahme von drei westlichen
Pfarreien von Würzburg an Bamberg überging.“) Dieser
Dergleich war vor allem dort von Wichtigkeit, wo die Terri-
torien in benachbarte Gaugrafschaften übergrifen (z. B. Dachs-
bach und Marktgraitz), andere Kriterien für die Ausdehnung
der Grafschaft aber nicht vorlagen. Andererseits aber darf
aus der späteren Ausdehnung des Bamberger Kirchensprengels
nach Osten fast bis zur weißen Elster nicht auf die Zugehörig-
keit des Regnitzlandes zum Radenzgau geschlossen werden.“)

Die beiliegende Karte sucht somit das stetige Element in der
Territorienbildung, die hochgerichtsbarkeit, und zu—
gleich die räumlichen Beziehungen zwischen fränkischer Graf-
schaftsverfassung und jüngerer CLandesherrschaft zum Rusdruck
zu bringen. Sie sieht davon ab die jüngere Schöpfung des
zentralissterten Beamtenstaates, die Amtereinteilung
darzustellen. Umsomehr muß von dem Verhöältnis zwischen
Emt und Zent noch kurz die Rede sein.

Die beiden Urbare des Hochstifts Bamberg aus dem 14. Jahr-
hundert legen bereits die ofcia ihrer Gliederung zugrunde,
wobei sich in der Zeit von etwa 1327 bis 348 verschiedene
ünderungen ergeben.“,“) Die Gerichtsverhältnisse werden nur

27) Wieweit Zent und „Urpfarrei“-bezirk sich decken, bedarf bei dem
weitzerstreuten Material noch einer eigenen Untersuchung der oberfrän
kischen Pfarreiverhältnisse. In dem grundsätzlichen Sinne, wie dies
Rübel, Die Franken vertreten hat, war es nicht der Fall, Gerichtsort
und ältester Pfarrort felen jedenfälls fast nie zusammen, vgl. beil. Karte.
Zu dieser Frage auch StolLz, Arch. f. österr. Gesch. 102 G. 216.

28) Uber das Regnitzland als Teil der Sorbenmark im Text S. 38.
29 Von den 16 ofticia des Urbars A (I323/27) erscheinen unter

den 27 des Urbars B (Rechtsbuch 1348) nur 11. Auerbaäch, Amberg, Hers
bruck, Scheßlitz, Neuhaus (BA. Ebermannstadt) fehlen; Lichtenfels () ist
in Be in L. und Brunne, Weißmain (A) in W. und Wildenberg geteilt.
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gelegentlich etwa durch die Bemerkung: iudicium seu zenta
in N. est episcopi gestreift. Zweck der Urbare war ja auch
nur die wirtschaftlichen Cinkünfte der einzelnen ümter fest-
zulegen. Mit der Wahrung der landesherrlichen Gerechtsame
innerhalb ihrer Amtsbezirke waren die adeligen Amtleute be-
traut. Sie traten auch als die militärischen Befehlshaber des
in Notzeiten berufenen bäuerlichen „Ausschusses‘ auf, waren
somit gleichzeitig Träger der .alten heerbannrechte. Zur hand-
habung der „hohen Zentrügen“, also der Hochgerichtsbarkeit.
unterstand dem Amtmann der meist nichtadelige Zentvogt.
Amts- und Zentbezirk deckten sich zwar ihrer räumlichen Aus-
dehnung nach in den meisten Fällen, doch gab es auch kleinere
„ümter“, die selbst kein Hochgericht besaßen, deren Dörfer
vielmehr an eine oder mehrere benachbarte Zenten zuständig
waren. Diese Derhältnisse legen die Fraischbücher des 16. Jahr-
hunderts sorgfältig klar. Die Entstehung solcher ümter läßt
sich in der Regel auf die Erwerbung vormals adeliger Burgen
und ihres dörfichen Zubehörs, die nur die niedere Dogteilich-
keit besaßen, zurückführen. Auch in diesen Fällen läßt sich
somit die konservative Wahrung bestehender Kechtszustände
feststellen, die SErrichtung neuer ümter hatte nicht ohne wei—
teres die Ausscheidung neuer Gerichtssprengel zur Folge. Sitz
des Amtmanns war fast regelmäßig die bischöfiche Burg. Im
13. Jahrhundert wird die Bezeichnung ofcialis oder ofcia-
tus, gleichbedeutend mit praefectus, castellanus, castrensis,
für jene Ministerialen gebraucht, die vom Bischof mit einer
Burgwart betraut waren.““) Die ümterverfassung hat somit
ihren Ausgangspunkt in der älteren Burgverwaltung. — Der
Zentvogt hingegen hat seinen Sitz in der Kegel im Dorfe, in
dem sich die alte Gerichtsstätte der Zent befand und in dessen
Uachbarschaft sich der Galgen, das Wahrzeichen der Zent-
gerichtsbarkeit, erhob. In verschiedenen Fällen benennnen die
Quellen das Amt nach der Burg, die Zent nach dem Zentort,
wiewohl die Bezirke sich hier räumlich decken. Diese Derhält-
nisse zeigenwiederum deutlich, daß nicht die jüngeren Burgen

Die castra Gozweinstein und Potenstein (A) ssind in B qu ofticia ge-
worden. Forchheim 9 wird in Benach Reut benannt. Die Ueberschüssein B erklaren sich also nicht nur durch die Unvollständigkeit von 4 und
Neuerwerbungen in der Zeit zwischen der Anlage der beiden Urbare,
sondern auch durch Neu- ünd UÜmbildungen der Amter. InBsind hier
nur die eigentlichen ofcia bis Hoefer, S. 300 gezühlt, da von da ab
spätere Nachträge beginnen.

20) Die Gleichsetzung der Amtsbezeichnung castrensis mit den Zallin
gerschen milites. Eigenrittern, durch Joe ße, Die Ministerialität im
dochstift Bamberg, HIb. 36 S. 534 ist ein Irrtum.
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für die Ausbildung der Hochgerichtsbarbeit maßgebend wa—
ren.)

Im Obermainterritorium der Burggrafen von Nürnberg,
für das vom 14. -16. Jahrhundert die Bezeichnung „Burg-
grafentum ob dem Gebirg“ oder „Oberland“ gebräuchlich ist,“)
liegen diese Derhältnisse völlig gleichartig. Allerdings hat sich
hier die Bezeichnung Zent für die größeren Gerichtssprengel
schon frühzeitig verloren, ofenbar weil die dynastischen Herr-
schaftsansprüche die alte volkstümliche Bezeichnung vermieden
wissen wollten. Dafür erscheint der Name „hHerrschaft“.“)
Doch verwendet gerade das Landbuch „der Herrschaft Plassen-
berg“ in jurisdiktioneller Hinsicht den Ausdruck „Gericht
Kulmbach“, ebenso sprechen die Bayreuther Candbücher vom
„Gericht Bayreuth“. Nicht die Plassenburg, sondern die zu
ihren Füßen gelegene Siedelung Kulmbach ist Sitz des Hoch-
gerichts. Auch das burggräfiche Territorium kennt „ümter“,
die mit der Hochgerichtsbarkeit in ein benachbartes „Gericht“
zuständig sind. Andererseits decken sich „ümter“ und „Gerichte“
in den meisten Zällen.

Die beiliegende Karte verzeichnet in der Territorienfarbe
ausschließlich die Namen der Zenten oder hochgerichte.

Auf dieser Grundlage sei im Folgenden eine gedrängte
übersicht über die Zenten und Hochgerichte der Obermain—

39) Wie J. Friedrichs, Burg u. territoriale Grafschaft, Diss.
Bonn 1907 ermittelt haben will. Wenigstens fnden dessen Ergebnisse in
unserm Gebiet keine Bestätigung.

32) Schon die Einung zw. Bisch. Lamprecht v. Bamberg u. BurggrafFriedrich V. von Nürnberg von 1875 April 14 unterscheidet die Aodre
vor dem Walde und auf dem Gebirge“ von jenen „hienieden im Lande“
MZoII. IV no 287 — die Dispositio Fridériciana von 18858 Mai 19
—
— so wechselnd bis zum Teilungsvertrag von 1541 vgl. C. W. v. Lan
rizolle/ Gesch. d. Bildung des preuß. Staates, Berlin u. Stettin 1828 1
S. 197 f. — K. H. Lang, Neuere Gesch. des Fürstentums Bayreuth,
Göttingen 1798 S. 2. Der AÄusdruck „auf dem Gebirg“ (Jura) wurde zeit
weise auch in engerem Sine gebraucht. — Die Bezeichnung „nyderlant zu
Franken“ entstand ofenbar analog zu dem „niederlande ezu Bairn“
800) MBoic. 36, II. S. I1 Anm. 1., besagt also nicht, daß das Oberland
nicht zu Franken gehörte.

33) 1299 Schlüsselberg: ab omni centa et iurisdictione vel nostri
dominii propriétate M. 888/2427 (Vidimus von 1478) — 1325 Grafen
v. Wertheim: „gelegen in Gericht unser zente ader unser herschaftSchmidt, Würzburger Herzogtum S. 18 — ähnlich in Schwaben: 1272dominium nostrũm ee Gfn. v. Heiligenberg), quod vulgo () langrave-
achaft nuneupatur, G. Göntz, Niedere Gerichtsbarkeit u. Grafengewalt im
dad. Linzgau, Gierkes Unterfuch. z. dtsch. St. u. RG. 121, Breslau 1918
S. 53 (Nachw.).
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territorien mit den wichtigsten Nachweisen für ihre ältere Ge—
schichte Benennung und Rusdehnung gegeben.“)

hochstift Bamberg:
a) Bochgerichte mit der ausdrücklichen Be—

zeichnung „Zenten“:
im Gau Dolkfeld:

Bamberg: Geschichtliches im Text S. 82, 215. 1124 u. 25 (de foro)
Engilhart centurio (&amp; Zentvogt, nicht Schultheiß oder „Haupt-
mann“ (1) 21. BB. S. 18 f, Loo s horn. II.,S. 317. — 1348: „Nmites
rente“ (ohne nähere Angaben) Urbar B, Höfer, Rechtsbuch S. 7, centa
* Vertrag von 39 . 20; vgl. auch H. Zöpf, Das alte BambergerRecht als Quelle der Carolina, Heidelberg 1889 S. 82 f. — Nach örtlicher
Aberlieferung war die Gerichtsstätte am Kaulberg, („FHohes Kreuz“), der
Galgen stand am Hang gegen Debring, G. Göpfert, Die Anfänge der
Stadt Bamberg 77. BBug. 1921 G. 8 — Grenzbeschreibung fehlt in sämt
ichen Frbn. Ersatz bieten: Beschreibung d. Würzburgischen 8. Hoheneich,
J. Heller, Die Burg Lisberg. Beschreibung u. Gesch., Bamberg 1857
veil. 111 nach Gutsurbar von 1621 im Lisberger Archiv, — Grenzpunkte
mit Würzburg: WSta, Standb. 490 G. 587 vgl. auch die Wzbgr. Archi-
volien im Qu. Vz. — vgl. ferner Burgebrach, Memmelsdorf, Hallstadt.
Der von Göpfert S. 8 gegebene Umfang mach Roppelt, Hist...
Beschr. des ... — Bamberg, Nürnberg 1801 G. 128 f) ist demnach nicht der ursprüngliche.
Zeal: öeschichtliches im Text S. 97, 122, 201 — ofcium castri Höes—
eir S. 291, centa in 83. S. 299 — nger hhe zu 3. Frb. BI (Urbar ...Amt Schmachtenberg) kol. 889 f. u. Urb. BI fol. 789. gentgrenzangaben
Arb. BIxoi soo f.
Burgebrach: 18377 Dez. 5: B. Lamprecht von Bbg. beurk. den Kaufdes — B. mit Vogteien, Gerichten, Leuten u. Guten von B. Gerhard

v. Würzburg. Im Falle der Wiederlösung soll Bamberg „bei allen rechten
und gewonheyten, di wir haben zu leuten und guten in dem gericht zu B.
ungehindert pleyben in aller masz als wir, unser wprsoney und gotshauszu Bamberg die von alter herbrächt und ingehabt haben bei den zeyten,
do die von .. windeck das vorgenant gericht innhatten“ MBoie. 48 no
83, Looshorn III S. 352 — (Das Gericht war also schon älterer Be—
itß Bambergs) — 1390 Tauschvertrag mit Würzburg über die Braunecker
dehen: Bamberg behält B. „das Dorf, die Cent, das Gericht, die Behau—
sung und was dazu gehört“ MBoic. 44 no 94, Loos hor n III S. 4897 —
Fraischzirkel der Zeñt“ Frb. B fol. 526 f. — vgl. dazu St. A.Wzb. Admin.
384 /13883 Schlüsselfelder Zentbeschreibung v. 1573. — ebda, Ger. Sulz-
heim 137 (I117) Zentfälle u. grenzen gegeñ Burgebrach (16. Ihdt.) — ebda.
8 Eltmann 30034 Zentgrenzen v. 16654 — ferner Hoheneich (ogl. Bamerg

im Gau Grabfeld:
Baunach: 1808 Jan 6 Bisch. Wulving kauft von Graf Friedrich v.

Truhendingen u. a. . „die purch Stufenberch“. im Bistum Würzburg,
Fuldaer Lehen mit ... „gerichte, mit vogtei . ..“ M381240, Looshorn

14) Die Hochgerichtsorte der Nachbarterritorien in beil. Karte sind
entnommen: für Airzourg: H. Knapp, Die Zenten des Hochstifts
Würzburg, Berlin 1907, fur Henneberg den * Urbaren von 18315 undum 1340, im übrigen gelegentlichen Erwähnungen in Bamberger

— — Die Grenzangaben der Bamberger Gerichte kontrollieren sichgegenseitig.
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III S. 13 (wurde wieder zurückgekauft.) — 1387 Nov 10. Bisch. Otto v.Würzburg verkauft dem Kl. —** Zentrechte in versch. Oörfern ad re-
dimendum judicium in Bunach comiti de Hessebureh obligatum V.
VB. S. 107. — 1876 März 3 B. mit der Veste Stufenberg von den Grafenvon Truhendingen an Bbg. verpfändet Mi971638, —8 III 378 —
1500 endgiltig verkauft. MZoll. V. no 354 (gent hier nicht ausdrücklich
erwähnt) — „Zentrichter, schöfen“ Frb. B kol. 5, „Grenitz der fraisch-
lichen Obrigkeit und halsgerichtsfell“ Geschreihung) fol 100 f, „wo ..
die Zentknecht das peinlich Halsgericht ausgeschrieen“ fol. 14.

(Medlatz: 1244 die 8. Würzburgisch (Eehen Herzog Ottos VIII. von
Meranien?) Ofe Le, Andechs, — 382 -1317 —— Lehenb. B.Sottfrieds v. W. F. Hüttnexr, DA. 21, 2, 1900 8. — 18323 .. 27: Et
ibidem (zu M.) zenta seu iudieinm est equaliter Dpi. Babenbergensis
ad indicium praesident et puniunt et emendant; dieser Eintrag im
Urb. Atol. 25 —— wohl nur einen vorübergehenden Inier Bambergs,
kein dauerndes Condominatsverhältnis zum Ausdruck 1 t bei Knapp,Die Würzburger Zenten J,. 2 6. denn weder das Urbar B von 1348,
9Ige S. 106 noch Frb. A und ü erwähnen den Bamberger Mitbesitz.Nach Bb. Lob. 1610 foĩ. 21 ist die Zent M. Würgburgisch.)

Döringstadt: Im Ort 1150 ein Ministeriale de Duringestat des
Domkapitels ansässig, Looshorn II S. 461, 1207 ein predinm des Kl. Lang
heim ebda S. 5398, 1258 bischöficher Besitz ebda S. 740, 1823.. 27.D. habet
XVI mansos, proprietas éest praepositi Bab. Urb. A fol 24, 1348 dsgln.
Urb. B, Söfer S. 108 (zum Ämt Lichtenfels) — Die Zent vielleicht dürch
Teilung von Medlitz 33 raischgrenze Frb. A. fol 800, Zentbericht und Zentgrenze Frb. Butol 19 f.

Marktgrauitz: Geschichtliches im Text S. 188 f. u. S. 220 —
1323 .. 27 Ort, aber nicht die Zent erwähnt Urb. 4 fol 43 — 12348:
iudicium cum advocatia einsdem ville cuin quibusdam villulis adia-

oentibus sunt Rpi. Urb. B, Höiti er S. 118 — „Bereytung der Zent undFreisch Graitz“ Frb. B fol 34 f. (Nachtrag von 1590).

im Ifgau:
Scheinfeld: UÜber das edelfreie Geschlecht im 12, Ihdt. vgl. S. 259

— 1318 erstmals ein Bamb. „Amtmann zu Schainvelt“ erwähnt, Lorshorn
III GS. 20 — 1339 ist die Burg — Vomdeese advocatus in
Sch. Registrum Burghutariorum ecel. Bamb. 18. BB. G. 93 — Seit 1385
ist das „Gericht“ (1401 „halsgericht zu Obernscheinfelt und zu Schwarzen
berg“, 1433 die gento im Besitz der von Seinsheim, späteren Grafen vonSchwarzenberg vgk. A. Mörath, Beiträge z. Gesch. des Zentgerichts Sch.
in der Verprahet Schwarzenberg 44. Ibcht. M. IBo2 — NachFrb. Betol 812 ist die 8. Obernscheinfeld halb Bambergisch, halb Schwar-
— Die Obernscheinfelder Schöfen —8 mit Schultheiß undHerichtsinecht an das dentgericht nach Unterscheinfeld. Bamberg hat dort
jedoch nur einen „schweigenden Richter“ (vgl. hiegu Knapy UI S. 184),
doch „wird die Z. von beiden Herrn wegen gehegt“ — Fraischgrenzan
gaben Frb. A tol 725 und bei Mörath a. a. O.

im Radenzgau:
Wachenroth: um 1136 Wachenrode in comitatu Batpotonis co-

mitis 16. BB. S. 18 — 1163, 1199 Ministerialen de W. Looshorn II S. 452,
579 — 1217 B. Eckbert überträgt advocaciam bonorum cirea W. ad
seesiam ISt. Michaelis] attinencium, d. i. in 8 Dörfern dem Kl.
Michelsberg M. 339/2071, Schweitzer S. 57 — 1338 „Burkart v. Seckendorf
hörguf gen.“ empf. von Bifchof, Leupold „sein Burg missamt dem Amptze W.“ imit Zubehör .) „gerichten ·.“als Leibgeding gegen in
vertrag, erneuert für s.Sohn Ernst v. S. 1380 M. 105/1670 — 1348 Redditus
boclesias pertinentes ad castrum W. Urb. B, Höfer S. 266. „Die 8.



379 —

des Amts W. wird ausgeschrieen ...“ Frb B tol 481 — „Halsgericht und
fraischliche Obrigkeit“ (Grenzen) fol 475 — Grenzen der Wurzb. gentZchlüsselfeld (s. v. duroee

Schnaid: 1299 G. de Slüsselberg befreit das Zisterzienserinnenkloster
Schlüsselau ab omni cçenta et iurisdictione vel nostri domini proprie-
tate ... sicut nobis licuit ab antiquo M 388/2427 (Vidimus von azp)-1304 Die „cente 2zu sneit“ Schlüsselbergisch Me389/2480, Looshorn II
S. 68 f. — 1337 Bambergisch MZ895/2464, Looshorn III S. 182 f. Im
16. Ihdt. wird die Zent nach dem benachbarten Lienharts- (so Frb. B ol. 500)
oder Zertbechhofen genannt: „Zent Bechhofen“ Frb. B rol 609, Fraisch
grenzbeschreibung Frb. B Ifol 867 v.

Forchheim: Geschichtliches im Text S. 3, 86, 214. — 1328/27: osfticium
judicium et zenta, Zentgrevoe, scabini und preco werden genannt. Urb.
A ol. 66 — 1348 das ofcium nach dem benachbarten castrum Reutt
benannt Höfer S. 176 u. 181, judex cente in foricheim S. 201 —
Brenzbereitung durch Schultheiß und Zentrichter Frb. B fol 201 f. Im
17. Ihdt. ist die Zent F. geteilt in die „abere Centh Reuth“ und die „un
tere Centh Vorcheimb“, hat jedoch nur einen Zentrichter für beide. Die
Zent erstreckt sg auch über die Stadt. Das Nähere B.St.A. Neuselekt1395 „Gerichtsbuch des Centampts Vorcheim“ (1653).

Neunkirchen: 1348 Jura iudicii prouincialis (in N.): ... udi-
eium fori seu iudicium aut cente totius hosmarchie Schellenbereh
hertinet ad episcopum et presidetur iudicio in ipso soro Newnkirchen
tribus vicibus in anno... in dicta hofmarchia sunt VII mansi (1 in
foro Newnkirchen, 2 in Hetzels, 1 in Pocksdort, 1 in Vgelsdorf, 2 in
Preushof) .. et residentes in eisdom gerunt vices Scabinorum in pre—
dictis iudiciis ... 2 putellehen in efeltreien... Höfer S. 200 f.,
deutsche Ubertragung „das gericht des Marktes oder das gerichte und zenteder ganzen Hofmark ...“ — B fol 367, „Fraischzirk des ambts Schelm
berg desselben hohen und nidergerichtbarkeiten ...“ 501 3285 f.

Memmelsdorf mit den Zentgerichten Wernsdorf, Zeegen-
dorfMistendorf und Stfübüg: 1245 Hg. Otto von Merxanien
überträgt zu M. (im Landgericht?) ein Vogteirecht an St. Theodor
Oefele, Andechs Reg. 684. — 1823 .. 27. M. noch nicht otfeium, Urbar A
fol. 15 — 1348: Ofcium M., quod unitur cum ofcio camere. Höfer
S. 71 —„in das Gericht M. gehören mit der fraisch und aller Obrigkeit ..“
(98 Dörfer ganz oder teilweise) Frb. A fol 666 f. — Grenzpunkt amn Main
zwischen den drei „Zenten“ Bäunach, Medlitz und M. Frb. B fol 12 . —
Grenzangaben zwischen der Pfeg Giech u. der 8. M. rol. 237 — Ein—
gehend unterrichtet uber M. das umfangreiche „Zenthbuch des Ambts M.“
(1610- 1640, Bamb. Selekt. Nr. 1915). Danäach kol 29) hat das Amt M.,
was auch schon aus Frb. A entnehmen läßt, „4 —— Mem—melsdorf (‚Hauptgericht“ mit 14 Sörfern, wie Frö. A. außerdem Oro
sendorf), Stübig (GDOörfer), Mistendorf (im Frb. A, fol 665 nach
——ñA benannth (13 Sörfer) und Wernsdorf (8 Dörfer). Derentvogt von M. ist in jedem der 4 Gerichte abwechfelnd Richter, die
—— werden aus dem jseweiligen Gericht genommen. Ob diese Teilung
ursprünglich, läßt sich vorerst nicht entscheiden, das kleine Gericht Stübig
entstand jedenfalls erst später. Kechtsgeschichtlich wichtig der Eintrag foĩ471: Nach einem Gerichtsspruch von 1544 am e he Zegendorf“ hat
den „Schöpfensstuhl zu Tiefenpölz der Vesißer des Sahrwiesleins
g besetzen, auch Drosendorf hat seinen „Schöfenstuhl jährlich zu be—tellen“ sin Meminelsdorf) o1 167. — Grenzangaben: 31b. o GIGTIi),
599 ¶ 565), 600, 601, 602, 604 f. an 607v f. Wesendorf „639lgegen die St. Gangolfer „Mundet“ und Gericht „uf der wunder ur
736 f. (gegen das Cammer Ambt Hallstadt), 789 f. (gegen Scheßutzß,
745 va f. (gegen Ebermannstadt), 747 f. (gegen Eggolsheim), für Wernus—
dorf, ferner: Frb. A sol 665 (Gerichtsdörferd, Grenzpunkt zw. 8Burgebrach u. W. Frb. B fol 526, vgl. ferner Grenze der Schnaid Frb.B tol 867 v. — Uber das „Kammeramt“ arde und sein Hoch
gericht, dessen Zuständigkeit in die benachbarten Zenten, soweit doct
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„Kammergüter“ lagen, eingrif und seine 4„Kammerviertel“ vgl. S. 222.—
Die Kammergüter erwähnt Frb. A sol 665 f. Fentho Memmelsdorf folb0d f. ebda Grenzangaben der „Kammerfraisch“, insbes. fol 736 „des
Cammerambts alte Fraischbeschreibung“ (1571)

Königsfeld: Zur älteren Gesch. des Königsgutes vgl. S. 3,6, 871. —
11683 Im Grafengericht zu Ohnuneésvelt wird über Eigengut Freier ex
centenie indicum et asssensu omnium geurteilt, Ssterreicher, Gesch.
d, Herrschaft Banz II no 26. — 1250 der Bischof, v. Bamberg als Land-
richter urteilt publice in postro provinciali iudicio apud Kuninecvelt
 2ns Idss Looshorn T G. 711. — I848 centa sen udieium Bambergisch,
Sofer S. i52 — 18354 die „Zent ze kuenisfelt“ wird verpfändet M.
2/482, Looshorn III GS. 252 — 1855 der „zentwoyt über die zent zu
kuengsuelt haält Gericht über bäuerliches Eigengut „danach sprachen die
schöpphen vrteil.“ M —1361 dsgln., Schofen von Hrosendorf und
Zohenpoiz Midßen/1053,LooshornIIIGS.689 — „Holuelt und, dent Koöngs
felt, Unterricht der fraisch und halsgericht ..“ Frb. A fol. 492 — Gren—
zen der „fraifchlichen Obrigkeit“ Frb. B I sol 8569.

Lichtenfels: Geschichtliches im Text S. 122 f. — 1143 wird durch
Vertrag mit Graf Poppo von Andechs die halbe Burg J. Bamberger
dehen, 8fele, Andechs Reg. 100, Me8390 (Infert in U. von 1148,8fe De
Reg. 110) — 1248 vLehenheimfall von vurg und gbebor durch Aussterbender“ AndechsMeranier, vgl. Kren zer, Bilversheim 11 6. 5311, meine
Hrundzůge S. 80 — Wahrscheinlich war auch die 8. Bamberger Lehen der
Neramet. — iS209 wiericus dietus de Treutelingen, judex summus in
8. beurk. einen Prekarienvertrag zwischen dem Kl, Banz und einem
Bürger zu 8., Ssterre ich ex Banz No 95 — 1300 ders. advoeatus gen.
ebdae No 99 —I315 ders. „Richter“ zu L. gen. vgl. Anl. — 1323. 2
bfcium sętaphelstein et lintenuels Urb. &amp; fol 19 — 1348 ofcium
Lieptenneis, H bf ler S. 89 — 1422: Bisch. Friedrich v. Bamberg eximiert
das Domkapitelfche Amt Stafelstein von der „Zent“ 8., gep B Fol 623
— Die F fehlt in Frb. A und B. — „Fraischgrenze“ des Amts 8. (mehrfach auch 3. genannt) Frb. B Irol 854 v.

Wofendorf-Weißmain: 1247 Otto eg v. Meranien machtapud vizmoin (im Landgericht? )Schenkgn an Kl. Langheim, Ofele, An—
dechs Reg. 693 u. d. z. Advocatus in Weißm. 1255: Bisch. Heinrich v. B. ver
anlaßt nach dem Erlöschen der Meranier einen meranischen elenzur Derausgabe der Bambergischen Lehenburg Niesten gegen Abfndung,
wofür ihm die Stiftsgüter in ofcio Weizmevon verpfändet waren
Di 24/141, Franzkart Frhr. v. Guttenberg, Reg. v. Blassenberg AO. 18, 2
. Gr. Reg. 682. Wahrscheinlich war guch die Zent Weißmain Vamb. Lehen
der Meranier. 1258 der Bisch. v. Bamberg hält das iudicium provin-
dials (Grafen oder Landgericht) zu Wofendorf ab, urkundet hierüber in
dem benachbarten Weißmain Me274/158092, Loos horn II S. 740 —
Is28 27 opidum weizmewen est epi. cum iudicio Urb. A Col 45 —
1348 VII aree (zu weizzmeun), dque sunt VII scabinorum, Höfer,
S. 72 otticium in weizmeun S. 126 — „Amt Niesten, soviel ... die

zent, fraisch u. Glait vpelangt (Grenzbeschreibung gegen die Markgrafschaft Kulmbach aus dem Urbar über Stadt und ÄAmt Weißmain ao 1513
erneuert) Frb. B rol 275 f., „gent und Amt Weißmain“ 50l 317.

Burgkundstadt: Geschichtliches im Text, S. 188 f. — 1328 .. 27
Ofcium in Runstat ... iudicium ibidem et potestas est Ppi Urb. A sol.
43 S13u48. Nach dem UrbarBerstreckt sich das Amt K. auch über die
Dörfer der Zent Marktgraitz, Höfer S. 118 f — 1690: Die Graitzer
Zenigrenze geht ..in die Rodach, wo die Zent Burgkunstatt anfängt“
Frb. B unfol. Bl. 3 nach sol. 84 (Nachtrag).

Stadetsteinach: 1260 Im sog. Langenstädter Vertrag Bisch. Ber
tolds mit den Grasen v. Orlamünde über das Meranische Erbe hat der
Bisch. zu erweifen: centam (in Steinach) consistere infra terminos sni
iudicii prouincialis et de feodo eécclesie suae esse, worauf er centa
ducatu ét patibulo (Galgen) per comites non gravetur. BStA Liber
privũ. Bamb. Al fol 127“f (Abschr. nach dem verl. Orig.), Frk. Frhr. v.
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Euttenberg AO 19, 2 1. Gr., Reg. 66 — 1328.. 27 Ep. habet ibidem
in Stainnach zentam et judicium intra,opidum et extra, Urb. A sol
36v (17 Orte, dabei Leubs (Kirchleus), leisten den „Gerichthaber“ — 1348
osfcium Obernsteinach, Höfer S. 140 f, Langenakker... cum ju-
dicio pertinet in stainach G. 135 — 1390 Stadtsteinacher Gerichts und
Tentbeschreibung (mit den zbrermn BStA. Rep. 198 S. 40 —Grenzbeschreibung „der fraischlichen Obrigkeit im Gericht St.“ (mehrfach
auch als „Halsgericht“ bezeichnet) Frb. Bacol. vor 151.

b) BZochgerichte die andere Bezeichnungh tra—
gen. aberals Zentenzugeltenhaben.

Schon aus den vorstehenden VNachweisen ergab sich, daß für
die Zenten auch andere Bezeichnungen: Gericht (judicium),'“)
halsgericht, FIraisch(bezirk) gleichbedeutend gebraucht wurden.
Der Ausdruck „Halsgericht“ besagt in diesen Jällen also kei—
neswegs, daß die betrefenden Gerichte etwa nicht auch für die
Tigenprozesse zuständig gewesen wären.““) Im folgenden wer—
den nun jene Hochgerichte aufgeführt, für welche sich, man darf
ruhig behaupten, zufällig die Bezeichnung Zent nicht nachweisen
ließ, die aber nach räumlicher Ausdehnung und rechtlicher Zu—
ständigkeit trotzdem als solche anzusehen sind.

im Rangau:
Herzogenaurach: Geschichtliches im Text über das Königsgut 6.

89, über die Gerichtsverhältnisse S. 206f. — 1348 ofcium Höfer, S.
218, iudicium capitale sen capitalis sententie ibidom eépiscopi, ...
item Ep. potest recipere steuram ibidem..., S. 220 (18 Dörfer) —
Grenzbeschreibung von „Halsgericht und Fraisch“, Frb. B 50l. 466 f.

im Banzgau Grabfeld):
B.an z: Geschichtliches im Text S. 130 f. — 1315 „Gericht“, später „Hals-

zecicht“ vgl. das Lichtenfelser Gerichtsweistum in der Beilage. Der Ban—
zer Forst, der nach Frb. B 1 fol. 654vf in die Fraischgrenze des Amtes
Lichtenfels eingeschlossen ist, ghhrte ursprünglich anscheinend zu keinemder angrenzenden Gerichte. — Westgrenze nach den Grenzbeschr. der Würzb.
Zenten Eltmann u. Seßlach bei Knapp a. a. O.

im Radenzgau:
Höchstadt a. d. Aissch: 1157 Bisch. Eberhard II. erwirbt das castrum

Hostete aus dem Nachlaß des Pfalzgrafen Hermann von Stahleck M
Looshorn II S. 423, tais. Bestätigung 1182 MBoic. 29 Ino 538

fehlt in Urb. A — 1848 ofticium Hochstéten (13 Dörfer) ohne Gerichts-
angaben — „Halsgericht“ Frb. A sol. 508 — „Fraisch u. Obrigkeit im Ämt

36) Einwandfrei ergibt sich, daß der Ausdruck „Gericht“ (3udicium)
in den Bamberger Quellen stets die Hochgerichtsbarkeit, nicht wie in
Schwaben das Niedergericht bezeichnet, vgl. G .Goetz Linzgau S. 14.

27) Die Unterscheidung von Zenten und „reinen Halsgerichten“, die
Renapp, II. S. 186 u. passim aut Grund des Würzburger Materialsgewann, trift auf diese Art von Halsgerichten nicht zu.
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Höchstatt“ Grenzbeschreibung) Frb. Bufol 500 f und Verzeichnis der
—A die Fraisch wird an bestimmten Orten „ausgeschrieen“
wie anderorts die Zent BetA. Nep. 198 J. no 28. —
Eggolsheim: 1177 secundum iusticiam hominum ecelesie nostre

(Ge. episcopi) do Epgoluesheim M13/66, Looshorn II S. 616 — 1243
Bisch. Güter zu Pekolvesheim den von Schlüsselberg verpfändet M22/ 123,
Looshorn II S. 678 — 1323.. 2 Otticium Senfttenberg: Cassstrum S.
auperius est Epi. Ekkolzheim medietas uille et iudicii pertinet ad
Epm., alia medietas ad Chunr. de Sluzzelbereh ex inpignoratione ab
eoolesia et homines residentes in Erleich debent venire ibidem ad
iudicium et residentes in 1012 mansis in villa hirzheide.. ebenso But
tenheim und Altendorf Urb. A fol 63 — nach 1348: medietas Judiciâ in
E. pertinet ad oftfticium Obernsenftenberge.. S. 275 — Nachtrag) — 1348 (Otricium) Obernsenstenberg (späterer NRachtrag: sive
EBekolsheim) Hoefer S. 272, vgl. auch 315 u. 321 (Nachträge) —
Uber den Ubergang der vormals edere mey Teile an Senftenbergund E. an Bamberg nach dem Erlöschen des Geschlechts 1847 durch Kauf
von dem mitbeteiligten Rurzbura 1359, 1368, 1384 siehe W. Frhr. v.Bibra. Die Reichsherrn v. Schl, 62. BB. 1903 GS. 149 f. — Fraisch
bezirk im Ambt Senftenberg (Beschreibung) Frb. B fol 226.

Ebermannstadt: 1349 Bbg. erwirbt die Hälfte von Neideck u. E.
aus dem Schlüsselberger Nomah MZoll III no 224, 1390 andere Hälftevon Würzburg MBoie. 44 no —nach 1348: Ofeium Neideck ...
lu of. N. excipitur forum B. et iudicium ibidem et iudicium prouin-
ciuls (D,. quod non est computatum.. Höfer S. 291 Nachträge im
Urb. B — „daz halsgericht sal gemein sein“ m Bamberg u. Würzburg)
* 7 —Beschreibung der Fraischgrenze Frb. B fol 218, „Vogt“ zu E.ol 217.

Waischenfeld: Uber das edelfreie Geschlecht u. seine Veerbung
durch die Schlüsselberg im Text, S. 281. — 1348 Aus deren Nachlaß geht
die „Herrschaft an W., Burg u. Stadt ... u. alles, was dazu gehört,
Gericht“ usppan Bamberg über, BStA Rep. 20 rote Nr. 8, Liber priv.
Bam. A doender — fol. 64. Hier fndet sich tol. 5320 — 67 eine—*

e ung der im Orig. z. T. nicht mehr erhaltenen Urkdn. über
en an Bamber— —S Schl. Nachlaß, die Looshorn III G. 214bis 216 3. T. de Queslenangabe widergibt. — nach 1348: Itom in W.

non est computatum iudicium in ecivitate et iudicium provinciale (I)
oxtendit ss ad XX libr. hall. Urb. B, Nachtrag yr S. 291 —oftioium W. S. 307 — fehlt in den Fron., nur im Frb. B I sIol 1 im
Amterverzeichnis aufgeführt.

Pottenstein: Geschichtliches im Text, S. 126, 159 — 1328 .. 27 Bo-
tonstein castrum et opidum sunt DVpi Wintrag unvollendet) Urb. A fol58 — 1348: opidum P. (cum) dominio.. Höfer S. 168 — Grenz—

beschreibungen: des Halsgerichts 1451 Frb. Btfol 422, von 1456 3 Ades Fraischzirkels von 1517 fol 48, der Fraisch von 1670 Frb. B
ol 422.
Scheß litz: 9. Ihdt.Güterzu Scheheslice im Besitz des Comes Bern-

hardüs DPr. Frad. Fuld. e 4, à7 — 1230 civitas Shesliz Meranisch, Ofele,
Reg. 571 vgl. auch 1244 Reg. 683 — 1248 geht mit der ng Oiech an
die Truhendingen über, waäahrscheinlich auch das 229 ericht (als Bamberger Lehen?) — 1290 April B Gräfn Agnes v. ——— dseett die
Büter des Kl. Langheim in 5 (im isreneeh von Sch. gelegenen)Dörfern von der Gewalt advocati nostri, 283/1662,LooshornII8.
8183 — 1302 Nov. 10 Truhendingischer advocatus in Sch. M 77323. BB. S. 20 — 1308 Jan 6 Bisch. Wulfng kauft von Graf Friedrich
v. Tr. u. a. „Shezliez den marcht, di purch Gich .. mit gerihtte, mit vog
tei.. lehen von uns und unserm gotzhaüs ..“ Muss / 240, Looshorn III
S. 13 — 1B8s2 u. 1390 Sch. mit dem valbteil der Truhendingischen Herr
ett Giech endgültig von Zamberg erworben, M —A u. 108/693,ooshorn III G. 375 u. 476 — 1516 „Halsgericht Sch.“, „Richter“ zu Sch.,

Frb. Assfol 406 — 1570 Fraischgrenze Irb. B fol 276. —
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Kronach: Geschichtliches im Text S. 71, 162 f., 220 — 1328/27 Orti-
eium in Kranach, Urb. A fol. 286 — 1848 dsglin., Höfer S. 127 f. —
(492 Teilstrecke der Ostgrenze: Looshorn IV G. 421 —- 1570 Fraischbezirk-
bereitung der „Hauptmannschaft Cronach“—8 B fol 51 f — Grenz
eschreipung der westl. angrenzenden, nicht Bamb. Cent Mitwitz von 1656im Schl. Arch. Mitwitz „Georg Detzschel Büchlein“.

CTeuschnitz: kam wohl mit Kronach 1122 an das Hochstift — 1187
Bischof Ottio II gibt nemus Winthagin ndem bei T... cum so-sicitudine in angegebenen Grenzen an Kl. Langheim Mu26641551, Loos-
horn II S. 531 — 1329 Juli 21'K. Ludwig d. B. bestätigt dem Kl. Lang-
heim: ludiolo sanguinis in proprietate et foro Teuschnitz ab antiquo
öunduam interrupta consuetudine libere à temporibus S. Ottonis
IFCISS) dicti monasterii fundatoris (I182) usi sitis, J. H.v. Schultes,
Hist. Schriften J S. 94 no 30, Looshorn III S. 664 — 15361 Juli 18 No—
tariatsinstrument über die Gerichtsbarkeit des Klosters in pago seu ter-.
ritorio wulgariter dieto uf dem exgen hzu T.) sito und zwar iudiiummerum seu iudicium sanguinis im Markt T. und 19 genannten Dörfern
M321/1953 — 1888 Sept. 18 Kl. Langheim verkauft an das Hochstift
proprietatem nostram daz eygen in Feuschnitz appellatam.. forum
videlicet D. et (16 genannte) villas, ferner Güter in 2 Dörfern und
Dörfer, aqus.. cum iudicio zanguinis ad opidum krangch ab antiquo
speotaverunt usw. cumqus uidiciis altis et passis, M e Looshorn III S. 868. — 1565 Grenzbereitung zwischen„Ambt Deuschnitz und an
totzenden Herrschaften“ Frb. B tol 1406 f. — Der Gerichtssprengel ist
wohl durch Abteilung von jenem von Kronach entstanden.)

c«() Sonstige hochgerichte.

im Ifgau:
Oberhöchstädt: Uber das edelfreie 8 de Oberen-, oderRohenhoéteté s. 258 f. — Erwerbszeit durch Bamberg unbekannt. —

13238.. 27 Obernhostet fortaliciuw 6. est epi. (sonst tein Zusatz) Urb.
A sol 74v vgl. auch Looshorn III S. 163 (1337) — 1348 ottfcium in
Obernhochsteten (4 Oörfers Höfer S. 255 — 1566 „Fraischliche Obrigkeit
in dem Amt O.“ Grenzbeschreibung Frb. B fol 07f -— Möglicherweise

dge Gericht schon im Besitz des freien Geschlechts (vor der Mitte des 12.Ihdts.).

im Radenzgau:
Aufseß: Uber das edelfreie Geschlecht S. 277 f. — 1387 Okt. 111. Le

henbrief über „Stock und Galgen“ zu Schl. Aufseß von König Wenzel,
Ernst Frhr. v. u. z. Aufseß, Acht Kaiserurkunden aus dem Schl. Arch. zu
A. AsS 1i887 nol (nach Vidimus des Kl. Langheim v. 1512, Transsumpt
o. 1679) — Die Entstehung des Gerichts liegt zweifellos erheblich früher.
Im 16. Ihdt. wurde das „Halsgericht“ von Seiten Bambergs heftig an
gefochten, Otto Frhr. v. u. z. Aufseß, Gesch. des uradelig Aufseßischen Ge—
schlechts in Franken, Berlin 1888 6. 382 f — Die Grenzen nach 5 Ge
richtskarten von 1511, ca. 1518, 1670, 1675, 18. Ihdt. im Schl. Arch. A.,
die mir Ernst Frhr. v. u. z. Aufseß in dankenswertester Weise zur Ver—
fügung stellte.

Arnstein: Uber das edelfreie Geschlecht S. 278 f. — 1244 ist die Burg
Meranisch, Lehen der meran. Ministerialen der Förtsche. Schl. Arch. Thur
nau, Urk. Kasi. 1, no 1, bes. Orig., Sfele, Andechs Reg. 681 — Nach dem
Erlöschen der Meranier als Allod an die Truhendingen, 1390 endgültig
an Bamberg MiulIsos /6031/3, Looshorn III G. 475 f, zweifellos damals
auch erst das Gericht.— Grenzen des „Amts Fraisch u. andere Obrigkeit“
Frb. B'tol 310. Zu beachten der eigentümliche Grenzverlauf, der den Aus—
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schnitt aus den zwei Zenten Weismain und Königsfeld noch deutlich er
dennen läßt.

Stafelstein: Geschichtliches im Tezxt S. 44, 230 f. — Domstiftisches
Amt. Grenzbeschreibung von 1549 Frb. B fol 621 f.

Rothenkirchen: 1328.. 27 Castrum R. est Ppi. Urb. A fol 29 —
1348 villa R., erbliches Burghutlehen der v. Haßlach, Höfer S. 134 —
1362 castrum wird erbl. Burghutlehen der von Wirczpurg, Res. Burgh.
18. BB. 1855 S. 108 — 1376 K. Karl verleiht C. v. Würtzburg Markt
recht u. Halsgericht zu R., W. Hotzelt, Veit IJI. v. Würtzburg Fstb. v.
Vamberg Freiburg i. Br. 1918 S. 3 — Grenzverlauf aus den Grenzbe—
schreibungen für Kronach u. Teuschnitz, Frb. B fFol 55 u. 140.

Wartenfels: (1323.. 27): Riwinus miles dictus de Waldenvels
de licentia d. Heinrici Episc. sec. (1321528) exstruxit in districtu et
dominio proprietatis casttrum dictum Wartenuels... Urb. A sol 38 —
„Halsgericht W... darin die (8) Dörfer .. vermög der Bewilligung, so
unter Bisch. Georg v. Limpurg sel. Herrn Caspar v. Waldenfels Rittern ..
1509 aufgericht, gehörig, im Zirk und Gericht Stainach auch gelegen“ Frb.
B vor fo1 161 — Den Ausschnitt aus der Zent Steinach zeigt auch das
Kartenbild Grenzbeschreibung v. 1660. BStA Rep. 198 J Fasz. 28 (Amt
Kupferberg).
z esseck Wildenstein: 1318 Das castrum Wildenstein mit5 Vörfern ist Bamberger Burghutlehen des Nycolaus de Grune Urb.

tol 380 — ogl. ferner M. —5 v. Lerchenfeld, Die v. Wildenstein u. ihr
Gericht zu Pr., AO 16, 83 I886 S. 80 f. (mit aufschlußreicher „Gerichts
ordnung“ von 1540 (Fraischfälle usw.). Dem Verf. ist es jedoch entgangen,
—
Gruen (Stammvater der v. Wildenstein) fecerunt fudicium sanguinis
cirea wildenstein, quod est revocandum den Versuch darstellt, inner
halb des von Bamberg zugestandenen Gerichts Presseck ein neues Hals—
Dien zu W. aufzurichten, ersteres agso zu teilen. Das Gericht Pr. wirdzamberger Lehen, v. Lerchenfeld S. 41 — Über „derer v. W. gen Pr. ge
hörig Hälsgericht, welches. an das gericht Steynach und .. an das gerichte grenzet ... ihre Dörfer u. ... zugehörungen“ verweist Frob.
B vor fsol 151 auf die Bamberger Lehenbriefe (Rep. 20 11) — Grenzen
aus den Angaben der RNachbargerichte, womit sich ein Teil der termini bo-
norum de. Nortwald deckt, über deren Eintausch in Bamberg die Urk.
von angeblich 1017 um das Jahr 1150 gefälscht wurde, M I C. Chl.rhr. v. Reitzenstein, Der Nordiwald und seine Eigner, Breslau 1863, 9.

ehr. v. Reitzenstein, Gesch. d. Familie v. R., München 1891 6. 150 f.;
— Das Gebiet war somit höchstwahrscheinlich in der ersten Hälfte des
12. Ihdts. Hennebergisch, vgl. meine Grundzüge S. 71.

Enchenreuth: Das seit 1300 nachweisbare (Osterreicher, Banz no 89)
Rittergeschlecht, das sich von der Burg Radeck nannte, war zweifellos eines
Stammes mit den von der Grune (— Wildenstein) vgl. v. Lerchenfeld S. 32.
Konrad der alte Radecker, der 18383 seinen Ie zu Naila an die Voögtevon Weida verkaufte, ebda. S. 35, scheint sich auch der namengebenden
Burg und zwar zugunsten Bambergs entäußert zu haben: 18348 of ticium in
Radeéxkxk, redditus ecclesie pertinentes ad castrum R. (Weitere Einträge
en, Urb. B., Höfer S. 189. — „Enchenreut ist ein Marktfecken, ge
rt ins ee Rodeck ... Bamberg Wendig ... Grenitz oder

zirck der fraischlichen Obrigkeit im Gericht E.“ Den eschreibung) Frb. B
fol 189 u. B i ol 265 fh 11 Ortschaften ol 271v—vgl.auchGr.Beschr.1650 Rep. 198 J Fasz. 25. — S. 6G. Rodeck u. Ger. Enchenreuth sind
dentisch.
Outtenberg: UÜber das Geschlecht: Franzkarl Ipe v. Outtenberg

Regesten des Peslegee v. Blassenberg u. dessen Nachkommen (der v. G.)AO i8, 2 1891 f. Ich halte den Besiiß zu u. um G. für eine Erwerbung
von den edelfreien Walpoten nach 1280, da sämtliche, auch die schon vor
her abgezweigten Linien der v. , nur am Besitz umSteinenhausen östl. Kulmbach, dagegen die um 1240 abgezweigte Linie der



385 —

Henlein an Guttenberg nicht mitbeteiligt sind. 1310.. 18: heincieus de
hlassenberg de licentia Wuluingi Epi. casstrum Gutenberg exstruxit
prope Steinnach in distriectu et dominio proprietatis ecclesio Babin-
bergensis... Urb. A fol. 88 v. AO 19, 2 1. Gr., Reg. 96. Der Besitz war
freies Eigen bis zur ersten Teillehenauftragung 1490; AO 28, 2 1. Gr. Reg.
387, der Zusatz in distrietu et dominio proprietatis ecel. Bab. im Urb. A
scheint daher willkürlich von dem vorhergehenden Eintrag Wartenfels über
naommen zu sein. Auch das Hochgericht zu G. war im 14. Ihdt. nicht
Bambergifsch: 1370 Innerhalb des Burgfriedens wird Diebstahl, Totschlag
oder Untat „damit er den hals verworcht“, am Halse, Wafenziehen „im
Stock“ gebüßt AO 18, 2 1. Gr. Reg. 142 (bes. Orig. im Schl. Arch. Gutten
berg) — 1444. 1. königl. Lehenbrief über „Halsgericht und Blutbann“ zu
G. ü. in 9 benachbarten Dörfern (das südl. Gebiet) AO 20, 2 1. Or. Reg.
378 — dsgl. 1470 AO 22, 1 1. Gr. Reg. 512 — Seit Ende des 15. Ihdts.
bis 1700 ist das H. G. zu G. zw. der dcie und den beiden benach
barten Landesherrn strittig, Dasnhee teht schließlich nur die „J. In—

nn (Zugrif und Ie runghy .Arch. Guttenberg u. Steinenhausen,rozeßatten „um die Zent“. — Aber auch die beiden Bamberger Nachbar—
ümter Stadtsteinach und Fupferberg streiten ch unter sich um die Zutändigkeit „des H. G. zu G. u. 10 Sörfer“ Frb. B Itol 228vu. 218 —
Brenzangaben: falsche Angaben in d. Steinächer Grenzbeschr. Frb. B fol
vor 151, richtig: Leügaster Grenze ebda. ferner 1650 Rep. 198 J Fasz. 25
— für das im 15. Ihdt. in das H. G, einbezogene nördl. Gebiet: die
Brenzen der Nachbargerichte, vgl. auch Rainung von 1419 zwischen den
Wolfstrigeln (zu Schauenstein) u. den G. AO 20, 2 1. Gr. Reg. 261.

Kupferberg: Der Ort, früher Hochberg, erst seit der Kupfer—fndung 1334 (M 309/1863 u. 186356, Loos horen S. 124) Nee
benannt, das Halsgericht Fhrscheinsen durch Abteilung von Leu—
Vs entstanden, Urb. Bnnicht; — 1337 „Richter auf dem K. u. dieSchöpfen das.“ Looshorn III GS. 587, — 148 proventus in
monitée cupri zum Amt — ast, Höfex S. 145 „des Amtsst. und seiner einverleibten (1) — Fraisch u. Iedereet .“ Frb. B
zol 146 f. darunter das „Gericht K.“ selbst, ferner Steinach, M. Schorgast,
M. Leugast, Enchenreut, Wartenfels (GrenzBeschreibungen), ferner Rep. 198
1 Fasz. 25 (Grenzen von 1650).

Marktleugast: Geschichtliches S. W82 u. 286 — Leugast kam von
den Meraniern (Vorbesitzer Walpoten) Mitte des 18. Ihdts. an Kl. Lang-
heim. — 1329 bestätigt K. Ludwig dem Kl. auch iudicium in proprietate
sbegast, v. Schultes, Hist. Schr. J S. 94 — 1384 verkaufte das Al.
„daz Eygen in Leubgast“ mit allem Zubehör, iudiciis et iurisdietionibus
aitis et passis an Bisch. Lampert v. Bamberg Miuss / 1991 Looshorn III
nicht — Fraischgrenzen: Frb. B vor fol 151, Frb. B I fol 267, Rep. 198 1
Fasz. 26 (1650).

Marktschorgast: Ueber das edelfreie Geschlecht de Scoregast und die
Schenkungen an St. Jakob im Text, Kap. 5 — 18283.. 27 oftieium Urb. A
toĩ. 44 - 1348: ofcium Marchtschorgast.., residentes in iudicio dant
biscopo steuram Höfer S. 145, 147 — Fraischgrenzen wie M. Leugast.

d) Ertliche Balsgerichte
(vgl. über solche auch Knapp, Würzburger Zenten, J. 16. 426).

Wallenfels: Die Burg, von der sich seit 1248 (Gfele, Andechs
Keg. 702) ein Meranisches, dann Bamberger Densispannngcichlewt nennt,icheint von Anfang an Bambergisch gewesen zu sein. 1323.. 27: Wal-
denuels castrum eést Epi. cum siivis et attinentiis. Urb. A fol 34 —
18348 in W. otfcium ... ad quod plures ville pertinent, que licet iam
desolate sint ... Höfer S. 136 vgl. auch S. 144 — „Markt und Amt
Wallenfels, wie das erbaut umfangen und beschlossen ist, samt dem Hals
gericht, steht dem Stift Bamberg zu, der Hauptmannschaft Cronach incor
poriert...“ Frb. Butol 44 Enistehungszeit des H. G. unbekannt.
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LSudwigschorgast: 1323.. 27: L. castrum ibidem est Ppiscopi.
Urb. A fol 38 v — 1348 qui ohne Einträge Höfer S. 145 — „L. istein Marktfecken, jedoch hat es keine dazugehörigen Dörfer, stehet samt
dem eingegangenen Schloß dem Stift B. zu und hat B. disorts ein besonder
dalsgericht“ Irb. B fol 272.

Hausen: 1007 Husa als Zubehör des Königsgutes Forchheim an
Bamberg vgl. im Text S. 5. — Im 16. Ihdt. bildete sich hier ein gemeinsames — Bambergs und der Markgrafen aus, denen „hohe und
niedere Obrigkeit zugleich ..., soweit sich die Markung und Göreniz er—
streckt“, zusteht; der Galgen, „das fraischlich zeichen“, wird auf gemeinsame
Kosten errichtet, die Amtleute von Forchheim ü. Baiersdorf sitzen mit je
s Schöfen gemeinsam zu Gericht. Näheres über das Verfahren BStü.

ee 1895 (Gerichtsbuch Forchheim) fol 40 f. — vgl. auch Frb. B
0 .

e) Amter ohne eigenes Bochgericht.“)
Ebersberg: vor 1139 das castrum von Bischof Otto J. erbaut, Her

bord J, 26 — in Urbar A nicht genannt — 1348 Gf*fcium et hofmarchia
euastri . Höfer S. 282 — Urbar u. Salbuch v. 1570 Frb. B ol 559:
Dörfer teils an die Bamb. Zent Zeil, teils an die Würzburg. Zent Haßfurt
zustündig. 1377 f. Burghutverträge, Reg. Burghut., 18. BB. S. 100 f.

Schmachtenberg: 1257 castrum durch Bisch. Berthold aus der Ver—
pfändung an die v. Rotenhan gelöst, J. —8 v. Rotenhan, ve d. Fam. R.,Würzburg 1865 G. 46 — Urbar u. Salbuch über das Amt Schmachtenberg
Frb. B fol 8589 f.: Dörfer an die Zent Zeil.

Schönbrunn: (BA. Burgebrach Ofkn): „Fraischzirk u. Grentz, so
weit sich der im Amt Schonprunn, wellicher in die Zent Burgk Ebrach ge—
hörig, erstrecket“ 5 s. 10 Dörfer, die mit der niederen Gerichtsbarkeit nachSch. gehören u. den ndl. u. westl. Teil der Zent Burgebrach ausmachen)
FFrü. Brtol Mf.

Marlofstein: 1341 castrum von Gotfrid v. Brauneck erkauft
M. 56/377, Weller, Hohenlohisches Urkbch. I1 No. 60 (nach Abschr.),
Looshorn 111 6. 164 — 1348 Bedditus pertinentes ad castrum
Mawrolfstein, Höfer S. 215 f. u. 312 f. (späterer Nachtrag) — ca. 1850
Burghutvertrag, Reg. Burghut. 18. BB. S. 109 — „hat hiebevor ein eigen
Gericht gehabt ... (am) Galgenängerlein“, Fraisch mit Brandenbürg
strittig, Frb. B 1 ol 568.

Gößweinstein: Geschichtliches im Text, S. 159 — 13283 .. 27 Go2-
welinstein castrum est Epi (sonst kein Eintrag) Urb. A sol 561 — 1348 0.
ofeium, Höfer S. 154 (G Arfer — Amt 6G. (Grenzbeschreibung des
Amtes) „. item kein Halsgericht, desgleichen keinen —F— hats zum G.“Frb. B 417 f. — Burg u. Ortschaften sind kol 428 in „Pfeg u. Amt Pot-
tkenstein“ eingetragen.

Leyenfels: 1372 Goczo de Eelotfstein schließt für seinen Teil seines
eastri Lewenfels einen Burghutvertrag mit Bamberg 18. BB. S. 81 —
———4 8. (nur Bericht über Wildbann u. hiat Frb. B I tol
5 .

Warberg: Über das edelfreie Geschlecht im Text, S. 282 — 13283..
27 Wartperg castrum est Epi. et habet curiam praedialem in Katz-
prunne Urb. A fol 53v— 1348 Castrum, Höfer S. 281 — 1565 „das
Ambt Warperg gehört mit d. fraischlichen Obrigkeit ins Amt Pottenstein
u. „soll vor alter zeit her solche fraisch der enden von P. aus . besucht
werden .... ödes Schloß.. ein Hof unterm Schloß, der Cospan..“
Frb. B fol 449.

20) Aber die Bamberger Amter in der Oberpfalz vgl. im Text, Kap. 4.
S. 87 Anm. 1
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Wolfsberg: Über das edelfreie Geschlecht im Text, S. 280 f.
1568 Ambt W. Ioer Waldbericht) Frb. B 1 oi s02, wird in die PfegPottenstein gerechnet Frb. B ol 427.

Fürth a. Berg (BA. Coburg): 1348 Furtenberch (zum ofcium
ehranachj Redditus ville Neykenrod obligati sunt cum castro Furten-
bereh. .. illis de Schavnberen et de hespurech, Höfer S.
132 — 18568 Bericht aus d. Sächs. Urbar zu Coburg: Fürsten zu
Fachsen alle Obrigkeit, insbes. die hohen Gerichte, Bamberg Steueru. Reis. Bericht d. Bamb. Amtmanns: „liegt mitten unter 4 (nicht
—— — Fraischgerichten Neustadt, Neuenhaus, Mitwitz u. Hassenbergk u. doch keiner Zent unterworfen.“ In Fraischhändeln weiß der Amt
mann nicht, wie er sich verhalten soll. Beyckheim gehört in die ent
Dra Jentenvode mit der Fraisch in die Hptmsch. Cronach ... Frb. Bo f.

Aus dem PVorstehenden ergibt sich, daß in den folgenden
Jällen Amtsbezirk und Zent- oder Fraischbezirk in räum—
licher Hinsicht übereinstimmen, wiewohl sie verschiedene Na-
men führen:

Amt Stufenberg — Zent Baunach: Frb. B ol 1.
Amt er id eien vers — Zent Neunkirchen: Urb.B3. Höfer S. 281, Frb. Btol 326.

to Pnhes Giech — Fraisch Scheßlitz: Frb. A fol 406, Frb. B0

Amt Hollfeld — Zent Königsfeld: Urb. B, Höfer S. 149,
— x 7 3 —— B oi sa tog * vrmt Senftenberg — Frai ggolsheim:Urb. B, Höf—ler S. 272, Frb. B tol 236. s

Amt Neideck — Fraisch Ebermannstadt: Urb. B, Höfer
S. 291, Frb. B tol A7.

Amt Niesten — Zent Weismain: im Urb. B, Höfer S. 72,
—— A cql as, Frb. B fol 277 (1613) noch: Amt Weismain, erstmals Amtiesten: Frb. Basfol 275 (1565).

Amt Rodeck-Halsgericht Enchenreuth: Urb. B, Höfer
5. 189, Frb. B u. Frb. B ã col 26.

Mit Ausnahmen von hollfeld sind die ümter in diesen Fällen
stets nach einer Burg benannt.

Amtsbezirke, die mehrere Gerichte umfaßten, sind folgende:
Memmelsdorf: die vier Zenten Memmelsdorf, Mistendorf, Werns-

dorf, Stübich.
— enels: die Zent L., Zent Döringstadt, Halsgericht Banz, Banzer Forst.
Buürgkunstadt: Zent B. und Marktgraitz.
Kupferberg: die 8 Gerichte Steinach (Zent), Wartenfels, Leugast,

Enchenreuth, M.Schorgast und Kupferberg selbst.

Burggrafentum NVürnberg oob dem Gebirg.')
a) Hochgerichte,dieufehemaligeZentenzu—

rückzuführensind.
im Radenzgau:

Gericht Kulmbach gleichbedeutend mit Herrschaft Plassen—
berg: Geschichtl. S. 127, 206 u. meine Grundzüge S. 656 — 1248 aus der
Meranischen Erbschaft an die Grafen von Orlamünde — 1318 Graf Otto von
Orlamünde erklärt, daß „wir mit den Leuthen und den Guthen, die das

N Die kartographischen Unterlagen she. im Quellenverzeichnis.
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Al. —— in unserer Herrschaft (Plassenberg) hat, kein ander Rechtnoch Gericht nicht haben, den ein Halsgericht, das ist über den Leib der
ime verwirkt und nicht über das Gute“, 23. BB. S. 70 — 1338 April 4
auf Todesfall an die Burggrafen von Nürnberg versetzt, MZoll. III no 51
— 1340141 Erbanfall der „Herrschaft Pl.“ usw. vgl. UZoll. III no 87 —
18364 Inpr 3 „Voyt und Richter“ zu Kulmbach stellt einen Gerichtsbrief
aus über Gut zu Pattenfeld, M e Looshorn IV. S. 949 — 1398„Herrschaft Pl.“ u. „Gericht Kulmbach“: Lob. Pl. A — 1531 „Amt Kulm-
bach“ * „Herrschaft Pl.“ u. „Gericht Kulmbach“: Lob. Pl. A — 1531
„Aint Kulmbach“ — Herrschaft Pl.“, Lob. Pl. ß — 1475 Juli 7: N. N.
von Thurnau appelliert vom „Halsgericht zu Kulmbach“, das ihn gegen
X. X. seinen „Mortbrenner“ rechtlos gelassen an den Markgrafen Al—
brecht „als Landesfürsten und —— des Halsgerichts“, wie er zuvorauch „am Markt an gewöhnlicher H. G. Stat vor vollkommlich besetzten
und sitzenden H. G.“ mündlich getan, BetA Rep. 11 Fach 521 no 370 —
1542 Jan. 5: N. N. zu Veldpuch, wegen Mortbrennens an einem v. Wal-
denfelsischen Untertan zu Burkhaug in die Fronveste zu Culmbach gelegt
und zu peinlicher PVestrafung an Leib und Leben verurteilt, wird auf Für—bitte edler Frauen von Adel durch den markgräfichen „Pankrichter des
peinlichen Gerichts zu Culmbach“ gegen Urfehde entlassen. BStuA, Rit
lersch. Selekt Rep. 187 no 140 fol 271v — 16. Ihdt. Grenzen des „Hals—
gerichts“ im „Amt Culmbach“: Bs 288 pag 31 f — 1650 Fraischbereitung
des Bamb. Amts Zun serherg gegen Brandenburg-Kulmbach Rep. 198 J.Fasz. 25 — 1513 des Amts Niesten Frb. B ?ol 275 f — alte Nordgrenze
gegen Steinach Frb. A sol 576, hier die Umstände der Grenzveränderung.

Gericht Bayreuth: Geschichtl. S. 127, 206 Grundz. S. 66 — 1248 aus
Merenishem Erbe an die Burggrafen — ca. 1398 Dörfer edeer „mitdem Halsgericht gen B.“ oder „in das Gericht Bayreuth“ Ldb. Bth. J. u.
II. — „mit Halsgericht und ibeer Obrigkeit der Herrschaft gen B.“,
gen B. das Halsgericht mit Leibe und mit Gute“ Ldb. Bth. III. Alle 3Ldbr. sprechen auch von dem „Amt B.“ — Grenzen: Ldb. III tol 437 (un-
vollständigh) u. 438 f. — Ostgrenze teilweise strittig mit der Pfalz. —
1650 Grenzbereitungen Bs 288 pag. O f.

Gericht Creußen: Geschichtliches im Text, S. 60, 71, 128. —
1251 Okt. K. Konrad IV. verleiht Burggraf Friedrich cassttrum nossstrum
Crusen cum omnibus suis pertinentiis Mz2oll II no 58 — 1499 vörfer
gehören „mit Halsgericht u. fürstlicher Obrigkeit gen Cr.“ Lob. CEr. 11
Brenzangaben: Lob. Bih. III 89 fol 365, 381, 381 v, 386 — 1661„Grenzbereitung des Amts CEr.“ Bs 288 pag 195, 201.

Gericht Zwernitz: UÜber die freien Walpoten als Besitzer von 8.
(heute Sanspaäreil) im Text, S. 288 — 1250 noch Fridericus dictus
vÄRelpoto de Suernze Me273/1589, Looshorn II G. 711. — 1260 castrum
Zwerntz im Besitz der Grafen v. Orlamünde, Reitzenstein S. 91 — Es
stammte somit nicht aus der Meranischen Erbschaft, sondern 1im wohl
durch Kauf von den W. an die O. — 1290 von den Orlamünde an die
—— v. NRürnberg verkauft MZoll II no 343 — 1415 ——„Schloß,u.AmtZwernitz“ Mzoll VII S. 281. — 1503 DVörfer, „Halsgericht
ist der Herrschaft“ Ldb. 8Zw. mehrfach. — Wahrscheinlich umfaßte das Ge—
richt in älterer Zeit auch noch Thurnau (mit Kasendorf) — 1588 „Fraisch
Gezirk des Ambts 8w.“ BS8 288 pag. 25 f. (Grenzen pag. 979 (1670).

Gericht Münchberg: Die Burgen Waldstein, Sparneck und die
Stadt M. z. T. eeed Reichslehen sind Besitz des vormals Vohburgischen Ministerialiengeschlechts v. (Waldstein S) Sparneck; 1323
März 18 Belehnung durch K. Ludwig „mit Gericht“ F. Kolb, Quellen z.
Gesch. des Imphenehe M., 1913 no J — 1373 f größtenteils an die Burg.grafen verkauft, Kolb no 21 — „Halsgericht u. Amt“ Ldb. Mchb., BS
814 fol 187 — H. G. über Sparneck u. Waältstein bleibt Reichslehen der
v. Sp., Kolb no 40, 108, 116, 174 — 1664 Grenzen des „Gerichts M.,
Fraisch mit Leugast grenzend“ Bs 288 pag 448.

7? Dachsbach: Über das edelfreie Geschlecht im Text, S. 2614. — 1280
Grafen v. Sttingen verpfänden das castrum an Burggrafen von Nürn—
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berg MZoll II no 228 — 1400: Bei Neppan des „Amtes DS.“ behält
b der Burggraf die „gerichtsgefelle, die leib und gut anrühren“ vorZoll VI no 77 — vgl. im übrigen Amtsbuch über d. Amt O. 1540 Bs
1208 — „Orundriß der Fraischgrentz“ 1670 BSta. Slg. Marschalt v. O.
no 180 — Karte bdes „Fraischbezirks“ 1751 BSte Rep. 40.

b) Sonstige hochgerichte:
im Radenzgau:

Halsgericht Berned: Uber die Walpoten als Besitzer der Burg
im Text, S. 285. — 18338/40 mit Plassenberg 6 o.) von den Grafen v. Orlamuünde an die Burggrafen — Dörferverzeichnis LobBk. Bs 611, (1536)
kol 20 — hier auch Grenzangaben, auch als Amt bezeichnet. 1664 Grenzen
des „Gerichts u. Amts der Statt B., Fraisch mit Markschorgast grenzend
BS 288 pag 4835.

Halsgericht Gefrees: Vörferverzeichnis „in das Halsgericht gen
S. gehörig“ Bs 611 fol. 196, auch Amt genannt Tol. 177, Galgen „am
storrenperg“ tol 186.

Halsgericht Goldkronach: 1842 „veste Goldeck“ neben Kulm-
bach, Berneck u. Nemmersdorf ) als burggräf. genannt Mzoll III no985 —1421 „Veste zu Goltkrangch“ burggraf. dehen des H. Schütz von
Leonecke zu Cronach, — Lhb. AO 17,51 — Sörferverzeichnis Bö 611
—5 — u. niedere Obrigkeit gen G. — Aterged — »Die von Adel“
J ser Herrschaft nur die Gerichtsbarkeit über „Hals und Hand“ zugestehen).

Es wäre denkbar, daß die Gerichte Gefrees und Goldkronach durch Ab
deilung von Berneck entstanden 8 (Gvgl. dessen —— Grenz·Ad und Berneck ursprünglich eine — der Walpoten gewesen ist.

Bericht Wirsberg: Ein meranisches Ministerialengeschlecht, dessen
Z*igengüter aber um Lanzendorf liegen, nennt sich seit 1203 nach der viel
lescht von den Walpoten an die Meranier verkauften Burg (nospes, Wirt,
Wirtesperch). 1868 Veste Wirsperg.... mit Gericht burggräfich Mzoli IV
no 184 — 1533 Wirschperg das Schloß ... auch Amt genannt, Dörfer
verzeichnis mit Zusatz „hohe u. niedere Obrigkeit .. Halsgericht ...
gehoört in das Gericht W.“ BS 614 fol. 119 f — 1670 Grenzbereitung Bs
288 pag 780.
Halsgericht Weidenberg: Das seit 1223 mit diesem Namen

nachweishare meranische Ministerialengeschlecht n griscen 1415 und1419 (Sehenhaemfall: Thr. Meyer, Quellen z. Gesch. Bayreuths S. 814,
ogi, auch AS 17, I6. III, 120 Ias, 232). Pomus Wläenberg fchon ERA im
A des äÑ M. Speinsh. U. 8/863, Resg. Boic. VIII G. 320 —
Besitz halb Reichslehen, halb burggräf. Lehen sho ca. 1339 MZoll III no
16, seit 1412 ganz burggräf. Lehen * Ehb. III fol 10909) - Hhals
geri ugez 6 Dörfer schon Ende 14. Ihdts. burggräfich Lob. Bth. ĩ tol8 val. Idb. III fol 266 - 1446 verkauft Mkgr. Johann die Schlosser W.
u. Vewenn mit dem Wald, Markt W. und Zubehör an die v. Kindsbergunter Vorbehalt des Halsgerichts, Gold. u. Silberbergwerks u. geistl.
Ldehen, BetA Rep. 11 Lade 544 no 2240, — Grenzangaben BB 611 fol. 6.

GBericht SchauensteinHelmbrechts: Im 13. Ihdt. Besitz
einer Linie der meranischen —— v. ESchaumbergSchauenstein. Anfangs 14. Ihdts. wahrscheinlich durch Erbtochter an die schwä—

29 Die von P. Oesterreicher, Denkwürdigkeiten 4, Bamber
1837 G. 44 F. konstruierte „Herrschaft Nemmersdorf“, die sich nee
—T bis über Bayreuth erstreckt haben soll, hat es niemals gegeben. war nie Hochgerichtsort. Die Obleischenkung Bisch. Hermanns in
Nedemarestort 1176 (q. a. O. Beil )) bezog bg nur auf grundherrlicheSefälle (redditus), wie die Aufzählung der Obleigefälle zu Nedmarstort
1376 (Beil. V.) beweist.



390 —

bischen Wolfstriegel, v. Reitzenstein, Fam.Gesch. S. 76, Wolfstriegel erst
mals in Franken beurk. 1335 Jan. 26 M310/1865, Looshorn III G. 667 f.
— 1386 Verkauf von Veste Schauenstein u. zugeh. Gütern in 18 Orten,
darunter Helmbrechts („Gericht Sch.“ genannts an die Burggrafen M2oli
V uo 173 — 1408 „Ampt Sch.“ .. „Rehynung ditz Gerichts“ (umfaßt Sch. u.
H.), BSetA. Dillers Zettelarchivalien Sch. No 181 fol 1 — gleichlautend
1533 Gr. Lob. fol 340, dagegen eigene Halsgerichtsgrenze von Helinbrechts
fol 75, somit Teilung nachweisbar. — Vgl. auch Guttenberg 1419.

Halsgericht Stammbach: 1358 „Heinrich der Feulner gesessen
zu Steinbach“ Me39,319 — Die Familie erlosch um 1417, Lehenheimfall
der burggräf. Lehen Brb. Lhb. IIT fol b2y — Kundschaft von 1419: „der
dof Stainbach sei des pristers feulners gewesen, der habe den gebawet
und gemauert, umb denselben kauften den die Herrn des Klosters zu Lang
heim, von denen sei es mit samt dem Eygen an das Bistum Bamberg
dommen ... das ein Galg gestanden sey ob St. in dem puhel stain—
bossech gen. u. sey ein Halsgericht zu St...“ BStA. Bam. Dif. mit Bran
denburg fol 110 f — chier auch Grenzangaben) — Nach dem Gr. Lob.
o. 1538 hat Bamberg noch Eigengüter daselbst. Das Gericht muß im 15.
Ihdt. an die Burggrafen gekommen sein. — 1533 „Halsgerichts.. Ray
—X im Ldb. v. Stammbach Bs 493 (irrig: 1473, ist Äuszug aus Gr.

Halsgerischt Streitberg: Seit 1123 nennt sich ein Bamb. Mi-.
nisterialengeschlecht nach der Burg, die Heinrich v. Str. an Conrad J. v.
Schlüsselberg (12652 1308), verkauft (Cooshorn IV G. 414) u. die 1285
bis 1347 im Besitz der Schlüsselberg, dann Bambergifch ist, — Bibra,Schlüsselberg insbes. S. 44, 148 f.) ein Teil der Burg bleidt Vesitz der
o. Streitberg ebda. S. 120 f — 1508 Schl. u. Haus S. durch Mkgr. Fried
rich erkauft von Ludwig v. Laineck, der es v. s. Schwiegersohn G6g. v.
Streitberg 1507 erworben, Halsgericht soll von den Mkgfn. nach dem
„Forchheimer Vertrag“ mit Bamberg von 1588 errichtet werden, Looshorn
IV S. 784, wird vom Kaiser verliehen, Salb. über das Amt St. 1547
BSs 247 (Oörferverzeichnis) vgl. auch Looshorn IV G. 417.

Halsgericht (Amt) Kasendorf: kurz nach 1307 aus der „Herr—
schaft“ Thurnau des Ministerialiengeschlechts der Förtsche von Burggraf
Friedrich IV. erworben, vgl. Erich Frhr. v. Guttenberg, Die Burggrafen
von Nürnberg u. die Förtsche von Thurnau, Mitt. des Fränk. Albvereins
Nr. 8/9 1924 — 1328 K. Ludwig verleiht d. Burggr. für Katzendorf iudi-
cium sanguinis habendi, judicéem ponendi, qui ßuper nniversis casibus
et excessibus galtem ad seculare judicium respectum habentibus sive
res attingentibus judicandi plenariam habeat facultatem MZoll 11
no 649 — 1513 „fraißliche Obrigkeit im Amt u. Halsgericht C.“, Grenz
streit m. d. Bbg. Amt Niesten Frb. B fol. 280. — 1670: „Grenzbereitung
des Amts C.“ Bs 288 pag 801 f.

Halsgericht Pegnitz: Die Zuteilung zum Nordgau durch H.
Bauser, Gesch. d. Stadt Pegnitz, 1908 6. 22“ ist irrig, auch die Mutter
kirche Büchenbach (ndw. P.) liegt im Radenzgau. — 1174 P. unter den Bamb.
Truchsessenlehen an die Hohenstaufen, genannt 1269 beim UÜbergang an die
Wittelsbacher MWittelsbac. Jeno 97, sodann teilweise an die Schlüssel-
berg u. die Logfn. von Leuchtenberg, von letzteren 1857 Stadt und Veste
P. an K. Karl, IV. (zu „Neuböhmen“) Bauser, Pegnitz S. 82. — 1402
„Sloß .. Beheimstein mit dem sietlein Pegniez“ u. 14 Sörfern, „herrlich
keiten, herschaften ... gerichten“ an Burggraf Johann von Rürnberg
MZoll VI no 142, — 1412 Kundschaft über die Zugehörungen des „AmtsBöheimstein“ ebda VII no 81 — Näheres Bauer, gan S. 122 (Grenz
streitigkeiten)— Die ursprüngliche Südgrenze verlief wohl in der Linie
Bronn —Horlach ¶Weidlwang (ogl. Karte: grüne ini wofür auch der
Pfarreisprengel spricht. Was füdlich davon liegt, gehört gum VeldenerForst und war seiner Gerichtshoheit nach stets umstritten, vgl. Bauer S.
447 — 1661 ,Fraißbereitung des Amts P.“ Bs 288 pag 231, 241 249.

Halsgericht Plech: 1119 (Güter zu 7) F von Bisch. Otto J. v.Bamb. an Kl. Michelfeld MBoie 25 no 233 — Pl. teilte mit Pegnitz den
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mehrfachen Asene und kam ebenfalls 1402 an die Bgge. v. Nürnberg, jedoch nicht als Zubehör von Amt Beheimstein; näheres Bauser,
Pegnitz passim. Hochgericht 15669 erwähnt. S. 462 Aum. 4, spaäter mit Pegnit
vereinigt G. 450. Grenzen nach M Flansla. Nr. 1353 (1754) vgl. auch I661„Jurisdiktion der Amter Spieß u. Pl.“ Bs 288 paꝗq. 20, 217.

Richteramt Lindenhart: Geschichtl. im Text, S. 129, 178,
vol. ferner Bauer, Pegnitz S. 148, 446 u. passim, — 1406 an die
Bggr. v. N. Über die Entstehung des Gerichts war bisher nichts zu er—
nmitteln. Es erscheint unter diesem Namen auch auf der topographischen
starte v. 1754, Planslg. no 1353.

Frai h Baiersdorf: Ob das freie Herrengeschlecht de B (vgl.Kap. 9 ierher zu beziehen ist, ist zweifelhaft, das Gericht ist keine ur—
prüngliche Bildung. — 10602 (Güter zu?) Peieresvorhane als zubehör des
tönigsgutes Forchheim an Bamberg von Heinrich IV. zurückerstattet (vgl.
.I.-,FArstorttcum ecelesia (also wohl einen nicht zum Königsgut
gehörigen Teil) erwarb Bisch. Otto J. (17 1139) für Kl. Münchaurach 88
XX..., Iss J, Usss Jan. I K. Friedrich J. überträgt dem Burggrafen
Gotfried von Nürnberg die Vogtei über Kl. Münchaurach und seine Güter,
dabei „Beyerstorf mit der pfarrkirchen“, Infert in M. Karls 1V. 1860
Nov. 27, Ussermann, Ep. Wirceb. c. pr. no 48, Böhmer — Huber,; Reg.
lImp. VIII no 3431 — 1353 Juli 18 Karl IV. verleiht den Burggrafen Johaun
und Albrecht Stadtrecht, Stock und Galgen für ihr „Dorf Beherstorf“ MöoilIII no 297 — 1885 gehört „ßaws und Markte Bayerstorf“ Iae dem Wild
bann „uf dem Mark“ westl. der Regnitz) zum „Oberland“ Mzoil Vno 153
-, 1891 41. Münchaurach verkauft an Burggraf Friedrich seine Güter, Schl.
Scharfeneck u. 4 Hofe zu B. Mzoll no 278 — 08 „Vogt“ zu B. erwähnt,
bda VI No 195 — o9 die zu B. gehörigen Dörfer uüd Güter, darunter
die „Lehen in Nürnberg um der Stätmark“ sen B., ebda no 244 — 1530„Fraisch im Ampt Bairsdorf .. bis gein Erlang an die Rinkmauern
auch zu Pruckh.. Wellerstat, Seebach, Merndorf, Obrndorf . puben
rewt, AltenErlang,Neuenmül,Weyer,Roßmanspach,Uttenreuth,Spardorf,
Adlitz, Agelsperg ... soweit deren Markung reicht“ Ldb, Vdf. kol 10 f. —
Dangch bildete zweifellos ursprünglich die Schwabach (Radenzgaugrenze!)
die Südgrenze des Gerichts, das einen Ausschnitt aus den Zenten Forchheim
und Neunkirchen darstellt. — Südlich der Schwabach wurden sodann weitere
Orte einbezogen (vgl. Ldb. fol. 26 v f., wo auch Teile der nach Suden verläng
erten Ost. u. Westgrenze). Die ausführliche Beschreibung der „Fraifchgräntz
im Amt B.“ von 1670 führt diese bis zur Pegnitz u. an die Tore Nurnbergs
38288 p. 1057 f., doch war die Südgrenze stets mit der Reichsstadt
strittig. Innerhalb der Fraisch lag als jüngere Erwerbung Burg undMarkt Grindlach, das ursprünglich einem Ai e den
Namen gab, 1826 von Gotfrid v. Brauneck Hpeneen an die Burggrafenam M2oll II no 608 — 18328 K. Ludwig verleiht Marktrecht u. Blutbann fuür
Gr. ebda no 648 — vgl. 1343 „Grindlach mit dem Gericht“ ebda no 106
— Von der Fraisch B. eximiert, aber nicht im Besitz eines eigenen Hoch—
derichts war Erlangen: Zur älteren Gesch. im Text S Is u. S. 86
I348 aduocatia ville Grozzenerlang est Bpiscopi, Höfer S. 212 — 1861
Dez. 23 an Karl 1V. als König v. Böhmen verkauft, Böhmer-Huber.
Reg. Karls 1V. RS. No 359, dazu Mü80/541, Looshorn III. S. 280
4374 Okt. 14 Marktprivileg Karls 1V, bei Stein, Erlangen S. 383 —
1398 Juli 7, Stadtrecht durch Wenzel, ebda S. 87 . — 11602 von Wenzel
an Bgf. Johann 111. verpfändet, ögl. Mzoll VII no 5335 — 1418 Juti 80
von Baf. Johann 111. an F. Pfnezing verpfändet „Schloß u. Stadt
Erlang u. das Gericht ..,„ doch ausgenommen, wenn einer Leib und Gui
verfel und steuern wollte..“ MZoll VII no 240 — 1449 n u. Statzu E. mitsampt dem Ampt dem Gericht ...“ anderweitig e— et, Stein
5. 67 — 3642 D. markgf. Amtmann zu E. richtet nicht über fraifschfeü
u, todschlege“, diese sind an den mkgf. Hauptmann zu be zuver ·
weisen, ebda S. 91 f. — F. SteinL. Müller, D. Gesch. v. Erlangen inWort u. Bild, Erlangen 1898).
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im NVordgau:
Neustadt am Kulm: 1281 Logr. v, Leuchtenberg verkauft Burg u.

Berg Kulmen usw. an —— —— v. Nürnberg Moll IIno 230 u.
2515 — 1339/40 zJerg uhenkulmen“ strittig mit Bayern, ebda III no58 u. 73 — 1370 K. Karl erlaubt Bgf. Friedrich eine Stadt den
2 Vesten „Rauhen- und Slechten Kulm“ zu bauen, ebda IV. No 160 —
ca. 1398 „kragmentum des alten ud von Rauhen Culm doep Ldb.
Bth. J. s0o1 57 beigeheftet): Rywen .. (Amptmann zum Kulme zu
der Newenstat“), Scheckenhof ..; Fuelchendorf ... Lessen“. — Haus Gop
pelspühel u. Wüstung zum Haunrats een sind 1369 burggräf. Ldb. Bth. 111 fol. 449 v — fehlerhafte Grenzbeschr. ebda fol. 437 ft.
Der Gerichtssprengel entstand in dieser Form wohl erst im 15. Ihdt. als
Ausschnitt aus der ursprüngl. Leuchtenbergischen Herrschaft Waldeck: 1413
„mackersdorf gehört gen W. mit der herschaft mit dem gericht ... hof
unter dem rawen Kulm ... geh. gen W. mit gelde u. gericht ...“, bgf.
Gemeinb. 1 fol 203, vgl. ferner 1501 db. über Rauenculm BS. 480, insbes.
fol. 121,„Unterricht der mit der Pfalz strittigen fraischl. Obrigkeit.“

Egerland:
Egerland: Über die ältere Geschichte im Text, S. 383 f. — Die Ent—

wicklung der burggräfichen „6G Amter“ (1389 genannt: Weyssenstat, Wun
sidell, Hohenwergt, Kirchenlomitz MZoll VI no 18), aus einer Kette ein
Ienet Erwerbungen seit Ausgang des 18. Ihdts. wird, als nicht mehr zumadenzgau gehörig, späterer Bearbeitung vorbehalten. Die Grenzen der
Gerichte im Löb. v. 1499 Bs 967 u. Bs 288 pag 3685 f. (1663) — älteste
bisher bekannte Beschr. der Südgrenze: Kuntschaft u. reynung .. v. 1394
bgrf. Gemeinb. 1 101 202vf. — Die Grenzangaben bei H. Gradl, Mon.
Egrana J. Einl. S. XIII, sind danach zu berichtigen. Zur Südgrenze vgl.
auch Hist. Atlas, Probebl. Opf. bearb. v. Knöpfe.

Regnitzland:
Regnitz land: Zur Geschichte: W. Warg, Das Reichsgebiet Regnitz

land, Ihbt. zu Hohenleuben 1910, und H. Warg, Der ehem. Vogts- ü.
dochgerichtsbezirk Regnitzland u. das spätere Amt Hof (bis 1502), Mitt. d.
AVer. zu Plauen 1910—DieGrenze„unterdenMkgrfn.von Gingen-Voh
burg“ bei W. Parg int von Selbitz bis Dörfas zu streichen, sie fel mitder „Grenze seit 1248“ zusammen. Das Regnitzland als altes Marken
Lhiet bildete einen einheitlichen Hochgerichtsbezirk, die Halsgerichtechauenstein, Münchberg Sparneck gehorten von jeher zum Radenzgau. —
Im übrigen habe ich die Grenzen von W. Warg übernommen. — Hiezu
Srenzbeschreibung 1581 der „hohen Obrigkeit.in die Hauptmannschaft
H. gehörig“ Bs 288 pag 17 f., 1665 pag 607, Rehau 1670 pag. 889,
Selb 1670 pag. 999.

c) Adelige halsgerichte.
„Herrschaft“ Thurnau: 1308 Jan. 18: Der Ritter Albert Förtsch

d. Altere (aus vormaäls meranischem Ministerialenadel) übergibt seinem
gleichnamigen Sohne die — zu Th.“, Schl. Arch. Th. Reg. Buch IIS. 43 — 1398: 1. Verbriefung der kais. Belehnung über das „Hals—
gericht mit Stock und Galgen“ ebda, Urk. Kast. J No 26 ꝑp Das H. G.bon den Burg und Markgrafen wiederholt angefochten. Amt Kasendorf
davon (. e. näheres: Erich Frhr. v. Guttenberg, Mitt. d.Fränk. Albvereins 1924 Nr. 8/8. — Grenzen nach Karte M. Kart. Kat. VII
35 und noch teilweise erhaltenen „Zentsteinen“ im Gelände (um 1700) —
8 „Herrschaft“ scheint durch Abteilung von der Zent Zwernitz entstanden zuein.

Schwarzenbach Marlesreuth-Naila: UÜber diese 3 eben.
falls (wie Presseck s. o.) der Sippe v. d. Gruen-WildensteinReitzenstein zu-
gehörigen Halsgerichte vgl. H. Frhr. v. Reitzenstein, Fam.Gesch. S. 166,
276, 311, auch v. Lerchenfeld, AO. 16, 3 S. 833 f. Schw. war bis 1493 freies
Eigen, dann Bamb. Lehen, v. Reitzenstein S. 166. — Unter den von K. dem
alten Radecker 1333 verkauften Güter ist auch „Naila halb“, das dadurch
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Lehen der Vögte von Weida wird 343 Zum Regnitzland hat aber N.deshalb nicht gehört, wie H. Warg S. 69 aus dieser Belehnung schließen
wollte. — Gute —— von P. Zweidler 1606 BStA. Rep. 164 NAr.
1852 und Bayr. Reg. Pl. III 50 (17. Ihdt.).

Lichtenberg: Keine älteren Nachrichten. 1414 Juni 29 in der Erb
teilung der Grafen v. Orlamünde wird nt „L. mit der Stadt L. und
10 (gen. Dörfern und allem „was im Gericht gelegen und — Schloß 8hörig“, Chl. 53 v. Reitzenstein, Reg. d. Vise v. Orl. S. 214 — 1449
Die Brüder Hans u. Friß v. Waldenfels empfangen zu markgräf. Lehen
„Lichtenburg, das V und Städtlein mit allem Zube hor wie das vonden v. Orlaämünde an Caspar v. W., ihren Vater sel. gekommen,...alles
vormals eigen, nun von der Herrschaft Fesmdenbprrhe Lehen genommen.BSEtA. Rep. 61 986/8257 — 1455 wird Hans v. W. auf sein Schl. u.
„Grafschaft“ L. vor dem Landgericht zu Nürnberg verklagt. v. Reitzen
tein, Fam.Gesch, S. 178 Anm. 2. — Über diese „unechten“ Grafschaften
—— auch G. Schmidt, Herzogtum S. 77 f. — Grenzbeschreibung 1670 Bss88 pag. 926 Nordgrenze nach BSta. Rep. 40 Ar. 184 (Karte 18. Ihdt.).

Halsgericht Schnabelwaid: 1410 Main6: Die Brüder Seorg u.
Friedrich von Kindsperg kaufen von den Landgrafen v. Leuchtenberg 3u. Veste zu der Schn. mit allen Dörfern ... u. Lehen, welche zu der Schn.
gehörten und in dem Gericht lagen .. als eigen gut“ BEtuA. Rep. 20,
724 1755 — 1443 Lehenbrief K. Friedrichs II. uber das zu der Schn
gehörige Halsgericht, J. Chmel, Res. Friderici, Wien 1840 no 1576. — Seit
1470 stückweise—;3608 des Schl. Schn. an Mkgr. v. Kulmbach „mit
allen Herrlichkeiten“.— Die Mlgrfn. —— das Künßbergische Gericht imeigenen Interesse gegen Eingrife der Herzöge von Bayern: „da die Schn.
jast gar der Herrschaft Brandenburg aygenthum gemacht ist (d. h. zu
Lehen aufgetragen), wer gut, daß die v. K. bei ihrem alten Herkommen
gehandhabt würden“ LEdb. Bth. III 01 440 — 1668 Rittergut Schn. an
Mkgr. Christian Ernst v. Bayreuth verkauft, 1696 mit dem hohen Gericht
an Bibra, Bauer, Gesch. d. Stadt Pegnitz 1900 S. 71 Anm. 10 u.
5. .

d) Burggräfiche äAmter ohne Hochgericht.
LSiebenau: 1427 For. 4: K. Sigmund verleiht dem Mktgr. Friedr. ...

im Amt zu libenaw .. Stock u. Galgen; das man nennet das Hvalß-
zericht“ .soll „über be übeltetige lewte richten u. urteilen“ Gemeinb.2 fol. 128 f. — Das Halsgericht hatte jedoch keinen Bestand: 1538 (Forch
heimer Vertrag zw. Bamberg u. Brandenburg): ins Amt L. gehören Stol—zenroth, —e— u. Untern Coest „und wiewol L. ein Amt sol doch da
selbst auch kein Halsgerichtßeichen ufgericht werden“. Die Dörfer gehören
mit dem F G. in die Bamb. Zept Wachenroth Frb. B sol. 475 f.

Frankenberg: 1499: „Sie Herrschaft Wendennenhn hat daselbstein Schlos, das zu zeiten Gotz von Plassenberg als ein Anitmann ein
zegeben . . Halsgericht und Obrigkeit über Schl. u. Güter gehören in
die Herrschaft gen Creusen. Aber sonst haben sie ein gemein (Dieder«)
gericht daselbst um Schuld und deeicn Sachen, das besetzt der Amtmann mit der Herrschaft Leut ..“ Lbb. Bth. III fol 383 f.

Stein: UÜber das edelfreie Geschlecht v. Schorgast als Besitzer von St.
im Text, S. 287 — 1342 Die v. dirfchberg ubertragen dem Visch. Leu
pold. v. Bamberg die Veste zum St. bei Schorgast als Burghutlehen, die sie
mit seinem Einverständnis „gebawet haben in seinem Laände“ (I) Rexg.
Burghut. 18. BB. S. 84. — 1363 Verkauf von Schl. Stein, Bamb. Lehen,
an die v. Hirschberg, ebbda. — 1485 an Bayern verpfändet, 1492 u. 95 dürch
Mkgr. —— eingelöst und zum Amt Frrgae Lang, Neuere Gesch. d.Fürstenkums Bayreuth, J Göttingen 1798 6. 89 f. u. 134 — 1533 8als
gericht u. Fürstl. Obrigkeit (im Ämt St.) gehören gen Berneck (s. o.), was
dals und Hand antrift ...“, dagegen für „die ehehaft gericht zum
St .... wird ein Vogt zu St. (als) Richter ..., werden die Schepfen
* gunt St. genommen“ Lob. über Schl. u. A. St. Bs 614 (Grob) tol.

Mittelberg: (1340) mit der Herrschaft Plassenberg usw. auch M.
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von den Grafen v. Orlamünde an die Burggrafen, v. Reitzenstein Reg. d.
O. S. 262 — im Krieg des Mkgfn. Albrecht Achilles mit Bamberg ver—
brannt, „also eingangen und bisher (1533) ungepaut blieben“ Ldb. über das
Amt M. Bs 614 (Grbb. fol. 318) Dörfer: Viechtach, Seubelsdorf, Waldpuch,
Feldpuch (Streubesitz) „in das Halsgericht gen Kulmbach.. was Hals
und Hand antrift“ ebda. — Diese Exemtion aus der Bamberger Zent
Steinach, innerhalb deren das Amt gelegen, erwähnt für Veldtbuch, Kubel
hove und Eysenwindt auch das Frb. Buvor sol 151 unter Beziehung auf
den Forchheimer Vertrag von 1538.

Spieß: 1353 Die von dem Berg machen „Burg und Veste, die man
nennet den Sp., ihr rechtes Eigen“, zu böhm. Mannlehen, BStA. Rep. 11
540/1964 (peꝗgi. Abschr.) — 1897 das Schl. von K. Wenzel zerstört ebda
541/1966 Gus v. Spieß aus Hist. Noriinberg. diplomasica.) — 1404 dievon Berg verkaufen „purckstal u. fels, den perck zum Sp. freies lediges
Eigen, außer dem Felsn, do die kemmat aufgestanden ist, der geht zu 2
vom Burggr. v. Nurnberg zu Lehen“, an Heinrich Harstorfer zu Nürnberg,
ebda 540/18944 Or. — 1421 die von Aufseß empfangen vp. Markgr. Friedrich
„Sloß u. Burckstalle zum Sp...“ zu Lehen, „wie ihn Burggr. Johann von
den v. Berge gekauft“ ebda —D— Absch. — 1533 „Amt Sp., Schl. u.Dorf“ Grbb. o1l 168 (ohne weiteren Eintrag) — 1661 „Jurisdiktion der
Amter Sp. u. Plech“ B8 288 pag 211.

Es bedarf noch einer kurzen Angabe, wie diese verschieden
artigen Grenzangaben kartographisch ausgewertet wurden.““)
Die Genauigkeit der beschreibenden Guellen gestattete fast
durchweg eine Übertragung auf Karten großen Maßstabes.,
1: 50000, sodann 1: 100000. Daß hiebei jeweils die 3. J.
alteren Dörferverzeichnisse, die Pfarreiverhältnisse und die
jüngeren Karten und Pläne zum Vergleich und zur Bestätigung
herangezogen wurden, habe ich schon oben betont. Die letzteren
brachten häufg Ergänzungen, wo die Grenzbeschreibungen ver-
sagten. Für die Wiedergabe im Druck wurde mit Rüchsicht
auf die Herstellungskosten der Maßstab en: 280000 der Copo-
graphischen Karte von Südwestdeutschland gewählt, der gering-
fügigere Unsicherheiten im Grenzzug zudem nicht in Erschei-
nung treten ließ. Don einer Derwendung der Karte des Hi-
storischen Atlas von Bayern wurde abgesehen, da dessen weiter
gesteckten Zielen nicht vorgegrifen werden wollte. Leider
mußte mit Rücksicht auf die Übersichtlichkeit der Zeichnung auf
die Wiedergabe der Geländegestaltung verzichtet werden; doch
können die Wasserläufe einigen Ersatz dafür bieten. Immer-
hin dürfte auch für den Historischen Atlas einige Porarbeit
geleistet sein. Hauptzweck der Karte sollte es vornehmlich sein,
von vornherein eine Anschauung über das Endergebnis der
Territorienbildung am Obermain zu vermitteln, deren Werde
gang Gegenstand der vorliegenden Darstellung bildet.
F so) Das Verfahren suchte den Anregungen nachzugehen, die Th. v.
Karg-Bebenbürg, Fzð. Bayerns XIII, 4 bes. S. 255 und Proben
der Territorienkarte von 1802 des Atlas von Bayern, Oberb. Arch. 57
egeben hat, wenn meine Karte sich auch auf einen erheblich früheren——c* bezieht und sich mit der Sarstellung der Hochgerichtsbarkeit be

gnügen mußte.
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TJabelle III.

—I

a) ministeriales ecclesiae (S. Petri).
Praedium (1007) und Zent Bamberg:

Die Gruppe der ofciales, domestieci, „Husgenozen“ wird hier nicht
behandelt. Ihr gehörten die ausübenden Träger der Hofämter an, sie ver
walteten Zoll, Münze, Verpfegswesen, rechneten aber nicht eigentlich zur
kriegsdienstleistenden, höheren Ministerialitääüt, wurden auch nicht ministe-
riales genannt. Zum Teil bilden sie den Grundstock des städtischen Pa—
triziats, einige, wie z. B. die thelonearii (golner) und camerarii (Kam-
mermeister) gingen auch in das Rittertum und den Landadel über.“) An—
dererseits ergänzte sich auch die „Hausgenossenschaft“ und das Bamberger
Bürgertum z. T. aus Ministerialen des fachen Landes (Hutschdorf, Bayer
reuther u. a.).

Zu den kriegsdienstleistenden Ministerialenfamilien werden zu zählen
sein, da sie gelegentlich den Titel ministeriales führen:

de Babenbers: 1135 Irmendrud, flia Adeloldi de B. (Loos-
horn II S. 62), 1159 Mathilda, hat mütterliches Erbgut in 3 benach
barten Dörfern (L. II v — 1182 Heinrieh, Sohn der Margaretha,xkigengut in Jungenhofen (L. II 535), — 1195 Gotetrid de B., minist. 8.
Petri (S. II 571), — 1196 Pernger de B. unter Min. (S. II 574), — 1250
dibert de B. unter Min. (L. II 727). — Wahrscheinlich e ine Familie.)

de Tuir stat (Theuerstadt amer. Regnitzufer heute zu Bamberg): Es
ist fraglich, ob die Träger dieses Namens in verschiedener sozialer Stellung
alle ei ner Familie angehören. — Um 1120 Eberhard de D., unter
bäuerl. Zeugen von Hallstadt (KS. IJ 67), — 1124 Reginbolt, Eigengut zu
Hundelsheim, ob Min.? (L. II 57), — um 1145 die Brüder Pero und
Prehenbert unter minist. Zeugen (K. II 384), — 1157 COunibertus, vir
simplex, leistet dem Kl. Michelsberg servitia (K. II 4—46), — 1162 Bur-
ehardus vertauft seine area in villa T. zum Zins von 70 nummi an St.
Jakob, ob Minist.? (R. II 476), — 1185 Bero, eivis villas (T.). (S. II
541), — 1194 Otto unter concives Bab. (S .II 570), — 1196 DIrich de
T.. GSubdiakon v. St. Jakob (L. II 572).

— de Vraha, Aurach (Stegaurach): 1124 unter min. epi. (L. II S. 68)usw.

1) Ich gebe im allgemeinen nur das Jahr des 1. Auftretens, weitere
peioge nur, soweit für die Klärung des Ständes der beir. Imiue not ·wendig. Für den Quellennachweis muß ich mich hier der Kürze wegen
auf Löooshorn (gekürzt: L.) beschränken. — Namen, die nur einmal auf.
treten, sind nur ausnahmsweise aufgenommen, Namen, die eg nach 1250—2 überhaupt nicht! —S———— Ministerialen (Ries, Oster
te Irten) bleiben, init Ausnahme jener des Nordgaues, hier uner tigt.

2) Über sie Joe ttze S. 5321 580, Neukam S. 215 f., G. geg
v. Hörn. Die an ehmen u. vornehmsten Bürgerfamilien in der Stadt
Vehherd im 14. .36. BB. 1873.) Die Zusammenstellung der 3 angeblichen Brüder Tiurstat-Rovtim-
bero Babenberg durch Joetze S. 776 beruht auf falscher itn
Es 9 zu lesen: Primbertus de Rnotinburo et frater elus [N.]J, Perode Tiurstat et frater eius Erchenbertus; de Bamberg: Brunwardus.
Beringer... Bürgerl] (L. II 384).
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de Prunestat (runstadt in der Würzburgischen Zent Hohen

aich) 1195 Adelbertus de T., ohne Standesbezeichnung (E. II 571), — 1278
Herold e D. miles, hat Bamb. Lehen in Erléch bei Stettfeld 1283 (L. II781, 795).

de Viherit Giereth): 1124 Sigebreht de V. hat Eigengut in
villa Haida (S. II 57), - 1195 Sigebertus hat Eigengut in vilia Trune-
stat (S. II 571), — i221 Herden unter Min. (Cin be), — 1228 do-

Dnns FHerman de V. hat Lehen von dem Edelfreien v. Schlüsselberg (L. II5).

königsgut (1007) zKammeramt Hallstadt und
Zent Memmelsdorf:

(Die zum Kammeramt rneen gehörigen Orte sind mit einem * be—zeichnet. Die für die grundherrlichen Verhältnisse sprechenden curiae und
eurtes sind hervorgehoben.)

*de Halstat: 1185 unter Min. (K. I 542), 1194 670), 1230
(637) usw.; —bischöf. curia praedialis (1328/7, Urb. A sol. 14).

*de Podelendor? GPödeldorf): 1096 (8. J 487), eines Stammes
mit

*de Meminstor (Memmelsdorf): 1128 (8. II 60),
*de Licendor? (Eitzendorf): 1129 (C. II 85),
de Hase (abgeg. bei Litzendorf: 1128 (8. II 59); vgl. die Stamm

tafel II. — In Pödeldorf beschöf. curia praedialis (Urb. A. sol. 15),
in Memmelsdorf bischöf. curtis (115770, 8. II 483).

*de Amalungestat (Amlingstadt): 1124 (C. II 57).
de Bolenze (wohl Tiefenpölz): 1096 (8. J 487), 1172 miles (LC. II

188).
de Drosendort Grosendorf): 1116 (L. II 67).
»*»de Gupndolvisheim Gundelsheim): 1108 (C. 11 65), —

bischöf. curtis dominicalis (1157, 8. II 424).
de Gusebach (Greitengüßbach): 1125 (LC. II 58), sonst nicht mehr

genannt, — bischöf. curia praedialis (Urb. A sol. 14V).
de Medemesdor? (Meedensdorf): 1131 (S. II 61).
de Miessendor? (Mistendorf): 1128 (ß. II 59).
de Rosdor (Roßdorf): 1135 (L. II 2097).
de Sichendor? Geigendorf, nicht Seckendorf, wie Joetze S. 788

angibt); 1059 Teilnehmer an der Synode (L. J 383), — 1096 (8. J 487),
erscheint dann nicht mehr.

de MWeicehendor? GWeichendorf): 1124 (L. II 68).
de Wernesdortf (Wernsdorf): 1114 (L. II 56), — bischöf. „Purch

und Hof davor“ (1342, 8. III 188).

Cönigsgut (1007) und Zent Jorchheim, Zent
Eggolsheimund UVeunkirchen:

Die in den königl. Schenkungen von 1007 und 1062 genannten Orte sind
mit einem * bezeichnet, curiae und ecurtes hervorgehoben.)

*de FPor hheim: um 1210 Erkinbrecht de P. unter bekannten
Min. (S. II 617), 1270 miles (G. II 762). — Über die Frige Forchei-
wexri (Gemeinfreie Anfangs des 12. Ihdts.) vgl. oben S. 346.

de Bumannestort (Bammersdorf): 1129 (8. II 69).
de Ohes Kendor? (Ketschendorf): 1129 (LK. II 60).
de Dorn benze GMormitz): um 1142 (C. II 383).
de Drosekenriut (Eroschenreuth bei Pegnitz): 1149 (g. TI 379).
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*sde Bcolvesheim, Pgilolvisheim (Eggolsheim): 1125 (E. I1I
58), — 11858 (8. II 309).

ede PBrheupahe (sêirch-, Mittel-, Oberehrenbach): 1131 (C. I1
60), — 1177 (E. II 616), —in Kirchehrenbach bischöf. euria, in Mittel
ehrenbach bischef. euria praedialis I7 Urbar A tol. 69 u. 72).de Drlangen: 1129 (K. II 60), — in Grozzenerlansg bischöf.
euria (1348 Hösler, Rechtsbuch S. 212). — UÜber das Geschlecht: Stein,
Erlangen S. 22 f.

de Gecendorkt Götzendorf): 1128 (C. II 19).
de Guntzendort Gunzendorf ndöstl. v. Eggolsheim): 1119 (E.
7 — Uber das edelfreie Geschlecht de G. im Nordgau, vgl. oben
»de Husen (Gausen): 1132 (8. II 202).
de Newansdor? Mainsdorf), siehe de DPis kKa (Zent Schnaid).
de NIUSa2z6é —R5 — 83 58), — 1182 0. II 262).de Rodelines (Rödlas): 1124 (C. II 68).
de Sturmere (unter- oder Tiefenstürmig): 1177 (E. II 516).
ede Wisentowe (Wiesenthau): 1128 — II 59), eines Stammes

mit de Ruothe (Reuth bei Forthanh 1172 (S. II 480, vgl. II 610), —in Reuth bischöf. castrum und bischöf. curia praedialis (1328/27, Urbar
A tol. qo u. Tov).

de Willerespaeh (Gber- u. Unterweilersbach) 1136 Sigetrit.
Sohn des Dieterien de W. gibt Eigengut Graedium) W. an St. Jakob,
ohne Standesbezeichnung. Ministeriale oder Gemeinfreier? (C. II 62).

de Zla wendort Echleinhof südöstl. v. Neunkirchen): 1129 (K. I1
838), — 1149 (8. II 378).

kKönigsgut (10211) und Gericht hFerzogenaurach,
benachbarter Streubesitz Bambergs im
Rangau:

de Obrigenbrunnen (Kriegenbrunn): 1182 (C. 11 292), —
1149 (L. II 879).

de LHLagenenbers (Snannberg): 1132 (C. II 61).
de Nancendort (Nankendorf): 1128 (L. II 67).
de Studene (wohl Steudach): 1125 (L. II 858).
de Rostal (Roßstall): 1108 6 II 66).de Vecehenmse (GSach bei Gr. Gründlach): 1197 (K. II 576, auch Dom

stiftsmin.).
Zent Schnaid:
(Wann Bamberg hier Besitz erwarb, ist unbekannt, jedenfalls vor 1109,
da Bischof Otto J. das Stift St. Jakob mit zahlreichen Gütern in dieser

Gegend ausstattete.)
de Brlahe GErlach): 1137 (8. II 73), — 11656 min. ecel. Gab.)

. II 462).
de Biske, Aisch, SI10 her de B.: 1116, 1128 (L. II 67), führen

später den Namen (vgl. Stammtafel 7):
(da pier) de Newansdort (Nainsdorfa.Aisch):1221usw.,
 e Wnmarsvelden (Pommersfelden): 1297 (C. 11 868) und
PFUGCGHhSesUs vVOon Pommersfeldén: 1337 (E. III 162.)-

deSazenvart EGassanfahrt): 1124 (C. II 68).

Nach dem Erlöschen der Grafen v. Abenberg-Frensdorf
surz vor 1200) gingen aus deren Ministerialität (siehe unten S. 436) inieser Gegend an das Hochstift Bamberg über:
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de Frensdort: 1217 (K. II 615), — 1261 Vomkan. (S. II 750).
de Buehvelt (Gr. u. Kleinbuchfeld): um 1209 (C. II 617.
de Buceh(e DIbaech (wohl abgeg. bei Schnaid): um 1209 (8. TI 617).
de Stetebaech Gteppach): 1217 (L. II 619), — eines Stammes

mit:
de Libenawe (abgeg. bei Steppach): 1274 (K. II 760) und
de Stolzenrode EGtolzenroth): 1274 (ebda). —

Gericht Höchstadt/Aisch:
(Burg lu. Gericht?] erst 1157 Bambergisch.)

de Gremisdort (Gremsdorf): 1096 (L. J 487), 1149 (8. I1 879).
de Lostete, HLo stetso (Höchstadt: 1163 (K. 11 452),
de Lornustat (Gonnerstadt): um 1190 (V. II 648, wohl Min.).
de UVItevelt (uhlfeld) 1109 (K. I11 579), vorher Abenbergisch,

siehe unten S. 436.

Praedium (Gald nach 1024) und Zent Zeil:
de Oile (geih): 1132 (C. II 61).

Im Nordteihl des bayer. Uordgaus:
(Bal. die Königsschenkungen von 1017 f.)

westl. von Velden:

de AlItolueshbusen (Alfertshausen bei Hilpoltstein); 1096
L. 1 487).

de PLIGIGCh: 1121 (G. II 184).
de HLovestete, Hofstete, Houestete, Huostete (Hofstetten bei

Silpoltstein): 1123, 1128, 1135, 1137, c. 1145, 1149, 1151 (8S. I1 67, 60, 297
158, 392, 379, 401).

de Steinse (wahrscheinlich Lützmannstein): 1119 Rupert (E. II
138), — 1121 1134 Eberhard (E. II 134, 146, 61), — 1146, 1153 Pber.
hart u. sein SGohn Eberhart (L. II 881, 418), — 1151 11665 Pberhart
(S. II 401, 462), — um 1194 Heinrich, Domtanon. (518), — 1244 Pber-
hard de Lapide-Wolfespereh (681).

de Stirpereb Gtierberg): 11880) (L. II 561), — 1195 Domkanon.
(633), - 1216, 1217 (6608, 618):

um Auerbach:

de Derbaeh (Auerbach): 1178 (Z. 11 8560). (UWer die gleichnamigen
Edelfreien vgl. oben S. 266. Mit ihnen agnatisch verwandt:
———

de,Bernriut (BGernreuth): 1119 (C. I1 183).
de Porenbaeh (GOornbach): 1121 (E. II 134).
de Steiniße wasser (Steinamwasser): 1144 (L. II 888).
de Trebenesdor? (Tremmersdorf): 1128 (L. II 6509).)
de Purndor?t (Churndorf): 1121 (L. II 184), — 1144 Min. b.

Brafen v. Sulzbach (L. II 888).
de ZuUdinriut, Zubinriut (dogenreuth): 1121 (S. II 184).

9 Sindvon den ae NHosteto ——— ——— Joetze S. 785: „11170 muß Druckfehler für 1217 fein.
) Ich kann sie nicht mit v. Aufse 57. BB. S. 367 für Dienstleute

der Reifenberg halten, da sie stets in bischöf. Zeugengefolge auftreten, vgl.insbes. 1138 —— II 277).
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zwischen Vilseck und Amberg:
de Gebenbaeh: 1108 (L. II 65).
de HLanenbaen (Hahnbach): um 1121 (8 II 1IB85).

bei Beilgries:
de Scambaeh (Schambach): 1124 (L. II 68).

Bbesitzungen aus dem Schweinfurter Aachlaß:
derrschaft Banz:

de Banza GBanz oder Altenbanz?): 1126 (C. II 106).
de Bennendor? (Kaltenbrunn): 1126 (E. II 106).
de Botolvestat Godelstadt): um 1160 (C. II 4898).
de Buehenze (GPüchitz): 1126 (8S. II 106).
de CIuUpestort Gleusdorf): 1126 (8. 11I 106).
de Dubern (0): vor 1139 (8. 11 106).
de VUIIIbaeh (GNiederfüllbach): vor 1139 (L. II 106).
de Meimoldesadorf (Memmelsdorf südl. Seßlach): 1160 (EC. II

198).d e Nuowenbruunmnen (bei Döringstadt): 1221 (C. II 623), —
1224 dapifer (630).

de Quostene (Kösten): 1126 (EC. II 106).
de Rodizzache (Rossach): vor 1189 (LC. II. 106).
destade—le EGEtadel): 1124 (K. 11 68).
deStetin EGtetten): vor 1139 (L8. II 106).
de Dnruchistor? (Unnersdorf): vor 1139 (L. II 106).
de Wacendort (Wagendorf bei Seßlach): 1124 (K. 11 106)
de Wingarten (Weingarten bei Banz): 1232 (8. II 648).

Burgkundstadt:
de Langheim (&amp;k. bei Lichtenfels): 1096 (L. J 487), Vorfahren der

de Cunstat: 1116 (S. II 67), seit 1250 auch de Rede wit?2
(Redwitz) genannt (L. 11 710), — und waohrscheinlich auch der de
Rot BRa(ba) und de Rotenhagen GMotenhan), s. unten,
Grabfeld und Stammtafel III.
de Oberstenvelt (Gbristfeld): 1096 (L. J 487), dann nicht
mehr, wahrscheinlich Wechselname für Langheim.

de Razenbers (abgeg. wohl bei Burgkundstadt?, 1328 „Burgstal
ezum R.“, Rex. Burghut. S. 84): 1157 (L. II 498).

d'e WIdenze (GWeidnitz): 1180 (S. II 625), — 1207 (. II 509).

Marktgraitz:
de LiuziIowe (abgeg., wohl bei Michelau): 1157 (L. II 497).
de SMOIBZe (Echmölz): 1194 (L. II 532).

besitzungenund ErwerbungensbischofOttosl.
(1102-1139):

im Nordgau:
de Chungesteine (Königstein zwischen Velden u. Vilseck, wohl

identisch mit Albewinestein); um 1121 (E. II 185).
durbenrut (Kürmreuth bei Königftein): 1121 (2. II 184).
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de LiIIPOIdetein Geupoldstein): 1194 (L. II 663).
de Olrkendor? (Alt- und Neuzirkendorf ndil. Auerbach): 1187

C. II 152).
de Hemvelt (Genfenfeld südwstl. v. Hersbruck): um 1144 (16. BB.

S. 30).
de Dseaipnvelt Eschenfelden): um 1159 (ß. II 498).
de HLadalougedort (Gaderlsdorf bei Hemau/Opf.):1129.

(C. II 60).
im Radenzgau:

de Bot gene GPottenstein): um 1121 (L. II 64).
de Munriehesberge Gohenmirsberg bei Pottenstein): 1124

C. II 68).
de PriIebez (Prüllsbirtig?): 1124 (L. II 68).
de Buotelanheè' Güttlach): 1184 (2. T 538).
de Rranahe (Aronach): 1184 (K. II 5338), - 1185 (6538).
de Holevelt Gollfeld): 1124 (8. II 57).

Im Nordjura Kadenzgau).
Gleichzeitige Bamb. Besitzungen an diesen Orten nicht festzustellen).

Zent Ebermannstadt:
de Dbermarstat (Ebermannstadt): 1194 ohne Standesbezeich-

aung (L. II 563).
de Bretevelt GPretzfeld): 1182 (E. II 536).
de Regelofvesten (Eglofstein): um 1180 (L. II 519).
Storo, Stör (wohl vom Störnhof bei Streitberg): 1217 (KZ. II 618).
deStritbuhe!: 1109 (L. II 66), dann nicht mehr, wohl gleich—

bedeutend mit
de Stritbere EGtreitberg): um 1120 (8. II 82), ohne Standes-

bezeichnung, — 1185 (8. I1 70 ebenso, zwischen Edelfreien und Mini—
sterialen,— um 1136 zwischen Ministerialen (C. II 99).

de Wannebaceh (Wannbach): 1124 (E. II 68).
de Wwolmutehule (Wohlmutshüll): um 1187, ohne Standes-

bezeichnung; Bruder der Gisila de W. ist Hertwien de Wannebach (L. II
562). — Ob gleichbedeutend mit de Hule: um 1136 (8. II 97)1

de Wwikkeristein Gichsenstein): 1122 nach Ministerialen (C.
II 91). — 1129 zwischen Ministerialen (L. II 94) usw.

Zent Scheßlitz (S Herrschaft Giech):
de Bunzendor?“ (Pünzendorf): 1170 (8. II 500), seit 1228 Me—

ranische Ministerialen.
de SC eSIize Echeßlitz): 1172 (K. I 489).
de Swesdor?t EGchweisdorf): 1183 (K. II 642).

Zent Lichtenfels:
de Brahtingen (prächting): 1142 (K. II 882), dann nicht mehr.
de Leiterbaeh (unterleiterbachj: um 1139 (LZ. II 106), eines

Stammes mit: de Choz2zinberge (Guztenberg, dicht bei U.Leiter
bach): um 1189 Poppo de Leiterbach et frater eius Hartmout de Ohoz-
zinberge, vgl. auch um 1159, Ssterreicher, Banz no 12 u. 183.
 delslIingen Gsling): 1138 (8. II 277).

de Sigiboltestor? Geubelsdorf bei Lichtenfels): 1126 (L. II
105), fraglich, ob Min. — 1266 unter Ministerialen, ob aber dieselbe Fa—
milie? (L. II 759).
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de Sceonebrunnen Echönbrunn): 1125, 1137, 1139 Pabo de
8e. zw. Bamb. Min. (C. II 985, 153, 106), 1149 derselbe unter den liberi,
vor den ministeriales (L. II 378); später Meranische Ministerialen. UÜber
das edelfreie Geschlecht oben S. 278.

de Sletin, Sletene (Kirchschletten): 1125 (L. II 985); wahrscheinlich
eines Stammes mit den de Sconebrunnen. — 1149 unter den mi-
aist. Babenb. (L. II 378), wie auch weiterhin.

de Westenrode, Wostenrode., Wuostenrode (Roth bei Kirch-
schletten!: Heinricus et Babo fratres de Sletine (1232 Osterreicher, Banz
no 47) sowie Heinrichs gleichnamiger Sohn, nennen sich auch de W.: 1216
(Ofele, Reg. 5032, 504), 1231 (ebda. 581), 1233 (ebda. 616), 1234 (Oster-
reicher, Banz no 51) usw.

Zent Weißmain:
de Weai da (Weiden südl. Weismain): 1122 Heinricus de W. (E. II

137), — 1122 H. de Widene (91), — 1127 Roudegerus de Widen (s),
1128 Rudiger de Winede (59), — 1170 Heinricus de Widaha (500). —
Oie Vögte von Weida sind ein völlig anderes Geschlecht).

de Wiselaha (abgeg., bei Weiden?): 1122 Adelbert, zweimal zu
sammen mit H. de Widene genannt (L. II 91, 137), dann nicht mehr.

de POucChahe (Buchau östl. Weismain): 1124 (L. II 68), — de
BuUChA: 1125 (L. II 83, vgl. auch 552).

Zent Königsfeld:
de Kunigesvelt: 1121 (E. II 623).

derrschaft Waischenfeld:
de Frienahera (Freiahorn): 1184 (L. 11 538), — 1121 623).

Allodium Steinaha (Stadtsteinach) mit ca-
strum Nordecehe:

(1151 durch Bischof Eberhard II. von den Grafen von Henneberg erworben)
de NordekKe (Ruine Nordeck): um 1220 (L. II 612), — 1231 Dom-

danoniker (648).
de Stéeina: 1156 (L. II 418), dann nicht mehr.

Inder Wärzburger Diözese:
im Orabfeld:

de Bunaha (Baunach): 1124, 1170, 1182, 1202, 1228 usw. (C. II 87,
500, 601, 578, 625).

de Bbern: 1203 (L. II 594).
de Rotha(ha) (Stadt Rodach südl. v. Hildburghausen): 1151 (K. I1

402), wahrscheinlich ein Zweig der de Langheim und Vorfahren (vgl.
Stammtafel 111) der

de Rote nhagen (Ruine Rotenhan bei Ebern): 1229 (8. II 651).

im Volkfeld:
de Praelfubestort (Prölsdorf): 1116 (L. II 67).
de SUuUarzanha (Oberschwarzach): 1086 (L. J 487), dann nicht mehr.
de Tuntevelt (Thüngfeld): 1154 (2. II 414).
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de Windheim (Gurgwindheim): 1142 (8. II 376), — nennen sich
auch de Steina (U.Steinach bei Burgebrach): 1174 Hermannus de
W...., Sigebertus frater eius de St. (MEPberac. G. 46) und

de Windeeke (abgeg. bei Burgwindheim): 1263 Sibertus de Wind-
heim et frater eius (dictus) de Windecke (L. II 763), schließlich:

Voite von Salzburg: seit 1317 ESchultes, Henneberg, Gesch.
S. 21, Anm. nm).

im Rangau:
de willehalmesdorf Gilhermsdorf bei Langenzenn). 1086

(C. J1 487); eines Stammes mit:
de Burgelin (Bürglein bei Heilsbronn): 1108 (L. I11 68), — 1124

Ezz20 de B. et frater eius Uto de Willihalsdort (C. II 152).
de Viscbaeh (wohl Fischbach bei Heilsbronn): 1096 (L. J 487).

Beinamen:
Or az e,. Crazzo, Beiname der de Stetebach-Sambach. 1249, 1297,

1312, 1347 (E. II 702, 853, III 66, 205) usw.
OTOWiI. Heinrich 1108 (S. II 65), nur einmal.
Pasanus: 1254 Vorname (S. II 716), 1255 Beiname der de Hoch-

stete (L. II 720).
SIicCher, Sligar: Beiname der de Biske seit 1145 (L2. II 390),

vol. Stammtafel J.
Stuhse, Stuhso, Stugso: Beiname der de Hohstete, 1213

1254, 1265, 1299 (2. II 605, 716, 720, 828) usw.
Oi Che, Zieche: 1195 Heinrich appellatus Ciche diaconus [(Bamb.]

(21. BB. S. 45), — 1221 unter Minist. (K. II 623), 1248 (690) usw.

b) principui ministeriales fratrum oder
8. Geor gii.

de Adelhalmingen (Aholming bei Osterhofen, Nobn.?): 1109
(C. II 66).

de Bachusen Gachhausen bei Beilngries, Opf.): 1180 (L. 11
534).

de Duringestat (Oöbringstadt bei Stafelstein): 1150 (L. II 461).
de Langheim (bei Lichtenfels): um 1132 (E. II 291), Nachkom-

men sind bischöf. Min., s. o. S. 432.
de Mennenbaeh (Membach bei Erlangen), um 1050 (L. J 360).
de Pheringe Gförring bei Ingolstadt, Obn., vgl. die Schenkung

Heinrichs II. 1007, oben S. 93): 1109 (8. II 66).
Wahrscheinlich auch de Purte (Fürth, vgl. die Schenkung Hein—

richs II. 1007, oben S. 89): 1127 (2. II 58).
Ob die nach dem Rechte der familia in Rode lebenden de Rode

(Roth bei Langheim?) und die de Brozze (Proß bei Thurnau): 1177
(S. II 515) zur ritterlichen Ministerialität gehörten, bezweife ich, als
ministeriales werden sie nicht bezeichnet.

Zahlreiche Ministerialen werden nur mit Vornamen genannt: vor
1127 (G. II 71), 1150 (461), um 1165 (462), 1177 (515), 1179 7 620).
1187 (6543).

c) ministeriales S. Michaelis (des Klosters
Michelsberg).

de Apetestor? Abtsdorf, südl. Stegaurach): 1139/47 magister
ooquine Bero nomine de A. (E. II 101).
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de Ratolfestort GKattelsdorf, vgl. die Schenkung Heinrichs II.
von 1017, oben S. 96): 1180,47 (ß. II 101).

de VIsinbach (Ober- u. Unterulsenbach bei Neustadt a. Aisch):
1136 (Z. II 98), — 1164 (447). — Vgl. den Ubergang eines Zweiges des
edelfreien Geschlechts durch Heirat in die Ministerialität oben S. 262.

doe Waehenrode (Wachenroth): um 1186 (S. II 98), mit Ulsen-
bpaeh durch Heirat verwandt. — 1163 wohl bischöf. (K. II 452).

d) ministeériales, ofciales S. Jacobi (des
Stifts St. Jakobp).

Wahrscheinlich de Jungenhoten (in der Zent Schnaid): 1182
Exkerich de J. (K. II 536), — Ekkerich ohne Familienname unter den
ofticiales eiusdem eécolesie (476), — 1185 Bkerich de J. zwischen bischöf.
Ministerialen (5642). J. war Ausstattungsgut des Stiftes 1100 (2. I1 54).

Ofticiales ohne Familiennamen 1163 (S. II 476, Lupold de Wisintowe
(G. o. Forchheim) steht wohl nur durch Kanzleiwillkür unter ihnen), —
oAiciatiĩ 1198 (8. I1 548), 1196 (573).

II. Ministerialen der Grafen von Ebenberg-Frensdorf
(erloschen 1199/1200).

de Buchelbaceh (wohl abgeg. bei Schnaid) 1144 sacerdos
Bernno nomine de B., mundiburdius der Kinder einer Ministerialin
comitis Rapotonis de Frawensdort (S. II 510), um 1209 Bambergisch
siehe oben S. 431.

de Frensdort, vor 1174 (L. II 484), 1217 Bamb. Min. s. 0o.
de Hohenekke Goheneck bei Windsheim, Mfkn.) 1132 (8. II

202), 1189 (8. II 8549).
de Stetebaenh (Gteppach) 1182 (8. II 202).
Spiez (ob Spies bei Pegnitz 7) 1189 (2. 11 549), um 1190 B.

cognomento Spiez, Salmann für Kl. Michelfeld (K. 11 562), 1245
u. 1248 VU. diectus Spiez in meranischen UU. (Oefele, Reg. 684 u. 699).

de UIIetenvelt, Ulteteld (Uhlfeld bei Neustadt a. A.) 1128
C. I6GH), II2n Gs), II80 (Ga9).

Außerdem 1d mit Vornamen gen. mintsteriales, darunter Ohunr.
Chuliz 1189 (L. II 549).

III. Ministerialen der Grafen von Hndechs, seit 1180 Herzöge
von Meranien (erloschen 1248):

in der Berrschaft Plassenberg-Kulmbach
(Schweinfurter Erbschaft).

de Blassenbere 1149 (Oefele 112). Zwei, später durch ihre
Siegel und Besitzungen unterscheidbare, wahrscheinlich nicht stammesgleiche
Sippen. Von den Pl. mit dem Spitzbergsiegel (erloschen bald
nach 1632) zweigten höchstwahrscheinlich ab die

de Kindesperé (AltenKünßberg bei Creußen): 1218 LRvor-
hart puer („das Kind“, Oefele 5100) — 1223, 1230 B. de Kin-
despere (527, 571) — 1231 B. puer (580, 6196), — 1242 678)
B. puer de Blassinberz (681), — 1247 B. puer, fllus eius
Ramungus (693), 1266 Ramung de Kindesbere (MZoI. II Bo
43) usw.
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de Ww1denbere (Weidenberg, östl. Bayreuth) 1223 (Oefele 628),
erloschen zw. 1415 u. 1418.

de Béterrwuot (ayreuth), 1292 (L. II 857); eine Linie im
Kulmbacher Bürgertum um 1355, — eine im Bamberger Bürger-
tum, „Braunwart de B.“ (Spitzbergsiegell) um 1390 —, bie rit
termäßige Linie 183898/1404 erloschen.

Von den Plassenberg mit dem Rosensiegel stammen ab:
die Héenlin de Blassenberc, 1289 (Oefele 669), nannten

— Aä——
von Guttenberg Guttenberg, östl. Kulmbach), Burgenbau

zw. 1310 u. 1318 (AO. 19, 2 1. Gr.R. 96, „v. Gutenberg“ 1837
(ebda. R. 102).

de Houga, Hawe (Gurghaig, westl. Kulmbach), 1183 (GSooshorn
II 552), seit etwa 1377 Haugervom Rotenstein M«as52701, vgl.
auch L. 11 627 (falsch „Potenstein“).

de KLutesdor? (Hutschdorf, westl. Kulmbach), 1180 Herman, Min.
—D
mestici (L. II 548).

in der herrschaft Bayreuth
(Schweinfurter Erbschaft)

de Briswize Epreuschwitz), 1149 Pberhardus de B. et flius eiuß
Arnoldus (Oefele 112), kommen sonst nicht mehr vor; wahrscheinlich stam—
men von ihnen die de Menigten, die nachherigen Förtsche v.
Thurnau (s. u.), die noch um 1420 in Ober-Preyswitz begütert sind (Edb.
—A

de Bekehartesdor? (Eckersdorf), 1149 (Oefele 112).
de Lewenecke (Leineck), 1231 (Oefele U. 17), 1312 H. sagitta-

rius miles dictus de Lauweneke (MZoll. II no 8310), die Schützen von
Laineck.

lde Beierruot, 1292, ein Zweig der Plassenberg, s. o.)

in der Berrschaft ichtenfels-Giech
(als Heiratsgut der Kuniza, T. des Grafen Reginboto um 1140 an Graf

Poppo v. Andechs).

de Sconebrunnen Echönbrunn bei Lichtenfels), ursprünglich
edelfrei (s. o. S 278), ein Zweig 1139 Bamb. Min. (GSsterreicher, Banz
no 11), feit etwa 1129 (Oefele 569) anscheinend Meran. Ministerialen.
Mit ihnen wahrscheinlich stammverwandt:

(ide Slten-Wuostenrode, Bamb. Min., s. o.)
de Liehtentels, Meran. Min., 1157 (Ssterreicher, Banz no 22)

um 1180 (L. 11 524 f.). Ein Zweig nennt sich seit 1207 (Oefele
447) auch nach dem Eigenbesitz:

de Sunnenbersg Gonneberg, ndl. v. Coburg), gründet 1260
das Kloster Sonnefeld (L. II 745); 1272 nochmals: O. de Lythen-
vels u. sein Bruder H. de Sunnenberg (E. II 800), erloschen
bald nach 1306, beerbt von den v. Schaumberg.

de Roteén Göthen bei Sonneberg), 1260 ein Zweig der Sun—
nenberg (L. II 746), erloschen um 1380).

de RuUwWendorf, Ruendorf, Rubendorf (Reundorf bei Lichten
fels, nicht Rugendorf bei Stadtsteinach), 1244 u. 1246 Heidenricus
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Besee 683 u. 690), identisch mit UV. de Lichtentfels 12839Oefele 668).
de Giecehe (burg), Giche (Giech), 1149 (Oefele 112); Heinricus

de Gieche 1154 Bamb. Min. (LK. I1 446) u. Eberhardus de
Giecheburg 1149, Andechs. Min., wahrscheinlich identisch mit
den Brüdern Heinrien u. Eberhard de Schonbrunnen um 1150
E. II 511), vgl. o. S. 278.

Die Sonneberg und die Giech führen die Schafscheere im Siegel.
de Bunzendor? (Püntendorf) 1223 (Oefele 531), vorher Bamb.

Min., 1331 (efele 501).
de OQup2e (Oberküps), 1248 (Oefele 702).

Burgund Gericht Wirsberg
(wahrscheinlich um 1200 von den edelfreien Walpoten erworben)
de Wirtespere, 1203 Eberhart hospes (LS. 11 592), 1207,

1218 (Oefele 445, 5102), 1217 Ailbreht Wirt (Oefele 5307), um 1231
Albert et Eberhart de Wirtespere (GOefele 6196).

(de Kotenauwe, Kottenau, 1289 (22. BB. S. 92 irrig „Rotten
awe“).

Burg UNiesten (und Zent Weismain)
(um 1200 von den edelfreien v. Niesten erworben, Bamb. Lehen)
de Niesten, 1207 Diepold (Oefele 445), wohl kein Angehöriger

des edelfreien Geschlechts. — Willeprand de N. 1257 (L. II 740) ist ein
Plassenberg, meran. Truchseß, vgl. AO. 19, 2 1. Gr. R. 58b, 682, 654.

de Wizmouen 1229 Conradus de W., camerarius (Oefele 555).
de Ziginvelt (Gr. Ziegenfeld bei W.) 1289 (Oefele 668).

im Regnitzland
nach dem Aussterben der Markgrafen v. Vohburg 1209 als Reichslehen

an Herzog Otto VII.)
de Waltstein (Ruine W. im nördl. Fichtelgebirge), Vohburger

Min., bald nach 1167 (MBoie. 27 no 25), stammen wahrscheinlich von der
Vohburgischen Veste Haidstein bei Cham, Opf. Von ihnen sind abzuleiten:

de Sparrenbersg (wohl Vohburg., dann Meran. Veste an der
Saale) 1202 (M. Doeberl, Reg. u. UU. z. Gesch. d. Vohb. Mkgfn.,
no 140), 1217 in Meran. U. (Osterreicher, Banz no 34) — 1274/83
in U. der Vögte (Schmidt, UB. d. Vögte v. Weida .. I no 177) —
Die seit 1302 (ebda. no 853) auftretenden „Säcke v. Sparrenberg“
sind ein anderes Geschlecht. —

de Sparnecke (Sparneck bei Münchberg), 1223 A. de Spar-
renberoh et frater eins R. de Sparrenhecke (MBoic. 800 S. 117).
Ihre namengebende Burg ist (aufgetragenes ?) Reichslehen, sie
besitzen das Gericht Münchberg, vgl. Exkurs II.

Von den Waltstein stammen ferner sehr wahrscheinlich ab auch die
de Hirzpere (wohl Vohburg., dann Meran. Veste an der

Saale), 1223 (Oefele 528 f.). Sie besitzen die reichslehenbare Burg
Rudolfstein und das Gericht Weißenstadt im westlichen Teil des
Egerlandes, wechseln aber nicht den Namen.

(Aber diese Sippe vgl. H. Frhr. v. Reitzenstein, Fam. Gesch. S. 62 f.,
der aber die beiden namengebenden Saalevesten wohl irrig für den
Besitz der danach benannten Familien hält.)
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Saceulus, Sack, 1282 Eberhardus in Meran. U. (Osterreicher,
Banz nmo 47) identisch mit

de Pekebretsteine (Epprechtstein, reichslehenbare Burg im
westl. Egerland), Eberhard 1248 (Oefele 698), von ihm die Epprechtstein
und die Säcke v. Planschwitz, v. Sparrenberg u. v. Epprechtstein, außerdem
sehr wahrscheinlich (Wappengleichheit) die

de Grune (Gadermannsgrün bei Hof) 1318 (MZoll. II no 330),
Konrads 3 Söhne bilden die Stämme;

von Wildenstein (bei Stadtsteinach) 1318 (Urb. A fol. 38v,
AO. 8, 2 S. 16),

von Reichzenstein Geitzenstein bei Hof), 1825 (Schmidt,
UB. d. Vögte no 882), heute Frhrn. v. Reitzenstein.

vonder Gruen 1325 (ebda.), zu Naila, Hartmannsgrun u. in
der Oberpfalz,“) heute v. d. Grün.

Mit Rücksicht auf das gleiche Siegel (Schrägbinde, Flug) und die
Begüterung gehören wohl der gleichen Sippe an:

de Radecke GRodeck bei Enchenreuth) 1300 (Osterreicher, Banz
no 89),

von Bers (bei Hof) 1335 (L. III 668), sitzen zu Leugast,
vielleicht die VuUIner, Feulner, 1835 (L. III 668), sitzen zu

Stammbach.

de Bernuastein (bei Wunsiedel, nicht B. am Wald).
8SRinaer ( Sechineus, nicht Tschirn bei Kronach), um 1231

(Oefele 6196). Beide Familien kommen später in UUu. der Vögte v. Plauen
u. Weida vor: H. Bernstein, Bürger z. Hof 13863 (Schmidt, UB. J no 939),
Schinei 1250 (unter milites), 1262, 1263, 1803 (Schmidt J no 100, 122,
125, 129, 356).

de Priwil, 1244 (GOefele 681), später in UU. der Vögte 1258,
1257, 1261, 1266 (Schmidt J no 106, 111, 121, 134).

Burg Steinberg (Gei Kronach)
(Meran. Pfandbesitz seit etwa 1223)

de Steinbers, um 1150 Pipin et Gotelint de St., Stand un—
bekannt, verstiften Eigenknechte an Domkap. (L. II 461), 1223 in 3 me—
xan. UU. actum Steinberg steht Heinricus de St. unter fdeles es ca—
stellani den ministeriales voran (Oefele 527 f.), ders. 1281 u. 1237 unter
meran. Ministerialen (Oefele 6584 u. 663).

Burg (und Halsgericht) Arnstein
(um 1230 von den edelfreien v. Arnstein erworben, Allod)

de Ruges, Rus (Rausch am Ammersee, Obbn.), 1204, 1228
noch als Zeugen in meran. UU. für Diessen u. Schäftlarn, kamen ofen
dar mit Herzog Otto VAII. nach Franken, nannten sich dort kurze Zeit

de Luwochenz (ceuchnitz, abgeg. Pfarrort bei Arnstein) 1232
Gsterreicher, Banz no 48), 1283 (L. II 644), dann wieder

 Die von v. Reitzeenstein, —— S. 85 u. 211 auf der U.v. 1246 Juli 21 (Schmidt, UB. J no 86) aufgebaute ältere Genealogie des
nee ist leider völlig hinfällig, da die U. ent 1356 gefeisch wurde,wie ß r. v. Dobeneck nachgewiesen hat, vgl. H. Warg, Mitt. AVer.
ß Plauen 21, 18910 S. 3. — UÜber die verschiedenen Gerichtsherrschaften
* Sppe: Presseck-Wildenstein, Schwarzenbach, Marlesreuth, Nailä ogl.xkurs II.
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de Rus 1242 (Oefele 678), später Ruschener, Rauschner, waren
ofenbar als Besatzung der Burg Arnstein verwendet, erwarben in deren
Umgebung ansehnlichen Allodialbesitz, darunter das Patronat über Leuch-
nitz (1360 8. 111 708), erbauten 1871 auf Bamb. Besitz die Burg Linden
berg bei Kasendorf (L. 111 329) und starben als „Rauschner von Linden
berg“ 1560 aus (Grabstein in Kasendorf).

außerhalb der Andechs-Meranischen herr—
schaften:

de Menigen, Menige, Menegov, Menegove (Mönchau bei
Thurnau), bald nach 1167 Arnoldus de M. (MBoic. 27 no 25), wahrschein-.
ug identisch mit . de Briswizze 1149 (s. o. Bayreuth), 1182 (8. I 8528,„Ulrich“ steht nicht in der Or. U.) nennen sich:

Vorseh, Torsso, Phoers, Vortscho, Forsco, Förtsch (von
forestarius 7) seit 1206 (22. BB. S. 32), um 1223 Arnosdus Forsso de
Menigeawea (S. II 612), 1239 Forsco de Turnowe (Oefele 668) nach
dem Sitz ihrer Gerichtsherrschaft Thurnau; als „Förtsche v. Thurnau“
erloschen 1664 (Grabstein Peesten). Von ihnen stammen ab:

de Waldenrodie, (abgeg. Burg Wallenroth bei Stadtsteinach),
1244 Eberhardus Forscho de Turnowe et flius suus Albertus
de Waldinrode, marscalcus Hzg. Ottos VIII. (Oefele 681),
von diesen wahrscheinlich:

de Waldenveüs (Wallenfels bei Kronach), 1248 RPberhart de
W. (Oefele 702) wohl identisch mit 1250 Eberhart flius mar-
scalei de Turnou (S. II 7TII).

de SeRowenberèeschorgäst (Schaumberg ndl. Coburg), ur
3 wohl edelfrei (vgl. S. 256f.), seit 1222 Meran. Min. (efeleH.

de Suemen (U.Siemau sol. Coburg) 1195 (sterreicher, Banz no
31), seit 1232 meran. Schenken (Oefele 618).

d'e PFEOPach (Truppach westl. Bayreuth), 1217 noch Bamb. Min.,
Oefele 508), 1228 Degenbart (Sruchseßß) u. d. min. dueis (Oefele, 829).

8PIG Epies bei Pegnitz?), 1845 (Oefele 684), im 12. Ihdt. Aben
berger Min. (s. o.)

de SahSIRLRUSGèn, Sessenhusen (Sachsenhausen, BA. Wolfrats
hausen Obbn.), seit 1160 (MBoic. 7 S. 66) in bayer. UU., — 1248 mit
Szg. Otto VIII. nach Franken Mefele 698), 1345 Stephan v. S. hurg
graf. Nürnberg. Vogt zu Zwernitz (AO. 5, 1 S. 50), besitzt die „Veste in
der Glashütten“ bei Bayreuth (BStA. Rep. 11, 526/798) usw.

814vVIr Geiname) 12831 (Oefele 581).
Nicht alle in meranischen Urkunden oder Zeugenreihen erscheinenden

Persönlichkeiten können auch als meranische Ministerialen gelten, selbst
wenn sie mitten unter solchen auftreten. Lehen und Burghutsverhältnisse
brachten Glieder der Bambergischen Dienstmannenfamilien v. Cunstat,
Füllbach, Rotenhagen, Stierberg, Streitberg, Windheim, Wiesenthau, Wü—
stenrode u. a. in Beziehungen zu den mächtigsten Laienherrn der Diözese
ogl. auch Oefele, S. 79). Oft sind es auch nur nachbarliche Beziehungen,
die verschiedene fremde Ministerialen, meist in Begleitung ihrer Herrn,
als Zeugen meranischer Urkunden auftreten lassen, so von Gräfich Orla.
mündischen die Gumpreéchteshusen, Konze (Könitz)- Lewinsteine
Eauenstein), Rinstete, Bueh, Vanre, — von Hohenstaufschen die Svur—-
dez (Schwürz bei Creußen), — von Wildbergischen die v. Coburg. Auch
die Vögte von Straßberg 1215 MBoic. 810 no 287), 1217 (GSsterreicher,
Banz no 23), Reichsdienstmannen des Egerlandes, sind keine Meranischen
Ministerialen (B. Schmidt, Vogtstitel S. 7 f. gegen W. Warg, Regnitz-
land S. 29 f.).—VondenbayerischenMinisterialender AndechsMeranien
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treten—abgesehenvondeninFrankenansäßigenRuscheundSachsenhausen
— vorübergehend in Franken auf die Andechs, Rotenburg, Giel, Galle,
Zeißmanningen, Glismuth, Husen so namentlich im Giecheburgvertrag
von 1149.

IV. Reichsministerialen.
Im Folgenden soll nur ein Aberblick über jene Gruppe von Reichs-

ministerialen gegeben werden, die im Nordgauteil der Bamberger Diözese
und unmittelbar benachbart saßen. Jene des Eger- und Regnitzlandes,
von einiger Bedeutung erst für die Ausbreitung des Hohenzollernfchen
Staatswesens und daher nicht mehr in unseren Zeitraum gehörig, werden
späterer Behandlung vorbehalten.

Im 3. Kapitel wurde bereits darauf hingewiesen, wie die auf dem
ausgedehnten Reichsgut um Nürnberg sitzenden Reichsdienstmannen, ge·
tragen von der Gunst K. Heinrichs III. der Besitzausbreitung der Bam
berger Kirche vielfach hemmend im Wege standen. Nicht nur, daß Teile
des ehemaligen Königsgutes Forchheim (z. B. Pettensiedel) durch die
Ubertragungen des Kaifers an den Reichsministerialen Otuandus dem
dochstift verloren gingen, auch andere Ausstattungsgüter scheint damals
Bamberg eingebüßt zu haben. So nennen sich Reichsbienstmannenfamilien
m 12. Ihdt. nach Ristilibach (Kirchrüsselbach) und Grintela (Großgründ
lach), Orte, die wir unter den Schenkungen Heinrichs II., später aber
nicht mehr in Bambergischem Besitz fnden.

Die Beziehungen dieser Geschlechter zum Hochstift sind im 12. Ihdt.
nur lockere; mehrere ihrer Söhne treten ins Bamberger Domkapitel ein.
Erst im Meranischen Erbfolgestreit gelingt es Bisch. Heinrich nicht ohne
erhebliche Opfer sich ihre Dienste nutzbar zu machen. Um diese Zeit ist
die Ebenbürtigkeit diefer Familien mit den edelfreien Gefchlechtern z· T.
wenigstens schon durchgedrungen, wie sich z. B. aus den Eheschließungen
der Gründlach (vgl. S. 288) ergibt. Andere sinken in den niederen AÄdel
herab. — Von ihren Besitzungen gingen nur jene der Schellenberg im 18.
Ihdt., die der Gründlach auf Umwegen Ende des 14. Ihdts. an die Bam—
berger Kirche über.

De EsSKnowa, Eskenhouve, Eskennuve, EPschenauwe (Eschenau,
BA Erlangen) — de Schellenbers (BA. Forchheim).

Königliche Schenkungen an den königl. serviens Otnandus: 1056 Hein-
rich III. gibt 6 mansi in villa et eirea IIIam villam Bettesigelon (Pet-
tensiedel BAa. Forchheim, zwischen Eschenau und Schellenberg), bisher
dehen (Gbenetfcium) jetzt zu Eigentum mit freiem Verfügungskecht ün
proprium) (MBoie. 29, J no 892). — 1061 Heinrich IV. bestätigt diese
Schenkung und fügt 8 mansos siluse, quae pertinet ad Vorehheim hinzu
MBoio. 29, J no 402). — 1061 Heinrich IV. schenkt partem cuisdam sil-
vas in angegebenen Grenzen im Nordgau in der Mark Napurs mit Zu
behör und allen Abgaben der Einwohner der Mark als Eigentum (MBoie.
29. 1 no 400). — 1062 Otnand muß die Schenkungen Heinrichs III. an
Bamberg zurückgeben (MBoic. 20, J no 405), was aber sicher nur teilweise
geschah: 1007 Heinrich IV. beläßt Otnand s mit Bamberg strittige manst
in pago Radinzigowe (MBoic. 29, J no 414). — Dieser Otnand ist
zweifellos der Stammvater des nach Eschenau benannten Geschlechts,
welcher Ort nahe bei Pettensiedel liegt. Der Pers.Name Otnand ist in
dem Geschlecht erblich — 1182 Otnant de B., 8. zw. Edelfreien und
Bamb. Ministerialen in der Stift. U. Bisch. Otios J. f. Kl. Heilsbronn
E. II 292) - 1140 Otnant lunior de E., 3. in der U. K. Konrads III.
in Angelegenheit eines Reichsminsterialen (MBote. 29, T no 465)—1146
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Othnand de P., 8. Konrads III. f. l. Weißenohe (MBose. 29, I no 4074)
- 1172 dominus Hermannus de Schellenbere, Vogt über Güter des Kl.
Weißenohe u. d. 3. Othnand de Eschnauwe an 1. Stelle.. (L. II 477 f.)
— 1189 Würzb. U. f. Stift Jakob, u. d. 3. Otnant de Eschenowe oet fra-
tex elus Herman de Schellenbere (E. II 578 f.) — 1212 Othnand de B.
u. s. Erben resignieren K. Otto IV. das Reichsgut Karlishouin (MBoso.
29. 1 no 599). — 1221 Othnant de Schellinberg. Bamb. Kan. (L. II 623)
— 1251 castrum Schellenbereh Bambergisch (Osterreicher, Denkw. 2
8. 329 —1281, 1285 Heinrich de Seh. Bamb. DVomkellner, 1301, 1304Bizedekan (L. II 785, 789, III 4, 6) — 1348 Cunradus Eschenower hat
eine Bamberger Burghut im castrum Reifenberg zu verdienen (Höfer,
Rechtsbuch S. 193, Resz. Burgh. S. 106). — 1360 Ulreich von Eschenaw
hat umfangreiche Bamb. Mannlehen beiderseits der Schwabach bei E. (L.
III 285 f). — Uber die Bamb. Hofmark Schellenberch vgal. Höfer, Rechts
buch S. 196 f, she. auch Exk. II.

de Ristelbaoh, Restelbaeb (sirchrüsselbach, BA. Forchheim)
1011 Ristilibach durch K. Heinrich II. an Bamberg (DERII no 234 vgl. o.S. 90 Anm. 213) — 1119 Baldewin de R., 3. in der Stift. U. Bisch. i
I. f. Kl. Michelfeld (K. II 133) — um 1122 Paldwin et Wofto de R.
CE. I1 65) — 1140 K. Konrad III. erlaubt seinem Ministerialen Baldu-
winus (den ich für B. de Ristelbach halte) seine und seines verstorbenen
Bruders Gebolt Lehen- und Eigengüter an Kl. Weißenohe zu übertragen
(MBoic. 29, J no 465); mit Baldewin erloschen?

de Orintela (Gr. Gründlach BA. Erlangen).
1021 villa Crindilahna durch K. Heinrich II. an Bamberg (DEII no

458, vgl. o. S. 80 Anm. 207). — 1140 Liupoldus, 8. K. Konrads III. für
Ristelbach (s. o.), — vor 1147 Herdegin de G. et frater etus Ruodolt
3. f. Kl. Michelsberg (K. I1J 97, 16. BB. 28), .... 1261 Herdegen de
Grindela erhält v. Bisch. Heinrich v. B. 240 Pfd. für die im Meran. Erb—
folgekrieg zu leistenden Dienste, übernimmt die Burghut der Bamb. Veste
Regensberg (Osterreicher, Denkw. IJ S. 111), — 1260 ders., Schiedsrichter
im Meran. Erbfolgestreit (v. Aufseß, no 27), — 1267 Die v. Gr. gründen
Kl. Frauenaurach, Osterreicher, AO. 1880, — 1277 Herdegen de Gr. ver-
kauft seine Erbansprüche an die allodiale Burg Ahorn, die ofenbar aus
einer ehel. Verbindung seiner Mutterschwester mit einem der letzten Edel
freien v. A. herrührten, an Bisch. Berthold (MZoll. II S. 97). — Die v.
Gr. in dieser Zeit meist in Burggräf. Nürnbergischem Zeugengefolge. —
Mit Leupold von Gr., Bischof von Bamberg 12791304, erlosch das Ge
schlecht im Mannesstamm. Eine Erbtochter bringt den Besitz an die Edel.
freien v. Brauneck (Hohenlohe), die auch die Bamberger Lehen erben 1315
Ott. 2 M2oll. II no 514). — Als stammverwandt dürfen gelten die

de Monte, vom Berge (Altenberg bei Zirndorf) 1188 und die
de Lertingesberge Hertenberge, Mitbesitzer an Berg ogl.

U. v. 1279 Okt. (L. II 790), (führen dasselbe Siegel wie die Gründlach),
angeblich auch die de Iénfenteld. Über die Sippe vgl. G.

Fronmüller, Gesch. Altenbergs. Fürth 1860 und die Regesten im
38. BM. 1860, G. Frhr. v. Kreß, Gründlach u. seine Besitzer, Mitt. d.
Ber. f. Gesch. d. St. Nürnberg 3, Nürnberg 1881 S. 181 f.

d'e HIIte boltestein (ilpoltstein, BA. ebda. Mfr.)
1109: In der ihrer Echtheit nach angezweifelten Bulle, die u. a. auch

die Schenkungen der Aribonen an ihre Grundung Kl. Weißenohe bestätigt,
erscheint auch Hildeboldestort eum castro in eodem fundo sito (S. I
s8 f). Klosierbesiß ist H. aber jedenfalls nicht geblieben. Unter Bisch.
Otto J., also vor 1130, gab Vdalrieus quidam de HIlteboldestein sein
predium Rumoldisriut dem Kl. Michelsberg, das die Ansprüche seines
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Schwiegersohnes Otnant sde Esklnowa] ablöste (16. BB. S. 27 f.), ...
1251 im Wieranischen Erbfolgestreit verpfichtet Bisch. Heinrich den Hilte-
boldus de H. für 205 Pfd. zur Burghut des castrum Schellenbereh (vql.
Grintela).— 1294 Hermann de Breitenstein et« frater eius Hil-
bold de Ste in, 83. nach den nobiles, an der Spitze der strenui milites
in U. Bisch. Arnolds über die Brechung der Burg Schidungen nach dem
Heerzug K. Adolfs nach Thüringen (L. II 862). — 1368 schließt Hiltpold
vom Stein, imperialis aule ministerialis einen Vertrag über die Ehen
der beiderseitigen Leute gemeinen und ritterlichen Standes mit dem Bisch.
o. Eichstätt (M. Gerichtsurk., Hilpoltstein 1/2) usw.

de Tanna, Tanne (Burg- u. Altenthann, BA. Nürnberg).
Ob der schon um 1060 (Jafé,MBamb. S. 52) unter den milites epis-

eopi (Bab.), also Edelfreien, genannte Aribo de Tanna (ein Aribone?7)
mit den späteren de T. zusammengehört, erscheint mir fraglich.— 1140 in
der U. Konrads III. für s. Ministerialen Balduwin (de Ristelbach s. o.)
steht Uermaun de Tanne mit Grintela u. Eskenhouve zusammen u. d.
3. — 1140 Chuonrad de Tanna, u. d. 3. (am Ende der Edelfreien vor den
Bamb. Min.) in U. Bisch. Egilberts über die Schenkungen des Grafen v.
Dachou an Bamberg (L. I1 276 f.) — ... 1251 Im Meranischen Erb
folgestreit versichert sich Bisch. Heinrich der Hilfe des Heinricus de T. für
100 Pfd. (pgl. Grintela u. Hildeboldestein). — Um 1220 Albert, Bamb.
Domkan. — 1304 Heinrich Bamb. Domkan. (L. 111 6). Die heutigen
Frhrn. v. u. z. d. Tann in der Rhön sind ein anderes Geschlecht).

de Putendorf, Buotendort, (Buttendorf, BA. Fürth).
II32 Gernot et flius eius Ruodolt de P., 3. (wie Eskenowa) in

der Stift. U. d. Kl. Heilsbronn (s. o.), — 1138 Gernot unter ministeriales
et fdeles (wohl als Lehenmann) des Edelherrn Chuno v Horburg (MBoie.
12 no 8 S. 333) — 1140 Roudolt zusammen mit de Tanne, Griutola, Es-
kenhove 8. der U. Konrads III. für s. Minist. Balduwin (de Ristelbach)
s. o. — 1I140 Roudolt vor Tanna in U. Bisch. Egilberts s. o. — Von
ihnen stammen die heutigen Frhrn. v. Leonrod ab. (Gütige Mitt. des
H. Obst. Frhr. v. Leonrod, Salzburg).

lde Diepreehtesdortt] GOietersdorf BA. Schwabach Mfr.)
1079 K. Heinrich IV. schenkt euidam servienti nosttro nomine Ebbo3
mansos in villa Dieprechtesdorf in paßo Nordgowe (MBoie. 29, I no
429). — Dessen Sohn Eberhard, 1108-1148 Propst von St. Jakob, (21.
BB. S. IX f.), seit 1121 Domprobst zu Bamberg (L. II 134), erwirbt
1185 die villa D. von Peretha, der Tochter seines Bruders Hereman, und
ihrem Gatten, Adelpertus de Laeine, und verstiftet es zum Gedächtnis
seiner Eltern und des Kaisers an das Domstift, ebenso durch edelfreien
Salmann ein gekauftes predium Nuesaze, Weingüter in Frichenhusen
(Me6/30, L. II 70), sowie curtem lin] Wircebure (Domkalendar, 7. BB.
S. 201). — 1125 Derselbe tradiert durch seinen Bruder Folemar an St.
Jatkob praedium in villa Isolvestat, in villa Heida, 3 mansl in villa
Gundoltesheim. Homines dieses Folemar treten als Zeugen auf (21. BB.
S. 19). — Einen Bruder Eppo des Domprobstes erwähnt das Domtkalendar
(7. BB. S. 201). — Ob diese Brüder Nachkommen hatten und wie sich die
Familie benannte, kann ich nicht feststellen.
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IV. Stammtafeln.
(mit Erläuterungen einzelner Ministerialenfamilien).

Das Bild der sozialen und politischen Bedeutung der Ministerialität
im Gefüge der werdenden Territorien, das ich im 6. Kapitel zu entwerfen
suchte, — mir gegenüber rein rechtstheoretischen Erörterungen durch eineet Betrachtung von vornherein an Schärfe zu gewinnen,
insoferne für möglichst viele Familien ihr genealogischer „Umfang“, ihre
Verzweigungen und besitzrechtlichen Verhältnisse festgestellt würden. Aus
dem gesammelten Material greife ich nächstehend einige Familien heraus,
über die wir besonders b aus den Quellen unlterrichtet werden.

s. de Aiske, Fiska, Fische, von Aisch (Aisch, BA. Höchstadt a. A.)
(vgl. Stammtafel —D.

Von den drei Brüdern der J. Generation erscheinen Gotefrit und
Tiemo 1116 noch ohne Familiennamen, der 1128 zuerst anr Gemein
sam oder einzeln, mit ünd ohne ihre Söhne fnden sich die Brüder 30 mal
als Urkundenzeugen.

1145 tritt in dem einen Zweige für Hermann II. der Beiname Slicher,
wohl zunächst als Spottname, auf,?) den einmal an sein Bruder Otto mitdem de Ai(s)che führt und der bei den Naochkommen Hermanns
erblich wird. Ebenso geht auch das Schenkenamt, das seit 1169 eben dierOtto innehat,“) auf seine Nefen Heinrich IV. und Marquard J. über, die
dasselbe aber nicht unbedingt gleichzeitig bekleidet haben müssen.

Da 1185 von Heinrich IV. erwähnt wird, daß schon seine antecessores
von ihren Einkünften aus dem Dorfe Dis Re die dortige Kirche ausstatteten,
dee ihr an Stelle der Geldeinkünfte Acker aus den Hufen des orszsin Größe einer Hufe zuwies,e) so darf die Kirche zweifellös als eine Grün.
dung der dowzilie gelten, wie man auch annehmen un daß ihr das Dorf,nach dem se den Namen führte, schon zu Anfang des 12. Jahrhunderts ge
hörle. ESchon seinrich III. war auch Vorstand der marchia. Er beein
krächtigte die Rechte der Colonen von Bechoven, es kann sich hiebei nur um
dig Isschen Aisch und Zentbechhofen gelegene „Gredelmark“ gehandeltaben.

Das erste Lehen der 35— von dem wir hören, ist dieses Dorf
Bechoven, es stammt vom Kloster Michelsberg und gelangt durch Kauf unterAbl Wolfram (1172 1201) an Heinrich IV., der es aber zu Anfang des
13. Jahrhunderts dem Abte Ulrich resignierte. Dieser Adersem nach dat
richs Tobe (um 1206) die damit freigewordene Vogtei an Marquard J.

) 1116 M 4/17, Looshorn II 67 — 1123 Gotetrid de Pische M421,
8. II' 67 — 1129 imo u. sein Bruder Hereman de Aisca, S. II 60 -
II80 Tiemo de Bische u. sein Bruder Gotetridus Mu526, L. II 69.

) M 840, 8. I11 390.
2) MBoiec. 18 no 19 S. 187.
 8. 11 417 — Grünbeck S. 41 kennt ihn erst seit 1183 alspincerna. Es ist die 1. Erwähnung des Bamberger Schenkenamtes, vgl.

auch JoeigeS.794.
) Vgl. Tab. II no 44 u. 404.
ej M339/2066, L. 11 617. Da die U. von Abt Ulrich v. Michelsberg

ausgestellt ist, muß sie zwischen 1201 u. 1212, da der hier als tot erwähnte
Heinrich IV. v. Äi. bis 1206 beurkundet ist, zwischen 1206 u. 1212 aus-.
gislet sein. — der Ulrieh de Rifenberg, dem nach Heinrichs IV. Todeie March zufel, kann kein Angehöriger des im Kréuzzug von 1189 er—
loschenen freien Geschlechtes sein. Da die Bute Reifenberg schon seit 1185bischofüch ist, handell es sich wohl um einen bisch. Ministerialen der nach
den Namen wechselte, wahrscheinlich um den Sohn Heinrichs IV. v.isch.
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Slicher, jedoch unvererblich und mit der Bestimmung, daß die Colonen
nur einmal im Jahre Dienst zu leistenhatten. Auch dessen Bruder Hein—rich V. Slicher halte namhafte Lehen vom Kloster Michelsberg, sie lagen
unweit von Aisch; in Gremsdöorf, Höchstadt, Medbach, B,uch
und Watexkeér) und wurden 1217 nach seinem Tode seiner Witwe
Sophia zugestanden.“)sdhee Leheu lernen wir erst unter Marquard J. Slicher kennen:
Bischof Eckbert erlaubt ihm 1211 seine Vogtei zu Cundoitsheâm
ndostl. v. Bamberg) an St. Theodor um 8 Mk. und 2 Ir zu verpfänden. Diefe Voglei über Hof und Dorf löste das Kloster bald darauf
um 16 Pfund ein.t) 1216 verzichtet Heinrich V. Slicher auf sein Lehen
recht über das prsedium in Lintenhert (bei Pegnitz), das der
Bischof demselben Kloster eignet.t) Marquard J. hatte auch auf sein
bischöfiches Lehen, den Hof in Glu'stant mit Feldern, Wald, Zehnt und
Vogtei verzichtet und dem on die UÜbertragung an eine Kirche über—lafen. Rachbem Marquards Witwe im Kloster Michelsberg begraben war,übertrug Bisch. Ecbert 1220 den Besitz dem Kloster mit — der
beiden Söhne Marquards.!)

Unter den Zeugen, die (wahrscheinlich 1206) die Uübertragung der Bog
tei über Bechoben an MarquardJ. bestätigen, erscheint auch ein Dom-
tanoniter Urich Slicher und unter den Laien ein Wolfram de Fissche.
Diefer zeigt damit den Namen Eisch zum letztenmal; da er nicht Slicher
genannt wird, darf er wohl für einen Sohn Heinrichs IV. gelten. Auch
der Name Slicher verschwindet mit Marquard 1I1. 1223 für längere Zeit
aus den Urkunden.!«)

Pitzlich erscheint nun 1221 mit Ulrich de Newansdort ein völlig
neuer Rame in den Bamberger Zeugenreihen.s) Der Ort Nainsdorf—,
vdon dem er genommen ist, liegt nur 2 km südw. von Aisch, die Vornamen
Ulrich, Wolfram und Hermänn, die wir schon bei den Aisch kennen
lernen, kehren auch bei den Nainsdorf wieder. Man wird daraus mit
gutem Recht schließen dssen daß unter dem neuen Namen das Ge—
schlecht der Von weiterblüht. Das Truchsessenamt wird in der 8*erblich und schließlich zum Bestandteil des Namens. Als „Truchsesse von
Pommersfelden“ lebi es über das Mittelalter hinaus fort.!)

ẽs würde allzu umfängliche Einzelforschungen erfordern, um die
Weodsche geeh nachzuweisen, daß auch der Besitz pu Aisch in dieserFamilie forterbte: Bischöfich ist er seden vue nach den ältesten Hoch—stiftsurbaren im 14. Jahrhundert nicht. iemals wird dort ein Lehen
erwähnt. Dder Ort Asch war mindestens schon bald nach 1100 Eigengutder danach benannten Ministerialen. Eine Burg hat dort wohl im 12. Age
hundert nicht bestanden.

M 339/2068, L. I 616.
3) Bgl. Tab. J no 39, Wagekxkse kann ich nicht bestimmen.
e) N8339/2072, L. II 615. — Wenn die Korrektur des Datums 1208

der U. MgBzz0,2068, 16. BB. S. 55 durch Jo etze S. 549 Anm. inan
geblich 1228 richtig wäre, so müßten Heinrich 1V., deincit V. u. Marguarde JT. noch 1223 leben. Joetze irrt, das Batum ist tatsächlich 12083 u.
paßt auch aus anderen Gründen nur in dieses Jahr.

10) M141/881, 8. II 609.
11j Me143/890, 8. II 612.
12) M142/884, L. II 609.
13) M 340/2074, L. II 621.
14) Hie Ende des 18. Ihdts. noch einmal auftretenden Sligare (L. 11

856 u. 880) lassen sich nicht in seeereen gusgenmendand bringen, sind
aber phe Nachkommen der Slicher von Aisch.

9 340/2077, 8. II 623.1e9 Aber den neuerlichen Namenswechsel vgl. die Nachweise Tab. III
(Zent Schnaid), ferner: 1344 Heinr. Truhsess de Newenstort in Bomers-
leiden residetis. Rec. Burghut. S. 1263 Pommersfelden liegt nur etwa

cüsch und Nainsdorf entfernt, getrennt durch die obenerwähnteredelmark.
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2. de Bodelendorf—Memensdortt1)
Pödeldorf u. Memmelsdorf BA. Bamberg 1)

(vgl. Stammtafel II).
Die Orte Pödeldorf, Memmelsdorf, Litzendorf, nach denen sich

Glieder diger amilie abwechselnd nennen, liegen einander nahe pepbart, am Nordostrand des Hauptsmoorwaldes bei Bamberg. Die 5 Brü—
der erscheinen bis 11657 entweder gemeinsam oder in Gruppen zu 2 und 8nicht weniger als 45 mal in den neee Der von ihrem Vater er—
erbte Name de Bodelendort?) kommt ihnen yeisello nn zu, wenner auch zufällig für den frühverstorbenen Otnant nicht belegt ist und
Otgoz sich mehrmals nach Litzendorf, einmal nach dem abgegangenen OrtHag(en) benennt, an den heute noch die Flurabteilung — südöstlich
von Litzendorf erinnert.) Pödeldorf war somit ofenbar gemeinsamer,
Litzendorf und Hag persönlicher Besitz Otgozens.

Uber Umfang und Charakter des Besitzes zu Pödeldorf, Litzen
dorf“) und Hag erfahren wir leider nicht das Geringite. — Besser sind wir
über Memmelsdorf unterrichtet. Hier veräußerte Ratloch II. zwischen
M70 und 1174 ein Eigengut (ante curtem)?“) an das Kloster St. Theodor.
Diese eurtis ist vielleicht identisch mit der bischöfichen, die schon iheEberhard II. (1170) an das gleiche 1157 gegründete Zisterzienserinnenkloster
de dominicatu episcopali gegeben —— Außerdem besaß aber auch noch einsonst unbekannter Ministeriale des Domkapitels Mezelinus eine curtis pro-
pria in Memmelsdorf, die er schon vor 1189 dem Kloster Michelsberg tradiert
hatte.') Außerdem aber hatte dort ein mit den 5 Brüdern wohl nahe
verwandter CQhuonrad de Memistorf unter Bischof Egilbert (1139 bis
1146) sein bischöfiches Lehen (benefcium), einen mansum szu] Memis-
torf. cum area sua principali et domo lapidea et aliis 4 areis adia-
centibus, ebenso decimam uille tocius mit Ausnahme des Zehntanteils
der Pfarrei St. Marien in Bamberg an das neue Hospital zu St. Theo—
dor verstiftet, um es unter gewissen Aufagen auf seine und seiner Gat—
tin Christina Lebenszeit zu behalten.s) Sie Beftzverhältnisse in Mem—
melsdorf waren also mannigfaltig und zersplittert. Nicht weniger wie 8
Fundyerruche Vrissee in verschiedenen Händen tauchen dort auf.Da sich von den 5 Brüdern nur Pillunc und sein Sohn Ratloch nach die

Orte benennen, waren die anderen 4 dort wohl nicht besißzberechtigt.
echt stattlich war Konrads Lehenbesitz daselbst.

Dieser Ghunrat de M. ist aber ganz zweifellos identisch mit dem frei—
Peigen bischöfichen Kämmerer Conradus, der bestrebt war, „sich mit demammon dieser Welt Freunde zu erwerben“ und von 11231155 22mal

) Joe tz e s „Stammbaum“ S. 777 ist lückenhaft und z. T. unrichtig.
Er wirft sie fälschlich mit den 3 Brüdern Gundeloh, Wolfram u. Herman
ianmen, die den Ort Langheim zur Gründung des dortigen Klosterssze teten (vgl. Stammtafel 111). Auch ist die von Gundeloh an das Kloster

geschenkte Kirche apud Bedelidort nicht jene von Pödeldorf.
2) Erstmals 1906, Osterreicher, Denkw. 4 G. 18.
3) Auch hier wirft Joetze S. 780 wieder 2 völlig verschiedene gFgmilien zusämmen. Von diesem Pödeldorfer Otgoz de Hage sind die Me—

ranischen (1) Ministerialen de Houga, Hawe (Burghaig bei Kulmbach) zuunterscheiden, vgl. Tab. III (Herrschaft ———
7 Von wem Bisch. Herman 1172/74 das predium apud Lizendort fürdas Kl. St. Theodor kaufte, (L. II' 484), ist nicht gesagt, wahrscheinlich

aber wie das im Zusammenhang damit genannte predium ante eurftem in
Memenstort auch von Ratloch IIJ. Danach war es wohl Eigengut des

weschecteg.) Tab. II no 34.
 BLooshorn, II 483.
) 76. BB. S. 1d, unter Bisch. Otto J. (f 1139)
 M 139871, L. II 391.
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genannt wird.“) Auch dieser tritt ig gemeinsam mit seiner Gattin Chri
gonn auf, als er der von ihm erbauten Kapelle über dem Westtor der

omburg, dem St. Jakobstor, 8 Hufen zuweist, deren Ins das Ehepaar
uhn ehendein behält.to) Conrad verstiftete an die Kapelle8 Manzipien zum Zins von 5 Denaren sowie 1 Lehen in Gundelsheim,
nahe von M. — Dem Agidienspital hatte er schon früher (hier unter dem
Namen O. de Memistorftft) ein von feinem Verwandten (cognatus) Hein-
rich erworbenes Lehen, ein Neugereuthe mit 2 darin angelegten Ackern
sowie einen Garten im suburbium zu Bamberg zu einem Jahrtag für sich
und seine Frau Christina gewidmetti) und als O. camerarius dem Kloster
Michelsberg ein Eigengut bei Santa und Sidenhusen, ziemlich weitab vonseinem Heimatort ahe zu einem Jahrtag verstiftet.!2)

In Gundelsheim, wo Conrad 1 Lehen besaß, gaß dende
loh TI. v. Pödeldorf liegende igengüter, 3 Worgen und eine iese anSt. Theodor.a) Dieser erhielt außerdem von —2 Hermann den Schutz
ohne Einkünfte über Gut des Klosters q Bolenza (Tiefenpölz) übertragen.!«) —In dieses neugegründete Kloster St. Theodor traten auch
Töchter Pillunes ein und brachten 1 wmansus mit.5)

Das Eigengut zu vulesbach (abgeg.) und niderndorf (bei Burg-
rogh das im Jahre 1203 die gottgeweihte Witwe Juta de M. demKl. Michelsberg übertrug, war ihr väterliches pez Wessen Witwe sie
war, wissen wir nicht, wahrscheinlich war sie eine Aisch, da 8 Angehörige
dieses Geschlechts die Sqentung bezeugen.Mit dem Domdechant Gundeloh 111 und mit dem 1221 nochmals unter
den beiden Namen Memmelsdorf und Pödeldorf auftretenden Hartmann
scheint das Fige angesehene und freigebige Geschlecht erloschen zu sein.
eeter sich keinerlei Anhalt, daß es unter anderein Namen fortgelebtätte.

Vit ohne Bedeutung erscheint die Lage der Ortlichkeiten, nach denenes sich benannte. Memmelsdorf s alte Hentgerichts tatte. uch in
der — ist es niemals ganz bischöfich. Nach den Stiftsurbaren des14. Jahrhunderts hat der Bischof dort nur 1 Hof, der zu Halbbau ver—
eben und als Burggut für die Burg Dep verwendet ist.!) Im 16. Jahr88 sind die dortigen bischöfichen Kammergüter von der Zent exi—

miert an das Gericht in Hallstadt zuständig.!s) Das läßt wohl darauf
schließen, daß hier von jeher einiges zum — Königsgut Hallstadt
gehöriges Streügut lag. Daneben aber gab es auch freies Eigen, an demauch die Pödeldorfer beteiligt sind. — ahtlic liegen auch die Verhältnisse
in Pödeldorf. Das Sorf ist im 14. e eehet schon in vollem
nsang pog Es setzt sich aber nicht wie andere Dörfer aus
einer Anzahl Hufengüter zusammen npe sendern besitzt nur 8 feods
Sihen im Sinne von aufgeteilten Hufen) und außerdem 15 areae, d. h.

öldengüter ohne größeren Hrundbesign „die sich um eine curia praé—dialis gruppieren. Die rein grundherrliche Anlage der Siedelung gibt

) Grünbeck S. 36. Da er die Identität der beiden Conrade nicht
erkannt hat, kommt er zu dem sonderbaren Schluß, daß dieser wohlhabende
Aämmerer „kein Landlehen erhalten habe“.

to) Tab. II no 20. — Näheres Grünbeck S. 36 f., L. II 425.
 16. BB. S. 26 f. unter Bisch. Egilbert (11891146).
12) Tab. II no 10.
urj 8. II. 484. — Nach Gundelsheim benennt sich außerdem eine eigene

Ministerialenfamilie, vgl. Tab. III.
1) Ebda.
16) cum fliabus Pillungi mansus unus oblatus est, Ussermann
Bamb. S. 400.
i0) Tab. II no 58.
i7) Urb. A. fol. 15 noch curia praedialis, H öð fer, Rechtsbuch S. 71.
us) Fr. A (ISIG6) fo. 666

19) Arb. A fol. 15 Söfer S. 51: proprietas ville Bodelndorf est
Epi., Beruit ut sequitur ...

20) Aber Sölden vgl. Th. Knapp, Beitr. z. Rechts- u. Wirtsch.
Gesch. Tübingen 1902, insbes. S. 306 f.
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sich noch deutlich zu erkennen. Nach dem gFrh A gehört es „mit derDis an die Zent“ (Memmelsdorf)?), der Kammeram̃tsbesitz scheint hier
ursprünglich ganz geringfügig gewesen zu sein.) — Litzendorf; lag
bereits in der Zent Scheßliß. Noch 1348 hatte es „verschiedene Herrn“, der
Bischof besaß nur Vogteigefälle.?) Was hier Otgoz im Anfang des 12.
Jahrhunderts besessen hafte, scheint danach wie das von Bischof Eber—
bar II dort für St. Theodor erworbene praedium Eigengut gewesenzu sein.

Soviel läßt sich jedenfalls aus diesen Verhältnissen erschließen, daßauch bei diesem wchigcdenahe de ie 12. Insoundert IJ das „Land
lehen“ die Hauptgrundlage seines Besitzes bildete. Besitzmittelpunkte
waren auch hier nicht Burgen, sondern curtes, grundherrliche Wirtschafts—
p ne jener zu Memmelsdorf als „Steinhaus“ schon als befestigtgelten darf.

3. Die von Langheim, von CunstatRedwitz und von Rotenhan.
(vgl. Stammtafel 111 nach S. 456).

Die ältere Genealogie die Familien kann nur auf dem Wege derKombination mit Hilfe von Besitzzusammenhängen, Siegelähnlichkeit und
Vertachignnt der gleichen Vornamen ers nse werden.Schon auf der Bamberger Synode von 16059 tritt ein Aepelin (Albert)
de Counstat als —— des Würzburger Hochstiftvogtes, des Grafen
Eberhard, im Zehntenstreit mit Bamberg auf.) Er vird identisch sein
mit jenem Adeéibertus, dem Burggrafen von Obnonstat, aus dessen Erbe
i. J. 1096 ein dominus Dietericus, wahrscheinlich ein Bamberger Dom-
kanoniker, dem Domkapitel ein Viertel der Burg (urbis) Ohuonstat und
andere ungenannte Güter tradiert hatte.?)

Dieses Burgpiertel tauschte 1006 ein Arnoldus flius Wickeri de
Lancheim (Cangheim sdw. von Burgkundstadt, der Ort des späteren Zi
starzien sertotets vom Domkapitel gegen andre Eigengüter ein. Man
wirb ihn geigeetzn dürfen mit jenem Arnolt, der von 10031121 mehr-mals unter bischofichen Ministerialen als Zeuge bischöficher Urkunden
erscheint, 11162) und — — nach Chounstat benennt und diesen Namenauf seine mutinaßlichen Söhne, die Brüder Wirnt und Arnolt JII.*) und
damit auf ein neues Geschlecht vererbt. Denn eine agnatische Verwandt.
schaft mit dem Fürsprech von 10590 ist kaum anzunehmen. Die Ver
Auüßerung des Burgviertels spricht vielmehr dafür, daß dessen Geschlecht
erlosch.Vielleicht aber liegt Verwandtschäft der jüngeren Cunstat durch
eine deirat vor, da die Namen Albert und Dietrich auch bei diesen wie
derkehren.)

3 5ol. 666.22) Noch A og pe nur „1 Selden u. 1 Gutem. gn. H. v.Bamberg“, d. h. auch ans Gericht 3 1638 sind daraus 27 Kammer—
güter geworden, die ins Gericht Hallstadt hnd sind, dagegen gehörenZauf der Gemein in und außerhalb des Sorfs alle Zent und Vogtfälle
nach Memmelsdorf“ 8bch. Möf. fol. 608.

Höfsler S. S0, Auf das ehemalige Vorhandensein eines grund
herrlichen Wirtschaftshofes läßt der vorkommende Bauernname hofman“
scheßen. — über die Gerichtszuständigkeit in die Zent Scheßlitz GPfeg
SGiech) vgl. Frb. B. Tol. 259.

Jafé. MBamb. ep. 8.
Ssterre ich er,Denkw. 4 S. 18.
Ebda. S. 32.

— Cod. prob. no 75.11608 21. BB. S. 2, L. II 5B2 — 1114 8. II 56 usw.
6) So auch saride Denkw. 4 G. 24, der bereits die Ab—stammung der Cunstat von den Langheim nachzuweisen suchte.



451 —

Die Filiationen der Cunstat sind während des ganzen 12. Ihdts. nicht
mit Sicherheit festzulegen.) Da sie vgrhanmamäßia weit vom Sitz des
doggine gagen en waren, erscheinen sie seltener in den Urkunden. Im
Jahre 1160 bestätigt Kaiser Friedrich J. dem — Eberhard II. dieBurgen seines Gebietes und löst sie vom Lehenband,e) hierunter unter den
neuerdings vom Bischof erworbenen Chuonstat. Ob es sich hiebei nur um
die Erwerbung des Dueseen von 1096 oder um die ganze Burg han—delt, wissen wir nicht. ahrscheinlich war ein Teil vom Cunstat, das sich
die Schweinfurter Erbtochter Älberaba auf Lebenszeit vorbehalten hatte,
schon nach deren Tod, an das Hochstift gekommen. Von nun an saßen die
Cunstat oder doch einige aus dem Geschlecht als pischese Burgleuteauf der Veste, wie sie denn auch 1180 ausdrücklich als bischöfiche ministe
riales et castellani bezeichnet Id Ein Albert de G. tritt 1228 als
oastellanus auf der Meranischen Burg Steinberg am Frankenwalde auf.no)

Das Geschlecht bietet interessante Beispiele der „Kinderteilungen“ in—
folge von Heiraten mit oen Ministerigalentöchtern. Im Jahre 1248Aug.) bewilligte K. Friedrich auf Bitten Bisch. Heinrichs v. Bamberg,
daß die Tochter des Reichsministerialen Rupertus de Nirstein, die einen
Bamberger Ministerialen, einen Sohn Marscalei de Cunstat, geheiratet
hatte, mit der zu exwartenden Nachkommenschaft an die Bamberger Kirche
Verzehe Diese Kinder sollten zwischen dem Kaiser und dem Bischofeteilt werden.) Eine tatsächliche Auüswirkung dieser Bestimmung laßt
* nicht nachweisen. Anders in dem folgenden Fal: Die Mutter der
Brüder JIring J. und Theoderich II. war eine Tochter des Würzburger Mini—sterialen Iring von Heldungen.“?) Iring von Eunstat wird be 1250
ausdrücklich winisterialis Rerbipolis ebpiscopi Feannue Trotz seiner
— Dienstverpfichtungen behält er jedoch seinen Wohnsitß in der
dma ei, ja er ist einer der ersten des Geschlechts, die sig um den

au einer eigenen Burg bemühen. Da gien die Veste Wildenberg (ndw.2 — ——— aber auf dem Grund des Klosters Langheim erbaut
war, bedurfte es langwieriger Verhandlungen und großer Opfer des Ge—
schlechts an liegenden Gütern, um das reee der — wider·
trebenden Klosterbrüder zu — Den Besitz der Burg konnte das
—— nicht dauernd behaupten. och 1296 nennt sich ein Glied desSeschle ts, Theodorich IV. 8 Wildenberg,) 1331 ist sie bereits bischöf
lich) 1848 ist das Bambergische „Amt“ von der zerstörten Burg Kun—
stati) nach Wildenberg verlegt.i8)

Um die gleiche HFeit in der das so hart angefochtene Wildenberg entstand, schufen sich Vettern Irings einen neuen burglichen Ansitz in dem
benachbarten Redwitz, nach dem sie sich, die Bruder Prehinpert und
Sifrid de O., vielleicht Söhne Alberts, seit 1250 bzw. 1276 gelegent
lich benennen. Iring II. wird 1290 noch einmal de Cunstat seu de

) Mit Ausnahme der Arnolts III.: 7. BB. S. 104 und der Ber—
trahda 16. BB. S. 28.

8) Stumpf no 3887, Ussermann, Cod. prob. no 128, Loos-
horn II 488.

*— Ssterreicher, Banz no 28. — Daß Otnand von Schweitzer,16. BB. S. 47 den Zunamen de herinstat erhielt, veranlaßte Joe tze
5. 780 einen Zweig der Kundstadt“ dieses Namens zu vermuten. DasWort ist im Orig. we 338/2059) unleserlich bis auf stat, es muß na—
türlich ODunstat veigen19 Oefele, Andechs Reg. 529.

19) MBoic. 31, 1 no 306.
2) M2738/1586, 22. BB. S. 56, 8. II 711.
iaj 27äα, ẽ. I .
14) u. von 1249 M272/1585, 22. BB. S. 52 und die in Anm. 12 u.

13 gen. UU.
 ) Sooshorn II 876.
i8) Reg. Burghut. S. 110.
7) Urb. 4. —— fol. 48 castrum iam desolatum.
8) Höfer, Rechtsbuch S. 122 f.
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Redewitæ Weonne Von Iring 1IJ. stammen die heute noch blühenden
Frhrn. v. pig ab.Von einem Lehenverhältnis der Burg Redwitz wird im 18. und 14.
Jahrhundert nirgends etwäs erwähnt. Wie es scheint, war nur die danach be
nannte Linie der C. an gr besitzberechtigt.Eine andere Linie führt den Namen CuUnstat fort. Gundeloch J.,
ein Oheim der Brüder Iring J. und Theoderich IIJ. ist 1229 im Besitz des
Bamberger Marschallamtes und vererbt es 1249 auf seinen ältesten
Sohn Wolfram Ji. Sein anderer Sohn Theoderich III. führt diesen Titelnicht, er wird 1288 de Ditrasdort genanntso). Dietrich IV. ist 1280 Schul-
theiß in Lichtenfels.?u) Hingegen rücktt dessen Bruder Gundeloch 11I. 1266 nach
seines Oheims Wolfram Tode in das Veremt ein, erbt Dietersdorf,?2)
— 1292 auf der Wicsend Burg Ansperg??) und 1304 zu Lichteneis.) Seine Söhne führen den Titel bereits als Teil des Familien-
namens.?e) In späterer Zeit nennen sich die „Marschälle von Kunstat“
nach ihrem Familienbesitz „Marschälle von Ebneth“.

Von den Besitzungen der Cunstat kennen wir aus der älte
ren Zeit prnagt jenen Gütertausch Arnolds J. von 1096. Für das
Burgviertel von Chuonstat gab dieser sein Eigengut (predium) d Langen-
rods und Gorasde Ggaeaen wo 3) an das Domkapitel. Unter Lan—genrode wird wohl Roth(bei Langheim) zu verstehen sein.?e) Bischof
RKupert veranlaßte einen Tausch, er gab dem Arnolt Dn Güter als Lehenzurück, wofür jener sein Leben —9— Altendorf (südöstl. von Langheim)
und 1Hufe zu Buchendort (abg.) als Eigen dem Domkapitel überwies.
Alfo auch in diesem Geschlecht fndet sich in ältester Zeit schon Eigen- und
Lehengut nebeneinander, dazu als erworbener Eigenbesitz das Viertel
der Burg, die den Namen gab. Erworbener Streubesitz ist wohl das
predium apud Fullebach (N. Füllbach sol. v. Coburg), aus dem Arnold II.
einer Tochter Berhtrada beim Kl. Michelsberg eine jahrliche Präbende von5 Tal. sicherstellte (16. BB. S. 23). — Eberhard v. C. wurde 1176 von

Bisch. Hermann als Vogt der domstiftischen Obleigüter zu Nemmersdorf
bei Berneck am Fichten ebirge bestellt, um dort abrih Gerichtstag mit denBauern abzuhalken, der Sühnegelder und die übliche Schefelabgabe
empfangen. (S. IIJ 490 vgl. o. S. M In der Gegend zwischen Burgkundstaßt und Langheim treten dann 1240 namhafte Güter des Geschlechts zu
Tage: JIring J. bietet dem Kloster —* als Ersatz für den Bau derBurg Wildenberg Güter zu Isling, OgZettlitz (zw. Main und Rodach),
euß, Stenge. Breckendorf, Wolfsloch, — Hochstadt und(mördl. des Maines) zu Obristfeld an.“) In dem are Vertragdon 1250 (August 12) uberweist Iring sein Eigen, das halbe Dorf Cedelitæ

mit Wald und Zubehör an das Kloster, wobei sein Bruder Theoderich II.
und feine Schwester mit ihm Verzicht leisten.s) Der Besitz stammte also
zum mindesten schon von ihrem Vater. Iring stiftet sich außerdem einen

109) 1250 Aug. 12 Erkenbert de Redewiz s. Anm. 13 — 1276 8Si-
trid de Redewiz Me278/1622, 8. II 802 — 1290 Ma288/1659, L. II 814.

9 1283 M280/1635, 8. II 805, Dietersdorf bei Gemünda a. d. Kreck,Unterfranken.
222. 88. 8. 90.
 e — nel igeg., Flurlage bei Stafelstein.

* —X—2659 Näheres über die Träger des Marschalltitels bei Grünbeck
S. 49 f., der jedoch Theoderich Iĩ. und III. in eine Person zusammenwirftund daher irrig von den „8 Söhnen Gundelohs (19“ —2 Der Vor
name Jring kommt nur bei den Redwitz (übernommen von dem mütterl.
Broßvater Jring v. Heldungen) vor. Gundeloh J. Marschalk v. Cunstathatte keinen — diefes Ramens.

a20) vangenreuth bei Pegnitz kommt der weiten Entfernung wegen nicht
in Frage; vgl. dazu Tab. Ino 1 und Tab. II no L.

—9 Tab. II no 69d.289 Tab. II no 692.
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Jahrtag mit 5 Talenten aus Tauschendorf, Linsendorf und — oder U.)———— (Gei Redwitzl an der Rodach). JIrings Vettern, Wolfram der
Marschall und Theoderich 111. übertragen außerdem dem Kloster ihren
rer in Sidansdorf (Siedamsdorf bei Isling), Lehen. Ein

andberer Vetter Ottho von —T— „in den planken“ gibt dem Kloster ferner
die Hälfte seines Dorfes Wolf 33 das er nach einer weiteren Urkunde?)von dem Edelherrn Friedrich Walpot zu Lehen trug, mit Wald und Zu—
dbehör, und trägt diesem dafür sein Eigengut in Linsendorf zu 358 auf.— eEs läßt sich unschwer erkennen, daß se weitausgebreiteten Be waneen
der Vettern, z. T. in den gleichen Dörfern elegen Stücke aufgeteilten älteren Erbgutes darstellen, das somit zweifellos schon im 12. Jahrhundert imBesitz der Familie war. — Dieser e pe dicht benachbart lag Lan g
heim, nach dem der Stammvater des —— Wicker, schon Ende des
I1. —A benannt wurde. Auch dieses war fFigengut

Ini Jahre 1182 gründete VisohHen J. daselbst das schon webrsaqzenannte nerwled er Den Ort zu dieser Gründung gaben natiner Urkunde Bisch. Egilberts von 114220) drei Brübder Herman, Wolfram
und Gundeloch, die zwar nicht ausdrücklich danach benannt sind, aber
ebenfalls als Nachkommen jenes Wicker von Langheim Wn duan
zumal zwei von ihnen die nachmals unter den Cunstat 9 eliebten Vornamen Wolfram und Gundeloch tragen. Ich suche die Verbindung durch
c Gundeloch do Oberstenuelt (Obristfeld bei Burgkunstadt) herzutellen, der 1006 das große Jangesase Arnolts (v. — 3

und W zweimal mit diesem Namen erfcheint.»u) Zu O e d war 1249
auch Iring von Cunstat begütert, ja später erweist sg die Kirche daselbstals Patronat des Geschlechts.) Die 8 Brüder werden als ministeriales
8. Georgii, also des Vomkapitels, bezeichnet. Von ihnen schenkte Gunde—
loch außerdem an Langheim eine weitäbgelegene Eigenkirche, die er in
proprio fundo apud Bédelmdorf—, einem abgegangenen Orte Bettendorfoder Betelzdorf bei Tambach in lerten enc erbaut hatte, samt der zu
gehörigen deden (area) und 3 Köonigshufen sowie den geppn vonHufen bei Hellingen — Bischof Egilbert aber überwies dem Kloster ein
praedium apud Rodt, worin wir wohl das Langenrode des Arnolt von
Langheim von 1096 wiederfnden dürfen. —

Hie Vargane von Cunstat und die von Redwitz führen das gleicheSiegelbild, ursprünglich einen Schrägstrom in mehrfach geteiltein
—— Eingehr ähnliches Siegelbild, ebenfalls den Schrägstrom, kdeursprung ich 43 9) wehlaitet von 7, seit 1825 im linken, zeitweise aurechten Obereck von 1 Stern,?s) zeigen auch die heutigen Frhrn. v. Roten—
han, die seit 1229 unter dem Namen de Rotenhagen, de Rotenhain unter

2 Siehe Anm. 12.
20) Osterreicher,Denkw.4G. 19.
s1) 1122 M331/2023, 16. BB. S. 11 und Stift. U. des Kl. Aura/S.

Ussermann, Cod. prob. S. 70, 8. II S. 186 f. — vor 1189 . 8. Bisch.Ottos J.) Mu333/2030b. 16. BB. S. 23. — jedesmal zusammen mit Gliedern
der Fgmilie Cunstat. vend kommt der Name nicht mehr vor.

2) 1313 Aug. 21 M. g B III 653.2) Osterreicher,Denkw.4S. 14. Nicht Pödeldorf bei Bamberg,
wie Joetze, U t ermann folgend, annahm, da dieser Ort noch im15. Idt. keine Kirche besaß, vgl. das älteste Bamb. Archidiakonatsverz.
bei Ssterreicher,Denkw.16. IV. Daß Ssterreicher * hat, be
88 schon die mit Bedelmdorf in Verbindung genannten Zehnten apudellingen.

34) Altestes Siegel des Wolfram marscalus de Chunstat an U. von
1255 Febr. 10 Me24/141, AO. 19, 2 1 Gr. Reg. 632. Die Frhrn. v. Red
833 führen heute 3 weiße Balken in Blau, überlegt von einem rotenS eren vgl. Münchener Kalender 1922. Zir dort angeschlossenengenealogischen Notlzen sind völlig verwirrt, eine Abstammung von den Me—
canischen Ministerialen Förtsche v. Thurnau kommt keineswegs in Frage.)5) 1299 Sept. 20 Sig. Wolframi de Rotenhayn M34/212, ebenso
13806 Juni 5 M 847/2132-1325Okt.3Sig.Iudwicide Roten(han). Bamb.
Domkan. Me46/302 wie das heutige. — Das bei J. Frhr. v. Roten—
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den Bamberger Ministerialen auftauchen. Als ihren ältesten bekannten
Stammherrn nimmt noch Grünbeck,?s) der bisherigen Iheit epung fol·gend,“) einen Wernher pincerns an, der angeblich 119028) und 1218520)
und 121720) auftritt und das Bamberger Schenkenamt an das Geschlecht ge—
bracht haben soll. Dieser Wernher ist jedoch gar kein Rotenhan, sondern
ohne alle Zweifel ein Truppach.“!) Er kann aber auch nicht, wie auch Grün—
bec richtig betont,“) identisch sein mit jenem Winther, der 1229 erstmals
zusammen mit Wolfram unter dem Nämen de Rotenhasgen erscheint,“s)
da Wernher und Winther zwei völlig verschiedene Personennamen sind. —
1234 werden sodann die 3 Brüder Wolframus, Ludewicus et Dieterieus
de Rotenhagen als Zeugen einer U. Bisch. Hermanns für Kl. Banz er
wähnt.“) Von dem letzteren GDieterich) hören wir außerdem — ein im
merhin üngewöhnlicher Fall —, daß er init der Schwester eines Edelherrn,
Ulrich von Kalwenberch verheiratet ist, die 1231 an dem Vertauf ihrerdäterlichen Stammburg an den Bischof von Würzburg beteiligt ist.“s) DasHeschlecht v. R. muß also damals schon so durß und angesehen gewesen
sein daß einer seiner Söhne eine edelfreie Gattin heimführen konnte.
Ludwig II. v. R. hat seit 1244 das Bamberger Wpensume inne,“s) dasin seiner Familie erblich wird, ohne daß der Titel wie bei anderen Fa—
milien zum Namen hinzütritt.

Es ist gewiß aufallend, daß ein größeres Geschlecht, von einiger Be—
deutung erst so spät, im 13. Jahrhundert, in den Urkunden hervortritt.
Wir sahen schon wiederholt, daß in solchen Faen puwpeint ein erst auf
zuklärender Mene des Familiennamens die Ursache bildet. Dazu kommt,daß die namengebende Sttlichkeit““) des Bamberger Ministerialengeschlechts
zar nicht im Bämberger Territorium, ja nicht einmal innerhalb der Diözese,
nen in jener wureurgs gelegen ie Wir wissen, daß in jener Zeit eineReihe von Ministerialenfämilien sich Burgen außerhalb des Machtbereichs

han, Gesch. d. Fam. Rotenhan, Würzburg 1865 S. 21 abgebildete, an
geblich „älteste Familienwappen“, das nur“8 (3:3:2) Sterne oder Kreuz
chen iet wypr nirgends aufzufnden. Ich glaube nicht, daß es existiert.

9 Ssterreicher, Banz IJ Anh. IV (Stammtafel) — v. Roten—
han, Fam. Gesch. JG. 26.

a28) Trotz sorgfältiger Forschung konnte ich einen Beleg für diesesJahr, das äaus HÄsterreichera. a. O. in die genealogische Literatur
— nirgends fnden. Der 1195 auftretende Wernherus Gohne Nameund Titel), Ssterreicher, Banz no 31 ist zweifelsohne ein Schletten.

29 Looshorn II 607.
420) 21. BB. S. 10, 8. II 619.
41) Man ogl. die Reihenfolge in der Zeugenreihe von 1216: Erchen-

pert dawifer de Botenstein, Werher et Otto de Pruppaech. ..., L.
II 620, mit jener von 1217: Erchenpert dapifer. Wer n her pincerna
.. L. II 619. — Zu den Schletten und Slicher als Träger des Bamb.
Schenkenamtes Anfangs des 18. Ihdts. kommt somit noch ein Truppach.

422) G. 42 Anm. 37.
2) 2. 11 651, u. d. 8. einer U. Bisch. Eckberts über die Einweihung

des Petersaltars im Dom: Winther, Wolfram de Rotenhagen. Der
—— ist wohl a beide zu beziehen. Daß Winther der Vater
Wolframs gewesen vy ist nirgends ausgesprochen.42) Ost er reich er, Banz no 51.
f Schultes, Cob. Landesgesch, UB. no 9 S. 10, vgl. auch oben

5. .

4260) v. Roten han, Fam. Gesch. S. 31 und ihm folgend Grünbeck
S. 43, geben an, daß schon Ludwig 1. 1231 den Schenkentitel geführt habe.
Allein die Urkunden wissen nichts davon. Ebensowenig war Wolfram J.
bereits pincerna. Denn jener Wolfram pincerna von 1230 (22. BB. G. 4)
ist zweifellos identisch mit dem W. pincerna, Sohn des Otto dictus Un-
xnade von 1236 (L. II 661) aus dem Geschlecht der Schletten, das somit
erst um 1244 von den Rotenhan im Schenkenamt abgelöst wurde.

47) Burgruine Rotenhan nördl. v. Ebern, Ufr.
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ihrer im fremden Gebiet erbauten und sich danach benannten.“s)
Ber gleiche Vorgang muß daher auch bei den Rotenhan angenommen
werden und es gilt nun den Altnamen und die eigentliche Heimat des
Geschlechts zu ermitteln.““)

Nicht nur die Ahnlichkeit des Siegelbildes, sondern auch die gleichen
Vornamen Wolfram und — 8 verweisen auf eine
Verwandtschaft mit den LangheimKunstat. Nun erscheinen im 12. undduitBeginn des 18. Jahrhunderts in den Bamberger Urkunden mehrmals Mi,
nisterialenzeugen mit dem Namen de Rotha oder Rothaha, bei
denen nicht nüur die Vornamen Wolfram und Dieterich, sondern auch mehr—
mals der pahem nsiansce Vorname Gundeloch wiederkehren. Der

am Rothaha verschwindet aus den Bamberger Urkunden kurz
evor der Name Rotenhagen auftritt. Es liegt somit n in denRotha(ha) die unmittelbaren Vorfahren der —— zu erblicken. Man

wird also jenen Wolfram und Gundeloch, die Mitgründer des AKlosters
Langheim, mit den cnamgen bald danach auftretenden Rotha identi—fzieren dürfen, zumal der Name des 3. Langheimer Bruders Herman
später ebenfalls im Geschlecht der Rotenhan sehr häufg ist.

Es fragt sich nun, ne die Rothaq(ba) ihren Namen führen.Man ist versucht an den schon mehrfach erwähnten Ort Roth bei Lang
swon zu denken.?o) Allein dieser kleine Ort ist GWon 1142 im Besitz dang.eims, er erscheint auch niemals in der Form Rotha oder Rothaha, die
bielmehr auf einen Gewässernamen hindeutet.

Nun erfahren wir aus einer in castro Struphes) ausgestellten Urk.
des Grafen Hermann v. Henneberg von 1245, daß Hermann de Rotten-
hagen dem Kl. Langheim als Ersatz für zugefügte Schäden von seinem
Eigentum u. a. 1I mansum in Rota, gelegen in distrietu, im Gerichts
bann des Grafen v. emederg auf Todesfall übertragen ,—, DiesesRBota kann nur die der ehemaligen Burg Strupho östlich benachbarte Stadt
Rodach im Grabfeld sein, denn der „Gerichtsbann“ ist das im ältesten
Hennebergischen Urbar von 1317 erwähnte „Amt Rotha“ der „neuen Herr
Vast es erscheint im 2. — Urbar von ca. 1340 als die
„5. Centhe zu Rotha“.“) In deh othaRodach liegt nach dem älteren
Urbar noch „eyn huselin des von Rotenhayn, da horen vier Feteh Ackers
zu“, das nicht Eigent der — —83 des Zenger ist. Nach ebendiesem Rodach aber nennen sich noch im 18. und 14. Ihdt. Hennebergische
Ministerialen und Vasallen de Rotha.*6)

Erinnern wir uns nun, daß schon jener — der um 1132 mitseinen Brüdern den Ort zur Gründung des Kl. Langheim schenkte, gleich—
zeitig auch Streubesitz im Grabfeld, die Kirche zu Bedelmdorf mit 3 Kö—

und Zehnten bei Hellingen überwies, Orte, die nicht allzufern
von Rodach gelegen sind, so dürfte sich damit der Zusammenhang zwischenden Langheim —Rotha—Rotenhagen schließen. Dieser Grabfeldstreubesitz,
der immerhin ansehnlich genug gewesen sein mußte, um zur Erbauung
einer — in proprio fundo esenen war wohl — die dereteines Vorfahrens der 3 Langheimer Brüder erworben. Auch die Heirat
Dietrichs J. von Rotenhagen mit der edelfreien Lugardis v. Calwenberg
(1231) führt in jene Gegend. Die Calwenbergischen Besitzungen reichten

8) Siehe o. S. 324.
4 Den ersten Hinweis auf diesen Zusammenhang, namentlich die

Siegelähnlichkeit der Cunstat und Rotenhan, den ich hier näher verfolge,
verdanke ich H. General W. Frhr. v Walden fels, Bayreuth.

0) Dieser np war Frhr.v. Waldenfels.54) Ruine nördl. von Heldburg auf dem „Streufhain“.
32) M 270/1576, Lo oshorn II G. 695.
*7 3 depneberg Gesch. J S. 191.
34J) Schultes, Coburg. andezgesc. S. 52.
68) Sifridus do Rotha i260 (Schultes, Henneb. sesg S. 172), 1277

85 ulbtes, Cob. Lgesch. UB. no 9* 1284 (ebda. no 17), — Apel von
votha 1317 (Schultes, neg Gesch. S. 187, 191 im Urbar), ca. 1840(Schultes, Cob. Lgesch. UB. S. 56 im Urbar).
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mit Breitenau unmittelbar an Rodach heran.*e) Aufallenderweise eiratet
umdie gleiche Zeit ein Cunstat eine Heldungen aus einem Geschlecht, das
su Hellingen, sudl. der Bur Struphe, also äuch in jener Gegend, vgeen war und ebenfalls d im 18. Ipprrgert nennt 7 ein anderer
Tunstat nach Ditersdorf a. d. Kreck westl. von Tambach, nahe des ab
—R Bedelmdorf. Mö ree hrt dieserSest auf dieselbe Wure wie schon der—8 tenhagensche in der gleichen Gegend. Dann

ürfte er wohl schon im 11. Ihdt. in der Hand des anee emein·samen Stammvaters Wicker vön Langheim seln. eht wird
wohl Langheim gis der eigentliche Stämmbesitz der Stppe zu gelten
— da er den ersten Familiennamen hergab und auch die Cunstat ineiner Umgebung besonders reich begütert sind.

Die 3 Brüder aber scheinen 7 der Hingabe ihres Eigens zu Lang
im ihren Ansitz auf 8* Grabfelbbesiß und von ihm den neuen Namenotna genommen zu haben, bis etwa 650 Jahre spöter eine neue und

umfangreichere allodiale Erwerbung an der Baunga eee zur Erdauung einer eigenen Burg gegebeñ hat, der, vielleicht im Anklang an den
bisherigen Ramen Rothahna, der Nanie Rotenhagen — Rotenhan beigelegt
wurde, um dem Geschlecht dauernd — verbleiben. Das Ministerialitäts
verhältnis zur Bamberger Kirche blieb trog dieses mehrfachen eedes Ainsißes ebenso gewahrt, wie bei anderen Familien, die in derselben
zeit sich neue Ansitze au erhalb der Herrschaft ihrer Herrn shusen Eine
Linie des — scheint nach der Erbauung von Botenhagen- terhanjedoch in KotnaRKodach feßhaft geblieben zu sein, ihr sind die Henneberzischen Rotha des 18. und 14. —8— zuzuzãhlen.

Diese durch Kombination gewonnene Fr. — der Sippe InßheimCunsftatRotenhagen, der noch heuts bluhenden Frhrn. v. Redwitz
u. Frhrn. v. ente pestümr durch die Per ewrnig der Vornamen
und die Siegelähnlichkeit, igt das gleiche Bild der en inemde deo ee wie es bei zahlreichen anderen Obermainfamilien
ener Zeit zu tritt. So Qun g wenig Jote die Meranischen Mi

nisteriälen von Kichtenfels zu g, am Thuringer Wald, die esepe
— mit dem Spißßbergsiegel zu Weidenberg im Fchtelgebitge und zu Kindesberg in der ———— 8 Creußen eine neue Heimat, den

enhaug mit der alten Heimat und ihrem Dienstherrngeschlecht auf
zugeben.

Für den Grad der Unabhängigkeit und die Veeste Ien der Mi
nisterialenfamilien des 12. Ihdts. scheinen mir d Verhãltnisse symptbomatische Bedeutung zu aben, Nicht das Dienstlehen, — das Eigengut
war die Quelle ihrer Kra Die im Kap. 6 versuchte Herleitung eines
Zeils der Dinisterialen von ehemaligen in den Dörfein des Landes sitzen
den Gemeinfreien fndet in diesen Verhältnissen eine Stütze.

—8 Schult e s, Coburg. Landesgesch. S. 26.
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Anlage.
1315 Mai 25.Weistumdes GerichtszuLichten—

felsüberdas hFalsgericht zubanz.

München, Hauptstaatsarchiv; Bamberger Hochstiftsurkunden (Kloster vangd, Faßß. d — —*7 oer Dochst
Orig. Perg., Hochformat 23,5: 18,3 em, leicht feckig. Von den

zwei angehängten Siegein fehlt das 1. (Stadtsiegel), vom 2. (S. des Abts
b. Banz) ist cein brauner Wachsrest (Rumpf des sitzenden Abtes) erhalten.

Dorfsalpermerk: Ein alter brietft, wie es etwa mit dem halss-
gerieht zu60 Banntz gehalten worden ist (Hand des 16. 3hdts.). —
Anno in 1315 (andere, etwas jüngere Hand). — Littera super Judieium
in pantz (Hand des 15. Ihdts.).

Ungedruct.

Darumme daz mensleiche geslehte geheleiche stirbet,
darumme bescreibet man nuezleichen dine / dar an di le-
bendinge sehen. waz bei den toten sei gescehen. Auch vil
rither ist) zu lihtenvels gesezet di niht wizzen vmme den
reht den von alten zeiten sein gewest/zewissenz2wein
gerihten des closters zu Banze einhalb. vnde dem gerihte
eines ideleiches Rihters zu lihtenuels anderderthalb, da von
vil erige vnde trubnisse ist gewahsen. vnde daz wir in go-
tes libe crige vnde z2weifel der vorbenanten gerihte mugen
geminner darumme. Wir heitfolk. heinreic an dem berge.
Wolfelein von dem berfride / herman Taevber- vlreich
Teuber - herman hvzeler / Albreht vlscalk. frizze von
dem kornstein. heinreich may. Bertolt weiddebrem-chun-
rat kornstein-Otte Genitz/vnde elleu de gemeinde der
stat zu lihtenuels hekennen an disem brife / daz bei des
selgen heren zeit des bisscofes Leupoldes zeiten von Ba-
benberg“) - vasten zeit / in hern hern hermannes stuben
von vmmerstat - der frum man her wiereich von Treute-
lingen do Rihter zu lichtenuels / saz ofen gerihte/vnsers
heren von Babenberg. vnde fraget mit grazem feize/von
den rehten dev von alter weren gewest z2wissen den vor-
genanten gerihten. vnde von den scefhen di do waren

N isst übergeschrieben.
Pisc JI. v. Gründlach, 1206 1308.gce uũbergeschrieben.
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vnde von den Wergsam“) wart geteileit mit vrteilein bei
vnsers heren hulden / des vorgenanten Bisscofes koeme ein
man ouz des closters gerihte von Banze in daz gerihte
daz zu lihtenuels gehoret / vnde verseret oder wuntet-
oder sowas vbeltet er tele vnde Kome wider vber den
meun) vngevangen / und vngebunten - so scol man clage
dem appete zu Banze / vnde scol der appet sente nach dem
scultheizen zu Lihtenuels / daz er Kume zu dem tage den
er gegeben hat dem clager vnde dem sculdegen. Aueh
scwaz da gevellet dem gerihte/deubezzerunge wirt deu
zweiteil dem appet zu Banze dez dritteil dem scultheizein
zu Lihtenuels. Auch swaz frei leute des clostrers (I) zu
Banze buzwirdec werden deu buze vnde bezzerunge wirt
dem appet zu Banze aleine. Wirt dehein leut begrifen
mit deuber oder an notzunft oder an manslaht. so sculen
di vorgenanten rihter vber des sculdegen gut rihte in der
rinkwouwer danach secol der scultheize von Lihtenuels
ouzertal der mouwer rihten nach des sculdegen tat/als
er denne zu rate wirt -Wir bekennen auch daz dehein
Lanthutel noch dehein stathutel von Lihtenuels/noch
von stafelstein an des closters gerinte zu Banz niht rehtes
(rehtes)“) hat zu gebiten oder ze vordern. Bei dem obge-
scriben gerihte was der here heinreich erwenne appet zu
Banze/herGundelochderMarscalk. her ditereich von
Runstat. her Gotfrit der voit vom stafelstein -her hein-
reich von Gestingeshousen vnde ander leute vil der man
niht an disen brif gescreibe mac/Da von aller der dinge
deu an disem brife gescriben sein/zustarkemgezeuk-
nisse wir burger vnde deu gemeide der stat zu lihten-
uels haben vnser') insigel gehangen an disen brif - diser
brif ist gescriben-Gda von cristes geburte dergangen was
Tousent iar vnde dreuhundert jar vnde fumzehen jar
an sand vrbans tac -auch wolte wir niht den per ()
der appet von Bance leite auch sein insigel an disen
Prif -.

4) wergsam undeutlich, Tinte zerfossen, — erberig, ersam.
) meun undeutlich, Tinte zerfossen, s übergeschrieben, da in der

Zeile mißlungen
2) () durchgestrichen.
j aben aser in eine ofen gelassene, nicht ganz gefüllte Lücke

nachgetragen.
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Quellen.
 L.Archivalien.

A. Hauptstaatsarchiv München (* M).
l. Urkunden

des Hochstifts Bamberg inschliegng der Stifter, Klöster, Pfarreien,
Stadt prverg Burggrafentum Nürnberg usw.) bis 1400 (zitiert:MiIos/3&amp;München, HStArch. Bbg. U Fasc. 108 no 693

des Klosters Speinshart, Fasc. 118, bis 1429
des sog. Nürnberger Archiös, Fase. 110.

II. Karten, Pläne und kartographische Darstellungen)
startenkatalog S. 114:
V. 7a J. B. Homann, Frincipatus et Episcopatus Bambergeusis

n 1800), V. 140 à C. F. Hammer, Die Fürstentümer Bamberg undayreuth, Nürnberg, VII 34 Seutter, Tab. ßeοgraph. principatus
Brãändenburgensis-Oulmbacensis sive Baruthini, pars inferior
Augsburg, VII 35 Géeograph. descriptio montani districtus
in Franconia... comitum Giech particularo territorium...
—

Plankammerabt., Kat. S. 112)
521/ 16010 (010/7ö3ö ), 1005/18. Ih. (uoo 7 —X17. Ih. 1353/1754. Pegnitz, Schnabelwaid, Lindenhart u.
1925118. Ih., 3107/1661 (3108 0), 3052/1680 Pewhee bei Haag),3111/ 1670 (1011, 3113, 3114, 8060, 9114, 9116 En. des 18. 9
8117/17. 3h. (3118, 3119, 3120 En. des 18. Ih.), 3121/1579 (3122 0),
3201/1620 (3202/1755 0), 3143/18. Ih., 33061805.

B. Staatsarchiv Bamberg ( BSEtA).

Bamberger Ortsurkunden
Bayreuther Ortsurkunden
Adelsurkunden
farreiurkunden
Zrandenburger Lehenurkunden
Brandenburger Urkunden.

II. Urbare, Landbücher, Amtsbeschreibungen, Copialbücher
a) Hochstift Bamberg

Bamberger Selekt 1183: Läber privilegiorum Bambergensium As3
(enthält die beiden ältesten Bamberger Urbare A und B).

Rep. 198 S. 4 Nr. 8e: Fraischbuch des 16. Ih. 8 1516) (* Frb. A)
Bamberger Selekt 1186: Fraischbuch des 16. Ih. Weor f) gch B)
Rep. 198 S. 4 Nr 8e: Fraischbuch 1565 (Abschrift des vorigen mit Nachträgen) (8 Frb. B

) Aus der außerordentlich reichhaltigen Karten- und Plansammlung desdStA. wurden hier nur jene Nummern aufgeführt, die sich für die dun
wertung besonders ergiebig erwiesen.

3 Die Zahl hinter dem / bedeutet das Jahr der Fertigung. Wo nicht
besonders erwähnt, handelt es sich um Dris Zeichnungen, o *Copie.Doch sind die Copien mitunter verwertbarer als die B. Inhaltlich be—
trefen diese Nummern J aussuneßlich die Grenzen zwischen der Mark.grafschaft Bayreuth und der Oberpfalz, Ausnahmen sind erwähnt.
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Neuselekt 1188: Landtbuch und Beschreibung der Ambter (1610)
(S Bb. Odb. 1610)

Rht 1395: Gerichtsbuch des Centampts Vorcheim und Reuth
Bamberger Selekt 1915: Zenthbuch des Ambts Memmelsdorf (1610)

bis 1640) (S Z8bch. M.)
vouberge Selekt 1875. Cameramts Centhbeschreibung (1752)
Rep. 198 Einzelne Amtsbeschreibungen, insbes. Fasc. 17: Enchen

reuth, 25 Kupferberg, 40 Stadtsteinach,
b) Burggrafentum Nürnberg ob dem Gebira

Bayreuther Selekt (S Bs) 2832 und 233: Liber antiquus des Bueg-
grafen Johann (enthält: J. Bayreuther Landbuch ea. 1393 Ldb.
Bth. TD uid II. Bayreuther Landbuch 1421.. 80 6* Ldb. Bth. II).

BS. 489: Landbuch der Hexrschaft Plassenberg 1398 65* Ldb. PI. A).
Ed 490 Abschr. des 18. IhtBS. 503: Landbuch des Amts Kulmbach 1531 5 der dert shast IuLenbera) — Ldb. PI. A.). (504, 505, 5060, 807 jüngere AbschriftenBS. 614 (Großes Amter) Landbuch über Stein, Berneck mit Gefrees,
Goldkronach, Wirsberg, Stammbach, Mönchberg, T Dörfer, Sparn
ecker Güter, Mittelberg, Schauenstein und Helmbrechts 15333 (8
GrLb). BSs. 493 lixrig mit 1473 ehrpoetl. 58, 610, 611, 613, 614Auszüge hieraus für einzelne Amter)

BS. 236 und 237: Venph über die Amter Bayreuth (* Ldb. Bth.
III), Creussen und Frankenberg, 2 Bände 1499

BS. 967 Landbuch über die Amter Wunsiedel, Thierstein, Weißenstadt,
Eprechstein und Selb 1499

BS. 480: Landbuch über das Amt Rauhen, und Schlechtenkulm sowie
Beheimstein, Schnabelweid und Riegelstein 1601 (Bs. 481 Abschr.)

BS. 790: —e über das Amt Hof 1052 (* Ldb. H)
BS. 240: Landbuch über das Amt Zwernitz 16083 (8 Ldb. Z.)
BS. 510: Landbuch über das Amt Casendorf 1534 (Bs. 509 Abschr.)
BS. 1028: Amtsbuch von Dachsbach 16540.
BS. 247: Salbuch über das Amt und Schloß Streitberg 1547 (BS. 24.

Anpoz, von 1785).Bs. 259: Salbuch uber das Amt Weidenberg 1680.
ve e Aeta Grenz Bereit und Beschreibung usw. betr. (1581 bie75).Rep. 8 S. 12 Nr. 1: Gemeinbuch des Burggrafen Johann (Einträge:

Tiss vis 1485).
Rep. 125 6. 12 Nr. 2: Gemeinbuch des Markgrafen Friedrich (Einträge

1262 bis 1441).
III. Karten, Pläne usw. der einzelnen Zenten, Gerichte und Amter

Rep. 40 Nr. 56 (3wernitz 18. Fodth 57 (Stammbach 18. Fodtht 59 u.. (Streitberg 18. Ihdt.), 61 (WBünchberg 18. Ihdt.), 63 (Wirsberg
is. Ihdt.), 194 (Gogtland, vom Longolius 18. Ihdt.), 309 (Hohenaich
1720). 387 (Hollfeld 1688), 346 (Mahr, Stadtsteinach 1736), 348 (San
del, Surgebrach u. Stöppach 1704), 361 (Landsgemeinde Kirchleus usw.
1789), 379 (Marlesreuth, Kupferberg, Enchenreuth 1685), 472 u. 1161

—— 18. Ihdt.), 548 (Riedinger, Bayreuther Oberland um
Slg. Warschalk v. Ostheim: Kupferberg u. Ludwigschorgast (16. Ihdt..Bayreuther Regierungspläne: —* J. 13 GGofmannVetter, —

1803), Iic, 2 (Grand Baillage de Oreussen 18. It II, 8 (Mark
Voe Bayreuth 1768), IL, 9 (RaabSiebenkees, M, Eschenau768), TTia, 1(Culmbach), IIi, 80 (Nayla, Bernstein, Schwarzen.
bach), VI, 14 (Culmbach, Plassenber DVy VI, 21 GKasendorf).VII 82b (Creußen), VII.B39 nge um 1700), IX, 7 (Gofmann
Vetter, Weidenberg 1809).
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O. Staatsarchiv Würzburg.

Gericht Eltmann 30034 8 Centhbeschreibung von E. 1684.Sulzheim 187 (111): Zentfälle und grenzen gegen Burg
ebrach.

Standbuch 490 (* Centbuch 11) S. 587: Instrumentum protestationis
Zurzbürg gegen Bamberg, die Zent und Glaitsgrenzen bei Bischberg .. 1601, Febr. 3.
S5. 192: Extr. Prrergee urg und Kl. Ebrach überdie Zentbarkeit von Wustphul 1671, Mäi 1.

Administrativ 715/16 365: Dörfer der Zent Schlüsselfeld 16. Ihdt.
684 /15 353: zurthesorrivung von Susee 1573.698/15 5398: Kuntschäft vor dem Landrichter des Herzog

7 Franken ... 1469 über die Zentohenaich. 14 464: Spegifkation .. der Vent Oberschwarzach 1642.

D. Staatsarchiv Nürnberg.

Rep. 107 Literalien und Akten des 8 Landgerichts Nürnberg.Rep. 122 Ansbacher Salbücher no 14 „Landtpuech über das Chlos,
Marckt u. Ampt Bairßdorf“ 1530.

Rep. 1334 Nr. 1Altes Ankunftsbuch (* Cop. B. Nr. 1) Einträge 1281
bis 1411 vgl. Mzoll II f.

Rep. 184 Friedrichs V. Gemeinbuch (Nr. 1), Einträge 1873-1381, vgl.
Mzoũ. n ̃f.

EB. Adelsarchive.

Frhrl. v. u. z. Aufseßisches Schloßarchiv Aufseß:
Gerichtskarfen des 16 18. ———Bräfich Giechsches Schloßarchiv urnau:
Urkunden des 13. —156. Jahrhunderts, Regestenbücher.

Frhrl. v. u. z. Guttenbergsches Schloßarchiv Guttenberg:
Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts, Kaiserurkunden über die
Verleihung des Halsgerichts 15. u. 16. Jahrhunderts, Kopialbücher
des 15. Jahrhunderts (vgl. Regesten AO. 19, 32 Akten über denFeseoridahiehe mit Bamberg 16. u. 17. Jahrhundert.Frhrl. v. Guttenbergsches Schloßarchiv Steinenhausen:
Urkunden des 14. und 15. Jahrhunderts, Halsgerichtsprozeßakten
roges um die „Zent“) 16. u. 17. Jahrhundert.Frhrl. v. Künßbergsches Schloßarchiv Wernstein:

Urkunden des 14. uü. 15. Jahrhunderts, Förtschische veheneuger des15. Jahrhunderts, Künßbergische Urbare des 16. Jahrhünderts
(Wernstein und Thurnau betr.)

U. Druckwersce.

1. Urkundenbücher.
Monumenta Germaniae historiea ( MO).
Diplomata Karolinorum J. Die Urkunden der Karolinger. J., Pippins,

Karlmanns und Karls d. Gr. (E. Mühlbacher), Hannover 1906
 DPD. Karol.)

Diplomata Regum et Imperatorum J, Conradi J., Heinrici J. eot Ot-
We, I. (Th. Sickel) Hannoverae 1879- 1884 ( DKonr I. DEB I.Do I).

II, 1 Die Urkunden Ottos II. (Th. Sickel), Hannover 1888 (* LO 1—7).
II. 2 Die Urkunden Ottos III. Hannover 1893 (3 Do III).
III Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins (GGH. Breßlau), Hannover

1900 1903 (æ DI IVI).



462 —

IV Die Urkunden Konrads II. (H. Breßlau), HannoverLeipzig 1909
(&amp; PKonx. II).

Lexum (LL) Sectio. II: Capitularia Regum Francorum J (A. Boretius),
Hannover 1883.

LL Seetio V: Formulae FF) Merowingici et Karolini Aevi (K. Zeu—
mer), Hannover 1886.

Monumenta BOosCa ( MBoie.) ed. academica scientiarum
Maximil. Boica insbes. Bd. 281J, 20 1. 30, 31, 37, 46 usw.

H. Breßlau, Diplomata centum in usum scholarum diplomaticarum.
Berlin 1872.

A. Chroust, F. und M. Kaufmann, Urk.
Buch der Benediktinera tei St. Stephan in Würzburg, J Leipzigpui mZerdfentlichungen der Gesellschaft für Anße weatg

. Reihe.

C. F. J. Dronke, Traditiones et Antiquitates Fuldenses, Fulda 1844
S DTr. Puld.).odex diplomatieus Fuldensis, Cassel 18860 (* O. Fuld.). dazu J.
Schmincke, Register, Cassel 1862.

H. vy a b wense Eerana, Denkmäler des Egerlandes, Eger 1844— er.).
J. Heyberger, Tehnographia chroniei Babenbergensis diplomatica.

Bamberg 1774.
Ph. Jaf'e, Bibliotheca rerum Germanicarum, Tom. V: Monu-

menta Bambergensia, Berol. 1860 (2 MBamb.)
J. N. J. Lor ber von Stöorchen), Die dur die allgemeine Teutsche undbefonders Babenbergische Geschichte aufgeklärte .. und standhaftest

verthätigte —S — des Kais. Biß- und ireanthmg Bamderg über den MaritFlecken u. das gefamte Amt Fürth, Bamberg
1771 mit: Codex probationum dipsomaticus in oeto sectiones
distinetus, ed. Heyberger.

J. P. Lu de wig, Seriptores rerum Episcopatus Bambergensis, Fran-
p epee * Lipsiae ag der Herrschaft B 2 Lell? Uekomd.Osterre er, Geschichte der Herrscha anz 2. Teil; Ur en

(alles, was erschienen), Bamberg 1833 (* Ssterreicher, Banz).
3. F. Schannat, Vindemiae Uterariae hoc est veterum monumento-

m Germaniam saeram praecipue spectantium, Vuldae et
Lipsiae 1723 (2 Schannat, Vind. lit...

B. Schmidt, Urkundenbuch der Vögte von Weida, Gera und Plauen.
Bd. J. Thüringische —B v. Ver. f. Thüringische
Sefch. u. Altertuniskunde V, Jena 1885.

K. S 8. Bech ste in u. G. Brückner, Hennebergisches Urkundenbuch, Meiningen 1842 f.
J. A. —9 Schultes, Gesch. d. Gräf. Hauses Henneberg
 Veipzig 1788, i1 Hildburghäusen 1791 (mit eeew—— Landesgeschichte des Mittelalters mit einem Urk.Buch,
Meg 1814.dist. Schriften und Sammlungen ungedruckter Urkunden zur Erläute
zung der deutschen Gesch. u. Geographie des mittleren Zeitalters,
2 Teile, Hildburghausen 1798.

Fr. Ste in, Monumenta Suinfurtensis historica, wehrsugt 1875.
E. Edm. Sten ßeie Urk.Buch des Klosters Fulda TJ., Marburg 1913SStengel, UB.).
R. v. Stilifrised u. T. Märker, Monumentas Zollerana, Urk.Buch

zur Gesch. des Hauses Hohenzollern, 8 Bde. Berlin 1852 f.
EM.
UAssermann, Vpiscopatus Bambergensis sub metropoli Msa-
guntina chronologice et diplomatice illustratus, mit Codex pro-
bationum ad episcopatum Bambergensem ex praecipue docu-
mentis tam editis dquam ineditis colleetus, St. Blasien 1801
( Ussermann, c. pr.)
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Episcopatus Wirceburgensis usw. mit Cod. dipl. prob., St.
Blasien 1794.

F Wegele, Monumenta Pberacensis, Noördlingen 1863 (8 MEberao.).. M. Wittmann, Monumenta Wittelsbaconsia, Quellen und Er—
ernen zur Bayer. u. Deutsch. Gesch. V München 1867,VI Munchen 1861 ( MWittelsbac).

2. Regestenwerke.

E. grhr 7 u. z. Aufseß, Regesten des Geschlechts von Aufseß, Berlin
3. B ö merE. Mühlbacher, Regesta Imperii 12, Die Regesten des

deiserr che unter den .Karolingern 751-018, Innsbruck 1008
OD. Dobenecdker, BRegesta diplomatica necnon epistolaria historlae

rdnciae J.Jena 1896, I1J. Jena 1900 ( Hobenecker, Reg.ur.).

Fr.K. Frhr. v. Guttenberg, ege des Geschlechts von —berg und dessen Nachkommen, Archiv des Hist. Vereins von Ober-
franken zu Bayrenth 48, 2 Bayreuth 1891 u. f. (SAO. 18, 2).

eidings 46. e xr, Die Regesten der Bischöfe von Eichstätt 1. —.ofg. Innsbruck 1915-1821, Veröfentlichungen der Geseilschaft für
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495 —

Asbach 127.
—, Kl.: 156, 201, 339.
Ascawinehel K. 173 254,

I53 7.A 269.A d St. 48, 289.
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83 f. 180. —, Kezzeler-, Lang

asse 866. —, Marienkirche (ob.
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136 f., 142 f., 146 f., 149 f.
157- 160, 158 277, 162- 167.
171 f., 173 262, 174 f., 178, 180.
180 22, 184 187 f., 187*0, 191
193, 196 f., 201 -207, 207 3240
209 f., 212, 214 f. 218 f., 228,
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259, 264, 279, 295, 327, 327 1686,
342 f. 2407, 345 f., 345 256, 362 4,
365 f, 396. 412, 441, 452,
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Dranahe i. Thüringen 53 10.
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Treußen 10, 24 104, 60, 80 1804, 129,

205 126, 237, 281, 282 402, 8370 12
— A., HG.: —— 18, 129 110,
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Frebeneee 420.
Tremmersdorf 431.
Tribur 1389.
Trieb 167, 240.
Triebel, O. u. U. 104.
Trient 147 210.
Trimberg 2653.
Drogenhoven 117 *0
Drogenesriut, Drogessongeriute

Troschenreuth 1580, 117 20 41, 127,
267, 429.

Drosendorf 23 101, 167 226, 233 207,
379f., 419, 429.

Trubach, die 280.
—, Unter 5.
Drübeck, Kl. 14 868, 43, 289.
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Attelteren, K. 131, — b. Teusch
nitz 2 va

EBfteitreleh, Efeltrich 379.
Eger 33, 34 1623, — die 33.
— land 10, 20, 31, 33 f., 35 102, 86

124 86, 130, 265, 8357, 392, 4838,
—

Eggenberg 90 3210.ethe 15, 1527, 23 1, 86,
86 103 184, 117 40, 3690, 382, 430.
—, KG. 80, 86, 86 102, 87 254,
—, Zent, HG., Fr.: 31, 379, 382,
387, 429.

Eglisteld 731.
Eglofstein, Bg., K.: 323 126, 324 152

433.
— die 37118.

Ehrenbach s. Kirch.
— ·bürg, FN. 24 104
EPhrl 410.
Bibingen s. Ebing.
Eichenberg 264.
— cthausen, KG.: 83170, 201 f.

202 116. wWEichig b. Kirchahorn 23 101.— Weismain 23:01.
Eichsfeld, Gau 150, 6061.
Eichstätt, Bist. Diöz. 39, 106,

106 202, 126, 160, 167, 261, 264,
275, 338, 3629, — Abtretung an
Bbg.: 106, 205, 266, 362 9.

EBintirst, gelle 784.
Eisenheim, Ober, Isinesheim

41 153, 191 76.
— »wind 394.
Plsche, Piske s. Aisch.
Elbe XV., 28 f.
— länder 76.
Elesbach, Elspach 397 s. a. Ails-

bach.
Hzgtum 67.

Elster, weiße 105, 374.
Eltersdorf, KG.: 89 202, 208.
Eltimoin, Eltmann 39 181, — Zent:

201 111, 202.
Amminchouun 180 22
Enchenreuth, HG.: 8384 f., 387.
Engelhartelgen —2 Zeigent)

152 243, 287, 287 406.
Engelriches 88.
Euns, die 28..
Ensdorf, Kl.; 129, 155, 159, 178 f.,
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Erlangen 3, 10, 86, 87 292, 88, 369*

K.: 15, 15687, 219 204, —, KG.:
80, 86 f., 86 102, 87 104, —, A..,
M., St.: 391.
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Ehe, Rechtsfolgen der 346 f.,

— »scheidung 253.
ehehaft Gericht 393.
Eidhelfer 250, 254, 260, 333 f.
kigen, freies, (Eigengut) 6 260, 14 66,

IG 76, 36, 41, 41 103, 483, 47 f., 53,
59, 61f., 66, 72, 79, 92, 114 22,
11689, 129, 132, 134 f. 168, 200,
204 120, 250, 253 f. 256, 258, 260,
263, 266, 286 f., 289, 293, 317 f.,
318 117 110, 319 322, 320127,
323 f., 323 128 180 128 142 142,
324 181, 333 201, 851 f., 351 288,
383, 885, 390, 392 f., s. a. Edel
freie, Ministerialen.

—, Kampf um das 277, 322,
— bäuerl. 380, —, hofrechtl., land
rechtl. 332, — vor dem Landge
richt 380.

Eigenburgen 823 f., 323 105 bis 148,
363 16, — dörfer 325 f, —
orig 344, — tapellen, tirchen,grundherrl. 7, 722, 17, 54,
132 155, 152 246, 173 f., 173 261,
184, 256, 258, 273, 273 28,
285, 291, 326, königl. 3, 5, 15,
15 68, 26, 87 i 91 210 262 1668
Würzburg. 45, 46 228, 104, 118 1, .
a. Bamberg.

——— 92, 98 f., 134, 157,
176, 178, 191, — tlöster, stifter
7, 720, 92, 94, 98 f. 181, 134,
150, 155, 157, 166, 251, 266, 291.
 xnechte, reisige 263, 287, 291,
342 f., 347, 489, s. ꝗ. Dienftleute,
Ministerialen, —“ “leute 3485 205
347,. Verschenkung der — 302 17
322 182, 342 f., — zu Ministe
rialenrecht Za2, 842 203 zu
Zensualenrecht 344, 844 264.
Prozesse 381, — ritter 260, 270,

281 294, 286, 357 200, J. q. nechte,
 wirtfchaft 61, 176 195.

Einkünfte, fskal, königl. 65, 78,
164, — kirchl. 77, 77 iat.

mendae 209 166
kntführung Heinrichs I1V. 128,

— von Mädchen 12271, 128 112,
Entvogtung 229 240, 233.
Epistopalgewalt, eistl. Gewalt———fpistopat s. Bischöfe.Zristanet 312. shbf
erbare Leute 8351, 851 260.
Erbbegräbnis 54, 6782, 167.
kirbe, das 351, 351 280.
erbenloses Gut 295.
Erbfolgestreit, Meran. 255, 257, 851,

441 f.
Ergebung in Schutz, in d. Grund—— 349 f.
Ergebungsleute, freie 8350.
Erbgut 1678, 54, 61, 80, 82, 131,

254, 263, 318, 320, 331, 337, 428,
449, 453 s. a. hereditas, — herr
232 204, — eteilung XV, 186,
1868, 190 s. a. Echweinfurt
Mgfn., — vrvrverzicht 260, 263
 vwogtei 184, 260, 406, s. a.
Vogtei.

Erdbeben 153.
bremus 6.
oaxactlo 305 44.
exereltus Impertalis 290.
Exkommunikation 109 210, 189 f.,

247 f. s. a. Kirchenbann.
expeditlo 311, — imperatoris 396,

italica 290, 311, — regia 290.
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F.
Fälle, peinliche, hohe s. Rũgen.
Fälschungen, Fälscher —, Bamber

ger 6, 88, 96, 96 246, 97 f.
97 240 262, 98 287, 107, 118, 175
249 74, —, Banzer Bo f., 132 140
—
221, 239 22, 241 286, 242 26 37 260
243, 301 10, 328 1274, 3855 204
—, Priefinger 229 247, 339 221
— Fuldaer 42, 532, 55 f. 28, 56
130, 134, 134 100, 289 8, —, Wei
,, 266, —, Würzburger 349

6 en 84 176.allschranke 136 102.
samilia 42 104 48, 44 207, 84126,

127, 161 200, 254, 260, 267, 328 178,
89, 342 247, 349 282. — duecis (v.
Meranien) 328 173, — ecclesiae
306 60, 328 1739, — episcopi 328
328 1223, — nhonestior 30110,
328 1723, 344, — s. Géorgii 346
435, — s. Petri et Georgii
328 122, — s. Jacobi 396. — pre
positi 328 172

familsares 84 176.
Familiennamen, Bildung der 11213

123, 249, 24974, 297, 354, 5. a.
Ministerialen.

?amula 265, — proprietatis 342 247,
tamulus 8322 182, 343 247, 347, —

proprius 342 247.
Vasallen 59, 65 f., 68, 102, 106

124, 186, 139, 179, 180 21, 184, 189
194 886, 203 f., 246 81, 248, 283
297, 319, —, bayr., d. Gfn. v. An—
dechs 326 160, — freie 246
246 61, 248, 277 2801, 290, 299, 304
311, 315 112, 349, —, d. GEfn. v
Indepe 25172, — könial. 248ritterl. 3885, — »eid 3185, 318.

8 239.elonie 203.
femina proprietatis 343 247, 344.
venator 312.
Ieodalis 150 222.
teodati 161200, 281.
feudotarlus 409.
teodum, fendum 84 178, 316, 402 f.

406 f. 410 f., 428, — (Halb
oder Viertelshufe) 132 1422, 1834
1834 163, 187 18, 276, 449.

Verbrecher, todeswürdige 2265, 227.
Verhör, gerichtl. 209.
Verlähmung 232 264, 233 207 s. a.

wunden und leme.
Verwandte des Königs 56, 79,

79 1472, — s. a. propinquus.
Verwandtenheirat 337.
verwegwarten 232 206.
Verwundung 233 s. a. wunden.

Verzichtformel, fränk. 37126 s. a.
abdicatio, abiectio, calamus.

Festnahme 196, 209.
festuea 37 176
vicecomes 47, — dominatus 186,

209 100, 364 20.
vicus 85 182, 89 200, 103 270, 117 42,

417.
tidelis 70 1207, 257, 265, 265 226, 277,

277 201, 288, 304, 309, 315,
315 f. 113, 319 1220, 329, 331 190,
404, 410, 421, 489, 443, 4564.

rilla 828, 15 8, 17 78, 41 108, 42 104
43 200, 44, 44 207, 60 61, 62, 6371,
83 174, 84 178, 85 184, 86 180 192,
87 100 104. 88 200, 89 200 2302
dIi 210, 896, 98 215, 97, 97 240
iO3 26800, 104, 104 282, 114f. 22,
117 422, 134 161, 157 f. 222, 187 4,
189 f.ss, 191, 196, 201, 230 f.,
235, 254, 264, 268 f., 281, 286,
289, 317, 321, 323 141, 333 108, 335,
370 11, 378, 382 f., 385, 387, 391,
396 f., 401 f, 404 f. 407 f., 410,
412 f. 417 sse 420 f., 4283 f.,427 f., 441 f. 447, 449 10.

Villikation 309.
villicus (bäuerl.) 483 206, 224, 307 f.

308 66, — de Oranach 307.
villula 228, 378.
Finanzhoheit 176.
vinea 414, s. a. Weinbau.
Fiskalinen 853.
Fischerei 155.
Fiskus 43, 48, 50.
fscus dominleus 3, 412, 5, 15,

15 68, 26, 30, 353, s. a. Königsgut.
vita ceommunis 94.
Flurnamen (forschung) 12684, 20,

20 v0.
voee, manu ac stipula (abdicare)

424 s. a. abdicatio, abiectio,
calamus, manus.

Bölkerschaften, german. 198.
vogt s. Kirchenvogt, — (* Amtm.,ichter) 303 26, 388, 391, 393, 440,
* — 230, 306.Vogtbelehnung, bestellung 188 f.
 0 c 2, 211, 227, 281, 305,
— »ding 6371 s. a. placitam,
— »titel 181, — wahl 171, 1772,
178, 188, 190 f.

Vogtei — 131, 132 142, 133,169 f., 182 f., 182 24, 185, 181,
210, 220, 223 5., 226, 229 2*0, 230,
283, 24126, 252, 284, 377, 379,
382, 408, 414, —, lehenbare 261,
306, 317, — abgaben, einkünfte,
gebühren 6260, 170, 19153,
193 80, 259, 305, 317, 4580.
— »aufgabe, -resignation, verkauf
229 240, 231, 268, belehnung
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244, 266, — einziehung 238
306, — Foe 232, 2832 2658, 450 22— »freiheit 169, 191, 193, 194 814
195, 244, 254, — egericht(sbarkeit
179, 196, 210, 212, 217, 224 f.,
226 280, 227 f., 229 247, 230 f.,
305, 350, — leute 62 6, 346,
— rechte 193, 196, 210, 212, 223 f.,
227, 229. 233, 244, 380, 866
—. werpfändung 183, 222 215, 228,
275, 304, 446. — vorbehalt 250,
416, — weistum 229.

Vogteilichkeit, niedere; vogteil. Bot
mäßigkeit 232, 282 260 233 2607,
375.

Folge (S Kriegspficht) 218.
Volksgericht 48,— „siedelung 195 66.
X
kons salis 399.
foremundus, Vormund 243, 253
koresta s. Forst.
forestarius 84177, 193 80, 361.
vor s. Fahrlehen.
Vornamen, konservat. Gebrauch der

249 75.
Forst, foresta, forestis, forestum

830, 82 108, 84 1772, 89 f., 89 207,
p0 200, 106, 133 f. 154 f. 157, 73.
209, 361, — gericht 363, — gren
zen 135, 1385 1660, hufen 87,
87 100, 90 210, 187 64, — knecht
352 203. — meisteramt i. Bay
reuth 352, 352 204 —erechte, »ge
fülle 90 210, 94 221,, 187 64 2160
209.

lortaliesum 283.
torum 152 241, 182, 196, 209 18,

217 f., 217 103, 8364 20, 377, 379,
382 f., s. a. Bamberg.

tossatum 219 203.
Fraisch(liche Obrigkeit), Pbezirk, ge

richt XII f., 4, 84 170, 90 2123, 215,
220, 263, 371, 375, 377892, 450,
* — 381, — „fälle 391.Frauensiedelung 39 181

Freibauern, Freie, freileute s. Ge
meinfreie.

Freigelassene, Freilassung 12360,
343, 345, 853.

Freiheit, ständische 328.
Freiherrn — Edelfreie 247 e.
Friedensgelder 68, — schuß 193

200 106
Friedgebot 64, 647.
Frevel, — fülle 2832 204, 885.
vrihe herrn 252.
Frilinge 348.
rrona, Fronden 84270, —, gund

herrl. 66, — ungemessene 65.

Frondorf 62 80, — hof 48, 61, 66,
182 36, 224, 260, 281, 289, 353,
— »veste 388.

Fürsprecher 185, 160, 160 287, 450,
s. a. Pprolocutor.

Fürsten(tum) s. Reichsfürsten(tum).
vulnera letalia 226 4228.
undus 114 18, 442, —, adventicius

166 221, — patrimonialis 151 236,
154 2560 201 107, — proprius 266,
415, 453, 455.

vuore ( Viehweide) 117 «0.
tkurtum 90 212, 2058 166, 226 228

227 f.
Futterabgabe, geld, haber 6479.

G.

Galgen 216, 221 213, 294, 375, 8377,
380, 386, 389 f.

Bastrecht 38170.
gatergeld 410.
Haue 11, 14, 26, 38 170, 39, 55, 57 f.,

65, 69, 81 f., 85, 87 107, 89, 91,
983, 127 107, 184, 265, 280 f., 357
368 f., 3681, s. a. pagus.

Baugrenze 201 111, — »orte 10, 18,
201 111, 202 120, 369, 369*, 371 16.

Hebot und Verbot 64, 6477.
Gebräuche, heidn. 39, 118 8
Befälle, fskalische 26, —, grund

herrl. 389 28.
Seegemannen 349 282.gefreile Bezirke 192, 194.
Gegenkönig 139, 149, 164, 166, 248,

— *8 139 f. 165.
Geistlichteit, deutsche 75, 211.
Geldrelation 318 118
Beleit(srecht) XIII. 65, 1836, 200,

200 106 282, 380.
Bemeinfreie 54 18, 62, 62860, 64,

86 1093, 211, 216, 228, 247,
275 222, 284 421, 291, 340, 342 246
344 264. 345 f., 346 200, 348 f. 852,
358, 429 f., 468, — auf Könias-
gut 353, in Osterreich, schwäbische,
346 288, — Ergebung 344 262,
— UÜbergang in d. Grundherrsch.
Zensualität 345, 347, 850.

Bemeinderechte, Teilung der 23 101,
— »wülder s. Landsgemeinde.

denesenen 338.Benossenschaftsehe 337.
vericht 187 64, 200 160, ( Zent)

381, — bischöf. 229, 388, 3536 f.,
— echtes, gebotenes s. Dina,
—, hohes s. Hochgericht, —, kö—
nigl. 223, 295, 295 4200 —landes
herrl. 373, —, niederes s. Nieder
gericht, —, peinliches 388,
, öfentl., ordentl. 196, 214. 230
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8350, — über Blut u. Eiagen 293,
— über Hals und Hand 2183, 221,
225, 389, 393 f., s. a. Halsgericht.

Berichtsbann 91, 235, 294 498, 455,
s. a. Bann, — »barkeit, geistl.
weltl. 194, 194 2, — «beamter
225 2223, — büttel 352202,
— «dörfer 372, — exemption 231,
— »gefüälle 63, 64 79, 65, 65 80 81
225. 8389, 458, — »gemeinde 11,
6372, — »grenzen 162, 168 2
231 254, 370 f., 373 f.. 388394
— egrenzbereitung 872, 388 f.— * 381, — eherr 225,
— cherrschaft 200 104, 202, 4897,
440, — ehintersassen 226. 373,
— hoheit, gewalt, ‚recht 90,
20211, 133, 155, 176 f., 203, 206,
235. 256, 293, — »knecht 378.
— »pfege 228, — »pficht 65 60,
340, — *reform 63, — fprengel,
bezirk 4f., 12f., 133, 136, 207,
373, 375 f., — ftätte 12 864, 199 f.,
214, 221, 372 f., — tage 170,
— erfassung, organisation XI,
XIII. 4, 12 f., 372 f., — »ver
pfändung 231, — »weistum 221,
145715 — 3zeit 230, — Auständig
leit 198, 199 103

Bermanisterung 73, 175.
ßesandtschaft, Bbgr. 184 —, könial.

I02, 139, 147 210, 148 f., 162.
Hewaltbote 66 20, 284.
Hewässernamen 2082, 285, 25 107 4.
sewere 332.
Bleen 851, 352 200.
Sografenschaften 11, 1099 104
Gottesfriede 140.
Braf(en) 721, 11, 18 f. 16 78, 47,

32, 55, 55 22, 536 26, 57 f., 57 *.,
30 61, 62 73, 68 f. 6374, 67 f.
30, 88. 95, 100 203, 116, 116 6,
123 80, 124 f., 127, 129 f., 135 150,
177 f. 180, 18021 22, 189, 191,
198, 202 f. 202 120, 207 f. 211,
223, 228 221, 225 f., 235, 237 f.
245, 245 60, 247, 250, 269 f. 274,
284, 289 f., 298, 300, 315, 3385,
—, Adelsprädikat 222, — Ver—
tretung des 307, s. a. comes.

Brafenamt, rechte XIV, XVII.
183 f., 47 f. 58, 57 f., 62 f., 65,
71 f., 102, 108 206, 112 12, 121, 136,
177, 189. 196, 197 26, 199 f.,
200 0oe, 205. 211, f., 214, 220,
22ä f., 226, 233 f., 241 f., 257,
284, 292 f, 306, 8369, — bann
72, 211 ier, 234 200 s. a. Bann.

Gerichtsbann, — eeinsekung
211 161, 223, 234 260

- egericht(sbarkeit) XIV. 47, 59,
62 f., 66, 108 200, 188 *8. 198,
200, 205, 212 108, 215, 221, 221 12,
224, 226, 284, 291, 293, 295.
295 408, 334, 368, — des Radena
gaus 250. 253 f., 260, 293, 807,
380, — Zuständigkeit 250, 2658,
3, — geschlechter 14, 41, 62, 95
100 2629, 1121, 181, 208 f., 234.
238, 242, 245, 24974, 273, 293,
ächs., thür. 237, — »schak, steuer
zz4 f. — »1titel 128 114, 241 f..
242 26 40, 245, 255, 260, 264, 274.

sßrafschaft XV., 10 f., 18 f. 31,
49 f. 50 268, 59, 62 f., 69, 71, 82,
⁊5 f., 95, 102, 111, 116 26, 120, 136,
80, 180 22, 196 f., 199 f., 200 104,
201 111, 202, 202 130, 204, 206 f.,
210 f., 211 161, 220, 234, 236,
242, 368 f. 371, 373 f, — un—
echte 393, —, lehenbare 6271, 68,
vd, 2083 f., Ai, 88. —, Erb.
lichkeit der 203, 293. —, Teilung
der, Teilgrafschaft 64, 197 f. 200,
205 1304, 206, 210, 293, —, Ver—
waltung durch Beamte 2834, durch
VBögte 203, 211, 235 s. a. comi-
latus.

sßrafschaftsfreie s. Gemeinfreie,
— »gericht s. Grafen, Landgericht,
ludicium provinciale, — agren
zen 1568, 105, 205 1268, 368, 368 8,
370, — eherr, geistl. 234, — ver
fafsung, fräni.“XV. 11, 36. 417,
3274, 69, 198 f., 207, 224, 236,
242, 293 f., 358, 374, — »ver
leihung 234 f., 293.

granarlum 87 100.
grangla 424.
ßrenzen, fränk. ostfränk. 80 154,

128 112, 168, 357, 373, 373 20
—, natürl. 373 f., s. a. Gau-,
Grafschafts-, Reichsgrenzen.

Brenzgrafschaft 35, — linie, saum
368, 3682, — verrückung 227, 232,
233 2607 J. a. reinbreche.

Brundeigentum, «recht 62, 132,
18764, 233, 294, 324.

ßrundeigentümer, Aherr 7, 16, 42,
46, 53, 72, 118, 157, 177, 254,
289 f., 293, 345, 349 282 358,

Grundherrschaft, grundherrl. Besit
XxIV f., 4 f. 9, 16, 22 97, 838,
 f. 54 f., 60 f. 62 0, 64
34 78, 82 f., 82 163, 85. 92 f.
100 f., 122, 132, 134, 162, 175 f.
201. 212, 215 f., 220, 281, 289 f.
293, 348 f., 353, 358, 449,
—, geitt 46, 194, 210, 216.—, königl. 222, 353, 358.
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Grundhörige 48, 73, 215. 8322, 326
329 i26, — »„immunität 194
— zZins 134 s. a. Abgaben.

Güult 6470

dalpen 449.alsgericht 6371, 129 110, 182 f.,
187 54, 206, 207 143, 213 f., 220 f.
224, 280 f, 258 f. 268, 281.
285 f., 292, 377 -385. 388 394
394 40 457, E Zent) 381, — adel.
392 f., — örtl. 385 f. —reines
38127, s. a. Gericht, Hochgericht,
—, Errichtung 390, —, Belehnung
392, — Markung 281, — zei
chen 393.

haimmerwurf 22, 22 100.
pandel, Händler, fränk. 27 f. 80.
dandelsgrenze, straße, karoi. 27,

30 123, 31, 114.
hand und Halm 37176 J. a. cala-

mus, manus.
handhafte Tat 63, 188, 2265, 228.
dandwerter 198 f.
hlaranscara 226 280 334
Hantgemal 258.
daufendorf 2184.
bauptdingstätte, gerichtsstätte 6371,

372, 379, — höfe 66
shausgenossenschaft 357 200, 428,

— gut, königl. 81, — maier.
austrische 1, — Zins 366.

daut und Haar, Strafen zu 228,
229, 334.

vbeerbann, pficht, ·recht 29, 83, 290.
340, 375, — »dienst 65, 349 282
— »fahrt (pficht) 311, 314, 349.
— age vasallit. 250, 290.heeresmatritel 67, — »verband,
fränk. 12 68, 37 126

veidentum (der Slaven) 76, 171.
deiratsgut , I26 f., V, 320,

320 127, 437.
Henkergeld 3809.
Herbergen 1650, 153.
nheredltas, res hereditariae 944.

16 78, 74 1223 1326 81 161 82 100
1831, 319, 331 184, 337, 397, 401 f.
408, 413, 417, s. a. Erbqut.

HSergewaete 341, 8341 241.
sSerrenstand s. Edelfreie, — vogt s.

Edelvogt.
Herrn, freie s. Edelfreie.
verrschaft 80 88.122, 124 206 242,

277 s 286, 294, 294 42e5, 382 f.,
388, 389 20, 390, 892 f., (* Zent)
221, 376, 376 22, 486 f., 440.
4473, 455 f.

derrichostagert 66, 208, — aut4g f, o8, 184 f, 162, 180, 218
240, 258, 261, s. a- praedium.

Herzogstum), s. ducatus, dux.
Bayern, Ostfranken.

Herzogsrechte 234 f. s. a. Bamberg,
Würzburg.

Hintersassen 210.
dochadelfreie, s. Adel, Edelfreie.
— pericht obarteith, sprengel 63,33 72, 66, 129 110, 136, 159,

168 222, 169, 179, 196, 202, 212 f.,
212 1685, 214 1772, 217, 220 f..
221 213 212, 223 f., 225 224, 229 f.,
232, 236, 239, 264, 274, 277 287
282, 285 f., 292 f. 297, 368, 371,
373 f., 876 f., 381 f. 386 f.
389 f., 389 238, 392 f. —, Be—
lehnung 278, — egerichtsfälle 227
J. a. Blutfälle, Rügen, — ftifts
vogt s. Bamberg, Eichstätt 261,
Wurzburg 203, 283, — vverbrecher
196, 209, 216, — vogtei 177, 166,
208, 210, 212, 214.

Hörige 16, 104, 175, 185, 194 868 s.
a. Grund

dos befestigter 325 1683sofdienst s. Ministerialen,— Ffahrt
349, — zhaltung 312, — »lehen
b66, s. a. Ministerialen, — mar
ehla, »mark 11520, 116 20, 189,
192, 213 f., 379, 386 f., 442, s. a.
ↄurtimarchia. —meister 1189,
—recht 225, 338, — v. Osterhofen
229, — v. Worms 227 287, 312 66,
— sstätte 217 105 300, — taa
295. — in Bamberg (1124:) 168,
1135:) 166, — in Würabutra (v.

 63) 253, (1165:) 264.
poheitsrechte 101, 177, 211, 202 f.
hpolzhaber 187 16. — nutung 133 f.,

165. — »pfug, slav. 21. — rechte
s. Walde — weiblein (Sage)
22 0.

homaglum 194 26, s. a. hominium.
homleidium 90 212, 209 168, 226 228,

227.
nomines bonae conditionis 263.

303, 322 122, 342, 342 202, — 0-
mitis 316, — eéeelesiae 339, 382,
ingenuae conditionis 260, —, li-
beri 8349, — militaris conditionis
255 f., 303, 303 22, 336 210, 342,
345, — proprietatis, proprii 255,
za2, 343 247, 344 2804, 347 272, 443.

hominlum, 815 f. 819, 8909 f.
ßufe, hoba, huoba 12, 1260 50,

13 860, 55, 61, 97, 103, 116 26 20,
139, 151, 155. 162 207, 201, 219 204,
226, 230 2802, 253 f, 260 f. 280,
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284 f., 289, 294, 305, 328 128, 345,)
a, 449, 8 f.

ßundertschaft 11f., 1162, 12 66, s. a.
Zent, — gericht 198.

* 17, 428, s. a. Hausgenossenschaft.
dutrechte 2 f. 101.

3.

Ilustris (nomo, vir) 190 8*8, 259 100,
265, 268, 268 2806, 280.

zImmunität, karoling. 194, —, kirch
liche IX, 18, 26 171, 48, 95, 101 f.
1Iĩ, 115, 177 f., 1770, 178 8, 187,
194, 196 f· 201, 210 f., 212 165,
216, 222, 350, —, königl. 4, 63 71,
222, — engere, innere, jüngere
133, 192 f., 192 78, 194 81, 195 f.,
199, 200 104, 210, 216 f., 221, 230.

zImmunitätenstreit in Bg. 192, 219.
Immunitätsformel 101, 101 268 271

272 272, 196 f., 226, — ebezirk, ge
biet 178. 194 f. 195 86 211f.
293, — egericht(sstätte) 4, 6371
210, 222, — guter 101, 180, 183,
211f., 215, 224, 232, — insassen,
leute 192 f., 193 60 81, 194 86
211, 224, — urtunden 38 1709, 48
101 — 102 226, 108, 177 f., 198,193 80, 226.

nbenefefatus 409.
ineurvatis digitis, Schwur 837 176.
lInfeodatus 404, 409 f.
lInfestare, Infestatio 101, 101 271,

178, 196, 206.
Ingenaftatis, summe vir 254.
ingennus (vir) 100 203, 159. 245 60,

246, 246 62, 253 f., 260 f., 265, 278,
280 f., 407, s. a. milites, homines.
laici.

Interdikt 110, 149, — »territoriali
tät des Adels 351, — venient 113,
11522, 152 242, 158, 162.

lntroitus fudieum 177.
Italienfahrt 259, 273, 311.
Itinerare, königl. 78, 128.
Investiturstreit 78, 115, 121, 187 f.

Ias f., Tas f., 171, 247, 200.

Jahrtag, stiftung 67 02, 188, 264,
320, 398 f. 401, 414, 416, 418,
——
254, 347, 399, 401, 405.

lamundilingi 349.
ludex 101208, 1772, 197, (* Schöfe)

721, 380. (xEynodalrichter) 266,
284, 336, (8 Zentvogt) 306. - cen-
te 379. — landesherrl. 209 1868,

213 1722, —provinecialis 807, in
Eger 34 167, 807 69, in Nürnbera
307, im Radenzgau 284, 335,
— publicus 43 208, — sanguinis
384, — summus 307, 380.

udietum 90 211, 187 16, 209 186 166,
213 1722, 225 f. 228, 227, 335 214,
18. 364 20, ( Amt) 209168,
* Hals, Hochgericht) 381208, 385,57, (8 Zent) 87 100, 375, 377 120,
378 f., 381 f, — altum, passum
383, 3885. —- capitale 381, — cen-
arum 225228, 281, — fori 379,
merum 383, — populi 14466,
-provinelaie Landgericht) im
Radenzgau 62 712, 198, 205, 238,
335, 336 216, 370, 380, in Thü—
ringen 870, (*8 Zent) 199, 199 101
379, 382, — saeculare 213 172.
231, 3909, — sanguinis 207 142
383, 390 s. a. Landgericht.

ugera 828.
us capitale 425, — ceente 231.

— eensualls 344, — ducis 235 f.,
— feudale 403, 405 f., 409 f.,
— forense 65 80 sJ. a. Markrecht,
— heredltarlum 418, 422, 424 f.,
— patronatus s. Patronatsrecht,
—proprietatis 417.

ustleia ( Hofrechte) 302 17,
— ministerialium Bab. s. Mini—
sterialen, Dienstrecht.

,

3 (S WMarkzeichen) 152, 152 2*1,7.
lalej liberae conditionis 253 66.
- ingenui 261, 263, 271 f. —, Ge—
gensatz zu ministeriales 246 62,
262, 270, — nobiles 279.

kaienherrn 150, 157, 171, 175, 211.
358. — »siegel 263 200

dandesaufgebot 66, — zausbau, in
nerer 118, 175, 357, — herr 64,
499, 200 106, 214, 233, 250. 274,
277, 282, 292, 294, 296, 299, 322.
351 288, 352, 354, 368, 372 f.. 385,
Jeistl. 170, 200 106, 295, 299 f.
311, 352.

herrlichkeit, Herrschaft, hoheit,
III. XIV. XVI, 57, 64, 133, 174,
76 f. 18754, 189 f., 2. α,
210. 212 f., 238, 235, 286, 294.
299, 8358, 374.

dandfrieden 142, 170, 225, 334,
sbrüche 255, gerichtsbarkeit 234.

dandgericht (Grafengericht) 205, 253,
337, 332, 334 f., 351 188, (. Unter
gericht, Zent) 199, 199 101, 307 66,
(* landesherrl. Gericht) 199,
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200 104, Bamberger 62 f.?1. 198,
205 f. 838 201, 335 f., zu Rürn
berg 214, 222, 393, im Radenz-
gau 380, am Roppach 6371,
21 212, zu Sulzbach 210, thüring.
370, s. q. iudicium provinciale.

dandgerichtsbeisitzer 335, 335218,
prototolle 332, 332 100, 335,
schöfen 291, 336, stätte 335,
umstand, urteiler 335, vorsiner
250, 335, 325 214.

Landknecht (Büttel) 352, 362 282,
458, — recht 250, 299, — reise
85, 65 84, 387. — richter 380. in
Burgund 307, 331, zu Nürnberg
307 69 s. q. iudex provincialis,
eschaft 23 101, schöfen W0,
— stände 326, — tag, bayer. 266
268, 271.

Sandsgemeinde 22, 22 f. 101, 84 1760
engisladier Vertrag 294, 294 4204,
langravesehaft 376 82.
Legat, päpstl. 140.
eg facere 101, 1772, 197, 226,
kehen, 44 f., 48, 61, 64, 66, 105 280

I11, 115, 124, 127, 133, 185, 142,
1652, 155 f., 159 f., 159 282, 162 227,
166 220, 168, 170, 180 22, 182
182 28 26, 185 f., 186 10 191,
205 f. 228, 227, 236, 288, 240,
247. 262, 281, 283, 290, 294 4080
309, 315 f., 318 f., 322, 332
333 201, 394, 446, 451, —, könial.
3 f., 89 200, 114 23, 116 28, 122 72,
129, 129 121, 149, 209 f., 247, 385
se a. Reichslehen, —, buragf.
Nürnbergische 323 122 148, 324 101,
351, 351 f. 200, 3890 f., 398 f.,
3932, s. a. Bamberg, s. a. Ministe
rialen, —, echte, rechte, vasallit.
249, 309, 315 f.. 319, 338, 361.
— in Eigen verwandelt 317, 441,
— erbl. 317 f., 62 f,, — mit
Mannschaft 309, 315, —, namen
on 318, 321 f., — auf d.Ringmauer beschränkt 324 101, 391.
158, — Streugut 318, — auf To
desfall 290, 317, —in weibl.
Hand 317, —, Wert 318.

dengarworischast 186. 187 12, 236,270 f.

— auftragung 170, 250, 252, 255,
277, 285, 280, 295, 317, 318 127
323, 323 1238 126 1423 143 144 324 161
1602, 351 280, 354 363 18, 385, 388,
393, — eid 179, — einaiehung
61, 168, 317, — empfana 257.
351 3288, — erneuerungq 248, 315.
— fürst 316, — gericht s. Bam

berg, — »graf(schaft) 203 f.,
206 f., 209 f. 211 1601, 220, 223 f.
2834 f., 288, 335. — xrheimfall,
36, 141, 160 202, 170, 183, 205.
07, 212 f., 221 212, 284, 236, 250,
267, 272, 306. 835 f. 880, 389 f.
200, — herr 2832, 232 264, 234,
248, 299, 315 f., 8318, 332,
hertscant 322, —»kauf 317, —.ileute, mannen 192. 26 226,
268, 279, 443, — »pficht 405
 pꝓolitit 141, 170 5. 2782
— recht 108, 203, 211, 223, 246,
281, 299, 306, 310, 325, 332,
— richter 333, — taufsch 263, 270.
— -träger 290, — veräußerung
332, — vverzicht, resignation
264 f. 268, 309, 316, 317. 319,
325, 396 f., 399 f., 402 f., 404 f.,
407 f·, 410, 441, 444, — vogtei
182, 183 f., 185 04, 186, 209,
212 f., 221, 228, 227.

lehen, lein (d. i. Halb-, Viertels
hufe) 134, 410, 426, 449.

Leibeigene 283, 840, 342, 344 254,
345, — »geding 93, 378, — rente
221, — zuchtsgewalt 176.

lex Sallea 11, 39 184.
Iberae conditlonis viri 238, 276.
Aherl (nomines) 26111, 66, 128,

123 80, 246 f., 246 62, 247 64 66,
252 f., 252 81, 253 *60, 255 f., 258,
262 fs., 266 f, 270, 8, 274 f.
277 f. 280 f. 284, 284 421 285 *40,
287 f., 290 f. 304 420, 319 120, 328,
343 281, 344 264, 345, 347, Gegen-
satz zu ministeriales 246 62, 300.

dberiores 246 62.
Abertate carere 347 2723, 348 226
Liegenschaftsstreit 304.
llmes Sorabpieus 27, 27 116, 32,

32 144

bocher F Wälder) 23 101.Lombardenfeldzug 261.
—QVR
lorieati 67.

M.

macena 90 211, 187 16.
Märkte s. Bamberg.
magister codulnae 435.
Maierhöfe 175, 2809.
malorés natu 722, 291, 291 467
malefelum enorme 209 106 15660.
—XD
Malefzsachen 232, 233 2060 267.
nanclpare, se 350.
naneipatus 400.
manelpia 722, 16, 1778, 55, 62,

 ß te gq 1e, 15, g. 97, 97 2460
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103 280, 157 272, 200, 289 f. 294
z28 122, 342, 342 247, 344, 844 2654
440.

maneipiales 280.
Mannfall 248, — lehen 323 126 126.
manslo 163 202
manalaht 221, 458.
—X
mansus 414, 731, 1775, 4, 97,

103 2289, 114 22, 11628, 132 112,
134 161, 141 188, 152 — 190—D
191, 201 110, 241, 248, 260, 276,
281, 317 f., 321, 331 100, 343 251,
878 f. 382, 396 f. 899 f. 402 f.
405, 407, 409 f. 415 423, 425 f.
441, 448, 447, 449, 449 180, 455.
— regalis s. Königshufe.

manu propria, Traditionen 268, 326,
412, 414, 416.

manu et calamo 319 s. a. calamus.
marehensis Francorum 47.
marehfuter 6479.
marehia 201 110, 444, 4446.
marehlo 48 226, 50 283, 59 48, 6470

242, 330 182, — -comes 59 46.
Mark(ung) — Dorfmark 42, 42 180

152, 232 204
Markbäume 254, — genossenschaft

28 io ι νν — graf so ti 47,
59, 61, 68, 70 f. 79 f., 83, 91,
95, 97, 102, 111 218, 112, 120.
124, 130, 166 220, 169, 180, 184,
187 12, 201 110, 203, — „grafen
schefel 6479, — »grafschaft, an
gebl. fränk. 59 418, — »recht 64,
4 75, 65 60 81 82

Marlen zgebiet. organisation) 2028, 30 128, 31f., 32 121 148, 35 f.
36 171, 39, 51, 61, 6570, 116 26
357, 392, — »setzer 48 226

Markt 91, 95, 114. 151, 217 f., 235
287,384, 389, s. a. Bamberg, Nürn
berg, — abgabe 6479 bann
235, — egerichtsbarkeit 217, 379,
— »ordnung 217 188, — »xrecht
218 f., 218 s20, 230, 391, — siede
lung 217f, — »stünde 217102,
— Zoßtr s. advocatia fori.Marschalt(zamt), marscalcus 278 284,
279 272, 312, 411, 427, 452, 452 26,
4562, — Meranischer 313, 314 100
411, 440, — in Istrien 313 ↄ1.

Martinskirchen 5, 14f. 1567 es s0,
17, 26 112, 87 102, 219 204, 220.

mensa episcopalis 365 20.
merceatum, mercatores 218 s. a.

Bamberg.
Nepehe 107, 108, 109 210, 119,146 f.

Militärgrenze 331, — hoheit 176,— a genee 8.

militärische Kräfte 246 81, 299.
militare (libere) 290, 314.
miles, milites ( Edelfreie) 39 18*

179, 18021, 188, 198 *0, 203 f.
245 f., 245 00, 246 81, 248 f., 2482,
255, 261, 269, 272, 277, 281 207,
280 f. 300 f os, (SEigenritter)
255, 291, 303, 309 60, 322 152, 375 20,
428, 68 Gegensatz zu ministeria-
les) 300, ( Ministerialen) 308 *,
443, (* Ritter) 8323 108, 854, 384,
429, 4562, —/ Begrifswandlung
24661, 354, — eopiscopi 24132.
245 80, 246 60 61, 250, 254, 258,
266, 270 f., 277, 279, 284, 288,
301, 443, - ecclesiae 261, 271,
— deo familia 260, — ingenui

245 f. eo, 261, 263, 266, 270 f., 277.
279, — meus 301, — nobilis 289.
—otticio 246, — proprius 303 29,
428.

militiao quldam 334.
Minderfreie 348.
Ministerialen 95, 124, 198, 246 1,

247, 249 f., 257 127, 265, 270 288,
274, 277 268 301, 278, 278 385,
281 304 307, 282, 286, 288, 2090 f.,
296 f. 298 6os, 299, 303 f. 310 f.,
315f., 315 112, 319, 320 128, 324
327 f., 340, 344 258, 345 255, 346 289
347 f, 8351, 356, 358, 373.
—, Bamberger 37176, 84, 87 198,
141 188, 142, 155, 158 272, 1590 f.,
59 281, 161 296, 166 228, 169, 173,
179, 189, 190 6, 192, 217, 226 *20,
231, 241, 241 22, 245, 246 81 247 65,
248 f., 253, 258, 260 178, 262 f. 266,
269, 276 f., 277 261, 282 *14, 283 f.
Boo f, 303 f.,, 304 420, 308 f.
310 ** 80, 812, 315 f., 315 112, 325,
Iↄf., 307 ι ενν 334, 868 f.
338 f., 342 f., 342 246, 343 2412, 344,
345 256, 347, 353 f. 356, 385, 390,
396 f. 399 f. 428 437, 440 f.
4483, 450 f., 454, 456, — kärnth.
334 204 338 f., sächs. 252, 332 288,
348, schwäb. 272, thür. 252, 356,
— der Bb. Klöster u. Stifter
330 200, 339, 342, 354 f, — der
GEfn. v. Abenberg 302, 400, 415,
430 f., 436, 440, — der GEfn. v.
Andechs 67, 124, 302, 308, 312 f.
316, 8319 220, 330, 338, 356, 416,
420, 436, bayr. 326 184, 338, 440 f.,
— der Hzge. v. Bayern 3209,
—, Cölner 342 246, — v. St. Gallen
348, — des Bb. Domstifts 118, 167,
301 f., 302 17, 331, 344, 378, 430,
435, 447, 4583, —, Eichstütter 106.
— des GEfn. v. Giech 124, 302,
— der GEfn. v. Henneberg 303,
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355 208, 455. — Hersfelder 267
— der Hohenstaufen 263, 440, — d
Stifts St. Jakob 302, 3027,
328 178, 338, 401 f. 436. —, kö—-
nigl. 84, s. a. Reichs — der
dgfn. v. Leuchtenberg 283, — der
Mtgfn. v. Meißen 829, — der
Zzge. v. Meranien 37176, 257.
279 2800, 284, 286, 302, 303 28,
304 41, 807 f., 318, 323 f., 326 108,
328 1728, 331, 335 f, 352, 354,
357 3200, 380, 383, 385, 889, 392,
107 f., 410, 422, 436 440. 4478,
des Kl. Michelsberg 262, 262 106,
3002, 302, 304, 403, 435, — der
Bgf. v. Nürnberg 8083, 323, 8831,
— der Efn. v. Orlamünde 303,
330 f. 406, 416, 440. — der
Mgfn., — v. Schweinfurt 59,836 f., 67 95, 122 21, 126, 126 50,
128 112, 133, 186, 302, 850 f., 400
— des St. S. Stephan i. Wzb.
86 91, — der Gfn. v. Gulzbach 130,
268, 302, — der Ofn. v. Truhen
dingen 308. 803 26. 831, — der
Mafn. v. Vohburg 357, 388, 488,
— weltl. Herrn 302, 304, 329 f.
— der Vögte v. Weida 286, 357,
— der OEfn. v. Wildberg 255. 440,
—der GEfn. (Sterker) v. Wohlsbach
303, 303 22, 417, —, Würzburger
254 102, 262, 408, 425, 427, 451.
4564.

Ministerialen, Adel 337, 357, —. Af-
terlehen 264, 317, —, Amtsdienst
297, 349, — Bedeutung f. d.
Territorien 3083, 311, 326, 328, 341,
444, — Beispruchsrecht des Herrn
330 f., 331 184, 415, 423, — Be—
ratungsrecht der 303 f., 304 410 41,
312, 326. 328 1738, —, Besitz, recht
7e1, 324, 326, 329 f., 332, 337,
340, 357, 447, — als Bischöfe 327,
327227 268, —, Burgendienst 66
308 f., 316, 354, 375, —, Dienst
eid 315,. 315 110, —, Dienstlehen
311, 315 f., 315 108, 321, 8329, 333,
156. DSienstpfucht diil, ais,
340, —, Dienstrecht 126 60, 256 220,
310 785, 844,. Bamb. 84, 84 188
161 2906, 226 2800, 265, 300 0, 801 f.,
3018, 302 12, 310 f. 314 f. 333 f.,
341, des Bb. Domstifts 302 7, Cöl
ner 312 86, 334, —, Ehen, Eherecht
337 f. 340, 443, 454 f., — Eidrei-
nigung 333 f, —, Eigenburgen
805 60, 322 f., 326, 426 f., 438,
440, 442, 450 f. 456, -dörfer 322,
444, .gut 319 f., 320 1260, 822 f.
825 f, 3209 f., 330 4182, 331 180,
332 f., 333 188, 349, 355 204, 389,

396, 398 f., 406, 428 f., 437, 440,
142, M6éf, 447 446 f, 4832 f.
155 f. xnechte (reisige) leute
322 132, 339, 348, 348 207, —, Ent-
ohnung 311, 314, —, Erbrecht
341 2415 442, —, Erlöschen 365,
187, 442, 449, — Fehden 334
— Fidelitätseid 315, — Freiheits-
minderung s. Rechtsbeschränkun—
gen, —, Geldgeber 326, —, Ge—
ichtsstand 29, 332 f., 338 f.
36 220, 350, —, Grafenamt 307,
07 609, — in der Grundherrschaft
3249 f., 353, — als Grundherrn 318,
322, 326, 343, —, Güterschenkun
gen an d. Kirche 820, 8326, 326 16,
329 f., 331 f., 333 108, 336 216, 343,
—, Hofämter, dienste 67 92, 311 62,
312 f., 326, 349 282, 428, — als
anoniker 327, 327 1072, —. Kinder
teilungen 328 172, 337 f., 340 f.,
151, 456a2, — Kirchengründungen
321, 326, 412, 415 f, 442, 444,
153, 455, —, Kriegs- milit, Rit-
terdienst 309 f., 312, 314, 326, 340.
348, 350, 352 f., 428,—, Lehen 721,
66, 314, 316 f. 316 112, 319 f., 822,
325, 333 200, 337, 339, 341, 341 241,
350, 353 3204, 356, 396 411, 429,
Ao f 44 4A, 0 f, 440 6,
152 f., —, Namenführung, wechsel
249 f., 249 47, 301, 308, 324, 853 f.,
10d f. 482 f. 485 f. ass f, 442
, Aι,α f.. 446 450
452 f. 456, 4562, —, Personal
nexus, 301, 328 f. — recht, Schen
ungen zu 301, 342, 342 f. 241,
345 268, — Rechtsbeschränkungen
303, 327 f., 330 f., 340 f. 349,
352 f, — Reichsdienst 811, — rit
terliche 301 f., 308. 340 f., 343 f.,
348, 349 282, 353, 485, — als Sal.
nannen 325, 404, 418, 416 f..
121 f., 425 f, 486, — als Schöf
fen 334, — siegel 486 f., 442, 450,
453, 453 24, 454 268, 455 f., 455 0,
—, Standesverhältnisse 3285 f.,
328, 332, 348 f., —, Vasallenlehen
315 f, —, Veräußerung, Verstif-
tung, Vertauschung 12688, 23683,
265, 269, 272, 328 f., 329 176 178,
340, 342, 355 204, -als villiei
307. — als Vögte 189, 180 f. es,
305, 452, — gahl der 354f.,
— nicht zentpfichtig 336, — als
Zentrichter 306. — als Zeugen 300,
303, 326, 328, 428, 431 6, 489 f.,
442, 444, 446 f. A9 f., 453 f.

Ministerialität wird Adel 35838,
—, Aufösung 312 84, 316 112, 326,
—, Entstehung 341, 348, 350, 353,
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—, Ergänzung aus Edelfreien 241
257, 262, 266, 288 272, 342, 342 245,
4836 f. 440, aus Gemeinfreien
345 f., 352, 456, aus Leibeigenen
345, —, höhere 428, —, jüngere
352, —, niedere 194 866, 301.
—, Schutzverhältnis 352.

ministeriales 245, 245 f. 60, 254
257 f., 262, 264 f., 265 220, 268.
271, 205 f., 278 282, 300 f., 3006
303 22 27, 304, 304 «o 41, 306, 319
328 178, 355 2040, 404, 407, 428,
435 f., 443, 451, — (altaris) s. Pe
tri 801, 329, 428, — Bambergen-
ses 257, 301, 397 f. 899, 419,
420, 421 f.,, 423, — canonicorum
302, — comitis, ducis 303, 319 120,
440, — ecclesiae 246 80, 301, 301 60
304, 329, 403, 405, 414 f. 418 428
430, 45664, — o-piscopi 241 22,
246 80, 396, 401, 403, 428, 456 a.
—fratrum 302, 435, — 8. Georgii
301, 302 12, 397 f., 400, 413 f.
418, 435, 453, 4564, — honestiores
801, 343, — imperialis aulae 443,
— s. Jacobi 302, 302 17, 306.
401 f., 486, — maiores 302, 302 10,
- maioris ecelesiae 3018, 302 17
— waeliores 301 f., 302 249, — s.
Michaelis 262, 302, 302 160, 397.
400 f., 435, — optimi 343, — pre-
cipui 302, 302 24, 435, — primi et
optimi 301, 355 200, — summi
301, —- veri 301, 343.

ministersum 303 22, 312. 314.
ministratorsum 43 206
ministrei 193 80, 195, 195 68.
Minnesünger 280 290.
Disi , 30 IS, 47, 284.
Mission, Christianisierung 1777,

Z8 170, 39, 73 f., 74 126, 77, 77 187
isas, 1683, 174 f.

Missionare, iroschottische 15.
Mitgift s. Heiratsgut.
Mitteifreie 275, 280, — gerichtsbar

keit 225 224.
modius marehfonis s. Mafnschefel.
monetarius, Bb. 84 177, 362 0.
Mon 229 247, 230, 232 f. 266, 233 207,

388.
Morgengabe 83, 131.
mutsiatio 213 172,
Münzen, Bb. 84170, 218.
Münzrecht 84, 91, 115, 218, 218 106,

428.
multatlo 227.
mundiburdium, -ius 107, 415, 4386.
munitio 157 f. 277.
Muntäter 192.
Muntmannen 351 228, 352, 352 206

— »schaft des Königs 353.

navigfsum 84 176
naulum 84 176.
nauta 84 1760
AR
Neubrüche, »gereuthe 129, 156 288

187 640 328 173, 449, — zehnten
45, 45 218, 117 f., 141, 156, 156 2607
208, 168, 175, 182 21, 264.

Niedergericht(sbarkeit) 63 f. 1982.
198, 212 1608, 217, 224, 232, 381.
393.

alsi·Klausel 178.
aobilis (homo, vir) 721, 95 228,

99 261 100 262, 127, 246, 247 20,
252, 254 f., 289, 263 f. 268 f.
271 f., 274 f., 277, 279 f., 280 221
207. 283, 288 f., 291, 332 100, 407
410, 448, - liber 246, Gegensau
zu milites (Ritter) 30327, zu mi-
nisteriales 30080, — femina 280,
— presbyter 291.

nobili stirpo progenita 282.
Notgericht 198, — nunft, zunkt,

zucht 221, 226 228, 227, 233 267,
458.

novalia 131.
nuntius advoeati 188 *9, — comitis

47.

Oblei 259, 389 32, 401.
Obrigkeit, fraischliche, hohe, niedere

232 264, 386 f., 389, 392, —, fürstl.,
landesherrl. 213, 368, 388, — vog
teil. 232 264.

obtruncatlo 254.
Dchsenwagen, Sage 22 0.
bofnungsrecht 277, 322, 352, 352 281

207, 354.
ofesales 193 860, 195, 277, 3810,

310 70 80, 322 122, 375, 428, 432.
ofeiatl, bisch. Bb. 84 177, 90 212,

209 168, 336 221, 361, 362, 375,
— des Domstifts 254, — des St.
S. Jakob 422, — landesherrl.
209 180, 310.

ofcinae 193 80, 194.
oftlelum 362 f., 375 20, 377, 879 f.

382 f., 385 f., — advocati 227.
232, s. a. Bamberg. — camerarii,
cuamere 222 214, 379 s. a. Hallstadt,
Kammeramt.

Opferstein, angebl 41 101opidum 6581sa, 90 211, 91211.
108 201, 157 2772, 187 60, 187 10,
287 *61, 380 f., 883.

eum ore et caiamo 87 1760.
Ortsadel 289, — friede 178 10, 194,
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Drtsnamen auf aha 265, 25107 4,
— auf »dorf 8 f. 820, — auf
.enz(a) 2092, — auf -hausen 8
8es, — auf heim 8, 829, — auf
ingen 24, 24 1032, — auf it
20 *2, — auf, reuth 98, — auf
winden 21 f. 7”, —, slavische
19 f.

Ortsvogt(ei) 178, 184, 188 f., 189 66,
229, 232, 256, 305 f. — eutene
12.

ostarstuopha 26, 6478, 65.
Dttonischer Pakt 107 f. 1137.

R.

Rain u. Stein s. Stein u. R.
rapina 227 f.
ratlones advocati s. Vogteieinkünfte.
Raub 230, 232 266
Recht, bayer. 92, 89 202, 271,

— fränk 37 170, 64 720, —, kanon.
211, — kirchl. 44, —, kais, könial.
57, 80 f., 158, —, öfentl. XIV.
177 f., 211, 294, 368, — der otti-
J 54, fachf. 87 120, fav.9.

Reform s. Kirchen
Regalien, verleihung 65.
regna 5.
rexnum 70 107, 79 180
Reich, deutsches 76 122, 186, 207, 358
Reichsabteien 81 1800, 85, 85 186, 98

101, 108, 113, 290, — bischöfe 137
48, 179, 179 103, — bistümer 78f.
104, 107 f., 111, 189, 143, 145,
 it 212, 147, 178, 2834, — burq
 — edienst 311, — fürsten 69

0, 120 *æ80, 139, 141, 149, 161
64, 238, 250, 274, 289, 312, bayr.
I4 geistl. Uis, 140, 140, 2065,
234, 246 861, 250, 299 f., 313
316 113, 826, sächs. 149. — Ffurften.
tum, geistl., weltl, XIV, 79, 102 f.
111, 211, 294, 8340, 358, — ge
richte 295 200 — grenze, fränk.
deutsche 28, 831, 35, 71 75 s. a
Hrenzen, — gut 114 f. 164, 186
441 f. — eheerfahrt 246, 274, 295
299, 311, — “anzler(amt) 79
79 147, 102 2785, 112, 115, 145
— »tirchen 78, 188, 178, 329

land 34, — landvogtei 186
— »lehen 35 10e2, 36, 36 121, 91
129 121, 130, 158, 158 270, 237, 257
257 142, 282, 294 4208, 295, 357,
zöd, 868 f., 488, 481, J. a. Lehen,
königl. — marken 86 s. a. Mark,
— »ministerialen 36, 114 f.,
114 f. 22, 142, 155, 25172, 257 142,dot, o ä gι αα, να,

327 1202, 391, 440, 441 f. — pfand
schaft 186, — politit 68 f. 7I,
g. 10 f., Iio f, I5 . 119,
i37, 189 f. 142 f., 148, 162, 164,
166, 172, 185, — rritterschaft, XI.
2o9, 352 200. schutß 287, —tei
lungen 32, — »versammlung, tag
1, 38, 110, — wogtei 72.

reinbreehe 227 f., 233 200 s. a.
Breuzverrückung.

dee F Landreise.Reiterkriegsdienf 216, — siegel 263.
Relegation 233 1267.
Rennsteig, weg 83, 84 176, 370,

370 11, 371 10
Jenttzeyrt s. Neugereuth.Revindikationen 186, 186 10.
Richter 380, 8382, 385, 888, 467,

—, landesherrl. 209, 221, — öf—
fentl. 177, — schweigender 8378 s.
a. Land, Zentrichter.

Ringmauer als Grenze s. Lehen,
— wälle 24, 24 104 106

Ritter, edelfreie 227, 297, — bürtig
350. — gut 64, 393, — pferd 814
317, — schaft, oberfränk. 351 280,
— Fchlag 26 et, 354, — sitz
823 126 130 143, — ztum 67, 353,
428, — »würde 246, 246 61.

Rodung 152, 152 241, 156, 254, 254 0,
287, — sdörfer 134.

Römerstädte 215 181, — Azüge 140.
ER 233 268, — recht 307 66.
Rügen, hohe (Si Fälle, schwere, Zent

rügen) voιε Ig 2,
226 220, 227, 232 f., 233 2e 267,
375 s. a. Zentfälle.

Rundlingsdörfer 21, 2104.
rustiei 26 228, 227, 305 “2, 399.

Saalgericht s. Bamberg.
Sakralfriede 194.
Sachsenaufstand 123.
Sätularisation 114.
—A
Salmann 128, 181 20, 230, 250, 260,

263, 269, 287, 325, 345 288, 404,
413, 416 f., 421 f., 425 f.

Salzquelle 317.
zeabini 379 f.
Scharfrichter 233 267.
Scharwerk 65.
Schefelabgabe 452.
Schenk(enamt), Bbr. 275, 444, 4444,

154, 454 41 48, —, Meran, 318, 440,
7. Bayern 318 0, —, Truhend
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Schenkungen an die Kirche, Wirkung!
der 273, 294, —, Einfpruch gegen
273, s. a. Edelfreie, Ministerialen.

Schifahrtseinkünfte 91.
—2 s. Schutzvogt.Schisma s. Gegenpapst.
Schlägerei 232 264 266, 233 267 s. a.

Ppercussura.
Schöfsen 68, 216 104 1860, 250, 336.

36 220, 385 f., 393, 457, —, bäuerl.
307 6 J. a. Land(gerichts«) dnschöfen, — hufen 346, — stuhl
346, 379.

Schrannengericht 11.
Schultheiß; scultetus 224, 231

377 f,, in Bb. 84172, 216 182
217 f., 217 1800, 224 223, 278, 306 *0
361, 364, 364 26, in Wab. 224 22
in Lichtenfels 424, 452, 456 a. 458.

Schußz, bischof. 130, 156, 272, des
Dienstherrn 3582, — kais. 257.
papsti. 107 f. 107 205, 109 10
110, 1137, 115, 155 f., 171 *48
178, 196, 266, — »burgen, fränk
39, 39 181 182, — recht, »vogt(ei)
181, 221, 229 240, 280, 305, 331
406, 449, s. a. defensio, Kloster
schutz, tutela.

Schweinemast 94.
Schwertmagen 341.
Schwerverbrecher, Auslieferung s. d
zeuti 290 f.
seuldacius 43 206.
sedes episeopalis, princspalis 92,

96 248
seldenarli 276.
Senioren 349 282.
Sendrecht 39 184.
aeptima manu 253.
septum 1360,
servi 26211, 85 184, 86 101, 89 208,

90220, 331, 343 2472, — proprii
322 1223, 342 f. 227, 344 264, — rei-
sige 349 382

servlentes 66, 114 22, 179, 245, 300,
3002, 303, 349 282, 441, 443.

Servitien 78, 128, 170, 170 246, 428,
—der villici 808 e.

setzen und entsetzen 64.
Simonie 120, 121 66, 170, 247.
nolavi j4 62, 177, 26, 26 114, 29 138

37 126 38 170, 40, 40 188, 62, 74 1326
77 127 139

Slaven, slav. (wendische) Bevöl.
kerung XV f., I6 f., 16 f. s, 1710,
18 83, 19, 21, 21 f. 7, 25, 26 112,
27, 30 128, 86 f. 39 f. 62, 65 86,
68, 71, 73 f. 76 f., 77 180, 111,
I118, 118 7 48, 119. 119 60, 171,
174 f., 356, —, freie 88, 38170,
— frage, heorie XVII. 16, 1778

18 f., 25, 31, 36, 41 101, 73, 77.
II1, 118, 171 f., 174, 356, 358,
— »gebiet, lIand, terra sclavorum
xv, I. 16 f., i m 14 78, 17 78,
1878 83, 19, 19 80, 26 f., 27 117,
38, 38 178 39 181, 40 207, 78, 105,
119, 290, 356, — grenze XVI.
27 117, 30, — hufen 16, 18 82, 40,
— tirchen 14, 15 68, 17, 1778,
45 f., 83, 219 2604, — orte, dörfer
40, 40 187, 48, 65 86, 119 50,

·reiche XVI, 25, 86.
Slavien (Pommern) 164.
socii elaustrales 302 17.
Sölde 721, 65 84, 182 26, 201, 449,

449 20, 450 22.
aolleltudo 168 222, 383, 401.
sors — Stand 254.
Staat(enbildung), mittelalt. XV.

176 f. 299, 3858, 371.
Staatsgut 80 f. — tirche, fränk. 15,

— »verfassung, fränk. 11, 242, 374.
Ztadt im Rechtssinn 215 181, 219,

— büttel 458, gemeinde 458
— »gericht 214 1277, 216 f., 217 186
180, 3219, 224 228, - zrichter 217 180,
— schöfen 216 184, — rechtsver
leihung 391 f.

Stammgut, burg 54, 50, 112, 1121,
125, 464.

Stammesherzogtümer, reiche XVI.
1, 49, 58.

Standesbrief 343, 343 280, — herrn
274, rrecht 274, 810.

Stein u. Rain 282 f. 205, 233 2606 a267,
372 s. a. reinbreche, Grenaver
rückung.

steinernes Haus 163, 450 s. a. do-
mus lapidea.

steora, steura, Steuer 26, 207 22,
381, 385, 387, 391, — fskalische
38, — freiheit 192, — landesherrl.
65, 18764, 200, 207 42, 213 f.,
— vogteil. 170.
—AD—

327 10s, — geistl. 38, 42, 46, 187.
— 161, 161 250
—5 stiichteit 209, — »tapitel
Stock u Galgen 278, 883, 391 f.
Strafälle, peinl, schwere 62, 228

s. a. Rügen, — egerichtsbarkeit
225, — recht 228.

Straßen, alte 30 123, 83, 186, 162,
sJ. a. Handelsstraße, — baupficht
65, — dörfer 21060.

Streubesitz, gut 5, 725, 18, 50 f.
62, 82 187, 88, 92, 124, 127, 132,
159 f, 183, 1802, 207 144, 216,
222, 251, 253, 266, 289, 318, 320,
394, 449, 452, 455.
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subditi 107, 322 133.
supanus, Supanie, Suppan 39,

—A
zuhurbani 131.
suburbsum 158277, 173 2683, 204 130.
Zühnegerichtsbarkeit 212 1e8, 217,224 ꝑ 228, — »verfahren 63, 200,

228 f., — »gelder 305, 452, — aah
lung 334.

Sufräganbischöfe, Bistümer 73,
74, 100 *10 110.

Suspensation 149, 154.
2ynodalis 8336, 336 210.
Synode(n) 722, 18, 22 28, 46 218, 49,

66, 109 810, 150 222, 336, — zu
Bamberg Hose 99 201, 1185.,135, 160, 171, 174 f. 181, 239 f.
243 41, 249 74, 266, 284, 836, 429
450, — (1087) 119, 128 1140 141,
72, 238 f. 238 8, 278, — zu Frank.
furt (1007) 78 f. 74 ia0 π
81, 83, 88, 103, — zu Guastalla
147, — im Lateran (1079) 247,
— zu Mainz (100) 74 f., 74 122
81, 101 F. G6040) Ios vi, zu

Quedlinburg 138 1060, 140,
— zu Seligenstadt (1023) 109 210

vberhou, Überhau 152 241, 254,
254 0, 207 460.

unbeerbtes Gut 96 244
Unfreie 86 102, 176, 194, 225, 226 220,

334, 341 345, 8348 f., 353.
Unfreiheit 347, 353.
urbs 95 228, 99 2601, 100 208, 135,

195 80, 197, 215 f. 181, 412, 450,
4563.

Urfehde 888.
Urpfarrei 374 27.
Urteil 209.

u.

Wachpficht 65, — »turm 219.
Wachszins, zinser 848, 848 281, 345,

350.
IAnx 232 f. 206Waldfrauen, Sage 22 90, — »grenzen
88, 88 202, 90 210, 168, 168 232, 883,
401, 441, —, Holzrechte XIII. 94,
— »reichtum 25, 77, 77 122, 134,
162, 168, 172.

Wale, das 129 1230.
Waltpodo,. Walpotenamt 66 89,
284 f. 288 46

bnng 133, 155.Weinbau 178, 172 2801, 175, 404, 426,
——411, 443, — eintünfte 191.

weißes Pferd, Abgabe 107 206, 108 f.
Wenden, Main u. Regnitz- 838f.,

38 177, 39 181 182, 73, 75, 76 122
118 10, — bistümer 73, 1085,
— mission, (ost)deutsche 73 f.
73 130, fränk. 77, 77 157 130,

rergsam 458, 458.
Wildbann 620, 97 248, 120, 180,

371 18, 386, 391.
wilder Jüger, Sage 22 *0.
Winidi 26 111
winitha, winne 2207.
Winterstiefel, Vogteigebühr 408.
Wirtschaftshöfe gebäude 151, 198,
8 8 447, 450, 450 22, s. a-onhof.

Hodanslage 22 o0.Bormser Konkordat 149, 149 221, 163,
185, 248 72.

Wunden 230, 232 2es, —, blutige, un
blutige 233 2072, — blutrünstige
227, — fießende 227, 232 264,
—, schwere 229.

wunden und leme 217, 217 188,
224 228.

3.
Zehnt (rechte) 8, 26, 44f., 86, 88,

97 203, 104, 119, 181, 151, Bso
167, 168 220, 178, 181, 264, 279
279 2688, 317, 398, 446 f., 45383,
1453 28, 455, s. a. Alt- Neubruchs-
zehnt, decima decimatio.
* Wenwi Karimanns an Wyb.
3, 38, 14, 35 f., 38 180, streit,
Bbgr. m. Regensburg 261, 264 f.,
268 f., 271, m. Wzb. 136, 141, 156,
156 20872, 160, 181, 266, 450,
— ꝓerweigerung 171.Zeidelweide 90 2ĩo, 94, 155 s. a.
ceidlarii.

Zensualen 348 f., 343 2800, 344 a68,
400,s.a.Zinspfichtige, — recht,
Schenkungen zu 280, 268 472, 848.

zenfuautne 347, 352.
Zent, bezirk, sprengel, Ieriafung,eenta, centevpa IX, XIII. I f.,

IIf. *2, 1287, 14, 16, 81, 62 f.
bz 78 74, 65 80, 66, 182, 196
198 f., 198 00, 199 101, 200 104
202 f., 202 I10, 206 f., 207 133 210
212, 214 f. 216 182, 217 188, 220 f.
221 212, 222 210, 223 f., 225f.226
280, 282 f., 233 2es, 286, 241 f.
242 28, 265, 264, 282, 292 f., 836
346, 371, 372 22, 873 f., 8374 27,
376 f. 376 22, 379 f. 381 27, 885,
387 f. 891 f, 394, 428 f. 481
433 f., 486, 449 f., 450 22, —, lan
desherrl. 22927, — lehenbare 64,
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202, 293 f., 306, 378, 380, — der
Gfn. v. Henneberg 37117, 377 24
—der Hzge. v. Meranien 306,
—der Herrn v. Schlüsselberg 292
379, — der Walpoten 292 f. 388
— der Bischöfe v. Würzburg
333 1083, — bereituna 378f.,
—, Condominatsverhältnisse 378,
—, Erwerbung. 293, — fälle
214 127, 2832 265, 233 267, 450 22 s. a.
Rügen, — gerichtsgrenzen 377 f.,377 242, 380 u 383 f., 386, — ge
richtsftätte 4, 18, 62 f. , 98, 214,
216, 216 184, 224, 224 228, 335, 8375,
377, 449, — »geschrei, — aus-
schreien 232 2665 378f.. 382
agraf, greve 11, 224 222, 292
306, 379, s. a. richter, vogt,
Zentenar, — herrschaft 199, 220 f.,
— ee 224, —tnecht 378— rechte 378, über Streugut 232
— xrichter 63, 306 f., 378 f. s- a.
graf, vogt, Zentenar —, Einsetzung,
Ernennung 63740, 234, 306, Wahl
637433 —rügen s. Rügen,
— fteine 221 213, 392, — »schöfen
216, 378 f, — wogt 11, 221, 230,
277, 8306, 876, 377, 870 f.

Zentenar 11f., 1152, 63, 637., 66,
I98, 224, 292, 336, — bäuerl., mi

nisterial., 198, s. a. Zentgraf, rich
ter, ·»vogt.

Zeugen, Reihenfolge der 249 f. 252,
252 81, 254, 258, 264, 266 222,
274 f., 277 208, 288, 300 f,, 308,
327 187, 328, —, Dignitäts- 251,
— beweis 300, — bäuerl 428,

Zeugschaftsleistung, Anlaß zur
250 f.·, 440, 449

zins, einkünfte, »gefülle 18754 16
215, 318, 322, 322 122, 343 240 250
b1, 344 284, 345, 421, 449 s. a.
eensus, — hörige 1856, — -hof 87,
351, — »lehen 268, — pficht
348 2725, 352, — pfichtige 626,
B5 86, 19587, 291, 328 173, 3483, 353.
 a. Zensualen, — ppfichtige

dhter 4, 1778, 61, 176, 201, 276,64.
Zivilrechtspfege 224.
Joll, rechte XIII. 65, 84, 282, 372,

386, — zu Amberg 91, 285, — zu
Auerbach 90, 90 211, 187,54 0,
zu Bamberg 84, 84 173, 362,
428, — zu Hallstadt 84, 84 177 178,
—zu Hersbruck 115, — zu Stafel
stein 95, 230. — zu Velden 90,
qo 2i1,—, Main 84 178.

Zwangskolonisten 38.
Zwing und Bann 6477.
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Ergänzungen und Berichtigungen.
S. 21 Anm. 94, *. 8 setze: „Meglersreuth“ statt: „Metlesreuth.. 3. ergänze die Seitenzahl 302 f.
S. 25 Anm. 1072, 8. 3 setze: 973 statt: 793.
S. 33 31v. u. setze: „Boswiam“ statt: „Bobmian“.
S. 38 Anm. 180, 3.2 setze: S. 26 statt: S. 14.

3.3 sege: S. 17 statt: S. 11.
Anm. 75 statt: Anm. 4.

setze nach „fnden“ “6) statt: 60).
setze: unten S. 122 u. 162 statt: Kap. 3b u. c.
fetze nach „Folgezeit“s4) statt: 6).
setze: Weismain statt: Weißmain.
setze nach „gruppieren“ 212) statt: 1222).
setze; „dartwig (1047 1053)“ statt: „Hartung

—E——
setze;: „Ase. 48 (1487.. 94)“ statt: „Mse. 48

Isi. 90).
setze: „königlichen“ statt: „kaiserlichen“.
setze: „kirchlicher Organisation“ statt: „christli

chen Lebens“.
setze: „Spuren der Pfarreiorganisation“ statt:

„Bamberger kirchliche Einfüsse“.
S. 166 letzte Zeile setze: „Rodach“ statt: „Mönchröden“.
5. 166 Anm. 325 setze „n icht“ zwischen: „Rotaha“ und „zu

beziehen“.
S. 173 Anm. 354 8. 4 setze: „St. Stephan“ statt: „St. Theodor“.
S. 1890 Anm. 65 Zif. 5 setze; Altenholevelt (abgeg. bei Gelbsreuth)

do (Ortsteil von Hollfeld, BA. Ebermanntadt).
Zu S. 210:

Den Aufsatz von E. Klebel, Die Grafen v. Sulzbach als Haupt
oögte des Bistums Bamberg MgJöG. 41, 11926 S. 108 f. konnte ich
wegen fortgeschrittenen Drucks meiner Arbeit nicht mehr verwerten.
Ich kann mich an dieser Stelle nur kurz gegen folgende Punkte wen
den: 1. Nicht die Grafen von sondern die Grafen von
Abenberg waren die „Hauptvögte“ des Bistums Bamberg (vgl. o.5. 183 — — 2. Die Ausführungen Klebels S. 124 f., „daß die
Brafen von Sulzbach keine Grafschaft sim Nordgaus) hatten, daß sie
den Titel ihrem Urahn Berengar und uohre Stellung nur der Vogtei
über Bamberg () dankten“, daß also „der Bamb. Vogt lim Nordgau
auf Grund der Vogtei] Blutgerichtsbarkeit übte“, halte ich für ver—
fehlt. Die Grafenrechte der Sulzbacher erklären sich aus der Auf—
keilung der Nordgaumarkgrafschaft nach dem Sturze Heinrichs von
Schweinfurt (vgl. o. S. 71, 184 f., 207 f.), sie renm sich
zweifellos auch hier anf alte Gerichtssprengel — „Zenten“im Nordgau vgl. Doeberl, Nordgau S. 62f.), die keineswegs erst
im 14. Ihdt. aus Vogteibezirken entstanden zu denken sind (so
Klebel S. 124). — 3. Der Grund, weshalb Bamberg im 11 Ihdt.
keine Grafschaft in Bayern, sondern nur in Franken erhielt, lag
nicht darin, daß in „Franken im Spätmittelalter nicht der Graf
der Blutrichter, sondern der Centenar war“ (Klebel S. 127). Selbst
verständlich hatte der fränk. Graf Blutgerichtsbarkeit. Es ist auch
nicht einzusehen, weshalb der Bischof von Bamberg nicht auch in
Bayern wie in Franken ein Grafenamt zu Lehen hätte ausgeben
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können, wenn er ein solches besessen hätte. Der Grund, warum
Bamberg im bayr. Nordgau keine Grafenrechte zu gewinnen ver—
mochte, wird vielmehr darin zu suchen sein, daß diese hier noch
ein einheimisches, auf seine eigene Macht bedachtes Grafen
geschlecht, die Sulzbacher, behauptete, während die Grafen des
fränkischen Radenzgaues im 11. Ihdt. (nach dem Sturze Heinrichs
d. Schweinfurt) nicht in dieser Grafschaft beheimatet, ja kaum be—
gütert waren und sich daher leichter zu einer Lehennahme der Graf—
schaft vom Hochstift bequemten (vgl. o. S. 203 u. 238).

S. 238 Anm. 5 ergänze: Vgl. auch H. Witte, Gen. Untersuch.
z. Reichsgesch. .. MJöG. 5. Erg.Bd. 1886/
1903 S. 431, insbes. Anm. 8.

S. 240 Anm. 23 sege Vach oben S. 166 Anm. 3285. statt: Oben

setze: „Raisach“ statt: „Reisach“.

setze: „Hersfeld“ statt: „Hersbruck“.
setze: 368) statt: 18).
setze: „Creußen“ statt: „Creussen“.
setze: Nuenstadt statt: Ninenstadt.
treiche: „Nachdem sie noch 1250“ und setze:

Nachdem sich noch 1250 ein Walpot nach
Zwernitz benennt (oben Anm. 444), kann
dieses nicht von“

setze: „St. Stephan“ statt: „St. Theodor“.
setze: 1094 statt: 1194.
setze: 690 statt: 670.
setze: 65 statt: 64.
setze: 6902, 69b, 69d statt: 672, 67b, 67d.
seße: 69 statt: 67.
seße: 64 statt 65.
üge 68 nach 66 ein.
seße: 692, 690, 69d statt: 670, 670, 67d.
füge 67 nach 62 ein.
ergänze die Seitenzahl 3485.
setze: „Friedr. V“ statt: „Friedr. III“.
setze: dominii statt: domini.
setze: à quodam milite in die Spalte „Lehen

inhaber“.
S. 414 gif. 12 Sp. 3 setze: Meminstort statt: Memiustort.
S. 419 Zif. 35 Sp. 4 setze: „verkauft“ statt: „verkaufen“.
S. 481 Zeile 9 v. u. setze: nach S. 266 eine ).
S. 482 8. 12 v. u. setze: „bei Seubelsdorf“ statt: „wohl bei Burg-

kundstadt“. — Der Eintrag de Razenbersg ist
unter Herrschaft Banz einzureihen.

S. 434 Zeile 18 v. o. setze: Weismain statt: Weißmain.
S. 448 (Stammtafel 1II)

zu Gundeloch III. ergänze: de Memelsdorf. — (Ondalricus war
ein Bruder des Domkanonikers Gunde—
loch III., gehört also eine Generation tie
fer. Beide waren wohl Söhne Gunde—
lohs II.).

S. 451 8. 2 v. u. setze: „vielleicht Söhne Alberts“ statt: „wahr
scheinlich Söhne Diderichs J“.

S. 266 Textz. 8 v. u.
S. 267 Anm. 251

8. 2 v. o.
S. 277 83. 12 v. o.
S. 281 letzte Textzeile
S. 286 G. 16 v. o.
S. 285 Anm. 453 8. 1
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S. 452 3. 10 v. o.

3. 11 v. o.

S. 453 8. 2 v. o.
Nach S. 456, Stamm

tafel III:

treiche nach: 20) „und ist“.
und füge stattdessen ein: Von dessen Söhnen ist

Dietrich IV.
setze: „Bruder Gundeloch II.“ statt: „Sohn

Gundeloch II“.
setze: „Irings Vettern“ statt: „Irings Nefen“.

Der Filiationsstrich über Cuonrad de O. 1157-
1177 ist zu punktieren.

Setze: „Gem.“ vor: „Bertha 7 vor 1165 Dez. 20
und rücke das Ganze unter Gundelon de
Rotha 1145. 1165 (Sorn.), 11811156.

setze das ? über Ottho de O. dictus in den
planken 1250.
„Wolfram II. marscalcus de O. 12491258*
ergänze: „Gem.: Tochter des Reichsmini—
steriasen Rupertus de Nirstein 1243*.
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Deo ) e) By w
m J 3Die Hochgerichte der Obermainterritorien

im 15. u. 16. Jahrhundert
vach archivalischen huellen des BHaupfstaatssrehivs München u der BStaatsarchive bambq,

Nürnberg u. Würzburg.
Srenze der osfräankischen Grafschaft des Radenzgaues
lochgerichte(Zenten,Halsgerichte)desfürstbistumsBamberg.
sochgerichte des Bucggrafentums NMûcnberꝗq ob dem bebirgq-

Nicht unmifelbar lasndesherrliche Hochgerichte (Reichslehen ode
landesherrliche Lehen des Adels).

Die namengebenden Gerichtsorfe fragen die farbe des Territoriurns
Jsahreszahlen in der farbe des Gerichts geben, soweit bekannh der
Zeitpunkt des Ubergangs in unmittelbar ljandesherrlichen Besit
in schwsapz die grundherrtiche krwerbung der örtlichkeit an.
ochgerichtsorte der Nachbapfeppitorien sind unterstrichen, L
fremde Hochgerichte,andenenBamberg(eifweise) Mitbe-
sitz hsfte, sind in der Territforislfarbe ntergtrichen.
Orte, diedurch die erste Ausstattung an das Hoch
zrift Bamberg kKamen (1007- 1024) Sinde, MAcrαι—
 öà eingetragen.
ð Pfarrkirchen aus vorbumdeglecher deihßeJöster, J Burgen, abgegongene
ere sind mit ,versehen.
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